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Vorwort der Herausgeber 

Verwaltungsverfahren sind planvoll geordnete Vorgänge zur Gewinnung und 
Verarbeitung von Infonnationen bei der Bewältigung öffentlicher Aufgaben. 
Das Verfahren erlaubt es allen Beteiligten, die jeweils eigenen Interessen und 
damit auch die eigene Sichtweise in den Problemlösungsprozess einzubrin
gen. Insofern dienen Verfahren der Interessenklärung und damit zugleich der 
Verbesserung der Rationalität administrativen Handelns. Zahlreiche Verfah
ren zielen zudem auf einen dem Gerichtsverfahren vorgelagerten Rechts
schutz. Je weniger das administrative Verhalten durch exakt fonnulierte Ge
setzesprogramme vorgezeichnet ist, je mehr Beurreilungs- und Gestaltungs
spielräume die Verwaltung also vorfindet, desto wichtiger wird die Aufgabe 
des Verfahrens, durch Erfassung der vielfältigen Fakten und der maßgeben
den Werte unter Einschluss der individuellen Interessen der Akteure eine gute 
Grundlage für die Erarbeitung eines Entscheidungsergebnisses zu finden, das 
nicht nur rechtliche Vorgaben wahrt, sondern im Rahmen des Zugelassenen 
auch Optimierungen vornimmt und dadurch Akzeptanz ennöglicht. Die neuen 
infonnationstechnischen Gegebenheiten schaffen dabei neue Möglichkeiten 
der Vernetzung und damit auch der Gleichartigkeit der Verfahrensteilhabe 
vieler. 
Richtigkeitsgewähr durch Verfahren wird zu einer eigenständigen Funktion. 
Eine solche nicht nur am Rechtsschutz orientierte Sichtweise hat durch die 
Europäisierung der Rechtsordnung, auch des Verwaltungsrechts, Auftrieb er
halten. Auf europäischer Ebene werden gegenwärtig Konzepte »guter admini
strativer Praxis« (good govemance) forciert, die an Grundsätzen der Offen
heit, Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivität und Kohärenz orientiert 
sein sollen. Ihre Einzelausprägungen sind nur begrenzt durch Recht vorgege
ben, sie wirken aber auf die Verwirklichung rechtlicher Ziele in administrati
ven Verfahren ein. 
Demgegenüber ist das im deutschen Verwaltungsverfahrensgesetz verankerte 
Verfahrenskonzept gegenwärtig noch enger, vorrangig am Typ gesetzesvoll
ziehender Verwaltung orientiert. Zum Teil neuartige Verfahrenskonzepte fin
den sich allerdings in vielen bereichsspezifischen Sondergesetzen (etwa im 
Umwelt-, Infonnations-, Telekommunikations- und Produktsicherungsrecht). 
Darüber hinaus hat die Praxis eigene Fonnen der Infonnationsverarbeitung, 
insbesondere im Zuge kooperativer Problembewältigung, entwickelt und da
bei die im Verfahrensrecht enthaltenen Flexibilitätsmargen ausgiebig genutzt. 
Damit aber drohen die »alten Ziele« der Kodifikation des Verfahrensrechts 
geschwächt zu werden, nämlich die der Vereinheitlichung, der Übersichtlich
keit und Rechtssicherheit, aber auch der Vereinfachung. 
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Neue Herausforderungen im europäischen und deutschen Recht, neue Verfah
renskonzepte und neue Typen von Verwaltungsentscheidungen (etwa Verstei
gerungsverfahren oder Qualitätssicherungsverfahren) provozieren die Frage 
nach dem Reformbedarf des Verfahrensrechts. Die in diesem Band enthalte
nen Beiträge diskutieren diese Frage vor dem Hintergrund der vor nunmehr 
zehn Jahren begonnenen, in den »Schriften zur Reform des Verwaltungs
rechts« dokumentierten Diskussionen um eine Modernisierung des Verwal
tungsrechts. Den Beiträgen ist ein DFG-Rundgespräch vorangegangen, das im 
November 200 1 in Hamburg stattgefunden hat. Die Aufsätze nehmen das Ver
fahrensrecht als Ordnungsidee, um seine Prämissen und Erscheinungsformen 
vor dem Hintergrund längerfristiger Entwicklungslinien und aktueller Ände
rungsbedarfe zu reflektieren: Zu erfassen sind intra- und interbehördliche 
Informations-, Klärungs- und Aufsichtsverfahren; in den Blick geraten infor
melle Absprachen im Vorfeld oder in Begleitung von formellen Verfahren; 
einzuordnen sind Verfahren realer Leistungsbewirkung, Planungsverfahren, 
Zulassungsverfahren (Eröffnungskontrollen u. ä.), Auswahl- und Verteilungs
verfahren (wie Vergabe- und Versteigerungsverfahren), Verfahren laufender 
Überwachung (z. B. Risikoaufsicht), aber auch Verfahren zur hoheitlichen 
Wahrnehmung der Gewährleistungs- und Auffangverantwortung des Staates 
im Bereich gesellschaftlicher Selbstregulierung (etwa Zertifizierung, Akkre
ditierung, Auditierung). Zu analysieren sind unterschiedliche Verfahrens
schritte und deren Vernetzung sowie das Zusammenspiel von Förmlichkeit 
und Nichtförmlichkeit. Zu berücksichtigen sind Machtasymmetrien in der 
Verfahrensteilhabe, etwa bei der Informationsaufnahme oder dem Zugriff auf 
Expertenwissen. Immer wichtiger werden die internationalen, insbesondere 
europarechtlichen Impulse. Verfahren der europäischen Verwaltungskoopera
tion sind ebenso zu behandeln wie die europabedingte Umorientierung natio
nalen Rechts. Die europäische Dimension wird dementsprechend in die Ein
zelanalysen einbezogen, also nicht in ausgegliederter Weise thematisiert. 
Die Beiträge arbeiten neue Verfahrenselemente heraus, fragen nach ihrer Ver
allgemeinerungsfähigkeit und wollen die vielfältigen Entwicklungen in Ord
nungskonzepte eingliedern. Sie analysieren das Spannungsverhältnis zwi
schen evolutionären Änderungen in der Rechtsdogmatik und der Kodifikation 
neuer Verfahrensformen und -typen. Für einzelne Bereiche wird Kodifika
tionsbedarfherausgearbeitet, nicht aber die Forderung nach einer Gesamtko
difikation des Verwaltungsverfahrensrechts erhoben. Die Beschäftigung mit 
dem Verfahrensrecht ist ein wichtiges Anwendungsfeld für das Bemühen, die 
Reform des Verwaltungsrechts im Rahmen des Möglichen auch durch die 
problemangemessene Auslegung und Anwendung vorhandenen Rechts und 
die Modifikation überkommener rechtsdogmatischer Figuren voranzutreiben. 

HamburgJHeidelberg, im Juni 2002 
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Verwaltungsverfahren und Verwaltungsverfahrens
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Einleitende Problemskizze 

Wolfgang Hoffmann-Riem * 
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verfahrens 
I. Typenarmut und Typenvielfalt 
11. Exkurs: Art und Intensität staatlicher Aufgabenübernahme 

1. Grundtypen der Regulierung 
2. Verantwortungsdimensionen - Verantwortungsverteilung 
3. Handlungsmodi der Verwaltung 

III. Ansätze der Typisierung des Verwaltungsverfabrens 
1. Aufgabenorientierte Typisierung 
2. Typisierung auf Grund einer Zusammenschau von Aufgabe, 

Handlungsform und Intensität staatlicher Verantwortungs-
übernahme 

IV. Rechtlich geregelte Elemente des Verwaltungsverfahrens 
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und ihrer Umsetzung 
I. Konzeptveränderungen 
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1. Ausrichtung des Verfahrensdenkens an der Handhmgs- und 
Steuerungsperspektive des Rechts 39 

2. Abstimmung interner und externer Verfahrenselemente in 
einem integrierten Gesamtverfalrren 40 

3. Kooperative Ermittlung von Fakten, Werten und Optionen 41 
4. Spielraum- und Optionenorientierung des Verfahrensrechts 43 
5. Management von Interdependenzen 44 
6. Schaffung von Orientierungen auch in nicht iormlichen 

Verfahren 45 
7. Modifikationen im Fehlerregime 46 
8. Erweiterung des Legitimationskonzepts 47 

11. Aufmerksamkeitsfelder verfahrensrechtlicher Dogmatik und 
Kodifikation (Auswahl) 48 
1. Europäisierung 49 
2. Normsetzung einschließlich Standardisierung 51 
3. Elektronische Vemetzung 52 
4. Informelles Verwaltungshandeln 54 
5. Verwaltungskooperationsrecht 54 
6. Privatisierung 55 
7. Mediation und Moderation der Konfliktbewältigung 57 
8. Einbeziehung von Expertenwissen 58 
9. Selbstverpflichtungen als Ersatz hoheitlicher Regulierung 59 
10. Qualitätssicherung 60 
11. Vergabewesen 60 
12. Versteigerungsverfahren 61 

D. Umsetzung durch Recht 62 
I. Gesetzesvorbehalt und Art der Verrechtlichung 63 
11. Optionenoffenheit im Verfahrensrecht 65 

Die thematische Gegenüberstellung von Verwaltungsverfahren und Verwal
tungsverfahrensgesetz suggeriert eine Differenz. Insbesondere spielt die 
Überschrift auf den möglichen Unterschied zwischen empirisch auffindbaren 
Verfahren und den normativ im VwVfG geregelten Bestandteilen dieses Ver
fahrens an, evtl. sogar auf eine Kluft zwischen Wirklichkeit und Norm. Die 
Andeutung einer Differenz in der Reichweite von Verwaltungsverfahren ei
nerseits und der gesetzlichen Regelung andererseits führt zu der Frage nach 
der Angemessenheit des Zuordnungsverhältnisses, und zwar hinsichtlich der 
Breite und Tiefe rechtlicher Regelung, aber auch der inhaltlichen Ausrich
tung: Wird das VwVfG noch den Anforderungen gerecht, die gegenwärtig 
und evtl. zukünftig an das Verwaltungsverfahrensrecht zu stellen sind? An
ders formuliert: Gibt es ein Problem? Und: Welche Orientierungen gibt es für 
seine Lösung? 
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A. Rechtliche Gestaltung des Verwaltungsveifahrens als Herausforderung 

Aus heutiger Sicht beginnt das Problem schon mit dem Verständnis von Ver
fahren und Verfahrensrecht, das dem VwVfG zu Grunde liegt. 

1. Begriff des Verwaltungsveifahrens und des Verwaltungsveifahrensrechts 

Der Gegenstand ist schwer zu umschreiben und seine Verankerung im Recht 
stößt auf systematische Schwierigkeiten. Die amtliche Begründung zum 
VwVfG formuliert sybillinisch: »Unter Verwaltungsverfahrensrecht wird die 
Summe von Vorschriften verstanden, nach denen die Verwaltungsbehörden 
ihre öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausüben«.1 Bettermann, ein 
für die Schärfe seiner Begriffsbildung bekannter Autor, hatte schon auf der 
Staatsrechtslehrertagung 1958 resigniert und sich statt auf eine Defmition auf 
eine Beschreibung begrenzt: »Das Verwaltungsverfahrensrecht regelt das Zu
standekommen, die Form und Bekanntmachung, den Vollzug, die Anfechtung 
und Änderung von Entscheidungen der Verwaltungsbehörden sowie deren 
Kontrolle«.2 
Vor allem die Abgrenzung zum Allgemeinen Verwaltungsrecht fiel schwer.3 

Man behalf sich - wie beispielhaft in der Begründung zum Musterentwurf ei
nes Verwaltungsverfahrensgesetzes 1963 nachzulesen ist - mit der Figur der 
»annexen Materien«: »Das sind solche Gebiete, die so eng mit verfahrens
rechtlichen Fragen zusammenhängen, dass eine sinnvolle Regelung des Ver
fahrensstoffes ihre gleichzeitige Behandlung in dem Verfahrensgesetz erfor
dert oder zumindest rechtfertigt.« Genannt werden beispielhaft Vorschriften 
über die örtliche Zuständigkeit, die Beteiligungs- und Handlungsfähigkeit, die 
Fristen sowie die Beglaubigung von Abschriften und Unterschriften.4 

Immerhin wurde das Verwaltungsverfahren gesetzlich definiert, und zwar 
durch die Kombination einer überschießenden Definition mit der nachträg
lichen Einengung durch Beschreibung der erfassten Gegenstände. § 9 VwVfG 
lautet: »Das Verwaltungsverfahren im Sinne dieses Gesetzes ist die nach au
ßen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der Voraussetzun
gen, die Vorbereitung und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den 
Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet ist.« Überschie
ßend ist die Definition deshalb, weil das Element der »nach außen wirkenden 

I BT-Drs. 7/910, S. 28. 
2 K. A. Bettermann, Das Verwaltungsverfahren, VVDStRL 17 (1959) S. 118, 121. 
3 Siehe dazu den Musterentwurf eines Verwaltungsverfahrensgesetzes (EVwVerfU 1963), 

1964, S. 71 f. 
4 Musterentwurf(s. o. Fn. 3), S. 71 f. 
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Tätigkeit der Behörden« mehr umfasst als nur verfahrensrechtliche Aspekte; 
dies wird dadurch aufgefangen, dass der gemeinte Teil der Tätigkeit auswahl
haft beschrieben und zusätzlich auf (nur) zwei Handlungsformen begrenzt 
wird. 
Kennzeichnend für die gewählte Definition ist die Begrenzung auf das nach 
außen wirksame Verwaltungshandeln5 - also der Ausschluss des sog. internen 
Verwaltungsverfahrens. 6 Hier wirkt sich die überkommene - heute aber in 
vielerlei Hinsicht als überholt anzusehende 7 - Aufteilung zwischen Innen
und Außenrecht aus, die auch der in § 35 VwVfG enthaltenen Definition des 
Verwaltungsaktes zu Grunde liegt. Diese Außenorientierung macht erklärlich, 
dass die Normen des Verwaltungsverfahrensrechts gar nicht darauf abzielen, 
das Verfahren als Entscheidungsprozess zu strukturieren - die sog. Ablaufor
ganisation in der Terminologie der Verwaltungswissenschaften8 - und damit 
die Interaktion der Beteiligten zu steuern. Dies zeigt sich auch daran, dass die 
Definition des Verfahrens ausschließlich vom Standpunkt der Behörde aus 
vorgenommen wird. Vor diesem Hintergrund werden punktuell einzelne auch 
für den Entscheidungsprozess wichtige Elemente - wie z. B. Beteiligungs
rechte - normiert, ohne ihr Zusammenspiel zu regeln oder sie gar in ein Ge
samtkonzept der interaktiven Problembewältigung zu integrieren. Rechtlich 
geregelt werden in den »Allgemeinen Vorschriften über das Verwaltungsver
fahren« (Teil 11 des VwVfG) insbesondere Fragen zur Rechtsstellung der Be
teiligten, die in vergleichbarer Weise auch im Verwaltungsgerichtsverfah
rensrecht geregelt sind. Einzelne Normen sind sogar inhaltlich weitgehend 
deckungsgleich9 (vgl. §§ 13 Abs. 2, 24 und 40 VwVfG mit §§ 65, 86 und 114 
VwGO). 
Hier zeigt sich die vorrangige Rechtsschutzperspektive beider Normierungen, 
die an dem rechtsstaatlichen Konzept des Ausbaus subjektiver Rechte im Be
reich gesetzesvollziehender Verwaltung orientiert ist. Dies ist ein seinerzeit 
besonders wichtiges, auf die Errichtung des Rechtsstaats bezogenes, die über
kommene, noch weitgehend untergeordnete, Stellung des Bürgers gegenüber 
der hoheitlichen Verwaltung überwindendes Anliegen, das insbesondere in 
Art. 19 Abs. 4 GG nachdrücklich fundiert ist. 

5 Weiter - auch die Prüfung und Vorbereitung der Entscheidung sowie deren Zustaudekom
men umfassend - die Definition in BVerfGE 55,274,320 zu Art. 84 Abs. 1 GG. 

6 Siehe dazu Musterentwurf(s. o. Fn. 3), S. 99,137. 
7 Siehe dazu K. Lange, Innenrecht und Außenrecht, in: W. Hoffinann-RiemlE. Schmidt-Aß

mannlG. F. Schuppert(Hrsg.), Reform des allgemeinen Verwaltungsrechts, 1993, S. 307 ff. 
m. w. Hinw. Bei vielen &!lgenwärtigen Veränderungen - so beim Einbau des Neuen Steue
rungsmodells und beim Ubergang zum e-govemment - wird das Unzureichende der alten 
Trennung erst recht deutlich. 

8 Dazu s. statt vieler W. Thieme, VerwaltungsIebre, 4. Auflage 1984, Rz. 212. 
9 Simüalliger Ausdruck dieser Doppelung des Konzepts ist es z. B., dass F. Kopp, der sowohl 

die VwGO als auch das Vwvro kommentiert hat, zum Teil fonnulierungsgleiche Kommen
tierungen gewählt hat. Siehe dazu U. Ramsauer in diesem Bande, S. 387 ff. 
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Das Rechtsschutzkonzept der 1960 bzw. 1977 in Kraft getretenen VwGO 
bzw. des VwVfG orientiert sich vorrangig an der Idee der Maßgeblichkeit ei
ner Ergebnisrichtigkeit. Das Verwaltungsverfahren dient der Sicherung eines 
der Rechtsordnung entsprechenden, durch zutreffende Subsumtion ennittel
baren Entscheidungsergebnisses, dessen Richtigkeit gegebenenfalls im Ge
richtsverfahren überprüft wird, und zwar anband der vorrangig ergebnisbezo
genen Maßstäbe des Verwaltungsrechts. Dabei dient das Verwaltungsverfah
ren in erster Linie dem vorgezogenen Rechtsschutz. lo Verfahrensfehler als 
solche gelten nur ausnahmsweise als erheblich. Die erst später aus Grund
rechtssicht immer wichtiger gewordene Idee der Richtigkeitsgewähr durch 
Verfahrenll, die auch durch die europäische Integration neuen Schub erhalten 
hatl2, stand nicht Pate bei der Kodifikation. 

11. Ziele der Kodifikation des Veifahrensrechts 

1. Ziele bei der Schaffung des VwVfG 

Das VwVfG war ein wesentlicher Schritt bei der Verrechtlichung des Verwal
tungshandelns und der Kodifikation des zuvor weitgehend ungeschriebenen 
allgemeinen Verwaltungsrechts. Diese Kodifikation stand im Zeichen der 
Konkretisierung des föderalen Rechtsstaats. Die Bundesstaatlichkeit des 
Grundgesetzes produzierte den Bedarf nach einer gewissen Vereinheitlichung 
auch des Verfahrensrechts in Bund und Ländern, zumal die Gesetzesausfüh
rung im Wesentlichen bei den Ländern liegt. Vor allem aber ging es um einen 
weiteren Schritt zur Verwirklichung der Rechtsstaatlichkeit. Ein wichtiges 
Ziel war die Verbesserung der Übersichtlichkeit des Verwaltungsrechts im 
Sinne einer Zusammenfassung und Vereinheitlichung der in zahlreichen 
Gesetzen zerstreuten Regelungen. Ein Unterziel war die Vereinfachung des 
Verwaltungsrechts und der Verwaltung bis hin zur Sicherung größerer Mobi
lität der Amtswalter zwischen unterschiedlichen Verwaltungseinheiten. An-

10 Zu dieser Perspektive siehe F. Kopp, Verfassungsrecht und Verwaltungsverfahrensrecht, 
1971, S. 149; J. Pipkom, Auskunftsanpruche gegenüber Verwaltungsbehörden, DÖV 1970, 
S. 171, 174ff.; P. Lerche, Zum »Anspruchaufrechtliches Gehör«,ZZP 78 (1965), S. 1,27. 

11 Siehe BVerlGE 53, 30, 57 f., 65 f.; 73, 280,296; H. Goerlich, Grundrechte als Verfahrens
garantien, 1981; H. Hili, Das fehlerhafte Verfahren und seine Folgen im Verwaltungsrecht, 
1986; R. Pitschas, Verwaltungsverantwortung und Verwaltungsverfahren, 1990; 
E. Schmidt-Aßmann, Der Verfahrensgedanke in der Dogmatik des öffentlichen Rechts, in: 
P. LerchelW. Schmitt Glaser/E. Schmidt-Aßmann, Verfahren als staats- und verwaltungs
rechtliche Kategorie, 1984, S. 1 ff.; E. Hagenah, Prozeduraler Umweltschutz, 1996; T. Ve
sting, Prozedurales Rundfunkrecht, 1997; D. Grimm, Verfahrensfehler als Grundrechtsver
stöße, NVwZ 1985, S. 865 ff. 

12 Vgl W. Hoffinann-Riem, Struk1uren des Europäischen Verwaltungsrechts - Perspektiven 
der Systembildung, in: E. Schmidt-AßmannIW. Hoffinann-Riem (Hrsg.), Strukturen des 
Europäischen Verwaltungsrechts, 1999, S. 317, 347 ff. 

13 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


genommen wurde, dass der Austausch durch die Geltung einheitlichen Rechts 
erleichtert würde. Vor allem aber ging es um die Rechtsklarheit und Rechtssi
cherheit. Umzusetzen waren der Vorbehalt und der Vorrang des Gesetzes in 
der doppelten rechtsstaatlichen und demokratischen Zielsetzung des Rechts
güterschutzes sowie der Sicherung von Legitimation administrativen Han
delns durch parlamentarische Anbindung.13 

2. Fortwährende Erheblichkeit dieser Ziele 

Die Ziele (1) der Vereinheitlichung, (2) der Übersichtlichkeit und Vereinfa
chung, (3) der Rechtssicherheit und Rechtswahrheit sowie (4) der Rechts
schutzgewährung sind in vielerlei Hinsicht erreicht worden. Sie sind nicht nur 
weiterhin normativ maßgeblich, sondern haben zwischenzeitlich sogar neue 
Dimensionen gewonnen. 
So stellt sich das Vereinheitlichungsproblem (1) in Zeiten der Europäisierung 
und weltweiten Vernetzung von Problemlagen und Problemlösungen auf einer 
neuen Stufe der Entwicklung in veränderter Weise, insbesondere im Rahmen 
der europäischen lntegration (s. insbesondere Art. 23 GG). Die Aufgabe der 
Sicherung einfachen und übersichtlichen Rechts (2) besteht infolge vieler be
reichsspezifischer Neuregelungen mit höchst unterschiedlichen regulatori
schen Ansätzen fort, zumal das VwVfG nicht einmal alle seinerzeit bestehen
den Verfahrenstypen geregelt hat (z. B. nicht das förmliche Genehmigungs
verfahren) und neue hinzugekommen sind.14 Weiterhin gefährdet sind Rechts
sicherheit und Rechtsklarheit (3) infolge immer neuer Handlungsebenen, ins
besondere angesichts zunehmenden informellen Verwaltungshandelns, der 
Hemusbildung koopemtiver und netzwerkartiger Strukturen und der Einbet
tung staatlicher Aufgabenwahrnehmung in koopemtive Handlungsver
bünde.15 Der Rechtsschutz (4) ist zwar ausgebaut und das Gerichtssystem ist 
bis in die europäische Ebene hinein erweitert worden. Die Verrechtlichung fast 
aller Lebensverhältnisse hat aber eine neue Unübersichtlichkeit auch bei der 
Rechtsverfolgung und eine Reihe von Disfunktionalitäten einer fein verästel
ten, immer mehr an Sonderregeln für Sonderinteressen orientierten Rechtsord
nung gebmcht, die das Rechtsschutzsystem nur unzureichend bewältigen 

13 Spanner hat das Vorhaben in seinem Referat beim 43. Deutschen Juristenlag im Jahre 1960 
wie folgt charakterisiert: »Für diese Entwicklung sind freilich mehrfache Gründe maßge
bend, nicht nur das Streben nach Rechtssicherheit oder nach Berechenbarkeit des staatlichen 
Handelns, ebenso die Eigenschaft des Gesetzes, als Beschluss der Volksvertretung Mittel 
des Einflusses des Parlaments auf die Verwaltung zu sein, sondern im besonderen Maß die 
Ausweitung der Verwa1tungstätigkeit, die nach gesetzlichen Grundlagen verlangte ... «, s. 
H. Spanner, Empfiehlt es sich, den allgemeinen Teil des Verwaltungsrechts zu kodifizie
ren?, 43. DIT München 1960, Bd. I, A S. 5. 

14 Vgl. A. Voßkuhle in diesem Bande, S. 277, 284 ff. 
15 Zu solchen Verändernngen und gegenwärtigen Erscheinungsformen siehe statt vieler G. F. 

Schuppert, Verwaltungswissenschaft, 2000, etwa S. 111 ff., 135 ff., 236 ff. USW. 
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kann.16 Zugleich ist die (zum Teil lange) Dauer von Verwaltungs- und Ge
richtsverfahren zum Problem in einer Zeit schnellen Wandels geworden. 
Es ließen sich noch weitere Stichworte des Wandels benennen. Die These vom 
Fortbestand der alten Ziele auch unter neuen Rahmenbedingungen dürfte aber 
auch so hinreichend illustriert sein. Viel spricht dafür, dass eine Kodifikation 
des Verwaltungsverfahrensrechts, würde sie unter heutigen Bedingungen er
folgen, erheblich komplexer und effizienter als seinerzeit ansetzen müsste. 
Auf anmngliche Defizite deuten auch die zwischenzeitlich erfolgten Novellie
rungen des VwVfG hin17 (s. z. B. § 71 a ff. VwVfG). Heute läge auch die Prü
fung nahe, ob die vielen bereichsspezifischen Sonderverfuhrensgesetze in ein 
allgemeines VwVfG integriert werden könnten und im Interesse der Errei
chung der erwähnten »alten« Ziele müssten. Diese Gesetze haben nämlich 
deutliche Modifikationen des Verfahrenskonzepts gebracht und dabei insbe
sondere Anstöße oder gar Rechtspflichten aus dem europäischen Rechtskreis 
aufgenommen. Beispielhaft genannt seien das UVP-Gesetz mit seinen Vorga
ben für das Scoping (§ 5 UVPG) und für besondere Arten der Informations
verarbeitung, etwa die kooperative Bewertung von Umweltauswirkungen 
(§§ 11, 12 UVPG). Ein anderes Beispiel ist das Telekommunikationsrecht18, 

etwa in seinen Regeln über kooperative Streitbewältigung (vgl. § 35 TKV 
i.V.m. § 41 Abs. 3 Nr. 8 TKG) oder das Versteigerungsverfahren(§ 11 TKG). 
Weitere Beispiele sind Regeln über Auditierungen und Zertifizierungen 
(Öko-Audit, Datenschutz-Audit)19 oder über die Gewährleistung der Produkt
sicherheit durch Risikorecht und -verfahren.20 In solchen und weiteren Vor
kehrungen dokumentiert sich insbesondere eine verstärkte Einschaltung Pri
vater in das Verfahren, sei es als Instanzen zur Vorbereitung staatlicher Ent
scheidungen (s. z. B. §§ 4 b, 12 BauGB) oder als primär Verantwortliche, 
denen der Staat das Feld überlässt, solange ein Mindeststandard an Aufgaben-

16 Zu solchen Problemen siehe W. HofJmann-Riem, Modemisierung von Recht und Justiz, 
2001. 

17 ÜbeIblick bei H. &hmitzlS. Olbertz, Das zweite Gesetz zur Änderung verwaltungsverfah
rensrechtlicher Vorschriften - Eine Zwischenbilanz, NVwZ 1999, S. 126 ff.; H. Schmitz! 
F. Wessendoif, Das Genehmigungsverfahrensbeschleunigungsgesetz - Neue Regelungen 
im Verwaltungsverfahrensgesetz und der Wirtschaftsstandort Deutschland, NVwZ 1996, S. 
955 ff.; H. J. Bonk, Strukturelle Änderungen des Verwaltungsverfahrens durch das Geneh
migungsverfahrensbeschleunigungsgesetz, NVwZ 1997, S. 320 ff. 

18 Dazu siehe W. HofJmann-Riem, Telekommunikationsrecht als europäisiertes Verwaltungs
recht, in: E. Schmidt-AßmannJW. Hoffmann-Riem (Hrsg.), Strukturen des europäischen 
Verwaltungsrechts, 1999, S. 191,214 f. 

19 Dazu siehe G. Lübbe-Wolf, Das Umweltauditgesetz, NuR 1996, S. 217 ff.; D. &hottelius, Ein 
kritischer Blick in die Tiefen des EG-Öko-Audit-Systems, BB 1997, Beilage 2, S. 1 ff.; W. 
Ewer/R. LecheltiA. Theuer (Hrsg.), Handbuch Umwelt-Audit; U. Kämmerer, Die Umsetzung 
des Umwelt-Audit-Rechts, 2001. Siehe auch den Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des 
Umweltauditgesetzes (BR-Drs. 31/02 vom 18. Januar 2002). Zum Datenschutzaudit siehe A. 
Roßnagel, Datenschutzaudit Konzeption, Durchführung, gesetzliche Regelung, 2000. 

20 Dazu vgl. U. Di Fabio, Risikoentscheidungen im Rechtsstaat, 1994; K.-H. Ladeur, Risiko
wissen und Risikoentscheidung, KritV 1991,241 ff. sowie R. Wahl, Risikobewertung und 
Risikobewähigung im Lebensmittelrecht, ZLR 1998, S. 275 ff. 
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erfüllung gesichert igt21, bei dessen Unterschreiten der Staat aber im Zuge 
einer Auffangverantwortung wieder tätig wird (s. z. B. das duale System im 
Ahfallrecht, §§ 22,24 Abs. 1 Nr.2 KrW-/AbfG iVm VerpackV).22 

3. Aktuelle Herausforderungen 

Die vielfältigen neuen Herausforderungen an das Verwaltungsrecht unter Ein
schluss des Verwaltungsverfahrensrechts werden besonders deutlich, wenn 
aus übergreifender Sicht Tendenzen staatlicher und gesellschaftlicher Ent
wicklung betrachtet werden. Sie lassen das Regelungsproblem zum Teil in an
derem Licht erscheinen als in der Zeit der Schaffimg des VwVfG. Ich nenne 
einige Stichworte zur Kennzeichnung aktueller Probleme und Problemlö
sungsansätze. Sie sind Ursache für eine hohe Komplexität rechtlich geprägter 
Problemlagen. Insbesondere stellen sie die Vorstellung der Gemeinwohlsi
cherung durch einen Typ des Rechts in Frage, das erwünschte Ergebnisse de
finiert und das Entscheidungsverfahren auf die Herstellung dieses Ergebnis
ses ausrichtet in der Annahme, es sei im Wesentlichen durch Rechtsnormen 
vorgezeichnet. Die Stichworte verweisen auf BestimmungsgTÜnde für weite
ren Klärungs- und gegebenenfalls für neuen Regelungsbedarf und fiihren zu 
der Frage, ob neu vermessene Wege und neue oder neu akzentuierte Formen 
der Problembewältigung in Staat23 und Gesellschaft angezeigt sind. 

Technisierung, insbesondere Informationieruni4 

Informalisieruni5 

Ökonomisieruni6 

Privatisieruni7 

21 Aktuelle Referenzfelder benennt M. Schmidt-Preuß, Steuerung durch Organisation, OOV 
2001, S. 45, 51 f. 

22 Dazu siehe A. Finckh, Regulierte SeJbstregulierung im dualen System. 1997; H.-J. Koch, 
Die neue Verpackungsverordnung, NVwZ 1998, S. 1155 ff. 

23 »Staat« wird hier im weiten Sinne als Hoheitsträger verstanden, kann also auch z. B. die Eu
ropäischen Gemeinschaften umfassen. 

24 Vgl. H. Reinermann (Hrsg.), Regieren und Verwalten im Infonnationszeitalter, 2000; 
W. Hojfmann-Iäem/E. &hmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informationsge
sellschaft, 2000. 

25 Vgl. E. Bohne, Der informale Rechtsstaat, 1981; W. Hojfmann-Riem, Selbstbindungen der 
Verwaltung, VVDStRL 40 (1981), S. 187 ff.; H. Bauer, Informales Verwaltungshandeln im 
öffentlichen Wirtschaftsrecht, VerwArch 1987, S. 241 ff.; M. Bulling, Kooperatives Ver
waltungshandeln (Vorverhandlungen, Arrangements, Agreements und Verträge) in der Ver
waltungspraxis, OOV 1989, S. 277 ff.; H. &hulze-Fielitz, Der informale Verfassungsstaat, 
1994; S. Tomerius, Informelle Projektabsprachen im Umwe1trecht, 1995. 

26 Vgl. A. Voßkuhle, Das Kompensationsprinzip, 1999, S. 67 ff.; ders., »Ökonomisierung« des 
Verwaltungsverfahrens, Die Verwaltung 2001, S. 347 ff.; J. P. Schneider, ZurÖkonomisie
rung von Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtswissenschaft, Die Verwaltung, 2001 S. 
317 ff.; H. Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, 1997; P. Behrens, Die ökonomischen 
Grundlagen des Rechts, 1986. 

27 Vgl. K. König/A. Benz (Hrsg.), Privatisierung und staatliche Regulierung, 1997; J. A. Käm
merer, Privatisierung: Typologie - Determinanten - Rechtspraxis - Folgen, 2001. 
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Europäisieruni8/Globalisieruni9 

Flexibilisierun~o 
Vemetzung31 
Verantwortungsgliederun~2 
Kooperationalisierun~3 

Vielfältige Wettbewerbsbeziehungen34, starker InnovationsdrudJs und hohe 
Unsicherhei~6, gekoppelt mit einem beschleunigten Wissenszerfall37, prägen 

28 Dazu s. - mit dem Blick auf das VelWaltungsrecht - T. von Dannwitz, VelWaltungsrechtli
ches System und europäische Integration, 1996; M. Brenner, Der Gestaltungsauftrag der 
VelWaltung in der Europäischen Union, 1996; S. Kadelbach, Allgemeines VelWaltungs
recht unter europäischem Einfluss, 1999; F. Schach (Hrsg.), Das VelWaltungsrecht als Ele
ment der europäischen Integration, 1995. 

29 Vgl. U. Steger (Hrsg.), Facetten der Globalisierung, 1999; C. Bähret/G. Wewer (Hrsg.), 
Regieren im 21. Jahrhundert - Zwischen Globalisierung und Regionalisierung, 1993. 

30 Gemeint sind insbesondere flexible Steuerungsinstrumente unter Einschluss ökonomi
scher Anreizinstrumente - siehe dazu A. Voßkuhle, Kompensationsprinzip (s. o. Fn. 26), 
S. 77 ff. -, aber auch Vorkehrungen der Revisionsoffenheit und des Lemens - dazu siehe 
U. Di Fabio, VelWaltungsverfahren und VelWaltungsprozess im künftigen Umweltrecht, 
in: W. BlÜlDellR. Pitschas (Hrsg.), Verwaltungsverfabren und Verwaltungsprozess im 
Wandel von Staatsfunktionen, 1997, S. 199,208 f.; F. Schach, Der VelWaltungsakt zwi
schen Stabilität und Flexibilität, in: W. Hoffmann-RiemlE. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), In
novation und Flexibilität des VelWaltungshandelns, 1994, S. 199 ff.; K.-H. Ladeur, Die 
Zukunft des Verwaltungsakts, VelWArch 86 (1995), S. 511 ff. Zur Kritik s. etwa 
G. Lübbe-Wolff, Wie effizient ist Flexibilität?, in: Jahrbuch des Umwelt- und Technik
rechts 2000, S. 73, 79 ff.; dies., Regelbindung vs. Entscheidungsstandards für die Umwelt
behörden, in: E. Gawel/G. Lübbe-Wo!ff(Hrsg.), Effizientes Umweltordnungsrecht, 2000, 
S. 151, 155 ff. 

31 Zu velWeisen ist nicht nur aufzunehmende Interdependenzen und interaktive Vemetzungen 
bei Problemlösungen, sondern auch auf den gezielten Aufbau von Netzwerken zur Problem
lösung, siehe dazu M. Eifert, lunovationen in und durch Netzwerkorganisationen, in: Eifert! 
Hoffmann-Riem (Hrsg.), Iunovation und rechtliche Regulierung, 2002, S. 88 ff. 

32 Vgl. H.-H. Trute, Verantwortungsteilung als Schlüsselbegriffeines sich verändernden Ver
hältnisses von öffentlichem und privatem Sektor, in: G. F. Schuppert (Hrsg.), Jenseits von 
Privatisierung und »schlankem« Staat, 1999, S. 13 ff.; A. Voßkuhle, Gesetzgeberische Rege
lungsstrategien der Verantwortungsteilung zwischen öffentlichem und privatem Sektor, 
ebenda, S. 47,52 ff. 

33 Vgl. K. E. Schenk/D. SchmidtcheniM. E. Streit (Hrsg.), Vom Hoheitsstaat zwn Konsensual
staat, 1996;H. Rossen, Vollzug und Verhandlung, 1999, S. 170 ff., 290 ff.; R. Schmidt, Die 
Reform von VelWaltung und VelWaltungsrecht, VerwArch 91 (2000), S. 149, 159 f.; siehe 
auchA. Benz, Kooperative Verwaltung, 1994; E.-H. Ritter, Der kooperative Staat, AÖR 104 
(1979), S. 389 ff. 

34 Wettbewexbsbeziehungen regeln nicht nur das Verhalten der Akteure am ökonomischen 
Markt, sondern zunehmend auch das staatlicher Akteure, s. etwa W. Hoffinann-Riem, Mo
dernisierung von Recht und Justiz, 2001, S. 44, 52 ff.; F. Nullmeier, Wettbewerb und Kon
kurrenz, in: von B. Blanke/S. v. Bandemer/F. Nullmeier/G. Wewer (Hrsg.), Handbuch zur 
VelWaltungsreform, 2. Aufl., 2001, S. 92 ff. 

35 Siehe dazu die Beiträge in W. Hoffinann-RiemlE. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Innovation und 
Flexibilität des Verwaltungshandelns, 1994; w. Hoffmann-Riem/J. P. Schneider (Hrsg.), 
Rechtswissenschaftliche Innovationsforschung, 1998; A. Scherzberg, Innovative Verwal
tung im erfolgsorientierten Rechtsstaat, in: W. Krebs/D. Ehlers (Hrsg.), Grundfragen des 
VelWaltungsrechts und des Kommunalrechts, 2000, S. 21 ff. 

36 S. o. Fn. 20. 
37 Dazu siehe K-H. Ladeur, Die Regulierung von Selbstregulierung und die Herausbildung 

einer Logik der Netzwerke, Die VelWaltung 2001, Beiheft 4, S. 59, 63 ff. 
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darüber hinaus die Dynamik der Entwicklung und können zur Triebkraft im 
Prozess der Modemisierung38 werden, also bei der Umsetzung einer Strategie 
zur Erhaltung der Problemlösungsfähigkeit in Anbetracht des Wandels der 
Probleme und der die Problemlösung begleitenden Strukturen. 

4. Übergreifende verfassungs- und europarechtliche Vorgaben 

Die Dynamik des Wandels ist rechtlich vor dem Hintergrund der im Kembe
reich gleich gebliebenen verfassungsrechtlichen Ziel- und Rahmenvorgaben 
einzufangen. Demokratie, Rechts- und Sozialstaatlichkeit sowie die Ver
ptlichtwlg auf die europäische Integration sind verfassungsrechtliche V or
gaben zur rechtlichen Prägung der neuen Entwicklungen, bedürfen aber einer 
zum Teil neuen Konkretisierung angesichts veränderter Verhältnisse. Dabei 
sind auch die rechtlichen und politischen Impulse aus dem Bereich der Euro
päischen Union aufzunehmen, die jüngst etwa im Vertrag von Nizza39 und in 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union4o konkretisiert worden 
sind. 
Die für den EG-Raum wichtigen Grundsätze der Subsidiarität (Art. 2 EUV, 
Art. 5 EGV) und der Kohärenz (Art. 3 EUV) betreffen mittelbar auch das Ver
waltungsverfahren. Ein Beispiel für ein verändertes Konzept ist Art. 41 EU
Grundrechtecharta, der ein Recht auf eine »gute« Verwaltung zu normieren 
sucht, dass trotz des begrenzten Anwendungsfeldes der Charta (siehe Art. 51 
ff. EU-Grundrechtecharta) Ausstrahlungswirkungen in weitere Bereiche der 
europäischen Rechtsordnung haben kann. Dass die Kommission der EG, die 
auch vom Europäischem Parlament insbesondere zu mehr Demokratie ange
trieben wird, die Herausforderungen annehmen will, dokumentiert etwa ihr 
Weißbuch »Europäisches Regieren« (European Govemance) vom Juli 
2001.41 Es fordert für Regierung i.w.S. (also unter Einschluss der Administra
tion) Grundsätze der Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivität 
und Kohärenz ein42, die zu den Grundsätzen des EG-Vertrages über Verhält
nismäßigkeit und Subsidiarität hinzutreten. Programmatisch heißt es: »Das 
alte lineare Modell, bei dem die Politik von oben herab verkündet wird, muss 
durch einen ciruculus virtuosus ersetzt werden, einen Spiralprozess, der - von 
der Gestaltung bis zur Durchführung der Politik - auf Rückkoppelung, Netz
werken und Partizipation auf allen Ebenen beruht«.43 

38 Zum Begriff der Modernisierung siehe W. Zapf, Modernisierung und Transfonnauon, in: 
B. SchäferslW. Zapf (Hrsg.), Handwö!f:erbuch zur Gesellschaft Deutschlands, 1998, S. 
472 ff.; K König, Verwaltungsstaat im Ubergang, 1999, S. 143; H. Klages, Modernisierung 
als Prozess, in: K. Lüder (Hrsg.), Öffentliche Verwal1ung der Zukunft, 1998, S. 153 ff. 

39 ABI. EG 2001 Nr. C 80/01. 
40 ABI. EG 2000 Nr. C 364/01. 
41 Weißbuch vom 25. Juli 2001, KOM (2001), 428 Endg. 
42 A.a.O., S. 13 f. 
43 A.a.O., S. 14. 
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Auch wenn hier zunächst nur EG-spezifische Verfahren der Regierung i.w.S. 
betroffen sind, werden doch Grundsätze formuliert, die ebenso auf nationaler 
Ebene und in den regionalen und lokalen Untergliederungen wichtig sein kön
nen. Sie greifen die oben (3) stichwortartig geschilderten Entwicklungsten
denzen auf und deuten auf gebotene Modifikationen bei der Konkretisierung 
von Staatszielbestimmungen. So ist das skizzierte Ziel der Vereinheitlichung 
des Rechts auch unter den EG-Vorgaben der Kohärenz zu verwirklichen. Für 
die Sicherung der demokratischen und rechtsstaatlichen Anbindung des Ver
waltungshandelns an das (parlamentarische) Gesetz stellen sich neue Fragen 
nicht nur wegen der im EG-Bereich erlassenen und vom nationalen Normge
ber zu beachtenden Verordnungen und Richtlinien, sondern auch angesichts 
der im EG-Bereich diskutierten veränderten Regelungstechniken. So heißt es 
in dem zitierten EG-Weißbuch: 

»Es sollte verstärkt auf so genannte Rahmenrichtlinien zurückgegriffen werden. 
Sie sind weniger schwerfällig, lassen sich flexibler umzusetzen und werden vom 
Rat und vom Europäischen Parlament gewöhnlich zügiger (seil: als Verordnun
gen) verabschiedet. Welche Form des Rechtsakts auch gewählt wird, es sollte 
mehr auf >primäre< Rechtsvorschriften zurückgegriffen werden, die sich auf das 
Wesentliche (grundlegende Rechte und Pflichten und die Bedingungen ihrer Um
setzung) beschränken und es der Exekutive überlassen, technische Einzelheiten 
durch >sekundäre< Durchführungsbestimmungen auszufüllen. 
(Ferner) können unter bestimmten Voraussetzungen Durchführungsmaßnahmen 
im Rahmen der Koregulierung vorbereitet werden. Koregulierung kombiniert bin
dende Rechtssetzungs- und Regelungstätigkeiten mit Maßnahmen der Hauptbetei
ligten unter Nutzung ihrer praktischen Erfahrungen. Die Beteiligung der Hauptak
teure an der Ausarbeitung und Durchse1zung der Maßnahmen bewirkt, dass diese 
sich stärker mit der betreffenden Politik identifizieren und dadurch auch sehr de
taillierte, nicht bindende Regeln besser eingehalten werden. 
Koregulierung wird beispielsweise bereits in Bereichen wie dem Binnenmarkt 
(Festlegung von Produktnormen nach den Richtlinien neuer Konzeption) und in 
der Umweltpolitik (Reduzierung von Kraftfahrzeugemissionen) praktiziert. 
Die genaue Form der Koregulierung, die Art und Weise, in der rechtlich bindende 
und außerrechtliche Instrumente kombiniert werden, und wer die Initiative ergreift 
- beteiligte Akteure oder Kommission - all dies wird je nach Sektor unterschied
lich sein. «44 

Das hier angedeutete Konzept der Regulierung mit ausfüllungsbedürftigen 
Rahmenrichtlinien, der Koregulierung (Kooperation) mit »Hauptakteuren« 
und der Kombination von rechtlichen und außerrechtlichen Instrumenten fin
det in modifizierter Form auch im deutschen Rechtskreis zunehmend Verbrei
tung. Es weicht von dem bei der Schaffung von VwGO und Vwvro vorherr
schenden Konzept der linear-hierarchischen Anbindung des administrativen 

44 A.a.O., S. 27. 
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Ausführungshandelns an den parlamentarischen Gesetzgeber ab, das - auch 
im Interesse des Rechtsschutzes - auf weitgehende Verrechtlichung und mög
lichst eine konditionale Vorsteuerung administrativen Handeins zielte. Es er
laubt ein stärkeres Eingehen auf neuere Entwicklungen auch in Deutschland, 
etwa soweit vermehrt von der konditionalen Programmierung auf unter
schiedliche Formen finaler Steuerung (Ziel- und Konzeptvorgaben, Leitbil
der, Gestaltungsaufträge u.ä.) übergegangen wird45 und soweit die Lage durch 
erhebliche Kooperation des Staates mit außerstaatlichen Akteuren und durch 
die Nutzung informeller, also auch nicht rechtlich geprägter, Vorgehenswei
sen und Instrumente gekennzeichnet ist.46 Auch gibt das Europarecht Impulse 
für die Weiterentwicklung und Modifikation des Verfahrensgedankens im 
deutschen Recht.47 

Rechtlicher Klärung bedarf insoweit die Vereinbarkeit neuer Handlungskon
zepte mit den normativen Vorgaben des Rechts- und Sozialstaats sowie der 
Demokratie. Soll gesichert werden, dass diese als verfassungsnormative Prä
missen bedeutsam bleiben, also nicht zum rhetorischen Dekor verkommen, 
muss geklärt werden, ob und wie weit angesichts heutiger Anforderungen 
neue Antworten ausstehen. Insofern gehört auch der Gesetzesvorbehalt - etwa 
in seiner Ausprägung der Wesentlichkeitstheorie48 - auf den Prüfstand, dies 
insbesondere unter der Fragerichtung, mit welchem Inhalt und in welcher In
tensität der Gesetzesvorbehalt im Verfahrensbereich zu beachten ist (s. auch 
unten D I). Zu entwickeln sind auch problemangemessene Vorkehrungen zur 
Erkennbarkeit rechtlicher Vorgaben und zur Vorhersehbarkeit ihrer Umset
zung durch die Administration und durch die in die Aufgabenerfüllung einbe
zogenen Privaten. Unter rechts- und sozialstaatlichen Aspekten stellt sich die 
Frage, wie bei der Kooperation mit Privaten oder gar der Auslagerung öffent
licher Aufgaben auf sie mit den real vorfindbaren Machtungleichgewichten in 
der Gesellschaft und zwischen Staat und Gesellschaft (m. E. mit einer zuneh
menden Machtverlagerung zugunsten Letzterer) umzugehen ist. Das Verhält
nis von Exekutive und Judikative und damit von Verwaltungsverfahren und 
Gerichtsverfahren ist darauf abzustimmen, dass das Verwaltungs-, insbeson-

45 Siehe dazu R. Schmidt, Flexibilität und Innovationsoffenheit im Bereich der Verwaltungs
maßstäbe, in: W. Hoffinann-RiemJE. Schmidt-Aßmann, Innovation und Flexibilität des 
Verwaltungshandelns, 1994, S. 67 ff.; J. Ziekow, Modemisierung des Verfahrensrechts, in: 
K. König/D. Merten (Hrsg.), Verfahrensrecht in Verwaltung und Verwaltungsgerichtsbar
keit, 2000, S. 69, 79 f., 83, 88; G. Wewer, Leitbilder und Verwaltungskultur, in: B. Blanke 
et al (s. o. Fn. 34), S. 155 ff. 

46 Siehe dazu oben Fn. 25, 32, 33. 
47 S. dazu E. Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 1998, 

S.295 ff.; G. Haibach, Die Rechtsprechung des EuGH zu den Grundsätzen des Verwal
tungsverfahrens, NVwZ 1998, S. 456 ff. 

48 Diese vom BVerjG (E 61, 260, 275; 88, 103, 116) vielfach weiter entwickelte Theorie führt 
zunehmend zu Disfunktionalitäten, so dass Korrekturen an ihrer bisherigen Konturierung an
gebracht sein dürften. Zur Kritik der Wesentlichkeitstheorie siehe etwa U. HalternlF. Mayer/ 
C. Möllers, Wesentlichkeitstheorie und Gerichtsbarkeit, Die Verwaltung 1997, S. 51 ff. 
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dere das Verwaltungsverfahrensrecht nicht nur auf Rechtsschutz, sondern um
fassender auf Rechtswahrnehrnung49 und Interessenschutz zielt und dabei 
nicht auf eindimensionale und bipolare Verhältnisse begrenzt, sondern viel
fach durch multidimensionale Problemlagen und multipolare Interessen- und 
Beteiligtenstrukturen geprägt ist. Das Demokratieprinzip muss daraufhin be
fragt werden, ob und wie es möglich ist, von dem bisherigen auf eine lücken
lose Legitimationskette zum Gesetzgeber ausgerichteten Konzept demokrati
scher Legitimation50 umzusteuern auf ein komplexeres Konzept der Siche
rung eines problemangemessenen Legitimationsniveaus unter Einbau neuer 
Legitimationsfaktoren (s. auch unten CI 8).51 

III. Orientierungen beim konzeptionellen Zugriff auf das Verwaltungsver
fahren 

1. Dienende Funktion und Richtigkeitsgewähr 

Werden die hinter solchen Fragen stehenden Veränderungen in den Blick 
genommen, wird deutlich, dass das dem VwVfG bisher zu Grunde gelegte 
Verständnis zu kurz greift, das Verwaltungsverfahrensrecht als die Vorschrif
ten definiert, nach denen die Verwaltungsbehörden ihre öffentlich-rechtliche 
Tätigkeit ausüben (§ 9 VwVfG). Mit der Beschränkung auf die »Verwal
tungsbehörden«, auf »ihre« Tätigkeit und auf die »öffentlich-rechtliche« Pro
blembewältigung wird nämlich nur ein Ausschnitt der heutigen Realität der 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben in den darauf bezogenen Verfahren erfasst. 
Die in § 9 VwVfG erfolgte Ausrichtung nur an dem Verwaltungsakt und dem 
öffentlich-rechtlichen V ertra~2 blendet im Übrigen die Vielfalt möglicher 
verfahrensabschließender Handlungsformen aus. Nicht erfasst werden z. B. 
schlichtes Verwaltungshandeln und Realakte, die Normsetzung, hybride 
(etwa privat-öffentliche) Handlungsformen oder informelle Klärungen unter 

49 S. dazu R. Wahl, Verwaltungsverfahren zwischen Verwaltungseffizienz und Rechtsschutz
auftrag, VVDStRL 41 (1983), S. 151, 160 f. 

50 So noch aktuell H. Gersdorf, Öffentliche Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Demo
kratie- und Wirtschaftlichkeitsprinzip, 2000, S. 25 ff.; zu grundsätzlich anderen Ansätzen 
vgl. M. Höreth, Die Europäische Union im Legitimationstrilemma. Zur Rechtfertigung des 
Regierens jenseits der Staatlichkeit, 1999. 

51 Dazu siehe E. Schmidt-Aßmann und W. Hoffmann-Riem, in: dies. (s. o. Fn. 12), S. 26 ff., 
374 ff. 

52 Zu der Diskussion, ob der subordinationsrechtliche öffentlich-rechtliche Vertrag durch 
einen besonderen Typ des Kooperationsvertrages ergänzt werden soll, siehe insbesondere 
die Ausarbeitungen von G. F. &huppert, Grundzüge eines zu entwickelnden Verwaltungs
kooperationsrechts, Gutachten, erstellt im Auftrag des Bundesministerium des Innem, 2001 
und J. Ziekow, Verankerung verwaltungsrechtlicher Kooperationsverhältnisse (Public Pri
vate Parmership ) im Verwaltungsverfahrensgesetz, Gutachten, erstellt im Auftrag des Bun
desministerium des Inneren, 2001, heide veröffentlicht unter hUp:/Iwww.staat-modem.de. 
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Beteiligung der Verwaltung, die gegebenenfalls (nur) in privatrechtlichen 
Handlungsformen enden. 
Die im Anschluss an § 9 VwVfG in diesem Gesetz enthaltenen Regeln bewir
ken im Übrigen die schon erwähnte Verengung der Normierung aufpunktu
elle, vorrangig am Rechtsschutz ausgerichtete Einzelfragen (siehe oben I). 
Das Verfahrensrecht ist nachhaltig vom Konzept seiner dem Gesetzesvollzug 
und dem Rechtsschutz dienenden Funktion geprägt. 53 Zwischenzeitlich ist -
angestoßen durch grundrechtsbezogene Formulierungen des BVerfG54 und 
verstärkt durch Europarecht und den Einfluss anderer europäischer Rechts
ordnungen55 -, das schon erwähnte Konzept einer Richtigkeitsgewähr durch 
Verfahren hinzugetreten.56 Verwaltungsverfahren wird zum Verwirk
lichungsmodus materiellen Verwaltungsrechts57, das zugleich Möglichkeiten 
zur Verfolgung und Balancierung von Interessen schon im Vorstadium der 
Entscheidung einräumt und auf strukturierte Wissenserzeugung hin angelegt 
ist.58 

Dieses Konzept greift insbesondere den Befund einer durch erhebliche nor
mative Spielräume geprägten Lage auf. Unbestimmte RechtsbegrifIe, Ermes
sensermächtigungen, Gestaltungsaufträge, Ziel- und Konzeptvorgaben u.ä.59 

verdeutlichen, dass es häufig unterschiedliche Optionen zur Umsetzung eines 
normativen Programms gibt, für die das Recht zum einen Grenzen setzt - die 
einen Korridor rechtlich zulässiger Optionen markieren - und zum anderen 
Ziele und Spielregeln der Zielverfolgung normiert.60 Die Begrenztheit mate
riellrechtlicher Prägung - also eine Art regulativer Enthaltsamkeit - wird in
soweit durch Prozeduralisierung der Problembewältigung kompensiert.61 In 
dem Spielraumbereich hat die Verwaltung auf die Erfüllung ihres an Gemein
wohlbelangen ausgerichteten Auftrags hinzuwirken, die sonstigen Beteiligten 

53 Dazu siehe Fn. 10 sowie die Kritik bei R. Wahl (s. o. Fn. 49), S. 160 ff. mit Fn. 25. 
54 V gl. BVerfUE 53, 30. Siehe ferner oben Fn. 11. 
55 Insoweit ist auch der EuGH mit seiner Rechtsprechung wichtig geworden, siehe dazu 

M. Brenner, Der Gestaltungsauftrag der Verwaltung in der Europäischen Union, 1996, S. 
390f. 

56 S. o. Fn. 11. 
57 R. Wahl (s. o. Fn. 49), S. 153. 
58 K.-H. Ladeur, Privatisierung öffentlicher Aufgaben und die Notwendigkeit der Entwicklung 

eines neuen Infonnationsverwaltungsrechts, in: W. Hoffmann-RiemJE. Schmidt-Aßmann 
(s. o. Fn. 24), S. 225, 235. 

59 S. o. Fn. 45. Zur Nutzung entsprechend »offener Nonnen« siehe R. Pitschas (s. o. Fn.ll), S. 
34 f.; H. Schulze-Fielitz, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 1988, 136 f., 
143 ff. 

60 H. Rossen, Vollzug und Verhandlung, 1999, S. 220 ff. spricht von einer damit bewirkten 
Entkoppelung von Programm und Entscheidung. 

61 Vgl. E. Hagenah (s. o. Fn. 11); K.-H. Ladeur, »Prozedurale Rationalität« - Steigerung der 
Legitimationsf"ahigkeit oder Leistungsf"ahigkeit des Rechtssystems? , Zeitschrift für Rechts
soziologie 1986, S. 265 ff.; ders., Selbstorganisation sozialer Systeme und Prozeduralisie
rung des Rechts, in: D. Grimm (Hrsg.), Wachsende Staatsaufgaben - sinkende Steuerungs
fähigkeit des Rechts, 1990, S. 187 ff.; A. Voßkuhle, Kompensationsprinzip (s. o. Fn. 26), S. 
63 ff. 
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dürfen aber auch ihre eigenen (auch eigennützigen) Interessen verfolgen. Das 
Verfabrensrecht soll sichern, dass die Entscheidungsfindung rechtstaatlichen 
Anforderungen - etwa an Transparenz und Chancengleichheit bei der Interes
senverfolgung - genügt und der Prozess der Entscheidungsbildung so struktu
riert ist, dass die rechtlich erheblichen Infonnationen erhoben und die recht
lich als legitim anerkannten Interessen unter Beachtung gegenläufiger Interes
sen Verwirklichungschancen haben. 

2. Verwaltungsverfahren als Wirklichkeitskonstruktion 

Die vom Recht erfassten Lebensverhältnisse sind regelhaft komplex. Seit 
jeher hat das Recht Probleme nicht umfassend und in ganzheitlicher Weise 
betrachtet, sondern nur einen Ausschnitt als rechtserheblich und damit 
lösungsbedürftig angesehen. Rechtsnonnen nehmen dementsprechend nur 
einen Ausschnitt der Realität in Bezug - den von der Nonn erfassten Realbe
reich62 - und versuchen Problemlösungen unter Fokussierung auf einzelne als 
rechtlich besonders erheblich bewertete Faktoren. Ohne eine entsprechende 
Venninderung der Komplexität würde das Recht seine Handhabbarkeit ver
lieren. Die Leistungskraft des Rechts zur Bewältigung von Problemen hängt 
aber davon ab, ob der in den Blick genommene Ausschnitt der Realität und die 
Fokussierung auf bestimmte als rechtserheblich anerkannte Interessen und 
Akteure problemangemessen sind. 
Das Verfahren - verstanden als Entscheidungsprozess - dient dazu, die von 
der Rechtsordnung als maßgeblich - als verbindlich oder rechtlich möglich -
bestimmten Entscheidungsfaktoren zu identifizieren und sie in rechtlich diri
gierter Weise in das Entscheidungsergebnis einfließen zu lassen. Diese Auf
gabe des Verfahrens legt es nahe, es als Konstruktion einer neuen, durch das 
Recht geprägten Wirklichkeit zu verstehen. Aus der - auch für die Rechtswis
senschaft weiterführenden - Sicht des Konstruktivismus63, ist» Wirklichkeit« 
eine soziale Konstruktion. Mit dem Blick auf die Rechtsordnung kann festge
stellt werden, dass diese ein Programm zur Konstruktion einer neuen »Wirk
lichkeit«, nämlich der im Recht für den konkreten Entscheidungsprozess als 
erheblich anerkannten Wirklichkeit, bereitstellt. Das rechtliche Verfahren 
strukturiert diesen Prozess der Wirklichkeitskonstruktion, indem es Rollen 
verteilt, Ziele und Verhaltensspielräume vorgibt, früher gefundene Kon-

62 Diesen Begriff ziehe ich dem von F. Müller, Juristische Methodik, 7. Aufl., 1997 hierfür ge
nutzten Begriff des »Nonnbereichs« vor. 

63 Zum Konstruktivismus - in den folgenden Zitaten angewandt auf öffentliche Kommunika
tion - s. etwa S. J. Schmidt, Kommunikation - Kognition - Wirldichkeit, in: G. Bentelel 
M. Rühl (Hrsg.), Theorien öffentlicher Kommunikation, 1993, S. 105 ff.; K. KrippendorJf, 
Schritte zu einer konstruktivistischen Erkenntnistheorie der Massenkommunikation, in: 
BentelelRühl, a.a.O., S. 19 ff.; K. Merten/S. J. SchmidtiS. Weischenberg (Hrsg.), Die Wirk
lichkeit der Medien: Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft, 1994. 

23 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


strukte von Wirklichkeit zur weiteren Nutzung bereitstellt und Kriterien zur 
Selektion des Rechtserheblichen bzw. rechtlich Zulässigen normiert.64 Das 
Verfahren zielt also auf eine Klärung darüber, was in dem spezifischen, recht
lich dirigierten Entscheidungszusammenhang als maßgebend angesehen wer
den soll. Die Verfahrensaufgabe bezieht sich nicht nur auf das letztlich gefun
dene, etwa in die Rechtsform eines Verwaltungsakts gegossene, Ergebnis, 
sondern auch auf die einzelnen dafür zu wählenden (Zwischen-)Schritte. 
Verwaltungsverfahrensrecht enthält insbesondere Vorkehrungen zur inter
aktiven Vergewisserung über die empirische und normative Ausgangslage 
sowie zur interaktiven Einwirkung auf die Wahl der schließlich gefundenen 
Option. Dieser Prozess der interaktiven Vergewisserung und Einwirkung be
zieht sich auf: 

Fakten 
Werte 
- Interessen der Akteure und Betroffenen 
- rechtsnormativ akzeptierte Werte/Ziele 
Entscheidungsoptionen (positionen der Interessenverwirklichung). 

Dabei mag auch über Interessen selbst - etwa über Ziele, Bedürfuisse, Erwar
tungen, Wünsche, Befürchtungen u.ä. - gestritten und entschieden werden. 
Letztlich aber geht es um ein Ergebnis, nämlich eine spezifische Position, die 
zur Interessenverwirklichung genutzt werden kann (etwa die Errichtung einer 
Anlage oder deren Verhinderung; die Erteilung einer Erlaubnis; die Durch
führung einer gefahrenabwehrenden Maßnahme).65 Das Entscheidungsver
fahren bestimmt darüber, welche Position rechtlich durchsetzbar ist bzw. - bei 
rechtlicher Zulässigkeit unterschiedlicher Positionen - aus dem Kreis der ver
fügbaren Entscheidungsoptionen ausgewählt wird. In diesem Verfahren kann 
sowohl mit konditionalen als auch mit finalen Rechtsprogrammierungen und 
mit Kombinationen aus beiden gearbeitet werden. 
Das Verwaltungsrecht zielt darauf, die Entscheidungsfabigkeit auch ange
sichts der regelhaften Heterogenität der betroffenen Interessen und der Plura
lität von Sichtweisen durch Fokussierung auf den rechtserheblichen Aus
schnitt der Realität und die Problemlösung durch Zentrierung des Entschei-

64 Soweit die Rechtsordnung (oder auch die Rechtswissenschaft) dabei auf Sichtweisen und 
Erkenntnisse anderer Wissenschaften zugreift, kommt es - wie die Verwendungsforschung 
gezeigt hat - zu Transfomtationen, die aus wissenschaftstheoretischer Sicht angreifbar, aber 
m. E. dennoch im Rahmen ihrer praktischen Unvermeidbarkeit in Kauf zu nehmen sind, je
denfalls soweit sie mifder spezifischen normativen Sichtweise der Rechtswissenschaft und 
Rechtsanwendung verknüpft sind, s. dazu W. Hoffmann-Rem, Sozialwissenschaften in der 
Rechtsanwendung, Zeitschrift für Rechtssoziologie, 2001, S. 3, 18 f. 

65 Zum Unterschied von Interesse und Position siehe R. FisherlW. Ury, Getfing to Yes, 1981; 
S. Breidenbach, Mediation: Struktur, Chancen und Risiken von Vermittlung im Konflikt, 
1995, S. 69 ff., 72. 
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dungsverfahrens auf die letztliche Wahl nur einer Option zu ennöglichen. 
Speziell das Verwaltungsverfahrensrecht soll sichern, dass dieser Prozess der 
Wirklichkeitskonstruktion in einer dem demokratischen und sozialen Rechts
staat angemessenen Weise vor sich geht. Dem dienen beispielsweise Transpa
renzvorkehrungen, Beteiligungsrechte, Distanzgebote, Beweislastregeln und 
Begründungspflichten. Die Handhabbarkeit wird bei Verfahren mit hoher 
Komplexität durch speziell darauf ausgerichtete Rechtsfiguren unterstützt, die 
insbesondere Segmentierungen (Zerlegungen in Teilabschnitte, Stufungen 
u.ä.) vorsehen (z. B. Vorbescheid, Teilgenehmigung, vorzeitiger Beginn), 
aber gegebenenfalls auch Möglichkeiten der Rückkoppelung, etwa der Wie
derherstellung einer größeren Komplexität, enthalten. Teil- und Zwischenent
scheidungen können Verbindlichkeit für weitere Verfahrensabschnitte erlan
gen (Konzentrationswirkung, Bestandskraft, Präklusion mit neuen Einwen
dungen etc.). Gegebenenfalls können sie aber später auch wieder revidiert 
werden (z. B. Planänderungen nach § 76 VwVRJ).66 
(Verwaltungs-)Verfahrensrecht zielt in funktionaler Betrachtung also - wie 
resümierend festgestellt werden kann - auf einen (verwaltungs-)rechtlich 
dirigierten Prozess der Problemverarbeitung durch Konstruktion einer spezi
fischen, auf diesen Prozess bezogenen Wirklichkeit. Die rechtlich geordnete 
Interaktion und die rechtlich vorgeprägte Selektion sind Modi auf dem Weg 
zur Lösung des aufgegebenen Problems in einer rechtlich zugelassenen 
Weise. 
Hinter der Einsicht in die Erheblichkeit verfahrensrechtlicher Vorkehrungen 
steht die Annahme, dass die Art der Interaktion und Selektion sich auf das 
Entscheidungsergebnis auswirkt. Infolge vielfältiger, im Laufe der Entwick
lung erfolgter Veränderungen, so in der Rolle und den Aufgaben der Verwal
tung - etwa der zunehmenden Ablösung von hierarchisch durch die Verwal
tung geprägten Entscheidungsverfahren durch kooperative _67 hat sich der 
Prozess der verwaltungsverfahrensrechtlichen Wirklichkeitskonstruktion in 
den letzten Jahrzehnten erheblich gewandelt. Die vielfältigen Ausdifferenzie
rungen der vom öffentlichen Recht erfassten Aufgaben, der beteiligten Ak
teure, der verfahrensrechtlichen Arrangements und vor allem der möglichen 
Entscheidungsergebnisse und verfügbaren Handlungsformen verdeutlichen, 
dass es für die konkrete Ausgestaltung des Prozesses der rechtlich dirigierten 
Wirklichkeitskonstruktion häufig unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Eine 
wichtige Aufgabe des Verwaltungsrechts ist es, strukturierend auf Überschau
barkeit hinzuwirken und Entscheidungsfähigkeit auch angesichts der Kom
plexität zu ermöglichen. 

66 Zu solchen Vorkehrungen vgl. E. Schmidt-Aßmann, Verwaltungsverfahren, in: J. lsensee/ 
P. Kirchhof(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Band IIl, 2. Autl. 1996, § 70, S. 644. 

67 Zu den Erscheinungsfonnen des kooperativen Staates siehe die Nachweise oben Fn. 33. 
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Die Rechtswissenschaft kann durch ihre Systematisierungsleisttmgen unter
stützend wirken. Die von ihr entwickelten rechtsdogmatischen Figuren68 die
nen dabei als verallgemeinernd vorgefertigte Konstrukte, die für die Schaf
fung einer rechtserheblichen Wirklichkeit einsetzbar sind. Insbesondere for
men und bündeln sie über die vom Gesetzgeber vorgesehenen Festlegungen 
gesetzlicher Tatbestandselemente hinaus die in diesem Prozess der Wirklich
keitskonstruktion rechtlich zugelassenen Argumentationen.69 Die Rechtsdog
matik bezieht sich allerdings vorrangig auf die so genannte Darstellung der 
Richtigkeit eines Entscheidungsergebnisses, kaum aber unmittelbar auf den 
Prozess seiner Herstellung.7o Je stärker die Bedeuttmg des Verfahrens für die 
Findung eines richtigen Ergebnisses wahrgenommen wird, desto dringlicher 
dürfte es sein, die Rechtsdogmatik auch auf die Ablaufprozesse der Entschei
dungsbildung zu beziehen, zumindest insoweit, als sie rechtlich geprägt sind. 
Die gewachsene Prozeduralisierung des Rechts 71 benötigt auch eine darauf 
abgestimmte Rechtsdogmatik. Der »überlieferte FOlmenhaushalt«72 ist dafür 
zwar auch von Nutzen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ausreichend. 

3. Richtigkeitsmaßstäbe 

Die Leisttmgskraft von Verfahren bemisst sich danach, ob die Spezifika der 
zu lösenden Probleme hinreichend berücksichtigt werden können. Die Ver
fahrenssteuerung kann sich schon bei der Vergewisserung über die normati
ven Maßstäbe auswirken, also bei der entscheidungsbezogenen Zurichttmg 
der meist auslegungsfähigen Tatbestandselemente der einschlägigen Norm. 

68 Zum Begriff von Rechtsdogmatik siehe W. Brohm, Kurzlebigkeit und Langzeitwirkung der 
Rechtsdogmatik, in: M.-E. Geis/D. Lorenz (Hrsg.), Staat. Kirche. Verwaltung., 2001, S. 
1079, 1082 (Nach Brohm ist Rechtsdogmatik als ein aus der Gesamtheit der Rechtsordnung 
zu erarbeitendes und erarbeitetes Gefüge juristischer Begriffe, Institutionen, Grundsätze und 
Regeln zu verstehen, die unabhängig von einer speziellen gesetzlichen Fixierung allgemein 
Anerkennung und Befolgung beanspruchen und so als ratio iuris die ratio legis der einzelnen 
gesetzlichen Regelungen übergreifen.) Zur Funktion der Dogmatik siehe ferner ders., Die 
Dogmatik des Verwaltungsrechts vor den Gegenwartsaufgaben der Verwaltung, VVDStRL 
30 (1972), S. 245, 246 ff. 

69 Zum Zeitbezug dogmatischer Figuren siehe W. Brohm (s. o. Fn. 68, 2001), S. 1084 ff. Zum 
Zeitbezug des Rechts vgl. S. Kirste, Die Zeitlichkeit des positiven Rechts und die Geschicht
lichkeit des Rechtsbewusstseins, 1998. 

70 Zum Unterschied von Darstellung und Herstellung siehe N. Luhmann, Recht und Automa
tion in der öffentlichen Verwaltung, 1966, S. 51 f.; D. Simon, Die Unabhängigkeit des Rich
ters, 1975, S. 82; B. Schlink, Bemerkungen zum Stand der Methodendiskussion in der Ver
waltungsrechtswissenschaft, Der Staat 1980, S. 73, 87 m. w. Hinw. in Anm. 55. Wieweit die 
Notwendigkeit einer lege artis erfolgenden Darstellung auf den Herstellungsprozess zurück
wirkt und damit hinreichend zu seiner rechtsnormativen Disziplinierung ist, gehört zu den 
offenen Fragen der Rechtswissenschaft. 

71 Dazu siehe die Nachweise oben Fn. 61. 
72 Zu seiner Bedeutung s. z. B. C. Möllers, Theorie, Praxis und Interdisziplinarität in der Ver

waltungsrechtswissenschaft, VerwArch 2002, S. 22 ff., 25 f., der auch dessen Wichtigkeit 
für die rechtliche Bewältigung von Zukunft betont. 
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Noch wichtiger aber wird die Verfahrenssteuenmg bei der Ermittlung der 
Fakten, der Verständigung über berücksichtigungsfahige Interessen und über 
maßgebende Folgen sowie bei der Auswahl der letztlich zu wählenden 
Option. 
Verwaltungsrecht wird dabei im Verwaltungsverfahren in seiner Funktion als 
Verhaltensauftrag und Handlungsprogramm wichtig. Es ist zwar auch Kon
trollmaßstab73, nämlich Maßstab einer das Verfahren begleitenden und einer 
gegebenenfalls im Gerichtsverfahren aktivierten nachfolgenden Fehlerkon
trolle. In erster Linie aber soll es das Handeln der Akteure steuern; diese 
Steuerung aber funktioniert nicht nur über Fehlervermeidung. Zwar sind 
selbstverständlich auch aus der Handlungsperspektive die Rechtmäßigkeit im 
Sinne der Fehlerfreiheit der Subsumtion unter die Tatbestandsmerkmale der 
Norm und bei Abwägungsermächtigungen die Abwägungsrichtigkeit wichtig. 
Soweit Rechtsnormen Ziele, Prinzipien, Leitbilder, Konzeptvorgaben u.ä. 
enthalten, geht es um die Orientierung an ihnen und damit auch an den durch 
sie vermittelten Visionen (programmatischen Aufträgen u. ä.), nicht nur an 
den gleichzeitig transportierten rechtlichen Grenzen. Maßgebend werden dar
über hinaus die den Verfahrensbeteiligten eingeräumten Möglichkeiten der 
Interessenartikulation und -durchsetzung, die zusätzliche, aus der verwal
tungsrechtlichen Norm nicht ablesbare Wertorientierungen aktivieren kön
nen. Handlungsprogramme der Verwaltung sind häufig in größere, auch poli
tisch gesetzte, Vorhaben eingebettet - etwa Raumordnung, Standortsiche
rung, Erhaltung von Arbeitsplätzen u.ä. -, die zwar weit über das aktuell ent
scheidungsbedürftige Problem hinaus weisen, aber auch für dessen Lösung 
Restriktionen schaffen oder Möglichkeitsräume erweitern und in der Folge er
heblich auf den Prozess der Wirklichkeitskonstruktion einwirken und bei Be
achtung des rechtlichen Rahmens auch einwirken dürfen. Die im Blick auf 
solche Vorhaben erzielten Ergebnisse können sich auch auf die Akzeptanz des 
Verwaltungshandelns bei den Beteiligten und sonstigen Betroffenen (und da
mit zugleich auf die Implementationschancen), aber auch auf die Akzeptanz 
in der Öffentlichkeit auswirken; dadurch tragen sie auch zur materiellen Legi
timation administrativer Aufgabenwahrnehmung bei. Angesichts der Vielfalt 
rechtsnormativer, sozialnormativer und politischer Orientierungen74 und auch 

73 Zu dieser Differenz siehe W. Hofftnann-Riem, Verwaltungsrechtsrefonn - Ansätze am Bei
spiel des Umweltschutzes, in: W. Hoffinann-RiemlE. Schmidt-AßmannlG. F. Schuppert 
(Hrsg.), Refonn des allgemeinen Verwaltungsrechts, 1993, S. 115, 125 ff.; R. Wahl (s. o. Fn. 
49), S. 158 f. S. femer W. Schmidt, Einfiihrung in die Probleme des Verwaltungsrechts, 
1982, Rn. 97. 

74 Die im Recht als vemindlich anerlcannten Werte zähle ich zu den rechtsnonnativen Orien
tierungen. Mit sozialnonnativen Orientierungen meine ich gesellschaftlich anerkannte 
Werte. Sie können, obwohl sie nicht als veIbindlich in Rechtsnormen aufgenommen worden 
sind, jedenfalls insoweit im Entscheidungsprozess erheblich werden, als ihre Berücksichti
gung im Recht nicht ausgeschlossen ist. 
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empirischer Rahmensetzungen (Ermöglichungen, Restriktionen) wäre es eine 
Verkürzung, die »Richtigkeit« des Verwaltungshandelns nur an der rechtli
chen Fehlerfreiheit zu messen. 
Die verschiedenen Kriterien zur Beurteilung der »Richtigkeit« des Verwal
tungshandelns (in dem weiten, die Fehlerfreiheit überschreitenden Sinne) sind 
in unterschiedlicher Weise und Dichte rechtlich geprägt. Ihre Missachtung 
kann daher unterschiedliche Folgen bewirken, auch rechtlich nicht messbare 
Folgen, die aber dennoch für den Erfolg des Verwaltungshandelns in einem 
weit verstandenen Sinn maßgebend werden können. Dimensionen der Rich
tigkeit in diesem weiten Sinne sind: 

Rechtmäßigkeit (Legalität), zugleich als Teilelernent der Legitimation ad
ministrativen Handelns 

Beachtung der Kompetenzordnung (Sicherung von Sachnähe und Di
stanz zugleich) 
Auswahl der rechtlich erheblichen Fakten und deren 
Subsumtion unter die Tatbestandsmerkmale der Handlungsnorm 
Orientierung an normative Zielvorgaben. 

Optimalität 
Interessenberücksichtigung (Rücksichtnahme auf Individualinteres
sen, aber auch Sicherung der Verträglichkeit mit oder Verwirklichung 
von Gemeinwohlbelangen) 
Effizienz (Berücksichtigung des Grundsatzes schonenden Ressourcen
einsatzes im Verfahren und hinsichtlich der letztlich gewählten Op
tionf5 
ZeitrichtigkeitJSchnelligkeit16 

Akzeptabilität bei Beteiligten, Betroffenen und der Öffentlichkeit17 (z. B. 
Bürgerfreundlichkeit) 
Effektivität (Zieltauglichkeit, Wirksamkeit) 
Implementierbarkeit 
Gegenwarts- und Zukunftstauglichkeit1s 

4. Verfahrensfunktionen 

Je nach seiner Ausgestaltung kann das Verfahren auf unterschiedliche Weise 
in den jeweiligen Richtigkeitsdimensionen wirken. Dementsprechend unter
schiedlich können die wahrgenommenen Verfahrensfunktionen sein. Daher 

75 Zur Bedeutung des Effizienzprinzips siehe H. Eidenmüller (s. o. Fn. 26); sowie die Beiträge 
in W. Hoffmann-RiemlE. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Innovation und Flexibilität des Verwal
tungshandelns, 1994. 

76 S. R. Wahl (s. o. Fn. 49), S. 157. 
77 Dies kann auch über ein Dissenzmanagement geschehen, siehe dazu H. Rossen (s. o. Fn. 33), 

S.127. 
78 Siehe dazu die Nachweise in Fn. 35. 
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überrascht es nicht, dass in der Literatur eine Reihe unterschiedlicher Verfah
rensfunktionen benannt werden:79 

Informationsfunktion 
Interessenvertretungsfunktion 
Rechtswahrungsfunktion (Modus der Rechtsverwirklichung) und Rechts
schutzfunktion (»vorgezogener« Rechtsschutz im Verfahren) 
Ausgleichsfunktion (Beitrag zu Interessenoptimierung) 
Akzeptanzsicherungsfunktion (Beitrag zur Akzeptanz oder gar zur Her
stellung von Konsens) 
Legitimationsfunktion. 

B. AusdifJerenzierung des Verwaltungshandelns und des Verwaltungsver
fahrens 

I. Typenarmut und Typenvieljalt 

Angesichts der Vielfältigkeit der Verwaltungsrealität - etwa der Aufgaben, 
Konzepte, Interessen und Beteiligten - ist es für den Gesetzgeber und die Ver
waltung nicht empfehlenswert, sich allein auf ein Standardverfahren zu kon
zentrieren. Jedenfalls hat der Gesetzgeber schon zur Zeit der Schaffung des 
Vwvro unterschiedliche Verfahrenstypen und im Laufe der Zeit weitere neue 
Verfahrenstypen vorgesehen. So hat er die Verwaltungsverfahren nach der 
Abgabenordnung und dem Sozialgesetzbuch mit Rücksicht auf (angenom
mene oder doch behauptete) Besonderheiten nicht in das Vwvro integriert. so 
Auch gibt es bereichsspezifisches Verfahrensrecht im sonstigen Verwaltungs
recht, etwa im Asyl-, Bau-, Umwelt-, Telekommunikations-, Produktsiche
rungs- und Vergaberecht, demnächst auch verstärkt im Recht des Informa
tionszugangs.81 Das zunächst in bereichsspezifischen SonderregeIn enthal-

79 Siehe statt vieler G. F. Schuppert (s. o. Fn. 15), S. 794 ff. Vgl. auch R. Wahl (s. o. Fn. 49), 
S. 157 ff. sowie E. Schmidt-Aßmann, Verwaltungsverfahren, in: J. lsenseelP. Kirchhof 
(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd.lII, 1988, § 70, S. 625. Die Begriftlichkeiten vari
ieren allerdings teilweise. 

80 Vgl. dazu R. Dittus, Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrensrechts in den Ländern, in: 
W. BlÜIDel (Hrsg.), Die Vereinheitlichung des Verfahrensrechts, 1984, S. 79, 90 f.; C. H. 
Ule, Das Verwaltungsverfahren im Sozialgesetzbuch, VSSR 8 (1980), S. 283, 286 f., 297, 
W. Kahl, in diesem Bande, S. 67, 129, m.wNachw. 

81 V gl. die Informationszugangsgesetze der Länder Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein 
sowie den (zunächst gescheiterten) Entwurf für ein lnformationsfreiheitsgesetz des Bundes 
vom 20. Dezember 2000; dazu siehe auch A. Scherzberg, Die Öffentlichkeit der Verwal
tung, 2000; D. Kugelmann, Die informatorische RechtsteIlung des Bürgers, 2001; A. Voß
kuhle, Der Wandel von Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht in der lnforma-

29 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


tene Planfeststellungsverfahren wurde zwischenzeitlich so in das VwVfG ein
bezogen, dass darauf in bereichsspezifischen Sondergesetzen verwiesen wer
den kann und wird. Das für das Bau-, Immissionsschutz-, Wasser-, Abfall-, 
Atom- und Gentechnikrecht wichtige förmliche Genehmigungsverfahren ist 
demgegenüber nicht im VwVfG geregelt82, abgesehen von einzelnen, auf die 
Beschleunigung ausgerichteten Normen in § 71 a ff. VwVfG. Das Gesetz be
rücksichtigt insofern - so R. Wahl in seiner Kritik - etwas, das es an sich gar 
nicht regelt.83 Auch scham es keine verfahrensrechtlichen Vorgaben für die 
im Zuge der Beschleunigungsbemühungen geschaffenen Anzeige- bzw. An
melde- und Freistellungsverfahren.84 

Während das VwVfG typenarm is~5, findet sich in den bereichsspezifischen 
Sonderregeln eine große Typenvielfalt. Allerdings fehlt weitgehend eine 
rechtliche Systematisierung solcher Typen, die es erleichtern könnte, gemein
same Strukturen herauszuarbeiten sowie Besonderheiten zu erkennen. Die 
Gründe der Heterogenität liegen nur zum Teil in den betroffenen Gegenstän
den; sie sind auch in der Kompetenzaufteilung zwischen EG, Bund und Län
dern und darauf beruhenden Schwierigkeiten oder gar dem Fehlen einer hin
reichenden Abstimmung86 sowie in fachressortspezifischen (auch egoisti
schen) Ausrichtungen zu finden und werden durch die jeweils betroffenen In
teressen und Interessenträger zum Teil massiv verteidigt, etwa um geschaf
fene Besitzstände nicht zu gefährden87• Insofern reicht es zur folgenreichen 
Korrektur nicht, in der Wissenschaft mit kritischer Absicht auf Doppelungen, 
Unübersichtlichkeiten oder Disfunktionalitäten hinzuweisen und ein stimmi
geres System einzufordern. Allerdings liegt hier eine Aufgabe auch der Wis
senschaft, die der Praxis zumindest Angebote einer Neustrukturierung unter
breiten kann. Maßgeblich bleiben aber die Gesetzgeber zur besseren Systema
tisierung und damit Kohärenz ihrer Regelungen aufgefordert. 

tionsgesellschaft, in: W. Hoffinann-RiemlE. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in 
der Infonnationsgesellschaft, 2000, S. 349, 378 ff. Speziell zur Umweltinfonnation siehe D. 
König, Das UIG, DÖV 2000, S. 45 ff. 

82 Vorschläge zu Regelungsgegenständen finden sich bei R. Wahl, Fehlende Kodifizierung der 
förmlichen Genehmigungsverfahren im VwVfG, denmächst in NVwZ 2002; siehe auch 
W. Kahl, in diesem Bande S. 67, 132 f. 

83 Siehe R. Wahl (5. o. Fn. 82). 
84 Zu ihnen siehe den Überblick über die Entwicklungen bei K.-M. Ortloff, Abschied von der 

Baugenehmigung - Beginn beschleunigten Bauens?, NVwZ 1995, S. 112 ff.; T. Gnatzky, 
Verfahrensliberalisierung im Bauplanungsrecht der Länder, 1999, S. 193 ff; J.-c. Krüger, 
Anzeige-, Genehmigungsfreistellungs- und Kenntnisgabeverfahren im Bauordnungsrecht, 
2001. 

85 S. auch W. Kahl, in diesem Bande, S. 132. 
86 Siehe dazu R. Wahl (5. o. Fn. 82). 
87 Zur Kritik siehe R. Wahl (5. o. Fn. 82); siehe auch W. Kahl, in diesem Bande S. 127 f. 
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H. Exkurs: Art und Intensität staatlicher Aufgabenübernahme 

Die ausstehenden Typisierungs- und Strukturierungsleistungen - die in einem 
Beitrag wie diesem nicht erbracht, wohl aber vorbereitet werden können -las
sen sich auf Einsichten über die Arten und Intensitäten der staatlichen Aufga
benwahrnehmung stützen, die (auch) im Zuge der Diskussion um die Refonn 
des Verwaltungsrechts erarbeitet worden sind. Hier sollen zur Erinnerung die 
entsprechenden Stichworte aufgelistet werden, die in den bisherigen acht 
Bänden der Schriftenreihe zur Refonn des Verwaltungsrechts näher behandelt 
worden sind. Diese Stichworte verweisen nicht vorrangig auf rechtliche Insti
tutionen und greifen nicht - jedenfalls nicht stets - auf rechtsdogmatisch sedi
mentierte Begriffe88 zurück. Vielmehr handelt es sich um die Bündelung von 
Beschreibungen und um Systematisierungen, die Zusammenhänge verdeut
lichen und die Aufmerksamkeit bei der Analyse von Leistungen und Lei
stungsdefiziten rechtlicher Regelungen auch auf nicht ausschließlich rechtlich 
geprägte Faktoren lenken und damit einen Suchprozess begleiten sollen, der 
auch auf das Erkeunen und Verstehen neuartiger Problemlösungen zielt. Die 
Begriffe sind nicht als Rechtsbegriffe gedacht und nicht (ausschließlich) aus 
rechtsnonnativer Sicht konzipiert, aber auf Verwendbarkeit in der rechtswis
senschaftlichen Diskussion ausgerichtet. Ihre Verwendung soll es erleichtern, 
die Einbettung des Rechts in ein größeres Bündel von Faktoren der Problem
entstehung und -lösung wahrzunehmen und zu verstehen, und zugleich helfen, 
die spezifische Leistungsfähigkeit - die Möglichkeiten und Grenzen - des 
Rechts erfassen zu können. 
Die Herausarbeitung der größeren Zusammenhänge, die Umschreibung von 
Sichtweisen und von Tendenzen und die Nutzung von Schlüssel- und Brük
kenbegriffen89 soll den Rahmen verdeutlichen, in dem die im vorliegenden 
Zusammenhang wichtige Prüfung erfolgt, ob und wie weit je spezifische Ver
fahrensarrangements mit dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit rechtlicher 
Regelungen positiv (oder negativ) zu beeinflussen, die auf die je unterschied
lichen, beobachtbaren Erscheinungen bezogen sind. Die Stichworte sind in 
der verwaltungs- und verwaltungsrechtswissenschaftlichen Diskussion vor-

88 Die Kritik von C. Möllers, VelW Arch 2002, 34 ff. respektiert diese Offenheit nicht, sondern 
stellt in Frage, ob solche Begriffe den Anforderungen rechtswissenschaftlicher bzw. juristi
scher Begriffsbildung entsprechen. Da jedenfalls nicht beabsichtigt ist, die hiervetwendeten 
Begriffe für die Normensprache zu entwickeln, geht C. Möllers' Vorwurf der »Begriffsju
risprudenz« ohne »Geltungsgrund« ins Leere. Allerdings wird hier beansprucht, dass die 
Begriffe in der rechtswissenschaftlichen Diskussion VelWendung finden können. Rechts
wissenschaft ist zur Beschreibung und Analyse von Erscheinungen nicht auf die Begriffe 
der Normensprache begrenzt. 

89 Zu den Schlüssel- und BfÜckenbegriffen s. A. Voßkuhle, »Schlüsselbegriffe« der VelWal
tungsrechtsreform, VelWArch 92 (2001), S. 185 ff.; H.-H. Trute, Verantwortungsteilung (s. 
o. Fn. 32) S.13 ff. Die BfÜckenbegriffe sind vor allem auf einen disziplinübergreifenden 
Diskurs angelegt. 
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rangig herausgearbeitet worden, um neue oder neu akzentuierte Dimensionen 
rechtlicher Regulierung und administrativen Verwaltungshandelns zu kenn
zeichnen. Die traditionellen Verfahrensregeln sind zu einem großen Teil noch 
nicht mit dem Blick auf sämtliche dieser Dimensionen entwickelt worden, so 
dass zumindest nicht ausgeschlossen ist, dass die bisherigen Rechtsregeln für 
manche der neueren Erscheinungen nicht oder nur begrenzt taugen. 

1. Grundtypen der Regulierung 

Der Abbau einseitig hoheitlicher Regulierung und die zunehmende Verlage
rung der Aufgabenerfiillung auf gesellschaftliche (private) Akteure spiegelt 
sich in dem Versuch wider, das Verhältnis von hoheitlicher Regulierung und 
gesellschaftlicher Selbstregelung bei der Verfolgung von (auch) gemeinwohl
relevanten Zielen auf einer gleitenden Skala darzustellen und dabei folgende 
Punkte zu markieren:90 

hoheitliche Regulierung 
hoheitliche Regulierung mit selbstregulativen Elementen 
hoheitlich regulierte gesellschaftliche Selbstregulierung 
gesellschaftliche Selbstregulierung 
(Selbstregulierung ohne Bezug aufGemeinwohlerwartungen) 

In dieser Auflistung wird der Begriff der (hoheitlichen) Regulierung - in An
lehnung an das angelsächsische Begriffsverständnis - auf Vorkehrungen zur 
Umsetzung von Gemeinwohlerwartungen91 bezogen, erfasst also nicht jed
wede rechtliche Regelung. Die am Ende der Übersicht aufgeführte, in Klam
mem gerückte Kategorie »reiner« Selbstregulierung soll verdeutlichen, dass 
es auch privatverantwortetes Handeln gibt, an das keine rechtlichen Gemein
wohlerwartungen außer der geknüpft sind, dass funktionierende Selbstregu
lierung der Gemeinschaft nützt. 

2. Verantwortungsdimensionen - Verantwortungsverteilung 

Dem auf Gemeinwohlbelange verpflichteten Staat ist eine bestimmte Rolle 
(im Sinne eines Bündels von an ihn gerichteten, größtenteils ihn verpflichten
den Erwartungen) bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben zugeschrieben 

90 Dazu siehe auch die Beiträge in Beiheft 4 der Zeitschrift Die Verwaltung: »Regulierte 
Selbstregulierung als Steuerungskonzept des Gewährleistungsstaates«, 200 I. S. aber auch -
zum Teil kritisch - A. Faber, Gesellschaftliche Selbstregulierungssysteme im Umweltrecht, 
2001. 

91 Dass auch rechtliche Gemeinwohlerwartungen nur auf offenen Gemeinwohldefinitionen be
ruhen können, betont zu Recht C. Engel, Offene Gemeinwohldefinition, Rechtstheorie 
2001, S. 23 ff. 
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worden, und zwar durch die Rechtsordnung, aber nicht nur durch sie. Diese 
Erwartungen konstituieren ein - wie Schuppert 92 fonnuliert - »Mandat eines 
sachlich wie zeitlich entgrenzten Verwaltungshandelns«. Die rechtsnonnativ, 
aber auch durch faktische Erwartungen an die Aufgabenerfiillung geprägte 
Verwaltungsverantwortung93 kann durch den Staat allein oder im Zusammen
wirken mit anderen (Privaten) wahrgenommen werden. Bei einem solchen ar
beitsteiligen Zusammenwirken gibt es eine Gemengelage von (zum Teil un
terschiedlichen) Erwartungen an den Staat einerseits und an die Privaten an
dererseits. Das Bündel dieser Erwartungen ist auf die Erfüllung der jeweiligen 
Aufgabe bezogen. Die so verstandene Verantwortung kann in unterschiedli
cher Intensität und auf unterschiedliche Weise ausgestaltet sein. Im Zuge der 
Diskussion zur Refonn des Verwaltungsrechts sind insbesondere die folgen
den Verantwortungsdimensionen hemusgearbeitet worden.94 

Ergebnis- und Erfiillungsverantwortung, wahrgenommen insbesondere 
durch 

Grenzsetzung 
- Schutz 
- Förderung 
Gewährleistungsverantwortung, wahrgenommen insbesondere durch 

Rahmensetzungen 
Strukturvorgaben 
Verhaltensregulierung im Spielmumbereich rechtlicher Nonnen 
(Bereitstellung eines Korridors für rechtlich zulässiges Verhalten) 

Auffangverantwortung, wahrgenommen insbesondere durch 
Eintritt des Staates bei Defiziten der Selbstregulierung 
staatliche Auffangnetze zur Abfederung dis funktionaler Folgen der 
privaten Selbstregulierung. 

92 G. F. Schuppert, Verwaltungswissensehaft (s. o. Fn. 15), S. 401. 
93 Der Begriff der Verantwortung wird hier also nicht im Sinne ethischer Verantwortung ge

nutzt (wie etwa bei H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung, 1979). 
94 Dazu siehe E. Schmidt-Aßmann, Zur Refonn des Allgemeinen Verwaltungsrechts - Re

fonnbedarf und Reformansätze -, in: W. Hoffinann-Riem/E. Schmidt-AßmannlG. F. 
Schuppert, Refonn des allgemeinen Verwaltungsrechts, 1993, S. S. 1 ff, 43; G. F. Schup
perl, Die öffentliche Verwaltung im Kooperationsspektmm staatlicher und privater Aufga
benerfüllung: Zum Denken in Verantwortungsstufen, Die Verwaltung 31 (1998), S. 415, 
422 ff.; W. Hoffinann-Riem, Organisationsrecht als Steuerungsressource. Perspektiven der 
verwaltungsrechtIichen Systembildung, in: E. Schmidt-AßmannIW. Hoffinann-Riem, Ver
waltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, 1997, S. 355 ff, 362 ff.; E.-H. Ritter, 
Organisationswandel durch Experlifizierung und Privatisierung im Ordnungs- und Pla
nungsrecht, in: E. Scbmidt-AßmannIW. Hoffinann-Riem, VerwaItungsorganisationsrecht 
als Steuerungsressource, 1997, S. 207 ff.; Zur Kritik am Verantwortungsbegriff siehe H. C. 
Röhl, Die Wissenschaft vom VerwaItungsrecht, Die Verwaltung 1999, Beiheft 2, S. 33, 
39 ff., 45; J. A. Kämmerer (s. o. Fn. 27), S. 433 ff. 
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3. Handlungsmodi der Verwaltung 

Wird auf den Modus hoheitlicher Aufgabenerfüllung gesehen, so sind insbe
sondere drei Typen zu unterscheiden.95 

imperatives Verwaltungshandeln 
gebietend 

- verbietend 
- auf andere Weise Grenzen setzend 

- stimulierendes Verwaltungshandeln 
freisetzend/ermöglichend 
fördernd 

- Struktur setzend 
persuasiv/motivierend 

- konsensuales Verwaltungshandeln 
- kooperativ 
- vermittelnd/moderierend96 

III. Ansätze der Typisierung des Verwaltungsverjahrens 

Solche Unterteilungen und Systematisierungen des Verwaltungshandelns 
müssen ergänzt werden um die Herausarbeitung rechtlicher Verfahrenstypen. 
Insofern erscheint eine Strukturierung in analytischer Absicht hilfreich, die 
insbesondere zur Klärung der weiteren Frage beitragen kann, ob und wie weit 
unterschiedliche Verfahrenstypen auf identische Verfahrenselemente zurück
greifen können und wie weit Besonderheiten der Typen speziell auf sie abge
stimmte Verfahrenselemente nahe legen. Die entsprechenden. Vorarbeiten 
sind in der Literatur und in der Rechtsprechung noch keineswegs erfolgt. An 
analytische Abklärungen kann sich die weitere Prüfung anschließen, ob der 
Gesetzgeber neue Verfahrenstypen normativ ausgestalten soll und ob das 
Vwvro dafür der richtige Ort ist. 
Analytische Typisierungen können an unterschiedliche Strukturelemente an
knüpfen, ohne dass leicht erkennbar ist, welche sich am besten eignen. So be
darf noch weiterer Abklärung, ob und wie weit sich eine Typenbildung ent
lang der im Verwaltungsrecht verfolgten Aufgaben und Ziele (1) oder eher 
entlang der Instrumente der Problemlösung (2) empfiehlt. 

95 In ä.Im1iche Richtung auch G. F. Schuppert, Verwaltungswissenschaft (s. o. Fn. 15), S. 
138 ff. sowie K. KönigIN. Dose, Klassifikationsansätze zum staatlichen Handeln, in: dies. 
(Hrsg.), Instrumente und Formen staatlichen Handelns, 1993, S. 87 ff., die als Handlungs
formen der Verwaltung regulative Programme, Anreizprogra.rnme, Leistungsprogramme 
und persuasive Programme (sowie zusä1zlich prozedurale Programme) unterscheiden. 

96 Ein Beispiel der Moderation findet sich in W. Hoffmann-Riem, Innovationsstenerung durch 
die Verwaltung, Die Verwaltung 2000, S. 155, 180. 
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1. Aufgabenorientierte Typisierung 

VoßkuhleCJ7 befürwortet eine aufgabenorientierte Typisierung und arbeitet :für 
die so ausgerichteten einzelnen Verfahrenstypen in sehr informativer Weise 
spezifische Strukturelemente heraus, die hier nicht im Einzelnen behandelt 
werden können. Er kommt zu drei tradierten und drei »neuen« Verfahrensty
pen. Als Ausgangsbefund wählt er drei überkommene verfahrensrechtliche 
Grundtypen: 
- Verfahren der schlichten Gefahrenabwehr 
- Verfahren zur Kontrolle privater Freiheitsbetätigung (z. B. Personalge-

nehmigungen) 
Verfahren der Anlagenzulassung (z. B. förmliche Genehmigungs- und 
Planfeststellungsverfahren ). 

Als »neue« Verfahrentypen identifiziert er: 
- Verteilungsverfahren (Verteilung knapper Güter in Konkurrenzsituatio

nen), z. B. (als neue Typen): 
- Vergabe öffentlicher Aufträge 
- Versteigerung von Lizenzen und Frequenzen nach dem TKG 
Qualitätssicherungsverfahren (hoheitliche Gewährleistung der Einhaltung 
spezifischer Qualitätsstandards durch private Akteure), z. B. 
- Zertifizierungsverfahren (z. B. im Produktsicherheitsrecht oder bei 

elektronischen Signaturen) 
- Akkreditierungsverfahren 
- Audit-Verfahren 

- Umweltschutz-Audit 
- Datenschutz-Audit 

Risikoverfahren (Bewältigung gesteigerter Ungewissheitsbedingungen), 
z.B. 
- Gentechnikrecht 

2. Typisierung auf Grund einer Zusammenschau von Aufgabe, Handlungs
form und Intensität staatlicher Verantwortungsübernahme 

Die folgende Übersicht ist demgegenüber stärker an den Handlungsformen 
und deren Verknüpfung mit Aufgaben sowie an den in den Aufgabenfeldem 
zum Teil je unterschiedlichen Intensitäten staatlicher Verantwortungsüber
nahme orientiert98: 

97 In diesem Bande, S. 277, 284. 
98 Es bedarfnoch weiterer Klärung, ob diese - nicht abschließende - Systematisierung in an

gemessener Weise typische verfahrensrechtliche Probleme bündeln hilft. Ich gehe zwar da
von aus, dass dies der Fall ist, habe aber die Einzelheiten nicht in der Gründlichkeit geprüft 
wie A. Voßkuhle (in diesem Bande, S. 277 ff.). 
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Verfahren realer Leistungsbewirkung (z. B. Realakte im Rahmen sozialer 
Dienste oder als Beratung) 
Planungsverfahren (Fach- und Raumplanung) 
Zulassungsverfahren (ETÖffuungskontrolle99 unter Verzicht auf Auswahl
entscheidungen), insbesondere 
- f6rrnliche Genehmigungsverfahren 
- vereinfachte Genehmigungsverfahren 
_ FreisteIlungsverfahren 100 

- Zuteilungsverfahren 
- Leistungsversprechen (Subventionen, Sozialleistungen) (Verteilung 

an Berechtigte, ohne Auswahl unter Knappheitsbedingungen) 
- Auswahl- und Verteilungsverfahren (Eröffuungskontrolle verbunden mit 

einer Auswahl zur Verteilung knapper Güter in Konkurrenzsituationen), 
~R . 

Studienplatzvergabe; Verteilung von Standplätzen am Markt 
vergleichende Lizenzerteilung (z. B. (§§ 20 ff. RStV) 
Vergabeverfahren (bezogen auf öffentliche Aufträge z. R § 97 ff. 
GWB; § 11 Abs. 6 TKG) 

- Versteigerungsverfahren (z. B. § ll Abs. 4 TKG) 
VerfahrenlaufenderiJberwachung,z.B. 
- Bankaufsicht 
- Risikoaufsicht 
Gewährleistungsverfahren (Verfahren zur hoheitlichen Wahrnehmung der 
Gewährleistungs- und Auffangverantwortung in Bereichen gesellschaft
licher Selbstregulierung, etwa durch Mindestvorgaben an das Entschei
dungsergebnis und durch die Bereitstellung und iJberwachung von Ver
fahrensregeln, etwa zur Machtmäßigung u.ä.), z. B. 

Zertifizierung und Akkreditierung 
- Audit-Verfahren (Umwelt- und Datenschutz-Audit) 

Sicherung gesellschaftlicher Selbstregulierung in besonderen Berei
chen, z. R in der Kreislaufwirtschaft (§§ 16 ff. KrW-/AbfG) 

IV. Rechtlich geregelte Elemente des Verwaltungsverfahrens 

Das VwVfG sowie bereichsspezifische Gesetze (wie das UVPG) enthalten 
eine Reihe verfahrensrelevanter Vorkehrungen, die in der Literatur zum Ver-

99 Zur Eröffnungskontrolle (Anzeige, Anmeldung, priiventive Kontrollerlaubnis, repressive 
Ausnahmebewilligung) am Beispiel des Bau- und Umweltrechts, siehe z. B. R. Wahl, Das 
deutsche Genehmigungs- und Umweltrecht unter Anpassungsdruck, in: K.-P. Dolde 
(Hrsg.), Umweltrechtim Wandel, 2001, S. 237 ff. 

100 Dazu z. B. V. Kreuziger, Die Genehmigungsfreisteilung im Baurecht, 1997. 
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waltungsverfabrensrechtlOl eingehend dargestellt werden und deshalb im Fol
genden nicht näher erläutert werden sollen. Sie zeigen ein reichhaltiges Arse
nal verfahrensrechtlicher Institute. Die folgende Auflistung ist allerdings 
nicht schon übergreifend in systematischer Weise daraufhin gesichtet worden, 
wie weit die einzelnen Institute für alle Verfahrenstypen passen und wie weit 
es spezifische Ausprägungen bei einzelnen Verfahrenstypen gibt. Auch bean
sprucht die Aufzählung keine Vollständigkeit. 

Auswahl der Beteiligten i.w.S. 
- Betroffene 
- Dritte 

andere Behörden 
- Experten 

Öffentlichkeit 
Ausschreibung (z. B. § 8 BBG) 
Vorfeld-Interaktion (informelle Beratung im Vorstadium des offiziellen 
Verfahrens, Voranfragen u.ä.) (s. § 71 c Abs. 2 VwVfG) 

- Initiative (Antragsrechte u.ä.) 
- Anhörung: von Beteiligten (s. § 29 VwVfG) oder von Sachverständigen, 

Verbänden (§ 29 BNatSchG), Interessierten oder Jedermann 
Beratung/Auskunft (z. B. §§ 25, 71 c VwVfG) 
Vorausverfahren, Unterrichtung über den Untersuchungsrahmen u.ä. (z. 
B. § 5 UVPG, § 71 c Abs. 2 VwVfG) 
Erörterung (z. B. im Erörterungstermin nach § 73 Abs. 6 VwVfG) 
Mitwirkung an der Bereitstellung von Entscheidungsoptionen (Alternati
venvergleich bei der UVP; Austausch des Mittels im Polizeirecht u.ä.) 
Einsichtnahme 

in Verwaltungsvorschriften 
- in Sachakten 
- in die Software bei elektronischer Verwaltungsarbeit 

- Verantwortlichkeit für die Beibringung von Tatsachen (etwa § 24 
VwVfG: Untersuchungsgrundsatz, ergänzt um Mitwirkungsobliegenhei
ten der Beteiligten) 
Präklusion (z. B. § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG) 
(interne) Verwaltungskoordination bei der Beteiligung anderer Behörden 
und anderer Träger öffentlicher Belange102, auch: Stemverfahren und An
tragskonferenzen (§§ 71 d, c VwVfG) 

101 Siehe dazu insbesondere die Kommentarliteratur, etwa F. KapplU. Ramsauer, Verwaltungs
verfahrensgesetz, 7. Aufl. 2000; K. Stelkens/H. J. Banks/M. Sachs, Verwaltungsverfahrens
gesetz, 6. Aufl. 2001. 

102 Zu den verfahrensrechtlichen Problemen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
siehe T. Siegel, Die Verfahrensbeteiligung von Behörden und anderen Trägem öffentlicher 
Belange, 2001. 
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- Informations- und Amtshilfe (z. B. §§ 4 ff. VwVfG) 
Abwehr personeller oder institutionellerlO3 Befangenheit (z. B. §§ 20 f. 
VwVfG) 

- Verfahrensdokumentation (Protokolle; Dokumentation von informellen 
Kontakten) 

- Auswahl von Optionen 
Unterrichtung von Konkurrenten (z. B. § 13 VgV) 
Begründung (z. B. § 39 VwVfG) 

- Kundgabe - Veröffentlichung (z. B. § 43 VwVfG) 
Konzentration (z. B. § 75 VwVfG) 
Implementation (Überwachung, Sanktionierung u.ä.) 
Aufsicht/PfÜfung 

c. Ansätze einer Neukonzeption der Ordnungsidee des Verfahrensrechts 
und ihrer Umsetzung 

Viele der aufgelisteten Verfahrenselemente werden auch in der Zukunft be
deutsam bleiben und manche neuei:l mögen hinzukommen. Jedenfalls sind 
weitere Akzentveränderungen, Modifikationen und Ergänzungen sehr wahr
scheinlich. Orientierungspunkte einer gegenüber der Zeit des Inkrafttretens 
des VwVfG gewandelten Verfahrenskonzeption sollen im Folgenden formu
liert werden. 

I. Konzeptveränderungen 

Gegenüber dem ursprünglichen, vorrangig auf die Außenperspektive ausge
richteten Rechtsschutzkonzept des VwVfG scheinen insbesondere die folgen
den acht Neuorientierungen wichtig zu sein, die in mehreren bereichsspezifi
schen Gesetzen auch schon aufgegriffen worden sind und in Zukunft durch 
Wissenschaft weiter vertieft und durch Rechtspolitik ausgebaut werden soll
ten. 

103 Zur institutionellen Befangenheit vgl. J. P. Schneider, Der Staat als Wirtschaftssubjekt und 
Steuerungsakteur, DVBl. 2000, S. 1250 ff., 1260. 
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1. Ausrichtung des Veifahrensdenkens an der Handlungs- und Steuerungs
perspektive des Rechts 

Das Verwaltungsverfahren als Prozess einer rechtlich dirigierten, auf die 
Lösung eines spezifischen Problems ausgerichteten Wirklichkeitskonstruk
tion fordert ein Verfahrensrecht, das nicht nur von der Perspektive der Ver
meidung bzw. Kontrolle möglicher Rechtsfehler her gedacht wird, sondern 
auf eine Handlungsperspektive ausgerichtet ist: Recht soll das Verhalten der 
Akteure (der Behörden und der privaten Beteiligten) prägen, und zwar mit 
dem Blick auf die oben (A. III. 3.) aufgelisteten unterschiedlichen Richtig
keitsmaßstäbe. 
Die Ausweitung der Kontrollperspektive um die Handlungsperspektive der 
rechtlichen Regelungen erfordert ein Verständnis der Normen nicht nur als 
Kontroll-, sondern auch als Handlungsnormen. Verfabrensbandeln ist aber 
auch durch außernormative Faktoren geprägt - etwa durch Verwaltungskultu
ren, Usancen, Konzepte (»good practice«). Sie sind Teil des Handlungspro
gramms. Das traditionelle Konzept des Verfahrens als Mittel zum vorgezoge
nen Rechtsschutz ist zwar weiterhin nicht falsch, aber sinnvoll nur als Teilele
ment eines weiter reichenden KonzeptslO4, das Verfahren übergreifend als 
Mittel zur Wabrung der rechtserheblichen Interessen versteht, soweit deren 
Verfolgung im Verfahren vorgesehen oder jedenfalls durch das Recht nicht 
untersagt (also ermöglicht) ist.IOS 

Das Handlungsprogramm des Verwaltungsrechts ist auf das Bewirken von 
Wirkungen, also auf »Steuerung« ausgerichtet (Erreichung erwünschter und 
Vermeidung unerwünschter Wirkungen).I06 Soweit das Verwaltungsrecht un
ter Einschluss des Verfabrensrechts das Verhalten mit dem Ziel des Bewir
kens von Wirkungen steuert, ist es »Steuerungsrecht«. Nimmt die Verwal
tungsrechtswissenschaft diese Dimension in den Blick, wird sie zur Steue
rungswissenschaft.107 

Für eine entsprechende Steuerungsaufgabe können unterschiedliche Wirkun
gen (Folgen) bedeutsam sein, und zwar mehr als üblicherweise im Zuge der 

104 Beschrieben in seinen Einzelheiten bei Schuppert. Verwaltungswissenschaft (s. o. Fn. 15), 
S. 801 ff. 

105 Vgl. dazu auch T. Württenberger, Rechtliche Optimierungsgebo1e oder Rahmensetzungen 
für das Verwaltungshandeln?, VVDStRL 58 (1999), S. 139, 166 f. 

106 Dies ist eine theoretisch zurückhaltende Definition des S1euerungsbegriffs. Die Antwort auf 
die Frage, wie weit die in den s1euerungswissenschaftlichen Diskussionen der Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaft benutzten Stenerungstheorien für die Rechtswissenschaft taugen, 
soll durch die Begriffsbildung nicht präjudiziert sein. Zu Ansätzen der Steuerungstheorie 
vgl. etwa W. Hoffinann-Riem (s. o. Fn. 16), S. 31 ff. 

107 Dazu siehe G. F. &huppert, Verwaltungsrechtswissenschaft als Stenerungswissenschaft, in: 
w. Hoffmann-RiemlE. Schmidt-AßmannlG. F. Schuppert (s. o. Fn. 94), S. 65 ff.; M. 
Schmidt-Preuß. DÖV 2001, S. 45 ff. 
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bei der Rechtsanwendung »zugelassenen« Folgenberiicksichtigung108 thema
tisiert werden. Die möglichen Folgendimensionen betreffen: 

das Entscheidungsergebnis (Output) 
Wirkungen für die Adressaten und andere (Impact) 
Auswirkungen in dem erfassten gesellschaftlichen Bereich unter Ein
schluss von Präzedenzwirkungen für spätere Entscheidungsverfahren 
(Outcome ).109 

Wie weit diese Dimensionen auch verfahrenserheblich sind, bedarf der Klä
rung anhand der jeweils einschlägigen Rechtsnormen. 

2. Abstimmung interner und externer Verfohrenselemente in einem inte
grierten Gesamtveifahren 

Bei der Neukonzeption zu überwinden ist die Blickverengung des VwVfG auf 
die »nach außen wirkenden Tätigkeiten« bzw. auf die »Rechtswirkung nach 
außen gerichteter Akte« (§§ 9, 35 VwVfG): Auch die verwaltungsinternen 
Abläufe einschließlich der intra- und interbehördlichen Abklärungen und 
Abstimmungen köhnen entscheidungs( ergebnis-)erheblich sein. Für die Ver
zahnung interner und externer Verfahrensweisen seien im Folgenden einzelne 
Beispiele aufgezählt, ohne damit jedoch Anspruch auf Vollständigkeit und 
Systematisierung zu erheben. 

Die Trennung beider Bereiche hat häufig faktisch in der Kommunikation 
und Interaktion der Behörde mit Beteiligten und sonstigen Betroffenen 
keine oder keine wesentliche Bedeutung, insbesondere nicht im Rahmen 
einer informellen Vorfeld- und Begleitinteraktion.110 

Die auf die Binnenreform der Verwaltung ausgerichteten Veränderungen 
in den Orientierungen der Beteiligten, die etwa mit dem Neuen Steue
rungsmodell verbunden sind 111, orientieren sich nicht an der Trennung.112 

108 Zu der entsprechenden Diskussion um die Zulässigkeit der Berücksichtigung von Folgen 
der Rechtsanwendung vgl. statt vieler T. W. Wälde, Juristische Folgenorientierung, 1979; 
N. Luhmann, Rechtssystem und Rechtsdogmatik, 1974, S. 31 ff.; M. Deckert, Folgenorien
tierung in der Rechtsanwendung, 1995. 

109 Zu den Begriffen Output, Impact und Outcome siehe F. Nullmeier, Input, Output, Outcome, 
Effektivität und Effizienz, in: B. Blanke et al (s. o. Fn. 34), S. 357 ff. 

110 Zu deren Erscheinungsfonnen siehe H. Bauer, Infonnelles Verwaltungshandeln im öffent
lichen Wirtschaftsrecht, VerwArch 78 (1987), S. 241, 246 ff. Siehe anch W. Hoffmann
Riem, Selbsthindungen (s. o. Fn. 25), S. 187, 191 ff. 

111 Dazu vgl. den Beitrag von J. Ziekow, in diesem Bande, S. 349 ff.; KGST-Bericht 10/1996, S. 
12 ff. sowie H. Reinermann, Neues Politik- und Verwaltungsmanagement: Leitbild und 
theoretische Grundlagen, Speyerer Arbeitshefte 130, 2000, mit ausführlichen Literaturhin
weisen S. 135 ff. 

112 Dies ist durch den für das Neue Steuerungsmodell prägenden Übergang von einer Output
zu einer Input-Steuerung bewirkt worden, siehe dazu auch J. Ziekow, Modemisierung des 
Verfahrensrechts (s. o. Fn. 45), S. 75 ff. 
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Die gegenwärtig beobachtbare Ausweitung der Refonnperspektive hin zu 
dem auch von der EG-Kommission verfolgten Konzept der »Good Gover
nance« und der Koregulierung (siehe oben A. 11. 4) fußt auf einer Ver
kniipflmg der Binnen- mit der Außenperspektive. 
Auch die aktuell betriebene Umstellung der Verwaltung nach den Vorstel
lungen des Electronic Government1l3 forciert das Zusammenspiel von in
ternem und externem Verwaltungshandeln, indem relativ problemlose 
Vernetzungen von Kommunikationen aller Art ermöglicht werden. Die für 
die elektronische Kommunikation eingesetzte Software strukturiert Ver
fahrensabläufe und befördert Selektivitäten, ohne dabei zwingend zwi
schen der Innen- und Außenperspektive zu unterscheiden. 
Bei dem Einsatz verwaltungsintem konzipierter Qualitätssicherungs
systeme - wie benchmarking114 - können Elemente beim Qualitätsver
gleich miteinander kombiniert werden, die bei einer Orientierung getrennt 
an Innen- und Außenaspekten unterschieden werden müssten. 

3. Kooperative Ermittlung von Fakten, Werten und Optionen 

Oben (A. Ill. 2.) war ausgefiihrt worden, dass Verfahren auf eine interaktive 
Vergewisserung über Fakten, Interessen, Ziele und Entscheidungsoptionen 
ausgerichtet sind. Durch den beobachtbaren Ausbau kooperativer Aufgaben
erfüllung im Verwaltungsrechtl15 besteht ein Bedarf, die Interaktion am Ko
operationsgedanken auszurichten. 
Das traditionelle Verfahrensrecht kennt Regeln über die Ermittlung von Fak
ten (insbesondere die Sachverhaltsermittlung), zum Teil auch von Interessen 
und Werten (etwa durch Regeln über Partizipation, durch Beteiligung an 
einem Erörterungstermin)116, sehr begrenzt auch über die Mitwirkung an der 
Auswahl einer Entscheidungsoption (etwa im Rahmen eines Einigungsver
fahrens1l7). Der Kooperationsgedanke kommt im Verfahrensrecht allerdings 

113 Dazu siehe G. Britz, in diesem Bande, S. 213 ff.; M. Eifert, Electronic Government als ge
samtstaatliche Organisationsaufgabe, in: ZG 2001, S. 115 ff.; B. Holznagel/C. Krahn/C. 
Werthmann, Electronic Government auf kommunaler Ebene - Die Zulässigkeit von Trans
aktionen im Internet, DVB11999, S. 1477 ff.; K. Lenk, Electronic Government als Schlüssel 
zu Innovation der öffentlichen Verwaltung, in: K. Lenk/R. Trannmüller, Öffentliche Ver
waltung und Infonnationstechnik, 1999, S. 123 ff.; V. Boehme-Neßler, Electronic Govern
ment: Internet und Verwaltung, NVwZ 2001, S. 374 ff. Speziell zu der dafür wichtigen 
»Elektronischen Signatur« siehe L. Schreiber, Elektronisches Verwalten. Zum Einsatz der 
elektronischen Signatur in der öffentlichen Verwaltung, im Erscheinen, 2002. 

114 Dazu siehe S. von Bandemer, Benchmarking, in: B. Blanke et aI (s. o. Fn. 34), S. 406 ff. 
115 S. o. Fn. 33. 
116 Vgl. etwa § 83 Abs.6 VwVfG. Die Erhebung und Erörterung von Einwendungen kann 

jedenfalls zur Artikulation von betroffenen Interessen und maßgebenden Werten und gege
benenfalls zu dem Aushandeln über ihre Maßgeblichkeit führen. 

117 Ein Beispiel ist § 26 Abs. 4 RStV. Die amtliche Begründung zu diesem Staatsvertrag (S. 20) 
sieht ausdriicklich vor, dass der von Vorschlägen der KEK - Kommission zur Ennittlung 
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nur begrenzt zum Ausdruck; auch dort, wo kooperative Verfahren vorge
sehen sind (z. B. § 26 Abs. 4 RStV), gibt es meist keine darauf bezogenen 
besonderen Verfahrensregeln. Das Defizit sei am Beispiel der Sachverhalts
ermittlung verdeutlicht, im Übrigen aber angemerkt, dass entsprechende 
Überlegungen auch für die Ermittlung von Werten bzw. Zielen und Optionen 
angezeigt sind. 
Der vorrangig am überkommenen Modell ordnungsbehördlicher Eingriffe, 
insbesondere der Gefahrenabwehr, orientierte Untersuchungsgrundsatz (§ 24 
VwVfG) ist durch das Modell eines hierarchisch in Subordinationsbeziehun
gen handelnden Staates geprägtYs Soweit dieses Modell im kooperativen 
Staat überholt ist, müssen an ihm orientierte Institute des Verfahrensrechts auf 
ihre Tauglichkeit überprüft werden. Dies gilt auch für das über den Untersu
chungsgrundsatz vermittelte Konzept staatlich dominierter Sachverhaltser
mittlung. Dieses passt nicht bruchlos für Antrags- und Verteilungsverfahren, 
erst recht nicht für Verfahren kooperativer Risikoermittlung und -bewältigung 
sowie der Qualitätssicherung. Die insbesondere bei komplexen Verfahren 
feststellbare starke Abhängigkeit der Verwaltungsbehörde von der Koopera
tion Betroffener bei der Sachverhaltsbeibringungl19 kommt ebenso wenig in 
angemessener Weise in den Blick wie das vielfach praktizierte Aushandeln der 
als maßgeblich für das weitere Verfahren zu Grunde gelegten Sachverhalts
befunde. 120 Das VwVfG ordnet die Mitwirkung der Beteiligten zwar im Zuge 
einer Obliegenheit in das Verfahrensrechtein(vgl. § 26 Abs. 2 VwVfG),ohne 
jedoch hinreichend zu berücksichtigen, dass die Mitwirkung für die Beteilig
ten nicht nur eine Last, sondern auch eine Einflusschance vermittelt. Damit 
aber geraten die Bedingungen »erfolgreicher« (die Durchsetzung der eigenen 
Interessen sichernder) Einflussnahme nicht gesondert in den Blick und es feh
len Vorkehrungen zur Sicherung der Chancengleichheit für alle Beteiligten, 
also gegebenenfalls auch zur Reaktion aufMachtasymmetrien. 
Befangen in der Vorstellung einer das Verfahren, insbesondere die Sachver
haltsermittlung, dominierenden Verwaltungsbehörde gibt es im VwVfG bei
spielsweise keine speziellen Vorkehrungen dafür, wie mit der faktischen In
formationsherrschaft Privater umzugehen ist, etwa wenn nur die betroffenen 

der Konzentration im Medienbereich - zur Sicherung der Meinungsvielfalt betroffene Ver
anstalter eigene Vorschläge unterbreiten kann; näher zu der Regelung des § 26 Abs. 4 RStV 
siehe W.-D. Ring, Rundfunkstaatsvertrag, Kommentar, Stand Januar 2001, Rn. 26 ff. zu 
§ 26; in der Einleitung zur Kommentierung des § 26 RStV ist auch die amtliche Begründung 
abgedruckt. 

118 Dazu siehe M. Holoubek, in diesem Bande, S. 193 ff. 
119 Dazu siehe T. Groß, Die Alternativenprüfung in der Umweltverträglichkeitsprüfung, NVwZ 

2001, S. 513 ff. 
120 Dazu siehe R. Pitschas, Allgemeines Verwaltungsrecht als Teil der öffentlichen Infor

mationsordnung, in: W. Hoffrnann-RiemlE. Schmidt-AßmaunJG. F. Schuppert (s. o. Fn. 
94), S. 219,286 ff; H. Bossong, Der Sozialstaat am runden Tisch, Die Verwaltung 2001, 
S. 145 ff. 
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Unternehmen über das zur Risikoabwehr notwendige Wissen verfügen, des
sen vollständige Bereitstellung aber belastende Verwaltungsmaßnahmen für 
sie auslösen könnte. Die Fähigkeit zur Ermittlung des Sachverhalts kann 
durch Machtasymrnetrien gekennzeichnet sein, die nicht nur im Verhältnis 
zwischen Verwaltung und Privaten, sondern auch zwischen unterschiedlichen 
privaten Beteiligten bestehen können. Die mit der Abhängigkeit der Behörde 
von der Kooperation einflussreicher Parteien verbundene faktische Privatisie
rung der Tatsachenbeibringung wird durch die rechtliche Einbettung der 
Sachverhaltsermittlung in das überkommene Konzept des Untersuchungs
gnmdsatzes verdeckt. 
In bereichsspezifischen Gesetzen - wie etwa dem UVP-Gesetz, der 9. BIm
Sch V, und in dem Recht der Qualitätssicherungsverfahren oder dem von Risi
koverfahren (produktsicherheitsverfahren, Gentechnikrecht) - wird dem ko
operativen Zusammenwirken bei der Sachverhaltsermittlung zwar schon auf 
vielfältige Weise Rechnung getragen. Die Verantwortung der Privaten für die 
Sachverhaltsbeibringung wird beispielsweise ausdrücklich anerkannt. Ein 
System arbeitsteiliger Informationsermittlung tritt insofern an die Stelle der 
reinen Amtsermittlung. Die behördliche Tätigkeit ist in vielem auf eine nur 
»nachvollziehende« Amtsermittlung umgestellt worden.121 Noch aber drängt 
sich nicht der Eindruck auf, dass die entsprechenden Normen in ein stimmiges 
Konzept kooperativer Informationsaufnahme eingebettet sind und schon hin
reichend geklärt ist, ob es einer Mitverantwortung Privater auch hinsichtlich 
der Gemeinwohlinteressen bedarf. Erst recht fehlt die gebotene rechtliche Re
aktion auf den Befund kooperativer Informationsaufuahme in den allein vom 
VwVfG erfassten Verfahren. 

4. Spielraum- und Optionenorientierung des Verfahrensrechts 

Das allgemeine Verfahrensrecht sieht zwar, respektiert aber noch zu wenig, 
dass es im materiellen Recht vielfältige Spielräume gibt (siehe oben A. III. 1.) 
und dass die Mitwirkung der Beteiligten an dem Auffinden und der Auswahl 
der letztlich maßgebenden Option ein wichtiger Bestandteil eines Verfahrens 
ist, das in dem durch rechtliche Grenzen markierten Korridor mithelfen soll, 
unterschiedliche Möglichkeiten der komplexen Interessenberucksichtigung 
zu identifizieren und die Entscheidung auf eine einzige Option zu konzentrie
ren. Die Suche nach Alternativen einer von einzelnen Beteiligten uner
wünschten Lösung, der Vergleich der Vor- und Nachteile einzelner Optionen 
und gegebenenfalls auch Vorkehrungen zum Austausch einer zunächst ge
wählten Option (vgl. schon herkömmlich: § 4 HmbSOG) sollten in eine optio-

121 Dazu siehe J. P. Schneider, Nachvollziehende Amtsennittlung bei der Umweltverträglich
keitsprüfung, 1991. 

43 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


nenorientierte Ordnung (auch Dogmatik) des Verfahrensrechts integriert wer
den. Wenn beispielsweise ein Einigungsverfahren im Schatten der Drohung 
mit einer beim Scheitern verfügbaren einseitigen hoheitlichen Entscheidung 
vorgesehen ist (vgl. § 26 Abs. 4 Satz 3, 4 RStV), dann dürfte das Verfahren 
dem Typ nach weit entfernt von dem in § 9 Vwvro geregelten sein. Kenn
zeichnend dürfte die Suche nach Optionen sein, die sowohl dem hoheitlichen 
Anliegen (im Beispiel der Konzentrationsbekämpfung im Rundfunk) als auch 
den Interessen der betroffenen Privaten (hier der Rundfunkveranstalter) ge
recht werden. Angesichts der mittelbar betroffenen Interessen anderer Priva
ter (Rundfunkveranstalter), aber auch der Allgemeinheit (Interesse an der 
Sicherung von Meinungsvielfalt) ist auch zu fragen, ob Sonderregeln für die 
Beteiligung weiterer Akteure angezeigt sind, um zu verhindern, dass bei dem 
Aushandeln eine Option gewählt wird, die zu nah an den Interessen des direkt 
betroffenen Privaten (Rundfunkveranstalters ) ausgerichtet ist. 

5. Management von Interdependenzen 

Oben (A. III. 2.) sind einzelne in der Rechtsordnung vorgesehene Institute der 
Segmentierung komplexer Verwaltungsentscheidungen erwähnt worden (ge
stuftes Verfahren, Teil- und Vorabentscheidungen u. ä.). Durch die Aufspal
tung und Abschichtung von Entscheidungsteilen soll die Handhabbarkeit der 
Problemlösung erleichtert werden. Solche Vorkehrungen verstehen sich auch 
als Beitrag zur Sicherung der Steuerungstauglichkeit des Rechts. Sie können 
sich aber auch als disfunktional erweisen, etwa wenn durch sie die Komplexi
tät zu stark reduziert wird und insbesondere sachlich gebotene Verknüpfun
gen vernachlässigt werden. Wird in der Folge bei der Teilentscheidung nicht 
in hinreichender Weise darauf Rücksicht genommen, dass sie mittelbar die 
Möglichkeit angemessener Berücksichtigung von Interessen vereiteln kann, 
die erst in einem späteren Entscheidungsabschnitt zum Tragen kommen kön
nen, drohen wichtige Aspekte verkürzt zu werden.122 Das Risiko disfunkti0-
naler Unterkomplexität ist früher beispielsweise unter Hinweis auf problema
tische Zwangspunkte fiir spätere Teilentscheidungen diskutiert worden123, 

etwa bei der Verkehrswegeplanung. 
Auf die Vorteile von Abschichtungen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht 
kann häufig allerdings nicht verzichtet werden.124 Die damit verbundenen Ri-

122 Vgl. dazu E. Kutscheidt, Das gestufte Genehmigungsverfahren - Glanz und Elend eines 
Rechtsinstituts, in: Festschrift für H. Sendler, 1991, S. 303, 307 ff. 

123 Vgl. etwa BVerwGE 24,23,28 sowie BVerwGE 45,309,321; W. Hoffmann-Riem, Selbst
bindungen (s. o. Fn. 25), S. 187,219 ff. 

124 Insofern spricht C. Möllers, VerwArch 2002, S. 40 von der »pragmatischen Tugend des 
Verwaltungsrechts, immer nur Teile des Verwaltungshandelns erfassen zu können«. Die 
Bewertung der Selektivität als Tugend (und die stärkere Verrechtlichung als »Not«) setzt 
Kriterien für die Klärung voraus, welcher Teil denn nonnativ notwendig zu erfassen ist und 
ob die Segmentierung und Selektivität der Zielerreichung förderlich ist. 
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siken können vermieden werden, wenn es ein übergreifendes Vernetzungsma
nagement gibt. Ein solches ist auch jenseits segmentierter Entscheidungsteil
schritte wichtig, wenn verschiedene Probleme so miteinander verknüpft sind, 
dass vernetzte Entscheidungen angemessenere Lösungen versprechen. Dies 
nimmt die Rechtsordnung durchaus zur Kenntnis, wie etwa die Rechtsinsti
tute der Konzentrationswirkung und der Präklusion zeigen.125 

Die vorhandenen Instrumente der Entscheidungssegmentierung sowie -ver
netzung gehören gleichwohl auf den Prüfstand hinreichender und fortwähren
der Tauglichkeit. Dazu nötigt auch der Übergang zum E-Govemment126, das 
computergestützt neuartige Entscheidungsvernetzungen ermöglicht (siehe un
ten C. II. 3.).127 Im Zusammenhang der neuen Möglichkeiten elektronischer 
Verwaltungsarbeit wird es ahch wichtig sein, das Datenschutzrecht aus seiner 
Perspektive als Recht zur Abwehr von Gefährdungen durch Datengebrauch zu 
lösen und es verfahrensrechtlich zu einem Informationsverkehrsrecht auszu
bauen, das auf die Funktionsfähigkeit informationsgestützter Problemlö
sungsverfahren ausgerichtet ist.128 

6. Schaffung von Orientierungen auch in nicht form lichen Verfahren 

Die in § 10 Vwvro für den Standardfall vorgesehene Nichtförmlichkeit des 
Verfahrens erlaubt FlexibiIisierungen, darunter auch reflexive Mechanismen 
in der Verfahrensgestaltung. Diese Norm ist daher stets eine wichtige Vorkeh
rung zur Sicherung der Anpassungsflexibilität des Verwaltungsverfahrens ge
wesen - wie besonders deutlich an der Diskussion um informelle Verfahren 
geworden ist (dazu siehe auch unten C. 11. 4.). Der Grundsatz der Nichtförm
lichkeit hat auch Möglichkeiten für die Beteiligten geschaffen, um im Verfah
ren zu »lernen« und bei der Wahmehmung von Verfahrensdefiziten umzu
steuern. 
Eine derart offene Norm scham Möglichkeiten, gibt aber darüber hinaus 
keine Orientierungen. Die nähere Ausfiillung bleibt daher insbesondere der 
Verwaltung überlassen, die sich über Verwaltungskulturen und -stile, über 
Usancen oder Verwaltungsvorschriften Orientierungshilfen zu verschaffen 

125 Zu ihnen siehe M. Schmidt-Preuß, Möglichkeiten und Grenzen reduzierter Regelungsge
balte von Parallelgenehmigungen, DVBl. 1991, S. 229 ff.; H.-W. Laubinger, Der Umfang 
der Konzentrationswirkung der Planfeststellung, VerwArch 77 (1986), S. 77 ff; J. Fluck, 
Die Konzentrationswirkung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung und ihre Gren
zen, NVwZ 1992, 114; K. Brandt, Präklusion im Verwaltungsverfahren, NVwZ 1997, 
S. 33 ff.; H. C. RÖhllC. Landenburger, Die materielle Präklusion im ranmbezogenen Ver
~tungsrecht,1997. 

126 S. o. Fn. 113. 
127 Dazu siehe den Beitrag von G. Britz, in diesem Bande. 
128 Dazu siehe W. Hoffmann-Riem, Voraussetzungen derInfonnationsfreiheit, in: Landesbeauf

!ragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg (Hrsg.), Doku
mentation internationales Symposion Infonnationsfreiheit, 2001, S. 23 ff. 
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sucht. Damit verbunden können Risiken administrativer Fehlsteuerung sein, 
die - anders als bei der Schaffung förmlicher Nonnen - keiner systematischen 
öffentlichen Kontrolle ausgesetzt ist. Auch wenn die angemessene Antwort 
auf Risiken der Nichtfönnlichkeit nicht in einer Verrechtlichung als Fonnali
sierung des zuvor Nicht-Förmlichen bestehen kann129, bleibt die Suche nach 
Alternativen einer angemessenen Rückbindung infonnalen Verhaltens an 
rechts- und sozialstaatliche sowie demokratische Standards, etwa durch Pro
zeduralisierung, aufgegeben. 
In diesem Rahmen sind auch Vorkehrungen für ein problemadäquates Verfah
renslernen wichtig. Abzuklären ist insbesondere, ob und wie weit Verfahrens
lernen rechtlich strukturiert werden kann oder ob es besser ist, es vorrangig in 
Verwaltungskulturen zu verankern und daher die Fähigkeit zum lernenden 
Verwaltungshandeln weniger durch Recht als durch Ausbildung, Leitbilde~3o 
u. ä. abzusichern. 

7. Modifikationen im Fehlerregime 

Die Fehlerlehre (siehe insbesondere §§ 45 f. VwVfG) ist vorrangig am Kon
zept der Ergebnis(un-)richtigkeit orientiert. Ist im Verwaltungsrecht tenden
ziell eine Abkehr von der Konditional- zur Ziel- und Konzeptsteuerung zu 
beobachtenl3l , dann hat dies Konsequenzen für die Fehlerdefinition und die 
Art der Fehlerbereinigung. Auf der Ebene der Fehlerdefinition werden ver
stärkt Verfahrensfehler als rechtlich erheblich auch für das gefundene Ent
scheidungsergebnis einzuordnen sein. Die Antwort des VwVfG auf Fehler 
zeigt aber, dass ihm ein Verfahrenskonzept zu Grunde liegt, das Verfahren in 
erster Linie auf vorgezogenen Rechtsschutz ausrichtet und nicht als übergrei
fenden Richtigkeitsgaranten einordnet.132 Die Heilung von Verfahrensfehlern 
durch deren nachträgliche Bereinigung (vgl. § 45 Abs. 1 VwVfG) trägt das 
Risiko in sich, dass die nachgeholte Verfahrenshandlung angesichts des zwi
schenzeitlich erfolgten Verfahrensfortschritts, regelhaft seines Abschlusses, 
garnicht mehr folgenreich auf den Prozess der Wirklichkeitskonstruktion wir-

129 Dazu siehe aus der Literatur M. &hmidt-Preuß, Verwaltung und Verwaltungsrecht zwi
schen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, VVDStRL 56 (1997), 
S. 160 ff., 176. Vgl. auchH. Bauer(s. o. Fn. 110), S. 241,258 f.; W. Brohm. VVDStRL40 
(1982), S. 274 f.; C. Möllers, VerwArch,2002, S. 35. 

130 Zur Bedeutung von Leitbildern und ihren Funktionen siehe M. DierkeslU. HoffinannIL. 
Marz, Leitbild und Technik, 1992; M. DierkeslW. Canzler, Innovationsforschung als Ge
genstand der Technikgeneseforschung, in: W. Hoffinann-Riem/J. P. Schneider (s. o. Fn. 35), 
S. 63, 66 ff.; J. Karstens, Rechtliche Steuerung von Umweltinnovationen durch Leitbilder: 
Leitbilder als materieller Kern von regulierter Selbstregulierung, in: M. EifertlW. Hoff
mann-Riem(s. o. Fn. 31), S. 50 ff. 

131 S. o. Fn. 45. 
132 S. o. I, III, 1; zur Kritik daran siehe G. F. Schuppert, Verwaltungswissenschaft(s. o. Fn. 15), 

S. 802; R. Wahl (s. o. Fn. 49), S. 160 ff. 
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ken kann. Dies ist nahezu ausgeschlossen, wenn die Verfahrenshandlung erst 
vor Gericht nachgeholt wird, erst recht, wenn dies in der Revisionsinstanz ge
schieht.133 § 45 Abs. 2 VwVfG hat zu einer Urnpolung des Verhältnisses der 
Administrative zur Judikative geführt, indern der Rechtsprechung Aufgaben 
übertragen wurden, die genuin in das verwaltungsbehÖTdliche Verfahren ge
hören. Soweit die Rechtsordnung im Verwaltungsrecht Spielräume vorsieht 
und das Verwaltungsverfahren als Richtigkeitsgaranten bei der Spielraumaus
füllung einsetzt, kann es nicht Aufgabe eines Gerichts sein, seine Einschät
zung über die Art der Spielraumausfüllung und damit über das zu findende Er
gebnis - die in einern verwaltungsbezogenen Entscheidungsverfahren gewon
nen werden - anstelle der der Verwaltung maßgebend werden zu lassen. Wird 
das Verwaltungsverfahren weniger an seiner (dem vorgezogenen) Rechts
schutz dienenden Funktion und mehr an dem Konzept der Richtigkeitsgewähr 
durch Verfahren orientiert, dann sind Vorkehrungen dafür wichtig, dass Feh
ler im Verwaltungsverfahren vorn Gericht zwar sanktioniert, die Fehlerberei
nigung aber in das Verwaltungsverfahren zurückgegeben wird.134 

Für die Zukunft sollte auch geklärt werden, ob der Optionenreichturn des 
Rechts nicht auch stärker bei der Bereinigung von Fehlerfolgen genutzt wer
den kann. Es überzeugt nicht, Optionenreichturn zwar allgemein in der 
Rechtsordnung vorzusehen und eine Verfahrensbeteiligung zum Teil sogar 
bei der Optionenwahl einzuräumen, dies aber nicht mehr zu respektieren, 
wenn ein Fehler zu korrigieren ist. So kann es angezeigt sein, statt des relativ 
starren Fehlerfolgenregimes der §§ 44 ff. VwVfG vermehrt Möglichkeiten für 
kooperative Formen der Bewältigung von Fehlerfolgen vorzusehen. Ein op
tionenorientiertes Recht135 sollte daher um Möglichkeiten einer optionenori
entierten Fehlerbereinigung ergänzt werden. 

8. Erweiterung des Legitimationskonzepts 

Das im Denken in einer linear vorn Parlament zur Verwaltung reichenden 
Legitimationskette verhaftete Konzept demokratischer Legitimation des Ver-

133 Nach der Novellierung des § 45 Abs. 2 VwVfG ist eine Fehlerheilung in der Revisionsin
stanz nicht mehr MÖglich (siehe 3. Gesetz zur Änderung verwaltungsverfabrensrechtlicher 
Vorschriften v. 21. August 2002, BGBl. I, S. 3322). Dies trägt dem Charakter von Revi
sionsverfahren Rechnung. Diese Novellierung allerdings reicht noch nicht, um die verwal
tungsbehördliche Primärverantwortung fiir die Einhaltung von Verfabrensregeln und damit 
die Richtigkeitsgewähr durch die spezifisehen im Verwaltungsverfabren maßgebenden Fak
toren zu aktivieren. 

134 Eine von vielen möglichen Ideen dazu ist die einer Fehlerkorrektur durch die Verwaltung, 
aber unter gerichtlicher Mediation - siehe dazu J. Ziekow, Modernisierung des Verfabrens
rechts (s. o. Fn. 45), S. 83; K.-M. Ortloff, Rechtspsychologie und Verwaltungsgerichtsbar
keit Das Rechtsgespräch in der mündlichen Verhandlung, NVwZ 1995, S. 28, 29 - oder 
jedenfalls gerichtlicher Supervision. 

135 Siehe dazu W. HojJmann-Riem, Modernisierung von Recht und Justiz, 2001, S. 52 ff.; ders., 
Von der Antragsbindung zum konsentierten Optionenennessen, DVBI 1994, S. 605 ff. 
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waltungshandelns sollte damuf umgestellt werden, ein angemessenes Legiti
mationsniveau unter Einbau einer Vielfalt legitimationssichernder Faktoren 
zu sichern (siehe schon oben A. H. 4.). Legitimationssicherung durch Legali
tät bleibt in einem Rechtsstaat zwar wichtig, reicht aber nicht, wenn anerkannt 
wird, dass Handeln nicht nur durch rechtliche Vorgaben (insbesondere Gren
zen) geprägt ist und dass die verwaltungsrechtliche Problemlösung auf die 
Verarbeitung von Interessenkonflikten zielt, deren Ergebnis häufig über den 
Einzelfall hinaus wirkt (Relevanz auch von Impact, Outcome, siehe oben C. 1. 
1.). Deshalb werden zusätzlich zur Legalität weitere Legitimationsfaktoren 
wichtig, die auf die Ausdifferenzierung von Problemlagen und -lösungen, die 
Vernetzung der Problembewältigung, die Optionenoffenheit rechtlicher Re
gelungen und die Vielfalt und Vielzahllegitimationsrelevanter Akteure (unter 
Einschluss von Verbänden, Sachverständigen u.ä.) ausgerichtet sein können 
(z. B. Öffentlichkeit als Mitgestalter und Mitkontrolleur; Effizienz als Legiti
mationsfaktor für den Ressourceneinsatz u.ä.). 
Legitimationserheblich sind auch Vorkehrungen zum Umgang mit Machta
symmetrien, insbesondere zur Machtmäßigung bei der Interessendurchset
zung, und zwar nicht nur bei dem formalen Zugang zum Verfahren (der Betei
ligung an den formalen und informalen Elementen des Verfahrens), sondern 
auch beim »materiellen« Zugang, nämlich als Möglichkeit, im Rahmen des 
normativ Zugelassenen folgenreich auf die Wahrnehmung von Interessen, die 
Wertekonkretisierung und das Finden von Optionen einzuwirken. Beteiligung 
hat nicht nur als Element demokmtischer Partizipation legitimationsermögli
chende Bedeutung, sondern auch als Beitmg zur Entscheidungsrichtigkeit. 
Ein in diesem Sinne legitimationssicherndes Verfahren ist eine »normative 
Ordnungsidee«136, auf die das Verfahrensrecht stärker ausgerichtet sein sollte. 

II. Aufmerksamkeits/eider verfahrensrechtlicher Dogmatik und Kodifika
tion (Auswahl) 

Bei einer Neukonzeption ist auch zu prüfen, ob das Verfahrensrecht hin
reichend aufdie schon erfolgten Veränderungen (s. etwa oben A. II. 3,4) und 
die jeweiligen Handlungsarenen abgestimmt ist. Insoweit scheint es wichtig 
zu sein, die Weiterentwicklung der Dogmatik und das Hemusarbeiten von Ko
difikationsbedarf sowie damuf eventuell aufbauende Neuregelungen verstärkt 
auf die folgenden zwölf Aufmerksamkeitsfelder zu beziehen, ohne dass damit 
eine Exklusivität angedeutet sein soll. Bei der Betmchtung wird sich zeigen, 
dass bestimmte Fmgen in mehreren der Aufmerksamkeitsfelder auftauchen, 

136 Zu diesem Begriff siehe umfassender E. Schmidt-Aßma11Tl (s. o. Fn. 47). 
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so dass zugleich Ansätze fiir übergreifende Regelungen - einbezogen etwa in 
einen Allgemeinen Teil des Verfahrensrechts - bestehen. 

1. Europäisierung 

Die durch die europäische Integration ansgelösten Veränderungen des Ver
waltungs- und Verwaltungsverfahrensrechts wirken in fast alle Bereiche des 
Verwaltungshandelns hinein.137 Sie müssen in der Zukunft stets mitbeTÜck
sichtigt werden138, ohne dass es sachgerecht wäre, sie jeweils als Sonder
thema abznschichten.139 Die europäische Integration hat europarechtliche Im
pulse und Rechtsfiguren zu integralen Faktoren auch des deutschen Rechts 
werden lassen.140 Beispiele unter mehreren sind Vorkehrungen zum Informa
tionszugang - ein nationales Ergebnis ist das Umweltinformationsgesetz -
oder zur verstärkten Nutzung von Öffentlichkeit, etwa über Berichtspflichten 
der Verwaltung. Europäisches und nationales Recht sind stark miteinander 
verzahnt141 und es kommt zunehmend zu einem Wettbewerb der Rechtsord
nungen.142 

Der Verwaltungsvollzug liegt grundsätzlich bei den Mitgliedsstaaten.143 In 
verfahrensrechtlicher Hinsicht ist der Grundsatz der (relativen) Verfahrensau
tonomie der Mitgliedsstaatenl44 besonders bedeutsam. Soweit es keine EG
Vorgaben in verfahrensrechtlicher Hinsicht gibt, sind die Verfahrensregeln 
des innerstaatlichen Rechts maßgebend. Daneben gibt es ein besonderes Ver
fahrensrecht als Bestandteil des europäischen Verwaltungsrechts unter Ein
schlnss des Rechts der Eigenverwaltung der EG-Organe (s. insbesondere 

137 Zur Europäisierung des Verwaltungsrechts siehe die Nachweise oben Fn. 28. 
138 W. Kahl in diesem Bande, S. 112, bezeichnet das europäische Recht als »tendenziellen 

Kodifikationsbrecher«. 
139 Dementsprechend wird in diesem Bande davon abgesehen, einen speziellen Einzelbeitrag 

zwn Europarecht und zu dessen Einflussnahme auf das deutsche Verfahrensrecht aufZuneh
men. 

140 Siehe dazu die Nachweise in Fn. 28. Speziell zur »Europäisierung des verwaltungsgericht
lichen Rechtsschutzes« siehe P. M. Huber, BayVBI 2001, S. 577 ff. S. ferner Schmidt
Aßmann, in diesem Bande. 

141 Speziell zwn Problem des Verwaltungsvollzugs, an einem Beispiel, siehe etwaM. Brenner, 
Das Weißbuch zur Lebensmittelsicherlleit und das System des europäischen Verwaltungs
vollzugs, ZLR 2001, S. 359 ff. 

142 V gl. K.-H. Ladeur, Konflikt und Kooperation zwischen dem europäischen Umweltrechtund 
dem allgemeinen Verwaltungsrecht der Mitgliedsstaaten, Jahrbuch des Umwelt- und Tech
nikrechts 2001, S. 221, 258. 

143 Siehe etwaE. Schmidt-Aßma1l1l (s. o. Fn. 47), S. 307 ff.; H.-w. Rengeling, Rechtsgrundsätze 
beim Verwaltungsvollzug des europäischen Gemeinschaftsrechts, 1977, S. 10 f.; W. Pühs, 
Der Vollzug von Gemeinschaftsrecht, 1997, S. 73 ff.; R. Stettner, Verwaltungsvollzug, in: 
M. A. Dauses (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts. Band 1, 1999,B. ill., Rn. 11 ff. 

144 Zu Einschränkungen der Autonomie s. EuGHE 1999, S. 579, 611. 
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Art. 253-255 EG-Vertrag). Daraufkann hier nur verwiesen. nicht aber näher 
eingegangen werden. 145 

Für den nationalen Rechtsraum sind transnationale Verwaltungsakte von zu
nehmender Bedeutung.l46 Gemeint sind mitgliedstaatliche Verwaltungsakte, 
insbesondere über die Zulassung von Produkten, das Bestehen von Prüfungen 
oder die Gestattung von Projekten, die nach EG-Recht in den anderen Mit
gliedsstaaten anzuerkennen sind. Derartige Verwaltungsakte sollen durch ge
genseitige Anerkennung in den anderen Staaten Transnationalität erlangenl47, 

sei es durch eine ausdrückliche Bestätigung seitens des Mitgliedsstaates oder 
unmittelbar durch Rechtsakte der EG. Ein anderes Beispiel ist die Transnatio
nalität unter Prüfungsvorbehalt, bei der einzelne Prüfungsfragen der mit
gliedsstaatlichen Entscheidung überlassen bleiben. l48 Auch wenn sich die 
Rechtmäßigkeit anerkannter transnationaler Verwaltungsakte - etwa im Pro
duktsicherheitsrecht - nach dem Recht des den Akt erlassenden Staates richtet 
- so bei Verwaltungsakten unter Prüfungsvorbehalt -, kann es in den anderen 
von dem Akt betroffenen Staaten durchaus verfahrensrelevante Regeln geben, 
etwa über Informationen als Grundlage nachfolgender Überprüfung und über 
deren Durchführung. 
Ausgehend von der Einsicht in die Relevanz des Verfahrens für die Entschei
dungsrichtigkeit ist anzunehmen, dass die im Herkunftsland durchgeführten 
Verfahren Einfluss auf den Inhalt des Verwaltungsak.tes gewonnen haben, so 
dass sie sich auch darauf auswirken, welche Verwaltungsentscheidung nun in 
dem anderen Staat maßgeblich wird. Die Auswirkungen der je gleichen Ent
scheidung können in verschiedenen betroffenen Staaten unterschiedliche sein 
- dies auch als Folge der andersartigen Rahmenbedingungen der jeweiligen 
Rechtsordnung. Die Maßgeblichkeit des Rechts des erlassenden Staats kann 
sich als Hindernis einer auch für die anderen betroffenen Staaten angemesse
nen ProblemIösung erweisen. Unterschiedliche Einschätzungen über die 
Richtigkeitserheblichkeit von Verfahrenselementen und -fehlern können da
her mitursächlich für Defizite auch bei der Gemeinwohlsicherung werden. 

145 Näher dazu die Beiträge in E. Schmidt-AßmannIW. Hoffmann-Riem (Hrsg.) (s. o. Fn. 92); 
E. Schmidt-Aßmann (s. o. Fn. 47), S. 29 ff., 307 ff. sowie die Nachweise bei W. Kahl, in die
sem Bande, S. 113 ff. 

146 Zu ihnen siehe V. Neßler, Europäisches Richtlinienrecht wandelt deutsches Verwaltungs
recht, Diss. Heidelberg 1994; ders., Der transnationale Verwaltungsakt - Zur Dogmatik 
eines neuen Rechtsinstituts, NVwZ 1995, S. 863 ff.; U. Fastenrath, Die veränderte Stellung 
der Verwaltung und ihr Verhältnis zum Bürger unter dem Einfluss des europäischen Ver
waltungsrechts, Die Verwaltung 1998, S. 277, 301 ff.; E. Schmidt-Aßma1l1l, Deutsches und 
europäisches Verwaltungsrecht, DVBI 1993, S. 934 ff.; S. Kadelbach (s. o. Fn. 28), S. 
328 ff.; J. Hecker, Der transnationale Verwaltungsakt, DVB12001, S. 855 ff. 

147 Zu den möglichen Konstruktionen siehe S. Kadelbach (s. o. Fn. 28), S. 328 ff. 
148 Z. B. bei der Anerkennung von Diplomen, siehe dazu die Belege bei J. Zielrow, Wirtschaft 

und Verwaltung in den Herausforderungen der Zukunft, in: J. Ziekow (Hrsg.), Wirtschaft 
und Verwaltung vor den Herausforderungen der Zukunft, 2000, S. 9 ff., 26, Fn. 62. Zur Kon
struktion der Bindungswirkung vgl. J. Hecker (s. o. Fn. 146) S. 857 ff. 
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2. Normsetzung einschließlich Standardisierung 

Die administrative NOrmsetZWlg ist bisher kein Gegenstand des allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensrechts. 149 Die traditionellen Formen administrativer 
NormsetZWlg - Verordnung und Verwaltungsvorschriftl50 - werden gegen
wärtig insbesondere durch Pläne151 und vor allem die Schaffung von Stan
dards und technischen Regelwerken152 ergänzt, die häufig durch Private erar
beitet und über Verweisungsnormen im Verwaltungsrecht rezipiert oder 
durch staatlichen Hoheitsakt ratifiziert werden. 153 Wichtige Anwendungsfel
der für Standardisierungen unter Einschluss technischer Normungen finden 
sich im Risiko- und Technikrecht.154 Die in solchen Normen i.w.S. geschaffe
nen materiellen und formellen Vorgaben gehen auch in die Entscheidungspro
gramme verwaltungsbehördlicher Verfahren ein. Daher sind auch die Verfah
ren ihres Zustandekommens mittelbare Richtigkeitsgaranten im Verwaltungs
recht. 
Besondere Aufmerksamkeit verdienen insbesondere kooperative Verfahren 
der NormsetZWlg, bei denen private und staatliche Träger zusammenarbeiten 
und bei denen häufig Experten eine maßgebende Rolle auch insoweit gewin
nen, als es um die Bewertung von Tatsachen unter Ungewissheitsbedingun
gen geht. Die oben (C. I. 3.) erwähnten Asymmetrien bei der Verfiigbarkeit 
von Informationen beziehen sich zum Teil auch auf allgemeines Erfahrungs
wissen und die Kenntnis und Analyse von Szenarien der Risikoverwirk
lichung. Folge kann ein verfahrensrechtlich nicht hinreichend gebändigtes 
Übergewicht privat-unternehmerischer oder expertenbezogener Informations
selektion sein. Gerade weil es privaten Unternehmen nicht grundsätzlich ver
wehrt werden kann, sich an eigengesetzten Interessen zu orientieren, sind Ge
gengewichte zur Sicherung der Beachtlichkeit von Gemeinwohlbelangen 
wichtig.155 Dies gilt auch, wenn Verbände, denen entsprechende Unterneh
men als Mitglieder angehören, als Experten eingeschaltet werden. Traditio
nelle Elemente des Verfahrensrechts wie Transparenzvorkehrungen, Fair
nessregeln und Begriindungspflichten können im Interesse der Machtmäßi
gung auch auf den Prozess der NormsetZWlg und des kooperativen Zusam
menwirkens von Staat und Privaten übertragen werden. Verfahrensrecht sollte 

149 Ausnahme: §§ 53 ff. des Schleswig-Holsteinischen Landesverwaltungsgesetzes. 
150 Zu daraufbezogenen verfahrensrechtlichen Vorgaben vgl. C. Gößwein, Allgemeines Ver

waltungs(verfahrens)recht der administrativen Normsetzung?, 2001, S. 49 ff. 
151 Z. B. §§ 44 ff. BImSehG; dazu siehe z. B. H.-H. Trute, Vorsorgestrukturen und Luftreinhal

tung im Bundesimmissionsschutzgesetz, 1989, S. 137 ff. 
152 V gl. dazu A. Rittstieg, Die Konkretisierung technischer Standards im Anlagenrecht, 1982; 

E. Denninger, Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Normsetzung im Umwelt- und 
Technikrecht, 1990; 1. Lamb, Kooperative Gesetzeskonkretisierung, 1995. 

153 Siehe z. B. § 3 Abs. I S. 2 GerSiG, § 7a Abs. 1 S. 1 WHG, § 17 Abs. I S. 2 GefStoflV. 
154 Dazu siehe C. Gößwein (s. o. Fn. 150), S. 179 ff. m. w. Hinw. 
155 Vgl. E. Denninger (s. o. Fn. 152), S. 35,172 f. 
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bei kooperativer Normsetztmg sowohl auf die in privater Regie ablaufenden 
(Vor-)Entscheidungen als auch auf die behördliche Überprüfung und Ratifi
kation entsprechender Normen bezogen sein. 156 

Zu der seit langem diskutierten Frage einer verfahrensrechtlichen Umhegung 
des Erlasses von Verwaltungsvorschriften157 tritt in Zeiten der Elektronisie
rung der Verwaltungsarbeit die Frage hinzu, ob und wie weit die im Bereich 
der elektronischen Verwaltungsarbeit eingesetzte Software158 rechtlich wie 
eine Verwaltungsvorschrift zu behandeln und allgemeinen oder gar besonde
ren verfahrensrechtlichen Sicherungen auszusetzen ist. Solche Software wird 
regelhaft von darauf spezialisierten Privatunternehmen entwickelt. Diese Un
ternehmen arbeiten meist auch für Auftraggeber aus der Privatwirtschaft und 
pflegen die verwaltungsbezogene Software unter Nutztmg von Vorarbeiten 
aus anderen Kontexten zu entwickeln. Die mit solcher Software verbundenen 
Weichenstellungen, Filterungen und sonstigen Prägungen der Aufmerksam
keit ihrer Nutzer steuern Verwaltungsabläufe und mittelbar Verwaltungser
gebnisse. Die Ausweitung des Akteneinsichtsrechts auf die Offenlegung der 
Software, insbesondere der in ihnen enthaltenen Schnittstellen, ist eine mög
liche, wenn auch keineswegs stets hinreichende verfahrensrechtliche Reak
tion. Vermutlich wird es erforderlich werden, die Entscheidung über den Soft
wareeinsatz dann, wenn die Software funktional vergleichbar wie eine Ver
waltungsvorschrift wirkt, auch entsprechenden Normsetzungsverfahren zu 
unterwerfen, soweit sie für Verwaltungsvorschriften angezeigt sind. 

3. Elektronische Vernetzung 

Die schon vielfach genutzten Möglichkeiten elektronischen Rechts- und Ge
schäftsverkehrs werden durch die Entwicklung der elektronischen Signatur159 

und die Schaffung der Rechtsfigur eines elektronischen Verwaitungsaktes160 

voraussichtlich vermehrt genutzt werden. Verfahrensrechtlich ist es wichtig, 
die Möglichkeiten der vielfältigen elektronischen Vernetztmg zwischen Ver-

156 Zum Problemkreis vgl. P. Marburger, Die Regeln der Technik im Recht, 1979, S. 588 ff.; 
W. Brugger, Rechtsprobleme der Verweisung im Hinblick auf Publikation, Demokratie und 
Rechtstaat, VerwAreh 78 (1987), S.I, 35 ff.; Entwurf der Unabhängigen Sachverständigen
kommission zum Umweltgesetzbuch 1998, S. 492 f. 

157 Dazu siehe E. Schmidt-Aßmann, in: W. Hoffinann-RiemlE. Schmidt-Aßmaun (s. o. Fn. 7), 
S. 11,57 f. 

158 Zur Verfahrenssteuerung durch Software siehe G. Britz in diesem Bande, S. 213, 246 ff. 
159 Siehe dazu oben Fn. 113. Siehe ferner die Beiträge in Beilage 2 zu Heft 10/2000 von Kom

munikation & Recht. 
160 Siehe dazu § 37 f. VwVfG Ld.F. des 3. Gesetzes zur Änderung verwaltungsverfahrensrecht

licher Vorschriften v. 21. August 2002, BGBI. I, S. 3322. Zwar ist zu bezweifeln, dass der 
elektronische Verwaltungsakt als verwaltungsrechtliche Sonderfigur einzuordnen ist; Son
derregeln über den Umgang mit der elektronischen Fundierung der Verwaltungsentschei
dung sind gleichwohl angebracht. 
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waltung und Bürgern, zwischen verschiedenen Behörden, aber auch zwischen 
Behörden und kooperierenden Privaten in den Blick zu nehrnen.161 Möglich
keiten der Bündelung des Verwaltungshandelns »nach außen« (Front Of
fice i 62 und der vermehrten Vemetzung der administrativen Binnenkommuni
kation163 sowie der Kooperation mit privaten Trägem (z. B. in Form von rea
len bzw. »virtuellen« Public Private Partner Ships) führen zu neuen Rollen
verteilungen sowie Entgrenzungen im bisherigen Kompetenzgefiige bzw. in 
der Art arbeitsteiliger Problembewältigungl64, die es nahe legen, verstärkt 
darauf zu achten, dass bisherige verfahrensrechtliche Richtigkeitsgarantien 
(etwa die Sichenmg von Fachnähe und Distanz, der Ausschluss personeller 
und institutioneller Befangenheitl65, Bürgermitwirkungl66 u.ä.) nicht leer lau
fenl67, aber auch darauf, dass nicht neue Hindernisse effektiver und effizienter 
Aufgabenerfiillung errichtet werden.168 Die Rechtspflicht der Behörde zur 
Sicherung von Verfahrensfaimess169 muss sich dabei auch darauf erstrecken, 
die unterschiedlichen kommunikativen Kompetenzen bei der Nutzung elek
tronischer Hilfsmittel zu berücksichtigenl70 und z. B. nicht dahingehend wir
ken zu lassen, dass eine hohe Kompetenz im Umgang mit elektronischer 
Kommunikation die Chancen zur eigenen Interessenberücksichtigung zu 
Lasten anderer Betroffener erhöht (Vermeidung des Digital Dividel7l). 

161 Siehe dazu auch die Beiträge in w. HojJmann-RiemiE. Schmidt-Aßmann (s. o. Fn.24); 
T. Groß, Öffentliche Verwaltung im Intemet, DÖV2001, S.159 ff. sowie G. Britzindiesem 
Bande, S. 213 ff. 

162 Zum so genannten One Stop Govemment siehe H. P/amper, Bfugerk:ommune: Anspruch 
und Wirklichkeit, in: H. Kubicek, Jahrbuch Telekommunikation und Gesellschaft 1999, S. 
42,48; M. Eifert, (s. o. Fn. 1l3), S. 119; Lenk, Außerrech1liche Grundlagen für das Verwal
tungsrecht in der Infonnationsgesellschaft, in: W. Hoffmann-RiemlE. Schmidt-Aßmann 
(s. o. Fn. 24), S. 59, 88 ff.; G. Britz in diesem Bande, S. 236 ff. 

163 Dazu s. G. Britz in diesem Bande, S. 243 ff. 
164 Siehe dazu W. Hoffmann-Riem, Verwaltungsrecht in der Infonnationsgesellschaft - Einlei

tende Problemskizze, in: W. Hoffmann-RiemlE. Schmidt-Aßmann (s. o. Fn. 24), S. 9, 37 f. 
165 Siehe dazu M Fehling, Verwaltung zwischen Unparteilichkeit und Gestaltungsaufgabe, 

2001, insbesondere S. 251 ff. 
166 Vgl. etwa T. Groß, (s. o. Fn.161), S. 162 f. 
167 Dazu näher G. Britz in diesem Bande, S. 228 ff. 
168 V g1. etwa zur Diskussion um Sicherheitsanforderungen J. Bizer, Datenspeicherung in zen

tralen und peripheren Netzen versus smart card, in: K. P. MöllerlF. v. Zezschwitz (Hrsg.), 
Verwaltung im Zeitalter des Internet - Vemetzte Verwaltung und Datenschulz, 2002, S. 
19 ff. (im Erscheinen). 

169 Auch als Pflicht zum Schulz vor elektronischer Manipulation, siehe dazu S. Idecke-Lux, Der 
Einsatz von multimedialen Dokumenten bei der Genehmigung von neuen Anlagen nach 
dem Bundesimmissionsschulz-Geselz, 2000, S. 145 f. 

170 Dass auch die Behörden hier Probleme materieller Kompetenz haben können betonen 
B. Holznagel/C. Krahn/C. Werthmann (siehe Fn. 1l3), S. 1479 ff. Siehe auch M. EifertIL. 
Schreiber, Elektronische Signatur und der Zugang zur Verwaltung, MMR 2000, S. 340, 345. 

171 Dazu siehe B. Holznagel/S. VerhulstiA. GrünWaldIK. Hahne, Verhinderung des Digital Di
vide als Zukunftsaufgabe - ein Plädoyer gegen die Errichtung von E-Barriers, K&R 2000, S. 
425,425 ff; H. Kubicek/S. Welling, Vor einer Digitalen Spaltung in Deutschland?, M&K 
2000, S. 497, 500 ff. 
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4. Informelles Verwaltungshandeln 

Die seit langem erfolgende Diskussion um die Notwendigkeit Wld Möglich
keit rechtlicher Bändigoog informellen Verwaltungshandelnsl12 hat zu einer 
Verständigoog darüber geführt, dass eine bloße FormalisieTWlg dieses Ver
waltungshandelns kein angemessener Weg ist (siehe oben C. I. 6.). Je mehr 
aber infonnelle Abklärungen die Verwaltungsrealität - Wld zwar auch dort, 
wo sie anschließend in formale Hoheitsakte transformiert werden - prägen 
Wld je abhängiger Verwaltungsbehörden in ihrem EntscheidWlgsverhalten 
von der informellen Kommunikation, darunter auch von den informell ge
währten Einblicken in Sachverhalte, Risikoszenarien oder möglichen Auswir
kungen einzelner Optionen, werden, desto wichtiger bleibt die traditionelle 
Aufgabe des Verfahrensrechts, Verstrickungen, Befangenheiten Wld WlZU

trägliche Abhängigkeiten zu vermeiden Wld eine einseitige Interessendurch
setzung zu verhindern. Die Sorge für eine faire Verfahrensbeteiligoog auch an 
der informellen KommWlikation Wld für machtmäßigende Spielregeln ist bei 
informellem Verwaltungshandeln besonders wichtig. Rechtliche Aufinerk
samkeit verdienen daher auch die informelle Vorfeld- Wld Begleitkommuni
kation zum formellen Verwaltungshandeln. Informelle Abklärungen setzen 
faktisch häufig Zwangspunkte, die in den formalen Entscheidungszusammen
hängen nur scheinbar zur Disposition stehen. Soll andererseits das informelle 
Verwaltungshandeln, auf das vielfach gar nicht verzichtet werden kann, nicht 
durch rigide Formalisierung ausgeschlossen werden, ist es wichtig, nach funk
tionalen Äquivalenten formaler Verfahrenssicherungen auch bei informellem 
Handeln zu suchen und sie gegebenenfalls in die Rechtsordnung zu integrie
ren.173 Dies ist zunächst nur ein Leitbild, das noch nicht die Kriterien zur Mes
SWlg funktionaler Äquivalenz und der Tauglichkeit entsprechender Instru
mente benennt. Solche Kriterien werden zukünftig noch zu entwickeln sein. 

5. Verwaltungskooperationsrecht 

Die Verwaltungskooperation unter Einschluss der Nutzung von Public Private 
Partnerships174 für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben legt die Suche nach 
verfahrensrechtlichen Umhegoogen des kooperativen Verhaltens nahe. Auch 
hat sie BemühWlgen um eine besondere Rechtsform der Kooperationsverträge 

172 Dazu siehe Fn. 25. 
173 Grundsätzlich zum Gedanken funktionaler Äquivalenz s. Burgi in diesem Bande, S. 155, 

179 f. m.w.Hinw.). 
174 Dazu siehe C. Strünck/R. G. Heinze, Public Private Partnership, in: B. Blanke et al (s. o. Fn. 

31), S. 127 ff; D. Budäus/G. Grüning, Public Private Parlnership, in: D. BudäusfP. Eichhorn 
(Hrsg.), Public Privat Partnership, 1997, S. 25, 39 sowie umfassender zum so genannten 
Dritten Sektor G. F. Schuppert, Zur Anatomie und Analyse des Dritten Sektors, Die Verwal
tung 1995, S. 137 ff. 
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stimuliert.175 Verfahrensrechtlich ist darauf zu achten, dass im Zuge der 
Kooperation - etwa des »Aushandelns«, des »Paktierens« u. ä. - sich nicht die 
gleichen Risiken verwirklichen, die auch bei informalem Handeln bestehen 
(siehe oben 4.). Die Ablösung hierarchischer Beziehungen zwischen Hoheits
trägern und Privaten geht einher mit dem Wegfall solcher rechtsstaatlicher 
u. ä. Sicherungen, die bisher gerade über die hierarchische Distanz ermöglicht 
werden. Erweist das Verhältnis einer Über- und Unterordnung sich aber ge
genwärtig als überholt oder ist es gar eine kontrafaktische Fiktion, liegt es 
nahe, es durch kooperative Zuordnungen zu ergänzen oder zu ersetzen. Aber 
auch dann bleibt die Suche nach funktionalen Äquivalenten der dadurch ent
fallenden rechtlichen, insbesondere verfahrensrechtlichen Sicherungen im 
Zuge der staatlichen Strukturschaffungspflicht176 aufgegeben. 
Die Teilhabe an Kooperationsverhältnissen begünstigt grundsätzlich die Trä
ger besonderer Kooperationsmacht, insbesondere wenn Kooperationsbezie
hungen dauerhaft eingerichtet werden und sich kooperative Routinen heraus
bilden, deren Auswirkung auf die Informationsaufnahme und -verarbeitung 
nicht immer hinterfragt oder gar diskutiert wird. Verwaltungsverfahren kön
nen auf einen punktuellen Abschluss zielen, sind häufig aber auf Dauer ange
legt, so dass Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit zu »Daueraufgaben« 
werden können - wie etwa in Audit-Verfahren. Die Folgen, z. B. der Routini
sierung, aber auch Notwendigkeiten der Sicherung des Kooperationsiemens 
und der Revisibilität einmal gefundener Lösungswege müssen auch aus ver
fahrensrechtlicher Sicht bedacht sein. 

6. Privatisierung 

Die schon im großen Zuge erfolgte Privatisierung der Erfüllung bisher in 
öffentlicher Regie wahrgenommen Aufgaben oder die Einschaltung von 
Privaten zur Vorbereitung von Verwaltungsentscheidungen und zur Über
wachung der Einhaltung von Regeln und Ptlichten177 führen zu der Notwen
digkeit, angemessene verfahrensrechtliche Sicherungen178 für die Beachtung 
von Gemeinwohlbelangen auch bei privatrechtlichen oder privatwirtschaft-

175 Dazu siehe die Gutachten von Ziekow und G. F. Schuppert, erstellt im Auftrag des Bundes
ministerium des Inneren, 2001 (s. o. Fn. 52). 

176 Zu diesem Begriff s. M. Burg;, Funktionale Privatisierung und Verwaltungshilfe, 1999, S. 
378 ff. sowie ders. in diesem Bande, S. 179 ff. 

177 Zur Systematisierung der Erscheinungen siehe F. Schach, Privatisierung von Verwaltungs
aufgaben, DVBl 1994, S. 962 ff.; L. Osterloh und H. Bauer, Privatisierung von Verwal
tungsaufgaben, VVDStRL 54 (1995), S. 204 ff, S. 243 ff; M. Burgi, Funktionale Privatisie
rung (s. o. Fn. 176); J. A. Kämmerer (s. o. Fn. 27). 

178 Eine Notwendigkeit dazu kann sich auch daraus ergeben, dass die Grundrechtsgehalte bei 
Privatisierung in anderer Fonn als etwa in der Gestalt von Leistungs- und Abwehrrechten 
gegen den Staat zur Geltung kommen, etwa als Schutzpflichten, siehe dazu J. A. Kämmerer, 
(s. o. Fn. 27), S. 449 ff. In. W. Hinw. in Fn. 129. 
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lichen Handlungsformen bereitzustellen (Privatverfahrens- und Privatorgani
sationsrecht179). Ähnlich wie für das informelle und kooperative Verwal
tungshandeln gefordert, wird es darum gehen müssen, für die Gleichwertig
keit (nicht zwingend Gleichartigkeit) von Verfahrenssicherungen auch inso
weit zu sorgen, als Aufgaben öffentliche bleiben, aber von Privaten ganz oder 
teilweise wahrgenommen werden.180 

Dabei wird es sich anbieten, nach unterschiedlichen Typen der Einschaltung 
Privater (etwa private Verwaltungshilfe, private Verfahrensstrukturierung, 
private Verfahrensherrschaft) sowie der betroffenen Entscheidungen zu diffe
renzieren und nach maßgeschneiderten Verfahrensarrangements zu suchen.181 

Soweit der erfasste Bereich durch Machtasymmetrien zwischen den am Pri
vatverfahren Beteiligten oder von ihm Betroffenen geprägt ist, muss dies ge
gebenenfalls verfahrensrechtlich kompensiert werden, allerdings nur inso
weit, als die jeweiligen Interessen nach den normativen Vorgaben auch 
Durchsetzungschancen haben sollen. Haben Interessenträger strukturell eine 
normativ nicht ausreichende Durchsetzungsmacht, kann es geboten sein, 
diese überproportional (kompensatorisch) zu stärken, damit sie sich im privat
autonomen Bereich gegen durchsetzungskräftigere Träger behaupten können. 
Chancengerechtigkeit als Sicherung der Möglichkeit folgenreicher Wahmeh
mung von Interessen im Zuge einer privatautonomen Verantwortung ist gege
benenfalls verfahrensrechtlich abzusichern. 
Tritt private V erfahrens- (und Ergebnis-) Verantwortung anstelle einer hoheit
lichen, geht die über das Verfahren vermittelte Wirklichkeitskonstruktion 
(siehe oben A. III. 2.) von diesem privat gestalteten Rahmen und der in ihm 
geltenden Spielregeln aus. Selbst wenn der privat verantwortete Akt noch der 
Transformation in einen Hoheitsakt bedarf (wie z. B. der durch eine Projekt
gesellschaft erarbeitete Bauleitplan), kommt es dabei nicht zum erneuten 
Durchlaufen des Verfahrensl82, sondern allenfalls einer nachvollziehenden 

179 Siehe dazu R. Wahl, Privatorganisationsrecht als Steuerungsinstrument bei der Wahrneh
mung öffentlicher Aufgaben, in: E. Schmidt-AßmannIW. Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwal
tungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, 1997, S. 301 ff.; sowie die Beiträge in 
W. Hoffinann-RiemlJ. P. Schncider (Hrsg.), VerJil.hrensprivatisierung im Umweltrecht, 
1996; Bericht der Unabhängigen Expertenkommissian zur Vereinfachung und Beschleuni
gung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, Investitionsfiirderung durch flexible Ge
nehmigungsverfahren, 1994 (»Beschlennigungskommission«), insbesondere Textziffem 
284 ff., 380, 539 ff.; M. Burgi, Privat vorbereitete Verwaltungsentscheidungen und staatli
che Strukturverschaffungspflicht, Die Verwaltung 33 (2000), S. 183 ff. 

180 Näher dazu M. Burgi, in diesem Bande, S. 155 ff. sowie W. Hoffmann-Riem, Öffentliches 
Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, in: W. Hoffmann-Riem/E. 
Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffang
ordnung, 1996, S. 261, 318 ff. 

181 S. auchM. Burgi in diesem Bande, S. 179 ff. 
182 M. Burgi in diesem Bande, S. 180 f., weist zu Recht daraufhin, dass die staatliche Letztver

antwortung nicht ausreicht, um in den vorgeschalteten VerJil.hrensteilen aufverfahrensrecht
liche Sicherungen verzichten zu können. 
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RichtigkeitspfÜfung. In diesem Kontext bedarf der Klärung, ob und wie weit 
die im privat verantworteten Verfahrensteil erfolgten Verfahrensfehler einer 
Überprüfung und gegebenenfalls Korrektur unterliegen und - falls diese im 
Zusammenhang mit der hoheitlichen Transformation nicht erfolgen - ob sie 
auf die (Un-)richtigkeit des Hoheitsaktes ausstrahlen, also von den Fehlerre
geln (z. B. §§ 44 ff. VwVfG) erfasst werden.183 Soweit Private öffentliche 
Aufgaben ohne Transformation privat verantworteter Akte in Hoheitsakte 
wahrnehmen, bedarf der Klärung, auf welche Weise Fehler im (Privat-)Ver
fahren sich auf die RechtInäßigkeit der Handlungen auswirken und wie sie ge
gebenenfalls geltend zu machen sind. 

7. Mediation und Moderation der Konjliktbewältigung 

Die Einschaltung privater Verfahrens- und Konfliktmittler (Mediatoren 184) ist 
ein Sonderfall des Privatverfahrensrechts. Mediatoren können in unterschied
lichen Rollen tätig werden, etwa derart, dass sie nur den Ablauf des Verfah
rens des Aushandelns zwischen den Beteiligten und Betroffenen organisieren 
und sichern, gegebenenfalls auch moderieren (»Verfahrensmittler«), oder 
dass sie sich aktiv in die Problemlösung einschalten, etwa durch Erarbeitung 
von Lösungsvorschlägen und durch Hinwirken auf den Konsens über sie 
(»Konfliktmittler«). Mediatoren setzen sich in der deutschen Rechtsordnung 
erst allmählich durch; nur ausnahmsweise sind sie gesetzlich als Möglichkeit 
vorgesehen (vgl. §§ 5 Satz 2 UVP-G; 4 b BauGB). 
Der Mediator soll in einer neutralen Rolle handeln und deshalb nicht selbst 
Entscheidungsverantwortung übernehmen. Eine erfolgreiche Mediation endet 
in einer von den Beteiligten konsentierten Lösung, die - soweit sie als hoheit
lich gesetzte rechtlich erfolgreich werden soll - von der Verwaltung in staat
liches Handeln transformiert wird. 185 Wird Mediation nicht - wie allerdings in 
der deutschen Praxis häufiger - nur als Mittel zur Pazifizierung von Protest 
(miss-)verstanden, ist sie auf einen Interessenausgleich ausgerichtet, bei dem 
der Konsens zwischen Privaten und der Verwaltung als Indikator der Indivi
dual- und Gemeinwohlrichtigkeit nutzbar ist. Vorausgesetzt ist allerdings, 
dass das gewählte Verfahren dazu beitragen kann. Zum Wesen der Mediation 
gehört, dass die Beteiligten sich auf einen Verfahrensrahmen verständigen 
(gegebenenfalls sogar in Vertragsform). Es wäre jedoch kontraproduktiv, 

183 Vgl. hierzu W. Hoppe, Rechtsprobleme bei Standortauswahlverfahren fiir Abfallentsor
gungsanlagen durch private Auftragnehmer, DVBI. 1994, S. 255, 259 ff. 

184 Aus der Literatur siehe B. Holznagel, Konfliktlösungen durch Verhandlungen, 1990; 
W. HojJmann-Riem/E. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Konfliktbewältigung durch Verhandlun
gen, Band I und 11, 1990; W. HojJmann-Riem, Konfliktmittler in Verwaltungshandlungen, 
1989; S. Breidenbach, (s. o. Fn. 65); M. Hellriegel, Mediation im Umweltrecht, 2002. 

185 Näher dazu W. HojJmann-Riem (s. o. Fn. 184), S. 54 ff., 60 ff. 
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wenn diese Verständigung zu einer Verfahrenssteuenmg führte, die ihrem In
halt nach dem Ziel der Chancengerechtigkeit bei der Interessendurchsetzung 
zuwider liefe. 
Mediation wird häufig bei umstrittenen standort bezogenen Entscheidungen 
eingesetzt (etwa bei der Realisienmg von Abfallentsorgungsanlagen, der 
Konfliktlösung über eine Trassenführung u. ä.)186. Wegen der großen Zahl 
Betroffener können häufig nicht alle individuell beteiligt werden. Deshalb 
bieten sich Repräsentationsmodelle an, die aber verfahrensrechtliche Siche
nmgen angemessener Repräsentation von Individual- und Gemeinwohlinter
esse erfordern. Aber auch andere verfahrensrechtliche Vorkehrungen sind 
angezeigt, so über den Zugang zu behördlichen Akten oder zu den Akten der 
am Vorhaben interessierten Unternehmen, über die Sachverhaltsermittlung 
(z. B. Verhältnis der über den Mediator vermittelten Sachverhaltsermittlung 
zur behördlichen Amtsermittlung), über Vertraulichkeiten sowie über Mög
lichkeiten einer Mehrheitsentscheidung. 

8. Einbeziehung von Expertenwissen 

Vor allem unter Ungewissheitsbedingungen wird die Nutzung von externem 
Sachverstand für die Verwaltungsbehörden unabdingbar. Die Einschaltung 
einzelner Sachverständiger oder von Expertenkommissionen kann die Ent
scheidungsrichtigkeit maßgebend mitprägen. Expertenwissen wird daher auf 
vielfältige Weise herangezogen.187 Im Verwaltungsverfahrensrecht gibt es 
bisher nur unzureichende Vorkehrungen über die Art und Weise der Nutzung 
solchen Sachverstands. Dies gilt insbesondere im Bereich der sogenannten 
unselbständigen Verwaltungshilfe, für die es keiner gesetzlichen Vorkehrun
gen bedarf und die es dementsprechend meist auch nicht gibt. Auch wenn die 
Hinzuziehung von Sachverstand gesetzliche Regel ist, bleiben die Auswahl 
der Sachverständigen, die Transparenz des Verfahrens, die Bindungswirkung 
von Sachverständigengutachten sowie die Frage des Umgangs mit Folgen von 
Verfahrensfehlern problematisch, da es für diese Detailfragen meist keine 
rechtlichen Vorkehrungen gibt (vgl. § 20 AtomG, § 13 Abs. I 9. BimSchV, 
§ 26 VwVfU). Einige Gesetze, so das GenTG, treffen mittlerweile nähere Re
gelungen. So ist die Zusammensetzung der Zentralen Kommission für die bio
logische Sicherheit (ein Sachverständigengremium), deren Stellungnahme im 
Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen ist (§ 11 Abs. 8 GenTG), in § 4 
GenTG geregelt. Die auf dieser Norm basierende Verordnung über die Zen-

186 Zu einem Beispiel siehe B. Holznagel/U. Ramsauer, Mediation im Verwaitungsrecht, in: 
F. HaftfK. v. Schlieffen (Hrsg.), Handbuch Mediation, 2002. 

187 Näher dazu s. Ritter (s. o. Fn. 94), S. 207 ff. 
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trale Kommission für die biologische Sicherheit regelt Detailfragen der Beru
fung und der Arbeit bzw. des Verfahrens der Kommission. 
Systematische Abklärungen über verfahrensrechtliche Sicherungen beim Ein
satz von Experten müßten sich z. B. auf Anforderungen an die Qualifikation, 
Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit, auf Regeln über die Auswahl der Sach
verständigen (auch über Beteiligte an der Auswahl), auf den Ausschluss von 
Befangenheit, auf Pflichten zur Offenlegung des herangezogenen Materials, 
auf Vorkehrungen der Qualitätssicherung (Zertifizierung u. ä.), auf Anlässe 
und Maßstäbe der Haftung, aber auch auf die Beaufsichtigung beziehen kön
nen.188 

9. Selbstverpflichtungen als Ersatz hoheitlicher Regulierung 

Gesetzgeber und Verwaltung sind in verschiedenen Bereichen - etwa des 
Umweltrechts - in der Vergangenheit dazu übergegangen, auf die Regelset
zung oder Regeldurchführung zu verzichten, wenn die betroffenen Wirt
schaftssubjekte sich über ihre Verbände oder auf andere Weise verpflichten, 
bestimmte Ziele freiwillig anzustreben bzw. bestimmte Ergebnisse freiwillig 
zu erreichen.189 (Normersetzende/-vermeidende) Selbstverpflichtungen kön
nen nicht nur mit einer Rücknahme der Erwartungen an die Gemeinwohlsi
cherung verbunden sein, sondern auch zur Ausschaltung der Einwirkung an
derer (nämlich im Zuge der Selbstverpflichtungsverhandlungen ausgeschlos
sener) Betroffener in die Gemeinwohlkonkretisierung fiihren. l90 Über Selbst
verpflichtungen wird regelhaft in informellen und vertraulichen Kontakten -
also ohne Publizität und Beteiligungsoffenheit - verhandelt, so dass die Funk
tion verfahrensrechtlicher Sicherungen zum Interessenschutz anderer oder zur 
Abwehr von Machtasymmetrien zu versagen droht. Ein Verfahrensrecht für 
Selbstverpflichtungen müsste nicht nur für funktional äquivalente Sicherun
gen, etwa fairer Interessenberücksichtigung, sorgen, sondern auch Regeln 
über die Überprüfung der Einhaltung der Selbstverpflichtungen191 und ver
fahrensrechtliche Regeln zur Reaktion auf Nichteinhaltung bereitstellen. 

188 Zu Grundzügen eines Sachverständigenrechts siehe E.-H. Ritter (s. o. Fn. 94), S. 235 ff. 
189 Zu solchen Selbstverpflichtungen siehe J. FluckIT. Schmitt, Selbstverpflichtungen in Um

weltvereinbarungen, VerwArch 1998, S. 220; Pomerenke, Rechtliche Beurreilung von Um
weltvereinbarungen nach dem EG-Vertrag, Recht der Energiewirtschaft 1996, S. 131 ff.; 
T. Köpp, Normvermeidende Absprachen zwischen Staat und Wirtschaft, 2001. S. auch den 
Entwurffür ein Gesetz zur Änderung des Umweltauditgesetzes vom 16. Januar 2002. 

190 Zur Kritik von Selbstverpflichtungen siehe G. Lübbe-Wolff, Europarechtliche Grenzen der 
Deregulierung und Privatisierung im Umweltrecht, in: Österreichische Umweltrechtstage, 
2000, Staat und Privat im Umweltrecht, 2000, S. 46 ff., 58 ff. 

191 Zu den ungünstigen Implementationsbedingungen siehe Krämer, Umweltvereinbarungen 
im Gemeinschaftsrecht, in: H.-W. Rengeling (Hrsg.), Instrumente des Umweltschutzes im 
Wirkungsverbund, 2001. 
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10. Qualitätssicherung 

Auditierungl92, Zertifizierung und Akkreditierung193 und sonstige Formen der 
Qualitätssicherung sind in bereichsspezifischen Sonderrechten enthalten, die 
es ermöglichen sollen, Qualitätsprüfungen in den privaten Sektor zu verlagern 
und an sie - etwa an die Öffentlichkeit kommunizierte oder für staatliche 
Maßnahmen wie Kontrolle wichtige - Vertrauenstatbestände zu knüpfen. Je 
nach dem Rechtsgehalt der Qualitätssicherung sind unterschiedliche Anforde
rungen angezeigt (vgl. z. B. die bei den unterschiedlichen Signaturverfahren 
nach dem SigG unterschiedlichen Nachweis- und Kontrollstandards). Insbe
sondere macht es einen Unterschied, ob die Durchführung von Qualitätssiche
rungsprozessen nur die rechtliche Möglichkeiten scham, in der Öffentlichkeit 
mit ihrem Ergebnis zu werbenl94 oder ob auch Erleichterungen bei der staatli
chen Aufsicht vorgesehen werden.195 Der Entwurf einer EMAS-Privilegie
rungsverordnung196 sieht Vollzugserleichterungen vor und ändert damit die 
rechtliche Qualität der Auditierung. Die bisherige Arbeitsteilung zwischen 
betrieblicher Eigenkontrolle und staatlicher Fremdkontrolle wird dadurch neu 
bestimmt. 

11. Vergabewesen 

Die - durch Europarecht angestoßene - Auslagerung eines wesentlichen Teils 
des Vergaberechts (nämlich bei Aufträgen oberhalb sog. Schwellenwertel97) 

in das Regelungsregime des GWB (§ 97 ff.) ist mit einem Konzeptwechsel im 
Vergaberecht verbunden.198 Standen früher vorrangig die Erfiillung öffent
licher Aufgaben bzw. die Verfolgung öffentlicher Zwecke durch Vergabe 
öffentlicher Aufträge - und insoweit der Steuerungsaspekt - und davon abge
leitet der Schutz des fiskalischen Interesses an preisgünstigen Angeboten im 

192 S. o. Fn. 19. 
193 Vgl. H. C. Röhl, Akkreditierung und Zertifizierung im Produktsicherheitsrecht, 2000; 

A. Roßnagel, Die elektronische Signatur im Verwaltungsrecht, DÖV 2001, S. 221 ff.; 
A. Voßkuhle in diesem Bande S. 36 ff. 

194 Zum Umweltzeichen siehe etwa S. Neveling, Produktinnovation durch Umweltzeichen, 
2000. 

195 Zur Kritik an solchen Vorhaben siehe G. Lübbe-Wolff, Europarechtliche Grenzen (s. o. Fn. 
190), S. 44, 62. 

196 Verordnung über immissionsschutz- und abfallrechtliche Überwachungserleichterungen für 
nach der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 registrierte Standorte und Organisationen (EMAS
PrivilegiemngsVerordnung - EMASPriv1egV) vom 24. Juni 2002, BGBl. I S. 2247. 

197 Die »Zweiteilung des Vergaberechts« ist Titel des Buches vonJ. Pietzcker, 2001. 
198 Vgl. etwaE. Pache, Der Staat als Kunde - System und Defizite des neuen deutschen Verga

berechts, DVB12001, S. 1781 ff.; J. Pietzcker, Die neue Gestalt des Vergaberechts, ZHR 
162 (1998), S. 427 ff.; J. Schwarze, Die Vergabe öffentlicher Aufträge im Lichte des euro
päischen Wirtschaftsrechts, EuZW 2000, S. 133 ff.; O. Otting, Die neue Vergabeverord
nung, NVwZ 2001, S. 775 ff.; A. Voßkuhle in diesem Bande, S. 277, 295 ff. 
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Vordergrund rechtlicher Regulierungl99 - etwa in den Verdingungsordnungen 
-, so wird der Blick nunmehr insbesondere auf den Schutz des Anbieters und 
der Konkurrenten einerseits200 und die Wahrung fiskalischer Interessen der 
Ressourcenschonung andererseits konzentriert. Dies sind sicherlich legitime 
Zielsetzungen und es ist aus rechtsstaatlicher Sicht überfällig, die Möglichkei
ten des Rechtsschutzes im Vergaberecht gegenüber der alten Rechtslage und 
Praxis201 auszubauen. Zu klären bleibt aber, ob die Vorkehrungen reichen, 
etwa angesichts des Befundes, dass §§ 97 ff. GWB und die Vergabeverord
nung (VgVi02 nur sehr begrenzt Verfahrensregeln enthalten (s. z. B. §§ l3, 
14,16 VgV), obwohl Vergaberecht vor allem Verfahrensrecht ist.203 Mit den 
im VwVfG enthaltenen verfahrensrechtlichen Sicherungen sind die neu 
geschaffenen Vorkehrungen jedenfalls nicht funktional äquivalent.204 

12. Versteigerungsverfahren 

Ebenso defizitär sind die bisherigen rechtlichen Vorgaben für Versteigerungs
verfahren. Solche Verfahren kennt das öffentliche Recht nur begrenzt (siehe 
u. B. § 11 Abs. 4 TKG).lhr gesteigerter Einsatz ist in Zukunft ungeachtet star
ken Protestes in Wissenschaft und Praxis205 keineswegs auszuschließen. So 
hat das BVerfG ein Versteigerungsverfahren sogar im Rahmen der Vergabe 
einer Spielbankenlizenz als Möglichkeit erwogen.206 Eine Versteigerung von 
hoheitlichen Erlaubnissen u. ä. kommt nach deutschem Recht allerdings nur 
in Betracht, wenn gesichert ist, dass die öffentlichrechtlichen Anforderungen 
an die Erlaubniserteilung erfüllt sind (etwa verwaltungsrechtliche Vorgaben 
an die Eignung, Zuverlässigkeit oder Leistungsfähigkeit des Erlaubnisinha
bers oder an die Ordnungsmäßigkeit der geplanten Anlage u. ä.). Geht es zu
sätzlich aber um die Verteilung knapper öffentlicher Ressourcen - wie tele
kommunikativ nutzbarer Frequenzen -, die dem Erlaubnisinhaber einen geld
werten Vorteil einräumen, spricht aus rechtlicher Sicht nichts dagegen, diesen 

199 Vgl. T. Puhl, Der Staat als Wirtschaftsobjekt und Auftraggeber, VVDStRL 60 (2001), S. 
457,461 ff. 

200 Vgl. dazu T. Puhl, VVDStRL 60 (2001), S. 461. 
201 Dazu s. F. Rittner, Rechtsgrundlage und Rechtsgrundsätze des öffentlichen Auftragswesens, 

1988, S. 988. 
202 Zu ihr s. M. Knauf, Die neue Vergabeverordnung, VR 2001, S. 270 ff. 
203 So T. Puhl, VVDStRL 60 (2001), S.486. 
204 Nach W. Kahl in diesem Bande, S. 74, sei das »Vwvro sträflich missachtet« worden. Er be

tont allerdings auch »punktuelle Einbruchslellen« des Vwvro in das Regelungsregime der 
§§ 97 ff. GWB (S. 77). 

205 Siehe zurrechtlichen Diskussion etwa D. Beese/D. Naumann, Versleigerungserlöse auf dem 
TK-Sektorund deren Verwendung, MMR 2000, S. 145 ff; E.-O. Ruhle/M. Geppert, Verslei
gerungsverfahren für Funkfrequenzen und Lizenzen, MMR 1998, S. 175 ff. H.-J. Piepen
brock/F. Schuster (Hrsg.), UMTS-Lizenzvergabe, 2001; A. Voßkuhle in diesem Bande, S. 
302ff. 

206 BVerfGE 102, 197,218. 
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Geldwert bei dem Begünstigten abzuschöpfen und den Nutzen der Allgemein
heit zuzufiihren.207 Auch ist nicht ausgeschlossen, dass das Versteigerungs
verfahren als Weg zur Bestimmung der Höhe des geldwerten Vorteils besser 
geeignet sein kann als die einseitige Festlegung der Gegenleistung. 208 

Es muss jedoch verhindert werden, dass von der Ökonomisierung des Aus
wahlprozesses Impulse ausgehen, es mit den rechtlichen Voraussetzungen der 
Erlaubniserteilung oder einem verfahrensrechtlichen Grundrechtsschutz209 

nicht so ernst zu nehmen. Im Übrigen bedarf der Versteigerungsprozess selbst 
verfahrensrechtlicher Strukturierung.210 Entsprechende Vorgaben können 
etwa verhindern helfen, dass die Wettbewerbs situation im Versteigerungsver
fahren zu Geboten führt, die mit den Prämissen der vorangegangenen Über
prüfung der Eignung und Leistungsfähigkeit kollidieren.211 Das Verhältnis 
der Prüfung der allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen zum eigentlichen 
Versteigerungsvorgang, das Ausmaß der Informiertheit der Bieter über Kon
kurrenzangebote, Zwischenentscheidungen und die Art der Versteigerung bis 
hin zum Zuschlag u.ä. bedürfen verfahrensrechtlicher Umhegung. Das TKG 
und die Verfahrensregeln der Regulierungsbehörde enthalten eine Reihe von 
Vorkehrungen.212 Es erscheint allerdings problematisch, Verfahrensregeln 
weitgehend von der Gesetzesform auszuschließen. 

D. Umsetzung durch Recht 

Die Gestaltung des Verfahrens soll einen Beitrag zur Sicherung der »Richtig
keit« von Entscheidungen über die Erfüllung öffentlicher Aufgaben leisten -
sei es einseitig hoheitlicher oder kooperativ mit Privaten getroffener Entschei
dungen. Neue Herausforderungen sind im Vorstehenden in großer Zahl 

207 Zur rechtlichen Qualifikation des Versreigerungserlöses siehe M. Kötter, Wettlauf der Ab
gabepflichtigen? - Zum Versteigerungsverfahren in § II Abs. 4 TKG, DVBl2001, S. 1556, 
1559 ff. Generell zur »Entgeltregulierung im Telekommunikationsrecht« s. B. Stamm, 2001. 

208 Wie dies etwa bei einer Verleihungsgebühr geschehen würde, zu ihr siehe J. HejmJjch, Die 
Verleihungsgebühr als Umweltabgabe, 1996. 

209 S. dazu die Nachweise bei A. VoßkuhJe in diesem Bande, S. 305, Fn. 157. 
210 Die Regulierungsbehörde (RegTP) bat entsprechende Verfahrensregeln erlassen, siehe die 

Entscheidung der Präsidentenkammer vom 18.02.2000 über die Festlegungen und Regeln 
im Einzelnen zur Vergabe von Lizenzen für Universal Mobile Telecommunications System 
(UMTS)/Intemational Mobile Telecommunications 2000 (IMT -2000) Mobilkommunika
tion der dritten Generation - Aktenzeichen: BK-Ib-98/005-1 und die Entscheidung der Prä
sidentenkammervom 18.022000 über die Regeln tür die Durchfiihrung des Versteigerungs
verfahrens zur Vergabe von Lizenzen für UMTSIIMT -2000; Mobilkommunikation der drit
ten Generation - Aktenzeichen: BK-lb-981OO5-2. 

211 Zur Möglichkeit gerichtlicher Überprüfung siehe M. Kötter (s. o. Fn. 207), S. 1564. 
212 S. dazu auch A. Voßkuhle in diesem Bande, S. 303 ff. 
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benannt worden. Bei ihrer Bewältigung wird es erforderlich werden, den Ge
danken einer funktionalen Äquivalenz unterschiedlicher Verfahrenssicherun
gen näher zu operationalisieren. Bestehen vergleichbare Verfahrensziele für 
unterschiedliche Verfahren, so ist nach den jeweils problemangemessenen 
Verfahrenssicherungen zu suchen und die von Burgi so benannte Aufgabe der 
Strukturschaffung problemspezifisch wahrzunehmen. In diesem Zusammen
hang wird auch zu klären sein, wie weit gesetzliche Grundlagen erforderlich 
sind. 
Die Problematik der Verrechtlichung des Verfahrens stellt sich grundsätzlich. 
Einzelne Teilaspekte dieser Frage sollen im Folgenden angesprochen werden. 

I. Gesetzesvorbehalt und Art der Verrechtlichung 

Verfahrensrecht ist hilfreich oder gar notwendig, soweit ohne entsprechende 
rechtliche Strukturierung das Risiko einer Verfehlung von Verfahrenszwek
ken besteht. Recht ist aber häufig - jedenfalls wenn es auch Rechtssicherheit 
leisten soll - mit dem Risiko der Starrheit gekoppelt.213 Das richtige Maß 
rechtlicher Vorgaben und der Bindungsfreiheit ist auch im Verfahrensrecht 
schwer zu finden. 
Eines dürfte allerdings konsensfähig sein: Die Verrechtlichung von Verfah
renselementen ist kein Selbstzweck und daher nur insoweit anzustreben, als 
sie entweder rechtlich geboten oder für die Verfahrensdurchführung hilfreich 
ist. Die Frage nach dem Gebotensein führt zum Gesetzesvorbehalt. Allerdings 
ist keineswegs geklärt, wie weit er im Verfahrensbereich reicht und wie durch 
die Art seiner Umsetzung disfunktionale Verrechtlichungseffekte verhindert 
werden können. 
Die Geltung des Gesetzesvorbehalts ist insoweit nicht zweifelhaft, als durch 
Verfahrensrecht belastend in Rechte Privater eingegriffen wird, etwa durch 
Auferlegung von Mitwirkungspflichten214 oder die Einräumung von Ein
sichtsrechten Dritter215• Eine andere Frage ist, ob ein Gesetzesvorbehalt, der 
mit der Eingriffswirkung der zu treffenden Entscheidung verkoppelt ist, sich 
auch auf die verfahrensrechtlichen Regeln erstreckt, die inhaltlichen Entschei
dungsbezug haben, ob also beispielsweise die Beteiligung eines Dritten an 
einem solchen Verfahren wegen der möglichen Auswirkung auf die letztlich 
zu treffende EntscheidWlg - und damit die Beeinträchtigung ihrer Adressaten 

213 Dabei können Statik und Vergangenheitsbezogenheit auch positive Funktionen des Rechts 
sein, s. C. Möllers VerwArch 2002, S. 24 f. 

214 Vgl. etwa P. SlelkenslD. Kallerhof, in: P. StelkensIH. J. BonklM. Sachs, Vwvro, 6. Aufl. 
2001, Rn. 46 zu § 26. 

215 Auch Einsichtsrechte von Umwe1tgutachtern werfen Fragen nach dem Gesetzesvorbehalt 
auf. Zu solchen Einsichtsrechten siehe U. Kämmerer (s. o. Fn. 19). 
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- eine gesetzliche Grundlage benötigt.216 Auch hier gibt es noch Klärungsbe
darf. So ist keineswegs selbstverständlich, dass die Anforderungen des Geset
zesvorbehalts in unveränderter Weise »mitgewachsen« sind, als die Einsicht 
in die Entscheidungserheblichkeit von Verfahren und damit in dessen Grund
rechtsbezug um sich griff. 
Soweit Private in die Erfüllung öffentlicher Aufgaben eingeschaltet werden, 
stellt sich die Frage nach der Reichweite· des Gesetzesvorbehalts auch inso
weit, als es um den Schutz der von dem Verhalten dieser Privaten nachteilig 
Betroffenen (also privater Dritter) geht. Entfalten private Maßnahmen Vor
wirkungen auf hoheitliche Eingriffe - etwa bei der Erarbeitung eines Vorha
bens- und Erschließungsplans nach § 12 BauGB - ist zu fragen, wie weit der 
Gesetzesvorbehalt auf die von Privaten erarbeiteten Akte als solche oder erst 
im Zusammenhang mit dem abschließenden Hoheitsakt - etwa dem vorha
benbezogenen Bebauungsplan - bezogen ist. Soweit Private im Zuge der so 
genannten funktionalen Privatisierung öffentliche Aufgaben in privater Ver
antwortung walrrnehmen, geht es um die Klärung, ob der Gesetzesvorbehalt 
wegen der Ausstrahlung ihres Verhaltens auf Dritte - also der bei Dritten er
möglichten Eingriffswirkung - Geltung beansprucht. 
Noch schwieriger zu klären ist, ob mit der Schutzfunktion des Verfahrens
rechts - also beispielsweise im Interesse der Sicherung von Nachvollziehbar
keit, Neutralität, Transparenz und Verfahrenschancengleichheit - eine Pflicht 
zur gesetzlichen Ausgestaltung des Verfahrens verbunden ist, ob also der 
Nichterlass von Verfahrensvorschriften ein rechtswidriges Unterlassen des 
Gesetzgebers sein kann. Die Antwort setzt weitere - hier nicht zu leistende -
Abklärungen voraus, insbesondere darüber, ob und wie weit verfassungs
rechtlich ein verfahrensrechtliches Untermaßverbot begründet ist.217 

Aber auch dort, wo ein Gesetz nicht zwingend gefordert ist, steht dem Gesetz
geber der Erlass verfahrensrechtlicher Regeln offen. Auch dann stellt sich die 
Frage der Angemessenheit der Verrechtlichung des Verfahrens. In den unter
schiedlichen Verfahrensarenen gibt es unterschiedliche Sicherheits- und 
Flexibilitätsbedarfe218, auf die das Verfahrensrecht in differenzierter Weise 

216 Vgl. hielZll O. Reidt, § 4b BauGB - Die Einschaltun.s Dritter in die Bauleitplanung, NVwZ 
1998, S. 592 sowie J. Wagner, Bauleitverfahren - Anderungen durch die BauGB-Novelle 
1998, S. 709, 716 f., die die Beantwortung diese Frage davon abhängig machen, ob Private 
zur Verfahrensvorbereitung oder zur Verfahrensdurchfiihrung eingeselzt werden, dadurch 
allerdings die Probleme der Verfahrensvorbereitung möglicherweise nicht intensiv genug 
gewichten. 

217 Zu Schutzaufträgen und dem Untennaßverbot allgemein siehe BVerfGE 88, 203, 254 f.; 
J. Diet/ein, Das Untennaßverbot, ZG 1995, S. 131 ff.; K.-E. Hain, Der Gesetzgeber in der 
Klemme zwischen Übermaß.. und Untennaßverbot?, DVBl. 1993, S. 982 ff.; P. Unruh, Zur 
Dogmatik der grundrechtlichen Schutzpflichten, 1996, S. 79 ff. Kritisch zum Untennaßver
bot und zu den Möglichkeiten seiner Operationalisierung z. B. A. Voßkuhle, Kompensati
onsprinzip (5. o. Fn. 26), S. 384 f. 

218 Dass Verfahrensrecht darauf auch eingestellt ist, betont G. Britz in diesem Bande, S. 213 ff., 
hinsichtlich des Einbaus infonnationstechnischer Vemetzungen in die Verwaltungspraxis. 
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reagieren kann und vennutlich zu reagieren hat. Deshalb ist es nicht überra
schend, dass Verfahrensrecht nicht nur als bereichsübergreifende (substantiell 
aufgabenunabhängige ) Konstruktion bekannt ist, sondern auch als Entwick
lung maßgeschneiderter - also aufgabenabhängiger - Verfahrensvorkehrun
gen. Auch die Klärung, wie weit auf informelle Prozesse zurückgegriffen 
werden darf, dürfte nur unter Berücksichtigung der Sach- und Beteiligungs
strukturen angemessen beantwortet werden können. 

11. Optionenoffenheit im Verfahrensrecht 

Die Einforderung der in diesem Beitrag angesprochenen konzeptionellen Ver
änderungen des Verfahrens mündet nicht in einer schlichten Aufforderung zur 
Kodifikation oder Novellierung bisheriger Kodifikationen.219 Eine Reihe 
konzeptioneller Veränderungen lässt sich vermutlich auch durch entspre
chende Modifikationen rechtsdogmatischer Figuren und der ihnen zu Grunde 
liegenden rechtstheoretischen Konstruktionen, oder auch allein durch eine 
veränderte Praxis umsetzen. Soweit aber Kodifikationen erforderlich sind22o, 

spricht viel dagegen, die aktuellen Herausforderungen im Wege einer Kodifi
kation eines alle Verfahren in gleicher Weise umfassenden Verfahrensrechts 
bewältigen zu wollen. Auf die Sinnhaftigkeit maßgeschneiderter Lösungen 
wurde schon verwiesen. Werden der Staat als lernender Staat und die Verwal
tung als lernende Verwaltung begriffen, muss auch Verfahrenslernen vorgese
hen, also verfahrensrechtlich ermöglicht werden.221 Ein Mittel zum Verfah
renslernen kann die wettbewerbliche Bereitstellung (Zulassung) unterschied
licher Verfahrenskonzepte sein. 
Möglicherweise wird es sich auch anbieten, für bestimmte Verfahrenstypen 
unterschiedliche Optionen bereitzuhalten222, so dass schon die »maßgeschnei
derte« Verfahrenswahl zum Garanten der Verfahrens- und nachfolgend der 
Ergebnisrichtigkeit werden kann. Denkbar ist es auch, das VwVfG als eine 
Art Stammgesetz für unterschiedliche Verfahrensarten auszubauen und zu
gleich Bauformen für verfahrensspezifische Besonderheiten anzubieten. Der
artige Bauformen (Module) können auch bereichsspezifisch bereitgestellt 
oder jeweils abgewandelt werden. Zu klären sein wird, wie weit entspre
chende Bauformen in der Form des Gesetzes vorgegeben werden müssen oder 

219 Zur Kodifikationsproblematik siehe W. Kahl, S. 67 ff. 
220 Zur Kodifikationsfunktion siehe W. Kahl, S. 89 ff. 
221 Zur Revisibilität und Innovationsoffenheit von Kodifikation siehe W. Kahl, S. 104 f. m. w. 

Hinw. 
222 Dies gibt es zum Teil schon jetzt, s. etwa H. &hmitz, Moderner Staat - Modemes Verwal

tungsverfahrensrecht, NVwZ 2000, S. 1238 ff. 

65 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


wie weit ihre Bereitstellung durch Rechtsverordnung oder VelWaltungsvor
schrift vorgesehen werden kann. 
Jedenfalls bietet sich für das Verfahrensrecht an, Optionen bereitzuhalten und 
zugleich für Revisionsvorkehrungen zu sorgen, falls eine gewählte Option 
sich als problematisch erweist. Eine in diesem Sinne optionenorientierte Ver
fahrensordnung wäre ein angemessener Bestandteil der Interessenschutz- und 
Rechtsschutzordnung des VelWaltungsrechts, die in zunehmendem Maße op
tionenorientiert geworden ist. Aber schon die Optionenwahl selbst bedarf ver
fahrensrechtlicher Sicherungen. 
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A. Rückblick 

I. Präkodijikationsphase 

Als sich das Verwaltungsrecht1 in Deutschland auf der Bundes- bzw. Reichs
ebene2 als eigenständige wissenschaftliche Disziplin herausbildete, stand 
nicht der Gedanke des Verwaltungsverfahrens, sondern das materielle· Recht 
im MittelpUßk:t3. Im Kern ging es, geleitet von einem formalen Rechtsstaats
begriff, um die Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und Justiziörmigkeit der 
Verwaltung, also um die Garantie einer rechtlich gebundenen und domesti-

Zur Kodifikation des Privatrechts in historischer Perspektive, insbesondere zu den natur
rechtlichen Kodifikationen des 18. JahrllUnderts, H. Schlosser, Grundzüge der Neueren Pri
vatrechtsgeschichte, 9. Anfl. 2001, S.I11 ff., 172 ff. 

2 Zur Entwicklung in Preußen und Baden am Ende des 19. JahrhundertsP. Stelkens/Sachs, in: 
StelkenslBonkISachs (Hrsg.), Verwaltungsverfabrensgesetz, Kommentar, 6. Aufl. 2001, 
Einleitung Rn.6; zu verwaltungswissenschaftlichen Vereinheitlichungsbestrebungen im 
19. Jahrhundert Stolleis, Die Entstehung des Interventionsstaates und das öffentliche Recht, 
in: ders., Konstitution und Intervention, 2001, S. 253 (272 ff.); von Unruh, Kodifiziertes 
Verwaltungsrecht, NVwZ 1988,690 (691 f.). 

3 Dies galt auch für die schwerpunktmäßig materiell-rechtlichen Kodifikationen der Gewer
beordnung v. 21.6.1869 (RGBI des Norddeutschen Bundes S. 245), der Reichsversiche
rungsordnung v. 19.7.1911 (RGBl S. 509) und der Reichsabgabenordnung v. 13.12.1919 
(RGBl S. 1993). Dazu Stolleis, »Innere Reichsgriindung« durch Rechtsvereinheitlichung 
1866-1880, in: ders. (Fn. 2), S. 195 ff.; vgl. auch KJappsteinlvon Unruh, Rechtsstaatliche 
Verwaltung durch Gesetzgebung, 1987, S. 23 ff. 
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zierten hoheitlichen Entscheidung in Gestalt des Verwaltoogsakts4• Die Ent
deckung des Verwalttmgsverfahrens5 als eigenständiger Größe erfolgte erst in 
einer zweiten Phase, welche im frühen 20. Jahrhundert einsetzte6• Den Beginn 
dieser Phase markieren die Verabschiedung des für die weitere Entwicklung 
pionierhaften österreichischen Boodesgesetzes über das allgemeine Verwal
ttmgsverfahren (1925)7 sowie die dieses Gesetz begleitenden wissenschaftli
chen Veroffentlichoogen8• Interne Impulse gingen von der Landesverwal
ttmgsordnung für Thüringen (1926)9, vom Entwurf für eine württembergische 
Verwalttmgsrechtsordnung und ein Verwalttmgsverfahrensgesetz (1931)10 
und vom Gesetz über das Verwalttmgsverfahren und den Verwalttmgszwang 
Bremens (1934)11 aus. Der Nachkriegsgesetzgeber konnte hieran anknüpfen 
und mit dem Gesetz über die allgemeine Landesverwalttmg im Saarland 
(1950)12, dem Landesverwalttmgsgesetz des Landes Baden-Württemberg 
(1955)13 sowie dem Gesetz über das Verfahren der Berliner Verwalttmg 
(1958i4 weitere wichtige Wegmarken der Entwickltmg des Verwalttmgs
rechts setzen. Diese Regelungswerke konnten zusammen mit den zeitgleich 
vorgelegten Entwürfen für Landesverwalttmgsverfahrensgesetze als weitere 
Belege für die Richtigkeit der Einschätztmg gelten, es sei erfolgversprechend, 
allgemeine Probleme und Prinzipien des Verwalttmgsverfahrens vor die 
Klammer zuziehenl5. 

4 Badura, in: Erichsen (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 11. Aufl. 1998, § 33 Rn. 17. 
5 Es wird hier ein weiter Begriff des VerwaltungsveIfahrens zugrunde gelegt, verstanden als 

die Summe der Bestimmungen, die die Tätigkeit der Verwaltungs behörden im Blick auf die 
Art und Weise der Ausfiihrung des Gesetzes einschließlich ihrer Handlungsformen, die Form 
der behördlichen Willensbildung, die Art der Prüfung und Vorbereitung der Entscheidung, 
deren Zustandekommen und Durchsetzung sowie verwa1tungsinterne Mitwirkongs- und 
Kontrollvorgänge in ihrem AblaufregeIn; so bezogen auf Art. 84 Abs. 1 GG BVerlUE 37, 
363 (390); 55, 274 (320 f.); Kopp/Ramsauer, Vwvro, Kommentar, 7. Aufl. 2000, Ein
fiihrung Rn. 13. Vgl. ferner Hili, Das fehlerlIafte Verfahren und seine Folgen im Ver
waltungsrecht, 1986, S. 5 ff. Zu den Funktionen des Verwaltungsverfahrens statt vieler 
Sclwch, Der Verfahrensgedanke im allgemeinen Verwaltungsrecht, Die Verwaltung 25 
(1992),21 (23 ff.). 

6 Vgl. bereits Thoma, Rechtsstaatsidee und Verwaltungsrechtswissenschaft, JöR 4 (1910), 
196 ff.; retrospektiv Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. 3, 
1999, S. 240 f. 

7 Vom21.7.1925 (BGBl1925 S. 274), wieder verlautbart in den Jahren 1950 und 1991 (BGBl 
1991 S.51). 

8 Vgl. Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht, 1927, S. 213 ff.; Herrnritt, Das Verwaltungs
verfahren, 1932, S. 8 ff., 12 ff., 23 ff. Auch später trugen österreichische Wissenschaftler 
maßgeblich zu einer kodifikationsfreundlichen Haltung unter ihren deutschen Kollegen bei; 
vgl. Antoniolli, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 17 (1959),234 ff.;Melchiar, Diskussionsbei
trag, VVDStRL 17 (1959), 183 ff.; Merkl, Diskossionsbeitrag, VVDStRL 17 (1959), 227 f. 

9 I.d.F. v. 22.7.1930, GS 1930,123. 
10 Kommission für die Landesordnung des Allgemeinen öffentlichen Rechts (Hrsg.), Verwa1-

tungsrechtsordnung für Württemberg, 1931 (der Entwurf eines Verwaltungsverfahrensge
setzes für Württemberg ist im Anhang abgedruckt) mit Ergänzungsband 1936. 

11 Vom 11.4.1934, GBl S. 132. 
12 Vom 13.7.1950, ABI S. 796. 
13 Vom 7.11.1955, GBI S. 225. 
14 Vom 2.10.1958, GVBl S. 951. 
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Im Rahmen der in den fünfziger Jahren einsetzenden wissenschaftlichen 
Debatte über die Sinnhaftigkeit einer bundesweiten Kodifikation des Verwal
tungsverfahrensrechts kristallisierten sich mehrere Grundprobleme heraus: 
Zunächst ging es um die Frage, in welchem Umfang auch Institute, Grund
sätze und Regelungen des materiellen Rechts in eine Kodifikation mit einbe
zogen werden sollten, lässt sich doch das Verwaltungshandeln, anders als die 
Tätigkeit des Richters, nicht trennscharf in formelle und materielle Fragen 
aufsplitten16. Konkret ging es darum, ob etwa auch annexe Materien wie die 
Bestandskraft des Verwaltungsaktes, das Ermessen, die Aufhebung von Ver
waltungsakten oder der Verwaltungs vertrag in einem Vereinheitlichungsvor
haben Berücksichtigung finden sollten17. Darüber hinaus wurde bezweifelt, 
ob ein verfahrensrechtliches Gesetzbuch in der Lage sei, den Anfordenmgen 
einer hochgradig komplexen, ausdifferenzierten und ressortmäßig speziali
sierten Verwaltungswirklichkeit gerecht zu werden. Skeptische Beurteilung 
fand vor allem die Fähigkeit eines Gesetzbuchs zur Regulierung der bereichs
spezifischen Bedarfe der planenden Verwaltung. Schließlich stand die bun
desstaatliche Kompetenzordnung (Art. 70 ff. i.V.m. Art. 83 ff. GG)18 einem 
Vorgehen allein auf der Bundesebene im Weg und verlangte mehrere, mög
lichst gleichlautende Legislativakte des Bundes und der Länder (Simultange
setzgebung)19 . 

H. Kodijikationsphase 

Anfang der sechziger Jahre schlug die Gnmdstimmung zugunsten der Kodifi
kationsidee um. Impulse hierfür gingen von der Verabschiedung weiterer 
Landesverwaltungsverfahrensgesetze20, dem Bericht der Sachverständigen
kommission für die Vereinfachung der Verwaltung beim Bundesministerium 
des Innem (1960i1 sowie nicht zuletzt von dem positiven Votum des 43. 
Deutschen Juristentags in München (1960) aus, welcher sich für eine einheit
liche Regelung des Verwaltungsverfahrens »unter Einbeziehung konnexer 

15 Bettermann, Das Verwaltungsverfahren, WDStRL 17 (1959), 118 (143). 
16 Badura (Fn. 4), § 33 Rn. 19 f. 
17 Zur Konnexilät von fonnellem und materiellem Verwaltungsreeht Hili (Fn. 5), S. 220 ff.; 

Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, 4. Aufl. 1995, § 2. 
18 Zur Kompetenzproblematik statt vieler KopplRamsauer (Fn. 5), Einführung Rn. 15 f. 
19 Siehe dazu Ehlers, Die Anpassung der Landesverwaltungsverfahrensgesetze an das Verwal

tungsverfahrensgesetz des Bundes, DVBI 1977, 693 ff.; Klappstein, Reehtseinheit und 
Reehtsvielfalt im Verwaltungsrecht, 1994, S. 7 ff. 

20 Von besonderer Bedeutung war das Allgemeine Verwaltungsgesetz fiir das Land Sehles
wig-Rolstein - Landesverwaltungsgesetz - v. 18.4.1967, OVBI S. 131; vgi. daneben aueh 
das Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Bremen i.d.F. v. 1.4.1960, OBI S. 37. 

21 Bundesministerium des Innem (Hrsg.), Berieht der Sachverständigenkommission fiir die 
Vereinfachung der Verwaltung, 1960. 
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Materien des Allgemeinen Verwaltungsrechts« aussprach22• Daraufhin nahm 
im Jahr 1960 ein Bund-Länder-Ausschuss die Vorarbeiten für ein Verwal
tungsverfahrensgesetz auf. Am 17.3 .1964 lag ein erster Musterentwurf v0r23, 

welcher nach einer weiteren Überarbeitung im Jahr 1968 seine endgültige 
Fassung erhielt24• Der im Herbst 1970 von der Bundesregierung im Bundestag 
eingebrachte Entwurf eines Verwaltungsverfahrensgesetzes25 konnte wegen 
der Auflösung des Bundestages nicht zu Ende beraten werden. Im Sommer 
1973 wurde er in geringfügig abgeänderter Form erneut eingebracht26, bis 
Ende des Jahres 1975 in den Ausschüssen beraten27 und nach Anrufung des 
Vermittlungsausschusses durch den Bundesrat28 vom Gesetzgeber beschlos
sen29• 

III. Dekodijikationsphase 

1. Befund 

Die Verabschiedung des VwVfG hat den Drang der Legislative zur Produk
tion abweichender oder inhaltsgleicher spezialgesetzlicher Regelungen nur 
vorübergehend bremsen können. Die Gesetzgebungsmaschinerie lief weiter, 
zunächst etwas gebremst, spätestens seit der Vereinigung Deutschlands 
jedoch wieder auf vollen Touren. Gerade in den letzten zehn Jahren hat das 
Bestreben zur Wahrung und zum Ausbau tatsächlicher oder vermeintlicher 
bereichsspezifischer verfahrensrechtlicher Besonderheiten deutlich zugenom
men - ein Ende dieser Tendenz ist gegenwärtig nicht absehba~o. 

22 Empfiehlt es sich, den allgemeinen Teil des Verwaltungsrechts zu kodifizieren? 43. DIT, 
Gutachten von Spanner und Werner, Bd. 1,2. Teil, 1960; Referate von von der Groeben und 
W. Weber, Bd. 11,1962, D 5 ff., 59 ff.; Beschluss, ebd., D 149. 

23 Bundesminister des Innem (Hrsg.), Musterentwurf eines Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(EVwVfG 1963), 1964; dazu UleiBecker, Verwaltungsverfahren im Rechtsstaat, 1964; 
Scheerbarth, Gedanken zum Musterentwurf eines Verwaltungsverfahrensgesetzes, DVBI 
1966, 780 ff. 

24 Musterentwurf eines Verwaltungsverfahrensgesetzes (EVwVfG 1963),2. Aufl., mit An
hang (»Münchener Fassung«), 1968; dazu Sendler, Zum Stand der Erörterungen über ein 
Verwaltungsverfahrensgesetz, AöR 94 (1969),130 ff. 

25 BT-Drucks. VI/1173. 
26 BT-Drucks.7/910. 
27 BT-Drucks.7/4494. 
28 BT-Drucks.7/4908. 
29 Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes v. 25.6.1976, BGBl I S. 1253. Zur Entstehungs

geschichte vgl. Musterentwurf (Fn. 24), S. 55 ff.; Klappstein/von Unruh (Pn. 3), S. 58 ff.; 
Lässig, in: Finkelnburglders., Kommentar zum Verwaltungsverfahrensgesetz, Bd. 1,1979, 
Einleitung Rn. 6 ff.; P. Stelkens/Sachs (Fn. 2), Einleitung Rn. 36 ff.; Ule, Die Kodifizierung 
des Verwaltungsverfahrensrechts, in: Jeserich/Pohllvon Unruh (Hrsg.), Deutsche Verwal
tungsgeschichte, Bd. 5, 1987, S. 1162 ff. 

30 VgL Blümel, Begrüßung und Einfiihrnng, in: ders.lPitschas (Hrsg.), Reform des Verwal
tungsverfahrensrechts, 1994, S. 19 (25 ff.); Henneke, in: Knack (Hrsg.), Verwaltungsverfah-
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2. Horizontale Dekodifikation 

Die seit einigen Jahren andauernde Entwicklungsphase der Dekodifikation er
fasst zunächst die Ebene des Bundesrechts. Genauergesagt, geht es um den 
Erlass von bundesgesetzlichem Sonderrecht, welches vom Bundes-Vw VfG ab
weicht oder Fragen regelt, die an sich ebenso gut im VwVfU Platz finden 
könnten. Insofern soll hier von horizontaler Dekodifikation gesprochen wer
den. 

a) Beschleunigungsgesetzgebung 

Bedingt durch die Herstellung der deutschen Rechtseinheit sowie die Bemü
hungen der Politik zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland und 
zur Verfahrensbeschleunigung bei der Zulassung von Infrastrukturvorhaben 
und wirtschaftlichen Unternehmungen begann eine Phase der Spezialisienmg 
und Ausdifferenzienmg des Verwaltungs(verfahrens)rechts, welche die Ge
fahr einer »Marginalisienmg« (Eberhard Schmidt-Aßmann )31 übergreifender, 
vor die Klammer gezogener Regelungen heraufbeschworen ha~2. Andere 
Autoren diagnostizieren sinnverwandt eine »Tendenz zur Partikularisierung 
der Rechtsordnung«33. Es ließe sich auch von einer Segmentierung des Ver
waltungsverfahrensrechts sprechen34. 
Eine maßgebliche Rolle spielten dabei die sogenannten Beschleunigungsge
setz~5. Hierzu rechnen insbesondere das Verkehrswegeplanungsbeschleuni-

rensgesetz, Kommentar, 7. Aufl. 2000, Vor § 1 Rn. 20; Klappsteinlvon Unruh (Fn. 3), 
S. 167 ff.; Pitschas, Verwaltungsverantwortung und Verwaltungsverfahren, 1990, S. 78 ff.; 
P. StelkenslSachs (Fn. 2), Einleitung Rn. 83; Wahl, Neues Verfahrensrecht für Planfeststel
Jung und AnIagengenebmigung - Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrens oder be
reichsspezifische Sonderordnung?, in: BlünlellPitschas (Hrsg.), Reform des Verwaltungs
verfahrensrechts, 1994, S. 83 (101 f.). 

31 Schmidt-Aßmann, Grundlagen und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen System bildung, 
in: EhlerslKrebs (Hrsg.), Grundfragen des Verwaltungsrechts und des Kommunalrechts, 
2000, S. 1 (8 ff.). Krit. auch Hufen, Fehler im Verwaltungsverfahren, 3. Aufl. 1998, Rn. 3, 
der vor einer »Zersplitterung und Spezialisierung des Verfahrensrechts« (Hervorhebung im 
Original) warnt. Wahl (Fn. 30), S. 103, spricht von der Gefahr, dass Regelungen des VwVfG 
zu »PhantomregeJungen« werden könnten. 

32 P. StelkenslSachs (Fn. 2), EinJeitong Rn. 4, 22 ff., 83 ff.; zur parallelen Entwicklung im Ver
waltungsprozessrecht Schmidt-Aßmann, in: SchochldersJPietzner (Hrsg.), VwGO, Kom
mentar (Lsbl., Stand: Januar 2001), Einleitung Rn. 94 ff. 

33 Bonk/Schmitz, in: StelkenslBonkiSachs (Hrsg.), Verwaltongsverfahrensgesetz, Kommentar, 
6. Aufl. 2001, § 1 Rn. 12. 

34 Exemplarisch für ein wichliges Referenzgebiet Hufen, Verwaltungskooperalion in der EG: 
Lebensmittel- und Veterinärrecht, in: Scbmidt-AßmannJHoffmann-Riem (Hrsg.), Struktu
ren des Europäischen Verwaltongsrechts, 1999, S. 99 (121 f.). 

35 übergreifund zur Gesamtproblematik Bonk, Strukturelle Anderungen des Verwaltongsver
fahrens durch das Genehmigungsverfahrensbeschlennigungsgesetz, NVwZ 1997,320 ff.; 
PüttnerlGuckelberger, Beschleunigung von Verwaltongsverfahren, JuS 2001, 218 ff.; 
Schmitz, 20 Jahre VwVfG - Neue Tendenzen im Verfahrensrecht auf dem Weg zum schlan
ken Staat, NJW 1998,2866 ff.; SchmitzlOlbertz, Das Zweite Gesetz zur Änderung verwal
tongsverfahrensrechtlicher Vorschriften - Eine Zwischenbilanz?, NVwZ 1999, 126 ff.; 
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gungsgesetz (1991 )36, das Planungsvereinfachungsgesetz (1993)37, das Gesetz 
zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften (1. VwVfÄndG 
1996)38, das Genehmigungsverfahrensbeschleunigungsgesetz (GenBeschi 
1996)39, welches in Zusammenhang zu sehen ist mit dem Gesetz zur Beschleu
nigung und Vereinfachung imrnissionsschutzrechtlicher Genehmigungsver
fahren40,der Zweiten Verordnung zur Änderung der 4. BImSchV41 und dem 6. 
VwGOÄndG42 und das Zweite Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrens
rechtlicher Vorschriften (2. VwVfÄndG 1998)43. Durch diese Gesetze wurde 
das »Verfahren als staats- und verwaltungsrechtliche Kategorie«44 insgesamt 
weiter abgewertet, was vor dem Hintergrund der in die entgegengesetzte Rich
tung weisenden Vorgaben der Verfassung und vor allem des EG-Rechts Be
denken hervorrufen muss45. Resultat der Unkultur eines hyperaktiven Deregu
lierungsgesetzgebers war eine erhebliche Beförderung der Rechtszersplitte
rung. Zwar wurde der Text des Vwvro nur unwesentlich modifiziert46, 

SchmitzlWesendorf, Das Genehmigungsverfilhrensbeschleunigungsgeselz - Neue Regelun
gen im Verwaltungsverfilhrensgeselz und der Wirtschaftsstandort Deutschland, NVwZ 
1996, 955 ff.; Sparwasser, Das Genehmigungsverfahrensbeschleunigungsgesetz, in: 'An
waltsblatt2000, 658 ff.; Stüer, Die Beschleunigungsnovellen 1996,DVB!1997, 326 ff.; ein
gehend Ekkert, Beschleunigung von Planungs- und GenehmigungsveIfahren, 1997; Renge
fing (Hrsg.), Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsvelfahren - Deregulierung, 
1997; Ziekow (Hrsg.), Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfilhren, 1998. 

36 BGBI I S. 2174. 
37 BGBI I S. 2123. 
38 BGB! I S. 656. Vorausgehend der Bericht der so genannten Schlichter-Kommission; vgl. 

Bundesministerium für Wirtschaft (Hrsg.), Investitionsförderung durch flexible Genehmi
gungsvelfahren, Bericht der Unabhängigen Expertenkommission zur Vereinfachung von 
Planungs- und GenehmigungsveIfahren, 1994; vgl. auch Bullinger, Beschleunigte Geneh
migungsvelfahren für eilbedürftige Vorhaben, 1991. 

39 Vom 12.9.1996, BGBl I S. 1354. 
40 Vom 9.1 0.1996, BGBlI S. 1354. 
41 Vom 16.12.1996, BGBlI S. 1969. 
42 Vom 1.l1.l996, BGBI I S. 1626. 
43 Vom 6.8.1998, BGBI I S. 2022. 
44 Programmatisch Lerche/Schmitt GlaeserISchmidt-Aßmann, Verfahren als staats- und ver

waltungsrechtliche Kategorie, 1984. 
45 Vgl. die erweiterten Heilungsmöglicbkeiten bei Velfahrensfehlem (§§ 45,46 VwVfG), pro

zessual umgesetzt durch § 87 Abs. I S.2 Ziff. 7, § 94 S. 2 VwGO. Berechtigte Kritik inso
fern und Plädoyer für eine (restriktive) veIfassungs- und europarechtskonfonne Auslegung 
bei Bonk, NVwZ 1997,320 (325 f.); Hatje, Die Heilung formell rechtswidriger Verwal
tungsakte im Prozess als Mittel der VeIfahrensbeschleunigung, DÖV 1997, 477 (480 ff.); 
Hufen, Heilung und Unbeachtlicbkeit von Verfahrensfehlern, JuS 1999,313 ff.; Redeker, 
Die »Heilungsvorschriften« der 6. VwGO-Novelle, NVwZ 1997,625 ff.; a.A. Ronellen
fitsch, Novellierung des Verwaltungsverfubrensgeselzes, in: Rengeling (Hrsg.), Beschleuni
gung von Planungs- und Genehmigungsverfahren - Deregulienmg, 1997, S. 51 (63 ff., 
68 f.); übergreifend zuletzt Sparwasser, Gerichtlicher Rechtsschulz im Umweltrecht, in: 
Dolde (Hrsg.), Umweltrecht im Wandel, 2001, S. 1017 ff.; Voßkuhle, »Ökonomisienmg« 
des Verwaltungsvelfahrens, Die Verwaltung 34 (2001), 347 (349 ff.). 

46 VwVfÄndG 1996: Änderung von § 2 Abs, 2 Nr. 4, §§ 48,49 und 50 VwVfG, Einfügung 
von §§ 49 Abs. 3, 49a V~VfG. GenBeschlG 1996: Andenmg von §§ 10, 17,45, 4§, 67, 69, 
72,73,74,75 und 95, Einfügung der §§ 71a-71e VwVfG. 2. VwVfÄndG 1998: Anderung 
von §§ 15, 16,41,44,50,61 VwVfG, Anpassung von § 33 VwVfG an die technische Ent
wicklung, Streichung von §§ 97-99, 102 VwVfG. Das VerkPIBG 1991 und das PIVereinfG 
1993 betrafen verschiedene Fachplanungsgeselze. 
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inhaltlich erwiesen sich die neuen Vorschriften jedoch als deutliche Verände
rung von Struktur, Ablauf und Funktion des Verwaltungsverfahrens47• 

Die Ursachen für die Rechtszersplitterung48 sind vielfältig: Erstens wurden 
wiederholt fast gleichlautende Vorschriften in verschiedenen Fachplanungs
gesetzen geschaffen, obwohl die betreffenden Fragen ebenso gut vor der 
Klammer im VwVfG hätten geregelt werden können49• Zweitens sind die Ver
fahrensregelungen in den Fachgesetzen (Baurecht, Immissionsschutzrecht, 
Wasser- und Verkehrswegerecht, Abfallrecht, Chemikalien- und Gentechnik
recht, Asyl- und Ausländerrecht etc.) nicht hinreichend aufeinander abge
stimmt worden. Betroffen hiervon ist in erster Linie das Planfeststellungs
recht50, auch wenn der Gesetzgeber mit dem Genehmigungsverfahrensbe
schleunigungsgesetz versucht hat, einige sektorale Sonderregeln51 in das 
VwVfG zu überführen. Aber auch das System der EfÖffuungskontrollen, etwa 
im Umweltrecht, wurde hinsichtlich der Begriftlichkeit und der Typen kräftig 
durcheinander gewirbelt (vgl. z.B. §§ 15, 16 BImSchG, § 12 GenTG). Drit
tens wurden die Änderungen der §§ 45 f. VwVfG in den §§ 126 f. AO bisher 
nicht nachvollzogen. Gleiches gilt für das 2. VwVfÄndG 199852. 

b) Recht der öffentlichen Auftragsvergabe 

Aktuelle Rechtsentwicklungen arbeiten weiter an der Entkemung des 
VwVfG. So wurde mit der Umsetzung des europäischen Vergaberechts durch 
das Gesetz zur Änderung der Rechtsgrundlagen für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge vom 26.8.1998 (Vergaberechtsänderungsgesetz - VRÄndG)53, wel
ches das Vergaberecht aus dem Haushaltsrecht herausgenommen und im 
Wettbewerbsrecht (§§ 97-129 GWB) verankert hat, das VwVfG sträflich 
missachtet, handelt es sich bei der Auftragsvergabe doch um eine Materie, die 

47 Bonk/Schmitz (Fn. 33), § 1 Rn. 15a; vgl. auch dies., ebd., Rn. 249 ff.; P. StelkenslSachs 
(Fn. 2), Einleitung Rn. 23 ff. 

48 Ergänzend zu den im Text genannten Beschleunigungsgesetzen ist noch auf die Beschleuni
gungsgesettgebung zum Wohnungsbau, zu neuen Risikofeldern (GenTG, ChemG) und zur 
Bewältigung der Wiedervereinigung hinzuweisen. 

49 Blümei, Diskussionsbeitrag, in: K. KönigIMerten (Hrsg.), Verfahrensrecht in Verwaltung 
und VelWaltungsgerichtsbarkeit, 2000, S. 93 (94); Wahl (Fn. 30), S. 102 f. 

50 Ausführlich BonkINeumann, in: StelkensIBonk/Sachs (Hrsg.), VeIWaltungsverfahrensge
sett, Kommentar, 6. Aufl. 2000, § 72 Rn. 13 ff. 

51 Konkret wurden in den §§ 72 ff. Vwvro vor die Klammer gezogen: Verkürzung von Fristen 
mit Präklusionsregelungen, Plangenehmigung, elWeiterte Heilungsmöglichkeiten bei Ab
wägungs- und Verfahrensfehlern. Häufig blieben die Sonderregeln jedoch daneben beste
hen. 

52 P. StelkenslSachs (Fn. 2), Einleitung Rn. 72. Dagegen wurden die §§ 41 f. SGB X entspre
chend angepasst; vgl. P. StelkenslSachs, ebd., Rn. 77 rn.w.Nachw. 

53 BGBlI 1998 S. 2512; Einzelheiten sind in derVergabeverordnung (VgV) geregelt; BGBI I 
2001 S. 110. 
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im Rahmen der besonderen Verwaltungsverfahren des VwVfG gut aufge
hoben gewesen wäre54 bzw. - als Vorstufe - eines Vergabegesetzes bedurft 
hätte55• 

Trotz heftiger Kritik in der Litera~ hat das Bundeswirtschaftsrninisteriurn 
die Eingliederung des Vergaberechts in das GWB im Gesetzgebungsverfah
ren erfolgreich verteidigt. Als Gründe für die wettbewerbsrechtliche LösungS7 

wurden die Nähe zum Kartellrecht und die Anknüpfung an bestehende und 
bewährte Regelungen des kartellrechtlichen Rechtsschutzes genannf8• Dies 
ändert jedoch nichts daran, dass hiermit der Einheit des Verfahrensrechts 
sowie der Übersichtlichkeit der Rechtsordnung und der Rechtsklarheit für die 
Wettbewerbsteilnehrner Schaden zugefügt worden isf9• Eine Verankerung im 
VwVfG hätte die Herausbildung einer stimmigen Rechtssystematik eher be
fördert und die notwendige Entwicklungsoffenheit des Vergaberechts in die 
Zukunft hinein besser gewährleiste~. 
Konsequenz der zivilistischen Betrachtung des Vergabewesens ist seine Her
ausdrängung aus dem Verwaltungsverfahrensbegriff des § 9 VwVfG. Die 
öffentliche Auftragsvergabe, so die herrschende Argumentation, sei zwar 
öffentlich, aber nicht öffentlich-rechtlich. Sie sei zudem nicht auf den Erlass 
eines Verwaltungsakts oder den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Ver
trages gerichtet61 • Vielmehr liege ein vorvertragliches Auswahlverfahren sui 
generis vor, in dem öffentlich-rechtliche Rechte und Pflichten nicht begründet 
werden soUten62• Ein solches Verfahren, das dem Auftraggeber ein bestimm
tes Vorgehen im Hinblick auf den anvisierten Vertrag vorschreibt, sei dem Zi
vilrecht zwar fremd, dies stehe aber einer Zuordnung der Beschaffungsver
waltung im weiten Sinne zum Zivilrecht nicht entgegen63. 

Gegenüber der rein privatrechtlichen Erfassung der Auftragsvergabe hätte 

54 Schmidt-Aßmann (Fn. 31), S. 9 f. 
55 Hierfür zu Recht Rittner, Das deutsche öffentliche Auftragswesen im europäischen Kontext, 

NVwZ 1995, 313 (315); Dreher, Der Rechtsschutz bei Vergabeverstößen nach »Umset
zung« der EG-Vergaberichtlinien, ZlP 1995, 1869 (1879). Zur Diskussion um den richtigen 
systematischen Standort des Vergaberechts vgl. Boesen, Vergaberecht, I. Aufl. 2000, Ein
leitung Rn. 148; Dreher, Die Neugestaltung des Vergaberechtsschutzes, NVwZ 1997,343 
(344 f.). 

56 Vgl.Dreher,NVwZ 1997,343 (344). 
57 BT-Drucks. 13/9340, S. 12 f. 
58 Boesen (Fn. 55), Einleitung Rn. 149; Marx, in: MotzkelPietzckerlPrieß (Hrsg.), Beck'scher 

VOB-Kommentar, 2001, vor § 97 GWB Rn. 15; PortzlNiebuhr, in: NiebuhrlKulartz/KusI 
Portz (Hrsg.), Kommentar zum Vergaberecht, 2000, Einleitung Rn. 38, 45 ff. 

59 Vgl. Rittner, NVwZ 1995,313 (315 f.). 
60 Dreher, NVwZ 1997,343 (344). 
61 Boesen (pn. 55), Einleitung Rn. 4; Pietzcker, Die neue Gestalt des Vergaberechts, ZHR 162 

(1998),427 (457); Stickler, in: ReidtlStickler/Glahs (Hrsg.), Vergaberecht, 2000, Vorb. zu 
§§ 97-101 Rn. 7. 

62 BGHZ 97, 312 (316); Stickler(Fn. 61), Vorb. zu §§ 97-101 Rn. 7. 
63 So Boesen (Fn. 55), Einleitung Rn. 4 m.w.Nachw. 
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eine Orientierung an der Zwei-Stufen-Theorie näher gelegen64• Hierfür spre
chen zum einen Rechtsschutzaspekte, zum anderen die klarere rechtsstaatli
che Anbindung an die Regelungen und Grundsätze des VwVfG. Die Entschei
dung über den Zuschlag wäre danach als Verwaltungsakt dem nachfolgenden 
zivilrechtlichen Vertragsschluss zwischen Auftraggeber und Bieter logisch 
vorgelagert. Diese Ansicht konnte sich indes ebenso wenig durchsetzen wie 
der Versuch, das öffentliche Auftragswesen vollständig dem öffentlichen 
Recht zu unterstellen, indem ein einstufiges Rechtsverhältnis in Gestalt eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrags angenommen wird65• 

Aufgrund des Subsidiaritätsgrundsatzes des § lAbs. 1 VwVfG gehen die 
Verfahrensregelungen des GWB, der Vergabeverordnung und der Verdin
gungsordnungen der Generalkodifikation vor66. Umstritten ist die Frage der 
Anwendbarkeit des VwVfG zur Lückenschließung. Nach zutreffender Auf
fassung61 ist eine Differenzierung von verwaltungsprivatrechtlichem und fis
kalischem Handeln nicht möglich und binden Art. 1 Abs. 3, Art. 20 Abs. 3 
und Art. 28 Abs. 1 GG den Staat in allen seinen Handlungsformen. Daraus 
folgt eine umfassende Verfassungsbindung der öffentlichen Hand bei der 
Auftragsvergabe und eine analoge Anwendung der wesentlichen rechtsstaatli
chen Bestimmungen des VwVfG zur Schließung von Regelungslücken. Nach 
dem OLG Brandenburg68 findet auf das Vergabeverfahren zumindest § 20 
VwVfG analoge Anwendung. Indes ist die Ansicht einer analogen Anwen
dung der VwVfG-Regelungen auf das Vergabeverfahren keineswegs unbe
stritten und wird auch die Position einer weitgehenden Ausblendung des all
gemeinen Verfahrensrechts vertreten69. 

64 Wie hier Kopp, Die Entscheidung über die vergabe öffentlicher Aufträge und über den Ab
schluß öffentlichrechtlicher Verträge als Verwaltungsakte?, BayVB11980, 609 ff.; Hermes, 
Gleichheit durch Verfahren bei der staatlichen Auftragsvergabe, JZ 1997, 909 (915); 
Maurer, A1lg. Verwaltungsrecht, 13. Aufl. 2000, § 17 Rn. 31 f.; Trianta.fYllou, Europäisie
rungsprobleme des Verwaltungsprivatrechts am Beispiel des öffentlichen Aufuagsrechts, 
NVwZ 1994,943 (946); in diese Richtung weisend jelzt auch EuGH, EuZW 1999, 759 
(Alcatel). Zur überwiegenden Gegenauffassung Boesen (Fn. 55), Einleitung Rn. 5; 
Detterbeck, A1lg. Verwaltungsrecht, 2002, Rn. 909 ff. (918); BGH, NJW 2001, 1492. 

65 So wohl Zuleeg, Die Anwendungsbereiche des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, 
VerwArch 73 (1982),384 (401 f.). 

66 Boesen (Fn. 55), § 114 GWB Rn. 84 ff.; Marx (Fn. 58), §§ 107, 108 GWB Rn. 3; Kus, in: 
NiebuhrlKulartzlKus/Portz (Hrsg.), Kommentar zum Vergaberecht, 2000, § 112 GWB 
Rn. 7; Stickter (Fn. 61), Vorb. zu §§ 97-101 GWB Rn. 9. 

67 Ehlers, Rechtsstaatliche und prozessuale Probleme des Verwaltungsprivatrechts, DVBI 
1983, 422 (424 f.); H. Dreier, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. I, 1996, Art. I Rn. 49; 
Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Aufl. 1995, 
Rn. 347 ff.; Jarass, in: JarasslPieroth, Grundgesetz, 5. Aull. 2000, Art. I Rn. 18, Art. 19 
Rn. 24; Höfling, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, 2. Aull. 1999, Art. 1 Rn. 95; Maurer 
(Fn. 64). § 3 Rn. 7a; Pierothl&hlink, Grundrechte, 17. Aufl. 2001, Rn. 171 f. A.A. BGHZ 
36,91 (97); BGH, NJW 1977,628 (629 f.); BGHZ 116, 149 (152). 

68 OLG Brandenburg, Wu W 1999, 929 (933 f.); hierzu auch Neßler, Der Neutralitätsgrundsatz 
im Vergaberecht,NVwZ 1999, 1081 ff. 

69 Vgl. Stickler(Fn. 61), Vorb. zu §§ 97-101 GWB Rn. 10 ff.m.w.Nachw. 
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Ungeachtet dieses Meinungsstreits über die grundsätzliche Anwendbarkeit 
des VwVfU existieren jedenfalls punktuelle Einwirkungen des VwVfU auf 
das Regelungsregime der §§ 97 ff. GWB: 

Bei einem NachpTÜfungsantrag an die Vergabekammer nach den §§ 107 
ff. GWB kommt das VwVfU ergänzend zur Anwendung70, da es sich bei 
dem Verfahren vor der Vergabekammer (und bei dem vor der Vergabe
prüf stelle ) um ein nichtförmliches Verwaltungsverfahren handelt, das 
durch Verwaltungsakt entschieden wird (§ 114 Abs. 3 S. 1 GWB). 
Der Grundsatz der Amtsermittlung aus § 110 Abs. 1 GWB ist, soweit das 
GWB keine Regelungen triffi, durch § 24 VwVfU zu konkretisieren. 
Das Akteneinsichtsrecht gemäß § 111 Abs. 1 GWB ist durch § 29 Abs. 1 
S.2 VwVfU zu ergänzen71 • 

Bei dem Verwaltungs akt der Bestellung zum Mitglied einer Vergabekam
mer (§ 105 Abs. 4 GWB) ist das VwVfU anwendbar. 
Die Vergabekammer ist ein Ausschuss i.S.d. § 88 VwVfG, was zur 
Anwendbarkeit der §§ 89-93 VwVfU führt. 
§ 128 Abs. 4 GWB erklärt § 80 VwVfG für entsprechend anwendbar. 

c) Datenschutzrecht 

Ein weiteres Beispiel für die tendenzielle Entwertung des Einheitsgedankens 
liefert die Entwicklung des Datenschutzrechts. Verwaltungsverfahrensrecht 
basiert auf der Gewinnung, Speicherung, Verwendung, Weitergabe und Ver
nichtung von Informationen. In diesem Sinne ist Verwaltungsverfahrensrecht 
stets unausweichlich auch Informationsverarbeitungsrecht, steht hierbei aber 
in einem schwer durchschaubaren Geflecht verschiedener datenbezogener 
Gesetzen. Für deren Zuordnung ist allgemein zu beachten, dass nach zutref
fender Auslegung von § 1 Abs. 4 S. 1, § 1 Abs. 5 BDSG und § 1 Abs. 1 2. Hs. 
VwVfG ein grundsätzlicher Vorrang des VwVfG gegenüber dem Bundes
datenschutzgesetz73 besteht14. 

Zu welchen datenschutzrechtlichen Überlagerungen des allgemeinen Verwal
tungsverfahrensrechts es gleichwohl kommen kann, mögen einige Beispiele 

70 Vgl. Reidt, in: Reidt/StickleriGlahs (Hrsg.), Vergaberecht, 2000, § 107 GWH Rn. 4 ff.; 
§ 108 GWH Rn. 4 ff., 8. 

71 So R.eidt (Fn. 70), § 111 GWH Rn. 5. 
72 Zur Nonnenflut und Zersplitterung des Daten(schutz)rechts Kloepfer, Geben moderne 

Technologien und die europäische Integration Anlaß, Notwendigkeit und Grenzen des 
Schutzes personenbezogener Infonnationen nen zu bestimmen?, Gutachten D ffir den 
62. DIT, 1998, D 72 ff. 

73 Vom 20.12.1990, BGBI I S. 2954. Zu Entwicklung und Bestand des deutschen Datenschutz
rechts Kloepfer (Fn. 72), S. D 34 ff. 

74 Ule/Laubinger (Fn. 17), § 8 Rn. 41 m.wNachw. auch auf die Gegenansicht (Subsidiarität 
des VwVfU). Zur Rechtslage nach dem Landesrecht vgl. Ule/Laubinger, ebd., Rn. 41 f. 
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verdeutlichen 75: (1) Ihrer Pflicht zur Sachverhaltsermittlung nach dem Unter
suchungsgrundsatz (§ 24 VwVfD) hat die Behörde grundsätzlich unter Ein
satz der in § 26 Abs. 1 VwVfD genannten Beweismittel nachzukommen76• 

Hier kann jedoch das Datenschutzrecht im Wege stehen. Die Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes gehen dem VwVfD vor, soweit bei der Sachver
haltsermittlung personenbezogene Daten (§ 3 Abs. 1 BDSG) verarbeitet wer
den (§ 1 Abs. 5 BDSG), worunter überwiegend sowohl die Erhebung wie die 
Speicherung der Daten subsumiert wird77• Für die Erhebung und Speicherung 
personenbezogener Daten bei der Sachverhaltsermittlung gelten daher nicht 
die §§ 24, 26 VwVfD, sondern die §§ 13 f. BDSG. (2) Die Amtshilfepflicht 
nach §§ 4 ff. VwVfD kann grundsätzlich auch die Pflicht zur Übermittlung 
personenbezogener Daten an öffentliche Stellen einschließen. Hier sind er
neut die Datenschutzgesetze zu beachten, denn unter das »Verarbeiten« i.S.v. 
§ 1 Abs.5 BDSG fällt auch das Übermitteln (§ 3 Abs.5 S. 1, S. 2 Nr.3 
BDSG). Maßgeblich ist daher vorrangig § 15 BDSG. (3) Das Akteneinsichts
recht ist zwar in seinen Grundzügen in § 29 VwV fD niedergelegt, unter ande
rem im Datenschutzrecht (vgl. § 19 BDSG) besteht freilich ein grundlegend 
anderer, vom Beteiligtenstatus abgekoppelter Regelungsansatz78• (4) Für die 
Frage des Geheimhaltungsinteresses der Verwaltung (§ 30 VwVfD) gilt: Per
sonenbezogene Daten werden durch die Datenschutzgesetze einem besonde
ren Schutz unterstellt (§ 4 Abs. 1, § 5 BDSGf9. 

d) Umweltverträglichkeitsprüfung, Zugang zu Behördeninformationen 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) betrifft eine Kernfrage des allge
meinen Verwaltungsverfahrensrechts mit Auswirkungen insbesondere auf 
das Planfeststellungsrecht, aber auch mit genereller konzeptioneller Durch
brechungswirkung gegenüber dem Modell des § 24 VwVfD. Es hätte daher 
nahegelegen, diesen unselbständigen Teil des Verwaltungsverfahrens im 
fünften Teil des VwVfD zu verankern. Der Gesetzgeber hat sich stattdessen 
mit dem UVPG für eine AusgIiederungslösung entschieden. 
Zu einer noch problematischeren Schwächung des VwVfD wird das in Ent
wurfsform vorliegende, stark an das Umweltinformationsgesetz angelehnte 

75 Die nachfolgend geschilderten Problematiken stellen sich ganz ähnlich im Verhältnis der 
Landes-Vwvroe zU den Landesda1enschutzgesetzen, worauf vorliegend jedoch nicht sepa
rat eingegangen werden soll. 

76 Dazu in diesem Bande der Beitrag von Holoubek. 
77 Auernhammer, Bundesda1enschutzgesetz, 3. Aufl. 1993, § 1 Rn. 30; Ordemann/Schamerus, 

Bundesda1enschutzgesetz, 5. Aufl. 1992, § 1 Anm. 8; a.A. (nur Speicherung) UlelLaubinger 
(Fn. 17), § 27 Rn. 3. 

78 Schmidt-Aßmann (Fn. 31), S. II f. 
79 UleiLaubinger (Fn. 17), § 23 Rn. 13. 
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Informationsfreiheitsgesetz für die bundeseigene Verwaltung führen80• Die 
auf den Einfluss der Länder zurückgehende Nichtverankerung dieser Materie 
im Vwvro ist ein systematischer Sündenfall ersten Ranges, welcher das 
Vwvro in einer fundamentalen Frage entwertet. Weitaus überzeugender wäre 
eine Verankerung an der Stelle der bisherigen §§ 29 f. Vwvro gewesen. 
Auch ein Blick auf das ausländische Recht zeigt, dass der Zugang zu Behör
deninformationen mehrheitlich zu den Fragen eines modemen Verwaltungs
rechts gerechnet wird, welche in den allgemeinen Verwaltungsgesetzen Platz 
finden müssen. 

3. Vertikale Dekodifikation 

Zu der horizontalen Zersplitterung auf der Bundesebene gesellt sich eine Zer
splitterung des Verwaltungsverfahrensrechts im Verhältnis zwischen dem 
Bund und den Ländern, aber auch zwischen dem Recht der einzelnen Länder 
untereinander. Insofern soll hier von vertikaler Dekodifikation gesprochen 
werden. 

a) Bauordnungsrecht, Wasserrecht 

Unter dem Einfluss regionaler wirtschaftlicher Interessen unterliegt das Ge
nehmigungsverfahrensrecht der Länder seit etwa zehn Jahren einem erheb
lichen Diversifizierungsprozess, welcher zu einem Auseinanderdriften der 
baurechtlichen Anzeige- und Freistellungsverfahren81 , der wasserrechtlichen 
Verfahren82 und der Vorschriften über die Information der Nachbarn im Bau
genehmigungsverfahren geführt hat83• Insgesamt haben sich die Bauordnun-

80 Abmfbarunter: www.staat-modem.de. Eingehendes Plädoyer fiir ein allgemeines Aktenzu
gangsreeht bei Scherzberg, Die Öffentlichkeit der Verwaltung, 2000; grundsätzlich auch 
Eifert, Umweltinformation als Regelungsinstrument, OOV 1994,44 ff.; D. j(önig, Das Um
wehinformationsgesesetz - ein Modell fiir mehr Aktenöffentlichkeit?, DOV 2000, 4S ff.; 
Masing, Die Mobilisierung des Bürgers fiir die Durchsetzung des Rechts, 1997, S. 17S ff.; 
Rossen-Stadtfeld, Kontrollfunktion der Öffentlichkeit - ihre Möglichkeiten und ihre (recht
lichen) Grenzen, in: Schrnidt-AßmannJHoffinann-Riem (Hrsg.), Verwaltungskontrolle, 
2001, S. 117 ff., insbes. S. 136 ff., 140 ff.; Trantas, Akteneinsicht und Geheimhaltung im 
Verwaltungsreeht, 1998; Voßkuhle, Der Wandel von Verwaltungsrecht und Verwaltungs
prozessrecht in der Informationsgesellschaft, in: Hoffmann-RiemJSchrnidt-Aßmann 
(Hrsg.), Verwaltungsrecht in der lnformationsgesellschaft, 2000, S. 349 (378 ff.); bilanzie
rend Kugelmonn, Die informatorische Rechtsstellung des Bürgers, 2001. V gl. auch Schmitz, 
Moderner Staat- Modemes Verwaltungsverfahrensrecht, NVwZ 2000,1238 (1243). 

81 V gl. H.-J. Koch, (Verfahrens-)Privatisierung im öffentlichen Baurecht, in: Hoffmann-Rieml 
J.-P. Schneider (Hrsg.), Verfahrensprivatisierung im Umweltrecht, 1996, S. 170 ff. 

82 Z.B. durch das Bayerische Gesetz zur Vereinfachung und Beschleunigung bau- und wasser
rechtlicher Verfahren v. 12.4.1994, GVBI S. 210; fiir Sachsen vgI. Hegele, Aufbaubeschleu
nigung in Sachsen, DÖV 1995,231 ff. 

83 Einzelheiten bei Löjfelbein, Genehrnigungsfteies Bauen und Nachbarrechtsschutz, 2000, S. 
58 ff., 103 ff.; Martini, Baurechtsvereinfachung und Nachbarschutz, DVB12001, 1488 ff. 
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gen in den letzten zehn Jahren so weit von der Musterbauordnung des Jahres 
1960 entfernt, dass mittlerweile auf der Ebene der Bawninisterkonferenz 
Überlegungen angestellt werden, wie sich mit einer überarbeiteten Muster
bauordnung zumindest ein Minimwn an Rechtseinheit im Bauordnungsrecht 
ZUfÜckgewinnen lässt84• 

b) Informationsverwaltungsrecht 

Zu der Diversifikation der Genehmigungsverfahren kommen in den letzten 
Jahren vermehrt vorn bundesrechtlichen Regelungsmodell abweichende lan
desgesetzliche Vorschriften über den Einsatz geeigneter Systeme der Infor
mations- und Kommunikationstechnik in der Verwaltung85 sowie über allge
meine Ansprüche der Bürger auf Zugang zu Behärdeninformationen. Als 
erstes Bundesland hat Brandenburg in Konkretisierung von Art. 21 Abs.4 
BbgVerf. mit dem Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (BbgAIG) 
ein generelles, nicht auf bestimmte Sachgebiete beschränktes Einsichtsrecht 
für jedermann eingeführt86• Weitere Länder sind diesem Beispiel gefolgt87, 
andere werden sich ihm voraussichtlich noch anschließen. 

c) Landesverwaltungsveifahrensgesetze 

Auch die Landesverwaltungsverfahrensgesetze untereinander gehen zwn Teil 
eigene Wege, so etwa in den Fragen des Selbsteintrittsrechts vorgesetzter Be
hörden (Art.3a BayVwVfG), bei den Kostendes Vorverfahrens (Art. 80 
BayVwVfG), bei den Beweismitteln (§ 26 VwVfG BW, BerlVwVfG, 
Vwvro Bbg, HambVwVfG, VwVfG NW), bei der Akteneinsicht durch Be
teiligte respektive bei der Geheimhaltung (§§ 2a, 4a BerlVwVfG; § 3a 
Vwvro BW; §§ 3a, 29 VwVfG Bbg; § 3a VwVfG NW)88. Schließlich 

84 Hierzu hat die 102. Bauministerkonferenz im Dezember 2000 einen Diskussionsentwurf 
veröffentlicht; abrufbar unter: www.is-argebau.de/musterbauordnung (Stand: 8.10.2001); 
erläuternd Jäde, Rechtseinheit im Bauordnungsrecht?, NVwZ 2001, 982:1f. 

85 Vgl. § 2 Rh.-Pf.VwORG v. 12.10.1999, GVBI S. 325. 
86 Vom 10.3.1998, GVBI I S. 46. Dazu BreidenhachIPalenda, Das Akteneinsichts- und Infor

mationszugangsgesetz des Landes Brandenburg - ein Vorbild für die Rechtsentwicldung in 
Deutschland, NJW 1999, 1307 ff.; Partseh, Brandenburgs Akteneinsichts- und Infonnaü
onszugangsgesetz (AIG) - Vorbild für Deutschland?, NJW 1998,2559 :If. 

87 Vgl. auch § 4a Gesetz über die Berliner Verwaltung i.V.m. dem Berliner Gesetz zur Förde
rung der Informationsfreiheit (Infonnationsfreiheitsgesetz - IFG) v. 15.10.1999, GVBI S. 
561; dazu Partseh, Das Gesetz zur Förderung der Informationsfreiheit in Berlin, LKV 2001, 
98 ff.; Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen für das Land Schleswig-Hol
stein (Informationsfreiheitsgesetz für das Land Schleswig-Holstein - IFG-SH), GVOB1. 
2000, S. 166; dazu Friedersen, Das Informationsfreiheitsgesetz für das Land Schleswig
Holstein, NordÖR 2001,89 :If. 

88 Siehe auch den Entwurf eines Bundesgesetzes zur Fortentwieldung der Datenverarbeitung 
und des Datenschutzes v. 20.12.1988 (BT-Drucks. 11/4306). Dieser sah eine Präzisierung 
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kommt es bei der Übernahme von Änderungen des Bundes-VwVfG in die 
Landesverwaltungsverfahrensgesetze hin und wieder zu Verzögerungen, 
wenngleich die Gesetzgebung im »bundesstaatlichen Konvoi« insgesamt 
überwiegend reibungslos verläuft. So ist die Abstimmung mit dem Gen
BeschlG 1996 in Schleswig-Holstein noch nicht89 und in Nordrhein-West
falen nur mit Abweichungen erfolgt. Die vollständige Anpassung an das 
2. VwVfÄndG 1998 ist insgesamt noch im Gange90• Als problembehaftet 
erweisen sich vor allem Parallelgesetzgebungsverfahren, welche der Bund im 
Vorfeld nicht hinreichend mit den Ländern abstimmt oder welche von den 
Ländern unterschiedlich beurteilte Fragen berühren. 

4. Rechtsbereinigung 

Quer zu den geschilderten horizontalen und vertikalen Ausdifferenzierungs
vorgängen liegen einige vorsichtige einheitsfreundliche Tendenzen. Zu nen
nen sind zunächst die Bemühungen um einen Abbau von Spezialvorschriften 
auf der Bundesebene. Die Bereinigung des Verwaltungsverfahrensrechts bil
dete frühzeitig eine proklamierte Zielsetzung des Bundesgesetzgebers91, ein 
erster nennenswerter Schritt ist aber erst im Jahre 1986 erfolgfZ. Insgesamt 
sind die Bereinigungsanstrengungen bislang viel zu zaghaft und gelten als 
weitgehend gescheiterfl3. Auch auf der Länderebene sind teilweise Tenden
zen zu registrieren, die Einheit des Verwaltungsverfahrens wiederherzustel
len. So ist es in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg und Nordrhein-West
falen zu einer spürbaren Reduktion von Sonderregeln durch Sammel- oder 
Einzelanpassungsgesetze gekommetrJ'l. 

der Rechtsgrundlagen für die Erhebung personenbezogener Infonnationen durch Änderung 
der §§ 2, 26, 30 VwVfU und durch Einfügung der §§ 3a-3fVwVfU vor, scheiterte jedoch 
im Geselzgebungsverfahren. Im Vorgriff hierauf änderten einige Länder ihre VwVfUe. 

89 Siehe dazu Klappstein, Das Landesverwaltungsgeselz Schleswig-HoIstein und das Verwal-
tungsverfahrensrecht des Bundes, NordÖR 2000,143 (146 f.). 

90 P. StelkenslSachs (Fn. 2), Einleitung Rn. 62. 
91 BT-Drucks. 7/4494, S. 13. 
92 Erstes Geselz zur Bereinigung des Verwaltungsverfahrensrechts v. 18.2.1986, BGBI I S. 

265. Es folgten nach: 1. und 2. Rechtsbereinigungsgese1z v. 24.4.1986 und 16.12.1986, 
BGBI I S. 560, S. 2441; 3. Rechtsbereinigungsgeselz v. 28.6.1990, BGBI I S. 1221. Zum 
Ganzen BlümeI (Hrsg.), Die Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrensrechts, 1984; 
B!ümellPitschas (Hrsg.), Reform des Verwaltungsverfahrensrechts, 1994; zusammenfas
send Bonk, Vereinheitlichung und Fortentwicklung des Verwaltungsverfahrensrechts in 
Bund und Ländern, DVBI 1986,485 ff.; Bonk/Schmitz (Fn. 33), § I Rn. 243 ff.; Stelkens, 
Bereinigung des Verwaltungsverfahrensrechts?, NVwZ 1986,541 ff. 

93 Henneke (Fn. 30), Vor § I Rn. 8, 16; Ried!, in: Obermayer (Hrsg), Kommentar zum Verwal
tungsverfahrensgeselz, 3. Aufl. 1999, Einleitung Rn. 66; vgl. auch Blüme! (Fn. 30), S. 25 f.; 
Wahl (Fn. 30), S. 100 ff. Zu den Beharrungskräften der Fachressorts vgl. die Zahlen bei 
Schaifer, Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrensrechts des Bundes, in: BIÜlnel 
(Hrsg.), Die Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrensrechts, 1984, S. 67 (71 ff.). 

94 Siehe die Nachweise bei Bonk/Schmitz (Fn. 33), § I Rn. 253 ff. 
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Zentrifugale Wld zentripetale Kräfte sind somit nebeneinander am Werk. Na
hezu synchron wird auf der einen Seite mühsamst um einen Abbau von Spe
zialvorschriften gefWlgen, während auf der anderen Seite mWlter an der Kon
serviefWlg bestehender bzw. dem Aufbau neuer Spezialvorschriften gearbei
tet wird. Entsprechend schwierig ist es, eine Gesamteinschätzung der aktuel
len oder gar eine Gesamtprognose der zukünftigen EntwicklWlg abzugeben95 . 

Es fehlt an einem homogenen Gesamtbild. Diese scheinbare Widersprüchlich
keit deckt sich mit den Erkenntnissen der Rechtssoziologie. Rechtssoziologen 
haben seit längerem die durch Wissenschaft Wld Technik hervorgerufene Ten
denz zur VereinheitlichWlg, zugleich aber auch die Tendenz zum Anwachsen 
des Rechtsstoffs Wld zur SpezialisiefWlg des Rechtswesens als EntwicklWlgs
tendenzen des Rechts der Gegenwartsgesellschaft ausgemacht96• 

IV. Zwischenbilanz: Das VwVfG zwischen Bewährung und Gefährdung 

Trotz der fortgeschrittenen Zerfallserscheinungen besteht in der Verwaltungs
rechtswissenschaft noch immer breiter Konsens, dass sich das Kodifikations
projekt »VwVfG« sowohl als ArbeitsgfWldlage für die Praxis wie auch als 
Rahmen Wld Folie für die spätere FortentwicklWlg des Rechts97 gfWldsätzlich 
bewährt hat98• Ein äußeres Zeichen für diese Bewährung mag darin gesehen 
werden, dass die Zahl der ÄnderWl.gen des Gesetzes bislang eher gering ge
blieben ist99• Das VwVfG ist noch das Zentrum, der Kristallisationspunkt des 
Verwaltungsverfahrensrechts, bildhaft gewendet, die Sonne, um welche die 

95 Allgemein einen dialektischen Dauerprozess von Re- und Dekodifikation konstatierend 
K. &hmidt, Die Zukunft der Kodifikationsidee, 1985, S. 48 ff.; ähnlich Helmuth Schulze
Fielitz, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 1988, S. 202. 

96 M. Rehbinder, Rechtssoziologie, 4. Aufl. 2000, Rn. 81 ff. (82 ff., 89 f., 91). 
97 ZumaI im Zuge der deutschen Vereinigung. Auch diese Bewährungsprobe hat das VwVfG 

nach kleineren Übergangsschwierigkeiten erfolgreich bestanden. V g1. zum innerdeutschen 
Rechtsangleichungsprozess Stelkens, Fragen zum VerwaItungsverfahrensgesetz nach dem 
Einigungsvertrag, DtZ 1991,264 ff.; ders., Die Überfiihrung des sozialistischen VerwaI
tungsrechts, insbesondere des VerwaItungsverfahrensrechts der früheren DDR in das rechts
staatliche VerwaItungsrechtssystem der Bundesrepublik Deutschland, DVBII992, 248 ff.; 
ders.lSachs (Fn. 2), Einleitung Rn. 88 ff., insbes. 118 ff. 

98 Positive Gesamtbeurteilung des VwVfG bei Badura (Fn. 4), § 33 Rn. 26; BonklSchmitz (Fn. 
33), § 1 Rn. 2; Henneke, 30 Jahre L VwG, 20 Jahre VwVfG - Stabilität und Flexibilität des 
VerwaItungshandelns, Döv 1997,768 (768); Hill, Zehn Jahre VerwaItungsverfahrensge
~tz, Speyerer Arbeitshefte Nr. 78,1987, S. 40 ff., 59; Pitschas (Fn. 30), S. 60 ff.; Thieme, 
Uber die Notwendigkeit einer Reform des Allgemeinen VerwaItungsrechts, DÖV 1996, 757 
(758,760); Wahl (Fn. 30), S. 84. Kritisch dagegen Kopp, Zehn JahreVerwaltungsverfah
rensgesetze, Die VerwaItung 20 (1987), 1 ff.; &hmitt Glaeser, Anspruch, Hoffnung und Er
fiillung. Das VerwaItungsverfahren und sein Gesetz - eine einleitende Bemerkung, in: ders. 
(Hrsg.), VerwaItungsverfahren. FS zum 50jährigen Bestehen des Richard Boorberg Verla
ges, 1977, S. 1 (44 f.). 

99 Auflistung der Anderungsgesetze bei Riedl (Fn. 93), Einleitung Rn. 50. 
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verfahrensrechtlichen Spezialgesetze wie Planeten - in unterschiedlicher 
Größe und Distanz - kreisen1OO• Trotz der drei Säulen des Verwaltungsverfah
rens und trotz der Auslagerung wesentlicher Fragen in zahlreiche Sonderge
setze hat sich in der Praxis eine Tendenz zur Vereinheitlichung durchgesetzt 
und ist die Rechtseinheit zwischen Bund und Ländern weitgehend gewahrt101• 

Vom »toten Recht«, in dessen Nähe einzelne Autoren das Vwvro bereits 
sehen102, ist es noch entfernt. Die Zunahme des Sonderrechts hat aber, im 
Übrigen in bemerkenswerter Parallelität zur Entwicklung der Privatrechtsord
nung103, eine Tendenz zur Polyzentralität gefördert und zu einer Auszehrung 
des Körpers Vwvro geführt, welche bei ungebremsten Fortgang einen weit
gehenden Bedeutungsverlust der Kodifikation nicht ausgeschlossen erschei
nenlässt. 

B. Der Status quo: Das Verwaltungsverfahren als Stufenmodell 

I. Erste Stufe: Die Generalkodifikation des VwVjV 

Die geltende Regelung des Verwaltungsverfahrensrechts präsentiert sich als 
ein dreifach gestuftes Modell. Auf der oberen und mittleren Regulierungs
stufe sind Kodifikationen unterschiedlichen Typs angesiedelt. Unter einer 
Kodifikation (lat.: codificatio = codicem facere = ein Gesetzbuch machen) soll 
dabei, der um 1800 von Jeremy Bentham in die Gesetzgebungslehre einge
führten Terminologie folgend, eine grundsätzlich erschöpfend gedachte, plan
volle, nach systematischen Gesichtspunkten erfolgende Zusammenfassung 
und Fortentwicklung des gesamten Stoffs eines oder mehrerer Rechtsgebiete 
in einem einheitlichen Gesetzbuch104 verstanden werden. 

100 Anschaulich spricht Wahl (Fn. 30), S. 91, von der »Gravitationskraft« des VwvtU. 
101 Bank, 25 Jahre Verwaltungsverfabrensgesetz, NVwZ 2001, 636 (636 f.); KapplRamsauer 

(Fn. 5), Einführung Rn. 10,28; für das Verhältnis zur AO Fiedler, Probleme der offenen und 
verdeckten »Hannonisierung« nach dem Inkra.fttreten der AO 1977, NJW 1981, 2093 
(2094). 

102 Henneke (Fn. 30), Vor § 1 Rn. 8. 
103 Grundlegend zum Niedergang des Primats der Kodifikation als Zentrum der Rechtsordnung 

und zum Übergang zu einem polyzentrischen System unter den Bedingungen der Industrie
und Massengesellschaft Irti, L 'eta della decodificazione, 3. Autl. 1989. Zu den Rekodifika
tiousbestrebungen im Zusammenhang mit der Schuldrechtsreform v. 1.12002 siehe unten 
H.II. 

104 V gl. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 2. Aufl. 1967, S. 249 ff., 323 ff. (323); 
H. Krause, Gesetzgebung, HRG, Bd. 1, 1971, Sp. 1606 (1617); Schulze-Fielitz (Fn. 95), 
S. 51; Starck, Kodifikation, in: Staatslexikon, 7. Aufl. 1987, Bd. 3, Sp. 563 (563); allg. zur 
Kodifikationsidee Wieacker, Aufstieg, Blüte und Krisis der Kodifikationsidee, in: FS für 
Boehmer, 1954, S. 34 ff.; Begründung zum VwvtU, BT-Drucks. 7/910, S. 31. 
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Auf der ersten Stufe, auf der die Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes 
und der Länder stehen, kann von Generalkodifikationen gesprochen werden. 
Diese erheben den grundsätzlichen Anspruch, fachgebietsübergreifend das 
Verwaltungshandeln zu detenninieren105. Generalkodifikationen gelten, an
ders als die im nächsten Abschnitt106 näher beleuchteten Bereichskodifikatio
nen, im Prinzip für alle Bereiche des Besonderen Verwaltungsrechts. Be
grenzte Durchbrechungen dieses Prinzips sind Wlschädlich. 
Jede Kodifikation, auch die Generalkodifikation, kann inhaltlich, das heißt 
hinsichtlich der in ihr geregelten Materien, den Charakter einer Gesamt- bzw. 
Tötalkodifikation annehmen. Von einer Gesamtkodifikation lässt sich bei Ko
difikationen sprechen, die von ihrem Anspruch her grwtdsätzlich sämtliche 
oder zumindest alle wichtigen Verfahrensfragen regeln wollen. Die Kodifika
tion kann aber auch nur einzelne Verfahrensfragen eines Rechtsgebiets vor 
die Klammer ziehen. In diesem Fall handelt es sich um eine Teilkodifikation. 
Musterbeispiele für Letztere liefern die VerwaltungszustellWlgs- Wld Verwal
tungsvollstreckWlgsgesetze. Für die Einordnung als Gesamt- oder Teilkodifi
kation kommt es maßgeblich auf den subjektiven RegelWlgsanspruch, sprich 
auf die lntention des Gesetzgebers an 107. Gesamtkodifikationen im wörtlichen 
Sinne sind praktisch Wldenkbar. 
Im Fall der Verwaltungsverfahrensgesetze sind die SelbstbeschränkWlgen, 
denen sich das Gesetz unterwirft, so weitreichend Wld erfassen so wesentliche 
Bereiche, dass nicht mehr von einer Gesamtkodifikation gesprochen werden 
kann. Es handelt sich vielmehr um Generalkodifikationen in Fonn von Teilko
difikationen108• Das Vwvro des Bundes gilt primär für den Vollzug von Bun
desgesetzen durch Bundesbehörden (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 VwVfU), daneben an 
sich auch für die Ausfiihrung des Bundesrechts durch Landesbehörden (§ 1 
Abs. 1 Nr.2, § 1 Abs. 2 VwVfU). Dort tritt es aber hinter das jeweilige 
VwVfU des Landes zurück (§ 1 Abs. 3 VwVfU). Diese Subsidiaritätsklausel 
hat eine beträchtliche WirkWlg, da alle Länder weitgehend gleichlautende, mit 
dem VwVfU des Bundes in den wesentlichen Teilen übereinstimmende Ver
waltungsverfahrensgesetze erlassen oder auf das VwVfU des Bundes (dyna
misch oder statisch) verwiesen haben109• Zu der föderalistischen Subsidiarität 
des VwVfU kommen die fachliche Subsidiarität gegenüber spezialgesetzli-

105 Schaf!fer (Fn. 93), S. 68. 
106 Siehe unten B. H. 
107 Wieacker (Fn. 104), Privatrechtsgeschichte, S. 475. Zur Aufgabe des Dogmas der Lücken

losigkeit von Kodifikationen Bühler, Gewohnheitsrecht - Enquete - Kodifikation, 1977, S. 
115 ff. 

108 Wie hier KopplRamsauer (Fn. 5), Einführung Rn. 1. A.A. (Gesamtkodifikation) BonkJ 
Schmitz (Fn. 33), § 1 Rn. 57. Zu Unrecht dem Vwvro jede Kodifikationsqualität abspre
chend Lässig (Fn. 29), Einleitung Rn. 4. 

109 Klappstein (Fn. 19), S. 40 ff.; Klappsteinlvon Unruh (Fn. 3), S. 136 ff. 
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chem Verfahrensrecht (§ 1 Abs. 1 letzter Hs., § 1 Abs. 2 S. 1 letzter Hs. 
VwVfG bzw. entsprechendes Landesrecht)110 und die Ausgrenzung insbeson
dere der Finanz- und Sozialverwaltung (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 4 VwVfG) 
als einheitsbeeinträchtigende Faktoren. Des Weiteren werden von den §§ 9 ff. 
VwVfG grundsätzlich nur die Verwaltungsverfahren erfasst, die zum Erlass 
eines Verwaltungsakts oder zum Abschluss eines Verwaltungsvertrags führen 
(§ 9 VwVfG). Alle sonstigen Handlungsformen wie etwa Realakte, informel
les Verwaltungshandeln oder exekutive Normsetzung werden ausgeblen
detlll . Schließlich gelten die §§ 9 ff. VwVfG nur für öffentlich-rechtliche 
Verwaltungstätigkeit von Behörden. Ausgegrenzt sind also privatrechtliches 
Handeln der Verwaltung (FiskalverwaItung, erwerbswirtschaftliche Betäti
gung, Verwaltungsprivatrecht, Vermögensverwaltung)112 sowie Verwal
tungshandlungen ohne Beteiligung von Behörden (z.B. verwaltungsrechtliche 
Verträge zwischen Privaten)113 und Tätigkeiten von Behörden, die keine Ver
waItungstätigkeit darstellen. Diese lange Verlustliste der Rechtseinheit114 hat 
in der Literatur vielfach Anlass zu - berechtigter - Kritik gegeben. Sie wird 
als »Ausdruck einer breiten Einbuße an äußerlicher und sachlicher Einheit
lichkeit des Verwaltungsverfahrensrechts«115 empfunden. Das VwVfG stellt 
sich mit der Zurücknahme seines Regelungsanspruchs gleichsam freiwillig 
»auf ein Nebengleis der systematisch-dogmatischen Durchdringung«116. 

110 Bonk/Schmitz (Fn. 33), § I Rn. 186 ff.; Kopp/Rmnsauer (Fn. 5), § I Rn. 30 ff. Die VwVfGe 
der Länder haben sich ihrerseits (bis aufBerlin, Bremen, Saarland und Schleswig-Hoistein) 
Subsidiarität gegenüber Spezialgesetzen des Landesrechts beigemessen. Spezielles Bundes
recht geht den Landesverwaltungsverfahrensgesetzen gern. Art. 31 GG vor. 

III Einzelne L VwVfGe gehen weiter. So regelt etwa das Allgemeine Verwaltungsgesetz für das 
Land Schieswig-Hoistein ausführlich das Verfahren, welches bei dem Erlass von Rechtsver
ordnungen (§§ 53 ff. L VwG SH) und Satzungen (§§ 65 ff. LVwG SH) zu beachten ist. 

112 Zum kontroversen Meinungsstand in Rechtsprechung und Literalur P. Stelkens/Schmitz, in: 
StelkenslBonk/Sachs (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 6. Aufl. 2001, § I 
Rn. 63 ff. (92 ff., 96 ff.). 

113 Kopp/Ramsauer (Fn. 5), § I Rn. 4; § 54 Rn. 7. 
114 Zusammengestellt bei Schmidt-Aßmann, Der Anwendungsbereich des neuen Verwaltungs

verfahrensrechts, StuGB 1977, 9 ff. 
115 So Badura (Fn. 4), § 33 Rn. 14; anders noch ders., Die gegenwärtige Diskussion über das 

Verwaltungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, JA 1981, 33 (34). Krit. zur 
Selbstbeschränkung des VwVfG auch Hill (Fn. 98), S. 27 ff.; Schmitt Glaeser (Fn. 98), S. 
29 ff.; UlelLaubinger (Fn. 17), § 5 Rn. I; § 8 Rn. 4, 10. Die einheitsgefährdende Wirkung 
der föderalistischen Subsidiarität wird aber weitgehend durch § 137 Abs. 1 Nr. 2 VwGO 
aufgefangen. Für die Auslegung der parallelen Bestimmungen des VwVfG, der AO und des 
SGB X besteht zudem die Möglichkeit zur Anrufung des Gemeinsamen Senats der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes. 

116 Wahl (Fn. 30), S. 85. 
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II. Zweite Stufe: Die Bereichskodifikationen 

Rainer Wahl hat frühzeitig auf die Grenzen verwaltungsverfahrensrechtlicher 
Gesamtkodifikationen hingewiesen 117. Mittlerweile entspricht es einer weit 
geteilten, wenngleich keineswegs unbestrittenen118 Erkenntnis, dass eine Be
schränkung des Gesetzgebers auf die höchste Abstraktionsebene Gefahr läuft, 
die »zweite Problemschicht des Verfahrensrechts« zu vernachlässigen, »in 
der die konkreten Verfahrensordnungen unter der Einwirkung derjenigen ma
teriellen (Interessen)Konflikte und Sachlagen, zu deren Bewältigung sie >die
nen<, einen je besonderen Inhalt annehmen«1l9. Kodifizierung darf nicht zu 
fruchtlosen normativen Luftschlössern führen, sondern bedarf einer gewissen 
Bodenhaftung, um Wirklichkeits- und Problemadäquanz sowie Bestimmtheit 
zu gewährleisten und der Mannigfaltigkeit der Tatbestände und deren Sachge
setzlichkeiten gerecht zu werden. Es bedarf daher der, harmonisch auf die 
höchste Regulierungsebene abgestimmten, Begriffs- und Systembildung auch 
auf einer mittleren Ebene der Konkretisierung l2O• Hierfür bieten sich zwei 
Regelungsansätze an: Die Auffächerung der Generalkodifikation in einem 
zweiten, besonderen Teil, in dem sektorale Verfahrensarten ihren Platz finden 
sowie die integrative Berücksichtigung sonstiger, sektoraler Abweichungen 
durch Sonderregelungen (interne Lösung) oder die Ergänzung der General
kodifikation durch eigenständige Bereichskodifikationen (externe Lösung). 
Bislang hat der Gesetzgeber den zweiten Weg bevorzugt und operiert mit aus
gegliederten Bereichskodifikationen. 
Bereichskodifikationen schnüren verallgemeinerungsfähige Regeln, Prinzi
pien und Begriffe eines eigenständigen Rechtsgebiets zu einer in sich stimmi
gen Gesamtregelung zusammen und ziehen sie aus der niedrigeren Stufe des 
speziellen Gesetzes hoch auf eine mittlere Regulierungsebene. Das derart 
kodifizierte sektorale Verwaltungsverfahrensrecht ist prädestiniert, Rege
lungsimpulse und Interessenbalancierungen sowohl des allgemeinen Verwal
tungsverfahrensrechts wie des konkreten materiellen Verwaltungsrechts auf-

117 Grundlegend Wahl, Verwaltungsverfahren zwischen Verwaltungseffizienz und Rechts
schutzauftrag, VVDStRL 41 (1983), 151 (174); deTs., Vereinheitlichung oder bereichs
spezifisches Verwaltungsverfabrensrecht, in: B1üme1 (Hrsg.), Die Vereinheitlichung des 
Verwaltungsverfahrensrechts, 1984, S. 19 (32 ff., 38 ff.); ders. (Fn. 30), S. 86 ff.; ähnlich 
Pietzcker, Verwaltungsverfahren zwischen Verwaltungseffizienz und Rechtsschutzauftrag, 
VVDStRL 41 (1983), 193 (209 f.); ähnlich bereits in der Tendenz BeUermann (Fn. 15), 
S. 143, 148 ff., passim. 

118 A.A. Erichsen, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 41 (1983), 278 (278 f.); Hufen (Fn. 31), 
Rn. 41 ff.; Wilke, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 41 (1983),253 f. 

119 Wahl (Fn. 30), S. 86. 
120 Dazu Wahl, Die Aufgabenabhängigkeit von Verwaltung und Verwaltungsrecht, in: Hoff

mann-RiemlSchmidt-AßmannlSchuppert (Hrsg.), Die Reform des Allgemeinen Verwal
tungsrechts, Grundfiagen, 1993, S. 177 ff. 
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zunehmen und für den jeweiligen Verwaltungszweig zu reformulieren. Da
durch dringt das allgemeine »Verfahrensrecht erst zu der ihm abverlangten 
Sachzugewandtheit vor«121. Die übergeordneten allgemein-verwaltungsrecht
lichen Kemstrukturen, Z.B. der Verwaltungsaktsbegriff22, müssen bei dieser 
Aufuahme- und Ausformungsprozedur unangetastet bleiben123• Dies gilt 
umso mehr, als es besonders die Regelungen der Generalkodifikation sind, 
welche eine sachliche Nähe zu den verfassungsrechtlichen Determinanten, 
allen voran zum Rechtsstaatsprinzip und zur verfahrensrechtlichen Dimen
sion der Grundrechtel24 aufweisen. 
Die Bereichskodifikation hat eine Zwitterstellung. Maßgeblich ist die jewei
lige Perspektive des Betrachters. Mit Blick nach unten (auf die vereinheitlich
ten Fachgesetze ) handelt es sich um eine Kodifikation, da eine harmonisie
rende Wirkung, wenn auch auf einem gegenständlich beschränkten Sektor, 
entfaltet wird. Mit Blick nach oben (auf das VwVfU) handelt es sich um Son
derrecht125, versteht man hierunter - im Sinne einer formellen Abgrenzung -
alle spezialgesetzlichen Verfahrensregelungen mit Standort außerhalb des 
VwVfU. Gerade unter dem zuletzt genannten Gesichtspunkt bedürfen be
reichsspezifische Kodifikationen, welche zudem einem höheren, dem Ein
heitsgedanken abträglichen Klienteldruck126 ausgesetzt sind, einer sorgsamen 
und restriktiven Bedarfsprüfung.127 

121 Wahl, VVDStRL41 (1983), 151 (172). 
122 Vgl. §§ 31 SOB X, 118 AO, die mit § 35 Vwvro völlig übereinstimmen. 
123 &hmidt-Preuß, Das.Allgemeine des Verwaltungsrechts, in: FS für Hartmut Maurer, 2001, 

S. 777 (780, 783 f.). 
124 Zu der verfassungsrechtlichen Prägung des allgemeinen Verwaltungsrechts siehe Bonk! 

&hmitz (Fn. 33), § 1 Rn. 27 ff., 33 ff.; Ehlers, Rechtsstaatliche und prozessuale Probleme 
des Verwaltungsprivatrechts, DVBI 1983,422 (425 ff.); Häberle, Verfassungsprinzipien 
»im« Verwaltungsverfahrensgesetz, in: FS Boorberg Verlag, 1977, S. 47 ff.; Hili (Fn. 5), S. 
227 ff., 332 ff.; &hmidt-Aßmann, Die Grundgedanken des Verwaltungsverfahrens und das 
neue Verwaltungsverfahrensrecht, Jura 1979, 505 (506 ff.); monographisch Kopp, Verfas
sungsrechtund Verwaltungsverfahrensrecht, 1970. 

125 Den Sonderrechtscharakter der Bereichsregelungen herausstellend und daher kritisch 
Breuer, Empfiehlt es sich, ein Umweltgesetzbuch zu schaffen, gegebenenfalls mit welchen 
Regelungsbereichen?, Gutachten B für den 59. DIT, 1992, B 62 f., 68 ff. (71), 82 ff. (83); 
&hmitz, NVwZ 2000, 1238 (1242 f.); Ule, Rechtsstaat und Verwaltung, VerwArch. 76 
(1985),129 (143 ff.); Weinl, Einheitliche Vorhabensgenehmigung in den Verwaltungsver
fahrensgesetzen?, UPR 2001, 46 (47). 

126 Zum Widerstand der »Fachstände« gegen Vereinheitlichungsbestrebungen am Beispiel des 
Umweltrechts zutreffend Bohne, Das Umweltrecht - ein »irregulare aliquod corpns et mon
stro simile«, in: H.-I. Koch (Hrsg.), Auf dem Weg zum Umweltgesetzbuch, 1992, S. 181 
(194 ff.); Send/er, Brauchen wir ein Umweltgesetzbuch (UGB)? Wennja: Wie sollte es aus
sehen?, DVB11992, 1113 (1115). 

127 In diese Richtung zielt die Sorge von Hufen (Fn. 31), Rn. 45, der ein »Rennen zwischen 
)Hase und Igel(<< erwartet »Macht sich der Gesetzgeber zum )Detaillierungshasen(, dann 
wartet unausweichlich der Igel des nächsten Spezialproblems und die nächste Spezial
Lobby mit Änderungswünschen auf ihn«. 
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Bereichskodifikationen par excellence verkörpern das Sozialgesetzbuch X 
(SGB X)128 und die Abgabenordnung (AO 1977)129, welchen vorbehaltlich 
besonderer Regelungen die Funktion einer Kodifikation des Sozialverfahrens
rechts bzw. des Steuerverfahrensrechts zukommt. Der kodifikatorische Cha
rakter zeigt sich am Beispiel des SGB X etwa allein daran, dass mit diesem 
Gesetz und dem SGB I eine bis dahin unsystematisch in circa dreißig Einzel
gesetzen zersplitterte Rechtsmaterie zusammengefasst wurde130• 

III. Dritte Stufe: Das Sonderrecht 

Zahlreiche verwaltungsverfahrensrechtliche Regelungen sind über die bun
des- und landesrechtlichen Bestimmungen des Besonderen Verwaltungs
rechts verstreut. Sie können die Form von Parlamentsgesetzen, Rechtsverord
nungen, Satzungen, Verwaltungsvorschriften oder Richterrecht annehmen. 
Beispielhaft sei hier nur auf das Baurechtl31 hingewiesen, welches mit den 
§§ 207 ff. BauGB vom allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht abwei
chende bzw. dieses ergänzende prozedurale Vorschriften bereithält, mit den 
§§ 2 ff. BauGB132 Sonderbestimmungen über das Verfahren beim Satzungs
erlass (einschließlich der Fehlerfolgen, §§ 214 ff. BauGB) trifft und mit den 
§§ 11, 12, 124 BauGB leges speciales zu den §§ 54 ff. VwVfG133 vorsieht. 
Nicht zuletzt wird in den Landesbauordnungen das Verfahren bei der Ertei
lung von Baugenehmigungen statuiert134• 

128 Sozialgesetzbuch - Verwaltungsverfahren - v. 18.8.1980, BGBI I S. 1469; allg. Bielefold, 
Das soziale Verfahrensrecht des SGB X, 1997; Schaaf, Das sozialrechtliche Verwaltungs
verfahren, 1998; Waltermann, Sozialrecht, 2. Aufl. 2001, Rn. 561 ff. 

129 BGBl I S. 613. 
130 Pitschas, Das Verwaltungsverfahren nach dem Sozialgesetzbuch, JuS 1983, 434 (434); krit. 

zum SGB X als einer bloßen Gesetzessammlung mit zahlreichen handwerklichen Mängeln 
Merlen, Die Vereinheitlichung des Sozialrechts und die Kodifikation des Sozialgesetz
buchs, VSSR 2 (l974), 324 (338 ff., 343 f.); allgemein Zacher, Die Kodifikation des deut
schen Sozialrechts in histurischer und rechtsvergleichender Sicht, in: FS für Maurer, 2001, 
S.1229 ff. 

131 Sonstige wichtige spezialgesetzliche Regelungen finden sich etwa für das Irnmissions
schutzrechtin §§ 8 ff. BlmSchG i.V.m. der 9. BImSchV, für das Atomrecht in §§ 7 ff. AtG 
i.V.m. der AtVfV, für das Wasserrechtin §§ 4 ff. WHG, für das Gentechnikrechtin §§ 11 f. 
GenTG i.V.m. GenTVfV, für das Sozialrecht in §§ 114 ff. BSHG, für das Ausländerrecht in 
§§ 63 ff. AuslG und dem AsylVfG, für das Gaststättenrecht stellv. in § 3 HessGastVO, für 
das Ordnungsrecht stellv. in §§ 71 ff. HessSOG und für das Kommunalrecht stellv. in 
§§ 5 ff. HessGO. 

132 Das BanGB stellt keine (Bereichs)Kodifikation dar. Hierfür bleiben zu wichtige Regelungs
bereiche außen vor (vgl. etwa die Spezialmaterien der Baunutzungsverordnung, der Werter
mittlungsverordnung oder des Bauordnungsrechts); wie hier Breuer (Fn. 125), S. B 41; 
Schlichter, in: Berliner Kommentar zum BauGB, 2. Aufl. 1995, Einführung Rn. 33,74; a.A. 
E.E. Hirsch, Das Recht im sozialen Ordnungsgefüge, 1966, S. 148. 

133 Siehe dazu Krebs, Grundfragen des öffentlich-rechtlichen Vertrages, in: Ehlers/ders. 
(Hrsg.), Grundfragen des Verwaltungsrechts und des Kommunalrechts, 2000, S. 41 ff. 

134 Vgl. repräsentativ §§ 64 ff. HessBO. 
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Sonderrecht intendiert die problem- und sachadäquate, möglichst präzise und 
differenzierte Regelung bestimmter Gegenstände. Auf diese Weise trägt es 
der Vielgestaltigkeit und Heterogenität der Verwaltungsrealität Rechnung, 
was für eine auf Differenziertheit und Einzelfallgerechtigkeit angelegte 
Rechtsordnung unabdingbar ist. Das Besondere Verwaltungsrecht mit seinen, 
mehr oder weniger ausgeprägten, verfahrensrechtlichen Einsprengseln ist -
im Gegensatz zum Allgemeinen Verwaltungsrecht - weniger durch eine 
Systematisierungs-, Strukturierungs- und Ordnungs funktion, als durch eine 
»operative Problemlösungsfonktion« gekennzeichnet: »Es zielt auf die fach
lich determinierte administrative Entscheidung im konkreten Konfliktfall 
ab.«135 

c. Bedeutung und Tragfähigkeit der Kodifikationsidee in der Gegenwart 

1. Funktionen der Kodifikation 

1. Rechtsvereinheitlichungsfonktion 

Oberste Funktion einer jeden Kodifikation ist es, einen Beitrag zur Systembil
dung im Recht zu leisten. Kodifikationen lassen es sich in besonderer Weise 
angelegen sein, >>der Rechtsanwendung in Verwaltung und Justiz Ausrich
tung und Gleichmaß (zu) vermitteln«136, indem sie mithelfen, Unübersicht
lichkeit, Unabgestimmtheit und Widersprüchlichkeit zu überwinden und 
durch konsistente Regeln, Begriffe und Institute Rationalität und Kohärenz zu 
bewirken137• Dies ist umso wichtiger, als viele Ungereimtheiten, Parallelitä
ten und Redundanzen der Rechtsordnung durch historische Zufälle138 und 
Ressortpartikularismen, nicht aber durch sachliche Notwendigkeiten bedingt 

135 Schmidt-Preuß (Fn. 123), S. 778 (Hervorhebungen im Original); vgl. auch Groß, Die Bezie
hungen zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen Verwaltungsrecht, Die Verwal
tung, Beiheft 2/1999,57 ff.; Schmidt-Aßmann, Zur Funktion des allgemeinen Verwaltungs
rechts, Die Verwaltung 27 (1994),137 ff. 

136 So beschreibt Schmidt-Aßmann, Der Rechtsstaat, in: HStR, Bd. 1, 1995, § 24 Rn. 75, das 
Mandat eines systematisch betriebenen Verwaltungsrechts. Grundlegend zur Systembil
dung im Recht Canaris, Systemderiken und Systembegriff, 2. Aufl. 1983; Schmidt-Aßmann, 
Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, S: 1 ff. 

137 Vorausschauend von Mohl, Staatsrecht, Völkerrecht und Politik, Bd. 2, 1862, S. 456 ff. 
(462 f.). 

138 LarenziCanaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Aufl. 1995, S. 197; allg. 
Schulze-Fielitz, Verwaltungsrechtsdogmatik als Prozess der Ungleichzeitigkeit, Die Ver
waltung 27 (1994), 277 ff. 
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sind139• Kodifikationen fassen Einzelregelungen zusammen und verklammern 
diese zu einem Ganzen. Dadurch gewährleisten sie die innere Harmonisie
rung des Fachrechtsl40• Kodifikationen vereinheitlichen überdies zahlreiche, 
zum Teil weit verstreute Einzelnormen, ungeschriebene Rechtsvorschriften, 
allgemeine Rechtsgrundsätze, Lehrmeinungen und Richterrecht141. Auf diese 
Weise garantieren sie ein Mindestmaß an Homogenität und an stimmigen 
Grundstrukturen, welche fachgebietsübergreifend gelten. Fragmentarisches, 
unübersichtliches Recht wird so in gebündelter Form schriftlich festgehalten 
und systematisch geordnet für jedermann unter erleichterten Bedingungen zu
gänglich gemacht. Zugleich wird dadurch die häufig eher wildwüchsige Ent
wicklung einer Rechtsmaterie in ein geordneteres Wachstum überfiihrt142. 
Hierdurch wird dem Bedürfnis nach Standardisierung von Massenvorgängen 
im Rechtsverkehr entsprochen. 

2. Deregulierungsfunktion 

Kodifikationen sind ein wesentlicher Beitrag zur »Deregulierung durch Regu
lierung«. Bereits der Plan einer Kodifikation zwingt alle am Gesetzgebungs
verfahren beteiligten staatlichen und gesellschaftlichen Akteure zur »Selbst
besinnung, Standortbestimmung und Überprüfung eingeschliffener Gedan
kengänge« 143 . Das Ergebnis ist eine Entschlackung des Rechts. Die Deregu
lierungsfunktion von Kodifikationen ist unverzichtbar, denn die Beschleuni
gungsgesetzgebung der letzten Jahre kann ihre dynamisierende Wirkung erst 
dann zur vollen Entfaltung bringen, wenn ergänzend eine grundlegende 
Rechtsbereinigung von Sondervorschriften des Bundes und der Länderl44 so
wie der Erlass bereichsspezifischer Kodifikationen hinzutreten. Beides stellt 
einen wesentlichen Beitrag im Sinne des Effizienzprinzips (§ 10 S. 2 
VwVtU)145 dar. 

139 So für das Umwel1recht mit anschaulichen Beispielen Sendler, Systematisierung des Um
weltrechts: Grundlage einer effektiven Anwendbarkeit, GS für HaI1kopf, 2000, S. 185 ff.; 
insbesondere zum disparaten vomabenbezogenen Zulassungsrecht Lübbe-Wolff, Anforde
rungen an das Umweltgesetzbuch - Zum UGB-Entwurf der Unabhängigen Sachverständi
genkommission -, ZAU 1998,43 (46). 

140 Schmidt-Preuß (Fn. 123), S. 778, 780. 
141 Begründung zum VwVfG, BT -Drucks. 7/910, S. 28 ff.; Klappstein (Fn. 19), S. 35 ff.; Scheu

ner, Die Aufgabe der Gesetzgebung in unserer Zeit, DÖV 1960,601 (608 f.). 
142 E. Rehbinder, Argumente für die Kodifikation des deutschen Umweltrechts, UPR 1995,361 

(362); Schulze-Fielitz (Fn. 95), S. 200 ff. 
143 Hans Meyer, Verwaltungsverfahren und Sozialgesetzbuch, ZRP 1979, 105 (107). 
144 Hervorgehoben von Bonk/Schmitz (Fn. 33), § 1 Rn. 6, 11, 16,249, passim. 
145 Dazu die Beiträge in: Hoffinann-Rieml&hmidt-Aßmann (Hrsg.), Effizienz als Herausforde

rung an das Verwaltungsrecht, 1998. 
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3. Innovationsfunktion 

Kodifikationen sind nicht nur Zusammenfassungen des normativen Ist-Zu
stands. Kodifikationen sind stets auch auf eine systematische Modemisierung 
und Fortentwicklung des geltenden Rechts gerichtet. Gerade dadurch heben 
sie sich von bloßen Kompilationen (Gesetzessammlungen) ab. Kodifikations
gesetze sind »mit einer rechtssystematischen Rechtsbereinigung vereinigte(n) 
Reformgesetze« (Helmuth Schulze-Fielitz) 146. Neue Institute und Begriffe 
können etabliert werden, bislang in Sektoren erprobte Instrumente können auf 
eine höhere Regulierungsstufe gehoben werden. Die Folge ist eine behutsame 
Innovation147, welche auf gewachsenen Strukturen aufbauen und diese nicht 
umstürzen wird148. Beispielhaft lässt sich das Vorhaben eines Umweltgesetz
buchs (UGB) anführen, welches mit beachtlichen innovativen Elementen wie 
der Vorhabengenehmigung, dem integrativen, medienübergreifenden Ansatz, 
der altruistischen Verbandsklage, der Aufwertung der Öffentlichkeit, der Er
weiterung des Drittschutzes und der Rücknahme richterlicher Kontrolldichte 
aufwartet. Über lange Zeiträume und am Ende häufig ohne weiteren Erkennt
nisfortschritt geführte rechtspolitische Diskussionen können auf diese Weise 
durch einen Schnitt des Gesetzgebers (vorerst) beendet und einem konkreten 
Ergebnis zugeführt werden. 

4. Akzeptanz- und Effektivierungsfunktion 

Kodifikationen machen das Recht klarer, verständlicher und rücken es näher 
an die Adressaten in Staat und Gesellschaft heran. Dies gilt zumal für juristi
sche Laien, etwa Techniker und Ingenieure, die mit dem Vollzug des Umwelt
rechts beschäftigt sind. Das Recht erfährt hierdurch ein Mehr an Transparenz, 
Stetigkeit und Verlässlichkeit und letztlich mehr Akzeptanz149, da sowohl die 
Berechtigten als auch die Verpflichteten gleichermaßen an Rechtssicherheit 
interessiert sind150• Zur Feststellung des Rechts ist nicht mehr das umfangrei
che, aufwendige Studium von Spezialgesetzen, Kommentaren und Entschei-

146 &hulze-Fielitz (Fn. 95), S. 91 ff. (94). 
147 Zum Begriff Hojfmann-Riem, Ennöglichung von Flexibilität und Innovationsoffenheit im 

Verwaltungsrecht, in: dersJSchmidt-Aßmann (Hrsg.), Innovation und Flexibilität des Ver
waltungshandelns, 1994, S. 9 (13); &hulze-Fielitz, Instrumente der Innovationssteuerung 
durch Offentliches Recht - insbesondere im Umweltrecht, in: Hoffmann-RiemlJ.-P. Schnei
der (Hrsg.), Rechtswissenschaftliche Innovationsforschung, 1998, S. 291 (292 ff.). 

148 Sendler, Innovation und Beharrung im Kommissions-Entwurf, in: Bohne (Hrsg.), Das Um
weltgesetzbuch als Motor oder Bremse der Innovationsf"ahigkeit in Wirtschaft und Verwal
tung?, 1999, S. 26 ff., 30 ff., 53. 

149 Hill, Akzeptanz des Rechts - Notwendigkeit eines besseren Politikmanagements, JZ 1988, 
377 ff.; Würtenberger, Die Akzeptanz von Verwaltungsentscheidungen, 1996; ders., 
Akzeptanz durch Verwaltungsverfahren, NJW 1991,257 ff. 

150 Bachof, Das Verwaltungsrecht im Spiegel der Rechtslehre, JZ 1951, 538 (540). 
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dungssammlungen erforderlich, sondern genügt idealiter die Konsultation 
einer einzigen Rechtsquelle, ggf. unter Heranziehung eines Konnnentars. 
Hierdurch kann sich die durch die Konfrontation mit einer Gesetzesflut er
zeugte Rechtsfremdheit des Lebens verringern, wenngleich dieser Zugewinn 
nicht selten erkauft wird um den Preis des durch die Abstraktheit und die 
Systematik der Kodifikation bedingten Gefühls der Lebensfremdheit des 
Rechts l51 • Das Beispiel des Bürgerlichen Gesetzbuchs zeigt diese Ambiva
lenz besonders anschaulich. Ungeachtet der folglich angezeigten Skepsis ge
genüber einer überhöhten Erwartung von Bfugernähe152 prägen Kodifikatio
nen unter dem Strich die Rechtskultur positiv und vermehren die Chancen des 
Rechts, im Alltag Beachtung zu finden. Sie fördern damit in der Tendenz 
einen Abbau des Vollzugsdefizits und eine Effektivierung der Rechtsord
nungl53. 

5. Orientierungs- und Stabilisierungsfonktion 

Eine Kodifikation liefert einen Vorrat an gespeichertem rechtlichen Erfah
rungswissen und fungiert als intellektueller Brennpunkt bei der Formulierung 
anderer Kodifikationen und fachgesetzlicher Regelungen. Dies lässt sich am 
Beispiel des VwVfG verdeutlichen. Es wirkte als Leitbild für die Erarbeitung 
der Landesverwaltungsverfahrensgesetze und der bereichsspezifischen Kodi
fikationen des Sozial- und Abgabenrechts. Es wirkt aber auch als Grundlinien 
vorzeichnender Rahmen für die sondergesetzliche Erschließung eines Sach
bereichs. Dies unterstreichen exemplarisch die §§ 72 ff. (L)VwVfG, an denen 
die Komplementärregelungender §§ 17 ff. FStrG, §§ 14 ff. WaStrG, §§ 18 ff. 
AEG, §§ 28 ff. PBefG, §§ 8 ff. LuftVG bzw. landesrechtliche Sondervor
schriften 154 in den wesentlichen Grundzügen angelehnt sindl55. Kodifikatio
nen zeigen die funktionalen Zusammenhänge auf, in denen das Singuläre 
steht. So liefert etwa das Umweltgesetzbuch eine langfristige Vision, eine 
Ordnungsidee156 mit prägender Wirkung für die weitere Gestaltung der ge
samten Umweltordnung, indem auch zukünftige Regelungen bereits jetzt ih
ren, gleichsam virtuellen, Platz angewiesen bekonnnen, an dem sie sich später 
systematisch einfügen werden. Im konkreten Fall des UGB bedeutet dies die 

151 Gerade die großen Kodifikationen wie das BGB, das VwVfG oder das geplante UGB eignen 
sich nicht als tägliche Volksfibeln. Sie sind für den Nicht-Juristen ohne fachlichen Rat kaum 
verständlich. 

152 &hulze-Fielitz (Fn. 95), S. 202. 
153 Moderate Erwartungshaltung insoweit bei Sendler, DVBl1992, 1113 (1117). 
154 Vgl. z.B. §§ 33 ff. HessStraßenG; vgl. aber etwa anch die Abweichung aufgrund von § 107 

Abs. 1 HessWasserG. 
155 Maurer(Fn. 64), § 19 Rn. 5. 
156 Grundlegend zum Verwaltungsverfahren als Realvorgang und Ordnungsidee Schmidt

Aßmann, in: Lerche/Schmitt Glaeser/ders. (Fn. 44), S. 1 (6 ff.). 
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grundlegende Umstellung von einer Politik des punktuellen, peripheren und 
repressiven Eingriffs auf eine Politik der umfassenden, nachhaltigen Vorsorge 
und Bewirtschaftungl57 . Über die leitende, orientierungsstiftende Wirkung 
kommt den Kodifikationen eine Stabilisierungsfunktion zu. Kodifikationen 
eignet in besonderer Weise ein konservativer Zug. Sie wollen dauerhaft gel
ten, ethische respektive verfassungsrechtliche Werte etablieren und Prinzi
pien herausstellen.15S Sie weisen damit über das eher rechtstechnisch anset
zende, nicht selten kompasslose Plan- und Zweckgesetz (»Situationsrecht«) 
hinaus, welches dem Bürger subjektiv als Instrument zur Durchsetzung 
gleichsam beliebiger Zwecke gegenübertrittl59. 

6. Entlastungsfunktion 

Kodifikationen entheben den (zukünftigen) Gesetzgeber von der Notwendig
keit zur umfassenden Regelung sämtlicher besonderen Fragen und machen 
das Recht »resistent gegenüber eilfertigen, von zuweilen flüchtigen Kompro
missen getragenen Neuregelungsbemühungen«I60. Sie vereinfachen das Ver
waltungshandeln, indem sie der Administrative einheitliche und zuverlässige 
Regeln an die Hand geben, welche einen raschen und unproblematischen Zu
griff zulassen. Die Verwaltung muss sich nicht erst auf die Suche nach dem 
konkret einschlägigen Regelwerk begeben. Auch die Rechtsprechung wird 
entlastet; da ihr die Arbeit an der Konkretisierung von Verfassungsrecht durch 
Herausbildung allgemeiner Rechtsgrundsätze und an der Lückenschließung, 
jedenfalls teilweise, abgenommen wird und eine Kodifikation überdies zur 
Klärung von Streitfragen beitragen kaIm. 

7. Maßstabs/unktion 

Kodifikationen wirken über ihren engeren sachlichen Anwendungsbereich 
hinaus und entfalten mittelbar eine maßstabsetzende Kraft, indem sie als 
Grundlage für die wissenschaftliche Durchdringung, dogmatische Erschlie
ßung und nachfolgende Gesetzgebungl61 dienen. Zuvörderst fungieren sie als 
Anknüpfungspunkte für die Herausbildung allgemeiner Rechtsgrundsätze 
durch Wissenschaft und Rechtsprechung, als Basis für Analogiebildungen 
sowie als Maßstab für die Auslegung und Anwendung des sonstigen Rechts, 

157 Ähnlich Lübbe-WoljJ, ZAU 1998,43 (60 f.). 
158 Allgemein in diesem Sinne Hans Huber, Niedergang des Rechts und Krise des Rechtsstaa

tes, in: FG für Zaccaria Giacometti, 1952, S. 59 (81 f.). 
159 Hans Huber (Fn. 158), S. 79 ff.; Zeuner, Rechtskultur und Spezialisierung, JZ 1997,480 

(481,484). 
160 Kloepfer, lnformationsgesetzbuch- Zukunftsvision?, K& R 1999, 241 (243). 
161 So wurde bereits bei der Erarbeitung der AO und - in abgeschwächter Form - des SGB X 

auf eine möglichst weitgehende Obereinstimmung mit dem Vwvro geachtet. 
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insbesondere als Richtschnur für die Errnessensausübung162• So wird beim 
privatrechtlichen Verwaltungshandeln, wie am Beispiel der öffentlichen Auf
tragsvergabe gezeigt wurde163, zu Recht die analoge Anwendung wesent
licher Grundgedanken des VwVfG bzw. die Auslegung von Generalklausein 
des Zivilrechts im Lichte des VwVfG vorgeschlagen. Auch werden die Vor
schriften des VwVfG beim Verwaltungshandeln ohne Behördenbeteiligung 
oder beim Verwaltungshandeln außerhalb des Verwaltungsakts und des Ver
waltungsvertrags zum Teil entsprechend herangezogenl64• 

8. Modellfunktion 

Kodifikationen können zum einen intern im Bund-Länder-Verhältnis eine 
Modellfunktion entfalten. Sie können aber auch extern als Muster für Kodifi
kationsvorhaben im Ausland dienen165, stellen sich doch bei der Kodifizie
rung des Verwaltungsverfahrensrechts zumeist weitgehend vergleichbare, 
von den Besonderheiten der nationalen Rechtsordnungen unabhängige Pro
bleme, mögen auch die Lösungen teilweise unterschiedlich ausfallen166• 

Eine besondere Aufgeschlossenheit gegenüber der Kodifikationsidee zeigt 
insbesondere167 der deutschsprachige Rechtskreis, zumal die Nachbarländer 
Österreich168 und Schweiz169• Die dortigen Gesetzbücher zum Verwaltungs-

162 BR-Drucks. 286/73, S. 21; KopplRamsauer (Fn. 5), Einführung Rn. 41 f; Schmidt-Aßmann 
(Fn. 31), S. 5. 

163 Siehe oben A. III. 2 b). 
164 Für Rechtsverordnungen etwa Ossenbühl, Eine Fehlerlehre ffir untergesetzliche Nonnen, 

NJW 1986, 2805 ff.; für privatrechtliches Handeln zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
H.e. Röhl, Verwaltung und Privatrecht - Verwaltungsprivatrecht?, VerwArch. 86 (1995), 
531 (559 f.); von Zezschwitz, Rechtsstaatliche und prozessuale Probleme des Verwaltungs
privatrechts, NJW 1983, 1873 ff.; für tatsächliches Verwaltungshandeln Robbers, Schlichtes 
Verwaltungshandeln, OOV 1987,272 ff.; für Verwaltungshandeln ohne Beteiligung von 
Behörden KopplRamsauer (Fn. 5), § I Rn. 4; § 54 Rn. 7. Siehe allgemein P. Stelkensl 
Schmitz (Fn. 112), § 1 Rn. 92 ff., 96 ff., 130 ff. (ffir eine Prüfung im Einzelfall, ob die kon
krete Nonn Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgedankens ist) einerseits und KopplRam
sauer, ebd., Einleitung Rn. 41 ff.; Pitschas (Fn. 30), S. 632 f. (ffir generelle Anwendbarkeit 
des VwVfU) andererseits. 

165 Siehe dazu, wenngleich in Teilen inaktuell, lRe/BeckerlKönig (Hrsg.), Verwaltungsverfah
rensgesetze des Auslandes, 2 Bde., 1967. Vom VwVfU als einem »Exportschlager« spricht 
Wahl (Fn. 30), S. 84; zustimmend Hufen (Fn. 31), Rn. 1. 

166 Ule/Laubinger (Fn. 17), § 4 Rn. 8, die eine weitgehende Homogenität aller Verwaltungsver
fahrensgesetze hinsichtlich des generellen Aufbaus konstatieren. Beispielhaft lässt sich auch 
auf das deutsche UGB verweisen. Käme dieses zustande, so ginge hiervon eine wichtige 
Vorbildwirkung ffir das europäische Umweltrecht aus; ebenso Sendler, Kommissionsent
wurfzum Umweltgesetzbuch (UGB-KomE) und Europarecht, in: Erbguth (Hrsg.), Europäi
sierung des nationalen Umweltrechts: Stand und Perspektiven, 2001, S. 17 (19); vgl. auch 
Rengeling, Ein europäisches Umweltgesetz: Utopie oder Vision?, in: Dolde (Hrsg.), Um
weltrecht im Wandel, 2001, S. 171 ff. 

167 Hinzuweisen ist überdies auf Spanien, das bereits 1889 ein allgemeines Verwaltungsverfah
rens-Rahmengesetz (Ley des Bases sobre el Procedimiento Administrativo) verabschiedet 
hat. Hierbei handelt es sich um das erste Verwaltungsverfahrensgesetz Europas. 

168 Siehe oben Fn. 7f. 
169 Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren v. 20.12.1968, AS 1969 S. 737. 
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verfahren sind ihrerseits in Mittel- und Osteuropa von jeher auf großes Inter
esse gestoßen. Dies triffi vor allem auf Polen zu, das aufbauend auf der, unter 
österreichischem Einfluss entstandenen, Verfügung des Präsidenten über das 
Verwaltungsverfahrensgesetzbuch vom 22.3.1928 am 14.6.1960170 ein Ver
waltungsverfahrensgesetzbuch erlassen hat. Dieses wurde im Jahr 1980171 er
gänzt und zuletzt 1990172 geändert. Das polnische Verwaltungsverfahrens
recht entspricht ganz dem westlichen Standard173• Aber auch im fernöstlichen 
Raum, etwa in Japan174 und Taiwan, wird die deutsche Gesetzgebung zum 
Verwaltungsverfahren mit großem Interesse wahrgenommen. 
In Italien scheiterten zunächst Versuche, das Verwaltungsverfahren einer ein
heitlichen gesetzlichen Regelung zuzuführen. Die Diskussion um eine Kodi
fizierung wurde dann aber anlässlich der Verabschiedung des VwVfG wieder 
aufgegriffen. Am 7.8.1990 wurde ein Gesetz mit dem Titel »Neue Normen 
zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu Verwaltungsdoku
menten«175 erlassen. Es regelt das Verwaltungsverfahren nicht vollständig, 
sondern enthält nur einige Grundsätze und Regeln des Verwaltungshan
delns176• In Frankreich fehlt bislang ein einheitliches Gesetzbuch zum Ver
waltungsverfahrenl77. Dort existieren lediglich einige Spezialregelungen wie 
das Gesetz über die Einsicht in Verwaltungsunterlagen oder das Gesetz über 
die Begründungspflicht beim Erlass von Verwaltungsmaßnahmen. Es gibt 
zwar einen »Code administratif«, hierbei handelt es sich jedoch nur um eine 
Textsammlung nach analytischen und alphabetischen Gesichtspunkten, aber 
nicht um ein geschlossenes, vollständiges Regelwerk178. Von 1996 bis 2000 
hat Frankreich ein Programm durchgeführt mit dem Ziel, die vorhandenen 
Gesetze über die Akteneinsicht, die Begründung von Verwaltungsakten, die 
öffentliche Anhörung sowie die Behandlung von Widersprüchen in einem 
»Code de procedure administrative non contentieuse« zu sammeln und ohne 

170 GBI Nr. 30. 
171 GBI Nr. 4. 
172 GBI Nr. 34. 
173 V gl. Schnapp/W asilewski, Das polnische Verwaltungsverfahrensgesetzbuch, VerwArch. 83 

(1992),409 ff.; zur EG-Rechtskonfonnität polnischen Verwaltungsverfahrensrechts SkOra, 
Polska procedura administratacyjna w swietle standard6w europejskich, Rzegilld Prawa 
Europejskiego 1 (5) 1999,61 ff. 

174 Siehe Shiono, Anmerkungen zum Entwurf eines Verwaltungsverfahrensgesetzes in Japan, 
VerwAreh. 84 (1993), 45 ff.; Text des Gesetzentwurfs, ebd., S. 56 ff.; Bullinger, Wirtschaft
liche Zwecke und rechtliche Neuerungen des bevorstehenden japanischen Verwaltungsver
fahrensgesetzes, ebd., S. 65 ff. 

175 Zit. nach H. Hahn, Der italienische Verwaltungsakt im Lichte des Verwaltungsverfahrens
gesetzes v. 7. August 1990 (Nr. 241/90),1998, S. 189 ff. 

176 Mascusi, Das Verwaltungsverfahren in Italien (Die Bausteine des Gesetzes Nr. 241/1990), 
AöR 121 (1996),261 (263 ff.). 

177 Guizernanes, Introduction au droit fran~ais, 1995, S. 88; Sonnenberger/Autexier, Einfüh
rung in das französische Recht, 3. Auf!. 2000, Rn. 53; zur französischen Skepsis gegenüber 
der Kodifikationsidee Sommerrnann, Konvergenzen im Verwaltungsverfahrens- und Ver
waltungsprozeßrecht europäischer Staaten, DüV 2002,133 (137). 

178 Guizernanes (Pn. 177), S. 88; Rivero/Waline, Droit administratif, 17. Auf!. 1998, S. 64. 
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wesentliche inhaltliche Änderungen zu systematisieren. Da die französische 
Rechtssprache die deutsche Unterscheidung zwischen Gesetz und Gesetzbuch 
nicht kennt, ist allerdings mit »code« - als Gegenbegriff zu »loi« (Einzel
gesetz) - erneut nur eine Kompilation gemeintl79• 

Während die Vorbildwirkung des Vwvro im kontinentaleuropäischen Aus
land insgesamt als hoch zu veranschlagen istl80, kann dies für das, traditionell 
am Common Law orientierte und insofern einen gewissen Gegenpol formie
rende, angloamerikanische Recht nicht in gleichem Maße gelten 181. Das Ge
setz ist dort nur eine zweitrangige Rechtsquelle mit der Funktion einer Anpas
sung, Berichtigung und Ergänzung des case lawl82• Lange Zeit war umstritten, 
ob das Verwaltungsrecht überhaupt als eigenständiges Rechtsgebiet aner
kannt werden kann183, wenngleich dies mittlerweile als gesichert gelten 
kann184• Doch auch im angloamerikanischen Rechtskreis nimmt die Bedeu
tung des Gesetzes zu. In der Literatur wird eine schrittweise wechselseitige 
Annäherung der kontinentaleuropäischen und der angloamerikanischen 
Rechtsordnungen beobachtetl85. Im Vereinigten Königreich, in dem eine ein
heitliche Kod#'ikation des Verwaltungsverfahrensrechts bis heute fehlt, ge
winnen die Consolidation Acts, welche Einzelmaterien des Common Law 
vereinheitlichen oder bereinigen, ohne neues Recht zu setzen und die Codifi
cation Acts, die Rechtsgebiete durch den Erlass neuer Normen unter Einbezie
hung des statute law und der Regeln des älteren Richterrechts zusammenfas
sen, zunehmende Bedeutungl86. ln den Vereinigten Staaten ist das Verwal
tungsverfahren mit dem Administrative Procedure Act (APA) vom 
11.6.1946187 frühzeitig auf eine einheitliche Rechtsgrundlage gestellt worden. 

179 Vigouroux, Die Kodifikation <!es Umweltrechts in Frankreich, DÖV 1995,754 ff.; vgl. auch 
Kromarek, Un Code ou non? Uber den UGB-Wunsch in Frankreich, in: Dolde (Hrsg.), Um
weltrecht im Wandel, 2001, S. 189 ff. 

180 Vgl. zum Ganzen mit Nachw. zu weiteren Kodifikationen neneren Datums (Griechenland, 
Portugal, Spanien, Niederlande) Sommermann, DÖV 2002, 133 (138 f.). 

181 Für England: Glaser, Verfassungsrechtliche Grundprinzipien des englischen Verwaltungs
rechts, DVBI 1988, 677 (682); Shears/Stephenson, James' Introduction to English Law, 
13. Aufl. 1996, S. 6, 15; für die Vereinigtenßtaaten: Jarass, Besonderheiten des amerikani
schen Verwaltungsrechts im Vergleich, DOV 1985,377 (377); O. Lepsius, Verwaltungs
recht unter dem Common Law, 1997, S. 23 ff. 

182 &hwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, 1988, Bd. I, S. 136 f.; Spoerr, Verwaltungs-
rechtsschulz in Großbritannien - Entwicklung und Reform, VerwArch. 82 (1991),25 (30 f.). 

183 Glaser, DVBl1988, 677 (682); Spoerr, VerwArch. 82 (1991), 25 (27). 
184 &hwarze, Die gerichtliche Kontrolle der Verwaltung in England, DOV 1996, 771 (771). 
185 K1oepjer/Mast, Das Umweltrecht des Auslandes, 1995, S. 313, die für das Umweltrecht von 

»vielfliltige(n) strukturellen Gemeinsamkeiten« sprechen; H. &hlosser (Fn. 1), S. 257; Stür
ner, Der hundertste Geburtstag des BGB - nationale Kodifikation im Greisenalter?, JZ 
1996,741 (751). Vgl. auch allgemein zu Parallelen zwischen einem Kodifikat und einem 
statute Motsch, Bemerkungen zu EDV -gestützter Rechtsse1zung und -anwendung, in: Rödig 
(Hrsg.), Theorie der Geselzgebung, 1976, S. 696 (697 f.). 

186 H. Schlosser (Fn. 1), S. 248. 
187 Zit. nach Lawson, Federal Administrative Law, 1998, Appendix B, S. 881 ff.; dazuAsimov/ 

Bollfield/Levin, State and Federal Administrative Law, 2. Aufl. 1998, S. 3 ff.; Klückmann, 
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Der APA ist auf das Verfahren der Ausführung von Bundesgesetzen durch 
Bundesbehörden anwendbar. Er behandelt wesentliche Aspekte wie den Zu
gang der Öffentlichkeit zu Behördeninfonnationen, die verwaltungsrechtliche 
Verordnungsgebung, die verwaltungsrechtliche Einzelfallentscheidung und 
die gerichtliche Überprüfbarkeit von Maßnahmen. Mehr als die Hälfte der 
amerikanischen Einzelstaaten haben eigene Administrative Procedure Acts 
basierend auf dem Model State APA von 1961 und der revidierten Fassung 
von 1981 erlassen188• 

9. Rezeptionsleitungsjunktion 

Kodifikationen dienen nicht nur als Modelle für andere Staaten, sie zehren 
ihrerseits auch von den Vorbildern ausländischer Kodifikationen, welche im 
Rahmen der Rechtsvergleichung Beachtung finden. So lohnt im Fall des deut
schen UGB ein Blick auf die umweltrechtlichen Kodifikationen in Dänemark, 
Neuseeland, Schweden, der Schweiz und vor allem der Niederlande 1 89. Auch 
das angloamerikanische Recht erlangt wachsende Relevanz für die Rechts
fortbildung in Europa. Insgesamt zeigen sich Ansätze einer rechtskreisüber
greifenden Unitarisierung, wie die Stichworte Freedom of Information Act, 
Umweltverträglichkeitsprufimg, Umweltinformation, Handel mit Emissions
zertifikaten, Öko-Audit und ISO 14001 belegenl90• Gerade im Zusammen
hang mit dem Ziel der Sicherung der Überlebensfähigkeit nationaler Rege
lungsmodelle in einem zusammenwachsenden europäischen Rechtsraum er
weisen sich nationale Kodifikationen im Zweifel als anschlussfähiger und 
wirkmächtiger als ein, zumal für den ausländischen Betrachter, unübersicht
liches, intransparentes Sonderrecht. 

10. Impulsjunktion 

Von Kodifikationsbestrebungen gehen erhebliche Impulse und Stimuli für 
Theorie und Praxis aus191• Sie rucken ein Rechtsgebiet verstärkt aus dem 

Amerikanisches Verwaltungsverfahrensgesetz - 30 Jahre Administrative Procedure Act, 
DVB11976, 470 ff.; Linneweber, Einführung in das US-amerikanische Verwaltungsrecht, 
1994, S. 212 ff. 

188 Asil1WvlBonjieldlLevin (Fn. 186), S. 5; Brugger, Einführung in das öffentliche Recht der 
USA, 2. Aufl. 2001, S. 204 f. 

189 Vgl. dazu Bocken/Ryckbost (Hrsg.), Codification ofEnvironmental Law, 1996; Kloepferl 
Mast(Fn. 184), S.44, 108, 136, 144,307 f., 313, 322, 323 ff., 329 ff. Allgemein zur Bedeu
tung der Kodifikation in den Niederlanden aus zivilrechtlicher Perspektive Bydlinski u.a. 
(Hrsg.), Renaissance der Idee der Kodifikation. Das Neue Niederländische Bürgerliche Ge
setzbuch 1992, 1991. 

190 Siehe Bohne, Langfristige Entwicldungstendenzen im Umwelt- und Technikrecht, in: 
Schmidt-AßmannlHoffmann-Riem (Hrsg.), Strukturen des Europäischen Verwaltungs
rechts, 1999, S. 217 (222 ff.). 

191 Beispielhaft für das Sozialrecht Hans F. Zacher, Das Sozialgesetzbuch und sein Allgemei
ner Teil, BayVB11976, 552 (559). 
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Schatten (zurück) in das Rampenlicht des Interesses, sichern ihm (neue) 
Aktualität und Aufmerksamkeit und tragen damit zu der wissenschaftlichen 
Durchdringung des Rechtsgebiets bei 192. So galt schon am Ende des 19. Jahr
hunderts das BGB als »Zeichen des Erwachens einer fast fiebernden wissen
schaftlichen Bewegung«193. Zuletzt hat das Projekt einer Vereinheitlichung 
des Umweltrechts nicht nur die Zahl umweltrechtlicher Publikationen, son
dern auch die Intensität und die Qualität der Fachdebatten noch einmal deut
lich vorangebrachtl94• Selbst wenn eine Kodifikation am Ende nicht zur Ver
abschiedung gelangt, bleiben die reichen Früchte der wissenschaftlichen V or
arbeiten und Diskussion erhalten. Die Kodifikation als Verfahren verkörpert 
insofern einen wichtigen Eigenwert195• 

II. Einwände gegen die Kodifikation 

Kodifikationsvorhaben sehen sich seit jeher verschiedenen Bedenken ausge
setztl96• Diese Bedenken wiegen von Fall zu Fall unterschiedlich schwer. Sie 
sind aber regelmäßig struktureller Natur und können daher nicht vorschnell 
als »heute insgesamt ... erledigt betrachtet werden«197. Sie müssen vielmehr 
ernstgenommen und in eine umfassende, für jedes Kodifikationsvorhaben dif
ferenziert vorzunehmende Gesamtabwägung eingestellt werden. 

192 Dazu auch Hirsch (Fn. 132), S. 155; ausfiihrlich Heberlein, Auswirkungen der Verwal
tungsverfahrensgesetze auf die Dogmatik des Verwaltungsrechts, 1981, insbes. S. 580 ff. 

193 Dernburg, Das bürgerliche Recht des Deutschen Reiches und Preußens, Bd. I, 1. Aufl. 1902, 
S.V. 

194 Wie die Beispiele der integrierten Vorhabengenebmigung oder der Umweltleitplanung bzw. 
Umweltgrundlagenplanung belegen. 

195 Der prozedurale Eigenwert von Kodifikationen wird zu Recht herausgestellt bei Voßkuh/e, 
Kodifikation als Prozeß - Zur Bedeutung der Kodifikationsidee in heutiger Zeit unter beson
derer Berücksichtigung der Arbeiten an einem Umweltgesetzbuch, in: H. Schlosser (Hrsg.), 
Bürgerliches Gesetzbuch 1896-1996, 1997, S. 77 (85 ff.) mit der Unterscheidung einer Eta
blierungs- und Konsolidierungsfunktion, einer Vemetzungsfunktion, einer ImpuIsfunktion, 
einer Aktivierungsfunktion, einer Kooperationsfunktion sowie einer Filter- und Sedimenta
tionsfunktion. 

196 Für das Umweltrecht Breuer (Fn. 125), S. B 36 ff., 86 ff.; ders., Das Umweltgesetzbuch -
über das Problem der Kodifikation in der Gegenwart, UPR 1995, 365 ff.; für das Sozialrecht 
Merlen, VSSR 2 (1974), 324 (325 ff., 328 ff., 335 ff.); allg. Herzog, Kodifikation, in: Evan
gelisches Staatslexikon, 2. Aufl. 1975, Sp. 1316 (1317); Nol/, Gesetzgebungslehre, 1973, S. 
214 f.; Zeh, Kodifikation oder Kommunikation - Rechtsetzung in der Mediendemokratie, 
in: Merten/Schreckenberger (Hrsg.), Kodifikation gestern und heute, 1995, S. 135 ff. Eine 
grundsätzliche Krise der Kodifikationsidee erkennen Esser, Gesetzesrationalität im Kodifi
kationszeitalter und heute, in: Vogellders., 100 Jahre oberste deutsche Justizbehörde. Vom 
Reichsjustizamt zum Bundesministerium der Justiz, 1977, S. 13 ff.; Kühler, Kodifikation 
und Demokratie, JZ 1969,645 ff. 

197 So aber Riedl (Fn. 93), Einleitung Rn. 49 m.w.Nachw. 
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1. Zerschneidungsgefahr 

Kodifikationen laufen stets Gefahr, gewachsene Regelungszusammenhänge 
und Sachgebiete zu zerschneiden und damit den Gesetzesvollzug zu erschwe
ren. Unter diesem Aspekt können sie die Akzeptanz des Rechts mindem198. 

Mit der Zerschneidung der Sachmaterien selbst geht eine, allerdings auch po
sitiv zu bewertende, Durchtrennung bzw. Schwächung gewachsener Klientel
beziehWlgen zwischen den Repräsentanten organisierter Spezialinteressen 
und der Ministerialverwaltung einher. Allgemein kommt es zu einer Bedeu
tungsmindeTWlg von spezialisiertem Herrschaftswissen in der Wissenschaft, 
der Anwaltschaft und der Bürokratie. 

2. Nivellientngsgefahr 

Kodifikationen laufen Gefahr, gewachsene, sachlich bedingte Heterogenitä
ten gewaltsam einzuebnen. Die UnifizieTWlg des Rechts kann überzogen wer
den und auf diese Weise zur SimplifizieTWlg geratenl99, also zur gezwunge
nen, sachwidrigen Gleichbehandlung komplexer, differenter Einzelphäno
mene. Gefürchtet wird daher der Gesetzgeber, »der alles Mögliche und Ver
schiedenartige zusammenkomponiert<~oo. 

3. Zementierungsgefahr 

Gesetzbücher können dazu führen, dass das Recht an Flexibilität und Elastizi
tät einbüßt. Eine solche Erstarrung erwiese sich vor allem gegenüber den vor
rangigen supranationalen Vorgaben als problematisch, welche »auf absehbare 
Zeit einen kodifikatorischen Ruhezustand wahrscheinlich nicht eintreten 
lassen, sondern immer wieder neue UmsetzWlgen im nationalen Gesetzbuch 
erfordern werden<~l. Die Prinzipien des Verwaltungsverfahrens könnten 
daher, so die aus einer Mischung von eigener Rechtswirklichkeitsperzeption 
und Pragmatismus gespeiste Kritik, offener und anpassungsfähiger von der 
Wissenschaft und der Rechtsprechung entwickelt werden202• In der Realität 
würden die eher schwerfälligen kodifikatorischen Norminhalte ohnedies als
bald durch eine überbordende Kasuistik ausgefüllt, verändert und ergänzt, 
was allem Kodifikationsbemühen von vornherein etwas Vergebliches anhaf
tenlasse. 

198 Breuer, in: Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 11. Aufl. 1999,5. Ab-
sehn. Rn. 56. 

199 Bettermann (Fn. 15), S. 150. 
200 W. Weber, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 17 (1959), 222 (223). 
201 Breuer (Fn. 197), Rn. 56. 
202 W. Weber, VVDStRL 17 (1959), 222 (223); zu Recht relativierend Forsthoff, Lehrbuch des 

Verwaltungsrechts, 10. Aufl. 1973, S. 162 ff. (163). 

99 
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4. Überholungsgefahr 

Im digitalen Technikzeitalter verdoppelt sich das auf der Welt verfügbare 
Wissen alle fünf Jahre. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Die Re
chenkapazität der Computer verdoppelt sich alle 18 Monate. Die Kapazität 
der Speicherchips vervierfacht sich im gleichen Zeitraum. Zu dieser rasanten 
Dynamik in Sachen Informations- und Wissensgenerierung sowie -verbrei
tung kommen die vielfältigen Entgrenzungsvorgänge in Staat und Gesell
schaft. Die Summation dieser Entwicklungen führt dazu, dass der tatsächliche 
und rechtliche Wandel zur bestimmenden Größe wird. Für Kodifikationen gilt 
dabei keine Ausnahme. Auch sie sind keine Monumente, sondern, überspitzt 
gesagt, Momentaufnahmen. Dies macht sie fragil, wie bereits die Beispiele 
des Allgemeinen Preußischen Landrechts und des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
zeigen. Beide waren schon unmittelbar nach ihrem Inkrafttreten veralte~03. 
Hieraus erhellt: Die Rechtsordnung ist kein toter, sondern ein lebender Orga
nismus, der sich permanent veränd~04. Mit einer Kodifikation wird ein auf 
Stabilität und Dauer angelegter Entwurf zum Maßstab für eine auf Dynamik 
und Veränderung angelegte Gesellschaft gemacht. Dies muss unweigerlich zu 
Friktionen, zumindest aber zu Anspruchsrelativierungen führen. 

5. EntfOderalisierungsgefahr 

Kodifikationen dürfen nicht dazu führen, die sorgsam austarierte Balance der 
Gesetzgebungskompetenzen im Bundesstaat (Art. 70 ff. GG) auszuhebeln, 
insbesondere nicht zu einer Entföderalisierung führen, indem die Wertent
scheidungen der Art. 72 Abs.2 und Art. 75 Abs.2 GG umgangen werden. 
Großzügig gehandhabte Institute wie Annexkompetenzen oder Mosaikkom
petenzen des Bundesgesetzgebers künden von der Präsenz dieser Gefahr. 
Der Bund hat beispielsweise keine Gesetzgebungskompetenz für »das Um
weltrecht«, was bei Spezialgesetzen (UIG, UVPG), aber vor allem bei der 
Schaffung eines Umweltgesetzbuchs virulent wird. Die Gesetzgebungskom-

203 H. Schlosser (Fn. 1), S. 123, 192. 
204 Breuer (Fn. 125), S. B 40 f. Im Bereich des Umweltrechts etwa, das bereits jetzt weitgehend 

europäisiert ist (vgL die Beiträge in: Erbguth [Hrsg.], Europäisierung des nationalen Um
we1trechts: Stand und Perspektiven, 2001), stehen mit der neuen Öko-Audit-Verordnung 
(VO [EG] Nr. 76112001 v. 19.3.2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an 
einem Gemeinschaftssystem ffir das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung 
[EMAS], ABI 2001 L 114, 1), der Plan-UVP-Richtlinie, der vorgesehenen Richtlinie über 
die Änderung der Umweltinfonnationsrichtlinie, der Wasserralunenrlchtlinie sowie mit den 
geplanten Rechtsakten zur Änderung der Umweltinformationsrichtlinie, zur Umwelthaf
tung, zum Recht gentechnisch veränderter Organismen, zur integrierten Produktpolitik und 
zur Schaffung einer EU-weiten Handelsregelung ffir Emissionszertifikate in absehbarer Zeit 
weitere strukturelle Änderungen ins Haus, an denen ein UGB nicht vorbeigehen kann. Einen 
Eindruck von dem ungebremsten Regelungselan der EG vermittelt das 6. Umweltaktions
programm, KOM (2001) 31 endg. v. 24.12001. 
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petenz des Bundes für ein UGB mit dem umfassenden Inhalt der vorliegenden 
Entwürfe lässt sich daher nur mit »Gesamtschauargurnentationen« begrün
den, welche verfassungsrechtlich auf eher schwachen Füßen stehen205• Im 
Mittelpunkt der Kritik steht nicht ohne Gnmd die integrierte Vorhabengeneh
migung, welche sich auch auf die Benutzung von Gewässern und auf Ein
griffe in die Natur erstreckt. Sie stellt keine Rahrnenvorschrift im Sinne von 
Art. 75 Abs.2 GG mehr dar und übersteigt den Charakter einer ausnahms
weise zulässigen Detailregelung. Art. 75 Abs. 2 GG ist im Zuge der Verfas
sungsrefonn des Jahres 1994 verschärft worden, gerade um den legislativen 
Zugriff des Bundes auf die Länderkompetenzen zu erschweren. Sich hierüber 
aus ergebnis geleitetem Denken oder unter Berufung auf dogmatisch unklare 
Mosaikkornpetenzen hinwegzusetzen, um den verfassungsändernden Gesetz
geber zu umgehen, dem es bislang an den notwendigen Mehrheiten gebricht, 
kann nicht überzeugen. 
Auf ähnlich gelagerte kompetenzielle Schwierigkeiten stößt der Gesetzgeber 
im Bereich des Inforrnationsverwaltungsrechts. Auch ein Inforrnationsgesetz
buch müsste aufgrund der Art. 70 ff. GG wesentliche Regelungsbereiche 
(Presserecht, Kernbereiche des Rundfunkrechts, Inforrnationsverwaltung 
durch Landesbehörden) aussparen206 und träte - ohne entsprechende Verfas
sungsänderung - von vornherein nur mit dem Anspruch einer Teilkodifikation 
an. 

D. Anforderungen an eine moderne Kodifikation 

I. Kodifikationsbedürftigkeit und -reife 

Jeder Kodifikation hat die sorgsame Prüfung vorauszugehen, ob das betref
fende Rechtsgebiet überhaupt kodifikationsbedürftig und kodifikationsreif ist. 
Dies impliziert eine Bestandsaufuahrne, welche Verfahrens fragen bisher wie 
geregelt sind und wo es zwingende sachliche Gründe für eine Ungleich be-

205 Gleichwohl wird eine Bundeskompetenz von der Mehrheit der Autoren bejaht. V gl. Benderl 
SparwasserlEngel, Umweltrecht, 4. Aufl. 2000, Kap. 1 Rn. 25; Rengeling, Gese1zgebungs
kompetenzen für den integrierten Umweltschutz, 1999; ders., Die Bundeskompetenzen für 
das Umweltgese1zbuch I, DVB11998, 997 ff. 

206 Vgl. Germann/Seitz, Elektronische Kommunikation und Öffentliches Recht, JA 2001,727 
(729 f.); Kloepfer (Fn. 72), S. D 90 f.; vgl. auch zu der umstrittenen und komplexen Frage 
der Gese1zgebungskompetenz für den Sachbereich Multimedia ders., ebd., S. D 44 f. Zur 
bisherigen Splittungslösung siehe nur das Infonnations- und Kommunikationsdienste-Ge
se1z v. 22.7.1997, BGB! I S. 1870 einerseits und den Staatsvertrag über Mediendienste v. 
20.1112.2.1997 andererseits. 
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handlung gibt. In jedem Fall sind überstürzte Reformen zu vermeiden und ein
gehende wissenschaftliche Vorarbeiten durchzuführen. Hierfür bieten sich 
aus Hochschullehrern und Praktikern pluralistisch zusammengesetzte Sach
verständigenkommissionen unter Federführung des zuständigen Ministeriums 
an. 

11. Selbstbeschränkung 

Sowohl aus pragmatischen wie aus funktionalen Gründen ist eine Selbstbe
schränkung auf grundsätzliche Fragen und auf den Kernbestand eines Rechts
gebiets bei gleichzeitiger Überantwortung von Details in den Bereich von 
Spezialgesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften ange
zeigt2°7. Eine funktionierende, intensive Arbeitsteilung zwischen dem Parla
mentsgesetzgeber und dem für technische Einzelheiten primär zuständigen 
Verordnungsgeber bildet das Korrelat der mit der Kodifikation verbundenen 
Abstraktion und Distanz von den Lebensvorgängen. Dies schließt es nicht 
aus, dass auch Kodifilmtionen besondere Verfahrensregeln und damit be
reichsspezifisches Recht bereithalten können, wie ein Blick auf den fünften 
Teil des VwVfG unterstreicht. Das in der Aufklärung geprägte Kodifikations
ideal der monolithischen Geschlossenheit und der Regelungsvollständig
keitz°8 entpuppte sich jedoch längst als Illusion209. Die Realität zwingt zu 
Mäßigung und Bescheidung. Der Kodifikationsgesetzgeber bedarf des 
»Mutes zur Lücke«. Die Einbeziehung auch von Randbereichen, zumal der 
Übergriff in die Bereiche des Zivil- und des Strafrechts, führt nur zur Überfor
derung des Gesetzgebers. 
Die Verfasser der UGB-Entwürfe entschlossen sich daher richtigerweise da
für, das private Umweltnachbarrecht im BGB und das Umweltstrafrecht im 
StGB zu belassen. Auch hatten sie gute Gründe, baurechtliche Fragen des 
Umweltschutzes oder den ökologischen Umbau des Steuersystems (jedenfalls 
vorerst) nicht in ein UGB zu inkorporieren. Der Kodifikationsgesetzgeber 
würde sich übernehmen, wollte er den tradierten Dualismus von öffentlichem 
Recht und privatem Recht als zweier wechselseitiger Auffangordnungen mit 
spezifischen Eigengesetzlichkeiten zu überwinden suchen und auf ein gemei-

207 Dies gilt etwa für die wesentliche Frage der Setzung von Umwelt- und Technikstandards. 
Daraus, dass diese in einem Umweltgesetzbuch nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist, 
lässt sich kein berechtigter Einwaud gegen die Idee der Kodifikation gewinnen. Vielmehr ist 
von einem Supplementärverhältnis von Kodifikation und Spezialgesetz auszugehen; a.A. 
Breuer (Fn. 197), Rn. 56. 

208 Statt vieler Caroni, Kodifikation, HRG, Bd. 2, 1978, Sp. 907 (913 ff.). 
209 Breuer (Fn. 125), S. B 40; Rüthers, Rechtstheorie, 1999, Rn. 163, 822; Schulze-Fieütz 

(Fn. 95), S. 20 l. 
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nes, vom Gegenstand her gedachtes Recht der Wirtschaft oder der Umwelt 
hinwirken, wie es im angloamerikanischen Rechtskreis gepflegt wird, nicht 
aber der in der Tradition des römischen Rechts stehenden deutschen Rechts
ordnung entspricht. 

III. Kodifikation als sukzessive Gesetzgebung 

Im Entstehungsprozess einer Kodifikation ist phasenweise vorzugehen und 
sind lange Zeiträume einzuplanen. Die Einteilung in eine wissenschaftliche 
Phase, eine Sachverständigenphase, eine ministerielle Phase und eine parla
mentarische Phas;lO hat sich insofern sehr bewährt. 
Aber auch bei der Inkraftsetzung von Kodifikationen empfiehlt es sich häufig, 
nicht uno actu vorzugehen und damit die Rechtsadressaten zu überfordern, 
sondern schrittweise im Sinne einer sukzessiven Gesetzgebung. Die Kodifika
tion aus einem Guss ist ein schwieriges Geschäft. Pragmatischer ist nicht sel
ten eine »fließende Sukzessiv- oder Ratenkodifikation«211 bzw. eine Modul
bauweise wie bei der Verabschiedung des Sozialgesetzbuchs und wie auch für 
den Bereich des Umweltrechts (UGB 1) zunächst geplant. Auch kann es sich 
empfehlen, geplante Reformen des Verfahrensrechts zunächst befristet und 
verbunden mit Revisions- und Evaluationspflichten in »Gesetzen mit beschei
denerem Anspruch<112 zu erproben, ehe alles und jedes überstürzt in das 
VwVfG hineingezwängt wird. Dies gilt etwa für die von Andreas Voßkuhle 
entwickelten neuen Verfahrenstypen213• Sollten sich diese als hinreichend 
konturierbar und als - zumindest anhand der Schwerpunkttheorie - abgrenz
bar erweisen, so wäre zu überlegen, allgemeine Bausteine hierfür zunächst 
einmal in Sondergesetzen (Vergabegesetz, Telekommunikationsgesetz, Gen
technikgesetz etc.) zu regeln. Für den Fall, dass sich diese Regelungen bewäh
ren, sollte über eine Inkorporation in die §§ 63 ff. VwVfG nachgedacht wer
den, ohne dass hierdurch konkretisierende und präzisierende Bestimmungen 
des Sonderrechts überflüssig würden. Gegenwärtig wäre eine Verankerung im 
VwVfG verfrüht. 

210 Hierzu am Beispiel des UGB Kloepfer, Zur Kodifikation des Umweltrechts in einem Um
weltgesetzbuch, DÖV 1995,745 (746). 

211 Meyer, ZRP 1979, 105 (106). Nach Hirsch (Fn. 132), S. 140, sind Kodifikationen heute 
ohne vorbereitende Spezial- oder Partikulargesetze kaum denkbar. 

212 Mayer-Maly, Gesetzesflut und Gesetzesqualität heute, in: FS 125 Jahre Juristische Gesell
schaft Berlin, 1984, S. 423 (424). 

213 Siehe den Beitrag von Voßkuhle in diesem Bande. 
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IV. Revisions- und Innovationsoffenheit 

Kodifikationen dürfen nicht dazu führen, dass das Recht in Versteinerung ver
fällt. Infolge der rasanten technisch-wissenschaftlichen Entwicklung sind Ko
difikationen, wie die Verwaltungsrechtsordnung insgesamt, strukturell auf 
Offenheit und situative Reaktionsfähigkeit angewiesen214. Die Vorstellung 
der abschließenden, ein für alle Mal gültigen Regelung einer Materie war zu 
keiner Zeit haltbar. Sie ist heute erst recht obsolet.215 »Man kann nicht die 
offene und insofern instabile Gesellschaft des demokratischen und sozialen 
Rechtsstaats bejahen und zugleich eine statische, interventionsfreie Rechts
ordnung fordem.<~16 Die Risiko- und Wissensgesellschaft des 21. Jahrhun
derts ist mit der bürgerlichen Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
aufgrund ihrer Komplexität, ihrer Dynamik und ihres Pluralismus nicht mehr 
vergleichbar17. Dies bedeutet aber nicht einen unausweichlichen Zwang 
zur »iterativen und sektoralen Gesetzgebung«218. Verlangt ist vielmehr eine 
neue Form der Kodifikation, die Kodifikation als abstraktes, offenes System, 
welches zwar Stabilität gewährleistet, zugleich aber Dynamik zulässt. 
Dies verlangt, Lemfähigkeit des Rechts in stärkerem Maße als bisher gesetz
gebungstheoretisch und gesetzgebungstechnisch UDlZUSetzen und zu institu
tionalisieren219. Im Kern geht es um die Frage: Wie und mit welcher Dauer
haftigkeit kann der dynamischen, sich permanent verändernden Ordnung 
gesellschaftlichen Zusammenlebens eine tragfähige, passende und die Mühe 
ihrer Errichtung lohnende Form gegeben werden? Eine mögliche Antwort 
liegt in der Verankerung von Öffuungsklauseln und Verordnungsermächti
gungen für die immer wichtigeren und zahlreicheren Vorgaben des suprana
tionalen Rechts22o. Daneben wird der dosierte Einsatz unbestimmter Rechts
begriffe und Ermessensnormen im Interesse der Sicherung von Flexibilität 

214 E. Rehbinder, UPR 1995, 361 (363); Send/er, DVBI 1992, 1113 (1114); Schulze-Fielitz 
(Fn. 95), S. 200 ff. 

215 Siehe Kindermann, Überlegungen zu einem zeitgemäßen Verständnis der Kodifikation, 
Rechtstheorie 1979, 357 (360, 363); Kloepfer, Empfiehlt es sich, ein Umweltgesetzbuch zu 
schaffen, gegebenenfalls mit welchen Regelungsbereichen?, JZ 1992, 817 (819); K. Schmidt 
(Fn. 95), S. 11 f., 17 ff., 48 ff. 

216 Noll (Fn. 195), S. 235. 
217 V gl. dazu Vesting, Wiederkehr der bürgerlichen Gesellschaft und ihres Rechts? - Zur neue

ren Diskussion über das Verhältnis von öffentlichem Recht und Privatrecht, in: H. Schlosser 
(Hrsg.), Bürgerliches Gesetzbuch 1896-1996, 1997, S. 183 ff. 

218 So Breuer, UPR 1995,365 (367). 
219 Grundsätzlich Hoffmann-RiemlJ.-P. Schneider (Hrsg.), Rechtswissenschaftliehe Innova

tionsforschung, 1998; Hoffinann-Riem, Innovationsforschung durch die Verwaltung. Rah
menbedingungen und Beispiele, Die Verwaltung, Beiheft 2/2000, 155 ff. sowie bereits 
ders., Verwaltungsrechtsreform - Ansätze am Beispiel des Umweltrechts, in: Hoffinann
RiernlSchmidt-AßmannlSchuppert (Hrsg.), Reform des allgemeinen Verwaltungsrechts: 
Grundfragen, 1993, S. 115 (171 ff.). 

220 Vgl. Lübbe-Wolff, ZAU 1998,43 (52 ff.). 
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und Innovationsoffenheit unumgänglich sein221, zumal um die Möglichkeiten 
der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung und Rechtsfortbildung aus zu
schöpfen222. Kodifikationen werden überdies Techniken experimenteller Ge
setzgebuni23 wie beispielsweise Revisions- und Evaluationsklause1n224 für 
periodische225 und/oder punktuelle Überprüfungen ihrer Aktualität, ihrer EG
Rechtskonformität und ihrer Kohärenz verwenden müssen, um sich auf der 
Zeitschiene gegenüber dem permanenten Wandel zu wappneti26• Auch eine 
Antizipation vorhersehbarer Entwicklungen auf der EG-Ebene bereits im Ent
stehungsprozess einer Kodifikation ist anzuregen (antizipative Gesetz
gebung). Positive Beispiele hierfür liefern die Antizipation der Plan- und 
Programm-UVP, die Einarbeitung der Vorgaben der FFH-Richtlinie und der 
Vogelschutzrichtlinie in das Naturschutzkapitel sowie die Berücksichtigung 
der Gnmdwasserschutzrichtlinie und der Trinkwasserrichtlinie in das Gewäs
serschutzkapitel des UGB-Kommissionsentwurfs. Insgesamt ist eine von 
einer vorausschauenden, konstruktiven Sach- und Personalpolitik getragene 
» Vorwärtsstrategie«, welche sich bemüht, bewährte Strukturen des nationalen 
Verwaltungsrechts auf die europäische Ebene zu übertragen, der Stimmigkeit 
und Wirkkraft des nationalen Rechts förderlicher als der Rückzug in die De
fensivposition des »nationalen Schneckenhauses<~27. 

E. Aktuelle Problem/eIder der Kodifikationsdiskussion 

I. Umweltgesetzbuch 

Seit Mitte der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts228 wird die Idee 
einer Kodifizierung des Umweltrechts auf der Bundesebene diskutiert. Den 

221 Reiner Schmidt, Flexibilität und Innova1ionsoffenheit im Bereich der Verwaltnngsmaß
stäbe, in: Hoffinann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Innova1ion nnd Flexibilität des Ver
waltnngshandelns, 1994, S. 67 (76 f.); Schulze-Fielitz (Fn. 147), S. 298. 

222 Nettesheim, Auslegnng und Fortbildnng nationalen Rechts im Lichte des Gemeinschafts
rechts, AöR 119 (1994), 261 ff. 

223 Näher hierzu Hoffmann-Riem, Experimentelle Gesetzgebnng, in: FS für Thierne, 1993, S. 
55 ff.; Horn, Experimentelle Gesetzgebnng nnter dem Grnndgesetz, 1989, S. 155 ff.; 
Schulze-Fielitz, Zeitoffene Gesetzgebung, in: Hoffinann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), 
Innovation und Flexibilität des VerwaltungshandeIns, 1994, S. 139 (157 ff.). 

224 K. König, Evaluation als Kontrolle der Gesetzgebung, in: Schreckenberger (Hrsg.), Gesetz-
gebungslehre, 1986, S. 96 ff. 

225 Beispielhaft etwa §§ 154, 160 ProtE UGB-AT. 
226 Hoffmarm-Riem (Fn. 147), S. 60 ff. 
227 In diesem Sinne ganz richtig Wahl, Das deutsche Genehmignngs- und Umweltrecht unter 

Anpassungsdruck, in: Dolde (Hrsg.), Umweltrecht im Wandel, 2001, S. 237 (250 ff.). 
228 Vgl. Umweltbericht '76 der Bundesregierung, BT-Drucks. 7/5684, S. 13. 
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Anlass hierfür lieferte die Einsicht in die völlige Zerfaserung, die äußere wie 
innere Zersplitterung dieser Materie, die sich in einem Begriffswirrwarr, Wer
tungswiderspTÜchen sowie unabgestimmten Instrwnenten und Verfahren nie
derschlägt229. 
Im Jahre 1990 präsentierte eine Wissenschaftlergruppe aufbauend auf einer 
Reihe wissenschaftlicher Vorstudien230 den Entwurf eines Allgemeinen Teils 
eines Umweltgesetzbuchs (profE UGB-ATi31 . Ergänzend hierzu wurde Ende 
1993 der Entwurf einer weiteren Professurengruppe für einen Besonderen 
Teil vorgelegt (ProfE UGB-BT)232. Im Anschluss daran hat eine, vom Bun
desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit berufene, un
abhängige Sachverständigenkommission einen Entwurf für ein einheitliches 
Umweltgesetzbuch (UGB-KomE) erm:beitef33. Die Pflicht zur Umsetzung 
der UVP-Änderungsrichtlinie sowie der NU-Richtlinie nahm das Bundesum
weltministerium zum Anlass, einen Teilbereich allgemeiner Vorschriften und 
des Zulassungsrechts als »Umweltgesetzbuch I (UGB I)« zu verabschie
den234, ein Vorhaben, das jedoch auf vielfältige Widerstände stieß und am 
Ende ohne Freunde dastand235. Befürchtet wurde (latent) der Verlust ressort
spezifischer Einflüsse und Vorsprunge, (manifest) die Errichtung einer vier-

229 Vgl. Kloepfer, Vereinheitlichung des Umweltrechts, in: HdUR, 2. Aufl. 1994, Bd. H, 
Sp. 2574 ff.; ausf. M. Riedei, Das Vorhaben der kodifikatorischen Vereinheitlichung des 
Umweltrechts,1995. 

230 Siehe insbesondere Kloepfer, Systematisienmg des Umweltrechts, Berichte des Umwelt
bundesamtes 8/78; ders.lMeßerschmidt, Innere Harmonisienmg des Umweltrechts, Berichte 
des Umwel1hundesamtes 6/86. 

231 KloepferlE. RehbinderISchmidt-AßmanniKunig, Umweltgesetzbuch - Allgemeiner Teil, 
Berichte des Umwel1hundesamtes 7/90, 2. Aufl. 1990; dazu KloepferIKunig/E. Rehbinderl 
Schmidt-Aßmann, Zur Kodifikation des allgemeinen Teils eines Umweltgesetzbuches 
(UGB-AT), DVB11991, 339 ff.; Kloepfer, JZ 1992, 817 (822 ff.). 

232 JarassIKloepfer/KuniglPapierIPeine/E. RehbinderISalzwedel/Schmidt-Aßmann, Umweltge
setzbuch - Besonderer Teil- (UGB-BT), Berichte des Umweltbundesamtes 4/94, 1994; vgl. 
auch Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.), Denk
schrift für ein Umweltgesetzbuch, Berichte des Umwel1hundesamtes 9/94, 1994; A. Schmidt 
(Hrsg.), Das Umweltrecht der Zukunft. Kritik und Anregungen für ein Umweltgesetzbuch, 
1996. 

233 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.), Umweltgesetz
buch (UGB-KomE), Entwurf der Unabhängigen Sachverständigenkommission zum Um
weltgesetzbuch beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
1998; dazu Bohne (Hrsg.), Das Umweltgesetzbuch als Motor oder Bremse der Innovations
fähigkeit in Wirtschaft und Verwaltung?, 1999; KloepferlDurner, Das Umweltgesetzbuch -
Entwurf der Sachverständigenkommission (UGB-KomE), DVBI 1997, 1081 ff.; Lübbe
WoljJ, ZAU 1998,43 ff.; Schink, Kodifikation des Umweltrechts, DÖV 1999, 1 ff.; Sendler, 
Umweltgesetzbuch und Umweltschutz, NJ 1997, 506 ff.; ders., Stand der Überlegungen 
zum Umweltgesetzbuch, NVwZ 1996, 1145 ff. sowie die Beiträge in: UTR Bd. 45 (1998). 

234 Abgedruckt in: Rengeling (Hrsg.), Auf dem Weg zum Umweltgesetzbuch I, 1999, S. 273 ff. 
Dazu Schmidt-Preuß, Veränderungen grundlegender Strukturen des deutschen (Um
welt-)Rechts durch das »Um~eltgesetzbuch I«, DVB11998, 857 ff.; Sendler, Zur Umset
zung der IVU- und der UVP-Andemngsrichtlinie durch ein Umweltgesetzbuch I, UTR 45 
(1998), 7 ff. 

235 Feldmann, Aktuelle Entwicklungen zum Umweltgesetzbuch, in: FS für Lukes, 2000, S. 15 
(27 ff., 34); vgl. auch Wasielewski, Die versuchte Umsetzung der lVU-Richtlinie in das 
deutsche Recht-eine Bilanz, in: Dolde (Hrsg.), Umweltrechtim Wandel, 2001, S. 213 ff. 
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ten verfahrensrechtlichen Säule, welche zu noch mehr Rechtszersplitterung 
und Unübersichtlichkeit führen würde236. Zusätzlich wurden vom Bundesin
nen- und vom Bundesjustizministerium kompetenzrechtliche Bedenken ange
meldet. In der Summe führten die Bedenken dazu, dass das Projekt »UGB I« 
nicht weiter verfolgt wurde und nach Lage der Dinge in der ministeriellen 
Phase zu einem unrühmlichen Ende gekommen ist. Stattdessen wählte der un
ter zeitlichen Umsetzungsdruck geratene Gesetzgeber die kleinstmögliche 
Lösung in Form eines Artikelgesetzeg237. Diese anspruchslose Stückwerkge
setzgebung bar jeder über den Tag hinaus weisenden Gesamtkonzeption be
deutet eine weitere Absage an die Einheit des Verwaltungsverfahrensrechts 
und des Umweltrechts. Sie treibt die Rechtszersplitterung voran und signali
siert die Kapitulation vor der Aufgabe einer Modernisierung des Verwal
tungsrechts238. Mit dem Artikelgesetz sind nun vollendete Tatsachen geschaf
fen, auf die sich die spezialisierte Praxis, nicht ohne Zufriedenheit, alsbald 
einstellen wird Mit jedem Jahr, das vergeht, veralten die vorliegenden UGB
Entwürfe und schwinden die Chancen auf deren Verwirklichung weiter. 

11. Wirtschafts- bzw. Gewerbegesetzbuch 

Eine Kodifikation des öffentlichen Wirtschaftsrechts hat mit ähnlichen, ja 
noch größeren Problemen zu kämpfen als das Vorhaben eines Umweltgesetz
buchs, nämlich einer fast uferlosen Weite der Einzelmaterien239, einer Kontu
renlosigkeit des Gesamtrechtsgebiets infolge der Unbestimmtheit seines Ge
genstandes und seines Querschnittscharakters sowie einer ausgeprägten Ver
zahnung mit dem Privatrecht24o• Auch und gerade für das öffentliche Wirt-

236 Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder auf der 
153. Sitzung v. 20.11.1998 (zu TOP 12); Beschluss der Unabhängigen Kommission fiir 
Rechts- und Verwaltungsvereinfachung des Bundes auf der 61. Sitzung v. 15.6;1998 (zu 
TOP I), beide - zustimmend - zit. bei Schmitz, NVwZ 2000, 1238 (1242); ders., NJW 1998, 
2866 (2870 f.); a.A. zu Recht Feldmann (Fn. 234), S. 29 f.; Sendler, Verwaltungsverfahrens
gesetz und Urnweltgesetzbuch, NVwZ 1999, 132 ff. Zum einen kann das UGB schon des
halb nicht mit dem SGB X und der AO auf eine Stufe gestellt werden, da es neben Verfah
rensfragen auch zahlreiche Fragen des materiellen Rechts (Begriffe, Prinzipien, Instrumente 
etc.) regelt und dieser Zusammenhang bei einer Integration der Verfabrensregelungen in das 
VwVfG durchschnitten würde. Zum anderen würde mit dem UGB das diversifizierte Um
weltverfahrensrecht in wesentlichen Teilen vereinheitlicht, indem mehr als 20 Bundesge
setze vollständig oder teilweise ersetzt würden, so dass von einer rechtszersplittemden Wir-
kung keine Rede sein kann. _ 

237 Gesetz zur Umsetzung der UVP-Anderungsrichtlinie, der lVU-Richtlinie und weiterer EG
Richtlinien zum Umweltschutz v. 27.7.2001, BGBlI S. 1950; dazu KochiSiebel-Huffmann, 
Das Artikelgesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der NU-Richtlinie und 
weiterer Umweltschutzrichtlinien, NVwZ 2001, 1081 ff. 

238 Krit auch Wahl, Materiell-integrative Anforderungen an die Vorhabenzulassung - Anwen
dung und Umsetzung der IVU-Ric!ltlinie, in: Gesellschaft fiir Umweltrecht (Hrsg.), Die 
Vorhabenzulassung nach der UVP-Anderungs- und der IVU-Richtlinie, 2000, S. 67 (67 f.). 

239 Reiner Schmidt, Öffentliches Wirtschaftsrecht, AT, 1990, S. 52 ff. 
240 Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, 12. Aufl. 2000, S. 12 f. 
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schaftsrecht stellt sich daher die Frage, ob es mehr ist als eine bloße Addition 
von Einzelgebieten, nämlich eine abgrenzbare, eigenen Funktionen, Struktu
ren, Prinzipien und Instituten gehorchende Gesamtmaterie. Common Law-Ju
risten, welche einen problem bezogenen Zugriff vorziehen, würden diese 
Frage sogleich verneinen. Doch selbst unter deutschen Wirtschaftsverwal
tungsrechtlern, welche in historisch gewachsenen Dualismen zu denken ge
schult sind, gilt das eigene Fach als »chaotischer Zweig des Rechtssystems 
auf der Suche nach klaren Strukturen und Prinzipien«241 und wird festgestellt: 
»Die gegensätzlichen Leitgedanken einzelner Rechtsgebiete des öffentlichen 
Wirtschaftsrechts setzen jeder dogmatischen Einebnung Grenzen.«242 
In der Tat erscheint der Begriff des (öffentlichen) Wirtschaftsrechts, verstan
den als die Summe der Rechtssätze, durch die der Staat ordnend, gestaltend 
und lenkend auf die Wirtschaft einwir~43, als zu weiter und daher untaugli
cher Anknüpfungspunkt für eine Kodifikation244. Es dürfte sehr schwer fallen, 
zwischen dem klassischen Gewerberecht einerseits und etwa dem Außenwirt
schaftsrecht, dem Subventionsrecht oder dem Medienrecht andererseits ein 
hinreichendes Maß an Gemeinsamkeiten herauszufiltern, das den Sprung von 
der Kompilation zur Kodifikation rechtfertigf45. Sinnvoll ist daher gegen
wärtig nur eine Kodifikation des Gewerberechts in einem Gewerbegesetzbuch 
unter Einbeziehung der bisherigen Regelungsmaterien der Gewerbeordnung, 
des Gaststättengesetzes, der Handwerksordnung, des Verkehrsgewerberechts 
und des Ladenschlussgesetzes. Über eine Einbeziehung des Bank-, Versiche
rungs- und Lebensmittelrechts müsste nachgedacht werden. Dagegen sind das 
Abfall-, das Agrar-, das Energie- und das Immissionsschutzrecht mittlerweile 
schwerpunktmäßig dem Umweltrecht zugewachsen. 
Der Bedarf für ein derartiges Gewerbegesetzbuch kann aus wissenschaftlicher 
Sicht kaum geleugnet werden: Gerade im Gewerberecht bedarf es einer Über
prüfung normativer Besitzstände und einer Reform von Teilgebieten, die sich 
zu »>selbstgenügsamen Biotop( en)< abseits von den Leitlinien des Allgemei
nen Verwaltungsrechts<~46 entwickelt haben und daher der Rückanbindung 

241 Stober, Wirtschaftsverwaltungsrecht. Ein Rechtsgebiet zwischen staatlicher Steuerung und 
untemehmerischer Verantwortung, in: FS für Hartmut Maurer, 2001, S. 827 (828). 

242 Reiner Schmidt (Hrsg.), Öffentliches Wirtschaftsrecht, BT, Bd. 1, 1995, S. VIII. Deutlich 
zurückhaltend gegenüber der Idee einer vereinheitlichenden Zusammenfassung des öffent
lichen Wirtschaftsrechts bereits ders. (Fn. 238), S. 53 ff. 

243 In diesem Sinne Badura, in: Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 
11. Aufl. 1999,3. Abschn. Rn. 1 f.; Reiner Schmidt (Fn. 238), S. 34 ff., 58; vgl. auch Brohm, 
Wirtschaftsrecht - Anrecht und Aufgabe, DÖV 1979, 18 (23 ff.). 

244 Breuer (Fn. 125), S. B 41 (>micht einmal erwogen«). 
245 Zur Unterscheidung von Kodifikation und Kompilation Bühler (Fn. 107), S. 87 ff., 103 ff.; 

Hirsch (Fn. 132), S. 141. 
246 So für das Gaststättenrecht zutreffend Czybulka, in: Reiner Schmidt (Hrsg.), Öffentliches 

Wirtschaftsrecht, BT, Bd. 1, 1995, § 2 Rn. 236; vgl. auch Kempen, Die Entwicklung des all
gemeinen GeweIberechts von 1996 bis 1999, NVwZ 2000, 1115 (1115). 
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an die Entwicklungslinien des allgemeinen V erwaltungs( verfahrens )rechts 
harren. Die Gewerbeordnung, einst als das »Grundgesetz des Gewerberechts« 
angetreten, hat infolge der Auslagerung zahlreicher Bestimmungen (»Gewer
benebenrecht«) den Charakter einer Kodifikation verloren und ist zu einem 
gewerberechtlichen Rumpfgesetz verkümmeri47. Zwar geht von dem Grund
satz der Gewerbefreiheit (§ 1 GewO) noch immer eine unitarisierende Kraft 
aus, werden durch ihn doch grundsätzlich landesrechtliche Vorschriften über 
Beginn und Fortsetzung eines Gewerbebetriebs gesperrt (Art. 125 Nr. 1, 
Art. 72 Abs. 1, Art. 74 Abs.1 Nr.lI GG)undvorallemderRückgriffaufdie 
polizeirechtliche Generalklausei für Eingriffe in »das Ob« der Gewerbetätig
keit prinzipiell untersagt248. Es überwiegt jedoch der Eindruck der bundes
rechtlichen Zersplitterung des Gewerberechts. 
Die Unübersichtlichkeit des Gewerberechts ist auch der Rechtspolitik nicht 
verborgen geblieben. Wiederholt wurden aus dem Bereich der Politik, der 
Wissenschaft und der Verbände249 Überlegungen für eine Rekodifikation an
gestellf50. Zu einer Verwirklichung ist es bislang nicht gekommen. Der Ge
setzgeber hat sich stattdessen mit punktuellen Rechtsbereinigungen be
gnügf51. Verwaltungs- und Wirtschafispraxis, insbesondere das Handwerk, 
haben sich überwiegend mit dem Ist-Zustand arrangiert. Entschlossene, 
neuere Reformimpulse fehlen252. 

III. Injormationsgesetzbuch 

Die rasante Entwicklung der Kommunikationstechnologie (lntemef53, multi
mediale Dienste, Chipkarten), die neuartigen Bedingungen der Information in 
einer auf Transparenz, Kommunikation und Partizipation angelegten BÜTger-

247 A.A. &h1iesky, Öffentliches Wirtschaftsrecht, 2000, S. 171, der aber gleichfalls »Auflö
sungserscheinungen« konstatiert. 

248 VollmöUer, in: Reiner Schmidt, Kompendium öffentliches Wirtschaftsrecht, 1998, § 7 
Rn.2f. 

249 Deutscher Industrie- und Handelstag, Entwurffiir einen neuen Allgemeinen Teil der Gewer
beordnung, NVwZ 1991, 1063. 

250 Vgl. Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, 12. Aufl. 2001, S. 3. Eingehend 
M. Benda, Gewerberecht und Kodifikation, 1999. 

251 V gl. zuletzt das 2. Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung und sonstiger gewerberecht
licherVorschriften v.16.6.1998, BGBlI S. 1291, welches (erneut) nur marginale Korrektu
ren vorgenommen hat. 

252 Vgl. aber den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung (BR
Drucks. 634/97), der zumindest auf eine mögliche Vereinheitlichung von GewO und GastG 
abzielt. 

253 Groß, Öffentliche Verwaltung im Internet, DÖV 2001, 159 ff.; HolznageIlKrahnlWerth
mann, Electronic Government auf kommunaler Ebene - Die Zulässigkeit von Transaktions
diensten im Internet, DVB11999, 1477 ff.; Kloepfer (Hrsg.), Technikentwicldung und Tech
nikrechtsentwicklung, 2000; Reinermann, Das Internet und die öffentliche Verwaltung, 
DÖV 1999,20ff. 
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gesellscha:tt254 sowie die veränderten Formen des Einsatzes moderner Techni
ken innerhalb der Verwaltuni55 haben die Bedeutung der mit der Gewin
nung, Bündelung, Einordnung, Speicherung, Verwendung und Vernichtung 
von privaten und öffentlichen Informationen verbundenen Rechtsfragen 
exponentiell ansteigen lassen256. Dabei geht es um nicht mehr und nicht weni
ger als um die Schaffimg einer eigenständigen öffentlichen Informationsord
nung als der »Gesamtheit jener öffentlich-rechtlichen Normen, die sich auf 
den staatlichen Umgang mit Information und Kommunikation beziehen und 
die das Informationsverhalten der Behörden untereinander sowie gegenüber 
den Bürgern regeln(~57, ist doch eine modeme Verwaltung auf die Ressource 
Information fundamental angewiesen258. Ein eigenständiges Rechtsgebiet 
»Informationsverwaltungsrecht« ist gleichwohl erst schemenhaft erkennbar. 
Hier ist noch intensive rechtsdogmatische Aufarbeitung vonseiten der Rechts
wissenschaft gefordert, um den Selbststand der das Informationsrecht tragen
den Wertungen und Zwecksetzung sichtbar werden zu lassen259. Systematisch 
kann dabei an Voßkuhles Unterscheidung der Regelungssektoren Verwal
tungskommunikationsrecht, informationelles Verwaltungsorganisationsrecht, 
Regulierung des privaten Informationssektors und Datenverkehrsrecht ange
knüpft werden260. 
Im Zusammenhang mit der rechtlichen Bewältigung der Herausforderungen 
der Informationsordnung ist zuletzt ein ModernitätsTÜCkstand und ein Neuori-

254 Hili, Integratives VerwaltungshandeIn - Neue Formen von Kommunikation und Bürgemrit
wirkung, in: BlütneIlPitschas (Hrsg.), Reform des Verwaltungsverfahrensrechts, 1994, S. 
339 ff.; ders., Kommunikative Problembewältigung bei umweltrelevanten Großvorhaben, 
DÖV 1994,279 ff.; Schuppert, Verwaltungswissenschaft, 2000, S. 131 ff., 722 ff. 

255 Eberle, Die öffentliche Verwaltung vor den Herausforderungen der Informationsgesell
schaft. Die Verwaltung 20 (1987), 459 ff.; Eh/ers, Die öffentliche Verwaltung im techni
schen Zeitalter, Jura 1991, 337 ff.; Grimmer, Die Eigenart der Verwaltungsinformation, 
DÖV 1991,867 ff. 

256 HojJmann-Riem, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft - Einleitende Problem
skizze, in: dersJSchmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informationsgesell
schaft. 2000, s. 9 (21 ff.); ders., Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts: Voruberle
gungen, DVB11994, 1381 (1382 f.); Schmidt-Aßmann (Fn. 136), Ordnungsidee, S. 236 ff.; 
Voßkuhle, Schlüsselbegriffe der Verwaltungsrechtsreform, VerwArch. 92 (2001), 184 
(199 f.) mit Nachw. zur » Verdichtung der Kommunikation zwischen Behörde und Beteilig
ten«. 

257 Pitschas, Allgemeines Verwaltungsrecht als Teil der öffentlichen Informationsordnung, in: 
Hoffmann-Riem/Schmidt-AßmannlSchuppert (Hrsg.), Reform des Allgemeinen Verwal
tungsrechts. Grundfragen, 1993, S. 219 (242); vgl. auch ders., Das Informationsverwal
tungsrecht im Spiegel der Rechtsprechung, Die Verwaltung 33 (2000), 111 (114 ff., 126 f.). 

258 Thieme, Einfiihrung in die Verwaltungslehre, 1995, S. 94 ff. 
259 Grundlegend HojJmann-RiemlSchmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informati

onsgesellschaft. 2000; Pitschas (Fn. 256), Informationsordnung, S. 226 ff.; Schach und 
Trute, Öffentlich-rechtliche Rabmenbedingungen einer Informationsordnung, VVDStRL 
57 (1998),158 ff.; 216 ff. sowie der gleichnamige Begleitanfsatz von Ebsen, DVB11997, 
1039 ff. 

260 Voßkuhle (Fn. 80), S. 355 ff.; zu den verschiedenen Entwicklungspfaden anf dem Weg zu 
einem Verwaltungskommunikationsrecht ebd., S. 365 ff. 
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entierungsbedarf für das Datenrecht konstatiert und der Vorschlag unterbrei
tet worden, das zersplitterte261 Infonnationsverwaltungsrecht in einem Infor
mationsgesetzbuch (1GB) zu kodifizieren262• Dieses Vorhaben stößt indes auf 
Zweifel263• Zu jung, zu fluktuierend und zu wenig durch die Wissenschaft 
systematisch durchgebildet ist noch das Gebiet des Informationsverwaltungs
rechts, als dass von einem gesicherten Rechtszustand gesprochen werden 
könnte. Zudem trüge ein 1GB erheblich zu einer Entwertung der Verwaltungs
verfahrensgesetze bei, ohne dass es für diese Einbuße an Rechtseinheit über
wiegende sachliche Gründe in Gestalt der Emanzipation und Eigenständigkeit 
des betreffenden Gebiets gäbe. Mindestens ebenso geeignet wäre eine Rege
lung durch Aufnahme neuer Vorschriften in die drei Säulen des Verwaltungs
verfahrensrechts264 sowie durch Überarbeitung bestehender Bestimmungen 
des allgemeinen Informationsverwaltungsrechts265, des Sonderinfonnations
verwaltungsrechts und des flankierenden Rechts266• Der Sachzusammenhang 
mit dem allgemeinen Verwaltungsverfahren, der im Fall des Infonnationsver
waltungsrechts ausgeprägt ist, würde dann nicht zerrissen267• Schließlich er
scheint auch die Verschmelzung mit dem Medien- und Telekommunikations
recht sachlich gezwungen268 und zerschellt kompetenzrechtlich ohnedies de 
constitutione lata an der föderalistischen Zuständigkeitsordnuni69• Nahelie
gender dürfte daher die Überlegung einer Teilkodifikation des Datenrechts 
(Bundesdatengesetz - BDG) sein270• 

261 Zu den Sonderregelungen im Sozial- und Gesundheitsrecht beispielsweise Pitschas, Die 
Verwaltung 33 (2000),111 (134 ff.). 

262 Kloepfer (Fn. 72), S. D 66 ff., 86 ff., 90 ff.; riers., K & R 1999,241 ff. 
263 Vgl. auch Pitschas (Fn. 256), Informationsordnung, S. 253; &hach, VVDStRL 57 (1998), 

158 (163f. in Pn. 17). 
264 §§ 3a, 33, 37 VwVID bzw. entsprechende Vorschriften im SGB X und in der AO. 
265 §§ 14 f., 23, 26, 39, 41 f., 44, 66, 69, 7lc VwVID. 
266 So jetzt auch der Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung verwaltungsverfahrensrecht

lieher Vorschrifu:n. Dieses Gesetz ist zwischenzeitlich verabschiedet und verkündet worden 
(Gesetz vom 21. August 2002, BGBI. I, S. 3322); siehe dazu in diesem Baude den Bei1!ag 
von Britz. Zum Problem ferner Catrein, Anmerkungen zum Entwurf eines Gesetzes zur Än
derung der Verwaltungsverfabrensgesetze des Bundes und der Länder, NVwZ 2001,413 ff.; 
ders., Modeme elektronische Kommunikation und Verwaltungsverfahrensrecht, NWVBI 
2001, 50 ff.; Rosenbach, Erläuterungen und Anmerkungen zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes, DVBI2001, 332 ff.; Roßnagel, Die elektro
nische Signatur imVerwaltungsrecht - Modemisierung des VwVID und des VwZG, DÖV 
2001,221 ff.; P. Stelkens/Schmitz (Fn. 112), § 10 Rn. 28a ff. 

267 Vgl. auch Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft: Perspekti
ven der Systembildung, in: Hoffinann-Riem/ders. (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informa
tionsgesellschaft, 2000, S. 405 (419). 

268 Vesting, Zwischen Gewährleistungsstaat und Minimalstaat, in: Hoffinann-RiemJSchrnidt
Aßmann (Hrsg.), Das Recht der Informationsgesellschaft, 2000, S. 101 (111). 

269 Siehe oben C. 11. 5. 
270 Für eine solche als ersten Schritt Kloepfer (Fn. 72), S. D 92; zur notwendigen inhaltlichen 

Neuausrichtung des Datenschutzrechts HojJinann-Riem, Modernisierung von Recht und 
Justiz, 2001, S. 153 ff. (161 ff.). 
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F. Das europäische Verwaltungsverfahrensrecht als Kodifikationsbrecher 

Der inneren Harmonisierung des Verwaltungsverfahrens durch nationale 
Kodifikationen abträglich271 sind die vielfältigen Überlagerungen durch das 
Völkerrech~72 und das Europäische Gemeinschaftsrech~73. Sie wirken ten
denziell als Kodifikationsbrecher, indem sie permanent den auf Einheit und 
Dauer abzielenden Regelungsanspruch einer nationalen Kodifikation erodie
ren, aber auch apriori die Regelungsspielräume nationaler Kodifikationsge
setzgeber nicht unwesentlich beschneiden274. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
die vom EG-Recht geforderten Veränderungen bewährte Institute, Dogmen 
und Begriffe gefährden oder ob vom EG-Recht positive Innovationsim
pulse275 ausgehen. Die Determinierungen, die von außen auf das nationale 

271 Schmidt-Preuß (Fn. 123) spricht von einer »offenen Flanke« für die »Funktionsfähigkeit des 
Allgemeinen Verwaltungsrechts«. 

272 Zu den völkerrechtlichen Bindungen des nationalen Verwaltungsverfahrensrechts siehe 
Kopp/Ramsauer (Fn. 5), Einführung Rn. 22 f.; vgl. auch Reiner Schmidt, Die Internationali
sierung des Öffentlichen Wirtschaftsrechts, Die Verwaltung, Beiheft 2/1999, 165 ff.; umfas
send nunmehr Vollmö/ler, Die Globalisierung des öffentlichen Wirtschaftsrechts, 2001. 

273 Speziell zur Europäisierung des Verwaltungsverfahrensrechts Bleckmann, Zur Dogmatik 
des Allgemeinen Verwaltungsrechts I, 1999, S. 393 ff.; Classen, Das nationale Verwal
tungsverfahren im Kraftfeld des europäischen Gemeinschaftsrechts, Die Verwaltung 31 
(1998), 307 ff.; Henneke, Europäisierung des Verwaltungsverfahrensrechts, ZG 2001, 
71 ff.; Schmidt-Aßmann, Europäisches Verwaltungsverfahrensrecht, in: Müller-Graff 
(Hrsg.), Perspektiven des Rechts in der Europäischen Union, 1998, S. 131 ff.; Schoch, Die 
europäische Perspektive des Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsprozessrechts, in: 
Schmidt-AßmannlHoffinann-Riem (Hrsg.), Strukturen des Europäischen Verwaltungs
rechts, 1999, S. 279 ff.; Schwarze, Das Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluß, 1996, 
S. 154 ff. Allgemein zur Europäisierung des Verwaltungsrechts Ehlers, Die Einwirkung des 
Rechts der Europäischen Gemeinschaften auf das Verwaltungsrecht, DVB11991, 605 ff.; 
E. Klein, Der Einfluß des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das Verwaltungsrecht der 
Mitgliedstaaten, Der Staat 33 (1994), 39 ff.; Ladeur, Supra- und transnationale Tendenzen 
in der Europäisierung des Verwaltungsrechts - eine Skizze, BuR 1995,227 ff.; MägeIe, 
Deutsches und europäisches Verwaltungsrecht - wechselseitige Einwirkungen, BayVBl 
1993, 552 ff.; Schmidt-Aßmann, Deutsches und Europäisches Verwaltungsrecht, DVBI 
1993,924 ff.; ders., Zur Europäisierung des allgemeinen Verwaltungsrechts, in: FS für Ler
che, 1993, S. 513 ff.; Schoch, Die Europäisierung des Allgemeinen Verwaltungsrechts, JZ 
1995,109 ff.; ders., Europäisierung derVerwaltungsrechtsordnung, VBIBW 1999,241 ff.; 
Schuppert (Fn. 253), S. 823 ff.; Streinz, Der Einfluß des Europäischen Verwaltungsrechts 
auf das Verwaltungsrecht der Mitgliedstaaten - dargestellt am Beispiel der Bundesrepublik 
Deutschland, in: Schweitzer (Hrsg.), Europäisches Verwaltungsrecht, 1991, S. 241 ff.; 
Wahl, Die zweite Phase des öffentlichen Rechts in Deutschland. Die Europäisierung des Öf
fentlichen Rechts, Der Staat 38 (1999),495 ff.; 2Uleegund Rengeling, Deutsches und euro
päisches Verwaltungsrecht - wechselseitige Einwirkungen, VVDStRL 53 (1994), 154 ff.; 
202ff. 

274 So sahen sich etwa die Verfasser des Kommissionsentwurfs für ein UGB nach Aussage von 
Sendler (Fn. 166), S. 26, vielfach gezwungen, EG-Recht >>detailliert und akribisch nachzu
beten«. 

275 Dazu Brenner, Innovationssteuerung im Europarecht, in: Hoffinann-Riem/J.-P. Schneider 
(Hrsg.), Rechtswissenschaftliche Innovationsforschung, 1998, S. 351 (378 ff.); Scheuing, 
Europarechtliche Impulse für innovative Ansätze im deutschen Verwaltungsrecht, in: Hoff
mann-RiemlSchmidt-Aßmann (Hrsg.), Innovation und Flexibilität des Verwaltungshan
delns, 1994, S. 289 ff. 
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Verwaltungsverfahrensrecht einwirken, sind bislang überwiegend punktuel
ler, wenig abgestimmter Natur und gleichen einem Flickentepppich ohne ein
heitliches Webmuster, wenngleich dieser Teppich zunehmend nicht nur an 
Größe, sondern auch an Dichte und an Struktur gewinnt,276. 
Auf der völkerrechtlichen Ebene sind vor allem die Vorgaben durch Regelun
gen des Europarates zu nennen277, von denen neben den Konventionen278 
(EMRK279, Datenschutzkonvention28~ und Übereinkommen auch die Ent
schließungen und Empfehlungen von Relevanz sind. Wichtige Beiträge zur 
Herausbildung gemeineuropäischer Mindeststandards in Sachen Verwal
tungsverfahren gehen etwa von der Entschließung Nr. (77) 31 vom 28.9.1977 
über den Schutz des Einzelnen gegen Verwaltungsakte281 oder der Empfeh
lung Nr. R (87) 16 vom 17.9.1987282 über Verwaltungsverfahren, die eine 
große Zahl von Personen betreffen, aus. Aber auch völkerrechtliche Verträge 
außeIhalb des Europarates können auf das nationale Verwaltungsverfahrens
recht ausstrahlen, wie die Beispiele der AaIhus-Konvention283 oder der Ge
meinschaftsabkommen nach Art. 294 EGV zeigen. 
Hinsichtlich der EG-rechtlichen Einwirkungen auf das Vwvro gilt es, die Be
reiche des direkten und des indirekten Voll.84 auseinander zu halten. Der 
direkte Vollzug von Gemeinschaftsrecht - das EG-Eigenverwaltungsrecht,285 
- fällt bislang in Anbetracht der begrenzten Verwaltungskompetenzen der EG 
weniger ins Gewicht,286. 

276 Gleichsinnig E. Klein, Vereinheitlichung des Verwaltungsrechts im europäischen Integra
tionsprozeß, in: Starck (Hrsg.), Rechtsvereinheitlichung durch Gesetze, 1992, S. 117 (143); 
Voßkuhle, VerwArch. 92 (2001), 184 (192); fiir das Genehmigungsrecht zuletzt Wahl 
(Fn. 226), S. 248 ff. 

277 Scheuing (Fn. 274), S. 290 ff.; Schmidt-Aßmann (Fn. 272), FS Lerche, S. 515 f.; Schwarze, 
Der Beitrag des Europarates zur Entwicklung von Rechtsschutz und Verfahrensgarantien im 
VelWaltungsrecht, EuGRZ 1993,377 ff. 

278 Schmidt-Aßmann, DVB11993, 924 (927), hat hierfiir den Begriff des »KonventionalvelWal-
tungsrechts« geprägt. 

279 Vom 7.8.1952, BGBI 11 S. 685. 
280 Vom 19.3.1985, BGBlll S. 539. 
281 Text in: StelkenslBonkJSachs (Hrsg.), VelWaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 6. Aufl. 

2001, S. 2619 ff. 
282 Text in: StelkenslBonkJSachs (Fn. 280), S. 2637 ff. 
283 UNIECE-Konvention über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 

Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (»Aar
hus-Konvention«), NVwZ Beilage Nr.IlI/2001 zu Heft 312001. 

284 Zur Terminologie vgl. statt vieler Rengeling, VVDStRL 53 (1994),202 (205 ff.); Streinz, 
Der Vollzug des Europäischen Gemeinschaftsrechts durch deutsche Staatsorgane, in: HStR, 
Bd. 7, 1992, § 182 Rn. 19 ff.; speziell mit Bezug zum VelWaltungsverfahren Pernice/Kadel
bach, Verfahren und Sanktion im WirtschaftsvelWaltungsrecht, DVBI 1996, 1100 
(1103 ff.). 

285 Die Unterscheidung eines »EG-Eigenverwaltungsrechts« und eines »GemeinschaftsvelWal
tungsrechts« geht zurück anf Schmidt-Aßmann, DVBII993, 924 (925 f.). 

286 Vgl. mit Beispielsfällen Engel, Die Einwirkungen des Europäischen Gemeinschaftsrechts 
anf das deutsche VelWaltungsrecht, Die Verwaltung 25 (1992), 437 (445 ff.); Pernicel 
Kadelbach, DVB11996, 1100 (1103); Vedder, (Teil)Kodifikation des Verwaltungsverfah
rensrechts der EG?, EuR Beiheft 1/1995, 75 (79 ff.). 
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Verfahrensrechtliche Regelungen betreffend den direkten Vollzug fmden sich 
in Vorscbriften des EG-V ertragei87, in allgemeinen Rechtsgrundsätzen des 
primären Gemeinschaftsrechts sowie in Sekundärrechtsakten288. Hauptak
teure sind die Kommission und das Europäische Markenamt. Die Vollzugs
kompetenzen der EG nahmenjedoch in den letzten Jahren zu und eine weitere 
Zunahme steht für die Zukunft zu erwarten289. Zu Recht wird daher in der 
Literatur von einer tendenziellen Unterschätzung des Eigenverwaltungs(ver
fahrens)rechts gesprochen und festgestellt, dass es gerade in diesem Bereich 
noch zahlreiche einheitlich zu regelnde Fragen gibt (Auftragsvergabe, Daten
schutz, Infonnationszugang etc.). Abgesehen davon ist nicht auszuschließen, 
dass die Errichtung zentraler Verwaltungsbehörden (Europäische Umwelt
agentur, Europäische Arzneimittelbehörde, Europäische Lebensmittelbehörde 
etc.) eine Eigendynamik entfaltet, welche die spätere Übertragung bzw. fakti
sche Inanspruchnahme von Verfahrenskompetenzen durch diese Behörden 
beforde~9o . 
Die wirkmächtigeren Brechungen der Einheit des nationalen Verwaltungsver
fahrensrechts betreffen gleichwohl den indirekten Vollzug durch deutsche Be
hörden, also das Gemeinschaftsverwaltungsrecht. Hier können drei Mecha
nismen der Europäisierung unterschieden werden291 : Der Anwendungsvor
rang des EG-Rechts gegenüber dem nationalen Recht im Falle der direkten 
Kollision292, die Beachtung des Äquivalenzgrundsatzes und des Effektivitäts
grundsatzes bei indirekten Kollisionen sowie die Pflicht zur gemeinschafts-

287 Art. 253, Art. 254 Abs. 3, Art. 284, Art. 287 EGV. 
288 VO Nr. 1 zur Regelung der Sprachenfrage fii.r die EWG v. 15.4.1958, AB11958, S. 385; 

Entscheidung 22/60 der Hohen Behörde zur Ausführung des Art. 15 des Vertrages v. 
7.9.1960, ABI 1960, S. 1248; Geschäftsordnung des Rates v. 6.12.1993, ABI 1993 L 304, 
S. I; Erste Durchführungs-VO zu den Art. 85 und 86 EWGV v. 6.2.1962, ABI 1962 Nr. 13, 
S.204; VO Nr.4064/89 über die Kontrolle von Untemebmenszusammenschlüssen v. 
2l.l2.1989, ABI 1989 L 395, S. I; VO Nr. 2423/88 über den Schutz gegen gedumpte oder 
subventionierte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gehörenden 
Ländern v.lI.7.1988, ABI 1988 L 209, S. 1; VO Nr.40/94 über die Gemeinschaftsmarkev. 
20.12.1993, ABI 1994 L 11, S. 1. Aus neuerer Zeit siehe den Vorschlag für eine Verordnung 
zur Durchführung der in Art. 81 und 82 EGV niedergelegten Weubewerbsregeln, KOM 
(2000) 582; dazu StillfriedlStockenhuber, Der Entwurf einer neuen Verfahrensverordnung 
zum EG-Kartellrecht, wb12001, 145 (147 ff.). 

289 Schmidt-AßmannlLadenhurger, Umweltverfahrensrecht, in: Rengeling (Hrsg.), Handbuch 
zum europäischen und deutschen Umweltrecht, 1998, Bd. I, § 18 Rn. 44 ff.; allg. von Bor
ries, Verwaltungskompetenzen der Europäischen Gemeinschaft, in: FS fii.r Everling, Bd. I, 
1995, S. 127 ff. 

290 Siehe Schmidt-Aßmann (Fn. 136), Ordnungsidee, S. 315 ff. V g1. auch Priebe, Die Aufgaben 
des Rechts in einer sich ausdifferenzierenden EG-Administration, in: Schmidt-AßmaunI 
Hoffinann-Riem (Hrsg.), Strukturen des Europäischen Verwaltungsrechts, 1999, S. 71 ff. 

291 Schoch, Die Europäisierung des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes, 2000, S. 19 f.; 
vg1. auch Burgi, Verwaltungsprozessrecht und Europarecht, 1996, S. 18 ff.; KopplRamsauer 
(Fn. 5), Einführung Rn. 53 ff. 

292 EuGH, Sig. 1964, 1251 (1269 ff.); EuGH, Sig. 1978, 629 Rn. 17 ff.; BVerfGE 73, 339 
(374 f.); 85, 191 (204); zur Kollisionsbegriftlichkeit Kadelbach, Allgemeines Verwaltungs
recht unter europäischem Einfluß, 1999, S. 23 ff. 
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rechtskonformen Auslegung. Erschwert wird eine exakte Beschreibung der 
Europäisierungsprozesse durch deren reziproken, vielschichtigen Charakter. 
Die Beeinflussung erfolgt nicht linear von der EG in Richtung auf die Mit
gliedstaaten, sondern vollzieht sich netzwerkartig, mit vielfältigen Interde
pendenzen und Rückkopplungen, also auch in umgekehrter Richtung, sowie 
zwischen den nationalen Rechtsordnungen untereinander. Rechtsverglei
chende Betrachtungen erweisen sich daher als conditio sine qua, soll der 
Stand der Konvergenz des Verwaltungs(verfahrens)rechts in der EU293 ermit
telt werden. Nicht ohne Grund dient dem EuGH die kritisch-wertende Rechts
vergleichung als wichtigste Methode bei der Entwicklung gemeineuropäi
scher Verfahrensrechtsgrundsätze294• 

Allgemeine verfahrensrechtliche Vorgaben für den indirekten Vollzug enthält 
die Teilkodifikation der Verordnung Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln 
für die Fristen, Daten und Termine vom 3.6.1971295• Die von den bereichsspe
zifischen Regelungen des EG-Rechts ausgehenden Einflüsse reichen unter
schiedlich weit. Im wesentlichen gemeinschaftsrechtlich reguliert ist der V 011-
zug der Agrarmarktordnungen296• Die Ausfuhrkontrolle für Güter mit doppel
tem Verwendungszweck richtet sich nach der Dual-use-Verordnung der 
Ea297• Erhebliche verwaltungsverfahrensrechtliche Bedeutung hat die Be
reichskodifikation des EG-Zollkodex, die das von den nationalen Zollverwal
tungen anzuwendende Verwaltungsver:fahren vereinheitlicht und vereinfacht 
sowie vorhandene Lücken geschlossen har98• 

Dort, wo es an speziellen Vorgaben des EG-Rechts fehlt, gilt der Grundsatz 
der mitgliedstaatlichen Autonomie, bleibt es also zunächst bei der Geltung der 
Art. 83 ff. GG i.V.m. den Verwaltungsverfahrensgesetzen des Bundes und der 
Länder299• Der Autonomiegrundsatz ist freilich in Abwägung zu bringen mit 

293 Grundlegend &hwarze (Fn. 181),2 Bde.; ders. (Fn. 272); ders., Konvergenz im Verwal
tungsrecht der EU-Mitgliedstaaten, DVBI 1996, 881 ff.; Sommermann, DÖV 2002, 133 
(139 ff.). 

294 Bleckmann (Fn. 272), S. 104 ff. 
295 AB11971 L 124, S. 1. 
296 HaUe, Die gemeinschaftsrechtliche Steuerung der Wirtschaftsverwaltung, 1998, S. 173 ff. 

m.w.Nachw. 
297 VO Nr. 3381/94, AB11994 L 367, S. 1. 
298 VO Nr.2913/92 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften v. 12.10.1992, ABI 

1992 L 302, S. 1; zuletzt geändert durch VO Nr. 82/97 v. 19.12.1996, ABI 1997 L 17, S. 1; 
dazu Witte (Hrsg.), Zollkodex, 2. Aufl. 1998. Der Zollkodex überformt etwa mit dem Instru
ment der verbindlichen Zollauskunft und Ursprungsauskunft (Art. 12 ZK) die §§ 25 und 38 
VwVffi. 

299 Erklärung Nr. 43 der Regierungskonferenz von Amsterdam (1997) zum Protokoll über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verbältnismäßigkeit; EuGH, Slg. 
1983,2633 Rn. 17, st. Rspr.; Burgi (Fn. 290), S. 47 ff.; von Danwitz, Verwaltungsrechtli
ches System und Europäische Integration, 1996, S. 374 ff.; Kadelbach (Fn. 291), S. 110 ff.; 
Kahl, in: CalliessIRuffert (Hrsg.), Kommentar zu EUVIEGV, 2. Aufl. 2002, Art. 10 
Rn. 24 ff.; Rodriguez Iglesias, Zu den Grenzen der verfahrensrechtlichen Autonomie der 
Mitgliedstaaten bei der Anwendung des Gemeinschaftsrechts, EuGRZ 1997,289 ff. 
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dem Interesse der EG an der Einheit und Wirksamkeit ihres Rechts (Gemein
schaftsinteresse )300, wodurch er im Ergebnis stark durchlöchert werden kann. 
Konkret heißt dies: Auch bei grundsätzlicher Anwendbarkeit des nationalen 
Verwaltungsverfahrensrechts sind bei dessen Auslegung und Anwendung die 
Rahmenvorgaben des EG-Rechts zu beachten. Hierzu rechnen insbesondere 
die, für den direkten wie den indirekten Vollzug gleichermaßen relevanten, 
objektiven allgemeinen Verfahrensgrundsätze, welche vom EuGH und von 
der Europarechtswissenschaft gewonnen werden301 • Zu nennen sind ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit: Die Grundsätze des rechtlichen Gehörs302, der 
Akteneinsicht303, der Begründung von belastenden Verwaltungsentscheidun
gen304 sowie der Beratung und Vertretung in Verwaltungsverfahren305, 306. 

Art. 41 EU-Grundrechte-Charta307 sieht ergänzend ein »Recht auf eine gute 
Verwaltung« vor, das neben bereits anerkannten Rechtsgrundsätzen (Abs. 2) 
das Recht verleiht, sich in einer Vertragssprache an die Unionsorgane zu wen
den und eine entsprechende Antwort zu erhalten (Abs. 4?08. 
Zentrale Bedeutung für die Lenkung des indirekten Vollzugs kommt dem 
Grundsatz der Gemeinschaftstreue (Art. 10 EGV) zu. Aus Art. 10 EGV kann 
eine Pflicht zur Einführung bestimmter Verfahren folgen309• Die allgemeine 
Loyalitätspflicht bildet zudem die Basis für die Entwicklung eines europäi
schen Verwaitungskooperationsrechts31O Aus ihr ergibt sich etwa die Pflicht 
der Mitgliedstaaten zur Amts- und Kooperationshilfe, sofern diese nicht in 

300 Halje, in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, 2000, Art. 10 EGV Rn. 8 ff., 16; ders. (Fn. 
295), S. III ff.; Nettesheim, Der Grundsalz der einheitlichen Wirksamkeit des Gemein
schaftsrechts, in: GS für Grabilz, 1995, S. 447 ff. 

301 Vgl. die Zusammenstellung bei KopplRamsauer (Fn. 5), Einführung Rn. 55; Oppermann, 
Europarecht, 2. Aufl. 1999, Rn. 486; Schwarze (Fn. 181), Bd. II, S. 1135 ff.; Streinz, Euro
parecht, 5. Aufl. 2001, Rn. 354 ff. 

302 EuGH, Slg. 1986,2263 Rn. 27; EuGH, Slg. 1994,1-2885 Rn. 39. 
303 Siehe Gassner, Rechtsgrundlagen und Verfahrensgrundsätze des Europäischen Verwal-

tungsverfahrensrechts, DVB11995, 16 (20 ff.) m.w.Nachw. 
304 EuGH, Sig. 1987,4097 Rn. 15; EuGH, Slg. 1996,1-5151 Rn. 31 ff. 
305 Gassner, DVBl. 1995,16 (22) m.w.Nachw. 
306 Eingehend GorniglI'TÜe, Die Rechtsprechung des EuGH und des EuG zum europäischen 

Verwaltungsrecht, JZ 2000, 395 ff., 446 ff., 501 ff.; Grabitz, Europäisches Verwaltungs
recht - Gemeinschaftsrechtliche Grundsätze des Verwaltungsverfahrens, NJW 1989, 
1776 ff.; Haibach, Die Rechtsprechung des EuGH zu den Grundsätzen des Verwaltungsver
fahrens, NVwZ 1998,456 ff.; Schwarze, Der Schutz des Gemeinschaftsbürgers durch allge
meine Verwaltungsrechtsgrundsätze im EG-Recht, NJW 1986, .I 067 ff.; A. Weber, Das Ver
waltungsverfahren, in: Schweitzer (Hrsg.), Europäisches Verwaltungsrecht, 1991, S. 55 
(72 ff.); frühzeitig Rengeling, Rechtsgrundsätze beim Verwaltungsvollzug des Europäi
schen Gemeinschaftsrechts, 1977, insbes. S. 254 ff. 

307 AB12000 C 364, S. 1. 
308 Zu den damit verbundenen Modifikationen des § 23 Vwvro siehe P. StelkenslSchmitz (Fn. 

112), § 23 Rn. 53 ff. 
309 EuGH, Slg. 1990,1-2355 Rn. 20 ff. 
310 Zu Begriff und Funktionen eines solchen grundsätzlich Schuppert (Fn. 253), S. 443 ff. 
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speziellen Vorschriften geregelt ist311. Die Mitgliedstaaten sind auch zur Zu
sammenarbeit mit den Behörden der anderen Mitgliedstaaten verpflichtet312, 
vor allem zur Anerkennung transnationaler Verwaltungsakte313• Dies hat zur 
Folge, dass der Behördenbegriffim Einzelfall so auszulegen ist, dass er auch 
Hoheitsakte von Behörden aus anderen EG-Mitgliedstaaten erfasst. Aus 
Art. 10 EGV folgt aber vor allem die doppelte Begrenzung der nationalen 
Verfahrensautonomie beim Vollzug von EG-Recht, welche mit den Begriffen 
Effektivitäts- und Äquivalenzgrundsatz verbunden is~14. Nach dem Äquiva
lenzgrundsatz dürfen bei der Anwendung innerstaatlichen Rechts auf gemein
schaftsrelevante Sachverhalte keine Unterschiede im Vergleich zu Verfahren 
gemacht werden, in denen über gleichartige, rein innerstaatliche Sachverhalte 
entschieden wird. Der Effektivitätsgrundsatz verlangt, dass die Anwendung 
des nationalen Rechts die Tmgweite und Wirksamkeit des Gemeinschafts
rechts nicht beeinträchtigen darf. 
Unmittelbare, den Normtext selbst tangierende Überformungen des VwVfG 
durch das EG-Recht sind bislang zahlenmäßig gering. Beispielhaft ist zu ver
weisen auf den Zugang zu Informationen der Verwaltung (§§ 29 f. VwVfG). 
Die Richtlinie über den freien Zugang zu Informationen über die Umwel~15 
hat einen, dem deutschen Recht bis dahin fremden Transparenzgrundsatz in 
das Verwaltungsverfahrensrecht hineingetmgen, der zwar zunächst nur sekto
ml wirkt, sich jedoch anschickt, zu einem allgemeinen Grundsatz des Verwal
tungsverfahrensrechts zu entwickeln, welcher das tmdierte deutsche Rege
lungssystem auf den Kopf stell~16. Den zweiten großen Bereich einer norm-

311 Richtlinie 771799IEWG v. 19.12.1977 über die gegenseitige Amtshilfe zwischen den zu
ständigen Behörden der Mitgliedstaaten im Bereich der direkten Steuern, ABI 1977 L 336, 
S. 15; Verordnung (EWG) Nr. 218/92 v. 27.1.1992 über die Zusammenarbeit der Verwal
tungsbehörden auf dem Gebiet der indirekten Besteuerung (MwSt.), ABI 1992 L 24, S. I. 

312 Systematisch Schmidt-Aßmann, Verwaltungskooperation und Verwaltungskooperations
recht in der Europäischen Gemeinschaft, EuR 1996, 270 ff. 

313 Dazu Happe, Die grenzüberschreitende Wirkung von nationalen Verwaltungsakten, 1987, 
S. 83 ff.; Neßler, Europäisches Richtlinienrecht wandelt deutsches Verwaltungsrecht, 1994, 
S. 5 ff., 76 ff.; ders., Der transnationale Verwaltungsakt - Zur Dogmatik: eines neuen 
Rechtsinstituts, NVwZ 1995, 863 ff.; Schmidt-Aßmann, DVB11993, 924 (935 f.); J. Becker, 
Der transnationale Verwaltungsakt, DVB12001, 855 ff.; Ruffert, Der transnationaie Verwal
tungsakt, Die Verwaltung 34 (2001), 453 ff.; ein wichtiges Beispiellietern für den Bereich 
der Finanzdienstleistungen die EG-rechtlich induzierten §§ 53 b Abs. I KWG, 110a Abs. 2 
VAG; dazu Schlag, Grenzüberschreitende Verwaltungsbefugnisse im EG-Binnenmarkt, 
1998. 

314 EuGH, SIg. 1998,1-4951 Rn. 4 ff.; EuGH, SIg. 1998,1-7141 Rn. 18 ff., st. Rspr. 
315 Richtlinie 901313IEWG des Rates v. 7.6.1990 über den freien Zugang zu Informationen 

über die Umwelt, ABI 1990 L 158, S. 56. 
316 Siehe dazu die Nachw. oben in Fn. 80. Zu den Folgewirkungen der Umweltinformations

richtlinie Kahl, Der europarechtlich determinierte Verfassungswandel im Kommunikations
und Informationsstaat Bundesrepublik Deutschland, in: Haratsch u.a. (Hrsg.), Heransforde
rungen an das Recht der Informationsgesellschaft, 1996, S. 9 ff.; zutreffend von einer »ech
ten Prinzipienwende« sprechend Schmidt-Preuß (Fn. 123), S. 798 (Hervorhebung im Origi
nal); vgl. auch Schoch, VVDStRL 57 (1998), 158 (185, 201 ff.); Fastenrath, Die veränderte 
Stellung der Verwaltung und ihr Verhältnis zum Bürger unter dem Einfluß des europäischen 
Gemeinschaftsrechts, Die Verwaltung 31 (1998),277 ff. 
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textuellen Überformung des VwVfG bildet die Rückforderung EG-rechtswid
rigernationaler Beihilfen (§ 48 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4, § 49a VwVfG)317. 
Hier stehen einzelne Bestimmungen im Falle der Rückforderung von Beihil
fen wegen EG-Rechtswidrigkeit nur noch auf dem Papier. Umstritten ist, ob 
die neu geregelten §§ 45,46 VwVfG bereits von ihrem Wortlaut her dem EG
Recht widersprechen. Nach einem Teil des Schrifttums sind die verwaltungs
prozessualen Auswirkungen der Beschleunigungsgesetzgebung mit dem Ef
fektivitätsgebot nicht zu vereinbaren318• Dem kann nicht gefolgt werden. Die 
§§ 45, 46 VwVfG lassen ausreichend Spielraum für eine gemeinschafts
rechtskonforme Auslegung bzw. Rechtsfortbildung (gemeinschaftsrechtskon
forme Reduktion) für den Fall, dass andernfalls Verstöße gegen EG-rechtliche 
Verfahrensvorschriften drohen319• Zuletzt hat der Gerichtshof, wenngleich 
eher en passant und daher wohl nicht generalisierungsfähig, betont, Gemein
schaftsrecht komme in bestimmten Konstellationen ein Anwendungsvorrang 
auch gegenüber einer bestandskräftigen konkret-individuellen Verwaltungs
entscheidung ZU320. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf § 43 Abs.2 
VwVfG, dessen Wortlaut in derartigen Fällen verkürzend ist. 

317 EuGH, Slg.1997,1-1591; BVerwG,NJW 1998,3728; BVerfG, NJW2000, 2015; dazu statt 
vieler &holz, Zum Verhältnis von europäischem Gememschaftsrecht und nationalem Ver
waltungsverfahrensrecht - Zur Rechtsprechung des EuGH im Fall »Alcan«, DÖV 1998, 
261 ff. einerseits (ablehnend) und Wink/er, Das »Alcan«-Urteil des EuGH - eine Katastro
phe für den Rechtsstaat?, OOV 1999, 148 ff. andererseits (zustimmend); systematisch Ka
delbach (Fn. 291), S. 457 ff.; Scheuing, Europäisierung des Verwaltungsrechts, Die Verwal
tung 34 (2001), 107 ff.; grundsätzlich Bullinger, Vertrauensschutz im deutschen Verwal
tungsrecht in historisch-kritischer Sicht, JZ 1999,905 ff.; eingehend Ehlers, Rechtspro
bleme der Rückforderung von Subventionen, in: StoberlH. Vogel (Hrsg.), Subventionsrecht 
und Subventionspolitik auf dem Prüfstand, 1999, S. 127 ff.; Sinnaeve, Die Rückforderung 
gemeinschaftsrechtswidriger nationaler Beihilfen, 1997. 

318 So Erbguth, Zur Vereinbarkeit der jüngeren Deregulierungsgesetzgebung im Umweltrecht 
mit dem Verfassungs- und Europarecht- am Beispiel des Planfeststellungsrechts -, 1999, S. 
89 ff.; Wegener, Rechte des einzelnen, 1998, S. 296 ff. (298); tendenziell ähnlich im Sinne 
eines Stmkturunterschieds zwischen deutschem und europäischem Recht Classen, Die Ver
waltung 31 (1998),307 (323 ff.); Kokott, Europäisierung des Verwaltungsprozessrechts, 
Die Verwaltung 31 (1998),335 (365 ff.). 

319 Wie hier Sachs, in: StelkensIBonk/ders. (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 
6. Aufl. 200 1, § 45 Rn. 176 ff. Konfliktträchtig kann aber die Anwendung des § 46 Vwvro 
im Einzelfall sein; vgl. dazu, insbesondere zur gemeinschaftsrechtswidrigen BVerwG
Rechtsprechung zur regelmäßigen Folgenlosigkeit der Verletzung der UVP-Ptlicht, Kadel
bach, Verwaltungskontrollen im Mehrebenen-System der Europäischen Gemeinschaft, in: 
Schmidt-AßmannlHoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungskontrolle, 2001, S. 205 (236 f.); 
&hmidt-AßmannlLadenburger (Fn. 288), Rn. 61 ff.; Schoch (Fn. 272), Strukturen, S. 300. 

320 EuGH, Slg. 1999, 1-2517 Rn. 26 ff.; einen generellen Angriff auf das Institut der Bestands
kraft von Verwaltungsakten sehen in dieser Entscheidung Brenner/Huber, Europarecht und 
Europäisierung in den Jahren 1998/1999, DVBI 1999, 1559 (1565 f.); Epiney, Neuere 
Rechtsprechung des EuGH zum allgemeinen Verwaltungs-, Umwelt- und Gleichstellungs
recht, NVwZ 2000,36 (37); für eine einschränkende Interpretation dagegen wie hier &heu
ing, Die Verwaltung 34 (2001), 107 (141 ff.). Zum einen fehlt es an einer ständigen Recht
sprechung, zum anderen stellte eine so weitreichende Aushebehmg nationalen Verfahrens
rechts einen Verstoß gegen Art. 10 EGV dar; ebenso &hoch (Fn. 290), S. 45. 
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Häufiger als normtextuelle sind interpretatorische bzw. konzeptionelle Über
formungen des nationalen Verwaltungsverfahrensrechts. Sie zeichnen sich 
dadurch aus, dass eine in der nationalen Dogmatik (mehrheitlich) vertretene 
Auslegung bzw. Einordnung in eine andere Richtung gelenkt wird. So reichen 
die §§ 24,26 VwVfG im Einzelfall nicht aus, um bestimmte, in Richtlinien 
vorgeschriebene Ermittlungen zu ersetzen321 . Die Anhörungspflicht nach § 28 
Abs. 1 VwVfG ist - entgegen der bislang h.M.322 - bei Fällen mit EG-Bezug 
dahingehend erweiternd auszulegen, dass sie sich auf die Fälle der Ablehnung 
einer Begünstigung und auf eine Pflicht zum Rechtsgespräch bezieh~23. In 
anderen europäischen Staaten (Frankreich, Vereinigtes Königreich) hat die 
gemeinschaftsrechtliche Dogmatik zur Begründungspflich~24 einen Reform
druck auf das nationale Verwaltungsverfahrensrecht ausgelöst325. 
In den Zusammenhang des Verwaltungsverfahrensrechts gehören, wenn
gleich nicht unmittelbar den Regelungsgegenstand des Vwvro tangierend, 
die Lehre vom subjektiven öffentlichen Recht (Schutznormtheorie )326 und die 
Dogmatik der Verwaltungsvorschriften327• Primär das Umweltverfahrens
recht ist tangiert durch die Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) mit ihren Varianten der Projekt-UVp328 und der Plan_UVp329 sowie 

321 Pernice/Kadelbach, DVB11996, 1100 (1106 f.) mit Beispielen. 
322 BVerwGE 66,184 (186); 68,267 (270); BVerwG, NJW 1983,2044; Bonk/KallerhojJ, in: 

StelkenslBonk/Sachs (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgeselz, Kommentar, 6. Aufl. 2001, 
§ 28 Rn. 28, 38 f. 

323 BuGH, Slg. 1991,1-5469 Rn. 23 ff.; Schwarze (Fn. 181), Bd. 11, S. 1201 ff. 
324 EuGH, Sig. 1987,4097; Müller-lbold, Die Begrundungspflicht im europäischen Gemein

schaftsrecht und im deutschen Recht, 1990; Schwarze (Fn. 272), S. 808 ff.; Zuleeg, VVD
StRL 53 (1994), 154 (172 ff.). 

325 Hage, Europäische Rechtseinheit durch einheitliche Rechtsdurchse1zung, BuR, Beiheft 11 
1998,7(19). 

326 Dazu Breuer, Zunehmende Vielgestaltigkeit der Instrumente im deutschen und europäi
schen Umweltrecht - Probleme der Stimmigkeit und des Zusammenwirkens, NVwZ 1997, 
833 (840 ff.); von Danwitz (Fn. 298), S. 235 ff., 246 ff., 364 ff.; O. Dörr, in: SodaniZiekow 
(Hrsg.), Nomos-Kommentar zur VwGO (Loseblatt), Europäischer Verwaltungsrechtsschulz 
(EVR) Rn. 442 ff.; Ehlers, Die Europäisierung des Verwaltungsprozessrechts, 1999, S. 
47 ff.; Hölscheidt, Abschied vom subjektiv-öffentlichen Recht? - Zu Wandlungen der Ver
waltungsrechtsdogmatik unter dem Einfluß des Gemeinschaftsrechts, EuR 2001, 376 ff.; 
Kade/bach (Fn. 291), S. 369 ff., 391 ff.; Kokott, Die Verwaltung 31 (1998),335 ff.;Masing 
(Fn. 80); Ruffert, Subjektive Rechte im Umweltrecht der Europäischen Gemeinschaft, 1996; 
Schach, Individualrechtsschulz im deutschen Umweltrecht unter dem Einfluß des Gemein
schaftsrechts, NVwZ 1999,457 ff.; Wahl, in: SchochlSchmidt-AßmannlPie1zcker (Hrsg.), 
VwGO, Vorb § 42 Abs. 2 Rn. 121 ff.; Wegener (Fn. 317). 

327 Vgl. EuGH, Sig. 1991,1-2567 Rn. 17 ff.; EuGH, Sig. 1991,1-2607 Rn. 20 ff.; Bönker, Um
weitstandards in Verwaltungsvorschriften, 1992; Kade/bach (Fn. 291), S. 143 ff., 303 ff.; 
Kahl, Umweltprinzip und Gemeinschaftsrecht, 1993, S. 131 ff.; Reiner Schmidt, Einfiihrung 
in das Umweltrecht, 6. Aufl. 2001, § 8 Rn. 53 ff. 

328 Richtlinie 85/337/EWG des Rates v. 27.6.1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, ABI 1985 L 175, S. 40, geändert durch 
Richtlinie 97/II/EG des Rates v. 3.3.1997, ABI 1997 L 73, S. 5. Umgeselztdurch Gesetz v. 
12.2.1990, BGBlI S. 205; zuletzt geändert durch Gesetz v. 27.7.2001, BGBlI S. 1950. 

329 Richtlinie 2001/42/EG v. 27.62001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter 
Pläne und Programme, ABI 2001 L 197, S. 30. 
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durch die IVU-Richtlinie33o. Der weite, durch das Artikelgesetz vorn 
27.7.2001 erheblich ausgedehnte, Anwendungsbereich des UVPG331 hat je
doch zur Konsequenz, dass es sich bei der UVP trotz der schwerpunktrnäßi
gen Verankerung im Umweltrecht der Sache nach um ein allgemeines, quer
schnittartiges Instrument handelt, welches integrativ zu berücksichtigende 
förmliche Verfahrensanforderungen332 von praktischer Relevanz vor allem 
für das Planfeststellungsverfahren auch in zahlreichen, nicht zum Umwelt
recht gehörenden Be.reichen aufstellt. Überdies bringt die UVP-Richtlinie ein 
grundlegend anderes Verständnis der Rollen von Verwaltung, Antragsteller 
und Öffentlichkeit zum Ausdruc033 und modifiziert den Arntserrnittlungs
grundsatz (§ 24 VwVfG) durch Beibringungspflichten (§ 6 UVPG) zu einer 
»nachvollziehenden Amtserrnittlung«334. 
Die geschilderten Einwirkungen auf Text und/oder Verständnis des nationa
len Verwaltungsverfahrensrechts müssen insgesamt vor dem Hintergrund des 
Umstands gesehen werden, dass die Tradition und die Funktion des Verwal
tungsverfahrensrechts sowie die zugrunde liegenden Wertannahrnen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten der EU verschieden sind335. Die europäischen 
Verwaltungsverfahrensrechtsordnungen schwanken zwischen der deutschen 
Position einer weitgehenden Ausrichtung an der »richtigen« Sachentschei
dung verbunden mit einer Akzentuierung des Verwaltungsprozesses und der 
richterlichen Kontrolldichte, unterlegt mit der Doktrin von der nur dienenden 
Funktion des Verfahrens einerseits336 und der französischen Position einer 
starken Gewichtung von Verfahrensfehlem, gekoppelt mit einer erheblichen 
Rücknahme der gerichtlichen Kontrolldichte andererseits337. Der EuGH sieht 
sich in Anbetracht dieser heterogenen Verwaltungsrechtskulturen gut beraten, 

330 Richtlinie 96/6 lIEG des Rates v. 24.9.1996 über die integrierte Vermeidung und Verminde
rung der Umweltverschmutzung, ABI 1996 L 257, S. 26. 

331 Vgl.§§3-3fUVPGn.F. 
332 Dazu - unter jeweiliger In-Beziehung-Setzung zu den allgemeinen Vorschriften des 

VwVfG - Sachs (Fn. 318), § 63 Rn. 76 ff. 
333 Schmidt-Aßmann, Die Umsetzung der Umweltverträglichkeitsrichtlinie in das nationale 

Recht, in: FS fii.r Doehring, 1989, S. 889 ff. 
334 Gmndlegend J.-P. Schneider, Nachvollziehende Amtsermittlung bei der Umweltverträg

lichkeitsprüfung, 1991, S. 133 ff. 
335 Bullinger, Nationales Verwaltungsverfahren im Vorfeld europäischer Rechtsangleichung, 

EuRBeiheft 1/1995,35 ff.; Kokott, Die Verwaltung 31 (1998),335 (336 ff.); E. Riedel, Eu
ropäische Verwaltungsverfahrenssysteme im Vergleich, EuR Beiheft 1/1995,49 ff.; Schoch 
(Fn. 272), Strukturen, S. 281 f.; Schwarze (Fn. 272), S. 790; am Beispiel umweltrechtlicher 
Genehmigungsverfuhren werden die Differenzen veranschaulicht von Bohne (Fn. 189), S. 
231 ff. 

336 Prononciert in diesem Sinne in diesem Bande der Beitrag von Gerhardt. 
337 Tiefschürfend Ladenburger, Verfahrensfehlerfolgen im französischen und im deutschen 

Verwaltungsrecht, 1999; siehe auch Hoffmann-Riem, Strukturen des Europäischen Verwal
tungsrechts - Perspektiven der SysteDibildung, in: Schmidt-Aßmannlders. (Hrsg.), Struktu
ren des Europäischen Verwaltungsrechts, 1999, S. 317 (347 ff.). 
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mit seiner Judikatur, insbesondere zum Effektivitätsgebot (effet utile )338, 

einen Mittelweg zwischen diesen Polen zu beschreiten, was ihm von Fall zu 
Fall unterschiedlich gut gelingt339. Seine Rechtsprechung hat im Zusammen
wirken mit der EMRK zu einer wesentlichen Annäherung (Konvergenz) der 
nationalen Verwaltungsrechtsordnungen beigetragen. Dabei ist nicht zu ver
kennen, dass der primären Ausrichtung am richterrechtlich konkretisierten 
und tendenziell extensiv ausgelegten Effektivitätserfordernis ein hohes Maß 
an Unberechenbarkeit ebenso innewohnt wie die Gefahr einer Überdehnung 
der Kompetenz des Gerichtshofs. Besonders deutlich zeigt sich dies am Bei
spiel der für die Rückforderung EG-rechtswidriger Subventionen weitgehend 
zur leeren Hülse degradierten Bestimmungen der §§ 48, 49a VwVffi. Der 
Inhalt dieser Normen, immerhin eine Grundlage für Eingriffe in subjektive 
Rechte des Bürgers, erschließt sich für wesentliche Anwendungsfälle nicht 
mehr durch ihre Lektüre, sondern nur noch durch ein mühsames, praktisch 
kaum durchführbares Studium der Amtlichen Sammlung des EuGH oder ein
schlägiger Kommentarwerke340. Ob dies unter den Aspekten des Vorbehalts 
des Gesetzes, des Bestimmtheitsgrundsatzes und der Widerspruchsfreiheit der 
Rechtsordnung noch hinnehmbar ist, erscheint höchst zweifelhaft. Zwar 
schafft die nunmehr geltende Verfahrensverordnung der EG in Beihilfesa
chen341 ein Stück weit Abhilfe, gleichwohl erscheint eine Umgießung der 
wichtigsten Kemgrundsätze zur Rücknahme EG-rechtswidriger Subventio
nen auch in nationales Recht, zumindest aber eine Verweisung auf die EG
Verfahrensverordnung im VwVffi unerlässlich. 
Bei inhaltlicher Betrachtung lassen die Überformungen durch das EG-Recht 
immer deutlicher, zum Teil von deutschen Rechtstraditionen abweichende, 

338 Krit. insoweit Schach, Die Europäisierung des Allgemeinen Verwaltungsrechts und der 
Verwaltungsrechtswissenschaft, Die Verwaltung, Beiheft 2/1999, 135 (142 ff.); Schmidt
Aßmann (Fn. 136), Ordnungsidee, S. 321 f.; a.A. Hoffinann-Riem (Fn. 336), S. 353. 

339 Vgl. Schach, Die Verwaltung Beiheft 2/1999, 135 (153); zustimmend Henneke, ZG 2001, 
71 (73). Vgl. auch Kadelbach (Fn. 291), S. 415 ff.; Schwarze, Grundlinien und neuere Ent
wicklungen des Verwaltungsrechtsschutzes in Frankreich und Deutschland, NVwZ 1996, 
22 (26 f.). 

340 In diesem Sinne auch Ehlers, Das Verwaltungsverfahrensgesetz im Spiegel der Rechtspre
chung, Die Verwaltung 31 (1998),53 (55); Henneke, ZG 2001,71 (77); Schach, Die Ver
waltung, Beiheft 2/1999, 135 (139). 

341 VO (EG) Nr.659/99 v. 22.3.1999 über besondere Vorschriften fiir die Anwendung von 
Art. 93 EGV (jelzt Art. 88 EG), ABI 1999 L 83, S. 1. Diese VO kodifiziert bereichsspezi
fisch im Wesentlichen die in Art. 88 EGV und der hierzu ergaugenen Rechtsprechung der 
Gemeinschaftsgerichte getroffenen Aussagen zu beihilfenverfahrensrechtlichen Fragen. 
Siehe dazu Kruse, Bemerkungen zur gemeinschaftlichen Verfahrensverordnung rur die Bei
hilfekontrolle, NVwZ 1999, 1049 ff.; Nowak, Die Entwicklung des EG-Beihilfenkontroll
rechts in den Jahren 1998, 1999 und 2000, EuZW 2001, 293 (293, 298 ff.); Sinnaeve, Die 
neue Verfahrensverordnung in Beihilfensachen, EuZW 1999, 270 ff.; umfassend Schweda, 
Administrative Normsetzung und Verwaltungsverfahren in der europäischen Beihilfenauf
sicht, 1999. 
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übergreifende Systemgedanken wie Transparenz, Effektivität, Prozeduralisie
rung, dezentrale Kontrolle342 und Kooperation (Rücksichtnahme, Vertrauen) 
erkennen343• In nicht wenigen Fällen ist ein übergreifendes Regelungskonzept 
aber noch immer nicht hinreichend entschlüsselbar, erscheinen die Vorgaben 
(noch) zusammenhanglos und wenig dedukti~44. Von einem kohärenten, 
strukturierten allgemeinen EG-Verwaltungsverfahrensrecht kann bislang 
noch nicht gesprochen werden345• Es überwiegt die Determinierung durch die 
in der Rechtsprechung des EuGH geformten allgemeinen Verwaltungsrechts
grundsätze und die, bereichsspezifisch unterschiedlich dichten, Vorgaben des 
sekundären Gemeinschaftsrechts346• Nur Teilbereiche, wie das Subventions
recht und das Umweltrecht, sind bereits systematisch und in der Breite EG
rechtlich überlagert347• 

Aus der Tatsache, dass die Einwirkungen des EG-Rechts mit rechtsverbind
licher Wirkung nur bei Sachverhalten mit Gemeinschaftsbezug zum Tragen 
kommen, resultiert ein, mit fortschreitender Integration von den Normadres
saten zunehmend als problematisch empfundener, Dualismus des Rechts348• 

Ein und dieselbe Bestimmung ist unterschiedlich auszulegen, je nachdem ob 
der zugrunde liegende Sachverhalt einen Bezug zum EG-Recht aufweist oder 
nicht. Dieser Dualismus ist als solcher grundsätzlich unvermeidbar. Er kann 

342 Hatje, Verwaltungskontrolle durch die Öffentlichkeit - eine dogmatische Zwischenbilanz 
zum Umweltinformationsanspmch, EuR 1998,734 ff. 

343 Zu den divergierenden Systementscheidungen und strukturellen Inkompatibilitäten zwi
schen dem deutschen und dern europäischen Verwaltungsverfahrensrecht Scheuing (Fn. 
274), S. 305 ff., 321 ff., insbes. 331 ff.; Schmidt-Aßmann (Fn. 136), Ordnungsidee, S. 295; 
Schoch(Fn.272),Strukbuen,S.28Iff. 

344 Eine Ursache hierfür liegt in dem fehlenden Überbau eines europäischen Verfassungsrechts, 
unter dessen Dach sich das Europäische Verwa1tungsrecht konkretisieren ließe; vgl. Hufen 
(Fn. 34), S. 121 f. 

345 Vgl. Schmidt-Aßmann (Fn. 272), Perspektiven, S. 139 ff.; Schwarze (Fn. 272), S. 154; ders., 
DVBl 1996, 881 ff.; ders.lStarck (Hrsg.), Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrens
rechts in der EG, EuR Beiheft 1/1995; Sommermann, Europäisches Verwaltungsrecht oder 
Europäisierung des Verwaltungsrechts?, DVBl1996, 889 ff. 

346 Zum Baurecht etwa Bauer/Pleyer, Europäisierung des Baurechts, in: Bauer u.a. (Hrsg.), 
100 Jahre Allgemeines Baugesetz Sachsen, 2000, S. 603 ff.; zum Planungsrecht Wahl, Eu
ropäisches Planungsrecht - Europäisierung des deutschen Planungsrechts. Das Planungs
recht in Europa, in: FS für Blümel, 1999, S. 617 ff.; ferner die Beiträge von Rengeling, Ka
delbach, Wahl, Erichsen und Wolffgang, in: FS für Hoppe, 2000, S. 883 ff.; zum Wirt
schafisverwaltungsrecht Brenner, Der Gestaltungsanftrag der Verwaltung in der Europäi
schen Union, 1996, S. 50 ff.; Ehlers, Das Wirtschaftsverwaltungsrecht im europäischen Bin
nenmarkt, NVwZ 1990, 810 ff.; Hatje (Fn. 295). 

347 Wie hier Bonk/Schmitz (Fn. 33), § 1 Rn. 204a f. Eingehend zum Umweltrecht Schmidt
AßmanniLadenburger (Fn. 288), Rn. 4 ff., 22 ff., 30 ff.; vgl. auch BarthIDemmkelLudwig, 
Die Europäisierung des nationalen Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsorganisations
rechts im Bereich des Umweltrechts, NuR 200 I, 133 ff.; Bohne (Fn. 189), S. 227 ff., 256 ff., 
261 ff.,271 ff. 

348 Grundsätzlich dazu P.M. Huber, Das duale Regelungsreghne als Sackgasse der Europäisie
rung, in: FS für Maurer, 2001, S. 1165 ff.; Kadelbach (Fn. 291), S. 290 ff.; Kahl, Euro
päisches und nationales Verwaltungsorganisationsrecht, Die Verwaltung 29 (1996), 341 
(376 ff.). 
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nur auf der Basis freiwilliger, von der »Sogkraft«349 des EG-Rechts bzw. des
sen Spill-over-Effekten ausgelöster Anpassungsbemühungen des nationalen 
Rechtsetzers abgemildert werden35o. 

G. Kodifikation des europäischen Verwaltungsverfahrensrechts 

Auch wenn sich das europäische Verwaltungsverfahrensrecht als durchgebil
dete, geschlossene Materie erst noch im Werden befindet, wird man der Fest
stellung, »es dürfte ein Zustand erreicht sein, der eine koordinierte Fortent
wicklung des europäischen und der nationalen Verwaltungsverfahrensrechte 
dringlich macht«351, ohne Weiteres zustimmen können. Der Teufel steckt je
doch im Detail, nämlich bei der Frage, wie eine solche Harmonisierung des 
nationalen und des europäischen Verwaltungsverfahrensrechts konkret ausse
henkann. 
Hier stellt sich vorrangig die Frage der Kompetenz352• Für den direkten Voll
zug verfügt die EG über eine Zuständigkeit, welche sich aus den einschlägi
gen materiellen Bestimmungen i.V.m. einer ungeschriebenen Zuständigkeit 
kraft Natur der Sache ergibt. Anders im Bereich des indirekten Vollzugs: Hier 
hat die EG de lege lata nur die Kompetenz für Teilkodifikationen353, nicht 
aber für eine generelle, von den einzelnen Befugnissen losgelöste Gesetzge
bung354. Insofern erweist sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Gene
ralkodifikation des europäischen Verwaltungsverfahrensrechts jedenfalls teil
weise als eine rechtspolitische. Es müsste erst im Wege der Vertragsänderung 
eine spezielle Ermächtigungsgrundlage geschaffen werden. Hierfür ist eine 
politische Mehrheit gegenwärtig nicht zu erkennen. 

349 Ehler:;, Die Einwirkungen des Rechts der Europäischen Gemeinschaften auf das Verwal
tungsrecht, in: Erichsen (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 11. Aufl. 1998, § 3 Rn. 70. 

350 Ladeur, EuR 1995,227 (228); Reiner Schmidt, Die Reform von Verwaltung und Verwal
tungsrecht, VerwArch. 91 (2000), 149 (162); Schoch (Fn. 272), Strukturen, S. 305 f., 315; 
M. Schröder, Das Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluß, Die Verwaltung 31 
(1998),256 (258). 

351 Bonk/Schmitz (Fn. 33), § 1 Rn. 204a; vgl. auch Schily, Die Europäisierung der Innenpolitik, 
NVwZ 2000, 883 (888). 

352 Kahl, Hat die EG die Kompetenz zur Regelung des Allgemeinen Verwaltungsrechts?, 
NVwZ 1996,865 ff.; Vedder, EuRBeiheft l/1995, 75 ff. 

353 Basierend auf der jeweiligen materiellen Ermächtigung (insbesondere Art. 95 EGV) i.Y .m. 
der Lehre der Annexkompetenz. 

354 Vgl. Henneke, ZG 2001,71 (75); E. Klein (Fn. 275), S. 143; Schwarze (Fn. 181), Bd. I, S. 
48 ff. (51); Bd. 11, S. 1397 f.; Sommermann, DVB11996, 889 (896 f.); Streinz (Fn. 272), S. 
247; Vedder, EuR Beiheft 1/1995,75 (91 ff.). 
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Ungeachtet der kompetenzrechtlichen Schwierigkeiten ist nach Ansicht der 
meisten deutschen Autoren die Zeit für eine Generalkodifikation der EG
rechtlichen Determinanten für den indirekten Verwaltungsvollzug gegenwär
tig noch nicht reifl55. Als Haupthindemis wird der erhebliche Abstimmungs
bedarf zwischen den unterschiedlichen nationalen Vollzugssystemen356 
betrachtet. Gleichwohl erscheint diese Einschätzung heute zu pessimistisch. 
Bereits bei mittelfristiger Perspektive ist eine Kodifikation der Vorgaben für 
den indirekten Vollzug nicht mehr utopisch. Hierin läge ein nicht zu unter
schätzender Beitrag für mehr Rechtssicherheit und -klarheit sowie für eine Ef
fektivierung des notleidenden, uneinheitlichen nationalen Vollzugs357. Auch 
würde die dauerhafte Aufbürdung der Rolle des Ersatzgesetzgebers auf die 
richterliche Gewalt in Europa, so notwendig diese in der ungesicherten An
fangszeit der europäischen Integration war, auf Dauer zu einer Überforderung 
auf dem Rücken des Gewaltenteilungsgrundsatzes und des Gebotes effektiven 
Rechtsschutzes fiihren358. 
Allerdings müsste, um einen Verstoß gegen Art. 6 Abs. I EUV, Art. 10 EGV 
auszuschließen, an den Beginn der Kodifikation betreffend den indirekten 
Vollzug eine Bestimmung gestellt werden, welche den Grundsatz der mit
gliedstaatlichen Autonomie im Sinne einer GeneralkIausel festschreibt;359. Die 
EG hätte sich auf die Regelung dessen zu beschränken, was für einen wirksa
men Vollzug des Gemeinschaftsrechts zwingend erforderlich ist (vgl. Art. 5 
Abs. 2 und Abs. 3 EGV)360. Auf nationale Besonderheiten und Traditionen 
müsste hinreichend Rücksicht genommen werden361. Anzustreben ist keine 
Uniformität, sondern eine Einheit in Vielfalt, die aufbauend auf dem Vertrau
ensprinzip einen begrenzten Wettbewerb der Regulierungsmodelle zulässt. 
Generell sind zwei Vorgehensweise vorstellbar: Ein Weg könnte darin liegen, 

355 Vgl. stellv. Sommermann, DVB11996, 889 (897); Streinz (Fn. 272), S. 291; Zuleeg, VVD
StRL 53 (1994), 154 (194). 

356 Dazu Pache, EG-rechtliche Möglichkeiten und Grenzen einer Hannonisierung nationaler 
Vollzugssysteme, in: Lübbe-Wolff (Hrsg.), Der Vollzug des europäischen Umweltrechts, 
1996, S. 177 (190 ff.). 

357 Wie hier &hmidt-Aßmann (Fn. 272), Perspektiven, S. 161; ders. (Fn. 136), Ordnungsidee, 
S. 292; M. &hröder, Die Verwaltung 31 (1998),256 (261); Schwarze (Fn. 272), S. 219 ff. 
(223); Sommermann, DVB11996, 889 (898); vgl. auch E. Klein (Fn. 275), S. 124 (aber auch 
ebd., S. 138); a.A. Priebe, Diskussionsbeitrag, EuR Beiheft 111995,99 (104 ff); vgl. auch 
H. P. lpsen, Diskussionsbeitrag, in: Schwarze (Hrsg.), Europäisches Verwaltungsrecht im 
Werden, 1982, S. 123, der die Vorstellung einer »allgemeinen Kodifizierung des Verwal
tungsrechts« im Jahre 1981 für noch »verwegener« hielt als diejenige, eine Gemeinschafts
verfassung zu entwerfen. 

358 Schwarze (Fn. 272), S. 220; ebenso Zuleeg, VVDStRL 53 (1994), 154 (194); a.A. E. Klein 
(Fn. 275), S. 143. 

359 Vergleichbar Art. 79 der VO Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke (Fn. 287), jedoch sy
stematisch an der Spitze der Kodifikation stehend. 

360 C. Calliess, Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzip in der Europäischen Union, 2. Aufl. 
1999, S. 76 ff., 116 ff. 

361 Kahl, Die Verwaltung 29 (1996), 341 (382); zu weitgehend Zuleeg, VVDStRL 53 (1994), 
154 (176 f., 199 - These 31). 
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zunächst abstrakt den Kanon der allgemeinen Rechtsgrundsätze im Sinne ei
nes Allgemeinen Teils festzuschreiben und sodann in einem Besonderen Teil 
die jeweiligen sekundärrechtlichen Vorgaben des EG-Verfahrensrechts für 
einzelne Politikbereiche zusammenzuführen. Ein anderer, stärker vemetzter 
Ansatz würde auf einen abstrakten Teil verzichten und die allgemeinen 
Rechtsgrundsätze sogleich in der konkreten Form niederlegen, die sie durch 
Richterrecht und Sekundärrecht in den einzelnen Politik bereichen gefunden 
haben362• 

Die Annahme liegt nahe, dass der Weg zu beiden Kodifikationstypen steinig 
und langwierig sein dürfte. Ein stufenweises Vorgehen bietet sich daher an363 • 

Gefordert sind zunächst Bemühungen um eine einheitlichere Vollzugspraxis 
durch Empfehlungen, Leitlinien und informelle Kontakte sowie durch die 
Verabschiedung von Bereichskodifikationen364, etwa im Agrarrecht, Umwelt
recht, Lebensmittelrecht oder Sozialrecht. Als Vorbilder fungieren dabei der 
Zollkodex und die Beihilfenverfahrensverordnung. Abgesehen davon besteht 
vor allem ein erheblicher praktischer Bedarf nach einer Verbesserung der 
Qualität und Quantität der EG-Rechtsetzung durch eine Kompilierung und 
Konsolidierung der über 70.000 EG-Rechtsakte365• Die Gemeinschaft hat die 
Aufgabe, ihr Recht transparenter, kohärenter und lesbarer zu gestalten, seit 
dem Gipfel von Edinburgh (1992)366 angenommen und verschiedene Pro
gramme aufgelegt. Zwar ist dabei irreführend von einer »Kodifikation« die 
Rede, der Begriff ist aber untechnisch zu verstehen. In der Sache geht es um 
eine redaktionelle Neubekanntmachung wiederholt geänderter Verordnungen 
und Richtlinien367• 

Von der Frage der Kodifikation der Vorgaben für den indirekten Vollzug 
unberührt bleibt die Zweckmäßigkeit einer Generalkodifikation des Eigen
verwaltungsverfahrensrechts der EG368• Das Vorhandensein einer Reihe be
reichsspezifischer Regelungen vermag hierbei ebenso wenig ein schlagendes 

362 In diesem Sinne Priebe, EuR Beiheft 1/1995, 99 (106). 
363 Bühler (Fn. 107), S. 67 ff., 80 ff. 
364 Für ausreichend erachtet diese Rengeling, VVDStRL 53 (1994),202 (231 f.); a.A. Schwarze 

(Fn. 272), S. 222. 
365 Zahl aus dem Jahre 1997 nach Hatje, EuR Beiheft 1/1998,7 (24); mittlerweile dürfte die 

Zahl noch deutlich höher liegen. 
366 Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Edinburgh v. 11.12.1992, Bull.EG 12-

1992,20 f. 
367 Vgl. bereits Entschließung des Rates v. 26.11.1974 über die Kodifizierung seiner Rechts

akte, ABI 1975 C 20, S. 1. Zu neueren Programmen, insbesondere dem SLIM-Projekt der 
Kommission (»Simpler Legislation for the Internal Market«), siehe Kahl (Fn. 298), Art. 14 
Rn. 27; ferner Hatje, EuR Beiheft 1/1998, 7 (24 f.). V gl. auch die Interinstitutionelle Verein
barung von Rat, Konnnission und Parlament, Rechtsakte zukünftig mit einem einzigen 
Rechtstext zugleich zu ändern und zu kodifizieren; zit. nach EuZW 2001,580 sowie Heydt, 
EuZW 2002, 34. Zurprimärrechtlichen Ebene vgl. von Bogdandy/Ehlermann (Hrsg.), Kon
solidierung und Kohärenz des Primärrechts nach Amsterdam, EuR Beiheft 2/1998. 

368 Hierfür auch Priebe, EuR Beiheft 1/1995, 99 (100); Schi(v, NVwZ 2000, 883 (888); 
Schmidt-Aßmann (Fn. 272), Perspektiven, S. 161 f. 
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Gegenargument zu liefern wie die (vorgebliche) Verschiedenheit der förm
lichen Verfahren369• Diesen Aspekten kann, wie der fiinfte Teil des VwVID 
unterstreicht, durch die Trennung einer Eigenverwaltungsrechtskodifikation 
in einen Allgemeinen und einen Besonderen Teil hinreichend Rechnung ge
tragen werden. Umgekehrt jedoch verfügt die EG im Bereich des direkten 
Vollzugs bereits de lege lata über ausreichende Kompetenzen und ist - anders 
als beim indirekten Vollzug - unmittelbar gefordert. Sie kann sich daher nicht 
mit einem Verweis auf die primäre Verantwortung der Mitgliedstaaten begnü
gen. Da eine Kodifikation des Eigenverwaltungsrechts auch die allgemeinen 
Verfahrensgrundsätze aufuehmen müsste, diese aber für den direkten und 
indirekten Vollzug weitgehend parallel gelten37o, käme auch eine separate 
Kodifikation dieser Grundsätze mit übergreifender Wirkung für den gesamten 
Vollzug von EG-Recht in Betracht371• Die Kodifikationen des Eigenverwal
tungsrechts und des Gemeinschaftsverwaltungsrechts, sofern sie überhaupt 
noch nachfolgen, könnten sich dann mit der Regelung der jeweiligen konkre
ten Probleme begnügen. 
Als nicht ratsam erweist sich demgegenüber die Schaffung von 15 (demnächst 
möglicherweise bis zu 21) eigenständigen Verfahrensrechtskodifikationen 
auf nationaler Ebene im Sinne eines Sonderrechts für den Vollzug von EG
Recht (»EG-VwVID«). Auf diese Weise dürfte es nicht gelingen, die Einheit 
und Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts dauerhaft sicherzustellen und eine 
Verbesserung gegenüber dem Status quo herbeizuführen. Nicht unerhebliche 
nationale Alleingänge wären wohl vorprogrammiert. Ungeachtet dessen muss 
auch die nationale Ebene ihren Beitrag zur Vereinheitlichung des Europäi
schen Verwaltungsrechts leisten und ist zu einer inneren Reform der Rechts
dogmatik aufgefordert. Mögliche Hebel hierfür bieten die Prinzipien der ge
genseitigen Anerkennung, der Grundsatz der gemeinschaftsrechtskonformen 
Auslegung und Rechtsfortbildung sowie die punktuelle Novellierung des 
nationalen Verwaltungsrechts durch Anpassung an die Vorgaben des EG
Rechts oder durch Verweisung auf gemeinschaftsrechtliche Regelungen. 

369 A.A. Vedder, EuR Beiheft 1/1995, 75 (89). 
370 Zur Parallelisierungsthese &hmidt-Aßmann (Fn. 272), Perspektiven, S. 139. 
371 Ausschließlich hierfür (und gegen eine EG-Kodifikation nach Art des Vwvro) Harlow, 

Codification of EC Administrative Procedures? Fitting the Foot 10 the Shoe or the Shoe to 
the Foot, ELJ 1996, Vol. 2, S. 3 ff. 
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H. Stärkung des Vw VfG als Zentrum des Verwaltungsverfahrensrechts 

I. Über die Notwendigkeit einer Rekodifikation des Verwaltungsverfahrens
rechts 

Die Einheit des Verwaltungsverfahrensrechts in Deutschland ist gegenwärtig 
von innen wie von außen bedroht. Reaktions- und Präventionsstrategien sind 
daher vonnöten, um die Rechtszersplitterung aufzuhalten bzw. umzukehren. 
Ziel muss es sein, das VwVfG als Zentrum des Verwaltungsverfahrensrechts 
zu stärken und unter Berücksichtigung der praktischen Bedürfnisse der Ver
waltung schrittweise und wohl überlegt in Richtung auf eine Generalkodifika
tion auszubauen372• Dabei bedarf es eines langen Atems. Viele der im Folgen
den gemachten Vorschläge werden sich politisch voraussichtlich nicht oder 
nur mit größten Anstrengungen realisieren lassen. Gleichwohl darf die Wis
senschaft nicht müde werden, auf deren Richtigkeit und Notwendigkeit unab
lässig hinzuweisen. Dass es nicht unmöglich ist, verselbständigtes Sonder
recht auch nach längerer Zeit wieder normativ »einzufangen« und in die 
allgemeine Kodifikation zu integrieren, unterstreicht mit vorbildhafter Wir
kung die zum 1.1.2002 in Kraft getretene Schuldrechtsreform, auf die daher 
vorab ein kurzer Seitenblick geworfen werden soll, ehe zu einigen konkreten, 
das VwVfG betreffenden Rekodifikationsmaßnahrnen Stellung genommen 
werden soll. 

II. Exkurs: Das Vorbild der Schuldrechtsreform 2002 

Zum 1.1.2002 trat eine umfassende Neuregelung des Schuldrechts in KraW73 . 

Diese wurde angestoßen durch den Zwang zur Umsetzung einer Reihe von 
EG-Richtlinien, etwa der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, der e-commerce
Richtlinie und der Zahlungsverzugsrichtlinie. Der Gesetzgeber hat sich nach 
heftigen Kontroversen gegen eine punktuelle Änderung des Schuldrechts und 
für eine umfassende Reform des Allgemeinen und Besonderen Schuldrechts 
sowie des Verjährungsrechts entschieden374• Dem Gesetz zur Schuldrechts-

372 Wie hier Pitschas (Fn. 30), S. 100. 
373 Die Literatur zur Schuldrechtsrefonn ist längst unübersehbar. Vgl. fiir einen Überblick 

ErnstlZimmermann (Hrsg.), Zivilrechtswissenschaftund Schuldrechtsreform, 2001; Helms 
u.a. (Hrsg.), Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2001; Schwab, Das neue Schuld
recht im Uberblick, JuS 2002, 1 ff. sowie im Übrigen die umfangreiche Materialsammlung 
von S. Lorenz, http://www.ln-muenchen.del-Lorenzischwnodlindex.htm(Stand:26.11. 
2001). 

374 Zwn Gese1zgebungsverfahren vgl. BT-Drucks. 14/6040; 14/6857; 1417052. 
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modernisierung geht es neben den Änderungen in den Bereichen Verjäh
rungsrecht, Leistungsstörungsrecht sowie Kauf- und Werkvertragsrecht tun 

eine Integration von bisher in Nebengesetzen geregelten Materien, insbeson
dere des vertragsrechtlichen Verbraucherschutzes, in das BGB. Insofern kann 
von einer teilweisen Rekodifikation des Zivilrechts gesprochen werden. 
Nachdem durch das Gesetz über Fernabsatzverträge und andere Fragen des 
Verbraucherrechts vom 27.6.2000 bereits ein Teil des vertragsrechtlichen 
Verbraucherschutzes in das BGB aufgenommen wurde, wurden mit der 
Schuldrechtsreform 2002 die Regelungen über die Allgemeinen Geschäftsbe
dingungen (§§ 305-310 n.F.), Haustürgeschäfte (§§ 312, 312a n.F.), Fernab
satzverträge (§§ 312b-312d n.F.), Teilzeit-Wohnrechtsverträge (§§ 481-487 
n.F.) und Verbraucherkreditverträge (§§ 491-506 n.F.) in das BGB einbezo
gen. Hauptmotive für die Rekodifikation waren eine Verringerung der 
Rechtszersplitterung sowie der Intransparenz des Rechts für den Rechtsan
wender375. In der zivilrechtlichen Literatur war bereits davon gesprochen 
worden, die dogmatische Geschlossenheit, Systemperfektion und Universali
tät des BGB laufe Gefahr, »einer Polypragmasie der Gesetzgebung der demo
kratisch verfaßten Industriegesellschaft geopfert zu werden«376. Hierbei 
wurde auf die Stichworte Arbeitsrecht, Handels-, Gesellschafts- und Wertpa
pierrecht, AGB-Gesetz und Verbraucherschutzrecht verwiesen. Die Schuld
rechtsreform wirkt dieser Gefahr nunmehr immerhin in wesentlichen Punkten 
entgegen, ohne sie als solche zu beseitigen. Neben der äußeren Einheit sollte 
mit dem »BGB 2002« auch die inhaltliche Homogenität des Privatrechts er
höht und das Verbraucherrecht wieder stärker an die Grundprinzipien des 
BGB rückgekoppelt werden377. Für die Integration des AGBG wurde zudem 
auf den Rechtsvergleich mit anderen europäischen Rechtsordnungen verwie
sen378. Bei der Rekodifikation wurden die Ergebnisse der bisherigen Bemü
hungen tun eine internationale Rechtsvereinheitlichung (Principles of Euro
pean Contract Law der Europäischen Vertragsrechtskommission, Principles 
of International Commercial Contracts von UNIDROIT) berücksichtigt, tun 

im Wettbewerb der Rechtsordnungen tun die Gestaltung eines zukünftigen 
Europäischen Zivilgesetzbuchs (oder zumindest Vertragskodex) aktiv-gestal
tend Einfluss nehmen zu können. Das neue Schuldrecht, so die begründete 
Hoffnung des Reformgesetzgebers, werde die Chancen für einen Export deut-

375 BT-Drucks. 14/6040, S. 91 f. 
376 H. Schlosser (Fn. 1), S.206; vgl. auch ebd., S. 263 f.; zur Entwicklung desBGB im 20. Jahr

hundert siehe Kern, Neuere Entwicklungen im Bürgerlicheu Recht, JuS 1996, 1 ff.; LatUs, 
Beständigkeit und Waudel- Achtzig Jahre deutsches BGB, JuS 1980, 853 ff.; H. Schlosser, 
Zivilrecht für 100 Jahre? - Das janusköpfige Bürgerliche Gesetzbuch, in: ders. (Hrsg.), Bür
gerliches Gesetzbuch 1896-1996, 1997, S. 5 ff.; Schmoeckel, 100 Jahre BGB: Erbe und Auf
gabe, NJW 1996, 1697 ff.; Stürner, JZ 1996,741 ff. 

377 BT-Drucks. 14/6040, S. 97. 
378 BT-Drucks.14/6040, S. 92, 98. 
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scher zivilrechtlicher Begrifflichkeiten, Institute und Systeme spürbar erhö
hen. 

III. Konkrete Schritte zur Rekodifikation des Verwaltungsveifahrensrechts 

Teilt man die Einschätzung von der Notwendigkeit und den gemäßigten Opti
mismus hinsichtlich der grundsätzlichen Möglichkeit einer Rekodifikation 
des Verwaltungsverfabrensrechts, so schließt sich hieran die Frage nach kon
kreten einzelnen Maßnahmen an, welche der Erreichung dieses Ziels dienlich 
sein könnten. Im Folgenden soll deshalb ein (nicht abschließend verstande
ner) Katalog von konkreten Rekodifikationsschritten vorgestellt werden: 

Erstens: Zunächst ist die Integration des abgaben- und sozialrechtlichen Ver
jahrens379 in das Vwvro erneut zu priifen. Die Besonderheiten des Abgaben
rechts haben sich nicht als so weitreichend erwiesen; dass sie eine Abnabe
lung vorn Vwvro rechtfertigten. Im Gegenteil: Zwischen der AO und dem 
Vwvro lässt sich von einer deutlich überwiegenden inhaltlichen und sprach
lichen Kongruenz sprechen. Für das Sozia1recht wird dies zum Teil anders ge
sehen38o. Verwiesen wird auf die besondere (Vertrauens-)Schutzbedürftigkeit 
des sozial schwächeren Bürgers und auf die bislang nicht gelungene38l Ver
einheitlichung der drei Fachgerichtsbarkeiten. Diese Bedenken greifen indes 
nicht durch. Die Abweichungen vorn allgemeinen Verfahrensrecht sind auch 
im Sozia1recht hinsichtlich ihrer Quantität und Qualität nicht so einschnei
dend, als dass sie nicht hätten im Vwvro berücksichtigt werden können382• 

Bei Besonderheiten, die als Vorzüge des SGB X angesehen werden, spricht 
nichts dagegen, sie in den Rang des allgemeinen Verwaltungsverfahrens
rechts zu erheben383• 

379 In diesem Sinne auch Dittus, Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrensrechts in den 
Ländern, in: BIÜlnel (Hrsg.), Die Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrensrechts, 1984, 
S. 79 (90 f.); Hufen (Fn. 31), Rn. 395; KopplRamsauer (Fn. 5), Einführung Rn. 2; Meyer, 
ZRP 1979, 105 (109 f.); Pitschas (Fn. 30), S. 100; a.A. Henneke (Fn. 30), Vor § 1 Rn. 6. 

380 Historisch Klappstein (Fn. 19), S. 46 ff.; aktuell P. StelkenslSachs (Fn. 2), Einleitung 
Rn. 68. 

381 Hierzu (eine Vereinheitlichung fordernd) Rainer Pitschas, Reform des sozialgerichtlichen 
Verfahrens. Zur Integration von Sozial- und allgerneiner Verwaltungsgerichtsbarkeit, SGb 
1999,385 (389, 392 f.); Schmidt-Aßmann (Fn. 32), Einleitung Rn. 98 f. 

382 Zutreffend Meyer, ZRP 1979, 105 (109 f.); Send/er, NVwZ 1999, 132 (133); Ule, Das Ver
waltungsverfahren im Sozialgese1zbuch, VSSR 8 (1980),283 (286 f., 297); Ule/Laubinger 
(Fn.17), § 5 Rn. 1; § 8 Rn. 10. 

383 Z.B. die größere Strenge des Anhörungsgebots gern. § 24 Abs. I SGB X (dazu Hufen 
[Fn. 31]), Rn. 395; Meyer, ZRP 1979, 105 [109 f.]) oder die Nichterfassung der Anhörung 
durch die Unbeachtlichkeitsvorschrift des § 42 SGB X (dazu BSozGE 44, 207; Maurer 
[Fn. 64]§ 10 Rn. 42). 
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Zweitens: Bis es zu einer Verschmelzung der drei Säulen kommt, müssen Ver
waltungsgerichtsbarkeit und Verwaltungsrechtswissenschaft ihre Aufmerk
samkeit verstärkt auf die Herausarbeitung übergreifender Strukturen und 
allgemeiner Interpretationsmaßstäbe für vergleichbare Regelungen im Sinne 
einer verbindenden Dogmatik des Verwaltungsverfahrensrechts richten384• 

Hier sind bislang erst Ansätze erkennbar. Übergreifende Gesamtbetrachtun
gen sind jedoch unverzichtbar, um die Chancen für eine Harmonisierung und 
Fortentwicklung in den einzelnen Säulen sowie die Möglichkeiten für gegen
seitige Verweisungen auszuloten385• Allgemein gesprochen wird es zukünftig 
darum gehen, im Rahmen der teleologischen Auslegung den Zweck der Ver
fahrensvereinheitlichung, welcher dem übereinstimmenden Willen von Bund 
und Ländern entspricht, dahingehend durchschlagen zu lassen, dass einheit
lich benutzte Begriffe auch einheitlich ausgelegt und dass die §§ 1,2 VwVfG 
so interpretiert werden, dass sie dem Bundes-VwVfG den größtmöglichen 
Anwendungsbereich sichern386• Im Zweifel bleibt es beim (teilweisen) 
Schweigen eines Spezialgesetzes bei der Anwendbarkeit des VwVfG387• 

Drittens: Die Fachressorts triffi bei dem Erlass neuer Sonderregelungen sowie 
bei der Novellierung der Verwaltungsverfahrensgesetze eine Prüjungs- und 
Begründungspjlicht hinsichtlich der Wahrung der Einheitlichkeit des Verwal
tungsverfahrensrechts und des zwingenden sachlichen Bedarfs für eine et
waige Derogation. Daneben bleibt die Bereinigung des Verwaltungsverfah
rensrechts ein Dauermandat388• Zum einen sind periodisch systematische Be
reinigungen durchzuführen und zum anderen sollten permanent anlassbezo
gene Novellenbereinigungen durchgeführt werden. 

Viertens: Neben der Drei-Säulen-Theorie erweist sich der kupierte Anwen
dungsbereich des VwVjG für den Gedanken der Einheit des Verwaltungsver
fahrens als in besonderem Maße abträglich. Das VwVfG basiert auf einem 

384 Zur Rolle der Gerichte hierbei Ehlers, Die Verwaltung 31 (1998),53 ff.; Schmidt-Aßmann, 
Der Beitrag der Gerichte zur verwaltungsgerichtlichen Systembildung, VBlBW 1988, 
381 ff.; Stelkens, Die Rolle der Verwaltungsgerichte bei der Umsetzung der Verwaltungs
verfabrensgesetze, NWVBl 1989, 335 ff.; zurückhaltend zum tatsächlichen Beitrag der 
Rechtsprechung zur Einheitsbildung im VerwaItungsverfahrensrecht Klappstein (Fn. 19), S. 
100 ff.; Schoch, Die Verwalwng25 (1992), 21 (37 ff., 51 f.). 

385 Wie hier Henneke (Fn. 30), Vor § 1 Rn. 6; vgl. auch P. Stelkens/Schmitz (Fn. 112), § 2 
Rn. 47 ff., 88 ff. 

386 Henneke (Fn. 30), Vor § 1 Rn. 10; Klappstein (Fn. 19), S. 111; Kopp/Ramsauer (Fn. 5), Ein
führung Rn. 10 f.; § 1 Rn. 34; P. Stelkens/Sachs (Fa. 2), Einleitung Rn. 85 ff. 

387 BonklSchmitz (Fn. 33), § 1 Rn. 207 ff. unter Hinweis aufBVerwGE 85, 79 (82 f.); 88, l30 
(l32 f.); mit Einschränkung Hoffmann, in: Obermayer, Verwalwngsverfahrensgesetz, Kom
menmr,3. Aufl.1999, § 1 Rn. 47; KopplRamsauer (Fn. 5), § 1 Rn. 35 f. (nur bei zeitlich vor 
dem VwVfG erlassenen Gesetzen oder bei neuartigen Phänomen wie Massenverfahren). 

388 Gleichsinnig Bonk/Schmitz (Fn. 33), § 1 Rn. 6; KJappstein (Fn. 19), S. 149 ff. An einer wei
teren Überprüfung von Sonderverwaltungsrecht arbeitet die Unabhängige Kommission für 
Rechts- und Verwaltungsvereinfachung des Bundes. 
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vorsichtigen, attentistischen Ansatz. Realakte, Satzungen und andere Hand
lungsformen der Verwaltung, welche durch eine ausgeprägte Heterogenität 
gekennzeichnet sind, wurden zunächst nicht einbezogen, da es sich für diese 
Bereiche nach Ansicht des historischen Gesetzgebers als schwierig erwies, 
Regeln zu finden, welche zum einen abstrakt genug sind, um möglichst viele 
reale Erscheinungen zu erfassen, welche zum anderen aber so konkret sind, 
dass sie für die praktische Arbeit der Verwaltung taugen. Unter diesen Um
ständen hat der Gesetzgeber die weitere Entwicklung der Verwaltungsrealität 
und die Bewährung der Spezialregelungen abwarten wollen. Ein solches Vor
gehen lag im Jahre 1976 nicht fern389• Mittlerweile ist der Stand der dogmati
schen Erschließung des Verfahrens beim Erlass von Rechtsverordnungen, 
Satzungen und Verwaltungsvorschriften jedoch so weit vorangeschritten, 
dass sich mit Fug die Stimmen mehren, die für eine entsprechende Erweite
rung des Anwendungsbereichs des Vwvro eintreten390• Das Allgemeine Ver
waltungsgesetz für Schleswig-Holstein und der Sachverständigenentwurffür 
ein UGB liefern hier nützliches Anschauungsmaterial. Äußern muss sich eine 
Kodifikation ferner zu den verschiedenen Formen des privatrechtlichen Ver
waltungshandelns391, insbesondere zur Zwei-Stufen-Theorie und zum Ver
waltungsprivatrecht im Subventionsrecht und im Recht der öffentlichen Auf
tragsvergabe. Zu regeln ist ferner der Bereich der Realakte392, zumal der öf
fentlichen Wamungen, nicht aber das informelle Verwaltungshandeln393• 

389 FÜfein stufenweises Vorgehen Bettermann (Fn. 15), S.I44 ff.; Laubinger, DerVerfabrens
gedanke im Verwaltungsrecht, in: K. KöniglMerten (Hrsg.), Verfabrensrecht in Verwaltung 
und Verwaltungsgerichtsbarlreit, 2000, S. 47 (50 f.). 

390 Blümei (Fn. 30), S. 22; Hufen (Fn. 31), Rn. 446,488 ff.; Kopp/Ramsauer (Fn. 5), Einführung 
Rn. 3; Pitschas (Fn. 30), S. 101; Schoch, Die Verwaltung 25 (1992),21 (33 f., 50); Schmidt
Aßmann, Das Verwaltungsverfahren, in: HStR, Bd. 3,2. Aufl. 1996, § 70 Rn. 8. Gegen eine 
Regelung der Verwaltungsvorschriften im VwVfG Grupp, Verwaltungsinterne Rechtset
zung - Bedarf und Möglichkeiten ihrer Aufuahme in das Verwaltungsverfahrensrecht?, in: 
Blümel/Pitschas (Hrsg.), Reform des Verwaltungsverfahrensrechts, 1994, S. 215 (228). 
Grundsätzlich zum Problem Pitschas, Entwicklung der Handlungsformen im Verwaltungs
recht - Vom Formendualismus des Verwaltungsverfahrens zur Ausdifferenzierung der 
Handlungsformen, in: B1ÜDlel/ders., ebd., S. 229 ff.; Gößwein, Angemeines Verwal
tungs(verfabrens)recht der administrativen Normsetzung?, 200 1. 

391 Pitschas (Fn. 30), S. 101. 
392 Hufen (Fn. 31), Rn. 476 ff. (477, 483); Pitschas (Fn. 30), S. 44; Schmidt-Aßmann, Die Lehre 

von den Rechtsformen des Verwaltungshandelns, DVBl1989, 533 (541); für die Aufnahme 
einer Ermächtigung für staatliche Informationen in das VwVfG Di Fabio, Information als 
hoheitliches Gestaltungsmittel, JuS 1997, I (5); skeptisch Maurer (Fn. 64), § 15 Rn. 11; 
P. Stelkens/Schmitz (Fn. 112), § I Rn. 125. Generen zurückhaltend Bonk, NVwZ 2001, 636 
(639); P. Stelkens/Sachs (Fn. 2), Einleitung Rn. 20. 

393 Eine vollständige Formalisierung würde das unabweisbare praktische Bedürfnis nach Infor
malität verkennen und nur zur Erfindung immer neuer Formen des Informalen führen; vgt. 
Brohm, Verwaltungsverbandlungen mit Hilfe von Konfliktmittlem?, DVB1 1990, 321 
(323); Schmidt-Aßmann, DVBI 1989,533 (540); Schoch, Die Verwaltung 25 (1992), 21 
(52f.); Voßkuhle, VerwArch. 92 (2001), 184 (206 m. Fn. 139). Zum Problem sich erst lang
sam herausbildender Konturen eines Rechts der Publikumsinformation Voßkuhle (Fn. 80), 
S. 387 ff. 
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Fün!tefLY: Systematische Fehlentscheidungen des Gesetzgebers, etwa die Aus
lagerung der Umweltverträglichkeitsprüfong, des Zugangs zu Behärdenitifor
mationen oder des VergabeverfahrefLY aus dem VwVfG, müssen korrigiert 
und die genannten Materien als »geborene« VwVfG-Fragen in die Kodifika
tionen des Bundes und der Länder überführt werden. 

SechstefLY: Sollte sich der gegenwärtige Eindruck verfestigen, dass sich eine 
Mehrheit für eine Änderung der Gesetzgebungskompetenzen im Umweltrecht 
nicht finden wird und das Projekt UGB daher gescheitert ist, gilt es über eine 
alsbaldige Integration der Vorschriften über die Vorhabengenehmigung 
(§§ 80 ff. UGB-KomE) in die Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und 
der Länder nachzudenken, zumal dieser Weg sich kompetenzrechtlich als 
unproblematisch gangbar erweis~94. Zwar galt eine Integration der verfah
rensrechtlichen Vorschriften des UGB in die VwVfGe zunächst mehrheitlich 
nur als zweitbeste Lösung, verglichen mit der nun gewählten Sonderrechtslö
sung wäre sie aber der klar vorzugswürdige Weg. Alternativ ist zu erwägen, 
eine um die strittigen natur- und wasserrechtlichen Regelungen verkleinerte 
UGß.-Version auf der Ebene des Bundes zu verabschieden. Die Länder hätten 
dann im Konvoi einheitliche Landesumweltgesetzbücher unter Einschluss des 
Naturschutz- und Wasserrechts zu erlassen, wobei sie sich auf das Engste an 
der grundsätzlichen Konzeption, Zielsetzung und Begrifflichkeit des Bundes
UGB anlehnen müssten395• 

SiebtefLY: Das VwVfG leidet unter einer ausgeprägten VerfahrefLYtypenarmut. 
Fragen desformlichen Genehmigungsverfahrens, etwa im Bau- und Umwelt
recht, sind bislang im Sonderverwaltungsrecht geregelt. Die §§ 63 ff. VwVfG 
sind faktisch weitgehend bedeutungslos geblieben. Das VwVfG begibt sich 
damit selbst seiner materiellen Prägekraft nach innen wie nach außen in einer 
ganz zentralen Frage. Dies ist umso problematischer,.als das spezialisierte 
Anlagenzulassungsrecht durch einen weitgehenden Wildwuchs gekennzeich
net und die Anwendbarkeit des VwVfG auf die neuartigen Anzeige- und Ge
nehmigungsfreistellungsverfahren nicht hinreichend geklärt ist. Es ist bislang 
weder gelungen, das materielle Anlagenzulassungsrecht zu vereinheitlichen 
und zu vereinfachen noch die unterschiedlich gestalteten gestuften, parall€ilen, 
konzentrierten, vorläufigen und endgültigen Verfahren in ein stimmiges 
System zu bringen. Vor diesem Hintergrund kann die Aufnahme der umwelt
rechtlichen Vorhabengenehmigung in die VwVfGe nur der erste Schritt sein. 
Darüber hinaus sollte im Anschluss an Wahl im fünften Teil des VwVfG für 

394 So auch Wein!, UPR 2001, 46 ff. 
395 Allgemein zu den Kodifikationsspielräumen der Länder im Bundesstaat Peine, Zur »Mög

lichkeit« der Kodifikation von Landesumwel1recht, UTR 36 (1996), 335 (342 ff.). 
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die förmlichen Genehmigungsverfahren im Umweltrecht und im Baurecht 
Modell- und Stammregelungen in die Verwaltungsverfahrensgesetze aufge
nommen werden396• Diese hätten sich auf alle Typen von Eröffuungskontrol
len zu erstrecken und würden nach dem Vorbild des Planfeststellungsrechts 
einheitsstiftende Bausteine anbieten, welche im Sinne einer Angebots- bzw. 
Optionengesetzgebung vom Sonderverwaltungsrecht aufgenommen, ergänzt 
und modelliert werden könnten397• Das Sonderverwaltungsrecht würde hier
durch nicht verdrängt (dies wäre für das Bau-, Wasser- und Naturschutzrecht 
schon aus bundesstaatlichen Gründen ausgeschlosseni98, ihm würde aber die 
Richtung gewiesen, indem bestimmte Strukturelemente verbindlich festge
schrieben würden. Und auch dort, wo sich für Verfahrensarten außerhalb des 
Bau- und Umweltrechts nach sorgfältiger wissenschaftlicher Prüfung und 
nach Bewährung im Sonderrecht einheitsstiftende Strukturelemente heraus
schälen lassen399, spricht nichts dagegen, diese hochzuzonen und im VwVfG 
zu vertypen. Auf diese Weise könnte es insgesamt gelingen, den unbefriedi
genden aktuellen Zustand der verfahrensrechtlichen Diversität schrittweise 
zugunsten einer Reakzentuierung verbindender Module zu korrigieren. 

1. Ausblick 

Das deutsche Verwaltungsverfahrensrecht befindet sich an einem Scheide
punkt. Im Kern geht es um die Frage, ob das VwVfG das Zentrum und der 
Kristallisationspunkt des Verwaltungsverfahrens bleibt oder ob die Einheit 
des Verwaltungsverfahrensrechts vollends in ein polyzentrisches System zer
fallt. Dabei stellen im Ausgangspunkt weder die Kodifikation noch das Son
dergesetz für sich betrachtet einen Selbstzweck dar. Die Entscheidung für die 
eine oder andere Steuerungsform kann nur im Einzelfall getroffen werden. 
Die Differenziertheit und Komplexität der konkreten Lebenssachverhalte for
dert heute vermehrt spezielle Regelungen. Wird die Sondergesetzgebung 
jedoch zu weit getrieben, droht ein »Partikularismus, der durch eine kaum 
mehr überschaubare Fülle unabgestimmter oder womöglich widersprüch
licher Regelungsvarianten, Begriftlichkeiten und Detailausprägungen ge-

396 Weiterführend Wahl, Fehlende Kodifizierung der fönnlichen Genehmigungsverfahren im 
VwVfG, NVwZ 2002, im Erscheinen. 

397 Vgl. auch Schmitz, Aktuelle Tendenzen zur Reform des Genehmigungs- und Verwaltungs
verfahrensrechts, VA 2000,144 (147), der daueben eine Erweiterung von § 9 VwVfG er
wägt. 

398 In diesen Bereichen müsste aufgrund der zwingend zu beachtenden Vorgaben der Kompe
tenzurdnung (Art. 70 ff. GG) die Regelungsinitiative von den zuständigen Ländenniniste
rien ausgehen und kommt überllaupt nur der Weg einer Simultangesetzgebung in Betracht. 

399 Siehe dazu den Beitrag von Voßkuhle in diesem Bande. 
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kennzeichnet ist«400. SystembildWlg wird dann Wlmöglich. Insofern kommt 
es entscheidend auf das rechte Maß an. Gegenwärtig vorrangig erscheint in 
Anbetracht der skizzierten Dekodifikationsprozesse eine Rückbesinnung auf 
die Ordnungsidee und Strukturierungskraft des Allgemeinen. Gerade in Anbe
tracht der Tatsache, dass in der Politik den Ressortinteressen Wld den Behar
rtmgskräften eine eindeutige Dominanz zukommt, sind vor allem die Innen
ressorts, Wlterstützt vom Beirat Verwalttmgsverfahrensrecht beim BWldesin
nenministerium40I , sowie eine systematisch denkende Verwalttmgsrechtswis
senschaft dazu berufen, als Sachwalter des Allgemeinen das übergreifende 
Ganze im Blick zu behalten Wld die selektive Wirklichkeitsperzeption durch 
das Netz der Fachstände in den Ministerien, den Verbänden, der Justiz, der 
Anwaltschaft Wld der Wissenschaft stets aufs Neue zurückzudrängen. 

400 Schmidt-Preuß (Fn. 123), S. 777. 
401 Vgl. NVwZ 1998,596; dazu auch der Beitrag von Schmitz in diesem Baude. 
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I. Einleitung 

Das für diesen Vortrag gestellte Thema »Fortentwicklung des Verwaltungs
verfahrensgesetzes: Konkrete Gesetzgebungspläne und weitere Perspektiven« 
lädt den die Legislative bedienenden Praktiker aus der Ministerialverwaltung 
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zunächst ein, einen Überblick über die aktuellen Projekte des im Bundesmini
sterium des Innem für das Verwaltungsverfahrensgesetz zuständigen Referats 
zu geben und dabei die eine oder andere interessante Rechtsfrage anzuspre
chen. Ich möchte dabei jedoch auch auf einige weiterführende Aspekte einge
hen, die an das Anliegen dieser Tagungsreihe zur Reform des Verwaltungs
rechts anknüpfen: Wo wirkt die wissenschaftliche Reformdiskussion auf den 
Gesetzgebungsprozess ein? Ist das Gesetzgebungsverfahren übemaupt taug
lich, Reformüberlegungen umzusetzen? Wie finden Anforderungen an das 
Verwaltungsverfahren Eingang in den ministeriellen Diskussionsprozess und 
in konkrete Gesetzgebungspläne? 
Der perspektivische Blick auf die künftige Entwicklung des Verwaltungsver
fahrensrechts erfordert zunächst einen kurzen Rückblick auf die Genese eines 
Gesetzes, das gerade in der Wissenschaft mannigfache Kritik - bis zum Ver
dikt der Verfassungswidrigkeit _1 gefunden hat. 

11. Genehmigungsverjahrensbeschleunigungsgesetz (GenBeschlG) 

1. Gesetzgebung als Signal politischer Problemlösungskompetenz 

Anfang der 90er Jahre klagte die Wirtschaft über ein schlechtes Investitions
klima in Deutschland. Allgemein wurde erkannt, dass die wirtschaftliche Be
wältigung der Deutschen Einheit schwieriger war als zunächst prognostiziert. 
Objektive Merkmale wie auch interessengeleitete Schwarzmalerei2 fanden 
Resonanz in der Politik.3 Ab 1993 wurden einschlägige Vorhaben der Res
sorts für die Befassung im Bundeskabinett unter das Generalthema »ZU
kunftssicherung des Standorts Deutschland« gestellt. Die Koalitionsvereinba
rung von CDU/CSU und F.D.P. nannte 1994 dann das Ziel, »daß Verwal
tungs- und Gerichtsverfahren für Bürger und Wirtschaft wieder zeitlich über
schaubar und berechenbar werden«, und den genauen Weg: u.a. Vereinfa
chung und Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren4• 

Vorausgegangen war der von Baden-WüTttemberg vorgelegte Entwurf eines 
Gesetzes zur Sicherung des Wirtschafts standorts Deutschland durch Be-

Vgl. z.B. Sodan, Heilung von Verfahrens- und Formfehlern, DVBI 1999, 729 (736 ff. 
m.wNachw.). 

2 Hierzu auch SchmitzIW essendorf, Das Genehmigungsverfahrensbeschleunigungsgesetz -
Neue Regelungen im Verwaltungsverfahrensgesetz und der Wirtschaftsstandort Deutsch
land, NVwZ 1996,955 (956). 

3 S. auch Voßkuhle, »Ökonomisierung« des Verwaltungsverfahrens, Die Verwaltung 34 
(2001),347 (368). 

4 Hierin wurde auch einer der Wege zum »Schlanken Staat« gesehen; vgl. Busse, Verfahrens
wege zu einem »schlankeren Staat«, DÖV 1996, 389 (393). 
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schleunigung und Vereinfachung der Anlagenzulassungsverfahren5, der Vor
schläge der Verwaltungsverfahrensrechtsreferenten und der Arbeitsgruppe 
der Staatskanzleien »Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsver
fahren« berücksichtigte. Wesentliche Teile dieses Entwurfs fanden sich dann 
in den Vorschlägen der auf Initiative des BMWi berufenen sog. Schlichter
Kommission6 und darauf aufbauend in dem Regierungsentwurf für das Gen
BeschlG als Teil des sog. Beschleunigungspakets zur Änderung des Vwvro7, 

der VwG08 und des BImSchG9 wieder. Schriftliche StellungnahmenlO und 
mündliche Äußerungenll der Sachverständigen aus Wissenschaft und Praxis 
in der gemeinsamen Anhörung vor Innen-, Rechts-, Wirtschafts- und Umwelt
ausschuß des Bundestages im Mai 1996 waren mit Ausnahme der Vertreter 
aus der Industrie und der Mitglieder der vorherigen Expertenkommission 
durchweg kritisch. Der Entwurf des GenBeschlG wurde - anders als der zur 
VwGO - nach der Anhörung nicht mehr verändert. l2 

Als erstes Teilergebnis halte ich fest: Ein unmittelbares Einwirken der wis
senschaftlichen Reformdiskussion ist beim GenBeschlG nicht festzustellen. 
Allenfalls ein indirekter und stark gefilterter Einfluss lässt sich erkennen. Die 
sog. Schlichter-Kommission hatte im wesentlichen keine neuen Vorschläge 

5 BT-Dr 13/1445. 
6 Das Aldionsprogramm der Bundesregierung (Stand 18. Januar 1994) sah unter Nr. 27 die 

Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission »Planungs- und Genehmigungsver
fahren« vor. Mitglied war - als einziger Verwaltungsrechtler - Martin Bullinger, dessen 
Vorstellungen von Verfahrensbeschleunigung (vgl. Bullinger, Beschleunigte Genehmi
gungs.. und Planungsverfahren fiir eilbedürftige Vorhaben, in: BlümellPitschas (Hrsg.), 
Refonn des Verwaltungsverfahrensrechts, 1994, S. 127 ff.; ders., Die funktionelle Unter
scheidung von öffentlichem Recht und Privatrecht als Beitrag zur Beweglichkeit von Ver
waltung und Wirtschaft in Europa, in: Haffmann-RiemiSchmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffentli
ches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, 1996, S. 239 (251 ff.), 
jew. m.w.Nachw.) bereits in der Initiative Baden-Württembergs Niederschlag gefunden hat
ten. Die Ergebnisse der Kommission finden sich in Bundesministerium für Wirtschaft 
(Hrsg.), Investitionsförderung durch flexible Genehmigungsverfahren, 1994. 

7 Entwurf eines Geselzes zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren (Genehmigungs
verfahrensbeschleunigungsgeselz - GenBeschlG), BT-Dr 13/3995; Beschlussempfehlung 
und Bericht des Innenausschusses, BT -Dr 13/5085. 

8 Entwurf eines Sechsten Geselzes zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung und ande
rer Geselze (6. VwGOÄndG), BT-Dr 13/3993, 13/4069; Beschlussempfehlung und Bericht 
des Rechtsansschusses, BT-Dr 13/5098. 

9 Entwurf eines Geselzes zur Beschleunigung und Vereinfachung immissionsrechtlicher Ge
nehmigungsverfahren, BT-Dr 13/3996. 

10 S. Ausschussdrucksachen 131271, Teile I bis VI, und 13/272 des BT-Ausschusses fiir Um
welt, Naturschulz und Reaktorsicherheit (16. Ausschuß). 

11 S. Protokoll Nr. 31 (13. Wahlperiode) des BT-Ausschusses fiir Umwelt, Naturschulz und 
Reaktorsicherheit (16. Ausschuß). 

12 Zum Inhalt des GenBeschlG SchmitzlWessendorf, NVwZ 1996,955; Bank, Strukturelle Än
derungen des Verwaltungsverfahrens durch das Genehmigungsverfahrensbeschleunigungs
gesetz, NVwZ 1997,320; Schmitz, 20 Jahre Verwaltungsverfahrensgeselz - Neue Tenden
zen im Verfahrensrecht auf dem Weg zum schlanken Staat, NJW 1998,2866; ders., Fortent
wicklung des Verwaltungsverfahrensrechts im Schlanken Staat, in: Ziekow (Hrsg.), Be
schleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, 1998, S. 171; P. Stelkens/Sachs 
in: StelkenslBankiSachs, VwVfG, 6. Aufl. 2001, Einl Rn. 67 m.w.Nachw. 
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entwickelt, sondern nur die zahlreichen Vereinfachungs- und Beschleuni
gungsvorschläge aus der Fachdiskussion gesichtet und in konkrete Gesetz
gebungsvorschläge eingestellt.13 Hierbei dürfte lediglich durch das Kommis
sionsmitglied Bullinger14 die Verknüpfung zur allgemeinen wissenschaftli
chen Diskussion hergestellt worden sein. 

2. Gesetzgebung als Signal eines Paradigmenwechsels 

Die wissenschaftlichen Diskussion während des Gesetzgebungsverfahrens 
und nach Verkündung des GenBeschlG betraf vor allem die Ausdehnung der 
Heilungsmöglichkeiten von Verfahrensfehlern in §§ 45, 46, 75,15 weniger die 
neuen §§ 71a bis 71e im Abschnitt »Beschleunigung von Genehmigungsver
fahren«. 
Politisches Ziel und Wirkung des GenBeschlG werden von mancher Kritik 
jedoch nur unzureichend erfasst.16 Das GenBeschlG sollte unabhängig vom 
tatsächlichen Befund ein Signal zugunsten eines besseren Investitionsklimas 
setzen.17 Mit dem Etikett »Signalgesetzgebung« ist es nicht hinreichend be
schrieben. Positiv gewendet lassen sich die §§ 71a ff. Vwvro auch als rechts
systematische Fortentwicklung des bisherigen Verfahrensrechts verstehen, 
durch die informelle, dialogische und kooperative Verfahrensformen normiert 
werden, die zukünftig - z.B. beim öffentlich-rechtlichen Vertragsrecht - wei
ter ausgebaut werden können.18 Dem entsprechend hat der neue Abschnitt im 
Vwvro zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, der dem ändern
den Gesetz seinen Namen gegeben hat, eine insgesamt positive Aufuahme ge
funden: z.B. »Anschauungsmaterial für verfassungskonforme Beschleuni
gungsansätze«.19 Zu betonen ist hier auch, dass sich in den neuen Regelungen 

13 8. Bundesministerium für Wirtschaft (0. Fußn. 6), Rn. 010. 
14 Vgl. o. Fußn. 6. 
15 Vgl. SchmitziOlbertz, Das Zweite Gesetz zur Ände1UIlg verwaltungsverfahrensrechtlicher 

Vorschriften - Eine Zwischenbilanz?, NVwZ 1999, 126 (128 f.); Holznagel, Verfahrensbe
zogene Aufgabenkritik und Ände1UIlgen von Verfahrensstandards als Reaktion auf die staat
liche Finanzkrise, in: Hoffmann-RiemiSchmidt-Aßmann (Hrsg.), Effizienz als Herausforde-
1UIlg an das Verwaltungsrecht, 1998, 8. 205 (225 ff.); ausführlich Hufen, Fehler im VerwaI
tungsverfahren, 3. Aufl. 1998, Rn.584 ff.,jew. m.w.Nachw. 

16 Zusammenfassung der Kritik zuletzt bei Voßkuhle, Die Verwaltung 34 (2001),347 (349 ff.), 
der allerdings die Regelungen der § 71a ff. Vwvro als für den Informationsfluss unter den 
Verfahrensbeteiligten nützlich ansieht (357 f.). 

17 Vgl. MdB Schlee in der 2.13. Lesung im Bundestag, BT-8tenBer.-Plenarprot. 13/116, 
8.10346. 

18 Vgl. Bonkin: StelkenslBonIrJSachs (0. Fußn. 12), § 7la Rn. 4 ff.: )}ein Schritt in die richtige 
Richtung, dem aber weitere folgen müssen, wenn eine substantielle Beschleunigung erreicht 
werden soll<<; ders., 25 Jahre Verwaltungsverfahrensgesetz, NVwZ 2001, 636 (642). 

19 80 Steinbeiß-Winkelmann, Verfassungsrechtliche Vorgaben und Grenzen der Verfahrensbe
schleunigung, DVBI 1998, 809 (819); weitere Nachweise zur Rezeption bei Schmitz! 
Olbertz, NVwZ 1999, 126 (128). 
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ein erster Ansatz manifestiert, das Phänomen des kooperativen Staates in das 
Verwaltungsverfahrensrecht zurnckzuführen.20 

III. Beirat Verwaltungsverfahrensrecht beim Bundesministerium des Innern 

Vor dem GenBeschlG war das VwVfG zwei Jahrzehnte nahezu unverändert 
geblieben. Zuvor war 1996 durch das (1.) Gesetz zur Änderung verwaltungs
verfahrensrechtlicher Vorschriften nur ein von der Bundesregierung erstmals 
1986 vorgelegter Entwurf endlich umgesetzt worden.21 Die Genese des Gen
BeschlG gab Anlass zu Überlegungen, die Fortentwicklung des Verwaltungs
verfahrensrechts als Daueraufgabe22 ministerieller Tätigkeit zu organisieren. 
Dazu wurde ein Vorschlag aus der Literarur23 aufgegriffen, bei dem für das 
VwVfG federführenden Ministerium ein kontinuierlich beratendes Gremium 
einzurichten. Dieses soll 

die aktuelle wissenschaftliche Diskussion auswerten und deren Vor
schläge bewerten; 

• Bedürfuisse der Praxis erfassen und hieraus konkrete Vorschläge entwik
keIn; 

• die einschlägige Rechtsprechung auf Regelungslücken beobachten und 
Bedürfuisse der Klarstellung und Korrektur durch Gesetzgebung erken
nen; 

• die Umsetzbarkeit von Vorschlägen aus dem Gesetzgebungsprogramm 
der jeweiligen Bundesregierung prüfen; 

• bei allem auch die Akzeptanz in den Ländern im Hinblick auf den Bundes
rat und die Einheit des Verwaltungsverfahrensrechts von Bund und Län
dern berücksichtigen. 

Hieraus ergab sich fast zwangsläufig die Zusammensetzung des Ende 1997 
berufenen Beirats Verwaltungsverfahrensrecht: Wissenschaftler, wissen
schaftlich tätige Praktiker (insb. aus Anwaltschaft und Justiz), Vertreter der 
Länderinnenministerien sowie Verwaltungspraktiker.24 Ein Schwerpunkt-

20 Vgl. auch Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 1998, 
S. 26 f. 

21 Art. I des Gesetzes v. 2.5.1996 (8GBI I S. 656). Hierzu Sachs in: StelkenslBonkiSachs (0. 
Fußn. 12), § 49 Rn. 85 ff.; SachslWermeckes, Die Neuregelung verwaltungsverfahrens
rechtlicher Vorschriften zur Rückabwicklung fehlgeschlagener Subventionsverbä1tnisse 
(§§ 49, 49a VwVfG), NVwZ 1996, 1185. 

22 Vgl. SchmitziOlbertz, NVwZ 1999, 126 (130). 
23 Vgl. Schmitz, NJW 1998,2866 (2868 Fußn. 35 m. Hinw. auf Blümei, Klappstein, Kopp). 
24 Zu den Mitgliedern des Beirats (Stand 1.4.2001) s. Bonlr/Schmitz in: StelkenslBonkiSachs 

(0. Fußn. 12), § 1 Rn. 276a (dort Fußn. 873). 

139 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


thema des Beirats ist seit Beginn der Arbeit der öffentlich-rechtliche Ver
trag.25 

IV. Kooperatives Vertragsrecht 

In der Praxis gewinnt der öffentlich-rechtliche Vertrag zunehmend an Bedeu
tung. Bedarf für eine Fortentwicklung des rechtlichen Instrumentariums der 
§§ 54 ff. VwVfG zeigt sich unter zwei Gesichtspunkten: 
Verschiedene »Nichtigkeitsfallen« behindern die AnwendWlg; sie bestimmen 
in Behörden die Auffassung, mit einer RegelWlg durch Verwaltungsakt ein si
chereres Verfahren zu wählen. 
Der öffentlich-rechtliche Vertrag ist jedoch ein Instrument, das dem Anliegen 
der BundesregiefWlg, im Sinne des »aktivierenden Staates« die Kooperation 
von Hoheitsträgern und Privaten zu fOrdern, den erforderlichen rechtlichen 
Rahmen geben kann.26 Der Akzent der Kooperation bei der Überlegoog, die 
RegelWlgen des öffentlich-rechtlichen Vertrags zu überarbeiten, kann dabei 
als der Tendenz der neuen § 71a ff. VwVfG folgend angesehen werden. 
Kooperation bedeutet auch hier verstärkte Einbeziehung des Privaten bei der 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben. 

1. Wissenschaftliche Fundierung durch Gutachten 

Das Bundesministerium des Innern hat zunächst zwei wissenschaftliche Gut
achten der Prof. Schuppert (Berlin) Wld Ziekow (Speyer) eingeholt.27 Beide 
Gutachten nehmen als Ausgangspunkt den gfWldsätzlichen Wandel der Vor
stellung von Aufgaben des Staates und der Verwaltung, der allgemein auch 
Wlter dem Stichwort »PrivatisiefWlg« diskutiert wird.28 Sie beziehen empiri
sche UntersuchWlgen zu verschiedenen Formen der Zusammenarbeit von pri
vaten Wld staatlichen Stellen ein und münden in konkreten Regelungsvor
schlägen zum sog. Kooperationsvertrag. Die Annahme, für einen Gesetzent
wurfkönnten nWl diese Vorschläge nach der Methode »Text einrücken von 
... bis ... « schnell übernommen werden, ist allerdings etwas zu schlicht. 
Vielmehr wird z.B. der in beiden Gutachten zentrale Begriff der »Verantwor
tungsteilung« zwischen Staat Wld Privaten - soweit er sich auf den Privaten 

25 Vgl. Schmitz, Moderner Staat - Modemes Verwaltungsverfahrensrecht, NVwZ 2000, 1238 
(1240 f.); Bonk, NVwZ 2001, 636 (642). 

26 Hierzu Schmitz, NVwZ 2000,1238 (1241 f.). 
27 Zunächst veröffentlicht unter http://www.bmi.bund.de auf der Hornepage des Bundesmini

steriums des lunem. 
28 Zur »Privatisierung« vgl. StelkenslSchmitz in: StelkenslBonkiSachs (0. Fußn. 12) § I 

Rn. 101 ff. 
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bezieht - im weiteren noch vertieft zu diskutieren sein.29 Gesetzgebungsarbeit 
lässt sich also nicht an die Wissenschaft delegieren oder - in themennaher 
Terminologie - privatisieren. 

2. Ministerielle Umsetzung 

Hier möchte ich ein zweites Teilergebnis festhalten: Seriöse Arbeit an einem 
Querschnittsgesetz wie dem Verwaltungsverfahrensgesetz - dem »Grundge
setz der Verwaltung<2° - kommt nicht ohne wissenschaftliche Fundierung 
aus. Gerade bei komplexen Materien kann nur so das ganze Spektrum wertend 
zu berücksichtigender Aspekte erfasst werden. Die hohe Abstraktion wissen
schaftlicher Tätigkeit führt zu Ergebnissen, die auf dem Weg zum Gesetzge
ber einer Transformation bedürfen. Dies ist typische Aufgabe der Ministerial
verwaltung, die prozesshaft zu verstehen ist, also durchaus auch weitere wis
senschaftliche Begleitung umfassen sollte. Dabei ist vor allem der Maßstab 
politischer Umsetzbarkeit anzulegen. Zu berücksichtigen und zu gewichten 
sind die Interessen vielfältiger Akteure im Gesetzgebungsverfahren: Ressorts, 
Länder, Vetbände und nicht zuletzt der Gesetzgeber in Person der fachlich zu
ständigen Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Fehleinschätzung und 
fahrlässiges Außerachtlassen dieser Interessen können zum Scheitern des Ge
setzgebungsverfahrens führen.31 

V. Informationsfreiheitsgesetz 

1. Ausgangslage 

Ebenfalls in der Tendenz, behördliches Handeln »zu öffnen«, liegt das Vorha
ben eines Informationsfreiheitsgesetzes. Hier geht es allerdings darum, dieses 
Handeln über den Kreis der Verfahrensbeteiligten hinaus transparent zu 
machen. 

29 Dies betont auch Wahl in seiner Stellungnahme vom 30.8.2001 zu den Gutachten für den 
Beirat Verwaltungsverfahrensrecht (n.v.). Gleichfalls kritisch zum Begriff »Verantwor
tungsteilung« Pitschas, Datenschutz in Sicherheitspartnerschaften der Polizei mit privaten 
Sicherheitsdienstleistem, in: Stober (Hrsg.), Public-Private-Partnerships und Sicherheits
partnerschaften, 2000, S. 91 (94). Vgl. weiter Hoffmann-Riem, Öffentliches Recht und Pri
vatrecht als wechselseitige Auffangordnungen - Systematisierung und Entwicklungsper
spektiven, in: ders.lSchmidt-Aßmann (0. Fußn. 6), S.261 (319 ff.). Zum Zusammenhang 
von »Verantwortungsteilung« und Gemeinwohlverantwortung des Staates ferner Schuppert, 
Das Konzept der regulierten Selbstregulierung als Bestandteil einer als Regelungswissen
schaft verstandenen Rechtswissenschaft, Die Verwaltung Beiheft 4/2001, 201 (223 ff.). 

30 Schily, Die Europäisierung der Iunenpolitik, NVwZ 2000, 883 (887). 
31 Beispiel aus jüngerer Zeit ist das UGB I; vgl. hierzu Bonk/Schmitz in: StelkenslBonkiSachs 

(0. Fußn. 12), § 2 Rn. laff. m.w.Nachw. 
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Das bestehende Recht in Deutschland ist gekennzeichnet durch den Gnmdsatz 
des Aktengeheirnnisses. Ein Anspruch auf Akteneinsicht besteht generell nur 
innerhalb eines Verwaltungsverfahrens und auch nur dann, wenn die Akten
kenntnis zur GeltendmachWlg oder Verteidigmg rechtlicher Interessen erfor
derlich ist (§ 29 VwVfG). Der Auskunftsanspruch in § 19 Abs. 1 BDSG setzt 
ebenfalls eine eigene Betroffenheit voraus. Weitergehende Rechte werden 
bisher nur in besonderen Bereichen gewährt, etwa aufgrWld des Stasi-Unter
lagengesetzes und des Umweltinfonnationsgesetzes. Ein allgemeines Akten
einsichts- und Infonnationszugangsgesetz existiert lediglich auf Landesebene 
in mehreren Ländern. Der von der Fraktion Bündnis 90IDie Grünen in der 13. 
Legislaturperiode eingebrachte Gesetzentwurf für ein Infonnationsfreiheits
gesetz des Bundes32 fand keine Mehrheit. 
Demgegenüber gibt es in den USA (Freedom of information act von 1966) 
und Kanada sowie in vielen europäischen Nachbarstaaten, allen voran in den 
skandinavischen Ländern, aber auch in Frankreich, Österreich, den Niederlan
den, Griechenland, Portugal Wld Spanien einen allgemeinen Infonnationsan
spruch schon seit langem. Auch Art. 255 des EG-Vertrages33 enthält ein all
gemeines Zugangsrecht zu den Dokumenten des Europäischen Parlaments, 
des Rates und der Kommission.34 

Zwar ist ein Informationszugang in Deutschland auch außerhalb des Anwen
dWlgsbereichs der o.g. Vorschriften nicht ausgeschlossen, weil die Behörde 
entsprechende Anträge nach pflichtgemäßem Ennessen zu bescheiden hat 
(vgl. § 40 VwVfG). Im Einzelfall unterscheiden sich daher die faktischen 
Möglichkeiten des Infonnationszugangs oft nur geringfügig von denen in 
Staaten mit einem gesetzlich verankerten Informationsanspruch. Gleichwohl 
würden durch eine UmkehrWlg des Regel-Ausnahme-Verhältnisses die demo
kratischen Beteiligmgsrechte i.S. der KoalitionsvereinbarWlg von SPD und 
Bündnis 90IDie Grünen aufgewertet. Ein gesetzlich geregelter Anspruch auf 
Infonnationszugang würde zunehmenden Tendenzen folgen, ein partner
schaftliches Verhältnis zwischen Staat und Bürger zu betonen.35 Er entsprä
che zudem internationalen, europäischen und innerstaatlichen Entwicklun
gen. 

32 BT-Dr 13/8432. 
33 EGV Ld.F. des Amsterdamer Vertrages. 
34 Hienu auch Schmidt-Aßmann (0. Fußn. 20), S. 333. 
35 Vgl. VoßkuhJe, Der Wandel von Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozeßrecht in der In

fonnationsgesellschaft, in: Hoffmann-lüemlSchmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in 
der lnfonnationsgesellschaft, 2000, S. 349 (365 ff.). 
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2. Regelungsbereich eines IFG 

Erwogen wurde eine erweiternde Änderung des § 29 VwVfU im Sinne eines 
Akteneinsichts- und Informationsrechts auch außerhalb von Verwaltungsver
fahren und auch für Nichtbeteiligte. Das VwVfU des Bundes gilt jedoch nicht 
für die Verwaltungstätigkeit der Länder. Um den Gleichklang zwischen Bun
des- und Landesverwaltungsverfahrensrecht zu gewährleisten (und im Inter
esse der Revisibilität der VwVfUe der Länder nach § 137 Abs. 1 Nr. 2 
VwGO), müssten die LandesVwVfUe entsprechend ergänzt werden, was ei
nen erheblichen Abstimmungs- und Zeitaufwand erfordern würde und im üb
rigen von den Ländern abgelehnt wurde. 
Eine Erweiterung des § 29 VwVfU ist zudem rechtssystematisch wenig nahe
liegend, weil die Vorschriften des VwVfU grundsätzlich nur innerhalb eines 
Verwaltungsverfahrens gelten, während das Informationszugangsrecht gerade 
auch außerhalb eines solchen Verfahrens gelten soll. Nicht zuletzt aus Grün
den der Rechtsvereinheitlichung mag man bedauern, dass das Verwaltungs
verfahrensgesetz im wesentlichen auf die Verfahren i.S.v. § 9 VwVfU be
schränkt ist; nach seiner deIZeitigen Konzeption ist es als Standort für eine 
umfassende Verwaltungsinformationsordnung jedenfalls nicht geeignet.36 

Deshalb fiel die Entscheidung für ein Informationsfreiheitsgesetz, dessen An
wendungsbereich sich auf die bundeseigene Verwaltung beschränkt. Es soll 
zumindest Modellcharakter für die Länder haben. Ein Gleichklang zwischen 
Landes- und Bundesrecht ist insofern, anders als im Verwaltungsverfahrens
recht, nicht zwingend erforderlich. 
Zum jetzigen Zeitpunkt empfiehlt es sich nicht, das Datenschutzrecht in ein 
Informationsgesetz zu integrieren, wie dies auf dem 62. Deutschen Juristentag 
1998 unter dem Stichwort »Informationsgesetzbuch« diskutiert wurde.37 In
formationszugang und Datenschutz stehen in einem Spannungsverhältnis zu
einander, da beim Zugang zu Behördeninformationen stets zu prüfen ist, ob 
sie nicht schutzbedürftige Daten Dritter enthalten.38 Eine Verknüpfung mit 
dem BDSG würde zudem das Gesetzgebungsverfahren unnötig belasten. Län
gerfristig könnte allerdings erwogen werden, ein Informationsgesetzbuch als 
übergreifende, rechtsbereinigende und -harmonisierende Kodifikation des In
formationsrechts des Bundes zu konzipieren. 

36 V gl. auch Schmidt-Aßmann, Grundlagen und Aufgaben der velWaltungsrechtlichen System
bildung, in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen des Verwaltungsrechts und des Kornrnunal
rechts, 2000, S. I (12). 

37 V gl. Kloepfor, Gutachten D fiir den 62. Deutschen Juristenlag, 1998, S. D 90. 
38 Dies gilt insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass abgeJ!agte Informationen auch wirt

schaftlich genutzt werden können. V gl. auch Weichert, Die Ökonomisierung des Rechts auf 
infonnationelle Selbstbestimmung, NJW 2001,1463. 
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Inwieweit die informationstechnischen Entwicklungen und ein denkbarer In
formationszugang mittels neuer Medien wie des Internets Regelungsbedarf 
begründen, wird zukünftig zu prüfen sein. 

3. Perspektive: Einbeziehung des UIG 

Der Entwurf eines Informationsfreiheitsgesetzes lehnt sich stark an die Rege
lungen des Umweltinformationsgesetzes an. Wegen der Überlappung des Re
gelungsbereichs und unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung und Beseiti
gung von Rechtszersplitterung drängt sich deshalb die Überlegung einer Zu
sammenfassung beider Gesetze auf. Um das Vorhaben des Informationsfrei
heitsgesetzes nicht zu verzögern, ist eine Vertiefung dieser Überlegung zu
nächst zurückgestellt worden. 

VI. Drittes Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vor
schriften (3. VwVJ.tfndG) 383 

Die Verwaltungsverfahrensrechtsreferenten des Bundes und der Länder 
haben einen gemeinsamen MusterentwurfW für die Anpassung der Verwal
tungsverfahrensgesetze an elektronische Kommunikationsformen erarbeitet. 
Dieser soll auch als Grundlage für ein Artikelgesetz zur Anpassung des Ver
waltungsverfahrensrechts des Bundes (Änderung von VwVfG, SGB X, AO 
sowie von einschlägigen Verfahrensregelungen im Fachrecht) dienen. 
Das Vorhaben ist ein zentrales Element der Verwaltungsmodernisierung. Es 
schafft auf der Basis der Signaturgesetznovelle40 die Voraussetzungen für 
rechtsverbindliche elektronische Kommunikation durch Verwendung elektro
nischer Signaturen zwischen Bürger und Verwaltung.41 Der Gesetzentwurf 
steht damit neben dem Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Pri
vatrechts und anderer Vorschriften an den modemen Rechtsgeschäftsver
kehr.42 Dieses Gesetz, durch das insbesondere die §§ 126 ff. BGB neugefasst 

38a Das Gesetz ist zwischenzeitlich verabschiedet (21. August 2002) und verkündet worden 
(BGBl. I, S. 3322). 

39 Hierzu und zum Folgenden Stelkens/Schmitz in: StelkenslBonklSachY (0. Fußn. 12), § 10 
Rn.28aff. 

40 Signaturgesetz - SigG (= Art. 1 des Gesetzes über Rahmenbedingungen für elektronische 
Signaturen und zur Andernng weiterer Vorschriften) vom 16. Mai 2001, BGBl. I S. 876. 

41 Zu Perspektiven eines »Electronic Government« Boehme-Neßler, Electronic Govemment
Internet und Verwaltung, NVwZ 2001,374. Ausführlich auch Britz, Reaktionen des Ver
waltungsverfahrensrechts auf die informationstechnischen Vemetzungen der Verwaltung, 
Ld.B. 

42 Vom 13. Juli 2001, BGBl. I S. 1542. Hierzu Hähnchen, Das Gesetz zur Anpassung der 
Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modemen Rechtsge
schäftsverkehr, NJW 2001, 2831. 
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wurden, berücksichtigt ebenso wie das neue Signaturgesetz und der Entwurf 
eines 3. VwVfÄndG die Anforderungen, die sich für den elektronischen 
Rechtsverkehr aus der EG-Richtlinie 1999/93/EG vom 13. Dezember 1999 
über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen43 
und der EG-Richtlinie 20oo/31/EG vom 8. Juni 200044 über den elektroni
schen Rechtsverkehr ergeben. 
Das von der Innenministerkonferenz am 24. November 2000 (auf Vorlage von 
NRW) gebilligte Konzept des BundlLänder-Musterentwurfs,45 der Grundlage 
sein soll für eine simultane Änderung der Verwaltungsverfahrensgesetze des 
Bundes und der Länder, beruht auffolgenden Eckpunkten: 
• Einführung einer Generalklausei (§ 3a VwVtD-E), die die Gleichwertig

keit von durch Gesetz angeordneter Schriftfonn und - mit qualifizierter 
elektronischer Signatur verbundener - elektronischer Fonn bestimmt. 
Diese Generalklausei soll grds. auch das gesamte besondere Verwaltungs
recht erfassen. Durch Gesetz angeordnete Schriftfonn umfasst die Be
griffe »schriftlich, schriftliche Form, Schriftfonn«; sie erfasst auch Sach
verhalte, bei denen die Schriftlichkeit durch die gesetzliche Umschreibung 
vorgegeben ist, wie bei den Begriffen »Unterschrift, Unterschriftenliste, 
Niederschrift«. Im Bereich des fonnfreien Verwaltungshandelns sind wei
terhin einfache elektronische Handlungsfonnen möglich, an die das Erfor
dernis einer Signatur nach dem Signaturgesetz nicht gestellt wird. 

• Es soll der elektronische Verwaltungsakt als neuer Typ eingeführt werden 
(bisherige Typen: schriftlich, mündlich oder in anderer Weise erlassener 
Verwaltungsakt). 

1. § 3a VwVjG 

Grundsätzlich ist das Verwaltungsverfahren nicht fonngebunden; dement
sprechend kann der Bürger jede Fonn elektronischer Kommunikation ver
wenden. Soweit als Ausnahme vom Prinzip der Fonnfreiheit eine Schriftfonn 
gesetzlich angeordnet ist, also rechtsverbindliches Handeln des Bürgers von 
einigem Gewicht verlangt wird, kann diese Schriftfonn durch eine mit einer 
Signatur nach § 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes verbundene elektronische Fonn 
(qualifizierte elektronische Fonn) ersetzt werden. Dies wird in der Grund
satznonn des § 3a Abs. 2 VwVtD-E bestimmt und entspricht der im Gesetz 
zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschrif
ten an den modemen Rechtsgeschäftsverkehr (Zuständigkeit BMJ) vorgese-

43 ABI. EG 2000 Nr. L 13 S. 12. 
44 ABI. EG Nr. L 178 S. I. 
45 Hierzu ausfiihrlieh Catrein, Moderne elektronische Kommunikation und VelWaltungsver

fahrensrecht, NWVBI 2001, 50; riers., Anmerlrungen zum Entwurf eines Geselzes zur 
Änderung der VeIWaltungsverfahrensgese1ze des Bundes und der Länder, NVwZ 2001, 
413. 
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henen Signaturform, mit der im Privatrecht rechtsverbindliches Handeln er
möglicht wird, ebenso wie der EG-Signaturrichtlinie,46 die in Art. 5 Abs. 1 
diese Anforderung für den rechtsverbindlichen elektronischen Ersatz der 
eigenhändigen Unterschrift vorgibt. Nur bei qualifizierten elektronischen 
Signaturen ist auf Grund des durch das Signaturgesetz vorgegebenen Verfah
rens eine zuverlässige Identitätsprüfimg des Inhabers der Signaturkarte zwin
gend erforderlich und damit die notwendige Sicherheit für den Rechtsverkehr 
gegeben. 
Anwendung finden kann die elektronische Kommunikation selbstverständlich 
nur, wenn alle Verfahrensbeteiligten hierzu bereit sind; der Rückgriff auf 
klassische Kommunikationsformen kann insbesondere von der Verwaltung 
nicht ausgeschlossen werden.47 

Fachlich erforderliche Abweichungen von der Grundsatznorm des § 3a 
VwVfG-E oder der entsprechenden Regelungen des SGB X sollen in die 
Art. 4 ff. des 3. VwVfÄndG eingestellt werden. Dabei wird zwischen folgen
den Abweichungen zu unterscheiden sein: 

»nach unten«: Es bedarf bei elektronischer Kommunikation keiner beson
deren Sicherheit. Dies kann durch Ergänzung des die Schriftlichkeit an
ordnenden Gesetzestextes um die Worte »oder elektronisch« geschehen. 

• »nach oben«: Für bestimmte Verwaltungsakte sind zusätzliche Anforde
rungen an die qualifizierte elektronische Signatur zu stellen (§ 37 Abs. 4 
VwVfG-E). Dies kann durch Nennung der Anforderung im Gesetzestext 
(»mit einer dauerhaft überprütbaren Signatur nach § 37 Abs. 4 VwVfG«) 
oder allgemein durch Bezugnahme auf § 37 Abs. 4 VwVfG-E geschehen. 

• »nicht elektronisch«: In Einzelfallen mag ein Bedürfnis bestehen, jede 
Form elektronischer Kommunikation auszuschließen. Hier kommen For
mulierungen in Betracht wie »schriftlich, aber nicht in elektronischer 
Form« oder »§ 3a VwVfG findet keine Anwendung«. 

2. § 37 Abs. 4 VwVflT 

Für bestimmte Verwaltungsakte, für die gesetzlich die Schriftform vorgese
hen ist, insbesondere Verwaltungsakte mit Dauerwirkung, können zusätzliche 
Anforderungen an die Signatur gestellt werden (§ 37 Abs. 4 VwVfG-E). Um 
der Schriftform gleichwertige Verfahrensmöglichkeiten für elektronische 
Verwaltungsentscheidungen zu schaffen, müssen diese wie schriftliche Ver
waltungsentscheidungen vielfach über lange Zeit in vollem Umfang nach-

46 RL 1999/93/EG vom 13. Dezember 1999, AB1. EG 2000 L 13 8.12. 
47 So auch &hmidt-Aßmann, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft - Perspektiven 

der Systembildung, in: Hoffinann-Rieml&hmidt-Aßmann (0. Fußn. 35), S. 405 (422). 
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prüfbar sein. Die Überprütbarkeit muss dabei folgende Aspekte umfassen: Sie 
muss die Feststellung ermöglichen, dass zum Zeitpunkt der Signaturbildung 
das zugrunde liegende Zertifikat gültig, nicht gesperrt und einern berechtig
tem Bediensteten der Behörde zugeordnet war, die für die Entscheidung 
zuständig war. Entscheidendes Merkmal der Überprüfbarkeit ist, dass die 
Integrität, also die Unverändertheit, des elektronischen Dokuments sowie der 
Urheber schnellstmöglich festgestellt werden kann. Das ist insbesondere bei 
Verwaltungsakten mit Dauerwirkung von erheblicher Bedeutung, auch ge
rade für den Bürger. 
Entscheidend für die potentielle dauerhafte Überprütbarkeit von entsprechen
den Verwaltungsakten ist die langfristige Aufbewahrung der Dokumentation, 
in der der Zertifizierungsdiensteanbieter die Sicherheitsrnaßnahrnen zur Ein
haltung des Signaturrechts (SigG und SigV) sowie die ausgestellten qualifi
zierten Zertifikate so zu dokumentieren hat, dass die Daten und ihre Unver
fälschtheit jederzeit nachprüfbar sind (§ 10 SigG). Eine Frist für die Aufbe
wahrung der Dokumentation gibt das Signaturgesetz nicht vor, entsprechende 
Regelungen sind vielmehr in der Signaturverordnung vorgesehen. Während 
der Zeit der Aufbewahrung der Dokumentation ist eine Überprüfung der Inte
grität und der Authentizität der elektronischen Form uneingeschränkt mög
lich. 
Dementsprechend soll bei schriftforrnbedürftigen Verwaltungsakten grund
sätzlich (nur) eine qualifizierte elektronische Signatur erforderlich sein. In 
Normen des besonderen Verwaltungsrechts können jedoch anwendungsbezo
gen weitergehende besondere Anforderungen hinsichtlich der dauerhaften 
Überprüfbarkeit der Signatur und des zugrundeliegenden Zertifikats gestellt 
werden. Die Anforderungen an die technische und administrative Sicherheit 
werden sich in der Praxis an den Vorgaben des Signaturgesetzes und der 
Signaturverordnung für akkreditierte Zertifizierungsdiensteanbieter im Sinne 
des § 15 Abs. 1 SigG orientieren. 

VII. Europäisches Verwaltungsverfahrensrecht 

Auch wenn für die Europäische Gemeinschaft kennzeichnend ist, dass die 
administrative Durchführung des Gemeinschaftsrechts grundsätzlich Sache 
der Mitgliedstaaten bleibt,48 ist doch die jedenfalls teilweise Relativierung des 
nationalen Rechts notwendige Folge der Schaffung eines die Mitgliedstaaten 

48 Vgl. Hoffmann-Riem, Strukturen des Europäischen Verwaltungsrechts - Perspektiven der 
Systembildung, in: &hmidt-AßmanniHoffmann-Riem, Strukturen des Europäischen Ver
waltungsrechts, 1999, S. 317 (351 m.w.Nachw.); &hmidt-Aßmann, Strukturen des Europäi
schen Verwaltungsrechts: Einleitende Problemskizze, in: ebda., S. 9 (18 m.w.Nachw.). 
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umfassenden einheitlichen Rechtsraums.49 Berücksichtigung und Rezeption 
der unterschiedlichen nationalen Rechtstraditionen markieren hierbei den 
Weg. 50 Auch der Bundesinnenministef hat bereits vor einiger Zeit daraufhin
gewiesen, dass konzeptionelle Überlegungen für ein europäisches Verwal
tungsverfahrensrech~l zu entwickeln sind.52 Wie vor rund 25 Jahren bei Er
lass der Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der Länder wird es 
hier zunächst weniger um Neuerungen als um eine Systematisierung und Fest
schreibung anerkannter Grundsätze gehen.53 Wegen der anderen aktuellen 
Aufgaben im Bereich des Verwaltungsverfahrensrechts mussten die entspre
chenden Arbeiten im Bundesministerium des Innem bislang noch zurückge
stellt werden. Deshalb ist es besonders erfreulich, dass in den Hochschulen 
der Boden für evtl. politische Initiativen vorbereitet wird. Ich nenne hier nur 
die im kommenden Frühjahr geplante Veranstaltung der Deutschen Hoch
schule für Verwaltungswissenschaften Speyer, bei der eine Bestandsauf
nahme von bereits vorhandenen Ansätzen in einzelnen Rechtsbereichen der 
Gemeinschaft vorgenommen und deren Eignung für eine Ausformung im 
Rahmen eines allgemeinen europäischen Verwaltungsrechts geprüft werden 
soll.54 
Als drittes Teilergebnis ist festzuhalten: Die Wissenschaft greift selbstständig 
aktuelle Themen aus der Ministerialverwaltung auf. Deren Vertieftmg dient 
unmittelbar als Fundament für die Vorbereitung politischer und - nachfolgend 
- gesetzgeberischer Aktivitäten. 

49 Vgl. auch Speer, Die Europäische Union als Wertegemeinschaft, DÖV 2001, 980; Battis, 
Verwaltungsrecht als konkretisiertes Gemeinschaftsrecht, DÖV 2001,988. 

50 Näher hierzu Sch7KlpaujJ, Deutsche Verwaltung und Europäische Integration, in: Magiern! 
Sommermann (Hrsg.), Verwaltung in der Europäischen Union, 2001, S. 13 (20 ff.). Vgl. 
auch HojJmann-Riem (0. Fußn.48), S. 353. 

51 Zur Unterscheidung zwischen der fortschreitenden Europäisierung des nationalen Verwal
tungsverfahrensrechts und einem - zukünftigen - europäischen Verwaltungsverfahrensrecht 
Hermeke, Europäisierung des VerwaItungsverfahrensrechts, ZG 2001, 71. 

52 Schily, NVwZ 1999, 883 (888); ähnliche Fassung des Vortrags auch bei ders., Die Europäi
siemng der Innenpolitik, in: KönigiSchMpaujf (Hrsg.), Die Deutsche Verwaltung unter 
50 Jahren Grundgesetz, 2000, S. 23 (35). 

53 Bereits 1996 hat das niederländische Außenministerium in einem Memorandum »Regelung 
der Beziehungen der EU-Institutionen und Orgaue zu den Bürgern und Bindung der Institu
tionen und Organe an diese Vorschriften« für den direkten Vollzug des Gemeinschaftsrechts 
eine entsprechende sachgebietsübergreifende Kodifikation angeregt. Quellen sollten der 
Gemeinschafts-Acquis, die Rechtsprechung des EuGH und sekundärrechtliche Spezialrege
lungen sein. Eine solche Kodifikation hätte Ausstrahlungswirkung auch auf den indirekten 
Vollzug. Zu aus dem Rechtsvergleich erwachsenden Entwicklungsanstößen auch Schmidt
Aßmann (0. Fußn. 48), S. 37; tiers. (0. Fußn.20), S. 37 mit Hinweis aufdenZusanunenhang 
von Rechts-Rezeption und Rechts-Integration. 

54 HilllPitschas (Ltg.), »Europäisches VerwaItungsverfahrensrecht«, Tagung - gemeinsam 
mit dem Bundesministerium des Innem - in Speyer vom 20. bis 22.3.2002. 
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VIII. Sonstige Perspektiven 

1. Förmliches Genehmigungsverfahren 

In den letzten Jahren entwickeln sich Verfahrenstypen, die nicht dem klassi
schen des VwVfG - also Antrag, Prüfung, Entscheidung durch VA - entspre
chen. Bisher erforderliche Genehmigungsverfahren wurden ersatzlos besei
tigt, in Verfahren oder Rechtsfolge modifiziert oder fingiert. Hinter Bezeich
nungen wie Anzeigeverfahren oder Genehmigungsfreistelhmgsverfahren ver
bergen sich im einzelnen unterschiedliche Verfahren, bei denen die Anwend
barkeit der Vorschriften des VwVfG nicht immer ohne weiteres klar ist.55 So 
ist Gegenstand des Anzeigeverfahrens gem. § 15 BImSchG zur Änderung ge
nehmigungsbedürftiger Anlagen56 die Klärung der Genehmigungsbedürftig
keit, nicht die Genehmigung selbst. 57 Äußert sich die Behörde hier binnen 
Frist von 1 Monat nicht, darf die Änderung der Anlage vorgenommen werden: 
»gesetzliche Gestattung«.58 Teilt die Behörde ausdrücklich mit, dass keine 
Genehmigung erforderlich ist (»Negativmitteilung«),59 erlaubt sie damit den 
sofortigen Beginn der geplanten Maßnahme.60 Problematisch wird es, wenn 
die Behörde eine rechtswidrige Negativmitteilung abgibt. Entfällt die Geneh
migungspflicht, so ersetzt die Negativmitteilung doch nicht die Genehmi
gung,61 eine Konzentrationswirkung kommt ihr nicht ZU.62 Beim Vorhaben
träger bleibt das Risiko, daß nachträglich rechtlich relevante Einwände er
kennbar werden. 
Leitend für den Gesetzgeber bei der Regelung in § 15 BImSchG war, die be
hörclliche Kontrolldichte zugunsten einer verstärkten Inanspruchnahme ei-

55 Hierzu und zum Folgenden Stelkens/Schmitz in: StelkenslBonkiSachs (0. Fußn. 12), § 9 
Rn. 86aff. 

56 Zur Neufassung Moormann, Die Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes durch 
das Gesetz zur Beschleunigung und Vereinfachung immissionsschutzrechtlicher Genehmi
gungsverfahren, UPR 1996,408 (413 ff.); s. auch P. Stelkens/U. Stelkens in: StelkenslBonk! 
Sachs (0. F~n. 12), § 35 Rn. 28, 60d. 

57 V gl. Fluck, Anderungen genehmigungsbedürftiger Anlagen nach §§ 15, 16 BImschG i.d.F. 
der Beschleunigungsnovelle, VerwArch 88 (1997),265 (285). 

58 Vgl. Fluck, VerwArch 88 (1997),265 (288); Führ, Anlagenänderung durch Anzeige, UPR 
1997,421 (427 f.). 

59 Wird z.T. auch als Positivmitteilung i.S.v. »Änderung erlaubt« bezeichnet; so z.B. Führ, 
UPR 1997,421 (426). 

60 A.A. Führ, UPR 1997,421 (427), der in der Negativmitteilung (von ihm als Positivmittei
lung bezeichnet) einen VA zur Verkürzung der Wartezeit sieht, diesem aber keine Feststel
lungswirkung hinsichtlich der Genehmigungsbedürftigkeit beimißt. 

61 P. StelkenslU. Stelkens in: Stelkens/BonkiSachs (0. Fußn. 12), § 35 Rn. 28: keine Genehmi
gungsfiktion. 

62 Fluck, VerwArch 88 (1997), 265 (289). 
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genverantwortlichen Handelns des Betreibers zu verringern.63 Der Betreiber, 
der sicher gehen will, wird aber die gern. § 16 Abs. 4 BImSchG auch für bloß 
anzeigepflichtige Vorhaben mögliche Genehmigung64 beantragen. 
Die in wirtschaftsrelevanten Bereichen des Besonderen Verwaltungsrechts 
stattgefundene Diversifizie.rung zeigt sich besonders deutlich in der weitge
henden Zersplitterung der Genehmigungsverfahren durch die 1994/95 durch
geführten Änderungen der Landesbauordnungen. 65 Der vorläufige »Abschied 
von der Baugenehmigung«66 ist durch die Grundmodelle des FreisteIlungs
verfahrens und des Anzeigeverfahrens gekennzeichnet.67 Auch hier gibt es im 
einzelnen erhebliche Unterschiede: In einigen Ländern finden sich z.B. Rege
lungen zur Information der Nachbarn durch die Behörde oder den Bauherm, 
in anderen nicht.68 Diese neuen Verfahrenstypen69 werfen vielfältige Fragen 
nach der Eigenschaft als Verwaltungsverfahren i.S.v. § 9 VwVfG, dem Dritt
schutz70 und der Planungssicherheit auf. Ein V A erwächst in Bestandskraft. 
Anzeigeverfahren, die nicht in einer fiktiven Genehmigung münden, errei
chen dies nicht.71 Die Freistellungsverfahren zielen gerade nicht auf den Erlaß 

63 Die Schmälerung der Verfahrensposition Drittbetroffener wurde bei der Neuregelung in 
Kauf genommen; Führ, UPR 1997,421. Politische Stichworte sind hier »Schlanker Staat« 
in der 13. und »Aktivierender Staat« in der 14. Wahlperiode. S. auch Bonk/Schmitz in: Stel
kenslBonldSachs (0. Fußn. 12), § 1 Rn. 272 ff. Zum innenpolitischen Reforrnklirna zusam
menfassend Voßkuhle, »Schlüsselbegrlffe« der Verwaltungsrechtsreform, VerwArch 92 
(2001),184 (188 ff.). 

64 Ggfs. auch im nicht vereinfachten Verfahren gem. § 19 Abs. 3 BImSehG. 
65 Hierzu Jäde, Verfahrensfragen derneuen Landesbauordnungen, UPR 1995,81; ders., Bau

ordnungsrecht im Wandel, GewArch 1995, 187; ErbguthiStollmann, Aktuelle Rechtsent
wicklungen im Bauordnungsrecht, JZ 1995, 1141; Degenhart, Genehmigungsfreies Bauen 
und Rechtsschutz des Nachbarn, NJW 1996, 1433; Uechtritz, Nachbarrechtsschutz bei der 
Errichtung von Wohngebäuden im Freistellungs-, Anzeige- und vereinfachten Verfahren, 
NVwZ 1996, 640; Callies, Öffentliches und privates Nachbarrrecht als wechselseitige Auf
fangordnungen, Die Verwaltung 34 (2001), 169. Vgl. P. StelkenslSachs in: StelkenslBonld 
Sachs (0. Fußn. 12),Einl. Rn. 21; ferner P. StelkenslU. Stelkens(ebda.), § 35 Rn. 29,60aff.; 
Sachs (ebda.), § 43 Rn. 60, 64. Beispielhaft zur Sächsischen Bauordnung 1999 Schmidt
Preuß, Selbstregulierung im Bauordnungsrecht - das Modell Sachsen, in: Bauer u.a. 
(Hrsg.), 100 Jahre Allgemeines Baugesetz Sachsen, 2000, S. 585. 

66 Zur Entwertung der Baugenehmigung durch Ablehnung der sog. Schlußpunkttheorie vgl. 
P. StelkenslSchmitz in: StelkenslBonklSachs (0. Fußn. 12), § 9 Rn. 142; Sachs (ebda.), § 43 
Rn. 64. 

67 Sauter, Die neue Bauordnung und der »schlanke Staat«, BayVBI 1998, 2; JädelWeiß, Das 
Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Beschleunigung baurechtlicher Verfahren, BayVBI 
1998, 7; Preschel, Abbau der präventiven bauaufsichtlichen Prüfung und Rechtsschutz, 
DDv 1998,45; Löffolbein, Genehmigungsfreies Bauen und Nachbarrechtsschutz, 2000, S. 
58 ff. 

68 Einzelheiten bei Löffelbein (0. Fußn. 67), S. 103 ff. Zur Nachbarinformation nach der 
BayBO GröpVSchleyer, Anspruch des Nachbarn auf Einsichtnahme in die Bauunterlagen 
bei der GenehmigungsfreisteIlung?, BayVB11998, 97. 

69 Zu den einzelnen Varianten vgl. auch P. Ste/kenslU. Stelkens in: StelkenslBonk/Sachs (0. 
Fußn. 12), § 35 Rn. 27 ff. 

70 Hierzu P. StelkenslU. Stelkensin: StelkensIBonldSachs (0. Fußn. 12), § 35 Rn. 29a. Vgl. fer
ner Mampel, Nachbarschutz im Freistellungsverfabren, BayVB12001, 417. 

71 Hierzu auch P. StelkenslU. Stelkens in: StelkenslBonklSachs (0. Fußn. 12), § 35 Rn. 27. 
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eines VA; die Anwendung der §§ 9 ff. Vwvro scheidet also aus.12 Damit ist 
§ l3 Abs. 2 Vwvro, der die Hinzuziehung Dritter zum Verwaltungsverfahren 
regelt, prinzipiell nicht anwendbar. Selbst wenn man § l3 Vwvro als Aus
druck allgemeiner Rechtsgrundsätze versteht,13 die auch außerhalb von Ver
waltungsverfahren nach §§ 9 ff. Vwvro anzuwenden sind, bleibt es dabei, 
dass das beschränkte Programm des Anzeigeverfahrens nicht der Prüfung 
drittschützender Nonnen dient. 
Einige Bauordnungen lassen dem Bauherm die Wahl zwischen Genehmi
gungs- und Anzeigeverfahren.14 In anderen Ländern wird dem Bauberrn das 
vom Nonngeber intendierte eigenverantwortliche Handeln aufgedrängt. Die 
Verantwortung für die Übereinstimmung des Vorhabens mit dem Bauord
nungsrecht wird vom Staat auf den Bauherrn verlagert; das Baurecht wird also 
»privatisiert«.75 
Die Beispiele der Anlagenänderung nach dem BImSchG und der baurecht
lichen Vorhaben zeigen nonnative Lücken auf. Bei deren Schließung kann es 
nicht darum gehen, das vom Gesetzgeber gewollte Programm - Eigenverant
wortlichkeit des Bürgers, Beschleunigung des Verfahrens - zu revidieren, 
auch wenn europarechtliche Tendenzen, z.B. zum Habitatschutz,76 gegenläu
fig sind 77 Auch die Rechtsverhältnislehre 78 eignet sich nicht, die Regelungen 
der §§ 9 ff. Vwvro außerhalb entsprechender Verwaltungsverfahren anzu
wenden.79 Eine denkbare Lösung für die dargestellten Probleme ist, die An
zeige- und Genehmigungsfreistellungsverfahren als besondere Verfabrens-

72 A.A. Fluck, Anzeige statt Genehmigung, in: Hendler u.a. (Hrsg.), Rückzug des Ordnungs
rechts im Umweltschutz, 1999, S. 165 (I %): Beim Anmeldeverfahren prüfe die Behörde, ob 
sie eine Unterlassungsverfiigung erlassen muß. Hiergegen spricht jedoch, daß die Tätigkeit 
der Behörde beim Anzeigeverfilhren gerade nicht auf den Erlaß eines das Vorhaben selbst 
genehmigenden VA i.S.v. § 9 Vwvro gerichtet (P. Stelkens!Schmitz in: StelkenslBonki 
Sachs [0. Fußn. 12], § 9 Rn. 121) ist; in diesem Sinne auch Fluck, VerwArch 88 (1997), 265 
(285); ferner Schmitz, Aktuelle Tendenzen zur Reform des Genehmigungs- und Verwal
tungsverfahrensrechts, VA 2000, 144 (147). 

73 So Kopp/Ramsauer, Vwvro, 7. Aufl. 2000, § 13 Rn. 6; vgl. auchBonkiSchmitz in: Stelkensl 
BonkiSachs (0. Fußn. 12), § 1 Rn. 280. 

74 Vgl. P. StelkenslU. Stelkens in: StelkenslBonklSachs (0. Fußn. 12), § 35 Rn. 27. 
75 Decker, Der Rechtsschutz im Genehmigungsfreistellungsverfilhren, JA 1998, 799 

m.w.Nachw. Eine positive Mobilisierung privater Gemeinwohlbeiträge als Kennzeichen ge
steuerter Selbstregulierung siehthierln Schmidt-Preuß, Steuerung dun:h Organisation, OOV 
2001,45 (52). 

76 Richtlinie 92/43IEWG (FFH-RL), Richtlinie des Rates vom 21. 5. 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen LebensräuIDe sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABI.EG 1992, Nr. L 
206, S. 7. 

77 Zum gemeinschaftsrechtlich begründeten Genehmigungszwaug GeIlermann, Rechtsftagen 
des europäischen Habitatschutzes, NuR 1996,548 (552). Allgemein zur stärkeren Proze
duralisierung des Gemeinschaftsrechts Ziekow, Auswirlrungen der Modernisierung der Ver
waltung auf das Verwaltungsverfahrensrecht, VM 2000, 202 (203 In. w.Nachw .). 

78 P. StelkenslSchmitz in: StelkenslBonkiSacha (0. Fußn. 12), § 9 Rn. 5 ff. 
79 P. StelkenslSchmitz in: StelkenslBonkiSachs (0. Fußn. 12), lW. 11 f.; s. auch von Danwitz, 

Zur Funktion und Bedeutung der Rechtsverhältnislehre, Die Verwaltung 30 (1997), 339 
(359). 
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arten in das VwVfG zu integrieren;80 eine andere, den Begriff des Verwal
tungsverfahrens nach § 9 VwVfG mit seiner Beschränkung auf VA und 
öffentlich-rechtlichen Vertrag als Verfahrensziel zu erweitem.8i Bedenken 
gegen eine Erfassung der Anzeigeverfahren im VwVfG könnten darauf ge
stützt werden, daß es sich tatsächlich um durch das Fachrecht sehr heterogen 
gestaltete Verfahren handelt. Diese Verfahren können und müssen nicht in all 
ihren Spielarten systematisch erfasst werden. Ihr Wildwuchs weist aber auf 
das Fehlen und den Mangel von einheitsstiftenden Vorbildregelungen hin.82 

Das VwVfG sollte deshalb eine Auswahl entsprechender Verfahrenstypen 
anbieten.83 Darüber hinausgehende Varianten im Fachrecht wären dann im 
Rahmen einer Rechtsbereinigung auf diese Typen zurückzuführen. Vor einem 
Tätigwerden des Gesetzgebers bedarf es hier jedoch noch weiterer wissen
schaftlicher Diskussion. Daß entsprechende Änderungen des VwVfG nicht in 
einem »beschleunigten Gesetzgebungsverfahren« erfolgen können, sondern 
sorgfältiger Vorbereitung bedürfen, sollte selbstverständlich sein. Die großen 
Kodifikationen des Verfahrensrechts sind ein hochempfindliches Instrumen
tarium, das mit besonderer Vorsicht zu handhaben ist. 84 

2. Auditierung 

Überlegungen, in das VwVfG allgemeine Regelungen zur Auditierung - z.B. 
zur Entlastung registrierter Unternehmen im Genehrnigungsverfahren - auf
zunehmen, waren bereits in der vergangenen Wahlperiode angestellt wor
den.85 Die erforderliche vertiefte Prüfung konnte wegen der vordringlichen 
anderen verwaltungsverfahrensrechtlichen Projekte bislang nicht erfolgen. 
Das Thema bleibt aber weiter auf der Tagesordnung. 

80 So auch Fluckin: Hendler u.a. (0. Fußn. 72), S. 165 (196). 
81 Vgl. Pietzker, Das Verwaltungsverfahren zwischen Verwaltungseffizienz und Rechts

schutzaufuag, VVDStRL41 (1983), 193 (215). 
82 So auch Wahl, Die Notwendigkeit einer Regelung der förmlichen Genehmigungsverfahren 

im VwVfG, 2001, Vorlage für den Beirat Verwaltungsverfahrensrecht (n.v.). 
83 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhaug, daß die §§ 71a ff. VwVfG als neuer Ab

schnitt mit der Überschrift »Beschleunigung von Genehmigungsverfahren« eingestellt wor
den sind. Als besondere Verfahrensart sind Genehmigungsverfahren nur in Fonn von Plan
feststellungsverfahren (§§ 72 ff. VwVfG) geregelt. Der Begriff Genehmigungsverfahren 
wird im VwVfG bisher nicht mehr besonders erwähnt. 

84 SchmitziOlbertz, NVwZ 1999, 126 (132); Schmitz in: Ziekow (0. Fußn. 12), S. 171 (191); 
Hufen, Über Grundlagengesetze, in: Schuppert (Hrsg.), Das Gesetz als zentrales Steue
rungsinstrument des Rechtsstaates, 1998, S. 11 (18). 

85 Vgl. SchmitziOlbertz, NVwZ 1999, 126 (130 m.w.Nachw.); Schmitz, NJW 1998,2866 
(2869). 
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3. §45 VwVjG 

Die derzeitige Fassung des § 45 Abs. 2 VwVfG berücksichtigt nicht hinrei
chend die Strukturen des Verwaltungsprozesses, wenn sie entgegen § 137 
Abs.2 VwGO die Berücksichtigung nachgeholter Verfahrenshandlungen -
und damit tatsächlicher Entwicklungen - noch im Revisionsverfahren anord
net.86 Die Heilungsmöglichkeit soll deshalb auf den Zeitraum bis zum »Ab
schluß der letzten Tatsacheninstanz« beschränkt werden. Da die Änderung 
keine gesonderte Novelle rechtfertigt, soll sie bei nächst passender Gelegen
heit im Zusammenhang mit einem anderen Vorhaben - voraussichtlich dem 
3. VwVfÄndG - erfolgen. 

4. §61 VwVjG 

Nach § 61 Abs. 1 Satz 3 VwVfGistdie Unterwerfung einer Behörde unter die 
sofortige Vollziehung87 nur wirksam, wenn sie von der fachlich zuständigen 
Aufsichtsbehörde genehmigt worden ist. Das bisherige Genehmigungserfor
dernis ist im Zuge der Verwaltungsvereinfachungs- und Deregulierungsbe
mühungen von Bund und Ländern als nicht mehr notwendig aufzuheben. 
Auch diese Änderung wird voraussichtlich in das 3. VwVfÄndG eingestellt. 
Die Bundesregierung setzt damit einen der 183 Vorschläge der Ministerpräsi
dentenkonferenz vom 15.4.1999 zur staatlichen Aufgabenwahmehmung um. 

5. Sonstige rfnderungen des VwVfG 

Durch Art. 16 des Sechsten Euro-Einf'iihrungsgesetzes88 wird in § 8 Abs. 1 
Satz 2 VwVfG die Angabe »fünfzig Deutsche Mark« durch »35 Euro« ersetzt. 
In § 49a Abs. 3 VwVfG ist der Zinssatz entsprechend § 288 BGB unter Be
rücksichtigung des Basiszinssatzes gern. § 247 BGB i.d.F. des Art. 1 des Ge
setzes zur Modernisierung des Schuldrechts89 anzupassen. Die Verweisungen 
in § 53 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 VwVfG auf das BGB treffen nach den Ände
rungen durch das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts90 nicht mehr 
zu und sind deshalb ebenfalls zu aktualisieren. 

86 Vgl. Schmitz/WessendorJ, NVwZ 1996, 955 (957); Schmitz, NJW 1998, 2866 (2867); 
Schoch, Die europäische Perspektive des Verwalmngsverfahrens- und Verwaltungsprozeß
rechts, in: Schmidt-AßmannIHoffinann-Riem (0. Fußn. 48), S. 279 (291); P. Schmidt, in: 
Eyermann, VwGO, 11. Aufl. 2000, § 137 Rn. 27; Kopp/Schenke, VwGO, 12. Aufl. 2000, 
§ 137 Rn.27; kritisch Sachs in: Stelkens/BonkiSachs (0. Fußn. 12), § 45 Rn. 118 f. 
m.w.Nachw. 

87 HierzuBonk in: StelkenslBonkiSachs (0. Fußn. 12), § 61 Rn. 21 ff. 
88 Vom 3. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3306). 
89 Vom 26. November 2001 (BGBl. I S.3138). 
90 Vom 26. November 2001 (BGBl. I S. 3138). 
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IX. Fazit 

Lassen Sie mich ein Fazit ziehen: Das Verwaltungsverfahrensrecht ist nach 
seiner Kodifizierung vor einem Vierteljahrhundert im Umbruch begriffen. Es 
handelt sich nicht lediglich um kleinere Änderungen, die praktische Probleme 
des Einzelfalls beheben sollen oder der Anpassung an Entwicklungen in ande
ren Rechtsbereichen geschuldet sind. Auch allgemeine Tendenzen - von der 
Europäisierung der Innenpolitik über die Verbreitung neuer Kommunikati
onstechniken bis zum gewandelten Verständnis von den Aufgaben des Staates 
- finden Widerhall nicht nur bei diesen von der Deutschen Forschungsge
meinschaft geförderten Symposien zur Reform des Verwaltungsrechts. Sie 
schlagen sich auch nieder im politischen Programm der Bundesregierung, im 
Arbeitsprogramm der Ministerialverwaltung und damit schließlich auch in 
den Aktivitäten des Gesetzgebers. Dessen Aufgabe, Lebenssachverhalte reali
tätsgerecht aufzunehmen, sachgerecht zu bewerten und die Ergebnisse zutref
fend im Gesetz zu formulieren, kann - wie nicht zuletzt die Verweise in den 
Fußnoten zu diesem Beitrag belegen - nur unter Rekurs auf die wissenschaft
liche Reformdiskussion erfolgreich bewältigt werden. 
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Der folgende Beitrag ist im Übersclmeidungsbereich zweier Problemkreise 
angesiedelt, wobei sich der Übersclmeidungsbereich als gleichermaßen 
schmal wie kompliziert erweist, da das Verfahrensrecht in seiner ganzen Viel
falt betroffen ist. Um die verfahrensrechtlichen Herausforderungen in diesem 
Bereich bewältigen zu können, muss der Blick weit in den Problemkreis der 
Privatisierung hinüber gerichtet werden. 

A. Stand der Verwaltungsreformdebatte und AufgabensteIlung 

1. Die Stunde der Verwaltungsrechtsdogmatik 

Im Themenfeld »Der Verfahrensgedanke nach Privatisierung« lautet das Ge
bot der Stunde dahin, rechts- wie verwaltungswissenschaftliche Theorie, ad
ministrative wie judikative l Praxis und Rechtspolitik zusammenzuführen und 
eine dogmatische Basis für die Bewältigung der verfahrensmäßigen Heraus
forderungen von »Public Private Partnership«, »Verantwortungsteilung« 
bzw. »regulierter Selbstregulierung« zu schaffen. Die Uneinheitlichkeit der 
Terminologie offenbart Vorsprung und Dominanz der Theorie, entfaltet in 
verschiedenen Bänden des DFG-Reformzyklus zur Reform des Verwaltungs
rechts (v. a.: »Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffang-
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ordnungen«2 und »Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsres
source«3), flankiert von drei spezielleren Tagungsbänden (zur »Verfahrens
privatisierung im Umweltrecht«\ zur »Verantwortungsteilung«5 und zur 
»regulierten Selbstregulierung«6) sowie von bilanzierend-forcierenden Ein
zelbeiträgen7• Dabei konnte aufgezeigt werden, dass die Einbeziehung Priva
ter in die Gemeinwohlverwirklichung überhaupt verfahrensmäßige Dimen
sionen hat und dass Bedarf für ein »Privatverfahrens- bzw. Privatorganisa
tionsrecht« besteht; ferner wurden erste konzeptionelle Vorstellungen über 
dessen Ausgestaltung formuliertB. Neben diesen primär theoretischen Arbei
ten widmeten sich andere Autoren mit einem bereits dogmatischen Ansatz 
Teilausschnitten der Problematik auf der konkreteren Ebene der verfassungs-

2 Erschienen 1996 unter der Herausgeberschaft von Hoffinann-RiemlSchmidt-Aßmann; aus 
diesem Band sind für das vorliegende Thema insbesondere relevant die Beiträge von 
&hmidt-Aßmann, Öffentliches Recht und Privatrecht Ihre Funktionen als wechselseitige 
Auffangordnungen, S. 7 ff~ Trute, Verzahnungen von öffentlichem und privatem Recht, S. 
167 ff., und Hoffmann-Riem, Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auf
fangordnungen - Systematisierung und Entwicklungsperspektiven, S. 261 ff. 

3 Im Jahre 1997 erschienen unter der Herausgeberschaft von Schmidt-AßmannlHoffinann
Riem; vgl. dort V.a. &hmidt-Aßmann, Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsres
source, S. 9 ff., Trute, Funktionen der Organisation und ihre Abbildung im Recht, S. 249 ff., 
Wahl, Privatorganisationsrecht als Steuerungsinstrument bei der Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben, S. 30 I ff., und Hofftnann-Riem, Organisationsrecht als Steuerungsressource. Per
spektiven, S. 355 ff. 

4 1996 erschienen unter der Herausgeberschaft von Hoffinann-RiemlSchneider. Neben dem 
textgleich anch in DVBI. 1996, S. 225 ff., erschienenen Eröffnungsvortrag von Hoffmann
Riem, Verfahrensprivatisierung als Modernisierung (der im folgenden hiernach zitiert wird), 
werden darin zahlreiche Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Referenzgebieten vorge
stellt. 

5 Der vollständige Titel des von Schuppert im Jahre 1999 herausgegebenen Bandes lautet: 
»Jenseits von Privatisierung und schlankem Staat. Verantwortungsteilung als Schlüsselbe
griff eines sich veränderuden Verhältnisses von öffentlichem und privatem Sektor«; vgl. v.a. 
Trute, Verantwortungsteilung als Schlüsselbegrlff eines sich verändernden Verhältnisses 
von öffentlichem und privatem Sektor, S. 13 ff., Voßkuhle, Gesetzgeberische Regelungska
tegorien der Verantwortungsteilung zwischen öffentlichem und privatem Sektor, S. 47 ff., 
Laskowski, Durch Verantwortungsstruktoren im Umweltrecht und Umweltpolitik, S. 93 ff., 
und Bauer, Zur notwendigen Entwicklung eines VerwaItungskooperationsrechts, S. 249 ff. 

6 In dem 2001 als Beiheft 4 der Zeitschrift Die Verwaltung (DV), erschienenen Band »Regu
lierte Selbstregulierung als Steuerungskonzept des Gewährleistungsstaates« sind die Ergeb
nisse eines Symposiums aus Anlass des 60. Geburtstages von Hofftnann-Riem zusammen
gefasst; vgl. v.a. Voßkuhle, »Regulierte Selbstregulierung« - zur Karriere eines Schlüssel
begriffs, S. 197 ff., Schuppert, Das Konzept der regulierten Selbstregulierung als Bestand
teil einer als Regelungswissenschaft verstandenen Rechtswissenschaft, S. 201 ff., &hmidt
Aßmann, Regulierte Selbstregulierung als Element verwaltungsrechtlicher Systembildung, 
S. 253 ff. 

7 Vgl. an dieser Stelle nur Röhl, Verwaltungsverantwortung als dogmatischer Begriff, DV 
1999, Beiheft 2, S. 33 ff.; Voßkuhle, »Schlüsselbegriffe« in der Verwaltungsrechtsreform -
eine kritische Bestandsaufnahme -, Verw Arch 92 (2001), S. 184. 

8 Von Ritter, Organisationswandel durch Expertifizierung und Privatisierung im Ordnungs
und Planungsrecht, in: Hoffinann-RiemlSchmidt-Aßmann, VerwaItungsorganisationsrecht 
(Fn. 3), S. 207 (235 ff.). 
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rechtlichen Anforderungen9 bzw. der einfachrechtlichen und verwaltungs
praktischen Ausfonnung in einzelnen Referenzgebieten bzw. mit Blick auf 
bestimmte private Beiträge bereichsübergreifenden Charakters (wie die Sach
verständigkeit) 10. Auf der rechtspolitischen Ebene (bezogen auf das allge
meine Verwaltungsrecht) ist nun dadurch Bewegung entstanden, dass das 
Bundesinnenministerium im Zuge seines Reformprojektes »Moderner Staat
moderne Verwaltung« über die Schaffung eines Rechtsrahmens für »Public 
Private Partnerships« nachdenkt11 und nachdenken lässt12• 

Der Zeitpunkt, die verschiedenen systembildenden Kräfte zu bündeln, und die 
klassischen dogmatischen Anliegen »Entlastung der Rechtspraxis, Systembil
dung, Rationalisierungs- und Orientierungshilfe«13, zu verwirklichen, ist also 
gut gewählt. Der »Beruf unserer Zeit« in Fragen der Verantwortungsteilung 
liegt m. E. darin, einerseits die bestehenden rechtspraktischen und dogmati
schen Ansätze theoretisch zu spiegeln und andererseits die theoretischen Kon
zepte in vergleichsweise »einfache, juristische Grundfonnen« (Fritz Flei
ner)14 zu überfiihren, um damit das für den täglichen Einsatz erforderliche 
Maß an Verfestigung und Aussagekraft zu erreichen. Das berechtigt m. E. 
auch dazu, den thematischen Rahmen an einigen Stellen sachgerecht zu 
verengen. 

9 Burgi, Privat vorbereitete Verwaltungsentscheidungen und staatliche Strukturschaffimgs
pflicht. Verwaltungsverfassungsrecht im Kooperationsspektrurn zwischen Staat und Gesell
schaft, DV 33 (2000), S. 183. 

10 V gl. neben einzelnen Beiträgen in den in Fn. 3 bzw. 4 genannten Sammelbänden und den zu 
B 11 und III zitierten Arbeiten die sich mit dem Sachverständigenwesen befassenden Unter
suchungen von Seidel, Privater Sachverstand und staatliche Garantenstellung im Verwal
tungsrecht, 2000, S. 123 ff., 1955 ff.; Schalz, Für ein Sachverständigengesetz!, ZG 2000, 
231 tf. 

11 Die diesbezüglichen Vorstellungen sind vorgestellt im Internet unter www.staat-modem.de/ 
projekte; vgl. auch Schmitz, Modemer Staat - Modemes Verwaltungsverfahrensrecht, 
NVwZ 2000, S. 1238 (1241 f.; der Autor ist Leiter des Referats Verwaltungsrecht und Ver
waltungsverfahrensrecht im Bundesministerium des Innem). 

12 Das Bundesinnenministerium hat zwei Gutachten eingeholt zu den Themen »Erfurdernis 
verwaltungsrechtlicher Kooperationsverhältnisse (Public Private Partnership)« bei Schup
perl bzw. )Verankerung verwaltungsrechtlicher Kooperationsverhältnisse (Public Private 
Partnership) im VwVfG« bei Ziekow. Auch diese Gutachten sind im Internet abrufbar, und 
zwar unter www.staat-modem.delprojekte. 

13 Zu Begriffund Funktionen der Rechtsdogmatik speziell im Verwaltungsrecht vgl. Brohm, 
Die Dogmatik des Verwaltungsrechts vor den Gegenwartsaufgaben der Verwaltung, VVD
StRL 30 (1972), S. 245 (246 f.); Schulte, Schlichtes Verwaltungshande1n, 1995, S. 9 ff.; 
Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 1998, S. 4 ff.; Burgi, 
Funktionale Privatisiemng und Verwaltungshilfe, 1999, S. 13 f., wo zwischen Systematik 
und Dogmatik unterschieden wird und zur Kennzeichnung dessen, was bei den soeben ge
nannten Autoren mit )Dogmatik« bezeichnet wird, nämlich der Versuch, »fiir größere Re
gelungsbereiche Vergleichbarkeiten, Zusammenhiinge und Strukturen aufZuzeigen« 
(Schmidt-Aßmann, aaO, S. 5 in Fn. 14) der Begriff »Systematik« verwendet wird. 

14 Fleiner, Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts, 8. Aufl. 1928, S. 44 f.; vgl. femer 
Badura, Das Verwaltungsrecht des liberalen Rechtsstaates, 1967. 
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H. Verfahren und Privatisierung 

Den Gegenstand dieser Bemühungen bildet nicht der Gesamtbereich von Pri
vatisierung und regulierter Selbstregulierung, sondern die diesbezüglichen 
Verfahrensfragen. Ihnen gerade in diesem Zusammenhang mehr Aufinerk
samkeit zu schenken, liegt aus einer steuerungswissenschaftlichen Perspek
tive15 besonders nahe, bezeichnen doch beide Kategorien, das »Verfahren« 
wie die »privatisierungsbegleitende Regulierung« (zu den Begriffen vgl. so
gleich B I - III), Steuerungsinstrumente ersten Ranges, die es mit einer aufga
ben- und funktionsorientierten Sichtweise zu erfassen gilt. Ausgehend von der 
allgemein anerkanntenl6 Charakterisierung des Verwaltungsverfahrens als 
Realvorgang und Ordnungsidee ist zu beschreiben, wie sich der Realvorgang 
verändert, wenn private Träger in die Gemeinwohlverwirklichung eingeschal
tet werden; sodann geht es um Inhalt und Funktionen des Ordnungsmodells 
»Verfahren«, in dem »die vielfältigen ... Begegnungsvorgänge zwischen 
Staat und Individuum oder gesellschaftlichen Gruppen«l7 erfasst sind und in 
dem nun, nach erfolgter Privatisierung bzw. Selbstregulierung, die einzelnen 
Verfahrensrechtsverhältnisse neu geordnet und zugeordnet werden müssen. 
Der Auftrag lautet daher: Funktionsbeschreibung (C u. D), Untersuchung und 
Ausgestaltung konkreter Verfahrensrechte und -pflichten nach Privatisierung, 
Benennung von Verfahrensrechtsverhältnissen, Legitimationsgrundlagen und 
Umsetzungsmöglichkeiten (E und F), konkret auch im Hinblick auf den 

15 Charakteristikum und Stärke eines steuerungswissenscbaftlichen Ansatzes, welcher das von 
Schmidt-Aßmann und Hoffmann-Riem forcierte Reformprojekl des Verwaltungsrechts prägt 
(näher geschildert bei Voßkuhle, Die Refonn des Verwaltungsrechts als Projekt der Wissen
schaft, DV 32 [1999], S. 545 [546 f.] m.wN.), bestehen in der Einbeziehung der Wirksam
keitsbedingungen des Rechts und der damit verbundenen Überwindung der Perspektive 
einer rein hermeneutisch orientierten Nonnwissenschaft. Dies ist näher ausgeführt U.a. bei 
Schuppert, Verwaltungsrechtswissenschaft als Steuerungswissenschaft. Zur Steuerung des 
Verwaltungshandelns durch Verwaltungsrecht, in: Hoffinann-Riem/Schmidt-Aßmann/ 
Schuppert (Hrsg.), Refonn des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 1993, S. 65 ff.; Schmidt
Aßmann, Ordnungsidee (Fn. 13), S. 18 ff., dort auch zu den Grenzen dieses Ansatzes, bei de
ren Respektierung die in neuerer Zeit erhobenen kritischen Einwände (Möllers, Braucht das 
öffentliche Recht einen neuen Methodenstreit?, VerwArch 89 [1999], S. 187 [203 ff.]; krit. 
hierzu sub specie des Privatverfahrensrechts bereits Burgi, DV 33 [2000], S. 196 in Fn. 64; 
Lepsius, Steuerungsdiskussion, Systemtheorie und Parlamentarismuskritik, 1999, S. 10 ff., 
35 ff., 52 ff.) an Gewicht verlieren. Der steuerungswissenschaftliche Ansatz erzwingt kon
kret im vorliegenden Zusammenhang die Einbeziehung des Verfahrens als Realvorgang 
(vgl. C und D). Dazu, dass das Verwaltungsverfahren seinerseits ein Steuerungsinstrument 
ist vgl. Schuppert, Verwaltungswissenschaft, 2000, S. 772 ff.; krit. jüngst Laubinger, Der 
Verfahrensgedanke im Verwaltungsrecht, in: König/Merten (Hrsg.), Verfahrensrecht in 
Verwaltung und Verwaltungsgerichtsbarkeit, 2000, S. 47 (53 f.). 

16 Ausführlich dargelegt bei Schmidt-Aßmann, Der Verfahrensgedanke in der Dogmatik des 
öffentlichen Rechts, in: Lerche/Schmitt Glaeser/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Verfahren als 
staats- und verwaltungsrechtliche Kategorie, 1984, S. 1 (6 ff.); ferner Hufen, Fehler im Ver
waltungsverfahren, 3. Aufl. 1998, Rn. 46 f.; Schoch, Der Verfahrensgedanke im Allgemei
nen Verwaltungsrecht, DV 25 (1992), S. 21 ff. 

17 Schmidt-Aßmann, in: Verfahrensgedanke (Fn. 16), S. 7. 

159 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


bereits erwähnten rechtspolitischen Prozess der Schaffung eines Rechtsrah
mens. 
Freilich stellt sich die Frage nach der »Funktion des Verfahrens« in »privati
sierten Bereichen« nicht in allen Bereichen mit gleicher Intensität bzw. mit 
gleichem Inhalt. Knüpft man an die allgemein anerkannte Begriffsbestim
mung des Verwaltungsverfahrens an und lässt die beiden Begriffsmerkmale 
weg, die in Privatisierungszusammenhängen ganz oder teilweise unzutreffend 
sind (dass ein Träger öffentlicher Verwaltung das Verfahren alleine führt und 
die Entscheidungen alleine trifft), dann geht es jedenfalls um »planvoll geord
nete Vorgänge der Informationsgewinnung und -verarbeitung ... die der Her
vorbringung von Entscheidungen dienen« 18 • Daraus folgt, dass diejenigen Er
scheinungsformen der Privatisierung bzw. regulierten Selbstregulierung, in 
deren Gefolge es um entscheidungsbezogene Informationsgewinnung und 
-verarbeitung allenfalls am Rande geht, vielmehr technische Durchführung19 

(wie bei den Betreibermodellen im Infrastrukturbereich) oder definitionsge
mäße Dienstleistungserbringung (wie beim sog. Dualen System im Abfall
recht oder bei den Universaldienstleistungspflichten [vgl. Z.B. § § 17 ff. 
TKG]) gefordert sind, wegen fehlendem Verfahrensbezug außen vor bleiben 
können. Verfahrensfragen stellen sich insoweit lediglich im Verhältnis zwi
schen dem Staat und den jeweiligen privaten Trägern, und zwar im Zusam
menhang mit deren Veranlassung sowie im weiteren Verlaufe der Koopera
tion (z.B.: Auskunfts- und Informationspflichten); sie können indes anband 
der allgemeinen Regeln des Vergaberechts bzw. im Rahmen der Kooperati
onsbeziehung bewältigt werden. Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen 
müssen diejenigen »privatisierten Bereiche« stehen, in deren Mittelpunkt Pro
zesse der entscheidungsbezogenen Informationsgewinnung und -verarbeitung 
ablaufen. 

18 Nach HiO, Das fehlerhafte Verfahren und seine Folgen im Verwaltungsrecht, 1986, S. 
193 ff.; Schmidt-Aßmann, Verwaltungsverfahren, in: IsenseelKirchhof (Hrsg.), HdbStR m, 
1988, § 70 Rn. 1; WolfflBachoflStober, Verwaltungsrecht II, 6. Aufl. 2000, § 58 Rn. 1. Der 
Fokus der folgenden Betrachtungen liegt mithin auf den Entscheidungsverfahren, die bis
lang ganz im Vordergrund des verwaltungsrechtlichen Interesses und der verwaltungsrecht
lichen Dogmatik gestanden haben. Damit wird nicht geleugnet, dass es andere Verfahrens
typen gibt, im Hinblick auf die ein rechtsdogmatischer Nachholbedarf bestehen mag (vgl. 
Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee [Fn. 13], S. 288 f.). Angesichts des Anfangsstadiums, in 
dem sich das Verfahrensrecht nach Privatisierung gegenwärtig befindet, erscheint aber emp
fehlenswert, nach funktionalen Äquivalenten erst einmal (und nur) dort zu suchen, wo Be
griffund Funktion des Verwaltungsverfahrens im Normalfall des staatlich verantworteten 
Verfahrens gefestigt sind, mithin im Bereich der Entscheidungsverfahren. 

19 In Anknüpfung an die bereits in meiner Arbeit »Funktionale Privatisierung und Verwal
tungshilfe«, 1999, S. 100 ff., entfaltete Unterscheidung von Durchführungsprivatisierung 
und Vorbereitungsprivatisierung, jedoch darüber hinaus gehend (vgl. sogleich B I -111). 
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B. Grobstrukturierung der »privatisierten Bereiche« 

Die Tennini »Privatisienmg<~o, »Verantwortungsteilung«21, »Regulierte 
Selbstregulienmg(~, »Public Private Partnerships<~3 - um nur die Begriffe 
mit der größten Breitenwirkung zu nennen - kehren in der bisherigen Diskus
sion in immer neuen und sich vielfach überlappenden Zusammenhängen wie
der. Dies mag in der Phase »der Ideenformulienmg, des Experimentierens und 
Ausprobierens<~4 akzeptabel und hilfreich gewesen sein, wird aber nun, beim 
Übergang zur dogmatischen Phase, zum klärungsbedürftigen Problem. 
Einigkeit dürfte m. E. über den zu erfassenden Gesamtbereich zu erzielen 
sein, der im »Grenzbereich zwischen staatlichen und privaten Aktivitäten« 
liegt und gekennzeichnet ist durch staatlich induzierte Verändenmgen in der 
Arbeitsteilung bei der Erfüllung von Aufgaben im öffentlichen Interesse25, 
anders formuliert, durch ein neues Mischungsverhältnis zwischen staatlicher 
und gesellschaftlicher Handlungsrationalität. Dahinter stehen (mittlerweile 
fast schon Gemeingut gewordene) politische Zielsetzungen (v.a. Staatsent
lastung, Mobilisienmg gesellschaftlicher Potentiale zur Verbesserung der 
Aufgabenerfiillung, aber auch im eigenen Freiheitsinteresse der gesellschaft
lichen Träger), die zu respektieren sind und im Verlaufe der dogmatischen 
Folgenbewältigung nicht konterkariert werden dürfen. Schon aus diesem 
Gnmd wird es kaum möglich sein, verfahrensrechtliche Anfordenmgen im 
Verhältnis eins zu eins zu übertragen, wie überhaupt perspektivische Veren
gungen (sei es in Richtung »Regulienmg«, sei es in Richtung der vielbe
schworenen »Kräfte des Marktes«) zu vermeiden sind. 

20 Etwa verwendet bei Ramsauer, VwVfG, 7. Aufl. 2000, Einfiihrung Rn. 92 ff.; Stelkensl 
Schmitz, in: StelkensIBonk/Sachs (Hrsg.), VwVfG, 6. Aufl. 2001, § 1 Rn. 101 ff.; vgl. ferner 
die neueren Habilitationsarbeiten von Burgi (Fn. 13), Gramm, Privatisierung und notwen
dige Staatsaufgaben, 2001, und Kämmerer, Privatisierung, 2001. 

21 Maßgeblich geprägt und weiterentwickelt durch die Beiträge von Trute, in: Veranwortungs
teilung (Fn. 5), S. 13 ff., und Voßkuhle, aaO, S. 47 ff.; vgl. ferner Schmidt, Die Reform von 
Verwaltung und Verwaltungsrecht, VerwArch 91 (2000), S. 149 (157 f.); krit. Röhl, DV 
1999, Beiheft 2, S. 33 ff.; Kämmerer (Fn. 20), S. 433 ff. 

22 Damit haben sich im Anschluss an die Vorträge von Schmidt-Preuß und Di Fabio auf der 
Staatsrechtslehrertagung 1996 (VVDStRL 56 [1997], S. 160 ff., 235 ff.) u.a. befasst Hoff
mann-Riem, in: Öffentliches Recht und Privatrecht (Fn. 2), S. 300 ff. m.w.N. aus früheren 
Arbeiten. Entscheidend verbreitert und vertieft worden sind die sich hiermit verbindenden 
Vorstellungen durch die zu B m verarbeiteten Beiträge auf dem gleichnamigen Symposium 
aus Anlass des 60. Geburtstages von Hoffinann-Riem (Fn. 6). 

23 V gl. zu diesem schillernden Begriff, der Aufnahme in den Titel der heiden erwähnten Gut
achten für das Bundesinnenministerium gefunden hat (Fn. 12) nur Burgi (Fn. 13), S. 98 f., 
sowie bereits (mit krit. Tendenz) Tettinger, Die rechtliche Ausgestaltung von Public Private 
Partnership, DÖV 1996, S. 764, sowie die Beiträge in Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public 
Privare Partnership, 1997. 

24 Formulierung nach Voßkuhle, VerwArch 92 (2001), S. 215. 
25 Formulierung nach Schmidt-Aßmann, DV 2001, Beiheft 4, S. 254; vgl. auch Ziekow 

(Fn. 12), II 1. 
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I. »Privatisierte Bereiche« als Produkt von Verantwortungsteilungen 

Der soeben skizzierte Gesamtbereich wird m. E. am treffendsten mit dem heu
ristischen Begriff der »Verantwortungsteilung« umschrieben, durch den der 
Übergang von der Erfüllungsverantwortung bzw. von der vollkommenen 
staatlichen Abstinenz zur sog. Gewährleistungsverantwortung des Staates 
zum Ausdruck gelangf6. Die hiervon betroffenen Bereiche sind »privatisierte 
Bereiche« im Sinne der hiesigen Themenstellung, wenn man »Privatisierung« 
auf die Aufgabenverantwortung und nicht auf Organisation oder Vermögen 
bezieht; Vorgänge der bloßen Organisationsprivatisierung einschließlich die 
Beleihung bleiben daher ebenso ausgeblendet wie die Veräußerung von Ver
mögensanteilen (wie sie etwa in den Kontexten der Art. 87e u. 87f GG statt
findetf7. Wie sogleich gezeigt wird, lassen sich in Gestalt der (regulierten) 
Verwaltungshilfe und der regulierten Selbstregulierung zwei große Teilberei
che unterscheiden und verschiedene weitere Bereiche thematisch ausgrenzen. 
Der seinerseits heuristische Begriff »Public Private Partnership« bezieht sich 
auf die Kooperation als wichtigstem (aber nicht einzigstem)28 »Verwirk
lichungsmodus« von Verantwortungsteilungen, mit einer Verengung auf den 
Bereich rechtlich fixierter, administrativ herbeigeführter Kooperationen29. In 
Begleitung und im Anschluss an eine Verantwortungsteilung (respektive eine 

26 Insoweit kann man von einer »Grundkategorie« sprechen (in Anlehnung an Pitschas, Ver
waltungsverantwortung und Verwaltungsverfahren, 1990, S. 9, 240 ff.; vgl. ferner Voß
kuhle, in: Verantwortungsteilung, S. 52 ff.; Ziekow [pn. 12], I 2, S. 4 f.). Dabei wird ange
knüpft an das seinerseits heuristische Konzept der Bildung von Verantwortungsstufen (vgl. 
nur Schmidt-Aßmann, in: Reform [pn. 15], S. 43 f. u. S. 60 f.); mit dem Begriff der »Ge
währleistungsverantwortung« wird bezeichnet, dass der Staat »mit Hilfe der rechtlich bereit 
gestellten Strukturen angemessene gesellschaftliche Problemlösungen« zu erreichen ermög
licht (Hoffinann-Riem, Tendenzen in der Verwaltungsrechtsentwicklung, DÖV 1997, S. 
433; vgl. ferner Schuppert, DV 2001, Beiheft 4, S. 201 (218 ff. m.w.N.). Hiermit verbinden 
sich weder auf der Ebene des Verfassungsrechts noch auf der des einfachen Rechts be
stimmte Rechtsfolgen, insbesondere lassen sich allein mit der Zuordnung bestimmter priva
ter Handlungsbeiträge zu einer bestimmten Verantwortungsstufe nicht PflichtensteIlungen 
über das allgemein verbindliche Maß hinaus begründen. Auch an der Unterscheidung von 
Staat und Gesellschaft im freiheitlichen Verfassungsstaat (vgl. nur Rupp, Die Unterschei
dung von Staat und Gesellschaft, in: lseaseelKirchhof [Hrsg.], HdbStR I, 1987, § 28 
Rn. 25 ff.) ändert sich nichts. So bedarf auch die Begründung von Verfahrenspflichten er
heblicher dogmatischer Anstrengung (vgl. E I) jenseits der Ebene der Begriffsbildung. 

27 Zu diesen Unterscheidungen und zu der im Zuge der Bahn- und Poslprivatisierung zusätz
lich in Gang gesetzten »Deregulierung« (im Sinne eines Abbaus von Monopolstellungen) 
vgl. nur Burg; (Fn. 13), S. 2 ff., 9 ff. 

28 Neben der zwangsweisen Veranlassung zur Erbringung von Verwaltungshelferdiensten 
(etwa in Gestalt des Lohnsteuereinzugs durch die Arbeitgeber (vgl. hierzu Burgi [pn. 13], S. 
253 ff.) und der zwangsweisen »Inpflichtnalune«:für eine selbstregulierende Tätigkeit (etwa 
in Gestalt der Eigenüberwachung im Umweltrecht [vgl. sogleich B Iß 1 b]; zu beiden einge
hend, mit zahlreichen Belegen aus der teilweise Jahrzehnte ZUTÜckreichenden Literatur 
Burgi [Fn. 13], S. 90 ff.) gibt es Erscheinungsformen von Verantwortungsteilungen, bei de
nen zwar die private Mitwirlrung nicht angeordnet wird, bei denen es aber auch nicht zu 
einem rechtlich fixierten Kooperationsakt kommt, wie etwa im Falle des Öko-Audit (vgl. 
dazu sogleich B Illl b). 

29 Im Anschluss an Ziekow (Fn. 12), I 2, S. 4 f. 
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aufgabenbezogene Privatisierung) erfolgen Maßnahmen der »Regulierung« 
durch den Staat, welche die »Gewährleistungsverantwortung« (respektive die 
»Privatisierungsfolgenverantwortung«) normativ und/oder administrativ um
setzen30. 

11. (Regulierte) Verwaltungshilfe (nachjitnktionaler Privatisierung) 

Die Verwaltungshilfe - hierbei handelt es sich um eine bereits dogmatische 
Kategorie - entsteht durch eine sog. funktionale Privatisierung, bei der ein Teil 
der staatlichen Verantwortung für die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe als 
Staatsaufgabe abgespalten wird. Der Verwaltungshelfer erbringt für den Staat 
und unter dessen Leitung auf der Basis eines »Veranlassungsaktes« einen Teil
beitrag, welcher funktional auf die Staatsaufgabe bezogen iS~l . Jener Teilbei
trag kann durchführenden Charakters sein, sich also auf eine bereits getroffene 
staatliche Entscheidung beziehen; er besteht dann typischerweise in der Er
bringung von Dienstleistungen technischen oder finanziellen Charakters, was 
mit dem Hinweis auf die bekannten Figuren des Betreibers bzw. Betriebsfiih
rers in der Infrastrukturverwaltung illustriert werden kann. Unter Verfahrens
aspekten wichtiger (vgl. A II) sind die Vorbereitungshelfer, die planerische32, 
sachverständig-beratende33 oder auch Unterstützungsbeiträge innerhalb eines 
Verwaltungsverfahrens (als sog. Verfahrensmittler)34 erbringen und dadurch 

30 Wenngleich sich der Regulierungsbegriffnicht auf diesen Bereich beschränkt, sondern alle 
hoheitlich wahrgenommenen Tätigkeiten des Staates »mit einem spezifischen, über den 
Einzelfall hinausgreifenden Ordnungszweck« umfasst (Schmidt-Aßmann, DV 200 1, Heft 4, 
S. 255), befindet sich doch in den vorliegenden Zusammenhängen seine (gegenwärtig) 
wichtigste Heimat (hierzu vgl. im Anschluss an Lerche, in: MaunzJDiirig, GG, Stand März 
2001, Art. 87fRn. 34 f., Ruffert, Regulierung im System des Verwa1tungsrechts, AöR 124 
[1999], S. 237 [246]; Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative 
Marktorganisation, 1999, S. 41 ff. Zum Begriff »Privatisierungsfolgenverantwortung« vgl. 
Bauer, Privatisierung von Verwa1tungsaufgaben, VVDStRL 54 (1995), S. 243 ff. (279); 
Burg;, Kommunales Privatisierungsfolgenrecht, NVwZ 2001, 601 ff., sowie mit teilweise 
krit. Tendenz in begrifflicher Hinsicht Kämmerer (Fn. 20), S. 479 ff., 489 ff. 

31 Dieser funktionale Bezug ist entscheidend, nicht, ob der erbrachte Beitrag selbständig oder 
unselbständig ist bzw. ob die Person des Verwaltungshelfers selbständig oder unselbständig 
ist (ansfiihrlich dargelegt bei Burg; [Fn. 13], S. 145 ff.; vgl. ferner bereits Schoch, Privatisie
rung von Verwaltungsaufgaben, DVBl. 1994, S. 962 [963]; sowie jüngst Schmidt-Aßmann. 
DV 2001, Beiheft 4, S. 261). 

32 Beispiele: Private Architektur- und IngenieurbÜTOs auf der Grundlage des § 11 Abs. 1 Zif
fer 1 BauGB, Private, die Standorlalternativen im Zuge der Planung von Infrastrukturanla
gen sammeln und aufbereiten (vgl. nur Burgi, DV 33 [2000], S. 187 f. m.w.N.). 

33 Beispiele können fast allen wichtigen Aufgabenfeldem entnommen werden, mit einem ge
wissen Schwerpunkt in Bereichen mit naturwissenschaftlich-technischem Hintergrund; vgl. 
hierzu bereits Brohm, Sachverständige Beratung des Staates, in: Isensee!Kirchhof (Hrsg.), 
HdbStR II, 1987, § 36; Burgi (Fn. 13), S. 130 ff.; Seidel (Fn. 10), S. 215 ff. 

34 Sofern nicht Konstellationen der Beleihung bzw. der regulierten Selbstreguliernng vorlie
gen. Anwendungsbeispiele sind vor allem im Vollzug des § 2 Abs. 2 Satz 3 Ziffer 5 der 
9. BImSchVO (vgl. hierzu Ludwig, Privatisierung staatlicher Aufgaben im Umweltschutz, 
1998, S. 198 ff.) bzw. des § 4b BauGB anzutreffen (vgl. hierzu vorerst nur Reidt, § 4b 
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staatliche Entscheidungen detenninieren können. Bei ihnen handelt es sich um 
Dritte, die namentlich im Bau- und Fachplanungsrecht sowie im Umweltrecht 
Material erheben, sammeln und auswerten oder auch hieraus Schlüsse ziehen, 
ihre Erkenntnisse aber verabredungsgemäß den zuständigen staatlichen Stel
len buchstäblich überantworten, zur Erledigung der jeweiligen Staatsaufgabe 
innerhalb des hierfür vorgesehenen Verfahrensrahmens. 

III. Regulierte Selbstregulierung 

1. Begriff und Spektrum 

Hierbei handelt es sich um einen gegenwärtig noch heuristischen Begriff, der 
auf seinem noch weiten Weg in die verwaltungsrechtliche Dogmati~5 vorlie
gend nur ein kleines Stück weit begleitet werden kann, nämlich in verfahrens
bezogener Perspektive. Unzulänglichkeiten, die sich aus der gegenwärtig 
nicht möglichen Einbettung in ein dogmatisches Gesamtkonzept (vergleich
bar dem der Verwaltungshilfe ) ergeben können, müssen in Kauf genommen 
werden. Worum geht es? Um die Mobilisierung gesellschaftlicher Kräfte, 
welche sich zwar in ihrer eigenen Handlungsrationalität bewegen und durch 
spezifische Dienstleistungen eine eigene kollektive Ordnung hervorbringen, 
deren Tätigwerden also nicht funktional auf eine Staatsaufgabe bezogen, aber 
auch nicht »schlicht gesellschaftlich« und lediglich der allgemeinen Aufsicht 
unterworfen ist. Vielmehr vollzieht es sich innerhalb eines staatlich gesetzten 
Rahmens, innerhalb eines gemeinsamen Ordnungssystems36, dessen Ausge-

BauGB - Die Einschaltung Dritter in die Bauleilplanung, NVwZ 1998, 592) und, ohne 
explizite gesetzliche Grundlage, in zahlreichen weiteren Bereichen mit komplexen Verfah
ren (vgl. näher Burgi, DV 33 [2000], S. 186 f.; Seidel [Fn. 10], S. 247 ff.). Die Möglich
keiten und Grenzen innerhalb weiterer Bereiche sind illustriert in den Beiträgen von Peine, 
Ronelle1!fttsch, Schwarz, Köchling und HoJmann-Hoeppel, in: Verfahrensprivatisierung 
(Fn.4), S. 95 ff., 113 ff., 188 ff.,201 ff., 216 ff. In § 98 Abs. 2 des Entwurfs eines Umwelt
gesetzbuchs ist vorgesehen, dass die Genehmigungsbehörde »die Durchführung einzelner 

. Abschnitte des Verfahrens ... einem Verfahrensmittler ... übertragen« kann (vgl. die Be
gründung in: Bundesministerium rur Umwelt, Naturschutz und Realdorsicherheit [Hrsg.], 
Entwurf der Unabhängigen Sachverständigenkommission zum Umweltgesetzbuch, 1998, S. 
640 ff.). Hierller können ferner auch Private gerechnet werden, die mit der Vornahme von 
Untersuchungen, Erhebungen oder Auswertungen betraut sind, etwa auf der Grundlage des 
§ 40 Abs. 2 KrW-/AbtU (näher hierzu Ludwig [Fn. 34], S. 165 ff.; Burgi [Fn. 13], S.140 f.). 

35 Den gegenwärtigen Erkenntnis- und Entwicklungsstand hat jüngst Schmidt-AJ!mann, DV 
2001, Beiheft 4, S. 254 ff., 271, fixiert, anknüpfend an HQjJmann-Riem, in: Öffentliches 
Recht und Privatrecht (Fn. 2), S. 300 ff.; Trute, Die Verwaltong und das Verwaltongsrecht 
zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, DVBl. 1996, S. 
950 ff.; Schzq1pert, DV31 (1998), S.415 ff.; vgl. femer Burgi (Fn.13), S. 87 ff., sowie Voß
kuhle, DV 2001, Beiheft 4, S. 197 ff. Dogmatische Ansätze finden sich auch bei Fabf!r, Ge
sellschaftliche Selbstregulierungssysteme im Umweltrecht - unter besonderer Berücksichti
gung der Selbstverpflichtongen, 2001, S. 8 ff. 

36 Wie Schmidt-Aßmann, DV 2001, Beiheft 4, S. 255, hervorgehoben hat, ist das zentrale Cha
rakteristikum »der VeIbund« zwischen Selbstregulierung und Regulierung. 
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staltung ebenso vielgestaltig ist, wie es die Motive und die Referenzgebiete 
sind. Das Instrumentarium der staatlichen Regulierung in diesem Bereich er
schöpft sich wiederum nicht in »Initiierung, Begleitung und Absicherung«37, 
mithin in Kooperation, sondern umschließt auch die zwangsweise »Inptlicht
nahme« für das Gemeinwohl, etwa bei der Pflicht zur Eigenüberwachung im 
Umweltrech~8 . 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein Fall der »regulierten Selbst
regulierung« dann vorliegt, wenn gesellschaftliches Handeln durch Einbezie
hung in einen gemeinsamen Ordnungsrahmen mit dem Staat für das Gemein
wohl nutzbar gemacht wird. Einige der wichtigen Erscheinungsformen regu
lierter Selbstregulierung wurzeln bereits in einem europäisierten V erwal
tungskontext (vgl. sogleich im Text) und es ist damit zu rechnen, dass das 
Konzept als solches europäischen Rückenwind erhält, wenn die Vorstellun
gen der EU-Kommission in ihrem im Mai 2001 vorgestellten Weißbuch »Eu
ropäisches Regieren« verwirklicht werden.39 Danach sollen im Rahmen einer 
stärkeren »Einbindung der Zivilgesellschaft« (IlI, 3.1., S. 19 ff.) »Partner
schaftsregelungen . . . mit Organisationen der Zivilgesellschaft« entwickelt 
werden (S. 22), verstärkt »Expertenwissen« eingeholt und genutzt werden 
(III, 3.2., S. 25 f.) und die »Koregulierung« verstärkt werden, allerdings unter 
der Voraussetzung, dass die beteiligten Organisationen in der Lage sind, »sich 
in offenen Verfahren an vereinbarte Regeln zu halten« (III, 3.2., S. 27 f.). 
Aufgrund der Vielzahl und Vielfalt der Erscheinungsformen ist eine auch nur 
annähernd vollständige Erfassung des Spektrums - zumal im gegebenen Rah
men nicht möglich. Für die Zwecke der nachfolgenden verfahrensorientierten 
Betrachtung seien einige wichtige Beispiele aus verschiedenen »Referenzge
bieten« genannt:40 

37 Voßkuhle, VerwArch 92 (2001), S. 214. 
38 Vgl. zu diesem und zu weiteren Beispielen sogleich im Text. Die klassischen Anwendungs

fälle der früheren Diskussionen um die Verfassungsmäßigkeit von »lnpflichtnahme« bzw. 
»Indienstnahme«, nämlich die Pflicht zur Erdölbevorratung bzw. zur Ubernahme des Räum
und Streudienstes an öffentlichen Wegen durch die Anlieger (näher dargestellt mit zahlrei
chen Nachweisen bei Burg; [Fn. 13], S. 90 ff.) lassen sich ebenfalls dem Spektrum der 
regulierten Selbstregulierung zuordnen. 

39 Vom 25.72001, KOM (2001), 428; eine erste Einschätzung auf der Basis der vorbereiten
den Überlegungen bei Burgi, Vertikale Kompetenzabgrenzung in der EU und materiell
rechtliche Kompetenzausübungsschranken nationaler Daseinsvorsorge, in: Henneke 
(Hrsg.), Verantwortungsteilung zwischen Kommunen, Ländern, Bund und Europäischer 
Union, 2001, S. 90 ff. 

40 Weitere Referenzbereiche werden thematisiert dnrch Holznagel, Regulierte Selbstregulie
rung im Medienrecht, S. 81 ff., Schulz, Regulierte Selbstregulierung im Telekommunikati
onsrecht, S. 101 ff., Eifert, Regulierte Selbstregulierung und die lernende Verwaltung, S. 
137 ff., Schu/erlHarms, Regulierte Selbstregulierung im Polizei- und Versammlungsrecht, 
S. 159 ff., Schneider, Regulierung staatsintemer Selbstregulierung am Beispiel des Haus
haltswesens, S. 177 ff., jeweils in DV 200 I, Beiheft 4, sowie bei Schmidt-Aßmann, aaO, S. 
256f. 
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a) Das klassische Referenzgebiet Baurecht bietet ein erstes Beispiel in Ge
stalt der reformierten Landesbauordnungen. die unter bestimmten Vorausset
zungen auf das Baugenehmigungserfordernis verzichten und die Verantwor
tung für die Einhaltung des unverändert beachtlichen materiellen Baurechts 
vollständig oder teilweise in die Hände des Bauherren und der durch diesen zu 
bestellenden Sachverständigen legen (vgl. Z.B. § 67 BauO NRW)41; eine wei
tere Erscheinungsform aus dem Baurecht bildet der sog. Vorhaben- und Er
schließungsplan nach § 12 BauGB, der die Vorstellungen des privaten Inve
stors und Vorhabenträgers bündelt, welche sich die Gemeinde sodann mit ei
nem »vorhabenbezogenen Bebauungsplan« zu eigen machen kann. Voraus
setzung hierfür ist der Abschluss eines Durchfiihrungsvertrages, mit dem sich 
der private Vorhabenträger zur Verwirklichung der entsprechenden Festset
zungen verptlichtet42• 

b) Aus dem Umweltrecht 43 seien die mit »Eigenüberwachung« bezeichne
ten Verantwortungsstrukturen genannt, deren Elemente die schlichten Doku
mentations- und Kontrollptlichten der Anlagenbetreiber, die Schaffung einer 
Umweltbeauftragtenorganisation (vgl. z.B. §§ 53 f. BlmSchG) und das kom
plexe, europäisch inspirierte System des Öko-Audits bilden44• Ging es bei die
sem zunächst um den freiwilligen Aufbau eines Verpflichtungs-, Manage
ment- und Prüfungssystem aufUnternehmensebene mit abschließender Regi
stereintragung (vgl. § 33 Umweltauditgesetz), so sind zwischenzeitlich An
sätze entwickelt worden. um über vereinbarte Substitutionskataloge bzw. Öff
nungsklauseln in Verwaltungsvorschriften oder Gesetzen (ein VO-Entwurf 
des Bundesumweltministerium existiert bereits) V 0llzugserleichterungen45 

bei der staatlichen Anlagenüberwachung zu bewirken. 

41 Ein annähernd aktueller Überblick über das Regelungsspektrum in den einzelnen Bundes
ländern fmdet sich bei Hoppe/Grote/els, Öffentliches Baurecht, § 15. Zur Einordnung in den 
Kontext der regulierten Selbstregulierung vgl. Schmidt-Preuß, VVDStRL 56 (1997), S. 
194 ff., sowie, mit Fokus auf die eingeschalteten Sachverständigen Seidel (Fn. 10), S. 
262ff. 

42 Vgl. hierzu nur Schneide!, Kooperative Verwaltungsverfabren, VerwArch 87 (1996), S. 38 
(41 ff., 56 ff.); Brohm, Offentliches Baurecht, 3. Aufl. 2002, § 7 Rn. 23 ff.; Turiaux, Der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan gern. § 12 BauGB: Beschleunigungspotenzial, Durch
führungsverpflichtung und praktische Probleme, NJW 1999, S. 391; Faber (Fn. 35), S. 
128 ff. 

43 Instruktive Gesamtdarstellungen bei Laskowski, in: Verantwortungsteilung (Fn. 5), S. 93 ff., 
und Brandt, DV 2001, Beiheft 4, S. 123 ff. Unter dem Aspekt der Etablierung von Organi
sationsanforderungen gegenüber privaten Unternehmen jüngst Spind/er, Unternehmensor
ganisationspflichten, 200 I, S. 328 ff. 

44 Aus der überbordenden Literatur vgl. sub specie des allgemeinen Privatisierungskontextes 
nur Schneider, Öko-Audit als Scharnier einer ganzheitlichen Reguliernngsstrategie, DV 28 
(1995), S. 361; Schmidt-Aßmann, DV 2001, Beiheft 4, S. 256; Schickert, Der Umweltgut
achter der EG-Umwelt-Audit-Verordnung, 2001; Kämmerer, Die Umsetzong des Umwelt
Audit-Rechts, 2001. 

45 Zu ersten Ansätzen der Einbettung des Öko-Audit in ein System der Substitution staatlicher 
Ordnungspflichten in Bayem vgl. Böhm-Amtmann, Umweltpaket Bayem - Miteinander die 
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c) Im ebenfalls europäisch detenninierten Produktsicherheitsrecht agieren 
auf der administrativen Ebene neben den Herstellern und privaten Sachver
ständigen die sog. Benannten Stellen, die nach Akkreditierung durch den 
Staat aufgrund eines Vertrages mit dem Produkthersteller die Konformität 
von dessen Produkt mit den Anforderungen der jeweils einschlägigen EG
Richtlinie beurteilen und ohne deren Zertifizierung das Produkt nicht in den 
Verkehr gebracht werden kann (vgl. z.B. § 9 GSG)46. Mit Zertifizierung ist 
das Produkt EG-weit verkehrsfähig und würden weitere Zulassungsverfahren 
oder systematische Kontrollen durch mitgliedstaatliche Behörden grundsätz
lich unzulässig. 

d) Aus dem Wirtschaftsverwaltungsrecht bildet die durch § 25a Abs. 1 
KWG eingeführte Pflicht zwn Aufbau eines Risikomanagement-, -controlling 
und -informationssystems ein aktuelles und wirtschaftlich hochbedeutsames 
Beispiel im Grenzbereich von staatlicher Bankenaufsicht und privater Bank
organisation. Hierdurch werden Organisation und Verfahren bei der Steue
rung und Kontrolle von Risiken des Bankgeschäfts auf das Gemeinwohl, kon
kret auf die mit der Bankenaufsicht gemäß § 6 Abs. 2 KWG verfolgten Ziele 
ausgerichtet. Der Aufbau eines Risk Management-Systems ist als Vorausset
zung für die Erteilung der Erlaubnis für das Betreiben von Bankgeschäften 
ausgestaltet (§ 33 Abs. 1 Satz 1 Nr.7 KWG), so dass, im Unterscheid etwa 
zwn Öko-Audit bisheriger Prägung, von vornherein eine Verzahnung mit der 
behördlichen Vollzugstätigkeit besteht47• 

Umwelt schützen, ZUR 1997, S. 178; Schuppert, Verwaltungswissenschaft (Fn. 15), S. 
416 f.; Bender/Sparwasser/Engel, Umweltrecht, 4. AutI. 2000, Kapitel 3 Rn. 45. Im Ge
folge der im Februar 2000 in Kraft getretenen Novelle der Öko-Audit-Verordnung (EMAS
Verordnung) derEG (vom 19.32001; ABI. EG L 114, S. I; vgl. hierzu Lange1[e1d, Die no
vellierte EG-Öko-Audit-Verordnung: Evolution oder Revolution?, UPR 2001, S. 220; 
Knopp, EMAS I1- Überleben durch »Deregulierung« und »Substitution«?, NVwZ 2001, S. 
1098) hat das Bundeskabinett in seiner Sitzung vom 19.92001 den Entwurf einer sog. 
EMAS-Privilegierungs-Verordnung (EMASPrivilegV) auf der Basis des § 58e BImSchG 
verabschiedet (zwischenzeitlich in Kraft getreten, EMASPrivilegV vom 24. Juni 2002, 
BGBI. I, S. 2247) (www.bmu.de)mitErleichterungen bei den Berichts-, Anzeige- und Mes
sungspflichten im Bereich der Überwachung; im Hinblick aufbegünstigende Entscheidun
gen (Genehmigungen) kann u.U. auf die Anforderung umfangreicher Antragsunterlagen 
verzichtet werden, wenn geprüfte Unterlagen aus dem Öko-Audit vorgelegt werden, die 
dem erforderlichen Inhalt der Anträge entsprechen (krit. hierzu bereits Knopp, NVwZ 2001, 
S.1098). 

46 Die Einzelheiten sind systematisch aufbereitet und als )}Elemente einer Europäischen Ver
waltungsstruktur« identifiziert in der grundlegenden Arbeit von Röhl, Akkreditierung und 
Zertifizierung im Produktsicherheitsrecht, 2000, S. 53 ff., 79 ff.; vgl. femer Seidel (Fn. 10), 
S. 266 f.; Spindler (Fn. 43), S. 159 ff. 

47 V gl. hierzu Spind/er (Fn. 43), S. 196 ff. (im Weiteren werden vergleichbare Bestimmungen 
im wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Umfeld thematisiert); Burgi, Risk Management und 
Bankenaufsicht im System des Wirtschaftsverwaltungsrechts, in: Lange/Wall (Hrsg.), Risi
komanagement nach dem KonTraG, 2001, S. 307 ff. Auch dort sind Kontrollerleichterun
gen zur Honorierung hierbei erbrachter überobligationsmäßiger Anstrengungen denkbar 
(Burgi, aaO, S. 319 f., mit ersten Nachweisen). 
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2. Unterscheidungskriterium »Entscheidungsbezug« 

Anknüpfend an die eingangs angestellten Überlegungen zur Verfahrensrele
vanz und zur Kennzeichnung des Verfahrens als Prozess der Informationsge
winnung und -verarbeitung mit Entscheidungsbezug (A II) soll innerhalb der 
Bereiche der regulierten Selbstregulierung danach unterschieden werden, ob 
ein Bezug zu staatlichen Entscheidungen besteht, oder ob ein solcher Bezug 
fehlt, dafiir aber innerhalb des selbstregulierenden Sektors Prozesse der Infor
mationsgewinnung bzw. -verarbeitung mit Entscheidungsbezug ablaufen. 
Dies trägt zunächst der Erkenntnis Rechnung, dass die zahlreichen und viel
gestaltigen Phänomene der regulierten Selbstregulierung im Stadium der Be
stimmung konkreter Rechtsfolgen nicht mehr über einen Leisten geschlagen 
werden können. Sodann wird die zu D unternommene Funktionsanalyse vor
bereitet und die für eine Äquivalenzprufung (Verfahrensrecht vor und nach 
Privatisierung) notwendige strukturelle Transparenz hergestellt. Ordnet man 
die soeben beispielhaft genannten Erscheinungsformen zu, so gehört das Öko
Audit in seiner bisherigen Prägung, d. h. ohne Verzahnung mit dem Um
weltordnungsrecht, zur zweiten Gruppe, indem ein komplexer Vorgang der 
Informationsgewinnung und -verarbeitung in die Entscheidung des privaten 
Umweltgutachters über die Gültigkeit der abgegebenen Umwelterklärung 
mündet; entsprechendes gilt im Hinblick auf das Tätigwerden anerkannter48 

Prüf- und Bestätigungsstellen nach dem am 22.5.2001 in Kraft getretenen 
neuen Signaturgesetz49• 

Die übrigen Beispielsfälle befinden sich auf der anderen Seite des Spektrums, 
namentlich die Zertifizierung im Produktsicherheitsrecht und das Risk-Mana
gement, aber auch das Öko-Audit künftiger Prägung, weil jeweils zwar nicht 
eine unmittelbare Vorbereitungstätigkeit erbracht wird, aber doch ein Bezug 
zu staatlicher Entscheidungsverantwortung besteht, entweder dahingehend, 

48 Die Prüf- und Bestätigungsstellen sind vor allem für die Bestätigung zuständig, dass die 
technischen Komponenten von »Produkten für qualifizierte elektronische Signaturen« den 
Anforderungen des § 17 Abs. 1 und 3 Ziffer 1 SignaturG entsprechen (vgl. § 17 Abs. 4 
Salz 1 SignaturG). Die Vomusselzungen für ihre Anerkennung seitens der »zuständigen Be
hörden« sind in § 18 SignaturG geregelt und entsprechen in etwa den Anforderungen an die 
Zulassung als Umweltgutachrer nach den §§ 4 u. 9 Umweltauditgeselz. Die Prüf- und Bestä
figungsstellen sind gewissermaßen lmplementationsinstanzen (vgl. Ellvor 1) zweiter Stufe, 
indem sie wiederum das Verhallen der ihrerseits »akkreditierten Zertifizierungsdiensrean
bierer« (vgl. § 4 ff. SignaturG) prüfen und bestätigen. Sowohl die Entscheidungen der Zer
tifizierungsdiensreanbierer als auch die Entscheidungen der Prüf- und Bestätigungsstellen 
weisen keinen Bezug zu späteren verwaltungsbehördlichen Entscheidungen auf. Vielmehr 
erzeugen sie Rechtswirkungen dadurch, dass der Geselzgeber in verschiedenen Formvor
schriften (vgl. etwa § 126a BGB) die Verwendung »elektronischer Signaturen«, welche den 
Anforderungen des SignaturG entsprechend zustande gekommen sind, zulässt 

49 BGB!. I, S. 876; vgl. hierzu Roßnagel, Das neue Recht elektronischer Signaturen, NJW 
2001,S.1817ff. 
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dass auf belastende Entscheidungen verzichtet wird5o, oder dahingehend, dass 
begünstigende Entscheidungen ergehen könnetf1• Ob eine belastende bzw. 
begünstigende Entscheidung ergehen kann oder muss bzw. ob sie unterblei
ben kann oder muss, hängt in diesen Fällen jedenfalls zum Teil52 von den glei
chen materiellen Maßstabsnormen ab, die auch den gesellschaftlichen Trä
gem der Selbstregulierung ein Mindestmaß an Orientierung vorgeben (Bei
spiele: Die Anforderungen an die Produktbeschaffenheit, die Anforderungen 
des allgemeinen Umweltrechts53 etc.). Der Bezug zur staatlichen Entschei
dungsverantwortung besteht hier mithin in der Existenz und im Umfang des 
Überschneidungsbereichs von staatlicher und gesellschaftlicher Orientierung 
am identischen Maßstab. Freilich erschöpft sich die Orientierung der Träger 
der gesellschaftlichen Selbstregulierung hierin nicht und sie entwickeln regel
mäßig (und erwartungsgemäß) eigene Ordnungsmuster jenseits des gesetzten 
Standards, durch Bildung eigener, bereichsspezifischer Standards und Ver
wirklichungskonzepte. Dieser Mehrwert tritt deutlich zutage bei einem kom
pletten Umwe1tmanagementsystem, das zwar auch am geltenden Umwelt
recht orientiert ist, darüber hinaus aber betriebseigene Standards setzt und zu
kunftsorientierte Gestaltungskonzepte verwirklichen hilft. 

50 So etwa im Bauordnungsrecht, im Rahmen der Eigenüberwachung im Umweltrecht sowie 
unter den Bedingungen des novellierten Öko-Audit-Rechts, in dem Vollzugserleichterungen 
vorgesehen sind (vgl. soeben I); ferner im Anwendungsbereich des KWG in Gestalt des 
Verzichts auf nachträgliche bankenaufsichtsrechtliche Maßnahmen und im Produktsicher
heitsrecht in Gestalt des (zwingenden) Verzichts auf die Errichtung weiterer ZulassungshÜT
den. Werden die Auforderungen der jeweils einschlägigen materiellen Maßstabsnorm durch 
die privaten Instanzen verfehlt, so realisiert sich die staatliche Gewährleistungsverautwor
tung in Gestalt des Erlasses der jeweiligen belastenden Maßnahme. 

51 So beim Erlass des vorhabenbezogenen Bebauungsplans oder bei der Erteilung der Bankbe
triebserlaubnis nach ordnungsgemäßem Aufbau eines Risk-Management-Systems, ferner 
bei der Erteilung von Anlagengenehmigungen nach ordnungsgemäßer Erfiillung von Er
mittlungspflichten jenseits der eigenen betrieblichen Sphäre im Recht der Umweltverträg
IichkeitspIÜfung (näher hierzu Schmidt-Preuß, VVDStRL 56 [1997], S. 178 f.). 

52 Die staatliche Entscheidung hängt regelmäßig von der Erfiillung weiterer Voraussetzongen 
ab. So müssen etwa vor Erteilung der Bankbetriebserlaubnis nach § 32 Abs. I und 33 Abs. I 
Satz 2 KWG zahlreiche weitere Voraussetzongen erfüllt sein bzw. sind die Entscheidungen 
über den Erlass belastender Maßnahmen (etwa im Recht der Umweltüberwachung) in das 
Ermessen der zuständigen Behörde gestellt. 

53 Ob die Beachtung des geltenden Umweltrechts überhaupt Bestandteil des Prüfungsmaß
stabs der umweltgutachterlichen Prüfung ist, und ob es dem Umweltgutachter verwehrt ist, 
eine Gültigkeitserklärung abzugeben, wenn er von einem Rechtsverstoß des betroffenen 
Unternehmens gegen geltendes Umweltrecht Kenntnis erlangt hat, war unter dem bisheri
gen Umweltauditgesetz umstritten (ausführlich hierzu KloepferlBTÖcker, Umweltaudit und 
Umweltrechtskonformität, UPR 2000, S. 335 ff.; Kämmerer [Fn. 44], S. 64 ff.); nach In
krafttreten der neuen EMAS-Verordnung (Fn. 45) besteht ein Verbot der Abgabe der Gül
tigkeitserklärung bei Verstößen gegen das materielle Umweltrecht (vgl. Langerfeld, UPR 
2001, S. 220; Knopp, NVwZ 2001,S. 1098). 
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IV. Ausgeschiedene Bereiche 

Nicht behandelt werden die folgenden Themenkomplexe, die zwar alle einen 
Bezug zur Gesamtthematik aufweisen, aus unterschiedlichen Gründen aber 
jeweils am Rande des thematischen Kerns angesiedelt sind. Dies gilt für die 
private (selbstregulative) Normsetzung, die schwierige Probleme im Ver
hältnis zu den staatlichen Rechtsquellen aufwirft; überdies spielt schon die 
ausschließlich administrative Normsetzung (ganz ohne Privatisierung) nicht 
zuletzt in verfahrensmäßiger Hinsicht eine Sonderrolle innerhalb des Verwal
tungsrechts, der vorliegend nicht nachgegangen werden kann54• Wichtige An
wendungsbeispiele finden sich im Recht der technischen Normung, so auch 
auf der Ebene vor dem oben (B III 1 c) skizzierten operativen Alltag im Pro
duktsicherheitsrechfs sowie bei der Standardsetzung im Recht der Rech
nungslegungS6. Ebenfalls nicht behandelt werden können die in den Kontext 
der regulierten Selbstregulierung fallenden staatlich induzierten Selbstver
pflichtungen der Wirtschaft (v.a.: Umweltvereinbarungen), welche sich zum 
überwiegenden Teil auf die Rechtsetzung beziehen und normvertretende Ab
sprachen darstellen57• Ausgeschieden werden ferner Erscheinungsformen der 
regulierten Selbstregulierung in den Bereichen Runc.ifun1Ci8 sowie Wissen
schaft und Forschung59, da es sich infolge der primär grundrechtlichen Zuord
nung auch der Aufgabenerfiillung in öffentlich-rechtlichen Organisationsfor
men von vornherein um Sonderbereiche handelt. 

54 Zu den Problemen der privaten Normsetzung vgl. nur die Beiträge von Voelskow, Private 
Regierungen in der Techniksteuerung. Eine sozialwissenschaftliche Analyse der techni
schen Normung, 1996; Trute, Vom Obrigkeitsstaat zur Kooperation, in: Hendler u.a. 
(Hrsg.), Rückzug des Ordnungsrechts im Umweltschutz, 1999, S. 13 ff. 

55 Erste Ansätze einer Dogmatik der regulierten Selbstregulierung bei Schmidt-Aßmann, DV 
2001, Beiheft 4, S. 269. 

56 Hierzu jüngst Schuppert/Bumke, Verfassungsrechtliche Grenzen privater Standardsetzung -
Voniberlegungen zu einer Theorie der Wahl rechtlicher Regelungsformen (Regulatory 
Choice), in: KleindieklOehler (Hrsg.), Die Zukunft des deutschen Bilanzrechts, 2000, S. 
72 ff.; HommelhofflSchwab, Staatsersetzende Privatgremien im Untemehmensrecht, in: 
DrensecklSeer(Hrsg.), FS Kruse, 2001, S. 653 ff. 

57 Näher ausgeführt bei Faber (Fn. 35), S. 219 f.; zu den sich hierbei stellenden Problemen vgl. 
dies., S. 177 ff.; Frenz, Selbstverpflichtungen der Wirtschaft, 2001. 

58 V gl. hierzu Rossen, Selbststeuerung im Rundfunk, ZUM 1994, S. 224; Holznagel, DV 2001, 
Beiheft 4, S. 81. 

59 Vgl. dazu nur Trute, Die Wissenschaft vom Verwaltungsrecht, DV 27 (1999), S. 301. 
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C. Vergewisserung: Funktionen des Verwaltungsverfahrens(-rechts) bei 
staatlicher EtjUllungsverantwortung 

I. Bewirkungsfunktion und Schutzfunktion 

Die auf unterschiedlichen Legitimationsgrundlagen beruhenden und in viel
fältigen Ausprägungen figurierenden Funktionen des Verfahrens im Verwal
tungsrecht lassen sich mit Schoch in der Bewirkungsfunktion einerseits und 
der Schutzfunktion anderseits bündeln. Der Bewirkungsauftrag des Verfah
rens äußert sich in dessen Beitrag zur Erfüllung der jeweils in Frage stehenden 
Verwaltungsaufgaben, d. h. vor allem bei der Anwendung des materiellen 
Rechts, aber auch bei der Erfüllung damit u. U. einhergehender Verwaltungs
aufträge wie etwa die Gewährleistung von Akzeptanz, Wirtschaftlichkeit oder 
Effizienz60.In dem Umfang, in dem sich die materiellrechtliche Determinie
rung des administrativen Handeins ausdehnt, ist das Wort von der »dienenden 
Funktion« des Verfahrens61 berechtigt; in dem Umfang, in dem Entschei
dungsspielräume bestehen und die Steuerungskraft des materiellen Gesetzes 
nachlässt, erlangt das Verfahren zusätzliche Legitimation und triffi das wei
tere Wort von der »Richtigkeitsgewähr durch Verfahren«(i2 zu. Im SchutzauJ
trag schließlich sind all diejenigen Teilfunktionen zusammengefügt, die dem 
frühzeitigen, vom gerichtlichen Rechtsschutz abgesetzten Schutz der betrof
fenen Rechte und Interessen gewidmet sind63• 

60 Schach, DV 25 (1992), S. 21 ff., 25 tf., 29 ff.; ferner jüngst Laubinger, in: Verfahrensrecht 
(Fn. 15), S. 53 f.; vgl. auch die Ausführungen im allgemeinen Teil der Entwurfsbegrundung 
zu dem am 1.1.1977 in Kraft getretenen Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes (BT
Drucks. 7/910, S. 29). 

61 Verwendet in der Gesetzesbegfündung der Bundesregierung zu den heutigen §§ 45, 46 
VwVfG (BT-Drucks. 7/910, S. 65; krit. hiergegen Hili, Verfahren [Fn. 18], S. 201 ff.). 

62 Vgl. hierzu und allgemein zum Verhältnis zum materiellen Recht BVerfGE 53, 30 (57 ff., 
62 ff. [Mülheim-Kärlich]); Badura, Das Verwaltungsverfahren, in: Erichsen (Hrsg.), Allge
meines Verwaltungsrecht, 11. Aufl. 1998, § 33 Rn. 1 ff.; Hufen (Fn. 16), Rn. 11 ff., 16; 
Schuppert, Verwaltungswissenschaft (Fn. 15), S. 790 f., 805 f. 

63 V gl. Wahl, Verwaltungsverfahren zwischen Verwaltungseffizienz und Rechtsschutzauftrag, 
VVDStRL 41 (1983), S. 151 (160 ff.); Schach, DV 25 (1992), S. 25 tf.; Schuppert, Verwal
tungswissenschaft (Fn. 15), S. 802 f. 
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II. Teil-Funktionen und einzelne Verfahrenselemente 

Die nachfolgende Auswahl einzelner, für besonders relevant zu erachtende~ 
Verfahrenselemente soll die Suche nach funktionalen Äquivalenten (E) vor
bereiten und die eher allgemein gehaltene Fragestellung ganz im Sinne des 
verfolgten dogmatischen Anliegens spezifizieren helfen. 

1. Distanz 

Neutralität und Objektivität sind klassische Ziele verfahrensrechtlicher Be
stimmungen, die in der Verpflichtung zu rechtsstaatlichem Handeln und zur 
Wahrung verfahrensmäßiger Gleichheit wurzeln. Die Elemente zur Verwirk
lichung dieser Teilfunktion sind in den §§ 20,21 VwvtU kodifiziert, durch 
die die Verwaltung als Ganzes sowie der einzelne Amtswalter vor Interessen
konflikten bewahrt und die Bürger vor einer Beteiligung befangener Amts
träger geschützt werden, und zwar in allen Phasen des Verfahrens, d. h. von 
der Einleitung bis zur Entscheidung65• 

2. Sachaufklärung und Betroffenenbeteiligung 

Ein ganz wesentliches, jedoch schwer zu erreichendes Ziel des Verfahrens
rechts besteht in der Ermöglichung einer möglichst vollständigen und zutref
fenden Sachverhaltsermittlung als Voraussetzung korrekter Rechtsanwen
dung, u. U. auch im Interesse des Einzelnen66• Wichtige diesbezügliche Ver
fahrenselemente im »Prozess der Informationsgewinnung und -verarbeitung« 
sind neben dem Untersuchungsgrundsatz (vgl. § 24 VwvtU) und den Mitwir
kungs- (vgl. v. a. § 26 Abs. 2 VwvtU) und Beweisregeln - mit entsprechen
den Ermittlungs- und Verwertungsbefugnissen - die verschiedenen Formen 
der Beteiligung Betroffener, etwa im Rahmen von Erörterungs- und Anhö-

64 Vergleichbare, wenngleich nicht identische Schwerpunktsetzungen bei Hoffmann-Riem, in: 
Öffentliches Recht und Privatrecht, S. 318 ff.; Trute, DVBl. 1996, S. 960 f.; Burgi, DV 33 
(2000), S. 18. Nicht geleistet werden kann an dieser Stelle die gleichermaßen wichtige wie 
gebotene Einbeziehung des Datenschu1zrechts in seiner Gestalt als Sonderverwaltungsver
fahrensrecht. 

65 V gl. nur Hufen (Fn. 16), Rn. 67 ff. (mit zutreffender Einreihung in die »übergreifenden Ver
fahrensgrundsätze«); WolfJ7BachoflStober, Verwaltungsrecht II (Fn. 18), § 59 Rn. 13 ff. Zu 
den verschiedenen Bedeutungsgehalten von »Unparteilichkeit«, Distanz bzw. Neutralität 
vgl. aktuell Fehling, Verwaltung zwischen Unparteilichkeit und Gestaltungsaufgabe, 2001, 
S. 4 ff. Ausprägungen sind neben der hier nicht thematisierten (vgl. sogleich C III) organi
sationsrechtlichen Thematik der institutionellen Unparteilichkeit die personell-individuelle 
Unparteilichkeit (Fehling, S. 198 ff.) und die Unparteilichkeit der Verfahrensgestaltung 
(Fehling, S. 302 ff.), deren Teilelemente herkömmlich aber anderen Verfahrensfunktionen 
zugeordnet werden (v.a. der auch nachfolgend separierten Sachaufklärung und der Anhö
rung). 

66 Vgl. Hufen (Fn. 16), Rn. 117 ff.; WolfflBachoflStober, Verwaltungsrecht II (Fn.18), § 60 
Rn. 28 ff. 
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rungsterminen (z. B. nach § 73 VwVfG). Durch sie kann zugleich die erfor
derliche »Chancengerechtigkeit« bei der Berücksichtigung bzw. Durchset
zung von Interessen bewirkt werden67• 

3. Transparenz, Beteiligtenanhörung und Begründung 

Transparenz zielt auf die Einsehbarkeit und Vorhersehbarkeit des Verwal
tungshandelns und äußert sich in Infonnationspflichten (vgl. z. B. § 25 Satz 2 
VwVfGt8 und insbesondere in der Pflicht zur Anhörung der Beteiligten, de
nen unter bestimmten Voraussetzungen ein diesbezügliches Recht eingeräumt 
ist (vgl. § 28 VwVfG); gleichzeitig dient die Anhörung auch dem vorgenann
ten Ziel erfolgreicher Sachaufklärung69. Mit dem Transparenzziel einher geht 
das Ziel des Vertraulichkeitsschutzes, welches namentlich durch die Akten
einsichtsvorschrift des § 29 VwVfG näher ausgestaltet wird70. Nach erfolgter 
Entscheidung bildet schließlich das in § 39 VwVfG kodifizierte Begrün
dungsgebot ein Element rechtsstaatlicher Transparenz bereits mit Blick auf 
die Erfolgsaussichten eines etwaigen Rechtsbehelfsverfahren71 • 

III. Veifahren und Organisation 

Ungeachtet des bekannten Umstandes, dass zwischen Verwaltungsverfahren 
und Verwaltungsorganisation gleitende Übergänge, wenn nicht Überschnei
dungsbereiche bestehen und die phänomenologische Unterscheidung zwi
schen Aufbau und Ablaufkeinesfalls trennscharf ist72, können eine Reihe von 
Verfahrensfunktionen bzw. Verfahrenselementen schwerpunktmäßig der Or
ganisation, und andere Funktionen wie Elemente schwerpunktmäßig dem 
Verfahren zugeordnet werden. So gehören Aspekte wie Pluralität, Kontrolle 
bzw. Aufsicht (u.a. mit diesbezüglichen Aufzeichnungspflichten) nicht in den 
Zusammenhang des vorgegebenen Themas, wenngleich in den bisherigen Un
tersuchungen zur Situation der fonnellen Anforderungen nach Privatisierung 
zwischen dem »Privatorganisationsrecht« und dem »Privatverfahrensrecht« 
nicht getrennt worden ist13• 

67 Zu diesem Teil-Ziel und seiner Relevanz in selbstregulativen Kontexten vgl. Hojjinann
Riem, in: Öffentliches Recht (Fn. 2), S. 319 f.; vgl. ferner Pietzcker, Das Verwaltungsver
fahren zwischen Verwaltungseffizienz und Rechtsschulzauftrag, VVDStRL 41 (1983), S. 
204; Pitschas (Fn. 26), S. 729. 

68 Vgl. Hufon (Fn.16), Rn.52; WolfflBachoflStober, Verwaltungsrecht 11 (Fn. 18), § 59 
Rn.5f. 

69 Vgl. WolfflBachoflSrober, Verwaltungsrecht 11 (Fn. 18), § 60 Rn. 54 ff. 
70 Vgl. näher hierzu WolfflBachoflStober, Verwaltungsrecht II (Fn. 18), § 60 Rn. 90 ff. 
71 Vg1. Hufon (Fn. 18), Rn. 294 ff. 
72 V gl. nur Schmidt-Aßmann, in: _HdbStR m (Fn. 18), § 70 Rn. 7. 
73 Etwa bei Hoffmann-Riem, in: Offentliches Recht (Fn. 2), S. 318 ff.; Ritter, in: Verwaltungs

organisationsrecht (Fn. 8), S. 233 f., 235 ff.; Burgi, DV 33 (2000), S. 183 ff. 
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IV. Verfassungsrechtliche Impulse und Mindeststandards 

Die zentralen verfassungsrechtlichen Anforderungen an das Verwaltungsver
fahren ergeben sich aus einer Zusammenschau von Rechtsstaats- und Demo
kratieprinzip, den Grundrechten, insbesondere Art. 19 Abs.4 GG und das 
Schutzpflichtkonzept, sowie aus den anderen Staatszielbestirnmungen und 
den föderalen Strukturprinzipien 74. Die meisten Verfahrenselemente lassen 
sich auf mindestens zwei Verfassungsgrundlagen zurückführen, so etwa die 
Befangenheitsregeln, welche primär im »Amt«, als Garanten der in personell
organisatorischer Hinsicht gebotenen Legitimation wurzeln, daneben aber 
auch rechtsstaatlich, im Erfordernis der Neutralität und Objektivität des Ver
waltungshandelns, fundiert sind75• Das verfassungsrechtliche Normpro
gramm in Sachen »Verfahren« besteht aus Impulsen und Mindeststandards, 
die auf der Ebene des einfachen Rechts und der Rechtsdogmatik aufgenom
men und weiterentwickelt worden sind76, weswegen nicht jede Ausprägung 
und Verästelung in den Verfahrensgesetzen als verfassungsgeboten ange
sehen werden darf. 

D. Funktionsanalyse nach Privatisierung: Funktionale Verfahrens-Ä'quiva
lenz als Notwendigkeit und Option 

I. Fragestellung 

Seit Beginn der theoretischen Durchdringung des Kooperationsspektrums 
zwischen Staat und Gesellschaft wurde immer wieder die Frage nach der Not
wendigkeit eines sog. Privatverfahrensrechts gestellt und vielfach sogleich 
dahingehend beantwortet, dass es einem »Gebot der funktionalen Äquiva
lenz« entspreche, die Rücknahme der staatlichen Erfüllungsverantwortung 
(auch) durch verfahrensrechtliche Instrumente des Öffentlichen Rechts und! 

74 Vg1. zu den Einzelheiten Schmidt-Aßmann, in: HdbStR III (Pn. 18), § 70 Rn. 12 ff.; Ehlers, 
Verwaltung und Verwaltungsrecht im demokratischen und sozialen Rechtsstaat, in: Allge
meines Verwaltungsrecht (Pn. 62), § 4 Rn. 6 ff.; Burgi, DV 33 (2000), S. 190 ff. m.w.N. 

75 V g1. Isensee, Gemeinwohl und Staatsaufgaben im Verfassungsstaat, in: HdbStR III (Pn. 18), 
§ 57 Rn. 60 ff.; Dreier, in: ders. (Hrsg.), GG, Band 2, 1998, Art. 20 D Rn. 113 ff., 124 ff., 
sowie Schulze-Fielitz, aaO, Art. 20 R Rn. 190 ff.; ferner Burgi, DV 33 (2000), S. 191 
m.w.N. Eingehend zu den demokratierechtlichen Anforderungen an »Public Private Part
nerships« Mehde, Ausübung von Staatsgewalt und Public Private Partnership, VerwArch 91 
(2000), S. 540. 

76 Burgi, DV 33 (2000), S. 190 m.w.N. 
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oder des Privatrechts auszugleichen77• Der mir erteilte Auftrag besteht darin, 
jene Fragestellung zu präzisieren und anzugeben, unter welchen Vorausset
zungen die behauptete Notwendigkeit entsteht und wie weit sie reicht. Dabei 
kann an die bereits erarbeitete (B 11 u. III) systematische Untergliederung des 
Gesamtspektrums angeknüpft werden. 
»Funktionale Äquivalenz«78 bedeutet im vorliegenden Zusammenhang die 
Gewährleistung der soeben (C) skizzierten Sicherungs- und Schutzfunktionen 
des Verfahrens unter veränderten Rahmenbedingungen und unter Berücksich
tigung des politisch erwünschten Hinzutretens der gesellschaftlichen Hand
lungsrationalität. In der nunmehr erreichten dogmatischen Phase kann nicht 
einfach von der Verantwortungsverschiebung auf die Notwendigkeit funktio
naler Äquivalenz geschlossen werden. Vielmehr müssen die Veränderungen 
der Realvorgänge analysiert und zu dem jeweiligen Privatisierungskonzept in 
Beziehung gesetzt werden. Dabei wird sich zeigen, dass nicht durchgehend 
eine Notwendigkeit zur Herstellung funktionaler Äquivalenz besteht, diese 
aber zumindest stets eine beachtliche Option bildet. Erst im Anschluss an 
diese Funktionsanalyse können dann im folgenden Abschnitt (E) die einzel
nen Verfahrenselemente als »funktionale Äquivalente« neu entwickelt wer
den. Bewusst wird nicht von einem Gebot der funktionalen Äquivalenz ge
sprochen, weil es (zunächst) nicht um eine (Verfassungs-)Rechtspflicht und 
auch nicht um eine dogmatische Figur geht, sondern um das Ergebnis einer 
Analyse der Ordnungsidee »Verfahren« nach Privatisierung. 

11. Verwaltungshilfe: Private Vorbereitung staatlicher Entscheidungen 

In den hier relevanten Konstellationen der Verwaltungshilfe (B 11) werden 
Verwaltungsentscheidungen durch private Träger vorbereitet, worin sich der 
private Beitrag - sei er planerischen, sachverständig-beratenden oder verfah-

77 So Hoffinann-Riem, Verfahrensprivatisierung als Modemisierung, DVBI. 1996, S. 230; 
Trute, in: Verantwortungsteilung (Fn. 5), S. 27 f. Dabei bleibt ebenso wie etwa in den Bei
trägen von Lübbe-Wo!f7Steenken ... _Privatisierung umweltbehördlicher Aufgaben, ZUR 1993, 
S. 263 (268 ff.); Reinhardt. Die ul>erwachung durch Private im Umwelt- und Technikrecht, 
AöR 118 (1993), S. 624, oder auch Hoffinann-Riem, in: Öffentliches Recht (Fn. 2), S. 318 
ff., sowie Ritter, in: Verwaltungsorganisationsrecht (Fn. 8), S. 235 ff., offen, ob es sich um 
eine RechtSPflicht oder um das Ergebnis einer Funkti0Itsanalyse handelt. Als »Prinzip der 
funktionalen Aquivalenz« tauchen die dort entfalteten Uberlegungen unter A (»Allgemei
nes«) in der Begründung des am 19.92001 vom Bundeskabinett angenommenen Entwurfs 
einer EMAS-Privilegierungsverordnung (Fn. 45) auf. 

78 Dahinter verbirgt sich eine Begriffsanleihe bei Luhmann. Zweckbegriffund Systemrationa
lität(1968), 1973, S. 168 f.,236 ff.; zur Verwendbarkeit dieses Begriffs in analytischen bzw. 
dogmatischen Kontexten vgl. Schulze-Fielitz, Zusammenspiel von öffentlich-rechtlichen 
Kontrollen der Verwaltung, in: Schmidt-AßmannlHoffinann-Riem (Hrsg.), Verwaltungs
kontrolle, 2001, S.291 (302 f.). 
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renstechnisch-projektmanagenden - Charakters auch erschöpft. Die Analyse 
des Realvorgangs erweist, dass zwar die Entscheidungsgewalt äußerlich be
trachtet beim Staat verblieben ist, dass aber vielfach nur noch das ratifiziert 
werden kann, was die private Entscheidungsvorbereitung ergeben hat, sei es, 
aufgrund geringerer behördlicher Sachkompetenz, sei es aufgrund mangeln
der Verwaltungskapazität, sei es wegen der Komplexität der betreffenden 
Aufgabe oder der Situationsbezogenheit und Unwiederholbarkeit der relevan
ten Abläufe79• 

Würde man nun die verfahrensrechtlichen Anforderungen, d. h. den Einsatz 
der oben beschriebenen Verfahrenselemente, ausschließlich an das Vorliegen 
einer staatlichen Entscheidung knüpfen, gingen sie vielfach ins Leere und die 
Bewirkungsfunktion des Verfahrensrechts könnte nicht, zumindest nicht voll
ständig, erfüllt werden. Hinzu kommt, dass private Vorbereitungsbeiträge 
häufig gerade im Zusammenhang mit solchen Aufgaben erbracht werden, die 
durch das Bestehen weiter Entscheidungsspielräume gekennzeichnet sind, 
und dass die privaten Träger überdies, bewusst oder unbewusst, in geringerem 
Maße an materielle Vorgaben gebunden werden. Unter diesen Umständen 
kommt den formalen Sicherungen eine um so größere Bedeutung im Hinblick 
auf die Richtigkeit der (dann vorn Staat) zu treffenden Entscheidung zu80. 
Aber nicht nur die Bewirkungsfunktion, auch die Schutzfunktion des Verfah
rensrechts ist herausgefordert. Unterbleibt z.B. die Anhörung eines Beteilig
ten im Stadium der privaten Entscheidungsvorbereitung, kann es sein, dass 
die hierdurch vermittelten Interessen oder gar Rechte im Rahmen der ab
schließenden Verwaltungsentscheidung zu spät oder überhaupt nicht berück
sichtigt werden. In den Fällen der Vorbereitung staatlicher Entscheidungen 
durch Verwaltungshelfer ist somit die Herstellung funktionaler Äquivalenz in 
verfahrensmäßiger Hinsicht notwendig. 

79 Zur Analyse des Realvorgangs und des diesbezüglichen Getihrdungspotenzials: Brohm, in: 
HdbStR II (Fn. 33), § 36 Rn. 31 f.; Schneider, Nachvollziehende Amtsermittlung bei der 
Umweltverträglichkeitsprüfung, 1991, S. 186 f.; Wahl, in: Verwaltungsorganisationsrecht 
(Fn.3), S. 306 f.; Pietzcker, in: Verfahrensprivatisiemng (Fn. 67), S. 284 ff.; Hoffmann
Riem, DVBI. 1996, S. 225 (229); Di Fahio, VVDStRL 56 (1997), S. 267 f.; Huber, DVBI. 
1999, S. 489 (492,494 f.); Burgi, DV 33 (2000), S. 192 ff. Klassisch: Forsthoff, Lehrbuch 
des Verwaltungsrechts, Erster Band, Allgemeiner Teil, 10. Aufl. 1973, S. 76. 

80 Explizit (zur »Verfahrensprivatisierung«): Hoffmann-Riem, in: Öffentliches Recht (Fn. 2), 
S. 318; Schuppert, Verwaltungswissenschaft (Fn. 15), S. 813. 
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III. Regulierte Selbstregulierung 

1. Bezug zu staatlichen Entscheidungen (Identität des materiellen Maß
stabes) 

Wenn und soweit ein Träger gesellschaftlicher Selbstregulierung und eine 
staatliche Verwaltungsstelle zur Orientierung an den gleichen materiellen 
Maßstäben verpflichtet sind und die staatliche Verwaltungsstelle auf die Er
gebnisse der selbstregulierenden Tätigkeit mit dem Erlass einer begünstigen
den (etwa: Erteilung einer Bankbetriebserlaubnis) bzw. mit dem Unterlassen 
einer nachteiligen Entscheidung (z. B. im Bereich der Marktüberwachung) 
reagieren soll (vgl. B III 2), dann muss sie jene Ergebnisse akzeptieren kön
nenS1 • Das aber kann sie nur, wenn es Richtigkeitsgaranten gibt und einer der 
Richtigkeitsgaranten ist das Verfahren zur Gewinnung von Ergebnissen, was 
oben (e I) mit dem Begriff der Bewirkungsfunktion umschrieben worden ist. 
Ihr zur Seite tritt wiederum die Schutzfunktion, der es um die Wahrung der 
auch hier betroffenen Rechte und Interessen zu tun ist. Diese Zusammen
hänge lassen sich besonders prägnant am Beispiel der EMAS-Privilegie
rungsverordnung (Öko-Audit) veranschaulichen: Weil die betroffenen Unter
nehmen am Öko-Audit teilgenommen haben und damit die Einhaltung der 
materiellen Umweltstandards dokumentiert ist, können ihnen durch die zu
ständige Behörde Erleichterungen bei der nachträglichen Umweltüberwa
chung gewährt werden - wenn das Ergebnis der materiellen Umweltrechts
konformität in einem Öko-Audit-Veifahren mit Richtigkeits- und Schutzge
währ gewonnen worden ist82• Die Herstellung funktionaler Verfahrensäqw
valenz ist also insoweit, in Anbetracht des skizzierten Kondominiums, not
wendig. 
Sie ist nicht notwendig außerhalb des Kondominialbereichs, d. h. soweit sich 
mit der Selbstregulierung ein Mehrwert im oben (B III 2) beschriebenen Sinne 
verbindet. Denn in Ermangelung eines Bezugs zu einem materiellen Verwal
tungsauftrag entsteht die Bewirkungsfunktion des Verfahrensrechts nicht und 
die Schutzfunktion geht ebenfalls ins Leere, weil staatlich geschützte Interes
sen und Rechte von Betroffenen insoweit nicht beeinträchtigt sind. Die Her
stellung funktionaler Verfahrens-Äquivalenz ist in diesem Umfang mithin 
lediglich eine Option,· die aber teilweise bereits dadurch eingelöst worden ist, 
dass in Anbetracht des Überschneidungsbereichs der materiellen Maßstäbe 

81 Hufen (Fn. 16), Rn. 6, stellt darauf ab, dass der Staat »die Verantwortung für die Ergebnisse 
der Selbstregulierung« übernimmt. Auf die materiellen Anforderungen hebt auch Hoff
mann-Riem, DVBl. 1996, S. 228 f., ab. 

82 Explizit zum Gedanken der funktionalen Verfabrens-Äquivalenz im Öko-Audit-Recht: Las
kowski, in: Verantwortungsteilung (Fn. 5), S. 101 f.; Knopp, NVwZ 2001, S. 1098. 
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fimktionale Verfahrensäquivalente geschaffen worden sind. Um wiederum 
mit einem Beispiel zu sprechen: Müssen infolge der teilweisen Neu-Orientie
rung des Öko-Audits am Maßstab des materiellen Umweltrechts und der 
Schaffung von Privilegierungen Befangenheitsregeln für die Umweltgutach
ter etabliert werden, dann »profitieren« von deren persönlichen Qualitäten 
auch die eigentlich überschneidungsfreien Bereiche der betrieblichen Um
weltpolitik 

2. Fehlender Bezug zu staatlichen Entscheidungen 

Dort schließlich, wo überhaupt kein Bezug zu staatlichen Entscheidungen 
durch die gemeinsame Orientierung an einem materiellen Maßstab existiert, 
besteht auch keine Notwendigkeit zur Herstellung fimktionaler Äquivalenz. 
Im gemeinsamen Ordnungskonzept ist kein materieller Verwaltungsauftrag 
vorgesehen, vielmehr liegen Programmaufstellung und -verwirklichung ganz 
in gesellschaftlicher Hand. Die dort vorgesehenen Vorgänge der Informa
tionsgewinnung und -verarbeitung im Hinblick auf eine privat getroffene Ent
scheidung (etwa die des Umweltgutachters bisheriger Prägung) stellen Privat
verfahren dar. Es ist gerade Ausfluss des gemeinsamen Ordnungskonzepts, 
sie nicht als ein funktionales Äquivalent, sondern als Verfahren auf der Basis 
privater Handlungsrationalität ablaufen zu lassen. Ändern sich die Gegeben
heiten und wird eine bislang nicht bestehende Verzahnung mit einem Verwal
tungsauftrag herbeigeführt, dann bringt dies auch die Entstehung der Notwen
digkeit fimktionaler Äquivalenz mit sich - wie soeben mit Blick auf die be
vorstehenden Veränderungen des Öko-Audit-Konzepts geschildert. Interes
santerweise erfolgen diese übrigens mit dem Ziel, die Attraktivität des Ord
nungskonzeptes zu steigern und die Zahl der Teilnehmer zu erhöhen83• 

Dass keine Notwendigkeit der Herstellung funktionaler Äquivalenz besteht, 
heißt wiederum nicht, dass einzelne Verfahrenselemente, die die beschriebe
nen Sicherungs- und Schutzfimktionen erfüllen helfen, nicht auch hier zum 
Einsatz gelangen können, wenn der Gesetzgeber und/oder die das Ordnungs
konzept tragenden Kräfte sich davon Vorzüge versprechen. Aus dieser Per
spektive geben die nachfolgenden Ausführungen Aufschluss über Optionen, 
nicht über Pflichten und fimktionale Äquivalente. 

83 Vgl. Knopp, NVwZ 2001, S. 1098. 
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E. Verfahren als Gegenstand der Regulierung: Schaffong funktionaler 
Äquivalente 

Ging es bislang um die Notwendigkeit der Herstellung funktionaler Verfah
rens-Äquivalenz, so ist nunmehr zu klären, wie die Zurverfügungstellung der 
funktionalen Äquivalente erfolgen kann und wie diese aussehen können. Das 
Recht ist in dieser Situation zur Bereitstellung der erforderlichen Gemein
wohlsicherungen nach Verantwortungsteilung bzw. Privatisierung berufen84, 

und zwar als Recht der Regulierung (vgl. All). Selbstverständlich bilden die 
Verfahrensaspekte nicht den einzigen Gegenstand der Regulierung, sondern 
sie treten neben die jeweils relevanten materiellen Fragen und neben die orga
nisatorischen Aspekte (vgl. III) im Anschluss an eine Verantwortungsteilung. 
Die hier gewonnenen Erkenntnisse verstehen sich daher als Teil eines (im Be
reich der regulierten Selbstregulierung noch zu entwerfenden [vgl. bereits B 
III I]) Gesamtkonzepts der Regulierung. 

I. Strukturschaffongspflicht statt unmittelbare (verfassungs-)verfahrensge
setzliehe Bindung 

Weder die Verwaltungshelfer noch die Träger einer Selbstregulierung sind 
unmittelbar an die oben (C IV) skizzierten Vorgaben des Verfahrensverfas
sungsrechts gebunden85 und ihr Verhalten unterfallt grundsätzlich auch nicht 
den an die »Behörden« adressierten Verfahrensnormen des VwVfG (§ 1 
Abs.l u. 4)86. Es ist daher Sache des Staates, allein bzw. im Zusammenwir
ken mit denjeweiligen gesellschaftlichen Kräften die notwendigen funktiona
len Äquivalente auf der normativen Ebene des einfachen Rechts und/oder auf 
der Ebene administrativer Regulierung zu schaffen. Da er im Hinblick auf die 
organisatorischen Aspekte nach Verantwortungsteilung vor einer vergleich-

84 Zur Bereitstenungsfunktion des Rechts im Kontext von Verantwortungsteilung und Privati
sierung vgl. Schuppert, Koopetationsverhältnisse (Fn. 12), S. 67 ff. m.w.N. 

85 Dies gilt namentlich für das Demokratieprinzip, welches nach Wortlaut und Systematik der 
Art. 20 Abs. 1 u. 2 GG, 21 Abs. 1 GG ein Bauprinzip des Staates, kein Strukturprinzip der 
Gesellschaft bildet (vgl. nur BVerfGE 83, 60 [72]; BVerlU, DVBI. 1995, S. 1291; Stern, 
Staatsrecht 1,2. Aufl. 1984, S. 629 ff.) und rur das Rechtsstaatsprinzip, dessen Staatsbezo
genheit als Grundentscheidung über die StaaLl'Ordnung noch evidenter ist (vgl. bereits 
Burgi,DV 33 [2000], S. 193). Gegen eine Grundrechtsbindung in diesen Zusammenhängen 
Trute, in: Schuppert, Verantwortungsteilung (Fn. 5), S. 42 f.; ausfiihrlich zur grundrechtli
chen Situation bei der Verwaltungshilfe vgl. Burgi (Fn. 13), S. 328 ff. 

86 Unter bestimmten, bei Burgi, DV 33 (2000), S. 20, geschilderten Umständen, ist ausnahms
weise die Erfassung privater Träger, die })im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens lätig 
werden«, gemäß § 26 Abs. 1 Ziffer 2 Vwvro i.V.m. §§ 20 Abs. 1,21 Abs. I Vwvro mög
lich. 
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baren Herausforderung steht und es hier wie dort um die Herausbildung 
formaler Ordnungsstrukturen geht, sei empfohlen, zur Kennzeichnung von 
Ausgangslage und rechtlichem Horizont den bereits anderenorts entfalteten 
Begriff der »StrukturschatIungspflicht«87 zu verwenden. Er bringt zum Aus
druck, dass im Hinblick auf die Formalanforderungen eine Abweichung vom 
Normal- und Regelfall staatlicher Entscheidungsverantwortung vorliegt und 
eine aufgabenspezifische Berücksichtigung der veränderten Rahmenbedin
gungen sowie der privaten Handlungsrationalität indiziert ist. 
Mit dem Rechtsinstitut der Strukturschaffungspflicht verbindet sich m. E. 
zweierlei: Erstens, dass es nicht um die Übertragung der im Falle staatlicher 
Entscheidungsverantwortung bestehenden verfahrensbezogenen Anforderun
gen im Verhältnis eins zu eins geht, sondern dass die Schaffung andersartiger, 
spezifischer Strukturen vonnöten ist. Zweitens, dass es nicht nur um das Ver
fahren im Bereich des involvierten staatlichen Trägers, sondern auch um die 
formalen Strukturen im Hinblick auf das Tätigwerden von staatsexternen Ein
heiten geht. 
Im Hinblick auf die Verwaltungshilfe, bei der es ja um ein unmittelbar staats
aufgabenbezogenes Tätigwerden geht (vgl. B 11), konnte in einer früheren Un
tersuchung88 bereits nachgewiesen werden, dass die Strukturschaffimgs
pflicht verfassungsrechtlich verankert ist, weil die abgespaltenen Vorberei
tungsbeiträge gezielt verselbständigt worden sind und die unverändert von 
einem Amtsträger getroffene Entscheidung als verfassungsrechtlich relevan
tes »Endprodukt« legitimatorische Vorwirkungen89 zeitigt; die Verfassung 
duldet nicht den realitätsfernen Trost, dass die Letztentscheidungja bei einem 
Amtsträger liege und daher legitimierbar sei90, sondern sie fordert, die verfah
rensrechtlichen Strukturen dort zu schaffen, wo ein Teil des Verfahrens ab-

87 Zunächst entwickelt bei Burgi, Funktionale Privatisierung (Fn. 13), S. 378 ff., im Hinblick 
auf die Verwaltungshilfe, und sodann weiterentwickelt durch dens., DV 33 (2000), S. 
200 ff., generell im Hinblick auf die Erscheinungsfonnen der privaten Vorbereitung staatli
cher Entscheidungen. 

88 Burgi, DV 33 (2000), S. 200 ff. Die dortigen Ausfiihrungen erstrecken sich auch auf die Er
scheinungsfonn der Aufstellung eines Vorhaben- und Erschließungsplaus im Gesamtbe
reich der regulierten Selbstregulierung (S. 203), weil bei dieser die für den Fall der Verwal
tungshllfe durch Erbringung vorbereitender Teilbeiträge aufgestellten Anforderungen als 
erfüllt anzusehen sind. 

89 Der Ansatz, die »Legitimationsverautwortung« des Staates über die Einwirkung auf die von 
ihm ins Spiel gebrachten privaten Akteure zu entfalten, ist bereits zuvor entwickelt worden 
von Trute, DVBI. 1996, S. 954 f. (960 f.), und dems., in: Verwaltungsorganisationsrecht 
(Fn. 3), S. 270 ff., 290 ff.; vgl. ferner &hmidt-Preuß, VVDStRL 56 (1995), S. 203 ff.; Röhl, 
DV 29 (1996), S. 401 ff., und Möllers, VerwArch 90 (1999), S. 197 ff. 

90 Mit dieser Tendenz aber Oebbecke, Weisungs- und unterrichtungsfreie Räume in der Ver
waltung, 1986, S. 79 ff.; Emde, Die demokratische Legitimation der funktionalen Selbstver
waltung, 1991, S. 215, sowie in neuerer Zeit und speziell im Hinblick auf die Einbeziehung 
von Sachverständigen in der Vorbereitungsphase Jestaedt, Dernokratieprinzip und Kondo
minialverwaltung, 1993, S. 587 f., 590 ff. Keit. insoweit bereits Brohm, in: HdbStR II (Fn. 
33), § 36 Rn. 31 ff. 
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läuft. Im Hinblick auf die regulierte Selbstregulierung, bei der es ja an einem 
Bezug zur Staatsaufgabe fehlt und die bislang dogmatisch noch nicht in dem 
Maße verfestigt worden ist, dass eine einheitliche verfassungsrechtliche Er
fassung möglich wäre (vgl. B III), ist vorerst noch keine verfassungsrechtliche 
Fundierung der Strukturschaffungspflicht möglich. Das schließt nicht aus, 
dass die am Beispiel der Verwaltungshilfe entwickelten Voraussetzungen 
auch in bestimmten Konstellationen der regulierten Selbstregulierung erfiillt 
sein mögen, oder dass jenseits der demokratierechtlichen und rechtsstaatli
chen Maßstabsnormen den grundrechtlichen Schutzpflichtbestimmungen91 

Pflichten zur Ausgestaltung von Organisation und Verfahren entnommen 
werden können. An dieser Stelle kann etwaigen verfassungsrechtlichen 
Grundlagen freilich nicht nachgegangen werden, vielmehr gilt es, die sachlich 
vorrangige Aufgabe der Strukturierung der Verfahrensrechtsverhältnisse und 
der Beschreibung der einzelnen Verfahrenselemente in Angriff zu nehmen. 

11. Verfahrensrechtsverhältnisse nach Privatisierung 

Zur Kennzeichnung der potentiellen Rechtsbeziehungen verfahrensrechtli
cher Art soll der bereits etablierte Begriff des Verfahrensrechtsverhältnisses 
Verwendung finden, der allgemein die heuristische Funktion erfüllt, das »Be
ziehungsgefüge« zwischen den Verfahrenssubjekten zu strukturieren92• Im 
Kontext der Verantwortungsteilung, in dem man es stets mit mehrpoligen In
teressenlagen zu tun hat, ermöglicht die Perspektive des Verfahrensrechtsver
hältnisses die Erfassung und Offenlegung jener Interessenlagen, zugleich 
kann die Zuordnung einzelner Verfahrenselemente vorbereitet werden. Es 
liegt auf der Hand, Funktion und Inhalt einzelner Verfahrenselemente in Ab
hängigkeit von den unterschiedlichen Interessen- und Verfahrensstrukturen 
zu bestimmen. Dabei wird deutlich werden, dass mit einer Privatisierung die 
Zahl der Verfahrensrechtsverhältnisse typischerweise wächst. 
Der Unterscheidung der potentiellen Verfahrenrechtsverhältnisse muss die 
Benennung der beteiligten Subjekte vorangehen: Bei der Verwaltungshilfe 
setzt sich das Beziehungsgeruge zusammen aus den beteiligten staatlichen 
Stellen, dem privaten Verwaltrmgshelfer und den von der Aufgabenwahrneh
mung betroffenen Dritten, wobei zum Kreis der Dritten je nach den gegebe
nen faktischen und normativen Umständen rechnen können Nachbarn 

91 Explizit jetzt Schmidt-Aßmann, DV 2001, Beiheft 4, S. 267 f. 
92 Nach Martens, Die Praxis des Verwaltungsverfahrens, 1985, S. 41 ff.; Hill (Fn. 18), S. 

271 ff.; Schmidt-Aßmann, in: HdbStR III (Fn. 18), § 70 Rn. 31; Stelkens/Schmitz, in: Stel
kenslBonklSachs, Vwvro (Fn. 20), § 9 Rn. 5 ff. Zu den Möglichkeiten und Grenzen eines 
Denkens in Rechtsverhältnissen im Verwaltungsrecht vgl. allgemein von Danwitz, Zu Funk
tion und Bedeutung der Rechtsverhältnislehre, DV 30 (1997), S. 339 (350 ff.). 
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(i.w.S.), Destinatäre, Konkurrenten etc. Bei der regulierten Selbstregulierung 
ist das Beziehungsgefiige regelmäßig komplexer. Neben den staatlichen Stel
len agieren diejenigen privaten Kräfte, die die Selbstregulierung tragen. An
ders als bei der Verwaltungshilfe wurzelt ihr Tätigwerden in der Selbstbetrof
fenheit, d. h. bei einer Gemeinwohlverwirklichung in der klassischen Form 
staatlicher Erfüllungsverantwortung würden sie zum Kreis der von der Aufga
benerfüllung Betroffenen, zu den Adressaten staatlicher Verfügungen gehö
ren. Mit der Schaffung eines gemeinsamen Ordnungskonzepts werden sie 
(auch) zu Trägem der Gemeinwohlverwirklichung, freilich ohne die Betroffe
neneigenschaft abstreifen zu können. Sie teilen diese weiterhin (und wie
derum) mit betroffenen Nachbarn, Destinatären, Konkurrenten etc.93• Nun 
gibt es aber auch Ordnungskonzepte gesellschaftlicher Selbstregulierung, bei 
denen die Trägerseite der Selbstregulierung durch professionelle Dritte als 
»private Implementationsinstanzen«94 verstärkt wird. Für diese bildet die 
Selbstregulierung regelmäßig den Gegenstand ihrer grun.drechtlichen Berufs
und Geschäftstätigkeit, ebenso wie bei den Verwaltungshelfern, die stets 
Nicht-Aufgabenbetroffene sind. Wichtige Beispiele privater Implementati
onsinstanzen bilden die Betriebsbeauftragten, die Öko-Audit-Gutachter, die 
Benannten Stellen im Produktsicherheitsrecht und die anerkannten Prüf- und 
Bestätigungsstellen nach dem SignaturG. 

1. Staat - Dritte 

Im Verhältnis zwischen den staatlichen Stellen und den betroffenen Dritten 
stellt sich die Lage wie folgt dar: Bei der Verwaltungshilfe bleibt die staatliche 
Verwaltung Trägerin des Verwaltungsverfahrens und trifft die abschließen
den Entscheidungen, jeweils unter Anwendung der hierfür geltenden verfah
rensrechtlichen Bestimmungen (etwa der §§ 20,21 oder 28 VwVfG). Da aber 
ein Teil der materiellen Entscheidungsgewalt auf den Vorbereitungshelfer 
übergegangen ist (vgl. D 11), lautet die entscheidende Frage, wie die notwen
dige funktionale Verfahrens-Äquivalenz innerhalb der entstandenen weiteren 
Beziehungen (vgl. 2 und 3) bewirkt werden kann. Diese Frage stellt sich erst 
recht bei der regulierten Selbstregulierung, wo die Notwendigkeit funktiona
ler Verfahrens-Äquivalenz gerade deswegen entstanden ist (vgl. D III), weil 

93 Schmidt-Aßmann, DV 2001, Beiheft 4, S. 262, unterscheidet zwischen »Dritten«, worunter 
vor allem die »Destinatäre von Selbs1regulierungseinrichtungen« zu verstehen seien, den 
»Teilnehmern eines Selbstregulierungssystems«, den »Konkurrenten« und den »Betroffe
nen« (wohl: im Übrigen). 

94 Begriffnach Schmidt-Aßmann, DV 2001, Beiheft 4, S. 259, der die Implementationsinstan
zen innerbalb der Selbstregulierung von den )>Staatlichen Implementationsinstanzen« unter
scheidet, worunter die zur Regulierung berufenen Verwaltungsbehörden und sonstige Ver
waltungsstellen fiillen sollen. 
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erst gar kein Verfahrensrechtsverhältnis mit einer staatlichen Stelle besteht, 
die betroffenen Dritten vielmehr auf einen privaten Selbstregulierungsträger 
bzw. die eingeschaltete private Implementationsinstanz angewiesen sind. In 
dem Umfang, in dem staatliche Stellen noch tätig werden, etwa beim Erlass 
von Umweltüberwachungsmaßnahmen gegenüber einem auditierten Unter
nehmen, ändert sich an ihrer Verfahrens beziehung zu den betroffenen Nach
barn und Konkurrenten nichts. 

2. Staat - private Träger (ggf. mit privater Implementationsinstanz) 

Verfahrensbeziehungen zwischen staatlichen Stellen und den privaten Trä
gern entstehen, wenn sich die Regulierung nicht auf der normativen Ebene er
schöpft, sondern administrativ fixierte Kooperationsbeziehungen bestehen. 
Dies ist durchgehend der Fall bei der Verwaltungshilfe, die auf einem in der 
Regel vertraglichen Veranlassungsakt beruht, welcher sich an einen Vorgang 
der »Informationsgewinnung und -verarbeitung«, also an ein Verfahren, an
schließt; gleiches gilt für spätere Veränderungen. Bei der regulierten Selbstre
gulierung entsteht eine vergleichbare Beziehung zwischen dem Staat und den 
Kräften der Selbstregulierung zum ersten dann, wenn die Verwaltung mit be
günstigenden oder belastenden Maßnahmen - also mit einem Verzahnungsakt 
- auf die Ergebnisse einer Selbstregulierung reagiert (etwa bei der Erteilung 
der Bankbetriebserlaubnis; vgl. im Weiteren B II 2) und zum zweiten (und vor 
allem) dann, wenn private Implementationsinstanzen eingeschaltet sind, die 
einer staatlichen Akkreditierung bedürfen, wie es bei den Öko-Audit-Gutach
tern, den Benannten Stellen oder bei den anerkannten Prüf- und Bestätigungs
stellen nach dem SignaturG der Fall ist. 

3. Private Träger (ggf. mit privater Implementationsinstanz) - Dritte 

Der letzte Blick gilt dem Beziehungsgefiige zwischen dem privaten Träger 
bzw. den privaten Implementationsinstanzen und den betroffenen Dritten, 
wobei bei der Einschaltung einer privaten Implementationsinstanz noch zuvor 
ein Verfahrensrechtsverhältnis gegenüber den die Selbstregulierung tragen
den privaten Kräfte entsteht. Das Tätigwerden von Verwaltungshelfern (etwa 
von Verfahrensmanagern) kann ebenso drittrelevant sein wie das Handeln von 
privaten Selbstregulierungsträgern (Beispiel: Verhältnis Bank - Anleger) 
bzw. von privaten Implementationsinstanzen, vom Betriebsbeauftragten, der 
mit den Nachbarn verhandelt, bis zur Benannten Stelle, die den Verbraucher
interessen zu dienen hat. Besteht eine Drittrelevanz, ist ein Verfahrensrechts
verhältnis jedenfalls konstruierbar. 
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III. Einzelne Verfahrenselemente 

Die nachfolgend untersuchten Verfahrenselemente bilden eine Auswahl, die 
thematisch an die bereits oben, in der Situation staatlicher Erfüllungsverant
wortung (C II) präsentierte Zusammenstellung anknüpft. Freilich können die 
ausgewählten Elemente nicht erschöpfend, d. h. in ihrer Ausgestaltung in den 
einzelnen Rechtsbereichen der funktionalen Verwaltungshilfe und vor allem 
der regulierten Selbstregulierung behandelt werden. Worum es geht, ist die 
systematische Zuordnung bestehender bzw. denkbarer Verfahrenselemente zu 
den soeben skizzierten Verfahrensrechtsverhältnissen, nicht zuletzt mit Blick 
auf etwaige Defizite. 

1. Distanz 

Beim Thema »Distanz« offenbart sich zunächst die Flexibilität des hier vorge
schlagenen Instituts (E I) der Strukturschaffungspflicht (anstelle einer Über
tragung der sonst geltenden Anforderungen im Verhältnis eins zu eins), und 
zwar in Anbetracht der regulierten Selbstregulierung. Da die dort intendierten 
Vorteile gerade durch die Heranziehung der Aufgabenbetroffenen, mithin von 
»befangenen« privaten Kräften (z.B. Investoren, umweltbelastende Betriebe, 
Hersteller sicherheitsrelevanter Produkte etc.), und zwar vermitteis der Stär
kung von deren Eigenverantwortung, erreicht werden sollen, darf die Etablie
rung verfahrensmäßiger Anforderungen nicht dazu führen, dass eben dieses 
ausgeschlossen wäre95• Das bedeutet, dass im Bereich der regulierten Selbst
regulierung über Befangenheitsregeln erst nachzudenken ist, wenn zusätzlich 
private Implementationsinstanzen tätig sind, denen dann die notwendige Di
stanz abverlangt werden kann. Lässt sich allerdings einer gesetzlichen Priva
tisierungsvorschrift - konkret dem § 4b BauGB (betreffend die Vorbereitung 
von Verfahrensschritten im Rahmen der Bauleitplanung) - nicht eindeutig 
entnehmen, ob nur »Dritte« (im Sinne einer Verwaltungshilfe) oder auch Auf
gabenbetroffene (im Sinne einer regulierten Selbstregulierung) herangezogen 
werden dürfen, reduziert die Notwendigkeit funktionaler Verfahrens-Äquiva
lenz den Auslegungsspielraum zugunsten der distanzwahrenderen Alternative 
der V erwaltungshilfe96• 

95 Burgi, DV 33 (2000), S. 204. Einen umfassenden, teilweise an anderen Kriterien als dem 
hier zugrunde gelegten (Kriterium »Typus von Verantwortungsteilung«) orientierten Ge
samtüberblick gibt aktuell Fehling (Fn. 65), S. 351 ff., mit eigenen Ansätzen ab S. 430 ff. 

96 So im Ergebnis anch Reidt, NVwZ 1998, S. 593; BattislKrautzbergerlLöhr, BanGB, 7. Aufl. 
1999, § 4b Rn. 6; anders Wagner, Bauleitplanverfahren - Änderungen durch die BauGB
Novelle, BauR 1997, S. 715 ff.; Schmidt-Eichstaedt, Der Dritte im Baugesetzbuch, BauR 
1998, S. 899 (900 ff.). 
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Distanzschutz nach Privatisierung ist zunächst ein Thema im Rahmen des er
öffueten Verfahrensrechtsverhältnisses zwischen dem Staat und dem VelWal
tungshelfer bzw. der privaten Implementationsinstanz. Mit der Veranlassung 
zur VelWaltungshilfe auf administrativem Wege entsteht ein Verfahrenrechts
verhältnis, bezogen auf den jeweiligen Veranlassungsakt, bei dessen Erlass 
befangene Amtsträger nicht mitwirken dürfen, was sich aus den §§ 20,21 
VwVfG97 bzw. aus § 16 der Vergabeverordnung98 ergibt. Entsprechendes gilt 
(bei der regulierten Selbstregulierung) beim Erlass eines Verzahnungsaktes 
im oben, B III 2 u. E II 2, geschilderten Sinne sowie bei der administrativen 
Regulierung einer Implementationsinstanz (z.B. bei der Akkreditierung von 
Benannten Stellen). 
Noch wichtiger für den Distanzschutz ist es, die Gelegenheit eines solchen ad
ministrativen Kontakts zu nutzen, um den VelWaltungshelfer bzw. die private 
Implementationsinstanz zu Neutralität und Objektivität in deren Verhältnis zu 
den betroffenen Dritten zu verpflichten. Das beginnt mit der Aufnahme dieser 
Anforderungen in die Leistungsbeschreibung vor der Auftragsvergabe an 
einen V erwaltungshelfe~ und setzt sich fort beim Inhalt des Veranlassungs
vertrages, in dem eine Befangenheitsklausel nicht fehlen darf. Beide Aspekte 
werden in der Praxis vielfach nicht beachtet. Bei der regulierten Selbstregulie
rung bietet sich die Gelegenheit zur Gestaltung der Verhältnisse innerhalb der 
Selbstregulierung und zu den betroffenen Dritten aus Anlass eines Verzah
nungsaktes, etwa, wenn die Bestellung eines zu intensiv in die Unternehmens
leitung eingebundenen Mitarbeiters zum Betriebsbeauf'tragten nachträglich 

97 Wenn der Veranlassungsakt ein Verwaltungsakt ist (vgl. § 9 VwVKJ). 
98 Wenn der Veranlassungsakt ein privatrechtsförmiger Vertrag oder ein Verwaltungsvertrag 

(welcher grundsätzlich ebenfalls dem Kartellvergaberecht unterf"allt; vgl. Burgi, Der Ver
waltungsvertrag im Vergaberecht, NZBau 2002, S. 57) ist; § 16 Vergabeverordnung dürfte 
im Hinblick aufVerwaltungsverträge als die gegenüber §§ 20,21 VwVKJ speziellere Norm 
anzusehen sein. Voraussetzung fiir die Anwendbarkeit des § 16 Vergabeverordnung ist 
selbstverständlich die Erfüllung der übrigen tatbestandlichen Voraussetzungen des Kartell
vergaberechts (vgl. §§ 97 f. GWB). Eingehend zu § 16 jüngst QuilischIFietz, Die Voreinge
nommenheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, NZBau 200 1, S. 540. 

99 Die Leistung ist gern. § 8 NI". 1 Abs. 1 VOLl A »eindeutig und so erschöpfend zu beschrei
ben, dass alle Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und die An
gebote miteinander verglichen werden können«. Die drei Eignungskriterien des § 97 Abs. 4 
Halbs. 1 GWB, darunter das Kriterium der »Zuverlässigkeit« sind hierauf bezogen. Der 
Vergabesenat des Kammergerichts hat mit Beschluss vom 5.9.2000 (Az.: KartVerg 15/00) 
entschieden, dass der Begriff dervergaberechtlichen Zuverlässigkeit unter beS1immten Um
ständen nicht nur negative Verfehlungen, sondem auch die institutionelle Neutralität und 
Unparteilichkeit erfassen könne. Vgl. zur Bedeutung der Eignungskriterien und der Lei
stungsbeschreibung in Privatisierungszusammenhängen Burgi, Vergaberechtliche Fragen 
bei Privatisierungsvorgängen: Das Beispiel Zusammenarbeit mit dem Sichemeitsgewerbe, 
GewArch. 2001, S. 217 ff. (220 f.). Die Gewährleistung von Neutralität und Objektivität auf 
der Seite der mit der Vorbereitung staatlicher Entscheidungen betrauten Privaten verlangen 
auch Hoppe, Rechtsproblerne bei Standortauswahlverfahren fiir Abfallentsorgungsanlagen 
durch private Auftragnehmer, DVBl. 1994, S. 255 (261); Trute, DVBl. 1996, S. 961 f.; Hoff
mann-Riem, in: Öffentliches Recht (Fn. 2), S. 324. 
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von der UmweltüberwachungsbehÖTde beanstandet wird1OO• Bei der Interpre
tation der entsprechenden Vorschriften ist der Notwendigkeit funktionaler 
Äquivalenz stärker Rechnung zu tragen, als dies bislang geschieht. Dort, wo 
Implementationsinstanzen tätig sind, die staatlicher Regulierung in Gestalt 
einer Akkreditierungspflicht unterworfen sind, müssen Neutralität und Objek
tivität als Akkreditierungsvoraussetzungen formuliert sein, wie es bei der 
Akkreditierung von Umweitgutachtem101 bzw. von Benannten Stellen im 
Produktsicherheitsrecht bereits der Fall ist102• 

2. Sachaufklärung und Betroffenenbeteiligung 

Auch hier bilden zunächst administrative Kontakte zwischen Staat und priva
ten Trägem den Ausgangspunkt, indem die privaten Träger im Veranlas
sungsakt bzw. im Zusammenhang mit der Akkreditierung103 zur Weitergabe 
erlangter Daten an die Verwaltungs stellen verpflichtet werden, um eine opti
male Sachaufklärung zu ermöglichen. Im Veranlassungsvertrag bei einer Ver
waltungshilfe müssen Klauseln enthalten sein, durch die dem Verwaltungs
helfer einerseits Aufldärungsmöglichkeiten gegenüber den betroffenen Drit
ten eingeräumt werden und er andererseits zur Beteiligung der Betroffenen 
verpflichtet wird, wenn er vorplanerische Tätigkeiten ausübt104• Kommt es bei 
einer regulierten Selbstregulierung zur Verzahnung mit behördlichen Ent
scheidungen, kann dies eine Gelegenheit sein, auf eine unzureichende oder 
unterbliebene Betroffenenbeteiligung zu reagieren. So muss die Gemeinde im 
Umgang mit Vorhabenträgem, deren in einem Vorhaben- und Erschließungs
plan zusammengestellte Vorstellungen in einen vorhabenbezogenen Bebau
ungsplan aufgenommen werden sollen, darauf achten, dass die die im Falle ei
nes herkömmlichen Bebauungsplanverfahrens anhörungsberechtigten Dritten 
rechtzeitig zu Wort kommen können105. Die gerade in Verfahren dieser Kom-

100 So im Falle des OVG Münster, ZUR 2001, S. 223. Das Gericht stellte fest, dass »weder Be
treiber noch Mitglieder der Geschäftsleitung« zum Immissionsschulz- oder Störfallbeauf
tragten bestellt werden dürften; des weiteren geht es um die Möglichkeit der Bestellung 
eines »einem Betriebsleiter vorgese1zten Bereichs- und Abteilungsleiters«. 

101 Vgl. §§ 9 i.V.m. 5 u.IO Abs. I Ziff.5 Urnweltauditgeselz. 
102 Der vorhandene Normenbestand ist allerdings weder systematisch geordnet noch vollstän

dig, wie Röhl (Fn. 46), S. 87 f., veranschaulicht. 
103 Entsprechende Pflichten müssen sowohl als Akkreditierungsvoransselzung ausgestaltet sein 

als auch im Wege nachträglicher Sanktionen durchselzbar sein, worauf Laskowski, in: Ver
antwortungsteilung (Fn. 5), S. 106 f., hingewiesen hat. 

104 Zur Betroffenenbeteiligung in Entscheidungsverfahren, die unter »maßgeblicher Beteili
gung von Sachverständigen« ablaufen, vgl. bereits Di Fabio, Verwaltungsentscheidung 
durch externen Sachverstand, VerwArch 81 (1990), S. 214, ferner Ritter, in: Verwaltungs
organisationsrecht (Fn. 8), S. 232. 

105 Vgl. Burgi, DV 33 (2000), S. 205, sowie bereits ErbguthIWagner, Bauplanungsrecht, 
3. Aufl. 1998, Rn. 241 ff., und jüngst Grigoleit, Normative Steuerung von kooperativer Pla
nung, DV 33 (2000), S. 79 ff., ferner Faber, Selbstregulierung und Kooperation bei der Bau
leitplanung, in: Erbguth/OebbeckefRengelingiSchulte (Hrsg.), FS Hoppe, S. 425 (433 f.). 
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plexität und Tatsachenverwiesenheit besonders wichtige Betroffenenbeteili
gung darf mit der Einschaltung Privater in den Planungsprozess nicht unter 
den Tisch fallen, eine Erkenntnis, die im Zuge der jahrzehntelangen Bemü
hungen um die Wahrung der materiellen Standards, insbesondere der Anfor
derungen des rechts staatlichen Abwägungsgebots (im Anschluss an die be
kannte Flachglas-Entscheidung106) vielfach in Vergessenheit geraten ist. Das 
Zustandekommen einer den Anforderungen des rechtsstaatlichen Abwä
gungsgebotes entsprechenden Verwaltungsentscheidung hängt nicht zuletzt 
von der Einbeziehung sämtlicher relevanter Umstände ab, welche sich wie
derum zu einem nicht unerheblichen Teil aus den Verlautbarungen der Betrof
fenen in den verschiedenen Stadien des Planungsprozesses ergeben. Eine wei
tere Gelegenheit zur Einräumung von Autldärungsbefugnissen101 wie zur 
Einbeziehung der Betroffenen bietet die Ak:kreditierung (einschließlich die 
nachträgliche Überwachung) einer etwaigenfalls eingeschalteten privaten Im
plementationsinstanz. 
Sollten sich die hiernach bestehenden Möglichkeiten der administrativen 
Regulierung nicht als ausreichend erweisen, wäre die Statuierung von Auf
klärungsbefugnissen bzw. von Beteiligungspflichten unmittelbar durch 
Gesetz in Betracht zu ziehen. Diese kursorischen Hinweise zum Anliegen der 
Sachaufklärung sollen freilich nicht ohne den Hinweis enden, dass in der Re
gel schon die Existenz eines Systems der regulierten Selbstregulierung ein 
Mehr an Information und Problembewusstsein im Interesse der betroffenen 
öffentlichen Belange verspricht; man denke nur an die Autldärungsmöglich
keiten, die sich zwangsläufig innerhalb eines Risk-Management-Systems er
geben. 

3. Transparenz, Beteiligtenanhörung und Begründung 

Zunächst finden sich auch in diesem Bereich unmittelbar gesetzlich begrün
dete Verfahrenspflichten. So dienen die Beratungspflichten der Benannten 
Stellen gegenüber den Produktherstellern ebenso wie die diesbezüglichen Do
kumentations- und Begründungspflichten108 der Herstellung von Transpa
renz, während die Anhörung nach Verantwortungsteilung im Bauordnungs
recht dadurch sichergestellt wird, dass teilweise weiterhin die Baubehörde 
(und nicht der Bauherr), die Angrenzer benachrichtigt (vgl. z.B. § 74 BauO 
NRW); das Umweltauditgesetz verpflichtet den Umweltgutachter unmittelbar 

106 BVerwGE 45, 309 f., und hierzu stellv. Brohm (Fn. 33), § 13 Rn. 28. 
107 Wie Riih/ (Fn. 46), S. 91 f., berichtet, werden die Benannten Stellen im Produktsicherheits

recht durch die Akkreditierungsstellen dazu verpflichtet, sich in ihren Verträgen mit den 
Produktherstellem das Recht zur Durchführung angemeldeter wie unangemeldeter Inspek
tionen zur Überwachung der Hersteller einräumen zu lassen. 

108 Näher geschildert bei Röhl (Fn. 46), S. 91 f. 
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zur Anfertigung von Zweitschriften und zur Vorhaltung relevanter Unterlagen 
(§ 15 Abs. 2 Ziff. 1 u. Ziff. 4). Unter Umständen kann im Falle eines Pflich
tenverstoßes administrativ, d. h. mit einer Aufhebung oder nachträglichen Be
schränkung der Akkreditierung reagiert werden. Der an dieser Stelle entste
hende Eindruck der Zufälligkeit ist nicht unberechtigt und eine wichtige Zu
kunftsaufgabe besteht darin, den Verfahrenspflichtenkanon bereichsbezogen, 
d. h. z. B. fiir das Sicherheitsrecht sämtlicher Produkte, zu vervollständi
gen109• 

Jedenfalls bis dahin kommt es auch hier auf die administrative Regulierung 
an, konkret auf die Auferlegung von Informations- und Publikationspflich
tenllO, von Anhörungs- bzw. Geheimhaltungspflichtenlll sowie von Begrün
dungspflichten im Veranlassungsakt bei der Verwaltungshilfe bzw. im Ver
zahnungsakt bei einer regulierten Selbstregulierung. Als Beispiel hierfiir sei 
genannt die in § 25a Abs. 1 Ziff. 3 KWG statuierte Aufzeichnungspflicht be
treffend die Risk-Management-Aktivitäten als Voraussetzung fiir die Ertei
lung der Bankbetriebserlaubnis gemäß § 33 Abs. I Satz 1 Ziff. 7 KWG. 

IV. Standorte normativer Veifahrens-Regulierung 

Standorte fiir normative Regulierungsmaßnahmen nach Privatisierung sind 
bzw. als Standorte kommen in Betracht: das VwVfG (bzw. die Verwaltungs
verfahrensgesetze ), die jeweiligen Fachgesetze, in denen die verfahrensrecht
lichen Bestimmungen mit den an den unterschiedlichen Sachgesetzlichkeiten 
orientierten materiellen Regelungen verknüpft sind1l2, das jenseits der sog. 
Schwellenwerte (vgl. § 2 Vergabeverordnung) im GWB geregelte Kartellver
gaberecht und schließlich, in einer vierten Gruppe, das allgemeine sowie das 
Sonder-Privatrecht und das Strafrecht, welches beispielsweise in Gestalt der 
Korruptionsvorschriften distanzschutzrelevante Aussagen enthält. Das Privat
recht dient in seiner gegenwärtigen Gestalt vor allem der Entfaltung der ge
sellschaftlichen Handlungsrationalität und stellt einige Basissicherungen zur 
Verfügung; es sollte nicht zur Heimstatt des Verfahrens-Regulierungsrechts 
gemacht werden. Daher wird in der vorliegenden Untersuchung auch nicht der 
Begriff »Privatverfahrensrecht«l13 verwendet. 

109 Die detaillierte Analyse der produktsicherheitsrechtlichen Regelungen mündet bei Röhl in 
das Fazit, das »von den Benannten Stellen anzuwendende Verfahren« sei »nur rudimentär 
geregelt« (Fn. 46), S. 91. 

llO Vgl. Hoffinann-Riem, DVBl. 1996, S. 231. 
111 Zum Geheimnisschutz bei der Einschaltung von Sachverständigen vgl. Seidel (Fn. 10), S. 

145 ff. m.w.N. 
112 Diese beiden Alternativen sind ausführlich gegenübergestellt bei Ziekow (Fn. 12), S. 100 ff. 
113 Etwa verwendet bei Hoffinann-Riem, DVBl. 1996, S. 231. 
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Zurückhaltung sollte gegenüber Vorschlägen geübt werden, eine rechtsge
biets- und damit fachgesetzübergreifende Reglementierung anband des jewei
ligen Tätigkeitsprofils vorzunehmen, und zwar außerhalb des VwVfG, etwa 
in Gestalt eines »Sachverständigengesetzes«114 (entsprechend denkbar wären 
Zertifizierungs- oder Verfahrensmanagementgesetze ). Abgesehen davon, 
dass hierdurch eine zusätzliche Ebene zwischen dem allgemeinen Verwal
tungsrecht und dem besonderen Verwaltungsrecht eingezogen und das Ge
flecht der Interdependenzen noch undurchdringlicher würde, ist zu bedenken, 
dass die Tätigkeitsprofile der privaten Träger sich häufig überschneiden. Ins
gesamt ist bei der Standortdiskussion wiederum zu bedenken, dass die verfah
rensbezogene Regulierung nur einen Teil betrifft und gemeinsame Standorte 
für die verschiedenen Regulierungsgegenstände (die materiellen, die organi
satorischen und eben die verfahrensbezogenen) konzeptionell wie verwal
tungspraktisch vorzugswürdig erscheinen. 

1. Bei ausschließlich normativer Regulierung 

Normen ohne Bezug zu administrativen Kontakten zwischen dem Staat und 
privaten Trägern, also außerhalb eines Verfahrensrechtsverhältnisses, gibt es 
im Bereich der regulierten Selbstregulierung. Durch sie werden Pflichten der 
die Selbstregulierung tragenden Kräfte sowie von privaten Implementations
instanzen festgelegt bzw. die Pflichten des Staates in Anbetracht einer Priva
tisierung verändert. Auch die Einräumung verfahrensmäßiger Befugnisse, 
etwa im Interesse der Sachaufklärung (vgl. E III 2), gehört hierher. Als Stand
ort jener funktionalen Äquivalente kann nur das Fachgesetz fungieren, in dem 
das jeweilige Ordnungskonzept entwickelt worden ist. 

2. Bei auch administrativer Regulierung 

Anknüpfend an die oben (B 11 u. III) geleistete Unterscheidung der »privati
sierten Bereiche« und der denkbaren Verfahrensrechtsverhältnisse (E 11) ist 
zunächst das Verhältnis zwischen der staatlichen Verwaltung und demjewei
ligen privaten Träger zu beleuchten. Gleichgültig, ob die administrative Regu
lierung sich im Veranlassungsakt der Verwaltungshilfe oder im Verzahnungs
akt bzw. in der Akkreditierung bei der regulierten Selbstregulierung manife
stiert, stets geht es um ein Verwaltungshandeln für das die »normalen« Ver
fahrensregeln gelten, also in der Regel das VwVfG115• Mit Hilfe der Regeln 

114 So die Forderung von Scholz, ZG 2000, S. 221 ff. Freilich gibt es insoweit schon Ansätze, 
nämlich in Gestalt der Regelungen über die »öffentliche Bestellung« bzw. »amtliche Aner
kennung« von Sachverständigen (zusammengestellt bei Seidel [Fn. 10], S. 167 ff.). 

115 Teilweise ergänzt durch das Fachrecht, etwa im Hinblick auf den »Durchfiihrungsvertrag« 
als Verzahnungsakt beim Vorhaben- und Erschließungsplan nach § 12 BauGB. 
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über die Nebenbestimmungen zu Verwaltungsakten, über die Gestaltung ver
waltungsvertraglicher Beziehungen oder - bei Verwirklichung der entspre
chenden Vorschläge - die rechtsfonnunabhängige Gestaltung von Kooperati
onsbeziehungen1l6 kann und muss insbesondere die Herstellung von Transpa
renz und Sachautklärung117 zwischen den Partnern bewirkt werden. Zielt die 
Auswahl des privaten Partners auf den Abschluss eines »entgeltlichen Dienst
leistungs-, Bau- oder Liefervertrags mit einem Dritten« (§ 99 Abs. 1 GWB), 
was bei der Verwaltungshilfe regelmäßig der Fall ist, unterfallt der Veranlas
sungsvorgang dem GWB-Vergaberecht118• 

Hinsichtlich der noch wichtigeren Verfahrensstrukturen im Verhältnis des 
privaten Trägers zu Dritten, die ja durch den Staat erst initiiert werden müssen 
(E I), sind bei der Verwaltungshilfe wiederum entweder das VwVfG oder das 
Privatvertragsrecht relevant (je nach Rechts- und Handlungsfonn des Veran
lassungsaktes; vgl. bereits E III 1 am Beispiel des Distanzschutzes ) sowie das 
GWB-Vergaberecht. Indem dieses die Auswahl des Verwaltungshelfers steu
ert, ist es zugleich Privatisierungsfolgenrecht und damit unter anderem auch 
Verfahrens-Regulierungsrecht. Es kann dieser Aufgabe, etwa im Hinblick auf 
die Gewinnung eines neutralen und verfahrenskompetenten Privaten, zuver
lässiger und vorhersehbarer gerecht werden1l9, wenn die entsprechenden An
forderungen im jeweiligen Fachgesetz oder auch in einem künftig das Koope
rationsrecht aufnehmenden VwVfG, fonnuliert sind. Nach Abschluss des 
Auswahlvorgangs geht es um die Etablierung der erforderlichen Verfahrens
strukturen für den Alltag der Verwaltungshilfe oder, mit anderen Worten, um 
die »Gestaltung und Begrenzung« der Verwaltungskooperation120• Dies ge
schieht mit Hilfe von Vertragsklauseln, die wiederum in einem reformierten 
VwVfG gesetzlich detenniniert werden könnten. Die diesbezüglichen Vor
schläge121 sind freilich in verfahrensmäßiger Hinsicht noch ausbaufahig, kon-

116 Notwendigkeit, Möglichkeiten und Grenzen der Schaffung entsprechender Normen sind in 
den durch das Bundesinnenministeriurn aufgegebenen Gutachten von Ziekow (Fn. 12), S. 
167 ff., und Schuppert(Fn. 12), erörtert. 

117 Ziekow (Fn. 12), S. 199, schlägt die Aufuahrne eines»§ 55« in das VwVfG vor, in dem die 
»Zusammenarbeit bei der Sachverhaltsermittlung« zwischen den Kooperationspartnern ge
regelt werden soll. 

118 V gl. nur Jaeger, Vergaberecht und Public Private Partnership, NZBau 2001, S. 1 ff.; Burgi, 
NVwZ 2001, S. 603 ff. m.w.N. Das Kartellvergaberecht ist nur dann nicht anwendbar, wenn 
die vom EuGH in seiner Entscheidung zur Rechtssache »Teckal« (EuZW 2000, S. 246, Rz. 
49 - 51) geschilderte Ausnahme eingreift, weil der Staat über den privaten Träger »eine 
Kontrolle ausübt wie über ... eigene Dienststellen und wenn diese Person zugleich ihre Tä
tigkeit im Wesentlichen« für die staatliche Stelle verrichtet. Zur Einbeziehung auch der Ver
waltungsverträge vgl. bereits Fn. 98. 

Il9 Ausführlich hierzu Burgi, GewArch 2001, S. 217 ff., ferner ders., NVwZ2001, S. 601 ff. 
120 Ziekow(Fn.12), S. 190. 
121 Bei Ziekow (Fn. 12), S. 190 ff., und bereits zuvor Bauer, Verwaltungsrechtliche und verwal

tungswissenschaftliche Aspekte der Gestaltung von Kooperationsverträgen bei Public Pri
vate Partnership, DÖV 1998, S. 89, und ders., in: Schuppelt, Verantwortungsteilung (Fn. 5), 
S. 247 ff. Hingewiesen sei ferner auf das von Hillermeier/CastorphIHartmarm hrsg. »Hand-
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zentrieren sie sich - naheliegenderweise - doch auf die materiellen Leistungs
pflichten. In Umsetzung der hier herausgearbeiteten Strukturschaffungs
pflicht sollten insbesondere Neutralitäts- und Sachaufklärungspflichten, 
Pflichten zur Betroffenenbeteiligung und zur Beteiligtenanhörung sowie zur 
Begründung in den entsprechenden Katalogen, u. U. sogar als »Mindestin
haltsklauseln«122, nicht fehlen. 
Infolge der thematischen Heterogenität vorwiegend in die jeweiligen Fachge
setze gehören dagegen die Anforderungen an das Verfahren privater Kräfte 
und von privaten Implementationsinstanzen bei der regulierten Selbstregulie
rung. Die - ergänzungsbedürftigen - fachgesetzlichen Akkreditierungsvor
schriften sind jedenfalls (auch) Bestandteil des Privatisierungsfolgenrechts 
und tragen zur Bewirkung funktionaler Verfahrens-Äquivalenz bei. 

F. Schluss 

Anknüpfend an die eingangs (A I u. II, B I) formulierte Aufgabenstellung sei 
die Hoffnung formuliert, dass die Stafette der Dogmatisierungsbemühungen 
ein Stück weitergetragen werden konnte, wenngleich sie sich angesichts der 
fortbestehenden Notwendigkeit bereichsspezifischen Analysierens und auf
grund des noch zu verfeinernden bzw. vertiefenden Gesamtsystems der Regu
lierung noch nicht im Ziel befinden kann. 

buch für die Vertragsgestaltung und Sammlung von Vertragsmustem mit Erweiterungen
kommunales Vertragsrecht« (seit 1985) und auf das im Jahre 2000 erschienene »Handbuch 
der kommunalen Vertragsgestaltung« von Bergmann/Schumacher (Hrsg.), dessen Band III 
sich ausschließlich mit der »Privatisierung von Dienstleistungen« beschäftigt, wobei die in 
beiden Bänden zusammengestellten Vertragsmuster schwerpunktmäßigjeweils den Bereich 
der Durchführungsprivatisierung betreffen. 

122 Die von Ziekow (Fn. 12), S. 192 f., vorgeschlagenen »Mindestinhaltsklauseln« enthalten als 
bislang einzigstes Verfahrenselement die »Pflicht der Kooperationsparmer zur gegenseiti
gen Information«. 
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A. Bedeutung und Funktion des »Untersuchungsgrundsatzes« 

Das Thema dieses Beitrags zielt auf die Verteilung der V erantwortlichkeiten 
im Ermittlungsverfahrenl , genauer auf die Frage, wem die einschlägigen 

Der Untersuchungsgegenstand der folgenden Ausfiihrungen ist weiters insoweit abzugren
zen, als festzulegen ist, was im Folgenden unter »Verwa1tungsverfahren« verstanden wird: 
nämlich fonnelIe, gesetzlich geregelte Verfahren von Verwaltungs behörden, die in einem 
hoheitlichen Verwaltungsakt (oder allenfalls in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag) en
den. Es geht also im Folgenden um Verfahren, die unmittelbar von - zumindest im funktio
nellen Sinn - staatlichen Verwaltungsbehörden geführt werden und (sieht man vom Spezi
alfall des koordinationsrechtlichen öffentlich-rechtlichen Vertrages ab) auf einseitige staat
liche Rechtssetzung gerichtet sind. Nicht erfasst werden damit Verfahren - auch - der Ver
waltung, die wie Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge oder Privatisierungen etc ge
rade nicht auf einseitige hoheitliche Rechtssetzung gerichtet sind (aus gutem Grund kennen 
typischerweise Regelungen des Vergabeverfahrens keine dem Untersuchungsgrundsatz ver
gleichbare Verantwortungszuteilung an die Verwaltung) oder Verfahren privater Akteure, 
die - wie etwa Zertifizierungsverfahren - auf sachverständige Feststellungen (»Konformi
tätsbescheinigungen«), nicht aber auf staalliche Rechtssetzung im engeren Sinn gerichtet 
sind. 
Das Ermittlungsverfahren ist dabei jener Abschnitt des Verfahrens oder jenes Teilverfah
rens (»Verfahren im Verfahren« - E. Schmidt-Aßmann), in dem jene Infonnationen gene
riert werden (»Wirklichkeit konstruiert wird« - W. HojJmann-Riem), auf deren Basis die 
Rechtssetzung durch die Verwaltungsbehörde erfolgt. 
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rechtlichen Regelungen im »Prozess der Informationsgewinnung und -verar
beitung«2 welche Verantwortlichkeiten und damit Ingerenzmöglichkeiten auf 
diesen Prozess zuweisen und welche »Instrumente« zur Wahrnehmung dieser 
Verantwortlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Das Verwaltungsverfah
rensrechtlegtdafürtypischerweise-Prototyp: § 24Abs 1, § 26Abs 1 VwVfG 
- als grundlegende »Verantwortungsverteilungsregel«3 den Untersuchungs
grundsatz fest, weist also als Grundsatz die Verantwortung für Infonnations
gewinnung und -verarbeitung der entscheidenden Verwaltungsbehörde zu. 
Historisch ist der Untersuchungsgrundsatz Ausdruck des Umstands, dass die 
»Führung der Verwaltung« auf die Umsetzung öffentlicher Interessen gerich
tet und dieses »öffentliche Interesse« mehr und anderes ist, als die Summe der 
von den am Verfahren Beteiligten vertretenen Interessen. Das, wie es im Üb
rigen Josej Ulbrich bereits 1904 genannt hat, »administrative Infonnations
verfuhren«4 ist vom »Untersuchungsprinzip«5 beherrscht und dadurch - so 
Rudolf Herrnritt 1925 - gekennzeiclmet, »dass auch bei Entscheidung über 
ParteianspTÜche gleichzeitig das öffentliche Interesse, welches durch die ge
samte Verwaltungstätigkeit berührt wird, gewahrt werden muss«6. Insofeme 
besteht meines Erachtens ein wenig die Gefahr, Ursache und Wirkung zu 
verwechseln, wenn im Zusammenhang mit § 24 Abs 1 VwVfG der Unter
suchungsgrundsatz oft als Ausprägung des übergeordneten rechtsstaatlichen 
Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung gesehen wird7• Weil es um 
die Durchsetzung öffentlicher Interessen geht, die im Verfassungsmodell 
etwa des Grundgesetzes gesetzlich festzulegen sind, kann auf dem Untersu
chungsgrundsatz basierendes Behördenhandeln nur auf gesetzlicher Grund
lage erfolgen. Aber auch in Verfassungsordnungen, die keinen Allgemeinvor
behalt des Gesetzes kennen, ist gleichwohl inquisitorisches Verwaltungshan
deln möglich, ja zumeist ebenso die Regel. 
Die Umsetzung öffentlicher Interessen als eigenständige Aufgabe im Verwal
tungsverfahren bedingt dabei grundsätzlich die Steuerungshoheit der Behörde 
sowohl über Zweck (Grundsatz der materiellen Wahrheit) als auch über den 
Gang (Offizialmaxime) des Ermittlungsverfahrens. 

2 Pitschas, in: Hoffinann-RiemlSchmidt-AßmannlSchuppert, Refonn des allgemeinen Ver
waltungsrechts, 1993,219 ff. 

3 Es geht um »Verantwortungsverteilung« im Sinne von Zuteilung von Verantwortung, nicht 
um »Verantwortungsteilung«. Der Untersuchungsgrundsatz als »Verantwortungsvertei
lungsregel« stellt gerade darauf ab, die Verantwortung der Verwaltungsbehörde zuzuteilen 
und somit die in Rede stehende Verantwortung für eine den jeweiligen (gesetzlichen) An
forderungen entsprechende lnformationsgenerierung (siehe Fn. 1) gerade nicht zwischen 
Verwaltungsbehörde und Beteiligten zu »teilen«. 

4 U/brich, Lehrbuch des österreichischen Verwaltungsrechts, 1904,283. 
5 U/brich, aaO. 
6 Herrnritt, Österreichisches Verwaltungsrecht, 1925, 107. 
7 Statt vieler StelkenslKallerhoff, in: StelkensIBonklSachs, V erwaltungsverfabrensgesetz6, 

2001, Rz 1 zu ~ 24; Kopp/Ru.msauer, Vwvro7, 2000, Rz 6 zu § 24; Engelhardt, in: Ober
mayer, Vwvro , 1999, Rz 10 zu § 24. 
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Dass der Untersuchungsgrundsatz der letztlich entscheidenden Verwaltungs
behörde die Verantwortung für den Prozess der Informationsgewinnung und 
-verarbeitung zuweist bedeutet freilich nicht, dass damit Informationsgewin
nung und -verarbeitung selbst ausschließlich der Verwaltungsbehörde über
tragen sind. Die Offizialmaxime ist nicht die einzige Regel, die im Verwal
tungsverfahren festlegt, wer Informationen zu generieren hat. Diese Grund
satzregel wird zumeist durch spezielle Regeln modifiziert, die bestimmten 
Beteiligten im Verfahren Mitwirkungs- und Aufklärungsobliegenheiten bzw 
einschlägige Rechte zuweisen. Derartige Regelungen finden sich entweder als 
allgemeine Verfahrensregeln - Parteiengehör, Mitwirkungspflicht der Partei 
im Steuerverfahren etc - oder als konkrete Einzelfallregelung im materiellen 
Recht, wenn bestimmte Nachweispflichten, Beweislastregeln, Glaubhaftma
chungspflichten oder Anhörungsrechte vorgesehen werden. 
Der Untersuchungsgrundsatz setzt somit verfahrensrechtlich die Aufgabe der 
Verwaltungsbehörde um, über den Ausgleich allfälliger im Verfahren einge
bundener Interessen von Beteiligten hinaus bzw diese überlagernd bestimm
ten öffentlichen Interessen zum Durchbruch zu verhelfen. Für das Verfahren 
wird damit bewirkt, dass die Behörde diese öffentlichen Interessen zu ihren 
individuellen Interessen macht, der »process owner« nimmt insoweit - nicht 
subjektiv, aber objektiv - »Eigeninteressen« wahr. Dass das öffentliche Inter
esse von der Behörde als »Eigeninteresse« begriffen werden soll, ist ja gerade 
der psychologische Witz am Untersuchungsgrundsatz. Wesentlich ist dabei, 
dass bei den hier in Rede stehenden Verwaltungsverfahren im rechtsstaat
lichen Modell des Grundgesetzes oder auch des österreichischen B-VG die 
Frage, welche öffentlichen Interessen im Verfahren zu berücksichtigen sind, 
vom jeweiligen Materiengesetz bestimmt wird. »Materielle Wahrheit« meint 
nicht, dass in einem Verwaltungsverfahren alle Zielsetzungen, die denkbarer 
Weise im Zusammenhang mit einem bestimmten Regelungsgegenstand ver
folgt werden können, auch in das Verfahren einbezogen werden sollen. Das 
Gesetz regelt vielmehr, welche öffentlichen Interessen die am Ende des Ver
waltungsverfuhrens stehende staatliche Rechtssetzung bestimmen sollen. 
»Materielle Wahrheit« besagt diesbezüglich nur, dass in Bezug auf diese öf
fentlichen Interessen bzw die ebenso gesetzlich im Verfahren als relevant an
erkannten Interessen Beteiligter die jeweils relevanten Sachinformationen 
möglichst umfassend ermittelt werden sollen. Ein konkretes Verwaltungsver
fahren konstruiert in seinem Ermittlungsverfahren also nicht eine umfassende 
Wirklichkeit, sondern eben gerade nur eine spezifische Wirklichkeit in Bezug 
auf das jeweilige Verfahrensprogramm8. 

8 Diese Konstruktion hat- hier bestimmt eben der Gesetzmäßigkeitsgrundsatz die Ausgestal
tung des Untersuchungsgrundsatzes (vgl oben bei Fn. I) - sowohl freiheitssichemde wie de
mokratische Funktion. Wenn man davon ausgeht, dass insbesondere auch Optimiemngsent
scheidungen kontextabhängig erfolgen, also von den jeweiligen Sach- und Zeitumständen 
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Wird im zuvor genannten Sinn der Behörde die Aufgabe auferlegt bestimmte 
öffentliche Interessen in einem Verfahren durchzusetzen, also mehr zu tun, als 
den Ausgleich zwischen Interessen zu suchen, die sonstige im Verfahren 
Beteiligte vertreten, dann besteht natürlich die Gefahr, dass der Prozess des 
Ermittlungsverfahrens ungleichgewichtig geführt wird, weil insoweit die Ver
waltungsbehörde nicht - wie der Richter in streitigen Zivilprozessen - »un
parteilich« im strengen Sinn ist. Diese Gefahr nimmt der Untersuchungs
grundsatz in Kauf. Das Verfahrensrecht kann auf diese Gefährdungslage ent
weder mit institutionellen Befangensheitsregeln oder mit verfahrensrechtli
chen Vorkehrungen reagieren. 

B. Gang der Untersuchung 

Ich möchte im Folgenden in vier Schritten vorgehen: Ich will zuerst einen kur
zen rechtsvergleichenden Blick daraufwerfen, wie in einzelnen Mitgliedstaa
ten sozusagen die »Normalkonstellation«, also das klassische Konzept des 
Verwaltungsverfahrens im Hinblick auf die angesprochene Verteilung der 
V erantwortlichkeiten im Ermittlungsverfahren ausgestaltet ist. In einem zwei
ten Schritt werde ich auf die gemeinschaftsrechtliche Ebene wechseln und die 
selbe Frage nach der Ausgestaltung dort stellen. Das Zwischenresfunee stellt 
dann die Frage, nach einem oder wohl besser nach dem Grad der Einheitlich
keit eines europäischen Prototyps des Verwaltungsverfahrens. 
In einem dritten Schritt möchte ich dann auf die Frage eingehen, ob und in
wieweit sich dieses »klassische Konzept« verändert, wenn komplexe Verfah
renslagen - Großanlagengenehmigungen oder Regulierungsverfahren etwa -
zu bewältigen sind. Den Abschluss sollen dann einige Schlussfolgerungen zu 
Grundstruktur und Problemen der durch den Untersuchungsgrundsatz bewirk
ten Verantwortungsverteilung im Ermittlungsverfahren machen. 
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bestimmt und auf Basis regelmäßig unvollständigen Wissens getroffen werden, dann 
konunt es bei den »grundlegenden Entscheidungen«, welche Interessen bei bestimmten Ent
scheidungen maßgeblich sein sollen, vor allem auf die verfahrensförmige Legitimation bei 
der Entscheidung durch den demokratischen Gesetzgeber an. Das Modell lässt sich freilich 
dann als verkürzend kritisieren (vgl etwa Hoffinann-Riem, Von der Antragsbindung zum 
konsentierten Optionenermessen, DVB11994, 605 [607 t), wenn man davon ausgeht, dass 
es möglich ist, auch in komplexen Entscheidungssituationen (Stichwort etwa Risikoent
scheidungen) »richtige« Entscheidungen zu treffen. 
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C. Die Ausgestaltung des Verwaltungsveifahrens 

I. Das »klassische Konzept« 

Es entspricht der historischen Schrittmacherrolle, die der Kodifikation des 
Verwaltungsverfahrens in Österreich schon im Jahre 1925, also deutlich vor 
den europäischen Nachbarn. zukommt, mit dem Verwaltungsverfahren in 
Österreich zu beginnen. Erklärtes Ziel des Allgemeinen Verwaltungsverfah
rensgesetzes (AVG) war es, ein dem zivilgerichtlichen Verfahren rechtsstaat
lieh ebenbürtiges, entsprechend prozessual strukturiertes und formalisiertes 
Verwaltungsverfahren zu schaffen, das, in den klassischen Worten von Adolf 
Julius Merkl, »das Verwaltungsorgan in der selben Weise bindet wie das Ju
stizrecht den Richter, das den Untertanen in der selben Weise wie das Justiz
recht berechtigt.«9 
Trotz dieser unmittelbaren Vorbildfunktion des zivilgerichtlichen Verfah
rensrechts war der grundsätzliche Unterschied des inquisitorischen Verwal
tungsverfahrens zum Parteiprozess des streitigen - nicht des außerstreitigen -
gerichtlichen Verfahrens immer unbestritten. Offizialmaxime und Grundsatz 
der materiellen Wahrheit konstituieren auch im österreichischen AVG den 
Untersuchungsgrundsatz. Der wesentliche Punkt ist freilich der, dass das 
A VG von vorneherein zwischen den der Behörde aufgegebenen öffentlichen 
Interessen und den Interessen der am Verfahren insbesondere als Parteien Be
teiligten unterscheidet. Es ist auch, aber eben nicht nur ein Parteiverfahren. 
Das Verwaltungsverfahren ist instanzenmäßig gestuft, auch das Berufungs
verfahren ist - wiewohl Rechtsmittelverfahren - wiederum vom Untersu
chungsgrundsatz beherrscht. 
Das französische VerwaltungsverfahrenlO ist insofeme geradezu das Gegen
modell zum österreichischen, als es bewusst als Gegenpol zum streitigen ge
richtlichen Parteiverfahren konzipiert ist. I I Das französische Verwaltungsver-

9 Siehe - freilich allgemein auf das VelWaltungsrecht gemünzt - Merld, Allgemeines Verwal
tungsrecht, 1927 (Neudruck 1969), 77. Ein Ziel im Ubrigen, das man als so weitgehend er
fiillbar ansah, dass man meinte, dass einem gerichtlichen Verfahren rechtsstaatlich funktio
nal äquivalente velWaltungsbehördliche Verfahren erübrige eine umfassende verwaltungs
gerichtliche Kontrolle. Diese könne sich daher auf eine bloße kassatorische Rechtskontrolle 
beschränken. 

10 Eisenberg, Die Anhörung des Bürgers im Verwaltungsverfahren und die Begrundungs
pflicht rur VelWaltungsakte, 1999, 55 ffund 131 ff; Riedei, in: SchwarzeiStarck (Hrsg), Eu
ropäische VelWaltungsverfahrenssysteme im Vergleich, Europarecht - Beiheft 1/1995, 
63 ff; Chapus, Droit administratif general, 1999, Band 1, 1061 ff und 1073 ff; Braibantl 
Stirn, Le droit administratifftancais, 1999,258 f. 

11 Man unterscheidet in Frankreich zwischen dem Begriff der »procedure administrative non
contentieuse«, auch »procedure administrative« genannt, und der »procedure contentieuse«. 
Während ersterer das Verfahren vor Erlassung einer VelWaltungsentscheidung, also das 
nicht streitige Verfahren betrifft, handelt es sich bei letzterem um die Bezeichnung fiir das 
velWaltungsgerichtliche, dh streitige Verfahren; siehe Eisenberg (Fn.l0), 24; Riedei 
(Fn. 10),63 und 68; Chapus (Fn. 10), 1061. 
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fahren12 verwirklicht den reinen Untersuchungsgrundsatz13 in dem Sinn, dass 
es von seiner historischen Entstehung her ausschließlich auf die Durchsetzung 
der staatlichen Interessen gerichtet ist.14 Die Interessen der Betroffenen, die 
Parteiinteressen können und sollen grundsätzlich erst im nachfolgenden, strei
tigen gerichtlichen Verwaltungsprozess15 durchgesetzt werden.16 Erst Ende 

12 Eisenberg(Fn. 10),55,63 ffund 75 ff; Riedel (Fn. 10),64 und 67 ff; das französische Ver
waltungsverfahren besteht einerseits aus den aus der Verwaltungsrechtssprechung und in 
Spezialgesetzen entwickelten allgemeinen Grundsätzen (»principes general du droit«), den 
sog »droits de la defense«, und aus einer Vielzahl von Rechtsvorschriften für das Verwal
tungsverfahren; vgl Eisenberg (Fn. 10),55; Riedel (Fn. 10),68: Zu neunen sind hier va das 
Gesetz vom 6. Januar 1978, »loi relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertlls«, vom 
17. Juli 1978, »loi portant diverses mesures d' amelioration des relations entre I' administra
tion et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal«, insb vom 
11. Juli 1979, »loi relative a la motivation des actes administratifs et a l'amelioration des real
tions entre l'administration et le public« abgeändert durch das Gesetz vom 19. Jänner 1986 
»Ioi sur la motivation des decisions administratives« und dem Dekret vom 28. November 
1983, dllcret concernant les relations entre I'administration et les usagers, aber auch das Ge
setz vom 12. Juli 1983, »Ioi relative a la democratisation des enquetes publiques et ä la pro
tection de l' environnernent« sowie das Gesetz vom 12. April 2000, »Ioi relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations«; siehe auch Chapus (Fn. 10), 1061. 

13 Riedel (Fn. 10),64: »Dass im französischen Verwaltungsverfahren grundsätzlich der Sach
verhalt durch die Behörde ermittelt wird, also der Untersuchungsgrundsatz bei der Sachver
haltsermittlung gilt, wird in der gängigen Verwaltungsrechtsliteratur als gegeben vorausge
setzt.«; siehe aber Eisenberg (Fn. 10),63 ffund 136 ff; Riedel (Fn. 10),67 ff. 

14 Die Gründe für die dem Verwaltungsprozess untergeordnete Rolle des Verwaltungsverfah
rens (»procMure non-contentiense«) sind in obrigkeitsstaatlichem Gedankengut zu suchen, 
demzufolge der Bürger - im französischen als »adminisue«, also als »Verwalteter« bezeich
net - in seinem Verhältnis zur öffentlichen Verwaltung der allgemeinen Gehorsamspflicht 
unterworfen war. Nach diesem Verständnis repräsentierten »die Behörden« das Allgemein
interesse, dem sich das Einzelinteresse unteIZUordnen hatte. Das Verwaltungsverfahren 
sollte nach den Zwecken des Allgemeininteresses frei von jeglicher Einflussuahme von 
außen, ohne Beteiligung des Einzelnen bzw Offenlegung der Verfahrensgrundlagen und 
Entscheidungsgründe abgefiihrt werden. Dies stand auch im Einklang mit dem sog »secret 
administratif«, der es der Verwaltung erlaubte, ihre Entscheidungen im Geheimen ohne, 
dass die Vorgeschichte und die Gründe für die Entscheidung nach außen getragen wörden, 
zu erlassen. Zudem wurden Argumente wie die Verhinderung der Einschränkung des Ent
scheidungsspielraumes oder eine durch Rechte des Einzelnen verursachte zu große Bela
stung der Verwaltung angefiihrt; vgl dazu Eisenberg (Fn. 10), 56 f. 

15 Der »Conseil d'Etat« (CE) hatte für das gerichtliche Verfahren (»procMure contentieuse«) 
schon in der Entscheidung »Ville« vom 10. August 1918 ein kontradiktorisches Verfahren 
verlangt. Im Gegensatz zum Verwaltungsverfahren hatte sowohl die Anhörung der Bürger 
(Betroffenen) als auch die der öffentlichen Verwaltung stattzufinden, zudem musste völlige 
Gleichberechtigung zwischen den Parteien des streitigen Verfahrens vorherrschen; vgl 
Eisenberg (Fn. 10), 59 ff; neben der aus der »procMure contradictoire« fliessenden Ver
pflichtung der Anhörung einerseits und der Begründungspflicht (»principe general du 
droit«) andererseits müssen die Parteien eines gerichtlichen Verfahrens vom Beginn und 
Verlauf des Prozesses unterrichtet werden, haben das Recht auf Einsicht in alle Verfahrens
unterlagen, umfassende Informationsrechte, sowie das Recht jede ihnen nützlich erschei
nende Stellungnahme zum Streitgegenstand abzugeben (wichtige Argumente vorzutragen); 
Eisenberg (Fn. 10),59. 

16 Riedel (Fn. 10),63; Eisenberg (Fn. 10),57 ff; die Bedeutung von Rechtsgarantien für den 
Einzelnen vor der Verwaltungsentscheidung war lange Zeit unbeachtet geblieben, da man 
der Meinung war, dass die Einrichtung streitiger Rechtsmittel ex-post durch einen Verwal
tungsprozess (»procedure contradictoire«) dem Schutz der Bürger genügen würde. Erst 
langsam setzte sich in der Rechtsprechung und Literatur die Meinung durch, dass die Rechte 
und Interessen des Einzelnen schon bei der Erarbeitung von Verwaltungsentscheidungen 
durch Verfahrensrecht gesichert werden sollten. 
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der Siebzigerjahre17 entfalteten die verwaltungsgerichtlich entwickelten 
rechtsstaatlichen Verfahrensgrundsätze insoweit V orwirkungen auf das ei
gentliche Verwaltungsverfahren, als Anhörungsrechte18 der Betroffenen und 
Begründungspflichten19 der Verwaltungsbehörden auch für das Verwaltungs
verfahren gesetzlich bzw durch Dekret positiviert wurden.2o 

Die englischen Gerichte und damit das englische Recht sind stark auf den 
streitigen Parteienprozess fokusiert. Sie begegnen daher auch Inquisitionsver
fahren im Allgemeinen mit DiStanz.21 Auf der anderen Seite ist auch den eng-

17 Doch auch schon vorher nomrierten einzelne Rechtsvorschriften ua Infonnations- und Stel
lungnahmerechte, die dem Einzelnen vor Erlass einer bestimmten Entscheidung zu seiner 
Verteidigung eingeräumt wurden. Diese fanden sich zuerst im Beamtenrecht und in Rege
lungen, die andere spezielle Personengruppen betrafen, meist bei Disziplinar- oder ähn
lichen Maßnahmen. Später - in einem zweiten Schritt - wurden diese spezialgesetzlichen 
Regelungen verallgemeinert (»principe general du droit«), und von den Gerichten auf 
andere Sanktionsmaßnahmen sowie auf jene Fälle ausgedehnt (»droits de la defense«), bei 
denen über ein persönliches Fehlverhalten des Betroffenen abgesprochen wird, sofern die zu 
treffende Maßnahme eine gewisse Schwere (»gravite«) aufweist (CE vom 5. Mai 1944, 
Trompier - Gravier). Schließlich wurden die )>droits de la defense« in engen Grenzen auf 
andere als Sanktionsmaßnahmen ausgedehnt, sofern sie an einem bestimmten persönlichen 
Verhalten anknüpfen und eine gewisse Schwere aufweisen (CE vom 24. Juni 1949,.Negre 
und CE vom 9. Dezember 1955, Garysas); siehe dazu Eisenberg (Fn. 10), 63 ff, zur Begriin
dungspflicht 71 ffund Fn. 18; siehe aber auch Riedei (Fn. 10),64; Eisenberg (Fn. 10),29 
und 55; Ende der siebziger Jabre kam es lediglich zur Erlassung einiger Reformgesetze, eine 
umfassende Kodifizierung von Rechten im Verwaltungsverfabren blieb jedoch aus; siehe zu 
den Rechtsvorschriften Fn. 12; Eisenberg (Fn. 10),55; Riedel (Fn. 10),68; vgl auch Chapus 
(Fn.l0),1061. 

18 Anhörungsrechte ergeben sich einerseits aus den sog >>droits de la defense« sowie aus dem 
Dekret vom 28. November 1983, »decret concernant les relations entre I'administration et 
les usagers«. Art 8 des Dekretes vom 28. November 1983 statuiert durch einen V erweis auf 
das Gesetz von 1979 die Anhörung der Betroffenen in den dort aufgezählten Fällen (zB Ent
scheidungen, mit denen begünstigende Verwaltungsakte aufgehoben oder Sanktionen aufer
legt werden, sowie solche, die die bürgerliche Freiheit einschränken). Nach diesen Rechts
vorschrift müssen daber die meisten belastenden Entscheidungen - die einen >>eara.etere 
defavorable« haben - angehört (und begriindet) werden. Doch auch hier hat die Rechtspre
chung eine Erweiterung vorgenommen, indem sie all jene Fälle mit einbezieht, bei denen die 
Entscheidung auf einer persönlichen Situation des Betroffenen beruht; vgl Eisenberg 
(Fn. 10),137 ff. 

19 Im Gegensatz zum verwaltungsgerichtlichen Verfahren war die Begriindungspflicht von 
Verwaltungsakten nur dann vorgesehen, wenn dies spezialgesetzlich ausdrücklich bestimmt 
war. Erst seit der Entscheidung Bare! (CE vom 28. Mai 1954) konnte der Betroffene über 
den Umweg einer verwaltungsgerichtlichen Anrufung die Gründe für eine verwaltungsbe
hördliche Entscheidung unter der Voraussetzung erfahren, dass ein substantiell begriindeter 
Verdacht vorliege, dass die Verwaltung keine ausreichenden Gründe für die Entscheidung 
hatte oder dass sie ihre Befugnisse überschritten hat. Später wurden die aus den spezialge
setzlichen Anordnungen gewonnenen Grundsätze von der Rechtsprechung auf andere Fälle 
übertragen; Eisenberg (Fn. 10), 62 und 71 ff; neben den unzähligen spezialgesetzlichen Re
gelungen wurde mit dem Gesetz vom 11. Juli 1979, »loi relative a la motivation des actes 
administratifs et a I' amelioration des relations entre I' administration et le public« das durch 
das Gesetz vom 16. Jänner 1986, »loi sur la motivation des decisions administratives« ge
ringfügig erweitert wurde, die allgemeine Begriindungspflicht eingeführt; Eisenberg 
(Fn. 10), 71; Riedel (Fn. 10), 68; der Anwendungsbereich der Regelungen über die Anhö
rung des Betroffenen und die Begriindungspflicht von Verwaltungsakten stimmt weitge
hend überein, da Art 8 des Dekrets vom 28. November 1983 auf das Gesetz vom 11. Juli 
1979 verweist; siehe Eisenberg(Fn. 10),135 und 137 ff. 

20 Eisenberg (Fn. 10), 137 ffund 149 ff. 
21 Vgl Cane, An Introduction to Administrative Law, 2000,165 f. 
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lischen Gerichten bewusst, dass sich das - an sich als rechts staatlich vorzugs
würdig erachtete - streitige, »adversary«-V erfahren für V erwaltungsentschei
dungen vor allem in zwei Fällen nicht eignet: Wenn die »public policy« eine 
entscheidende Rolle spielt und in den Fällen, wo die Lösung nicht zwischen 
zwei »Gegenspielern«, sondern in einem Mehrparteienverfahren gesucht wer
den muss.22 Wo aus den genannten Gründen der Primat der »public policy« 
anerkannt ist, dort nehmen die englischen Gerichte auch ihren Kontrollmaß
stab deutlich zurück und lassen der Verwaltung breiteren Spielraum.23 

Im englischen Verfahrensrecht steht daher die Frage im Mittelpunkt, ob und 
inwieweit sich die auf streitige Parteienverfahren abstellenden Grundsätze der 
»natural justice« auch auf Verwaltungsverfahren übertragen lassen. Diese 
Grundsätze umfassen jedenfalls das rechtliche Gehör, in weitem Ausmaß eine 
mündliche Verhandlung und in verstärktem Maße eine Begründungspflicht.24 

Ob und inwieweit diese auf die Sicherung von Individualinteressen zielenden 
Grundsätze im Verwaltungsverfahren greifen, wird von den Gerichten und 
der Literatur mit Blick auf die am Spiel stehenden Interessen des Einzelnen -
hier differenziert das englische Recht mit Begriffen wie »right« im Sinne von 
»property«, »interest« und »legitimate expectation« in Abgrenzung zum »pri
vilege« weite~5, als wir das im deutschen oder österreichischen Recht mit 
dem Begriff des subjektiven Rechts gewohnt sind -, mit Blick auf die Vor
teile, die sich aus zusätzlichen Verfahrensrechten ergeben, und mit Blick auf 
die dafür auflaufenden Kosten der Verwaltung bestimmt. 26 

Im Ergebnis sind also auch in England Verwaltungsverfahren zur Umsetzung 
der »public policy« inquisitorisch ausgestaltet, doch ist deren Durchsetzung 
(wie in Österreich) allenfalls durch verfahrensrechtlich institutionalisierte In
dividualinteressen auch verfahrensrechtlich beschränkt. 

11. Die Instromente 

Je nach dem, wie weit das Verwaltungsverfahren neben der Durchsetzung öf
fentlicher Interessen auch die verfahrensförmig eingebundene Durchsetzung 
von Individualinteressen zur Aufgabe hat, verteilen sich auch die Möglichkei
ten der mit Obliegenheiten zur Mitwirkung im Ermittlungsverfahren. Sobald 
es auch um Rechte von Beteiligten geht, resultieren daraus üblicher Weise 

22 Craig, Administrative Law4, 1999,423 f. 
23 Craig (Fn. 22), 401 ff. Eine Zeitlang bestand die Tendenz, bei Verwaltungssachen die An

wendbarkeit der »Natural Iustice«-Prinzipien übernaupt zu bestreiten. Erst mit Ridge 
v. Baldwin, [1964] A.C. 40, 72-76, wurde der Anwendungsbereich der »Natural Justice« 
wieder ausgedehnt. Siehe dazu Craig (Fn. 22), 405 ff. 

24 Craig (Fn. 22), 425 ff. 
25 Craig (Fn. 22), 408 fund 413 f. 
26 Craig (Fn. 22),416 ff. 
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auch Mitwirkungs- und Aufklärungspflichten. Wer einen Anspruch geltend 
macht, muss dessen Voraussetzungen nachweisen, wer zur Wahrung seiner 
subjektiven Interessen zu einer in Aussicht genommenen Entscheidung gehört 
wird, muss im Rahmen dieses Parteiengehörs vorbringen und vorlegen, was 
gegen die Ermittlungsergebnisse der Behörde spricht. 
Die Einbindung von Betroffenen als Beteiligte oder Parteien verfolgt somit 
unterschiedliche Zielsetzungen, je nach dem, ob sie ausschließlich auf die In
formationsgewinnung für die Behörde im Hinblick auf die verfolgten öffent
lichen Interessen, oder auch auf die Einbringung individueller Interessen zielt. 
Je komplexer und »mehrpoliger« Verfahren werden, desto naheliegender ist 
es, insbesondere öffentliche Anhörungsverfahren auf den erstgenannten In
formationsaspekt zu beschränken. Das Anhörungsverfahren im Planfeststel
lungsverfahren oder die so genannte »enquete publique« im französischen 
Verfahren zur Erlassung generell abstrakter Verwaltungsanordnungen sind 
Beispiele dafür. Die formalisierte mündliche Verhandlung im österreichi
schen A VG oder das auf den Grundsätzen der natural justice basierende »hea
ring« im englischen Verwaltungsverfahren sind demgegenüber Beispiele, die 
beide Aspekte - rechtsstaatliehe Durchsetzung subjektiver Rechtspositionen 
und Ermittlungsfunktion für die Behörde - vereinen. 

D. Der Untersuchungsgrundsatz im Gemeinschaftsrecht 

Wechseln wir kurz die Ebene und werfen einen Blick in das Gemeinschafts
recht:21 Bekanntlich fehlt auf Gemeinschaftsebene ein kodifiziertes allgemei
nes Verwaltungsverfahrensrecht. Neben wenigen Vorgaben im EGV28 und 
sachspezifischen Sondervorschriften ist das Verwaltungsverfahrensrecht im 
Gemeinschaftsrecht vor allem richterrechtlich in allgemeinen Rechtsgrund
sätzen des EuGH entwickelt?9. Die Bedeutung des geschriebenen gemein-

27 Für einen Überblick des gemeinschaftsrechtlichen Verfahrensrechts etwa Amold, in: 
SchwarzeiStarck (Hrsg), Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrensrechts in der EG, 
Europarecht, Beiheft 111995,7 ff (insb über die Grundzüge der Sachverhaltsennittlung); zur 
begrifflichen Definition Vedder, in: Schwarze/Starck, aaO, 75 ff; ausführlich zurvollsliindi
gen Ermittlungspflicht &hwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Baud 11, 1988, insb 
1181 ff. mwN. 

28 Wie zB BegrüDdungspflicht nach Art 253 EGV oder Auskunftsrechte nach Art 284 EGV 
und Vertraulichkeitspflichtenrecht Art 287 EGV. Siehe Vedder (Fn. 27), 79 f. 

29 Hage, Die gemeinschaftsrechtliche Stenerung der Wirtschaftsverwaltung, 1998, 177; fiir 
einen Überblick zB &hwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Band 11 (Fn. 27), 1135 ff; 
Müller-Huschke, in: Schwarze (Hrsg), EU-Kommentar, 2000, Art 133 Rz 146 f; Vedder 
(Fn. 27), 80. 
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schaftlichen Verfahrensrechts nimmt jedoch stetig ZU30. Im direkten Voll
zugsbereich begegnen uns etwa im Wettbewerbsrecht und im Bereich der Ge
meinsamen Handelspolitik zwei unterschiedlich ausgestaltete Verfahren.31 

Das Kartellverfahren ist - jedenfalls einmal, soweit Missbrauchsaufsicht und 
Bussgeldverfahren in Rede stehen - ein strikt inquisitorisches Verwaltungs
verfahren. 32 Durch wesentliche Nachweis- und Mitwirkungspflichten der Be
teiligten ist das Kartellfreistellungsverfahren gekennzeichnet. 33 Der antrag
stellende Konkurrent im Verfahren zur Feststellung eines Verstoßes gegen 
Art 81 EGV hat also hauptsächlich Informationsfimktion für die Kommission, 
im Freistellungsverfahren liegt letztendlich die Beweislast über das Vorliegen 
der Freistellungsvoraussetzungen bei den beantragenden Unternehmen 
selbst.34 Anders als das Kartellverfahren sind Handelsschutzverfahren, also 

30 Hatje (Fn. 29), 177 und mit Darstellung der entsprechenden Regelungen in Bezug auf die 
hier wesentliche Sachverhaltsennittlung 191 ff. 

31 Ein direkter Vollzug ist etwa auch im Markenrecht vorgesehen. Die VO 40/94 des Rates 
über die Gemeinschaftsmarke (ABI Nr L 11 v 14.1.1994, 1; geändert durch VO 3288/94, 
ABI L 349 v 31.12.1994,83) regelt dazu auch das Verfahren, wobei hier besonders auf die 
amtswegigen Ennittlungspflichten zu verweisen ist (Art 36 ff). 

32 Siehe Art 85 EGV sowie die einschlägigen Sekundärrechtsakte wie insb die VO 17/62 des 
Rates (ABI P 13 v 21.2.1962, S 204), die umfangreiche Befugnisse der Kommission festlegt. 
Nach Art 10 ffVO 17/62 zählen dazu Auskunftsverlangen und Nachptiifungen durch Be
amte der Kommission oder durch die Behörden der Mitgliedstaaten auf Ersuchen der Kom
mission. Art 14 räumt dazu insbesondere auch die Befugnis zum Betreten von Geschäftsräu
men oder die Einsicht in Bücher und Geschäftsunterlagen ein. Bei Zuwiderhandlungen kön
nen von der Kommission Geldbußen und Zwangsgelder verhängt werden, die der unbe
schränkten Nachprüfung durch den EuGH unterliegen. Für einen Uberblick über das Kar
tellverfahrenrecht etwa Brinker, in: Schwarze (Fn. 29), Art 83 EGV Rz 17 ff; Ritter, in: Im
mengalMestmäcker, EG-WettbewerbsrechtII, XIII. AbschnittA, 1997, 1639, Rz 19 ff. 
Siehe in diesem Zusammenhang auch den neuen VO-vorschlag zur Anwendung der Art 
81 f. EG [Kom(2000) 582 endg], der noch weitergehendere Durchfiihrungsbefugnisse für 
die Kommission vorsieht. 

33 Siehe dazu die VO 3385/94 der Kommission über die Form, den Inhalt und die anderen Ein
zelheiten der Anträge und Anmeldungen nach der VO Nr 17 des Rates (ABI Nr L 377 v 
31.12.1994,28), die in ihrem Anhang ein Formblatt für sehr detaillierte Angaben der An
tragsteller insb hinsichtlich der Einzelheiten der Vereinbarungen und marktbezogener Um
stände enthält. 

34 Vgl dazu EuGH verb Rs 56 u 58/64, Consten und Grundig, Slg 1966,322 (395), wonach 
sich die Kommission nicht darauf beschränken darf, von den Unternehmen den Nachweis 
der Befreiungsvoraussetzungen zu verlangen, sondern nach den Grundsätzen einer guten 
Verwaltungsffihrung mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zur Aufklärung des 
rechtserheblichen Sachverhalts beitragen muss. Allerdings liegt die Beweislast letztendlich 
bei den Unternehmen und Unternehmensvereinigungen selbst, Grill, in: Lenz, EG-Vertrag2, 
1999, Art 81 Rn 40. Dazu etwa EuGH, Rs 42/84 Remia, Slg 1985,2454 Rn 47 f: »Aus den 
Akten und den Ausführungen in der mündlichen Verhandlung ergibt sich, dass es den Kla
geparteien nicht gelungen ist darzutun, dass die Aufrechterhaltung des Wettbewerbsverbots 
über einen Zeitraum von vier Jahren hinaus die Erzeugung oder die Verteilung der betref
fenden Waren verbessern oder den technischen oder wirtschaftlichen Fortschritt fördern 
könnte. Außerdem haben sie keine Tatsachen vorgetragen, aus denen geschlossen werden 
könnte, dass die Aufrechterhaltung des Wettbewerbsverbotes den betroffenen Unternehmen 
keine weiter gehenden Wettbewerbsbeschränkungen auferlegt, als es zur Verwirklichung 
der Zwecke der Unternehmensveräußerung erforderlich ist. Somit ist unter Berücksichti
gung des Beurteilungsspielraums der Kommission auf diesem Gebiet nicht nachgewiesen, 
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praktisch bedeutsam vor allem Antidumpingverfahren35, in gewisser Hinsicht 
als kontradiktorische Verfahren ausgestaltet.36 Der gemeinschaftliche Wirt
schaftszweig, Exporteure bzw Importeure und Drittstaaten vertreten vor der 
Kommission ihre Interessen. Zwar hat auch hier die Kommission wie auch der 
Rat bei der Festsetzung etwa von Antidumpingzöllen das Gemeinschaftsinter
esse zu wahren37, das inquisitorische Moment ist in diesem Verfahren aber 
stark zuruckgedrängt.38 
Für den Bereich des indirekten Vollzugs sind nach wie vor die allgemeinen 
Verfahrensgrundsätze als allgemeine Rechtsgrundsätze gemäß der Rechtspre
chung des EuGH bestimmend. Diesen zufolge ist auch für das Gemeinschafts
recht der Grundsatz gültig, dass die vollziehende Behörde die Verantwortung 
für die umfassende Ermittlung aller Umstände trifft, die für die Anwendung 
einer Rechtsnorm maßgebend sind39• Dies bindet auch die mitgliedstaatlichen 
Behörden bei der Anwendung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften40. Auch 
im indirekten Vollzug lassen sich aber eine Reihe von Beispielen dafür 00-

dass die angefochtene Entscheidung auf einer unzutreffenden Begründung oder einer fehler
haften Würdigung des Sachverhalts beruht.« 
Rs 260/82 NSO Slg 1985, 380 I Rn 62: Insoweit genügt der Hinweis, dass die Kommission 
zu recht festgestellt hat, weder sei die Notwendigkeit des Bonus für die Aufrechterhaltung 
eines Netzes von Fachgeschäften nachgewiesen worden, noch sei dargetan worden, dass 
ohne eine die meisten Tabakwarenherstellerund -importeure bindenden Vereinbarung keine 
Boni in gleiche Höhe hätten gewährt werden können.Weitere Bsp bei Schwarze, Europäi
sches Verwaltungsrecht H, 1181 ff. 

35 Müller-Ibold, in: Lenz (Hrsg), EG-Vertrag (Fn. 34), Art 133, Rz 10. 
36 »teilweise prononciert kontradiktorisch« ArMld(Fn. 27), 14; näher etwa Müller-Jbold 

(Fn. 35), Art 133 Rz 14 ff,25 ff; Müller-Huschke (Fn. 29), Art 133, Rz 146 ff. 
Einschlägige Verfahrensvorschriften zu Handelsschutzverfahren finden sich etwa in VO 
3286/94 des Rates zur Festlegung der Verfahren der Gemeinschafts im Bereich der gemein
samen Handelspolitik zur Ausübung der Rechte der Gemeinschafts nach internationalen 
Handelsregeln, insbesondere im Rahmen der Welthandelsorganisation vereinbarten Regeln, 
ABI Nr L 349 v 31.12.1994, S 71 geändert durch VO 356/95, ABI NrL 41 vom 23.2.1955, 
S 3; VO 3285194 des Rates über die gemeinsame Einfuhrregelung und zur Aufhebung der 
VO 518/94 (ABI L 349 v 31.12, S 53, mehrfach geändert); VO 384/96 des Rates über den 
Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden 
Ländern, ABI Nr L 56 vom 6.3.1996, S 1 (mehrfach geändert); VO 2026/97 des Rates über 
den Schutz gegen subventionierte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft ge
hörenden Ländern, ABI Nr L 288 vom 21.10,1997, S 1. 

37 ZB ausdrücklich Art 9 Abs I und 4, 14 Abs 4, Art 21 VO 384/96 (Antidumping-VO); Mül
ler-Ibold (Fn. 35), Art 133 Rz 23, 25 (wo zutreffend betont wird, dass damit freilich dem 
Idea1bild eines kontradiktorischen Verfahrens nur unvollständig entsprochen werden kann); 
Müller-Huschke (Fn. 29), Art 133 Rz 180 f. 

38 ZB Art 5 Abs 2 und 3 VO 384/96 Antidumping-VO, wonach ein Antrag auf Einleitung des 
Verfahrens genügend Beweise für das Vorliegen von Dumping und für eines Schädigung 
sowie deren ursächlichen Zusammenhang enthalten muss. Die dem Antragsteller oblie
gende Darlegungs- und Beweislast wird aber unter Zurnutbarkeitsaspekten relativiert, Mü!
!er-Huschke (Fn. 29), Art 133 Rz 164 mwN. ArMld (Fn. 29), 7 (13) betont allerdings auch 
hier die Pflicht zur vollständigen Ermittlung, wobei behördliche Untersuchungen - soweit 
eben Unternehmen in Drittstaaten betroffen sind - auf völkerrechtliche Grenzen stossen. 

39 Vgl zB EuGH, verb. Rsn 205-215/82, Milchkontor, Sig 1983,2633 (2670); ausführlich 
Schwarze, VerwaltungsrechtIl (Fn. 27),1181 ff; Hatje (Fn. 29),193 ff. 

40 EuGH, Rs 3171, GebfÜder Bagusat, Sig 1971,577; Hatje (Fn. 29),194. 
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den, dass die Informationsgenerierung durch - manchmal weitreichende41 -

Mitwirkungspflichten der Verfahrensbeteiligten auf unterschiedliche Betei
ligte im Verwaltungsverfahren verteilt ist. Dies ändert aber auch im Gemein
schaftsrechts nichts an der Letztverantwortung der Behörde dafür, dass der 
Prozess der Informationsgewinnung und -verarbeitung gewährleistet, dass 
jener »Wirklichkeitsausschnitt« den das einschlägige gesetzliche Nonnpro
gramm für die in Rede stehende Fallkonstellation für maßgeblich festlegt, ad
äquat konstruiert ist. In diesem Sinn führt Armin Hatje auch für das gemein
schaftliche Verfahrensrecht aus, dass die »Untersuchungsmaxime ... weniger 
die Verteilung der tatsächlichen Ermittlungslasten regelt als vielmehr der 
Behörde die (Letzt-) Verantwortung für die Richtigkeit des Sachverhalts zu
weist«42. 

E. Zwischenresümee 

Ich komme zu einem ersten Resümee: Der Untersuchungsgrundsatz ist die 
verfahrensrechtliche Umsetzung der Verpflichtung der Verwaltungsbehörde 
zur Durchsetzung bestimmter öffentlicher Interessen. Auf diese beziehen sich 
die inquisitorischen Pflichten der ermittelnden Verwaltungsbehörde. Mitwir
kungsrechte und -pflichten der Beteiligten sind keine Durchbrechungen des 
Untersuchungsgrundsatzes, die Verantwortung für den Prozess der Informa
tionsgewinnung und -verarbeitung bleibt bei der Verwaltungsbehörde. Durch 
die Normierung von Mitwirkungsrechten und -pflichten, Ermittlungs- und 
Beweislasten verteilt das Gesetz Zuständigkeiten zur Informationsgenerie
rung. Es eroffuet damit den Beteiligten Chancen und Risken und stellt gleich
zeitig eine entscheidende »Einfallspforte« für die Rezeption neuer Überlegun
gen zum Informationsmanagement dar. 
Mitwirkungsrechte und -pflichten von Beteiligten müssen dahingehend einge
ordnet werden, ob sie sich auf die im Verfahren kraft gesetzlicher Festlegung 
gegenständlichen öffentlichen Interessen oder, ob sie sich zumindest auch auf 
davon zu unterscheidende Individualinteressen (die wiederum das Gesetz 
über eine ParteisteIlung im oder zumindest eben eine sonstige Beteiligung am 
Verfahren als verfahrensrelevant festlegt) beziehen. Je nachdem sind auch 
verfahrensrechtliche Institute wie Anhörungsrechte, mündliche Verhandlun-

41 Für Beispiele aus dem Zollverfahrens- oder Agrarrecht siehe Hatje (Fn. 29), 199 ff. 
42 Hatje (Fn.29), 201; dort auch für Beispiele »nachvollziehender Amtsermittiung« (J.-P. 

&hneider, Nachvollziehende Amtsermittiung bei der UmweltverträglichkeitsplÜfung, 
1991) im Bereich des Gemeinschaftsrechts; siehe zu dieser nachvollziehenden Amtsermitt
Iung noch unten Punkt G bei Fn. 53. 
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gen oder öffentliche Anhörungen unterschiedlich, unter Umständen multi
funktional einzuordnen. 
Ein allen Rechtsordnungen gemeinsamer und insoweit wohl gemeineuropäi
scher Grundsatz dürfte sein, dass Verwaltungsverfahren, die (auch) auf die 
Durchsetzung öffentlicher Interessen gerichtet sind, inquisitorisch ausgestal
tet sind, also der Verwaltungsbehörde die Verantwortung für die » Tatsachen
ermittlung«, oder besser für einen sachgemäßen Prozess der Informationsge
winnung und -verarbeitung zuweisen. Das bedeutet nicht, dass die Behörde 
alle Informationen selbst erarbeiten muss, verfahrensrechtliche Institute wie 
Anhfuungsrechte Beteiligter, mündliche Verhandlungen, Altemativverglei
che oder Konsultations- bzw Auflagenverfahren sind Instrumente, die das Ge
setz zur Informationsgewinnung einsetzen kann. 
Unterschiedlich gewichten die einzelnen mitgliedstaatlichen Verfahren, ob 
und inwieweit bereits im Verwaltungsverfahren subjektiven Interessen Ein
zelner, die dann notwendig am Verfahren beteiligt werden müssen, eine 
eigenständige Bedeutung zukommt, oder ob diese Individualinteressen zu
nächst »nur« von der Behörde als Allgemeininteressen wahrzunehmen sind. 
Wo auch Individualinteressen institutionalisiert, also mit entsprechenden 
rechtlich ausgestalteten Verfahrenspositionen eingebracht werden, verlässt 
sich das Verwaltungsverfahren typischerweise bezüglich der Informationsge
winnung darauf, dass die Betroffenen ihre Eigeninteressen auch entsprechend 
wahrnehmen. Der Untersuchungsgrundsatz stellt hier )mur« sicher, dass auch 
derartige Ermittlungsergebnisse im Hinblick auf die von der Behörde wahrzu
nehmenden öffentlichen Interessen entsprechend vollständig sind. Die Be
hörde wird hier bei der Informationsgenerierung für die Parteien im Sinne ih
rer Prozessverantwortung vor allem dann tätig, wenn - Beispiel Asylverfah
ren - anzunehmen ist, dass der Einzelne nicht in der Lage ist, die für die Wah
rung seiner Eigeninteressen relevanten Tatsachen beizubringen. 

F. Die Bedeutung des Untersuchungsgrundsatzes in komplexen Verfahren 

Die Bedeutung des Untersuchungsgrundsatzes steigt nun in komplexeren 
Verfahren insoweit, als diese Verfahren typischerweise vielschichtigere öf
fentliche Interessen berücksichtigen und ausgleichen sollen, als dies für Ver
fahren im Bereich der klassischen Gefahrenabwehr kennzeichnend ist, wo 
»einfache« öffentliche Interessen wie Sicherheit oder Ordnung auf individu
elle zumeist Erwerbs- oder Eigentumsinteressen treffen. Planungs-, Prognose
oder mit spezieller Steuerungsabsicht verbundene Marktregulierungsverfah
ren sind Beispiele, wo zum einen die Informationsgewinnung auf eine Reihe 
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von - in einem weiten, nicht auf den engen Parteibegriff abstellenden Sinn -
Beteiligten verteilt wird, wo auf der anderen Seite aber in diesem Informati
onsgewinnungsprozess der Aspekt individueller Rechtsdurchsetzung eher in 
den Hintergrund tritt. 
Die Möglichkeit der Beteiligung an der Informationsgewinnung eröffnet frei
lich eine nicht gering zu schätzende Chance auf Interessenwahmehmung. 
Insoweit erhöht sich auch die Verantwortung der Behörde dafür, die Ausge
wogenheit und Vollständigkeit des Prozesses im Hinblick auf die verfahrens
gegenständlichen Interessen zu gewährleisten. Denn wenn durch die Einbe
ziehung einer Reihe von Beteiligten in den Prozess der Informationsgewin
nung, deren individuelle Eigeninteressen aber gerade nicht durch Einräumung 
einer ParteisteIlung als verfahrensgegenständlich anerkannt sind, Beteiligung 
am Informationsgewinnungsprozess des Ermittlungsverfahrens und individu
elle Rechtsverfolgung im Verwaltungsverfahren nicht übereinstimmen, muss 
die Behörde darauf achten, dass Beteiligte das gesetzlich festgelegte »Verfah
rensprogramm« und die gesetzlich festgelegten »Verfahrensziele« nicht un
terlaufen. Sie kann sich insoweit auf den »Diskurs« nur mehr bedingt verlas
sen, als eine Bewertung der Relevanz von Informationen für den VeITabrens
gegenstand am Maßstab der zum gesetzlich festgelegten »Verfahrenspro
gramm« zählenden Interessen notwendig ist. 
Für im vorgenannten Sinn komplexe Verwaltungsverfahren anerkennt etwa 
auch das englische Recht den notwendig inquisitorischen Charakter solcher 
Verfahren und nimmt daher auch die Grundsätze der »natural justice« zu
rück.43 Das französische Verwaltungsverfahren kennt eine »declaration d'uti
lire publique«44, mit der bestimmte Großvomaben vor allem im Infrastruktur
bereich45 in Form einer Art von »Allgemeinverfügung« genehmigt werden, 
ohne dass es individueller Begründung oder individueller Anhörungen 
bedürfte.46 Gleichwohl gibt es gerade hier wiederum ein breites öffentliches 

43 Riedel (Fn. 10), 53 und - fiir den Fall der lnquiry - 60. 
44 Diese über die öffentliche Nützlichkeit von Großprojekten absprechenden Verwaltungsent

scheidungen sind sog )>aetes intermediaires«, das sind solche Akte, die zwischen indivi
duell-konkreten und generell-abstrakten Verwaltungsmaßnahmen liegen. Sie beziehen sich 
zwar auf einen konkreten Sachverhalt, deren Adressatenkreis ist aber unbestimmt. Nach der 
Rechtsprechung und einem Runderlass des Premierministers vom 28. September 1987 (der 
die Rechtsprechung umsetzt) sind weder die Regeln über die Begründungspflicht (Gesetz 
vom 11. Juli 1979 über die Begründungspflicht von Verwaltungsakten) noch über die An
hörungspflicht (Dekrets vom 28. November 1983 betreffend die Beziehung der Verwaltung 
und der Benutzer) auf die »actes intermediaires« anzuwenden, da diese ausschließlich fiir 
individuell-konkrete Verwaltungsakte gelten; vgl Eisenberg (Fn.lO), 141 ff; Riedel 
(Fn. 10), 71 f. 

45 Gemeint sind hier lnfrastruktwprojekte wie Fernstrassen, Flughäfen, Abfallentsorgungs
maßnahmen; Eisenberg (Fn. 10), 145; siehe dazu auch Rjedel (Fn. 10),71. 

46 Siehe BraibantlStim (Fn. 10),443; vgI auch Chapus (Fn. 10), 1061; Eisenberg (Fn. 10), 140 
und 143: spezielle Gesetze sehen sowohl die Begründungspflicht als auch eine öffentliche 
Anhörung (»enquete publique«) vor. Während mit der Anhörungspflicht einerseits das Ziel 
der Informationsgewinnung fiir die Entscheidung, audererseits das der Information der 
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Anhörungsverfahren47 in Fonn der »enquete publique«.48 Diese enquete 
publique49 dient der Infonnationsgewinnunio für die Verwaltungsbehörde 
bzw erfüllt sie über die Infonnation der Öffentlichkeit Legitimationsfunk
tion.51 Diese enquete endet mit einem Bericht, der begründete Schlussfolge
rungen aufweisen muss, die auch veröffentlicht werden. 52 

G. Grundstruktur des Untersuchungsgrundsatzes und aktuelle Probleme 

Die vorstehenden Überlegungen führen zu folgender Hypothese: Die Anwen
dungsvomussetzungen des Untersuchungsgrundsatzes sind davon unabhän
gig, ob es sich um bilatemle oder multipolare Verwaltungsrechtsverhältnisse 
handelt. Die Bedeutung des Untersuchungsgrundsatzes in bestimmten bilate
ralen Verwaltungsrechtsverhältnissen, insbesondere in Verfahren mit Sank
tionscharakter wie VerwaltungsstmfVerfahren oder Bußgeldverfahren, ergibt 
sich vor allem aus den insbesondere grundrechtlichen Grenzen, die Mit
wirkungspflichten der Beteiligten in demrtigen Verfahren gezogen sind. Die 

Öffentlichkeit verfolgt wird, soll die Begründungspflicht im Fall der »actes intermediaires« 
weder die bei der Erlassung von individuell-konkreten Verwaltungsakten notwendige Aus
einandersetzung des Entscheidungsträgers mit den Argumenten, die zur Entscheidung ge
führt haben, sichtbar machen, noch die Nachvollziehbarkeit der für die Entscheidung maß
gebenden Griinde fördern. Vielmehr sollen ähnlich wie bei der Erlassung von formellen Ge
setzen die Griinde für den konkreten »acte intermediaire« festgeschrieben werden; sie die
nen dann als Ordnungsprinzip und Auslegungshilfe: Eisenberg (Fn. 10), 140 ff; Riede! 
(Fn. 10), 71 f. 

47 Siehe Riedel (Fn. 10),71; BraibantJStirn (Fn. 10),443: Die ersten öffentlichen Anhörungs
verfahren dieser Art gehen auf die »loi imperiales« aus 1810 zurück und hängen mit dem 
Schutz des Eigentums und der Umwelt zusammen. 

48 Zahlreiche Spezialgesetze (Verordnungen) insb im Bereich der Enteignungs-, Planfeststel
lungsverfahren und des Umweltschutzrechts sehen im Zusammenhang mit einer »d6clara
tion d'utilite publique« die Durchfiihrung einer »enquete publique« vor; Eisenberg (Fn. 10), 
143 und 145; BraibantJStirn (Fn. 10),443; Riede! (Fn. 10),71: Es gibt »über 140 Gesetze 
und Verordnungen, die eine >enquete publique< nach 30 verschiedenen Formen vorschrei
ben«; Chapus (Fn. 10), 1061; Braibant/Stirn (Fn. 10),443; siehe insb auch das Gesetz vom 
10 Juli 1976, »loi relauve a la protection de la nature« und das Gesetz vom 12. Juli 1983, 
»loi relative it la democratisation des enquetes publiques et a la protecuon de l'environne
ment«. 

49 V gl Riede! (Fn. 10), 71: Die »enquete publique« wird von den Grundsätzen der effectivite, 
sincente, regularite und impartialite beherrscht. 

50 V gl Riede! (Fn. 10), 71 f: Die Untersuchung leitet ein vom Präsidenten des Verwaltungsge
richts ernannter Untersuchungskommissar (>>COmmissaire enqueteur«) dem verschiedene 
Mittel wie Einsichtsrechte in Unterlagen, der Lokalaugenschein sowie die Vorladung von 
Personen zur Informationsgewinnung zur Verfügung stehen. 

51 BraibantJStirn (Fn. 10), 443. Die »enquete publique« dient der Transparenz staatlicher 
Maßnahmen. 

52 Riedel (Fn. 10),72: Die zur Entscheidung berufene Behörde ist allerdings nicht an den Be
richt und die Schlussfolgerungen des »commissaire enqueteur« gebunden. 
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eigentliche Bedeutung des Untersuchungsgrundsatzes liegt aber in der verfah
rensrechtlichen Bewältigungjener Verwaltungsrechtskonstellationen, die sich 
nicht oder jedenfalls nicht vollständig als fairer Ausgleich von Individualin
teressen darstellen lassen. 
Kern des Untersuchungsgrundsatzes ist es, für den im Rahmen von Verwal
tungsverfahren im hier zugrundegelegten Sinn ablaufenden Verfahren zur 
Informationsgewinnung und -verarbeitung die Prozessverantwortung (»pro
cess ownership«) der Verwaltungsbehörde zuzuweisen. Der Untersuchungs
grundsatz darf nicht »materiell« als Grundregel für die Erbringung von Infor
mationen missverstanden, sondern muss als »formeller« Verfahrensgrundsatz 
zur Festlegung der Verfahrenshoheit aufgefasst werden. In diesem Sinn er
weist sich der Untersuchungsgrundsatz als »entwicklungsoffenes«, insofern 
»lernfähiges« verfahrensrechtliches Institut, das neue Erkenntnisse im Zu
sammenhang mit dem für die Konstruktion der verfahrensgegenständlichen 
Wirklichkeit erforderlichen Informationsmanagement in das Ermittlungsver
fahren rezipieren und insoweit neue Instrumente beim Informationsmanage
ment durch eine entsprechende Ausgestaltung des Informationsgewinnungs
und -verarbeitungsprozesses in das Verfahren integrieren kann. 
Die Hypothese geht somit dahin, dass neuere Formen und Instrumente des In
formationsmanagements in das hoheitliche Verwattungsverfahren über den 
Untersuchungsgrundsatz integriert werden können, ohne dass es einer gesetz
lichen Änderung dieses Grundprinzips des Verwaltungsverfahrens bedarf. 
Der Untersuchungsgrundsatz ist als »formeller« Verfahrensgrundsatz nicht 
auf eine bestimmte Form des Informationsmanagements im Verwaltungsver
fahren fixiert. Es handelt sich vielmehr um einen entwicklungsoffenen Grund
satz, der das Verwaltungsverfahren anpassungsfähig an sich verändernde Be
dingungen im Ermittlungsverfahren macht. 
Der Untersuchungsgrundsatz legt allerdings unveränderlich die Prozessver
antwortung der Verwaltungsbehörde und damit des Staates fest. Beteiligung 
am Informationsmanagement befreit die Verwaltungsbehörde und dahinter 
stehend den Staat nicht von der Verantwortung für das Ergebnis des Verfah
rens, weil es in den vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Verwaltungs
verfahren eben in letzter Konsequenz um staatliche Rechtssetzung geht. Diese 
rechtsstaatliche und demokratische Funktion des Untersuchungsgrundsatzes 
behält auch gegenüber kooperativen Formen der Informationsgewinnung und 
-verarbeitung ihre Bedeutung. Die Einbeziehung in das Ermittlungsverfahren, 
also die Teilnahme am Prozess der Informationsgewinnung und -verarbeitung 
ist aus den genannten Gründen nicht mit einer »privaten Beteiligung« im 
Sinne einer teilweisen »Privatisierung« der das Verwaltungsverfahren ab
schließenden staatlichen Rechtssetzung, auf die die Finalität des Verwal
tungsverfahrens ausgerichtet ist, gleichzusetzen. Sie zieht eine solche auch 
nicht notwendig nach sich. 
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Der Untersuchungsgrundsatz darf also nicht mit »Amtsermittlung« in dem 
Sinn gleichgesetzt werden, dass die Behörde zwingend sämtliche Informatio
nen selbst generiert. Die Informationsbeschaffung durch die Behörde ist nur 
ein mögliches Instrument im Rahmen des Ermittlungsverfahrens. Die »nach
vollziehende Amtsermittlung«53 ist dann ein Instrument, wie die Verwal
tungsbehörde ihre Prozessverantwortung wahrnehmen kann, wenn die Infor
mationsgenerierung in einem ersten Schritt wesentlich anderen Beteiligten am 
Verwaltungsverfahren übertragen ist. Insbesondere dort, wo auf Grund der 
bestehenden Interessenlagen nicht mit hinreichender Plausibilität davon aus
gegangenen werden kann, dass durch die Beteiligung aller einschlägig Betrof
fenen die Einbringung sämtlicher verfahrensrelevanter Informationen in die 
Sachverhaltskonstruktion des Ermittlungsverfahrens gewährleistet ist, kann 
die nachvollziehende Amtsermittlung ein adäquates Instrument darstellen, die 
angesprochene Prozessverantwortung wahrzunehmen. 
Wenn also das Gesetz Beteiligten Mitwirkungsmöglichkeiten an der Informa
tionsgenerierung im Ermittlungsverfahren einräumt, dann bedeutet das nicht, 
dass das Gesetz diesen beteiligten Privaten auch Prozessverantwortung aufer
legt. Der Untersuchungsgrundsatz soll ja - das ist sehr oft auch seine »dritt
schützende« Wirkung - garantieren, dass das Ermittlungsverfahren im Hin
blick auf die vom gesetzlich festgelegten Verfahrensprogramm erfassten In
teressen vollständig geführt wird. Auch wenn sich möglicher Weise Paralleli
täten in den Interessen ergeben: Der an einem Verwaltungsverfahren betei
ligte Private ist weder Anwalt noch Hüter öffentlicher Interessen, sondern 
bleibt auf Grund seiner privatautonomen Stellung Verfolger seiner eigennüt
zigen Interessen54• Unter diesem Gesichtspunkt umfassender Prozessverant
wortung der Verwaltungsbehörde können Mitwirkungspflichten die »Amtser
mittlungspflicht« im engeren Sinn55 nur dort vollständig ersetzen, wo aus
schließlich Individualinteressen des Mitwirkungsverpflichteten am Spiel ste
hen, oder wo durch andere verfahrensrechtliche Vorkehnmgen gewährleistet 
ist, dass die Infonnationsgenerierung durch die Beteiligten die für das Verfah
rensprogramm maßgebliche »Wirklichkeit« adäquat rekonstrni~6. 
Das eigentliche Konzept des Untersuchungsgrundsatzes lag im Übrigen auch 
historisch in der Vorstellung von der Behörde als »Herr des Verfahrens« und 
nur in einem (freilich immer wieder transportierten) verkürzten Bild darin, 

53 J.P. Schneider (pn. 42). 
54 Dass etwa das europäische Gemeinschaftsrecht manchmal diese individuellen Eigeninteres

sen und damit den Privaten »instrumentalisiert«, indem es auf diese Anreize zur Durchset
zung des Gemeinschaftsrechts vertraut, ist eine andere Frage. 

55 Verstanden hier als Verpflichtung der Verwaltungsbehörde, selbst Infonnationen zu gene
rieren. 

56 Etwa weil davon ausgegangen werden kann, dass alle maßgeblichen Interessen durch Betei
ligte »vertreten« sind und damit in das Verfahren eingebracht werden können (»Diskurs
Modell«). 
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dass die Verwaltungsbehörde den Sachverhalt vollständig selbst ennittelt57. 
Wenn wir heute wissen, dass der »Sachverhalt« nichts ist, was es unabhängig 
vom Verfahren »zu finden« gilt, sondern der Sachverhalt ein wesentliches 
Produkt des verfahrensförmig strukturierten Prozesses der Infonnationsge
winnung und -verarbeitung ist, dann ist der Untersuchungs grundsatz die Um
schreibung der Tatsache, dass der Behörde die Prozessherrschaft zukommt. 
Sie bestimmt - gesetzlich detenniniert - den Gang des Prozesses, insbeson
dere, wer im Verfahren wann auf Grund welcher Infonnationsbasis bestimmte 
Verfahrensschritte setzen kann. 
Charakteristisch für inquisitorische Verfahren ist es dabei allerdings, dass die 
Behörde nicht nur ein Interesse am Verfahren (Offizialmaxime ), sondern ein 
Interesse auch an einem bestimmten inhaltlichen Ergebnis des Verfahrens hat 
- das dürfte der Kern des so genannten »Grundsatzes der materiellen Wahr
heit« sein. Aufgabe der Behörde ist es, bestimmte öffentliche Interessen zu 
optimieren. 
Dieses inhaltliche Interesse kann die Behörde aber auf unterschiedliche Art 
und Weise einbringen. Sie kann sich - typisches bilaterales Verfahrensmodell 
- darauf beschränken, mehr oder weniger die etwa von einem Berufszulas
sungswerber eingebrachten Infonnationen zu bewerten. Sie kann die Wis
sensgenerierung auf externe Sachverständige auslagern und somit eine ge
wisse »künstliche« Trennung zwischen Infonnationserzeugung und Informa
tionsbewertung herbeiführen. Sie kann die Infonnationsennittlung auch über 
diskursive Prozesse (Verhandlung, Hearing etc) durchführen und auch inso
weit wieder zwischen Infonnationsgewinnung durch Beteiligte und Infonna
tionsbewertung durch die Behörde selbst trennen. In all diesen Fällen bedeutet 
Untersuchungsgrundsatz nicht, dass die Behörde Wissen selbst produziert, 
sondern, dass sie von anderen im Verfahren generiertes Wissen im Hinblick 
auf die zu verfolgenden öffentlichen Interessen bewertet. 
Am Untersuchungsgrundsatz selbst ändert sich in diesen Konstellationen also 
nichts; nur die Instrumente, mit denen die Behörde ihrem »Untersuchungsauf
trag« nachkommt, sind andere. 
In manchen Fällen versucht das Verfahrensrecht auch, diese beiden Prozesse, 
den der Infonnationsgewinnung und den der Informationsbewertung, zu tren
nen, um dem Problem der institutionellen Befangenheit zumindest ein Stück 
weit auszuweichen. So wird bei der schon erwähnten »enquete publique« im 
französischen Verwaltungsverfahren ein »commissaire-enqueteur«58 bestellt, 

57 So unterscheidet etwa Josef Ulbrich schon 1904 zwischen einseitigen Parteiverfahren und 
kontradiktorischen Parteiverfahren (Ulbrich [Fn. 4], 290 t) und knüpft in der Folge an die je 
unterschiedliche Ausprägung des Verwaltungsverfahrens auch Konsequenzen für »die pro
zessleitenden Funktionen des mit der Durchfiihrung des Verfahrens beauftragten Beamten« 
(aaO,292). 

58 Siehe Riedel (Fn. 10),72; BraibantiStirn (Fn. 10),443. 
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dem im Rahmen der enquete behördliche Inquisitionsbefugnisse zukommen, 
an dessen Schlussbericht die Behörde aber nicht gebunden isf9• Im eng
lischen Verfahrensrecht gibt es die Möglichkeit, dass die Behörde eine 
»inquiry« anordnet.60 Derartige inquiries sind in zahlreichen speziellen Ver
fahrensordnungen vorgesehen. Insbesondere bei Großprojekten leitet dieses 
vertiefte Prüfungsverfahren, das zumeist mit einem hearing verbunden ist, ein 
Inspektor, der am Ende einen inquiry-Bericht erstellt.61 Die eigentliche 
behördliche Entscheidung liegt dann typischerweise beim zuständigen Mini
ster.62 

Ein grundsätzliches Problem stellt sich dann, wenn die Behörde die gewonne
nen Informationen inhaltlich nicht mehr selbst adäquat verarbeiten kann. Eine 
Konstellation, die in hochspezialisierten Bereichen, wo in der Beziehung zwi
schen Behörde und Betroffenen, zumeist Unternehmen, auch noch das be
kannte »capturing«-Problem auftaucht, leicht gegeben sein kann. Hier muss 
sich die Behörde letztlich darauf verlassen, dass die von ihr eingesetzten Ver
fahrensmechanismen funktioniert haben. 
Die Alternative besteht darin, dass die Behörde sich eben nicht darauf ver
lässt, sondern dazu übergeht, selbst das nötige Wissen zu produzieren. Diese 
Konstellation können wir heute wieder verstärkt bei fachspezifischen Regu
lierungsbehörden beobachten, die zumeist gerade zum Zweck der Organisa
tion des einschlägigen Sachverstands in der Behörde selbst eingerichtet wor
den sind. 
Gerade in diesen Konstellationen bekommt das Problem der institutionellen 
Befangenheit63 dann wieder eine besondere Bedeutung. Es ist wahrscheinlich 

59 Vgl Riedel (Fn. 10), 72; weicht sie freilich von den Schlussfolgerungen ab, unterliegt ihre 
Entscheidung einer vereinfachten Aussetzung durch das Verwaltungsgericht. 

60 Vgl. dazu allgemein Riedel (Fn. 10),59 ffund Craig (Fn. 22), 268 ff. 
61 Das gilt beispielsweise bei der Erstellung von »local plans« (Bauleitplänen) und bei be

stimmten Baugenehmigungen im Berufungsverfahren. Vgl. Riedel (Fn. 10), 62 f. Für das 
Bauverfahren siehe [1990 c.8] Town and Country Planning Act, s 101. 

62 Der Inspektor erstellt bloß einen Abschlußbericht mit Entscheidungsvorschlag: Riedel 
(Fn. 10),62. 

63 »Institutionelle« Befangenheit meint hier den Umstand, dass im inquisitorischen Verwal
tungsverfahren der Verwaltungsbehörde die Wahrung bestimmter öffentlicher Interessen 
gesetzlich aufgegeben ist, die nicht zwingend auch von sonstigen Beteiligten am Verfahren 
verfolgt werden müssen (zB Umweltschutzinteressen in Anlagengenehmigungsverfahren 
oder Konsumentenschutzinteressen in Marktregulierungsverfahren, die von Parteien oder 
nur Beteiligten auch mitverfolgt werden köunen, aber nicht zwingend müssen). In diesem 
Sinne ist eben die Verwaltungsbehörde - anders als der Richter im streitigen Zivilprozess -
nicht vollständig »unparteilich«, als sie selbst gesetzlich vorgegeben bestimmte Interessen 
im Verfahren zu verfolgen hat. 
Das darf nicht mit dem »normalen« Fall objektiv-individueller Befangenheit verwechselt 
werden, in dem die Behörde als Organ zB einer Gebietskörperschaft in einem Verwaltungs
verfahren tätig wird, in dem auch privatwirtschaftliche Interessen dieser Gebietskörper
schaft am Spiel stehen (wenn also zB der Staat den Telekommunikationsmarkt reguliert und 
gleichzeitig als Eigentümer eines Telekommunikationsuntemehmens Interessen im Markt 
hat). Diesen Problemlagen trägt etwa das einschlägige Gemeinschaftsrecht mit dem Grund
satz der »strukturellen Unabhängigkeit« von Regulierungsbehörden Rechnung. 
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leichter, die Bankaufsichtsbehörde davon zu überzeugen, dass der von ihr ein
gesetzte Bilanzprüfer Ansätze falsch bewertet hat, als die Telekom-Regulie
rungsbehörde davon, dass sie selbst bei der Berechnung der Zusammenschal
tungsentgelte unvollständige Kostenansätze zugrundegelegt hat. 
Die Frage, ob man »institutionelle Befangenheit« in Verwaltungsverfahren 
als unschädlich akzeptiert, weil es ohnehin gerichtlichen Rechtsschutz gibt, 
oder ob man Rollentrennungen - Wahrer öffentlicher Interessen hier, Ent
scheidung dort - in das System einbaut, ist weniger aus rechtsstaatlicher (hier 
gibt es ohnehin die Gerichte) denn aus der Sicht möglichst effizienter Durch
setzung öffentlicher Interessen zu beantworten. Das Verfahrensrecht kann al
lerdings wiederum versuchen, das Problem der institutionellen Befangenheit 
ein Stück weit zu entschärfen. Eine Möglichkeit dazu könnte darin liegen, 
Vorkehrungen zu institutionalisieren, damit Fehleinschätzungen der Behörde 
möglichst frühzeitig und ohne »Gesichtsverlust« für die Behörde korrigiert 
werden können. Konsultationsverfahren über die etwa bei den angesproche
nen Zusammenschaltungsentgelten zugrundezulegende Kostenrechnungs
methode unabhängig von einem konkreten Anlassfall sind ein Beispiel dafür. 
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Einleitung 

Der Einsatz von IuK-Technik verändert die Arbeitsweise der Verwaltung ood 
damit auch die konkrete Gestalt von Verwaltungs verfahren. 1 Dies bleibt nicht 
ohne Wirktmg für das Verwaltungsverfahrensrecht; das Verwaltungsverfah
rensrecht muss auf die Verändertmg seines Regeloogsgegenstands reagieren. 
Vereinzelt hat der Gesetzgeber bereits Anpassoogen von Verfahrensrecht vor
genommen. Zu nennen2 sind hier Neuregeloogen im Vergaberecht zur Er
möglichoog der »elektronischen V ergabe«3, die Einführung eines maschinell 
geführten Grtmdbuchs in § 126 GBO; das bremische Gesetz zur Erproboog 
der digitalen Signatur in der Verwaltung4 ood das baden-württembergische 
Gesetz zur Erproboog elektronischer Bürgerdienste ooter Verwendoog der di
gitalen Signatur>. 
Allgemeine verfahrensrechtliche Bedeutung käme der Realisiertmg des Ent
wurfs eines Dritten Gesetzes zur Ändertmg verwaltungsverfahrensrechtlicher 
Vorschriften ood hier insbesondere dessen Abschnitt I, Art. 1 (Ändertmgen 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes, im folgenden: VwVfGE)6 zu. Der ver
fahrensrechtliche Reformbedarf infolge informationstechnischer Vemetztm
gen der Verwaltung wird sich jedoch kaum in den durch den VwVfGE getrof
fenen Regeloogen erschöpfen. Der Gesetzentwurf befasst sich vorwiegend 
mit der Ermöglichoog rechtsverbindlicher elektronischer Kommtmikation 
zwischen Verwaltung ood Bürger7• Wenig Beachtoog finden damit die infor-

Dazu z.B. Pitschas, Verwaltungsverantwortung und Verwaltungsverfahren, 1990,41; ders., 
Allgemeines Verwaltungsrecht als Teil der öffentlichen Informationsordnung, in Hoff
mann-Riem/Schmidt-Aßrnann/Schuppert (Hg.), Reform des Allgemeinen Verwaltungs
rechts, 1993, 219, 262f.; Schmidt-Aßmann, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ord
nungsidee, 1998,236; Hoffinann-Riem, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft -
Einleitende Problemskizze, in Hoffinann-RiemlSchmidt-Aßmann (Hg.), Verwaltungsrecht 
in der Informationsgesellschaft, 2000, 9, 23, 31; Lenk, Außerrechtliche Grundlagen für das 
VerwaItungsrecht in der Informationsgesellschaft: Zur Bedeutung von Information und 
Kommunikation in der Verwaltung, in Hoffinann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hg.), Verwal
tungsrecht in der Informationsgesellschaft, 2000, 59, 60; Voßkuhle, Der Wandel von Ver
waltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht in der Informationsgesellschaft, in Hoffinann
Riem/Schmidt-Aßmann (Hg.), Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft, 2000, 
349,357; Groß, Öffentliche Verwaltung im Internet, DÖV 2001,159. 

2 S. auch § 146 V, 147 VI AO (i.d.F. des Gesetzes vom 23.102000, BGBI. I, 1433); s. auch 
als Beispiele für untergesetzliche Regelungen zur elektronischen Vorgangshearbeitung 
§§ 5, 12, 13 Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (im folgenden: 000), 
sowie §§ 4 III, 6 III, IV, 7 H, 8 III, 13 II, 17 III, 18,21 der Registraturrichtlinie für das Be
arbeiten und Verwalten von Schriftgut in Bundesministerien der Bundesregierung, Be
schluss des Bundeskabinetts vom 11. Juli 2001 (im folgenden: RegRL), heide Texte sind im 
Internet unter http://www.staat-modem.delinfoslindex.pp3?content=publik.htm zu finden. 

3 Dazu Mosbacher, Elektronische Vergabe: Neue Möglichkeiten im öffentlichen Beschaf-
fungswesen, DÖV 2001, 573ff. 

4 Gesetz v. 1.6.1999, GBI v. 14. Juni 1999, 138. 
5 E-Bürgerdienste-Gesetz vom 25.7 2000, GBI. v. 31.7.2000. 
6 BT-Drs. 14/9000, 6 ff. Dieses Vorhaben ist zwischenzeitlich als Gesetz verabschiedet 

(21. August 2002) und verkündet worden (BGBI. I, S. 3322). 
7 »Bürger« steht hier allgemein für Adressaten von Verwaltungstätigkeit, insbesondere also 

auch für Wirtschaftsunternehmen. 
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malen Außenbeziehungen der Verwaltung wie auch intra- oder interbehörd
liche verwaltungsinterne Vorgänge. Auch Literatur und Pilotprojekte8 richten 
ihr Hauptaugemnerk auf die Elektronisierung der - allerdings auch informa
len9 - »Interaktionsbeziehungen«lo zwischen Individuen und Staat. Erfasst ist 
damit lediglich die »Spitze des Eisbergs«ll elektronischer Verwaltung. 
Die Konzentration auf (rechtsverbindliche) Außenbeziehungen dürfte ver
schiedene Gründe haben: Zum einen bestehen für die Verwaltungen selbst 
Anreiz und politischer Druck zugleich, ihre Interaktionsbeziehungen zu den 
Bürgern zu elektronisieren. Die technische Modemisierung der Kommunika
tion zwischen Verwaltung und Bürger ist politisch wirksam. l2 Sie ist sichtbar, 
gestattet - jedenfalls in den Bereichen von Information und schlichter Kom
munikation, weniger bei den infrastrukturaufwendigen rechtsverbindlichen 
Transaktionen - das Vorzeigen rascher Erfolge und wird von den Bürgern ge
radezu eingefordert13• Zum anderen sind Fragen der Interaktion im Außenver
hältnis zwischen Bürger und Verwaltung nicht zuletzt wegen des auf die nach 
außen wirkende Behördentätigkeit begrenzten Verfahrensbegriffsl4 des § 9 
VwVfG traditionell Schwerpunkt verwaltungsverfahrensrechtlicher Betrach
tungen. Auch im Verwaltungsinnenbereich verfügt informationstechnische 
Vemetzungjedoch über Änderungspotenzial, das verfahrensrechtliche Reak
tionen hervorrufen könnte. Die Betrachtung des verfahrensrechtlichen Reak-

8 Gemeint sind die Pilotprojekte im Rahmen des Städtewettbewerbs Media@Komm; Doku
mentation aufeD-ROM zu KubicekIBracyklKlumpplMüllerlNeuJRauboldIRoßnagel (Hg.), 
Multimedia@Verwaltung, Jahrbuch Telekommunikation und Gesellschaft 1999; s. auch 
unter http://www.mediakomm.net/index.phtml. 

9 Zu den viel behandelten infonnaIen Interaktionsbeziehungen gehören alle Formen behörd
licher, insbesondere kommunaler Intemet-Informationssysterne. 

10 Interaktionsbeziehung wird hier als Oberbegriff für die drei Interaktionsformen Informa
tion, Kommunikation und Transaktion verstanden, so auch Eifert, Electronic Government 
als gesamtstaatliche Organisationsaufgabe, ZG 2001, 115, 117; Holznage1!Krahn/Werth
mann, Electronic Govemment anfkommunaler Ebene - Die Zulässigkeit von Transaktionen 
im Internet, DVBl. 1999, 1477, 1478. 
Der Gesetzentwurf spricht abweichend davon in der Überschrift zu § 3a von Elektronischer 
»Kommunikation« und meint damit sicherlich auch Transaktion; wohl nicht Information, 
s. zu dieser Frage noch unten IV.5. 

11 Lenk, Außerrechtliche Grundlagen (Fn.l), 86. 
12 Dazu Lenk, Außerrechtliche Grundlagen (Fn.l), 86. 
13 V gI. Hagen, Die Auswahl online-geeigneter Dienstleistungen, in Reinermann (Hg.), Regie

ren und Verwalten im Informationszeitalter, 2000, 414. Dass hier auch einer vermuteten Er
wartungshaltung der Bürger nachgegeben wird, deutet eine Passage der Gesetzentwurfsbe
gründung an, für den Bürger übliche Standards der Informations- und Kommunikations
technik seien auch durch die Verwaltung bereitzustellen, BT -Drs. 14/9000, 26. 

14 S. den sehr viel weiteren Verfahrensbegriffin § 2 Nr3 des Entwurfs für ein Informations
freiheitsgesetz (IFG-E) (http://www.bmi.bund.de/frame/dokumente/Artikellix_28349.htm): 
»Verwaltungsverfahren ist jedes Verfahren, das der Vorbereitung einer verwaltungsbehörd
lichen Entscheidung dient.« Noch weiter, auf das Merkmal der »Entscheidung« verzichtend, 
Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft - Perspektiven der 
Systernbildung, in Hoffmann-RiemlSchmidt-Aßmann (Hg.), Verwaltungsrecht in der Infor
mationsgesellschaft, 2000, 405, 420; s. auch Hufen, Fehler im Verwaltungsverfabren, 3. 
Aufl. 1998, 26Of., Rn.426; Lange, Innenrecht und Außenrecht, in Hoffmann-RiemlSchmidt
AßmannlSchuppert, Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 1993, 307ff. 
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tionsbedarfs sollte darum nicht durch den restriktiven Verfahrensbegriff des 
§ 9 VwVfG verengt werden, sondern muss informationstechnische Vernet
zungen von Verwaltung und deren Konsequenzen für die Ausgestaltung von 
Verwaltungsverfahren möglichst umfassend in den Blick nehmen. 
Dabei bietet es sich an, vernetzte Verwaltung als ein vierdimensionales Phä
nomen zu betrachten und in diesen vier Dimensionen verfahrensrechtliche 
Reformerfordernisse zu analysieren:15 Erster Aspekt ist der Einsatz von IuK
Technik bei der Interaktion zwischen Verwaltung und Bürger. Den zweiten 
Aspekt bildet die IuK-Technik-gestützte Organisation dieser Außenbeziehun
gen als sog. One-Stop-GovemmentJOne-Stop-Shop. Als dritter Aspekt ist die 
IuK-Technik-gestützte Neuordnung der verwaltungsinternen Arbeitsweise, 
als vierter Aspekt die IuK-Technik-gestützte Neuordnung der Verfügbarkeit 
verwaltungsinternen Wissens zu betrachten. 
Freilich verrät nicht bereits ein gründlicher Blick auf die (vierdimensionale) 
»Verwaltungswirklichkeit«, wo verfahrensrechtlicher Reaktionsbedarf be
steht. Die reale Nutzung der Netzinfrastruktur durch die Verwaltung ist 
gemessen an den weit reichenden theoretischen Konzepten von elektronischer 
Verwaltung oder e-Government16 noch wenig intensiv. Vieles von dem, was 
unter e-Government und e-Verwaltung firmiert, scheint (noch) Utopie zu 
sein; ob jemals die finanziellen und personellen Ressourcen zu deren Realisie
rung zur Verfügung stehen werden, ist ungewiss. Darum können Reformüber
legungen hier nicht ohne weiteres von der Verwaltungswirklichkeit lernen 
und auf diese reagieren, sondern müssen ihr in mancher Hinsicht »visionär« 
vorausgehen. Allerdings sind auch Visionen von informationstechnisch unter
stützter Verwaltung oftmals zu wenig konkret, um daraus unmittelbar verfah
rensrechtliche Konsequenzen ziehen zu können. Sie sind bislang selten in ei
ner in juristischen Denk- und Argumentationskategorien fassbaren und verar
beitbaren Weise beschrieben worden. So kann etwa die häufige Prophezeiung 
einer vernetzungsbedingt enthierarchisiertenl7 Verwaltung bei Juristen leicht 
falsche Assoziationen hervorrufen (s.u. C.IV.2.a)). Insgesamt wird vernetzte 
Verwaltung bisweilen durch reichlich abstrakte Leitbilder charakterisiert. 
Wennverfahrensrechtliche Reformüberlegungen dem Verfahrensrechtsre
formprozess wirklich Anregungen geben wollen, müssen sie sich verstärkt um 
ein »empirisch abgesichertes Fundament« bemühen18, das das reale Vernet-

15 Ähnliche Einteilung bei Lenk, Außerrechtliche Grundlagen (Fn.l), 86. 
16 Dazu z.B. Lenk, Electronic Govemment als Schlüssel zur Innovation der öffentlichen Ver

waltung, in LenkfTraunmüller, Öffentliche Verwaltung und Infonnationstechnik, 1999, 
123ff.; Eifert, ZG 2001, 115,116 m.w.N. 

17 Z.B. Dieckmann, Herausforderungen der Kommunen durch das Internet, in Kubicekl 
BracyklKlumpplMüllerlNeulRauboldIRoßnagel (Hg.), Multimedia@Verwaltung, Jahrbuch 
Telekommunikation und Gesellschaft 1999,67, 71; Boehme-Neßler, Electronic Govern
ment Internet und Verwaltung, NVwZ 2001, 374, 379. 

18 Dazu allgemein Voßkuhle, Die Reform des Verwaltungsrechts als Projekt der Wissenschaft, 
DV 1999, 545, 549. 
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zungs- und Netznutzungspotenzial in der Verwaltungsarbeit konkret be
schreibt, und dürfen sich nicht auf eine Befassung mit den groben Strukturen 
der ihrerseits wenig konkreten Vorstellungen vom e-Govemment beschrän
ken; es muss also die konkrete »Arbeitsebene« vernetzter Verwaltung in den 
Blick genommen werden.I9 

Die Analyse des verfabrensrechtlichen Reformbedarfs lässt sich weiterhin 
anhand der unterschiedlichen Funktionen verfahrensrechtlicher Reaktionen 
systematisieren. Das Verwaltungsverfahrensrecht kann auf die Veränderun
gen von Verwaltung durch informationstechnische Vernetzungen aus ganz 
unterschiedlichen Gründen reagieren: 
Das Verwaltungsverfahrensrecht könnte reagieren, um dort die bessere Aus
nutzung des positiven Potenzials vernetzter Verwaltung zu erlauben, wo das 
Verwaltungsverfahrensgesetz dem de lege lata entgegensteht: Vom Einsatz 
der IuK-Technik in der Verwaltung erhofft man sich einerseits, die Kommu
nikation zwischen Bürger und Verwaltung zu verbessern; andererseits soll In
formationstechnik nutzbar gemacht werden, um Potenziale zur Kostensen
kung und Produktivitätssteigerung ausschöpfen zu können.2o Wo das geltende 
Verfahrensrecht dem - wie etwa bislang durch die zahlreichen Schriftformer
fordernisse - Hindernisse bereitet, müsste die Reaktion darin bestehen, diese 
Hindernisse zu beseitigen. 
Eine ähnliche Zielrichtung haben Reaktionen des Verwaltungsverfahrens
rechts, die vernetzte Arbeitsweise nicht nur ermöglichen, sondern fördern und 
Anreize dafür schaffen. 
Ein ganz anderes Ziel verfahrensrechtlicher Reaktion kann darin bestehen, 
auch unter Bedingungen vemetzter Verwaltung bestimmte überkommene le
gitimatorische, rechts- und sozial staatliche Sicherungs- und Gestaltungsauf
gaben des Verfahrensrechts zu erfüllen.21 Das Verwaltungsverfahrensrecht 
soll den Verfahrensablaufin bestimmter Weise steuern, indem es die Interak
tion zwischen Behörde und Bürger planvoll ordnet.22 Sofern das geltende 
Recht unter den Bedingungen informationstechnisch vernetzt arbeitender 
Verwaltung diese Funktion nicht hinreichend erfüllt, muss das Verfahrens
recht reagieren, um seine Ordnungskraft ZUfÜCkzugewinnen. Während es bei 
den beiden erstgenannten Reaktionstypen darum geht, die positiven Effekte 
informationstechnisch vemetzter Verwaltung zur Geltung zu bringen, geht es 
hier also um eine Reaktion auf deren denkbare negative Effekte. 

19 Ähnlich Lenk, Electronic Government (Fn.l6), 127. 
20 VwVfGE-Begründung, BT-Drs. 14/9000,26; Deutscher Bundestag (Hg.), Enquete-Kom

mission, Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft: Deutschlands Weg in die In
fonnationsgesel1schaft, 1998, 188: »Die neuen Infonnations- und Komnnmikationstechni
ken müssen dazu genutzt werden, um die Verwaltung bürgerfreundlicher und effizienter zu 
machen«. 

21 Hoffmann-Riem, Verwaltungsrecht in der Infonnationsgesellschaft (Fn.l), 37. 
22 Vgl. Schmidt-Aßmann, Verwaltungsverfahren, in IsenseelKirchhof (Hg.), Handbuch des 

Staatsrechts 111, 1988, 623, 624. 
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Um vernetzungsbedingte Refonnbedürftigkeit des Verwaltungsverfahrens
rechts feststellen zu können, muss demnach in jeder der vier oben beschriebe
nen Dimensionen informationstechnisch vernetzter Verwaltung gefragt wer
den, ob das Verwaltungsverfahrensrecht aus einem der drei eben genannten 
Gründe auf die Veränderungen reagieren müsste: ob also Rechtsänderungen 
erforderlich sind, weil das geltende Recht dem Einsatz der luK-Technik ent
gegensteht, ob Möglichkeiten bestehen, durch das Verwaltungsverfahrens
recht den verstärkten Einsatz von luK-Technologie zu fördern, oder ob das 
Verwalttmgsverfahrensrecht reagieren muss, um Steuerungs verluste des gel
tenden Verfahrensrechts unter den Bedingungen vernetzter Verwaltung zu 
kompensieren. 

A. Einsatz von IuK-Technik bei der Interaktion zwischen Verwaltung und 
Bürger 

I. Leitbild 

Informationstechnisch vernetzte Verwaltungen können ihre Interaktionsbe
ziehungen zu den Bürgern elektronisch abwickeln oder jedenfalls durch Infor
mationstechnik unterstützen. Eine Verwaltung, die sich ihren Bürgern nicht 
auch über das Internet präsentiert, ist kaum noch denkbar. Bislang beschränkt 
sich die elektronische Interaktion i.d.R. auf Informationsangebote23 der Ver
waltung und rechtsunverbindliche Kommunikation und damit auf infonnales 
Verwaltungshandeln, das vom auf den Erlass eines Verwalttmgsakts ausge
richteten Verfahrensbegriffdes § 9 VwVfG kaum24 erfasst ist. 
Der VwVfGE scham die rechtlichen Grundlagen für eine Erstrecktmg elek
tronischer Interaktion auch auf rechtsverbindliche Transaktionen (s. u. II.l.a)) 
und damit für eine Elektronisierung der Verwaltungsverfahren i.e.S. Die Ver
waltungen selbst stehen dem Projekt, elektronische Transaktion in großem 
Stile zu stärken, allerdings eher skeptisch gegenüber, weil die Errichtung der 
für die rechtsverbindlichen Transaktionen nach § 3a 11 VwVfGE erforderli
chen Infrastruktur sie nicht zuletzt finanziell überfordern könnte. So wird von 
besonders vorsichtigen Kommunalverwaltungen berichtet, die ihre Mitarbei
ter anweisen, keine E-Mail-Adresse herauszugeben, um zu verhindern, dass 
der Zugang für elektronische Kommunikation i.S.d. § 3a I VwVfGE eröffuet 

23 Diese reichen von touristischen Hinweisen über Behördenöffilungszeiten bis zu Daten über 
verfiigbares Bauland und Gewerbeflächen. 

24 In §§ 7lc und 7le VwVfG regelt das VwVfG neuerdings jedoch auch ehemals informale 
Teile des Verfahrens. 
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wird. Dagegen bleibt die Einrichtung elektronischer Informationssysteme für 
KornrnWlalvetwaltungen sehr viel leichter realisietbar, weil hier die aufwen
digen Sicherheitsvorkehrungen entbehrlich sind, derer es für rechtsvetbindli
che Transaktionen regelmäßig bedarf.25 

II. Hindernisse für elektronische Interaktion durch geltendes Verfahrens
recht 

In informalen, also nicht verrechtlichten Vetwaltungsverfahren behindert das 
Vetwaltungsverfahrensrecht eine ElektronisierWlg der Interaktion kaum; eben 
weil hier keine rechtlichen Vorgaben bestehen. Beispielsweise wird das Inter
net von KornrnWlalvetwaltungen schon heute in großem Maße im Rahmen 
von Stadtinformationssystemen genutzt. Über das Internet lassen sich auch in
formale Verfahren der BÜTgetbeteiligwg stärken26, indern z.B. KornrnWlika
tionsforen im Vorfeld von AnlagenzulassWlgsverfahren eingerichtet werden; 
zu denken ist etwa an eine elektronische Unterstützung von Mediationsver
fahren27. Größere Probleme bereitet das geltende Verfahrensrecht hingegen 
bei den verrechtlichten Verfahren. 

25 Plausibel die Einschätzung Lehmanns, Verwaltungsrundschau 2000, 303, sofern Verwal
tungen derzeit überhaupt rechtsveIbindliche elektronische Interaktionen erlaubten, seien 
diese Angebote eher symbolisch, denn effIzient. 

26 S. dazu z.B. Hill, Bürgennitwirkung unter neuen Perspektiven im multimedialen Zeitalter, 
in KubicekIBracyklKlumpplMüllerlNeuJRauboldIRoßnagel (Hg.), Multimedia@Verwal
tung, Jahrbuch Telekommunikation und Gesellschaft 1999, 234ff.; Lenk, »Electronic De
mocracy« - Beteiligung an der kommunalen Willensbildung, in KubicekIBracyklKlumppl 
MüllerlNeuJRauboldIRoßnagel (Hg.), Multimedia@Verwaltung, Jahrbuch Telekommuni
kation und Gesellschaft 1999, 248ff.; Leggewie/Bieber, From Voice to Vote? - Neue Infor
mations- und Kommunikationstechnologien in der komplexen Demokratie, in Kubicekl 
BracyklKlumpplMüllerlNeulRauboldIRoßnagel (Hg.), Multimedia@Verwaltung, Jahrbuch 
Telekommunikation und Gesellschaft 1999, 257ff; Groß, DÖV 2001,159, 162f. 

27 Roßnagel, Möglichkeiten für Transparenz und Öffentlichkeit im Verwaltungshandeln - un
ter besonderer Berücksichtigung des Internet als Instrument der Staatskommunikation, in 
HoffInann-RiernlSchmidt-Aßmann (Hg.), Verwaltungsrecht in der Informationsgesell
schaft, 2000, 257, 329; allerdings erscheint der Einsatz von Internet und Multimedia hier nur 
zur Veröffentlichung von Information, nicht aber fiir die eigentliche Kommunikation sinn
voll, die ohnehin schon schwierig genug ist. Zu ersten Erfahrungen mit elektronisch unter
stützten Mediationsverfahren Lenk, Bürger, Demokratie und Verwaltung: Neue Möglich
keiten und Entwicklungen, in dersffrannmüller (Hg.), Öffentliche Verwaltung und Infor
mationstechnik, 1999,253,269. 
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1. Papierschrifiform- und Mündlichkeitserfordernisse 

Es sind vor allem die Schriftform- und Mündlichkeitserfordernisse, die bis
lang elektronischer Interaktion im Wege stehen. Wo das Gesetz Mündlichkeit 
oder Schriftform vorschreibt, sind dem Übergang zur elektronischen Form de 
lege lata aus zwei Gründen Grenzen gesetzt. 

a) Erfordernis der Funktionsäquivalenz elektronischer Form 

Zum einen erfüllt elektronische Kommunikation nicht olme weiteres die 
Funktionen der papierschriftlichen28 und der mündlichen Kommunikation. 
Das Verfahrensrecht müsste also durch Einführung von Regelungen reagie
ren, die eine Funktionsäquivalenz der Kommunikationsformen herstellt. 
Dem Problem, Vergleichbarkeit zwischen schriftlicher und elektronischer 
Kommunikation herstellen zu müssen, wurde von Wissenschaft und Politik 
viel Beachtung geschenkt. Die Lösung wird derzeit in der Verwendung »qua
lifizierter elektronischer Signaturen« gesehen, die die Funktionen der Papier
schriftform übernehmen sollen. Niederschlag haben diese Überlegungen im 
Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer 
Vorschriften an den modemen Rechtsgeschäftsverketrr29 und in §§ 3a rr30 und 
3731 VwVfGE sowie in den entsprechenden verfahrensrechtlichen Ände
rungsvorschlägen zur Abgabenordnung (§§ 87a IV, 119 11 des Gesetzent
wurfs), zum SGB I (§ 36a 11 des Gesetzentwurfs) und zum SGB X (§ 33 des 
Gesetzentwurfs) gefunden. Nach den Entwürfen zum Verfahrensrecht kann 
die durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform durch die mit einer quali
fizierten Signatur i.S.d. Signaturgesetzes verbundene elektronische Form er
setzt werden (§ 3a 11 VwVfGE). Gem. § 2 Nr.3 SignaturG32 muss eine quali
fizierte Signatur auf einem zum Zeitpunkt der Erzeugung gültigen »qualifi-

28 Als Funktionen der Schriftfonn werden angesehen: Abschlussfunktion, Perpetuierungs
funktion, Identitätsfunktion, Echtheitsfunktion, Verifikationsfunktion, Beweisfunktion, 
Warnfunktion. S. dazu die Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der 
Fonnvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modemen Rechtsge
schäftsverkehr, BT-Drs. 14/4987, 15f., worauf die Begründung zum VwVfUE verweist, 
BT-Drs. 14/1900,27. 

29 Gesetz vom 13. Juli 2001 (BGBl. I, 1542). 
30 Zu § 3a VwVfUE ausführlich H. Schmitz, Fortentwicldungen des Verwaltungsverfahrens

rechts, i.d.B. VI.i.; Stelkens/Schmitz, in Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensge
setz, 6. Aufl. 2001 (SBS), § 10 Rn.28a; Rosenbach, Erläuterungen und Anmerkungen zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes, DVBl. 2001, 
32ff.; Catrein, Modeme elektronische Kommunikation und Verwaltungsverfahrensrecht, 
NWVBl. 2001, SOff.; ders., Anmerkungen zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der 
Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der Länder, NVwZ 2001, 413ff. 

31 Zu § 37 VwVfUE H. Schmitz (Fn.30), VI.2. 
32 Gesetz über Ralunenbedingungen für elektronische Signaturen vom 16. Mai 2001 (BGBl. I, 

876). 
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zierten Zertifikat« beruhen. Mit einem qualifizierten Zertifikat ist gem. § 5 I 
SignaturG die Zuordnung eines Signaturprüfschlüssels zu einer identifizierten 
Person zu bestätigen, und das Zertifikat ist jederzeit für jeden über öffentlich 
erreichbare Kommunikationsverbindungen nachprüfbar abrufbar zu halten 
(Konzept der »Public-Key-Infrastruktur«33). Zusätzliche Anforderungen kön
nen an die qualifizierte Signatur hinsichtlich deren dauerhafter Überprütbar
keit für elektronische Verwaltungsakte gestellt werden (§ 37 IV VwVfUE). 
Hingegen können die besonderen Funktionen eines mündlichen Gesprächs 
durch elektronische Kommunikation nicht übernommen werden. Eine Elek
tronisierung kann nicht erfolgen, wo ein persönliches (Beratungs-)Gespräch 
in Form mündlicher Kommunikation geboten ist.34 Das gilt beispielsweise in 
vielen Bereichen der Sozialverwaltung.35 Z.T. ist persönliche Anwesenheit 
auch zwecks Identifizierung erforderlich.36 Freilich schließt das nicht aus, 
dass auch im Rahmen dieser Verwaltungsaufgaben bestimmte Dinge, wie z.B. 
eine Terminabsprache, auf elektronischem Wege erledigt werden. Das Erfor
dernis mündlicher Beratung oder persönlicher Anwesenheit steht hier jedoch 
einer umfassenden Elektronisierung entgegen. Gesetzlicher Reaktionsbedarf 
besteht insoweit nicht, weil die Elektronisierungshindernisse ihre Berechti
gunghaben. 

b) Erfordernis einer Ermächtigungsgrundlage für elektronische Form 

Zum anderen bedarf elektronische Interaktion unter dem Gesichtspunkt des 
Gesetzesvorbehalts einer ausdrücklichen Zulassung: Dem VwVfU lag zu
nächst die Annahme zugrunde, es werde mündlich (mit physisch Anwesenden 
oder telefonisch mit Abwesenden) oder papier-schriftlich kommuniziert. 
Hierauf konnten und mussten sich die Beteiligten einstellen. Die elektroni
sche Kommunikation belastet den Adressaten demgegenüber zusätzlich, weil 
er organisatorische Maßnahmen treffen muss, um seine Kommunikationsfli
higkeit herzustellen und aufrechtzuerhalten.37 Zwar gestattete das Verfahrens
formermessen der Verwaltung nach § 10 S. 1 VwVfU in den dort genannten 
Grenzen auch bislang elektronische Kommunikation. Voraussetzung war je
doch, dass beide Seiten mit der elektronischen Kommunikation einverstanden 

33 S. dazu die kurze Erklärung bei HolznagelJKrahnlWerthmann, DVBI. 1999, 1477, 1482f. 
sowie die Beiträge zum Themenschwerpunkt PKI-Interoperabilität in DuO 2001, H.9. 

34 Zu Fragen der »Sozialverträglichkeit« des Einsatzes von luK-Technik in der Verwaltung 
auch Pitschas, Allgemeines Verwaltungsrecht (Fn.l), 263. 

35 Weitere Beispiele für beratungsintensive Bereiche finden sich bei HolznagelJKrahnlWerth
mann, DVBI. 1999,1477,1479: Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, 
BMöG, Schwerbehindertenrecht. 

36 HolznageI/Krahn/Werthmann, DVBI. 1999, 1477, 1484, z.B. Melde- und Passrecht. 
37 Zur Frage, ob Bürger und Verwaltung gegen ihren Willen mit einem elektronischen Verfah

ren konfrontiert werden dürfen Catrein, NWVBI2001, 50, 54. 
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sind.38 Jedenfalls solange E-Mail noch nicht zum selbstverständlichen Kom
munikationsmittel geworden ist, benötigt die Behörde eine gesetzliche Er
mächtigung, wenn sie die elektronische Kommunikationsfonn unabhängig 
vom Einverständnis des Adressaten wählen möchte. 
Durch § 3a I VwVfGE würde nunmehr die erforderliche Ermächtigungs
grundlage fiir die Wahl der elektronischen Kommunikationsfonn geschaffen. 
§ 3a I VwVfGE setzt, nicht die Zustimmung des Empfängers zu elektroni
scher Kommunikation voraus, sondern lässt genügen, dass ein Zugang eröff
net isi39• Damit kann es aus Sicht der Adressaten auch unfreiwillig zu elektro
nischer Kommunikation kommen. Diese Belastungswirkung ist jedoch von 
der gesetzlichen Ennächtigung des § 3a I VwVfGE gedeckt. Allerdings ist 
§ 3a I VwVfGE nicht so zu verstehen, dass diejenigen, die elektronische Do
kumente empfangen können, auch ihrerseits im weiteren Verfahren elektro
nisch kommunizieren müssten. Das wäre insbesondere dann sehr belastend, 
wenn das Verwaltungsverfahren Transaktionen einschlösse, die den Sicher
heitsanforderungen des § 3a II VwVfGE unterliegen. § 3a I VwVfGE ver
pflichtet lediglich zur passiven, nicht aber zur aktiven elektronischen Kom
munikation. 

2. Verbleibende Hindernisse durch Papierschrifiform- und Mündlichkeits
erfordernisse nach VwVjGE 

Zweifellos bedeutet die durch den VwVfGE grundsätzlich eröffnete Möglich
keit, die Papierfonn durch mit elektronischer Signatur verbundene elektroni
sche Fonn zu ersetzen, und die vielfache Parallelzulassung der einfachen 
elektronischen Fonn jedenfalls theoretisch einen großen Schritt in Richtung 
elektronisierter Interaktionsbeziehungen. Dennoch beseitigt der Gesetzent
wurfnicht alle mit dem Schriftfonnerfordernis verbundenen Hindemisse: 

a) Hohe Sicherheitsanforderungen des § 3a II VwVjGE 

Das bedeutendste Hindernis ist in den hohen Sicherheitsanforderungen des 
§ 3a II VwVfGE zu sehen.4o Zwar wird durch den Gesetzentwurf an verschie-

38 Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft (Fn.14), 421. 
39 Abweichend setzt § 36a I SGB I-Entwurf, BT-Drs. 14/9000,8, voraus, dass »der Empfiinger 

hierfür einen Zugang eröffitet«. 
40 Skeptisch bezüglich der Notwendigkeit dieses hohen Sicherheitsniveaus Bizer, Datenspei

cherung in zentralen und peripheren Netzen versus smart-card, in Möller/v. Zezschwitz 
(Hg.), Verwaltung im Zeitalter des Internet - Veruetzte Verwaltung und Datenschutz, 2002 
(im Erscheinen), 19ff. 
Zweifel hinsichtlich der Rationalität werden insbesondere angesichts der fiir den Einsatz 
qualifizierter Signaturen erforderlichen Public-Key-Infrastruktur geltend gemacht. Dazu 
Paulus, Rundum-sorglos-Pakte mit Hindernissen, DuD 2001, 529ff.; OchsellWeissmann, 
PKI soll sichere Kommunikation gewährleisten, iX 2001, H.9, 44ff. 
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denen Stellen die einfache elektronische der Schriftfonn gleichgestellt. Nach 
wie vor finden sich jedoch zahlreiche Schriftfonnerfordemisse in Fachgeset
zen. Nach der Grundregel des § 3a 11 VwVfGE i.V.m. § 1 I a.E. VwVfG 
schließt ein fachgesetzliches Schriftfonnerfordemis zwar nicht die Wahl elek
tronischer Kommunikation aus, die elektronische Fonn muss jedoch mit einer 
qualifizierten Signatur41 verbunden werden. Das Erfordernis qualifizierter Si
gnatur stellt eine hohe ökonomische Hürde für die Wahl elektronischer Kom
munikationsfonnen dar. Für den einzelnen Bürger wird es kaum lohnen, we
gen weniger signatur bedürftiger Transaktionen die dafür erforderlichen tech
nischen Einrichtungen anzuschaffen.42 In welchem Umfang es angesichts der 
aufwendigen technischen Anforderungen des § 3a 11 VwVfGE an rechtsver
bindliche Transaktionen am Ende wirklich zu elektronischen Transaktionen 
kommen wird, bleibt darum abzuwarten.43 

Weil das Erfordernis der qualifizierten Signatur sehr hohe infrastrukturelle An
forderungen stellt, sollten die Fachgesetze systematisch daraufhin untersucht 
werden, ob in den Fällen der Schriftfonnerfordemisse in Zukunft nicht auch 
die schlichte elektronische Fonn oder weniger aufwendige Sicherungsverfah
ren genügen.44 Im Übrigen sollte § 3a 11 VwVfGE so gelesen werden, dass die 
Behörde die Möglichkeit hat, auf das Signaturerfordernis zu verzichten oder 
sich mit schlichteren Sicherungstechnologien zu begnügen. Sie muss also 
keine unsignierten Dokumente akzeptieren, sie daif sie jedoch akzeptieren.45 

b) Fortbestehende Papierschrifiform- und Mündlichkeitseifordernisse (ins
bes. imformlichen Veifahren) 

Davon abgesehen finden sich in verschiedensten Verfahrensbestimmungen 
MÜDdlichkeits- und Schriftfonnerfordemisse, die nicht eimnal die signierte 
elektronische Fonn zulassen. Insbesondere ist eine vollständige Elektronisie
rung förmlicher Verfahren46 bislang nicht möglich41: Zahlreiche Bestimmun-

41 Dazu H. Schmitz (Fn.30), Vl.l. 
42 S. dazuz.B. Groß, DÖV 2001,159,162. 
43 Skeptisch etwa Bizer (Fn.40), s. dort auch die Diskussionsbeiträge zum Thema. 
44 DIfU, Rechtliche Rahmenhedingungen für das virtuelle Rathaus - Anpassung der Formvor

schriften am Beispiel der Bremischen Landesbauordnung und Bauvorlagenverordnung, 
April 2001, analysiert im einzelnen Revisionshedarf aller Schriftformerfordemisse in hei
den Gesetzen und unterscheidet: reine Schriftform; Signatur; Textform, formlos; Signatur 
wird hei weitem nicht in allen Fällen für erforderlich gehalten. 

45 So allgemein zu den Schriftformerfordernissen Eifert, Online-Verwaltung und Schriftform 
im Verwaltungsrecht, K&R Beilage 2 zu Heft 10/2000, 11,18. Da die Signatur auch dem 
Schutz der Bürger davor dient, dass andere in ihrem Namen Anträge stellen, hat die Behörde 
bei einem Verzicht auf die Signatur allerdings das Risiko gefälschter Anträge zu tragen. 

46 Zum BlmSchG-Verfahren: Idecke-Lux, Der Einsatz von multimedialen Dokumenten bei der 
Genehmigung von neuen Anlagen nach dem Bundesirnmissionsschutz-Gesetz, 2000; Roß
nagellSchroeder, Multimedia im irnmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, 
1999; Roßnagel, Die elektronische Signatur im Verwaltungsrecht, DÖV 2001, 221ff; zum 
Planfeststellungsverfahren StöerlProbstfeld, Digitaler Planungsordner, UPR 2001, 91ff. 

47 Vergleichsweise weitgehend StüerlProbstfeld, UPR 2001, 91ff. 
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gen sehen hier nach wie vor Papierformerfordernisse48, sonstige Formerfor
dernisse (wie bei der Bekanntmachung49 nach §§ 10 III 1 BImSchG, 8 lider 
9. BImSchV) oder sogar die Notwendigkeit physischer Anwesenheit {wie in 
Erörterungstermin (§ 73 VI VwVfG) und mündlicher Verhandlung (§ 67 
VwVfG)) vor. Insofern bestehen nach wie vor Hindernisse für eine elektroni
sche Verfahrensgestaltung, die aber durchaus ihre Berechtigung haben und 
darum keine verfahrensrechtliche Reaktion erforderlich machen. 

III. Förderung elektronischer Interaktion durch Verfahrensrecht 

Wenn man auf das positive Potenzial elektronischer Interaktion hofft, sollte 
man über Möglichkeiten nachdenken, die Elektronisierung durch Verfahrens
recht und Verfahrensgestaltung zu fördern. Ein fördernder Effekt ist grund
sätzlich von solchen Maßnahmen zu erwarten, die zum Anwachsen der 
Menge elektronischer (Parallel-)Dokumente im Verfahren beitragen. Denn 
der Anreiz zur Elektronisierung dürfte auf Behördenseite umso höher sein, je 
mehr Verfahrensabschnitte und Dokumente bereits elektronisch bereitstehen. 
Bedingung für die Einführung solcher Anreizmechanismen muss jedoch sein, 
dass sie weder die Verwaltung überfordern noch Bürger ohne Internetzugang 
benachteiligen. Hier sind verschiedene Maßnahmen denkbar: 

1. »Elektronische Mitwirkungspflichten« 

Behörden könnten die Verfahrensbeteiligten verpflichten, sofern bestimmte, 
den Behörden vorzulegende Unterlagen ohnehin schon in elektronischer 
Form geführt werden, diese elektronischen Dokumente auch in elektronischer 
Form abzugeben. Dies kommt insbesondere bei Dokumentations-, Rechen
schafts- oder Bilanzierungspflichten im Wirtschaftsrecht in Betracht. So be
rechtigt § 147 VI AO die Finanzbehörde ab 1.1.2002 bezüglich bestimmter 

48 So wird bislang für erforderlich gehalten, dass die Antragsunterlagen in Papierform einge
reicht werden, Idecke-Lux (Fn.46), 107. Papierform setzen grundsätzlich auch die Ausle
gung und Einsichtnahme nach § 73 111 Vwvro, §§ 10 III 2 BImSchG, 10 der 9.BImSchV 
voraus, RoßnagellScbroeder (Fn.46), 68. 
Hingegen kann die Behördenbeteiligung z.B. nach § 73 lIla Vwvro, nach BImSchG oder 
auch nach § 36 BauGB bereits jetzt auf einfache elektronische Weise erfolgen, Rosenbach, 
Verfahrensrechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz der elektronischen Datenverar
beitung in der Verwaltung, NWVBl. 1997, 121, 122; RoßnagellSchröder (Fn.46), 66f. Das 
ist in den Planfeststellungsrichtlinien des Bundesverkebrsministeriurns bereits vorgesehen 
(s. dazu StüerlProbstfeld, UPR2001, 91). Dadurch wird die Behördenbeteiligung insbeson
dere in Großverfahren vereinfacht, in denen zahlreiche Stellen zu hören sind: So hatten sich 
zu beteiligende Träger öffentlicher Belange im Raumordnungsverfahren zum Ausbau des 
Frankfurter Flughafens darüber beklagt, dass ihnen nicht in ausreichender Zahl Sätze der 
Antragsunterlagen zur Verfügung gestellt werden. 

49 Zu den Vorteilen elektronischer Bekann1machung Idecke-Lux (Fn.46), 164. 

225 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Unterlagen, die mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden 
sind, Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das Datenverarbei
tungssystem zu dieser Prüfung zu nutzen bzw. zu verlangen, dass die Daten 
nach ihren Vorgaben maschinell ausgewertet oder ihr die gespeicherten Un
terlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell verwertbaren Datenträger 
zur Verfiigung gestellt werden. Hiemach bestehen verschiedene Mitwir
kungspflichten des Steuerpflichtigen zur Unterstützung der Finanzbehörde 
beim Datenzugriff. 50 Die Einführung solcher Mitwirkungspflichten erscheint 
auch in anderen Sachbereichen denkbar, bedürfte aber als den Bürger bela
stende Verpflichtung einer gesetzlichen Grundlage51. Denkbar wäre, § 26 II 
VwVfG um die Verpflichtung der Beteiligten zu ergänzen, für die Sachver
haltsermittlung relevante elektronische Dokumente zur Verfügung zu stellen. 
Nach bisherigem Wortlaut könnte die Behörde dies insbesondere wegen der 
Schutzklausel des § 26 II 3 VwVfG wohl kaum verlangen. 

2. Parallele elektronische Verfahrensdurchfiihrung 

Einen Vorstoß in Richtung Verfahrenselektronisierung könnte die Verwal
tung selbst machen, wenn Verfahren, die bislang Schriftformerfordernisse 
aufweisen, zusätzlich elektronisch geführt werden, indem z.B. die Bekannt
machung nach § 73 V VwVfG, §§ 10 III 1 BImSchG, 8 lIder 9.BlmSchV 
auch elektronisch erfolgt.52 Das ist nach geltendem Recht möglich. Weil die 
Verpflichtung zur parallelen elektronischen Verfahrensdurchführung bislang 
viele Verwaltungen überfordern dürfte, sollte hingegen keine gesetzliche Ver
pflichtung zur parallelen elektronischen Vorgangsbearbeitung statuiert wer
den. Vielmehr sollten die Verwaltungen selbst entscheiden und durch verwal
tungsinterne Regelung anordnen, in welchem Maße parallel elektronisch ver
fahren werden soll. 

3. Elektronische Weiterleitung elektronischer Eingänge 

Ein Förderungseffekt könnte auch von einer verwaltungsinternen Regelung 
ausgehen, wie sie in Anlage 1 zu § 13 11 GGO (s. Fn.2) getroffen ist. Danach 
sind elektronische Eingänge elektronisch weiterzuleiten. Auch dies ist mit 
dem Gesetzesrecht ohne weiteres vereinbar. Allerdings könnte die Umwand
lung in Schriftform etwa im Rahmen der Gewährung von Akteneinsicht nach 
§ 29 VwVfG erforderlich werden. 

50 Dazu im Einzelnen >>Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterla
gen«, BMF-Scbreiben vom 16. Juli 2001- IV D 2 - S 0316 -136/01; www.bundesfinanz
ministerium.del Abgabenordnung-.624.4678/.hnnl. 

51 Der Grundsatz des Gesetzesvorbehalts gilt allgemein bei der Auferlegung von Mitwirkungs
pflichten, StelkenslKallerboffin SBS (Fn.30), § 26 Rn.46. 

52 Idecke-Lux (Fn.46), 165. 

226 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


4. Gebührengestaltung 

Vorgeschlagen wird auch, bei den Bürgern mit Hilfe der Gebührengestaltung 
einen Anreiz für elektronische Interaktion zu schaffen. Online-Dienstleistun
gen sollten günstiger als die konventionellen Dienstleistungen angeboten wer
den und die geringeren Gebühren damit Akzeptanz für Online-Dienstleistun
gen schaffen. 53 Dem dürfte allerdings entgegenstehen, dass Verwaltungsge
bühren nach dem Verwaltungsaufwand zu bemessen sind, der - jedenfalls bei 
den aufwendigen signaturbediirftigen elektronischen Transaktionen - derzeit 
bei elektronischer Interaktion höher ist als bei herkömmlicher Kommunikati
onsform. 

5. Reihenfolge der Antragsbearbeitung 

Ein weiterer Anreizmechanismus könnte durch beschleunigte Bearbeitung 
elektronischer Anträge geschaffen werden. Eine gewisse Beschleunigung er
gibt sich im Vergleich zum postalisch gestellten Antrag bereits aus der kürze
ren Übertragungszeit einer E-Mail. Dieser Effekt könnte verstärkt werden, in
dem elektronisch gestellte Anträge im Verhältnis zu den schriftlich gestellten 
Anträgen vorgezogen werden. Die Verwaltungsverfahrensgesetze sehen keine 
zwingende Reihenfolge für die Bearbeitung von Anträgen vor. Nach überwie
gender Ansicht gilt aber der Prioritätsgrundsatz. 54 Danach sind Anträge 
grundsätzlich gemäß der Reihenfolge ihres Eingangs zu bearbeiten. 55 Das 
Prioritätsprinzip bei der Antragsbearbeitung wurzelt im Gleichheitsgrund
satz56, der es der Behörde verbietet, einzelne Anträge ohne sachgerechten 
Grund vorzuziehen57, denn bei Antragsverfahren wäre die schnellere Antrags
bearbeitung in aller Regel als Vorteil anzusehen. Nach geltendem Recht wäre 

53 Knörig, Kommunale Dienstleistungen on demand, in KubiceklBracyklKlumpplMüllerlNeuJ 
RauboldJRoBnagel (Hg.), Multimedia@VelWaltung, Jahrbuch Telekommunikation und Ge
sellschaft 1999,93,97. 

54 Clausen, in Knack, VelWaltungsverfahrensgesetz, 7. Auflage 2000, § 22 Rn20; Stelkensl 
Schmitz, in SBS (Fn.30), § 22 Rn.60; Borgs, in MeyerlBorgs, Kommentar zum VelWal
tungsverfahrensgesetz, 2. Auflage 1982, § 22 Rn.6. 

55 A.A. Gusy, Der Antrag im VelWaltnngsverfahren, BayVBI. 1985,484,488: Der Prioritäts
grundsatz gelte nur, sofern dies zwingend vorgeschrieben sei. Im Übrigen sei nach Zweck
mäBigkeitsgesichtspunkten zu verfahren. Grenze seien das Willkür- und Schikaneverbot. 
Weniger strikt als die h.M. wohl auch KopplRamsauer, Vwvro, 7. Aufl. 2000, § 22 Rn.39. 

56 Borgs, in MeyerlBorgs (Fn.54), § 22 Rn.6. 
57 Damit ist nicht ausgeschlossen, bei der Verteilung kontingentierter Leistungen - wie dem 

beschränkten Zugang zu öffentlichen Einrichtungen - vom Prioritätsgrundsatz abzuwei
chen. Das ist genau genommen keine Frage der AntragsbeaIbeitung, sondern der materiellen 
Verteilungsregel; dazu grundlegend VoBkuhle, »Wer zuerst kommt, mahlt zuerst« - Das 
Prioritätsprinzip als antiquierter Verteilungsmodus einer modernen Rechtsordnung, DV 
1999, 21ff. Auf die Reihenfolge der AntragsbeaIbeitung kann sich das insofern auswirken, 
als u.U. zunächst Anträge gesammelt werden, um sie dann inhaltlich nach dem materiellen 
VerteilungsmaBstab bearbeiten zu können. 
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eine vorgezogene Bearbeitung elektronischer Anträge demnach nur zulässig, 
wenn sich dafür ein sachlicher Grund angeben lässt. Da die vorgezogene An
tragsbearbeitung einen Anreiz für elektronische Interaktion schaffen soll, 
könnte man diese Förderungsabsicht als sachlichen Grund der Bevorzugung 
ansehen. Dies erschiene allerdings, solange die ungleichmäßige Verbreitung 
von Internetzugang noch ein bevölkerungsgruppenspezifisches Phänomen ist, 
unter sozialstaatlichen Gesichtspunkten bedenklich. Auf gezielte Bevorzu
gung elektronischer Anträge sollte darum vorläufig verzichtet werden. 

IV. Beeinträchtigung der verfahrensordnenden Funktion 

Die Etablierung elektronischer Interaktionsformen stört die bislang erzielte 
Ordnung des Verfahrensablaufs, wo Schutz-, Sicherungs- und Gewährlei
stungsmechanismen des Verfahrensrechts im elektronischen Verfahren nicht 
oder nicht in gewohnter Weise greifen. Das Verfahrensrecht hat dann zu rea
gieren, um diese Mechanismen wieder in Gang zu setzen. Dafür bedarf es 
nicht unbedingt einer gesetzlichen Regelung. In vielen Fällen genügt es, dass 
die Anwendung des geltenden Rechts - bisweilen durch Neuinterpretation -
auf elektronische Interaktionen erstreckt wird. 

1. Beratungs- und Auskunftspflicht 

Die behördliche Beratungs- und Auskunftspflicht nach § 25 VwVfG gilt 
selbstverständlich auch für die elektronische Abgabe von Erklärungen und für 
elektronisch gestellte Anträge. So müssen zu elektronisch angebotenen For
mularen die erforderlichen Erläuterungen zur Verfügung gestellt werden.58 

Im Einzelfall kann es auch erforderlich sein, die Adressaten beim Umgang mit 
elektronischen Kommunikationsformen zu unterstützen. 59 Einer Gesetzesän
derung bedarf es hierfür nicht, die erweiterte Betreuungspflicht im elektroni
schen Verfahren ergibt sich bei zeitgemäßer Interpretation unmittelbar aus 
§25VwVfG. 

2. Akteneinsicht 

Das Akteneinsichtsrecht nach § 29 erstreckt sich auf die Einsicht in elektroni
sche Teile eines Vorgangs.60 Wenn sich das Akteneinsichtsrecht praktisch 

58 So Hufen (Fn.14), 156 Rn.230 allgemein zu FOImularen und Merkblättern. 
59 Hoffinann-Riem, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft (Fn.l), 50. 
60 BonkIKallerhoff, in SBS (Fn.30), § 29 Rn.9 - anders noch die Vorauflage; KopplRamsauer 

(Fn.55), § 29 Rn.13; Grünewald, in Obermayer, Kommentar zum Verwaltungsverfahrens
gesetz, 1999, § 29 Rn.l9. 
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nicht anders realisieren lässt, müssen elektronische Dokumente ausgedruckt 
und dem Einsichtnehmenden zur Verfügung gestellt werden.61 Auch wenn die 
Akteneinsicht unmittelbar auf elektronischem Wege erfolgt, muss zudem der 
Geheimnisschutz nach § 29 11 VwVfG gewahrt bleiben. Hierfür müssen ent
sprechende technische Vorkehrungen getroffen werden. Besondere Anforde
rungen ergeben sich auch an die elektronische Aktenführung (dazu unten 
C.N.3.). 
In diesem Kontext könnte auch die Diskussion um erweiterten Informations
zugang62 neue Impulse erhalten. Der Einsatz von IuK-Technik in der Verwal
tung kann in zweierlei Hinsicht den Druck für eine Erweiterung von Akten
einsichtsrechten etwa auf verfahrensunabhängige Einsichts- und allgemeine 
Informationsrechte erhöhen: Einerseits birgt der Einsatz von IuK-Technik aus 
Sicht der Bürger Gefahren, weil er dem Staat gestattet, Informationen über 
Bürger verwaltungsintem stärker und effizienter zu nutzen. Die Gefährdun
gen durch Informationszuwachs auf Seiten des Staates könnten durch einen 
verbesserten Informationszugang auf Seiten der Gesellschaft kompensiert 
werden63, wobei allerdings der erweiterte Informationszugang seinerseits zu
sätzliche Gefährdungen der Rechtssphäre des Individuums hervorruft.64 An
dererseits könnte der Druck, das Akteneinsichtsrecht auszuweiten, dadurch 
wachsen, dass infolge zunehmender Elektronisierung des Verwaltungshan
delns die Informationserwartungen der Bürger steigen. Eine Elektronisierung 
der Aktenführung macht die Akteneinsicht für viele einfacher - sie erspart 
insbesondere die Anreise zur Behörde, so dass sich die Erwartung, diese ein
fach zugänglichen Informationen auch tatsächlich erhalten zu können, ver
stärkt.65 Insgesamt dürften gesellschaftliche Ansprüche an Informiertheit der
gestalt wachsen, dass zunehmend erwartet wird, alle wesentlichen Informatio
nen des Lebens »im Netz« zu finden. 

61 Hufen (Pn.l4), 165 Rn.243; ähnlich § 7 III IPG-E: »Im Pall der Einsichtnahme in amtliche 
Infunnationen kann sich der Antragsteller Notizen machen, Ablichtungen und Ausdrucke 
fertigen oder fertigen lassen.« Ähnlich auch die Regelung in § 110a III SGB IV-Entwurf 
(Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschrif
ten, BT -Drs. 14/9000, 20). 

62 Dazu statt vieler Voßkuhle, Der Wandel von Verwaltungsrecht (Pn.I), 378ff.; umfassend 
Scherzberg, Die Öffentlichkeit der Verwaltung, 2000. Die Koalitionsvereinbarung von 1998 
sieht die gesetzliche Erweiterung des Zugangs zu Infonnationen vor. Weiter gehende Infor
mationsrechte finden sich im IFG-E. 

63 Dieser Kounex ist z.B. bei Trute, Öffentlich-rechtliche Ralunenbedingungen einer Informa
tionsordnung, VVDStRL 57 (1998),218,261, und Hoffmann-Riem,Verwaltungsrecht in 
der Informationsgesellschaft (Fn.l), 38, angedeutet. 

64 Zum Spannungsverhältnis von Infonnationsrechten und Rechtsgefiihrdungen Soko!, Daten
schutz und Infonnationszugang, in Bäumler (Hg.), Der neue Datenschutz, 1998, 35ff. 

65 Roßnagel, Möglichkeiten für Transparenz (Fn.27), 308ff. 
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3. Neutralitätspflicht 

Auch ungeschriebene Verfahrensgrundsätze können im Fall elektronischer 
Interaktionsbeziehungen neue Anwendungsfelder und gewandelte Bedeutung 
erhalten. Das gilt z.B. für die Verpflichtung der Behörde zu Neutralitä~ und 
Unabhängigkeit: Richtet die Verwaltung Kommunikationsforen ein, muss sie 
inhaltliche Zurückhaltung üben und ihren Beitrag auf neutrale Information be
schränken.67 Werden im Internet Informationen zugänglich gemacht, ist die 
Gefahr der Selektivität und der Unrichtigkeit der ins Internet gestellten Infor
mationen in den Blick zu nehmen.68 Vorsicht ist insbesondere dann geboten, 
wenn Informationen Dritter übernommen und ins Netz gestellt werden. Die 
eigentliche Informationsquelle muss dann unbedingt angegeben werden. Ne
ben Selektion und Unrichtigkeit stellt auch die Möglichkeit der Manipulation 
durch elektronische Dokumente eine ernsthafte Gefahr dar.69 Werden etwa im 
Rahmen eines Anlagengenehmigungsverfahrens elektronische Unterlagen 
eingesetzt, die Anlagenabläufe plastisch simulieren, könnte die Perfektion der 
Inszenierung die Beobachtung des Betrachters manipulieren.7o Der Behörde 
kommt die Aufgabe zu, die Verfahrensbeteiligten vor digitaler Manipulation 
zu schützen, insbesondere auch die Chancengleichheit der Beteiligten in 
mehrpoligen Verwaltungsverfahren zu wahren. 

4. Bestimmungen zum automatisierten Verwaltungsakt 

Wichtige Instrumente des Verwaltungsverfahrensrechts wie die Anhörungs
pflicht (§ 28 VwVfD), das BegrüDdungsgebot (§ 39 VwVfD) und die Vor
gabe, dass ein schriftlicher Verwaltungsakt Unterschrift und Namenswieder
gabe des Behördenleiters enthalten muss (§ 37 III VwVfD), verlören ihre 
Bedeutung, wenn die Ausnahmebestimmungen für mit Hilfe automatischer 
Einrichtungen erlassene Verwaltungsakte grundsätzlich auf alle elektroni
schen Verwaltungsakte anwendbar wären. Man müsste dann über die Exi
stenzberechtigung dieser Ausnahmebestimmungen nachdenken. Die Bestim
mungen der §§ 28 II Nr.4, 37 V und § 39 II Nr. 3 VwVfD finden jedoch bei 
elektronischen Verwaltungsakten i.S.d. § 37 IV VwVfDE keine Anwendung, 

66 Dazu Hufen (Fn.14), 89f. Rn.109 m.w.N. 
67 Roßnagel, Möglichkeiten für Transparenz (Fn.27), 307. 
68 Trute (Fn.63), 255f. 
69 Zu Manipulationsrisiken auch Hoffinann-Riem, Verwaltungsrecht in der lnformations

gesellschaft (Fn.1), 50. 
70 Idecke-Lux (Fn.46), 146; auf die infolge der Digitalisierung von Texten, Sprache und Bil

dern entstehenden Manipulationspotenziale, denen durch geeignete Vorkehrungen entge
gengewirkt werden müsse, weist auch Trute (Fn.63), 255f., hin. 
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sofern sie nicht ausnahmsweise mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlas
sen sind.71 

5. Zugangsgleichheit 

Ein grundlegendes Problem elektronischer Verwaltung ist die Gewährleistung 
von (gleichem) Zugang72 aller Bürger zur Verwaltung. Das VwVfG gewähr
leistet durch das Zusammenwirken mehrerer Bestimmungen73 einen gewissen 
»Zugangsstandard«. Dieser könnte unter den Bedingungen elektronischer 
Interaktion uneingelöst bleiben, so dass insofern verfahrensrechtlicher Reak
tionsbedarf bestünde. 
Ein wesentlicher Bestandteil des Zugangsstandards ist bislang die grundsätz
liche Beschränkung der Kommunikationsformen aufPapierschriftlichkeit und 
Mündlichkeit (s.o. Il.l.b)). Schriftliche und mündliche Sprachmächtigkeit 
werden vorausgesetzt. § 23 VwVfG, der mit einiger Strenge auf die Kom
munikation in deutscher Sprache besteht und damit auf fehlende Sprachflihig
keit wenig Rücksicht nimmt, macht das besonders deutlich. Wer hingegen der 
elektronischen Kommunikation nicht mächtig ist, wird durch den Papier
schriftlichkeits- und MÜDdlichkeitsgrundsatz vor Zugangsproblemen ge
schützt. 
Schon die de lege lata zulässigen Interaktionsformen - Papierschriftform und 
mündliche Form - werden zwar nicht gleichmäßig beherrscht. Immerhin ge
währleisten die Interaktionsformen des geltenden Verfahrensrechts jedoch ein 
gewisses Maß an Zugangsgleichheit, das den weitaus größten Teil der Bevöl
kerung einbezieht. Hinter diesem Gewährleistungsstandard bleiben elektroni
sierte Interaktionsbeziehungen zurück. Nach wie vor hat ein bedeutender Teil 
der Bevölkerung keinen Zugang zum Internet oder kann diesen jedenfalls 
nicht in einer Weise nutzen, die sinnvoll elektronische Interaktion mit der 
Verwaltung zuließe - was letztlich ebenfalls bedeutet, »keinen Zugang zu 
haben« (Gefahren des »Digital Divide«). Mit der Einführung elektronischer 
Interaktion verliert das Verfahrensrecht darum einen Teil seiner Zugangsge
währleistungsfunktion. 

71 S. dazu StelkensiStelkens, in SBS (Fn.30), § 37 Rn.58: Nicht jeder mit Hilfe eines pe er
stellte Bescheid ist jedoch mit Hilfe automatisierter Einrichtung erlassen. Notwendig ist 
vielmehr, dass der Rechner als Hilfsmittel bei der Entscheidungsfindung dient, indem z.B. 
auf Grundlage der getätigten Eingaben eine Rechenoperation durchgefiihrt wird. Die auto
matische Einrichtung muss damit letztlich bei der Formulierung des verfügenden Teils des 
VA helfen. Nicht ausreichend ist, dass der Rechner als fortentwickelte Schreibmaschine 
veIWendet wird. 

72 Es ist hier »Zugang« in einem weiten Sinne als Summe der Kommunikation sowohl vom 
Bürger zur Verwaltung als auch umgekehrt gemeint. 

73 Insbesondere §§ 22 S. 2 Nr.2, 24 III VwVfG; nach oben ist der Standard der Verwaltungs
zugänglichkeit insbesondere durch die Sprachmächtigkeitserfordernisse nach § 23 VwVfG 
beschränkt. 
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Das Problem lässt sich durch entsprechende Verfabrensregelungen mildem: 
Zum einen muss dem Bürger weiterhin gestattet sein, seinerseits papier
schriftlich oder mündlich mit der Verwaltung zu kommunizieren; der Gesetz
entwurf ließe das zu. Zum anderen muss die elektronische Kommunikations
befugnis der Verwaltung auf die Fälle beschränkt sein, in denen der Adressat 
zur elektronischen Kommunikation in der Lage ist. Auch dies wäre durch den 
Gesetzentwurf sichergestellt: § 3a I VwVfGE gestattet die Übermittlung elek
tronischer Dokumente nur, soweit ein Zugang hierfür eröffnet ist. Verfügt der 
Adressat über keinen Internetzugang, darf die Behörde nicht elektronisch 
kommunizieren. § 3a I VwVfGE schützt also diejenigen, die keinen Zugang 
haben, davor, mit elektronischen Verfahren konfrontiert zu werden. Wann ein 
Zugang eröffnet ist - ob etwa fehlende Kompetenz, mit dem bestehenden In
ternetzugang umzugehen, vor elektronischer Kommunikation schützt oder 
nicht, bedarf noch der Konkretisierung. Im Grundsatz ist hiermit aber eine in
teressengerechte Lösung erzielt. 
Allerdings kann § 3a I VwVfGE die Probleme ungleichen Zugangs nicht in 
jeder Hinsicht vermeiden: Diejenigen ohne Zugang bleiben insofern deprivi
legiert, als sie von informalen Formen elektronischer Interaktion, insbeson
dere von Informationsangeboten der Verwaltung, abgeschnitten sind. Wert
volle Informationen, die sich im Netz fmden lassen, erreichen diese Bürger 
trotz der Regelung des § 3a I VwVfGE nicht. Auch von der Teilnahme an in
formellen Kommunikationsforen74 sind diejenigen ausgeschlossen, die über 
keinen Netzzugang verfügen. Aufgrund seines systematischen Standorts im 
VwVfG gilt § 3a I VwVfGE zwar nicht nur für die Verwaltungsverfahren 
i.e.S. des § 9 VwVfG, sondern allgemein für die Verwaltungstätigkeit i.S.d. 
§ 1 IVwVfG. Theoretisch gilt die SchutzldauseIdes § 3alVwVfGEdenmach 
auch für informale Verwaltungstätigkeit wie etwa kommunale Informations
angebote. § 3a I VwVfGE entfaltet jedoch gerade im Bereich der Informa
tion75 kaum Wirkung: Er restringiert lediglich die »Übermittlung« elektroni
scher Dokumente. Damit dürfte die vom Absender initiierte Übersendung 
elektronischer Dokumente an einen oder mehrere ausgewählte Adressaten 
gemeint sein. Internet-Informationsangebote der Verwaltung werden jedoch 
typischerweise nicht in diesem Sinne übersandt, sondern sind auf den Web
Seiten der Verwaltung zu lesen, so dass der Empfänger sie »abholen« kann. 
Das ist keine Dokumentübermittlung i.S.d. § 3a I VwVfGE, der hierauf folg
lich nicht anwendbar ist. Informationsangebote darf die Verwaltung darum 
machen, ohne sich vorher vergewissern zu müssen, dass jeder, der sich für die 
Information interessieren könnte, Zugang zur Information hat. Es wäre auch 

74 Dazu oben vorII.i. 
75 Ohnehin dürfte mit der Überschrift »Elektronische Kommunikation« nur der engere Bereich 

von (Individual-)Kommunikation und Transaktion, nicht aber Infonnation gemeint sein. 
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nicht sinnvoll, solche Informationssysteme beschränken zu wollen oder gar 
die Verwaltung zu verpflichten, all denjenigen, die keinen Netzzugang zu die
ser Information haben, entsprechende schriftliche Informationen mit der Post 
zuzusenden. Im informalen Bereich machen sich die ungleichen Ausgangsbe
dingungen im Umgang mit Informationstechnik also trotz der SchutzklauseI 
des § 3a I VwVfGE bemerkbar. 
Abgesehen davon ist fraglich, wie lange die in § 3a I VwVfGE vorgenom
mene Einschränkung elektronischer Kommunikation Bestand haben kann. 
Wird eine weitest gehende Elektronisierung der Verwaltungsverfahren ange
strebt, dürfte die Einschränkung des § 3a I VwVfG nur eine Übergangslösung 
sein. Solange nach elektronischen und konventionellen Verfahren getrennt 
werden muss, macht das die Verwaltungsabläufe komplexer, Rationalisie
rungsgewinne dürften schwer erzielbar sein.76 Erst der Wegfall der Einschrän
kung würde außerdem auch bei den Adressaten der Verwaltung Druck entfal
ten, den Zugang für den Empfang elektronischer Dokumente zu eröffnen. 
Weiterhin wäre eine Regelung erforderlich, die den Bürger zwingt, seinerseits 
den elektronischen Kommunikationsweg zu wählen. Solange die Papieralter
native möglich ist, besteht dazu kein Anreiz. 
Wollte man den Vorbehalt des § 3a I VwVfGE streichen, müssten allerdings 
Härtefallregelungen getroffen werden.77 Zwar ist Roßnagel darin zuzustim
men, dass es kein »Menschenrecht auf Papier« gibt.78 Wenn sich die Elektro
nisierung der Interaktionsbeziehungen als politisch erstrebenswerte Entwick
lung erweist, müssen sich die Interaktionsparmer der Verwaltung darauf ein
stellen. Da es hier z. T. um grundrechtserhebliche Interaktion mit Individuen 
geht, darf die fehlende Fähigkeit, elektronisch zu kommunizieren, jedoch im 
Einzelfall nicht ignoriert werden. 
Vorerst bleibt der Vorbehalt des § 3a I VwVfGE aber ohnehin unverzichtbar. 
Man mag es als Verpflichtung des Staates ansehen, »Zugangsvorsorge«79 zu 
betreiben und Intemetzugang wie auch die Fähigkeiten, diesen Zugang zu nut
zen, zu verbreiten.8o Ob es tatsächlich zu einer so umfassenden Verbreitung 
des Intemetzugangs und seiner Beherrschung durch den Einzelnen kommt, 
dass der Vorbehalt des § 3a I VwVfGE gestrichen werden könnte, bleibt 
abzuwarten. 

76 Bizer (Fn.40). 
77 Zutreffend ging der Geselzgeber bei der Einführung von § 130a ZPO davon aus, dass ein ge

se1zlicher Zwang zur Einreichung von Dokumenten bei Gericht in elektronischer Fonn »als 
Ausgleich eine ... personelle Verstärkung der Geschäftsstellen erfordern [würde], um den
jenigen Personen den Zugang zum Gericht zu ennöglichen, denen die dazu notwendige 
Technik nicht zur Verfiigung steht«, BT -Drs. 14/4987, 23. 

78 Dazu Roßnagel, Möglichkeiten für Transparenz (Fn.27), 312f. 
79 Hoffmann-Riem, Verwaltungsrecht in der lnformationsgesellschaft (Fn.l), 49f. 
80 Trute (Fn.63), 254: »Informationsvorsorge«; Zugangsvorsorge ist Teil davon. Schoch, Öf

fentlich-rechtliche Rahmenbedingungen einer lnfonnationsordnung, VVDStRL 57 (1998), 
157, 189f.: »Infonnationelle Infrastrukturverantwortung des Staates«. 
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6. Kommunikationsj(ihigkeit aufBehördenseite 

Neben den bislang erörterten Zugangsschwierigkeiten auf Adressatenseite 
gibt es Kommunikationsprobleme auch aufVerwaltungsseite.81 Auch Behör
den waren bislang auf papierschriftliche und mündliche Kommunikation ein
gestellt und sind vor Überforderung durch elektronische Interaktion zu schüt
zen, weil ansonsten die ordnungsgemäße Erledigung der Verwaltungsarbeit 
gestört würde.82 Ein Teil des Problems wird wiederum durch den Zugangser
öffilungsvorbehalt des § 3a I VwVfGE gelöst, der auch zugunsten der Ver
waltung gilt. Allerdings werden sich Behörden angesichts fortschreitender 
Vemetzung der Verwaltung in absehbarer Zeit nicht mehr plausibel auf feh
lenden Zugang berufen können. Wichtiger ist auch für die Verwaltung, vom 
Zwang zu Transaktionen i.S.d. § 3a II VwVfGE verschont zu bleiben. Die 
hierfür erforderliche Technik steht bislang auch auf Verwaltungsseite nicht 
flächendeckend zur Verfügung. Allerdings gilt hier das Gleiche wie für den 
Bürger: § 3a I VwVfGE ist nicht so zu verstehen, dass eine Verwaltung, die 
elektronische Dokumente empfangen kann, ihrerseits das gesamte Verfahren 
- einschließlich der Transaktionen nach § 3a II VwVfGE - elektronisch 
durchführen müsste. § 3a I VwVfGE verpflichtet auch die Behörde lediglich 
zur passiven, nicht aber zur aktiven elektronischen Kommunikation. 
Vor Schwierigkeiten stünden Behörden zudem, wenn von ihnen erwartet 
würde, Hard- und Software für alle denkbaren Kommunikations- und Daten
verarbeitungsverfahren verfügbar zu halten, um in jeder beliebigen Form 
elektronische Daten zu empfangen, zu verarbeiten und zu versenden. Der Ver
waltung muss darum gestattet sein, technische Rahmenbedingungen für den 
Empfang elektronischer Dokumente vorzugeben.83 Weil damit die Hand
lungsmöglichkeiten des Bürgers eingeschränkt werden, wird eine rechtliche 
Grundlage für die Festlegung technischer Rahmenbedingungen gefordert.84 

§ 3a III 1 VwVfGE setzt die Zulässigkeit solcher Festlegungen voraus und 
kann damit als gesetzliche Grundlage angesehen werden.85 Die technischen 

81 Zu den Hürden aufBehördenseite HoIznagellKrahn/Werthmann, DVBl. 1999, 1477, 1479f. 
82 Berechtigt auc.h der Hinweis von Eifert/Schreiber, Elektronische Signatur und. der Zugang 

zur Verwaltung, MMR 2000, 340, 345, es müsse vennieden werden, dass durch Zwang zur 
Eröffnung neuer Kommunikationswege Haushaltsmittel in einem Umfang gebunden wer
den, der auße! Verhältnis zum Nutzen für die Bürger stünde. 

83 Roßnagel, DOV 2001,221,231; Rosenbach, Auswirkungen digitaler Signaturen auf das 
Verwaltungshandeln, in Reinermann (Hg.), Regieren und Verwalten im lnformationszeital
ter, 2000, 239, 255f. 

84 Rosenbach, Auswirkungen digitaler Signaturen (pn.83) 255; ähnlich, aber stärker unter dem 
Gesichtspunkt der Einheitlichkeit, Roßnagel, DOV 2001, 221, 231. 

85 In der ZPO ist dies durch § l30a II nun ausdrücklich geregelt: »Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen bestimmen für ihren Bereich durch Rechtsverorduung den Zeitpunkt, 
von dem an elektronische Dokumente bei den Gerichten eingereicht werden können, sowie 
die für die BeaIbeitung der Dokumente geeignete Form. Die Landesregierungen können die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.« 
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Rahmenbedingungen sollten in einer Verordnung präzisiert werden.86 Dafür 
könnte eine Verordnungsermächtigung nach dem Vorbild von § BOa 11 ZPO 
in § 3a I VwVfGE aufgenommen werden. 

V. Ergebnis 

Das geltende Verfahrensrecht behindert eine stärkere Internetnutzung im In
teraktionsverhältnis zwischen Verwaltung und Bürger bislang, weil es keine 
Ermächtigungsgrundlage für elektronische Kommunikation enthält, weil es 
umgekehrt zahlreiche (Papier-)Schriftfonn- und Mündlichkeitserfordernisse 
kennt und weil es keine Regelungen trifft, die die funktionale Äquivalenz von 
elektronischer und papierschriftlicher Form gewährleisten. Diese Hindernisse 
würden durch Einführung des vorgeschlagenen § 3a VwVfGE zu einem be
deutenden Teil behoben. Der Gesetzgeber sollte darüber hinaus systematisch 
untersuchen, hinsichtlich welcher spezialgesetzlich angeordneten Schrift
fonnerfordemisse auf elektronische Signatur verzichtet werden kann. Als 
Möglichkeit, durch Verfahrensrecbt die Intensivierung der elektronischen 
Interaktion zu fordern, hat sich eine »elektronische Mitwirkungspflicht« er
wiesen, die der Gesetzgeber in § 26 VwVfG aufnehmen könnte. Im Hinblick 
auf die Wahrung seiner verfahrensordnenden Funktion kann das Verwal
tungsverfahrensrecht teilweise durch Interpretation angepasst werden (erwei
terte Betreuungspflichten nach § 25 VwVfG, Akteneinsicht in elektronische 
Dokumente nach § 29 VwVfG, Erstreckung behördlicher Neutralitätspflicht 
auf Schutz vor Manipulation durch elektronische Dokumente). Gesetzlicher 
Reaktionsbedarf besteht hingegen zur Sicherung des Verwaltungszugangs 
i.w.S. für alle. Eine solche Sicherung würde jedenfalls hinsichtlich der Über
mittlung elektronischer Dokumente durch den Vorbehalt am Ende des vorge
schlagenen § 3a I VwVfGE realisiert. Die erforderliche Gewähr dafür, dass 
auch umgekehrt die Behörde durch die elektronische Kommunikation nicht 
technisch überfordert ist, würde ebenfalls durch § 3a I und III VwVfGE ge
schaffen. Eine Verordnungsermächtigung und darauf gründend eine Verord
nung, die die für die Behörde geltenden technischen Rahmenbedingungen 
präzisiert, wäre wünschenswert. 

86 Roßnagel, OOV 2001, 221, 231, fordert eine Festlegung darüber, welche Text-, Grafik-, 
Bild-, Ton- und sonstigen Datenverarbeitungsfonnate, welche Übertragungsverfabren und 
welche Signaturverfahren die Behörde zu verarbeiten in der Lage ist. 
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B. IuK-Technik-gestützte Organisation der AujJenbeziehung als One-Stop
Government 

I. Leitbild 

Die Interaktionsbeziehungen zwischen Verwaltung und Bürger sind auch 
Gegenstand der Überlegungen zum One-Stop-Govemment. Idee des One
Stop-Govemmenr7 ist, dass alle Verwaltungsangelegenheiten ungeachtet der 
Verwaltungszuständigkeiten über eine Anlaufstelle erledigt werden können. 
In einem dezentralen Büro (»Front Office«, »Bürgerbüro«), von denen es 
zwecks buchstäblicher Bürgernähe möglichst viele geben sollte, werden alle 
Dienstleistungen angeboten. Das Front Office erhält Online-Unterstützung 
von den zentral im Hintergrund agierenden Fachbehörden (»Back Offices«). 
Aus Sicht des Bürgers genügt also ein Behördengang, um alle Aufgaben 
gleichzeitig erledigen zu können. Der Einsatz des Internet ist dabei nicht 
zwingend, erleichtert aber die Transaktionen zwischen Front- und Back Of
fice. Im Idealfall ist nicht einmal ein Behördengang erforderlich, sondern der 
Kontakt des Bürgers zum Bürgerbüro wird selbst per E-Mail hergestellt. 
Denkbar ist sogar, dass der Bürger mit einem einzigen elektronischen Kontakt 
eine ganze Reihe automatischer Reaktionen auslöst. So könnte beispielsweise 
beim Umzug die Meldung der neuen Adresse automatisch - also ohne weite
res Eingreifen des Front Office - an alle Stellen innerhalb der Verwaltung 
gelangen, die die Information der neuen Adresse benötigen, und könnte die 
entsprechenden Maßnahmen (wie etwa Erteilung eines neuen KFZ-Kenn
zeichens) veranlassen.88 

Wenn mit dem Begriff des One-Stop-Govemments der Eindruck erweckt 
wird, der Bürger könne seinen Verwaltungskontakt insgesamt auf eine einzige 
Stelle beschränken, so täuscht das allerdings: Seinen Anwendungsbereich fin
det das One-Stop-Konzept vor allem bei den sog. kommunalen Dienstleistun
gen89, nicht hingegen bei der Eingriffsverwaltung: Mit dem Verkehrspolizi
sten muss selbstverständlich auch außerhalb des Front Office gerechnet wer-

87 Dazu Deutscher Bundestag (Hg.), Enquete-Kommission, Zukunft der Medien in Wirtschaft 
und Gesellschaft: Deutschlands Weg in die Infonnationsgesellschaft, 1998, 187; Plamper, 
Bürgerkommune: Anspruch und Wirklichkeit, in KubicekIBracyklKlumpplMüllerlNeuJ 
RauboldlRoßnagel (Hg.), Multimedia@Verwaltung, Jahrbuch Telekommunikation und Ge
sellschaft 1999, 42, 48; Eifert, ZG 2001, 115, 119; Hoffinann-Riem, Verwaltungsrecht in 
der Infonnationsgesellschaft (Fn.l), 26; Roßnagel, Möglichkeiten für Transparenz (Fn.27), 
326; Lenk, Außerrechtliche Grundlagen (Fn.!), 88ff. 

88 Dazu Roßnagel, Möglichkeiten für Transparenz (Fn.27), 326f 
89 Dazu zählt nicht bloß die Leistungsverwaltung i.e.S., sondern auch die Bearbeitung von 

Vorgängen wie An- und Abmelden, Beantragung von Reisepass oder Personalausweis, 
KFZ-Zulassung, Zahlung der Hundesteuer, Bestellung von Mülltonne, Strom, Fernwärme, 
Gas bei den Stadtwerken. 
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den. Etwas zurückhaltender wird das Konzept zudem dahingehend formuliert, 
es seien Aufgaben, die aus Sicht des Bürgers zusammengehören, zu bÜDdeln90 

(Lebenslagenkonzept'H). Mit einern Kontakt kommt man dann nicht aus, viel
mehr gibt es AnlaufsteIlen für jedes AufgabenbÜDdel. Auch dann reduziert 
sich aber die Zahl der AnlaufsteIlen. 
Ein One-Stop-Governrnent zu errichten, stellt die beteiligten Verwaltungsträ
ger vor hohe organisatorische Anforderungen: Da Ziel ein vernetztes Arbeiten 
zwischen Back Offices und Front Offices ist, müssen die Arbeitsprozesse 
koordiniert und nicht zuletzt Kompatibilität der technischen Lösungen her
gestellt werden.92 Viele Verwaltungen werden dabei auf die Einbeziehung 
externen Sachverstands angewiesen sein, so dass Bürgerbüros häufig in 
Kooperation mit Privaten betrieben werden müssen.93 Besonders schwierig ist 
die Koordination, wenn verschiedene Verwaltungsebenen in ein One-Stop
Governrnent einbezogen werden sollen.94 Ein weiteres Hindernis dürfte auch 
der finanzielle Aufwand sein, der mit der Einrichtung dezentraler, informati
onstechnisch vemetzter Front Offices verbunden ist.95 Ob die Errichtung von 
One-Stop-Struk.turen in nennenswertem Umfang gelingen wird, bleibt abzu
warten. 

II. Hindernisse durch geltendes Verfahrensrecht 

1. Zuständigkeitsregelungen 

Rechtliche Hemmnisse für die Einrichtung von One-Stop-Govemrnent-Struk
turen könnten sich aus den geltenden - streng genommen dem Organisations-, 
nicht dem Verfabrensrecht angehörenden - Regelungen über die Entschei
dungszuständigkeit ergeben. Über gesetzliche Zuständigkeitsbestirnrnungen 
darf sich eine One-Stop-Organisation nicht hinwegsetzen. Unzulässig wäre es 
etwa, wenn die gesetzlich einer bestimmten Fachbehörde zugewiesenen ver
waltungsrechtlichen Entscheidungen von einer als Front Office agierenden 
anderen Behörde getroffen würden. Das Front Office kann eine solche Ent
scheidung auch nicht als »Vertreterin« im Namen der zuständigen Behörde 
treffen.96 Ob es zum Konflikt mit Zuständigkeitsvorschriften kommt, hängt 
von der konkreten organisatorischen Ausgestaltung ab. One-Stop-Govern-

90 Hoffmann-Riem, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft (Fn.l), 26. 
91 Plamper (Fn.87), 48. 
92 Eifert, ZG 2001, 115, 120. 
93 Dazu Eifert, ZG 2001, 115, 12lf.~ Groß, DÖV 2001, 159, 163. 
94 Eifert, ZG 2001, 115, 120f. 
95 So ist etwa in der Zollverwaltung der gegenläufige Trend stärlrerer Zentralisierung zu beob

achten: Die Zahl der Zollämter wird gerade wegen der IT -Kosten reduziert. 
96 StelkenslStelkens, in SBS (Fn.30), § 41 Rn.7. 
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ments lassen sich unterschiedlich organisieren, insbesondere bestehen unter
schiedliche Vorstellungen zur Aufgabenverteilung zwischen Front- und Back 
Office:97 

Werden in einem Bürgeramt Aufgaben verschiedener Fachämter ein und der
selben kommunalen Behörde zusammengefiihrt98, entstehen keine Konflikte 
mit Zuständigkeitsregelungen. Es handelt das Bürgeramt dann im einen Ver
fahren als Fachamt x und im nächsten Verfahren als Fachamt y; die Behörden
zuständigkeit wird stets gewahrt. Ein Back Office taucht bei dieser Organisa
tionsform gar nicht auf. 
Denkbar ist auch, ein Bürgeramt wie einen »Postboten« oder einen »Briefka
sten«99 der Back Offices zu organisieren. 1 00 Das Front Office trifft keine eige
nen Maßnahmen und Entscheidungen, sondern übermittelt dem Bürger vor 
Ort gebündelt alle Maßnahmen, die von den zentralen Fachbehörden getrof
fen wurden: Das Bürgeramt nimmt Anträge entgegen, leitet sie an die entspre
chende Fachstelle zur sachlichen Bearbeitung weiter und gibt später die bear
beiteten Anträge, Ausweise o.ä. wieder aus oder leitet dem Bürger auch 
Auskünfte der Fachbehörde ZU.101 Dies ist im Grundsatz mit den bestehenden 
Zuständigkeitsvorschriften vereinbar, denn die eigentliche Aufgabenwahr
nehmung verbleibt bei der gesetzlich zuständigen Behörde, das Bürgeramt 
übernimmt lediglich Übermittlungsfunktion; dagegen ist aus verwaltungsver
fahrensrechtlicher Sicht nichts einzuwenden. Allerdings muss hier auch nach 
außen klar hervortreten, dass entscheidende Behörde nicht das Bürgeramt, 
sondern die Fachbehörde ist. Fehler können hier im Fall des Erlasses eines 
Verwaltungsakts gern. § 44 II Nr.l VwVfG zur Nichtigkeit führen. 
Sehr viel weiter geht die Vorstellung, im Front Office würden all jene Verwal
tungsdienstleistungen angeboten, die der Bürger nicht über das Internet bezie
hen will oder kann, das Back Office werde lediglich konsultiert, wenn ein Pro
blem nicht gelöst werden könne.102 Hiernach ist das Front Office nicht ledig
lich Briefkasten, sondern übernimmt selbst die eigentlichen Verwaltungsauf-

97 Einen Überblick über verschiedene Organisationsfonnen von BÜTgerämtern findet sich z.B. 
in: VomBürgerbüro zum Internet - Empfehlung zum Datenschutz für eine serviceorien
tierte Verwaltung, www.lfd.niedersachsen.de/aktuelles/aktuellesl.html. S.6. 

98 Vom Bürgerbüro zum Internet - Empfehlung zum Datenschutz für eine seMceorientierte 
Verwaltung, www.lfd.niedersachsen.de/aktuelleslaktuellesl.html. S.6 »Mul1ifunktionales 
Bürgeramt«. 

99 Vom BürgerbÜ!O zum Internet - Empfehlung zum Datenschutz für eine serviceorientierte 
Verwalt1!1lg, www.lfd.niedersachsen.de/aktuelles/aktuellesl.html. S.7 spricht hier treffend 
von der Ubemahme eines »Postdienstes«. 

100 Plamper (Fn.87), 48, vergleicht das Frontoffice mit einem Ladentisch und die Back Offices 
mit Fabrikhallen für die Produkterstellung. Lenk, Außerrechtliche Grundlagen (Fn.!), 89, 
vergleicht den One-Stop-Shop mit einem Kauf im Einzelhandelsvertrieb im Gegensatz zum 
Kauf ab Fabrik oder Bauer. 

101 Vom BÜTgerbÜTO zum Internet - Empfehlung zum Datenschutz für eine serviceorientierte 
Verwaltung, www.lfd.niedersachsen.de/aktuelleslaktuellesl.html. S.6: »Meldebehörde mit 
Service-Angeboten«. 

102 Roßnagel, Möglichkeiten für Transparenz (Fn.27), 326. 
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gaben. Hier stößt man an die Grenzen dessen, was Zuständigkeitsregelungen 
zulassen. Will man die Zuständigkeitsordnung nicht grundlegend verändern, 
lässt sich eine so zentrale Stellung des Bürgeramts, das die Fachbehörden bloß 
noch im Notfall konsultiert, nur im Bereich von Verwaltungsaufgaben reali
sieren, die nicht an die fachbehördlichen Zuständigkeiten gebundener Geset
zesvollzug sind, sondern vielmehr in den Bereich gestaltender Selbstverwal
tungstätigkeit fallen. Gegen - nur durch Gesetzesänderung realisierbare - Zu
ständigkeitsbÜlldelungsbestrebungen auch im Bereich der gesetzesvollziehen
den Verwaltung sprechen erhebliche Bedenken: Vor allem gingen die durch
aus gewollten Effekte einer pluralistischen Binnendifferenzierung der Ver
waltung als »Antwort auf die Multidimensionalität und -polarität vieler 
Problemlagen« verloren.103 

Da Zuständigkeitsverteilungsregelungen im Grundsatz ihren guten Sinn ha
ben, ist insoweit ein Reaktionsbedarf des Verwaltungsverfahrensrechts zu 
verneinen, auch wenn dem Konzept des One-Stop-Government damit Gren
zen gesetzt sind. 

2. Wahlmöglichkeit zwischen Front und Back Office 

Eng mit den Zuständigkeitsregeln zusammen hängt ein weiteres: Der One
Stop-Shop kann nur als Angebot an den Bürger, nicht aber als Beschränkung 
des Zugangs zur Verwaltung ausgestaltet werden. Dem Bürger bleibt die 
Wahlmöglichkeit, sich unter Übergehung des Bürgeramts und dessen Briefka
sten- und Postbotenfunktion direkt an die zuständige Fachbehörde zu wenden. 
§ 24 III VwVfU untersagt der Behörde, die Entgegennahme von Erklärungen 
oder Anträgen, die in ihre Zuständigkeit fallen, deshalb zu verweigern, weil 
sie die Erklärung oder den Antrag in der Sache für unzulässig oder unbegrün
det hält. In ihrem Zuständigkeitsbereich hat die Behörde Erklärungen und An
träge demnach entgegenzunehmen. Das muss erst recht gelten, wenn die Be
hörde den Antrag nicht für unzulässig oder unbegründet hält. § 24 III VwVfU 
gilt analog auch unabhängig vom bereits anhängigen Verfahren, insbesondere 
auch für Erklärungen, Eingaben u.ä., die in keinem Zusammenhang zu einem 
Verwaltungsverfahren i.S.d. § 9 VwVfU stehen,l04 Wollte man die Wahlmög
lichkeit des Bürgers, Kontakt statt zum Front Office zum Back Office aufzu
nehmen, unterbinden, müsste eine § 24 III VwVfU beschränkende Regelung 
getroffen werden. Damit würden jedoch die Zugangsmöglichkeiten des Bür-

103 Zu Recht weist Hoffinann-Riem, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft (Fn.l), 
26f., daraufhin, dass es Aufgabe der Verwaltung ist, die zahlreichen, oftmals widerspruch
lichen gesellschaftlichen Interessen aufzunehmen und zu verarbeiten und dass diese »Orga
nisation des Widerspruchs« nicht fraglos der Idee des One-Stop-Govemments geopfert wer
den dürfe. 

104 KopplRausauer (Fn.55), § 24 Rn.57. 
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gers zur Verwalttmg wieder beschnitten, was im Hinblick auf das Ziel, Ver
walttmg bÜTgerfreundlicher zu gestalten, nicht sinnvoll wäre.105 

3. Bekanntgabe 

Kein Problem ist darin zu sehen, wenn das BÜTgeramt die Entscheidung der 
Fachbehörde bekannt gibt. Selbst die Regelung über die Bekanntgabe von 
Verwalttmgsakten gestattet die Bekanntgabe durch eine andere BehördeYl6 
§ 41 VwVfG lässt offen, wer den Verwalttmgsakt bekannt zu geben hatl07, 

dies lässt die Bekanntgabe durch eine andere Behörde oder auch eine andere 
Privatpersonl08 als Boten zu, sofern die Bekanntgabe mit Wissen und Wollen 
der erlassenden Behörde erfolgt. I 09 Einer besonderen gesetzlichen Grundlage 
bedarf es hierfür nicht. lIO 

4. Betreuung 

Schwierigkeiten treten bei der Erfüllung der Betreuungspflichten nach § 25 
VwVfG auf. Im One-Stop-Govemment müsste das BÜTgeramt die Beratung 
und Auskunfterteilung bezüglich aller dort gebündelten Verfahren überneh
men, auch wenn diese in die Sachkompetenz einer Fachbehörde fallen. lll Bei 
sachlich und rechtlich komplizierteren Verfahren könnte das BÜTgeramt mit 
der Beratungspflicht überfordert sein. Die Unterstützung des BÜTgeramts in 
seiner Beratungsaufgabe durch die Fachbehörde stößt ebenfalls auf Schwie
rigkeiten, weil die Fachbehörde bei der One-Stop-Organisation U.U. zu weit 
vom Sachverhalt und vom zu betreuenden Antragsteller entfernt ist, um den 
konkreten - stets anhand des Einzelfalls zu bestimmendenl12 - Betreuungsbe
darf ohne Weiteres erkennen zu können. U.U. fehlt also einerseits dem BÜT
geramt die spezielle Fachkompetenz, und der Fachbehörde fehlt andererseits 
konkrete Fallkenntnis. 
Zwar ist § 25 VwVfG nicht so zu verstehen, dass eine andere als die für die 
Sachentscheidung zuständige Behörde die Betreuung nicht übernehmen 
dürfte. Das BÜTgeramt riskiert dann allerdings, sich AmtshaftungsanspTÜchen 
auszusetzen, wenn es falsch berät oder falsche Auskunft erteilt. Da § 25 

105 Für Wahlmöglicbkeit auch Lenk, Außerrechtliche Grundlagen (Fn.1), 90. 
106 Zweifelnd BFH, NVwZ 1994, 207f. 
107 Meyer, in MeyerlBorgs-Meyer (Fn.54), § 41 Rn2. 
108 StelkenslStelkens, in SBS (Fn.30), § 41 Rn.7; das ist wichtig, wenn das Bürgeramt durch 

eine Privatrechtsperson betrieben wird. 
109 KopplRamsauer (Fn.55), § 41 Rn.8; StelkenslStelkens, in SBS (Fn.30), § 41 Rn.7; Meyer, 

in MeyerlBorgs (Fn.54), § 41 Rn.2; BVerwGE 39, 345, 347 (Weitergabe durch TÜV). 
110 StelkenslStelkens, in SBS (Fn.30), § 41 Rn.7. 
1I1 Selbstverständlich bleibt nach oben Gesagtem daneben auch die Fachbehörde für die Be

treuung zuständig, wenn sich der Bürger an diese wendet. 
112 Engelhardt, in Obermayer (Fn.60), § 25 Rn21, 23; KopplRamsauer (Fn.55), § 25 Rn.II. 
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VwVfG die zuständige Fachbehörde zur Betreuung verpflichtet, ist Maßstab 
für die Beurteilung der Betreuung das Wissen eines Beamten der Fachbe
börde, nicht des Bürgeramts. 113 

Das Problem fehlender Betreuungskompetenz ist durch das Verfahrensrecht 
nicht zu beheben. Konsequenz muss vielmehr sein, bei komplexeren Frage
stellungen doch wieder den direkten Kontakt zwischen Bürger und Fachbe
hörde herzustellen. 

5. Anhörung 

Nicht unproblematisch ist im One-Stop-Government auch die Erfüllung der 
Anhörungspflicht nach § 28 VwVfG. Nach § 28 I VwVfG ist vor Erlass eines 
Verwaltungsakts, der in die Rechte eines Beteiligten eingreift, diesem Gele
genheit zu geben, sich zu äußern. Grundsätzlich ist Gehör vor der Stelle und 
dem Amtsträger zu gewähren, die über den Erlass und den Inhalt des Verwal
tungsakts entscheidenY4 Da dies auch bei One-Stop-Organisationen aus 
Kompetenzgründen das Back Office bleibt, genügt die Anhörung durch das 
Bürgeramt denmach nicht. Nicht abschließend geklärt ist, ob es genügt, wenn 
die entscheidende Stelle eine andere Stelle mit der Anhörung beauftragt.ll5 
Dies würde die Erfüllung der Anhörungspflicht durch Beauftragung des Bür
geramts ermöglichen. Grundsätzlich erscheint es nicht notwendig, dass die 
Anhörung unmittelbar durch das entscheidende Organ vorgenommen wird. Es 
genügt vielmehr, wenn sichergestellt ist, dass alle wesentlichen Ergebnisse 
der Anhörung in den Entscheidungsvorgang einfließenY6 Bei schriftlicher 
Anhörung ist darum gegen die Vornahme durch Beauftragte nichts einzuwen
den. Das Ergebnis der Anhörung kann ohne Übermittlungsverluste an die ent
scheidende Behörde weitergeleitet und von dieser bei der Entscheidung be
rücksichtigt werden. Problematisch ist hingegen eine mündliche Anhörung 
durch Beauftragte. Hier bestünde die Gefahr des Informationsverlusts bei der 
Übermittlung des Anhörungsergebnisses an die entscheidende Behörde. Die 
Ergebnisse einer mündlichen Anhörung lassen sich nicht ohne weiteres au
thentisch weitergeben. Soweit eine mündliche Anhörung erforderlich ist, 
muss die Fachbehörde sie darum selbst vornehmen. Daraus ergeben sich Re
striktionen für die Errichtung von One-Stop-Organisationen. Das Gebot der 
unmittelbaren mündlichen Anhörung ist jedoch funktions gerecht und sollte 
darum nicht geopfert werden. 

113 Zu den Anforderungen an die Betreuung KopplRamsauer (Fn.55), § 25 Rn.II. 
114 BSGE 44, 207, 208; OVG Baulzen, DOD 1999,65,66; BonklK.aJlerhoff, in SBS (Fn.30), 

§ 28 Rn.46. 
115 Zweifelnd OVG Baulzen, DÖD 1999, 65, 66. 
116 KopplRamsauer (Fn.55), § 28 Rn.t2; zustimmend Bay VGH, BayVBl. 1988,496,497. 
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6. Datenschutzrecht 

Erhebliche Hindernisse ergeben sich auch aus dem Datenschutzrecht, das hier 
aber wegen seiner Verselbstständigung gegenüber dem Verfahrensrechtll7 

ausgeklammert bleibt. 118 

III. Ergebnis 

Es zeigt sich, dass das geltende Verfahrensrecht der Errichtung von One-Stop
Govemment-Strukturen Grenzen setzt. Diese ergeben sich zum einen aus Zu
ständigkeitsvorschriften und dem Wahlrecht des Bürgers, sich ans Bürgeramt 
oder aber auch direkt an die zuständige Behörde zu wenden; beides sollte 
nicht ohne Weiteres preisgegeben werden. Vor allem bei komplizierteren 
Verfahren und bei der Vorbereitung eingreifender Verwaltungsakte ist zum 
anderen wegen Betreuungs- und Anhörungspflichten eine Einschaltung der 
Fachbehörde in die Interaktionsbeziehungen zum Bürger de lege lata kaum zu 
vermeiden, und sie sollte auch in Zukunft erfolgen. Der rechtliche Befund be
stätigt damit die Einschätzung, dass Bürgerämter und One-Stop-Organisation 
ihren Anwendungsbereich vor allem bei den sog. kommunalen Dienstleistun
gen finden, nicht hingegen bei der Eingriffsverwaltung. 
Weil das geltende Verwaltungsverfahrensrecht hier durchaus seine ordnende 
Wirkung erfüllt, ist umgekehrt auch kein Reaktionsbedarf zur Wahrung der 
Ordnungsfunktion des Verwaltungsverfahrensrechts zu konstatieren. Insge
samt setzt das Verwaltungsverfahrensrecht für die Einrichtung von Bürger
ämtern angemessene rechtliche Leitlinien. 

117 Kritisch zu dieser Verselbstständigung Schmidt-Aßmann, verwaltungsrecht in der Informa
tionsgesellschaft (Fn.l4), 419. 

118 Speziell zu Datenschulzproblemen im BÜfgeramt Schreiber, Verwaltung going digit@l, 
K&R Beilage 2 zu Heft 10/2000, 11, 42; Vom BÜfgerbüro zum Internet - Empfehlung zum 
Datenschutz für eine serviceorientierte Verwaltung, www.1fd.niedersachsen.delaktuelles/ 
aktuelles1.html, S.8. 
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c. IuK-Technik-gestützte Neuordnung der verwaltungsinternen Arbeits
weise 

I. Leitbild 

Großes Innovationspotenzial wird dem verwaltungsintemen Einsatz von IuK
Technik zugeschrieben1l9, wobei hier vieles noch dem Reich des Visionären 
zugerechnet werden muss. Kennzeichnend für die Visionen vemetzter 
Arbeitsweise sind die weitestgehende Elektronisierung der Vorgangsbearbei
tungl20, die Zuruckdrängung dauerhaft segmentierter Organisations- und 
Arbeitsstrukturen, die Einschränkung des Prinzips der Arbeitsteilung zugun
sten stärker integrierter121 Organisations- und Arbeitsformen. Die Abgrenzun
gen zwischen Verwaltungseinheiten sollen durchlässiger und Funktionen oder 
Arbeitsgänge innerhalb und zwischen Organisationen verknüpft werden.122 

Überzeichnend lässt sich informationstechnisch integrierte Arbeitsweise der 
Verwaltung als Zustand beschreiben, in dem verwaltungsintern jeder an 
jedem Ort zu jedem Vorgang und zu jeder Information Zugang hat und seinen 
Beitrag dazu leisten kann.123 Als wesentlich wird auch der Abbau von Hierar
chien angesehen; an die Stelle vertikaler Interaktionsbeziehungen treten ver
netzte Beziehungen.124 

119 Skizzen der Visionen der Arbeitsweise vernetzter Verwaltung fmden sich z.B. bei Dieck
mann (Fn.l7), 71; Reinermann, Der öffentliche Sektor im Internet, 2000, 89; Boehme-Neß
ler, NVwZ 2001, 374, 379. 

120 Dazu anschaulich z.B. Engel, IT -gestützte Vorgangsbearbeitung in der öffentlichen Verwal
tung, in Lenkffraunmüller (HG.), Öffentliche Verwaltung und Infonnationstechnik, 1999, 
143ff.; ders., Einfiihrung der IT -gestützten Vorgangsbearbeitung - Strategien fiir die öffent
liche Verwaltung, in Reinennann (Hg.), Regieren und Verwalten im Infonnationszeitalter, 
2000, 391ff. 

121 Reinennann, Vernetzte Verwaltung, DV 1995, 1, 11: »integrierte Vorgangsbearbeitung«; 
Killian/Wind, Vernetzte Verwaltung und zwischenbehördliche Beziehungen, VerwArch. 
1997,499,500. 

122 KillianlWind, VerwArch. 1997,499,500. 
123 Repräsentativ für diese Vorstellung Dieckmann (Fn.17), 71: »Die angedeuteten Szenarien 

werden neue Fonnen der Arbeitsorganisation in der Kommunalverwaltung mit sich bringen 
... Dabei geht es um die Abflachung von Hierarchien, die Dezentralisierung von Entschei
dungskompetenzen und die Etablierung partiell autonomer Arbeitsgruppen ... Vorstellbar 
ist, dass nicht mehr formale, sondern mehr infonnelle Koordination von Teilprozessen bei 
Verwaltungsablänfen erforderlich werden, Infonnationen und Fachwissen im Sinne von 
Ressourcen nicht mehr separat vorgehalten, sondern fallweise im Hinblick anf die jeweils zu 
lösende Anfgabe mobilisiert und gebündelt werden, die Trennung zwischen. interner Ver
waltung und nach außen gerichteten Aktivitäten durchlässiger und ständig veränderbar wird 
und es weniger festgefügte Abteilungen geben wird, sondern immer wieder nach Bedarf 
wechselnde und eigenverantwortliche Projektgruppen und Teams geschaffen werden.« 

124 So z.B. Hoffinann-Riem, Verwaltungsrecht in der Infonnationsgesellschaft (Fn.l), 32; 
Dieckmann (Fn.l7), 71. 
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Verschiedene Bausteine können gemeinsam zur Herausbildung solcher Ar
beitsstrukturen beitragen: 
Voraussetzung für vernetzte Arbeitsweise ist eine weitestgehend elektroni
sche Vorgangsbearbeitung, insbesondere auch elektronische Aktenfüh
rung125• Die elektronische Vorgangsbearbeitung gestattet z.B. gleichzeitiges 
Arbeiten verschiedener Sachbearbeiter, verschiedener Ämter, verschiedener 
Behörden, möglicherweise sogar verschiedener Rechtsträger an einem Doku
mentl26; technisch möglich ist damit auch der ständige Zugriff auf konkrete 
Verwaltungsverfahren durch verschiedene Stellen. Es müssen eben nicht Ak
tenordner von einer Stelle zur anderen transportiert werden oder Akten 
zwecks gleichzeitiger Bearbeitung an verschiedenen Stellen fotokopiert wer
den, sondern sie können an jeder beliebigen Stelle über das Netz verfügbar 
gemacht werden. Das ermöglicht parallele statt sequenzieller V organgsbe
arbeitung.121 

Die informationstechnische Vernetzung soll die Verwaltungsarbeit auch inso
fern grundlegend verändern, als sich virtuell vernetzte Arbeitsgruppen über 
die traditionellen Behörden- und Ämterzuständigkeiten hinweg bilden las
sen 128 und Spezialisten aus dem gesellschaftlichen Bereich in diese virtuellen 
Arbeitsgruppen einbezogen werden können129• In der elektronischen Vernet
zung wird dabei eine Gewähr für den hinreichenden Zusammenhalt bei größe
rer Beweglichkeit und Freiheit der einzelnen Verwaltungsteile gesehen 130. 

Große Bedeutung wird auch der Möglichkeit beigemessen, virtuelle Ad-hoc-

125 Zum elektronischen Dokumentenmanagement Engel, Einführung der IT-gestützten Vor
gangsbearbeitung (Fn.!20), 393ff. Zur Bedeutung der Digitalisierung von Datenbeständen 
auch Reinennann, Verwaltungsreform und technische Innovation - ein schwieriges Dauer
verhältnis, in Kubicek/BracyklKlumpplMüller/NeulRauboldJRoßnagel (Hg.), Multime
dia@Verwaltung, Jahrbuch Telekommunikation und Gesellschaft 1999, 11, 18. Ein großes 
praktisches Hindernis fiir den Einsatz elektronischer Akten-Mauagement-Systeme ist das 
Fehlen tauglicher Aktenpläne. In vielen Kommunen existieren lediglich völlig veraltete Ak
tenpläne, die die klare Zuordnung eines großen Teils der Akten nicht mehr gestatten. Zur 
Bedeutung des Aktenplaus auch Bonin, Elektronische Aktenbearbeitung und ihr Innovati
onspotenzial, in Traunmüller(Hg.), Geschäftsprozesse in öffentlichen Verwaltungen, 1995, 
81,89. 

126 Reinermann, DV 1995, I, 11: »integrierte Vorgangsbearbeitung«; Hoffinann-Riem, Ver
waltungsrecht in der Informationsgesellschaft (Fn.!), 38: »Entgrenzungen der Informations
ordnung«. 

127 Lenk, Außerrechtliche Grundlagen (Fn.I), 93. 
128 Dieckmann (Fn.!7), 71; Hoffinann-Riem, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft 

(Fn.!), 37; Boehme-Neßler, NVwZ 2001, 374, 379: Innerhalb der Verwaltung werden selb
ständigere Einheiten »Untemehmungsnelzwerke« bilden und strategische Allianzen einge
hen, um ihre Ziele zu erreichen; Reinermann, Der öffentliche Sektor im Internet, 2000, 89: 
Während sich bislang entscheidungsvorbereitende Gruppenarbeit schwerpunktmäßig inner
halb traditioneller Behördengrenzen abspielte, greift die virtuelle Verwaltung darüber hin
aus und nutzt die interorganisatorischen Nelzwerke. 

129 Reinennann, Der öffentliche Sektor im Internet, 2000, 89: Zuschaltung von Leistungen 
Dritter. 

130 Reinennann, DV 1995, I, 6; Pitschas, Allgemeines Verwaltungsrecht (Fn.!), 263; Voß
kuhle, »Schlüsselbegriffe« der Verwaltungsrechtsreform, VerwArch 2001, 184, 199: »In
formationelle Einheit der Verwaltung«. 
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Arbeitsgruppen bilden zu können.131 Die Bildung virtueller Arbeitsgruppen, 
insbesondere die Ad-hoc-Arbeitsgruppenbildung, sind allerdings eher im po
litischen, konzeptionellen oder auch koordinierenden Tätigkeitsbereich der 
Verwaltung zu erwarten, wo es darum geht, zu bestimmten Fragestellungen 
(spontan) Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzufiih
ren.132 Beim Gesetzesvollzug erscheint das weniger angemessen. Hier ist zum 
einen besser vorhersehbar, welches Wissen benötigt wird Zum anderen haben 
segmentierte Aufgabenwahrnehmung und Spezialisierung hier aus verschie
denen Gründen ihre grundsätzliche Berechtigung133 und werden erhalten blei
ben. 
Kennzeichnend für den verwaltungsinternen Einsatz der IuK-Technik ist auch 
die Zunahme der Verwendung prozessorientierter Software, die die Verwal
tungsabläufe134, insbesondere auch die Verwaltungszusammenarbeit135 steu
ert. Weiteres wichtiges Element vemetzter Verwaltung ist die Anlegung ge
meinsamer Datenbanken und allgemein die netztechnisch unterstützte Orga
nisation des verwaltungsinternen Zugangs zu Information. 136 Und nicht zu
letzt gestattet die Vemetzung, Datenverarbeitungsvorgänge bequem auf Re
chenzentren auszulagem.137 

131 Dieckmann (Fn.I7), 71; Hoffmann-Riem, Verwaltungsrecht in der Infonnationsgesellschaft 
(Fn.l),37. 

132 Allgemein wird die Verwendung von teamorientierten Einheiten eher für sinnvoll gehalten, 
wenn der Entscheidungsprozess gering progranuniert ist, B. Becker, Öffentliche Verwal
tung, 1989,612. 

133 S.u. IV.I. 
134 Zur elektronischen Workflow-Unterstützung GrossITIlIllIlIlI.üller, Office Automation, 

Workflow Management und Groupware: Bürounterstützung im Wandel, in TIlIllIlIlI.üller 
(Hg.), Geschäftsprozesse in öffentlichen Verwaltungen, 1995, I, 2ff.; Reinermann, DV 
1995, I, 11. Engel, Einführung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung (Fn.120), 398ff. Al
lerdings hat sich der Einsatz von Workflow-Systemen wohl keineswegs überall bewährt, 
dazu Traunmüller, Annäherung an die Verwaltung aus der Sicht der Informatik: Technik
potenziale und Systemlösungen, in LenklTraunmüller (Hg.), Öffentliche Verwaltung und 
Informationstechnik 1999,21,33: »Immer wieder ist in den neunziger Jahren versucht wor
den, starre Workflow-Systeme in der Verwaltungsarbeit einzuführen ... Vor allem die 
»hohe« Ministerialverwaltung, aber auch andere politiknahe Bereiche, von denen die Ver
waltung auch in ihren bÜfgernahen Dienstleistungsgeschäften durchsetzt ist, können es sich 
kaum leisten, in enge Regeln eingepresst zu arbeiten. Genauere Anforderungsemebung 
führt hier inzwischen zu differenzierteren Referenzmodellen.« 

135 Zum Einsatz von Gruppenarbeit unterstützender Groupware GrosslTraunmülIer (Fn.134), 
6ff.; Engel, Einführung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung (Fn.l20), 407ff. 
Durch den Einsatz von Groupware soll der Prozess gegenseitiger Zurverfiigungstellung von 
Daten kontrolliert verlaufen. Organisatorische Anforderungen, wie die Regelung der Fra
gen, wer wann welche Daten bekommen darf oder muss und in welcher Reihenfolge diese 
zu bearbeiten sind, muss in die Software eingearbeitet werden. Hier sind die strukturellen 
Vorgaben im Vergleich zur Workflow-Automation geringer. Typisch sind Vorgänge in Be
hörden, die unter Beteiligung mehrerer Mitzeichnender bearbeitet werden, oder auch zeit
lich begrenzte Projekte, Reinermann, DV 1995, I, IOf. 

136 Dazu unten D. 
137 Dies ist aber keinesfalls ein neues Phänomen und wird gerade nicht als Charakteristikum der 

Informationstechnik-Anwendung innemalb moderner Verwaltungen angesehen. S. Lenk, 
Electronic Govemment (Fn.l6), 127. 
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Einige dieser Elemente lassen sich jedenfalls im Ansatz heute schon in Ver
waltungen beobachten; insbesondere die Verwendung prozessorientierter 
Software, die die gewohnten Arbeitsabläufe elektronisch unterstützt, scheint 
rasch zuzunehmen. Allerdings wäre es ein Trugschluss anzunehmen, dass 
informationstechnische Vernetzung all diese Entwicklungen automatisch aus
löst.138 Die technischen Voraussetzungen vernetzten Arbeitens sind heute in 
den meisten Verwaltungen vorhanden139, ohne dass es bislang in großem Stile 
zur Ausnutzung des Potenzials dieser Technik für stärker integrierte Vor
gangsbearbeitung gekommen wäre140• Stärker integrierte Arbeitsweise setzt 
eben nicht bloß technische Vernetzung, sondern auch faktisch-organisatori
sche Vernetzung innerhalb der und zwischen den Verwaltungseinheiten vor
aus. Dies macht ein hohes Maß an Koordination und Organisation erforder
lich141, zu der die IuK-Technik lediglich das Werkzeug liefert. 
Koordination ist schon als solche eine anspruchsvolle Aufgabe, nicht zuletzt 
weil sie Kooperationswille und Kooperationsfähigkeit voraussetzt.142 So wer
den erhebliche Kooperations- und Koordinationsdefizite, insbesondere auch 
im technisch-organisatorischen Bereich, konstatiert: Es fehle etwa an Stan
dards für Datenaustauschformate und Nachrichteninhalte elektronischer Ver
waltungsverfahren, ohne dass die Entwicklung übergreifender Koordinations
strukturen in Aussicht stünde; vielmehr würden an verschiedenen Stellen 
Standardisierungsanstrengungen unternommen, die bislang ohne Koordina
tion ablaufen. Infolge eines eher dezentralen »muddling through« finde kein 
hinreichend systematischer Wissensaufbau statt.143 Insoweit fehlt es offen
sichtlich an einer hinreichenden Kooperation der Beteiligten. 
Die Organisation und Koordination vernetzter Verwaltungsarbeit ist darüber 
hinaus anspruchsvoll, weil sie zugleich genaue Kenntrris der technischen 
Aspekte von vernetzter Ameit wie auch der Verwaltungsabläufe und ihrer In-

138 So zu Recht Snellen, Flache Hiel'llI"Chien im Staatsaufbau: Von der hochdifferenzierten Ver
waltung zur zweistufigen Verwaltung? in Reinennann (Hg.), Regieren und Verwalten im 
Infonnationszeitalter,2oo0, 156, 165; Reinermann, Das Internet und die öffentliche Ver
waltung, DÖV 1999,20,25. 

139 Die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesrninisterien ordnet dies für die Bundesver
waltung in § 5 GGO ausdrücklich an: I. Die Bundesministerien schaffen die Voraussetzun
gen, um Infonnationen in elektronischer Fonn bereitzustellen, ressortübergreifend auszu
tauschen und zu nutzen. 11: Um die Zusammenarbeit und den Infonnationsaustausch zwi
schen den Bundesministerien zu verbessern, wird ein ressortübergreifendes elektronisches 
Kommunikations- und Infonnationsnetz betrieben. 

140 S. Reinennann, Verwaltungsrefonn und technische Innovation (Fn.125), II ff., mit der Fest
stellung, dass Behörden Technikpotenzial bislang weitgehend ausschließlich für die Öffent
lichkeitsarbeit nutzen. 

141 Dazu näher Reinermann, DÖV 1999,20,23. 
142 Zu den anspruchsvollen untechnischen Voraussetzungen von Kooperation Klumpp, Von der 

Veränderung der Schnittstelle Mensch-Bürger, in KubicekIBracyklKlumpplMüller/Neul 
RauboldIRoßnagel (Hg.), Multimedia@Verwaltung,JahrbuchTelekommunikationundGe
sellschaft 1999, 222, 231. 

143 Eifert, ZG 2001, 115, 124f. 
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novationsbedürftigkeit voraussetzt. l44 Es muss bekannt sein, bei welcher Ver
waltungsaufgabe wer mit wem kommunizieren will oder muss, an welchen 
Dokumenten in welchem Verfahrensstadium gemeinsam gearbeitet werden 
darf oder muss, wer Zugriff-sei es in lesender oder sogar schreibender Weise 
- auf welche Dokumente nehmen kann etc. Die Netztechnik an sich ist hier 
nicht mehr als eine instrumentelle Grundlage; die Organisation als solche 
muss durch Menschenhand und -verstand erfolgen.145 Die intellektuellen Lei
stungen, die dem Aufbau von vernetzten Verwaltungs strukturen vorausgehen 
müssen, scheinen bisweilen unterschätzt zu werden. l46 Die systematische Be
fassung mit diesen Fragen, insbesondere auch deren wissenschaftliche Durch
dringung ist bislang eher dürftig. Hierzu könnte beitragen, dass die Ermögli
chung rechtsverbindlicher Transaktion im Internet derzeit alles Interesse an 
infonnationstechnisch vemetzter Verwaltung absorbiert. Auch bei den im 
Media@Komm-Wettbewerb preisgekrönten Projekten der Städte Bremen, 
Esslingen und Nümberg steht die Ennöglichung elektronischen Rechtsver
kehrs mit der Verwaltung im Vordergrund; die Neuordnung der verwaltungs
internen Arbeitsweise spielt allenfalls eine untergeordnete Rolle.147 

H. Hindernisse durch geltendes Verfahrensrecht 

Aus vorstehend Gesagtem ergibt sich bereits, dass größtes Hindernis auf dem 
Weg zu einer stärkeren Elektronisierung der verwaltungsinternen Arbeits
weise die anspruchsvollen Organisations- und Koordinationsmaßnahmen 
sind, die dem vorausgehen müssten. Mit dem Verwaltungsverfahrensrecht hat 
das wenig zu tun. Dass das Verwaltungsverfahrensrecht der Umgestaltung 
verwaltungsinterner Arbeitsweisen kaum im Wege steht, liegt schon daran, 
dass es traditionell die Außenbeziehungen, nicht aber die inneren Arbeitsab
läufe der Verwaltung regelt. 
Allerdings könnten die die Außenbeziehungen der Verwaltung betreffenden 
Schriftfonnerfordernisse des Verwaltungsverfahrensrechts mittelbar auch 
eine stärkere Elektronisierung der verwaltungsinternen Arbeit behindert 
haben, weil sie eine elektronische Vorgangsbearbeitung hemmen. Muss im 

144 Treffend Reinennann,VeJWaltungsrefonn und technische Innovation (Fn.l25), 22: »Tech
nikinnovationen sind hochwillkommen, weil sie eben VeJWaltungsrefonn ennöglichen. 
Aber ohne Leitbilder, Ziele und Visionen von Rolle und Fonn einer Verwaltung im Infor
mationszeitalter könnten wir sie nur richtungslos anwenden.« 

145 Lenk, Electronic Government (Fn.16), 126. 
146 S. dazu Lenk, »Electronic Democracy« (Fn.26), 251: »Sorge bereitet nur, dass immer wie

der die reine Kommunikation über Netze als das Entscheidende angesehen wird und nicht 
die Organisationsleistung, welche in fortgeschrittenen Infonnatikkonzepten steckt.« 

147 Diese Schwerpunktsetzung war allerdings bereits durch die Konzeption des WettbeweIbs 
angelegt; dazu http://www.dIr.deIITIMMImedia@kommlinitiative.htmJ. 
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Außenverhältnis ohnehin in Papierfonn agiert werden, sind die Hürden höher, 
intern elektronisch zu arbeiten, weil die im Außenverhältnis relevanten Doku
mente dann eigens digitalisiert werden müssen. Mit der Ennöglichung elek
tronischer Kommunikation im Außenverhältnis wird demnach auch intern 
elektronische Vorgangsbearbeitung wahrscheinlicher. 

1. Zuständigkeitsregelungen 

Gewisse Grenzen sind der netztechnisch unterstützten integrierten Arbeits
weise durch die Zuständigkeitsregelungen gesetzt. Verwaltungsentscheidun
gen sind von den Einheiten zu treffen, denen sie gesetzlich zugewiesen sind, 
nicht von spontan oder auch längerfristig gebildeten virtuellen Arbeitsgrup
pen. Die in Rechtsstaats- und Demokratieprinzip wurzelnde Notwendigkeit 
klarer Zuordnung und Beachtung der Verantwortungs sphären gilt selbstver
ständlich auch bei elektronischer Vorgangsbearbeitungl48, zum beliebigen 
Zugriff eines jeden auf jedes Dokument darfund wird es nicht kommen. Dies 
schließt zwar nicht aus, dass auch im elektronischen Verfuhren Außenste
hende in mehr oder weniger institutionalisierter Weise konsultiert werden, die 
Entscheidung muss jedoch am Ende von den dafür Zuständigen getroffen 
werden.149 Insbesondere darf es wie bislang auch bei elektronischen Arbeits
abläufen Lese- oder gar Schreibzugriffsrechte auf die elektronischen Doku
mente nur im gesetzlichen Rahmen geben. Dies sollte durch technische Rege
lungen der Zugriffsrechte abgesichert werden. 
Oben wurde schon darauf hingewiesen, dass der Einsatz virtueller Arbeits
gruppen ohnehin weniger im gesetzesvollziehenden als vielmehr im politisch
kreativen Bereich der Verwaltungstätigkeit zu erwarten ist. Dort bestehen 
geringere Einschränkungen durch Zuständigkeitsvorschriften. Wo aber beste
hende Zuständigkeitsvorschriften sinnvolle Entscheidungszusammenarbeit 
behindern, sollte der Gesetzgeber über deren Änderung nachdenken. Die in
fonnationstechnische Vernetzung könnte etwa den bisherigen Zuschnitt 
räumlicher Zuständigkeiten überholungsbedürftig und -fähig erscheinen las
senl50; wobei die hiermit möglich gewordene Zentralisierung der Aufgabe
nerledigung nicht auf Kosten von BÜTgernähe der Verwaltung gehen solltel51 . 

148 Zutreffend Scherzberg, Die öffentliche Verwaltung als infonnationelle Organisation, in 
Hoffmann-RiemlSchmidt-Aßmann (Hg.), Verwaltungsrecht in der Infonnationsgesell
schaft, 2000, 195,213. 

149 Dazu Groß, Das Kollegialprinzip in derVerwaltungsorganisation, 1999,49. 
150 Dazu Hoffmann-Riem, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft (Fn.l), 32. 
151 Zentrale Aufgabenerledigung und Bürgernähe ließen sich in einer aus Front und Back 

Offices bestehenden One-Stop-Struktur organisieren, s.o. B.I. 
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Weil die informationstechnische Vernetzllllg engere und schnellere Kommu
nikations- lllld Arbeitsbeziehllllgen über enge räumliche Grenzen hinweg ge
stattet, erscheinen - sofern dem Bestimmtheitsgebot Genüge getan wird - ins
besondere auch flexiblere Zuständigkeitsregeln möglich.152 Wo lllld wie Auf
gabenbereiche angesichts vernetzter Arbeitstechnik vom Gesetzgeber neu 
definiert werden sollten - wo also Reaktionsbedarf des Rechts besteht-, muss 
im Einzelfall ermittelt werden. Dabei ist allerdings im Auge zu behalten, dass 
die bisherigen Regelungen über sachliche Zuständigkeitsverteilllllgen die 
Verteilllllg von Sachverstand regelmäßig in durchaus angemessener Weise 
abbilden; vor allem wird sich die Spezialisierllllg bestimmter Verwaltllllgsein
heiten auf besondere Sachftagen lllld die dauerhafte Ansiedlllllg der Bearbei
tllllg dieser Sachfragen bei den spezialisierten Verwaltllllgseinheiten nicht 
umgehen lassen.153 

2. Papi.erschriftliche Aktenführung 

Neben den Zuständigkeitsregelllllgen könnte sich als weiteres Hindernis das 
Akteneinsichtsrecht (§ 29 VwVfG) und die damit verblllldenen Anforderllll
gen an die Aktenführung erweisen. Das Akteneinsichtsrecht funktioniert als 
Transmissionsriemen zwischen Außenbeziehungen der Verwaltllllg und der 
Organisation ihrer Arbeitsabläufe im Innenverhältnis. Vordergründig regelt 
§ 29 VwVfG nur für das Außenverhältnis das Recht der Beteiligten, Einsicht 
in die das Verfahren betreffenden Akten zu nehmen. Dies hat jedoch Konse
quenzen für die Aktenfiihrung lllld damit für die interne Arbeitsweise der Ver
waltllllg: » ... aus dem Recht auf Einsicht in die ein Verwaltllllgsverfahren 
betreffenden Unterlagen [wird] die Verpflichtllllg der Behörde gefolgert, ord
nllllgsgemäße Akten zu führen lllld alle für das Verfahren und die behördliche 
Entscheidllllg wesentlichen Vorgänge festzuhalten . .. Die den Behörden 
nach dem GG obliegende Vollziehllllg der Gesetze ist nicht ohne eine Doku
mentation der einzelnen Verwaltllllgsvorgänge denkbar, die das bisherige 
sachbezogene Geschehen sowie mögliche Erkenntnisquellen für das künftig 
in Frage kommende behördliche Handeln enthält; dies macht die Führung von 

152 Reinermann, DV 1995, 1,6. 
153 Plausibel die Einschätzung bei Killian/Wind, VerwArch 1997,499, 517f.: »Mit moderner 

IuK-Technik werden die in spezialisierten Einheiten anfallenden Daten über deren Organi
sationsgrenzen hinaus zugänglich gemacht, wodurch die inhaltlichen Zusammenhänge ver
schiedener Verwaltungsaufgaben für die einzelnen Verwaltungsmitarbeiter klarer ersicht
lich werden. Dies wird jedoch nicht zu Veränderungen auf der Ebene der Aufgabenerledi
gung führen. Die bestehende Aufgabenteilung, die daraus resultierende Konzentration auf 
einzelne Aspekte einer komplexen Sachfrage und nicht zuletzt die damit im Zusammenhang 
stehende fachspezifische Qualifikation der Mitarbeiter in den verschiedenen Ebenen der 
Verwaltung machen es unwahrscheinlich, dass sich die individuellen oder organisationsspe
zifischen Fach- und Aufgabenorientierungen durch die Nutzung behördenübergreifender In
formationssysteme ändern werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass in den gewachse
nen Verwaltungsstrukturen durchaus eine funktionale Rationalität enthalten ist.« 
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Akten erforderlich, ohne dass dies eines ausdrücklichen Ausspruchs im Ge
setz bedürfte ... die Pflicht zur Aktenführung soll den Geschehensablauf 
wahrheitsgetreu und vollständig dokumentieren und dient damit in zweifacher 
Weise der Sicherung gesetzmäßigen Verwaltungshandelns. Die Dokumenta
tion soll den Geschehensablauf so, wie er sich ereignet hat, in jeder Hinsicht 
nachprüfbar festhalten. Sie soll hierbei nicht lediglich den Interessen der Be
teiligten oder der entscheidenden Behörde dienen; sondern auch die Grund
lage für die kontinuierliche Wahrnehmung der Rechts- und Fachaufsicht und 
für die parlamentarische Kontrolle des Verwaltungshandelns bilden.«154 
Wenn die Behörde demnach zur vollständigen Aktenführung verpflichtet ist, 
fragt sich, ob dies zwingend eine papierschriftliche Aktenführung sein 
muss.155 Aus § 29 VwVfG ergibt sich das nicht eindeutig, und auch sonstige 
Bestimmungen des VwVfG geben hierauf keine klare Antwort.156 Hinsicht
lich der Arbeitsabläufe in den Bundesministerien verpflichtet § 12 I der GGO, 
elektronische Verfahren so weit wie möglich zu nutzen. Noch deutlicher heißt 
es in § 13 11 RegRL, dass Sachakten in Papierform und in elektronischer Form 
vorliegen können. Richtigerweise sollte man die Frage nach der Notwendig
keit schriftlicher Aktenführung im Hinblick auf die vom BVerwG beschriebe
nen Funktionen der Aktenführung entscheiden. Aus der Dokumentations- und 
Kontrollermöglichungsfunktion der Aktenführung lassen sich als materielle 
Anforderungen an die Aktenführung insbesondere die Grundsätze der Voll
ständigkeit und der zeitlichen Beständigkeit herleiten.157 Beide Kriterien er-

154 So BVerwG, NVwZ 1988, 622, teilweise - zustinunend - das Berufungsgericht zitierend; s. 
auch BVerfG, NJW 1983, 2135. 

155 Grundsätzliche Bedenken gegen elektronische Akten:führung verneinend Roßnagel, Die di
gitale Signatur in der öffentlichen Verwaltung, in KubicekIBracyklKlumpplMüller/Neul 
RauboldIRoßnagel (Hg.), Multimedia@Verwaltung, Jahrbuch Telekommunikation und Ge
sellschaft 1999,158,162. A.A. wohl HolznagellKrahnlWerthmann, DVBI 1999, 1477, 1485 
m.w.N., auch 1482: »Die Behörde selbst muss einen Ausdruck zu den Akten nehmen, um 
dem Erfordernis einer schriftlichen ... Aktenfiihrung Rechnung zu tragen.« 
In der Begriindung zum VwVfGE, BT -Drs. 14/9000,27, wird hingegen davon ausgegangen, 
dass elektronische Aktenführung zulässig sei: »5. Sie [die Behörde] ist ... frei darin, wie sie 
elektronische Eingänge im internen Geschäftsgang bewältigt. Die Behörde kann deren Be
arbeitung vollelektronisch fortsetzen bis hin zum elektronischen Bescheid. Sie kann aber 
ebenso jeden Eingang ausdrucken und iIm sodann in herkömmlicher Weise als Original auf 
Papier weiterbearbeiten.« . 

156 Ein Hindernis könnte allerdings die Verwendung von Urkunden (§ 26 I 2 Nr.3 VwVfG) und 
deren Aufnahme in die Akte sein, wenn man hier die Aufnahme der papiemen Originalur
kunde in die Akte verlangte, so Roßnagel, Die digitale Signatur in der öffentlichen Verwal
tung, in KubicekIBracyklKlumpplMüller/NeulRauboldIRoßnagel (Hg.), 162. Eine Ver
pflichtung zur Aufbewahrung der Originalurkunden erscheint jedoch nicht zwingend. V gl. 
auch die Erläuterung zu § 6 RegRL: Wird ausschließlich elektronisch gespeichertes Schrift
gut verwaltet, können Eingänge in Papierform, die nicht an den Einsender zurückzusenden 
sind, und Ausgänge, bei denen in Papierform abschließend gezeichnet wurde, nach elektro
nischer Erfassung vernichtet werden, soweit diese nicht nach anderen Vorschriften in Pa
pierform aufzubewahren sind. 

157 Zu den inhaltlichen Anforderungen an Aktenfiihrung auch BonklKallerhoff, in SBS (Fn.30), 
§ 29 Rn25ff.; s. auch die Grundsätze des § 4 RegRL: Vollständigkeit, Nachvollziehbark.eit, 
Aufbewahrung. 
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scheinen auch bei elektronischer Aktenführung nicht unerfüllbar.158 Grund
sätzlich ist die elektronische Aktenführung darum für zulässig zu halten, ohne 
dass es dafür einer Änderung des Verwaltungsverfahrensrechts bedürfte.159 

III. Förderung durch Verfahrensrecht 

Eine aktive Unterstützung der Intensivierung informationstechnisch vernetz
ter Arbeitsweise durch das Verwaltungsverfahrensrecht kommt kaum in Be
tracht. Der Schwerpunkt der Entwicklung sollte bei der Verwaltung selbst lie
gen, die die Potenziale der Netztechnik im Wege der Selbstorganisation er
schließen muss. l60 Zweifellos besteht hier ein zentraler Koordinations- und 
Steuerungsbedarf. Die Notwendigkeit kompatibler technischer Standards 
etwa hinsichtlich der Softwareverwendung mag das augenfalligste Beispiel 
sein. Die zentralen Koordinationsvorgaben sollten jedoch nicht vom Gesetz
geber kommen, sondern durch verwaltungsinterne Normen und Absprachen 
bestimmt werden.161 Denkbar wäre allerdings die gesetzliche Begründung der 
Koordinationsaufgabe als solcher und deren Zuweisung an dafür geeignete 
zentrale Stellen.162 In Betracht kommt auch die gesetzliche Einrichtung einer 
solchen Organisationseinheit.163 Eine gesetzliche Grundlage wäre unter Legi
timationsgesichtspunkten insbesondere dann hilfreich, wenn die Koordinati
onsaufgabe im Rahmen ein PPP-Modells durch eine gemischt öffentlich und 
privat besetzte Stelle wahrgenommen werden sol1.164 

Wie in § 12 I der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien für 
die Bundesverwaltung geschehen, könnte der Verwaltung dariiber hinaus 
durch Gesetz allgemein vorgegeben werden, die Arbeitsabläufe so weit wie 
möglich elektronisch zu gestalten. Eine solche Verpflichtung könnte die In
tensivierung elektronischer Arbeitsweise fordern, würde der Verwaltung aber 
zugleich nichts Unmögliches abverlangen. Wiederum erscheint es aber sinn
voller, die Verwaltung selbst beurteilen zu lassen, in welchen Bereichen Elek
tronisierung in welchem Maße sinnvoll ist und wo nicht. Dass die Nutzung 
elektronischer Arbeitsabläufe möglich ist (vgl. § 12 I GGO), heißt nicht unbe
dingt, dass sie auch sinnvoll ist. 

158 Ob die Einhaltun.B dieser Kriterien derzeit gewährleistet ist, erscheint allerdings zweifelhaft, 
s. dazu Groß, DOV 2001, 159, 164. 

159 Dazu ausfiihrlicher unten IV.3. 
160 Reinerrnann, Verwaltungsrefonn und technische Innovation (Fn.l25), 19. 
161 S. dazu auch Eifert, ZG 2001, 115, 124. 
162 Zur Notwendigkeit, Koordinationsgremien für den Einsatz von IuK-Technik vennehrt zu 

institutionalisieren, Pitschas, Allgemeines Verwaltungsrecht (Fn.l), 264. 
163 Skeptisch gegenüber zu starker rechtsförrnlicher Zementierung der Organisationsentschei

dung für oder gegen eine zentrale Einrichtung (hier: Inforrnationsmanagement) Schmidt
Aßmann, Verwaltungsrecht in der Infonnationsgesellschaft (Fn.l4), 418. 

164 Zur Notwendigkeit, die Verwaltung hier mit dem privaten Sektor zu verzalmen, Eifert, ZG 
2001,115,121f. 
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IV. Beeinträchtigung der verfahrensordnenden Funktion 

Mit der Etablienmg der eingangs skizzierten Arbeitsformen scheinen einige 
Leistungen des Verwaltungsverfahrens- (und -organisations )rechts auf dem 
Spiel zu stehen. Es ist darum nach Möglichkeiten zu suchen, wie das Recht 
auf diese Gefährdungen reagieren und funktional äquivalente Sichenmgen be
reitstellen kann. Allerdings muss bewusst sein, dass vieles von dem, was man 
sich unter elektronisierter Arbeitsweise vorstellt, Vision ist und in der ein
gangs teilweise sehr plakativ beschriebenen Form sicherlich niemals Wirk
lichkeit werden wird. Dementsprechend sind die zu erwartenden Verändenm
gen weniger gefährlich, als die Visionen im Reinformat zunächst glauben ma
chen könnten. 

1. Preisgabe der besonderen Leistungen »segmentierter Verwaltung« 

Wird mit Hilfe technischer Vernetzung dem Leitbild integrierter Verwaltung 
gemäß jeder mit jedem und alles mit allem verzahnt, könnten die besonderen 
Leistungen der durch Zuständigkeitsregelungen segmentierten Verwaltungs
organisation verloren gehen. Zwar ist die Bildung von Arheitsgruppen, Pro
jektgruppen, Querschnittseinheiten u.ä. auch in konventionellen Verwaltun
gen ein ganz übliches Instrument der Arbeitsorganisation.165 Gnmdsätzlich 
sind Kompetenzen jedoch auf verschiedene Einheiten verteilt, und diese 
Kompetenzverteilung wie auch die Errichtung von Kompetenzgrenzen zwi
schen verschiedenen Einheiten hat durchaus gewollte Effekte: Wie bereits 
gesehen, bildet die Binnendifferenzienmg der Verwaltung die (Interessen-) 
Vielfalt von Problemlagen ab und hat darin ihre Berechtigung (s.o. B.ll.l.). 
Grenzziehungen innerhalb des öffentlichen Sektors haben außerdem einen da
tenschutzrechtlichen Aspekt (»informationelle Gewaltenteilung«). Darüber 
hinaus folgt die Kompetenzverteilung durchaus Funktionalitätsgesichtspunk
ten: Die Aufgabenverteilung bildet eine sinnvolle Verteilung von Sachver
stand ab (s.o., Fn.l53). Diese Vorzüge segmentierter Verwaltungsorganisa
tion wird niemand opfern wollen. 
Eine völlige Verzahnung erschiene auch aus verwaltungspraktischer Sicht 
nicht sinnvoll, weil sie keine Rationalisienmgsgewinne einbrächte. Nieman
dem wäre gedient, wenn jeder nach Belieben in fremde Arbeitsabläufe ein
greifen könnte. Netzunterstützte Integration der Verwaltungsarbeit erfolgt 
vielmehr durch »Feinregulienmg«; es müssen ganz konkrete Bereiche ermit
telt werden, deren partielle Verzahnung lohnt. Nutzenswertes Integrationspo
tenzial könnte etwa darin liegen, die Arbeitsabläufe der Bearbeiter ein und 
desselben Vorgangs informationstechnisch dUrch den Einsatz prozessorien-

165 S. nur Siepmann/Siepmann, Verwaltungsorganisation, 1996, 54ff. 
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tierter Software unterstützend zu vernetzen. Denkbar wäre auch eine engere 
und synchronere Zusammenarbeit technischer und juristischer Bearbeiter ei
nes Vorgangs. Im eher politischen Bereich scheint, wie gesehen166, auch die 
Bildung virtueller Arbeitsgruppen sinnvoll. Es wird hingegen niemals darum 
gehen, eine wirklich entgrenzte Verwaltung zu schaffen; insofern hat man es 
eben tatsächlich mit einem visionären Leitbild ohne Realisierungsanspruch zu 
tun. Jedenfalls vorerst fordert vernetzungsbedingte »Entgrenzung« demnach 
keine Reaktionen des Rechts heraus, vielmehr wird man die tatsächliche Ent
wicklung abwarten können. 

2. Legitimationsverlwt durch vernetzte Entscheidungsveifahren 

Eine engere technische und arbeitsorganisatorische Vernetzung der am Ent
stehen einer Verwaltungsentscheidung Beteiligten birgt die Gefahr des Ver
lusts der von Rechtsstaats- und Demokratieprinzip geforderten Transparenz 
und Legitimation des Verwaltungshandelns. Wenn »jeder anjedem Ort auf je
den Vorgang Zugriff nehmen kann«, verdunkelt dies den Entscheidungsvor
gang. Verwaltungshandeln wird intransparent, und das erschwert die Zuord
nung der für die demokratische Legitimation des Verwaltungshandelns uner
lässlichen Verantwortung für konkrete Entscheidungen. Problematisch er
schiene vor allem die Einbeziehung unzuständiger Mitarbeiter oder sonstiger 
Personen ohne Entscheidungslegitimation, etwa auch privater Dritter in virtu
elle Entscheidungseinheiten. 
Ein Legitimationsverlust scheint insbesondere auch dadurch eintreten zu kön
nen, dass Hierarchien und damit die über Hierarchien vermittelte Weisungs
gewalt als Grundlage demokratischer Legitimation zugunsten netzwerkartiger 
Arbeitsvorgänge abgebaut werden.167 Das angesichts vielfaltiger Verwal
tungsorganisationsformen ohnehin schon in erheblichem Maße um seinen 
Geltungsanspruch gebrachte Konzept hierarchischer Verwaltungslegitimation 
scheint damit weiter an Boden zu verlieren.168 Die Erwartung, »Figuren wie 
Anhörung, Benehmen, Einvernehmen und Zustimmung [würden in Zukunft] 
wenig mehr als an das Rechtssystem gerichtete Signale für die erfolgreiche 
Teilnahme an einem weitgehend synchron verlaufenden Abstimmungspro
zess darstellen, den Koordinationsausschüsse, Fachkonferenzen oder situativ 
operierende soziale Systeme am Netz weitgehend informell und kollegial be-

166 S.o.II.1. 
167 V g1. Hoffmann-Riem, Verwaltungsrecht in der Infonnationsgesellschaft (Fn.l). 32, der dies 

aber nicht kritisiert, sondern hierin vielmehr eine Chance sieht, dass »die früher über Hier
archien vermittelten Kommunikationen und Verantwortlichkeiten nunmehr in vernetzten 
Beziehungen funktional äquivalent eingerichtet werden«. 

168 Zum - trotz aller berechtigten Kritik und Modifikationsbedürftigkeit im Detail dem Grunde 
nach weiterhin richtigen - Konzept hierarchievermittelter Legitimation grundlegend Dreier, 
Hierarchische Verwaltung im demokratischen Staat, 1991. 
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treiben«169, mag darum unter Transparenz- und Legitimationsgesichtspunkten 
eher Befürchtungen denn Hoffuungen auf eine positive Verwaltungsentwick
lung auslösen. Insoweit könnten verfahrensrechtliche Sicherungen erforder
lich sein, die unter den Bedingungen vemetzter Arbeitsweise ein äquivalentes 
Transparenz- und Legitimationsniveau garantieren. 

a) Enthierarchisierung 

Bevor über netzwerkartigen Verwaltungsstrukturen angemessene alternative 
Legitimationskonzepte nachgedacht wird, sollten die durch informationstech
nische Vemetzung erzeugten Hierarchiedurchbrechungen genauer betrachtet 
werden. Möglicherweise hat das Denken und Sprechen über »Netzwerke« 
hier nämlich einen gewissen Enthierarchisierungsmythos geschaffen, ohne 
dass bislang genauer beschrieben worden wäre, worin der Enthierarchisie
rungseffekt eigentlich besteht, welche Bereiche von Verwaltung er erfasst, 
wie er funktioniert.170 Die durch informationstechnische Vemetzung erzeugte 
»Netzwerkstruktur« ist nicht das Gleiche wie und erzeugt auch nicht ohne 
Weiteres eine netzwerkartige, hierarchiefreie Organisation der Arbeitsab
läufe. Informationstechnische Vemetzung führt keineswegs automatisch zum 
Abbau von Hierarchie: »Computertechnik [kann] zentralisierte wie dezentra
lisierte Strukturen unterstützen ... Technik per se neigt weder zu einer 
Machterhöhung noch zu einer Machtumverteilung.«l7l Zur Enthierarchisie
rung kommt es vielmehr nur dort, wo sie planvoll - und damit bereits ein 
Stück legitimierterweise - herbeigeführt wird. 
Freilich können gewisse Enthierarchisierungsprozesse nicht in Abrede ge
stellt werden; diese sind allerdings eher psychologisch oder sozial denn tech
nologisch bedingt und setzen hierarchievermittelte Legitimation außerdem 
nicht außer Kraft: Denkbar ist, dass die im Vergleich zur papierschriftlichen 
Kommunikation nach gegenwärtigen sozialen Konventionen sehr viel gerin
gere Förmlichkeit der E-Mail-Kommunikation Enthierarchisierungseffekte 
zeitigt. Während die Papierform Kommunikation hemmt, weil mit ihr die 
Vorstellung von Endgültigkeit und damit auf allen Seiten die Erwartung in
haltlicher und förmlicher Perfektion verbunden ist, werden bei elektronischer 

169 Scherzberg, Die öffentliche Verwaltung (Fn.l48), 212f., der aber im Anschluss sogleich 
»rechtsstaatliche Forderungen nach klarer Zuordnung der Verantwortungssphären« fonnu
liert. 

170 S. aber die Beschreibung bei Reinennann, DÖV 1999,20,23; der dort in den Vordergrund 
gestellte Aspekt der Ubiquität von Infonnation kann die Veränderung der (Infonnations-) 
Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitemjedoch kaum erldären, weil Infonna
tion auch im Internetzeitaiter keineswegs automatisch ubiquitär ist, sondern gezielter Zur
verfügungstellung bedarf, s.u. D.1. 

171 Kraemer, Verwaltungsrefonn und Infonnationstechnologie: Von neuem betrachtet, in: Rei
nennann(Hg.),NeubauderVerwaltung, 1995, 181ff., 193. 
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Kommunikation allseitig spontanere und unkompliziertere Formen - infor
male Kommunikation am Dienstweg vorbei eingeschlossen - akzeptiert. l72 

Zur Durchbrechoog von Hierarchie kommt es in zweifacher Hinsicht. 
Zum einen wird - jedenfalls in Kommunalverwaltungen - Mitarbeitern der 
unteren Ebene der direkte Zugang zur Verwaltungsspitze per E-Mail eröffnet. 
Dabei ist es wiederum der eher politisch-kreative Bereich der Verwaltungstä
tigkeit, in dem diesbezüglich Veränderoogen erwartet werden können. Bei der 
Erarbeitung (kommooal-)politischer Stelloognahmen, Konzepte o.ä. wird per 
E-Mail an den eigentlichen, hierarchischen Dienstwegen vorbei kommuni
ziert. l73 Sachbearbeiter mailen ihre Anregoogen - allerdings regelmäßig unter 
BiIligoogund Inkenntnissetzilllg der oomittelbaren Vorgesetzten - direkt an 
die Verwaltungsspitze. Zwar würde dieser direkte Kontakt auch ohne E-Mail 
ftmktionieren. Offensichtlich hat aber die allgemein anerkannte Informalität 
der E-Mail-Kommunikation hier den Effekt, dass auch die Umgehung des for
malen Dienstwegs leichter akzeptiert wird. 
Wenn hiermit dem Dienstweg etwas an Bedeutung genommen wird, geht es 
aber in Wirklichkeit gar nicht um eine Abschaffung der legitimationstheore
tisch erheblichen Hierarchiestrukturen. Durchbrochen wird die Hierarchie nur 
hinsichtlich der Kommunikation von »unten nach oben«. Im Hinblick auf 
Verwaltungsrationalität sinnvoller Zweck der Entformalisieroog der Kommu
nikation ist es, den Kommunikationsweg von unten nach oben zu erleichtern, 
um das kreative Potenzial aller Ebenen an der Spitze besser ausnutzen zu kön
nen (daraus ergibt sich zugleich, dass und warum die Entformalisieroog der 
Kommunikation von unten nach oben nur im kreativen - also im politischen -
Tätigkeitsbereich der Verwaltung, nicht aber beim Gesetzesvollzug zu erwar
ten ist). Diese von unten nach oben gerichtete Hierarchiedimension ist jedoch 
legitimationstheoretisch ohne Bedeutung, relevant ist allein die umgekehrte 
Hierarchiedimension von oben nach unten, die vor allem im Weisungsrecht 
des Vorgesetzten besteht. l74 Diese bleibt aber unangetastet. 
Zum anderen verliert der Dienstweg auch dadurch an Bedeutung, dass gleich
gestellte Mitarbeiter ohne Einbeziehung des Vorgesetzten direkt miteinander 
kommunizieren. Solche Querinformationen zur Beschleunigung der Arbeit 
und zur Entlastung der VorgesetztensteIlen sind zwar auch in einer konventio
nellen Verwaltung nicht unüblich175, nehmen aber in einer informationstech
nisch vernetzten Verwaltung sicherlich zu. Auch hierin ist jedoch groodsätz-

172 Entformalisierung erwartet auch Scherzberg, Die öffeutliche VelWaltung (Fn.l48), 212. 
173 Entformalisierte Kommunikation abseits der Dienstwege wird auch bei Reinermann, DÖV 

1999,20,23, als Wesen veränderter veIWaltungsintemer Kommunikationsformen beschrie
ben. 

174 Weisungs- und Aufsichtsrechte der VelWaltungsspitze sind Voraussetzung dafiir, diese 
politisch für das Handeln in ihrem Geschäftsbereich in Verantwortung nehmen zu könneu; 
s. dazu Dreier (Fn.l68), 134. 

175 Dazu SiepmanniSiepmann (Fn.165), 47f. 
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lich keine Gefährdung legitimationsrelevanter Hierarchiedimensionen zu er
blicken, weil Weisungsrecht und Verantwortung der vorgesetzten Ebenen 
wiederum erhalten bleiben. Allerdings setzt die effektive Wahrnehmung des 
Weisungsrechts Kenntnis der zu kontrollierenden Vorgänge voraus. Der für 
eine effektive Kontrolle erforderliche Informationsbedarf auf Vorgesetzten
ebene muss darum gedeckt bleiben. Gerade mit Hilfe von E-Mail ist es aber 
praktisch besonders gut möglich, Vorgesetzte durch elektronische Kopien von 
der Querkommunikation zu unterrichten und ilmen so die erforderlichen In
formationen zur Verfügung zu stellen.176 

Insgesamt scheinen die Veränderungen verwaltungsintemer Kommunikati
onsabläufe infolge des Einsatzes von IuK-Technik denmach derzeit nicht sol
cher Art zu sein, dass das hierarchiebezogene Konzept von Verwaltungslegi
timation zu modifizieren wäre und das Verwaltungsorganisa- tions- oder 
-verfahrensrecht hierauf reagieren müsste. 

b) Verschleierung von Verantwortung 

Zu Legitimationseinbußen des Verwaltungshandelns könnte es kommen, 
wenn nicht erkennbar wäre, wer auf einen konkreten Verwaltungsvorgang 
Einfluss genommen hat, weil sich dann Verantwortung nicht zuordnen ließe. 
Wie gesehen, stehen bereits die Zuständigkeitsregelungen einer Beteiligung 
beliebiger Mitwirkender an Verfahren und Entscheidung entgegen. Bestehen 
aber (rechtmäßige) Zugriffsmöglichkeiten verschiedener Personen auf ein 
Dokument oder einen ganzen Arbeitsvorgang, setzt die Zuordenbarkeit von 
Verantwortung voraus, dass sich wie in einer Papierakte nachvollziehen lässt, 
wer in welcher Weise an einem Vorgang mitgewirkt hat. Im elektronischen 
Verfahren müssen Transparenz und Verantwortung über spezifische elektro
nische Dokumentationspflichten177 realisiert werden. Vorbild einer rechtli
chen Regelung könnte § 61V RegRL sein: »Bei elektronischer Vorgangsbear
beitung ist sicherzustellen, dass die Dokumente, der Laufweg und die Auf
zeichnungen aus der Bearbeitung (z.B. Geschäftsgangvermerke, Verfügun
gen, Aktenvermerke, Zeichnungen, Mitzeichnungen, Kenntnisnahmen) in 
Protokoll- und Bearbeitungsinformationen nachgewiesen und der elektroni
schen Akte zugeordnet werden.« Auch das Datenschutzrecht kennt bereits 
entsprechende Dokumentationspflichten über den lesenden und schreibenden 
Zugriff bei automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten (z.B die 
sog. »Eingabekontrolle« nach Nr. 5 der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG). Solche 

176 Allerdings könnte die Zunahme und Beschleunigung ve:rwaltungsintemer Kommunikation 
hierarchische Kontrolle praktisch erschweren, wenn die Flut der E-Mail-Kopien aufVorge
setztenebene nicht mehr zu bewältigen ist. 

177 Zur Notwendigkeit von Dokumentation auch Hoffinann-Riem, Verwaltungsrecht in der ln
formationsgesellschaft (Fn.l), 38; Groß,OOV 2001,159, 163f. m.w.N. 
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Dokumentationspflichten sollten über die datenschutzrechtlichen Aspekte 
hinaus für die elektronische Vorgangsbearbeitung insgesamt statuiert werden. 

3. Verlust der Funktionen der Papierakte 

Reaktionsbedarf des Verwaltungsverfahrensrechts könnte sich hinsichtlich 
der für die elektronische Verfahrensgestaltung zentralen elektronischen Ak
tenführung ergeben. Wie gesehen, lassen sich aus § 29 VwVfG inhaltliche 
Anforderungen an die Führung von Verfahrensakten herleiten. Auch über 
§ 29 hinaus ist die Aktenfiihrung - genauer: sind die Anforderungen, die man 
an die Aktenführung stellt - unter Rechtsstaats- und Legitimationsgesichts
punkten ein ausgesprochen wichtiges Instrument, um Transparenz und Kon
troIlierbarkeit des Verfahrens zu sichern. Anband der Akte soll nachvollzogen 
werden können, wie es zu einer Entscheidung kommt oder gekommen ist. Die 
Akte soll den Geschehensverlauf wahrheitsgetreu und vollständig dokumen
tieren und auf diese Weise die Kontrolle des Verwaltungshandelns ermög
lichenps 
Hier gibt es im elektronischen Verfahren Schwierigkeiten, die damit zu tun 
haben, dass die elektronische Akte im Vergleich zur Papierakte leichter mani
pulierbar ist und dass die gesamte elektronische Vorgangsbearbeitung weni
ger greifbar, viel »flüchtiger« zu sein scheint. 

a) Konkretisierung der Anforderungen an elektronische Aktenjührung 

Im Vordergrund der Aktenführungspflichten steht das Kriterium der Wahrheit 
und Vollständigkeit179 der Akte. Dem muss die elektronische Akte genauso 
genügen wie die Papierakte. Es wird sich zeigen, dass hier einige Besonder
heiten gelten. Auch das Kriterium der Beständigkeit weist bei elektronischer 
Aktenfiihrung Besonderheiten auf. Von eigener Bedeutung ist zudem die Ver
ständlichkeit der elektronischen Akte. 

(1) Vollständigkeit 

Forderungen, die hinsichtlich der Aktenwahrheit und -vollständigkeit traditio
neller Aktenfiihrung geltend gemacht werden, gelten uneingeschränkt auch 
für die elektronische Aktenführung. Sie müssen teilweise durch Entwicklung 
und Einsatz entsprechender Software technisch umgesetzt werden. 

178 Dazu Engel, IT -gestützte Vorgangsbearbeitung (Fn. 120), 149ff. 
179 Hufen (Fn.l4), 164 Rn.24I; BVerwG, NJW1983, 2135f.; BVerfU, NVwZ 1988, 62lf.; 

§ 6 II RegRL: »Das ans der Bearbeitung entstehende Schriftgut muss vollständig, authen
tisch und übersichtlich sein.« 
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a) Insbesondere müssen die Ergebnisse der Sachverhaltsermittlungen doku
mentiert werden. ISO Es wird die plausible Befürchtung geäußert, dass im Zeit
alter der E-Mail-Kommunikation ein großer Teil des Verwaltungsverfahrens 
undokumentiert bleibt, weil E-Mails nicht in die Akte aufgenommen werden. 
Dies kann gezielte Strategie sein, um heikle Vorgänge und Informationen der 
Kontrolle zu entziehen. lSI Die Aufnahme in die Akte kann aber auch aus ganz 
anderen Gründen unterbleiben, etwa weil sie nicht für notwendig gehalten 
wird, um Zeit zu sparen oder weil mangels strukturierter E-Mail-Verwaltung 
eine sinnvolle Aufnahme der elektronischen Kommunikation in die Akte 
nicht möglich erscheint. Die Verwendung von E-Mail durch die Verwaltung 
gefahrdet die Vollständigkeit der Aktenführung bereits heute, also bevor es 
überhaupt zu einer umfassenderen Elektronisierung der Verfahrensabläufe 
gekommen wäre. Es gibt bislang keine allgemeinen Regelungen darüber, wel
che E-Mails wo und wie abzulegen oder auszudrucken und in die Akte aufzu
nehmen sind.182 Elektronische Verwaltungskommunikation, die früher auf 
Papier erfolgte und dann zu den Akten genommen wurde oder telefonisch er
folgte und wenigstens zu einem Aktenvermerk führte, findet in der Akte u.U. 
keinen Niederschlag. Damit entgeht ein beträchtlicher Teil des Verfahrensab
laufs der Dokumentation. 
Genau genommen handelt es sich jedoch nicht um ein spezifisches Problem 
der E-Mail. Auch im Umgang mit papierschriftlichen Dokumenten und Tele
fongesprächen besteht keine einheitliche Handhabung der Frage, welche No
tizen in eine Akte aufzunehmen sind und welche nicht, über welche Telefo
nate Vermerke zur Akte zu nehmen sind und über welche nicht. Diesbezüg
lich fehlt es - von Spezialregelungen wie § 68 IV VwVfG über die Protokol
lierung der mündlichen Verhandlung im förmlichen Verfahren abgesehen -
bereits am eindeutigen rechtlichen Maßstab: Ob über Telefonate, Besprechun
gen oder sonstiges informelles Handeln von Rechts wegen schriftliche Ver
merke oder Niederschriften aufzunehmen und zur Akte zu nehmen sind, lässt 
sich nur schwer abstrakt bestimmen.183 Elektronisierung scham also kein 

180 So allgemein StelkenslKallerhoff, in SBS (Fn.30), § 24 Rn.2; Roßnagel, Möglichkeiten für 
Transparenz (Fn.27), 311, fordert insbesondere die Angabe von verwendeten Intemet-Infor
mationsquellen. 

181 Hienu unter dem Stichwort »Aktenhygiene« Roßnagel, Möglichkeiten für Transparenz 
(Fn27), 312 m.w.N. 

182 Der Ansatz einer solchen Regelung findet sich im baden-württembergischen und im bremi
schen Signaturerprobungsgesetz. Nach § 3 m des bremischen Gesetzes (OBI. v. 14.6.1999, 
138f.) sind durch Rechtsverordnung die Dokumentation des Zugangs einer Übermittlung 
(Nr.2) und die Fonn der Speicherung des Übermittlungsinhalts im einzelnen festzulegen, 
ähnlich § 3 I des baden-württembergischen Gesetzes, OBI. v. 3 1.7.2000, 536. 

183 Bonk/KalIerhoff, in SBS (Fn.30), §29 Rn.27, mit dem Vorschlag, je größer die Bedeutung 
des Verwaltungsverfahrens oder der Verwaltungsangelegenheit im öffentlichen oder priva
ten Interesse sei, desto eher gebiete der Grundsatz des fairen, objektiven und wahrheitsge
treuen Verwaltungsverfahrens eine Dokumentation des Geschehens, damit eine wahrheits
getreue Nachzeichnung der Fakten möglich werde.« Zurückhaltend auch Kopp/Ramsauer 
(Fn.55), § 10 Rn.13. 
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qualitativ neues, verschärft allerdings ein altes Problem. Wünschenswert 
wäre, dass einheitliche, möglichst präzise Konventionen für die Handhabung 
elektronischer Kommunikation und deren Aufuahme in die Akten vorgegeben 
werden. 
b) Es muss sich aus einer elektronischen Akte wie bei der schriftlichen Akte 
ablesen lassen, wer in welcher Weise auf die Entscheidung Einfluss genom
menhat184 

c) Nachträgliche Korrekturen an elektronischen Dokumenten müssen er
kennbar sein; insbesondere dürfen keine Dokumente aus der Akte entfernt 
werden. Für die elektronische Aktenführung bedeutet dies, dass keine unbe
fugte Löschung vorgenommen werden darf. IS5 

d) Da es niemals zu einer vollständig elektronischen Aktenführung in der 
Verwaltung kommen wird186, bedarf es außerdem einer Regelung über das 
Verhältnis von der Papier- zur elektronischen Akte. Die Behörde muss sich 
entscheiden, ob sie Akten im Wesentlichen elektronisch oder auf Papier führt. 
Eine der beiden Formen muss vollständig sein.187 

(2) Verständlichkeit 

Besondere Aufmerksamkeit muss auch dem Erfordernis der Aktenverständ
lichkeit gelten. Zwar sind an die Verständlichkeit einer Akte keine überzoge
nen Anforderungen zu stellen, weil sich deren Gestaltung in erster Linie an 
Behördenzwecken orientiert und die Akte an sich kein an den Bürger adres
siertes Schriftstück ist. Die Akte muss jedoch auch für Außenstehende und 
Verwaltungslaien so verständlich sein, dass das Recht auf Akteneinsicht nicht 
mangels Aktenverständlichkeit leer läuft. lS8 Eine elektronische Akte muss 

184 S. diesbeziiglich fiir die elektronische Ak1enfiihrung den bereits oben, 2.b) zitierten § 6 IV 
RegRL. 

185 So § 41II RegRL: »Dokumente dürfen aus der Akte nicht entfernt, bei Nutzung elektroni
scher Vorgangsbearbeitung nicht gelöscht werden. Elektronisch gespeicherte Infonnationen 
dürfen nur nach Beteiligung der Verfasserin oder des Verfassers gelöscht oder verändert 
werden.« 

186 Ein vollends papierloses Büro wird es vor allem in solchen Verwaltungsbereichen nicht ge
ben können, in denen Außendiensttätigkeit anf"allt. Es kann auch nicht in jeglichem Außen
dienst ein Laptop eingesetzt werden. Insbesondere bei Aufgaben der Sozialverwaltung -
z.B. bei einem Hausbesuch - könnte der Laptop-Einsatz dem Gesprächserfolg abträglich 
sein. Hier sind weiterhin Handakten sowie die Möglichkeit derpapierschriftlichen Notiz er
forderlich. 

187 Eine solche Regel findet sich fiir die Schriftgutverwaltung der Bundesministerien in § 6 111 
RegRL: »Ak1enrelevante elektronisch empfungene, erstellte oder versandte Dokumente sind 
danach bei papiergebundener Bearbeitung auszudrucken. Auch der umgekehrte Fall wird in 
der Erläuterung zu § 6 RegRL behandelt: Wird ausschließlich elektronisch gespeichertes 
Schriftgut verwaltet, können Eingänge in Papierform, die nicht an den Einsender zurückzu
senden sind, und Ausgänge, bei denen in Papierform abschließend gezeichnet wurde, nach 
elektronischer Erfassung vernichtet werden ... « 

188 Hufen (Fn.l4), 164 Rn242; s. auch Voßkuhle, Der Wandel von Verwaltungsrecht (Fn.l), 
387. 
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darum so gestaltet sein, dass sich auch Personen ohne besondere Kenntnisse 
von Aktenführung, insbesondere von elektronischer Aktenführung darin zu
rechtfinden können. Hieran ist z.B. die Gestaltung der Benutzeroberfläche des 
verwendeten Softwareprogramms zu messen189, zu berücksichtigen sind auch 
die Schwierigkeiten im Umgang mit Hypertext-Strukturen.l90 

Aktenverständlichkeit setzt zudem Übersichtlichkeit 191 voraus. Es muss 
darum ein System der Aktenführung verwendet werden, das Suchen und Fin
den von Akten ermöglicht. 192 So schreibt z.B. § 17 III Reg RL für die Schrift
gutverwaltung in Bundesministerien vor, dass bei elektronischen Akten eine 
eindeutige Kennzeichnung durch aktenbezogene Angaben in der Aktendatei 
zu gewährleisten ist. 193 Entsprechende Regelungen sollten für alle Verwaltun
gen getroffen werden. Viele Verwaltungen dürften dadurch allerdings vor ei
nige Schwierigkeiten gestellt sein, weil die bestehenden Aktenpläne häufig 
veraltet sind und aufgrund der Veränderung von Verwaltungsaufgaben ganz 
neue Einteilungen vorgenommen werden müssten, für die bislang die Klassi
fikationen fehlen. 

(3) Beständigkeit 

Ganz neuartige Probleme der Aktenführung ergeben sich hinsichtlich der Not
wendigkeit der Beständigkeit der elektronischen Akte. 194 Um ihre Dokumen
tationsfunktion dauerhaft erfiillen zu können, muss die elektronische Akte bis 
einschließlich zur endgültigen Archivierung nach Bundes- und Landesarchiv
gesetzen einerseits überhaupt erhalten werden und andererseits lesbar bleiben. 
Ersteres betrim den Erhalt und die Unversehrtheit der Datenträger und die 
Unverändertheit der Daten. Zweites verlangt die Vorhaltung195 des verwende
ten Programms oder ähnliche Maßnahmen, die sicherstellen, dass trotz 
schnellen Hard- und Softwarewandels Dokumente auch nach Jahren noch ge
lesen werden könnenl96• Beides muss sichergestellt sein, bevor zu einer voll-

189 Voßkuhle, Der Wandel von Verwaltungsrecht (Fn.I), 387. 
190 Dazu Idecke-Lux (Fn.46), 137ff. 
191 Das Merkmal der Übersichtlichkeit wird in § 6 II RegRL ausdrücklich vorgegeben. 
192 Dazu Roßnagel, Möglichkeiten für Transparenz (Fn27), 310, mit Hinweis auf den amerika

nischen Freedom of Electronic Infonnation Act, der jede Behörde verpflichtet, einen Index 
über die Akten zu erstellen und das Suchsystem zu beschreiben, das sie unterhält, um die 
Akten aufzufinden. 

193 S. außerdem § 14 RegRL: »Die Sachakten sind in einem Aktenverzeichnis gemäß Anlage 4 
zu registrieren.« 

194 Dazu Groß, DÖV 2001,159,164; Roßnagel, Möglichkeiten rur Transparenz (Fn.27), 312; 
Schreiber, K&R Beilage 2 zu Heft 10/2000, 11,40; Dix, Digitale Signaturen im Verwal
tungsverfahren: Besondere Sicherheitsanforderungen erforderlich? K&R Beilage 2 zu Heft 
10/2000, 11,22. 

195 Schreiber, K&RBeilage2 zu Heft 10/2000,11,40. 
196 Diesbezüglich optimistisch Roßnagel, Die digitale Signatur in der öffentlichen Verwaltung 

(Fn.156), 162; eher skeptisch Dix, K&R Beilage 2 zu Heft 10/2000, 11,22: »Die Aufrecht-
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elektronischen Aktenfühnmg übergegangen werden kann. Vorher ist der Ver
zicht auf konventionelle Aktenfiihrung unzulässig. l97 Sinnvoll ist auch eine 
Regelung der Dauer der Speicherung.198 Besonderheiten ergeben sich bei der 
Aufbewahrung digital signierter Dokumente: Hier sind zusätzlich technische 
Vorkehrungen zur Überprüfung einer digitalen Signatur und ihrer Gültigkeit 
zu treffen. l99 

Zum letzten Aspekt findet sich in § 37 N VwVfGE fiir den elektronischen 
Verwaltungsakt eine Regelung. Danach können durch Rechtsvorschriften zu
sätzliche Anforderungen an die qualifizierte elektronische Signatur eines Ver
waltungsakts und das ihr zugrundeliegende Zertifikat hinsichtlich deren dau
erhafter Überprüfbarkeit gestellt werden. Im Übrigen trifft der VwVfGE 
keine Regelung zur Sicherung der Beständigkeit. Demgegenüber finden sich 
in einigen Spezialgesetzen wenigstens Rahmenregelungen zur dauerhaften 
Aufbewahrung und Lesbarkeit von elektronischen Akten und Dokumenten.2OO 

Allerdings bleiben die erforderlichen konkreten technischen Detailregelungen 
auch in den Spezialgesetzen weitgehend der Verwaltung überlassen; auf 
gesetzliche Regelung wurde verzichtet.2ol Eine allgemeine Regelung zur 
Gewährleistung der Aktenbeständigkeit findet sich außerdem fiir die Schrift
gutverwaltung der Bundesministerien in § 18 RegRL.202 

erhaltung der Lesbarkeit digitalisierter Informationen wird vor dem Hintergrund der schnel
len Weiterentwicklung im Hard- und Softwarebereich und insbesondere bei den Speicher
medien immer schwieriger und kostenaufwendiger.« 

197 Groß, DÖV 2001,159,164; ähnlich Dix, K&R Beilage 2 zu Heft 1012000,11,22. 
198 Nach § 3 I Nr.3 des baden-württembergischen Signaturerprobungsgese1zes (GBI. v. 

31.72000, 536f.) ist die Speicherdauer durch Rechtsverordnung zu regeln. Zur Festsetzung 
von Aufbewahrungsfristen auch § 1l0c I, 11 1 Nr.2 SGB IV-Entwurf, BT-Drs. 14/9000,20. 

199 Schreiber, K&R Beilage 2 zu Heft 10/2000, 11,40. 
200 Nach § 126 I 2 GBO muss gewährleistet sein, dass 1. die Grundsä1ze einer ordnungsgemä

ßen Datenverarbeitung eingehalten, insbesondere Vorkehrungen gegen einen Datenverlust 
getroffen, die originären Datenbestände sowie deren Kopien sicher aufbewahrt werden und 
dass 2. die vorzunehmenden Eintragungen auf Dauer inhaltlich unverändert in lesbarer 
Form wiedergegeben werden können. 
S. auch § 110a SGB V-Entwurf, BT-Drs. 14/9000,20: 11. »Die Behörde kann an Stelle der 
sehriftlichen Unterlagen diese als Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf anderen dauer
haften Datenträgern aufbewahren, soweit dies unter Beachtung der Grundsätze der Wirt
schaftlichkeit und Sparsamkeit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Aufbewahrung ent
spricht. Nach den Grundsä1zen ist insbesondere sicherzustellen, dass 1. die Wiedergabe auf 
einern Bildträger oder die Daten auf einem anderen dauerhaften Datenträger ... b) während 
der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar sind und unverzüglich bildlich und 
inhaltlich unverändert lesbar gemacht werden können ... « 

201 So stellt zwar z.B. die Verordnung zur Durchführung der GBO (BGBI. I 1995, 115ff.) wei
tere Rahmenbedingungen auf, die im Betrieb eines elektronischen Grundbuches zu beachten 
sind. Es obliegt jedoch den Grundbuchämtern selbst, geeignete Sicherungsmaßnabmen zu 
bestimmen und zu ergreifen, um die dauerhafte Lesbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten, 
dazu Schreiber, K&R Beilage 2 zu Heft 1012000, 11,40. 

202 I: »Abschließend bearbeitetes Schriftgut ist bis zur Aussonderung vollständig im Aktenbe
stand aufzubewahren, vor einem unbefugten Zugriff zu sichern und vor Beschädigung und 
Verfall zu schützen. Bei elektronisch gespeichertem Schriftgut sind die Vollständigkeit, In
tegrität, Authentizität und Lesbarkeit durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten.« 
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b) Kodifikationsbedürftigkeit 

Die Überlegungen zur Konkretisierung der Anforderungen an eine elektroni
sche Aktenführung legen die Regelung verschiedener Aspekte der Aktenfüh
rungnahe. 
Hinsichtlich des Merkmals der Vollständigkeit der Akte könnten Kriterien für 
die Aufnahme von E-Mails in die Akte vorgegeben werden, es könnten Rege
lungen über die (Un-)Zulässigkeit des Löschens von Dokumenten, über die 
Dokumentation des Laufwegs des Bearbeitungsvorgangs und damit die Zuor
denbarkeit bestimmter Arbeitsschritte zu den jeweiligen Bearbeitern auf
gestellt werden. Hilfreich erscheint auch eine Bestimmung, die die Behörde 
verpflichtet, sich zu entscheiden, ob sie bestimmte Akten im Wesentlichen 
elektronisch oder auf Papier führt. Zur Erfüllung des Merkmals der Verständ
lichkeit könnten die Notwendigkeit leicht handhabbarer Ausgestaltung der 
Benutzeroberflächen und übersichtlicher Aktenführung vorgegeben und eine 
einheitliche, systematische Aktenkennzeichnung sowie die Führung eines 
Ak.tenverzeichnisses gefordert werden. Besonders wichtig erscheint im Hin
blick auf das Erfordernis der Beständigkeit eine Regelung, die den Verzicht 
auf traditionelle Aktenführung zugunsten vollständig elektronischer Akten
führung nur unter der Voraussetzung gestattet, dass die dauerhafte Unverän
dertheit und die Lesbarkeit der Dokumente trotz Kurzlebigkeit von Hard- und 
Software durch technische Maßnahmen sichergestellt ist. Vorbild hierfür 
könnten § 126 I 2 Nr.l, 2 GBO oder § 18 I RegRL sein. Wie in § 18 III RegRL 
könnten darüber hinaus konkrete Regelungen darüber getroffen werden, wie 
die Lesbarkeit der Dokumente zu gewährleisten ist. 
Zu den meisten Regelungsvorschlägen gibt es bereits Vorbilder, insbesondere 
in der oben mehrfach zitierten RegRL. 
Bei alledem fragt sich allerdings, ob solche Regelungen gesetzlicher Kodifi
kation bedürfen. Die Aktenführung ist trotz ihrer über den Binnenbereich der 
Verwaltung hinausweisenden materiellen Tragweite ein verwaltungsinterner 
Vorgang, ihre Ausgestaltung damit eine Frage der Verwaltungsorganisation. 
Die Aufgabe der Verwaltungsorganisation fällt grundsätzlich in den Eigenbe
reich der Verwaltung.203 Dies bedeutet freilich nicht, dass der Gesetzgeber 
sich hier eigener Regelungen strikt zu enthalten hätte.204 Sofern nicht umge
kehrt der Grundsatz des Gesetzesvorbehalts eingreift, muss der Gesetzgeber 
jedoch nicht tätig werden, sondern kann die Organisation der Eigeninitiative 

m: »Elektronisch gespeichertes Schriftgut bedarf der laufenden Pflege und I1UlSS jeweils 
rechtzeitig ohne inhaltliche Veränderung auf Fonnate und Datenträger übertragen werden, 
die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.« 

203 S. nur Böckenrörde, Die Organisationsgewalt im Bereich der Regierung, 1964, 86. 
204 Ebda, 88. 
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der Verwaltung überlassen.205 Einer Regelung von Detailfragen etwa hin
sichtlich der technischen Anforderungen an den Nachweis des Laufwegs ei
nes elektronischen Vorgangs, hinsichtlich der Aktenkennzeichnung oder der 
Führung eines Aktenverzeichnisses wie auch zur technischen Realisierung 
dauerhafter Dokumentlesbarkeit sollte sich der Gesetzgeber demnach enthal
ten. Die Verwaltung dürfte hier zur sachlich angemessenen Regelung besser 
in der Lage sein.206 Zudem sollte das elektronisch geführte Verfahren nicht 
durch - angesichts der jungen technischen Entwicklung - verfrühte gesetzli
che Regelung unnötig seiner Beweglichkeit beraubt werden.207 Gesetzliche 
Regelungen sollten sich darauf beschränken, zum einen die materiellen Krite
rien für die elektronische Aktenführung abstrakt vorzugeben. Zum anderen 
sollte der Verwaltung jedoch auch aufgegeben werden, deren Einhaltung 
durch Dienstanweisung, Verwaltungsvorschrift, Rechtsverordnung oder son
stige Maßnahmen zu organisieren und sicherzustellen. Denkbar wäre, § 29 
VwVfG in Anlehnung an § 126 I GBO um einen Absatz zu ergänzen, der ei
nerseits z.B. die (Landes-)Regierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung in 
bestimmten Verwaltungsbereichen elektronische Aktenführung vorzusehen. 
Andererseits müsste aber verlangt werden, dass die Einhaltung der o.g. mate
riellen Kriterien gewährleistet ist (a. Vollständigkeit: insbes. Dokumentation 
des Bearbeitungsvorgangs, Löschverbot; b. Verständlichkeit, insbesondere 
Übersichtlichkeit, c. Beständigkeit: Schutz vor Zerstörung und Verfälschung 
und Gewährleistung dauerhafter Lesbarkeit). Die technische Umsetzung die
ser Vorgaben bliebe dann der Verwaltung überlassen. 
Hilfreich erschiene dabei die Einrichtung eines Zertifizierungsverfahrens, in 
dem etwa die Vereinbarkeit konkreter Aktenführungsarrangements mit den 
gesetzlichen Vorgaben geprüft werden könnte. Es gibt bereits Verfahren, um 
IT -Systeme zu zertifizieren, dabei geht es aber nur um die datenschutzrechtli
che Sicherheit. Zu nennen sind hier insbesondere das Sicherheitszertifikat 
durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nach § 4 BSI-

205 Zur Bedeutung des Grundsatzes des Gesetzesvorbebalts für die Kompetelmlbgrenzung zwi
schen Gesetzgeber und Verwaltung in Fragen der Verwaltungsorganisation Schmidt
Aßmann, Verwaltungsorganisation zwischen parlamen1arischer Steuerung und exekutivi
scher Organisationsgewalt, in Ipsen-FS, 1977, 333ff.; ders., DerVerfahrensgedanke in der 
Dogmatik: des öffentlichen Rechts, in Lerche/Schmitt Glaeser/Schrnidt-Aßmann, Verfahren 
als staats- und verwaltungsrechtliche Kategorie, 1984, I, 17f.; ders., Verwaltungsorganisa
tionsrecht als Steuerungsressource - Einleitende Problernskizze, in Schmidt-AßmannlHoff
mann-Riem, Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, 2001, 9, 61. 

206 Zu Modellen IT -gestützter Vorgangsbearbeitung und Schriftgutverwaltung und zu Pilotpro
jekten in der Bundesverwaltung Engel, IT-gestützte Vorgangsbearbeitung (Fn.l20), 143ff. 

207 Allgemein zu diesem Gesichtspunkt Schrnidt-Aßmann, Der Verfahrensgedanke in der Dog
matik des öffentlichen Rechts, in Lerche/Schmitt Glaeser/Schrnidt-Aßmann, Verfahren als 
staats- und verwaltungsrechtliche Kategorie, 1984, I, 19. 
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Errichtungsgesetz208 sowie das IT-Gütesiegel nach § 4 11 SHDSG209. Ver
wandt ist auch das DatenschutzauditzlO nach § 9a BDSG, § 10a NWDSG oder 
nach § 43 11 SHDSG2l1 • Um Aktenfiihrungsprogramme zu zertifizieren, müs
ste der Prüfauftrag aufverfahrensrechtliche Aspekte, nämlich auf die Qualität 
der Aktenführung erstreckt werden. 

4. Substitution gesetzlicher durch softwaregeleitete Verfahrenssteuerung 

Dem Verfahrensrecht als ganzem drohen Funktionsverluste durch den Einsatz 
prozessorientierter Software, die Verwaltungsabläufe steuert. Während ideal
typisch das Verfahrensrecht den Verfahrensverlauf steuert, ist es dann das je
weils verwendete Programm, welches die entscheidenden Impulse :für das 
Verfahren gibt. Durch den Einsatz prozessorientierter Software ändert sich 
demnach nicht lediglich die Form des Verfahrens, sondern unter Umständen 
auch dessen inhaltliche Gestaltung. Wenn so die Softwarebindung der Ver
waltung an die Stelle ihrer Gesetzesbindung tritt, erscheint dies in mehrfacher 
Hinsicht problematisch. 

a) Substitution des behördlichen Verfahrensermessens 

Zum einen scheint sich die Verwaltung auf diese Weise ihres Verfahrenser
messens zu begeben, zu dessen Ausübung sie gesetzlich verpflichtet ist (ins
bes. §§ 10,24 I 2 VwVfG). Die konkrete Ausgestaltung des Verfahrens liegt 
nicht in der Verantwortung der Behörde, sondern wird durch das Programm 
vorgegeben. Ist ein Verfahrensschritt im Programm nicht vorgesehen, kann er 
nicht erfolgen. So wird von Programmen berichtet, die eine gründlichere Do
kumentation der Sachverhaltsermittlung nicht gestatten, weil eine Maske 
fehlt, in die umfassende Ermittlungsergebnisse einzutragen wären?12 Von 
dem Programm werden nur ganz bestimmte Sachverhaltsaspekte abgefragt, 
weitere Informationen erklärt das Programm durch Nichtbeachtung mittelbar 

208 Gesetz über die Errichtung des Bundesamtes fiir Sicherheit in der Infonnationstechnik (BSI
Errichtungsgesetz - BSIG) vom 17. Dezember 1990, BGBl. I, 2834. 

209 Dazu Bäumler, Datenschutz und IT -Gütesiegel im Praxistest, RDV 2001, 167, 169ff. 
210 Dazu Roßnagel, Datenschutz-Audit - ein neues Instrument des Datenschutzes, in Bäumler, 

H. (Hg.), Der neue Datenschutz, 1998, 65ff.; Bäumler, RDV 2001,167, 168f.; Dieckmann/ 
EitschbergerlEul/SchwarzhauptIWohlrab, Datenschutz - Quo Vadis? DuD 2001, 549ff. 

211 Am weitesten fortgeschritten und durch untergesetzliche Vorschriften umgesetzt ist delZeit 
das Datenschutzauditverfahren in Schleswig-Hoistein. S. dazu »Anwendungsbestimmun
gen des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz zur Durchführung eines Daten
schutzaudits nach § 43 Abs.2 LDSG«, http://www.rewi.hu-berlin.delDatenschutzlDSB/SHI 
materiaVrechtlauditlaudit.html. 

212 Allgemein zur Kritik der Anwender an der Einengung von Handlungs- und Entscheidungs
spielräumen aufgrund mangelnder Flexibilität der Steuenmgsfunktionen in infonnations
technisch unterstützten Verwaltungsprozessen Engel, IT-gestützte Vorgangsbearbeitung 
(Fn.l20) 145. 
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für unerheblich. Es bestimmt also nicht - wie § 24 I 2 VwVfG es vorsieht
die Behörde Art und Umfang der Ermittlungen, sondern das eingesetzte Pro
gramm. Damit ist nicht zuletzt die Legitimationsgrundlage des Verwaltungs
handelns in Frage gestellt, weil die Verwaltung die Verfahrensverantwortung 
aus der eigenen Hand zu geben und in die der Entwickler der Software - re
gelmäßig private Unternehmen - zu legen scheint. 

Dies führt jedoch nicht zur Unzulässigkeit des Einsatzes von verfahrens
steuernder Software: 
Die Verfahrensverantwortung der Behörde und ihre Verpflichtung zur Aus
übung des Verfahrensennessens muss eben bereits bei der Auswahl der Soft
ware zum Tragen kommen. Insoweit ist die Ennessensausübung auf den Zeit
punkt der Softwareauswabl vorverlagert und die Software fungiert ähnlich 
wie eine ennessenslenkende Verwaltungsvorschrift selbstprogrammierend. 
Solche Fonnen der Selbst bindung der Verwaltung sind üblich und zulässig, 
im Einzelfall bleibt lediglich zu prüfen, ob eine besondere Konstellation aus
nahmsweise ein Abweichen von der Eigenprogrammierung verlangt.213 

Der Auswahl der Software durch die Behörde kommt damit zentrale Bedeu
tung zu - auch unter Legitimationsgesichtspunkten. Mit der Auswahl über
nimmt die Behörde die Verfahrensverantwortung für das Programm. Tatsäch
lich wirksam wird diese Verantwortung allerdings nur, wenn eine inhaltliche 
Auseinandersetzung mit der Leistungsfahigkeit des Programms erfolgt. In der 
Praxis scheinen solche Prozesse durchaus stattzufinden: Verwaltungssoftware 
wird in enger Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsmitarbeitern und Soft
wareentwicklern erarbeitet; es wird vorab gemeinsam fonnuliert, welche An
forderungen ein Programm erfüllen muss. Dabei sollte wegen der angedeute
ten Ennessensproblematik auch darauf geachtet werden, dass das Programm 
dem Bearbeiter gewisse Spielräume bietet, um auf ungewöhnliche Sachver
halte angemessen reagieren zu können. Denkbar wäre etwa, stets Platz für die 
Eintragung unvorhergesehener Aspekte einzuräumen. Allerdings wird kaum 
für jede Behörde eine ganz individuelle Lösung entwickelt, sondern es besteht 
eine Tendenz zum Einsatz standardisierter Software, denn ohne Standardisie
rung sind die erhoffien Rationalisierungseffekte verfahrensuntersrutzender 
Software nicht zu haben. Die realen Einwirkungsmöglichkeiten einzelner 
Verwaltungen sind darum begrenzt. Ihre tatsächliche Möglichkeit der Verant
wortungsübernahme beschränkt sich regelmäßig auf die Entscheidung, eine 
vorhandene, weitgehend standardisierte Software einzusetzen oder sie nicht 
einzusetzen. Auch damit übernimmt die Behörde jedoch in juristisch hinrei
chender Weise die Verfahrensverantwortung für das Programm. 

213 Hufen (Fn.l4), 87 Rn.105. 
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b) Verlust gesetzlicher SteuerungswirkunglGe/ahr programmierter Verfah
rens/ehler 

Zum anderen scheint das Verfabrensgesetz selbst an Steuerungswirkung zu 
verlieren; an seine Stelle tritt das Programm. Bildet ein Programm die Rechts
lage nicht richtig ab, kommt es damit über die Ermessensproblematik hinaus 
zum Verfabrensfehler. Schränkt ein Programm etwa die Dokumentation der 
Sachverhaltsermittlung zu sehr ein, wäre möglicherweise das Gebot der Sach
verhaltsermittlung und ihrer aktenförmigen Dokumentation214 verletzt (§ 24 I 
VwVfG). 
Das Verfahrensrecht büßt seine Steuerungswirkung jedoch nicht wirklich ein. 
Diese muss vielmehr mittelbar entfaltet werden, nämlich vermittelt über eine 
den gesetzlichen Anforderungen entsprechend ausgestaltete Software: Das 
Gesetz steuert die Ausgestaltung des Programms, das Programm steuert das 
Verfahren. Wenn das Programm im konkreten Fall die rechtlichen Anforde
rungen nicht richtig umsetzt, leidet ein strikt nach dem Programm durchge
führtes Verfahren zwar an einem Rechtsfehler. Dass falsche Selbstprogram
mierungen der Verwaltung zu Verfahrensfehlern führen können, ist jedoch für 
sich genommen keine Besonderheit des Einsatzes prozessorientierter Soft
ware: Läge der Verfahrensgestaltung etwa eine fehlerhafte Verwaltungsvor
schrift zugrunde, wäre das Verfahren auch rechtsfehlerhaft. Parallelen beste
hen auch zur Verwendung inhaltlich unzutreffender Vordrucke.215 Welche 
Konsequenzen das hat, hängt von der Fehlerfolgenregelung ab. 
Problematisch könnte allerdings erscheinen, dass programmbedingte Verfah
rensfehler nicht sofort abgestellt werden können, weil dafür zunächst neue 
Software beschafft werden müsste, was auf verwaltungspraktische, insbeson
dere finanzielle Hindernisse stößt. Insofern sind softwarebedingte Verfah
rensfehler korrekturresistenter als solche, die auf einer - ohne größeren Ko
stenaufwand überarbeitbaren - falschen Verwaltungsvorschrift beruhen. 
Auch insofern kommt der Auswahl der Software durch die Behörde zentrale 
Bedeutung zu: Fehler des Programms, die zu diesem Zeitpunkt übersehen 
werden, sind später nicht mehr ohne Aufwand zu beseitigen. Die einzelne Be
hörde könnte auch insoweit durch die Einrichtung von Zertifizierungsverfah
ren entlastet werden, durch die die allgemeine Verfahrensrechtskonformität 
bestimmter Programme bescheinigt wird. 
Tritt aber ein Fehler aufund kann auf den Korrekturbedarf nicht sofort durch 
Programmänderung reagiert werden, müssen sich die betroffenen Stellen auf 

214 Zur Notwendigkeit, das Ermittlungsergebnis zu dokumentieren, StelkensiKallerhoff, in SBS 
(Fn.30), § 24 Rn.2. 

2]5 Dazu allgemein Hufen (Fn.14), ]56 Rn.230. 
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andere Weise behelfen. (Im oben angeführten Beispiel wurden die zusätzli
chen Ergebnisse der Sachverhaltsermittlung einfach in einer an und für sich 
nicht dafür vorgesehenen Maske eingetragen.) Jedenfalls darf das erkannter
maßen fehlerhafte Programm nicht mehr schematisch angewendet werden. 

Aus zwei Gründen kann sich der Einsatz prozessorientierter Software im Hin
blick auf die Rechtmäßigkeit der Verfahrensgestaltung am Ende sogar als 
gewinnbringend erweisen: 
Zum einen wird das Risiko individueller Verfahrensfehlentscheidungen durch 
die Vorprogrammierung und unmittelbare Unterstützung des Verfahrensab
laufs verringert - vorausgesetzt, das Programm selbst hat die gesetzlichen 
Vorgaben richtig umgesetzt. Damit kehrt ein Ideal der Rechts- und Verwal
tungsinfotmatik der 70er und der frühen 80er Jahre, Verwaltungsentscheidun
gen durch Automation vollständig zu programmieren216 zurück: Verwal
tungsentscheidungen als solche können mangels Maschinisierbarkeit vieler 
Subsumtions- und Abwägungsvorgänge nicht vollständig vorprogrammiert 
werden. Hingegen ist der Verfahrensablauf in großen Teilen formalisierbar 
und damit auch besser programmier bar. Im Unterschied zur Idee automati
sierter Entscheidungsfindung wird der den Vorgang bearbeitende Mensch aus 
dem programmierten Verfahrensablauf auch keineswegs verbann~17: Es 
bleibt immer noch der Bearbeiter selbst, der jeden Verfahrensschritt einzulei
ten hat. Das Programm vollzieht das Verfahren also nicht selbst, sondern diri
giert lediglich den Bearbeiter durch das Verfahren. Der Einsatz verfahrensun
terstützender Software ist darum etwas völlig anderes als die Automation von 
Verwaltungsentscheidungen. Mit beiden verbindet sich aber die Hoffuung auf 
höhere Gleichfötmigkeit und auf Ausschaltung individueller Bearbeitungs
willkür und -fehler.218 

Zum anderen sollte der Rechtsumsetzungswille der privaten Softwareanbieter 
nicht unterschätzt werden. Wer den Verwaltungen standardisierte Software 
verkaufen möchte, wird darauf bedacht sein, gerichtsfeste Software zu ent
wickeln, denn ein Programm, das verwaltungsgerichtlicher Überprüfung nicht 
standhält, wäre wertlos. Es kommt darum nicht von ungefähr, dass Software
anbieter aus Sicht der Verwaltung bisweilen als »Bremser« empfunden wer-

216 Dazu z.B. Traunmüller (Fn.l34), 26ff. 
217 VgL Traunmüller (Fn.134), 32. Pointiert auch Lenk, Electronic Govemment (Fn.l6), 127, 

» ... Abkehr von der in der wissenschaftlichen Betrachtung immer noch verbreiteten Auf
fassung ... , welche die Informationstechnik-Anwendung in der Verwaltung gleichsetzt mit 
der Automation von Teilschritten und der mit dieser einhergehenden Formalisierung und 
Standardisierung des Umgangs mit Informationen. Der grundlegende Tatbestand ist nicht 
mehr die Automation, sondern das menschliche Zusammenarbeiten, bei dem Menschen sich 
der Informationstecbnik bedienen, also die Steuerleute in ihrem jeweiligen Tandem sind.« 

218 VgL Pitschas, Allgemeines Verwaltungsrecht (Fn.l), 264. 
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den, weil sie aufgrund rechtlicher Bedenken bestimmte Programmleistungen 
nicht anbieten wollen, die aus Verwaltungssicht sehr hilfreich wären.219 

c) Notwendigkeit der Programmdokumentation 

Unbedenklich ist der Einsatz prozessorientierter Software im Übrigen nur 
dann, wenn die Verfahrenslenkung durch das Programm nicht im Verborge
nen erfolgt. Die Verfahrensprogrammierung muss vielmehr kontrollierbar 
sein und daraus resultierende Verfahrensfehler müssen entdeckt werden kön
nen. Realisieren lässt sich dies, indem man das Programm als Teil der Akte 
ansieht, so dass sich zunächst das Akteneinsichtsrecht (§ 29 VwVfG) auf das 
Programm erstreckt und eine erste Kontrollwirkung entfalten kann.220 Dar
über hinaus ist das Programm im Rahmen von Aufsicht, Widerspruchs- und 
Gerichtsverfahren als Teil der Akte der Überprüfung zugänglich zu machen. 
Dann lassen sich Verfahrensfehler sogar besser nachweisen als im konventio
nellen Verfahren, wo man eine entsprechend schematische Dokumentation 
der Prüfungsschritte nicht hat. Einer Gesetzesänderung bedarf es insoweit 
nicht, die Überprüfung der Software lässt sich interpretatorisch lösen. 

V. Ergebnis 

Die wesentlichen Hindernisse für eine Intensivierung informationstechnisch 
gestützter, stärker integrierter Vorgangsbearbeitung sind durch die hohen Ko
ordinations- und Organisationsanforderungen bedingt, nicht durch Verfah
rensrecht. Insbesondere steht das geltende Recht einem Übergang zu elektro
nischer Aktenfiihrung nicht prinzipiell entgegen. Allerdings sind einer Inten
sivierung integrierter Vorgangsbearbeitung durch Zuständigkeitsvorschriften 
Grenzen gesetzt. Deren Reformbedarf kann nur im Einzelfall ermittelt wer
den. 
Die notwendigen Koordinations- und Organisationsmaßnahmen sollten ver
waltungsseits eigenständig ergriffen und nicht vom Gesetzgeber vorgegeben 
werden. Durch Gesetz könnte allenfalls die Koordinationsaufgabe als solche 
begründet und zu ihrer Wahrnehmung geeigneten Einheiten übertragen wer
den. Dies könnte der verwaltungsintemen Nutzung der IuK-Technikforder-

219 Im o.g. Beispiel war es in Wirklichkeit wohl nicht so, dass der Softwareanbieter nicht ver
standen hätte, dass die SachbeaJbeiter gern noch andere Eintragungen vornehmen möchten, 
sondern der Anbieter war der Auffassung, dass weitere Eintragungen datenschutzrechtliche 
Probleme hervorrufen würden. Datenschutzrechtliche Bedenken anf Seiten des Anbieters 
waren also der Grund fiir die unbequeme Bildschirmmaske. 

220 Das Recht auf Information über das verwendete Programm lässt sich auch aus § 25 Vwvro 
herleiten - ähnlich wie das Recht auf Information über die den Einzelfall betreffenden Ver
waltungsvorschriften u.ä., dazu Hufen (Fn.14), 156f. Rn.23 1. 
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lieh sein. Diese Einheiten sollten ihrerseits durch Gesetz errichtet werden, 
wenn hierin Private mitwirken und ihr technisches Know-how einbringen sol
len. 
Vergleichsweise großer Reaktionsbedarf des Verwaltungsverfahrensrechts 
wird mit der Zunahme netzgestützter Arbeitsfonnen entstehen, um Einbußen 
der verfahrensordnenden Funktion des Verfahrensrechts zu kompensieren. 
Zwar haben sich hier manche auf den ersten Blick denkbaren Einwände als -
jedenfalls vorerst - unbegründet erwiesen (preisgabe der positiven Segmen
tierungseffekte; Legitimationseinbuße durch Enthierarchisierung). Anlass zu 
Reaktionen geben jedoch infolge stärker integrierter Arbeitsabläufe denkbare 
Transparenzeinbußen, die die Zuordnung von Verantwortung erschweren. Im 
Vordergrund sollte hier die Auferlegung von Dokumentationspflichten ste
hen. Transparenz lässt sich auch bei organisatorisch und technisch eng ver
netzter Arbeitsweise wiedergewinnen, wenn Arbeitsschritte und Mitwirkung 
verschiedener Beteiligter dokumentiert werden. Ähnliches gilt für die Rück
gewinnung der bei elektronischer Vorgangsbearbeitung gefährdeten, beson
deren Verfahrensfunktion ordnungsgemäßer Aktenfiihrung. Die materiellen 
Grundsätze der elektronischen Aktenfiihrung und eine entsprechende Ge
währleistungspflicht der Verwaltungs spitze sollten gesetzlich vorgeschrieben, 
die technische Umsetzung im Einzelnen aber der Verwaltung überlassen wer
den, die allerdings durch Einrichtung eines Zertifizierungsverfahrens unter
stützt werden könnte. Transparenz muss schließlich auch beim Einsatz ver
fahrensuntersmtzender Software gewährleistet sein, in dem die verwendeten 
Programme offen gelegt werden. Ein Anspruch aufOffenlegung lässt sich ins
besondere im Rahmen des geltenden Akteneinsichtsrechts begründen. 

D. IuK-Teehnik-gestützte Neuordnung der Verfiigbarkeit verwaltungsinter
nen Wissens 

I. Leitbild 

Informationstechnische Vemetzung der Verwaltung scheint :für die in jedem 
Verwaltungsverfahren zentralen221 Vorgänge von Informationsbeschaffung, 
-aufbereitung und Informationsverwertung ganz neue Dimensionen zu eröff
nen: 

221 Zur zentralen Bedeutung der Informationsbeschaffimg und -verarbeitung Z.B. Hufen 
(Fn.14) 145 Rn.207; Bryde, Die Einheit der Verwaltung als Rechtsproblem, VVDStRL 46 
(1988), 181, 202; Schmidt-Aßmann, Verwaltungsverfahren (Fn.22), 624; Engel, IT
gestützte Vorgangsbearbeitung (Fn.120), 148. 
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Informationstechnisch vemetzte Verwaltung wird als umfassendes» Wissens
netz«222 begriffen, in dem jede Information zu jeder Zeit an jedem Ort und in 
jeder Form verfügbar ist223• Den Reiz der Ubiquität elektronischer Informa
tion macht die Möglichkeit besserer Verwertung verwaltungsintern bestehen
der Informationen aus:224 Die gemeinsame Nutzung existierender Daten 
durch verschiedene Verwaltungseinheiten lässt die Mehrfacherfassung und 
Mehrfachaktualisierung von Daten überflüssig werden. 225 Dies entlastet in er
ster Linie die Verwaltung, kann aber durchaus auch dem Bürger zugute kom
men, wenn bestimmte Angaben nur einmal und nicht vor verschiedenen Stel
len immer wieder gemacht werden müssen.226 
Freilich kann das umfassende Wissensnetz nur als grobes Leitbild verstanden 
werden. Schon wegen grundrechtlich verankerter Datenschutzerfordemisse 
darf es zur Ubiquität von Informationen, jedenfalls im personenbezogenen 
Bereich, niemals kommen.227 Vielmehr muss der Informationsfluss unter Da
tenschutzgesichtspunkten durch einzelfallbezogene228 technische Vorkehrun
gen, insbesondere durch die Verteilung von Entschlüsselungs- und Einsichts
rechten229, genau gesteuert werden. Neben diesem rechtsstaatlichen gibt es 
einen verwaltungspraktischen Einwand gegen Ubiquitätsvorstellungen: Eine 
ubiquitäre Informationsstruktur wäre gar nicht effizient nutzbar. Rationalisie
rungseffekte sind von der besseren Verfügbarkeit der Informationen nur dann 
zu erwarten, wenn die Informationen der jeweiligen Stelle aufgabenbezogen 
und aufgabengerecht zur Verfügung stehen. Hingegen können freie, unstruk
turierte Zugriffs systeme einen »information overload« zur Folge haben; die 
Informationsfiille ist dann wertlos, weil sie nicht beherrscht werden kann. 
Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die Speicherung von Information und 
der Zugang zu Information zu limitieren.23o 

222 Traunmüller (Fn.l34), 24. 
223 Killian/Wind, VerwArch 1997,499,500. 
224 Scherzberg, Die öffentliche Verwaltung (Fn.148), 210f., betont hingegen stärker den Inte

grationseffekt von über die Behördengrenzen hinweg hergestellten Datenverbünden. 
225 Reinermann, DV 1995, 1,6. 
226 Plakativ Plamper (Fn.87), 49: »Seit Jahren ist die unzureichende Nutzung der in der Kom

mune längst vorhandenen, aber in zahllosen Datenfriedhöfen der Aktenschränke und der 
Datenbanken in Rechenzentren und pes vergrabenen Wissensschätze zu beklagen ... Das 
Intranet bietet die Möglichkeit, das weitvertei1te kommunale Wissen für anstehende Ent
scheidungen zu nutzen. Insoweit nutzen wir endlich die informierte Kraft der Datenverar
beitung und schaffen bessere Angebote für die Bürgerinnen und Bürger.« 

227 S. nur Groß, DÖV 2001, 159, 164; Schreiber, K&R Beilage 2 zu Heft 10/2000, 11,40; 
Boehme-Neßler, NVwZ 2001, 374, 377; grundlegend das Volkszählungsurteil, BVerfGE 
65, I, 41ff. 

228 Auf die Notwendigkeit, bei jeder Neuorganisation die verfassungsrechtlichen Datenschutz
anforderungen im Einzelnen zu prüfen und technisch umzusetzen, weist Boehme-Neßler, 
NVwZ 2001, 374, 377, zutreffend hin. 

229 Dazu Schreiber, K&R Beilage 2 zu Heft 10/2000,11,40. 
230 Zu diesem Aspekt B. Becker, Offentliche Verwaltung, 621; zur Gefahr, »im Datenmeer un

terzugehen« anch Reinermann, DÖV 1999,20,25; Gömer, Öffentlicber Dienst im Informa-
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Damit zeigt sich zugleich die Komplexität der Aufgabe, Verwaltungen infor
mationeIl - also nicht lediglich informationstechnisch - zu vernetzen. Es ist 
keineswegs damit getan, dass Internetanschlüsse und Intranet vorhanden sind, 
über die Informationen ausgetauscht werden können. Vielmehr sind die Spei
cherung von und der Zugang zu Information im Hinblick auf die spezifischen 
Aufgaben jeder Verwaltungseinheit und jedes Verwaltungsmitarbeiters zu or
ganisieren. Das setzt insbesondere voraus, dass zunächst einmal erkannt wird, 
dass bei bestimmten Verwaltungsvorgängen Informationen gesammelt wer
den, die auch fiir andere Vorgänge von Bedeutung sind. Information und In
formationsbedarf finden nicht automatisch zueinander, sondern müssen syste
matisch zusammengebracht werden. So scheint etwa die Doppelverwertbar
keit von Immissionsdaten im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs
verfahren einerseits und bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplans an
dererseits nur langsam bewusst geworden zu sein.231 Der Verfügbarmachung 
von vorhandener Information hat also ein aufwendiger Prozess der Wissens
organisation vorauszugehen.232 Um Datenbanken oder Datenübermittlungssy
steme nutzen zu können, müssen zudem Übertragungsformate standardisiert 
werden, so dass die Verwertbarkeit durch andere Stellen technisch gewährlei
stet ist. Auch dies macht Koordination und Organisation erforderlich.233 

Insgesamt wird und muss die Informationsstruktur also vom Leitbild ubiqui
tärer Verfiigbarkeit weit entfernt bleiben. Es wird nur zu streng geplanten 
Verknüpfungen im Einzelfall kommen. Insoweit dürften allerdings durchaus 
noch erhebliche Rationalisierungsgewinne zu erzielen sein. 

II. Bedeutung des Verwaltungsverfahrensrechts 

Das Verfahrensrecht spielt hier lediglich eine untergeordnete Rolle. Insbeson
dere behindert das Verwaltungsverfahrensrecht eine informationstechnisch 
unterstützte engere Verzahnung und damit die bessere Verwertung verwal
tungsintern vorhandener Information nicht. Es wird sogar vorgeschlagen, die 
Heranziehung im Internet oder bei anderen Stellen online verfügbarer Infor
mationen als Bestandteil der Sachverhaltsermittlungspflicht (§ 24 Vwvro) 

tionszeitalter, in Reinennann (Hg.), Regieren und Verwalten im Informationszeitalter, 2000, 
432, 441, spricht vom »Meer von virtuellem Müll«, meint damit aber vor allem die Qualität 
der vom Bürger im Internet erhältlichen Informationen. 

231 Dazu Plamper (Fn.87), 49. 
232 Reinermann, DÖV 1999,20, 25; Scherzberg, Die öffentliche Verwaltung (Fn.l48), 211 

m. w.N.; Schmidt-AßmlUlll, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft (Fn.14), 417f. 
m.w.N. 

233 Plastisch belegt wird dies z.B. durch die Schwierigkeiten bei der Errichtung eines neuen Da
tensystems für das BKA (INPOL-neu). Das bereits 100 Mio. DM teure Projekt scheint kurz 
vor dem Scheitern zu stehen. 
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anzusehen.234 Freilich ergeben sich ganz erhebliche Hindernisse für informa
tionelle Vemetzung aus dem Datenschutzrecht235, das sich durchaus als Teil 
des Verwaltungsverfahrensrechts fassen ließe.236 Datenschutzrechtliche 
Aspekte bleiben hier jedoch - seiner Sonder behandlung durch den Gesetzge
ber folgend - ausgeklammert. 
Im Übrigen ist es, wie gezeigt, vor allem eine Organisations- und Koordinati
onsaufgabe, mit den Mitteln der IuK-Technik im Rahmen des rechtlich Mög
lichen eine bessere Informationsverwertung herbeizuführen.237 Möglicher
weise kann der Gesetzgeber hier fördernd tätig werden, indem durch Gesetz 
institutionelle Vorkehrungen für die Erfüllung dieser Aufgabe getroffen wer
den. So ließe sich die informationelle Vemetzung sicherlich effektiver voran
treiben, wenn man hierfür zentrale Organisationseinheiten errichtete und 
diese mit der Aufgabe betraute, den notwendigen Informationsfluss für den 
Einzelfall zu ermitteln und zu steuem.238 

III. Beeinträchtigung der veifahrensordnenden Funktion 

Reaktionen des Verwaltungsverfahrensrechts könnten allerdings zur Wah
rung seiner Verfahrenssteuerungsfunktion erforderlich sein. 

1. Wissensasymmetrie zwischen Verwaltung und Bürger 

So besteht die Gefahr, dass die informationelle Vemetzung der Verwaltung 
Wissensasymmetrien im Verhältnis zur Außenwelt hervorruft, wenn die Ver-

234 Pitschas, Allgemeines Verwaltungsrecht (Fn.l), 29lf.; s. auch Hoffinann-Riem, Verwal
tungsrecht in der Informationsgesellschaft (Fn.l), 29. 

235 Einschlägig ist hier auch die literarische Auseinandersetzung um die grundrechtlichen Gren
zen der Zulässigkeit von »Infonnationshilfe«, insbesondere der »OnIine-Abfrage« von In
fonnation; dazu W. Schmidt, Amtshilfe durch Informationshilfe, ZRP 1979, 185ff; Schlink, 
Die Amtshilfe, 1982, insbes. 169ff.; ders., Datenschutz und Amtshilfe, NVwZ 1986, 249ff.; 
Wilde, Amtshilfe und Datenschutz im Lichte des Volkszählungsurteils des Bundesverfas
sungsgerichts, BayVBl. 1986, 23Off.; Simitis, Von der Amtshilfe zur Informationshilfe, 
NJW 1986, 2795ff.; Bryde (Fn.221), 181, 203ff.; Lehner, Der VOJbehalt des Gesetzes fiir 
die Übermittlung von Informationen im Wege der Amtshilfe, 1996. 

236 Zum Zusammenhang Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft 
(Fn.l4),419. 

237 Der Gesetzgeber ist allerdings gefragt, wenn gmndrechtsrelevante Daten übennittelt wer
den, weil es hierfiir einer gesetzlichen Grundlage bedarf. Eine allgemeine Regelung fiir Da
tenübennittlung an öffentliche Stellen findet sich in § 15 BDSG, eine weitergehende Spezi
alregehmg ist in § 117 BSHG getroffen, der es gestattet, Sozialhilfeemplanger regelmäßig 
im Wege des automatischen Datenabgleichs mit Auskunftsstellen zu überprüfen. Zum Ge
setzesvorbehalt bei der Datenübennittlung s. die Nachweise oben in Fn.235. 

238 S. Grabow/Floeting, Wege zur telematischen Stadt, in KubicekIBracyklKlumpplMüllerl 
Neu!RauboldIRoßnagel (Hg.), Multimedia@Verwaltung, Jahrbuch Telekommunikation 
und Gesellschaft 1999,75,80; Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrechtin der Infonnationsge
sellschaft (Fn.l4), 418. 
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waltung eigenes und fremdes Wissen immer besser ausnutzen kann, die 
Adressaten der Verwaltungstätigkeit und sonstige Außenstehende jedoch an 
diesem Wissenszuwachs nicht partizipieren.239 Grundsätzlich können Wis
sensungleichgewichte durch Geltendmachung von Auskunftsanspriichen 
nach § 25 VwVfG und Akteneinsichtsrecht nach § 29 VwVfG kompensiert 
werden. Damit diese Rechte auch gegenüber einer informationell vemetzten 
Verwaltung ihre Wirkung erhalten, muss die Ausnutzung der Online-Informa
tionsquellen durch die Verwaltung einen erkennbaren Niederschlag finden. 
Internetrecherchen und Abfragen bei verwaltungsinternen Datenbanken soll
ten darum als wesentlicher Teil der Sachverhaltsermittlung in der Akte doku
mentiert werden240, so dass das Akteneinsichtsrecht auch Außenstehenden 
Zugang zu diesen Informationen verschaffi. Einer Gesetzesänderung bedarf 
es insofern nicht; es genügt eine weitere Auslegung der ohnehin schon in § 24 
VwVfG verankerten Pflicht, Gang und Ergebnisse der Sachverhaltsermittlung 
in den Akten zu dokumentieren241 • 

2. Amtshilfe 

Anpassungsbedarf des Verwaltungsverfahrensrechts wird angesichts ver
stärkter informationeller Zusammenarbeit beim Amtshilferecht erwartet, weil 
der Informationsaustausch innerhalb informationstechnisch vernetzter Ver
waltungen aus dem Institut der Amtshilfe herauswachse.242 

Tatsächlich erfassen die Amtshilferegelungen in §§ 4ff. VwVfG nur Bruch
teile des denkbaren inter- und intranetgestützten Informationsaustauschs. So 
fehlt es bei einer Online-Abfrage am in § 4 VwVfG vorausgesetzten Merkmal 
des Ersuchens im Einzelfall.243 Die Amtshilferegelungen sind dann nicht an
wendbar. Das Verwaltungsverfahrensrecht sollte hierauf durch Errichtung ei
nes neuen amtshilfeähnlichen Institutsfür die informationelle Zusammenar
beit reagieren, wenn infolge der Nichtanwendbarkeit der Amtshilferegelun
gen deren notwendige Steuerungsfunktionen leer liefen. 
Wesentlicher Regelungsgehalt der Amtshilfevorschriften ist die Verpflich
tung der ersuchten Behörde, Hilfe zu leisten. Da Online-Datenabfragen nicht 
erfasst sind, gibt es auch keine Verpflichtung :für datenbesitzende Behörden, 
diese Daten in einer online abrufbaren Datenbank zur Verfügung zu stellen. 
Erst die zügige Abrufbarkeit von Daten macht informationelle Vemetzung 
aber wertvoll. Muss wegen jeder gewünschten Information zunächst eine Be-

239 Zum Problem »infonnationeller Asymmetrien zwischen Individuen und Organisationen« 
auch Pitschas, Allgemeines Verwaltungsrecht (Fn.l), 236. 

240 V gl. Roßnagel, Möglichkeiten für Transparenz (Fn.27), 311. 
241 Ste1kenslKallerhoff, in SBS (Fn.30), § 24 Rn.2. 
242 Hoffinann-Riem, VelWaltungsrecht in der Informationsgesellschaft (Fn.l), 34f. 
243 KopplRamsauer (Fn.55), § 4 Rn.l3 in Fn. 12; Bryde (Fn.221), 181,207. 
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hörde um Hilfe ersucht werden, geht der Rationalisierungseffekt informati
onstechnischer Vernetzung schnell verloren. Auf den ersten Blick könnte es 
darum wünschenswert erscheinen, den Amtshilfegedanken zu erweitern, in
dem eine Regelung über die Verpflichtung zur Sammlung und (Online-) Zur
verfügungstellung von Daten getroffen wird. Dies abstrakt zu regeln, dürfte 
jedoch kaum möglich sein: Es lässt sich nicht allgemein sagen, welche Daten 
zu sammeln und wem in welcher Weise zur Verfügung zu stellen sind.244 Wie 
gesehen, kann sowohl aus datenschutzrechtlichen als auch aus verwaltungs
praktischen Gründen nicht einfach jede Verwaltungsinformation allgemein 
verfügbar gemacht werden. Es müssen vielmehr auf konkrete Verwaltungs
aufgaben zugeschnittene Datenbanken eingerichtet und Informationsver
biinde organisiert werden, zu denen bestimmte Stellen mit berechtigtem Inter
esse Zugang haben. Dabei sind auch Fragen der Kostenverteilung zu klären, 
da § 8 VwVfG unanwendbar ist.245 Eine allgemeine verfahrensrechtliche 
Regelung kann hierüber nicht getroffen werden.246 

Im Übrigen sind die Behörden nicht daran gehindert, freiwillig im Rahmen 
des grundrechtlich Zulässigen Organisationsverbiinde zu vereinbaren.247 So
fern der Datenaustausch Grundrechte nicht beeinträchtigt, ist dafür keine ge
setzliche Grundlage erforderlich. 
Eine gesetzliche Ergänzung oder Erweiterung des Instituts der Amtshilfe ist 
auch nicht aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten - insbesondere des Grund
rechtsschutzes - erforderlich. Man könnte sich zwar sorgen, dass mit der 
Amtshilfe auch rechtsstaatliche Sicherungen des Amtshilferechts verloren ge
hen: Würde Information im Wege der Amtshilfe weitergegeben, müsste die 
ersuchte Behörde zunächst prüfen, ob sie die Information überhaupt weiterge
ben darf. Diese Filterfunktion entfallt bei der Online-Abfrage von Informa
tion.248 Damit entfällt aber nicht notwendig der Schutz, denn die materiellen 
Maßstäbe für die Frage, ob eine Information weitergegeben werden darf oder 
nicht, bleiben erhalten. Sie entstammen nicht dem Amtshilferecht, sondern 
dem Datenschutz- und Geheimnisschutzrecht, auf deren Regeln das Amtshil
ferecht lediglich verweist (§ 5 II I Nr.I, 11 2 VwVfG). Die Einhaltung dieser 
Regeln kann auch bei der Online-Informationshilfe gewährleistet werden: Es 

244 Zum theoretischen Problem, Infonnationssysteme zu strukturieren, B. Becker, Öffentliche 
Verwaltung, 621. 

245 Dazu Schoenemann, Zur Novellierung des nordrhein-westf"alischen Melderechts, NWVBl. 
1998,93,94. 

246 Zur vergleichbaren Notwendigkeit einer »detailgenaueren Regelung der Infonnations- und 
Kommunikationsstrukturen« bei der Zusammenarbeit der europäischen Finanzverwaltun
gen von Bogdandyl Arndt, Die Zusammenarbeit der Finanzverwaltungen in der Europäi
schen Union, EWS 2000, I. 

247 Bryde (Fn.221), 181,207; dem steht auch nicht etwa ein »Autarkiegebot« entgegen, ein ge
nerelles Gebot der Autarkie der Verwaltungseinheiten gibt es als solches nicht, Bonkl 
Schmitz, in SBS (Fn.30), § 4 Rn.37. 

248 Hoffinann-Riem, Verwaltungsrecht in der Infonnationsgesellschaft (Fn.l), 34. 

274 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


ist dann zwar nicht die ersuchte Behörde, die filtern könnte. Die Filterung 
kannjedoch durch die Regelung der Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten vor
genommen werden. Eben darum ist die Errichtung und Nutzung von Daten
banken ja eine ausgesprochen anspruchsvolle Aufgabe: Rechtswidrige Infor
mationsflüsse müssen technisch vermieden werden. Eines neuen Instituts des 
allgemeinen Verfahrensrechts bedarf es dafür jedoch nicht. 
Insgesamt sind Amtshilfe oder erweiterte Formen von Informationshilfe im 
Ergebnis keine geeigneten Instrumente, um dem - allerdings tatsächlich be
stehenden - informationellen Koordinations- und Kooperntionsbedarf gerecht 
zu werden. Der Aufbau von Datenbanken ist, wie gesehen, durch eine allge
meine verfahrensrechtliche Regelung kaum steuerbar. 

IV. Ergebnis 

Als rechtliches Hindernis für die engere informationelle Zusammenarbeit er
weist sich das durch Datenschutzrecht konkretisierte Grundrecht auf infor
mationelle Selbstbestimmung. Im Übrigen gilt auch hier, dass Hemmnisse 
eher bei den praktischen Schwierigkeiten der für sinnvolle informatorische 
Verkniipfungen und Datentransfers notwendigen Koordination und Organi
sation liegen. Der Gesetzgeber kann diese Aufgabe nicht selbst umfassend er
füllen. Er kann vereinzelt bestimmte informationelle Verbindungen gesetzlich 
vorschreiben; aus Gründen des Grundrechtsschutz darf eine informationelle 
Verkniipfung u.U. sogar nur aufgrund gesetzlicher Ermächtigung vorgenom
men werden. Dabei wird der Gesetzgeber jedoch in der Regel auf praktisch re
levant gewordene Informationsvernetzungsbedürfnisse reagieren. Die Haupt
last der systematischen Ermittlung von Verknüpfungspotenzial, Koordination 
und Organisation der Verknüpfung ruht wiederum auf den Schultern der Ver
waltung. Auch hier kann der Gesetzgeber allerdingsfordernd tätig werden, in
dem er zentrale Organisationseinheiten errichtet und diesen Koordinations
aufgaben überträgt. Unter dem Gesichtspunkt der Bewahnmg der verfahrens
ordnenden Funktion des Verfahrensrechts besteht kein verfabrensgesetzlicher 
Reaktionsbedarf. 

Schluss 

Es hat sich gezeigt, dass das Verfahrensrecht zwar auf die informationstechni
schen Vernetzungen der Verwaltung reagieren muss, dass aber nicht die das 
Verwaltungsverfahrensrecht prägenden Institute als solche revisions- oder gar 
substitutionsbedÜTftig sind, sondern dass es im Wesentlichen um Feinregulie
rung am bestehenden Verfahrensrecht gehen muss, die zum großen Teil durch 
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eine den technischen und organisatorischen Verwaltungsentwicklungen ange
passte Interpretation des geltenden Rechts erfolgen kann. 
Will das Verfahrensrecht seine verfahrensordnende Funktion auch in einer 
elektronisch und softwareunterstützt arbeitenden, virtuell integrierten Ver
waltung behaupten, muss es insbesondere die Gefahren von Manipulation und 
Intransparenz elektronischer Kommunikation verarbeiten. Unter verschieden
sten Aspekten haben sich Dokumentationspflichten als sinnvolles Mittel er
wiesen, diesen Gefahren zu begegnen. Ein hohes Dokumentationsniveau kann 
die Gefahren elektronischer Vorgangsbearbeitung kompensieren249; insbe
sondere das möglicherweise etwas altmodisch anmutende Instrument der Ak
tenfiihrung gelangt im modemen, elektronischen Verwaltungsverfahren zu 
neuer Bedeutung. Am Ende erscheint elektronische Vorgangsbearbeitung 
durch entsprechende technische Vorkehrungen dann sogar besser, manipula
tionssicherer dokumentierbar als die papieme250: Eine E-Mail kann »unlösch
bar« gemacht werden, ein Stück Papier nicht. Transparen.z251 und Nachvoll
ziehbarkei~52 könnten darum neben den erhoffien Rationalisierungseffekten 
und neben der Steigerung administrativer BÜTgemähe weitere Gewinne des 
Einsatzes elektronischer Medien im Verwaltungsverfahren sein. 

249 Ähnlich Schmidt-Aßmann, Verwaltungskontrolle - Einleitende Problemsikzze, in Schmidt
AßmannlHoffmann-Riem, Verwaltungskontrolle, 2001,9, 25f.; zum Dokumentationserfor
demis auch Hoffmann-Riem, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft (Fn.l), 38. 

250 Dazu Z.B. Rosenbach, Elektronische Datenverarbeitung und das Verwaltungsverfahrens
gesetz,~Bl. 1997,326,327. 

251 Hattenberger, Der virtuelle Behördenweg, DuD 2001, 539, 540. 
252 Lenk, Außerrechtliche Grundlagen (Fn.l), 60. 
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A. Einleitung 
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Das Verwaltungsverfahrensrecht sieht sich gegenwärtig mit einer Vielzahl 
neuartiger verfahrensrechtlicher Regelungen und Fachgesetze konfrontiert. 
Die bereits von Haus aus nicht sehr stark ausgeprägte vereinheitlichende und 
ordnungsbildende Kraft des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist damit auf dem 
besten Weg, sich vollständig zu verflüchtigen. Um so drängender erscheint die 
Aufgabe, die verschiedenen verfahrensrechtlichen Spezialdiskurse zusam
menzuführen und auf verallgemeinerungsfähige Strukturen hin zu unter
suchen. I Die nachfolgenden Ausführungen wollen hierzu einen Beitrag 
leisten. Ausgehend von den zentralen Antriebskräften der Fortentwicklung des 
Verwaltungsverfahrensrechts (B.) und einer kurzen methodisch reflektierten 
Bestandsaufnahme (c.) werden drei »neue« Verfahrenstypen näher herausge
arbeitet (0.). Allgemeine Überlegungen zu übergreifenden Entwicklungsten
denzen (E.) und ein kurzer Ausblick (F.) schließen die Ausführungen ab. 

B. Antriebskräfte der Fortentwicklung des Verwaltungsveifahrensrechts 

Seit den 5Üer Jahren ist die juristische Auseinandersetzung um eine ange
messene gesetzliche Ausgestaltung des Verwaltungsverfahrens nicht abge
brochen. Dabei lassen sich verschiedene Phasen der Diskussion unterschei
den: In der ersten Phase ging es um die Kodifikation der bis dahin auf ge
wohnheitsrechtlicher Basis anerkannten Verfahrensregelungen2• Die zweite 

So z.B. auchH. J. Bonk, 25 Jahre Verwaltungsverfahrensgesetz, NVwZ 2001, S. 636 (642): 
»deutlicher nonnativer Systematisierungsbedarf«. Allgemein zur Notwendigkeit der 
Systembildung im Verwaltungsrecht E. Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungs
recht als Ordnungsidee, 1998, S. 1 ff. 

2 Übersichtlich dazu P. StelkerlS, in: P. StelkenslH. J. BonklM. Sachs, Vwvro, 6. Aufl.2001, 
Einleitung, Rn. 9 ff. Freilich ist der Vereinheitlichungsprozeß nicht abgeschlossen, vgl. wei
terführend etwa R. Wahl, Neues Verfahrensrecht für Planfeststellung und Anlagengenehmi
gung - Vereinheitlichung des Verwaltungsverfabrens oder bereichsspezifische Sonderord
nung?, in: W. BlütnellR. Pitschas (Hrsg.), Reform des Verwaltungsverfahrensrechts, 1994, 
S. 83 ff., sowie W. Kahl, in diesem Band. Allgemein zur Bedeutung der Kodifikationsidee 
für das Verwaltungsrecht auch A. Voßkuhle, Kodifikation als Prozeß, in: P. Schlosser 
(Hrsg.), Das Bürgerliche Gesetzbuch 1896-1996, 1997, S. 77 ff. 
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Phase3 war gekennzeichnet durch eine breite »Verfahrenseuphorie«4 und den 
Aufstieg des Verfahrensgedankens zum neuen »Paradigma« der Rechtswis
senschatP. Es setzte sich die Erkenntnis durch, daß dem Verwaltungsverfah
ren als »Verwirklichungsmodus« des materiellen Verwaltungsrechts6 eine 
zentrale Bedeutung für die Erfüllung des Funktionsauftrags der Verwaltung 
zukomme. In dem Maße, in dem es aufgrund der Komplexität der Lebens
sachverhalte immer schwieriger wird, durch inhaltliche Direktiven das Ent
scheidungsergebnis zu bestimmen, erlangt das Entscheidungsverfahren zu
nehmend größeres Gewichts. Spätestens seit Anfang der neunziger Jahre 
befinden wir uns nun in einer dritten Phase. Sie ist geprägt von einem weitrei
chenden Umbau bestehender verfahrensrechtlicher Strukturen, der vornehm
lich durch zwei Antriebskräfte motiviert ist: 

I. Europäisierung des Verwaltungsveifahrensrechts 

An erster Stelle zu nennen sind die Einwirkungen des Europarechts. Der »Pro
zeß der Neuinterpretation, Inhaltsänderung und Substituierung selbstbe
stimmter Rechtssetzung durch gemeinschaftsdeterminierte Regelungen«9 hat 
auch das Verwaltungsverfahren erfaßt. Das Verwaltungsverfahrensrecht ist 
heute sogar »derjenige Bereich, in dem das EG-Recht die Systembildung am 
intensivsten beeintlußt.«10 Die Mechanismen und Folgen dieser Europäisie-

3 Zur Bilanz nach 10 Jahren vgl. H. J. Bonk, Vereinheitlichung und Fortentwicklung des Ver
waltungsverfahrensrechts in Bund und Ländern, DVBI. 1986, S. 485 ff.; P. Stelkens, Berei
nigung des Verwaltungsverfahrensrechts, NVwZ 1986, S. 541 ff. Zur Bilanz nach 15 Jahren 
F. Schoch, Der Verfahrensgedanke im Allgemeinen Verwaltungsrecht, Die Verwaltung 25 
(1992), S. 21 ff. 

4 F. Ossenhühl, Kernenergie im Spiegel des Verfassungsrechts, DÖV 1981, S. I (6). 
5 So H. HilI, Das fehlerhafte Verfahren und seine Folgen im Verwaltungsrecht, 1986, S. 

193 ff. 
6 Begriffsprägend R. Wahl, Verwaltungsverfahren zwischen Verwaltungseffizienz und 

Rechtsschutzauftrag, VVDStRL 41 (1983), S. 151 (153). 
7 Zutreffend H.-w. Laubinger, Der Verfahrensgedanke im Verwaltungsrecht, in: K. König! 

D. Merten (Hrsg.), Verfahrensrecht in Verwaltung und Verwaltungsgerichtsbarkeit, 2000, 
S. 47 (55). Zu weiteren Funktionen des Verwaltungsverfahrens anschaulich G. F. Schup
pert, Verwaltungswissenschaft, 2000, S. 794 ff. rn.w.N. 

8 Allgemein zur Bedeutung des Verfahrensgedankens im Öffentlichen Recht vgl. nur P. Ler
cheIW. Schmitt Glaeser/E. Schmidt-Aßmann, Verfahren als staats- und verwaltungsrecht
liche Kategorie, 1984, und H. Hill, Verfahren (Fn. 5), S. 189-214. 

9 K-P. Sommermann, Europäisches Verwaltungsrecht oder Europäisierung des Verwaltungs
rechts? , DVBl. 1996, S. 889 (891), der das so gekennzeichnete »Phänomen der Europäisie
rung des Verwaltungsrechts« vom Begriff des »Europäischen Verwaltungsrechts« abgrenzt, 
das »die Summe aller Normen des primären und sekundären Gemeinschaftsrechts [ ... ], 
welche die Verwaltungsorganisation und -tätigkeit auf supranationaler und nationaler Ebene 
unmittelbar regeln«, urnfaßt. 

10 E. Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee, Fn. 1, S. 295. V gl. ferner an dieser Stelle nur T. v. Dan
witz, Verwaltungsrechtliches System und europäische Integration, 1996, S. 266-278; 
G. Haibach, Die Rechtsprechung des EuGH zu den Grundsätzen des Verwaltungsverfah-
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rung sind bereits eingehend beschrieben worden.II An dieser Stelle sollen 
daher nur drei Aspekte hervorgehoben werden. 

1. Überformung nationaler Verfahrensstrukturen 

Eine erste Dimension der Europäisierung offenbart sich in der Überformung 
nationaler Verfahrensstrukturen. Tradierte Verfahrenstypen bleiben insofern 
zwar im Ansatz erhalten, werden aber modifiziert und angereichert durch 
neue Bauelemente. Als Beispiel kann hier auf das Vergabeverfahren im öf
fentlichen Auftragswesen hingewiesen werden, das durch verschiedene Ver
gaberichtlinien im Sinne größerer Wettbewerbsorientierung neu ausgestaltet 
wurde. I2 Auch die verfahrensrechtlichen Konsequenzen der IVU -Richtlinie13 

gehÖTen in diesen Zusammenhang. Ihr zufolge müssen die Mitgliedstaaten die 
erforderlichen Maßnahmen für eine vollständige Koordinierung umweltrecht
licher Genehmigungsverfahren treffen, um medienübergreifend die Einwir
kungen eines Vorhabens auf die Umwelt zu prüfen (Art. 7 IVU-RL). Zwar be
stehen im deutschen Recht seit jeher Möglichkeiten der horizontalen und ver
tikalen Koordinierung von Verfahren in Form von behördlichen Beteiligungs
rechten, Sternverfahren, Einvernehmensregelungen und Aufsichtsmaßnah
menI4, gleichwohl bedingt der Ansatz des integrierten Umweltschutzes weit
reichende Einschnitte in die gewachsenen Strukturen des bestehenden 
Umweltgenehmigungsrechts. 

rens, NVwZ 1998, S. 456 ff.; M. Barth/C. DemmkeiG. Ludwig, Die Europäisierung des 
nationalen Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsorganisationsrechts im Bereich des 
Umweltrechts, NuR 2001, S. 133 ff. 

11 Aus übergeordneter Perspektiv!< vgl. nur R. Wahl, Die Zweite Phase des öffentlichen Rechts 
in Deutschland, Der Staat 38 (1999), S. 495 ff. Die Literatur zu diesem Thema ist im übrigen 
kaum noch überschaubar, vgl. nur die Staatsrechtslehrerreferate von M. Zuleeg und H.-W. 
Rengeling, Deutsches und europäisches Verwaltungsrecht- wechselseitige Einwirkungen, 
VVDStRL 53 (1994), S. 154 ff. bzw. 202 ff. mit den gleichnamigen Begleitaufsätzen von 
E. Schmidt-Aßmann, DVBl. 1993, S. 924 ff., und R. Mögele, BayVBI. 1993, S. 552 ff., 
sowie die vier})im Nachgang« erschienenen Habilitationsschriften von T. v. Danwitz, Ver
waltungsrechtliches System, Fn. 10; M. Brenner, Der Gestaltungsauftrag der Verwaltung in 
der Europäischen Union, 1996; A. Hatje, Die gemeinschaftsrechtliche Steuerung der Wirt
schaftsverwaltung, 1998, und S. Kadelbach, Allgemeines Verwaltungsrecht unter europäi
schem Einfluß, 1999. Vgl. ferner die Beiträge in: E. Schrnidt-AßmannIW. Hoffmann-Riem 
(Hrsg.), Strukturen des Europäischen Verwaltungsrechts, 1999, sowie F. Schoch, Europäi
sierung der Verwaltungsrechtsordnung, VBffiW 1999, S. 241 ff. 

12 Vgl. dazu unten D I. 5. a). 
13 Richtlinie des Rates 96/61/EG vom 24.9.1996, ABI. EG 1996, Nr. L 257, S. 26. VgI. dazu 

statt vieler G. Liibbe-WoJjJ, Integrierter Umweltschutz - Brauchen die Behörden mehr 
Flexibilität?, NuR 1999, S. 241 ff; R. Wahl, Materiell-integrative Anforderungen an die 
Vorhabenzulassung - Anwendung und Umsetzung der IVU-Richtlinie, NVwZ 2000, S. 502 
ff.; M. Schmidt-Preuß, Integrative Anforderungen an das Verfahren der Vorhabenzulassung 
- Anwendung und Umsetzung der lVU-Richtlinie, NVwZ 2000, S. 252 ff. Krit. J. Masing, 
Kritik des integrierten Umweltschutzes, DVBI. 1998, 549 ff.; U. Di Fabio, Integratives 
Umweltrecht, NVwZ 1998, S. 329 (333 ff.). 

14 VgI. hierzu M. Barth/C. Demmke/G. Ludwig, Europäisierung (Fn. 10), S. 135-137. 
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2. Implementation »neuer« VerJahrenskonzepte 

Noch nachhaltiger sind die Modemisierungsimpulse des Gemeinschaftsrechts 
in den Fällen, in denen die Mitgliedstaaten vetpflichtet werden, völlig neue 
Verfahrenskonzepte in die eigene Verfahrensrechtsordmmg zu integrieren. Zu 
denken ist hier etwa an die UVP-RichtlinieI5, die ein vor das Genehmigungs
verfahren gezogenes PfÜfungsverfahren vorsieht, um die Umweltauswirkun
gen eines Vorhabens abzuschätzen, oder das Qualitätssicherungsverfahren 
nach der Öko-Audit-VerordnungI6; beide Konzepte haben im nationalen Ver
waltungsverfahrensrecht jeweils kein Vorbild. 

3. Neuartiger verfahrensrechtlicher KoordinierungsbedarJ 

Ein dritte Dimension der Europäisierung offenbart sich schließlich dort, wo 
verschiedene nationale Verwaltungsverfahren auf europäischer Ebene harmo
nisiert und koordiniert werden müssen. Die Neuartigkeit der Aufgabe zwingt 
hier teilweise dazu, ganz neue verfahrensrechtliche Wege zu gehen. Das läßt 
sich etwa anschaulich an den Beispielen des Produktsicherheitsrechts17 und 
der Produktzulassung nach der Novel-Food-VerordnungI8 demonstrieren. 

11. Das Verwaltungsverfahren als Gegenstand der nationalen Modernisie
rungsdebatte 

Auch im Rahmen der nationalen Modemisierungsdebatte 19 mißt man der 
Reform des Verwaltungsverfahrens oberste Priorität bei. Zentrale Stichworte 
lauten in diesem Zusammenhang: Effizienz, Beschleunigung und Privatisie
rung. Seit Mitte der 90er Jahre brachte der Gesetzgeber in kurzen Abständen 
zahlreiche Novellen auf den Weio. Der Reigen der verabschiedeten Neue-

15 Richtlinie des Rates 85/337IEWG vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitspru-
fung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, ABI. EG 1985, Nr. L 175, S. 17. 

16 Dazu noch eingehend unten D H. 2. c) (1). 
17 Dazu unten D H. 2. a) (1). 
18 V gI. dazu R. WahllD. Groß, Die Europäisierung des Genehmigungsrechts am Beispiel der 

Novel-Food-Verordnung, DVBl. 1998, S. 2 ff.; D. Groß, Die Produktzulassung von Novel 
Food, 2001; A. Meier, Risikosteuerung im Lebensmittel- und Gentechnikrecht, 2000, S. 
100 ff. 

19 Vgl. dazu A. Voßkuhle, Schlüsselbegriffe der Verwaltungsrechtsreform, VerwArch. 42 
(2001), S. 184 (188-190). 

20 Wichtige Etappen stellen hier das VeIKehrswegeplanungsgesetz vom 16.12.1991 (BGBl. I, 
S. 2174), das InvestitionserIeichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.4.1993 (BGBl. I, 
S. 466), das Planungsvereinfachungsgesetz vom 17.12.1993 (BGBl. I, S. 2123), das Gesetz 
zur Äitderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften vom 2.5.1996 (BGBl. I, S. 
656), das Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren (GenBeschlG) vom 
12.9.1996 (BGBl. I, S. 1354), das Gesetz zur Beschleunigung und Vereinfachung immis-
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rungen reicht von vielfliltigen Verfahrenserleichterungen, insbesondere bei 
Genehmigungs-21 und Massenverfahren22 über die Einführung neuer, teil
weise optional wählbarer Verfahrenstypen23 (Plangenehmiguni4, Anzeige
und Genehmigungsfreistellungsverfahren25) bis hin zur Ausweitung von Un
beachtlichkeits-26, Heilungs-27 und Präklusionsvorschriften28• Vorrangiges 
Ziel dieser im Schrifttum zu Recht stark kritisierten Regelungen29, die von 
ihrer Gesamttendenz quer liegen zum prozeduralen Steuerungsansatz des 

sionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfabren vom 15.10.1996 (BGBL I, S. 1498), das 
6. VwGO-Änderungsgesetz vom 1.11.1996 (BGBL I, S. 1626) und das Zweite Gesetz zur 
Änderung verwaltungsverfabrensrechtlicher Vorschriften vom 6.8.1998 (BGBL I, S. 2022) 
dar. V gl. dazu die infonnative Übersicht bei A. Guckelberger, Maßnahmen zur Beschleuni
gung von Planungs- und Genehmigungsverfahren - eine Zwischenbilanz, in: J. Ziekow 
(Hrsg.), Beschlennigung von Planungs- und Genehmigungsverfabren, 1998, S. 17 ff.; 
R. Sparwasser, Das Genehmigungsverfahrensbeschleunigungsgesetz, AnwBl 2000, S. 
658 ff.; G. püttnerlA. Guckelberger, Beschleunigung von Verwaltungsverfabren, JuS 2001, 
S. 218 ff.,jeweils m.w.N. 

21 Vgl. § 71b VwVfG (Zügigkeitsgebot), § 71c VwVfG (Beratungs- und Auskunftspflicht), 
§ 71d VwVfG (Stemverfabren), § 7le VwVfG (Antragskonferenz). 

22 Die Richtzahl von Massenverfahren ist von 3000 auf 50 Personen vennindert worden (§§ 17 
Abs. 4 S. 2, 67 Abs. 1 S. 4, 69 Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 S. 2, 73 Abs. 5 S. 2 Nr. 4 und Abs. 6 
S. 4, 74 Abs. 5 S. I VwVfG). Die Bekanntgabe durch Einzelbenachrichtigung kann dadurch 
häufiger durch öffentliche Bekanntgabe ersetzt werden, § 41 Abs. 3 S. I VwVfG. 

23 Vgl. den Übemlick bei H. &hmitz, Moderner Staat - Modemes Verwaltungsverfahrens
recht, NVwZ 2000, S. 1238 (1239 f.). 

24 Vgl. § 74 Abs. 6 VwVfG. 
25 Zum Genehmigungsfreistellungsverfahren und zum Anzeige- bzw. Kenntnisgabeverfabren 

in den einzelnen Landesbauordnungen vgl. nur V. Kreuziger, Das Genehmigungsfreistel
lungsverfahren im Baurecht: rechtliche und praktische Auswirkungen, untersucht anhand 
des neuen Art. 70 BayBO, 1997; K. Krohn, Die Genehmigungserleichterungen für »Wohn
gebäude« im Bauordnungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Regelung des § 64 
LBauO MV, 1997; M. Bonifacio, Das Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 67 BauO 
NW, 1998; K. Kruhl, Nachbarschutz und Rechtssicherheit im baurechtlichen Anzeigever
fahren, 1999. Zum Anzeigeverfahren im Immissionsschutzrecht vgl. F.-J. Moormann, Die 
Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes durch das Gesetz zur Beschleunigung und 
Vereinfachung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren, UPR 1996, S. 408 
(413 ff.); K. Hansmann, Beschleunigung und Vereinfachung immissionsschutzrechtlicher 
Genehmigungsverfabren, NVwZ 1997, S. 105 ff.; J. Fluck, Anderungen genehmigungsbe
dürftiger Anlagen nach §§ 15,16 BImSchG Ld.F. der Beschlennigungsnovelle, VerwArch. 
88 (1997), S. 265 (283 ff.). 

26 Vgl. §§ 46, 75 Abs. la S. 1 VwVfG. 
27 Vgl. § 45 Abs. 2 VwVfG, § 75 Abs. la S. 2 VwVfG, § 215a BauGB, § 87 Abs. I S. 2 Nr. 7 

VwGO, § 114 S. 2 VwGO. 
28 Vgl. insbes. § 7ld Abs. 2, § 73 Abs. 3a, Abs.4 S. 3, Abs. 6 VwVfG. Zu den unterschied

lichen Präklusionskategorien vgl. K. Brandt, Präklusion im Verwaltungsverfabren, NVwZ 
1997, S. 233 ff. Krit. zum Beschleunigungseffekt T. v. Danwitz, Umweltrechtliche Präklu
sionsnormen zwischen Verwaltungseffizienz und Rechtsschutzgarantie, UPR 1996, S. 
323 ff.; D. Solveen, Zur materiellen Präklusion im Fernstraßenrecht, DVBl. 1997, S. 803 
(804 ff., 809); F.-J. Peine, Die Präklusion öffentlicher Belange, in: J. Ziekow (Hrsg.), 
Beschleunigung (Fn. 20), S. 249 (269). Differenziert und grundsätzlich zur Problematik 
H. ehr. RÖhl/C. Ladenburger, Die materielle Präklusion im raumbezogenen Verwaltungs
recht, 1997. 

29 Zur Kritik vgl. statt vieler den Übemlick der Argumente bei A. Voßkuhle, »Ökonomisie
rung« des Verwaltungsverfahrens, Die Verwaltung 34 (2001), S. 347 (349-353) m.w.N. 
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europäischen Rechts30, ist die »nachfragegerechte« Beschleunigung von Ge
nehmigungs- und Planungsverfahren31 . Der schwerfällige Rhythmus der Ver
waltung soll zur Stärkung des Standorts Deutschland dem der global gewor
denen Weltwirtschaft angepaßt werden, die rasch und flexibel auf die Signale 
des Marktes reagieren muß32• 

C. Die Notwendigkeit der Typenbildung im Verwaltungsverfahrensrecht 

Die hier nur kurz skizzierten verschiedenartigen Einflüsse haben zu einem 
bunten Arsenal nicht aufeinander abgestimmter verfahrensrechtlicher Sonder
regelungen geführt.33 Es zeigt sich, daß insbesondere für die spezialgesetz
liche Ausgestaltung des Verwaltungsverfahrensrechts berechenbare, einheit
liche und plausible Maßstäbe weitgehend fehlen?4 Eine gewisse Orientierung 
im Hinblick auf die zukünftige Fortentwicklung des Verwaltungsverfahrens
rechts könnte insofern die Ausbildung verschiedener Verfahrenstypen mit ei
nem bestimmten Set von Bauelementen schaffen. Mit ihrer Hilfe lassen sich 
gleichzeitig die über eine Vielzahl von Spezialgesetzen verstreuten verfah
rensrechtlichen Neuerungen sinnvoll systematisieren. 

30 Zum prozeduralen Steuerungsanliegen des Verwaltungsverfahrensrechts aus europäischer 
Sicht statt vieler E. Schmidt-Aßmann/C. Ladenburger, Umweltverfahrensrecht, in: H.-W. 
Rengeling (Hrsg.), Handbuch zum Europäischen und Deutschen Umweltrecht, Bd. I, 1998, 
§ 18, Rn. 1-3; F. Schoch, Die europäische Perspektive des Verwaltungsverfahrens- und Ver
waltungsprozeßrechts, in: E. Schmidt-AßmannIW. Hoffrnaun-Riem (Hrsg.), Strukturen des 
Europäischen Verwaltungsrechts, 1999, S. 279 (296 f.),jeweils m.w.N. 

31 Vgl. BT-Drucks. 13/445, S. 1,6; BT-Drucks. 13/3993, S. I; BT-Drucks. 13/3995, S. 1; BT
Drucks. 13/3996, S. 1. Wegweisend war der Bericht der Unabhängigen Expertenkommis
sion zur Vereinfachung und Beschleunigung von PIanungs- und Genehmigungsverfabren, 
vgl. Bundesministeriumjür Wirtscluift(Hrsg.), Investitionsförderung durch flexible Geneh
migungsverfahren, 1994, Rn. 207 ff. 

32 Grundlegend aus historischer und rechtsvergleichender Sicht zur Bedeutung des Zeitele
ments im Genehmigungsverfahren M. Bullinger, Verwaltung im Rhythmus von Wirtschaft 
und Gesellschaft, JZ 1991, S. 53 ff. Vgl. ferner W. Brohm, Beschleunigung der Verwal
tungsverfabren, NVwZ 1991, S. 1025 ff., sowie ausführlich P. Rombach, Der Faktor Zeit in 
umweltrechtlichen Genehmigungsverfahren, 1994, S. 147 ff. m.w.N. 

33 Statt vieler vgl. J. Ziekow, Modemisierung des Verfahrensrechts, in: K. KöniglD. Merten 
(Hrsg.), Verfahrensrecht in Verwaltung und Verwaltungsgerichtsbarkeit, 2000, S. 69 (71): 
»konzeptionsloser Mix«. 

34 Krit. zuletzt wieder H. J. Bonk, Verwaltungsverfahrensgesetz (Fn. 1), S. 642. 
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I. Die Typenarmut im Verwaltungsveifahrensrecht 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz selbst ist trotz seiner Funktion als kodifi
zierte Modellregeluni5 ausgesprochen »typenarm«36. Neben dem allgemei
nen (nichtformlichen) Verwaltungsverfahren als Standardverfahren sticht le
diglich das konturenstark ausgebildete Planfeststellungsverfahren hervor 
(§§ 72-78 VwVfG).37 Unter dem Gesichtspunkt der Formgebung, aber auch 
von ihrer praktischen Relevanz her eher blaß geblieben sind dagegen die Vor
schriften über das förmliche Verwaltungsverfahren (§§ 63-71 VwVfG)38 und' 
das Massenverfahren39. Die Notwendigkeit einer Verfahrenstypenlehre sticht 
hier einmal mehr ins Auge. 

II. Der AuJgabenbezug bei der Veifahrenstypenbildung 

An welchen Kriterien sich eine solche Verfahrenstypenbildung orientieren 
soll, ist bisher ungeklärt. Insofern fehlt es nicht an Systematisierungsoptionen. 
Denkbare Anknüpfungspunkte fiir Unterscheidungen sind etwa: der Verfah
rensgegenstand40, der Grad der Gesetzesbindung41 , die Beteiligten- oder Be-

35 Betonung der beschränkten Vorbildwirkung des VwVfG bei E. Schmidt-Aßmann, Verwal
tungsverfahren, in: 1. lsensee/P. Kirchhof, HdbStR, Bd. III,2. Aufl. 1996, § 70, Rn. 9-11. 

36 So zutreffend R. Wahl, Fehlende Kodifizierung der fönnlichen Genehmigungsverfahren im 
VwVfG, NVwZ 2002, i.E. L 1. Siehe ferner P. StelkenslH. Schmitz, in: P. Stelkens/H. J. 
BonklM. Sachs, (Fn.2), Rn. 87: »kein numerus clausus des Verwaltungsverfahrens«. 
Anders offensichtlich F. Hufon, Fehler im Verwaltungsverfahren. 3. Aufl. 1998, Rn. 321 ff., 
der zwölfVerfahrensarten unterscheidet. 

37 Die großen Linien der Entwicklung sind z.B. präzise nachgezeichnet bei R. Wahl/J. Dreier, 
Entwicklung des Facbplanungsrechts, NVwZ 1999, S. 606 ff. 

38 Zu recht krit. R. Wahl, Vereinheitlichung oder bereichsspezifisches Verwaltungsverfahrens
recht?, in: W. Blümel (Hrsg.), Die Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrensrechts, 
1984, S. 19 (24 ff.). Positivere Würdigung bei H. Dürr, in: H.- J. Knack, VwVfG, 7. Aufl. 
2000, vor § 63, Rn. 7. 

39 Übersichtlich dazu C. H. Ule/H.-W. Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, 4. Aufl. 1995, 
S.441-465. 

40 Man kann unterscheiden zwischen primären Verfahren (Vollzug i.e.S. bzw. Verfahren mit 
einer »kommunikativen Prägung« und sonstige Verwaltungstätigkeit) und sekundären Ver
fahren (z.B. Änderungsverfahren [zR §§ 48 ff. VwVfG] oder Kontrollverfahren wie die 
Finanzkontrolle, das Nachprüfungsverfahren nach §§ 102 ff. GWB oder das Widerspruchs
verfahren). - V gL dazu E. Schmidt-Aßmann, Europäisches Verwaltungsverfahrensrecht, in: 
P.-C. Müller-Graff (Hrsg.), Perspektiven des Rechts in der Europäischen Union, 1998, 
S. 13l (133). 

41 Man kann Verfahren der gesetzesabhängigen Verwaltung (gebundene Verwaltung und 
Ennessensverwaltung) von Verfahren der »gesetzesfteien« Verwaltung unterscheiden, 
sofern sich noch sinnvoll von Gesetzesfteiheit sprechen läßt. 
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troffenenzahl42, die Art des Verfahrensbeginns (vgl. § 22 VwVfGl3 oder die 
Handlungs- bzw. Rechtsform des Verwaltungshandelns44• 

In Anbetracht ihrer Abstraktionshöhe bieten diese Klassifikationsansätze in
des weder für den Gesetzgeber im Rahmen zukünftiger Reformen und Novel
lierungen wesentliche Orientierung, noch werfen sie für die praktische dogma
tische Arbeit größeren Ertrag ab.45 Ausgangspunkt der Typenbildung sollte da
her vielmehr die Eigenart der durch das Verfahren zu bewältigenden Aufgabe 
sein, deren strukturgebende Funktion aufgrund der traditionellen Fixierung der 
Verwaltungsrechtswissenschaft auf Handlungsformen und Rechtmäßigkeits
erfordernisse lange Zeit unterschätzt wurde.46 Dabei kann nicht deduktiv von 
der Aufgabe aufbestimmte Verfahrenselemente geschlossen werden, sondern 
der Gesetzgeber hat hier Hand in Hand rnit der Verwaltungspraxis prozedurale 
Arrangements entwickelt, die sich spezifischen Aufgaben zuordnen lassen. 

III. Drei verfahrensrechtliche Grundtypen als Ausgangsbifund 

Um Eigenarten und Konturen »neuer« Verfahrenstypen angemessen zu erfas
sen, erscheint es sinnvoll, sich in einem ersten Schritt der bestehenden verfah
rensrechtlichen Grundtypen im Verwaltungsrecht zu versichern. Sieht man 
von der gebietsbezogenen Gesamtplanung41 sowie von Besonderheiten der 

42 Insofern kann man zwischen bilateralen/-polaren und multilateralen/-polaren Verfahren dif
ferenzieren. - Vgl. W. Hojfmann-Riem, Von der Anlragsbindung zum konsentierten Optio
nenermessen, DVBL 1994, S. 605 ff.; E. Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee (Fn. I), S. 152 f.; 
F. Schach, Verfahrensgedanke (Fn. 3), S. 34 f.; M. Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatin
teressen im Verwaltungsrecht. Das subjektive öffentliche Recht im multipolaren Verwal
tungsrechtsverhältnis, 1992, insbes. S. 495 ff. 

43 Man kann unterscheiden ~schen einem Verfahrensbeginn nach Ermessen, von Amts 
wegen und auf Antrag. - Uberblick bei R. Pitschas, Verwaltungsverantwortung und Ver
waltungsverfahren. Strukturprobleme, Funktionsbedingungen und Entwicklungsperspekti
ven eines konsensualen Verwaltungsrechts, München 1990, S. 691 f. 

44 Man kann insoweit VA, Verwaltungsvertrag und schlichtes VerwaltungshandeIn unter
scheiden. VgL U. Battis, Allgemeines Verwaltungsrecht, 1997, S. 119; E. Schmidt-Aßmann, 
Ordnungsidee (Fn. I), S. 251 ff.; die zentrale Bedeutung der Handlungsformen für die 
Systembildung betont F. Schoch, Der Verwaltungsakt zwischen Stabilität und Flexibilität, 
in: W. Hoffmann-RiemlE. Schmidt-Aßmann, Innovation und Flexibilität des Verwaltungs
handeIns, 1994, S. 199 (205). 

45 Zur Kritik an der Präponderanz deskriptiv-typologischer Betrachtungsweisen A. Voßkuhle, 
Das Kompensationsprinzip, 1999, S. 83-86. 

46 VgL nur R. Wahl, Die Aufgabenabhängigkeit von Verwaltung und Verwaltungsrecht, in: 
W. Hoffinann-Riem!E. Schmidt-AßmannlG. F. Schuppert (Hrsg.), Reform des Allgemeinen 
Verwaltungsrechts, 1993, S. 177 ff., sowie z.B. G. F. Schuppert, Die öffentliche Aufgabe als 
Schlüsselbegriff der Verwaltungswisenschaft, VerwArch. 71 (1980), S. 309 ff., und 
E. Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee (Fn. I), S. 138 ff. m.w.N. 

47 Vgl. hierzu etwa W. Hoppe, Grundfragen des Planungsrechts - Ausgewählte Veröffentli
chungen, 1998; U. Battis, Öffentliches Banrechtund Raumordnungsrecht, 1999, insbes. S. 
13 ff., sowie die Beiträge im vierten Teil der Festschrift für Wemer Hoppe zum 70. Geburts
tag, W. Erbguth (Hrsg.), 2000, insbes. U. Battis, Das System der räurulichen Gesamtpla
nung, a.a.O., S. 303 ff. 
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Leistungsgewährung etwa im Sozialhilferecht48 ab, so lassen sich die meisten 
Verwaltungsverfahren auf drei verfahrensrechtliche Grundtypen zurückfüh
ren, die ihrerseits weiter ausdifferenziert werden können: 1. Verfahren zur 
schlichten Gefahrenabwehr, 2. Verfahren zur Kontrolle privater Freiheitsbe
tätigung und 3. Verfahren der raumbezogenen Anlagenzulassung. 

1. Veifahren der schlichten Gefahrenabwehr 

a) Funktion: Abwehr konkreter Gefahren 

Das Verfahren der Eingriffsabwehr zielt auf die effektive Abwehr konkreter 
Gefahren. Klassisches Beispiel ist die Polizeiverfiigung nach den Landespoli
zeigesetzen. 

b) Strukturelemente 

Als Strukturelemente sind hervorzuheben: 
Die Entscheidungssituation innerhalb des Verfahrens ist geprägt durch 
Bipolarität. Adressat der Maßnahme (Realakt, Verwaltungsakt) ist der 
»Störer«; ihm gegenüber hat sie verhältnismäßig zu sein. 
Der Verfahrensablauf weist zum einen die Besonderheiten auf, daß die 
Initiative der Einleitung des Verfahrens allein bei der Behörde liegt49, die 
innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs bei jeder Gefahr einschreiten muß. 
Die Verfahrensphase der Problemerkennung und Sachverhaltsermittlung 
bindet hier ganz erhebliche Verwaltungsressourcen. Zum anderen führt 
der Grundsatz der effektiven Gefahrenabwehr zu einer Relativierung 
rechtsstaatlicher Veifahrensanforderungen (vgl. § 28 Abs.2 Nr.l 
VwVfG). 
Die materiell-rechtliche Determinierung des Verfahrens ist eher gering. 
Verfahren und materielles Prüfungsprogramm sind getrennt. Es besteht 
aufgrund der polizeilichen Generalklausei ein relativ offenes flexibles 
Handlungsprogramm. 
Das Verfahren der schlichten Eingriffsabwehr endet i.d.R. mit einer punk
tuellen Entscheidung, die sich zum Zeitpunkt der rechtlichen Überprüfung 
durch ein Gericht nicht selten bereits erledigt hat. Die Folgenverantwor
tung der Behörde ist folglich eher gering ausgeprägt. 

48 Vgl. hierzu D. &hoch, Sozialhilfe, 2001, zu verfahrensrechtlichen Fragen insbes. S. 537 ff.; 
R. Rothkegel, Die Strukturprinzipien des Sozialhilferechts, 2000; R. KlingerlP.-C.Kunkel, 
Sozialhilferecht, 1997, zum Verfahren insbes. S. 17 ff. 

49 Ausnahme: Anspruch auf polizeiliches Einschreiten gegenüber Dritten, vgl. dazu nur 
T. Würtenberger/D. HeckmanniR. Riggert, Polizeirecht in Baden-Württemberg, 4. Auflage 
1999, Rn. 324 ff. m.w.N. 
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2. Verfahren zur Kontrolle privater Freiheitsbetätigung 

a) Funktion 

Von der schlichten Gefahrenabwehr zu unterscheiden sind Verfahren der Be
tätigungskontrolle, die der präventiven Abwehr abstrakter Gefahren durch 
private Freiheitsbetätigung dienen, gleichzeitig aber auch die Feststellung und 
Einräwnung von Rechtspositionen bezwecken. Das Spektrwn der Einsatzfel
der ist hier relativ breit. Es reicht vom Asylverfahren über die Erteilung ge
werberechtlicher Personalgenehmigungen (GastG, GewO, HandwerksO) und 
Konzessionen zur unternehmerischen Nutzung öffentlich verwalteter Güte~O 
bis hin zur Einräwnung von Erlaubnissen und Bewilligungen im Wasserrecht 
(§§ 7 ff. WHG). 

b) Strukturelemente 

Die Struktur des Kontrollverfahrens kann seine polizeirechtliche Herkunft 
zwar teilweise nicht verleugnen, es bestehen aber auch deutliche Abweichun
gen gegenüber dem Verfahren der schlichten Gefahrenabwehr: 

Das Verfahrensrechtsverhältnis ist bei der Betätigungskontrolle ebenfalls 
i.d.R. bipolar, gerade in Konkurrenzsituationen, etwa bei der Entschei
dung über knappe Bedarfskonzessionen, wird diese Bipolarität aber 
durchbrochen. Hier wandelt sich die Betätigungskontrolle nicht selten in 
ein Verteilungsverfahren51 • 

Anders als bei der schlichten Gefahrenabwehr wird die Behörde i.d.R. 
lediglich auf Antrag und im Interesse des Bürgers tätig. 
Es besteht ein typisiertes Handlungsprogramm (Anzeige, Anmeldung, 
präventive Kontrollerlaubnis, repressive Ausnahmebewilligung52). 
Das Verfahren schließt mit einer punktuellen Entscheidung. Vor allem 
durch Befristungen53 und Widerrufsmöglichkeiten54 wird aber meistens 
eine beschränkte Reversibilität der Entscheidung sichergestellt. 

50 V gl. dazu J. Wieland, Die Konzessionsabgaben, 1991, S. 126 ff.; C. Koenig, Die öffentlich
rechtliche Verteilungslenkung, 1994, S. 109 ff.; U. M Gassner, Kriterienlose Genehmi
gungsvorbehalte im Wirtschaftsverwaltungsrecht, 1994, S. 40. 

51 V gl. hierzu unten D L 
52 Zu den verschiedenen Typen der Eröffnungskontrolle vgl. etwa R. Wahl, Erlaubnis, in: 

HdUR, Bd.l, 1994, Sp. 528 f. 
53 Vgl. z.B. § 7 Abs. 1 WHG, §§ 13 Abs. 5 S. 5, 16 Abs. 2 PBero, § 28 Abs. 2 AuslG. 
54 Vgl. z.B. §§ 12, 19c WHG, § 15 Abs. 2 und 3 GastG, § 73 Abs. 1 AsylVro. 
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3. Verfahren der Anlagenzulassung 

a) Funktion 

Den dritten und komplexesten Verfahrensgrundtyp stellt die Anlagenzulas
sung dar. Ihr Hauptzweck besteht in der Verhinderung unerwünschter Aus
wirkungen eiuer Anlage auf die Umwelt und der Bewältigung durch sie her
vorgerufener raumbezogener Nutzungskonflikte. Auch insoweit können pri
vate Rechtspositionen festgestellt (z.B. bei der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung) bzw. eingeräumt werden (z.B. bei der privatnützigen Planfest
stellunG;5). Im Verfahren der Anlagenzulassung wird aber ebenso über staat
liche Infrastrukturvorhaben entschieden (gemeinnützige Planfeststellung). 
Speziell der Raumbezug weist auf die Nähe zur gebietsbezogenen Gesamtpla
nung hin56 und grenzt die Anlagenzulassung von der Betätigungskontrolle 
ab.57 

b) Ausprägungen 

Die raumbezogene Anlagenzulassung erfolgt grundsätzlich in formellen 
Genehmigungs-58 oder in Planfeststellungsverfahren.59 Zu den förmlichen 
Genehmigungsverfahren gehören etwa die Genehmigungsverfahren im Im
missions-, Wasser-, Abfall-, Atom- und Gentechnikrecht. Planfeststellungs
verfahren sind dagegen z.B. für den Bau von Schienenwegen, Bundesfernstra
ßen, Bundeswasserstraßen, Flughäfen etc. vorgesehen.60 Gemeinhin werden 
beide Verfahren strikt unterschieden und als eigenständige Typen behan
delt.61 Sieht man aber von der unterschiedlichen materiell-rechtlichen Deter
minierung ab (gebundene Entscheidung versus Abwägungsentscheidung), 
dann weisen beide Verfahrenstypen sehr ähnliche Gnmdstrukturen auf.62 

55 Zur Unterscheidung zwischen gemeinnütziger und privatnü1ziger Planfeststellung vgl. krit. 
A. Voßkuhle, Kompensationsprinzip (Fn. 45), S. 110-115 m.w.N. 

56 Deutlich H. Dürr, in: H.-I. Knack (Fn. 38), vor § 72, Rn. 5 m.w.N. 
57 Zum Genehmigungsrecht als eigenständigem Rechtsgebiet vgl. weiterfiihrend R. Wahl, Das 

deutsche Genehmigungs- und Umweltrecht unter Anpassungsdruck, in: K.-P. Dolde 
(Hrsg.), Umweltrecht im Wandel, 2001, S. 237 ff. 

58 Als eigenständiger Verfahrenstyp entwickelt bei R. Wahl, Kodifizierung (Fn. 36). 
59 In beiden Fällen bestehen im übrigen vereinfachte Varianten (z.B. vereinfachtes Verfahren 

nach § 19 BImSchG, Plangenehmigungsverfahren nach § 74 Abs.6 VwVfG). Auch das 
Baugenehmigungsverfahren kann als vereinfachte Form der Anlagenzulassung begriffen 
werden. 

60 Übersichtlich H. Dürr, in: H.-I. Knack (Fn. 38), vor § 72, Rn.)3 m.w.N. 
61 Vgl. nur R. Wahl Genehmigung und Planungsentscheidung - Uberlegungen zu zwei Grund

modellen des Verwaltungsrechts und zu ihrer Kombination, DVBI. 1982, S. 51 ff. 
62 V gl. zule1zt M. Meinl, Einheitliche Vorhabengenehmigung in den Verwaltungsverfahrens

gesetzen, UPR 2001, S. 46 (49). Vgl. ferner H. Dürr, in: H.-I. Knack (Fn. 38), vor § 72, 
Rn. 16 m.w.N. 
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c) Strukturelemente 

Diese Grundstrukturen sind geprägt von der Vielzahl der zu berücksichtigen
den rechtlich geschützten Belange und Interessen, die es zu ermitteln und zu 
würdigen gilt und über die in einem einzigen Verfahren von einer Behörde 
entschieden werden soll. Die Komplexität der Entscheidungssituation63 legt 
einen bestimmten Verfahrensablaufund eine bestimmte Art der Entscheidung 
nahe. Zentrale Elemente sind hier: 
- Vorfeldkommunikation zwischen Vorhabensträger und Behörde (vgl. 

§ 71c Abs. 2 VwVfU, § 2 Abs. 2 9. BlmSchV)64 
Öffentlichkeitsbeteiligung (vgl. § 73 Abs.4-9 VwVfU, § 10 Abs.3 f. 
BlmSchG) 

- Behördenbeteiligung (vgl. § 73 Abs.l bis 3 VwVfU, § 10 Abs.5 
BImSchG) 

- Präklusionsregelungen (vgl. § 73 Abs.4 S. 3 VwVfU, § 10 Abs. 3 S. 3 
BlmSchG) 

- Konzentrationswirkung der Entscheidung (vgl. § 75 VwVfU, § 13 
BlmSchG). 

D. »Neue« Verfahrenstypen 

Von den soeben skizzierten Grundtypen heben sich verschiedene »neue« Ver
fahrenstypen ab, die sich erst in den letzten Jahren stärker herausgebildet 
haben und von denen hier drei näher untersucht werden sollen: das Vertei
lungsverfahren (I.), das Qualitätssicherungsverfahren (I1.) und das Risikover
fahren (I1I.). 

I. Verteilungsverfahren 

1. Funktion: Gewährleistung der sachgerechten Verteilung knapper Güter 
in Konkurrenzsituationen 

Erst langsam schält sich ein komplexer Verfahrenstyp heraus, der hier etwas 
unspezifisch }) Verteilungsverfahren« genannt wird. Seine Funktion besteht in 
der (sach)gerechten Verteilung knapper Güter bei einer Überzahl von Bewer-

63 Zu ihr etwa W. Hoffmann-Riem, Ökologisch orientiertes Verwaltungsverfahrensrecht- Vor
klärungen, AöR 119 (1994), S. 590 (593-601). 

64 Vgl. auch § 5 UVPG, § 2 Abs. 2 BlmSchV 9. 

290 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


bern, also in Konkurrenzsituationen.65 Zwar ist die Verteilung knapper Güter 
dem herkömmlichen Verwaltungsverfahren keineswegs fremd66, das Aufga
benprofil des Staates hat sich insoweit aber grundlegend geändert. An die 
Stelle der hoheitlichen Zuweisung von Vorteilen in subjektiv-rechtlich deter
minierten bipolaren Entscheidungssituationen, die häufig durch eine geringe 
rechtliche Regelungsdichte gekennzeichnet sind, treten zunehmend komplexe 
Verteilungs systeme mit hohem Rationalitätsanspruch, die eine wettbewerbs
orientierte Auswahl zwischen den Bewerbern favorisieren. 

2. Die »grundrechtssichernde Funktion des Verteilungsverfahrens« 

Bei der Ausgestaltung des Verteilungsverfahrens haben der Gesetzgeber und 
die Verwaltung das Gebot »grundrechtssichernder Mangelverwaltung« zu 
beachten.67 Jede staatliche Verteilungsentscheidung bedarf insoweit der 
verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Für grundgesetzlich gewährleistete 
TeilhabeanspTÜche, wie sie etwa vom BVerfG für den Zugang zu Hochschu
len anerkannt worden sind68, und freiheitsbeschränkende Verteilungsanord
nungen, etwa durch Regelungen des Marktzutritts im Wirtschaftsverwal
tungsrecht, ergibt sich der anzulegende Maßstab aus den jeweils berührten 
Freiheitsrechten, vorrangig Art. 12 Abs. 1 GG, in Verbindung mit dem Ver
hältnismäßigkeitsgrundsatz. Daneben sind drei Aspekte besonders zu beach
ten: 
Zum einen hat der Gesetzgeber nach der gefestigten Rechtsprechung des 
BVerfG bereits bei der Ausgestaltung des Verteilungsverfahrens dessen 
grundrechtssichernder Funktion Rechnung zu tragen, denn das Verfahren 
selbst beeinflußt in vielfältiger Weise das Auswahlergebnis. 69 Zum anderen 

65 Dieser letzte Aspekt unterscheidet das auswahlorientierte Verteilungsverfahren maßgeblich 
vom sozialrechtlichen Verteilungsverfahren, bei dem die Auswahlkriterien durch den 
Gesetzgeber weitgehend vorgeklärt sind und eine Auswahl im Verfahren nicht mehr statt
findet. 

66 Allgemein zu diesem Problem C. Heinze, Autonome und heteronome Verteilung, 1970; 
C. Tomuschat, Güterverteilung als rechtliches Problem, Der Staat 12 (1973), S. 433 ff.; 
W. Berg, Die Verwaltung des Mangels, Der Staat 15 (1976), S.I ff.; C. Koenig, Verteilungs
lenkung (Fn. 50); A. Voßkuhle, » Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!« - Das Prioritätsprinzip 
als antiquierter Verteilungsmodus in einer modemen Rechtsordnung, Die Verwaltung 32 
(1999), S. 21 ff. 

67 Zum Folgenden bereits A. Voßkuhle, Prioritätsprinzip (Fn. 66), S. 34-36. 
68 Vgl. BVerfGE 33, 303 (329 ff.). 
69 Deutlich am Beispiel der Besetzung von NotarsteIlen BVerfGE 73, 280 (296). Vgl. ferner 

aus der Rechtsprechung nur BVerfGE 35, 79; 53,30 (mit SV von Simon und Heußner S. 
69 ff.); 57, 295; 69, 315 (355). Allgemein zum »status activus processualis« (P. Häberle) 
und zur Grundrechtssicherung durch Verfahren etwa E. Derminger, Staatliche Hilfe zur 
Grundrechtsausübung durch Verfahren, Organisation und Finanzierung, in: J. Isensee/ 
P. Kirchhof(Hrsg.), HdbStR, Bd. V, 1992, § 113, Rn. 5 ff., 19 ff., sowieH. Dreier, in: ders. 
(Hrsg.) Grundgesetz. Kommentar, 1996, Vorb. vor Art. I, Rn. 66 f. m.w.N. Vgl. ferner aus 
rechtsphilosophischer Sicht zuletzt R. Hoffmann, Verfahrensgerechtigkeit. Studien zu einer 
Theorie prozeduraler Gerechtigkeit, 1992. 
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sind die tangierten Freiheitsrechte regelmäßig auch bei der Ermessensaus
übung im Rahmen sog. repressiver Verbote mit Befreiungsvorbehalt zu be
rücksichtigen, die keinen individuellen Anspruch auf ein bestimmtes Rechts
gut vermitteln. Die verteilende Behörde bringt dann im Einzelfall die generell 
verbotene Freiheitsbetätigung zur Geltung.7o 

Neben den Freiheitsrechten gelangt in allen Verteilungskonstellationen, also 
auch in Bereichen originärer Leistungsverwaltung (z.B. Subventionsrecht) 
oder bei einfachgesetzlichen Zuteilungsanspruchen (z.B. Art. 21 BayGO), der 
Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG zur Anwendung. Seit den 80er Jahren 
hat das BVerfG unter Zustimmung des überwiegenden Schrifttums die Kon
trolldichte bei der Gleichheitsprüfung merklich angehoben. Nach der nicht 
mehr ganz so »neuen Formel« des Ersten Senats liegt ein Verstoß gegen Art. 3 
Abs. 1 GG nunmehr bereits dann vor, wenn »eine Gruppe von Normadressa
ten im Vergleich zu anderen Normadressaten anders behandelt wird, obwohl 
zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem 
Gewicht bestehen, daß sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könn
ten«71. Praktisch führt diese Rechtsprechung zu einer weitgehenden Paralleli
sierung der Gleichheitsprüfung mit der Verhältnismäßigkeitsprüfung im en
geren Sinne72; der rechtfertigende Grund muß in einem angemessenen Ver
hlUtnis zur Ungleich behandlung stehen. Dat1lber hinaus wird dem OleichB 
heitssatz in der Literatur im Hinblick auf die Entwicklung der Grundrechts
dogmatik bei den Freiheitirechten zuilltzlich ein Gebot gleichheiuiiehemder 
Verfahrensgestaltung entnommen73• 

Schließlich muß der Gesetzgeber gerade im Bereich der Grundrechtsaus
übung die wesentlichen Verteilungsentscheidungen selbst treffen74; er darf 
insbesondere die Verantwortung für die relevanten Auswahlkriterien nicht auf 

70 So jüngst am Beispiel repressiver Verbote im GlücksspieIrecht BVerfUE 96, 293 (299 f.)
Sportwetten; BVerwGE 96, 302 (312) - Spielbank. Eingehender dazu A. Voßkuhle, Das 
Kompensationsprinzip (Fn. 45), S. 347-350 m.w.N. Vgl. auch die Kritik au der Unterschei
dung zwischen repressiven und präventiven Verboten von A. Gromitsaris, Die Unterschei
dung zwischen präventivem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt und repressivem Verbot mit 
Befreiungsvorbehalt, DÖV 1997, S. 401 ff. 

71 Siehe BVerfUE 55, 72 (88). Danach st. Rspr. des Ersten Senats, vgl. etwa BVerfGE 82,126 
(146); 85,238 (244); 88,5 (12). 

72 Zu den Konsequenzen der Verdichtung des Prüfungsmaßstabs in Richtung Verhältnis
mäßigkeit vgl. statt vieler zuletzt K. Hesse, Der allgemeine Gleichheitssatz in der neueren 
Rechtsprechung des BVerfG, in: FS Lerche, 1993, S. 121 ff., sowie jeweils mit eigenem 
Ansatz S. Huster, Rechte und Ziele - Zur Dogmatik des allgemeinen Gleichheitssatzes, 
1993, S. 225 ff., 351 ff., und P. Martini, Art. 3 Abs. I GO als Prinzip absoluter Rechts
gleichheit, 1997, S. 55 f., 63 ff., 102 ff., 266 ff. 

73 So G. Hermes, Gleichheit durch Verfahren bei der staatlichen Auftragsvergabe, JZ 1997, S. 
909 (913 ff.). 

74 Vgl. fiirden vorliegenden Fall etwa BVerfGE 33, 303 (337). Zur sog. »Wesentlicbkeitstheo
rie«vgl. femerBVerfGE 33, I (1l0 ff.); 41,251 (259f.); 58,257 (277); 84,212 (226), sowie 
die Analyse der Rechtsprechung bei H. &huJze-Fielitz, Theorie und Praxis parlamentari
scherGesetzgebung, 1988, S. 162 ff. m.w.N. 
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die Verwaltung oder die Gerichte verlagern75. Gerade weil immer verschie
dene Verteilungsmodi zur Verfiigung stehen, die jeweils auf unterschied
lichen Gerechtigkeitskonzeptionen beruhen, bedürfen Verteilungsentschei
dungen in besonderem Maße der parlamentarischen Legitimation. Nur auf 
diesem Wege ist gewährleistet, daß bestimmte Vorverständnisse offengelegt 
werden und damit Gegenstand politischer Auseinandersetzung sein können. 

3. Typische Anwendungsbereiche 

Das Spektrum öffentlich-rechtlicher Verteilungsverfahren reicht von der Ver
gabe von Stadthallenbenutzungen, Standplätzen auf Märkten sowie Studien
plätzen über die Vergabe von Taxikonzessionen, Start- und Landerechten auf 
Flughäfen (sog. Slots)76 und Subventionen bis hin zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge, der Bestellung von Dolmetschern und Sachverständigen in gericht
lichen Verfahren und der Besetzung von Beamtenstellen.77 Auch vielen (um
weltrechtlichen) Genehmigungen liegt, was in Anbetracht subjektiv-recht
licher GenehmigungsanspTÜche nicht immer klar zutage tritt, eine Vertei
lungssituation zugrunde.78 

4. Kennzeichen herkömmlicher Regelungen 

Ungeachtet der Eigenheiten dieser verschiedenen Sachbereiche, die sich nicht 
über einen Kamm scheren lassen79, weisen die jeweiligen Regelungskom
plexe herkömmlicherweise gewisse Gemeinsamkeiten auf: 

Dem Verteilungsverfahren selbst wurde vom Gesetzgeber in der Vergan
genheit relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt. So finden sich etwa in 
den jeweiligen Spezialgesetzen nur gelegentlich Regelungen über einzu
reichende Antragsunterlagen80, die Anhörung betroffener Kreise8l oder 

75 Speziell § 70 Abs. 3 GewO, der vorsieht, daß bei der Zulassung von Märkten einzelne Aus
steller und Anbieter »aus sachlich gerechtfertigten Gründen von der Teilnahme ausge
schlossen werden können«, dürfte z.B. diesen Anforderungen nicht genügen, vgl. nur C. 
König, Verteilungslenkung (Fn. 50), S. 149 f. m.w.N. _ 

76 Vgl. dazu T. TschentscherlC. Koenig, Rechtsqualität, Vergabe und Ubertragbarkeit soge
nannler »Slots« nach dem deutschen Luftverkehrsrecht, NVwZ 1991, S. 219 ff. 

77 Weitere Regelungsbeispiele bei C. Koenig, Verteilungslenkung (Fn. 50), S. 109-168, und 
M. Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen (Fn. 42), S. 392-422. 

78 Erhellend dazu etwa M. KloepferlS. Reiner!, Umweltprobleme als Verteilungsprobleme in 
rechtlicher Sicht, in: C. F. Gethmann/M. KloepferlS. Reinert, Verteilungsgerechtigkeit im 
Umweltstaat, 1995, S. 23 ff. 

79 So G. Hermes, Gleichheit (Fn. 73), S. 913. 
80 Vgl. z.B. § 12 PBefU. Keine eigenständigen Verfahrensregelungen finden sich etwa im 

Luftverkehrsgesetz, im Güterkraftverkehrsgesetz und im Beamtenrecht. 
81 Vgl. z.B. § 14 PBefU. 
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Ausschreibungspflichten82• Ansonsten vertraut man, was die Rationalität 
des Verfahrens angeht, meistens auf die allgemeinen Verfahrensvorschrif
ten im VwVfU. 
Obwohl regelmäßig mehrere Bewerber um ein knappes Gut konkurrie
ren83, mithin ein multipolares Verwaltungsverhältnis besteht, nehmen die 
wenigen einschlägigen Verfahrensregeln meistens nur das Verhältnis zwi
schen Antragsteller und Genehmigungsbehörde in den Blick.84 

Die grundrechtssichemde Funktion von Verteilungsverfahren gerade im 
Hinblick auf Art. 12 Abs. 1, Art. 3 Abs.l und Art. 19 Abs.4 GG, die 
durch mehrere höchstrichterliche Entscheidungen gewisse Konturen ge
wonnen ha~5, findet in den einschlägigen Gesetzen regelmäßig keinen 
Niederschlag. 
Die inhaltliche Entscheidung über die Verteilung ist vom Verfahren selbst 
nicht selten völlig getrennt. Soweit der Gesetzgeber nicht vollständig auf 
die Regelung von Verteilungskriterien verzichtet, wie z.B. bei der Vertei
lung von begehrten Standplätzen für Messen, Ausstellungen und Märkte 
(vgl. § 70 GewO), beim Zugang zu öffentlichen Einrichtungen (vgl. etwa 
§ 10 Abs. 2 BWGO, Art. 21 Abs. 1 BayGO, § 8 Abs. 2 NWGO) oder im 
Subventionsrecht86, greift er häufig auf rein formale Kriterien wie das 
Prioritätsprinzip87 zurück oder delegiert die Entscheidung an die Verwal
tung durch die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe. So soll etwa die 
Auswahl der Bewerber im Beamtenrecht nach »Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung« erfolgen88• 

Schließlich fehlt es regelmäßig an konzeptionellen Lösungen89• Insbeson
dere das Problem der gerechten Verteilung »in der Zeit«, das sich immer 

82 Eine Ausschreibungspflicht für die Begründung von Beamtenverhältnissen findet sich z.B. 
in § 8 BBG und in einzelnen Landesbeamtengesetzen (z.B. § 11 Abs. 2 LBG Bad.-Württ.). 
Für die Vergabe von Beförderungsposten bestehen auf Landesebene teilweise Sollvorschrif
ten (§ 11 Abs.3 LBG Bad.-Württ.). 

83 Deutlich M. Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen (Fn.42), S. 392 ff., der von 
»wechselbzüglichen Konkurrenzkonflikten bei kapazitätsbezogenen Auswahl- und Vertei
lungsentscheidungen« spricht. 

84 Vgl. aber zur Anhörungspflicht aller Unternehmer, die im Einzugsbereich des beantragten 
Verkehrs ein Beförderungsgewerbe betreiben, bei Erteilung von Personenbeförderungskon
zessionen § 14 PBefG. 

85 Vgl. oben D I. 2. 
86 Vgl. statt vieler G. Haverkate, Subventionsrecht, in: R. Schmidt (Hrsg.), Öffentliches Wirt

schaftsrecht, BT 1, 1995, § 4, Rn. 29 ff.; zum Erfordernis einer gesetzlichen Regelung auch 
der Vergabekriterien vgl. R. Stober, Der Vorbehalt des Gesetzes und Verwaltungsvorschrif
ten im Subventionsrecht, GewArch 1993, S. 136 ff., 187 ff. (145 ff.); R. Schmidt, 
Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsverwaltungsorganisation, Wirtschaftsf6rderung, in: N. Ach
tetberg/G. Püttnerrr. Würtenberger (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Bd. I, 2000, 11 
165 ff. 

87 Eingehend dazu A. Voßkuhle, Prioritätsprinzip (Fn. 66) m.w.N. 
88 § 8 Abs. 1 BBG nach dem Vorbild von Art. 33 Abs. 2 GG. 
89 Allgemein zu Konzeptpflichten E. Schmidt-Aßmann, Öffentliches Recht und Privatrecht: 

Ihre Funktion als wechselseitige Auffangordnung - Einleitende Problemskizze, in: W. Hoff-
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dann stellt, wenn knappe Güter auf Dauer bestimmten Personen zugewie
sen werden, findet beim Gesetzgeber kaum Beachtung.9o So führt etwa die 
staatliche Zuteilung von Schadstoffkapazitäten durch die Erteilung einer 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung in immissionsbelasteten Ge
bieten dazu, daß Newcomer, die unter Umständen eine sehr viel weniger 
emissionsintensive Technologie verwenden als die bereits vorhandenen 
Betriebe, langfristig von der Zuteilung ausgeschlossen werden, weil die 
räumlichen Immissionsbelastungsgrenzen (§ 5 Abs.l Nr.l BImSchG) 
durch die vorhandenen Betriebe bereits ausgeschöpft sind91 . Auch bei der 
Beamteneinstellung orientiert man sich meistens am konkreten derzeiti
gen Bedarf, was zur Folge hat, daß die Einstellungsvoraussetzungen sich 
jedes Jahr ändern und in einem Jahr viele Bewerber mit schlechten Noten, 
in anderen Jahren dagegen kaum welche mit guten Noten eingestellt wer
den. 

5. Exemplarische neuere Entwicklungen 

In neuerer Zeit mehren sich die Anzeichen dafür, daß der Gesetzgeber bereit 
ist, die besonderen Anforderungen, die eine Verteilung knapper Güter an das 
Verfahren stellt, ernster zu nehmen. Das läßt sich anband der jüngsten 
Entwicklung in zwei praktisch eminent wichtigen Regelungsbereichen näher 
illustrieren. 

a) Vergabe öffentlicher Aufträge 

Völlig neu gestaltet wurde teilweise das Rechtsregime für die Vergabe von 
Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber an private Anbieter für Bau-, Lie
fer- und Dienstleistungen. Solche Verträge, auf die zwischen 10 % und 15 % 
des Bruttoinlandsprodukts fällf>2, werden nach h.M. auf der Grundlage privat
rechtlicher Verträge abgewickelt.93 Sie weisen jedoch die Besonderheit auf, 

mann-RiemlE. Schrnidt-Aßmann (Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht als wechsel
seitige Auffangordnungen, 1996, S. 7 (39 f.). Vgl. ferner ausführlich J. Aulehner, Polizei
liche Gefahren und Informationsvorsorge, 1998, S. 525 ff., sowie auf die Planung bezogen 
A. Müller, Konzeptbezogenes Verwaltungshandeln, 1992. 

90 Man kann in diesem Zusammenhang »verdeckte« und »offene« Umverteilungskonstellatio
nen unterscheiden, vgl. A. Voßkuhle, Prioritätsprinzip (pn. 66), S. 26 f. 

91 Zu Recht kritisch M. KloepferlS. Reinert, Umweltproblerne (Fn. 78), S. 83 f. Vorsichtiger 
E. Rehbinder, Übertragbare Emissionsrechte aus juristischer Sicht, in: A. Endres/E. Rehbin
der/R. Schwarze, Umwel1zertifikate und Kompensationslösungen aus ökonomischer und 
juristischer Sicht, 1994, S. 28 (75 f.). 

92 Statistisches Material bei T. Puhl, Der Staat als Wirtschaftssubjekt und Auftraggeber, VVD
StRL 60 (2001), S. 457 (458 f.). 

93 Vgl. z.B. BGHZ 14, 222 (226); 48, 98 (103). Zu unterschiedlichen Konstruktionen im 
Schrifttum vgl. J. Pietzcker, Die neue Gestalt des Vergaberechts, ZHR 162 (1998), S. 456-
458m.w.N. 
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daß die öffentliche Hand nicht privatautonom handelt, sondern selbst bei der 
Auftragsvergabe grundrechtsverpflichtet ist, es den handelnden Amtswaltern 
vielfach an adäquaten Anreizen fehlt, mit den ihnen anvertrauten Steuergel
dern sparsam umzugehen, und mit der Auftragsvergabe auch sog. vergabe
fremde, mithin konjunkturpolitische und sonstige Zwecke verfolgt werden 
können.94 Das Verfahren bis zum Abschluß des Vertrags war bisher95 nur 
rudimentär im öffentlichen Haushaltsrecht sowie in Verwaltungsvorschriften, 
den sog. Verdingungsordnungen, geregelt.96 Die Haushaltsgesetze enthalten 
neben der Beachtung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlich
keit97 durch die bewirtschaftenden Stellen lediglich die Pflicht zur Ausschrei
bung von Aufträgen, sofern nicht »die Natur des Geschäfts oder besondere 
Umstände eine Ausnahme rechtfertigen«.98 Einzelheiten des Ausschreibungs
verfahrens finden sich in den Teilen Ader Verdingungsordnungen. Ziel dieser 
Vorschriften ist ausschließlich der preisgünstige, wirtschaftliche Einkauf 
durch die öffentliche Hand. Dementsprechend kann der einzelne Bieter, der 
nicht zum Zuge gekommen ist, aus ihnen keine Anspruche ableiten; das Haus
haltsrecht als Innenrecht vermittelt weder subjektiv-öffentliche Rechte im 
Sinne des § 42 Abs. 2 VwGO, noch begründet es drittgerichtete Pflichten im 
Sinne des Amtshaftungsrechts.99 Es verwundert daher kaum, daß trotz alar
mierender kriminalistischer Befunde zur Korruption im Bereich des Auftrags
wesens und vielfaltiger Beanstandungen der Rechnungshöfe100 dem Vergabe
recht kaum Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 
Seit Anfang der neunziger Jahre hat sich teilweise ein grundlegender Kon
zeptwechsel »vom haushaltsrechtlichen Innenrecht zum (auch) bieterschüt
zenden Außemecht« vollzogen.lOl Das Hauptaugenmerk liegt insoweit auf 

94 So statt vieler zusammenfassend T. Puhl, Staat (Fn. 92), S. 460. 
95 Vgl. nur F.-J. Kunert, Staatliche Bedarfsdeckungsgeschäfte und öffentliches Recht, 1977, S. 

32-71, und F. RiUner, Rechtsgrundlagen und Rechtsgrundsätze des öffentlichen Auftrags
wesens, 1988, S. 39 ff., sowie die knappe Darstellung bei G. Hermes, Gleichheit (Fn. 73), S. 
910. 

96 Vgl. Verdingungsverordnung für Leistungen (VOL) in der Fassung der Bekann1machung 
vom 17.8.2000, Bundesanzeiger Nr. 200a vom 24.1 0.2000; Verdingungsordnung ruf freibe
rufliche Leistungen (VOF) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.7.2000, Bundesan
zeiger Nr. 173a vom 13.92000; Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30.5.2000, Bundesanzeiger Nr. 120a vom 30.6.2000. 

97 Vgl. § 6 Abs. I HGrG, § 7 BHO. 
98 Vgl. § 30 HGrG. 
99 Vgl. dazu A. Faber, Drittschutz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, DÖV 1995, S. 403 

(408-411); M. Brenner, Die Umsetzung der Richtlinie über öffentliche Aufträge in Europa, 
EuR-Beiheft 1I1996, S. 23 (32); R. Noch, Vergaberecht und subjektiver Rechtsschutz, 1998, 
S. 228 f.; P. M. Huber, Der Schutz des Bieters im öffentlichen Auftragswesen unterllalb der 
sog. Schwellenwerte, JZ 2000, S. 877 (878). 

100 V gl. ansfiihrlich D. Dölling, Empfehlen sich Änderungen des Straf- und Strafprozeßrechts, 
um die Gefahr der Korruption in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft wirksam zu begegnen?, 
Gutachten C zum 61. DIT, 1996, S. 13-25 m.w.N. 

101 So J. Pietzcker, Gestalt des Vergaberechts (Fn. 93), S. 427 (430). 
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einer transparenten, wettbewerbsorientierten und neutralen Ausgestaltung des 
Vergabeverfahrens. Ursächlich für die Entwicklung sind verschiedene euro
päische Richtlinien. In der sog. NachpTÜfungsrichtlinie vom 21.12.1989102 

wurden die Mitgliedstaaten zunächst vetpflichtet, ein NachpTÜfungsverfahren 
einzurichten, mit dessen Hilfe Verstöße gegen das bestehende Vergaberecht 
effektiv kontrolliert werden können. Jeder, der ein Interesse an einem be
stimmten öffentlichen Auftrag hat oder hatte oder dem durch einen behaupte
ten Rechtsverstoß ein Schaden entstanden ist bzw. zu entstehen droht, besitzt 
danach ein Initiativrecht, eine Nachprüfung in Gang zu setzen, an deren Ende 
die Entscheidung einer »unabhängigen Instanz« stehen muß, die »ein Gericht 
im Sinne des Art. 177 des Vertrages ist«. Vier weitere Richtlinien aus den 
Jahren 1992 und 1993103 hatten sodann zum Ziel, die deutliche Bevorzugung 
inländischer Unternehmen bei der Auftragsvergabe zu beseitigen. Ihnen zu
folge müssen Aufträge ab einer bestinnnten Größenordnung (oberhalb sog. 
Schwellenwerte ) gemeinschaftsweit öffentlich ausgeschrieben werden, das 
Vergabeverfahren muß nach vereinheitlichten Vorgaben transparent durchge
führt werden, und die Vergabe muß diskriminierungsfrei erfolgen. Die betref
fenden Richtlinien wurden zwar mittlerweile teilweise geändert104 und sollen 
weiter aufgrund der bisherigen Erfahrungen ergänzt und modifiziert wer
denlO5, die wettbewerbsorientierte, ökonomische Stoßrichtung blieb aber er
halten. 

102 Richtlinie 89/665/EWG v. 21.12.1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor
schriften fiir die Anwendung der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentli
cher Liefer- und Bauaufträge, ABI. Nr. L 395/33 v. 20.12.1989. VgI. auch Richtlinie 92/13/ 
EWG v. 25.2.1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften fiir die 
Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch Auftraggeber 
im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikations
sektor, ABI. Nr. L 76/14 v. 23.3.1992 (Sektorenüberwachungsrichtlinie). 

103 Vgl. Richtlinie 92/40/EWG v. 18.6.1992 zur Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Dienstleistungsaufträge, ABI. Nr. L 209/1 v. 24.7.1992 (Dienstleistungsrichtli
nie); Richtlinie 93/36/EWG v. 14.6.1993 zur Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Lieferaufträge, ABI. Nr. L 199/1 v. 9.8.1993 (Lieferkoordinierungsrichtlinie); 
Richtlinie 93/37/EWG v. 14.6.1993 zur Koordinierung der Vergabe öffentlicher Bauauf
träge, ABI. Nr. L 199/54 v. 9.8.1993, ber. durch AbI. Nr. L 111/115 v. 30.4.1994 (Baukoor
dinierungsrichtlinie); Richtlinie 93/38/EWG v. 14.6.1993 zur Koordinierung der Auftrags
vergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 
sowie im Telekommunikationssektor, ABI. Nr. L 199/84 v. 9.8.1993 (Sektorenrichtlinie). 

104 VgI. Richtlinie 97/52/EG v. 13.10.1997 zur Änderung der Richtlinie 92/50/EWG, 93/36/ 
EWG und 93/37/EWG über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Dienstleistungs-, Liefer- und Bauaufträge, ABI. Nr. L 328/1 v. 28.11.1997; Richtline 98/4/ 
EG v. 162.1998 zur Änderung der Richtlinie 93/38/EWG zur Koordinierung der Auftrags
vergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 
sowie im Telekommunikationssektor, ABI. Nr. L 10111 vom 1.4.1998. 

105 Vgl. Richtlinienvorschlag über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Lieferaufträge, Dienstleistungsaufträge und Bauaufträge, KOM (2000) 275 endg. vom 
10.5.2000; Richtlinienvorschlag zur Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftragge
ber im Bereich der Wasser-, Energie und Verkehrsversorgung, KOM (2000) 276 endg. 
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Der nationale Gesetzgeber hat die dargelegten Vorgaben mittletweile umge
setzt.106 Nachdem die Kommission gegen die zunächst verabschiedete sog. 
»haushaltsrechtliche Lösung«107 ein (weiteres)108 Vertragsverletzungsverfah
ren eingeleitet hatte und zudem verfassungsrechtliche Bedenken bestanden109, 
ist die Vergabe von Aufträgen oberhalb der EG-rechtlich festgelegten 
SchwellenwertellO (vgl. §§ 100 Abs. 1, 127 Nr. 1 GWB) nunmehr im vierten 
Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)lll und in der 
am 1.2.2001 in Kraft getretenen neu gefaßten Vergabeverordnung (VgV)1l2 
geregelt, die ihrerseits auf die von den Verdingungsausschüssen DV A 113 und 
DV AL 114 erarbeiteten und verabschiedeten Verdingungsordnungenll5 ver
weisen (sog. Kaskadenprinzip )116. Wesentliche Elemente des Vergabeverfah
rens sind danach: 

Offene Ausschreibung von Aufträgen als Regelfall (§ 101 Abs.2 und 5 
GWB).117 Nur bei ausdrücklicher gesetzlicher Gestattung kann auf das 

106 Zu den auch nach der Neufassung fortbestehenden Problemen des deutschen Vergaberechts 
und daraus folgendem weiteren Reformbedarf E. Pache, Der Staat als Kunde - System und 
Defizite des neuen deutschen Vergaberechts, DVBl. 200 I, S. 1781 ff. (insbes. 1787 ff.). 

107 Sie bestand aus einer Ergänzung des HGrG durch die § § 57a bis c und auf deren Grundlage 
dem Erlaß zweier Verordnungen, der Vergabeverordnung (V gV) zur Umsetzung der Verga
berichtlinien und der Nachprüfungsverordnung (NpV) zur Umsetzung der Nachprüfungs
richtlinen, vgl. Zweites ÄildG zum HGrG v. 26.]1.1993 (BGBL I, S. 1928); VgV v. 
22.2.1994 (BGBL I, S. 321)- geändert durch die 1. AndVO zurVgVv. 29.9.1997 (BGBL I, 
S. 2384); NpV v. 22.2.1994 (BGBL I, S. 324). 

108 Vorangegangen war ein erfolgreiches Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepu
blik Deutschland in bezug auf den ersten Umsetzungsversuch, der schon deshalb nicht 
gemeinschaftskonform war, weil es sich bei den durch a-Paragraphen ergänzten Teilen A 
der VOB und der VOL lediglich um Verwaltungsvorschriften handelte, vgl. EuGH, Urt. v. 
11.8.1995 - Rs. C-433/93, Slg. 1995-1, S. 2303. 

109 Vgl. dazuJ. Pietzcker, Gestalt des Vergaberechts (Fn. 93), S. 435-440 m.w.N. 
llO Vgl. §§ 100 Abs. I, 127 Nr. I GWB und §§ I f. VgV. 
111 Vergaberechtsänderungsgesetz v. 26.8.1998 (BGBL I, S. 2512) und Bekanntmachung der 

Neufassung des GWB v. 26.8.1998 (BGBL I, S. 2546). 
ll2 BGBL I 2001, S. 1I0. Vgl. dazu T. Ax, Die neue Vergabeverordnung (Entwurf) - Auswir

kungen der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge für die Bau-Vergabepraxis, 
BauR 2000, S. 471 ff.; M. Dreher, Der Entwurf einer Vergabeverordnung, NZBau 2000, 
S. 178 f.; H. HöflerlB. Bert, Die neue Vergabeverordnung, NJW 2000, S. 3310 ff.; H.-J. 
Prieß, Das Vergaberecht in den Jahren 1999 und 2000, EuZW 2001, S. 365 ff.; L. Horn, Die 
neue Vergabeordnung, LKV 2001, S. 241 tf.; M. Knauf, Die neue Vergabeordnung, VR 
2001, S. 270 ff. . 

113 Deutscher Verdingungsausschuß für Bauleistungen. 
114 Deutscher Verdingungsausschuß für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen. 
1I5 Vgl. Fn. 96. 
116 Wegen der (statischen) Verweisung der VgV auf die Verdingungsverordnungen haben die 

ursprünglich privaten Regelwerke nach h.M. Rechtssatzqualität mit Verordnungsrang, vgl. 
BGH, NJW 2000, S. 137 (138); OLG Düsseldorf, NJWE-WettbR 1999, S. 68. Zust. A. Boe
sen, Vergaberecht, 2000, Rn. 151; T. Puhl, Staat (Fn. 92), S. 472; A. Vetter, Das Recht der 
Vergabe öffentlicher Aufträge 1999 und 2000, NVwZ 2001, S. 745 (747) m.w.N. Krit. 
M. Dreher, Die Zukunft des untergesetzlichen Vergaberechts, NVwZ 1999, S. 1265 (1266); 
R. Noch, Vergaberecht (Fn. 99), S. 96 ff. 

117 Allgemein zum Zweck der Ausschreibung und ihrer rationalitätsfördernden Wirkung statt 
vieler C. Koenig, Verteilungslenkung (Fn. 50), S. 265-267 m.w.N. 
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nicht offene Verfahren1l8 oder das Verhandlungsverfahren1l9 ausge
wichen werden. 
Anspruch der mitbietenden Unternehmen, daß der Auftraggeber die Be
stimmungen über das Vergabeverfahren einhält (§ 97 Abs. 7 GWB). 
Injormationspflicht des Auftraggebers gegenüber Bietern, deren Angebote 
nicht berücksichtigt werden sollen (§ 13 V gV). Mit dieser Vorschrift, der 
eine »Schlüsselposition« bei der europaweiten Auftragsvergabe zuge
schrieben wird120, reagierte der Gesetzgeber auf die MÜßzplättchen-II
Entscheidung der Vergabekammer des Bundes121 und das Alcatel-Urteil 
des EuGW22• Übergangenen Bietern muß danach aus Gründen eines 
effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) die Möglichkeit offenste
hen, im Wege eines gerichtlichen Verfahrens einen Zuschlag oder einen 
Vertragsschluß zu verhindern, da erteilte Zuschläge auch im gerichtlichen 
Verfahren nicht mehr aufgehoben werden können (§ 114 Abs.2 S. 1 
GWB). Daher sieht § 13 VgV vor, daß der Auftraggeber den Bieter 14 
Tage vor Vertrags schluß über den Grund der Nichtberücksichtigung sowie 
den Namen des Bieters, dessen Angebot letztlich erfolgreich ist, informie
ren muß.123 Ein vor Ablauf der Frist oder ohne entsprechende Information 
des nicht erfolgreichen Bieters geschlossener Vertrag ist nichtig (§ 13 S. 4 
VgV). 
Verpflichtung, die Bezeichnungen des Gemeinsamen Vokabulars für das 
öffentliche Auftragswesen (Common Procurement Vocabulary - CPV) 
bei der Ausschreibung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
zur Beschreibung des Auftragsgegenstandes zu verwenden (§ 14 VgV). 
Durch sie soll die gemeinschaftsweite Transparenz des Verfahrens ge
währleistet werden. 
Bejangenheitsregelung (§ 16 VgV). Ihr zufolge dürfen zum Schutz der 
Bieter vor der Parteilichkeit des Auftraggebers Organmitglieder oder Mit
arbeiter eines Auftraggebers, Beauftragte oder Mitarbeiter eines Beauf
tragten eines Auftraggebers einschließlich deren Angehöriger im Verga
beverfahren grundsätzlich nicht mitwirken, wenn sie (1.) Bieter oder Be
werber sind, (2.) einen Bieter beraten oder sonst unterstützen oder als ge-

118 Nach einer öffentliche Aufforderung zur Teilnahme wird aus dem BeweIberla'eis eine 
beschränkte Zahl von Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert (§ 101 Abs. 3 GWB). 

119 Danach kann sich der Auftraggeber mit oder ohne vorherige öffentliche Aufforderung zur 
Teilnahme an ausgewählte Unternehmen wenden, um mit einem oder mehreren über die 
Aufuagsbedingungen zu verhandeln (§ lOl Abs. 4 GWB). 

120 So zutreffend L. Horn, Vergabeverordnung (Fn. 112), S. 244. 
121 BKartA, NJW 2000, S. 151. Danach sind Bieter spätestens 10 Tage vor Zuschlagserteilung 

dariiber zu informieren, welchem Bieter der Zuschlag erteilt wurde. 
122 EuGH, Rs. C-81/98, Slg. 1999-1, S. 7671. 
123 Für den Beginn der Frist soll es nicht auf den Tag des Zugangs der Information beim Bieter, 

sondern auf den Tag der Absendung ankommen, zu Recht krit. L. Horn, Vergabeverordnung 
(Fn. 112), S. 243 f. 
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setzlicher Vertreter vertreten, (3.) bei einem Bieter oder Bewerber gegen 
Entgelt beschäftigt oder bei ihm als Mitglied des Vorstandes, des Auf
sichtsrates oder gleichartiger Organe tätig sind, oder (4) für ein in das Ver
gabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen tätig sind, wenn dieses Un
ternehmen zugleich geschäftliche Beziehungen zum Auftraggeber und 
zum Bieter oder Bewerber hat, es sei denn, daß dadurch kein Interessen
konflikt besteht oder sich die Tätigkeiten nicht auf die Entscheidungen in 
dem Vergabeverfahren auswirken. Die an § 20 VwVfD orientierte Vor
schrift, die erhebliche vergaberechtliche Risiken für den Auftraggeber 
birgt und in der Praxis nicht leicht umzusetzen sein wird124, geht zurück 
auf die prominente Entscheidung des OLG Brandenburg vom 3.8.1999 
zum Flughafen Berlin-Schönefeld, derzufolge das im Vergabeverfahren 
geltende Gleichbehandlungs- und Neutralitätsgebot dann nicht mehr ge
wahrt ist, wenn Amtsträger an der Vergabeentscheidung mitwirken, die 
zugleich Aufsichtsratsfunktionen in einem Bieterkonsortium wahmeh
men.125 

Möglichkeit der Nachprüfung der Vergabeentscheidung in einem gericht
lichen Verfahren, das eine Überprüfung der gerichtlichen Entscheidung 
im Beschwerdeverfahren und vorläufigen Rechtsschutz bietet (vgl. §§ 102 
ff.GWB). 
VorprüfUng der Eignung eines Angebots (vgl. § 97 Abs. 4 GWB).l26 
Auswahlentscheidung. Der Zuschlag soll dem wirtschaftlichsten Angebot 
erteilt werden (§ 97 Abs. 5 GWB). Ob diese Vorgabe die Verfolgung sog. 
»vergabefremder«, konjunktur- oder infrastrukturpolitischer Ziele völlig 
ausschließt, ist in der Literatur sehr umstritten. l27 Der EuGH hat jetzt 
zumindest die Verfolgung arbeitsmarktpolitischer Zwecke für zulässig er-

124 So L. Horn, Vergabeverordnung (Fn. 112), S. 245. 
125 OLG Brandenburg, NVwZ 1999, S. 1142. Ausführlich zu dieser Entscheidung A. Weit

brecht, Erste Erfahrungen mit dem NachplÜfungsverfahren nach dem GWB, in: J. Schwarze 
(Hrsg.), Die Vergabe öffentlicher Aufträge im Lichte des europäischen Wirtschaftsrechts, 
2000, S. 177 (178 ff.). Enger OLG Stuttgart, NVwZ-RR 2001, S. 29 ff., demzufolge Verga
berechtsverstöße nur lÜgbar sind, wenn die konkrete Möglichkeit besteht, daß sie für die 
konkrete Vergabeentscheidung ursächlich geworden sind. Weitere Nachweise aus der Rspr. 
bei H.-J. Prieß, Vergaberecht (Fn. II 2), S. 369 f. V gl. ferner auch zum Einfluß der Rspr. auf 
die Neuregelung G. M. Berrisch/H. P. Nehl, Doppelmandate, Neutralitätsgebot und »böser 
Schein« - Die Rechtsprechung der Vergabesenate und § 16 VgV, WuW 2001, S. 944 ff. 

126 Hier kommen die Verdingungsordnungen zur Anwendung, vgl. zu den Stufen des Verfah
rens A. Vetter, Vergabe (Fn. 116), S. 753 f. m.w.N. 

127 Ablehnend nach eingehender Aufarbeitung des Streitstandes zuletzt T. PuhJ, Staat (Fn. 92), 
S. 486-501 m.w.N. Vgl. ferner F. Rittner, Die sozialen Belange i.S. der EG-Kommission 
und das inländische Vergaberecht, EuZW 1999, S. 677 ff.; M Dreher, Zur Zulässigkeit ver
gabefremder Kriterien bei der öffentlichen Auftragsvergabe, JZ 2000, S. 519; l. Seidel, in: 
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Dauses (Hrsg.), Handbuch des EG-Wirtschaftsrechts, 2000, H. IV, Rn. 142 ff. A.A. 
M. BöhmlC. Danker, Politische Zielvorgaben als Vergabekriterien, NVwZ 2000, S. 768; 
U. Rust, EuZW 2000, S; 205 ff.; J.-P. Schneider, Zur Okonomisierung von Verwaltungs
recht und Verwaltungsrechtswissenschaft, Die Verwaltung 34 (2001), S. 317 (323 ff.). Aus
fiihrlich C. Benedict, Sekundärzwecke im Vergabeverfahren, 2000. 
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achtet.128 Soweit diese Entscheidung verallgemeinerungsflihig ist, sind der 
Instrumentalisierung der Auftragsvergabe jedenfalls enge Grenzen ge
setzt.129 

Nachverhandlungsverbot(§ 24 Nm. 1,3 VOB/A, § 24 Nm. 1,2 VOLlA). 
Nach Öffuung der Gebote darf der Auftraggeber nicht mehr mit einem 
oder mehreren Bietern neu verhandeln, um den Preis zu senken. Andern
falls wäre die anonyme Angebotsabgabe als neutralitäts- und wirtschaft
lichkeitssicherndes Kemelement der Ausschreibung ad absurdum ge
führt.I30 

Diese formalisierte Verfahrensstruktur führt, wie J. PietzckerI31 hervorhebt, 
auf den ersten Blick in eine »Paradoxie«: »Starre Regeln sollen politische 
Einflüsse ausschließen und fehlende Marktkräfte kompensieren, widerspre
chen aber gerade einem flexiblen, marktangepaßten Verhalten. Kein Privatun
ternehmer würde sich aus wirtschaftlichen Überlegungen einem dem öffentli
chen Vergaberecht vergleichbaren starren Einkaufsregime unterwerfen.« Aus 
diesen Gründen und um langwierige Vergaberechtsprozesse zu vermeiden, 
hat der Bundesgesetzgeber für die Vergabe von Aufträgen unterhalb der EG
rechtlichen Schwellenwerte bisher weiterhin an der alten Rechtslage festge
halten. Übeneugend ist diese Haltung freilich nicht. Sie verkennt vor allem 
die öff'entlich~rechtliche Priiguns der Entscheidungssituationl32: Der Staat 
han&!lt hier eben nicht als »Marktteilnehmef«, sondern er gewährt vielmehr 
in hoheitlicher Funktion bestimmten Anbietern den Zugang zu einem hoch
spezialisierten Markt. Seiner Grundrechtsverpflichtung als Auftraggeber kor
respondiert insofern die grundrechtlich geschützte Position des Anbieters, der 
aus Art. 12 Abs. 1 GG und Art. 3 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 19 Abs. 4 GG einen 
Anspruch auf ein neutrales, transparentes und gerichtlich überpTÜfbares Ver
gabeverfahren geltend machen kann.133 

128 EuGH, NJW 2000, S. 3629, Tz. 52 - Nord-Pas-de-Calais. Für die Verallgemeinerungsf'ahig
keit dieser Entscheidung I. Seidel, Kampf gegen Arbeitslosigkeit zulässiges Vergahekrite
rium, EuZW 2000, S. 762 (763); J.-P. Schneider, Ökonomisierung (Fn. 127), S. 325. 

129 Vgl. nun auch die »Interpretierende Mitteilung der Kommission über das auf das Öffent
liche Auftragswesen anwendbare Gemeinschaftsrecht und die Möglichkeiten zur Berück
sichtigung von Umweltbelangen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge« vom 4.7.2001, 
KOM (2001) 274 endg. 

130 V gl. auch J. Pietzcker, Vergaberecht (Fn. 93), S. 455 m.w.N. 
131 J. Pietzcker, Vergaberecht (Fn. 93), S. 432. 
132 OLG Brandenburg (Fn. 125), spricht von einem »Akt öffentlicher Gewalt«. Vgl. ferner die 

ausführlichen Nw. (auch zur Gegenmeinung) bei T. Puhl, Staat (Fn. 92), S. 477, Fn. 84. 
133 Eingehend zuletzt T. Puhl, Staat (Fn. 92), S. 477-486. Vgl. ferner M. Wallerath, Öffentliche 

Bedarfsdeckung und Verfassungsrecht, 1988, S. 318 ff.; G. Herrnes, Gleichheit (Fn.73), 
S. 912 ff.; G. v. Loewenich, Die Schwellenwerte im Lichte des Verfassungsrechts, ZVgR 
1999, S. 34 (36 ff.); B. Malmendier, Vergaberecht - quo vadis?, DVBI. 2000, S. 963 
(967 f.); M. Gubelt, in: 1. v. MÜllchIP. Kunig (Hrsg.), Grundgesetzkommentar, 5. Aufl. 
2000, Art. 3, Rn. 37. Vgl. auch P.-M. Huber, Der Schutz des Bieters im öffentlichen Auf-
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b) Versteigerung von Lizenzen und Frequenzen nach dem TKG 

Einen völlig neuartiger ModuS134 der »Verteilung knapper Güter durch den 
Staat«135 stellt die Möglichkeit der Vergabe öffentlich-rechtlicher Befugnisse 
nach Maßgabe des Ergebnisses einer unter den Bewerbern durchzuführenden 
Versteigerung dar, wie sie jetzt im Telekommunikationsgesetz (TKG) vom 
25.7 .1996l36 für die Zuteilung von knappen Funkfrequenzen (§ 47 Abs. 5 S. 2 
TKG i.V.m. § 11 Abs.4 TKG) und die Vergabe von Lizenzen (§ 11 TKG) 
zum Angebot »bestimmter Telekommunikationsdienstleistungen für die 
Öffentlichkeit« (§ 3 Nr. 7 TKG) vorgesehen ist. Auch mit diesem Gesetz rea
gierte der nationale Gesetzgeber auf europarechtliche Vorgaben und das dort 
für die Telekommunikationsmärkte entfaltete Harmonisierungs- und Liberali
sierungskonzept.l37 

Das Versteigerungsverfahren ist für den Fall der Beschränkung der Lizenz
vergabe (§ 10 S. 1 TKG) als »Regelverfahren« ausgestaltet.138 Die alternativ 
vorgesehene Ausschreibung ist nur durchzuführen, wenn eine Versteigerung 
gemessen an den Regulierungszielen des TKG (§ 2 Abs. 2 TKG) nicht geeig
net erscheint (§ 11 Abs. 2 S. 1 TKG), oder wenn Frequenzen für die Funkan
bindung von Teilnehmeranschlüssen vergeben werden (§ 11 Abs. 2 S. 3 
TKG). Ziel des Versteigerungsverfahrens ist ausweislich des § 11 Abs.4 S. 1 
TKG die Feststellung, »welcher oder welche Bieter am besten geeignet sind, 
die ersteigerten Funkfrequenzen effizient für das Angebot der zu lizenzieren
den Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit zu nutzen«. 
Seine ökonomische Logik beruht damit auf der nicht unproblematischen Er
wartung, daß das »effizienteste Unternehmen auch die größte Zahlungsbereit-

tragswesen unterhalb der sogenannten Schwellenwerte, JZ 2000, S. 877 (880). A.A. aber J. 
Pietzcker, Die Zweiteilung des Vergaberechts, in: J. Schwarze (Hrsg.), Vergabe (Fn. 125), 
S. 61 (66 ff.); K. Hailbronner, Möglichkeiten einer Begrenzung gerichtlichen Rechtsschut
zes auf die Beachtung bzw. Einhaltung EG-rechtlicher Vergaberegeln zum Schutz von 
Unternehmen im Recht der Vergabe öffentlicher Aufträge, BT-Drs. 646/97, Anl. I, S. 55 ff. 

134 Zu Versteigerungen im Bereich des Jagdrechts vgl. aber C. Koenig, Verteilungslenkung 
(Fn. 50), S.408. 

135 So K Schumacher, Versteigerungserlöse nach § II TKG als Verleihungsgebühr?, NJW 
2000, S. 3096 ff. 

136 BGBl.I, S. 1120. 
137 Zentrale Bedeutung kommt hier der Richt1inie 9013881EWG der Kommission v. 28.6.1990 

über den Wettbewerb auf dem Markt für Telekommunikationsdienste, ABI. EG Nr. L 192 v. 
24.7.1990, S. 10 ff. (DiensteRL). Hierzu und zu den Änderungsrichtlinien zur DiensteRL 
sowie weiteren Einwirlrungen des Europarechts vgl. F. Schuster, in: Beck' seher TKG Kom
mentar, 2. Aufl. 2000, § I, Rn. 3-12; W. Wegmann, Regulierte Marktöffnung in der Tele
kommunikation, 2001, S. 80-86; B. Stamm, Die Entgeltregulierung im Telekommunika
tionsgesetz, 2001, S. 37-55,jeweils rn.w.N. 

138 So für die ganz h.M. C. Koenig/A. Neumann, Telekommunikationsrechtliche Optimierung 
künftiger Lizenz- und Frequenz-Versteigerungen, ZRP 2001, S. 252 (254) rn.w.N. A.A. 
H. Gersdorf, Die dienende Funktion der Telekommunikationsfreiheiten - Zum Verhältnis 
von Telekommunikations- und Rundfunkordnung, AfP 1997, S. 424 (425, Fn. 3). 
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schaft für die Lizenz aufweist«.139 Gleichzeitig soll durch die Ermittlung des 
wirtschaftlichen Knappheitspreises ein chancengleicher und funktionsfähiger 
Wettbewerb sichergestellt werden (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 2 TKG). Das Telekom
munikationsgesetz sieht insofern ausdrücklich vor, daß die Regeln der Durch
führung der Versteigerung »objektiv, nachvollziehbar und diskriminierungs
frei« sein müssen (§§ 11 Abs.4 S. 3, § 47 Abs. 1 TKG). Gleichzeitig sind die 
Belange kleiner und mittlerer Unternehmen zu berücksichtigen (§ 11 Abs.4 
S.3 TKG). Der wirtschaftliche Allokationsmechanismus ist insofern im Sinne 
einer »regulierten Selbstregulierung« mit »Elementen wertender Auswahlver
fahren«l40 verknüpft: Während die materielle Auswahlentscheidung letztlich 
der Markt selbst trifft (gesellschaftliche Selbstregulierung), kontrolliert der 
Hoheitsträger das V erfahren und die Einhaltung bestimmter inhaltlicher Min
deststandards.141 

Bisher sind drei Versteigerungen durchgeführt worden.142 Besondere Auf
merksamkeit erlangte die Versteigerung von UMTS-Lizenzen im Juli und 
August des Jahres 2000143, bei der die beachtliche Gesamtsumme von 99, 
3682 Mrd. DM erzielt wurde. Die schon früher geäußerten verfassungsrecht
lichenl44 und telekommunikationspolitischen145 Bedenken gegen das Verstei
gerungsverfahren als Instrument zur Allokation knapper Ressourcen haben 
dadurch neuen Aufwind erfahren. 146 Ihnen kann hier nicht im einzelnen nach
gegangen werden. Vielmehr interessiert im vorliegenden Kontext lediglich 
seine Verfahrensstruktur. Sie setzt sich aus folgenden zentralen Elementen 
zusammen: 

Anhörung betroffener Kreise (§ 11 Abs.l Satz 1 TKG). Das Verfahren 
wird von der Regulierungsbehörde eingeleitet. 147 Schon im Vorfeld sind 
die durch das Vergabeverfahren unmittelbar Betroffenen, also insbeson
dere alle Lizenz- und Frequenzzuteilungsbewerber, in die Entscheidung 
der Regulierungsbehörde148 einzubeziehen, ob ein Versteigerungsverfah
ren oder ein Ausschreibungsverfahren durchzuführen ist und welche kon-

139 So M Geppert, in: Beck'scher TKG Kommentar, 2. Aufl. 2000, § 11, Rn. 16 u.H. auf 
J. Kruse, Lizenzierung und Wettbewerb im Mobilfunk, 1993, S. 143. 

140 M. Geppert, in: Beck'scher TKG Kommentar, 2. Aufl. 2000, § 11, Rn. 20. 
141 So W. Wegmann, Marktöffuung (Fn. 137), S. 102 f. 
142 Zu den bisherigen Versteigerungen vgl. nur C. Koenig/A. Neumann, Optimierung (Fn. 138), 

S. 252 f. m.w.N. 
143 Minutiös geschildert von R. Breuer, VeIfassungsrecht und VersteigerungsveIfahren nach 

§ 11 Telekommunikationsgesetz, FS Maurer, 2001, S. 24 (31-35). 
144 Vgl. B. Grzeszick, Versteigerung knapper Telekommunikationslizenzen, DVBI. 1997, S. 

878 (883 f.). 
145 Vgl. R. Schütz/M. Esser-Wellie, Wettbewerb in der Telekommunikation, AfP 1995, S. 580 

(582); C. HiltllK. Großmann, Grundfragen des neuen deutschen Telekommunikations
rechts, BB 1996, S. 169 (171 f.). Aus neuerer Zeit z.B. C. Koenig/A. Neumann, Optimierung 
(Fn. 138), S. 254 ff. 

146 Vgl. die Nachw. unten Fn. 157. 
147 Zuvor muß die Anzahl der Lizenzen nach § 10 TKG beschränkt werden. 
148 Die Regulierungsbehörde entscheidet durch die Beschlußkammer, § 73 Abs. 1 TKG. 
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kreten Festlegungen und Regeln für die Durchführung gelten sollen. Diese 
öffentlichkeitsorientierte V orfeldkommunikation dient einerseits der 
Transparenz und erleichtert andererseits der Behörde aufgrund der erhal
tenen Informationen eine sachlich angemessene Verfahrensgestaltung. 
Beteiligung anderer Gremien und Behörden: Herstellung des Benehmens 
mit dem Beirat (§ 73 Abs. 3 S. 2 TKG) und des Einvernehmens mit dem 
Bundeskartellamt (§ 82 Satz 1 ood Satz 2 TKG). 
Zwischenentscheidung der Regulierungsbehörde über die Wahl des Ver
fahrens sowie die Festlegoogen ood Regeln für die Durchführung des 
Verfahrens. I49 

Veröffentlichung der Zwischenentscheidung im Amtsblatt (§ 11 Abs. 1 S. 
2 TKG). Dadurch soll potentiellen Interessenten schon frühzeitig die Mög
lichkeit eingeräwnt werden, vor Teilnahme an einem Vergabeverfahren zu 
erkennen, welchen Inhalt eine erteilte Lizenz besitzen wird, welche Ver
pflichtungen für den Lizenznehmer damit verbooden sind und ob es sich 
vor diesem Hintergrund lohnt, die Antragsunterlagen auszuarbeiten. I50 

AntragsteIlung durch die Anbieter. 
Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen (§ 11 Abs.4 S. 2 Nr. 1, § 8 
Abs.3 Nr. 2 TKG). Zwn Versteigerungsverfahren können nur Bieter zu
selassen werden, die die fachlichen und sachlichen Mindestvoraussetzoo
gen erfüllen. welche von der Regulierungsbehörde näher bestimmt wer
den. Damit soll ausgeschlossen werden, daß ein fachlich ood sachlich 00-

geeigneter Antragsteller den Zuschlag erhält. 
Festlegung der Regeln für die Durchführung der Versteigerung im einzel
nen durch die Regulierungsbehörde einschließlich der FestsetzWlg des 
Mindestgebots (§ 11 Abs.4 S. 3 TKG). Nach Auswertung von Auktions
verfahren anderer Länder hat man sich in der Praxis bisher für ein simul
tanes und mehrstufiges elektronisches Verfahren über vernetzte Computer 
entschieden. 151 

Durchführung der Versteigerung. Die Höhe des Angebots ist das einzige 
Kriteriwn für die Lizenzvergabe.152 Eine materielle Auswahlentscheidoog 
der Behörde entfällt damit; sie ist vollständig »prozeduralisiert« zugunsten 
eines marktwirtschaftlichen Auswahl- und Preisbildungsmechanismus.153 

149 Nach der bisherigen Praxis werden diese Entscheidungen in Form rechtsmittelf"ahiger Ver
waltungsakte getroffen, vgl. M. Geppert, in: Beck'scher TKG Kommentar, 2. Aufl. 2000, 
§ Il,Rn.12m.w.N.· 

150 V gl. M. Geppert, in: Beck' scher TKG Kommentar, 2. Aufl. 2000, § 11, Rn. 10. 
151 Vgl. E.-O. Ruhle/M Geppert, Versteigerungsverfahren ffir Funkfrequenzen und Lizenzen

ERMES-Auktion: Vergleich zwischen Deutschland und USA, MMR 1998, S. 175 ff. 
152 Zur Rechtsqualität vgl. M. Sachs, Bestandskraft der RegTP-Entscheidung im Versteige

rungsverfahren der UMTS-Lizenzen, K&R 2001, S. 13 ff. Vgl. auch D. Ehlers, Bestands
kraft von vor Vergabe der UMTS-Lizenzen erlassenen verfahrensleitenden Verfügungen 
der RegTP, K&R 2001, S. I ff. 

153 Deutlich W. Wegmann, Marlrtöffilung (Fn. 137), S. 102. 

304 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Wie auf diese Weise die vom Gesetzgeber geforderte Berücksichtigung 
der Belange kleinerer und mittlerer Unternehmen erfolgen soll, bleibt frei
lich unklar.154 

An dieser Stelle drängt sich erneut die schon eingangs angedeutete Frage auf, 
ob dem »Gebot grundrechtssichernder Mangelverwaltung«155 durch das Ver
steigerungsverfahren hinreichend Rechnung getragen wird, wenn kleine 
Unternehmen faktisch keine Marktzugangschancen haben. Legt man die 
jedenfalls nicht völlig abwegige Annahme des Gesetzgebers zugrunde, durch 
das Versteigerungsverfahren werde im Sinne einer »Bestenauslese« detjenige 
Antragsteller ausgewählt, der die Lizenzen am effizientesten nutzen kann156, 
und hält man das Kriterium der Bestenauslese im Zusammenhang mit der 
Verteilung von Telekommunikationslizenzen für legitim - wogegen wohl 
nichts spricht - dann liegt in der Bereitschaft, den höchsten Preis zu zahlen, 
ein angemessener Differenzierungsgrund für eine Ungleichbehandlung von 
finanzstarken und weniger finanzstarken Unternehmen, die vor dem Hinter
grund des Art. 12 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG auch dem Verhältnismäßig
keitsgrundsatz genügt.157 Die Entlastung der Verwaltung durch ein proze
duralisiertes Entscheidungsverfahren bedarf von daher gesehen keiner Kor
rektur. Der Staat hat lediglich die Grundbedingungen eines fairen Wett
bewerbs zu sichern. Das kann er durch Ausschluß solcher Unternehmen aus 
dem Vergabeverfahren tun, die bei Besitz einer Lizenz den chancengleichen 
Wettbewerb gefährden würden (vgl. § 11 Abs. 3 TKG). 

154 Denkbar wäre, die Gebotshöhe der einzelnen Bieter in Abhängigkeit zur Unternehmens
große zu bestimmen oder kleinen und mittleren Unternehmen Sonderrechte einzuräumen, 
vg1. C. Koenig/A. Neumann, Optimierung (Fn. 138), S. 256 m.w.N. 

155 Siehe oben D I. 2. 
156 Der Gesetzgeber besitzt hier eine weite Einschätzungsprärogative, vgl. statt vieler A. Voß

kuhle, in: v. MangoldtlKleiniStarck, GG, 4. Auf12001, Art. 93, Rn. 44 m.w.N. 
157 Wie hier LE. O. Klöck, Rechtliche Probleme der Versteigerung vom UMTS-Lizenzen, 

RTkom 2000, S. 280 (284 ff.); J.-P. &hneider, Ökonomisierung (Fn. 127), S. 329 ff.; B. 
Varadinek, Rechtmäßigkeit der UMTS-Lizenvergabeverfahrens im Hinblick auf das TKG 
und Art. 12 GG, eR 2001, S. 17 (24). A.A. B. Grzeszick, Telekommunikationslizenzen 
(Fn. 144), S. 878 (883); F. &huster/U. Müller, Rechtliche Grundlagen und Praxis der Fre
quenzzuteilung durch die Reg TP, MMR 2000, S. 26 (29); D. BeeselD. Naumann, Verstei
gerungserlöse auf dem TK-Sektor und deren Verwendung, MMR 2000, S. 145 (148 f.); 
R. Breuer, Versteigerungsverfahren (Fn. 143), S. 41 und passim. Wenn K. Schumacher 
(Versteigerung seriöse [Fn. 135], S. 3100) ab einem bestimmten Maximalbetrag fiir den Los
entscheid plädiert, übersieht er, daß Losentscheide immer nur dann verfassungsgemäß sind, 
wenn andere sachliche Verteilungskriterien nicht ersichtlich sind, so A. Voßkuhle, Prioritäts
prinzip (Fn. 66), S. 37 f. Vgl. auch O. Depenheuer, Zufall als Rechtsprinzip, JZ 1993, S. 171 
(179 f.). Zu den hier nicht weiter zu vertiefenden finanzverfassungsrechtlichen Bedenken 
vgl z.B. H.-w. Arndt, Versteigerung der UMTS-Lizenzen - ein Plädoyer fiir die verfas
sungsrechtliche Unzulässigkeit, K&R 2001, S. 23 (25 ff.). Zu aktien- und postverfassungs
rechtlichen Zweifeln vgl. etwa C. Luttermann, UMTS-Milliarden der Deutschen Telekom 
fiir den Bund - aktien- und postverfassungsrechtliche Zweifel, K&R 2000, S. 473 ff. 
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6. Strukturelemente 

Zusammen mit den von der Rechtsprechung in unterschiedlichen Regelungs
bereichen herausgearbeiteten Vorgaben für Verteilungsverfahren lassen sich 
aus den dargelegten Verfahrensgestaltungen verschiedene Strukturelemente 
destillieren, die es rechtfertigen, von dem Verteilungsverfahren als einem 
eigenen Verfahrenstypus zu sprechen.15S 

a) Information aller potentiell interessierten und qualifizierten Personen 

Am Anfang jedes Verteilungsverfahrens steht die Information aller potentiell 
interessierten Personen über das »Ob«, »Wann« und »Wie« der Verteilung 
einer knappen Ressource. Die Verwaltung hat im Wege öffentlicher Bekannt
machung, Ausschreibung oder Z.B. durch Rundschreiben insbesondere darauf 
hinzuweisen, welche Anforderungskriterien erfüllt sein müssen, um am Ver
fahren teilzunehmen, und nach welchen konkreten Kriterien ausgewählt wird. 
Nur auf diese Weise ist gesichert, daß alle interessierten qualifizierten Bewer
ber im Verteilungsverfahren berücksichtigt werden können und im Vorfeld 
keine sachwidrige Selektion seitens der Behörde stattfindet. Transparenz und 
Information wirken sich hier unmittelbar grundrechtssichernd aus. Explizit an
erkannt hat die Rechtsprechung eine Ausschreibungspflicht beispielsweise in 
bezug auf die Vergabe von Stellen im Notariatswesen.159 Defizite bestehen da
gegen etwa im Bereich der Subventionsvergabe, der Vergabe von Gutachten, 
Dolmetscheraufträgen etc. im Verwaltungsverfahren und im Verwaltungspro
zeß, der Bestellung von Insolvenz- und Konkursverwalteml60 oder bei der 
Vergabe von Stellen im Beamtenrecht. So verpflichtet Art. 33 Abs. 2 GG nach 
Auffassung des BVerwG161 nicht zu einer - einfachgesetzlich nur einge
schränkt vorgesehenen 162 - Ausschreibung neu zu besetzender Eingangs- und 
Beförderungsstellen, was in der Literatur zu Recht stark kritisiert wird.163 

158 So wohl auch C. Koenig, Verteilungslenkung (Fn. 50), S. 255-285, dessen Konzept eines 
»kooperativen Verteilungsverfahrens« aber noch zu unspezifisch bleibt. 

159 BVerfGE 73, 280 (296). 
160 Zu dieser Frage ist zur Zeit eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht 

anhängig, Az. 1 BvR 135/00. 
161 Vgl. BVerwGE 56, 324 (327). Für Beförderungsämter BVerwGE 49, 232 (243). Unklar 

BVerwGE 61, 325 (334). Eine Rechtspflicht zur dienststelleninternen Ausschreibung aus 
personalrechtlichen Gründen erkennt BVerwGE 79, 101 (105 ff.), an. Vgl. ferner 
BremStGH, DÖV 1993, S. 300: »Gesetzgebungsauftrag«. 

162 Für Bundesbeamte vgl. §§ 8 Abs. 1 S. 1, Abs.2 BBG, § 4 Abs.l und 2 VLV. Die Aus
schreibungspflicht nach § 8 Abs. 1 S. 1 BBG gilt nach h.M. nur für Eingangs-, nicht für 
BeförderungssteUen, siehe § 23 BBG; BVerwGE 49, 232 (235); 56, 324 (327). Nachw. zum 
oft noch restriktiveren Landesrecht bei K.-H. Ladeur, Öffentliche SteUenausschreibung als 
Gewährung des Rechts auf gleichen Zugang zum öffentlichen Dienst, Jura 1992, S. 17 (81) 
und H. Günther, Ausschreibung, ZBR 1987, S. 321 (323). 

163 V gl. H.-w. Laubinger, Gedanken zum Inhalt und zur Verwirklichung des Leistungsprinzips 
bei der Beförderung von Beamten, VerwArch. 83 (1992), S. 246 (268 ff.); W. Höfling, 
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b) Neutralitätssicherungen 

Aufgrund der Anfälligkeit des Verteilungsverfahrens für sachwidrige Ein
flüsse bedarf es ferner besonderer Neutralitätssicherungen. Dazu gehören -
sachbereichsbezogen differenziert - insbesondere strikte Befangenheitsrege
lungen und die vorherige präzise Festlegung der Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Verteilungsverfahrenl64 und der Vergabekriterien. 

c) Unterrichtungspflicht zugunsten der Konkurrenten über die beabsich
tigte Verteilungsentscheidung 

Um einen effektiven (vorläufigen) Rechtsschutz zu ermöglichen (Art. 19 
Abs. 4 GG), muß die für die Vergabe zuständige Stelle in den Fällen, in denen 
die Verteilungsentscheidung rechtlich oder faktisch nicht mehr oder nur unter 
großen Schwierigkeiten rückgängig gemacht werden kann, die nicht berück
sichtigten Bewerber von der beabsichtigten Entscheidung rechtzeitig unter
richten. Die Unterrichtung muß den unterlegenen Bewerber in die Lage ver
setzen, zu erkennen, ob er rechtswidrig übergangen wurde, was regelmäßig 
die konkrete Beschreibung der erfolgreichen Bewerbung voraussetzt, und ob 
eine mögliche Klage Aussicht auf Erfolg hat. Für das Vergabeverfahren ober
halb der EG-rechtlichen Schwellenwerte ist diese Unterrichtungspflicht jetzt 
in § 13 VgV ausdrücklich normiert. Was die irreversible Ernennung von 
Beamten angeht, so hat das Bundesverfassungsgericht aus Art. 33 Abs. 2 GG 
i.V.m. Art. 19 Abs. 4 GG die Verpflichtung des Dienstherrn abgeleitet, unter
legene Bewerber innerhalb einer ausreichenden Zeitspanne vor der Ernen
nung des Mitbewerbers vom Ausgang des Bewerbungsverfahrens zu unter
richten 165; als ausreichende Zeitspanne wird ein Monat angesehen. l66 

Verfassungsrechtliche Garantien des Art. 33 n GO, ZBR 1999, S. 73 (74); J. T. Koll, 
Verfassungsrechtliches Leistungsprinzip und Ausschreibung, LKV 2001, S. 394 (395 f.); 
G. Lühbe-Wolff, in: H. Dreier (Hrsg.), GG, Bd.lI, 1998, Art. 33, Rn. 35; M. Jachmann, in: 
H. v. MangoldtIF. Klein/C. Starck, GG, Bd. H,4. Aufl. 2000, Art. 33, Rn. 16, jeweils 
m.w.N. Zumindest für Eingangsstellen K-H. Ladeur, Stellenauschreibung (Fn.162), 
S. 81 ff., jeweils m.w.N. Zu Fällen, in denen auf eine Ausschreibung ansnahmsweise ver
zichtet werden kann, vgl. G. Lübbe-Wo!IJund M. Jachmann, ebd. 

164 Zur notwendigen Festlegung des Anforderungsprofils bei der Vergabe von Beamtenstellen 
vgl. VGH Kassel, ZBR 1994, S. 347 (348). Zust. G. Lühbe-Wolff, in: H. Dreier (Hrsg.), GG, 
Bd. H, 1998, Art. 33, Rn. 46. 

165 BVerfG (3. Kammer des Zweiten Senats), NJW 1990, S. 501 f. Die Mitteilung stellt einen 
Verwaltungsakt dar, vgl. BVerwGE 80, 127 (129); Hess.VGH DöD 1995, S. 256. A.A. 
H.-U. Erichsen, Konkurrentenklage im öffentlichen Recht, Jura 1994, S. 385 (387). 

166 Vgl.J.Martens, Wetlbewerbbei Beförderungen,ZBR 1992,S. 129 (131)m.w.N. Zu den im 
einzelnen umstrittenen Anforderungen an den Inhalt der Mitteilung und die Begründung der 
getroffenen Auswahlentscheidung vgl. B. Wittkowski, Ansätze zur Lösung praktischer Pro
bleme bei beamtenrechtlichen Konkurrente~trägen, NVwZ 1995, S. 345 f. 
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d) Trennung von Eignungsprüfung und Auswahlentscheidung 

Die Transparenz und Rationalität des Verteilungsverfahrens wird deutlich er
höht durch eine verfahrensmäßige Trennung der Prüfung der generellen Eig
nung eines Bewerbers und der eigentlichen Auswahlentscheidung, wie sie in 
neueren Gesetzen vorgesehen ist. Sie zwingt dazu, das Eignungsprofil der Be
werber jenseits der Auswahlsituation zu präzisieren, und vermeidet doppelten 
Prüfungsaufwand und Wettbewerbsverzerrungen. 

e) Rationale Auswahlkonzepte 

Dreh- und Angelpunkt der Verteilungsverfahren bleibt der Auswahlmodus. 
Hier ist ein Trend weg vom »Windhundprinzip« und weichen Maßstäben hin 
zu rationalen, wettbewerbsorientierten und verfahrensrechtlich abgestützten 
Verteilungskriterien zu verzeichnen. Neben der offenen Ausschreibung im 
Vergaberecht, bei der das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag erhält,167 
und dem Versteigerungsverfahren im Telekommunikationsrecht168 ist Z.B. an 
die in einem Verordnungsentwurf der Kommission vom 26. Juli 2000169 vor
gesehene Ausschreibung öffentlicher Verkehrsleistung zu denken, mit der ein 
Paradigmenwechsel von der Direktvergabe einschließlich Beihilfenkontrolle 
zu einem diskriminierungsfreien und transparenten Wettbewerb um Konzes
sionen und Ausgleichszahlungen im öffentlichen Personenverkehr vollzogen 
werden SOll.170 Auch bei der Auslagerung von Verwaltungsaufgaben im 
Wege des Public-Private-Partnership neigt man neuerdings zu vergaberecht
lichen Lösungen.l71 Ferner gehört in diesen Kontext die Allokation knapper 
Umweltressourcen durch die Einführung von Emissionszertifikaten, wie sie 

167 Vgl. oben D 1.5. a). 
168 Vgl. oben D 1. 5. b). Zu anderen Einsatzfeldem des Versteigemngsverfahrens, z.B. bei der 

Verteilung von Lande- und Startberechtigungen auf Flughäfen (»Slots«), vgl. C. Koenig, 
Verteilungslenkung (Fn. 50), S. 408-412. 

169 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnah
men der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit den Anfordemngen des öffentlichen Dien
stes und der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge für den Personenverkehr auf der 
Schiene, der Straße und auf BinnenschiftIahrtswegen vom 26.72000. Gleichzeitig legte die 
Kommission einen Vorschlag für die Neufassung der Verordnung (EWG) Nr. 1107 no des 
Rates v. 4.1.1970 (AB1- EG Nr. L 130) über die Gewährung staatlicher Koordiniemngsbei
hilfen im Sektor des öffentlichen Transportwesens vor. Nach Art. 5 Nr. I Halbs. 1 des Ver
ordnungsentwurfs sollen Dienstleistungsverträge im Anwendungsbereich der Verordnung 
gmndsätzlich im Wege der Ausschreibung vergeben werden. 

170 So F. Roth, Von der Direktvergabe zur Ausschreibung öffentlicher Verkehrsleistungen, 
NVwZ 2001, S. 616 (619 f.). Vgl. zu dieser Entwicklung auch den Vorlagebeschluß des 
BVerwG vom 6.42000 an den EuGH, DVBl. 2000, S. 1617 ff. mit Anmerkung K-A. Se1l
mann. 

171 Vgl. M Burgi, Vergaberechtliche Fragen bei Privatisierungsvorgängen: Das Beispiel 
Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsgewerbe, GewArch 2001, S. 217 ff.; ders., Kommuna
les Privatisiemngsfolgenrecht: Vergabe, Regulierung und Finanziemng, DVBl. 2001, S. 
601 (604-606). 
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im Kyoto-Protokoll vorn 10.12.1997 vorgesehen172 und von der Europäischen 
Kommission im Grünbuch vorn 8. März 2000 zum Handel mit Treibhausgas
emissionen173 vorgeschlagen worden ist.174 Selbstverständlich werfen auch 
solche ökonomisch inspirierten Verteilungssysteme vielfältige Probleme auf. 
In der Praxis erweisen sie sich vor allem häufig als sehr aufwendig und regu
lierungsintensiv. Es wäre aber naiv, komplizierte Verteilungsentscheidungen 
mit einfachen Strategien bewältigen zu wollen. Komplexe Probleme bedür
fen, wie auch das Planungsrecht lehrt, komplexer verfahrensrechtlicher Ar
rangements; ein Umstand, der das Ringen um Vereinfachung freilich nicht 
ausschließt! 

11. Qualitätssicherungsverfahren 

1. Funktion: Hoheitliche Gewährleistung der Einhaltung spezifischer Qua
litätsstandards durch private Akteure 

Einen zweiten neuartigen Verfahrenstypus bilden Verfahrensregelungen, die 
sich unter der Bezeichnung »Qualitätssicherungsverfahren« zusammenfassen 
lassen. Sie sind allesamt darauf gerichtet, die Beachtung spezifischer Quali
tätsstandardsdurch private Akteure dauerhaft nach außen hin zu garantieren. 
Auf diese Weise soll ein qualitätsorientierter Vertrauenstatbestand geschaffen 
werden, an den die Rechtsordnung in unterschiedlicher Weise anknüpfen 
kann, und der es erlaubt, kosten- und zeitaufwendige hoheitliche Prüf- und 
Kontrollaufgaben in den privaten Sektor zu verlagern. Diese» Verfahrenspri
vatisierung«175 führt nicht nur zu einer Entlastung der Behörde im Sinne grö
ßerer Verfahrenseffektivität und einer gemeinwohlorientierten Nutzbarrna
chung gesellschaftlicher Problernlösungskapazität und Innovationskraft. Viel
mehr wird im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens unter Einbezug der 
Öffentlichkeit ein dichtes Handlungsnetz zwischen staatlicher Aufsichtsbe
hörde, unterschiedlichen verselbständigten Verwaltungseinheiten, privaten 

172 Vgl. Art. 3 Abs. 10 und 11 i.V m. Art. 17 des Protokolls. 
173 Grünbuch zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union, KOM 

, (2000) 87 endg. vom 8.3.2000. 
174 Vgl. zu den damit aufgeworfenen Problemen jüngst H.-w. Rengeling, Handel mit Treib

hausgasemissionen, DVBl. 2000, S. 1725 ff.; H.-J. KochiA. Wieneke, Klimaschutz durch 
Emissionshandel, DVBl. 2001, S. 1085 ff.; A. Voßkuhle, Rechtsfragen der Einführung von 
Emissionszertifikaten, UTR i.E. 

175 W. Hoffmann-Riem, Verfahrensprivatisierung als Modernisierung, in: W. Hoffinann-Rieml 
J.-P. Schneider (Hrsg.), Verfahrensprivatisierung im Umweltrecht, 1996, S. 9 (12 f.), ordnet 
die Verfahrensprivatisierung primär der funktionellen Privatisierung zu, weist aber darauf 
hin, daß sie in die Nähe der materiellen Aufgabenprivatisiemng kommen kann, wenn eine 
staatliche Umsetzung oder Anerkennung der im Privatverfahren getroffenen Entscheidung 
unterbleibt. 

309 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Normungsorganisationen und Fachgutachtern sowie privaten Unternehmen 
geknüpft, die ihrerseits teilweise wieder hoheitsähnliche Funktionen überneh
men. An die Stelle punktueller hoheitlicher Dezision treten damit zunehmend 
kontinuierliche Kommunikations- und Lernprozesse zwischen Behörde und 
Privaten. 176 

2. Ausprägungen 

a) Zertifizierungsveifahren 

Ein erstes Bauelement solcher Qualitätssicherungsverfahren stellt das Zertifi
zierungsverfahren dar, dessen nähere Konturen sich an zwei prominenten An
wendungsfeldern aufzeigen lassen: dem Produktsicherheitsrecht (1) und dem 
Recht der elektronischen Signaturen (2). 

(1) ZertiflZierung im Produktsicherheitsrecht 

Überaus große praktische Bedeutung hat die Zertifizierung irn Produktsicher
heitsrecht erlangt. Zur Harmonisierung der Sicherheitsanforderungen an Pro
dukte, die von den Herstellern europaweit vertrieben werden können (z.B. 
Maschinen, Bauprodukte, Medizinprodukte, medizinische Geräte, Spielzeug, 
persönliche Schutzausrustungen, Aufzüge), entwickelte der Rat in den acht
ziger Jahren in mehreren Schritten eine »Neue Konzeption« und ein »Globa
les Konzept« auf dem Gebiet der technischen Harmonisierung und der Nor
mung. 177 Diese von den Mitgliedstaaten mittlerweile weitgehend umgesetzte 
Regelungsstrategie beruht auf drei Säulen: 178 

Die erste Säule bilden materielle Anforderungen an Produkte, die durch 
auf Art. 95 EG gestützte Richtlinien in Abkehr von der früheren Detailhar
monisierung nur noch abstrakt festgelegt werden (sog. »grundlegende 

176 So statt vieler E. Schmidt-AßmannlC. Ladenburger, Umweltverfahrensrecht, in: H.-W. Ren
geling (Hrsg.), EUDUR, Bd. 1,1998, § 18, Rn. 42 m.w.N. 

177 Entschließung des Rates v. 7.5.1985 über eine neue Konzeption auf dem Gebiet dertechni
schen Harmonisierung und der Normung, ABI. EG 1985, Nr. C 136, S. 1 ff.; Entschließung 
des Rates vom 21.12.1989 zu einem Gesamtkonzept für die Konformitätsbewertung, ABI. 
Nr. C 10, S. I ff. VgI. im Vorfeld die Mitteilung der Kommission an den Rat vom 15.6.1989 
über ein »Globales Konzept für Zertifizierung und Prüfwesen«, KOM (89) 209 endg v. 
15.6.1989, ABI. EG 1989, Nr. C 267, S. 3 ff. VgI.jetzt auch den Kommissionsvorschlag für 
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produkt
sicherheit, KOM (2000) 139 endg. 

178 Zum Folgenden statt vieler H. C. Röhl, Akkreditierung und Zertifizierung im Produktsicher
heitsrecht, 2000, S. 4-8, sowie ausführlich J. Janiszewski, Gerätesicherheitsrecht, Kommen
tar, 1998, S. 205-248. VgI. ferner K.-C. Scheel, Privater Sachverstand im VerwaltungsvolI
zug des Europäischen Rechts, 1999, S. 55 ff. 
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Anjorderungen«).119 Die Richtlinien werden näher konkretisiert in »har
monisierten« technischen Normen, die jeweils in besonderen Verfahren 
durch die Europäischen Normungsorganisationen erstellt werden und 
keine unmittelbare Verbindlichkeit besitzen.I80 Die Richtlinienkonformi
tät eines Produkts wird jedoch vermutet, wenn es den technischen Normen 
entspricht.I8I 

Die zweite Säule des neuen Konzepts wird verkörpert durch das sog. Kon
jormitätsbewertungsverfahren. Bevor Produkte in den Verkehr gebracht 
werden dürfen, muß ihre Konformität mit den Anforderungen der Richtli
nien überprüft, bescheinigt und durch Anbringen eines CE-Zeichensl82 

nach außen dokumentiert werden. Im Modulbeschluß vom 22.7.1993 183 

sind dazu verschiedene Formen des Konformitätsbewertungsverfahrens 
entwickelt worden (sog. Module). Das Spektrum reicht von einer internen 
Fertigungskontrolle (Modul A), über eine Baumusterprüfung (Modul B) 
bis hin zur Einzelprüfung (Modul G). Welche der Konformitätsbewer
tungsverfahren für bestimmte Produkte Anwendung finden, ist in den je
weiligen Produktrichtlinien festgelegtI84 und hängt u.a. vom Gefahrenpo
tential des Produkttypus ab; teilweise hat der Hersteller hier auch die Wahl 
zwischen verschiedenen Verfahren. 185 Während die i.d.R. vorgesehene in
terne Fertigungskontrolle durch den Hersteller selbst erfolgt, der dann 
auch das CE-Zeichen anbringt, müssen in anderen Konformitätsbewer-

179 Eine Liste der verabschiedeten und in Vorbereitung befindlichen Richt1inien findet sich 
unter: http://europa.eu.intiscadpluslleg/de/s06011.h1m. 

180 V gl. dazu statt vieler übersichtlich P. Marburger/R. Enders, Technische Normung im euro
päischen Gemeinschaftsrecht, Jb UTR 27 (1994), S. 333 ff.; K. Vieweg, Produktbezogener 
Umweltschutz und technische Normung, Jb UTR 27 (1994), S. 509 ff.; M. Schulte, Materi
elle Regelungen: Umweltnormung, in: H.-W. Rengeling (Hrsg.), EUDUR, Bd. 1,1998, § 17. 
Vgl. ferner R. Rönck, Technische Normen als Gestaltungsmittel des Europäischen Gemein
schaftsrechts, 1995. 

181 Für gemeinschaftsrechtswidrig halten diese Praxis R. Rönck, Technische Normen (Fn. 180), 
S. 170 ff.; M. Schulte, Umweltnormung (Fn. 180), § 17, Rn. 53-59. Dagegen aber zutreffend 
u. Di Fabio, Produktharmonisierung durch Normung und Selbsruberwachung, 19%, S. 
6 ff.; T. v. Danwitz, Europarechtliche Beurteilung der Umweltnormung: Kompetenzen -
Legitimation - Binnenmarkt, in: H.-W. Rengeling (Hrsg.), Umweltnormung, 1998, S. 187 
(205 ff.). 

182 »CE« steht für »Communautes europeennes«. Daneben existiert in der Bundesrepublik 
Deutschland anch das Zeichen »GS«, das für »geprüfte Sicherheit« steht (vgl. § 3 Abs. 4 
GSG) und in einem ähnlichen Verfahren wie das CE-Zeichen vergeben wird. 

183 Beschluß des Rates v. 22.7.1993 über die in den technischen Harmonisienmgsricht1inien zu 
verwendenden Module für die verschiedenen Phasen der Konformitätsbewertungsverfahren 
und die Regeln für die Anbringung und Verwendung der CE-Kennzeichnung (93/465/ 
EWG), ABI. EG 1993, Nr. L 220, S. 23 (ersetzt Beschluß 90/683IEWG, ABI. EG 1990, 
Nr. L 380, S. 13). 

184 Die Umsetzung einer großen Zahl von Richtlinien erfolgt mittels spezieller Verordnungen 
unter dem Dach des Geriüesicherheitsgesetzes, vgl. die Ubersicht bei H. C. Röhl, Akkredi
tierung (Fn. 178), S. 143 f. 

185 Vgl. z.B. Art. 11 Abs. 1 bis 3 RL 93/421EWG (Medizinprodukte). 
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tungsverfahren als neutrale Dritte »Benannte Stellen« (»notified bo
dies«)186 eingeschaltet werden. Diese führen dann die erforderlichen Prü
fungen durch und zertifizieren Produkte durch die Ausstellung von Kon
fonnitätsbescheinigungen. Mit der Anbringung des CE-Zeichens ist das 
Produkt EG-weit unbeschränkt verkehrsfahig. Insbesondere sind weitere 
Zulassungsverfahren durch einen Mitgliedstaat unzulässig. 
Als dritte Säule im neuen Konzept des Produktsicherheitsrechts fungiert 
die Marktüberwachung. Sie obliegt den Behörden der Mitgliedstaaten, die 
kontrollieren, ob Produkte am Markt auftreten, die nicht den Anforderun
gen der Richtlinien entsprechen oder nicht korrekt mit dem CE-Zeichen 
gekennzeichnet sind. Im Rahmen dieser Überwachungstätigkeit sind, wie 
H.-c. Röhl 187 zutreffend hervorhebt, »ausdifferenzierte Kooperations
mechanismen vorgesehen, die von informeller Zusammenarbeit, institu
tionalisierter Kooperation in Gremien unter dem Dach der Kommission 
sowie förmlichen Mechanismen zum Informationsaustausch bis hin zu 
einem formalisierten Entscheidungszusammenhang, den Schutzklausel
verfahren, reichen.« 

An dieser Stelle ist lediglich Organisation und Durchführung des Zertifizie
rungsverfahrens durch die »Benannten Stellen« von Interesse. Bei diesen han
delt es sich in der Regel um private Prüf- und Zertifizierungsorganisationen, 
die auch auf dem freien Markt Dienstleistungen anbieten. ISS Ihre Auswahl 
und Benennung erfolgt im Rahmen eines sog. Akkreditierungsverfahrens, auf 
das noch zurückzukommen sein wird.189 Das Globale Konzept und die euro
päischen Richtlinien geben insoweit - wie auch für das eigentliche Zertifizie
rungsverfahren -lediglich relativ grobe Mindestkriterien vor. Diese Anforde
rungen sind in den mittelbar verbindlichenl90 technischen Normen der DIN 
EN-Reihen 45000191 weiter konkretisiert. In den deutschen Umsetzungsrege-

186 Der Begriff erklärt sich daraus, daß diese Stellen der Kommission gemeldet (benannt, noti
fiziert) werden müssen. Das Gerätesicherheitsrecht spricht von »zugelassenen Stellen«, vgl. 
§ 9 Abs. I GSG. Die amtlichen deutschen Versionen sprechen aber i.d.R. von »benannten 
Stellen«, vgl. Richtlinie 98/37/EG vom 22.6.1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwal
tungsvorschrlften der Mitgliedstaaten für Maschinen, ABI. Nr. L. 201 vom 23.7.1998, S. I. 
Diese Richtlinie ist in Deutschland umgesetzt durch die 9. Verordnung zum Gerätesicher
heitsgesetz (Maschinenverordnung) vom 12.5.1993 (BGBL I, S. 704), geändert d. VO v. 
28.9.1995, BGBI. I, S. 1213. 

187 H. C. Röhl, Akkreditierung (Fn. 178), S. 6 f. 
188 Die aktuelle Liste der benannten Stellen ist auf der homepage des Bundesministeriums für 

Arbeit und Sozialordnung abrutbar unter www.bma.de/arbeitsschutz. Eine europäische 
Datenbank führt die European Organization for Testing and Certification EOTC unter 
www.eotc.be. 

189 Vgl. unten D. ll. 2. b). 
190 Vgl. H. C. Röhl, Akkreditierung (Fn. 178), S. 56-59. Durch die Akkreditierungsstellen wer

den die Zertifizierungsstellen i.d.R. aufEinhaltung der DIN EN-Reihe 45000 verpflichtet. 
191 Vgl.H. C. Röhl, S. 53 Fn. 4. 
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lungenl92 wird häufig lediglich auf die Einhaltung der durch die Richtlinien 
vorgegebenen Mindestkriterien verwiesen. l93 

Das Rechtsverhältnis zwischen den »Benannten Stellen« und den Herstellern 
ist bis auf wenige Ausnahmen 194 privatrechtlich ausgestaltet. Gleichwohl 
üben die »Benannten Stellen« eine hoheitliche Tätigkeit aus, da sie als einzige 
Stelle abschließend und bindend, mithin grundrechtsrelevant in Vollziehung 
öffentlich-rechtlicher Normen über die Marktzulassung entscheiden.195 Die
ser hoheitlichen Funktionswahmehmung entspricht es auch, daß das eigent
liche Verfahren der Zertifizierung in Anlehnung an verwaltungsverfahrens
rechtliche Institute durch Richtlinien und Umsetzungsrecht in groben Zügen 
rechtsstaatlich vorkonturiert ist. Öffentliches Recht und Privatrecht bilden 
hier eine wechselseitige Auffangordnung.l96 Zentrale Elemente des Zertifizie
rungsverfahrens sind: 

AntragsteIlung des privaten Dienstleisters, 
Beratungspflicht im Vorfeld der Antragstellung197, 

Festlegung einzelner Verfahrensregeln vor ihrer Anwendungl98, 
Informationsrechte der »Benannten Stelle«199, 

192 Vor allem unter dem Dach des Gerätesicherheitsgesetzes (GSG) und der aufgrund dieses 
Gesetzes (§ 4 GSG) erlassenen Rechtsverordnungen (vgl. die aktuellen Nw. in Fn.4 zum 
GSG in der Gesetzessammlung Sartorius I) sind zahlreiche Produktrichtlinien in das deut
sche Recht umgesetzt worden, dazu etwa F-J. Peine, Gesetz über technische Arbeitsmittel, 
2. Aufl. 1995, Einfiihrung, Rn. 93 ff., sowie den Uberblick bei T. Klindt, 30 Jahre Gerätesi
cherheitsgesetz - Schieflagen der Praxis, NVwZ 1999, S. 1177 ff., und H. C. Röhl, Akkre
ditierung (Fn.178), S.12-21 m.w.N. 

193 Vgl. § 14 MPV, § 3 Abs. 4EIV, § 7gEichO. In einigen Gesetzen ist dieZertifizierungsstelle 
bereits durch das Gesetz benannt, vgl. Z.B. § 12a Abs. 4 S. 1 Erste Verordnung zum Speng
stoff gesetz i.d.F. d. Bek. v. 31.1.1991 (BGBl. I, S. 169), zul. geändert d. G. v. 23.6.1998 
(BGBl. I, S. 1530); Anlage 9 Nr. 2.4. Eichordnung v. 12.8.1988 (BGBl. I, S. 1657), zul. 
geändert durch VO v. 29.6.1998 (BGBI.I, S. 1762), § 5 i.V.m. Anlage I Nr. All SchSV. 

194 Z.B. im Bereich des TKG und EMVG, vgl. dazu H. C. Röhl, Akkreditierung (Fn. 178), S. 
16-18. 

195 Deutlich K.-C. Scheel, »Benannte Stellen«: Beliehene als Instrument für die Verwirklichung 
des Binnenmarktes, DVBl. 1999, S. 442 (446 f.); H. C. Röhl, Akkreditierung (Fn. 178), S. 
24-26. A.A. F.-J. Peine, Gerätesicherheitsgesetz, 2. Aufl. 1995, § 9, Rn.21. Zust. 
M. Schmidt-Preuß, Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstre
gulierung und staatlicher Steuerung, VVDStRL 56 (1997), S. 160 (167, Fn. 18). Die Quali
fikation als hoheitliche Tätigkeit zwingt indes nicht dazu, die »Benannten Stellen« als 
»Beliehene« anzusehen, vgl. überzeugend gegen K-C. Scheel, ebd., und S. Kadelbach, All
gemeines Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluß, 1999, S. 329 f.: A. Seidel, Privater 
Sachverstand und staatliche Garantenstellung im Verwaltungsrecht, 2000, S. 172, 269-271 
und H.-c. Röhl, ebd., S. 26-28, der vor allem auf die internationale Tätigkeit der »Benannten 
Stellen« hinweist, auf die das für Beliehene zur Anwendung kommende nationale Recht 
nicht paßt. 

196 Vgl. dazu die Beiträge in: W. Hoffinann-RiemlE. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffentliches 
Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, 1996. 

197 Vgl. z.B. Nr. 8.1.2. und 8.1.4. DlN EN 45011. 
198 Vgl. z.B. Nr. 4.6. DlN EN 45011. 
199 Vgl. z.B. § 9 Abs. 5 MPV, § 8 Abs. 2FTEG-Entw., Art. 1I Abs. 10 RL 93/42IEWG (Medi

zinprodukte). 
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Verpflichtung der» Benannten Stelle«, persönliche Daten nicht preiszuge
ben200 

- Be~dungspflichten bei ablehnenden Entscheidungen201 , 

Verpflichtung, Tarife nicht unangemessen auszugestalten.202 

Die Gültigkeit der Entscheidung ist i.d.R. auf fünf oder zehn Jahre begrenzt. 
Danach muß ein Antrag auf Verlängerung gestellt werden. Liegen die Voraus
setzungen für die Konformitätserteilung nicht mehr vor, etwa weil Mängel bei 
der Qualitätssicherung bestehen, hat die »Benannte Stelle« die Entscheidung 
aufzuheben. Die Möglichkeit zu einer solchen einseitigen Aufhebung, von der 
auf die permanente Einhaltung des vorgegebenen Qualitätsstandards ge
schlossen werden kann, ist durch vertragliche Vereinbarungen sicherzustel
len.203 Vor der Aufhebung muß der Hersteller angehört werden.204 Für den 
Fall, daß die Konforrnitätsbescheinigung abgelehnt wird, ist schließlich ein 
Einspruchsverfahren vorzuhalten,2°5 das die Funktion eines Widerspruchsver
fahrens übernimmt. Die von einern Mitgliedstaat »Benannten Stellen« dürfen 
ihre Tätigkeit europaweit ausüben. Jeder Hersteller kann sich an eine Stelle 
seiner Wahl wenden. 
Nach alledem wird im Produktsicherheitsrecht mit dem Zertifizierungsverfah
ren ein ganz eigenständiger, europäisch ausgerichteter Verfahrenstypus sicht
bar, der sich aufgrund der materiellen Regelungsdichte der bestehenden Vor
schriften, die statt von Hoheitsträgern lediglich von privaten Akteuren unter 
der Kontrolle des Staates vollzogen werden, deutlich abhebt von anderen Va
rianten der regulierten Selbstregulierung.206 

(2) Zertijizierung im Recht elektronischer Signaturen 

Zentrale Bedeutung kommt dem Zertifizierungsverfahren auch als Bestandteil 
der Sicherheitsinfrastruktur für elektronische Signaturen zu. Elektronische 
Signaturen sind die Basistechnologie des elektronischen Rechtsverkehrs. Sie 
sind notwendig, um die Unversehrtheit eines elektronischen Dokuments (In-

200 Vgl. Z.B. Anh. XI Nr.7 RL 93/42/EWG (Medizinprodukte). Vgl. auch Nr. 4.10 DlN EN 
45011. 

201 Vgl. z.B. Anh. 11 Nr. 3.3 und 3.4. RL 93/42/EWG (Medizinprodukte). 
202 Vgl. z.B. Nr.4.1.1 DlNEN 45011, Nr. 4.1.1 DlN EN 45012, Anh. IINr. I RL 1999/36/EG 

(ortsbewegliche Druckgeräte ). 
203 Die Verpflichtung, solche einseitigen Aufhebungsmöglichkeiten vorzusehen, ergibt sich 

etwa aus Art. 16 Abs. 6 RL 93/42/EWG (Medizinprodukte); Art. 15 Abs. 6 RL 98179/EG 
(ln-vitro-Diagnostika). 

204 Vgl. z.B. § 4 Abs. 3 MPV. 
205 V gl. z.B. Anh. 11 I. Nr. 5 RL 93/15/EG (Explosivstoffe), Anh. III Modul B Nr. 5 RL 97/23/ 

EG (Druckgeräte). 
206 So auch H C. Röhl, Akkreditierung (Fn. 178), S. 22. Als »regulierte Selbstregulierung« 

wird das Verfuhren qualifiziert von U. Di Fabio, Produktharmonisierung (Fn. 181), S. 64; 
M. Schmidt-Preuß, Verwaltung (Fn. 195), S. 173, Fn. 38. 
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tegrität) und seine Herkunft· von einer bestimmten Person (Authentizität) 
nachweisen zu können. Dies geschieht durch Verschlüsselung einer Datei 
oder eines Dateizugangs mit einem allein einer Person zurechenbaren gehei
men Schlüssel. Zur Gewährleistung eines bestimmten Sicherheitsstandards ist 
im neuen Signaturgesetz (SigG), das am 22.5.2001 in Kraft tra~07 und mit 
dem die Vorgaben der Signaturrichtlinie aus dem Jahre 2000208 umgesetzt 
worden sind, eine Zertifizierung der Signaturverfahren durch eine private Zer
tifizierungsstelle vorgesehen. Es sind insofern drei Formen von Signaturver
fahren zu unterscheiden, die jeweils unterschiedlich hohe Sicherheits-, Nach
weis- und Kontrollstandards aufweisen: 

Sonstige Signaturverfahren, die keiner staatlichen Kontrolle unterliegen, 
aber weiterhin auf dem privaten Markt angeboten werden können (§ 1 
Abs. 2 SigG). 
Qualifizierte elektronische Signaturverfahren. Bei ihnen erfolgt eine Zer
tifizierung. Die Einhaltung der im Signaturgesetz vorgesehenen Anforde
rungen an die Organisation und Kompetenz der Zertifizierungsstelle sowie 
das Zertifizierungsverfahren (§§ 4 bis 10 SigG) werden hier aber nicht 
vorab von einer staatlichen Behörde geprüft, sondern zur Aufnahme des 
Betriebs des Zertifizierungsdienstes reicht eine Anzeige (§ 4 Abs. 1 und 
Abs. 3 SigG). Die entsprechenden Unternehmen unterliegen zwar der 
Aufsicht der Regulierungsbehörde (§ 3 SigG), mangels systematischer 
Prüfung kann aber die Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen nicht 
garantiert werden.209 

Akkreditierte elektronische Signaturverfahren. Sie entsprechen dem ge
prüften Sicherheitsniveau des alten SigG. Die Einhaltung der im SigG vor
gesehenen Anforderungen für die Vergabe qualifizierter Signaturen wird 
hier von der Regulierungsbehörde, die sich dabei privater Stelle bedienen 
kann (§ 15 Abs. 1 S. 1 SigG), vor Betriebsaufuahme geprüft und durch 
Vergabe eines Gütezeichens nach außen dokumentiert (§ 15 Abs. 1 S. 2 
und S. 3 SigG). Mit diesem Gütezeichen wird der »Nachweis der umfas
send geprüften technischen und administrativen Sicherheit für die auf 

207 Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signll!Jlren (Art. 1 des Gesetzes über 
Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen und zur Anderung weiterer Vorschriften) 
vom 16.52001 (BGBl. I, S. 876). Es ersetzt das Signaturgesetz vom 22.7.1997 (BGBl. I, S. 
1870). 

208 RL 99/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinschaftliche Rahmen
bedingungen für elektronische Signaturen (RLeS), ABI. 2000, Nr. L 13, S. 12. Erforderlich 
waren vor allem Anderungen hinsichtlich der Zulassungsfreiheit von Zertifizierungsstellen 
(Art. 3 Abs. 1 RLeS), der Einführung eines Überwachungssystems (Art. 3 Abs. 3 und 4 
RLeS), der Einführung einer Haftungsregelung (Art. 6 RLeS) und der internationalen Aner
kennung von Signaturen (Art. 7 RLeS), vgl. A. Roßnagel, Der europäische Standard: Die 
elektronische Signatur der europäischen Richtlinie, in: I. Geis (Hrsg.), Die digitale Signatur 
- eine Sicherheitstechnik für die Informationsgesellschaft, 2000, S. 195 (206 ff.). 

209 Krit. A. Roßnagel, Die elektronische Signatur im Verwaltungsrecht, DÖV 2001, S. 221 
(224). 
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ihren qualifizierten Zertifikaten beruhenden qualifizierten elektronischen 
. Signaturen zum Ausdruck gebracht« (§ 15 Abs. 1 S. 4 SigG). Nur akkre

ditierte Signaturen sind langfristig über 30 Jahre online überprütbar. 

Die Art und Weise der Zertifizierung entscheidet über das Vertrauen, das der 
elektronischen Signatur im Rechtsverkehr entgegengebracht wird. Für die 
Einhaltung der gewillkürten Schriftform reicht meistens eine signierte elek
tronische Erklärung aus, die mit einer »sonstigen Signatur« (§ 1 Abs. 2 SigG) 
versehen ist (vgl. jetzt z.B. 127 Abs. 3 BGB). Soweit die elektronische Form 
die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform ersetzen kann (z.B. § 126 Abs. 3 
BGB), bedarf es regelmäßig einer qualifizierten elektronischen Signatur (vgl. 
Z.B. 126a BGB21O), die nach der Signaturrichtlinie den europaweit anerkann
ten Standard verkörpert (Art. 7 RLeS, § 23 Abs. 1 SigG). Eine Ausnahme, die 
vom Gemeinschaftsrecht gedeckt ist (vgl. Art. 3 Abs. 7 RLeS), sieht z.B. § 37 
Abs. 4 VwVfG i.d.F. des 3. VwVfGÄndG vom 21. August 2002 (BGBL I, 
S. 3322) für elektronische Verwaltungsakte vor, die dem Schriftformerforder
nis unterliegen: Hier kann durch Rechtsverordnung die dauerhafte Überprüf
barkeit vorgeschrieben werden, wie dies zur Zeit nur durch die akkreditierte 
elektronische Signatur i.S.d. § 15 SigG gewährleistet wird.21l 

Betrachtet man das Verfahren der Zertifizierung genauer, so zeigt sich, daß 
die Struktur detjenigen im Produktsicherheitsrecht sehr ähnelt. Zunächst wer
den zur organisatorischen Abstützung des Verfahrens dezidierte Anforderun
gen an das private Zertifizierungsuntemehmen festgelegt. Das Zertifizie
rungsverfahren selbst, das - wiederum wie im Produktsicherheitsrecht - Ab
schluß und Inhalt eines privatrechtlichen Vertrages dirigiert, ist dagegen eher 
rudimentär geregelt: 
- So muß der Zertijikatsnachfrager vom Zertifizierungsdiensteanbieter zu

nächst zuverlässig identijiziert werden (§ 5 Abs. 1 S. 1 SigG). 
- Das qualifizierte Zertifikat muß jederzeit für jeden mit Zustimmung des 

Signaturschlüsselinhabers über öffentlich erreichbare Kommunikations
verbindungen nachprüjbar und abrujbar sein (§ 5 Abs.l S. 2 und 3 
SigG). 

- Es besteht eine Unterrichtungspflicht des Zertifizierungsdiensteanbieters 
gegenüber dem Antragsteller über Maßnahmen, die erforderlich sind, um 
zur Sicherheit von qualifizierten elektronischen Signaturen und zu deren 
zuverlässiger Prüfung beizutragen (§ 6 Abs. 1 SigG), sowie über die 
Rechtswirkung einer elektronischen Signatur im Rechtsverkehr (§ 6 
Abs. 2 SigG). 

210 Neu eingefügt in das BOB durch das Artikelgesetz zur »AnpasSWlg der Fonnvorschriften 
des Privatrechts an den modemen Rechtsverkehr« vom 13.72001 (BOBI. I, S. 1542). 

211 Vgl. auch A. Voßkuhle, Die Verwaltung in der Informationsgesellschaft - Informationelles 
Verwaltungsorganisationsrecht, i.E. 
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Das qualifizierte Zertifikat muß eine Reihe von speziellen Angaben ent
halten (§ 7 SigG). 

(3) Sonstige Zertifizierungsverfahren 

Neben den beiden hier ausführlicher vorgestellten Zertifizierungsverfahren 
bestehen noch eine Reihe weiterer Sachbereiche, in denen ähnliche Verfahren 
zur Anwendung kommen. Zu denken ist hier u.a. an: 
- die Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben durch private technische 

Überwachungsorganisationen im Abfallrecht,212 
die Zertifizierung informationstechnischer Systeme und Komponenten 
nach § 4 des Gesetzes über die Errichtung des Bundesamts für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSIG)213 i.V.m. der BSI-Zertifizierungsver
ordnuni14, 

die Zertifizierung von Kursen zur Beseitigung von Eignungsmängeln 
beim Führen von Kraftfahrzeugen (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. d StVG), 
die Zertifizierung von Altersvorsorgeverträgen nach dem neuen Altervor
sorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) vom 26.6.2001215, 

die Bescheinigung der Übereinstimmung von Vergabeverfahren mit den 
§§ 97 bis 101 GWB und den nach §§ 7 bis 16 VgV anzuwendenden Ver
gabebestimmungen durch akkreditierte unabhängige private prüfer.216 

All diese Beispiele dürfen als Beleg für die zunehmende Attraktivität der Zer
tifizierung als funktionales Äquivalent für rein staatliche Qualitätssicherungs
verfahren gelten. Nicht von ungefähr existieren schon seit längerem vielfäl
tige Zertifizierungsverfahren als Bestandteil des privaten Qualitätsmanage
ments in privaten Unternehmen oder sozialen Einrichtungen. Sie orientieren 
sich meistens an sog. technischen Normen, die von privatrechtlich verfaßten 
Normungsorganisationen (DIN, VDI, Isoi17 erarbeitet werden.218 

212 § 14 Verordnung über Entsorgungsfachbetriebe (EfbV) v. 10.9.1996 (BGB!. I, S. 1421). 
213 v. 17.12.1990 (BGBl.I, S. 2834). 
214 BSI-ZertifIzierungsverordnung vom 7.7.1992 (BGBl. I, S. 1230). Vgl. dazuJ. Bizer/A. Roß

nagel, Sicherheit in der Informationstechnik - Aufgabe für ein neues Bundesamt, KJ 1990, 
S. 436 ff.; A. Jenne/H. Kersten/K.-w. Schröder, Sicherheitszertifizierung des BSI, eR 1996, 
S. 702 ff.; M. Blattner-Zimmermann, Warum (BSI-)ZertifIkate?, DuD 1998, S. 222 ff. 

215 Art. 7 des Altersvermögensgesetzes v. 26.6.2001 (BGBl. I, S. l310 [l322]). Ausführlich 
dazu P. Präve, Das Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG), VW 2001, S. 
796 ff., 800 ff., 804 ff., 808 ff. 

216 Vgl. § 19 VgV. 
217 Immer noch grundlegend P. Marburger, Die Regeln der Technik im Recht, 1979. 
218 V gl. z.B. zur praktisch bedeutsamen ZertifIzierung von Qualitätsmanagementsystemen nach 

DIN EN ISO 9000 ff.; R. Steinbrück, ZertiflZierung von Anwaltskanzleien nach DIN EN 
ISO 9000 ff., AnwB!. 1999, S. 372 ff.; W. Stückemann, Werbung mit Zertifizierung nach 
DIN ISO 9001 gestattet, AnwBl. 2001, S. 111 ff. Krit. J. Merchel, Qualitätsentwicklung 
statt ZertiflZierung: Zur Problematik der ZertifIzierung von Einrichtungen und Diensten der 
Sozialen Arbeit, NDV 2001, S. 75 ff. Vg!. ferner etwa R. Lux/I Jungmann, ZertifIzierung 
von Immobiliensachverständigen in der Kreditwirtschaft, Bank 1998, S. 738 ff. 
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b) Akkreditierungsverfahren 

Häufig,219 aber nicht notwendig verknüpft mit dem Zertifizierungsverfahren 
sind die bereits eIWähnten Akkreditierungsverfahren. Durch die Akkreditie
runi20 übernimmt der Staat nach außen hin die Gewähr dafür, daß private 
Akteure, die am Markt gemeinwohlrelevante Dienstleistungen erbringen, 
dauerhaft spezielle Qualitätsstandards erfüllen. Ungeachtet einer nicht immer 
ganz einheitlichen Terminologie liegt der Unterschied zur Zertifizierung 
darin, daß nicht die Qualität eines Produkts, sondern die »Qualität« einer han
delnden Person garantiert wird. Ihr soll ein ähnliches Vertrauen221 in bezug 
auf eine sachgerechte und neutrale Aufgabenwahmehmung entgegengebracht 
werden können wie einem Hoheitsträger222, ohne daß damit notwendig eine 
Beleihung im herkömmlichen Sinne verbunden wäre.223 Vielmehr verlagert 
der Staat seine ÜbeIWachungsverantwortung weitgehend in den privaten Sek
tor224 und beschränkt sich auf eine begleitende Kontrolle der privaten Kon
trolleure. 
Zur Analyse des Akkreditierungsverfahrens kann außer auf das Beispiel des 
Produktsicherheitsrechts und des Rechts der elektronischen Signatur auf die 
Akkreditierung von Umweltgutachtern im Rahmen der Durchführung des 
noch näher zu behandelnden Umwelt-Audit-Verfahrens225 zurückgegriffen 
werden. 
Der erste Blick gilt den Akkreditierungsvoraussetzungen. Versucht man die 
verstreuten Regelungen insofern zusammenzufassen, so erscheinen folgende 
Anforderungen wesentlich226: 

- Zuverlässigkeit und Fachkunde227 auch des Personals228, 

219 Vgl. oben D. II. 2. a)(l). 
220 Der Sprachgebrauch ist nicht immer eindeutig. Teilweise wird der Begriff der Akkreditie

rungsverfahren auch fiir Verfahren verwendet, die nach den hier erarbeiteten Kriterien eher 
Zertifizierungsverfahren sind, vgl. z.B. A. Schade, Akkreditierung: Gütesiegel fiir Bachelor
und Masterstudiengänge im Wettbewerb der Hochschulen, RdJB 48 (2000), S. 389 (394 ff.). 

221 Deutlich etwa Erwägungsgrund 11 zur Signaturrichtlinie (Fn. 208): Die Akkreditierungssy
sterne sollen »den geeigneten Rahmen fiir die Weiterentwicklung der Zertifizierungsdien
ste« bieten, »um das auf dem sich entwickelnden Markt geforderte Maß an Vertrauen, 
Sicherheit und Qualität zu erreichen. Diese Systeme sollten die Entwicklung bester Prak
tiken durch Zertifizierungsdiensteanbierer fördern.« 

222 Zur Neutralität des Hoheitsträgers vgl. jetzt grundlegend M. Fehling, Verwaltung zwischen 
Unparteilichkeit und Gestaltungsaufgabe, 200 I. 

223 Vgl. oben Fn. 195. 
224 Zu weiteren Formen der Verlagerung der Kontrollverantwortung auf Private vgl. A. Voß

kuhle, Gesetzgeberische Regelungsstrategien der Verantwortungsteilung, in: G. F. Schup
pert (Hrsg.), Jenseits von Privatisierung und »schlankem« Staat, 1999, S.47 (74-76) m.w.N. 

225 Vgl. unten D. II. 2 c)(l). 
226 V gl. auch A. Seidel, Privater Sachverstand (Fn. 195), S. 171-180. 
227 Vgl. § 4 Abs. 2 SigG; § 9 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 GSG. 
228 Vgl. § 5 Abs. 5 SigG; § 9 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 GSG. 
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ausreichende personelle und sachliche Ausstattung,229 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Stelle und ihres Personals,23o 

- Prinzip der Eigenverantwortlichkeit231 und Verbot der Aufgabendelega
tion. Die Vergabe von Unteraufgaben an Dritte im Rahmen der Zertifizie
rungstätigkeit ist regelmäßig an detaillierte Erfordernisse geknüpft,232 
Transparenz- und Dokumentationspflichten, 233 
Verwendung bestimmter anerkannter technischer Komponenten,234 
Dokumentation der Sicherheitsvorkehrungen, 235 
Errichtung von Qualitätsmanagementsystemen, 
Überwachung durch die Akkreditierungsbehörde,236 
Anzeigepflicht bei Einstellung der Tätigkeit, 231 
Bestehen einer Haftpflichtversicherung.238 

Durch dieses ausdifferenzierte Anforderungsprofil soll eine sachlich kompe
tente und vor allem neutrale Aufgabenwahrnehmung durch die privaten Ak
teure gewährleistet werden. Es handelt sich darüber hinaus um vertrauensbil
dende Maßnahmen, mit denen die geringe demokratische Legitimation der 
Zertifizierungsstellen zusätzlich abgestützt werden kann.239 

Das Verfahren für die Anerkennung der privaten Zertifizierungstellen und 
Prüflaboratorien richtet sich grundsätzlich nach dem VwVfG.240 Soweit die 
einschlägigen Akkreditierungsvoraussetzungen erfüllt sind, besteht ein An
spruch auf Anerkennung.241 Das Akkreditierungsverfahren entspricht von 

229 Vgl. Z.B. § 9 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 und 3 GSG; Anh. XI Nr. 3 und 4 RL 93/42/EWG (Medizin
produkte), Anhang VII, Nr. 4 und 6 RL 89/3921EWG (Maschinen). 

230 Vgl. z.B. § 9 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GSG; Art. 4 Abs. 1, Art. 5 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 761/ 
2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystern 
für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) vom 19.3.2001 (EG
UAVO). Vgl. dazu H.-J. Müggenborg, Der Prüfungsumfang des Umweltgutachters nach 
der Umwelt-Audit-Verordnung, DB 1996, S. 125 f.; N. Kollmer, Die Unabhängigkeit von 
Prüf- und Zertifizierungsstellen nach dem Gerätesicherheitsgesetz, GewArch 1999, S. 48 
(51-54). 

231 Die Zertifizierungsstellen müssen für ihre Entscheidungen »verantwortlich« sein, vgl. z.B. 
DlN EN 45011, Nr. 4.2. a)-c) und Art. 5 Abs.l EG-UAVO. 

232 Vgl. §§ 4 Abs.5, 24 SigG; § 9 Nr.4 BanerkV; § 8 Nr.4 BakkrV; 3 Abs.5 BauPG
PUZAnerkV, Anh. XI Nr. 2 RL 93/42/EWG (Medizinprodukte); DlN EN 45011, Nr. 12.3. 

233 Anh. XI Nr. 2 Unterabs. 2 RL 93/42/EWG (Medizinprodukte); Art. 15 Abs. 7 RL 98/79/EG 
(ln-vitro-Diagnostika, D~ EN 45011, Nr. 4.2. k) und Nr. 4.5, sowie Nr. 4.8. Vgl. auch § 3 
Nr.5 BAnerlN, §§ 4-9 PUZAnerkV. 

234 Vgl. §§ 5 Abs. 5,17,23 Abs. 3 SigG. 
235 Vgl. § 10 Abs.l SigG. 
236 Deutlich Modul-Beschluß (Fn. 183), Anh. I A k); § 9 Abs.4 S. 2 GSG; § 20 MPG; § 3 

Abs. 10 EIV; § 12c Abs.4 1. SprengV; § 13 Abs.l BakkrV; § 14 Abs. 1 BanerkV; § 4 
Abs. 3 BauPG-POZAnerkV. 

237 Vgl. § 13 SigG. 
238 § 12 SigG; § 9 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 GSG. 
239 Weiter entfaltet ist dieser Gedanke bei H. C. Röhl, Akkreditierung (Fn. 178), S. 44-51. 
240 V gl. J. Janiszewski, Gerätesicherheitsrecht (Fn. 178), S. 115 f. 
241 Für das Produktsicherheitsrecht vgl. H. C. Röhl, Akkreditierung (Fn. 178), S. 74 f. m.w N. 
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seiner Struktur her damit weitgehend dem herkömmlichen Genehmigungs
verfahren bei einer Betätigungszulassung. Es weist indes auch einige Beson
derheiten auf. Den Grund dafür bildet die Wahrnehmung vollzugsähnlicher 
Aufgaben. 

So bestehen zusätzliche verfahrensrechtliche Sicherungen, die über das 
herkömmliche Genehmigungsverfahren hinausgehen und die dazu dienen, 
die Qualität der akkreditierten Stellen durchgehend zu garantieren. Dazu 
gehören: 
- die teilweise vorgesehene zwingende Beiziehung externer privater 

Sachverständiger bei der Prüfung der Voraussetzungen für die Akkre
ditieruni42, 

- die gesetzliche Verpflichtung, die Einhaltung der Akkreditierungsvor
aussetzungen in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren243 und bei 
Nichterfüllung die Anerkennung aufzuheben. 

- Zur Kontrolle und damit sich die Kunden am Markt orientieren können, 
muß schließlich die Anerkennung nach außen durch Vergabe eines Güte
zeichens dokumentiertZ44 oder öffentlich in den jeweiligen Amtsblättern 
bekannt gemacht werden.245 

c) Audit-Verfahren 

Die anspruchsvollste Variante des Qualitätssicherungsverfahrens stellt das 
sog. Audit-Verfahren dar,246 das aus dem angelsächsischen Rechtskreis 
stammtz47 und als absolutes Novum248 im deutschen Verfahrensrecht gelten 
darf. Während Zertifizierungs- und Akkreditierungsverfahren in erster Linie 
der dauerhaften Gewährleistung der Einhaltung bestimmter Qualitätsstan
dards durch private Akteure dienen, zielt das Auditverfahren als staatlich kon
trollierte Form eigenverantwortlich durchgeführter Selbstkontrolle darüber 
hinaus auf eine kontinuierliche Verbesserung dieser Qualitätsstandards.249 Er-

242 Vgl. § 15 Abs. 2 S. 1 SigG; Nr. 2.3. DlN EN 45010. 
243 Vgl. § 15 Abs. 2 S. 2 SigG. Nach § 9 Abs. 3 S. 4 GSG ist die Akkreditierung zu befristen. 

Vgl. ferner allgemein § 20 Abs. 4 MPG; § 9 EMVG. 
244 Vgl. § 15 Abs. 1 S. 3 SigG. 
245 Vgl. z.B. § 9 Abs. 2 S. 1 GSG. 
246 Der Begriff Audit (Iat. audire - hören) entstammt dem Sprachgebrauch der Wirtschaftsprü

fer und bezeichnet dort die Buch- und Rechnungsprüfung bei einem Unternehmen, vgl. 
P. Kothe, Das neue Urnweltauditrecht, 1997, Rn. 9. 

247 Vgl. R. Leche/t, System des Umweltaudits, Entstehungsgeschichte, in: W. EwerIR. Lecheltl 
A. Theuer (Hrsg.), Handbuch Umweltaudit, 1998, A, Rn. 64 ff.; T. Bartsch, Erfahrungen mit 
Urnwelt-/Öko-Audits in den USA, ZUR 1995, S. 14 ff. 

248 Deutlich zuletzt statt vieler V. &hneider, Öko-Audit und Deregulierung im Immissions
schutzrecht, 1999, S. 89-91. 

249 Siehe Art. lAbs. 2 EG-UAVO: »Ziel von EMAS ist die Förderung der kontinuierlichen 
Verbesserung der Umweltleistungen von Orgauisationen durch die Schaffung und Anwen
dung von Urnweltmanagernentsystemen durch Organisationen [ ... ]; b) eine systematische, 
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reicht werden soll dieses Ziel insbesondere durch die organisationsbezogene 
Einführung, Pflege und Fortentwicklung umfassender Qualitätsmanagement
systeme und die Überprüfungen dieser Systeme durch einen unabhängigen, 
staatlich akkreditierten Gutachter. Das Audit-Konzept führt insofem zu einer 
weitgehenden verfahrensrechtlichen Dynamisierung materieller Standards. 

(1) Umweltschutzaudit 

Die Vorreiterrolle übernimmt insoweit das Umweltschutzaudit. Seine Einfüh
rung geht zurück auf die EG-Verordnung »über freiwillige Beteiligung ge
werblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltma
nagement und die Umweltbetriebsprüfung« vom 29.06.1993.250 Die unmittel
bar geltende EG-Verordnung wird ergänzt durch das Umweltauditgesetz251 

und vier Rechtsverordnungen252, die zu ihrer innerstaalichen Umsetzung er
gangen sind. Am 27.4.2001 trat die novellierte Fassung der Öko-Audit-Ver-

objektive und regelmäßige Bewertung der Leistung dieser Systeme [ ... ]; c) die Information 
der Öffentlichkeit und der anderen interessierten Kreise über die Umweltleistung und einen 
offenen Dialog mit der Öffentlichkeit und den anderen interessierten Kreisen; d) die aktive 
Einbeziehung der Arbeitnehmer in der Organisation sowie eine adäquate Aus- und Fortbil
dung, die die aktive Mitwirkung bei den unter Buchstabe a angefiihrten Anfgaben ermög
licht [ ... ].«; § 9a S. 1 BDSG, geändert durch Gesetz zur ÄnderUng des Bundesdatenschutz
gesetzes (BDSG) und anderer Gesetze v. 22.52001 (BGB!. I, S. 904): »Zur Verbesserung 
des Datenschutzes und der Dateusicherheit können Anbieter von Datenverarbeitungssyste
men und -programmen und datenverarbeitende Stellen ihr Datenschutzkonzept [ ... ] plÜfen 
und bewerten lassen sowie das Ergebnis der Prüfung veröffentlichen.« Zu unterschiedlichen 
Formen des Audits vg!. C. Rhein, Das Gemeiuschaftssystem fiir das Umweltmanagement 
und die Umweltbetriebsprüfung, 1996, S. 9-11; R. Lechelt, System (Fn.247), A, Rn. 66. 
Beim sog. »Compliance Audit« wird die Einhaltung der umweltrelevanten gesetzlichen 
Vorschriften, beim »System Audit« wird das betriebliche Qualitätsmanagement auf seine 
Funktionsfähigkeit hin überprüft. Da sich das Compliance Audit damit letztlich in einer 
schlichten Zertifizierung erschöpft, sollte der Begriff Audit-Verfahren nur dann verwendet 
werden, wenn auch ein Systemaudit stattfindet. 

250 Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 des Rates über die freiwillige Beteiligung gewerblicher 
Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem fiir das Umweltmanagement und die Umwelt
betriebsplÜfung vom 29.6.1993, AB!. Nr. L 168, S. 1 ff. vom 10.7.1993. 

251 Gesetz zur Ausfiihrung der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 des Rates vom 29.6.1993 über 
die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem fiir 
das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung vom 7.12.1995 (BGBlI, S. 1591), 
zuletzt geändert durch G v. 9.92001 (BGBl. I, S. 2331). 

252 Verordnung über die Beleihung der Zulassungsstelle nach dem Umweltauditgesetz 
(UAGBV)v.18.12.1995 (BGB!. I, S.2013); Verordnung über das Verfahren zur Zulassung 
von Umweltgutachtern und Umweltgutachterorganisationen sowie zur Erteilung von Fach
kenntnisbescheinigungen nach dem Umweltauditgesetz (UAGZVV) v. 18.12.1995 
(BGB!.I, S. 2200); Verordnung über Gebühren und Auslagen fiir Amtshandhmgen der 
Zulassungsstelle und des Widerspruchsausschusses bei der Durchfiihrung des Umweltaudit
gesetzes (UAG-GebV) v. 18.12.1995 (BGB!. I, S. 2014), geändert durch Verordnung v. 
23.12.1996 (BGB!. I, S. 2193); Verordnung nach dem Umweltauditgesetz über die Erweite
rung des Gemeinschaftssystems fiir das Umweltmanagement und die UmweltbetriebsplÜ
fung aufweitere Bereiche (UAG-ErweiterungsV) v. 3.2.1998 (BGB!. I, S. 338), abgedruckt 
in: R. Landmann/G. Rohmer, Umweltrecht, Bd. IV, Stand 312001, 122-5. 
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ordnung253 in Kraft. Sie hat zu einer deutlichen Ausweitung des Anwendungs
bereichs des Umweltschutzaudit geführt. Nach Art. 3 Abs. 1 EG-UA VO 
können sich nunmehr »Organisationen« (Art. 2 Buchst. s EG-UA VO) aller 
Wirtschaftsbereiche am Umweltschutzaudit beteiligen,254 das weiterhin auf 
freiwilliger Basis durchgeführt wird. Ziel des unter der Abkürzung EMAS 
(Environmental Management and Audit Scheme) firmierenden Konzepts, 
dessen Anforderungen mit der im Vergleich zur früheren Regelung weniger 
anspruchsvollen internationalen privaten Umweltmanagementnorm ISO 
14001 (1996f55 harmonisiert wurden (vgl. Anhang I EG-UAVO), ist die kon
tinuierliche Verbesserung der Umweltleistung von Organisationen durch 
Schaffung und Anwendung von Umweltmanagementsystemen, die systemati
sche, objektive und regelmäßige Bewertung der Leistung dieser Systeme, die 
Information der Öffentlichkeit und anderer interessierter Kreise über die Um
weltleistung, ein offener Dialog zwischen den Beteiligten sowie die Einbezie
hung der Arbeitnehmer in der Organisation und adäquate Aus- und Fortbil
dung (Art. 1 Abs. 2 EG-UA VO). Dazu ist das in wesentlichen Punkten modi
fizierte Verfahren in neun Schritte unterteilt: 
1. Durchführung einer »Umweltprüfung« (= »erste umfassende Untersu

chung der Umweltfragen, der Umweltauswirkungen und der Umweltlei
stung im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Organisation«, Art. 2 
Buchst. e EG-UA VO) durch die Organisation. 

2. Festlegung einer »Umweltpolitik« (= »umweltbezogene Gesamtzieie und 
Handlungsgrundsätze einer Organisation, einschließlich der Einhaltung 
aller einschlägigen Umweltvorschriften und der Verpflichtung zur konti
nuierlichen Verbesserung der Umweltleistung; die Umweltpoltik bildet 
den Rahmen zur Festlegung und Prüfung der Umweltzielsetzungen und 
-ziele«, Art. 2 Buchst. a EG-UA VO) durch die Organisation. 

3. Erstellung eines Umweltprogramms (= »eine Beschreibung der zur Errei
chung der Umweltzielsetzungen und -einzelziele getroffenen oder geplan
ten Maßnahmen [Verantwortlichkeiten und Mittel] und der zur Erreichung 
der Umweltzielsetzungen und -einzelzieie festgelegten Fristen«, Art. 2 
Buchst. h EG-UAVO) durch die Organisation. 

4. Einrichtung eines Umweltmanagementsystems (= »Teil des gesamten Ma
nagementsystems, der die Organisationsstruktur, Planungstätigkeiten, 

253 Verordnung (EG) Nr. 76112001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.3.2001 
über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem fiir das 
Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprufung (EMAS), ABI. Nr. L 114, S. 1 ff. vom 
24.42001. 

254 Schon die aufgrund § 3 UAG erlassene UAG-Erweiterungs-VO v. 3.2.1998 (BGBI. I, S. 
338) erweiterte den Geltungsbereich des UAG auf Dienstleistungen. 

255 Vgl. G. Feldhaus, Wettbewerb zwischen EMAS und ISO 14001, UPR 1998, S. 41 ff.; 
D. Schottelius, Umweltmanagement-Systeme, NVwZ 1998, S. 805 ff. 
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Verantwortlichkeiten, Verhaltensweisen, Vorgehensweisen, Verfahren 
und Mittel für die Festlegung, Durchführung, Verwirklichung, Überprü
fung und Fortführung der Umweltpolitik betrifft«, Art. 2 Buchst. k EG
UA VO) durch die Organisation. 

5. Durchführung einer Umweltbetriebsprüfung (= »Managementinstrument, 
das eine systematische, dokumentierte, regelmäßige und objektive Bewer
tung der Umweltleistung, der Organisation, des Managementsystems und 
der Verfahren zum Schutz der Umwelt umfaßt«, Art. 2 Buchst. I EG
UAvoi56• 

6. Abgabe einer öffentlichen Umwelterklärung (vgl. Anhang III zur Art. 2 
EG-UAVO). 

7. Jährliche Prüfung, ob Umweltprüfung, Umweltmanagementsystem, Um
weltbetriebsprüfung und ihre Ergebnisse sowie die Umwelterklärung den 
Anforderungen der UAVO und dem sonstigen Recht (Anhang V 5.4.)251 
entsprechen, durch einen externen, akkreditierten Umweltgutachter258, der 
danach die Umwelterklärung für gültig erklärt. Dabei findet keine regel
mäßige Vollprüfung statt, sondern Umweltgutachter und Organisation 
vereinbaren ein Prüfprogramm, das die Kontrolle aller Elemente des 
Umweltmanagements innerhalb von drei Jahren vorsieht (Anhang V 5.6. 
EG-UAVO). 

8. Standortregistrierung im Verzeichnis der am Umweltschutzaudit teilneh
menden Unternehmen, das bei der IHK geführt wird. 

9. Vergabe des EMAS-Logo (Art. 8 EG-UAVO). Das Logo darf nunmehr 
nicht nur zur Image-Werbung aufSchautafeln am Standort, auf dem Brief
kopf, in Umwelterklärungen und allgemeinen InformationsbroschÜTen 
verwendet werden, sondern auch auf oder in der Werbung für Produkte, 
Tätigkeiten und Dienstleistungen (Art. 8 Abs. 2 Buchst. e EG-UA VO), 

256 Der Streit, ob vor der ersten Registereintragung eine Umweltbetriebsprüfung zwingend 
durchgeführt werden muß, wird durch die neue Fassung der EG-UAVO zugunsten einer 
partiellen Umweltbetriebsprüfung vor der ersten Eintragung entschieden (Anhang V 5.4.2 
Buchst. b EG-UAVO). 

257 Der Streit (vgl. nur C. Franzius, Die Prüfptlicht und -tiefe des Umweltgutachters nach der 
EG-Umweltauditverordnung, NuR 1999, S. 601 [603 ff.], sowie W. HoppeIM. Beckmannl 
P. Kauch, Umweltrecht, 2. Aufl. 2000, § 9, Rn. 32 m.w.N.), ob der Umweltgutachter auch 
die Einhaltung der umweltrechtlichen Vorschriften überprüft (»Compliance Audit«) oder 
nur die Funktionsf"ahigkeit des Managementsystems bescheinigt (»System Audit«), ist nun
mehr zugunsten der ersten Alternative entschieden. Nach Anhang V 5.4.3. Abs.2 EG 
UAVO darf der Umweltgutachter die Umwelterklärung nicht für gültig erklären, wenn er 
während der Begutachtung beispielsweise bei Stichproben feststellt, daß die Organisation 
Rechtsvorschriften nicht einhält. Über die Prüftiefe sagt die Regelung allerdings nichts aus. 
Sie kann jedenfalls nicht weiter reichen als bei der behördlichen Überwachung, vgl. 
C. Franzius, Die Herausbildung der Instrumente indirekter Verhaltenssteuerung im 
Umweltrecht der Bundesrepublik Deutschland, 2000, S. 213. 

258 Zu seiner Stellung T. Erbrath, Der Umweltgutachter nach der EMAS-Verordnung als Voll
zugsorgan des europäischen und nationalen Umweltrechts, 2001; U. Kämmerer, Die Umset
zung des Umwelt-Audit-Rechts, 2001, S. 38 ff. 
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nicht aber auf den Produkten selbst oder ihren Verpackungen (Art. Art. 8 
Abs. 3 EG-UA VO).259 

Die bisherigen Erfahrungen mit dem seit 1995 durchgeführten Umwelt
schutzaudit in der Bundesrepublik sind überwiegend positiv. 260 Bis 31.5.1999 
betrug die Zahl der registrierten Standorte 1785261 und die Zahl der registrier
ten Umweltgutachter ca. 230.262 Aufgrund der Erweiterung des Anwendungs
bereiches ist mit einer weiteren Steigerung der Neuteilnahmen zu rechnen. Im 
Mittelpunkt der Diskussion steht seit Einführung des Öko-Audit seine stär
kere Verzahnung mit der bisher parallel durchgeführten hoheitlichen Eröff
nungskontrolle; die Öko-Audit-Verordnung selbst trifft hierzu keine Aussage. 
Bisher sind die diesbezüglichen Verfahrenserleichterungen im Genehmi
gungsverfahren denn auch deutlich beschränkt. So gelten in einzelnen Län
dern aufgrund von Verwaltungsvorschriften263 bestimmte Berichtspflichten 
(z.B. §§ 27, 52a, 54 Abs. 2, 55 Abs. 1 BImSchG) durch die Übermittlung von 
Unterlagen aus der Umsetzung der Öko-Audit-Verordnung als erfüllt. Des 
weiteren ist z.B. grundsätzlich von Anordnungen nach §§ 26,28 BImSchG 
abzusehen. Um die behördlichen Verfahrensressourcen zu schonen und die 
Akzeptanz des Öko-Audit weiter zu erhöhen, enthält nunmehr aber das Gesetz 
zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der NU-Richtlinie und weite
rer EG-Richtlinien zum Umweltschutz (»Artikelgesetz«) vom 27.7.200t264 

für die Bereiche Immissionsschutz- und Abfal1recht spezielle Verordnungser
mächtigungen (§ 58e BImSchG, § 55a KrW-/AbfU), die es erlauben, Unter
nehmen, die sich am Öko-Audit beteiligen, darüber hinausgehend bundesein
heitlich bestimmte genehmigungsverfahrensrechtliche und überwachungs
rechtliche Erleichterungen zu gewähren.265 Eine entsprechende Umweltaudit
Privilegierungsverordnung für auditierte Betriebsstandorte befindet sich zur 
Zeit in der BMU-internen Abstimmung.266 Damit rückt die staatlich kontrol-

259 Die frühere Regelung war hier deutlich enger, vgl. Art. 10 EG-UAVO a.F. 
260 V gl. Bundesregierung, Bericht über die Erfahrungen mit dem Vollzug des Urnweltauditge

se1zes (UAG), BT-Drs. 13/11127; E. Rehhinder/K. Heuvels, Die EG-Oko-Audit-Verord
nung auf dem Prüfstand, DVBI. 1998, S. 1245 (1252 ff.), sowie die Zusammenfassung bei 
A. Roßnagel, Datenschutzaudit, 2000, S. 47-52 m.w.N. 

261 Siehe B. Bender/R. Sparwasser/R. Engel, Urnweltrecht, 4. Auflage 2000, Kap. 3, Rn. 41 
rn.w.N. zu anderen Ländern. 

262 Siehe S. LütkesIW. Ewer, Schwerpunkte der bervorstehenden Revision der Urnweltauditver
ordnung (EWG) Nr. 1836/93, NVwZ 1999, S. 19 (20). 

263 Für Baden-Württemberg vgl. VwV v. 21.12.1998 (GABt. 1999, S. 203 ff.). 
264 Gese1z zur Urnse1zung der UVP-Änderungsrichtlinie, der lVU-Richtlinie und weiterer EG

Richtlinien zum Urnweltschu1z vom 27.7200 1 (BGBl. I, S. 1950). Übersichtlich dazu H.-J. 
KochIH. Siebel-H"g[mann, Das Artikelgese1z zur Umse1zung der UVP-Änderungsrichtlinie, 
der IVU-Richtlinie und weiterer Urnweltschu1zrichtlinien, NVwZ 2001, S. 1081 ff. rn.w.N. 

265 Im Wasserhaushaltsgese1z ist ein entsprechender Regelungsauftrag für die Länder vorgese
hen (§ 21h WHG). 

266 Vgl. dazu z.B. L. Knopp, EMAS n - Überleben durch »Deregulierung« und »Substitu
tion«?, NVwZ 2001, S. 1098 (1100 ff.). 
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lierte Eigenüberwachung im Rahmen eines Qualitätssicherungsverfahrens zu
nehmend funktional an die Stelle vollständiger behördlicher Fremdüber
wachung.267 Allerdings bleibt die wohl nicht gänzlich ersetzbare behördliche 
Eröffnungskontrolle erhalten und wird nicht, wie in der Literatur vorgeschla
gen,268 durch eine »Rahmengenehmigung« ersetzt, deren Erteilung lediglich 
von einer validierten Umwelterklärung abhängen soll. Dadurch entsteht ein 
»hybrides« Geflech~69 sich wechselseitig ergänzender Verantwortlichkeiten 
aus den am Umweltschutzaudit teilnehmenden privaten Organisationen, den 
privaten Umweltgutachtern, der sie auswählenden beliehenen Stelle27o, dem 
Umweltgutachterausschuß (§§ 21-27 UAG)271, den aufsichtsfiihrenden Mit
gliedstaaten, die gleichzeitig das parallel verlaufende behördliche Kontroll
verfahren durchführen, sowie der Europäischen Gemeinschaft mit ihren über
geordneten Regelungs- und Entwicklungskompetenzen.272 

(2) Datenschutzaudit 

Eine ähnliche Bedeutung wie das Umweltschutzaudit könnte in der Zukunft 
das im neuen Bundesdatenschutzgesetz vorgesehene Datenschutzaudit erlan
gen (§ 9a BDSG)273, das sich an Vorbildern im Mediendienste-274 und Rund
funkstaatsvertrag (§ 17 MDStV, § 47e Vierter Rdf_StV275) sowie in einzelnen 

267 Vgl. hierzu K. Hansmann, Umweltaudit Vemältnis der Eigenüberwachung zur behördli
chen Kontrolle, in: H.-W. Rengeling (Hrsg.), Integrierter und betrieblicher Umweltschulz, 
1996, S. 207 ff.; E. Bohne, Die integrierte Genehmigung als Grundlage der Vereinheit
lichung und Vereinfachung des Zulassungsrechts und seiner Verknüpfung mit dem 
Umweltaudit, ebd., S. 105 (125 ff.); W. Köck, Das Pflichten- und Kontrollsystem des Öko
Audit-Konzepts nach der Oko-Audit-Verordnung und dem Umweltauditgeselz, VerwArch 
87 (1996), S. 644 (680); E. Schmidt-Aßmannie. Ladenburger, Umweltverfahrensrecht 
(Fn. 30), Rn. 38 m.w.N. Krit. G. Lübbe-Woiff, Das Umweltauditgeselz, NuR 1996, S. 217 
(227). 

268 Vgl. T. Schmidt-Kötters, Verfahrensprivatisierung als Element innovativer Geselzgebungs
politik, in: W. Hoffinann-RiemlJ.-P. Schneider (Hrsg.), Verfahrensprivatisierung (Fn. 175), 
S. 31 (86-88); BMWi (Fn. 31), Rn. 415 ff. 

269 Deutlich herausgearbeitet z.B. bei J.-P. Schneider, Öko-Audit als Scharnier in einer ganz
heitlichen Regulierungsstrategie, Die Verwaltung 28 (1995), S. 361 (365 ff.). 

270 Als Zulassungsstelle ist durch die auf § 28 UAG gestülzte Beleihungsverordnung vom 
18.12.1995 (BGBI. I, S. 2013) die deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft 
für Umweltgutachter (DAU) beliehen worden. V g1. dazu A. Seidel, Sachverstand (Fn. 195), 
S. 193 f. m.w.N. 

271 Zu seiner Stellung und seinen Aufgaben vgl. W. Ewer, Der Umweltgutachterausschuß, 
1999. 

272 So R. Breuer, Zunehmende Vielgestaltigkeit der Instrumente im deutschen und europäi
schen Umweltrecht, NVwZ 1997, S. 833 (841 f.). Zust. C. Franzius, Instrumente (Fn. 257), 
S.210. 

273 Geselz zur Änderung des Bundesdatenschulzgese1zes (BDSG) und anderer Geselze vom 
18.05.2001, BGBL I, S. 904 ff. - Dazu überblicksweise P. Gola/e. Klug, Die Entwicklung 
des Datenschulzrechts in den Jabren 2000/2001, NJW 2001, S. 3747 (3754) m.w.N. 

274 Vgl. T. Königshofen, Prinzipien und Leitlinien für ein Datenschulz-Audit bei Multimedia
dieusten, DuD 1999, S. 266 ff. 

275 HessGVBI. 2000, S. 74. 
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Landesdatenschutzgesetzen276 orientiert. Danach können Anbieter von Da
tenverarbeitungssystemen und -programmen und datenverarbeitende Stellen 
zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit ihr Daten
schutzkonzept sowie ihre technischen Einrichtungen durch unabhängige und 
zugelassene Gutachter prüfen und bewerten lassen sowie das Ergebnis der 
Prüfung veröffentlichen. Das BDSG gibt aber nur einen Rahmen vor, die nä
heren Anforderungen an die Prüfung und Bewertung, das Verfahren sowie die 
Auswahl und die Zulassung der Gutachter sollen durch ein besonderes Gesetz 
geregelt werden (§ 9a Satz 2 BDSG). Entsprechende Entwürfe liegen bisher 
zwar noch nicht vor, in den Grundzügen dürfte jedoch die Konzeption des 
Umweltschutzaudit übernommen werden.277 Ein neuralgischer Punkt ist inso
fern die Einräumung von Werbemöglichkeiten mit dem Datenschutzauditzei
chen und anderer Vorteile, die für Unternehmen Anreize bieten, sich freiwil
lig an dem Audit-Verfahren zu beteiligen. Hier muß u.a. darauf geachtet wer
den, daß nicht falsche Assoziationen beim Kunden in Hinblick auf Prüfungen 
geweckt werden, die gar nicht Gegenstand des Datenschutzaudit sind.278 

Durchaus zu begrüßen sind dagegen Regelungen, die - wie etwa § 4 Abs. 2 
LDSG SH - vorschreiben, daß mit einem Datenschutzsiegel ausgestattete 
Produkte bei der öffentlichen Beschaffung vorrangig zu berücksichtigen 
sind.279 Ein zweiter Problemkreis betrim das Verhältnis des Datenschutzaudit 
zu sonstigen datenschutzspezifischen Genehmigungsverfahren. Zu Recht 
wurde im Vorfeld der Neuregelung darauf hingewiesen, daß das Daten
schutzaudit nicht auf eine »bürokratische Verdoppelung behördlicher Kon
trollen anband abgeschlossener Kriterienkataloge« hinauslaufen darf, die sich 
in der einmaligen Evaluierung eines Produkts erschöpft, sondern daß es 
darum geht, einen dynamischen Lernprozeß in Gang zu setzen und neue Lö
sungen für auftretende Probleme zu generieren.280 Das gilt insbesondere im 
Hinblick auf die aufgrund der EG-Datenschutzrichtlinie in das BDSG aufge
nommenen Vorabkontrollen bei der automatisierten Verarbeitung von Daten, 
die besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen mit sich 
bringen (§ 4d Abs. 5 und 6 BDSG). 

276 Vgl. § Ilc LDSG Bbg, § lOa DSG NRW, § 4 LDSG SR. Zu den landesgesetzlichen Rege
lungen vgl. J. BizerlT. B. Petri, Kompetenzrechtliche Fragen des Datenschutz-Audits, DuD 
2001, S. 97 (98 f.) m.w.N. 

277 So A. Roßnagel, Datenschutzaudit (Fn. 260), S. 96 f. 
278 Vgl. A. Roßnagel, Datenschutzaudit (Fn. 260), S. 102-107 m.wN. Zum Werbeeffekt des 

Datenschutzaudit vgl. auch A. Büllesbach, Datenschutz und Datensicherheit als Qualitäts
und Wettbewerbsfaktor, RDV 1997, S. 229 ff. 

279 Zur wettbewerbs- und vergaberechtlichen Zulässigkeit solcher Regelungen vgl. T. B. Petri, 
Vorrangiger Einsatz auditierter Produkte, DuD 2001, S. 150 ff. 

280 A. Roßnagel, Datenschutzaudit (Fn. 260), S. 58 f. Vgl. auch T. Königshofen, Chancen und 
Risiken eines gesetzlich geregelten Datenschutzaudits, DuD 2000, S. 357 (358 f.), sowie die 
Kritik von H.-L. DrewslH. J. Kranz, Datenschutzaudit, DuD 2000, S. 226 (229). 
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3. Strukturelemente 

Trotz unterschiedlicher Einsatzfelder und verschiedener Bauformen weist 
auch das Qualitätssicherwtgsverfahren eine Reihe von prägenden Strukturele
menten auf, die bei der weiteren Etablierwtg entsprechender Verfahren als 
Orientierwtgsmuster dienen können. 

a) »Freiwilliger Zwang« 

Als typusbildendes Merkmal von Qualitätssicherwtgsverfahren könnte 
zunächst die Freiwilligkeit der Teilnahme an Qualitätssicherwtgsverfahren 
angesehen werden. Ob eine Organisation am Umweltschutzaudit teilnimmt, 
der Hersteller von elektronischen Signaturen seine Produkte zertifizieren oder 
ein privates Prüfunternehmen sich akkreditieren läßt, steht jeweils im Belie
ben. Schon das Produktsicherheitsrecht zeigt aber, daß die Zertifizierung von 
Produkten durchaus auch zwingende Voraussetzung für den Marktzutritt sein 
kann. Ferner wird man nicht übersehen dürfen, daß aus der »formalen Freiwil
ligkeit« schnell ein - durchaus intendierter - »faktischer Zwang« werden 
kann281, nämlich immer dann, wenn die Akzeptanz eines Unternehmens auf 
dem Markt wesentlich von der Durchführung eines Qualitätssicherwtgsver
fahrens abhängig ist und die sonstigen Anreize zur Teilnahme so stark sind, 
daß das Absehen von der Qualitätssicherung zu einem erheblichen Wettbe
werbsnachteil führt. Solche Fälle »freiwilligen Zwanges im Sinne ökonomi
scher Unentrinnbarkeit<~82 sind indes durchaus typisch für marktwirtschaft
liehe Konkurrenzsituationen.283 Der Wettbewerbsdruck läßt hier häufig das 
Spektrum denkbarer Handlungsalternativen auf eine Alternative zusammen
schmilzen. Gleichwohl bieten Anreizmechanismen im Vergleich zu hoheit
lichen Genehmigungserfordernissen und Vorabkontrollen zusätzliche Anpas
sungsspielräume, die möglichst erhalten bleiben sollten. Das ändert freilich 
nichts an ihrer Eingriffsqualität in bezug auf die Grwtdrechte der Betroffe
nen.284 

281 So für das Datenschutzaudit H.-L. DrewslH. J. Kranz, Argumente gegen die gesetzliche 
Regelung eines Datenschutzaudits, DuD 1998, S. 93 (94); P. Gola, Der auditierte Daten
schutzbeauftragte - oder von der Kontrolle der Kontrolleure, RDV 2000, S. 93 (94 f.). 

282 M. Kloepfer, Alte und neue Handlungsfonnen staatlicher Steuerung im Umweltbereich -
unter besonderer Berücksichtigung der rechtsstaatlichen Probleme influenzierenden Staats
und VelWaltungshandelns, in: K. KönigIN. Dose (Hrsg.), Instrumente und Fonnen staatli
chen Handelns, 1993, S. 329 (349). 

283 So zutreffend T. Königshofen, Chancen (Fn.280), S. 358; A. Roßnagel, Datenschutzaudit 
(Fn. 260), S. 62 f. A.A. wohlM Kloepfer, Handlungsfonnen (Fn. 282), S. 349. 

284 Vgl. nur A. Voßkuhle, Kompensationsprinzip (Fn. 45), S. 350 f. 
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b) Externer Gutachter als Vollzugsorgan 

Im Mittelpunkt des Qualitätssicherungsverfahrens steht der unabhängige, 
fachlich kompetente und persönlich zuverlässige private Gutachter, dessen 
Funktion sich von der sonstiger Sachverständiger im Verwaltungsrecht deut
lich abhebt.285 Zumindest bei der Zertifizierung lastet auf ihm als faktisches 
Vollzugsorgan die wesentliche Prüflast hinsichtlich der Einhaltung der vorge
gebenen Qualitätsstandards. Soweit das Audit-Verfahren zu wesentlichen Er
leichterungen in parallel durchgeführten staatlichen Genehmigungs- und 
Kontrollverfahren führt, trägt er auch hier die Überwachungsverantwortung; 
anders als in den meisten sonstigen Verwaltungs verfahren fehlt es insofern an 
einer hoheitlichen Abschlußentscheidung. Da die akkreditierte Stelle zudem 
im Wettbewerb mit anderen Stellen steht, was eine gewisse Abhängigkeit 
vom Kunden impliziert und »gefällige Nachlässigkeiten« fordern kann, müs
sen an die Akkreditierungsvoraussetzungen und die kontinuierliche Über
wachung ihrer Einhaltung durch den Staat sehr hohe Ansprüche gestellt wer
den. In der Praxis dürfte diese kontinuierliche Überwachung erhebliche Voll
zugsprobleme aufwerfen. 

c) Verantwortungsdiversifizierung 

Auffällig und in dieser Form wohl einzigartig ist die komplizierte Verschrän
kung verschiedener privater Handlungsbeiträge im Rahmen des Qualitätssi
cherungsverfahrens; Akkreditierung, Zertifizierung und Auditierung sind aufs 
engste miteinander verwoben. Die staatliche Verwaltungsbehörde tritt hier, 
wenn überhaupt286, letztlich nur einmal aktiv in Erscheinung, und zwar bei der 
Akkreditierung eines privaten Akteurs, der dann seinerseits am eigenverant
wortlich privat durchgeführten Auditierungsverfahren mitwirkt oder private 
Produkte zertifiziert. Ansonsten beschränkt sich ihre Rolle auf eine beglei
tende Kontrolle. Die mit dieser hyperselbstregulativen Konstruktion einher 
gehende Verantwortungsdiversifizierung wirkt sich schnell kontraproduktiv 
aus: Wo alle (mit-)verantwortlich sind, ist oft keiner verantwortlich.287 Des
halb bedarf es der präzisen rechtlichen Zuweisung klar abgegrenzter Verant
wortungsbereiche. Verantwortungsüberlappungen wie beim Umweltaudit -
dort erfolgt die Überprüfung der Einhaltung der einschlägigen Umweltvor-

285 Vgl. eingehendA. Seidel, Sachverstand (Fn. 195), S. 195 ff., 264-281. 
286 Zum Sonderfall der Akkreditierung durch ein beliehenes Privatrechtssubjekt (DAU) im 

Rahmen des Umweltschutzaudit vgl. R. Lechelt (Fn.247), A, Rn. 24; H. Falk, Die EG
Umwelt-Audit-Verordnung und das deutsche Umwelthaftungsrecht, 1998, S. 89;A. Seidel 
(Fn. 195), S. 193 f. 

287 Vgl. A. Voßkuh/e, Regelungsstrategien (Fn. 224), S. 81 f. m.w.N. 
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schriften sowohl durch den Umweltgutachter als auch durch die Genehmi
gungsbehörde - erscheinen so gesehen als ausgesprochen problematisch. 

d) Verzahnung von Öffentlichem und Privatrecht 

Folge der weitgehenden Verantwortungsübernahme durch den privaten Sek
tor und typisch für das Qualitätssicherungsverfahren ist die Kombination 
öffentlich-rechtlich und zivilrechtlich ausgestalteter Verfahrensschritte.288 

Während die Akkreditierung dem Öffentlichen Recht unterliegt, schließen die 
Zertifizierungsstelle und der Zertifizierungsnachfrager einen privatrechtli
chen Vertrag. Auf den ersten Blick werden dadurch wettbewerbsfördernde 
Spielräume eröffnet. Angesichts der bei ihm verbleibenden Gewährleistung
verantwortung muß der Staat jedoch durch einen entsprechenden Regulie
rungsrahmen dafür Sorge tragen, daß die Verfahrensprivatisierung nicht zu 
einer Mißachtung rechtsstaatlicher Verfahrensstandards und einseitiger Inter
essendurchsetzung fiihrt.289 Nicht von ungefahr nähern sich daher etwa die 
verfahrensrechtlichen Vorgaben für das Zertifizierungsverfahren im Produkt
sichemeitsrecht dem herkömmlichen V erwaltungsverfahren (einschließlich 
Widerspruchsverfahren) an.290 Gleichzeitig sind die Eigenarten der privaten 
Verantwortungsübernahme zu berücksichtigen, etwa was die Kostenregulie
rung angeht oder den Kontrahierungszwang. 

e) Verjahrenspublizität (Qualitätssiegel, Registereintragung) 

Die Funktionsfähigkeit und Legitimation des Qualitätssicherungsverfahrens 
hängt am Ende maßgeblich von dem Vertrauen ab, das den akkreditierten Per
sonen und den von ihnen zertifizierten Produkten im Rechtsverkehr entgegen
gebracht wird. Dieses Vertrauen basiert auf der staatlichen Gewährleistung 
festgelegter Qualitätsstandards und bedarf kontinuierlicher Pflege durch 
regelmäßige Kontrolle. Unabdingbar erscheint daneben die Transparenz der 
Qualitätsanforderungen sowie die Dokumentation ihrer Einhaltung nach 
außen durch Verleihung von Qualitätssiegeln und die Eintragung in öffent
liche Register. Erst durch Publizität kann Vertrauen wachsen. Umgekehrt ver
lieren solche äußerlichen Qualitätsgarantien ihren Wert, wenn sich Mißstände 
häufen. 

288 Zu weiteren Techniken der Kombination W. Hoffmann-Riem, Öffentliches Recht und Pri
vatrecht als wechselseitige Auffangordnungen - Systematisierung und Entwicklungsper
spektive, in: ders./E. Schrnidt-Aßrnann (Hrsg.), Auffangordnungen (Fn. 89), S. 261 (307-
309). 

289 Grundsätzlich und weiterführend zur Notwendigkeit der Entwicklung eines (Privat-)Verfah
rensrechts W. Hoffinann-Riem, Auffangordnungen (Fn. 89), S. 319-325. 

290 Vgl. oben D. II. 2 a) (1). 
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III. Risikoverfahren 

1. Funktion: Entscheidung unter Ungewißheitsbedingungen 

Die hier unter dem Begriff »Risikoverfahren« zusammenzufassenden Rege
lungen gestalten den Prozeß derEntscheidungsfindung über den Umgang mit 
risikobehafteten Innovationen (Produkten, Anlagen, Verfahren) der Wissen
schaft und Technik unter den Bedingungen gesteigerter Komplexität und ko
gnitiver Unsicherheit.291 Ihnen ist die Aufgabe gemein, eine nachvollziehbare 
Entscheidung der Verwaltung zu ermöglichen, obwohl empirische Beweise 
für Ursache-Wirkungszusammenhänge fehlen und auch die theoretische Kal
kulierbarkeit der mit den Neuerungen verbundenen Risiken begrenzt ist.292 

Das so verstandene Risikoverfahren unterscheidet sich vom Verfahrenstyp 
der schlichten Gefahrenabwehr jedoch nicht nur durch das gesteigerte Maß an 
kognitiver Unsicherheit293, das bei der Beurteilung der Schadenswahrschein
lichkeit, U.U. auch der Schadenshöhe zu bewältigen ist. Die Verwaltung muß 
überdies vielfach eine dritte Variable in die Entscheidung mit einstellen, etwa 
die gesellschaftliche Bedeutung einer Entwicklung und ihr Nutzen für die All
gemeinheit, bevor sie in Abwägung dieser drei Elemente das sozialadäquate, 

291 Die Risikoentscheidung ist die gefahrbezogene Variante der Entscheidungen unter Unge
wißheitsbedingungen, U. Di Fabio, Risikoentscheidungen im Rechtsstaat, 199~, S. 116.
Das Phänomen »Risiko« scheint mittlerweile als Rechtsproblem sowohl des Offentlichen 
Rechts als auch des Zivilrechts anerkannt. Vgl. nur die Beiträge zwn zweiten Beratungs
punkt der Staatsrechtslehrertagung 1989, »Die Bewältigung der wissenschaftlichen und 
technischen Entwicklungen durch das Verwaltungsrecht«, in: VVDStRL 48 (1989), S. 
177 ff., und D. Murswiek, Die staatliche Verantwortung für die Risiken der Technik, 1985. 
Zu den verfassungsrechtlichen Aspekten der Risikobewältigung W. Köck, Risikovorsorge 
als Staatsaufgabe, AöR 121 (1996), S. 1 ff.; U. Preuß, Risikovorsorge als Staatsaufgabe, in: 
D. Grimm (Hrsg.), Staatsaufgaben, 1994, S. 523 ff.; R.H. püdes/G.R. Sunstein, Reinventing 
the Regulatory State, The University of Chicago Law Review 62 (1995), S. 1 ff.; G. Tünne
sen-Harmes, Risikobewertung im Gentechnikrecht, 2000, S. 40 ff. Zum Umgang des Zivil
rechts mit Risiken vgl. M. Henssler, Risiko als Vertragsgegenstand, 1994. - Der Risikobe
griff wird allerdings nicht nur in den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen un!erschied
lich verwendet - hierzu B. HansjÜfgens, Umweltrisikopolitik - Einfiihrung und Uberblick, 
in: B. Hansjürgens (Hrsg.), Umweltrisikopolitik, 1999, S. 9 f. -, sondern auch in der öffent
lich-rechtlichen Literatur und Rechtsprechung, vgl. die Übersicht bei M. Marx, Der Sicher
heitsstandard der Betreiberptlichten im Gentechnikrecht, 1997, S. 252 f. 

292 So ist etwa das Auftreten synergetischer Effekte nach der Freisetzung gentechnisch verän
derter Organismen, die sich im Zusammenwirken mit Faktoren der Umwelt oder anderem 
lebenden manipulierten Material entwickeln können, auch theoretisch nahezu nicht zu ent
wickeln, vgl. Tünnesen-Harmes, Risikobewertung (Fn.291), S. 20. Überdies ist vielfach 
neben der Vorhersage von Schäden auch die ex-post-Bestimmung von Kausalverläufen 
unmöglich, vgl. R. Pitschas, Öffentlich-rechtliche Risikokommunikation, UTR 36 (1996), 
S.178. 

293 Zu Recht weist U. Di Fabio, Risikoentscheidungen (Fn. 291), S.115, daraufhin, daß jeder 
Prognoseentscheidung ein Element der Ungewißheit anhaftet Kennzeichnend für das Risi
koverfahren ist daber ein gesteigertes Maß kognitiver Unsicherheit sowie eine Vielzahl von 
Variablen bei der Einschätzung zukünftiger Geschehensabläufe. 
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erlaubte Restrisiko bestimmt und über eine Zulassung entscheidet.294 Hierbei 
bildet der Gesetzeszweck nicht selten die einzige inhaltliche, abwägungslei
tende Vorgabe. Die materielle Determinierung bleibt insgesamt gering, womit 
die Eigenverantwortung der Verwaltungsbehörden zunimmt und die Bedeu
tung prozeduraler Vorgaben wächst.295 Eine an diesem Aufgabenprofil orien
tierte Verfahrensgestaltung muß den folgenden spezifischen Erfordernissen 
Rechnung tragen: 

Sämtliche Erkenntnisquellen bzgl. der Eigenschaften eines neuen Produk
tes i.w.S. sind zu erschöpfen. Die Gestaltung des Verfahrensablaufs muß 
gewährleisten, daß alle vorhandenen und mit zumutbarem Aufwand zu er
langenden Informationen bereitgestellt werden, um den Ungewißheitsfak
tor möglichst klein zu halten.296 

Auf der Grundlage dieser Informationen hat eine Risikobewertung zu er
folgen, d.h. es ist das wirkungsbezogene Gefährdungspotential für Men
schen und Umwelt abzuschätzen (Risikobewertung)297. Hierbei wird die 
Verwaltung regelmäßig auf die Unterstützung durch externen wissen
schaftlichen Sachverstand angewiesen sein. 
Dem Gefährdungspotential ist der erwartete gesellschaftliche Nutzen ge
genüberzustellen und das hinnehmbare Restrisiko zu bestimmen (Risiko
management).298 

294 Vgl. nur § 16 Abs. 1 Nr.3 GenTG oder § 15 Abs. 1 Nr.3 b PflSchG. - Es gilt nicht der 
Grundsatz »in dubio pro securitate«, vielmehr findet die wachsende Bedeutung neuer Indu
striezweige Berucksichtigung, um der Entwicklung eines »Technikverhütungsrechts« 
(c. Degenhart, Die Bewältigung der wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen 
durch das Vetwaltungsrecht, NJW 1998, S. 2435 [2436]) vorzubeugen. - Der hiermit ein
hergehende Funktionszuwachs der Exekutive erscheint gerechtfertigt, weil diese eher als 
der Gesetzgeber in der Lage ist, dem »Wandel in Wissenschaft und Technik durch - voraus
schauende oder entwicklungsbegleitende - Anpassung rechtlicher Anforderungen zu fol
gen« (c. Degenhart, a.a.O., S. 2441). 

295 Beispielhaft insoweit die Richtlinie für die Bewertung chemischer Neustoffe (Richtlinie 93/ 
67/EWG), die die bei der Risikobewertung durchzuführenden Arbeitsschritte detailliert 
regelt, aber praktisch keine materiellen Vorgaben enthält. 

296 Zur Bedeutung eines unverfälschten Informationsaustanschs im Bereich des Risikoverwal
tungsrechts vgl. R. Pitschas, Die Bewältigung der wissenschaftlichen und technischen Ent
wicklungen durch das Verwaltungsrecht, böv 1989, S. 785 (798). 

297 V gl. W. Köck, Risikobewertung und -management im deutschen und europäischen Chemi
kalienrecht, in: B. Hansjürgens (Hrsg.), Umweltrisikopolitik, 1999, S. 76 (79, 81): »Die 
Risikobewertung soll sich ausschließlich um die Risikoseite (gesundheitliche und ökologi
sche Folgen) kümmern und unbeeinflußt von sonstigen EIWägungen zustande kommen. 
[ ... ] Allerdings folgt ans der Beschränkung der Bewertung [ ... ] anch, daß die Risikobe
wertung für sich allein nicht die Entscheidung über die Hinnahme des Risikos bzw. die 
Notwendigkeit der Risikobegrenzung determinieren kann.« - Die Begriffe »Risikoermitt
lung«, »Risikobewertung« und »Risikomanagement« werden bislang nicht einheitlich ver
wendet. Anders als W. Köck spricht M. Marx, Sicherheitsstandard (Fn.291), S. 76, von 
»Risikoermittlung« mit Blick anf die Abschätzung des Gefährdungspotentials, und ver
weist dabei zugleich auf weitere abweichende Definitionen. - Zu unterschiedlichen metho
dischen Ansätzen der Risikobewertung vgl. C. Tünnesen-Harmes, Risikobewertung 
(Fn. 291), S. 68 ff. 

298 Zu dem an die US-amerikanische Begriffsbildung angelehnten Begriff des »Risikomanage
ments« vgl. W. Köck, Risikobewertung (Fn. 297), S. 81, 85 ff. D. Murswiek, Bewältigung 
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Außerdem ist als Folge der notwendigen Vorläufigkeit jeder Entscheidung 
unter Ungewißheitsbedingungen ihre allzeitige Aktualisierung und An
passung an neue Erkenntnisse zu gewährleisten. 

Aus den typischen Rahmenbedingungen jeder Risikoentscheidung ergeben 
sich zwei weitere Anforderungen an ein effizientes und effektives aufgaben
orientiertes Verfahrensmuster, die indes nicht risikotypisch sind: Zum einen 
ist das Verfahren zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen In
dustriezweige und damit zur Sicherung des Wissenschafts- und Industrie
standortes Deutschland soweit als möglich zu straffen.299 Zum anderen sind 
die Grenzen personeller und finanzieller Verwaltungsressourcen etwa bei der 
Verteilung von Prüf- und Untersuchungspflichten oder der Entscheidung zwi
schen Anmelde- und Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen.30o 

2. Anwendungsfelder 

a) Überblick: Vielfalt der Risikoverfahren 

Modelle verwaltungsrechtlicher Risikoverfahren finden sich heute insbeson
dere im Chemikalienrecht, im Gentechnikrecht30I, im Atomrecht, im Arznei-

der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung durch das Verwaltungsrecht, VVD
StRL 48 (1989), S. 207 ff. (219), spricht von einer »nonnativen Wertentscheidung« als 
»Kernfrage« des technischen Sichemeitsrechts. Freilich kann und wird das prozedurale Ele
ment des Risikomanagements häufig als Annex zur Risikobewertung ausgestaltet. Bzgl. der 
Bedeutung der Einbeziehung der Öffentlichkeit in das Risikomanagement vgl. R. Pitschas, 
Risikokommunikation (Fn. 292), S. 187. 

299 V gl. nur die Reaktionen aus Wissenschaft und Industrie auf die erste parlamentsgesetzliche 
Regelung der Gentechnik Anfang 1990, als das GenTG als Hemmschuh für die Entwicklung 
der Gentechnik in Deutschland bezeichnet wurde, der Ruf und Zukunft Deutschlands als 
Wissenschafts- und Industriestandort in Gefahr bringe. Hierzu M Schröder, Gentechnik
recht in der Praxis, 2001, S. 80 f. - Zutreffend ist jedenfalls, daß die von der Ausgestaltung 
der Risikoverfahren typischerweise betroffenen Industriezweige, wie die chemische Indu
strie oder die Gentechnologie, in besonderer Weise vom wissenschaftlichen Fortschritt 
abhängig sind und ihre Wettbewerbsiahigkeit entscheidend von der Möglichkeit abhängt, 
schnell auf neue wissenschaftliche Erkenn1nisse zu reagieren. 

300 Auf die mit dem Risikoverfahren regelmäßig verbundenen europarechtlichen Besonderhei
ten soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Zu denken wäre insoweit insbeson
dere an die Koordinierung mitgliedstaatlicher Zulassungsverfahren, die Frage der gemein
schaftsweiten Wirlrung von Entscheidungen, beispieIweise im Rahmen von als Risikover
fahren ausgestalteten Produktzulassungen zum gemeinsamen europäischen Marlrt (vgl. 
hierzu Fn. 18 sowie allgemeiner jüngst M. Ruffert, Der transnationale Verwaltungsakt, Die 
Verwaltung 34 (2001), S. 453 ff. m. w.N.), sowie an die Möglichkeit nationaler Alleingänge 
bei der Revision gemeinschaftsweit wirksamer Risikoentscheidungen, etwa im Rahmen 
eines Schutzklauselverfahrens nach Art. 23 der Richtlinie 2001/l8/EG über die Freisetzung 
genetisch veränderter Organismen. Zum Schutzklauselverfahren allgemein vgl. H.-H. 
Herrnfold, in: 1. Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, 2000, Art. 94, Rn. 50 und Art. 95, 
Rn. 43 ff. 

301 Einschließlich der den Umgang mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln regelnden 
Novel Food-VO. 
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mittelrecht sowie bei der ÜbelWachung von Pflanzenschutzmitteln. Eine ein
heitliche Gestaltung des Verfahrens in den verschiedenen Fachrechtsgebieten 
ist jedoch bisher nicht zu erkennen. Vielmehr hat der Gesetzgeber unter
schiedliche - oder unterschiedlich ausgestaltete - Verfahrensbausteine kom
biniert, um eine angemessene Risikobewältigung zu gewährleisten. Selbst 
innerhalb einer Rechtsmaterie finden verschiedene Verfahrensinstrumente 
Anwendung, und auch das Ausmaß der materiell-rechtlichen Determinierung 
variiert.302 Die Differenzierung orientiert sich zum Teil an vom Normgeber 
aufgrund abstrakter Vorbewertungen303 angenommener unterschiedlicher 
Risikopotentiale304, teilweise ist sie Konsequenz realer Sachzwänge.305 

b) Ein Beispiel: Das Risikoverfahren nach dem Gentechnikrecht 

Als exemplarisches Fachgesetz des Risikoverfahrens kann das GenTG gelten, 
das zahlreiche prototypische Verfahrenselemente aufweist und zum erstenmal 
in systematischer Weise den Risikobegriff aufgenommen hat.306 Seine Beson
derheiten können zumeist auf das in qualitativer und quantitativer Hinsicht 
spezifische Risikopotential ZUIÜckgeführt werden, das dem Umgang mit gen
technisch veränderten Organismen (GVO) anhafte~07: Zunächst ist zu be-

302 So stehen Anzeige-, Anmelde- und Genehmigungspflichten nebeneinander. Zum Teil ist die 
Abwägung als wertender Vergleich ausgestaltet (Bsp.: Sicherheitsstufen im GenTR), z.T. ist 
eine allein an Zielvorgaben orientierte Einzelfallentscheidung vorgesehen (Bsp.: Zulassung 
nach § 15 PflSchG). Sowohl das Chemikalienrecht als auch das Gentechnikrecht beziehen 
beratende Kommissionen in das Risikoverfahren ein. Während der Gefahrstoffausschuß im 
Chemikalienrecht gern. § 20b ChemG und § 52 GefStoftV jedoch von sachverständigen 
Mitgliedern aus Administration und Wirtschaft dominiert wird, bilden Vertreter einschlägi
ger wissenschaftlicher Bereiche als Expertenkreis die Mehrheit in der »Zentralen Kommis
sion für die biologische Sicherheit« nach § 4 GenTG. 

303 Zu Recht weist D. Murswiek, Bewältigung (Fn. 298), S. 222, auf das Erfordernis eines pro
jekt- oder sogar technologicübergreifenden Konzeptes zur Risikooptimierung hin. Diese 
Koordinierung ist nur mit Hilfe einer vorweggenommenen abstrakten Bewertong der Risi
kopotentiale möglich. 

304 So etwa die differenzierte verfahrensrechtliche Behandlung von gentechnischen Arbeiten 
und Aulagen einerseits sowie von Freisetzung und lnverkehrbringen gentechnisch veränder
ter Organismen andererseits. 

305 Die unterschiedliche Behandlung chemischer Alt- und Neustoffe ist beispielsweise darauf 
zurückzuführen, daß bei Einführung des Anmeldeverfahrens für Neustoffe bereits ca. 
100 000 Altstoffe auf dern Markt waren, deren Überprüfung für die Verwaltung praktisch 
unmöglich war. 

306 U. Di Fabio, Risikoentscheidungen (Fn. 291), S. 117. 
307 Schwierigkeit und Notwendigkeit der Ausrichtung des Verwaltungsverfahrens an naturwis

senschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, also biologischen Vorgängen im Bereich der Gentech
nik, deckt ein vom OVG Münster entschiedener Fall auf, vgl. Beschl. v. 31.8.2000, NVwZ 
2001, S. 110, mit krit. Besprechung von R. Müller-Terpitz, Genraps-Bauer wider Willen, 
NVwZ 2001, S. 46 ff., in dessen Mittelpunkt die Frage der Genehmigungsbedürftigkeit 
gern. § 14 Abs. I Nr.2 GenTG von durch Zufallskreuzungen genetisch verändertem Raps 
stand. In seiner Replik auf die Besprechung fiihrt J. Friedrich, Die Markteinführung gen
technisch veränderter Lebensmittel durch Pollenflug, NVwZ 2001, S. 1129 f. hierzu aus: 
»Im Gentechnikrecht ist für die Markteinführung von GVO ein gestuftes Verfahren vorge-
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TÜcksichtigen, daß die Gentechnik mit lebenden Organismen arbeitet, deren 
Wirkung und Verbreitung kaum berechnet werden kann und die, einmal aus 
dem geschlossenen System entlassen, praktisch nicht ruckholbar sind. Ihre 
Entwicklung in der Umwelt ist kaum zu verfolgen, und es steht damit zu be
fürchten, daß die GVO zu Quellen »sich fortpflanzender« Schäden werden. 
Nur selten sind Erkenntnisse übertragbar, so daß die Erfahrungsbasis selbst im 
Vergleich zur Nukleartechnologie gering bleibt. Synergieeffekte zwischen 
freigesetzten GVO und in der Umwelt vorgefundenen Faktoren bergen wei
tere Risiken in sich. 
Die Gentechnologie stellt die Behörden damit vor die für das Risikover
waltungsrecht typischen Schwierigkeiten: Während einerseits das Auftreten 
gravierender Schäden bei Beachtung der üblichen Sicherheitsvorkehrungen 
bislang nicht nachgewiesen ist, gibt es andererseits eine Vielzahl denkmögli
cher Risiken, die sich empirisch noch nicht haben widerlegen lassen und de
ren teilweise Beurteilung allenfalls mit Hilfe von externem naturwissen
schaftlichen Sachverstand möglich ist. 308 
Trotz des »Katastrophenpotentials«309 der Gentechnologie wurde der Bereich 
erst 1990 parlamentsgesetzlich geregelt.31O Das GenTG erging zugleich als 
Umsetzung der EG-Richtlinien zur Gentechnik (System- und Freisetzungs
richtlinie)311 sowie als Reaktion auf eine Aufsehen erregende Entscheidung 
des hessischen VGH.312 Dieser hatte zwei der Finna Hoechst nach Immissi
onsschutzrecht erteilte Genehmigungen für Versuchsanlagen, in denen u.a. 
GVO verwendet werden sollten, mit dem Argument suspendiert, gentechni
sche Anlagen dürften nur aufgrund einer ausdrücklichen gesetzlichen Rege
lung über die Nutzung der Gentechnologie errichtet und betrieben werden, 
was aus den grundrechtlichen Schutzpflichten des Gesetzgebers in Verbin
dung mit dem Wesentlichkeitsgrundsatz folge. 1993 wurde das Verfahren 
nach dem GenTG als Reaktion auf Proteste seitens der Industrie gegen die 

sehen, nach dem zunächst die Freisetzung [ ... ] zu genehmigen ist und erst anband der dann 
vorliegenden Erkenntnisse das Inverkehrbringen gestattet werden kann. Diese juristisch 
überzeugende Konstruktion hat jedoch den kleinen Schönheitsfehler, daß ihr keine Bin
dungswirlrnng in Bezug auf biologische Vorgänge zukommt.« - Zur Steuerungsfiihigkeit 
des Rechts im Bereich der Gentechnik allgemein M. Schröder, Gentechnikrecht (Fn. 299), 
S. 128 ff. 

308 Vgl. speziell zum Gentechnikrecht D. Murswiek, Bewältigung (Fn. 298), S. 212, und U. Vi 
Fabio, Risikoentscheidungen (Fn. 291), S. 136. 

309 C. Perrow, Normale Katastrophen, 2. Aufl. 1992, S. 342. 
310 Zuvor hatten sich die in den Dachverbänden der chemischen und pharmazeutischen Indu

strie zusammengeschlossenen Unternehmen bereits den vom Bundesministerium für For
schung und Technologie nach amerikanischem Vorbild entwickelten »Richtlinien zum 
Schutz vor Gefahren durch in-vitro neukombinierte Nukleinsäuren« unterworfen, die bis zu 
einer Konkretisierung durch VerwaItungsakt oder Vertrag jedoch unverbindlich blieben. 

311 90/219/EWG, ABI. EG 1990Nr. L 117/1 und 90/220/EWG,ABl. EG Nr. L 117/15. 
312 Hess. VGH, Beschl. v. 6.11.1989 - 8 TH 685/89, JZ 1990, S. 88 ff. =NJW 1990, S. 336 ff. 

= BB 1989, S. 2285 ff. = DB 1989, S. 2427 ff. 
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»wettbewerbsfeindliche Bürokratie« erstmals gestrafft, blieb in seinem Kern 
aber unverändert. 
Die Genese des GenTG zeigt bereits die Zweckambivalenz jeder Regulierung 
der Gentechnik, die auch in § 1 GenTG zum Ausdruck kommt und den Hin
tergrund einiger verfahrensrechtlicher Binnendifferenzierungen bildet: 
Schutz von Mensch und Umwelt einerseits, Förderung der wissenschaftli
chen, technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten andererseits. 313 

Das GenTG regelt jeglichen Umgang mit GVO, von der Herstellung über die 
Handhabung in gentechnischen Anlagen bis zum bestimmungsgemäßen Kon
takt mit der Umwelt. Hintergrund dieser zentralen Stellung des GVO ist das 
vom Gesetzgeber vermutete »gentechnische Basisrisiko<f l 4, die Annahme, 
daß GVO auf jeden Fall so gefährlich oder zumindest der Gefährlichkeit ver
dächtig sind, daß ihre Handhabung eine rechtliche Regelung erfordert und 
rechtfertigt.315 
Im einzelnen ist der Verfahrensablauf abhängig von der Differenzierung zwi
schen gentechnischen Arbeiten in geschlossenen und offenen Systemen (§§ 7 
ff. GenTG, §§ 14 ff. GenTG), der vom Risikopotential abhängigen Zuord
nung zu den vier Sicherheitsstufen des § 7 GenTG, dem Zweck der Anlage 
(Forschung oder gewerblich) und der Vergleichbarkeit oder gar Übereinstim
mung mit bereits durchgefiihrten Arbeiten. Nach Maßgabe dieser Kriterien 
werden die im GenTG bereitgestellten Verfahrensbausteine verbunden. An 
dieser Stelle soll der Blick nicht auf die unterschiedlichen Kombinationsmög
lichkeiten, sondern auf Funktion und Struktur der wesentlichen Elemente ge
lenkt werden: 

Beratung durch die Behörde im Vorfeld des Verfahrens, § 2 GenTVjV. Die 
dem eigentlichen Verfahren vorgeschaltete Beratung und Einführung 
durch die Behörde dient der möglichst zügigen und im ersten Anlauf ord
nungsgemäßen AntragsteIlung, insbesondere mit Blick auf die umfangrei
chen Prüf- und Dokumentationspflichten. Die gleichzeitige Erörterung der 
Realisierungschancen des Proj.Jktes soll einer Bindung von Verwaltungs
ressourcen durch die Eröffuung offensichtlich aussichtsloser Verfahren 
vorbeugen und eine sinnvolle Personal- und Arbeitsplanung auf Seiten der 
Verwaltung ermöglichen.316 

313 Fast einheitlich wird ein Vorrang des Schutzzwecks angenommen, vgl. statt vieler M. Her
degen. in: W. Eberbach/P. LangeIM. Ronellenfitsch, Recht der Gentechnik und Biornedizin, 
Bd.l, Stand 6/2000, § I, Rn. 26 f. m.w.N. 

314 Vgl. M. Schröder, Gentechnikrecht (Fn. 299), S. 89. 
315 R. Wahl. in: R. Landmann/G. Roluner, Umweltrecht (Fn. 252),10.1 Vorb. GenTG, Rn. 65; 

zur insofern inkonsequenten Ausnahme des außerbetrieblichen Transports aus dem Anwen
dungsbereich des GenTG vgl. M. Schröder, Gentechnikrecht (Fn. 299), S. 84. 

316 V gl. M. Ronellenfitsch, in: W. EberbachIP. LangeIM. Ronellenfitsch, Gentechnik (Fn. 313), 
§ ll,Rn. 39. 

335 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Ermittlungs- und Bewertungspflicht, § 6 Abs. 1 GenTG. Sie gehört zu den 
Grundpflichten jeder Person, die mit GVO arbeitet, und verlangt von ihr 
die Ermittlung und Bewertung der mit den GVO verbundenen Risiken so
wie die fortlaufende Anpassung der Ergebnisse an den »Stand der Wissen
schaft«.317 Die Bewertungspflicht stellt sicher, daß die Verwaltung eine 
bereits vorstrukturierte Entscheidungsgrundlage erhält. Über diese Grund
pflichten hinausgehende Dokumentationslasten sind nicht abhängig vom 
Gefahrdungspotential, sondern vom Informationsstand der Behörde.318 
Projektleiter und Beauftragter für die Biologische Sicherheit, 319 § 6 Abs. 4 
GenTG. Während die Einstellung eines Projektleiters sicherstellen soll, 
daß beim Umgang mit GVO auch auf privater Seite permanent die erfor
derliche Sachkunde vorhanden ist,320 ist der Beauftragte für die Biologi
sche Sicherheit ein dem aus dem sonstigen Umwelt- und Technikrecht be
kannten Betriebsbeauftragten vergleichbares Instrument der Selbstkon
trolle.321 

Anmelde- oder Genehmigungsveifahren in Abhängigkeit vom Risikopo
tential. Während Freisetzung und Inverkehrbringen von GVO stets geneh
migungspflichtig sind (§ 14 GenTG), wird über das vor der Errichtung von 
gentechnischen Anlagen zu durchlaufende Verfahren von der Verwaltung 
im Rahmen einer Einzelfallprufimg entschieden.322 Mit dieser Differen
zierung trägt der Gesetzgeber dem grundsätzlich unterschiedlichen Risi
kopotential von Arbeiten in offenen und geschlossenen Systemen Rech-

317 Zum dynamischen Charakter der Grundpflichten vgl. R. Wahl, in: R. Landmann/G. Rohmer, 
Umwe1trecht (Fn. 252), 10.1 GenTG § 6, Rn. 7 f. 

318 Im Genehmigungs- und Anmeldeverfahren sind grundsätzlich dieselben Unterlagen beizu
fügen (§ 11 Abs. 2 GenTG einerseits, § 12 Abs. 3 GenTG andererseits). Unterschiede beste
hen jedoch zwischen Erst- und Fortfiihrungsgenehmigung (§ 11 Abs.2 GenTG einerseits 
und § 11 Abs. 4 andererseits). 

319 Legaldefinitionen in § 3 Nr.10, 11 GenTG, ausführliche Regelung des Projektleiters in 
§§ 14 f. GenTSV, des Beauftragten tür die Biologische Sicherheit in §§ 16-19 GenTSV. 

320 Dies kann aus § 13 Abs. I Nr.2 GenTG geschlossen werden, vgl. M. Ronellerifitsch, in: 
W. EberbachIP. LangeIM. Ronellenfitsch, Gentechnik (Fn. 313), § 3, Rn. 94. Da es in erster 
Linie nicht um Kontrolle, sondern um Bereitstellung von Sachverstand geht, können Betrei
ber und Projektleiter personenidentisch sein. - Ähnliche Verpflichtungen sind in anderen 
Bereichen des Risikoverwaltungsrechts angelegt, etwa im Atomrecht, vgl. §§ 29 ff. Strl
SchV, oder im Arzneimittelrecht, § 63a AMG. 

321 Vgl. M. Ronellenfitsch, in: W. EberbachIP. Lange/M. Ronellenfitsch, Gentechnik (Fn. 313), 
§ 3, Rn. 99; zur Möglichkeit der Personenidentität vgl. R. Wahl, in: R. Landmann/G. Roh
mer, Umweltrecht (Fn.252), 10.1 GenTG § 6, Rn. 84. Allgemein zum Instrument des 
Betriebsbeauftragten vgl. M. Kloepfer, Umwe1trecht (Fn. 316), § 5, Rn. 321 ff. m.w.N. 

322 Grundsätzlich besteht auch hier ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, vgl. § 8 
Abs. 1 S. 2 GenTG; Ausnahmen, in denen lediglich eine Anmeldepflicht besteht: In § 8 
Abs.2 GenTG tür Anlagen der Sicherheitsstofe 1 und § 9 Abs. 1 S. 1 GenTG für weitere 
gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufen 2, 3 und 4 zu Forschungszwecken. § 9 Abs. 1 
S. 2 GenTG sieht fiir von staatlicher Seite veranlaBte Vorhaben sogar eine gänzliche Befrei
ung von der Anmeldepflicht vor. 
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nun!?23, das in der fehlenden Rückholbarkeit freigesetzter GVO begrün
det liegt. 
Risikobewertung der Behörde und Zuordnung zu Sicherheitsstufen. Auf 
der Grundlage der vom Vorhabenträger zusammengestellten Unterlagen 
nimmt die Behörde eine eigenständige Risikobewertung einer gentechni
schen Anlage vor, ordnet das Projekt einer Sicherheitsstufe zu und be
stimmt die erforderlichen Schutzvorkehrungen.324 Zu diesem Zweck ist 
sie berechtigt, weitere Informationen beim Antragsteller anzufordern, vgl. 
§§ 11 Abs. 5 S. 2, 12 Abs. 4 GenTG. 
Bestimmung der »vertretbaren schädlichen Einwirkungen«, § 16 Abs. 1 
Nr. 3, Abs. 2 GenTG. Die Genehmigungsfahigkeit der Freisetzung und des 
Inverkehrbringens eines GVO wird nicht im Wege des wertenden Ver
gleichs über ein Stufensystem bestimmt, sondern im Rahmen einer Abwä
gung im Einzelfall zwischen möglichen schädlichen Einwirkungen auf die 
Schutzgüter des GenTG und dem Zweck der Freisetzung bzw. des Inver
kehrbringens (§ 16 Abs. 1 Nr. 3, Abs.2 GenTG - »Kosten-Nutzen-Ana
lyse«).325 Während der Gesetzgeber das hinnehmbare Risiko für gentech
nische Anlagen mit dem Sicherheitsstufensystem selbst bestimmt hat und 
lediglich die Risikobewertung der Verwaltung überläßt, ist hier die Be
hörde berufen, eine Risikomanagemententscheidung zu treffen. 
Zentrale Datensammlung beim Robert-Koch-1nstitut, § 29 GenTG. Sie 
soll der Verwaltung eine zügige Erschöpfung der Erkenntnisquellen er
möglichen. 

- Stellungnahme der Zentralen Kommission für Biologische Sicherheit 
(ZKBS). Eine zentrale Position sowohl bei der Ausarbeitung von Ausfüh
rungsverordnungen zum GenTG wie auch bei jeder einzelnen Eröffnungs
kontrolle nimmt die ZKBS ein (vgl. §§ 5 S. 1, 7 Abs. 1 S.2 GenTG). Ihr 
gehören zehn Experten der einschlägigen naturwissenschaftlichen Felder 
sowie fünf Vertreter typischerweise betroffener gesellschaftlicher Grup
pen an.326 Bei jeder Bewertung eines neuartigen Projektes ist die Stellung
nahme der Kommission einzuholen (§§ 11 Abs.8 S. 1, 16 Abs. 5 S. 2 
GenTG), eine Abweichung von ihren Empfehlungen ist begründungs
pflichtig (§ 11 Abs. 8 S. 3 GenTG). Damit liegt die Entscheidungskompe-

323 Kontrollintensitätund Risikopotential sind im GenTG durchgehend gekoppelt, vgl. R. Wahl, 
in: R. Landmann/G. Rohmer, Umweltrecht(Fn. 252),10.1 Vorb. GenTG, Rn. 10 ff. 

324 Dies folgt aus § 13 Abs. I Nr. 4 GenTG. Risikobewertung und Einstufung sind im einzelnen 
in §§ 4-7 GenTSV geregelt. In §§ 8-13 GenTSV i.V .m. Anhang 11 ff. werden die den Sicher
heitsstufen entsprechenden Schutzvorkehrungen bestimmt. - Keine Anwendung findet das 
Sicherheitsstufensystem aufFreisetzung und Inverkehrbringen von GVO. 

325 Dies erklärt die in § 14 Abs. I Nr. 3 GenTG verankerte Zweckbindung einer Genehmigung. 
326 Vgl. § 4 GenTG: Vertreter aus den Bereichen der Gewerkschaften, des Arbeitsschutzes, der 

Wirtschaft, des Umweltschutzes und der forschungsfördemden Organisationen. 
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tenz de facto bei der ZKBS, die Behörde bleibt jedoch rechtlich verant
wortlich.327 

Öffentliche Anhörung, § 18 GenTG. Die friihzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit an Entscheidungen über die Genehmigung besonders risi
koträchtiger Anlagen verfolgt ein dreifaches Anliegen: Zum einen dient 
sie dem friihzeitigen Rechtsschutz des Bürgers, der sich informieren und 
Bedenken geltend machen kann. Seine Beiträge sollen gleichzeitig die In
formationsgrundlage der Behörde verbessern und somit dazu beitragen, 
daß die richtige Entscheidung getroffen wird. Die Beteiligung der Betrof
fenen am Entscheidungsfindungsprozeß verspricht überdies eine höhere 
Akzeptanz des Ergebnisses und ist insoweit Reaktion auf das modeme Ge
fahrdungsbewußtsein, das vermehrt zu Protesten gegen Verwaltungsent
scheidungen geführt hat.328 

Bearbeitungsfristen. Den einzelnen Verfahrensabläufen ist ein ausdiffe
renziertes System der Bearbeitungsfristen zugeordnet. Hierbei handelt es 
sich um Ordnungsvorschriften329, die eine Disziplinierung der Verwaltung 
und eine Straffimg des Verfahrens zum Ziel haben und ggf. Amtshaftungs
ansprüche auslösen können. 
Überwachungspflichten des Betreibers (Aufzeichnung, § 6 Abs. 3 GenTG, 
und Anzeige, § 21, insbes. Abs. 3-5 GenTG). Die Pflicht eines jeden Be
treibers, entscheidungserhebliche Änderungen der Umstände umgehend 
mitzuteilen, soll einen konstanten Informationsfluß gewährleisten und der 
Verwaltung so die für eine fortlaufende Überprüfung der Erstentscheidung 
anband des aktuellen Erkenntnisstandes erforderliche Informationsgrund
lage verschaffen. Die Aufzeichnungspflichten des § 6 Abs. 3 GenTG sol
len die staatliche Überwachung sowie die Ursachenforschung im Scha
densfall erleichtern und den Betreiber mit Blick auf §§ 6 Abs. 1, 2 und 21 
GenTG zugleich zur Eigenkontrolle anbalten.33o 

Anpassung der Erstentscheidung (Einbeziehung außerrechtlichen Fort
schritts; Rücknahme, Widerruf, einstweilige Einstellung, Ruhen, Erlö
schen bei nicht rechtzeitigem Beginn). Die Aktualisierung der Erstent-

327 Vgl. hierzu R. Wahl, in: R. Landmann/G. Rohmer, Urnweltrecht (Fn.252), 10.1 GenTG, 
§§ 4, 5, Rn. 19 f. 

328 Vgl. J. Schwab, in: W. Eberbach/P. LangeIM. Ronellenfitsch, Gentechnik (Fn. 313), § 18, 
Rn. 9 f. und § 11, Rn. 30. 

329 Ausnahme: Fiktion eines zustimmenden Verwaltungsaktes nach Ablauf der Wartefrist im 
Anmeldeverfahren gern. § 12 Abs. 7 S. 2 GenTG. - Eine Genehmigungsfiktion als Sanktion 
der Fristüberschreitung konnte der Gesetzgeber mit Rücksicht auf den Schutzzweck des 
GenTG im übrigen nicht vorsehen, vgl. M. Ronellenfitsch, in: W. Eberbach/P. LangeIM. 
Ronellenfitsch, Gentechnik (Fn. 313), § 11, Rn. 110. 

330 Vgl. M. Marx, Sicherheitsstandard (Fn. 291), S. 96; J. Fluck, Aufzeichunngs-, Aufbewah
rungs- und Vorlagepflichten bei gentechnischen Arbeiten, DÖV 1991, S. 129 (130); 
R. Wahl, in: R. Landmann/G. Rohmer, Urnweltrecht (Fn. 252), 10.1 GenTG, § 6, Rn. 75.
Ein Verstoß gegen die Aufzeichnungs- oder Anzeigepflicht kann überdies gern. § 38 Abs. 1 
Nr.1, 9, Abs. 2 GenTG als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 
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scheidung wird zwn einen mit Hilfe der Bezugnahme auf außerrechtliche 
Entwicklungen über den Verweis auf den »Stand der Wissenschaft (und 
Technik)«331 (vgl. nur §§ 6 Abs. 1 S. 1, 7 Abs. 1, 16 Abs. 1 Nr.2 und 3 
GenTG) erreicht. Überdies wird der Verwaltung ein gegenüber den Rege
lungen in den Verfahrensgesetzen der Länder erweitertes Instrumentarium 
der Anpassung zur Verfügung gestellt: Gern. § 20 GenTG kann sie bei 
nachträglicher Änderung der genehmigungsrelevanten Tatsachen statt der 
Aufhebung der Genehmigung die schonendere »einstweilige Einstellung 
einer Tätigkeit« (Abs. 1) anordnen und dem Betreiber so die Möglichkeit 
geben, die Voraussetzungen für eine Fortführung seines Vorhabens zu 
schaffen.332 Abs. 2 ermöglicht die Anordnung des Ruhens einer Genehmi
gung schon bei begründetem Verdacht und trägt damit dem erheblichen 
Gefährdungspotential freigesetzter GVO Rechnung. Während bisher gern. 
§ 27 GenTG lediglich die Wirksamkeit ungenutzter Genehmigungen auf 
i.d.R. drei Jahre begrenzt ist, verlangt die im März 2001 verabschiedete 
EG-Richtlinie über die Freisetzung genetisch veränderter Organismen nun 
die Befristung jeder Zulassung des Inverkehrbringens auf zehn Jahre333• 

Mit dem GenTG hat der Gesetzgeber einen »Gestaltungsauftrag«334 an die 
Verantwortungsgemeinschaft aus Risikoproduzent, Verwaltung und ZKBS 
vergeben; die Behörde übernimmt insofern lediglich die Funktionen eines 
Steuerungszentrums. Zwar bleibt die Verwaltung rechtlich für die Entschei
dung verantwortlich, sie wird aber de facto von der ZKBS getroffen. Die Do
minanz wissenschaftlicher Erkenntnisse im Prozeß der Entscheidungsfindung 
springt geradezu ins Auge. Dabei erscheint es zumindest fraglich, ob das Ver
trauen in diese Erkenntnisquelle beim Umgang mit einem Phänomen gerecht
fertigt ist, das gerade in den Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnismöglich
keiten begründet liegt. 

331 Zur unterschiedlichen Bedeutung der beiden Wendungen vgl. U. Di Fabio, Risikoentschei
dungen (Fn. 291), S. 126. Zu dieser Fonn der Einbeziehung generalisierender technischer 
oder wissenschaftlicher Regelungen allgemein F. Ossenbühl, Autonome Rechtsetzung der 
Verwaltung, in: HdbStR III, 2. Aufl. 1996, § 65, Rn. 7 fT.; W. Brohm, Sachverständige Bera
tung des Staates, in: J. IsenseelP. Kirchhof, HdbStR Bd. 11, 2. Aufl. 1998, § 36, insbes. 
Rn. 26fT. 

332 Hier wird noch einmal die janusköpfige Schutzrichtung des GenTG deutlich: Neben dem 
Rechtsgüterschutz soll der Betrieb gentechnischer Industrieanlagen ennöglicht werden. 

333 Vgl. Art. 15 Abs.4 der Richtlinie 2001l18/EG, die bis zum 17.10.2002 in das nationale 
Recht umzusetzen ist. - Zusammen mit der in Art. 18 vorgesehenen Erweiterung der Keun
zeichnungspflichten soll diese Regelung die auf massive Proteste von Umweltvemänden 
zurückzuführende faktische Blockade neuer Zulassungen von GVO seit 1998 beheben und 
ein Wiederankurbeln der gentechnischen Industrie ermöglichen, vgl. SZ vom 17.10.200 I, S. 
7: »EU dringt auf schnellere Genehmigung von Gen-Produkten«. 

334 Im Gegensatz zum Auftrag des Nonnvollzugs, vgl. U. Di Fabio, Risikoentscheidungen 
(Fn. 291), S. 136. Zur Funktionsverlagerung zugunsten der Exekutive (von der subsumti
onsmäßigen Anwendung festliegender Bewertungsmaßstäbe zu gestaltender Konkretisie
rung) vgl. C. Degenhart, Bewältigung (Fn. 294), S. 2441. 
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3. Strukturelemente 

Insgesamt gesehen zeichnet sich das Risikoverfahren nicht vornehmlich 
durch die Verwendung eigener aufgabenspezifischer Verfahrenselemente aus. 
Seine Eigenständigkeit basiert vielmehr auf der an den spezifischen Anforde
rungen orientierten Kombination und Ausgestaltung von aus anderen Berei
chen bekannten Bausteinen.335 So bestehen etwa Dokumentationspflichten 
für den Antragsteller nicht nur in typischen Risikoverwaltungsmaterien. Ihre 
Erweiterung in Umfang (insbes. die Verpflichtung zur Durchführung umfang
reicher wissenschaftlicher Experimente) und Dauer (über die Eroffuungskon
trolle hinaus) und die damit verbundene Relativierung des Amtsermittlungs
grundsatzes gern. § 24 (L)VwVfG scheint dagegen für das Risikoverfahren 
charakteristisch zu sein. Der Unterstützung durch Sachverständigengremien 
bedient sich die Verwaltung in zunehmendem Maße.336 Soweit es jedoch um 
Entscheidungen über risikobehaftete Projekte geht, wird externer Sachver
stand systematisch und an zentraler Stelle beteiligt. Als weitere Struktunnerk
male des Risikoverfahrens sind auszumachen: 

a) Sachverhaltsaufbereitung durch den Risikoproduzenten 

Entgegen dem sonst geltenden Amtsermittlungsgrundsatz (§ 24 VwVfG) tref
fen den Risikoproduzenten regelmäßig umfangreiche Ermittlungs-, Doku
mentations- und Kennzeichnungspflichten.337 Ursächlich dafür sind die knap
pen personellen Ressourcen und die mit der Prüfung etwa eines neuen chemi
schen Stoffes verbundenen erheblichen Kosten.338 Auf der anderen Seite wer
den die Behörden zunehmend zu einer über § 25 VwVfG hinausgehenden und 

335 So sind etwa im Gentechnikrecht Elemente des präventiven Anlagenrechts, der Sozialge
staltung wissenschaftlicher Forschung sowie der Produktsteuerung wiederzufmden, vgl. 
U. Di Fabio, Risikoentscheidungen (Fn. 291), S. 136. 

336 V gl. statt vieler W. Brohm, Beratung (Fn. 331), Rn. 24 f., der als Beispiele etwa den Wissen
schaftlichen Beirat beim Bundesminister für Wirtschaft oder den Sozialbeirat beim Bundes
minister für Arbeit und Sozialordnung nennt. 

337 Vgl. etwa die Prüf- und Dokumentationspflichten gern. §§ 7, 9 ff. ChemG; § 22 AMG oder 
§ 12 Abs.3 PflSchG i.V.m. §§ I, la PflSchutzmittelV oder die Kennzeichungspflichten 
gern. § 13 ChemGLV.m. §§ 5 ff. GefStV; §§ 10 f.AMG; § 20 PflSchG. FÜTeine Fortschrei
bung und Ausweitung privater Sachverhaltsautbereitung spricht sich die EU-Kommission 
in ihrem Weissbuch Chemikalienpolitik aus. Sie sieht hierin den Weg zur Behebung des 
eklatanten Infonnationsdefizits im Bereich chemischer Altstoffe, Weissbuch, KOM (2001) 
88 endg., S. 6 ff. - Wie im Gentechnikrecht, vgl. oben Fn. 335, versucht man, den erkannten 
Defiziten in erster Linie durch den Ausbau vorhandener Verfahrenselemente entgegenzu
wirken. 

338 Die Prüfkosten für die Anmeldung eines neuen chemischen Stoffes betragen in der Grund
stufe ca. 200 000 DM, eine Krebsstudie ist in der Regel nicht unter I Million DM erhältlich. 
Zahlen nach W. Mahlmann, Chemikalienrecht, 2000, S. 35. 
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mit den Dokumentations- und Ermittlungslasten korrespondierenden Bera
tung verpflichtet.339 

b) Entscheidungsdominanz kollegialen externen Sachverstands 

Insbesondere die Bewertung des wirkungsbezogenen Gefährdungspotentials 
eines neuen Produktes i.w.S. für Mensch und Umwelt ist ohne vertiefte 
Kenntnisse in den einschlägigen Wissenschafts- oder Technologiebereichen 
in der Regel nicht zu leisten. Die Verwaltung ist daher auf die Beteiligung 
externen Sachverstands an zentraler Stelle des Entscheidungsfindungsprozes
ses angewiesen. Die vor diesem Hintergrund eingeführten Gremien überneh
men de lege Beratungsfunktionen mit Blick auf Risikobewertung und -mana
gement; de facto verfügen sie zumeist über die Entscheidungskompetenz. 
Eine aufgabenorientierte Regelung ihrer Zusammensetzung (Risikobewer
tung ~ Sachverständigenrat,340 Risikomanagement ~ pluralistisches Gre
mium) wäre eine in diesem Zusammenhang wünschenswerte Entwicklung.341 

c) Reversibilität der Entscheidung 

Jede Entscheidung unter Ungewißheitsbedingungen muß als vorläufige, als 
Momentaufnahme in einem fortdauernden Verfahrensverhältnis ausgestaltet 
sein. Das Verfahren der Risikoverwaltung hat daher die Reversibilität der Er
stentscheidung gegenüber der herkömmlichen Bestandskraft erheblich erhöht, 
etwa mittels der Befristung von Zulassungen, der Erweiterung der Auf
hebungsmöglichkeiten und der Zulässigkeit nachträglicher Auflagen, der zu
sätzlichen Möglichkeit, das einstweilige Ruhen einer Entscheidung anzuord-

339 Beratungspflichten der Behörde finden sich beispielweise in § 2 GenTVfV oder in §§ 2 f. 
der 9. BlrnSchV. 

340 Bedenklich bleibt freilich, daß Wissenschaftler bei der Bewertung der Risiken von For
schungsprojekten vielfach als »Richter in eigener Sache« auftreten werden. 

341 Bisher scheint es eine derartige Differenzierung nicht zu geben. Die in den einzelnen Sach
bereichen bestellten Kommissionen übernehmen in der Regel bei gleichbleibender Beset
zung sowohl der Risikobewertung als auch dern Risikomanagement zuzuordnende Aufga
ben. So ist etwa die Zulassungskommission nach § 25 Abs. 6 AMG, die ausschließlich mit 
wissenschaftlichen Sachverständigen der einschlägigen Therapierichtungen besetzt ist, 
einerseits zur therapeutischen Wirksamkeit eines Arzneimittels zu hören (§ 25 Abs. 6 S. 2 
LV.In. Abs.2 Nr.4). Andererseits nimmt sie Stellung zur »Angemessenheit« der Qualität 
(§ 25 Abs. 6 S. 2 LV.In. Abs. 2 Nr. 3) und zur »Vertretbarkeit« der schädlichen Wirkungen 
(§ 25 Abs. 6 S. 2 i.V.rn. Abs. 2 Nr. 5). Der Gefahrstoffausschuß (§ 20b ChemG i.V.rn. § 52 
GefStV) wiederum, ein ganz überwiegend mit Vertretern der betroffenen gesellschaftlichen 
Gruppen besetztes Gremium, unterstützt nicht nur bei der Entwicklung von Arbeitsschutz
regeln (§ 52 Abs. I GefStV), sondern berät den Bundesminister auch bei der Frage, welche 
Stoffe krebserzeugend, erbgutveränderud oder fortpflanzungsgefiihrdend sind (§ 52 Abs. 3 
GefStV). 
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nen, sowie mittels dynamischer Verweise auf außerrechtliche Entwicklun
gen.342 

d) Kontinuierliche Risikokommunikation 

Typisches Element der Risikokommunikation343 im Vorfeld einer Entschei
dung ist neben der Dokumentation durch den Antragsteller die Beteiligung 
der Öffentlichkeit im Wege der öffentlichen Anhörung. Sie hat nicht nur die 
Verbesserung der Informationsgrundlage der Behörde zum Ziel, sondern 
dient auch der Bildung von Vertrauen und der damit einhergehenden Akzep
tanz der Verwaltungsentscheidung. 344 Den kontinuierlichen Informationsfluß 
im Anschluß an die Eröffnungskontrolle sichern bislang hingegen allein die 
Anzeigepflichten des Risikoproduzenten345• Anwender oder nachgeschaltete 
Vertreiber eines risikobehafteten Produktes werden nicht systematisch in die 
ständige Kontrolle der Erstentscheidung einbezogen, obwohl sie vielfach 
einen direkteren Zugang zu Informationen etwa bzgl. der Entwicklung eines 
Stoffes in der Umwelt hätten.346 Zu begrüßen ist daher der Vorschlag der EU
Kommission in ihrem Weissbuch zur Chemikalienpolitik, die Informations
pflichten auf eben diesen Personenkreis zu erstrecken.347 

342 Befristungen von Zulassungen finden sich z.B. in § 16 Abs. I PflSchG; § 31 Abs. I Nr.3 
AMG; erweiterte Aufhebungs- und Auflagemöglichkeiren z.B. in §§ 28,30 AMG; § 16a 
Abs. 1-4 PflSchG. Ein einstweiliges Ruhen kann etwa gem. § 30 Abs. 1 S. 3, Abs.2 S. 2 
AMG oder § 16a Abs. 5 PflSchG angeordnet werden. - Zur Figur des vorläufigen Verwal
tungsaktes vgl. allgemeinP. Stelkens, in: P. SteIkenslH.-J. Bonk/M. Sachs, VwVfG (Fn. 2), 
§ 35, Rn. 174 ff., zur begrenzten Bestandskraft von Entscheidungen im Risikobereich U. Di 
Fabio, Risikoentscheidungen (Fn. 291), S. 307 ff. 

343 Allgemein zur Bedeutung der Risikokommunikation R. Pitschas, Risikokommunikation 
(Fn.292), S. 175 ff. Aus politikwissenschaftlicher und soziologischer Sicht A. Klinke/ 
0. Renn, Risikokommunikation als integraler Bestandteil von Umweltrisikopolitik, in: 
B. Hansjürgens (Hrsg.), Umweltrisikopolitik (Fn. 291), S.138 ff.; zu Strukturen und Vor
aussetzungen informationellen Staatshandelns im Ungewißheitsbereich M Heintzen, 
Behördliches Informationshandeln bei ungewissem Sachverhalt, NuR 1991, S. 301 ff.; U. 
Di Fabio. Risikoentscheidungen (Fn. 291), S. 395 ff. 

344 Vgl. zu dieser zentralen Funktion der Risikokommunikation mit den betroffenen Kreisen 
der BevöIkerung A. Klinke/O. Renn. Risikokommunikation (Fn. 343), S. 139, 147 ff. 

345 VgJ. z.B. die Anzeigepflichten in §§ 16 ff. ChemG; §§ 29, 63a AMG oder § ISa Abs.2 
PflSchG. 

346 So werden z.B. behandelnde Ärzte lediglich über ihre Berufsordnungen zur Mitteilung bis
lang unbekannter Risiken (Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Resistenzbildungen etc.) 
verpflichtet. Das AMG belastet nur den Arzneimittelhersteller bzw. seinen Stufenplanbeauf
tragten mit Meldepflichren (§§ 29, 63a AMG). - Zur notwendigen Beachtung des besonde
ren Wertes einer Spontanmeldung aber U. Di Fabio, Risikoentscheidungen (Fn. 291), S. 
242. Zu den rechtsstaatlichen Grenzen der Beteiligung der Öffentlichkeit an der Risikokom
munikation vgJ. R. Pitschas, Risikokommunikation (Fn. 292), S. 212 ff., U. Di Fabio, ebd., 
S.416ff. 

347 Weissbuch, KOM (2001) 88 endg., S. 6 ff., 22 ff. Zugleich ist zur Förderung von Innovation 
und Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie die Erhöhung der über die Zulassungs
pflicht entscheidenden Mengenangaben vorgesehen. - Es spiegelt sich hier das - wie bei der 
Entwicklung des Gentechnikrechts - auch für das Risikoverfabren typische gegenläufige 
Verlangen nach Innovation und Sicherheit. 
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e) Zentrales Informationsmanagement 

Die Sammlung aller im Rahmen der Eröffuungskontrolle oder der nachge
schalteten Risikokommunikation erlangten produktbezogenen Infonnationen 
in einer zentralen Datenban~48 und ihre Übermittlung auf Anfrage der einzel
nen Behörden soll die infonnationelle Entscheidungsgrundlage der Verwal
tung erweitern und eine zügigere Erschöpfung der Erkenntnisquellen ennög
lichen. Neben datenschutzrechtlichen Vorkehrungen muß in diesem Zusam
menhang geregelt werden, inwieweit ein Risikoproduzent auf von Vorantrag
stellern eingereichte Datensätze verweisen und damit eine eigene Prüfung 
umgehen kann. Denn mit dieser Vorgehensweise können erhebliche Ver
schiebungen der Marktchancen verbunden sein.349 

E. Übergreifende Entwicklungstendenzen 

Am Ende der Überlegungen steht der Versuch, die typenbildende Ausarbei
tung und Zuordnung neuer Verfahrenselemente kurz in den Gesamtzusam
menhang übergreifender Entwicklungstendenzen im Verwaltungsverfahrens
recht zu stellen. 

I. Prozeduralisierung, Verjahrensprivatisierung und Verantwortungstei
lung 

Die vorgestellten »neuen« Verfahrenstypen verdeutlichen einmal mehr den 
unumkehrbaren und bereits häufig beschriebenen Trend zur Prozeduralisie
rung von Verwaltungsentscheidungen, der seinerseits einher geht mit Fonnen 
der Verfahrensprivatisierung und Verantwortungsteilung zwischen dem pri
vaten und staatlichen Sektor.350 Der notwendige »Preis« für diese Aufgaben
verlagerung »in« das Verwaltungsverfahren und auf private Akteure ist ein 

348 Im GenTR beispielsweise angesiedelt beim Robert-Koch-Institut, im PflSchR bei der Bio
logischen Bundesanstalt und im Arzneimitte1recht beim Bundesgesundheitsamt. - Für das 
Chemikalienrecht schlägt die EU-Kommission nun die Einrichtung einer zentralen Daten
bank vor, verwaltet von einem erweiterten Europäischen Büro für chemische Stoffe, über 
die nicht vertrauliche Priifergebnisse und zusammenfassende Profile der einzelnen Chemi
kalien sogar den Bürgern sowie kleinen und mittleren Unternehmen frei zur Verfiigung 
gestellt werden sollen, Weissbuch, KOM (2001) 88 endg., S. 27 ff. 

349 § 13 PflSchG oder § 24a AMG verlangen daher beispielsweise die schriftliche Zustimmung 
des Vorantragstellers oder den Ablauf einer Wartezeit von zehn Jahren. 

350 Zu diesen Strategien vgl. an dieser Stelle nur A. Voßkuhle, Regelungsstrategien (Fn. 224), 
insbes. 68 ff. 
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deutlicher Zuwachs an neutralitäts- und gemeinwohlsichernden Regelungen 
sowie eine weitere Ausdifferenzierung des Verwaltungsverfahrens. 

11. Ausdifferenzierung des Verwaltungsverfahrens 

Als Beleg für diese zunehmende Ausdifferenzierung des Verwaltungsverfah
rens können die verschiedenen herausgearbeiteten Verfahrenstypen angeführt 
werden. Dem Komplexitätszuwachs auf der Aufgabenseite korrespondiert die 
Ausbildung unterschiedlicher funktionsadäquater Verfahrensstrukturen. Das 
Bedürfuis nach Differenzierung zeigt sich ferner auch in den Bereichen, in de
nen einem Hauptverfahren ein vereinfachtes Verfahren und/oder ein Moaell 
der Verfahrensfreiheit zur Seite gestellt wird, etwa im Planfestellungsverfah
ren (Planfeststellung/PlangenehmigungN erfahrensfreiheit), 351 im Baugeneh
migungsverfahren (GenehmigungsverfahrenlKenntnisgabeverfahrenlFreistel
lung,352 im formellen Genehmigungsverfahren (normales und vereinfachtes 
Verfahren)353 oder bei der Anmeldung neuer Stoffe (Anmeldung/einge
schränkte bzw. vereinfachte Anmeldung).354 

III. Normative Verdichtung der Kommunikationsbeziehung zwischen den 
Beteiligten im und um das Verwaltungsverfahren 

Einen dritten bereits an anderer SteIle355 eingehend beschriebenen Entwick
lungsstrang stellt die normative Verdichtung der Kommunikationsbeziehung 
zwischen den Beteiligten im und um das Verwaltungsverfahren dar. Als Bei
spiel kann hier auf den Ausbau der Vorfeldkommunikation z.B. durch Bera
tungspflichten356 und die Einführung von Vor-Antragsverfahren357 verwiesen 
werden. Beide Regelungen dienen der umfassenden Optimierung der für das 
weitere verwaltungsrechtliche Prüfungsprogramm maßgeblichen AntragsteI
lung innerhalb des bestehenden Korridors an rechtlichen Möglichkeiten. Fer-

351 Vgl. § 74 Abs. 6 und 7 VwVfG sowie § 31 Abs. I S. 3 WHG; § 14 Abs. I S.2 waStIG; § 41 
Abs. 4 FlurbG; § 17 Abs.laFStIG; § 18 Abs. 2 AEG; §§ 8 Abs. 2, 28 Abs. I aLuftVG. 

352 Vgl z.B. §§ 49 ff. LBO BW. 
353 VgI. § 19 BlmSchG i.V.m. 4, 13. BlmSchV; §§ 8 f, 14 GenTG. 
354 Vgl. §§ 6-7a ChemG; Art. 7 f. Richtlinie 92/32IEWG v. 30.4.1992 zur siebten Änderung der 

4. Richtlinie 67/548IEWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für 
die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe, ABI. EG Nr. L 154 
vom 5.6.1992, S. I ff.; §§ 594 f. UGB-KomE. 

355 Vgl. A. Voßkuhle, Der Wandel von Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozeßrecht in der 
Informationsgesellschaft, in: W. Hoffmann-RiemlE. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwal
tungsrecht in der Informationsgesellschaft, 2000, S. 349 (365-372). 

356 § 71c VwVfG. 
357 § 5 UVPG; § 2 Abs. 2 9. BImSchV; § 71c Abs. 2 VwVfG. 
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ner gehört in diesen Zusammenhang die Erweiterung der Kommunikations
formen, z.B. durch Institutionalisierung des »runden Tisches« in Form der 
Antragskonferenz, die dem Antragsteller - obwohl nicht »Herr des Ver
fahrens« - ein kommunikatives Initiativrecht einräumt.358 Hinzu treten neue 
Formen der informationellen Kooperation bei der Sachaufklärung (z.B. An
zeige-, Melde-, Mitteilungs-, Auskunfts- und qualifizierte Erklärungspflich
ten des Antragstellers) und Informationsvermittlungspflichten der Behörde 
(z.B. durch den Einsatz privater Mediatoren und Projektmanager'359 oder 
Unterrichtungspflichten im Verteilungsverfahren36o). Schließlich ist eine ver
stärkte Mobilisierung »Dritter« als Informanten der Verwaltung zu beobach
ten. Neben der Beteiligung von Öffentlichkeit und Interessengruppen an Pla
nungs- und Genehmigungsverfahren361 kann hier auf den immer häufiger 
stattfindenden Rückgriff auf externen Sachverstand und die informationelle 
Inpflichtnahme Privater (z.B. durch die in Art. 5 Abs. 2, Art. 9 EG-Öko-Au
dit-VO geforderte Umwelterklärung im Rahmen des Öko-Audit-Verfahrens) 
verwiesen werden. Alle genannten Regelungen stärken den Informationsfluß 
und fUhren zu einem Abbau von Informationsdefiziten. 

IV. Verjahrensperpetuierung 

In engem Zusammenhang mit der gesetzlich geleiteten Intensivierung der 
Kommunikationsbeziehung im und um das Verwaltungsverfahren steht eine 
weitere Entwicklungslinie, die man mit Verfahrensperpetuierung umschrei
ben kann. Während bei den eingangs skizzierten verfahrensrechtlichen 
Grundtypen das Verfahren seinen Abschluß regehnäßig in einer hoheitlichen 
Entscheidung findet, tritt das Element der Abschlußentscheidung in neueren 
Verfahren zugunsten permanenter Kontroll-, Beobachtungs- und Kommuni
kationspflichten zurück, an die sich Phasen der Revision362 und des Ler
nens363 anschließen. Besonders anschaulich zeigt sich dieser Umstand in den 
auf dauerhafte Optimierung angelegten Audit-Verfahren.364 Aber auch die 
Verfahren der Risikobewältigung besitzen kein wirkliches Ende.365 Die 
Dynamik der technischen Entwicklung und der Wissensgenerierung läßt 

358 § 7le VwVfG. 
359 Vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 5 9. BimSchV; § 4b BauGB. 
360 Vgl. oben D.I. 6. c). 
361 Vgl. z.B. § 29 BNatSchG. 
362 V gl. etwa die Revisionsvorbehalte in Verfahren zur Risikobewältigung oben Fn. 342. 
363 Zu diesen heiden Phasen W. Hoffmann-Riem, Ennöglichung von Flexibilität und Innovation 

im Verwaltungsrecht, in: W. Hoffmann-RiemfE. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Innovation und 
Flexibilität des Verwaltungshandelns, 1994, S. 9 (60-66). 

364 Vgl. oben D. 11. 2. c). 
365 Vgl. oben D.III. 3. d). 
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immer nur Momentaufnahmen zu, die nicht mehr bieten als (rechtliche) 
Orientienmgspunkte in einem fortlaufenden Prozeß. 

V. Optionalisierung 

Die zunehmende Verrechtlichung und Permanenz des Verwaltungsverfahrens 
widerspricht dem weithin konsentierten Ziel der Verfahrensflexibilisie
nmg.366 Abhilfe sollen hier vor allem optionale Regelungsarrangements 
schaffen. Statt unabhängig von den individuellen Kosten-Nutzen-Präferenzen 
das fest gefügte Raster eines typisierten Verwaltungsverfahrens durchlaufen 
zu müssen, werden dem privaten Antragsteller verschiedene normativ vorge
klärte Wahloptionen eingeräumt, die auch Freiräume für unterschiedliche be
hördliche Verfahrensstrategien schaffen.367 Solche Wahlmöglichkeiten beste
hen etwa in Qualitätssichenmgsverfahren und von Haus aus im Vertragsver
fahren. Daneben ist z.B. auf optionale Regelungen in den Landesbauordnun
gen368 oder im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren hinzu
weisen.369 Ganz abgesehen vom sanften Zwang in Richtung einer Alterna
tive370 darf - wie schon an anderer Stelle ausgeführt371 - indes nicht 
übersehen werden, daß solche kostensensiblen optionalen Verfahrensregelun
gen, die den Kern der Beschleunigungsgesetzgebung bilden, in der Praxis zu
sätzlichen Informationsbedarf, zusätzlichen Prüfungsaufwand und zusätzliche 
Folgenabwägungen erfordern, und zwar auf Seiten der Behörde wie des Vor
habenträgers, der sich überlegen muß, ob er die jeweiligen Nachteile einer be
stimmten Option in Kauf nehmen will. Es ist keineswegs ausgeschlossen, daß 
die damit verbundenen Transaktionskosten bestehende Effizienzgewinne 

366 Zu seiner ökonomischen Fundierung vgl. A. Voßkuhle, »Okonomisiernng« (Fn. 29), S. 357-
361 m.w.N. Allgemein zur Flexibilisierung die Beiträge in: W. Hoffinann-Rieml 
E. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Innovation (Fn.363); ferner BMWi (Fn. 31), Rn. 005, S. 
219 ff. 

367 Zu dieser Regulierungsstrategie vgl. A. Voßkuhle, Kompensationsprinzip (Fn. 195), S. 174-
176,206 f., 312 f. Vgl. auch aus dem Blickwinkel der Verantwortungsteilung ders., Rege
lungsstrategien (Fn. 224), S. 79 f. 

368 Vgl. z.B. § 51 Abs. 7 LBauO BW. Vgl. etwafemer zur Option zwischen der Durchführung 
eines Planfeststellungsverfahrens und eines Bauleitplanungsverfahrens § 17 Abs. 3 FStrG; 
§ 28 Abs. 3 PBefG und § 37 Abs. 3 BW StraßenG. Zum Genehmigungsfreistellungsverfah
ren und zum Anzeige- bzw. Kenntnisgabeverfahren in den einzelnen Landesbauordnungen 
vgl. nur oben Fn. 25. 

369 Beispiele: Zulassung des vorzeitigen Beginns der Errichtung einer noch nicht genehmigten 
Neuanlage (§ 8a Abs. 1 BImSehG) bzw. der Vornahme, ggf. sogar der Inbetriebnahme 
wesentlicher Anlagenänderungen (§ 8a Abs. 3 BImSehG); Auswahl zwischen bloßem 
Anzeige-, vereinfachtem oder gar förmlichem Genehmigungsverfahren (§§ 16 Abs. 4,5,19 
Abs. 3 BImSehG); die Erstreckung des Genehmigungsverfahrens auf nicht genehmigungs
bedürftige Anlagen (§ 23 Abs. 1 a BImSehG). Zum Anzeigeverfahren im Immissionsschutz
recht vgl. oben Fn. 25. 

370 Vgl. oben D. 11. 3 a). 
371 A. Voßkuhle, »Okonomisierung« (Fn. 29), S. 363 f. m.w.N. 
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wieder weitgehend aufzehren. Auch eindeutige, einheitliche und ennessens
freie Verfahrensvorgaben können insofern effizient sein. 

F. Ausblick 

Der Anlaß dieser Tagung - 25 Jahre Vwvro - legt es nahe, zum Schluß die 
Frage aufzuwerfen, welche der herausdestillierten »neuen« Verfahrenstypen 
modellbildend in das Verwaltungsverfahrensgesetz integriert werden könn
ten. Für das Vertragsverfahren bestehen hier bereits konkrete Ansätze, die die 
Regelungen zum öffentlich-rechtlichen Vertrag sinnvoll ergänzen können.372 

Darüber hinaus fällt es aufgrund der speziellen Anwendungsfelder und deren 
besonderem Anforderungsprofil schwer, für einen Ausbau der Teilkodifika
tion des Vwvro zu plädieren. Mehr spricht hier zunächst für eine Vereinheit
lichung und Anpassung der jeweiligen Regelungen eines Verfahrenstyps in 
den Fachgesetzen im Sinne eines sektoralen Verwaltungsverfahrensrechts.373 

Dabei könnte man daran denken, einem Gesetz eine Art dogmatische Füh
rungsrolle zuzuweisen, etwa der Vergabeverordnung für das Verteilungs ver
fahren, dem Gerätesicherheitsgesetz für Teilbereiche des Qualitätssicherungs
verfahrens und dem Gentechnikgesetz für das Risikoverfahren. Ohne struk
turbildende Vorarbeiten innerhalb der Rechtsprechung und der Wissenschaft 
dürfte dieses Vorhaben aber kaum gelingen! 

372 Vgl. hierzu J. Zielww, in diesem Band, sowie ders., Verankerung verwaltungsrechtlicher 
Kooperationsverhältnisse (Public Private Partnership) im VelWaltungsverfahrensgesetz, 
Gutachten im Auftrag des BM!, Juni 2001; G. F. Schuppert, Grundzüge eines zu entwik
keInden VeIWaltungskooperationsrechts, Gutachten im Auftrag des BM!, Juni 2001. 

373 So auch R. Wahl, VeIWaltungsverfahren (Fn. 6), S. 173-175. Vgl. ferner etwa H. Sendler, 
VeIWaltungsverfahrensgesetz und Umweltgesetzbuch, NVwZ 1999, S. 132 (133). 
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Inwieweit veranlasst das Neue Steuerungsmodell zu 
Änderungen des Verwaltungsverfahrens und des Ver
waltungsverfahrensgesetzes? 

JanZiekow 
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I. Organisation und Veifahren als Steuerungsansätze 

Führt man die Frage nach den Einwirkungen einer Einführung des Neuen 
Steuerungsmodells auf das Verwaltungsverfahren zurück auf die Kategorien 
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»Organisation« und »Verfahren« als Steuerungsansätze, so werden charakte
ristische Bewertungsunterschiede deutlich. Während Rüdiger Voigt der Ver
fahrenssteuerung bescheinigte »der bislang >modernste< rechtliche Steue
rungstyp« zu sein!, verstehen sich als die Ansätze des New Public Manage
ment und seiner deutschen Variante, des Neuen Steuerungsmodells, gerade 
als Abkehr vom »Überkommenen«, zu dem insbesondere die Steuerung über 
Verfahren gehören sol1.2 Charakteristisch sind diese Bewertungsunterschiede 
insofern, als es Voigt allein um die Bewertung rechtlicher, mithin instrumen
tell homogener, Steuerungstypen geht, während das Neue Steuerungsmodell 
gerade »auf die Abkehr von direkter Steuerung durch festgelegte Regeln und 
Verfahren« setzt.3 Der Ansatz ist also ein anderer: Dem Neuen Steuerungs
modell ist es nicht um die Optimierung regulativer Steuerung, sondern deren 
Ersetzung - oder besser Überwölbung - durch ein Modell ganzheitlicher, ma
nagerialistischer Steuerung mittels eines Instrumentenmixes zu tun. Das Ver
fahren kommt hierdurch als Steuerungsmedium nicht in Fortfall, wird aber in
tegriert. Primäres Steuerungsmedium wird die Organisation - nicht im Sinne 
einer gegliederten Struktur, sondern einer vernetzten Wirkuugseinheit. Nach 
der Steuerungslogik des Neuen Steuerungsmodells schirmt der ganzheitliche 
Ansatz den Durchgriff auf einzelne Steuerungsmedien weitgehend ab. Orga
nisation und Verfahren sind nicht mehr nebeneinander stehende - wenngleich 
nicht unverbundene - Steuerungsoptionen, sondern nur in ihrer gegenseitigen 
Verflechtung und weitergehend der Verkoppelung mit anderen Faktoren er
fassbar. 

1. Organisation 

Die Beschreibung von Organisation als Steuerungsmedium greift den von 
Schuppert 4 formulierten Gedanken der strukturellen Steuerung durch (Ver
waltungs-)Organisation auf. Dieser Gedanke knüpft an die Einsicht in die 
Eigenständigkeit der Organisation an. Versteht man Organisationen »als kor
porative Akteure ... , als Handlungs- bzw. Kommunikationszusammenhänge, 
die aufgrund sinnhaft aufeinander bezogener Kommunikationen und Hand-

Rüdiger Vaigt, Grenzen rechtlicher Steuerung. Zur Brauchbarkeit des Rechts als Steue
rungsinstrument, HiMon-DB 72/1986, S. 14. 

2 Vgl. Werner Jann, Neues Steuerungsmodell, in: Blanke/von Bandemer/NullmeierlWewer 
(Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsreform, 2. Aufl. 2001, S. 82 (87); Eckhard Schröter/ 
Hellmut Wallmann, New Public Management, in: a.a.O., S. 71 (77). 

3 Jann (Anm. 2) S. 87. 
4 Gunnar Falke Schuppert, Grenzen und Alternativen von Steuerung durch Recht, in: Grimm 

(Hrsg.), Wachsende Staatsaufgaben - sinkende Steuerungsf"ahigkeit des Rechts, 1990, S. 
217 (233). 
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lungen sich bilden und erhalten«5, so verändert steuerndes Einwirken auf die 
Organisation den Rahmen, in dem jene Zusammenhänge arrangiert sind6• 

Solches Einwirken zeitigt daher nicht notwendig die Konsequenz einer Ver
änderung der Inhalte von Entscheidungen der Organisation. Beeinflusst wird 
vielmehr der Zusammenhang, innerhalb dessen die Entscheidung zustande 
kommt.7 

Entsprechend multidimensional stellt sich die Perspektive der Organisations
steuerung dar. Der verfasste Kommunikations- und Handlungszusammen
hang bietet eine Vielzahl von Ansatzpunkten, an denen isoliert oder kombi
niert steuerndes Einwirken ansetzen kann.8 Der Wabl der Organisationsform 
kommt dabei weichenstellende Bedeutung zu, determiniert sie doch die mög
liche Steuerungsleistung der steuernden Instanz.9 Sie wird geleitet durch Kri
terienbÜlldellO, die durch Ebenen-, Sektoren- und Organisationstypwablent
scheidungen umzusetzen sind 11. Soweit die Diskussion über eine Staats-und 
Verwaltungsmodernisierung in der jÜllgeren Zeit an organisatorischen Bezü
gen ansetzte, wurde deutlich, dass der Sektorenverschränkungen einbeziehen
den Sektorenwahl eine Schamierfunktion zukommt.12 Die Entscheidung, in 
welcher Leistungstiefe eine öffentliche Leistung und ob sie mit anderen Orga
nisationen gemeinsam, durch eine aus der bisherigen Organisation verselb
ständigend ausgegliederte Einheit oder durch einen vollständig nichtstaatli
chen Aufgabenträger erbracht werden soll,13 bestimmt maßgebend die Bedin
gungen künftiger Organisationssteuerung14• Der diese Bedingungen vor der 
Folie öffentlicher Aufgaben kennzeichnende Begriff ist der der Verantwor
tung. Der Steuerungshorizont, vor dem die Organisationswablentscheidung 
zu treffen ist, wird nicht zuletzt durch das Maß staatlicher Verantwortung für 
die tatsächliche Erbringung des durch die Aufgabe Geforderten bestimmt. In 
der Diskussion zu den Erscheinungsformen von Verantwortungsteilung ist 

5 Hans-Heinrich Trute, Funktionen der Organisation und ihre Abbildung im Recht, in: 
Schmidt-AßmannlHoffrnann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungs
ressource, 1997, S. 249 (254). 

6 Gunnar Follre Schuppert, Verwaltungswissenschaft, 2000, S. 582 f. 
7 Trute (Anm. 5) S. 256 ff. 
8 Eberhard Schmidt-Aßmann, Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource - Ein

leitende Problemskizze, in: Schmidt-AßmanniHoffrnann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorgani
sationsrecht als Steuerungsressource, 1997, S 9 (19). 

9 Vgl. Roman Loeser, System des Verwaltungsrechts, Bd. 2,1994, S. 77. 
10 DazuetwaSchuppert(Anm. 6) S. 616 ff. m. N. 
11 Gunnar Folke Schuppert, Institutional Choice im öffentlichen Sektor, in: Grimm (Hrsg.), 

Staatsaufgaben, 1994, S. 647 ff. 
12 Schuppert (Anm. 6) S. 612 ff. 
13 Christoph Reichard, Institutionelle Wahlmöglichkeiten bei der öffentlichen Aufgabenwahr

nehmung, in: Budäus (Hrsg.), Organisationswandel öffentlicher Aufgabenwabrnehmung, 
1998, S. 121. 

14 Nikolaus Müller, Rechtsformenwahl bei der Erfiillung öffentlicher Aufgaben (Institutional 
choice), 1993, S. 308. 

351 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


jenes Maß in die Typen der Erfüllungs-, der Gewährleistungs- und der Auf
fangverantwortung gestuft worden, denen entsprechend dichte Steuerungs
vorbehalte korrespondieren.15 

Organisationsbezogene Modemisierungsansätze der jüngeren Zeit waren in 
einem Schwerpunkt an einer Neujustierung der Verteilung von Verantwor
tung orientiert. Stichworte sind hier verschiedene Beispiele materieller Priva
tisierungen16, gemischtwirtschaftlicher Untemehmen17 und anderer Formen 
organisatorisch verfestigter Public Private Partnerships18 bzw. anderer For
men funktionaler Privatisierung19• Als andere - durchaus verschieden ge
wichtige - Schwerpunkte können die Schaffung privatrechtsformig organi
sierter Verwaltungstrabanten durch formale Privatisierungen20 oder die Reor
ganisation der unmittelbaren Staatsverwaltung durch die Reduzierung von 
Behörden, die Zusammenlegung von SonderbehÖfden oder die aufgabenbezo
gene Neuorganisation von Mittelinstanzen21 bezeichnet werden. 

15 Vgl. Wolfgang Hoffmann-Riem, Tendenzen in der Verwaltungsrechtsentwicklung, DÖV 
1997, S. 433 (442); ders., Verantwortungsteilung als Schlüsselbegriffmoderner Staatlich
keit, in: KirchhoflLehnerlRaupachIRodi (Hrsg.). Staat und Steuern. FS fiir Klaus Vogel zum 
70. Geb., 2000, S. 47 (52 ff.); Schuppert (Anm. 6) S. 404 ff. Zur Diskussion um den Prozess 
der Verantwortungsteilung vgl. u. III I. 

16 Zum Begriff Christoph Gusy, Privatisierung und parlamentarische Kontrolle, ZRP 1998, 
S.265 (267); Jörn Axel Kämmerer, Privatisierung, 2001, S. 22 ff.; Lerke Osterloh, Privati
sierung von VelWaltungsaufgaben, WDStRL 54 (1995), S. 204 (210); Franz-Joseph Peine, 
Grenzen der Privatisierung - verwaltungsrechtliche Aspekte, DÖV 1997, S. 353 (354 ff.); 
Reiner Schmidt, Privatisierung und Gemeinschaftsrecht, VelW. 1995, S. 281 (283); Fried
rich Schoch, Der Beitrag des kommunalen Wirtschaftsrechts zur Privatisierung öffentlicher 
Aufgaben, DÖV 1993, S. 377 (378). 

17 Ralph Becker, Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch gemischtwirtschaftliche Unter
nehmen, 1997; Thomas Posch, Grundrechtsschutz gemischt-wirtschaftlicher Unternehmen, 
2000; Günter Püttner, in: ders. (Hrsg.), Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Pra
xis, 2. Aufl. 1984, S. 125 ff.; Rupert Scholz, Grundrechtsschutz gemischt-wirtschaftlicher 
Unternehmen, in: Pfister/Will (Hrsg.), Festschrift fiir Wemer Lorenz zum 70. Geburtstag, 
1991, S. 213 ff. 

18 Bettina Böhm, Öffentlich-private Partnerschaften in der kommunalen Stadtentwicklung, 
1999; Rolf Stober (Hrsg.), Public-Private-Partnerships und Sicherheitspartnerschaften, 
2000; Peter J. Tettinger (Hrsg.), Rechtlicher Rahmen für PubJic-Private-Partnerships auf 
dem Gebiet der Entsorgung, 1994; Werner HeinzlCarola Scholz, Public Private Partnership 
im Städtebau, 1996; Rolf Kyrein, Baulandentwicklung in Public Private Partnership, 2000. 

19 MartinBurgi, Funktionale Privatisierung und Verwaltungshilfe, 1999; Udo Di Fabio, Priva
tisierung und Staatsvorbehalt, JZ 1999, S. 585 (588 f.); Christoph Gröpl, Privatisierung von 
Messen, Märkten und Volksfesten, GewArch 1995, S. 368 (371). 

20 Schoch (Anm. 16) S. 380 ff.; Thomas Vollmöller, Formelle Privatisierung als eigenverant
wortliche Entscheidung der Gemeinden, ThürVBI 1996, S. 193 ff.; Christoph Gramm, Pri
vatisierung und notwendige Staatsaufgaben, 2001, S. 110 ff. 

21 S. dazu Götz Konzendotj"(Hrsg.), Neuorganisation der Mittelinstanzen - Konzeption und 
Umsetzung, 2000; Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz, Die Reform und 
Neuorganisation der LandesvelWaltung, 2000. 
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2. Verfahren 

Mit der Steuerung durch Organisation teilt die Steuerung durch Verfahren 
die Qualität als strukturelle Steuerung.22 Wie das organisatorische wirkt das 
Verfahrensarrangement nicht auf den Inhalt, sondern den Entstehungskontext 
der Verwaltungsentscheidung ein. Von seiner Grundstruktur her lässt sich 
das Verfahren als soziales System zur Reduzierung von Komplexität begrei
fen. Typologisch ist es durch die Ungewissheit seines Ausgangs charakteri
siert, die in Form von abzuarbeitenden Verhaltensalternativen den Hand
lungszusammenhang prägt.23 Die Beendigung der Ungewissheit ist Ziel des 
Verfahrens. Das Verfahren ist zwar konzeptionell ergebnis-, nicht jedoch 
zieloffen. Verfahren sind nicht zweckftei, sondern dienen der Erstellung 
einer Entscheidung.24 Insoweit ist das Verfahren ein Prozess der Selektion 
unter vorhandenen Alternativen, ein Prozess permanenter Informationsge
winnung und -verarbeituni5• Verfahren kann daher verstanden werden als 
Strukturierung eines Kommunikationsprozesses zwischen mehreren Beteilig
ten zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels, nämlich der Findung einer Ent
scheidung.26 

Allerdings ist das Verfahren der öffentlichen Verwaltung nicht lediglich Ent
scheidungsfindungsmodus, sondern zuvörderst Formung staatlicher Herr
schaftsausübuni7, ist Vermittler zwischen Verfassungsvorgaben und Ver
waltungsrealität28 und notwendige Schaltstelle für die soziale Realität des 
materiellen Verwaltungsrechts. Das Verwaltungsverfahren ist deshalb Ver
wirklichungsmodus des Verwaltungsrechts, 29 Handlungsgefiige zwischen 
Verwaltung und Bürger oder zwischen einzelnen Verwaltungseinheiten. Die 
in diesem HandlungsgefU.ge von der Verwaltung zu erbringende Bewälti
gungsleistung hat Rainer Wahl plastisch in das Bild des magischen Vielecks 
gefasst.3o Entsprechend der Multifunktionalität des Verfahrens sieht sich die 

22 &huppert(Amn. 6) S. 560. 
23 Niklos Luhmann, Legitimation durch Verfahren, 3. Aufl. 1978, S. 38 ff. 
24 V gI. Rudolf Fisch, Administrative Entscheidungen bei Vorhaben für technische Großanla

gen, in: FischlBeck (Hrsg.), Abfallnotstand als Herausforderung für die Öffentliche Verwal
tung' 1995, S. 59 (62 ff.); Hermann HilI, Das fehlerhafte Verfahren und seine Folgen im 
Verwaltungsrecht, 1986, S. 210. 

25 Hili (Anm. 24) S. 210 f.; Friedrich &hoch, Der Verfilhrensgedanke im allgemeinen Verwal
tungsrecht, Verw. 1992, S. 21 (23). 

26 Vgl.Hill(Anm.24)S.211. 
27 Eberhord &hmidt-Aßmann, Der Verfahrensgedanke in der Dogmatik des öffentlichen 

Rechts, in: LerchelSchmitt GlaeserlSchmidt-Aßmann, Verfahren als staats- und verwal
tungsrechtliche Kategorie, 1984, S. 1 (8 f.). 

28 Eberhard &hmidt-Aßmann, Der Rechtsstaat, in: IsenseelKirchhof (Hrsg.), Handbuch des 
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1,1987, § 24 Rn. 75. 

29 Rainer Wahl, Verwaltungsverfahren zwischen Verwaltungseffizienz und Rechtsschulzauf
trag, VVDStRL 41 (1983), S. 151 (153f.). 

30 Wahl (Anm. 29) S. 157. 
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Verwaltung bei ihrem Handeln einer Vielzahl von Anfordenmgen gegenüber. 
Wenngleich nicht zu verkennen ist, dass das Verständnis des Verfahrens der 
öffentlichen Verwaltung - selbst wenn es aus der Enge des § 9 VwVfG befreit 
wird - im Kern auf einen die Grenzen der Organisation überschreitenden 
Kommunikationszusammenhang mit Organiationsexternen hinweist,31 so ist 
unter der Steuenmgsperspektive an den Gedanken des Verfahrens als soziales 
System anzuknüpfen. Wenn die Einwirkung auf dieses System, die Steuerung 
durch Verfahren, als strukturelle Steuerung zu begreifen ist, so korrespondiert 
damit die Erfassung des gesamten Sets von Verhaltensarrangements als Ver
fahren. Auf die Nähe zum schließlich zu erstellenden Verfahrensprodukt kann 
es für die Frage der Einwirkung auf den Entstehungskontext nicht ankommen. 
Der Steuerungsgehalt des Verfahrens erschließt sich nur bei einem weiten 
Verfahrensbegriff, der im wesentlichen dem des Leistungsprozesses ent
spricht. 
Unter Leistungs- oder Geschäftsprozessen versteht man Abfolgen von Tätig
keiten zur Schaffimg von Produkten und Dienstleistungen, die in einem direk
ten Beziehungszusammenhang stehen und in ihrer Summe den Erfolg des Un
ternehmens bewirken.32 Leistungsprozesse sind dabei nicht nur die Produkter
stellungsprozesse, die die Erbringung von Produkten für einen Kunden außer
halb der Verwaltung betreffen. Einbezogen sind auch die Serviceprozesse als 
die Produkterstellungsprozesse laufend unterstützende indirekte Funktionen 
und Dienstleistungen für interne Kunden in der Verwaltung sowie die Steue
rungsprozesse, d.h. die gesamte Verwaltung betreffenden zukunftsgerichteten 
Leistungsprozesse.33 Bestandteile der Leistungsprozesse sind daher nicht al
lein auslösende Ereignisse wie z.B. Anträge, die bearbeitenden Tätigkeiten 
und das Produkt für den Kunden, sondern ebenso Eingangsgrößen wie Bud
gets oder Informationen, Zielvereinbarungen und das Controlling.34 

Einwirkungen auf das in diesem Sinne verstandene Verwaltungsverfahren 
finden sich an zahlreichen Stellen. Genannt seien nur die verschiedenen ge
setzgeberischen Maßnahmen zur Beschleunigung von Verwaltungsverfah
ren35, welche bis in Abläufe ohne unmittelbaren BÜfgerbezug wie die Zusam-

31 Vgl. Ferdinand O. Kopp/Ulrich Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 7. Aufl. 2000, 
§ 9 Rn. 4; Magnus Riedl, in: Obermayer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 1999, § 9 
Rn. 3 ff.; Paul Stelkens/Heribert Schmitz, in: StelkensIBonklSachs, Verwaltungsverfahrens
gesetz, 6. Aufl. 2001, § 9 Rn. 103. 

32 Thomas Gross/Roland Traun17fÜ/ler, Office Automation, Workflow Management und 
Groupware: Bfuounterstiitzung im Wandel, in: Traunmüller (Hrsg.), Geschäftsprozesse in 
öffentlichen Verwaltungen, 1995, S. 1 (2); KGSt-Bericht 8/1998, Geschäftsprozessoptimie
rong: Eine Wegbeschreibung, S. 10 f. 

33 Felix Schiedner, Organisationsstrukturen und Arbcitsprozesse, 1998, S. 75 f. 
34 Schiedner (Anm. 33) S. 72, 76. 
35 Gesetz zur Erleichterong des Wohnungsbaus im Planungs- und Baurecht sowie zur Ande

rong mietrechtlicher Vorschriften vom 17.5.1990, BGBI 1990 I S. 926 ff.; Gesetz zur 
Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege in den neuen Ländern sowie im Land Ber-
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menarbeit zwischen verschiedenen Behörden hineinreichten36, die Ausgliede
rung von Verfahrensvorschriften zur Erledigung durch Private37, projektbe
zogene Verfahrensmaßnahmen wie Projektmanagemen~8 oder Mediation39 

sowie umfassendere Ansätze von Leistungsprozessoptimierung wie Lean 
Management, Total Quality Management oder Business Process Reengi
nieering40• 

Der Steuerungsansatz des Neuen Steuerungsmodells geht über eine struktu
relle Organisations- oder Verfahrenssteuerung hinaus und verkoppelt eine 
Vielzahl von auch isoliert zu steuernden Ansätzen zu einem ganzheitlichen 
Managementansatz. 

\in vom 16.12.1991, BGB11991 I S. 2174 ff.; Gesetz zur Erleichterung von Investitionen 
und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.4.1993, BGBI 1993 I S. 
466 ff.; Gesetz zur Vereinfachung der Planungsverfahren für Verkehrswege vom 
17 .12.1993, BGB11993 I S. 2123 ff.; Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfah
ren vom 12.9.1996, BGBI1996 I S. 1354 ff.; Gesetz zur Beschleunigung und Vereinfachung 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren vom 9.10.1996, BGBI 1996 I S. 
1498 ff.; Sechstes Gesetz zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung und anderer 
Gesetze vom 1.11.1996, BGBl1996 I S. 1626 ff. Dazu insbes. Annette Guckelberger, Maß
nahmen zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren - eine Zwischen
bilanz, in: Ziekow (Hrsg.), Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, 
1998, S. 17 ff. 

36 V gl. Thorsten Siegel, Die Verfahrensbeteiligung von Behörden und anderen Trägem öffent
licher Belange, 2001; Jan Ziekowlrhorsten Siegel, Gesetzliche Regelungen der Verfilhrens
kooperation von Behörden und anderen Träger öffentlicher Belange, 2001. 

37 Wolfgang Hoffmann-Riem, Verfahrensprivatisierung als Modemisierung, DVBl. 1996, S. 
225 ff.; ders.lSchneider (Hrsg.), Verfahrensprivatisierung im Umweltrecht, 1996; Ola! 
Reidt, § 4b BanGB - Die Einschaltung Dritter in die Banleilplanung, NVwZ 1998, S. 592 f.; 
Gerd Schmidt-Eichstaedt, Die Einschaltung Dritter in das Bauleilplanverfilhren, in: Ziekow 
(Hrsg.), Bauplanungsrecht vor neuen Herausforderungen, 1999, S. 131 ff.; Frank Stoll
mann, Die Einschaltung Dritter im neuen Städtebaurecht, NuR 1998, S. 578 ff. 

38 Martin Böckel, Projektmanagementim Verwaltungsverfahren, DÖV 1995, S. 102 ff. 
39 Jan Gerrit Budäus, Funktion mittlerunterstützter Aushandlungsprozesse für die Lösung der 

typischen Interessenkonflikte bei ranmbezogenen Planungen, 2000; Matthias Hellriegel, 
Mediation im Umweltrecht, 2002; Wolfgang Hoffinann-Riem (Hrsg.), Konfliktbewältigung 
durch Verhandlungen, 1990; Bemd Holznagel, Die Einschaltung Dritter in Verwaltungsver
fahren, in: Ziekow (Hrsg.), Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, 
1998, S. 279 ff.; Bemd Köster, Mediation in der Bauleilplanung?, DVBI. 2002, S. 229 ff.; 
Ulrich Ramsauer, Mediation im Umweltrecht, in: BreidenbachlHeussler (Hrsg.), Mediation 
für Juristen, 1997, S. 161 ff.; Heike Schiller, Mediation im Verwaltungsrecht - Instrument 
neuer Behördenkultur?, VBlBW 2001, S. 396 ff.; Thorsten Siegel, Mediation in der luftver
kehrsrechtlichen Planfeststellung, in: Ziekow (Hrsg.), Flughafenplanung, Planfeststellungs
verfahren, Anforderungen an die Planungsentscheidung, 2002, S. 77 ff.; Volkmar Wagner/ 
Matthias Engelhordt, Mediation im Umwelt- und Planungsrecht als Alternative zur behörd
lichen oder gerichtlichen Entscheidung, NVwZ 2001, S. 370 ff. 

40 Lothar Beyer, Reengineering, in: Blanke/von BandemerlNullmeierlWewer (Hrsg.), Hand
buch zur Verwaltungsrefonn, 2. Aufl. 2001, S. 118 ff.; August-Wilhelm Scheer/Marcus 
NüttgenslVolker Zimmermann, Business Process Reengineering in der Verwaltung, in: 
ScheerlFriederichs (Hrsg.), Innovative Verwaltung 2000, 1996, S. 11 ff.; Ulrich Nießen, 
Business Process Reengineering und Total Quality Management in der öffentlichen Verwal
tung, 2000; Frieder NascholdlJörg Bogumil, Modernisierung des Staates, 2. Aufl. 2000, S. 
182 ff., 194 ff. 
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II. Das Neue Steuerungsmodell als Leitbild der Verwaltungsmodernisie
rung 

Wenn es mn die UntersuchWlg der Folgewirkungen des Neuen Steuerungs
modells für VerwaltWigsverfahren und VerwaltWigsverfahrensrecht geht, so 
ist zunächst zu konstatieren, dass es das Neue SteuefWlgsmodell in der Ver
waltWigspraxis nicht gibt. Unter dem Label »Neues SteuefW1gsmodel1« fir
miert vielmehr eine Vielzahl verschiedener Reforminitiativen, die aus dem 
ganzheitlichen Ansatz einzelne Instrmnente herauslösen Wld zu individuell
pragmatischen Sets zusammenstellen.41 Dabei sind die einzelnen Elemente zu 
Recht »als bloße - ideale - Gegenentwürfe zu den eklatanten oder behaupte
ten Mängeln der derzeitigen SteuefWlgspraxis« bezeichnet worden.42 Das 
Neue StellefW1gsmodell ist - jedenfalls im Entwurf der KGSt - kein Steue
rungsvorbild mit universalistischem Anspruch, sondern nur eine »Skizze der 
Wlverzichtbaren Mindestbedingwgen . .. für das Entstehen des Dienstlei
stWigsunternehmens KommunalverwaltWig und des Zusammenwirkens die
ser Bedingwgen«43. Allein im Sinne eines solchen leitbildhaften Bedin
gwgszusammenhangs können die Elemente des Neuen SteuefWlgsmodells 
gewürdigt werden. 
Das Modell ist schon häufig dargestellt worden Wld soll deshalb hier nur in 
den GfWldzügen skizziert werden. GrWldlegender Ansatz des Neuen Steue
fWlgsmodells ist die Verbesserung der SteUefW1g der VerwaltWig durch Ent
zerrung der Verantwortungsbereiche von Politik Wld VerwaltWig44, der Über
gang von der Detail- zur GlobalsteuefWlg. Wesentliche GesichtspW1kte sind 
der Wechsel von einer input- zu einer outputorientierten BetrachtWigsweise in 
Fonn der ProduktorientiefWlg, des Qualitätsmanagements, die ErstellWlg ei
nes an den Produktkatalog angelehnten Budgets sowie die Kongruenz von 
Sach- Wld Ressourcenverantwortung. Die Verantwortung für das Budget wird 
dezentralisiert und dem für die Erreichung des Sachziels Verantwortlichen 
übertragen. Dem entspricht eine dezentrale Organisationsstruktur mit abge
flachten Hierarchieebenen, wobei die Koordination der dezentralisierten Ein
heiten nicht mehr im Wege einseitig-hierarchischer AnordnWlgen, sondern 
primär über Zielvereinbarungen erfolgt. Sie werden zunächst zwischen Politik 
Wld VerwaltWig über die zukunftsgerichteten Zielvorgaben getroffen, wobei 
der VerwaltWig das »Wie« der Zielverwirklichung überlassen bleibt. Die 
ZielfonnuliefW1g Wld -evaluation wird durch EinrichtWig eines Controlling-

41 Jann (Anm. 2) S. 88 f. 
42 Jann (Anm. 2) S. 83. 
43 KGSt-Bericht 5/1993, Das Neue Steuerungsmodell: Begründung, Konturen, Umsetzung, 

S.15. 
44 KGSt-Bericht 5/1993 (Anm. 43) S. 16 f. 
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systems mit einem zielbezogenen Berichtswesen gestützt. Den gewandelten 
Anforderungen an das Personal soll ein umfassendes Personalmanagement 
Rechnung tragen, das im Wege der Personalentwicklung den Einsatz der Per
sonalressourcen optimiert, einen kooperativen Führungsstil verwirklicht und 
Strategien der Mitarbeitermotivation entwickelt.45 

Versteht man in diesem Sinne das Neue Steuerungsmodell als kooperative 
Verantwortungsordnung, die sich auf den Säulen Dezentralisierung, Koopera
tion, Kommunikation und Transparenz aufbaut, so wird es im folgenden 
darum gehen, die für das Redesign der Leistungsprozesse besonders relevan
ten, vielfältig miteinander vemetzten Elemente näher zu erfassen. Es sind 
dies: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

die Dezentralisierung von Verantwortung nach dem AKV-Prinzip; 
die produktorientierte Outputsteuerung; 
das Kontraktmanagement; 
das Controlling; 
das Qualitätsmanagement. 

1. Verantwortungstrennung und -dezentralisierung 

Ausgangspunkt der Verantwortungsorganisation durch das Neue Steuerungs
modell ist die Steigerung des Steuerungsvermögens der jeweiligen politischen 
Führung gegenüber der die politischen Vorgaben vollziehenden Verwaltung. 
Die Politik werde durch eine Detailsteuerung der Verwaltungstätigkeit 
zwangsläufig überfordert und von ihrer Hauptaufgabe, der Setzung politischer 
Ziele, abgelenkt.46 Im Kern soll sich die Politik auf die Bestimmung des 
»Was« öffentlicher Leistungen konzentrieren, während die Festlegung des 
»Wie« der Leistungserbringung durch die Verwaltung erfolgt. Bestandteile 
der Festlegung des »Was« der Leistungen sind vor allem die grundlegenden 
Entscheidungen über die Leistungstiefe etc., die Erteilung von Aufträgen zur 
Erbringung von definierten Produkten an die Verwaltung sowie die laufende 

45 Vgl. in diesem Zusammenhang Helmut Klages, Leistungsmotivation durch Anreize?, in: 
ders., Verwaltungsmodernisierung: »harte« und »weiche« Aspekte, 3. Aufl. 1999, S. 143 ff.; 
ders., Modemisierung der Personalentwicklung, in: ders., a.a.O., S. 125 ff.; ders./Thomas 
Gensicke, Anreize als Instrument der Motivierung von Mitarbeitern, Die innovative Verwal
tung 5/1997, S. 30 ff.; dies., Führungsstil der Verwaltung im Wandel, VOP 8/1996, S. 34 ff.; 
Rainer Pitschas, Verwaltungsmodernisierung im Gegenlicht der rechtsstaatlich-demokrati
sehen Amts- und Dienstverfassung, VM 1998, S. 324 ff.; Rudolf Fisch/Hermann Hili 
(Hrsg.), Personalmanagement der Zukunft, Person-Team-Organisation, 2. Aufl. 2001; Wer
ner Korintenberg, Strategisches Personalmanagement für die öffentliche Verwaltung, 1997, 
S. 69 ff.; Rainer Pitschas, Verwaltungsmodernisierung, Dienstrechtsreform und neues Per
sonalmanagement, Verw. 1999, S. 1 (l0 ff.); Christoph Reichard, Personalmanagement, in: 
Blanke/von BandemerlNullmeierlWewer (Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsreform, 
2. Aufl. 2001, S. 180 (183 ff.). 

46 KGSt-Bericht 5/1993 (Anm. 43) S. 16. 
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Kontrolle der Erfiillung dieser Aufträge und die Übertragung von Produkt
budgets und Handlungsspielräumen.47 Instrumentell erfolgen diese »Was«
Vorgaben in Form von Zielvereinbarungen im Rahmen des Kontraktmanage
ments (u. H. 3.). 
Innerhalb der Verwaltung setzt sich dieser Ansatz insofern fort, als sich die 
Verwaltungsspitze weitestgehend auf eine mit den jeweiligen Facheinheiten 
im Kontraktmanagement abgesicherte Globalsteuerung zurückzieht. Prinzip 
ist es dabei, die Managementverantworung möglichst weit nach unten, d.h. bis 
auf einzelne Mitarbeiter zu verlagern. Die Verantwortung für das Leistungs
ergebnis soll das Motivations- und Kreativitätspotential der Mitarbeiter akti
vieren sowie deren besondere Problemnähe und Sachkenntnis nutzen. Zu der 
Kompetenz und der Verantwortung für die zu erfüllende Aufgabe hinzutreten 
muss die Ressourcenverantwortung. Die Bewirtschaftung der Ressourcen 
durch die jeweils fachlich verantwortliche Einheit stärkt das Kostenbewusst
sein.48 Das entsprechende lnformationsbedürfnis wird durch ein die entspre
chenden Daten berücksichtigendes Haushalts- und Rechnungswesen befrie
digt.49 

2. Das Produkt als Kern der Outputsteuerung 

Die Globalsteuerung der und innerhalb der Verwaltung soll vor allem als Out
putsteuerung erfolgen. Die Steuerung über den Input, d.h. die Zuweisung von 
Ressourcen ohne Festlegung der damit zu erbringenden Leistungen, soll 
durch eine produktbezogene Budgetierung abgelöst werden. Auch die Output
steuerung kommt nicht ohne Input aus, bliebe doch die Festlegung zu errei
chender Leistungsziele ohne Zurverfügungstellung der hierfür benötigten 
Ressourcen sinnlos. Der Ansatz der Outputsteuerung besteht vielmehr darin, 
eine Zuordnung von Inputs zu Outputs herzustellen. 50 Ermöglicht wird diese 
Zuordnung durch die Bestimmung von Produkten, worunter die KGSt die ent
sprechend den Abnehmererwartungen zu Steuerungszwecken zusammenge
fassten und nach festgelegten Kriterien beschriebenen Leistungen der Ver
waltung versteht.51 Das Produkt wird gleichsam zum archimedischen Punkt 

47 KGSt-Bericht 5/1993 (Anm. 43) S. 16. 
48 KGSt-Bericht 5/1993 (Anm. 43) S. 17 ff. 
49 Vgl. dazu nur Klaus Lüder, Konzeptionelle Grundlagen des Neuen Kommunalen Rech

nungswesens, 2. Aufl. 1999; ders., Neues öffentliches Haushalts- und Rechnungswesen, 
2001. 

50 Sybille Stäbe-Blossey, Output-Steuerung des Verwaltungshandelns, in: Blanke/von Bande
merlNullmeierlWewer, Handbuch zur Verwaltungsreform, 2. Aufl. 2001, S. 367 (368 f.). 

51 KGSt-Bericht 10/1995, Das Neue Steuerungsmodell, S. 14; KGSt-Bericht 1/1996, Produkt
pläne und Produktbeschreibungen fiir die Kommunalverwaltung; s. noch Andreas HofJjanJ 
Carsten Junga, Produkte als Kernelemente im Neuen Steuerungsmodell, VM 1996, S. 
43 ff.; Andreas Osner, Ist das Produkt das Maß aller Dinge im Neuen Steuerungsmodell?, 
Die neue Verwaltung 4/1996, S. 22 ff. 
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des Neuen Steuerungsmodells, verknüpfe es doch alle relevanten Informatio
nen und mache die Verwaltung transparent und steuerbar: »Art, Menge, Qua
lität und Kosten der Produkte entscheiden über Bürgernähe, Leistungskraft 
und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung. Effektivität und Effizienz der Verwal
tung lassen sich am Produkt dingfest machen.«52 Durch die Zuordnung der 
Produktkosten und weiterer Produktinformationen entstehen Produktbud
gets.53 Der durch das Produkt verkoppelte Zusammenhang von Ressourcen
und Ergebnisverantwortung zielt auf eine Effizienzsteigerung durch Optimie
rung der produktbezogenen zugewiesenen Ressourcen.54 

Geht man davon aus, dass Leitlinien der Produktdefinition sowohl die Steue
rungsinteressen von Politik und Verwaltungsfiihrung als auch die Kundenin
teressen der Bürger unter Berücksichtigung der Spezifika des Produkts, das 
beispielsweise bei sozialen oder kulturellen Dienstleistungen je nach perso
nellem Kontext inhaltlich variiert,55 so hat eine darüber hinausgehende Be
rücksichtigung von Impacts und Outcomes im Rahmen der Outputsteuerung 
keinen Pla~6. Produktsteuerung ist im Kern output-, nicht outcomeorien
tiert.57 Outcomes können jedoch in Zielvereinbarungen benannt, dadurch 
auch Maßstab für die Leistungserbringung durch die Verwaltung und im Rah
men eines strategischen Ziel-Controllings evaluiert werden.58 Eine weiterge
hende Outcomeorientierung würde jedoch dem Prinzip einer klaren Zuord
nung von Ergebnisverantwortung widersprechen. 59 

3. Kontraktmanagement 

Die Steuerung der Verwaltung erfolgt über die Definition von Zielen und die 
dialogische Konkretisierung im Wege von Zielvereinbarungen60, die sowohl 
die zu erbringenden Leistungen und Produkte als auch die hierfür zur Verfü
gung zu stellenden Budgets umfassen.61 Das Kontraktmanagement beruht auf 

52 KOSt-Bericht 10/1995 (Anm. 51) S. 14. 
53 KOSt-Bericht 5/1993 (Anm. 43) S. 21. 
54 Stöbe-Blossey (Anm. 50) S. 369. 
55 Hermann HilI, Neue Organisationsfonnen in der Staats- und Kommunalverwaltung, in: 

Schmidt-AßmannIHoffinann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungs
ressource, 1997, S. 65 (78). 

56 Anders wohl Hoffinann-Riem, Verantwortungsteilung (Anm. 15), S. 60. 
57 Vgl. Malte Spitzer, Produkte als Infonnationsträger, in: Blanke/von Bandemer/Nullmeier/ 

Wewer (Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsrefonn, 2. Aufl. 2001, S. 376 (382). 
58 Klaus Lüder, Verwaltungskontrolle aus sozial- und verwaltungswissenschaftlicher Perspek

tive, in: Schmidt-AßmannlHoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungskontrolle, 2001, S.45 (56). 
59 Stöbe-Blossey (Anm. 50) S. 374 f. Ebenso Lüder (Anm. 58) S. 56. 
60 Hermalm HilI, Potentiale und Perspektiven der Verwaltungsmodernisierung, in: Morlokl 

Windisch/Müller (Hrsg.), Rechts- und Organisationsprobleme der Verwaltungsmodernisie
rung, 1997, S. 18 (46). 

61 Vgl. KOSt-Bericht 4/1998, Kontraktmanagement: Steuerung über Zielvereinbarungen, S. 
10; sowie Anita Guth, Zielvereinbarungen, VM 1999, S. 96 ff.; Hermann Hili, Zur Verände-
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dem Gedanken aufeinander aufbauender Steuerungskreise zwischen Politik 
und Verwaltung und innerhalb der Verwaltung, die zwar in einem hierarchi
schen Verhältnis zueinander stehen, jedoch auf allen Ebenen Verantwortungs
spielräume offen halten:62 

Mehrebenensystem des Kontraktmanagements63 

: Kontraktmanagement: 
: Zielvereinbarungen 

: Kontraktmanagement: 
: ZieIvereinbarungen 

: Kontraktmanagement: 
: Zielvereinbarungen 

Politische Vertretungskörperschaft 

Verwaltungsfiihrung 

Facheinheit mit dezentraler 
Ressourcenverantwortung 

Ausfiihrungsebene 
(Vorgesetzten-Mitarbeiterbezie-
hung) 

In diesem Sinne ist Kontraktmanagement »eine Aufeinanderfolge von Ziel
vereinbarungen zwischen den politischen Entscheidungsträgern und der Ver
waltung, in welche die Ergebnisse verwaltungsinterner Zielerreichungskon
trollen sukzessive eingehen können, so dass Lernprozesse, die sich in der 
Verwaltung vollziehen, unmittelbar in die Politik rückgekoppelt werden. Die 

rung von Handlungsspielrämnen durch kommunales Kontraktrnanagement, in: Ziekow 
(Hrsg.), Handlungsspielräume der Verwaltung, 1999, S. 139 ff.; Gunnar Roher! Schwarting, 
Die Veränderung von Handlungsspielräumen durch kommunales Kontraktmanagement, in: 
Ziekow (Hrsg.), a.a.O., S. 131 ff.; Maximilian Wallerath, Kontraktmanagement und Ziel
vereinbarungen als Instrumente der Verwaltungsmodernisierung, DÖV 1997, S. 57 ff. 

62 Reinhard BahnmüllerlKarin Tondorf, Zielvereinbarungen als Instrument der Verwaltungs
reform - Erfolgsvoraussetzungen von zielorientierten Leistungsabsprachen im öffentlichen 
Dienst-, unveröff. Projektbericht2001, S. 8. 

63 Bahnmü/lerffondorj(Amn. 62) S. 7. 
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Politik nimmt damit am Lernprozess der Verwaltung teil. Deren Wissen kann 
politisch wirksam werden und dazu beitragen, dass der politische Entschei
dungsprozess >intelligenter< wird. Umgekehrt kommt der Verwaltung mit der 
Möglichkeit selbständiger Reaktionen auf die Ergebnisse von Zielerrei
chungskontrollen ein eigenständiger Verantwortungsspielraum zu. Sie kann 
dann ungeachtet der weiterbestehenden Letztverantwortung der Politik von 
einem unselbständigen, nur >mechanisch< operierenden Erfüllungsgehilfen zu 
einem >Mitspieler< werden, der im Rahmen seiner Ausführungsverpflichtun
gen seine Eigenkenntnisse und -kräfte in den Dienst des allgemeinen Wohls 
aktiv und eigenverantwortlich zum Einsatz bringen kann.«64 Das Kontraktma
nagement richtet mithin durch seine kaskadenförmige Stufung von der politi
schen bis hin zur ausführenden Ebene die Kontraktpartner jeder Stufe auf die 
vereinbarten Ziele hin aus, die auch als Outcome-Ziele formuliert sein kön
nen.65 Die Verpflichtung auf Output-( oder Outcome-)Ziele ermöglicht es, die 
Erfüllung der Zielvorgaben an außerhalb der Verwaltungsorganisation ste
hende private Vertragspartner weiterzureichen und diese damit in das Kon
traktmanagement einzubinden.66 Dies macht deutlich, dass das System des 
Kontraktmanagements mehr ist als eine Abfolge inhaltlich mit den Adressaten 
abgestimmter, auf gegenseitiger Information beruhender Weisungen67• 

Entscheidend ist die Erfassung des Kontraktmanagements als permanente, auf 
Kommunikation und konsensuale Weiterentwicklung angelegte Prozessstruk
tUT. Die Aufnahme von Gründen, Motiven und Abwägungsbelangen für die 
Zielverwirklichung in die Zielvereinbarung eröffuet die Chance einer regel
mäßigen aufgabenkritischen Überprüfung. Die Berichterstattung über die er
folgte Zielverwirklichung führt zu einer Diskussion und ggf. Reformulierung 
der Zielvereinbarung.68 

Empirische Untersuchungen zeigen allerdings, dass die Umsetzungspraxis 
hinter dem Reformmodell weit zurück ist: Die zentrale Schnittstelle zwischen 
Politik und Verwaltung wird in aller Regel nicht durch eine Zielvereinbarung 
besetzt, so dass es an einer Formulierung der strategischen Ziele der Verwal
tung fehlt. Innerhalb der Verwaltungen werden Zielvereinbarungen ganz 
überwiegend nicht auf das Alltagsgeschäft der Verwaltung, sondern nur auf 
Schwerpunktziele bezogen. Verwaltungsinteme Zielvereinbarungen bleiben 
meist mündlich und vertraulich und können deshalb keinerlei Steuerungs
funktion für die Gesamtverwaltung erfüllen.69 Hier wird nochmals besonders 
augenfällig, dass die realen Auswirkungen des Neuen Steuerungsmodells auf 

64 BahnmüllerlI'ondorf(Anm. 62) S. 6 f. 
65 Jann (Anm. 2) S. 87. 
66 Jann (Anm. 2) S. 86 f. 
67 So aber Hill (Anm. 61) S. 142. 
68 Hili (Anm. 61) S. 142 ff. 
69 BahnmüllerlI'ondorf(Anm. 62) S. 139 ff. 
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das Verwaltungsverfahren - selbst im o. I 2 beschriebenen Sinne - gering sind 
und sich die Überlegungen der vorliegenden Untersuchung allein am Modell 
orientieren können. 

4. Controlling 

Integraler Bestandteil eines auf Dezentralisierung basierenden Steuerungsan
satzes wie des Neuen Steuerungsmodells ist die Generierung, Bereitstellung 
und Vermittlung steuerungsrelevanter Informationen für die verschiedenen 
FührungsebenenJo In diesem Sinne ist das Controlling in der öffentlichen 
Verwaltung ein System der Führungsunterstützung71 , das nicht allein Vor
gänge, Ergebnisse, Zahlen und Daten berichtet, sondern diese Informationen 
in einer Bewertungen ermöglichenden Weise aufbereitet.72 Mit Blick auf die 
outputorientierte Steuerung ist die Erfüllung der Zielvereinbarungen ebenso 
wie die Überwachung des Budgets vom Controlling umschlossen. Während 
das Ziel-Controlling sich auf die Effektivität der Zielerreichung unter Ein
schluss von Outcome-Zielen bezieht, hat das Budget-Controlling die Input
Output-Relation, d.h. die Effizienz im Blick.73 Wesentlich dabei ist die Zu
kunftsgerichtetheit des Controllings. Zwar ist die verwaltungsinterne Kon
trolle der Rechts- und Fachaufsicht keineswegs auf eine retrospektive Korrek
tur beschränkt, sondern kann ebenso prozessbegleitend und -stützend verstan
den werden.74 Jedoch unterscheidet sich das Controlling insofern von der 
Kontrolle, als es sich nicht auf einen SolllIst-Vergleich einzelner Verwal
tungshandlungen bezieht, sondern ein umfassendes Informationsmanage
mentsystem installiert, das dezentrale Verantwortlichkeit koordiniert und die 
Steuerung der Gesamtorganisation erleichtert. 75 

Obwohl der Ansatz des Controllings im Grundsatz ein ganzheitlicher ist, lässt 
sich zwischen strategischem und operativem Controlling unterscheiden: Wäh-

70 Walter Richter, Controlling und Berichtswesen, in: Blanke/von BandemerlNullmeierl 
Wewer, Handbuch zur VeIWaltungsreform, 2. Aufl. 2001, S. 392 (394). Vgl. zum Con
trolling noch Uwe Bähr, Controlling in der öffentlichen Verwaltung, 2002; Hermann Hili, 
Strategisches Controlling in der KommunalvelWaltung, Controlling 1996, S. 232 ff.; ders.l 
Helmut Klages, Controlling im Neuen Steuerungsmodell, 19%; HerbertKönig, Controlling 
in der öffentlichen VeIWaltung, VOP 1994, S. 158 ff.; Klaus Lüder, VeIWaltungscon
trolling, DÖV 1993, S. 265 ff.; Ralph-Peter Rembor, Controlling in der KommunalvelWal
tung, 1997; Thomas R. Wolf, Politisches Controlling im kommunalen Kontraktmanagement, 
VR 1999, S. 131 ff. 

71 WulfDarnkowskilClaus Precht, Public Management, 1995, S. 153. 
72 Richter (Anm. 70) S. 394. 
73 Stöbe-Blossey (Anm. 50) S. 372. 
74 Rainer Pitschas, Struktur- und Funktionswandel der Aufsicht im Neuen VeIWaltungsmana

gement, DÖV 1998, S. 907 (908 ff.). 
75 Vgl. Kurt Prornberger, Verwaltungscontrolling, in: Strehl (Hrsg.), Managementkonzepte 

fiirdie öffentliche Verwaltung, 1993, S. 89 (91). 
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rend das strategische Controlling langfristig auf die Weiterentwicklung des 
Handlungsrahmens der Verwaltung hin ausgerichtet ist, also den Fokus darauf 
richtet, ob »die richtigen Dinge« getan werden, bewegt sich das operative 
Controlling in einem vorgegebenen Ziel-, Ressourcen- und Handlungsrah
men, innerhalb dessen die Leistungserstellung der Verwaltung verbessert 
werden soll; es fragt danach, ob >>die Dinge richtig« getan werden. Im Mittel
punkt des strategischen Controlling steht die Steigerung der Effektivität, wo
hingegen das operative Controlling im Kern Effizienzkontrolle ist.76 Zentrales 
Instrument des Controlling im Sinne eines Informationsmanagementsystems 
ist eine Einrichtung eines Berichtwesens, durch das in einem formalisierten 
Verfahren die steuerungsrelevanten Informationen für die Führungsebene 
aufbereitet und bereitgestellt werden. Flankierend werden eventuelle Hand
lungsbedarfe erzeugende Einzelinformationen weitergeleitet.77 

5. Qualitätsmanagement 

Die KGSt versteht das Qualitätsmanagement, das auf einer laufenden syste
matischen Ermittlung der Erwartungen der Bürger und der Wirtschaft an die 
behördlichen Dienstleistungen beruht und auf eine Umgestaltung der Lei
stungsprozesse mit dem Ziel direkter Abnehmerorientierung abzielt, als Un
terfall der Outputsteuerung.78 Orientiert man sich an den Gedanken des» Total 
Quality Managements«, so geht es nicht um die Einhaltung selbstdefinierter 
Qualitätsstandards. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Initiierung eines konti
nuierlichen Verbesserungsprozesses, der durch verschiedene Instrumente des 
aktiven und systematischen Beschwerdemanagements vom Bürger als Kun
den Orientierungspunkte für die Qualität öffentlichen Handelns gewinnen 
soll.79 Im Unterschied zum internen Controlling setzen die Instrumente des 
Qualitätsmanagements auf eine Bewertung der Leistungserbringung aus Kun
densicht.8o 

76 Richter (Anm. 70) S. 395 ff. Dazu auch Klaus GohlkelHorst Meyer, Strategisches Con
trolling als Instrument zur Führungsunterstützung des Rates, VR 1997, S. 189 ff. 

77 Richter (Anm. 70) S. 397 f. 
78 KGSt-Bericht 5/1993 (Anm. 43) S. 22. Zum Qualitätsmanagement vgl. auch KGSt-Bericht 

6/1995, Qualitätsmanagement; Hermann Hill, Qualität in der öffentlichen Verwaltung, in: 
HillIKlages (Hrsg.), Spitzenverwaltungen im Wettbewerb, 1993, S. 13 ff.; Maria Oppen, 
Qualitätsmanagement, 1995; Martin Raul/, Qualitätsmanagement in der öffentlichen Ver
waltung, VOP 1995, S. 389 ff. 

79 V gl. Stephan von Bandemer, Qualitätsmanagement, in: Blanke/von BandemerlNullmeierl 
Wewer, Handbuch zur Verwaltungsreform, 2. Aufl. 2001, S. 414 (416 ff.). Vgl. noch Josej 
Bernhart, Erfahrungen mit Total Quality Management, VOP 1-2/1996, S. 58 ff.; Raimund 
HirsclifelderlEdgar Lessel, Steuerung durch Qualität: Das Saarbrücker Total Quality Mana
gement-Programm, VOP 1994, S. 352 ff. 

80 Malte Spitzer, Bürgeraktivierung und Verwaltungsmodemisierung, in: Blanke/von Bande
merlNullmeierfWewer, Handbuch zur Verwaltungsreform, 2. Aufl. 2001, S. 144 (146). 
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III. Auswirkungen des Neuen Steuerungsmodells auf die Gestaltung des 
Verwaltungsverfahrens 

1. Innen- und Außenperspektive der Verwaltungsmodernisierung 

Soweit die Auswirkungen des Neuen Steuerungsmodells auf die Gestaltung 
des Verwaltungsverfahrens in Rede stehen, gebietet es bereits der o. 12 be
schriebene umfassende Begriff des Verwaltungsverfahrens, sich nicht auf die 
Binnenperspektive der Verwaltung zu beschränken, sondern die Außenbezie
hungen zum Bürger einzubeziehen. Dies ist schon deshalb notwendig, um der 
notwendigen Erweiterung des New Public Management-Ansatzes um die Go
vemance-Perspektive gerecht werden zu können. 
Was die Govemance-Perspektive meint, verdeutlicht wohl am besten die Ent
wicklung des häufig als Kronzeuge für ein geglücktes New Public Manage
ment zitierte »Tilburger Modell«81. In Tilburg hat man die Konsequenz aus 
den negativen Folgen der Introversion des New Public Management-Ansatzes 
gezogen und einen Umschwung hin zu einem an externer Kommunikation 
orientierten Ansatz vollzogen. Die zunehmende Diskrepanz zwischen einer 
beträchtlichen Zufriedenheit mit der Qualität der kommunalen Dienstleistun
gen und einer deutlich geringeren Zufriedenheit mit der Qualität der lokalen 
Demokratie soll in Tilburg durch eine verstärkte Hinwendung zu einer bürger
bezogenen Nachfrage- und Problemorientierung überbrückt werden.82 Gover
nance meint in diesem Sinne eines Gegenbegriffs zu New Public Management 
»ein Konzept ... , das die Umweltbeziehungen öffentlicher Verwaltung the
matisiert, also die Verbindungslinien zu Bürger und Zivilgesellschaft, zu Un
ternehmen und Marktwirtschaft, zu Politik und Demokratie«83. 
Im Kern ist die Erfassung des Govemance-Ansatzes als »Gegenbegriff« zum 
New Public Management-Zugang nicht als alternierendes Steuerungskonzept 
zu verstehen, sondern als konzeptionelle Abgrenzungen bezeichnende Ergän
zung des New Public Management. 84 Insbesondere hat die Konzentration des 

81 Zum Tilburger Modell Rolf Krähmer, Das Tilburger Modell der Verwaltungsorganisation 
und Verwaltungsfiihrung, 1992. 

82 Frank HendrikslPieter Tops, Der Wind des Wandels: New Public Management in der nie
derländischen Gemeindeverwaltung, VerwArch 92 (2001), S. 560 (571 ff.). 

83 Klaus König, Öffentliches Management und Govemance als Verwaltungskonzepte, DÖV 
2001, S. 617 (621 f.). Vgl. noch Kommission der Europäischen Gemeinschaften KOM 
(2001) 428 endgültig vom 25.7.2001, Europäisches Regieren, Ein Weissbuch; Beate Koh
ler-KochiRainer Eising, The Transformation ofGovemance in the European Union, 1999; 
Klaus König/Markus Adam (Hrsg.), Govemance als entwicklungspolitischer Ansatz, 2001; 
OECD, Govemance im 21. JahrllUndert, 200 1; Christian Theobald, Zur Ökonomik des Staa
tes: good govemance und die Perzeption der Weltbank, 2000. 

84 Elke Löffler, Governance - die neue Generation von Staats- und Verwaltungsmodernisie
rung, VM 2001, S. 212 (214). 
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New Public Management auf die Reform öffentlicher Bürokratien nicht 
zwangsläufig zu einer Steigerung der Steuerungs fähigkeit der Politik geführt. 
Die Institutionalisierung eines ökonomischen Modellen folgenden Informati
onsiransfers läuft nicht gleichsinnig zu der politischen Meinungs- und Ent
scheidungsbildung. Die Governance-Perspektive fordert der Verwaltung Ko
operationsfähigkeit, die Optimierung der Außenbeziehungen ab.85 

Nichts anderes gilt für den Gedanken der Verantwortungsteilung zwischen 
Staat und Gesellschaft, der Ausdruck einer Neubestimmung des Verhältnisses 
zwischen Staat und Bürger ist. Der vom Grundgesetz verfasste Staat steht in 
einer Gesamtverantwortung mit der Gesellschaft zur Erfüllung der zu bewäl
tigenden Aufgaben.86 Insoweit lässt sich von einer Verantwortungsgemein
schaft von Staat und Bürgern sprechen.87 Verantwortungsteilung beinhaltet 
mithin ein Zweifaches: eine Arbeitsteilung zwischen staatlichen, halbstaat
lichen und privaten Akteuren bei der Erledigung von im öffentlichen Interesse 
liegenden Aufgaben sowie die Organisation von Kooperationsarenen zur 
Realisierung dieser Arbeitsteilung.88 Verantwortungsteilung ist daher nicht 
statisch auf die einmalige Zuweisung von Aufgaben, sondern dynamisch auf 
Koordinierung von durch unterschiedliche Handlungsrationalitäten geprägte 
Rollen angelegt,89 ist kein Rückzug des Staates von der Aufgabenerfiillung, 
vielmehr ein »Formwandel staatlicher Machtausübung«, der durch »das Zu
sammenwirken, die Kombination von gesellschaftlicher Selbstregelung und 
politischer Steuerung« bestimmt ist.90 Modus zur Verwirklichung dieses 
Formwandels ist die Kooperation zwischen selbstregulativen Potentialen und 
Steuerungsinstanzen, zwischen Privaten und Verwaltung. Ohne eine solche 
Kooperation ist eine steuernde Beeinflussung von gesellschaftlicher Selbstre
gulierung kaum möglich.91 Verantwortungsteilung und Kooperation zwi
schen staatlichen und gesellschaftlichen Akteuren sind unmittelbar aufeinan
der bezogen. Neben die Steuerung durch hoheitliches Gebot tritt die Steue-

85 Löffier (Anm. 84) S. 213 f. 
86 Rainer Pitschas, Verwaltungsverantwortung und Verwaltungsverfahren, 1.?90, S. 237 f.; 

Peter Saladin, Verantwortung als Staatsprinzip, 1984, S. 161; Jan Ziekow, Uber Freizügig
keitund Aufenthalt, 1997, S. 386 ff. 

87 Pitschas (Anm. 86) S. 237 f. 
88 Hoffmann-Riem, Verantwortungsteilung (Anm. 15), S. 52; Hans-Heinrich Trute, Verant

wortungsteilung als Schlüsselbegriff eines sich verändernden Verhältnisses von öffentli
chem und privatem Sektor, in: Schuppert (Hrsg.), Jenseits von Privatisierung und »schlan
kem« Staat, 1999, S. 13. 

89 Trute (Anm. 88) S. 13 f. 
90 Renale Mayntz, Politische Steuerung: Aufstieg, Niedergang und Transfonnation einer Theo

rie, in: von Beyme/Offe (Hrsg.), Politische Theorien in der Ära der Transformation, 1996, S. 
148 (163). Vgl. hierzu noch Udo Di Fabio, Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen 
gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, VVDStRL 56 (1997), S. 
235 ff.; Matthias &hmidt-Preuß, Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaft
licher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, VVDStRL 56 (1997), S. 160 ff. 

91 Hoffmann-Riem, Verantwortungsteilung (Anm. 15), S. 50. 
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rung durch Kooperation.92 Diese Verantwortungsteilung zwischen Staat und 
Gesellschaft steht in einem Bezug zur Implementation eines wirkungsorien
tierten Verwaltungsmanagements. 93 

2. Vernetzte Verantwortungskreise als Impulsgeber fiir das Verwaltungs
veifahren 

Die Dezentralisierung von Verantwortungseinheiten und Abtlachung von 
Hierarchieebenen verabschiedet nicht inneradministrative hierarchische Zu
ordnungen, sondern setzt auf die Abkehr von einem Detailzugriff der höheren 
Hierarchieebene auf die Entscheidung der nachgeordneten, und zwar sowohl 
hinsichtlich der Ressource Information als auch bezüglich der Festlegung von 
Entscheidungsinhalten. 94 Der Übergang von der Detail- zur Globalsteuerung 
verteilt Verantwortung: Die dezentralisierten Verantwortungseinheiten kon
zentrieren Aufgabe, Erledigungskompetenz sowie Ressourcen- und Ergebnis
verantwortung.95 Wolfgang Hoffinann-Riem hat zu Recht hervorgehoben, 
dass dieser Wandel eine wechselseitige Verhaltenssicherheit der verschiede
nen Hierarchieebenen voraussetzt.96 Die Neuverteilung der Verantwortung 
zwischen zentraler und dezentralisierter Verwaltungsebene weist der letzteren 
ein hohes Maß selbstregulativer Verantwortung zu, das einer Einbettung in 
eine auf Kooperation und Koordination setzende Organisation von Verant
wortungswahrnehmung bedarf. Eine solche Kooperation in der Verantwor
tung vermag die notwendige Vertrauenskultur zu erzeugen und zu stabilisie
ren.97 

Versucht man, diese Überlegungen mit den früheren zur Verantwortungstei
lung zwischen Verwaltung und Gesellschaft (0. III 1) zusammenzuführen, so 
ließe sich von zwei miteinander vemetzten Verantwortungskreisen sprechen. 
Den einen Kreis bildet die durch das Neue Steuerungsmodell eingerichtete 
dezentralisierte Verantwortungsordnung. Deren prägende Elemente sind 
Kooperation, Kommunikation und Transparenz.98 Sie beherrschen auch den 

92 Vgl. aus der umfangreichen Literatur nur Peter Amold, Kooperatives Handeln der nicht
hoheitlichen Verwaltung, in: DoseNoigt (Hrsg.), Kooperatives Recht, 1995, S. 211 ff.; 
Arthur Benz, Kooperative Verwaltung, 1994; Nico!ai Dose, Die verhandelnde Verwaltung, 
1997; Helge Rossen, Vollzug und Verhandlung, 1999. 

93 Rainer Pitschas, Dienstleistungsverwaltung und serviceorientierte Rechtskonkretisierung, 
BayVBI. 2000, S. 97 (99). 

94 Wolfgang Hoffmann-Riem, Verwaltungskontrolle - Perspektiven, in: Schmidt-AßmannI 
Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungskontrolle, 2001, S. 325 (344). 

95 Hoffmann-Riem, Verantwortungsteilung (Anm. 15), S. 56. 
96 HojJmann-Riem (Anm. 94) S. 364. 
97 Hoffinann-Riem, Verantwortungsteilung (Anm. 15), S. 57 ff. 
98 Jan Ziekow, Modemisierung des Verfahrensrechts, in: König/Merten (Hrsg.), Verfahrens

recht in Verwaltung und Verwaltungsgerichtsbarkeit, 2000, S. 69 (76). 
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zweiten Verantwortungskreis, der die Beziehungen der Verwaltung zu ihrer 
Umwelt, insbesondere zwn Bürger wnfasst. Schnittstelle dieser Verantwor
tungskreise ist die nach dem AKV-Prinzip verantwortliche dezentralisierte 
Einheit. Ihre Aufgabe ist es, die Steuerungsmodi des einen Schaltkreises für 
das Handeln im anderen Schaltkreis operabel zu machen: 

Außenhandeln 

interner 
Verantwortungskreis 

externer 
Verantwortungskreis 

Als Verantwortungskreise lassen sich diese beiden miteinander vernetzten 
Schaltkreise deshalb bezeichnen, weil es in beiden Kreisen um die Verteilung 
von Verantwortung geht: zum einen zwischen Politik und Verwaltung und in
nerhalb der Verwaltung auf dezentralisierte Einheiten, zum anderen zwischen 
Verwaltung und Bürgern bei der Wahrnehmung von im öffentlichen Interesse 
liegenden Aufgaben. Allerdings darf die Gliederung in zwei Verantwortungs
kreise nicht dahingehend missverstanden werden, dass hierdurch die tradierte 
Unterteilung in Innenrecht und Außenrecht99 aufgegriffen würde. Dies würde 
dem o. 12 dargelegten ganzheitlichen Verständnis des Verwaltungsverfahrens 
zuwiderlaufen. Das Modell vernetzter Verantwortungskreise soll vielmehr 
den Blick darauf lenken, dass jenes Verständnis des Verwaltungsverfahrens 

99 Dazu Hans-Uwe Erichsen, Der Innenrechtsstreit, in: ders./Hoppe/von Mutius (Hrsg.), 
System des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes, Festschrift für Christian-Friedrich 
Menger, 1985, S. 211 (213 ff.); Walter Krebs, Verwaltungsorganisation, in: IsenseelKirch
hof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 3, 2. Aufl. 
1996, § 69 Ru. 26 ff.; Klaus Lange, Iunenrecht und Außenrecht, in: Hoffinann-Rieml 
Schmidt-AßmannlSchuppert (Hrsg.), Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 1993, S. 
307 ff. 
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die Restrukturierung des administrativen Binnenbereichs mit der Reformulie
rung der Außenbeziehungen der Verwaltung zusammenführt. Gerade der um
fassende Verfahrensbegriff lässt es als sinnvoll erscheinen, Anforderungen, 
die aus den beiden Verantwortungskreisen auf das Verfahren einwirken, in 
das ganzheitliche Modell zu integrieren. 
Beispiel für eine hiermit in Bezug genommene instrumentelle Korrelation 
sind das Qualitätsmanagement im externen und das Controlling im internen 
Verantwortungskreis. Hermann Hill hat dies auf den Punkt gebracht, indern er 
die Instrumente des Qualitätsrnanagements als »bürgergesteuertes V erwal
tungscontrolling« bezeichnet hat1OO• In der Tat macht ein in Permanenz durch
zuführendes Qualitätsmanagement nur dann Sinn, wenn es mit dem Con
trolling der Verwaltung verbunden wird. 
Entsprechendes gilt für das Verhältnis von Kontraktrnanagement und Verwal
tungskooperation: Wesentliches Mittel zur Implementation des Neuen Steue
rungsmodells als kooperative Verantwortungsordnung ist das Kontraktrnana
gement. Konsentierte Zielvereinbarungen grenzen Verantwortung ab und 
schaffen einen »kooperativen Verantwortungsverbund«lOl. Im externen Ver
antwortungskreis entspricht dem die Verwaltungskooperation zwischen Ver
waltung und Privaten (s. dazu o. III 1). 

~-.... ---._. ----" .. -_. --~ 

: Controlling : . . . . 
:._------... ----------_ . .: 

r----v~~~~:----] r---.--.~;;oo~:- ... ---] 
: kooperation ~ ~ management l 
~_ ...... _. ___ ... __ ... ________ .: L. ___ .. __________ ... _. ____ . ___ 1 

100 Zitiert nach Spitzer (Anrn. 80) 8.146. 

interner 
Verantwo~kreD 

externer 
Verantwortungskreis 

101 HojJmann-Riem, Verantwortungsteilung (Anrn. 15),8.61. 
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3. Wandlungen des materiellen Verwaltungsrechts und Prozeduralisierung 

Ein wesentlicher Ausgangspunkt für Änderungen des Verwaltungsverfahrens 
sind die in der Konsequenz des Neuen Steuerungsmodells liegenden Ände
rungen des materiellen Verwaltungsrechts. Insoweit fordert das Neue Steue
rungsmodell einen Paradigmenwechsel. Der Steuerung durch Zielvereinba
rungen entspricht auf normativer Ebene ein Übergang von der Konditional
zur Aufgaben- oder Konzeptsteuerung.102 Die gesetzgeberische Formulierung 
von Zielen wird im Wege von Zielvereinbarungen konkretisiert. Der Wechsel 
von der legislativen Handlungsprogrammierung zu einem von der Verwal
tung auszufüllenden offenen Konkretisierungsrahmen führt zur Offenheit der 
Lösungsmodi im Einzelfall. Gegenüber der Wahl einer Handlungsform tritt 
die situationsgerechte und dialogisch angelegte Erreichung des gesteckten 
Ziels in den Vordergrund.103 

Ninunt man auch hier das Modell vernetzter Verantwortungskreise in den 
Blick (0. III 2), so müssen die durch die Verantwortungsdezentralisierung im 
internen Verantwortungskreis entstandenen, einer Detailsteuerung entzogenen 
Handlungsspielräume einerseits und die durch den Wandel der normativen 
Progranunierung im externen Handlungskreis angelegte Konkretisierungs
offenheit andererseits instrumentell verarbeitet werden. Insoweit kann dem 
Ansatz von Rainer Pitschas gefolgt werden, der für die zu leistende Institutio
nalisierung von Subjektivität die Anerkennung einer individualisierten Maß
stabsbildungskompetenz eingefordert hat.104 Diese Maßstabsbildungskompe
tenz konstituiert sowohl verwaltungsintern als auch im Außenverhältnis Hand
lungsfreiräume, die einer individualisierten Konkretisierung bedürfen.105 

Mit der Rücknahme der materiellen legislatorischen Determinierung der Ver
waltungsentscheidung einher gehen muss eine prozedurale Regulierung.106 

Sie öffnet FlexibilitätsspielräumelO7, indem sie Entscheidungsverfahren kon
stituiert und Kommunikationsarenen organisiert108• In dieser spezifischen In-

102 Daniel Kettiger, Wirlrungsorientierte Gesetzgebung, VM 2001, S. 226 (230). Vgl. zur Typo
logie Reiner Schmidt, Flexibilität und Innovationsoffenheit im Bereich der Verwaltungs
maßstäbe, in: Hoffinann-RiernlSchmidt-Aßrnann (Hrsg.), Innovation nnd Flexibilität des 
Verwaltungshandelns, 1994, S. 67 ff. 

103 Vgl.Hill(Anm.61)S.140. 
104 Pitschas (Anm. 93) S. 102. 
105 Pitschas (Anm. 93) S. 102. 
106 Zum Gedanken der ProzeduraIisierung vgl. etwa Gralf-Peter Calliess, Prozedurales Recht, 

1999; Thomas Vesting, Prozedurales Rundfunkrecht, 1997. 
107 Vgl. Karl-Heinz Ladeur, Selbstorganisation sozialer Systeme und ProzeduraIisierung des 

Rechts, in: Grimm (Hrsg.), Wachsende Staatsaufgaben - sinkende Steuerungsfähigkeit des 
Rechts, 1990, S. 187 (203). 

108 V gl. Klaus Eder, Prozedurales Recht und Prozeduralisierung des Rechts, in: Grimm (Hrsg.), 
Wachsende Staatsaufgaben - sinkende Steuerungsf"abigkeit des Rechts, 1990, S. 155 (156); 
Evelyn Hagenah, Neue Instrumente für eine neue Staatsaufgabe: Zur Leistungsfähigkeit pro
zeduralen Rechts im Umweltschutz, in: Grimm (Hrsg.), Staatsaufgaben, 1994, S. 487 (492). 
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bezugnahme der Kompetenzen aller Beteiligten begegnet das Prozeduralisie
rungskonzept sowohl den sich aus der Verantwortungstrennung und -dezen
tralisierung (dazu u. III 4) im Neuen Steuerungsmodell als auch den sich 
durch den Ansatz des Qualitätsmanagements (dazu u. III 8) ergebenden Fol
gerungen. 
Allerdings ist zu beachten, dass die Interessen der Beteiligten nicht selten zu 
einer konditionalen Programmierung tendieren. Sie ermöglicht es der Politik, 
eine gleichbleibende Produktqualität weitgehend zu präformieren,109 ermög
licht der Verwaltung insbesondere bei routinisierten Vorgängen eine schnelle 
und kostengünstige VerfahrensdurchführungllO und erzeugt gegenüber dem 
Kunden Erwartungssicherheit. Notwendig ist daher eine Differenzierung der 
legislativen Programmierungsdichte nach der Aufgaben- und Entscheidungs
struktur .1ll 

4. Dezentralisierung 

Durch die Dezentralisierung werden für den Bürger als Kunden die Verant
wortlichkeiten transparent. Es werden Spielräume für ein auf Kommunika
tion aufbauendes konsensorientiertes Verwaltungshandeln eröffnet, das dem 
traditionellen öffentlich-rechtlichen Denken in Kategorien der Subordination 
nicht mehr in vollem Umfimg entspricht. Der Übergang zur Konzeptsteue
rung verlangt die Organisation von Kommunikationsarenen mit dem Bürger 
als Kunden, die einen Dialog über die situationsgerechte Zielerreichung er
möglichen. 
Der Dezentralisierungsansatz konkretisiert sich in der integrierten Sachbear
beitung, bei dem ein Ansprechpartner für die komplette Betreuung eines An
liegens des Bürgers bereitsteht.1l2 Vorbilder sind einerseits die Bürgerbüros, 
wie sie in vielen Kommunen eingerichtet sind, 113 andererseits das behördliche 
Projektmanagement bei der Verwirklichung von Großvorhaben. Notwendig 
ist der Übergang von der Art- zur Mengenteilung bei der Gestaltung der Ar
beitsabläufe im größtmöglichen Umfang. Während bei der Artteilung ein Be
arbeiter nur einen spezifizierten Schritt eines mehrteiligen Ablaufs ausführt, 

109 Maximilian Wallerath, Die Änderung der Verwaltungskultur als Refonnziel, Verw. 2000, 
S. 351 (375). 

110 Andreas Voßkuhle, Der Wandel von Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozeßrecht in der 
lnfonnationsgesellschaft, in: Hoffmann-RiemlSchmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht 
in der Informationsgesellschaft, 2000, S. 349 (393 f.). 

111 Wallerath (Anm. 109) S. 375. 
112 &hiedner (Anm. 33) S. 75. 
113 S. nur Gudnm Klee-Kruse, BfugerBüros als innovative kommunale Serviceagenturen, 

1995; Dieter Kraemer/Harald Kaufimg, BÜfgerämter sind nur der Anfang, VR 2000, 
S. 200 ff.; Gerd}J. Müller, Einrichtung von BürgerbürosN erbesserung der Dienstleistungs
orientierung, DOD 2000, S. 16 ff. 

370 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


liegt bei der Mengenteilung der gesamte Arbeitsablauf gleichsam in einer 
HandY4 Hierdurch werden zum einen die Leistungsprozesse durch Reduzie
rung der Transport-, Liege- und bei jedem weiteren Bearbeiter desselben Vor
gangs jeweils neu anfallenden Einarbeitungszeiten prozessorientiert opti
miert.1l5 Zum anderen ennöglicht die Konzentration der Bearbeitung einen 
kompetenten Dialog des Bearbeiters mit dem Kunden über dessen Anliegen. 
Soweit sich jedenfalls partiell eine Beibehaltung der Artteilung als notwendig 
erweist, könnte dem Konzentrationsgedanken dadurch Rechnung getragen 
werden, dass der nach außen allein zuständige »Verfahrensmanager« ggf. er
forderliche weitere Schritte wie die Einholung verschiedener Genehmigungen 
organisiert und produktorientierte Bearbeitungsteams1l6 gebildet werden. 
Hierdurch wird gleichzeitig die Produktorientierung gestärkt, indem sich die 
Produktverantwortung in einer gesamtheitlichen Produktbearbeitung fokus
siert.117 Konsequenz dessen ist eine selbstregulative und situative Verfahrens
gestaltung der dezentralisierten Einheiten, 118 die lediglich über das Con
trolling und die ggf. anschließende kooperativ veranlasste Korrektur in Ziel
vereinbarungen an übergeordnete Gesamtstrategien rückgekoppelt wird. 

5. Outputorientierong 

Soweit sie das Verwaltungsverfahren betrifft bedeutet Outputorientierung vor 
allem die Ziel- und Ergebnisorientierung der Ablauforganisation, ihre Aus
richtung auf das erreichbare Optimum. Outputorientierung beinhaltet mithin 
ein Gebot zur Optimierung des Verfahrens. Dabei ist zu beachten, dass der 
Faktor »Zeit« im Verwaltungsverfahrenl19 nur einer unter mehreren optimier
baren Parametern ist120• Die Erzielung einer möglichst kurzen Durchlaufzeit 
ist keineswegs der fiir die Qualität des Produkts allein beherrschende Ge
sichtspunkt.121 Hinzu tritt vielmehr der Gesichtspunkt der Kosten fiir Verwal
tung und Kunden. 

114 Klaus Deckert/Ferdinand Wind, Das Neue Steuerungsmodell, 1996, S. 113. 
115 DeckertJWjnd(Anm.114) S. 115 ff. 
116 Ausführlich &hiedner (Anm. 33) S. 150 ff. 
117 Vgl. Schiedner (Anm. 33) S. 134. 
118 Arno Scherzberg, Die öffentliche Verwaltung als infonnationelle Organisation, in: Hoff

mann-RiemlSchmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Infonnationsgesellschaft, 
2000, S. 195 (204 f.). 

119 Dazu Sandra Stefanie Eversberg, Der Zeitfaktor im bundesimmissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren, 1999; Paul Kirchhof, Verwalten und Zeit, 1975; Clemens Oerlel, 
Der Zeitfaktor im öffentlichen Wirtschaftsrecht, 1992; Paul Rombach, Der Faktor Zeit im 
umweltrechtlichen Genehmigungsverfahren, 1994. 

120 Darstellung einiger der zur Beschleunigung von Verwaltungsverfahren in Betracht kom
menden Maßnahmen bei Jan Ziekow, Zügige Verwaltungsverfahren, in ders. (Hrsg.), 
Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, 1998, S. 51 (67 ff.). 

121 A. A. DeckertIWind (Anm. 114) S. 99. 
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Die Zusarnmenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung in dezentra
lisierten Bearbeitungseinheiten setzt den.Kern der Outputorientierung in der 
Optimierung des Ressourceneinsatzes (vgl. schon o. 11 2). Effizienz im Sinne 
der Zielerreichung bei einem bestimmten Wirksamkeitsgrad unter Einsatz der 
minimal dafiir erforderlichen Ressourcen122 ist eines der zentralen Leitmotive 
des Neuen Steuerungsmodells. In Verbindung mit der Öffnung der Konkreti
sierungsmaßstäbe fiir die handelnden Verwaltungseinheiten (0. III 3) stehen 
effizienzorientiertes Handeln ermöglichende Optionen zur Verfügung. Das 
im Neuen Steuerungsmodell vorgesehene Verbleiben nicht in Anspruch ge
nommener Ressourcen bei den Betriebseinheiten setzt Anreize, die Optionen
wahl unter Effizienzgesichtspunkten auszuüben.123 Die Bewertung der Effizi
enz steht im Mittelpunkt des operativen (Budget-) Controllings (s. o. II 4). 
Gleichwohl ist auch die Effizienz nur eines der zu optimierenden Elemente. 
Das einseitige Abstellen auf Effizienz würde die umfassend zu denkende Op
timierungsaufgabe verfehlen.124 Die Effizienzgesichtspunkte sind vielmehr 
ins Verhältnis zu anderen Aspekten wie beispielsweise der durch das Quali
tätsmanagement ermittelten Interessenrelationen (u. III 8) zu setzen. Je mehr 
diese anderen Gesichtspunkte bereits bei der Produktdefinition berücksichtigt 
wurden, desto mehr tritt bei der Leistungserbringung deren Effizienz in den 
Vordergrund Diese Notwendigkeit, Effizienzkriterien flexibel handhaben zu 
können, weist auf eine eingeschränkte Möglichkeit der verbindlichen Defini
tion von Effizienzanforderungen hin (dazu u. IV 1). 
Für die Ausfiillung dieses Optimierungsgebots stehen verschiedene Verfahren 
wie das top down ansetzende Process Reingeneering125 oder das der bottom 
np-Perspektive verpflichtete Kaizen-Prinzip zur Verfügung. Ihr Ziel muss es 
sein, die eine situationsgerechte Bewältigungsleistung erleichternde »Verfah
renssouveränität« der Behörde zu erhöhen. 126 

122 Woifgang Hoffmann-Riem, Effizienz als Herausforderung an das Verwaltungsrecht- Einlei
tende Problemskizze, in: derslSchmidt-Aßmann (Hrsg.), Effizienz als Herausforderung an 
das Verwaltungsrecht, 1998, S. 11 (17). Eingehend zur Begriftlichkeit Eberhard Schmidt
Aßmann, Effizienz als Herausforderung an das Verwaltungsrecht - Perspektiven der ver
waltungsrechtlichen System bildung -, in: ebda., S. 245 (246 ff.). 

123 S. zu diesem Zusammenhang Hoffmann-Riem (Anm. 122) S. 51. 
124 Vgl. Wolfgang Hoffmann-Riem, Organisationsrecht als Steuerungsressource - Perspektiven 

der verwaltungsrechtlichen Systembildung, in: Schmidt-AßmannlHoffinann-Riem (Hrsg.), 
Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, 1997, S. 355 (389); Rainer 
Pitschas, Verwaltungsmodemisierung und Verwaltungsrecht im »schlanken Staat«, VM 
1996, S. 163 (165). 

125 Vgl. dazu Anm. 40 und Klaus Lenk, »Business Process Re-Engineering«: Sind die Ansätze 
der Privatwirtschaft auf die öffentliche Verwaltung übertragbar?, in: Traunmüller (Hrsg.), 
Geschäftsprozesse in öffentlichen Verwaltungen, 1995, S. 27 ff. 

126 Hill (Anm. 55) S. 88. 
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6. Kontraktmanagement 

Konkretisieren Zielvereinbarungen dialogisch die im legislatorischen Pro
gramm offen gelassenen Handlungsspielräume (0. III 3), so bleibt daneben für 
hierarchisch determinierte Verwaltungsvorschriften klassischen Typs kaum 
noch Raum. Einseitig-hierarchische Steuerung, die die Autonomiespielräume 
der dezentralisierten Einheiten verengt, liegt quer zu den Grundbedingungen 
des Neuen Steuerungsmodells. Das von der politischen bis auf die Sachbear
beiterebene heruntergezonte Kontraktmanagement lässt kein Bedürfuis für 
den Erlass von Verwaltungsvorschriften offen. Eine Ausnahme kann lediglich 
für solche Verwaltungsvorschriften gelten, deren Erlass in einem besonderen 
Verfahren ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist (vgl. § 48 BImSchG) oder 
die als allgemeine Verwaltungsvorschriften koordinierende Wirkung für meh
rere Verwaltungen eröffnen sollen.127 

Der Vorschlag, aus einer Typisierung der unterschiedlichen Arten und Inhalte 
von Zielvereinbarungen ein Rechtsregime für Innenrechtsverträge zu entwik
keln,128 schließt an die Vorgehensweise nach Referenzgebieten129 an. Doch 
ist davon auszugehen, dass sich im politischen Prozess klare und messbare 
Zielsetzungen kaum entwickeln lassen. Wegen der Notwendigkeit der Be
rücksichtigung einer Vielzahl von Referenzsystemen lässt sich eine klare 
Managementsteuerung nach Zielvorgaben und Outputs nicht herstellen. l3O 

Das Kontraktmanagement ist insbesondere der Ort, die Leistungen nicht nur 
über Output-, sondern auch über Outcome-Ziele in Zielvereinbarungen zu de
finieren. 131 

Als Beispiel kann der für das Neue Steuerungsmodell zentrale Gesichtspunkt 
der Effizienz (s. o. III 5) dienen. Effizienzvorgaben lassen sich in Zielverein
barungen nicht in einer für die dezentralisierte Einheit verbindlichen Weise 
konkretisieren. Das Neue Steuerungsmodell setzt auf Selbstregulierung der 
Aufgabenwahmehmung durch diese Einheiten innerhalb des im Haushalts
plan ausgewiesenen Budgets. Der mit der Einheit von Aufgaben- und Res
sourcenverantwortung eröffuete Rahmen situativer Konkretisierung würde 

127 Vgl. für den Erlass von »Globalrichtlinien« Hoffmann-Riem (Anm. 124) S. 385. 
128 So Schmidt-Aßmann, Verwaltungskontrolle: Einleitende Problemskizze, in: Schmidt

AßrnannlHoffinann-Riem (Hrsg.), Verwaltungskontrolle, 2001, S. 9 (43). 
129 Dazu Eberhard Schmidt-Aßmann, Zur Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts, in: 

Hoffinann-RiemJSchmidt-AßmannlSchuppert (Hrsg.), Reform des Allgemeinen Verwal
tungsrechts, 1993, S. 11 (14 f.); ders., Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 
1998, S. 8 ff. 

130 Jörg Bogumil, Die Umgestaltung des Verhältnisses zwischen Rat und Verwaltung - das 
Grundproblem der Verwaltungsmodemisierung, VerwArch 93 (2002), S. 129 (131). 

131 Frank Nullmeier, Input, Output, Outcome, Effektivität und Effizienz, in: Blanke/von Ban
demerlNullmeierlWewer (Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsreform, 2. Aufl. 2001, S. 357 
(361 f.). 
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konterkariert, wenn die Bearbeitungseinheit die Effizienzbewertung nicht in 
vollem Umfang selbst zu leisten hätte. Ob sie ihr Budget ausschöpft oder ver
sucht, über Effizienzsteigerungen Einsparungen zu erzielen, die ihr verblei
ben, liegt in ihrer Einschätzung. Die zur Beurteilung der Angemessenheit des 
ausgewiesenen Budgets für die Erfiillung der jeweiligen Aufgaben erforderli
chen Informationen werden im Controlling transportiert und können zu bud
getbezogenen Reaktionen führen. Innerhalb des Budgetrahmens aber sind 
spezifizierte Effizienzvorgaben systemfremd. 
Die Leistungspflichten der dezentralisierten Verwaltungseinheiten lassen sich 
kaum in einem Maße spezifizieren und operationalisieren, dass eine sankti
onsauslösende Beurteilung der Zielerreichung möglich wäre.132 Kontraktma
nagement ist in diesem Sinne eine »weiche« Steuerung, die sich zwar als Ver
fahren der Zielformulierung verstetigen, jedoch nicht in einer Dichte systema
tisieren lässt, die einen Anknüpfungspunkt für ein generalisiertes Verfahrens
konzeptdarstellen könnte. Als kontralctmanagementadäquate Sanktionen 
kommen insbesondere Berichtspflichten, qualifizierte BegTÜndungslasten so
wie Revisionsklauseln in Betracht.133 

7. Controlling 

Das Neue Steuerungsmodell führt zu neuen Akzentsetzungen gegenüber dem 
tradierten Kanon von Verwaltungskontrollen. Mechanismen der Selbstkon
trolle innerhalb der dezentralisierten Einheiten gewinnen gegenüber hierar
chisch verarteten Kontrollen an Bedeutung.134 Selbst wenn man davon aus
geht, dass die klassische Rechtsaufsicht auch für eine entlang des Neuen 
Steuerungsmodells restrukturierte Verwaltung unverzichtbar bleibt,135 führt 
die notwendige Abkehr von der Konditionalsteuerung (0. III 3) zu einer Rück
nahme der inhaltlichen Maßstäbe der Rechtsaufsicht. Eine detailscharfe fach
auf sichtliche Einflussnahme auf die Einzelentscheidungen lässt sich mit dem 
Gedanken einer Globalsteuerung der verantwortlichen Einheiten nicht verein
baren.136 Die Instrumente inneradministrativer Kontrollen sind unter diesen 
Bedingungen einem Redesign zu unterziehen, das die Bereitstellung und Auf
bereitung von Informationen durch das Controlling in eine Beaufsichtigung 
der Strukturbedingungen des Verwaltungshandelns einbezieht.137 

132 Trute (Anm. 5) S. 279. 
133 Schmidt-Aßmann (Anm. 128) S. 43. 
134 Schmidt-Aßmann (Anm. 128) S. 27 f. 
135 So Schmidt-Aßmann (Anm. 128) S. 43. 
136 Vgl. Wolfgang Hoffmann-Riem, Finanzkontrolle der Verwaltung durch Rechnungshof und 

Parlament, in: Schmidt-AßmannlHoffinann-Riem (Hrsg.), Verwaltungskontrolle, 2001, S. 
73 (78); Schmidt-Aßmann (Anm. 128) S. 43. 

137 Pitschas (Anm. 74) S. 913 ff.; Schmidt-Aßmann (Anm. 128) S. 43. 
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Der Verantwortungsteilung im Neuen Steuerungsmodell (0. III 2) entspricht 
es, von einem Vorrang der Selbstkorrektur bei der operativen Kontrolle aus
zugehen.138 Das Lernen aus Fehlern muss in den definierten Verantwortungs
strukturen erfolgen.139 Instrumentell kann für diesen Lernprozess auf die Ele
mente des Qualitätsmanagements (u. III 8) zurückgegriffen werden. Erst dann 
wenn ein Fehler strategische Relevanz erlangen kann, verdichtet sich die 
Struktur- zu einer operativen Aufsicht. Entsprechende kommunikationsba
sierte Abgrenzungsverfahren lassen sich im Rahmen des Kontraktmanage
ments entwickeln. 

8. Qualitätsmanagement 

Qualitätsmanagement kristallisiert sich vor allem im Zugang der durch die 
bürgerschaftliche Öffentlichkeit bestimmte Kundenseite zur Gestaltung der 
Leistungsprozesse. Nicht allein die Leistungserbringer stehen in einer beson
deren Qualitätsverantwortung, denn Qualität kann nicht als ausschließlich 
durch die Verwaltung definierte Eigenschaft der Produkte verstanden werden. 
Vor der Folie einer Rücknahme punktgenauer Fachkontrollen und eines Über
gangs zu einer controllingunterstützten Globalsteuerung kann Qualitätsmana
gement auch eine - ergänzende - Kontrolle durch die Empfanger von Verwal
tungsleistungen sicherstellen, soweit es um die - mit den öffentlichen Interes
sen an der Leistungserbringung nicht notwendig identischen - Kundeninteres
sen geht. l40 Das Bestreben um Qualität bezieht sowohl die öffentlichen Inter
essen als auch die Bedarfe, Interessen und Wertvorstellungen der Bürger mit 
ein und verlangt die systematische Ermittlung von Kundeninteressen, bei
spielsweise durch Bürger- und Kundenbefragungen. Im weiteren sind Verfah
ren vorzusehen, die die Implementation dialogisch mit den Kunden entwik
kelter Entscheidungsparameter sicherstellen.141 Beispiele sind die Einführung 
periodischer Berichtspflichten gegenüber der allgemeinen oder einer näher 
spezifizierten Öffentlichkeit und die hierauf fußende gemeinsame Erarbeitung 
von Qualitätsstandards, 142 beispielsweise in Diskussionsforen. 
Während die Etablierung solcher allgemeiner Foren insbesondere für eine 
strategische Überprüfung der Verwaltungsaufgaben143 und ihrer Erfiillungs-

138 Vgl. Sybille Stöbe-Blossey, Schlanke Verwaltung (Lean Administation), in: Blanke/von 
Bandemer/Nullmeier/Wewer (Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsreform, 2. Aufl. 2001, S. 
262 (269). Die Korrelation von Verantwortung und Kontrolle betont zu Recht Hoffmann
Riem (Anm. 94) S. 338 ff. 

139 Hoffmann-Riem, Verantwortungsteilung (Anm. 15), S. 59. 
140 Trute (Anm. 5) S. 282 f. 
141 Pitschas (Anm. 93) S. 100. 
142 Trute (Anm. 5) S. 283. 
143 Vgl. zum Gesichtspunkt der Aufgabenkritik in diesem Zusammenhang Hili (Anm. 55) S. 

80. Allgemein zur Aufgabenkritik Hans Peter Bull, Wiedergewinnung von Handlungsspiel-
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modalitäten genutzt werden können, setzt ein aktives Beschwerdemanage
ment eher operativ an. Ziel ist die lernende Organisation.l44 Beschwerden von 
Bürgern werden systematisch in einen Prozess der permanenten Weiterent
wicklung und Verbesserung integriert. Eine externalisierte Verhaltenssicher
heit kann dabei durch die Fixierung erreichter Fortschritte durch verbindliche 
Verfahrensvorgaben erreicht werden. Beispielsweise können bestimmte Bear
beitungsstandards wie z. B. Bearbeitungsfristen garantiert werden,145 solange 
sichergestellt ist, dass hierdurch nur erreichte Stufen im fortgeführten Verbes
serungsprozess gesichert werden sollen146. 
Begreift man Qualitätsmanagement als dialogische Begleit- und Folgen
betrachtung von Verwaltungshandeln, so ist es als umfassendes System der 
planvollen Ermittlung und Verarbeitung von Kundeninteressen, Fehlern und 
Qualitätsmängeln zu verstehen. Die Verarbeitungsaufgabe fordert dabei zum 
einen eine fehlerfreundliche Gestaltung von Organisation und Verfahren. 
Fehler dürfen nicht als pathologisches Extrem, sondern müssen als in Rech
nung zu stellender Normalfall der täglichen Abläufe begriffen werden. We
sentlich ist, dass auch tatsächlich die Möglichkeit besteht, aus Fehlern zu ler
nen. Zum anderen können informationstechnische Lösungen genutzt werden, 
um seitens der Verwaltung Kundeninteressen kennenzulernen und auf das ei
gene Leistungsangebot rückzubeziehen sowie Kundenpflege zu betreiben. 
Die Einrichtung eines Citizen Relationship Management vermag eine entspre
chende Verstetigung der Beziehungspflege zu unterstützen.147 

IV. Rechtliche Regelungen 

1. Verwaltungsverfahrensrecht 

Für die Frage nach den verwaltungsverfahrensrechtlichen Aufnahmebedarfen 
des Neuen Steuerungsmodells ist der o. I skizzierte Steuerungsansatz des Mo
dells zu beachten, der gerade auf die Abkehr von regulativer Verfahrenssteue
rung setzt. Die normative Verfestigung einzelner Instrumente liegt durchaus 

räumen durch Aufgabenkritik?, in: Ziekow (Hrsg.), Handlungsspielräume der VelWaltung, 
1999, S. 33 ff.; Gisela Färber, Instrumente und Bedingungen fiir eine wirksame Aufgaben
kritik, in: JannlKöniglLandfriedIW ordelmann (Hrsg.), Politik und VelWaltung auf dem Weg 
in die transindustrielle Gesellschaft. Carl Böhret zum 65. Geb., 1998, S. 189 ff. 

144 Rainer Pitschas, Organisationsrecht als Steuerungsressource in der SozialvelWaltung, in: 
Schmidt-AßmannJHoffmann-Riem (Hrsg.), VelWaltungsorganisationsrecht als Steuerungs
ressource, 1997, S. 151 (161). 

145 Hili (Anm. 55) S. 81. 
146 Vgl. fiir Berlin Andreas Chmel, Das Neue Berliner VelWaltungsmanagement, 1999, S. 110. 
147 Vgl. Hinrich Bonin, Citizen Relationship Management, VM 2001, S. 216 ff. 
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quer zum ganzheitlichen Ansatz des Neuen Steuerungsmodells. Das Verfah
rensrecht wird daher im wesentlichen nur öffnend und Optionen anbietend 
wirken können. 
Ob es wirklich einer rechtlichen Verarbeitung des Kontraktmanagements hin
sichtlich der Einordnung, der Verbindlichkeit und des Leistungsstörungsre
gimes bedarf, darfbezweifelt werden.148 Andere europäische Staaten, die ihre 
Bürokratien nach den Ansätzen des New Public Management restrukturiert 
haben, interpretieren Kontraktmanagement als organisierte Verhandlungskul
tur ohne Sanktionsmechanismen. Zielvereinbarungen sind in diesem Ver
ständnis Mittel der Kontakt-, nicht der Kontraktsteuerung.149 Die Vorstellung 
einer lustitiabilität von Ziel vereinbarungen 150 wird deren kooperativem An
liegen nicht gerecht. Innerhalb eines ganzheitlichen Steuerungskreislaufs 
kann eine Fehlerfolgenregelung nur in einer kooperativen Bilanzierung und 
Korrektur bestehen. l5l Entsprechende Korrektur- und Sanktionsmöglichkei
ten sind in der Zielvereinbarung selbst vorzusehen.152 Mindestfolge muss eine 
gemeinsame Ursachenanalyse sein, deren Ergebnisse in die folgende Zielver
einbarung einfließen müssen.153 Umgekehrt muss auch die Erreichung der 
vereinbarten Ziele festgehalten und materiell oder immateriell honoriert wer
den.154 Sinnvoll zu regeln - nicht im Verwaltungsverfahrensgesetz, sondern 
in den jeweiligen Fachgesetzen - wären allenfalls die Grundelemente von 
Zielvereinbarungen und deren Fehlerfolgenkorrektur im Sinne der Zurverfü
gungstellung eines Handlungsrahmens, d. h. ohne die Eröffnung einer gericht
lichen Kontrollmöglichkeit. 
Wie die Entwicklung der Dogmatik zur Wirkung von Verwaltungsvorschrif
ten155 zeigt, sind die aus Zielvereinbarungen im Verhältnis zu Verwaltungs-

148 Für die rechtliche Verbindlichkeit der Kontrakte etwa Janbernd Oebbecke, Verwaltungs
steuerung im Spannungsfeld von Rat und Verwaltung, DÖV 1998, S. 853 (858 f.) Dagegen 
Hermann Pünder, Zur V erbindlichkeit d~ Kontrakte zwischen Politik und Verwaltung im 
Rahmen des Neuen Steuerungsmodells, DOV 1998, S. 63 ff.; OlajOtting, Kontraktmanage
ment in der Kommunalverwaltung, VR 1997, S. 361 (362 f.); Thomas R. Wolf, Die Verbind
lichkeit im kommunalen Kontraktmanagement, NordÖR 1999, S. 131 ff. 

149 Werner Jann, Verwaltungskulturen im internationalen Vergleich, Verw. 2000, S. 325 (346). 
150 So etwa Oebbecke (Anm. 148) S. 859. 
151 Hili (Anrn. 61) S. 146 f. 
152 Jens-Peter &hneider, Das Neue Steuerungsmodell als Innovationsimpuls für Verwaltungs

organisation und Verwaltungsrecht, in: Schmidt-AßmannfHoffmann-Riem (Hrsg.), Verwal
tungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, 1997, S. 103 (131 f.). 

153 BahnmüllerlfondorJ(Anrn. 62) S. 155. 
154 BahnmüllerlfondorJ(Anrn. 62) S. 155. 
155 Annette Guckelberger, Zum methodischen Umgang mit Verwaltungsvorschriften, Verw . 

. 2002, S. 61 (65 ff.); Hans Jarass, Bindungswirkung von Verwaltungsvorschriften, JuS 
1999, S. 105 (107 ff.); StejJen Kautz, Verhalteuslenkende Verwaltungsvorschriften und ihre 
unterschiedliche Bindungswirkung, Gew Arch 2000, S. 230 (231 ff.); Anno Leisner, Verwal
tungsgesetzgebung durch Erlasse, JZ 2002, S. 219 (221 ff.); Fritz Ossenbühl, Autonome 
Rechtssetzung der Verwaltung, in: IsenseelKirchhof(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland, Bd. 3, 2. Aufl. 1996, S. 65 Rn. 44 ff.; Achim Rogmann, Die 
Bindungswirkung von Verwaltungsvorschriften, 1998. 
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externen entspringenden Wirkungen ohne weitere Regelungsnotwendigkeit 
dogmatisch verarbeitbar. Beispiele sind Zielvereinbarungen, die die Kon1cre
tisierung von Rechtspositionen des Bürgers betreffen. Es bestehen keine 
größeren Schwierigkeiten, die zur Behandlung von Verwaltungsvorschriften 
entwickelten Ansätze für die Zielvereinbarungen mit Außenrechtsbezug fort
zudenken. 156 
Dem Gedanken der Dezentralisierung von Verwaltungseinheiten, die über 
Zielvereinbarungen und nicht über detaillierte Weisungen im Einzelfall ge
steuert werden, könnte in anderer Weise im Verwaltungsverfahrensgesetz 
Rechnung getragen werden. Zum einen könnte der bereits in mehreren Vor
schriften (etwa den §§ 71d, 71e und 78 VwVfG) anklingende Ansatz eines für 
ein Begehren des Bürgers nach außen einheitlich zuständigen behördlichen 
Ansprechpartners mit Blick auf das Dezentralisierungskonzept des Neuen 
Steuerungsmodells aufgegriffen werden (s. dazu 0.111 4). Regelungsstandort 
einer solchen Zielvorstellung könnte beispielsweise der § 10 VwVfG sein. 
Zum anderen könnte dem Gedanken einer dezentralisierten Verantwortung 
durch Unterbreitung einer Angebotsordnung Rechnung getragen werden, die 
eine Umsetzung der intern eröffneten Handlungsspielräume nach außen er
leichtert. Kooperatives Zusammenwirken zwischen der Verwaltung und Pri
vaten bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben ermöglicht situationsgerechte 
und flexible Lösungen im Einzelfall157 und kann als die Verlängerung des 
Kontraktmanagements über die Verwaltungsorganisation hinaus verstanden 
werden (vgl. o. 11 3). Die für eine solche Öffnung des Verwaltungsverfahrens
gesetzes für die Etablierung kooperativer Routinen in Betracht kommenden 
Maßnahmen sind an anderer Stelle entwickelt worden158 und seien hier nur 
kurz zusammengefasst. Im wesentlichen handelt es sich um folgendes: 

Erstens die Aufnahme strukturierender, aber nicht verbindlicher Regelun
gen für informale Kooperationen - unabhängig davon, ob diese in verbind
liche Handlungsformen münden sollen oder nicht. Diese Regelungen gel
ten unabhängig von der Zuordnung des Kooperationsgegenstandes zum 
privaten oder zum öffentlichen Recht. Der Begriff des Verwaltungsverfah
rens (hier) im Sinne des § 9 VwVfG, für dessen Beibehaltung im übrigen 
wegen des Zusammenhangs der darauf aufbauenden Regelungen gewich
tige Gründe sprechen,159 wird dadurch von Erweiterungsdruck entlastet. 

156 Vgl. Hili (Anm. 61) S. 148: » ... nach Art einer Ermessens- oder Abwägungskontrolle«. 
157 Zur Indienslstellung kooperativen Verwaltungshandelns für die Ziele des Neuen Steue

rungsmodells Rüdiger Nolte, Der subordinationsrechtliche Verwaltungsvertrag als Instru
ment der Grundwassersanierung, 2001, S. 99. 

158 Jan Ziekow, Verankerung verwaltungsrechtlicher Kooperationsverhältnisse (Public Private 
Partnership) im Verwaltungsverfahrensgesetz, in: ders. (Hrsg.), Public Private Partnership, 
Bd.2,2002. 

159 Kritisch hingegen Eberhard Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrecht in der Informationsgesell
schaft: Perspektiven der Systembildung, in: Hoffmaun-RiemlSchmidt-Aßmaun (Hrsg.), 
Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft, 2000, S. 405 (420). 
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• Zweitens eine deutliche Flexibilisierung und Reduzierung der Fehleran
flilligkeit des Rechts des öffentlich-rechtlichen Vertrages. Tendenz ist hier 
eine Rücknahme der Regelungsdichte auf das verfassungsrechtlich zwin
gend Gebotene und eine stärkere Akzentuierung der für die Kooperations
partner gegebenen Notwendigkeit, adäquate Lösungen in der Kooperation 
selbst zu entwickeln. 

• Drittens die Zurverfügungstellung eines Rechts des Verwaltungskoopera
tionsvertrags, die Kooperation unabhängig von der Zuordnung des Ver
tragsgegenstands zum öffentlichen Recht oder zum Privatrecht erleichtern 
und gestalten soll. Ein wesentliches Instrument ist hier die Verantwor
tungsbilanz, durch die die Behörde vor Abschluss eines Verwaltungsko
operationsvertrags ihre in der Verwaltungskooperation bestehende Ver
antwortung für die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe im Verhältnis zu 
dem privaten Kooperationspartner bewertet. 

Mehrere der im Rahmen eines solchen Verwaltungskooperationsrechts umzu
setzenden Regelungsansätze enthalten mit Blick auf den internen Verantwor
tungskreis des Neuen Steuerungsmodells vera1lgemeinerungsflihiges Poten
tial. 
Beispiel ist die Ankniipfung an den von Jens-Peter Schneider so bezeichneten 
Gedanken der nachvollziehenden Amtsermittlung. Im Verwaltungsrecht fin
den sich mehr und mehr Regelungen, die den Privaten verstärkt in die Kon
kretisierung des Sachverhalts einbinden. Bekanntestes Beispiel ist die in § 6 
UVPG statuierte Pflicht des Trägers des Vorhabens, der Behörde zu Verfah
rensbeginn die entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswir
kungen des Vorhabens vorzulegen. Die für die Erfüllung dieser Vorlage
pflicht erforderlichen tatsächlichen Grundlagen hat der Vorhabenträger selb
ständig zu ermitteln. Die Beschäftigung der Behörde mit dem Tatsachenmate
rial setzt erst ein, wenn der Vorhabenträger das von ihm zusammengestellte 
Material vorgelegt hat. Nunmehr hat die Behörde in sog. nachvollziehender 
Amtsermittlung die Angaben des Antragstellers zu prüfen: Sie darf sich dabei 
nicht auf eine reine Plausibilitätskontrolle anhand der vorgelegten Unterlagen 
und damit auf eine im Wesentlichen ungeprufte Übernahme der Angaben be
schränken, sondern muss diese kritisch würdigen und zumindest stichproben
artig Kontrollermittlungen vornehmen.l60 

Zahlreiche Vorschriften sehen vor, dass ein Anlagenbetreiber auf seine Ko
sten Messungen, Prüfungen oder Sachverständigengutachten veranlassen 
muss (vgl. §§ 26, 28 ff. BImSchG, § 40 Abs.3 KrW-/AbfG, § 19i Abs.2 

160 Jens-Peter Schneider, Nachvollziehende Amtsennittlung bei der Umwellverträglichkeits
prüfung, 1991, S. 126 tT.; ders., Kooperative Verwaltungsvenahren, VerwArch 1996, S. 38 
(55 f.). 
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WHG, § 3 Abs. I Nr. 2 PflSchG). Darüber hinaus sind Pflichten zur Doku
mentation und Mitteilung bestimmter Vorgänge an die Behörde vorgesehen 
(vgl. § 27 BImSchG, §§ 42, 43 KrW-/AbfG, § 12 Abs. I Nr. 5 AbfG, §§ 7 ff. 
StörfallVO). Diese Regelungen beruhen auf dem Charakter des Verwaltungs
verfahrens als Prozess der Infonnationsgewinnung und -verarbeitung (0. I 2). 
Sie sind im wesentlichen Reaktion auf die »Informationskrise« der Verwal
tung vor der Realität komplexer Wissensgenerierung.161 Als »EinbruchsteIle 
für Subjektivität« ist die Rekonstruktion des Sachverhalts in besonderem 
Maße auf Kommunikation und Infonnationsaustausch zwischen den Beteilig
ten angewiesen.162 Durch kommunikative Interaktion vennittelte Intersubjek
tivität ist insoweit der Versuch der Herstellung von Objektivität. Kooperative 
Sachverhaltskonkretisierung ist daher Ausdruck einer Verantwortungsteihmg 
(dazu o. III I), indem sie den Privaten in die behördliche Verantwortung für 
die Ermittlung des Tatsachenmaterials einbezieht. 
Gleichwohl können in der rechtlichen Bewertung behördlicher und privater 
Beitrag zur Sachverhaltsennittlung nicht vollständig gleichgewichtig sein. 
Der Untersuchungs grundsatz ist im rechtsstaatlichen Grundsatz der Gesetz
mäßigkeit der Verwaltung verankert163 und daher nicht aufgebbar. Die Ver
waltung kann sich aus der Verantwortung für die Erstellung einer entschei
dungstragenden Tatsachengrundlage nicht zurückziehen. Die Behörde darf 
sich nicht auf die ungeprüfte Übernahme des informationellen Kooperations
beitrags des Privaten beschränken, sondern muss nach den Grundsätzen der 
nachvollziehenden Amtsennittlung eine Kontrolle der privaten Konkretisie
rungsleistung durchführen. 
Für die Ennittlung der tatsächlichen Grundlagen für die Gestaltung von ver
traglichen Beziehungen zwischen der Verwaltung und Privaten ist vorge
schlagen wordenl64, die Zusammenarbeit der Vertragspartner bei der Sach
verhaltsennittlung im Gesetz zu verankern. Die Partner sollen so früh wie 
möglich erörtern, welche Tatsachen von dem Vertragspartner der Behörde zu 
ennitteln und welche Methoden und Dokumentationsmöglichkeiten dabei zu 
verwenden sind sowie welche Nachweise und Unterlagen von ihm erbracht 
werden. Die Behörde überprüft den von ihrem Vertragspartner ermittelten 
Sachverhalt und stellt, soweit dies erforderlich ist, eigene Ennittlungen an. Es 

161 S. Voßkuhle (Anm. 110) S. 352 ff. 
162 Rainer Pitschas, Allgemeines Verwaltungsrecht als Teil der öffentlichen Infonnationsord

nung, in: Hoffmann-RiemlSchmidt-AßmannJSchuppert (Hrsg.), Reform des Allgemeinen 
Verwaltungsrechts, 1993, S. 219 (287); vgl. auch Wolfgang Hoffmann-Riem, Ermöglichung 
von Flexibilität und Iunovationsoffenheit im Verwaltungsrecht, in: Hoffmann-Rieml 
Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Iunovation und Flexibilität des Verwaltungshandelns, 1994, S. 9 
(35 ff.); Voßkuhle (Anm. 110) S. 369. 

163 Carl Hermann We/Hans-Werner Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, 4. Aufl. 1998, 
§ 1 Rn. 9. 

164 Ziekow(Anm. 158). 
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ließe sich daran denken, diese Verstärkung des Prinzips der kooperativen 
Sachverhaltskonkretisierung in § 24 VwVfG zum Grundsatz zu erheben. Dies 
gilt über den Abschluss von Verträgen und der Beantragung begünstigender 
Verwaltungsakte hinaus auch für die Eingriffsverwaltung. Dass der dem Bür
ger über Rechtspositionen gewährleistete Rechtsschutz durch die ihm einge
räumte Möglichkeit, möglichst frühzeitig kommunikativ eingebunden zu wer
den, verstärkt wird, ist wiederholt herausgestellt worden.165 

Ein weiteres anschlussfähiges Element des Verwaltungskooperationsrechts 
ist der Versuch, Zukunftsoffenheit der vereinbarten Regelung mit der weitest
möglichen Aufrechterhaltung der Kooperation zu vereinbaren. Wenn das 
Neue Steuerungsmodell die Verwaltung als lernende Organisation etablieren 
will (0. III 8), so lässt sich dies verwaltungsverfahrensrechtlich insbesondere 
an zwei Punkten implementieren: 
Der erste ist die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen Behörde und 
Kunde von einem punktuellen Kontakt zu einer dialogischen Struktur. Es 
ließe sich beispielsweise daran denken, das Fehlerfolgenregime für Verwal
tungsakte als Optionenmodell auszugestalten. Die kooperative Beseitigung 
von Fehlern sollte grundsätzlich in die Kommunikationsstruktur einbezogen 
werden. Dem Privaten könnten Anreize dafür offeriert werden, sich an der 
Fehlerbeseitigung zu beteiligen. Zu denken wäre beispielsweise an Mitwir
kungsmöglichkeiten in Aufhebungsverfahren nach §§ 48, 49 VwVfG, eine 
reale Chance zur Einflussnahme auf den Inhalt der Entscheidung bei einer 
nachgeholten Anhörung oder eine eingeschränkte Aufhebbarkeit begünsti
gender Verwaltungsakte. In letzter Konsequenz liegt es in der Logik einer sol
chen dialogischen Struktur, auf die Bestandskraft des Verwaltungsakts zu ver
zichten. 
Dies ergibt sich auch aus einer anderen Überlegung: Der mit dem Übergang 
zur Konzeptsteuerung (0. III 3) verbundene Verlust der Bedeutung der Wahl 
einer Handlungsform bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Rolle des kon
ditional programmierten Verwaltungsakts. Ganzheitliche Modelle, wie sie 
bisher schon in der planerischen Abwägung166 bekannt waren, fordern von der 
Verwaltung komplexe Zielintegrationen. Entsprechend der kooperativ offe
nen Struktur der von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Bürger zu 
erbringenden Konkretisierungsleistung muss das Verfahren auch zukunftsof-

165 Helmuth Schulze-Fielitz, Kooperatives Recht im Spannungsfeld von Rechtsstaatsprinzip 
und Verfahrensökonomie, DVBl. 1994, S. 657 (664); StelkenslSchmitz (Anm. 31) § 9 
Rn. 21. 

166 Zur planerischen Abwägung Johannes Dreier, Die nonnative Steuerung der planerischen 
Abwägung, 1995; Christian Heime, Das planungsrechtliche Abwägungsgebot, NVwZ 
1986, S. 87 ff.; Martin Ibler, Die behördlichen Abwägungsspielräume bei Banleitplanung 
und Planfeststellung, JuS 1990, S. 7 ff.; Jan-Dirk Just, Emrittlung und Einstellung von 
Belangen bei der planerischen Abwägung, 1996; Ulf Sieg, Abwägung bei der straßenrecht
lichen Planfeststellung, ZUR 1994, S. 84 ff. 
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fen für Wancllungen der Verhältnisse und neue Lösungen sein. Die mit der 
Handlungsfonn des Verwaltungsakts auf das engste verknüpfte Bestands
kraftlehre steht damit auf dem Prüfstand.167 

Allerdings dürfte nicht für alle Bereiche des Verwaltungshandelns ein Ver
zicht auf die Bestandskraft empfehlenswert sein. Es bedarf einer exakten Ana
lyse, in welchen Bereichen die durch die Bestandskraft vermittelte Ver hal
tenssicherheit sowohl für die Verwaltung als auch für deren Kunden gegen 
eine Flexibilisierung spricht.168 Jedoch lässt sich aus den obigen Ausführun
gen ein Regel-Ausnahme-Verhältnis dahingehend entwickeln, dass die flexi
ble und zukunftsoffene Gestaltung der Beziehungen zwischen Verwaltung 
und Kunde die Regel, die Möglichkeit der Berufung auf die Bestandskraft die 
Ausnahme ist. 
Der zweite Punkt, an dem der Gedanke der lernenden Organisation verwal
tungsverfahrensrechtlich aufgegriffen werden kann, ist der gesetzliche Hin
weis auf ein Qualitätsmanagement im Sinne einer dialogischen Begleit- und 
Folgenbetrachtung von Verwaltungshandeln. Die skizzierte kooperative Feh
lerbeseitigung im Einzelfall könnte zu einem System der planvoUen Ennitt
lung und Verarbeitung von Fehlern und Qualitätsmängeln fortentwickelt wer
den. Doch ist es wenig sinnvoll, einzelne Instrumente des Qualitätsmanage
ments im Verwaltungsverfahrensgesetz als verbindlich vorzugeben. Ein -
etwa in § 10 VwVfG verankerter - Hinweis auf die Notwendigkeit der Eta
blierung eines Qualitätsmanagements unter beispielhafter Anführung einzel
ner Elemente ist insoweit ausreichend. In welcher Weise die einzelne Behörde 
ein Qualitätsmanagementsystem installiert, kann in den Details ihr überlassen 
bleiben. Wesentlich ist vor allem, dass das Ziel des Qualitätsmanagements, ei
nen kontinuierlichen Prozess der Sicherung und Verbesserung der Qualität 
von Verwaltungsleistungen unter Einbeziehung der Bürger-lKunden- sowie 
der öffentlichen Interessen zu entfalten, zum Ausdruck kommt. 
Eine solche qualitätsmanagementbezogene Regelung böte auch Gelegenheit, 
die dem Neuen Steuerungsmodell inhärenten Effizienzgesichtspunkte aufzu-

167 Zur Reversibilität von Verwaltungsentscheidungen vgl. Udo Di Fabio, Verwaltungsverfah
ren und Verwaltungsprozeß im künftigen Umwellrecht, in: B1ümellPitschas (Hrsg.), Ver
waltungsverfahren und Verwaltungsprozeß im Wandel der Staatsfunktionen, 1997, S. 199 
(208 f.); Arndt Schmehl, Genehmigungen unter Änderungsvorbehalt zwischen Stabilität und 
Flexibilität, 1998. Zur Bedeutung der Bestandskraftlehre für die Figur des Verwaltungsakts 
vg1. u. a. Friedrich Schach, Der Verwaltungsakt zwischen Stahilität und Flexibilität, in: 
Hoffinann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Innovation und Flexibilität des Verwaltungs
handeIns, 1994, S. 199 ff. 

168 Vg1. Jan Zielrow, Handlungsspielräume der Verwaltung und Investitionssicherheit, in: ders. 
(Hrsg.), Handlungsspielräume der Verwaltung, 1999, S. 67 ff.; s. anch Christoph Gusy, Der 
Wandel präventiver Schutzgewährung in der staatlichen Finanzkrise, in: Hoffinann-Rieml 
Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Effizienz als Herausforderung an das Verwaltungsrecht, 1998, S. 
175 (180). 
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nehmen und ggf. zu akzentuieren. Die Effizienzorientierung erfolgt dadurch, 
dass die zuständige Organisationseinheit ihren Produktionsprozess hinsicht
lich der Input-Output-Relation optimiert (0. III 5). An dieser Prozessoptimie
rung müssen effizienzbezogene Regelungen im Verwaltungsverfahrensgesetz 
ansetzen. Der aus verfassungsrechtlichen Grundsätzen abgeleitete und der 
Verfahrensgestaltung bereits de lege lata zugrunde liegende Grundsatz der 
Verfahrenseffizienz169 greift insoweit zu weit, enthält er doch eine weiter ge
fasste Zweck-Mittel-Relation 170. Die Berücksichtigung ressourcenbezogener 
Effizienzgesichtspunkte könnte durch eine ausdrückliche Erwähnung im Ge
setzestext erleichtert und gestärkt werden. 
Eine weitgehende Abkoppelung des Verwaltungshandelns von materiellen 
gesetzlichen Standards und Hinwendung zu einer Prozeduralisierung muss 
durch die Setzung und strikte Beachtung von Verfahrensstandards kompen
siert werden. Die dialogische Maßstabsbildung und Rechtskonkretisierung 
bedarf schon aus grundrechtlicher Perspektive der Umhegung durch Verfah
rensarrangements. Schutz standards zugunsten des durchaus nicht immer frei
willig in den Dialog mit der Verwaltung tretenden Bürgers oder von Drittbe
troffenen bleiben unverzichtbar. 

2. Veränderungen des Rechtsschutzes 

Wenn die Vorstellung richtig ist, dass der breitflächige Übergang von der 
Konditional- zur Aufgaben- bzw. Konzeptprogrammierung in der Logik des 
Neuen Steuerungsmodells liegt (o.III 3), so ist darauf zu achten, dass hiermit 
kein Abbau des Rechtsschutzes des Einzelnen einhergeht.I71 Aus der Sicht 
des Rechtsschutzes stellt sich insbesondere das Problem der ÜberpTÜtbarkeit 
der offenen Zielkonkretisierung. Die Einhaltung der innerorganisatorischen 
Zielvereinbarungen ist durch den Bürger nicht erzwingbar. Die administrative 
Konkretisierung konzeptueller normativer Vorgaben wird sich von den Ge
richten nur auf die Einhaltung des Konzeptrahmens kontrollieren lassen. 
Soweit die Konzeptsteuerung auf die Einräumung (materieller) subjektiver 
öffentlicher Rechte verzichtet und nur objektiv zu verwirklichende Ziele for
muliert, stellt sich das Problem der fehlenden Klagebefugnis, sofern nicht 
grundrechtliche Positionen in Rede stehen. Die Kompensation erweiterter 
Handlungsspielräume der Verwaltung könnte in der Erweiterung der Ele
mente objektiver Rechtskontrolle durch die Verwaltungsgerichte bestehen. 

169 Sleikens/Schmitz (Anm. 31) § 9 Rn. 76 ff. 
170 V gl. SlelkerlS/Schmjtz (Anm. 31) § 9 Rn. 79. 
171 Voßkuhle(Anm.1l0)S.400. 

383 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Gedacht werden könnte beispielsweise an eine Zielerreichungsklage, die das 
»Ob« des Konkretisierungserfolgs justiziabel macht und hinsichtlich des 
»Wie« die Verwaltung zu einer Überprüfung im Dialog mit dem Bürger unter 
gerichtlicher Mediation veranlasst. In 

Insoweit anschlussfähig ist die Regelung des § 113 Abs. 3 VwGO 173, nach der 
das Verwaltungs gericht den angefochtenen Verwaltungsakt aufhebt und die 
erforderliche weitere Sachaufklärung von der Behörde vorgenommen wird. 
Liegt § 113 Abs. 3 VwGO der Gedanke fehlender Spruchreife, die wegen be
sonderer Gründe besser durch die Behörde hergestellt werden kann, zu
grunde,174 so lässt sich dies auf die nur im Dialog zwischen Behörde und Bür
ger zu entfaltende Zielkonkretisierung übertragen. Das Gericht verweist die 
Beteiligten entweder auf eine autonome Rekonstruktion des Dialogs oder 
übernimmt selbst die Rolle des neutralen Mittlers, der den bereits einmal ge
scheiterten Dialog organisiert. Gegebenenfalls könnte diese organisatorische 
Funktion auch einer anderen Stelle in der Verwaltung als derjenigen, die zu
nächst entschieden hat, übertragen werden. 175 
Schließlich muss der verstärkten Prozeduralisierung eine wirksame gerichtli
che Verfahrenskontrolle korrespondieren. Die durch verfahrensrechtliche 
Rahmensetzung sicherzustellende, integrierende und konfliktlösende, rechts
schöpfende Ausgestaltung des Verwaltungsverfahrens zur akzeptanzfähigen 
Optimierung der Entscheidung innerhalb des rechtlichen Gestaltungsspiel
raumsl76 muss einforderbar sein. Die bloß tatsächliche Möglichkeit des Bür
gers, sich gegenüber der Verwaltung kommunikativ einzubringen, reicht inso
weit nicht aus. l77 Subjektiv-rechtlich unterfütterte Verfahrenspositionen be
dürfen der Erweiterung und müssen prozessual durchgesetzt werden kön
nen.178 Die dem entgegenstehende Bestimmung des § 44a VwGO ist aufzu
heben. 

172 Vgl. zum Gedanken der Mediation durch gerichtliche Verhandlung Karsten-Michael 
Ortloff, Rechtspsychologie und Verwaltungsgerichtsbarkeit: das Rechtsgespräch in der 
mündlichen Verhandlung, NVwZ 1995, S. 28 (29). 

173 S. in diesem Zusammenhang Thomas Groß, Ökonomisienmg der Verwaltungsgerichtsbar
keit des Verwaltungsprozessrechts, Verw. 2001, S. 371 (392). 

174 Michael Gerhardt, in: SchochlSchmidt-AßmannlPietzner, Verwaltungsgerichtsordnung, 
2001, § 113 Rn.46. 

175 Dazu Ziekow (Anm. 98) S. 78. 
176 So treffend Thomas Würtenherger, Rechtliche Optimienmgsgebote oder Rahmensetzungen 

fiir das Verwaltungshandeln?, VVDStRL 58 (1999), S. 139 (166 f.). 
177 A. A. Gerhard Hofe, Grundfragen zur Ökonomisienmg von Verwaltungsverfahren und Ver

waltungsprozeß im schlanken Staat, VM 1998, S. 4 (7). 
178 Kettiger (Anm. 102) S. 230; Voßkuhle (Anm. 110) S. 402. 
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V. Schlussbetrachtung 

Hält man die Prämisse für zutreffend, dass die Einführung von New Public 
Management-Ansätzen in Deutschland - anders als in anderen europäischen 
Staaten - auf die Etablierung eines nachhaltigen Systems gerichtet ist179, so 
formuliert das Neue Steuerungsmodell Änderungsbedarfe an das Verwal
tungsverfahren. Die bisherigen Implementationserfahrungen deuten aller
dings daraufhin, dass Verwaltung und Verwaltungsrecht mit der Umsetzung 
der in der Logik des Modells liegenden Folgerungen überfordert sein könnten. 
Es darf skeptisch beurteilt werden, ob sich der angedeutete Wandel zu einer 
weitgehenden Prozeduralisierung tatsächlich vollziehen wird. Gleiches gilt 
für das Gebot konsequenter Verfahrensoptimierung unter Effizienzgesichts
punkten oder die vollständige Verwirklichung eines herabgezogenen Kon
traktmanagements. Es steht deshalb zu befürchten, dass Neues Steuerungsmo
dell und legalistische Steuerung wechselseitig beträchtlichen Reibungsverlu
sten ausgesetzt sein werden. Das Verwaltungsverfahrensrecht wird hier wenig 
bewirken können, sondern sich auf das Angebot öffuender Optionen be
schränken müssen. Ob und inwieweit die Verwaltung diese Optionen im 
Sinne des Neuen Steuerungsmodells nutzt, bleibt eine Frage der Kulturgebun
denheit der Verwaltung. 

179 So HendrildTops (Anm. 82) S. 578. 
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Das Verwaltungsverfahrensrecht im Spiegel der Kom
mentarliteratur 

Ulrich Ramsauer 

I. Problemstellung 

Die Reform des Verwaltungsverfahrensrechts ist nicht nur eine Angelegen
heit des Gesetzgebers, sondern sämtlicher Akteure auf den Gebieten der Ver
waltung und des Verwaltungsrechts. Für manche Refonnschritte ist das Tätig
werden des Gesetzgebers nicht hinreichend, für manche nicht einmal notwen
dig, weil sie sich durchaus im Rahmen des geltenden Rechts verwirklichen 
lassen. Die Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der Länder lassen 
der Verwaltung weite Spielräume für eine effiziente Ausgestaltung des Ver
waltungsverfahrens bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. In welchem Um
fang die Verwaltung Vorschläge und Ideen der Refonndiskussion aufgreift 
und im Rahmen des geltenden Verfahrensrechts in ihre tägliche Praxis über
nimmt, hängt nicht zuletzt davon ab, inwieweit es gelingt, die im Zuge der 
Diskussion entwickelten Vorschläge und Handlungskonzepte den maßgeb
lichen Akteuren »in gebrauchsfähiger Fonn« zu vermitteln. Der Kommentar
literatur zum Verwaltungsverfahrensgesetz kommt hierbei eine wichtige 
Rolle zu. In den Kommentierungen spiegelt sich nicht nur die Praxis des Ver
waltungsverfahrens und ihre rechtliche Bewältigung wieder, sondern auch der 
Stand der Rezeption innovativer Vorschläge aus der Refonndiskussion. Die 
nachfolgende Untersuchung geht der Frage nach, welche Vermittlungslei
stungen die Kommentarliteratur zum VwVfG im Hinblick auf die Innovati
onsdiskussion der letzten 10 Jahre l erbringt. Weiter soll untersucht werden, 
worin die Ursachen für die eher zögerliche Rezeption innovativer Vorschläge 
liegen, die in der Kommentarliteratur festzustellen ist. Schließlich sollen an 
einigen Beispielsfällen Rezeptionsmöglichkeiten aufgezeigt werden, die bis
her nicht oder nur begrenzt genutzt wurden. 

Hierbei geht es im wesentlichen um diejenigen Überlegungen und Vorschläge, die in den 
von Hoffinann-Riem und Schmidt-Aßmann herausgegebenen Schriften zur Reform des 
Verwaltungsrechts ihren Niederschlag gefunden haben, von Bd. I (Reform des Allgemeinen 
Verwaltungsrechts, Grundfragen, 1993) bis Bd. 8 (Verwaltungskontrolle, 2001). Eine gute 
Zusammenfassung findet sich bei Voßkuhle, »Schlüsselbegriffe« der V erwaltungsrechtsre
form, VerwArch Bd. 92 (2001), 185 ff. 
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I. Kommentare als Ebene der Vermittlung von Verwaltungsinnovation 

Die Kommentarliteratur spielt sowohl in der juristischen Diskussion, also im 
allgemeinen Prozess der Herausbildung von Meinungen und Standpunkten, 
eine Rolle als auch für die Alltagspraxis der Akteure in Verwaltungsverfahren, 
wenn es um konkrete Hilfe bei der Entscheidungsfindung geht. Für beide Funk
tionen können Kommentare Gedanken und Vorschläge aus der Innova
tionsdiskussion aufgreifen und darstellen, also darüber informieren, sie aber 
auch verarbeiten und in vorhandene Argumentationsstrukturen und Handlungs
muster einbauen. Wie noch zu zeigen sein wird, handelt es sich dabei um un
terschiedliche Stadien der Bewältigung neuen Materials und damit auch um un
terschiedliche Vermittlungsleistungen. Die bloße Darstellung von Gedanken
gängen und Vorschlägen aus der Innovationsdiskussion erfordert zwar auch 
jedenfalls ansatzweise deren analytische Bewältigung, lässt aber den eigent
lichen Adaptionsprozess noch weitgehend offen. Dem Leser werden zwar an 
geeigneter Stelle in der Kommentierung Informationen gegeben, deren Bedeu
tung für Auslegung und Anwendung des Gesetzes aber nicht ohne weiteres auf 
der Hand liegt und die er deshalb nicht ohne weiteres in bestehende Handlungs
muster und Gedankengebäude integrieren kann. Die Vermittlung ist dann nur 
zur Hälfte gelungen. Erst wenn innovative Überlegungen mit überkommenen 
Strukturen und Handlungsrationalitäten wirklich konfrontiert werden und der 
Einbau in handlungs- bzw. entscheidungsrelevante rechtliche Zusammenhänge 
gelingt, kann von einer echten Vermittlungsleistung die Rede sein. 
Die Integration innovativer Vorschlage und Gedanken in vorhandene Argu
mentationsstrukturen und Handlungsmuster erfordert eine echte Überset
zungs- bzw. Umsetzungsleistung, die über die analytische Bewältigung hin
ausgeht. In der Innovationsdiskussion wird häufig gerade nicht »immanent« 
innerhalb der verfahrensrechtlichen Bezugssysteme und Ordnungsmuster ge
arbeitet und gedacht; vielmehr werden diese Systemstrukturen selbst zum Ge
genstand der Diskussion und der Kritik. Weder von ihrer Begriffiichkeit noch 
von ihrer Rationalität her lassen sich die Vorschläge und Überlegungen des
halb bruchlos in vorhandene Kommentierungen einpassen. Es verwundert 
daher nicht, dass die Kommentare zum VwVfG die Vermittlung umso besser 
bewältigt haben, je geringer die Anforderungen an die erforderliche Umset
zung bzw. Übersetzung in Bezug auf die gewachsenen Strukturen des VwVfG 
und seiner Kommentierung sind. 

2. Die Kommentierungen des VwryG 

Die Kommentarlandschaft in Bezug auf das Verwaltungsverfahrensgesetz ist 
übersichtlich. Nur wenige Kommentarwerke teilen sich den Markt und befrie-
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digen die Nachfrage aus Verwaltung, Gerichten, Anwaltschaft, Ausbildung 
und Wissenschaft. Die umfangreichste Kommentierung bietet der Kommen
tar von StelkenslBonkiSachs, der derzeit in der 6. Auflage (2001 i vorliegt und 
neben den Namensgebern noch von Dieter Kallerhoff, Werner Neumann, 
Heribert Schmitz und UZrich Stelkens bearbeitet wird, gefolgt von Knack, der 
im Jahr 2000 in der 7.Auflage erschienen is~ und von Jost-Dietrich Busch, 
Wolfgang Clausen, Hansjochen Dürr, Hans-Günter Henneke und Hubert 
Meyerbearbeitet wird. Im Jahr 1999 ist nach einer Karenzzeit von fast 10 Jah
ren die 3. Auflage des von Obermayer begründeten Kommentars neu erschie
nen4; die Neuauflage wurde von einem Team von insgesamt 15 Praktikern aus 
der Verwaltung und der Verwaltungsgerichtsbarkeit erstellt. Weiter ist der 
1988 begründete »Eichler«, der einzige Loseblatt-Kommentar zum Vwvro 
mit einer Sammlung von verwaltungsverfahrensrechtlichen Vorschriften zu 
nennen; ein zweibändiges Werk von Friedrich Eichler, Ernst Oestreicher und 
Andreas Decker. Nach wie vor der kleinste ist der Kommentar von Kopp/ 
Ramsauer, der seit der 7. Auflage vom Verf. bearbeitet wird5. Nicht über die 
2. Aufl. 1982 hinaus weitergeführt worden ist der Kommentar von Hans 
Meyer und Hermann Borgs-Maciejewski. Auch nicht weiter fortgeführt wurde 
das ambitionierte Projekt eines großen Kommentar-Werkes von Klaus Fin
keInburg und Curt Lässig, von dem nur die erste Lieferung (§§ 1 - 10 
Vwvro) im Jahre 1979 erschienen ist. Zu den Kommentierungen im weiteren 
Sinne lässt sich ferner das Werk von Carl-Hermann UZe und Hans Werner 
Laubinger zum Verwaltungsverfahrensrecht rechnen, das mit der 4. Auflage 
auf dem Stand von 1995 stehfi. Andere systematische Darstellungen, insbe
sondere in Lehrbüchern7, passen dagegen nicht in diesen Zusammenhang. Sie 
sind entweder nicht auf das Verfahrensrecht beschränkt, sondern behandeln 
das allgemeine Verwaltungsrecht unter Einschluss des Verfahrensrechts, oder 
sie beziehen sich auf bestimmte Aspekte des Verfahrens bzw. nehmen 
bestimmte Perspektiven ein. 
Kommentierungen der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder haben sich 
nicht durchgesetzt. Wegen der weitgehenden Inhaltsgleichheit mit dem Ver
waltungsverfahrensgesetz des Bundes, die bei späteren Novellierungen selbst 
dann sichergestellt werden konnte, wenn es über einzelne Bestimmungen 
keine Einigkeit zwischen Bund und Ländern gab, besteht insoweit auch kein 
echter Bedarf. Der - soweit ersichtlich - insoweit einzige Kommentar von von 
der GroebeniKnack ist zum Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz für 

2 StelkensIBonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl. 200 1. 
3 Knack, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 7. Aufl. 2000. 
4 Obennayer, Kommentar zum Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 1999. 
5 KopplRamsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 7. Aufl. 2000. 
6 UleILaubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, 4. Aufl. 1995. 
7 Dies gilt etwa fiir WolfflBachoflStober, Verwaltungsrecht, Bd. 3, 5. Aufl. 2002. 
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das Land Schleswig-Holstein im Jahre 1968 erschienen; dieser Kommentar 
wurde nach dem Inkrafttreten des Verwaltungsverfahrensgesetz nicht mehr 
weitergeführt. 
Weiter könnte bei der Analyse der Kommentarlandschaft an die Kommentie
rungen zum SGB X und zur AO gedacht werdens. Sie betreffen zwar nicht das 
VwVfG, wohl aber Gesetze, die über weite Strecken ähnliche, teilweise sogar 
identische Regelungen enthalten. Bedauerlicherweise hat sich aber der Dis
kurs über die Grenzen der Verfahrensordnungen hinweg nicht sehr ausgeprägt 
entwickelt; die Diskussion von Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensge
setzes greift nicht im wünschenswerten Umfang auf Argumente und Positio
nen zurück, die zu den anderen Verfahrensordnungen entwickelt worden sind. 
Für die vorliegende Untersuchung sollen die Kommentierungen zum SGB X 
und zur AO deshalb außer Betracht bleiben. 

3. Probleme bei der Stoffielektion 

Es ist kein Geheimnis, dass die Stoffselektion bei jeder Kommentierung von 
Gesetzen zu den entscheidenden Problemen gehört. Aus der Fülle des Materi
als diejenigen Informationen herauszufiltem, die in Bezug auf das kommen
tierte Gesetz für den Adressatenkreis wichtig sind, gehört neben der Bewälti
gung des Materials überhaupt und der klaren, leicht verständlichen Darstel
lung, die systematischen Ansprüchen genügt, zu den entscheidenden Aufga
ben des Kommentators. Ihre Bewältigung entscheidet über die Qualität eines 
jeden Kommentars. Bei der Kommentierung des Verwaltungsverfahrensge
setzes gilt dies in besonderer Weise. Es stellen sich zwei Fragen in ungewöhn
licher Schärfe, nämlich erstens, inwieweit es auf die Handlungs- und inwie
weit auf die Kontrollperspektive ankommt, und zweitens, in welchem Um
fang auf die Fülle speziellerer Verfahrensnormen einzugehen ist. Beide Fra
gen spielen für die hier zu untersuchende Thematik eine wesentliche Rolle, 
weil die Mehrzahl der Vorschläge aus der Innovationsdiskussion die Hand
lungsperspektive betreffen und viele Vorschläge zudem anhand spezieller 
Vorschriften des Besonderen Verwaltungsrechts entwickelt worden sind. 

a. Handlungs- und Kontrollperspektive 

Während die Handlungsperspektive den Herstellungsprozess von Verwal
tungsentscheidungen in den Blick nimmt, geht es bei der Kontrollperspektive 
um die rechtliche Kontrolle bereits getroffener, also fertiger Verwaltungsent-

8 Vgl. etwa v. Wulffen Sozialgesetzbuch Zehntes Buch SGB, 4. Aufl. 2001; HauckIHaines, 
SGB X, Loseblatt, 2 Bde. sowie GieselKrahmer, SGB I und X, Loseblatt. 

390 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


scheidungen. Das Verwaltungsverfahrensgesetz regelt zwar das auf den Er
lass eines Verwaltungsakts bzw. den Abschluss eines Verwaltungsvertrages 
gerichtete Verfahren (vgl. § 9 VwVfG) und betrifft damit den Herstellungs
prozess, seine Vorschriften sind aber sehr stark aus der Kontrollperspektive 
formuliert. Dies lässt sich an einer Fülle von Beispielen zeigen. So ist etwa die 
Regelung in § 40 VwVfG über das yerwaltungsermessen weitgehend derjeni
gen in § 114 Satz 1 VwGO nachgebildet, obwohl letztere nur den Rahmen für 
die gerichtliche Kontrolle der Ermessensentscheidung beschreibt. Eine Rege
lung, die den eigentlichen Herstellungsprozess einer Ermessensentscheidung 
steuern könnte, fehlt dagegen im Verwaltungsverfahrensgesetz9. Die Hinzu
ziehung weiterer Beteiligter im Verwaltungsverfahren nach § 13 Abs. 2 
VwVfG ist ebenfalls weitgehend der Bestimmung über die Beiladung gem. 
§ 65 VwGO nachgebildet, ohne dass der Unterschied zwischen den Funktio
nen von Hinzuziehung einerseits und Beiladung andererseits in der Formulie
rung des Verwaltungsverfahrensgesetzes einen Niederschlag gefunden 
hätte 10. 

Die Ursache für die starke Betonung der Kontrollperspektive in den Bestim
mungen des VwVfG ist vordergründig darin zu sehen, dass die bereits im Jahr 
1960 erlassene VwG011 das ältere Gesetz ist und sich der Gesetzgeber auf ge
sichertem Terrain bewegen konnte, als er bei Erlass des Verwaltungsverfah
rensgesetzes auf Formulierungen der VwGO zurückgriff. Die tiefere Ursache 
liegt indessen darin, dass für den Gesetzgeber bei Erlass des Verwaltungsver
fahrensgesetzes im Jahre 1976 die Kontrollperspektive auch der Sache nach 
leitend war12• Es ging in erster Linie um die Determinierung des Verwaltungs
handelns in rechtlicher Hinsicht, also im Hinblick auf eine spätere Kontrolle. 
Die Ausfiillung der bestehenden rechtlichen Spielräume im Binnenbereich 
sollten der Verwaltung dagegen überlassen bleiben. Das Verwaltungsverfah
rensgesetz regelt nur bestimmte Mindeststandards des Herstellungsprozesses, 
zumeist aus rechtstaatlichen Gründen. Im übrigen bleibt der Herstellungspro
zess weitgehend ungeregelt; hier beschränkt sich das Verwaltungsverfahrens
gesetz auf einige wenige Stichworte, wie sie etwa in § 10 Satz 2 VwVfG zum 
Ausdruck kommen. Es erstaunt deshalb wenig, dass auch das eigentliche Bin
nenrecht der Verwaltung, also das Recht der Verwaltungsvorschriften und 
innerdienstlichen Anweisungen, keinen Eingang in das Verwaltungsverfah
rensgesetz gefunden hat. 

9 Eine solche Regelung müsste ähnlich strukturiert sein wie das von der Rechtsprechung ent
wickelte Abwägungsgebot im Planungsrecht, in dem jedenfalls idealtypisch verschiedene 
Phasen wie Zusammenstellung des Abwägungsmaterials, Bewertung der Belange usw. 
unterschieden werden. 

10 Zu den Unterschieden ansalzweise StelkensJBonkiSachs § 13 Rn. 29. 
11 VwGO v. 21.1.1960 (BGBl. I. 17). 
12 Vgl. zu den Motiven ausfiihrlich StelkenslBonkiSachs, Vwvro, Einleitung Rn. 36 ff. 
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Auch die Kommentierungen zum VwVfG nehmen in erster Linie die Kon
trollperspektive ein. Das zu den einzelnen Vorschriften gebotene Material 
wird vornehmlich unter dem Aspekt ausgewählt und aufbereitet, ob es der 
nachträglichen Kontrolle von bereits verfertigten Verwaltungsentscheidungen 
dienlich ist. Demgegenüber tritt die Frage nach der Binnensteuerung der Ak
teure in der Verwaltung im Stadium der Entscheidungsvorbereitung und der 
Entscheidungsfindung in den Hintergrund. Diese Feststellung ist für die Kom
mentierungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes deshalb kritisch, weil ge
rade im Verwaltungsverfahren diese Perspektiven deutlich auseinanderfallen. 
So macht es beispielsweise auch für die Kommentierung einen Unterschied, 
ob Regeln dafür angegeben werden, unter welchen Voraussetzungen nach 
§ 21 Abs.l Satz I VwVfG eine Anordnung wegen Besorgnis der Befangen
heit eines Bediensteten ergehen sollte, oder ob eine später getroffene Verwal
tungsentscheidung wegen der Mitwirkung eines möglicherweise befangenen 
Bediensteten an einem rechtlichen Fehler leidet, der zur Aufhebung der Ent
scheidung führen muss 13. Besonders deutlich wird diese Diskrepanz bei der 
Kommentierung der Vorschrift über das Ermessen. Das zu § 40 VwVfG ge
botene Material betriffi weitestgehend Kontrollperspektive, also die Frage, 
wo die Grenzen des Ermessens liegen und wann Ermessensfehler anzuneh
men sindl 4, während die Frage nach denjenigen Regeln, die Ermessensent
scheidung rechtlich konstituieren, also nach den eigentlich handlungsleiten
den Regeln, nur selten behandelt wird15• Wegen der immer strenger prakti
zierten Beschränkung der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle auf Fälle der 
Verletzung subjektiver öffentlicher Rechte16 besteht zudem die Gefahr, dass 
der objektiv-rechtliche Gehalt der verfahrensrechtlichen Vorschriften ver
nachlässigt wird, weil etwaige Verstöße außerhalb der Verletzung subjektiver 
öffentlicher Rechte zumeist folgenlos bleiben. 
Die Ursache für die starke Betonung der Kontrollperspektive ist nicht in einer 
besonderen Adressatenorientierung zu suchen. Kommentare zum VwVfG 
werden von den Akteuren in der Verwaltung mindestens ebenso häufig heran
gezogen wie von denjenigen, die sich mit der späteren Kontrolle der Verwal
tungsentscheidungen befassen. Jedenfalls vermag die forensische Bedeutung 
der Kommentierungen das Übergewicht Kontrollperspektive allein nicht zu 
erklären. Die beiden Hauptgründe dafür sind vielmehr anderswo zu suchen. 
Da ist erstens die ausgeprägte Vorliebe von Kommentaren allgemein für die 
Präsentation von Gerichtsentscheidungen, die notwendigerweise ihrerseits 

13 Während des laufenden Verwaitungsverfahrens können Gesichtspunkte der Verfabrensöko
nornie für eine strenge Handhabung sprechen, im gerichtlichen Verfahren für eine weniger 
strenge. 

14 V gl. nur StelkensBonk/Sachs, § 40 Rn. 53 ff. 
15 V gl. KopplRamsaner § 40 Rn. 48. 
16 Vgl. zur Erstreckung der Anwendbarkeit des § 42 Abs.2 VwGO auf andere Klagearten 

Kopp/Schenke, VwGO § 42 Rn. 62. 
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selbst die Kontrollperspektive einnehmen. Es ist zu beobachten, dass die Be
deutung von Judikaten für die Kommentierungen wie für die juristische Dis
kussion allgemein ständig zugenommen hat. An die Stelle des methodisch 
sauber erarbeiteten und inhaltlich überzeugenden Arguments tritt mehr und 
mehr die Autorität der gerichtlichen Entscheidung. Nicht nur die Leitsätze, 
sogar die Begründungen gerichtlicher Entscheidungen werden akribisch aus
gewertet und nicht selten einer Interpretation unterzogen, wie sie an sich nur 
Rechtsnormen zukommt. Der zweite Grund dürfte in der persönlichen Vor
liebe vieler Kommentatoren für die Kontrollperspektive liegen. Zumeist han
delt es sich um Autoren, die von ihrer juristischen Ausbildung, deren »Justiz
lastigkeit« allenthalben beklagt wird, und von ihrer beruflichen Prägung her 
weniger mit der Herstellung als mit der Kontrolle von Verwaltungsentschei
dungen vertraut bzw. befasst sind. Das hängt auch damit zusammen, dass die 
Herstellung und Betreuung von Kommentaren durchweg als eine reinjuristi
sche Angelegenheit angesehen wird, für die es weniger auf Erfahrungen im 
jeweiligen Gegenstandsbereich ankommt als auf rechtliche Qualifikationen. 

b) Beschränkung oder Öffnungfor speziellere Veifahrensnormen 

Trotz der zentralen Bedeutung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Verwaltungsverfahrensrecht richten sich die einzelnen Verwaltungsverfahren 
in der Praxis zumeist nach anderen Rechtsnormen, die entweder übereinstim
mende oder abweichende speziellere Regelungen treffen. Wenig Probleme 
bereitet in diesem Zusammenhang der Umstand, dass nach § 1 Abs. 3 VwVfG 
das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes für die Länderverwaltungen 
keine Anwendung findet, wenn deren Verwaltungstätigkeit landesrechtlich 
durch eigene Verwaltungsverfahrensgesetze geregelt ist. Schwieriger ist dem
gegenüber schon der Umgang mit den Einschränkungen des Anwendungsbe
reichs in § 2 Abs. 2 VwVfG17• So stellt sich bei der Kommentierung stets die 
Frage, in welchem Umfang auf parallele Regelungen in der für Verfahren der 
Bundes- oder Landesfinanzbehörden geltenden Abgabenordnung oder in Ver
fahren nach dem Zehnten Buch Sozialgesetzbuch einzugehen ist. Die größten 
Schwierigkeiten bereitet aber das Subsidiaritätsprinzip des § lAbs. 2 
VwVfG. Danach gelten die Bestimmungen des VwVfG nur, wenn nicht 
Rechtsvorschriften des Bundes inhaltsgleiche oder entgegenstehende Bestim
mungen enthalten. Verfahrensrechtliche Bestimmungen, die den Vorschriften 
des VwVfG vorgehen, sind in ihrer Fülle und ihren vielfältigen Erscheinungs
formen kaum überschaubar. Dabei reicht das Spektrum von singulären Ab
weichungen, wie etwa in den Landesbauordnungenl8, bis hin zu umfassenden 

17 V gl. StelkensBonk/Sachs § 2 Rn. 46; KopplRamsauer § 2 Rn. 16. 
18 V gl. nur §§ 60 ff. der Hamburgischen Bauordnung. 
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verfahrensrechtlichen Teilkodifikationen wie etwa der 9. BImSchV für die 
Anlagengenehmigungen nach § 4 BlmSchG und dem AsylVfG für das Asyl
verfahren. Würden die Kommentare auf die Behandlung spezieller Verfah
rensvorschriften, die nach § 1 Abs.2 VwVfG Vorrang haben, gänzlich ver
zichten, wären sie für die Praxis wenig hilfreich. Würden sie für die Anwen
dung sämtlicher spezieller Verfahrensvorschriften praktisch nützliche Hin
weise geben wollen, stünden sie vor einer unlösbaren Aufgabe. 
Die Kommentare suchen in diesem Dilemma nach pragmatischen Lösungen. 
AufParallelbestimmungen und abweichende Spezialvorschriften wird an den 
einschlägigen Stellen hingewiesen, gelegentlich finden sich sogar ausführ
liche Erläuterungen. Verzichtet wird weitgehend auf eine vertiefte Behand
lung verfahrensrechtlicher Teilkodifikationen, für die es regelmäßig selbstän
dige Kommentarwerke gibt. Eine Sonderstellung nehmen insoweit die Be
stimmungen zur UmweltverträglichkeitspfÜfung ein; hierauf ist an späterer 
Stelle noch näher einzugehen19. 

II. Der Befund 

1. Bisherige Einflüsse der Reformdiskussion auf die Kommentierungen 

Mustert man die Kommentarliteratur daraufhin durch, wie viele Überlegun
gen, Vorschläge und Erkenntnisse der neueren Reformdiskussion Eingang in 
die aktuellen Kommentierungen gefunden haben, fällt das Ergebnis eher 
mager aus. Wie bereits oben angedeutet wurde, ist die Rezeption in Bezug auf 
solche Reformansätze am weitesten vorangeschritten, die eine unmittelbare 
Zuordnungsmöglichkeit zu einzelnen Vorschriften des VwVfG eröffuen (a). 
Immer dann jedoch, wenn die Zuordnung zu konkreten Vorschriften oder in
nerhalb derselben zu bereits behandelten Problemkomplexen auf Probleme 
stößt, lassen sich bereits deutliche Rezeptionsdefizite feststellen (b). Beinahe 
von einem Rezeptionsausfall kann man sprechen, so weit es um Beiträge aus 
der Reformdiskussion geht, die einen Perspektivenwechsel anmahnen oder 
methodenkritischer Natur sind (c ). 

a) Rezeption bei bestehender Zuordnungsmöglichkeit 

Weitgehende Aufnahme haben Vorschlägen und Überlegungen aus der 
Reformdiskussion in Bereichen gefunden, die sich unmittelbar einzelnen Vor-

19 Siehe 11. 1. B) bb). 
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schriften des VwVfG zuordnen lassen. Hier wird bereits die Reformdiskus
sion zwneist mit Blick auf einzelne Vorschriften geführt, weshalb sich inso
weit eine Berücksichtigung in der Kommentierung geradezu aufdrängt. 
Einige Beispiele mögen dies illustrieren. So sind etwa aus dem Bereich der 
Diskussion um über die Europäisierung des Verwaltungsverfahrensrechts die 
europarechtlichen Modifizierungen der Bestimmungen über Widerruf und 
Rücknahme von Verwaltungsakten, mit denen Beihilfen gewährt werden oder 
die Grundlage von Beihilfen sind, in den Erläuterungen der §§ 48 ff. VwVfG 
weitgehend rezipietf°. Die Wiedergabe der entsprechenden Ergebnisse aus 
Rechtsprechung und Literatur ist hier allerdings auch ein nahezu zwingendes 
Gebot. Wegen ihrer unmittelbaren Auswirkungen auf die praktische Behand
lung konkreter Konfliktsfälle müsste sich eine Kommentierung den Vorwurf 
der Unvollständigkeit gefallen lassen, wenn sie die Rechtsprechung des 
EuGH zur Rückforderung europarechtswidriger Beihilfen nach den Regelun
gen der §§ 48 ff. VwVfG nicht berücksichtigte. 
Ähnliches gilt für die Rezeption der sog. Beschleunigungsdebatte, die vor 
allem im Vorfeld des 2. VwVfG-Änderungsgesetzes21 geführt wurde, die sich 
aber keineswegs erledigt hat. Sie knüpft unmittelbar an die Beschleunigungs
und Fehlerfolgenregelungen in den §§ 10, 45, 46, 71 a ff. VwVfG an. Die 
Kommentierungen der diese Vorschriften betreffenden Novellierungen insbe
sondere durch das 2. VwVfG-Änderungsgesetz mussten notwendigerweise 
die gesetzgeberischen Zielsetzungen und deren kritische Reflexion in der 
Literatur aufnehmen. Die Kommentare beschränken sich dabei nicht auf die 
Wiedergabe und Verarbeitung verfassungsrechtlicher Bedenken gegen ein
zelne Bestimmungen, sondern befassen sich auch mit ihrer rechtspolitischen 
Sinnhaftigkei~2. In diesem Zusammenhang finden jedenfalls ansatzweise 
auch Gesichtspunkte der Reformdiskussion wie Ökonomisierung und Effizi
enz des Verwaltungsverfahrens Beachtuni3• 

Ein drittes Beispiel weitgehender Rezeption bieten diejenigen Überlegungen 
und Vorschläge aus dem Gebiet »Informationsgesellschaft<~\ die sich mit 
elektronischen Übertragungsmöglichkeiten im Verwaltungsverfahren be
schäftigen. Hier haben sich die meisten Kommentare der Frage angenommen, 
in welchem Umfang etwa Anforderungen der Schriftlichkeit bei der Nutzung 
elektronischer Übertragungswege erfüllt werden können. Dies gilt etwa für 

20 Die umfangreichste Behandlung findet sich bei StelkensBonklSachs § 48 Rn. 29 ff., 171, 
236 ff., 260. 

21 Siehe hierzu Kopp/Ramsauer Einf. Rn. 32 ff. 
22 V gl. SelkensIBonklSachs § 46 Rn. 9 ff.; Knack § 46 Rn. 10; KopplRamsauer § 46 Rn. 2 ff.; 

keine näheren Ausführungen hierzu sind allerdings bei Obennayer § 46 festzustellen. 
23 V gl. Stelkens/BonklSachs § 45 Rn. 9; Knack § 45 Rn. 8; KopplRamsauer § 45 Rn. 34; § 46 

Rn. 3. 
24 Vgl. Hoffmann-RiemlSchmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informationsge

sellschaft, 2000. 
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die Erläuterungen zu § 22 VwVfG in Bezug auf Probleme schriftlicher 
Antragstelluni5, seltener zu § 37 VwVfG für schriftlich zu erlassende Ver
waltungsakte26 und zu § 57 VwVfG für den Abschluss schriftlicher verwal
tungsrechtlicher Verträge. Allerdings lässt sich in diesem Themenbereich eine 
gewisse Zurückhaltung im Hinblick darauf feststellen, dass insoweit weitere 
klärende Regelungen des Gesetzgebers erwartet werden27. 

b) Rezeption bei problematischer Zuordnung 

aa) Informelle Absprachen 

Ein wesentlicher Teil der Reformdiskussion betriffi: Fragen, die sich nur 
schwer einzelnen Normen des VwVfG zuordnen lassen. Teilweise handelt es 
sich um Vorschläge und Überlegungen, die sich auf Entwicklungen außerhalb 
des eigentlichen Verwaltungsverfahrens beziehen, wie etwa informelle Ab
sprachen oder die Einschaltung von Konfliktmittlern (Mediationf8. Teilweise 
geht es aber auch um die angemessene Integration von neuen gesetzlichen Re
gelungen, die mittelbare und/oder unmittelbare Rückwirkungen auf das Ver
waltungsverfahren haben, wie etwa die Regelungen zum Umweltaudit und die 
Umweltverträglichkeitsprüfuni9. Schließlich gehört die Bewältigung allge
meiner europarechtlicher Einflüsse auf nationale Verwaltungsverfahren hier
he2°. Für die Kommentierungen des VwVfG stellt sich in diesen Problemzu
sammenhängen zunächst die Frage nach der richtigen Allokation in einem 
nicht systematisch, sondern nach Vorschriften gegliederten Kontext. Um die 
Bedeutung derartiger Neuerungen nicht auf den Anwendungsbereich einzel
ner Vorschriften des VwVfG zu verkürzen, bedienen sich einige Kommentie
rungen des Instruments der Einführung, die entweder der Gesamtkommentie
rung oder ihren einzelnen Abschnitten vorangestellt wird. 
Dieses Vorgehen ist sicherlich legitim und teilweise unumgänglich; allerdings 
darf sich darin die Behandlung innovativer Vorschläge nicht erschöpfen. Eine 

25 Etwa Stelkens/BonkiSachs § 22 Rn. 32; Knack § 22 Rn. 14; KopplRamsauer § 22 Rn. 33. 
26 Vgl. StelkensIBonkiSachs § 37 Rn. 46b. 
27 V gl. den EntwUIf eines Dritten Gesetzes zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher 

Vorschriften (3.VwVfÄndG) v. 16.7.2001. Zwischenzeitlich ist dieses Vorhaben als Gesetz 
verabschiedet (21. August 2002) und verkündet worden (BGBI. I, S. 3322). 

28 V gl. Schoch, Der Verwaltungsakt zwischen Stabilität und Flexibilität, in: Hoffinann-Rieml 
Schrnidt-Aßmann (Hrsg.) Innovation und Flexibilität des Verwaltungshandeins, 1994, S. 
200, 222; Bauer, Anpassnngsflexibilität im öffentlich-rechtlichen Vertrag, ebenda, S. 245, 
256; siehe ferner KopplRamsauer Einf. Rn. 84 ff. 

29 Siehe hierzu unten bb). 
30 Vgl. die Beiträge in: Schrnidt-AßmannlHoffinann-Riem (Hrsg.), Strukturen des Europäi

schen Verwaltungsrechts, 1999, insbesondere Hoffinann-Riem, Strukturen des Europäi
schen Verwaltungsrechts - Perspektiven der Systembildung, 319, 347; und Schoch, Die 
europäische Perspektive des Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsprozessrechts, S. 
280 ff. 
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wirkliche Bewältigung muss, wie oben bereits festgestellt wurde, weiter ge
hen. Der Kommentator muss sich z.B. bei der Behandlung informeller Ab
sprachen nicht nur fragen, inwieweit derartige Phänomene, die sich außerhalb 
des förmlichen Verwaltungsverfahrens entwickelt haben, mit den geltenden 
Vorschriften des Verfahrensrechts vereinbar sind, sondern auch, welche Fol
gen und Rückwirkungen sie auf Auslegung und Anwendung der einzelnen 
Bestimmungen des Vwvro haben. So muss etwa im Rahmen des § 40 
Vwvro die Frage behandelt werden, ob und inwieweit die Ergebnisse infor
meller Absprachen sowie von Mediationsverfahren ohne Verstoß gegen die 
Vorschrift des § 40 VwVfG zur Grundlage von Ermessensentscheidungen in 
Verwaltungsverfahren gemacht werden können. Umgekehrt wird im Rahmen 
des § 28 Vwvro zu erörtern sein, ob und in welchem Umfang von einem spä
teren Verwaltungs verfahren etwa betroffene Dritte bereits im Rahmen infor
meller Absprachen bzw. vorgelagerter Mediationsverfahren anzuhören sind. 
Hier haben die aktuellen Kommentierungen zweifellos die Möglichkeiten 
praxisorientierter Erläuterung noch nicht ausgeschöpft. 

bb) Umweltverträglichkeitsprüfung 

Eine große Herausforderung für die Kommentierungen stellen die Regelun
gen über die UmweltverträglichkeitspTÜfung (UVP) dar. Das UVPG, welches 
zur Erfüllung der Umsetzungspflichten in Bezug auf die UVP-Richtlinie er
lassen und erst kürzlich novelliert wurde, unterwirft eine Fülle von Vorhaben 
der UVP-Pflicht, deren Genehmigungsverfahren sich im übrigen nach dem 
Vwvro bzw. den entsprechenden Landesgesetzen richten. Für die Kommen
tare stellt sich die Aufgabe, die damit zwingend verbundenen Modifizierun
gen des Verwaltungsverfahrens angemessen wiederzugeben, ohne sich auf 
eine vollständige Kommentierung des UVPG einzulassen. Der bisherige Um
gang der Kommentarliteratur mit dieser Aufgabe offenbart eine gewisse Rat
losigkeit. So finden sich Darstellungen zu den Regelungen der UVP teilweise 
bei § 63 VwVro31, teilweise bei § 72 VwVro32, teilweise auch in einem 
systematischen Überblick vor § 63 VwVro33• Die Bedeutung der 
UmweltverträglichkeitspTÜfung für den Amtsermittlungsgrundsatz des § 24 
Vwvro wird dagegen in den meisten Kommentierungen nicht hinreichend 
deutlich34• 

31 So etwa Ste1kensIBonkiSachs § 63 Rn. 53 ff. 
32 So KoppfRamsauer § 72 Rn. 33 ff. 
33 So Knack, vor § 63 Rn. 17 ff. 
34 Zutreffend wird dieser Aspekt behandelt bei Obermayer § 24 Rn. 96. 
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cc) Europarechtliche Einflüsse 

Eine weitere Herausfordenmg, vor der die Kommentienmgen des VwVfG 
stehen, liegt in der angemessenen Berücksichtigung der europarechtlichen 
Verfahrensgrundsätze, deren Bedeutung für das nationale Verwaltungsver
fahrensrecht bisher noch nicht geklärt ist. Die Bewältigung dieser Problema
tik steckt noch in den Anfängen. Deshalb lässt sich insoweit nicht von einem 
Defizit sprechen, weil über die Einflüsse europarechtlicher Verfahrensgrund
sätze auf das nationale Verfahrensrecht bisher nur wenig gesicherte Erkennt
nisse vorliegen. So gehen die Kommentienmgen im Prinzip zu Recht vom 
Grundsatz der verfahrensrechtlichen Autonomie der Mitgliedstaaten aus, der 
nur im Einzelfall durch das Erfordernis der wirkungsvollen Umsetzung gern. 
Art. 10 EG (effet utile) von materiellen Vorgaben des EG-Rechts durchbro
chen wird35. Derartige Durchbrechungen sind etwa in dem bereits erwähnten 
EG-Beihilferecht anerkannt. Sie kommen aber auch in Betracht, soweit es um 
die effektive Durchsetzung von sonstigem EG-Primärrecht, etwa den Grund
freiheiten des EG-Vertrages geht. Hierzu müssten konsequenterweise an sich 
auch diejenigen grundrechtlichen Gewährleistungen zählen, die der EuGH in 
seiner Rechtsprechung aus einer vergleichenden Gesamtschau der nationalen 
Rechtsordnungen gewonnen hat und die inzwischen ihren Niederschlag in der 
Europäischen Gnmdrechtecharta gefunden haben. Ausserdem hat der EuGH
zunächst allerdings für den direkten Vollzug von EG-Recht - Gnmdsätze 
auch verfahrensrechtlichen Charakters entwickelt, die zumeist dem Primär
recht zugerechnet werden36• Welchen Einfluss diese auf das nationale Verfah
rensrecht beim indirekten Vollzug durch die Mitgliedstaaten haben können, 
ist nach wie vor nicht geklärt. Dementsprechend unsicher ist auch die Gnmd
lage für die Berücksichtigung derartiger Gnmdsätze in den Kommentaren37• 

c) Rezeptionsausjall bei Perspektivenwechsel und Methodenkritik 

Gedanken und Vorstellungen der Reformdiskussion, die grundsätzlich Neu
orientienmgen einfordern und in der Verwaltung bzw. im Verwaltungsverfah
ren Defizite bei Perspektiven und den Methoden beklagen, haben in der Kom
mentarliteratur zum VwVfG bisher kaum einen Niederschlag gefunden. Da-

35 Vgl. StelkensIBonklSachs Einl. Rn. 129 ff.; Knack vor § I Rn. 21 ff.; KopplRamsauer Einf. 
Rn. 51 ff. 

36 V gL Hirsch, Der EuGH im Spannungsverhältnis zwischen Gemeinschaftsrecht und nationa
lem Recht, NJW 2000, 1817, 1821; v. Danwitz, Die Eigenverantwortung der Mitgliedstaa
ten fiir die Durchführung von Gemeinschaftsrecht, DVBl 1998, 421; Gomig/Troe, Die 
Rechtsprechung des EuGH und des EuG zum Europäischen Verwaltungsrecht - Teil 1, JZ 
2000,395. 

37 Die umfangreichsten Erläuterungen finden sich bei Stelkens/BonklSachs, die die Rspr. des 
EuGH bereits weitgehend in die Kommentierungen der Einzelvorschriften integriert haben. 
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bei handelt es sich zumeist um Ansätze, die nicht speziell auf V orschriften des 
herkömmlichen Verfahrensrechts, ja nicht einmal allgemein auf das im 
VwVfG geregelte Verwaltungsverfahren bezogen sind, sondern weit darüber 
hinaus greifen und teilweise bereits bei den Staatsaufgaben und Staatsfunktio
nen (Privatisierung, Public Private Partnership )38, den Möglichkeiten der Be
schaffung, Verarbeitung, Verbreitung und Vermarktung von Informationen 
sowie allgemein bei der Möglichkeit staatlicher Steuerung gesellschaftlicher 
Abläufe ansetzen39• Diese teilweise sehr grundsätzlichen Ansätze der Innova
tionsdiskussion sind in der Kommentarliteratur bisher praktisch nicht aufge
griffen worden, obwohl sie in der verwaltungswissenschaftlichern Diskussion 
inzwischen breiten Raum einnehmen. Einige Beispiele hierfür seien ohne An
spruch auf Vollständigkeit stichwortartig aufgeführt: So wird man in der 
Kommentarliteratur eine Behandlung der Probleme der abweichenden Funk
tionslogik des europäischen Gemeinschaftsrechts ebenso vergeblich suchen, 
wie die Verarbeitung von Untersuchungen über die Krise der herkömmlichen 
Steuerungsinstrwnente, die Forderungen nach einer stärkeren Dienstlei
stungsorientierung der Verwaltung sowie nach einer verfahrensrechtlichen 
»Umhegung« bisher nicht geregelter administrativer Binnenabläufe im Sinne 

, einer neuen Form von Ergebnisrichtigkeit. Auch die ökonomische Perspek-
tive mit dem Ziel einer effizienten Steigerung herkömmlicher Verwaltungs
verfahren wird in der Kommentarliteratur kaum behandelt; insoweit finden 
sich allenfalls Randnotizen. 

2. Gründe für die begrenzte Rezeption 

Sucht man nach den Gründen für die begrenzte Verarbeitung von Gedanken 
und Vorschlägen der Reformdiskussion in der aktuellen Kommentarliteratur, 
so lassen sich drei Problemkreise feststellen, denen jeweils Teilursachen für 
die festgestellte Zurückhaltung zugeordnet werden können: Probleme der 
Rezeptionseignung (a), des Rezeptionsbedürfnisses (b) und der technischen 
sowie methodischen Bewältigung (c). 

a) Problem der Rezeptionseignung 

Es gehört zum Wesen der Kommentarliteratur, dass sie nach ihrem Aufbau 
streng normorientiert ist. Kommentierungen beziehen sich auf die Einzelvor-

38 S. hierzu insbesondere die Beiträge in: Hoffinann-Riem!Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffent
liches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, 1997. 

39 Vgl. hierzu die Beiträge in Schmidt-AßmannlHoffinann-Riem (Hrsg.), Organisationsrecht 
als Steuerungsressource, 1997; und in Schmidt-AßmannlHoffinann-Riem (Hrsg.), Verwal
tungskontrolle, 2001. 

399 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


schriften eines Gesetzes; deren Regelungsbereich und praktische Relevanz 
begrenzen zugleich regelmäßig auch inhaltlich und strukturell den Erläute
rungsbereich. Die Kommentierungen des VwVfU können deshalb nicht »die 
Verwaltung« in ihren vielfältigen tatsächlichen Erscheinungsformen oder die 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven (etwa Verwaltung als Or
ganisation, System oder Subsystem) behandeln. Kommentare sind von ihrer 
Funktion und ihrer Struktur her darauf beschränkt, die Bestimmungen des 
VwVfU zu erläutern und dabei die Praxis von Verwaltung und Verwaltungs
gerichten sowie die Vorschläge aus der Rechtswissenschaft zu berücksichti
gen. Freilich schließt das nicht aus, das Gesetz insgesamt wie auch einzelne 
Bestimmungen oder Regelungskomplexe in größere systematische Zusam
menhänge zu stellen, soweit dies den der jeweiligen Kommentierung zuge
dachten Funktionen nützlich ist. 
Ein Teil der in der Innovationsdiskussion unterbreiteten Vorschläge bezieht 
sich auf spezielle Regelungskomplexe des Besonderen Verwaltungsrechts 
und somit auf verfahrensrechtliche Sondervorschriften, deren Berücksichti
gungsfähigkeit in Kommentierungen zum VwVfU aus den oben dargelegten 
Gründen begrenzt ist (aa). Ein anderer Teil bezieht sich auf den im VwVfU 
nicht näher geregelten Innenbereich der Verwaltung und wird deshalb in den 
Kommentierungen nur am Rande berücksichtigt (bb). Schließlich erweisen 
sich Überlegungen zu anderen als rechtlichen Steuerungs- und Kontrollstruk
turen für eine Rezeption nur wenig geeignet (cc). 

aa) BereichsspeziflSche Innovationen 

Innovative Verfahrensstrukturen werden häufig zunächst in besonderen Ver
waltungsbereichen zur Lösung der dort vorgefundenen Problemlagen entwik
kelt. Nicht selten bieten auch die spezielleren verfahrensrechtlichen Regelun
gen dieser Bereiche normative Ansatzpunkte für innovative Vorschläge. Zu
treffend bezeichnen Hoffmann-Riem40 und Schmidt-Aßmann41 das Besondere 
Verwaltungsrecht als Innovationsressource, die es zur Weiterentwicklung des 
allgemeinen Verwaltungsrechts und Verwaltungsverfahrensrechts zu nutzen 
gelte. lnwieweit bereichsspezifische Lösungen in den Kommentierungen des 
VwVfU wiedergegeben werden, hängt deshalb auch davon ab, ob die dort ent
wickelten Ansätze für verallgemeinerungsfähig gehalten werden, sei es, dass 

40 V gl. Hoffmann-Riem, Ermöglichung von Flexibilität und Innovationsoffenheit im Verwal
tungsrecht, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.) Innovation und Flexibilität des 
VerwaltungshandeIns, 1994, S. 407, 408. 

41 Vgl. Schmidt-Aßmann, Flexibilität und Innovationsoffenheit als Entwicklungsperspektive 
des Verwaltungsrechts, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.) Innovation und Fle~ 
xibilität des Verwaltungshandelns, 1994, S. 9,16. 
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sie zumindest partiell auf andere Gebiete des Besonderen Verwaltungsrechts 
übertragbar sein könnten, sei es, dass sie einen Erkenntnisgewinn auch für an
dere Bereiche versprechen. So lässt sich etwa feststellen, dass bereichsspezi
fische Regelungen über die Bereitstellung von Information für Verwaltungs
verfahren, wie etwa das UVP-Gesetz oder das Arzneimittelgesetz, in Bezug 
auf einschlägige Genehmigungsverfahren zu einer Modifizierung Amtser
mittlungsgnmdsatzes des § 24 VwVfG führen42• Außerhalb der von diesen 
Vorschriften erfassten Bereiche des Besonderen Verwaltungsrechts bleibt es 
indessen bei den Grundregeln des § 24 VwVfG, wonach die Ermittlung des 
Sachverhalts von Amts wegen erfolgt und vollständig im Verantwortungs be
reich der federführenden Behörde liegt. Verallgemeinerbar ist die bereichs
spezifisch geregelte Einschränkung der Behördenverantwortlichkeit für die 
Ermittlung des Sachverhalts nämlich nicht. Hier können die Kommentierun
gen zum VwVfG lediglich deutlich machen, dass der Amtsermittlungsgnmd
satz auf bestimmten Gebieten des Besonderen Verwaltungsrechts nur in stark 
modifizierter Form gilt und mit Blick auf einzelne Referenzbereiche die Un
terschiede für die Praxis herausarbeiten43. 

bb) Begrenzter Kommentierungsrahmen 

Eine begrenzte Rezeptionseignung ergibt sich auch für Vorschläge, die den im 
VwVfG nicht geregelten Innenbereich der Verwaltung betreffen. Wie bereits 
dargelegt, regelt das VwVfG selbst die Entscheidungen der Verwaltung in er
ster Linie aus der Kontrollperspektive; der Prozess der Entscheidungsfindung, 
der eigentliche Herstellungsprozess, wird nur Regelungen unterworfen, die 
der Sicherung rechtstaatlicher Mindeststandards dienen. Handlungsanweisun
gen im Hinblick auf eine schnelle, effiziente und transparente Aufgabenerle
digung finden sich, von wenigen allgemeinen Grundsätzen einmal abgesehen 
- kaum. Damit bleiben viele Überlegungen und Vorschläge etwa zur Effizienz 
des Verwaltungshandelns, zur Informationsbeschaffimg und -bearbeitung so
wie zum informalen Verwaltungshandeln außerhalb des engeren Kommentie
rungsrahmens. Sie sind damit nur begrenzt zur Rezeption geeignet, nämlich 
nur insoweit, als es entweder um die Kommentierung der allgemeinen Grund
sätze etwa des § 10 VwVfG geht oder um Rückwirkungen derartiger Vor
schläge auf die auch gerichtlich kontrollierbare Rechtmäßigkeit und Zweck
mäßigkeit des Verwaltungshandeins. 
Die zuletzt genannten Wirkungen können für die Kommentierung eine 
wesentliche Bedeutung erlangen. Voraussetzung ist, dass die erwarteten bzw. 

42 Siehe hierzu zutreffend Obennayer § 24 Rn. % ff. m.wN. 
43 S. hierzu StelkensiBonklSachs § 24 Rn. 3 ff. 
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feststellbaren Rückwirkungen der in der Innovationsdiskussion unterbreiteten 
Vorschläge zur Auslegung und Anwendung von Bestimmungen des VwVfG 
identifiziert und benannt werden. Dies erfordert ein »Herunterbrechen« bzw. 
ein »Kleinarbeiten« dieser Vorschläge zur Aufdeckung und Bewertung von 
Wirkungszusammenhängen. Rezeption in die Kommentarliteratur setzt daher 
Umsetzungs- bzw. Übersetzungsleistungen voraus, die zumeist nicht mitge
liefert werden. Wenn sie erbracht sind, eröffuen sich für die Kommentierun
gen erhebliche Erkenntnisgewinne. Diese können auch darin bestehen, dass 
das begriffliche Instrumentarium geschärft wird, wie etwa wenn es um die 
Abgrenzung der Begriffe »Effizienz« und »Effektivität« geht. 
Auch beim Umgang mit Phänomenen informalen VerwaltungshandeIns be
stehen die Schwierigkeiten weniger darin, die Erscheinungsformen informa
len Verwaltungshandelns zu beschreiben. Hierfür gibt es inzwischen eine 
Fülle von Darstellungen und Anleitungen, in denen ausländische und inländi
sche Erfahrungen mit diesen Instrumenten wiedergegeben und verarbeitet 
worden sind. Es fehlt aber nach wie vor an Darlegungen zu der Frage, welche 
Schranken die Bestimmungen des VwVfG dem informalen Verwaltungshan
deIn und deren Übernahme seiner Ergebnisse in das förmliche Verwaltungs
verfahren ziehen, bzw. welche Anforderungen informales Verwaltungshan
deln erfüllen muss, damit es später im förmlichen Verwaltungsverfahren 
rechtmäßigerweise umgesetzt werden kann. 

cc) Reform allgemeiner Steuerungs- und Kontrollstrukturen 

Manche Vorschläge aus der Innovationsdiskussion betreffen übergreifende 
Steuerungs- und Kontrollstrukturen. Als Beispiele seien hier die Überlegun
gen zur Finanz- und Haushaltskontrolle sowie zu anderen verwaltungsinter
nen Kontrollsystemen genannt44• Diese erlauben es zwar, die rechtliche Kon
trolle durch Widerspruchs- und gerichtliches Verfahren in ein allgemeines 
System von Verwaltungskontrollen einzuordnen, werden aber für ersteres 
nicht unmittelbar handlungsleitend. Der Hinweis in Kommentierungen auf 
das Bestehen weiterer Kontrollsysteme außerhalb des im VwVfG und in der 
VwGO geregelten Rechtskontrollsystems bleibt weitgehend ohne praktische 
Relevanz. Insbesondere kann die Existenz weiterer Kontrollsysteme hier zu 
keiner Entlastung führen. 

44 Vgl. hierzu die Beiträge in Schmidt-AßmannIHoffinann-Riem (Hrsg.), Verwaltungskon
trolle, 2001. 
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b) Problem des Rezeptionsbedürfnisses 

aa) Beharrungsvermögen von Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfah
rensrecht 

Obwohl heute die Notwendigkeit einer dynamischen Entwicklung von Ver
waltung und Verwaltungsrecht kaum bestritten wird und die Fülle von gesetz
lichen Neuerungen in unterschiedlichsten Bereichen des Besonderen Verwal
tungsrechts diesem dynamischen Verständnis Recht zu geben scheint, weisen 
das Allgemeine Verwaltungsrecht und das Verwaltungsverfahrensrecht eine 
erstaunliche Konstanz auf. Das VwVfU, welches selbst eine Kodifikation von 
überkommenen, teilweise gewohnheitsrechtlich fimdierten Grundstrukturen 
des Verwaltungsverfahrens darstellt, hat sich in den letzten Jahrzehnten im 
Vergleich zum sonstigen Besonderen Verwaltungsrecht kaum verändert. 
Selbst das 2.VwVfU Änderungsgesetz hat lediglich Randkorrekturen ge
bracht. 
Bei dieser relativen Konstanz verwundert es nicht, dass auch die Kommentie
rungen zum VwVfU ein gewisses Beharrungsvermögen aufweisen. Einen all
gemeinen Konsens über einen Bedarf für die Rezeption innovativer Vor
schläge gibt es nur dort, wo sie ersichtlich forensische Relevanz haben. Über
legungen und Vorschläge, die sich auf die Rechtmäßigkeit von Verwaltungs
entscheidungen und damit auch auf ihre Angreifbarkeit auswirken können, 
werden in den Kommentierungen regelmäßig zeitnah aufgegriffen. Ein Bei
spiel hierfür ist die Rechtsprechung des EuGH zu den europarechtlich gebote
nen Modifizierungen von Widerruf und Rücknahme rechtswidriger Verwal
tungsakte im Subventionswesen. Auch wenn die rechtspolitischen und rechts
strukturellen Hintergründe dieser EuGH-Rechtsprechung zumeist nicht näher 
gewürdigt werden, so fehlt doch in keiner Kommentierung eine ausführliche 
Befassung mit den Modifizierungen der §§ 48 ff. VwVfU. Wenn rechtliche 
Konflikte und vor allem einschlägige Gerichtsentscheidungen fehlen, dann 
fehlt es dagegen zumeist auch an einem Konsens über den Rezeptionsbedarf. 
Die Notwendigkeit für Neuorientierungen wird nicht überall in gleicher 
Weise gesehen. Teilweise werden Zweifel an der innovativen Substanz der 
Vorschläge (neuer Wein in alten Schläuchen), teilweise auch an einer sinnvol
len konkreten Umsetzbarkeit gehegt, teilweise werden die Vorschläge auch in 
den Bereich von Verwaltungshandbüchern verwiesen. 

bb) Probleme der BegrifJswahl 

Ernst zunehmen und kritisch zu prüfen ist der nicht selten gehörte Vorwurf, die 
in der Reformdiskussion erarbeiteten Vorschläge und Einsichten seien in 
Wahrheit nicht neu, sie würden nur in neuen Begrifflichkeiten präsentiert. Es 
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lässt sich nicht leugnen, dass in der Reformdiskussion oft mit Begriffen ope
riert wird, die nicht der klassischen Rechtswissenschaft entstammen, sondern 
vielmehr zumeist in den Nachbarwissenschaften wie etwa den Sozialwissen
schaften oder der Ökonomie. Gerade deshalb lassen sie sich aber auch nicht 
ohne weiteres durch rechtswissenschaftliche Begriffe ersetzen. Zwar haben 
juristische Begriffe ihren Bedeutungsgehalt auch schon in der Vergangenheit 
nicht selten aus Nachbardisziplinen bezogen, wie man leicht an dem Begriff 
der Wirtschaftlichkeit oder an dem Begriff der Erforderlichkeit zeigen kann. 
Die Verwendung neuer Begriffe in der Reformdiskussion ist aber nicht nur 
Ausdruck eines »modernen« Sprachgebrauchs; sie signalisiert eine neue Per
spektive auf die Dinge ebenso wie die Bezugnahme auf einen anderen wissen
schaftlichen Kontext Dies zeigt, dass sich die Kommentierungen des VwVfG 
nicht ohne weiteres der neuen Begrifflichkeiten bedienen können. Vielmehr 
bedarf es auch hier einer Transformationsleistung, sofern nicht die Kommen
tierung die innovative Perspektive einschl. ihres wissenschaftliches Kontextes 
vollständig übernehmen wi1l45. Die Aufgabe besteht darin, die in ungewohnten 
Begrifflichkeiten formulierten Gedankengänge so aufzunehmen und zu verar
beiten, dass sie im herkömmlichen deduktiven Begründungsmodell der Juris
prudenz verarbeitet werden können. Diese Transformationsleistung wird in der 
Reformdiskussion selbst nicht immer im wünschenswerten Umfang erbracht. 

c) Problem der kommentartechnischen Bewältigung 

Neben den bereits behandelten begrifflichen Schwierigkeiten ergeben sich für 
die Rezeptionsarbeit der Kommentatoren vor allem Zuordnungsprobleme. 
Dabei geht es zum einen um die Zuordnung zu bestimmten Einzelvorschrif
ten, die ja die Grundgliederung einer jeden Kommentierung vorgeben, zum 
anderen aber auch um die Einpassung in die jeder Kommentierung eigene in
nere Struktur der Einzelkommentierung. Dabei handelt es sich aber nicht um 
ein spezifisches Problem der Übernahme von Gedanken aus der Innovations
diskussion. Will der Kommentar der reinen Kompilation entgehen, so bleibt 
nichts anderes übrig, als im Zuge der Rezeption neuer Gedanken den bereits 
vorhandenen Text zu verändern und damit insgesamt etwas Neues zu schaf
fen. Gerade die innovativen Vorschläge stellen aber für jede Kommentierung 
eine besondere Herausforderung dar, weil sie nicht die Fortschreibung bereits 
bestehenden Gedankenguts verlangen, sondern größere gedankliche Struktu
ren und damit nicht selten ganze Kommentierungskomplexe in Frage stellen 
und dazu zwingen, Fragen von Grund auf neu zu durchdenken, für die Ant
worten bisher gesichert erschienen. 

45 Gelegentlich werden Schlüsselhegriffe ohne besondere Reflexionsleistungen übernommen, 
was allerdings der Rezeption innovativer Vorschläge auch wenig nützt, vgl. Obennayer § 10 
Rn. 16. 
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III. Beispiele fiir Rezeptionsmöglichkeiten 

Im folgenden sollen einige Beispiele für einen weiterführenden Umgang mit 
Elementen der Reformdiskussion gegeben werden. Dabei wird sich zeigen, 
dass dies nicht nur analytische Bemühungen erfordert, sondern jeweils auch 
spezielle Transformationsleistungen, die vielleicht nicht selten erst am Ende 
eines längeren fachlichen Diskussionsprozesses stehen werden. 

1. BeispielInformationsmanagement 

a) Amtsermittlungsprinzip nach dem VwVjG 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz enthält nur relativ wenige Bestimmungen 
über die Erhebung und Verarbeitung von Informationen. Der Untersuchungs
grundsatz des § 24 VwVfG verpflichtet die Behörde, von Amts wegen und in 
eigener Verantwortung den Sachverhalt zu ermitteln. Diese Regelung wird er
gänzt durch einige wenige Bestimmungen zur Beweiserhebung in § 26 
VwVfG, die im wesentlichen klarstellender Natur sind. Die Rolle der Betei
ligten bei der »Aufklärung des Sachverhalts«, also der Erhebung und Verar
beitung der zur Entscheidung erforderlichen Informationen, ist in §§ 28 - 30 
VwVfG in Bezug auf Anhörung und Akteneinsicht sowie in § 26 Abs.2 
VwVfG hinsichtlich der sonstigen Mitwirkung geregelt. Eine Rechtspflicht, 
an der Aufklärung des Sachverhalts und der Beschaffung der dafür erforder
lichen Informationen mitzuwirken, kennt das Verwaltungsverfahrensgesetz 
erstaunlicherweise nicht und zwar selbst dann nicht, wenn es sich um An
tragsverfahren handelt46• Nach § 26 Abs.2 »sollen« die Beteiligten bei der 
Ermittlung des Sachverhalts mitwirken; weitergehende Pflichten bestehen, 
wie § 26 Abs.2 Satz 3 VwVfG klarstellt, nur kraft besonderer Rechtsvor
schriften. 
Diese Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes gehen im Grunde von 
einem bestimmten Typus des Verwaltungsverfahrens aus, nämlich von einem, 
das in den Erlass einer Polizeiverfiigung mündet. Sie werden den praktischen 
Bedürfuissen einer auf schnelle und effiziente Sachverhaltsermittlung gerich
teten Verwaltung nicht mehr gerecht und entsprechen auch nicht mehr voll 
der Realität. Das Verwaltungsverfahrensgesetz macht hinsichtlich der Infor
mationsgewinnung weder einen Unterschied zwischen den sog. amtswegigen 
Verfahren und Antragsverfahren, noch berücksichtigt es hinreichend den Um
stand, dass ein Großteil der Informationen sinnvollerweise nur von den Betei-

46 Vgl. KopplRamsauer, § 26 Rn. 40; Stelkens/BonklSachs, § 26 Rn. 46. 
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ligten selbst beigesteuert werden kann. Diesen Umständen trägt zum einen das 
Besondere Verwaltungsrecht in einer Vielzahl von weitergehenden Regelun
gen Rechnung, zum anderen die Rechtsprechung, die für den Fall einer Ver
letZWlg der aus § 26 Abs. 2 VwVfG folgenden Obliegenheiten Beschränkun
gen der Amtsermittlungspflichten annimmt41 und daduch die Regelungen erst 
praktisch handhabbar gemacht hat. 

b) Speziellere Regelungen 

Eine Vielzahl von spezielleren Regelungen des Verwaltungsrechts sieht eine 
stärkere Einbindung von Beteiligten und Öffentlichkeit in den Prozess der 
Informationsbeschaffung und der Informationsverarbeitung vor. Die Kom
mentierungen zum VwVfG gehen auf wichtige Sonderbestimmungen ein und 
machen ihren bereichsspezifischen Vorrang vor den allgemeinen Regelungen 
des VwVfG deutlich48• Weitergehende Folgerungen werden aus diesem Be
fund indessen nicht gezogen. Hier kann sich im Zuge der Kommentierung die 
Frage stellen, ob aus einer Gesamtschau der Spezialvorschriften über Mitwir
kungspflichten im Besonderen Verwaltungsrecht auf einen Wandel der Rolle 
der Beteiligten bei Informationserhebung und -verarbeitung geschlossen wer
den kann oder muss und ob innerhalb des Konzepts der Sachverhaltsermitt
lung gem. §§ 24 ff. VwVfG das überkommene Verhältnis von Amtsermitt
lung und Mitwirkungslasten der Beteiligten zugunsten einer differenzieren
den Betrachtungsweise einer Modifikation bedarf. Die Regelungen der §§ 24 
ff. VwVfG zementieren überkommene Vorstellungen nicht; sie sind vielmehr 
in einer Weise formuliert, die eine Weiterentwicklung der Aufgabenzuwei
sungen im Interesse effizienter Informationsbeschaffung unter stärkerer Her
anziehung der Beteiligten nicht ausschließt. 

c) Nachvollziehende Amtsermittlung 

Eine wichtige Aufgabe der Kommentierungen insbesondere des § 24 VwVfG 
besteht darin, Art und Umfang der Amtsermittlung für diejenigen Fälle zu be
schreiben, in denen ein wesentlicher Teil der Beschaffung der für die Ent
scheidung benötigten Informationen spezialgesetzlich auf die Beteiligten 
übertragen worden ist. Derartige Pflichten zur Informationsbeschaffung be
gründet nicht nur das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, son
dern eine ganze Reihe von weiteren Gesetzen des Besonderen Verwaltungs
rechts49• Für diese Fälle wandeln sich Aufgaben und Funktionen der zuständi-

47 Vgl. BVerwGE 26,30; 74,223,242. 
48 Vgl. StelkensIBonk/Sachs, § 26 Rn. 47 f. 
49 Vgl. zum Medizinrecht Di Fabio, Risikoentscheidungen im Rechtsstaat, 1993, S. 185 ff. 
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gen Behörden bei Erfüllung ihrer Pflicht zur Amtsermittlung. Für die gewan
delte Ermittlungsaufgabe wurde der Begriff der nachvollziehenden Amtser
mittlung geprägt. 50 Hier wäre es Sache der Kommentare zum VwVfG, Hin
weise für die praktische Handhabung der nachvollziehenden Amtsermittlung 
zu geben und ihre Bedeutung für die Verantwortung der zuständigen Behörde 
für die zutreffende Aufklärung des Sachverhalts und die Folgen von Ennitt
lungsdefiziten darzustellen. 

d) Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 73 VwVfG) 

aa) Die Regelungen des VerwaltungsverJahrensgesetzes 

Für Planfeststellungsverfahren sieht das VelWaltungsverfahrensgesetz eine 
besondere Fonn der Infonnationsgewinnung vor, nämlich die Öffentlichkeits
beteiligung. Wegen der Vielzahl der durch Planfeststellungen typischelWeise 
berührte Belange hat der Gesetzgeber in § 73 VwVfG eine ebenso kompli
zierte wie anspruchsvolle zusätzliche Form der Informationsbeschaffimg ge
regelt. Es kommt danach zu einer förmlichen Auslegung der Unterlagen für 
das planfeststellungsbedürftige Vorhaben, die jedermann die Möglichkeit 
einer umfassenden Information einräumt. Anschließend können innerhalb ei
ner Frist Bedenken und Anregungen erhoben werden, die in einem Erörte
rungstermin mündlich verhandelt werden müssen. 

bb) Bedeutung der Öffentlichkeitsbeteiligung in der Praxis 

In der Praxis wird die Öffentlichkeitsbeteiligung nicht selten als ärgerliches 
Hindernis für schnelle Zulassungsentscheidungen angesehen51 und als ebenso 
ärgerliche Quelle für das Entstehen von Verfahrensfehlern. Dass die Öffent
lichkeitsbeteiligung ein Mittel effizienter und umfassender Sachverhaltser
mittlung sein könnte, tritt in der Wahrnehmung hinter die negativen Effekte 
zurück. Dies ist deshalb verständlich, weil in den meisten Fällen die Entschei
dung über die Planfeststellung jedenfalls dem Grunde nach de facto bereits 
vor Beginn der Öffentlichkeitsbeteiligung gefallen ist. Die Bürgerbeteiligung 
nach § 73 VwVfG wird deshalb von Behörden und Antragsstellern nur noch 
als formale Hürde auf den Weg zur Realisierung des Vorhabens gesehen, die 
es möglichst unbeschadet zu überwinden gilt. Die Ergebnisse der Öffentlich
keitsbeteiligung haben deshalb in der Praxis nur noch Randkorrekturen am 

50 J. P. Schneider, Nachvollziehende Amtsermittlung bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, 
1991; ders. Kooperative Verwaltungsverfahren, VerwArch Bd. 86 (19%), S, 38 ff., 55. 

51 V gl. hierzu Reiner Scbmidt, Die Reform von Verwaltung und Verwaltungsrecht, VerwArch 
Bd. 91 (2000), 149, 157. 
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planfeststellungsbedürftigen Vorhaben zur Folge. Damit verfehlt die Öffent
lichkeitsbeteiligung das ihr vom Gesetzgeber zugedachte Ziel jedenfalls zu 
einem großem Teil; die Informationsbeschaffung über das »ob« der Planfest
stellung findet im Vorfeld der Öffentlichkeitsbeteiligung statt und wird von 
ihrem Ergebnis nur noch am Rande berührt. Dieser Befund hat bisher in den 
Kommentierungen nur begrenzt zur Berücksichtigung gefunden; der Gesetz
geber hat darauf vor allem durch eine Reduktion der Fehlerfolgen in den 
§§ 45 und 46 VwVfG reagiert. Es erscheint notwendig, dass der in den letzten 
Jahrzehnten eingetretene Funktionsverlust oder - weniger streng ausgedrückt 
- Funktionswandel in den Kommentierungen stärker als bisher behandelt 
wird, und dass hieraus auch Konsequenzen gezogen werden. Freilich handelt 
es sich um einen Themenkomplex, der zu allererst in der planungsrechtlichen 
Fachdiskussion Raum einnehmen müsste. Die dogmatische Durchdringung 
und Weiterentwicklung des Fachplanungsrechts ist nicht in erster Linie Auf
gabe der Kommentare zum Verwaltungsverfahrensgesetz. 

2. Beispiel: Umgang mit Mediationsverfahren 

a) Konjliktmittlung in den bisherigen Kommentierungen des VwVjG 

In der Diskussion um innovative Formen der Konfliktbewältigung und Streit
beilegung spielen die verschiedenen Formen der Mediation oder Konflikt
mittlung eine wesentliche Rolle. Nach diesem Konzept sollen Interessenge
gensätze unter Einschaltung eines neutralen Dritten, des sog. Mediators oder 
Konfliktmittlers, im Rahmen eines Aushandlungsprozesses beigelegt werden, 
indem eine Lösung gefunden wird, die für alle Beteiligten gegenüber der her
kömmlichen Entscheidung im Verwaltungsverfahren und einem anschließen
den gerichtlichen Verfahren günstiger erscheint (sog. win-win-Lösung)52. 
Dies erfordert eine »unkonventionelle« Herangehensweise, bei der kreative 
Lösungen angestrebt werden müssen, die nicht selten über den ursprünglichen 
Streitgegenstand hinausreichen (»Vergrößerung des Kuchens«). Ist eine der
artige Lösung gefunden, so muss sie im Rahmen eines herkömmlichen Ver
waltungsverfahren »umgesetzt«, d.h. in eine rechtlich haltbare Form gegossen 
werden. 
Es liegt auf der Hand, dass das Verhältnis derartiger Mediationsverfahren zum 
herkömmlichen Verwaltungsverfahren prekär ist. Es besteht die Gefahr, dass 
die rechtsstaatlichen Sicherungen, die das Verwaltungsverfahren kennzeich
nen (Beteiligungsrechte, insbesondere Anhörungsrechte, Begründungspflich
ten usw.) unterlaufen werden, wenn die eigentlichen Ergebnisse in einem Me-

52 Überblick bei KopplRamsauer Einf. Rn. 87 ff. 
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diationsverfahren, das derartigen Bindungen nicht unterliegt, bereits entschei
dend vorgeprägt sind53 . Es wäre deshalb zu erwarten, dass sich die Kommen
tarliteratur dieses Problems angenommen hätte. Dies ist jedoch nur äußerst 
begrenzt der Fall. Soweit die Kommentare überhaupt auf das Phänomen der 
Mediation eingehen, bleibt es zumeist bei der Beschreibung, in der Regel in 
einer vor die eigentliche Kommentierung gestellten Einführung. Die Rück
wirkungen des Mediationsverfahrens auf das Verwaltungsverfahren bleiben 
weitgehend unerörtert. 

b) Mediation und Verwaltungsverfahren: Wechselseitige Beeinflussungen 

Für die rechtliche Bewältigung des im Verwaltungsrecht relativ neuen Phäno
mens der Mediation bedarf es zunächst einer Antwort auf die Frage der Zuläs
sigkeit ohne besondere gesetzliche Grundlage. Wird sie bejaht, so stellen sich 
weitere schwierige Fragen nach dem Verhältnis von Mediation und Verwal
tungsverfahren. Das Mediationsverfahren ist im Verwaltungsrecht regelmä
ßig darauf angewiesen, dass die dort gefundenen Ergebnisse in ein reguläres 
Verwaltungsverfahren Eingang finden und dort möglichst unverändert über
nommen werden können. Dies ist nur möglich, wenn zwei Bedingungen 
erfüllt sind. Erstens muss sich das Ergebnis dem Inhalt nach ohne Verstoß 
gegen materielles Recht in einem Verwaltungsakt oder einem öffentlich
rechtlichen Vertrag umsetzen lassen, zweitens müssen die Rechte der Betei
ligten im Verwaltungsverfahren gewahrt werden. Beide Voraussetzungen 
müssen bereits im Mediationsverfahren berücksichtigt werden. Steht das Er
gebnis eines Verwaltungsverfahrens nämlich von vornherein fest, weil das 
Mediationsergebnis übernommen werden soll, dann werden die Rechte der 
Beteiligten nur gewahrt, wenn sie schon im Mediationsverfahren berücksich
tigt worden sind. Es muss hier also zu einer Art Vorwirkung der Verfahrens
rechte der Beteiligten im Mediationsverfahren kommen54• Die Folge ist eine 
Verzahnung von Mediation und Verwaltungsverfahren, die in den Kommen
tierungen der Verfahrensrechte von Beteiligten (§§ 28 ff. VwVfG), aber auch 
in den Kommentierungen -der Vorschriften über das Ermessen (§ 40 VwVfG) 
und über den öffentlich-rechtlichen Vertrag (§§ 54 ff. VwVfG) behandelt 
werden muss. Hier besteht ein unabweisbarer Kommentierungsbedarf, da 
Mediationsverfahren in ihren verschiedenen Spielarten immer weitere Ver
breitung finden. 

53 HolznagellRamsauer, Mediation im Verwaltungsrecht, in: Haftlv.Schiieffen, Handbuch 
Mediation, 2002, S. 1124, Rn. 5 ff. 

54 Hierzu näher HolznagellRamsauer, Mediation im Verwaltungsrecht (Fn. 53), S. 1124, 
Rn. 4. 
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3. Beispiel: Das Effizienzprinzip 

a) Der Begriff der Effizienz in der Innovationsdiskussion 

Als Effizienzprinzip55 bzw. Effizienzgebot wird der Grundsatz bezeichnet, 
wonach entweder ein bestimmter Erfolg mit dem Einsatz möglichst geringer 
Mittel erzielt werden soll (Minimalisierung der Mittel) oder mit bestimmten 
Mitteln ein möglichst großer Erfolg (Maximalisierung des Erfolgs)56. Damit 
wird eine rein ökonomische Mittel-Zweck-Relation bezeichnet, die unabhän
gig von der rechtlichen Bewertung des Mittels bzw. des Zwecks zu einem 
Maßstab für möglichst »wirtschaftlichen« Mitteleinsatz führt. Der Begriff der 
Effizienz hat damit mehr mit Wirtschaftlichkeit zu tun als mit Effektivitä~7. 
Der Begriff der Effektivität wird in der Innovationsdiskussion von der Effizi
enz streng unterschieden58• Der Begriff Effektivität bezieht sich auf Art und 
Ausmaß einer Zielerreichung, soll danach also nur die Relation zwischen dem 
erreichten und dem angestrebten Ziel betreffen. Eine Maßnahme zur Gefah
renabwehr kann also effektiv sein, aber nicht effizient, weil sie die Gefahr zwar 
beseitigt, hierfür aber einen unwirtschaftlich hohen Mitteleinsatz erfordert. 

b) Effizienz als verwaltungsverfahrensrechtliches Gebot 

Der Ausdruck »Effizienz« kommt im Verwaltungsverfahrensgesetz nicht vor. 
Verwaltungsverfahren sind nach § 10 Vwvro einfach, zweckmäßig und zü
gig durchzuführen; von effizienter Durchführung ist nicht die Rede. Gleich
wohl zeigt sich bei näherem Hinsehen, dass der Effizienzgedanke dem Ver
fahrensrecht keineswegs fremd ist. Allgemein wird dem Gebot der Einfach
heit und Zweckmäßigkeit auch das Gebot der Wirtschaftlichkeit entnommen, 
welches dem der Effizienz weitgehend entsprechen dürfte59. Dies gelangt in 
den Kommentierungen auch zum Ausdruck. Allerdings betrifft die Frage der 
Effizienz kaum den gerichtlich kontrollierbaren Teil des Verwaltungsverfah
rens, sondern denjenigen Teil, der dem Verfahrensermessen der zuständigen 
Behörden bzw. im Organisationsermessen der jeweiligen Behördenträger zu
gewiesen ist. Insoweit scheint er die Auslegung und Anwendung des Verwal-

55 Zur Effizienz als Rechtsprinzip s. Hoffinann-Riem, Einleitende Problemskizze, in: Hoff
mann-RiemlSchmidt-Aßmann (Hrsg.), Effizienz als Herausforderung an das Verwaltungs
recht, 1998, S. 11, 19 ff. 

56 Schmidt-Aßmann, Perspektiven der verwaltungsrechtlichen Systembildung, in: Hoffmann
RiemlSchmidt-Aßmann, Effizienz als Herausforderung an das Verwaltungsrecht, 1998, 
245f. 

57 Zur Ausdifferenzierbarkeit des Begriffs der Effizienz Hoffmann-Riem (Fn. 40), S. 28 ff. 
58 Teilweise anders aber noch StelkensIBonklSachs § 9 Rn. 76 ff., § 10 Rn. 23. 
59 Obermayer § 10 Rn. 16; KopplRamsauer § 10 Rn. 3. 
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tungsverfahrensrechts nur am Rande zu betreffen. Dementsprechend spielt 
das Effizienzgebot in der Kommentierung nur eine marginale Rolle60• Ineffi
ziente Beweiserhebungen führen zu Verzögerungen und zu Kostensteigerun
gen, die rechtlich bisher allenfalls im Rahmen des Ersatzes eines Verzöge
rungsschadens oder bei der Kostenlast eine Rolle gespielt haben. 

c) Inhaltliche Steuerung der Verwaltung durch das Ejfzzienzgebot? 

Die Innovationsdiskussion hat eine neue Dimension des Effizienzbegriffs zur 
Debatte gestellt. Es geht um die Frage, ob und in welchem Umfang das Effi
zienzgebot über seine rein verfahrensrechtliche Bedeutung hinaus auch für 
den Inhalt von Verwaltungsentscheidungen oder Vereinbarungen Steuerungs
wirkung entfaltet61 • Oder anders ausgedrückt: Unter welchen Voraussetzun
gen und ggf. in welchem Umfang darf der Gesichtspunkt der Effizienz für den 
Inhalt der Verwaltungsentscheidung selbst, also für den Verwaltungsakt oder 
den verwaltungsrechtlichen Vertrag, leitend sein? 
Diese Frage ist bisher nur in Einzelbereichen des Besonderen Verwaltungs
rechts behandelt und beantwortet worden, etwa im Polizei- und Ordnungs
recht, wenn es um die Frage geht, ob die Polizei einen Dritten als Notstands
pflichtigen in Anspruch nehmen darf, weil sie die Gefahr anderenfalls nur mit 
einem exorbitant hohen eigenen Mitteleinsatz bekämpfen oder beseitigen 
könnte62• Auch das Problem des Umgangs mit den Kosten eines planfeststel
lungsbedürftigen Vorhabens der öffentlichen Hand in der planerischen Abwä
gung kann hier genannt werden, obwohl es sich hier um die Belange eines von 
der Planfeststellungsbehörde regelmäßig verschiedenen öffentlichen Rechts
trägers handelt63• Für die Kommentierungen des Verwaltungsverfahrensge
setzes stellt sich hier die Frage, ob das verfahrensrechtliche Gebot der Effi
zienz für die Betätigung des Ermessens allgemein ein den Zwecken der Er
mächtigung i.S.d. § 40 VwVfG entsprechender und damit zulässiger Abwä
gungsgesichtspunkt ist oder ob dies nur kraft entsprechender spezial gesetz
licher Regelung gelten kann64• 

60 Vgl. StelkensIBonkiSachs § 10 Rn. 23; Knack vor § 9 Rn. 18 ff.; KopplRamsauer § 10 
Rn. 3; Obennayer § 10 Rn. 16 fasst die Verfahrensgrundsälze des § 10 S. 2 unter dem 
Begriff der Effizienz zusammen. 

61 Hierzu insbesondere Papier, Der Wandel der Lehre von Ennessens- und Beurteilungsspiel
räumen als Reaktion auf die staatliche Finanzkrise, in: Hoffinann-RiemlSchmidt-Aßmann, 
Effizienz als Herausforderung an das Verwaltungsrecht, 1998, S. 231 ff. 

62 Hoffinan-Riem (Fn. 40), S. 19. 
63 Papier (Fn. 61), Effizienz als Heransforderung an das Verwaltuugsrecht, 1998, S. 231, 240. 
64 Bisher w:iJk:en die Überlegungen zur Effizienz im materiellen Recht in den Kommentierun-

gen, aber nicht nur dort, eher »diffus und ungeordnet«, vgl. Schmidt-Aßmann, (Fn. 56), S. 
260. 
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III. Fazit 

Die Untersuchung hat ergeben, dass die Konunentare zum VelWaltungsver
fahrensgesetz die Vorschläge und Überlegungen der seit über zehn Jahren an
dauernden Diskussion um die Reform der VelWaltung bisher nur sehr be
grenzt berücksichtigt haben. Sie hat weiter eine ganze Reihe von Gründen für 
diese Zurückhaltung aufgezeigt. Zu diesen Gründen zählen neben unter
schiedlichen Vorstellungen über den Rezeptionsbedarf auch die teilweise be
grenzte Rezeptionseignung. Für letztere finden sich wiederum eine Reihe von 
Ursachen. Zu ihnen gehören die Ausrichtung des VelWaltungsverfahrens
rechts auf die gerichtliche Kontrollperspektive, bei der eigentliche der Her
stellungsprozess velWaltungsrechtlicher Entscheidungen weitgehend ausge
blendet wird, und das Erfordernis einer speziellen Übersetzungsleistung, bei 
der die Rückwirkungen von Vorschlägen und Überlegungen auf Auslegung 
und Anwendung der einzelnen Bestinunungen des VelWaltungsverfahrens
gesetzes analysiert und in deren Begrifflichkeit und Rationalitätsgefüge ein
gepasst werden müssen. 
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Funktionaler Zusammenhang oder Zusammenstoß 
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Die folgenden Erwägungen gehen an die Frage, ob das Verhältnis von Ver
waltungsverfahren und Verwaltungsprozess einem Trennungsprinzip folgt 
oder inwiefern ein funktionaler Zusammenhang bestehtl, in drei Schritten 
heran. Zunächst wird anband einer modellhaften Darstellung in Erinnerung 
gerufen, warum Mängel des Verwaltungsverfahrens für gerichtliche Entschei
dungen kaum maßgeblich sind. Anband eines Beispiels soll in einem zweiten 
Abschnitt die richterliche Sicht erläutert werden; dabei ist auf die jüngere 
Verfahrensfehlerlehre einzugehen. Ein dritter Abschnitt ist einerseits beste
henden Relativierungen des erwähnten Befundes gewidmet. Andererseits 
stellt sich die Frage, inwiefern die Verwaltungsgerichte zur Stärkung des Ver
fahrensgedankens im Verwaltungsrecht eingesetzt werden können und sollen. 

E. &hmidt-Aßmann, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 1998, S. 305 f. 
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A. Das Grundmodell und seine Konsequenzen 

Das Verwaltungsverfahren wird beschrieben als ein planvoll geordneter Vor
gang der Informationsgewinmmg und -verarbeitung, der in der Verantwortung 
eines Trägers öffentlicher Verwaltung abläuft und der Hervorbringung einer 
administrativen Entscheidung dien~. Das Verwaltungsverfahren ist, soweit 
hier von Interesse, grundsätzlich durch folgende Merkmale gekennzeichne~: 
(I) das Postulat der anfänglichen Offenheit in Bezug auf die zu treffende 
Entscheidung; 
(2) seine Strukturierung, d.h. dass die Entscheidung in einem gestreckten, 
gegliederten Vorgang vorbereitet wird, der phasenspezifischen Anforderun
gen unterliegt; 
(3) die Vielfalt der zu erfüllenden Vorgaben. 
Das Verwaltungsverfahren soll nicht nur eine rechtmäßige, zweckrichtige und 
den politischen Vorgaben entsprechende Entscheidung produzieren, sondern 
es soll auch schnell, billig und effizient sein, die Selbstachtung aller Beteilig
ten einschließlich der Bediensteten wahren, eine angemessene Problem- und 
Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit anstreben und deren Reaktionen be
rücksichtigen sowie - nicht zuletzt - auf Befriedung und Akzeptanz der Ent
scheidung hinwirken. Das Verwaltungsverfahren unterliegt dementsprechend 
verschiedenen Vorgaben und Kontrollen4• Das Verwaltungsverfahrensrecht 
regelt nur Teilaspekte, und zwar im Wesentlichen die Anforderungen an die 
Erarbeitung der (Sach-)Entscheidung im Hinblick auf ihre Recht- und Zweck
mäßigkeit. 
Die Verwaltungsgerichte haben die Grundaufgabe, subjektive Rechte des Ein
zelnen gegenüber der öffentlichen Verwaltung durchzusetzen5. Auch soweit, 
wie in der Regel, nachträglich Rechtsschutz gegen eine behördliche Entschei
dung begehrt wird, verpflichtet der verfassungsrechtliche Auftrag das Gericht 
zu einer unmittelbaren Anwendung des Rechts als des für ihn alleinigen Prü
fungsmaßstabs auf den vom Gericht selbst überprüften und festgestellten 
Sachverhalt. Die Aufgabe der Gerichte auch in Verwaltungsstreitsachen ist 
daher vornehmlich in der Entscheidung eines Streits zwischen Rechtssubjek
ten, also in bestimmten Rechtsverhältnissen zu sehen6. 

2 E. &hmidt-Aßmann, Verwaltungsverfahren, in: IsenseelKirchhof, Handbuch des Staats
rechts, 2. Auft.1996, § 70 Rn. 1. 

3 Vgl. G.F. &huppert, Verwaltungswissenschaft, 2000, 783 ff., 795 ff. 
4 Vgl. zusammenfassend E. &hmidt-Aßmann und W. Hoffinann-Riem, in: Schmidt-Aßmann/ 

Hoffinann-Riem, Verwaltungskontrolle, 2001, S. 9 ff. bzw. 325 ff. 
5 E. Schmidt-Aßmann, in: SchochlSchmidt-AßmannlPietzuer, VwGO, Eint Rn. 167 ff. 
6 R. Pitschas, Leistungsgrenzen gerichtlicher Entscheidungen - am Beispiel der Verwaltungs

gerichtsbarkeit, in: Hof7Schulte, Wirkungsforschung zum Recht III, 2001, S. 129. 
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Aus dem Gesagten ergibt sich zunächst, dass Vorgaben für das Verwaltungs
verfahren, die nicht unmittelbar auf das konkrete Rechtsverhältnis bezogen 
sind, vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich ohne Bedeutung bleiben. 
Auch das Verwaltungsverfahrensrecht kann nur in den richterlichen Blick 
kommen, soweit subjektive Rechte eines Beteiligten, in der Regel des Klä
gers, betroffen sind7• Ferner ist mit der behördlichen Entscheidung als Ergeb
nis und Abschluss des Verwaltungs verfahrens keine für die gerichtliche 
Rechtsanwendung wesentliche Zäsur verbunden. Daher gibt es kein modell
bedingtes Hindernis dafür, dass die Behörde das Rechtsverhältnis während 
des Prozesses weiter gestaltet, etwa erkannte Mängel beseitigt und ihre Erwä
gungen ergänzt oder aktualisiert. Der Behauptung eines derartigen Hindernis
ses ist das Bundesverwaltungsgericht wiederholt entgegen getreten, etwa im 
Vereinsrecht (Ermittlungsbefugnisse der Verbotsbehörden nach Erlass der 
Verbotsverfügung)8 oder im PTÜfungsrecht (Erläuterung von Bewertungen 
durch den Prüfer im gerichtlichen Verfahren)9. Die daneben bestehende 
Pflicht des Gerichts, durch eigenes Tun, namentlich durch erforderliche Nach
ermittlungen, die Sache spruchreif zu machen, kann daher durch Inanspruch
nahme der Behörde als Streitbeteiligten und zugleich Inhaberin der Sachherr
schaft erfüllt werden. 
Dieses Modell würde allerdings erlauben, Fragen des Verwaltungsverfahrens
rechts zum selbständigen Gegenstand der gerichtlichen Streitentscheidung zu 
machen. Dies ist nach deutschem Recht im Bereich des subjektiven Rechts
schutzes jedoch nur ganz ausnahmsweise zulässig. Vielmehr geht mit dem 
skizzierten Modell das Verständnis einher, dass grundsätzlich allein materi
elle Rechtspositionen wehrfähig sind. Zusammen mit der Absage an einen 
verwaltungsverfahrensbegleitenden Rechtsschutz (§ 44 a VwGO) führt dies 
dazu, dass im Verwaltungsprozess das Verwaltungsverfahrensrecht nur dann 
zu thematisieren ist, soweit eine materiellrechtliche Vorgabe für das Handeln 
der Behörde fehlt, der Gesetzgeber also die Gewähr für die Richtigkeit der be
hördlichen Entscheidung dem Verfahren anvertraut hat. 
Ungeachtet der methodischen Einsicht, dass das Recht grundsätzlich der Kon
kretisierung auf den jeweiligen Einzelfall hin bedarf und dass das Verwal
tungsverfahren das dafür primär vorgesehene Instrument ist, haben sich die 
Verwaltungsgerichte - freilich geleitet durch das BundesverfassungsgerichtlO 

- einer steten Ausweitung der sachlichrechtlichen Prüfungsmaßstäbe ver
schrieben. 

7 C. Ladenburger, Verfahrensfehlerfolgen im französischen und im deutschen VelWaltungs-
recht, 1999, S. 356 ff. 

8 BVelWG DVBl2001, 643. 
9 BVetwG Buchholz 421.0 Prüfungswesen Nr. 398; NVwZ 2001, 922. 
10 Vgl. Nachw. bei E. Schmidt-Aßmann (Fn.5), Rn. 183. 
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Stichwortartig zu nennen sind: 
(1 ) Volle lustiziabilität unbestimmter Rechtsbegriffe unter Zuruckdrängung 
behördlicher Beurteilungsspielräume; 
(2) Entfaltung und Differenzierung der rechtlichen Maßstäbe für das be
hördliche Ennessen und behördliche Abwägungsentscheidungen; vor allem 
Aufklärungsmängel und Gehörsverletzungen verlieren dadurch weitgehend 
an Relevanz; 
(3) Ennessensreduzierungen auf Null, sei es im Einzelfall, sei es gesetzlich 
intendiert für typische Fälle; 
(4) Erheblichkeitsprüfuug, also im Kern die Prüfung, ob die konkrete Mög
lichkeit besteht, dass sich ein Verfahrensmangel auf die Sachentscheidung 
ausgewirkt hat. Es handelt sich um eine materiellrechtliche Prüfung dahinge
hend, ob sich die Entscheidungsgrundlage der Behörde bei Meidung des Ver
fahrensmangels nach den gegebenen Umständen so weit verändern könnte, 
dass bei realistischer Betrachtung eine andere Entscheidung in Betracht 
kommt. 
Spielen Mängel im Verwaltungsverfahren für die gerichtliche Überprüfung 
demnach ohnehin keine große Rolle, darf es nicht verwundern, dass die Vor
schriften über die Heilung von Verfahrensmängeln während des Prozesses 
keine praktische Bedeutung haben. Sie sollten auch akademisch nicht überbe
wertet werden 11. 

Der grundlegende Einwand, in diesem Modell werde zu wenig berücksichtigt, 
dass den Verwaltungsgerichten im Verhältnis zur Verwaltung eine Kontroll
aufgabe und nicht die primärer Rechtsanwendung zukommel2, übersieht 
zweierlei. Zum einen hat der Prozessrechtsgeber namentlich durch die Insti
tute der Untätigkeits- und der Verpflichtungsklage sowie etwa in § 113 
Abs. 3, § 114 VwGO eine Systementscheidung für dieses Modell getroffen. 
Zum andem sind die materiellrechtlichen Anweisungen für das administrative 
Handeln mit den Maßstäben für die gerichtliche Kontrolle im Grundsatz iden
tisch. Von einer Kontrolle im Sinne einer distanziert-reduzierten Nachprüfung 
durch die Gerichte kann nur dort die Rede sein, wo etwa durch behördliche 
Beurteilungsspielräume die Handlungsanweisung und der Kontrollmaßstab 
auseinander fallen. 

11 Vgl. R. Rudisi/e, in: SchochlSchmidt-Aßmann/Pietzner, VwGO, § 94 Rn. 69 ff.; s. nunmehr 
Art. 1 Nr. 10, 11 RmBereinVpG. 

12 Vgl. U. Ramsauer, in: AK-GG, Art. 19 Abs. 4 Rn. 103 ff. 
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B. Ursachen 

Aus der Perspektive des Rechtsschutzes hat das Verwaltungsverfahren also, 
wie eine gängige Wendung sagt, dienende Funktion und bleibt deshalb, unge
achtet der von ihm sonst erbrachten Leistungen, von geringer Bedeutung. Es 
bestehen erhebliche Schwierigkeiten, Verfahrensfunktionen, insbesondere 
»entscheidungsexterne« Verfahrensfunktionen, in den Verwaltungsprozess 
rechtskonstruktiv einzubeziehen. 

I. Beispiel: Inzidente Normverweifimg durch die Behörde 

Diese Schwierigkeiten seien zunächst beispielhaft an einer EntscheidWlg zur 
bekannten Frage der behördlichen Normverwerfungsbefugnis, also aus einern 
eher ungewohnten Blickwinkel erläutert. Das Bundesverwaltungsgericht13 

hatte unlängst über die Gültigkeit einer Rechtsverordnung einer höheren Na
turschutzbehörde zu befinden, mit der ein Naturschutzgebiet ausgewiesen 
worden war. Für die zugnmde liegende AbwägungsentscheidWlg kam es dar
auf an, ob erfasste Grundstücke Baulandqualität hatten. Diese hätte ein vor
handener Bebauungsplan vermittelt, der aber nichtig war. Davon ist auch der 
Verordnungsgeber ausgegangen. Der betroffene Grundeigentümer machte 
geltend, die höhere Naturschutzbehörde hätte bis zur Beseitigung des Bebau
ungsplans durch eine dafür autorisierte Stelle von seiner Gültigkeit ausgehen 
müssen. Dieses Vorbringen wirft folgende Fragen auf: 
(1) ZW1ächst stellt sich die Vorfrage, ob die Verwerfungskompetenz nach 
den Rechtssätzen über die Folgen von Rechtsverstößen beim Erlass von Nor
men, also nach materiellem Recht zu beurteilen ist oder ob es sich um eine 
Frage des Verfahrensrechts handelt. Das Bundesverwaltungsgericht hat aus 
der umfassenden Reichweite des Nichtigkeitsdogmas, das durch die Planer
haltungsvorschriften des Baugesetzbuchs bestätigt worden ist, abgeleitet, ein 
Normverwerfungsverbot könne sich allenfalls aus Verfahrensrecht ergeben. 
Hier von Interesse ist, dass die Zuordnung einzelner Fragen zum materiellen 
oder zum Verfahrensrecht nicht ohne weiteres vorgegeben ist; darauf ist spä
ter zurückzukommen. 
(2) Die Frage, aus welchen Rechtssätzen sich ein behördliches Normver
werfungsverbot ableiten ließe, führt zwangsläufig zur Erwägung, in wessen 
Interesse es stehen könnte. Bei den betroffenen Grundeigentümern geht es 

13 BVerwG NVwZ 2001, 1035. 
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lediglich dahin, rechtzeitig von der Haltung der Behörden unterrichtet zu wer
den. Das Interesse der Gemeinde an der Wahrung ihrer Planungshoheit gebie
tet, dass die Gemeinde informiert und ihr genügend Zeit gegeben wird, die 
städtebaulichen Konsequenzen aus der Nichtigkeit des Bebauungsplans zu 
ziehen - mehr nicht. Dem Interesse der Allgemeinheit an durch Publizität ver
mittelte Rechtssicherheit hat der Gesetzgeber, wie die Ausgestaltung des § 47 
VwGO namentlich im Fehlen eines Verwerfungsmonopols zeigt, kein überra
gendes Gewicht beigemessen. Eine behördliche Vorlagepflicht an das Ober
verwaltungsgericht ist daher nicht leicht konstruierbar. Im Übrigen wird 
Rechtssicherheit in der behördlichen Entscheidungspraxis über den Gleich
heitssatz hergestellt. Insgesamt zeigt sich, dass die berührten Bedürfuisse 
selbständig befriedigt werden können und - vor allem über Sekundäranspru
ehe - sanktioniert sind. Es ist daher schwierig, durch die Konstruktion eines 
strikten Normverwerfungsverbots eine umfussende, gewissermaßen zweck
unabhängige Sanktionierung zu rechtfertigen. Derartige Sanktionen anzuord
nen, muss wohl dem Gesetzgeber vorbehalten bleiben. 
(3) Das Bundesverwaltungsgericht konnte im entschiedenen Fall sämtliche 
erwähnten Interessen - jedenfalls durch Verfuhrensäquivalente - für gewahrt 
ansehen. Es hat dabei auf ein vor allem im Prozessrecht gängiges, aber nicht 
daraufbeschränktes Argumentationsmuster zurückgegriffen. Danach bleibt in 
der Regel der Verstoß gegen eine Norm folgenlos, wenn der Norrnzweck auf 
andere Weise erreicht wird 14. Das Beharren auf strikte Normbefolgung gilt als 
unakzeptable »Förmelei«. 
(4) Schließlich sind die möglichen Folgen des Verstoßes gegen ein behörd
liches Normverwerfungsverbot anzusprechen. Hätte die höhere Naturschutz
behörde ohne konkrete Ermittlungen den Bestand bestimmter zu schützender 
Pflanzen behauptet, wäre das Gericht auf entsprechende Rüge verpflichtet, 
selbst den Bestand zu ermitteln. Wird er festgestellt, hat die Behörde »Glück 
gehabt«. Warum sollte anderes gelten, wenn die Behörde bei ihrer Entschei
dung von der Nichtigkeit eines Bebauungsplans ausgeht und das Gericht er
kennt, dass diese Annahme zutriffi? Anders gewendet: Über die Gültigkeit 
untergesetzlicher Normen zu befinden, ist eine der Gerichtsbarkeit anver
traute Aufgabe. Lässt es sich damit vereinbaren, um der Durchsetzung eines 
bestimmten, aus Gründen jenseits des konkreten Rechtsstreits angeordneten 
Gangs des Verwaltungsverfahrens und um der Wahrung behördlicher Kom
petenzen willen die Erfüllung dieser Aufgabe zu verweigern? 

14 Vgl.C. Ladenburger (Fn. 7), S. 198 ff., 282, 313 ff. 

418 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


11. Vorrang der Sachentscheidung 

Das Beispiel dürfte das Dilemma der Verwaltungsgerichtsbarkeit deutlich 
gemacht haben. Der Durchsetzung und Wahrung abstrakter Anliegen des Ver
waltungsfahrens im konkreten Verwaltungsprozess den Vorrang einzuräu
men, auch wenn eine Sachentscheidung möglich und - das kann gar nicht 
deutlich genug hervorgehoben werden - sowohl vom redlichen Rechtsschutz
suchenden als auch von der Behörde gewünscht ist, steht nicht nur in Wider
streit zur deutschen Verwaltungsrechtstradition, es gibt auch gute Gründe für 
den generellen Vorrang der Sachentscheidung. 
In aller Regel hat vor dem Verwaltungsprozess ein Verwaltungsverfahren 
stattgefunden, das ungeachtet möglicher Mängel doch die Entscheidungs
grundlagen autbereitet hat. Fehler, die das Verfahren insgesamt hinfällig er
scheinen lassen, gibt es kaum und würden im Prozess nicht unberücksichtigt 
bleiben15• Die Struktur des Verwaltungsverfahrens, soweit es durch das Ver
waltungsverfahrensrecht gesteuert wird, unterscheidet sich nicht grundlegend 
vom Verwaltungsprozess (darauf ist noch gesondert einzugehen). Eine pro
blemangemessene Erörterung durch das Gericht ersetzt Defizite des Ver
waltungsverfahrens; sie erfüllt Funktionen der Information der Öffentlichkeit 
sowie der Befriedung und Akzeptanz der Entscheidung. Die Legitimations
wirkung des gerichtlichen Verfahrens ist wohl immer noch höher als die des 
Verwaltungsverfahrens und wird von der Exekutive auch genutzt. 
Kann das Verwaltungsverfahren im Verwaltungsprozess äquivalent nachge
holt werden, so könnte doch die anfängliche Ergebnisoffenheit des Verwal
tungsverfahrens dafür sprechen, Mängel zum Anlass für seine Wiederholung 
zu nehmen. Die Erwägung trifft allenfalls in seltenen und atypischen Fällen 
zu. 
Erstens schränkt sich die Entscheidungsfreiheit mit zunehmender Stoffsamm
lung ein. Beispielsweise ergibt sich aus dem Material zur Unzuverlässigkeit 
eines Gewerbetreibenden praktisch zwingend, wie das Erstreckungsermessen 
nach § 35 Abs. 1 Satz 2 GewO auszuüben ist. M.a.W. ist das Verwaltungsver
fahren auf Sachgesetzlichkeitenbezogen, die bei einem entsprechenden Tat
sachenbefund einem unbefangen Handelnden kaum noch Entscheidungsfrei
heiten belassen. Verbleibende volitive Elemente können zum Gegenstand der 
gerichtlichen Erörterung gemacht werden; damit werden Beweggründe aufge
deckt und diskursfähig. An einer Entscheidung allein deshalb festzuhalten, 
weil sie einmal getroffen worden ist, dürfte wohl keine Behörde imstande 
sein. 
Zweitens sind die Vorgaben des Verwaltungshandelns zu berücksichtigen. 
Ganz abgesehen von den internen und durch den Gleichbehandlungsgrund-

15 C. Ladenburger (Fn. 7), S. 273 ff. 
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satz nach außen gekehrten Bindoogen bestehen normative Vorgaben nach 
meinem Eindruck in viel größerem Umfang als gemeinhin angenommen wird. 
Zwei Beispiele: In Vereinsverbotssachen wird regelmäßig geltend gemacht, 
bei Gewährung rechtlichen Gehörs hätte die Behörde auf das Verbot verzich
tet ood sich jedenfalls mit einem milderen Mittel begnügt, um Missstände zu 
beheben. Dabei wird verkannt, dass der Verbotsbehörde kein umfassendes 
Entschließoogsermessen zusteht, sondern nur ein gewissermaßen taktisches 
Verschonoogsermessen. weshalb die Entscheidoog für ein Vereinsverbot 
nicht hinterfragt werden kann 16. Der - bekanntlich gescheiterte - Versuch na
mentlich des Bayerischen VerwaltWlgsgerichtshofs, der Umweltverträglich
keitsprüfung im Planfeststelloogsrecht zu eigenständiger BedeutWlg zu ver
helfen. hatte in concreto zum Ziel, Kriterien für die Entscheidoog zwischen 
zwei Trassenkonfigurationen zu gewinnen. Das BoodesverwaltWlgsgericht 
sah die Straßenausbauplanoog auch insoweit für verbindlich an. Damit verlor 
die Umweltverträglichkeitsprüfimg so gut wie jede BedeutWlg, weil diesbe
zügliche Defizite keinesfalls die Verfassoogswidrigkeit der gesetzlichen Tras
senvorgabe begründet hätten, und es war sachgerecht, die vorhabenbezogene 
Relevanz der Mängel bei der Umweltverträglichkeitsprüfung zu verneinen17. 

III. Der Verwaltungs prozess als Verfahren 

Als VerwaltWlgsrichter kann man sich des Eindrucks kaum erwehren, dass 
denjenigen, die sich dafür aussprechen, Rechtsfehler des VerwaltWlgsverfah
rens müssten in weiterem Umfang als nach gegenwärtiger Praxis zu einer 
»Zurückverweisoog« der Sache an die VerwaltWlg führen. nicht in gebotenem 
Maße klar ist, was in einem VerwaltWlgsprozess vorgeht. Insbesondere in ge
richtlichen Verfahren. die Ermessens-, Prognose- oder Abwägoogsentschei
doogen zum Gegenstand haben, werden die rechtlichen ood tatsächlichen 
GrWldlagen der behördlichen Entscheidoogen Punkt für Punkt erörtert ood 
ootersucht (»nachgearbeitet<<)18. Die im VerwaltWlgsverfahren angelegte 
Richtigkeitsgewähr wird in das gerichtliche Verfahren hinein fortgedacht. 
Dieses dient dazu, Stichhaltigkeit ood Belastbarkeit behördlicher Ermittloo
gen, BewertWlgen, GewichtWlgen ood Abwägoogen zu eruieren. Punktuelle 
Mängel des vor Gericht ausgebreiteten Abwägoogsgeflechts kann das Gericht 
groodsätzlich deshalb beheben, weil ihm in der Regel gleiche Erkenntnismit
tel wie der Behörde zur Verfiigoog stehen (deshalb geht der Vergleich mit der 
Zurückverweisung einer Sache durch das Revisionsgericht an die Tatsachen-

16 Vgl. zurNormstruktur BVelWG Buchholz 402.45 VereinsG Nr. 30 S. 15 f. 
17 Vgl. im einzelnen BayVGH DVBI1994, 1198 ff.; BVelWGE 100,238; 100,370. 
18 Nachw. bei E: &hmidt-Aßmann (Fn.l), S. 188 ff., 200 f. 
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instanz bei Verfahrensmängeln fehl). Soweit dies ausnahmsweise nicht mög
lich ist - sei es dass das Gericht keine vergleichbaren Erkenntnismöglichkei
ten hat, sei es dass die behördliche Abwägung wegen des Mangels insgesamt 
hinfällig ist -, kommt eine Fehlerkompensation im gerichtlichen Verfahren 
nicht in Betracht, und die Sache bedarf erneuter Befassung durch die Behörde. 
In der Logik dieses Überprüfungssystems liegt es, dass punktuelle Mängel, 
die auch nach gerichtlicher Befassung maßgeblich bleiben, in einem ergän
zenden Verfahren behoben werden. 
Die Unterscheidung von Verfahrensmängeln und Fehlern in der Anwendung 
materiellen Rechts verliert demnach vor Gericht weithin an Bedeutung. Vor
nehmlich werden Verstöße in Bezug auf die Gewährung rechtlichen Gehörs 
und Sachaufklärungspflichten häufig im gerichtlichen Verfahren aufgefan
gen. Das Verwaltungsverfahrensrecht wird nur scheinbar gerichtlicherseits 
negiert, und erst recht werden nicht etwa administrative Entscheidungsbefug
nisse usurpiert. Vielmehr dürfte die starke Relativierung des Verfahrensge
dankens von daher zu erklären sein, dass sich die normativen Vorgaben auf 
bestimmte Sachgesetzlichkeiten beziehen und deren Zusammenspiel - trotz 
vordergründig lediglich finaler Steuerung des Verwaltungshandelns - im Ein
zelfall tatsächlich eine hohe Regelungsdichte bewirkt. Behördliche Entschei
dungen haben rational und diskursfähig zu sein. Als solche stehen sie vor Ge
richt auf dem Prüfstand. Ergibt der Diskurs vor und mit dem Gericht, dass 
kein Beteiligter vernünftige Gründe für ein alternatives Verhalten der Be
hörde angeben kann - man spricht nicht ohne Grund von der »erschöpfenden 
Erörterung« -, wäre es schwerlich rational, gleichwohl die strittige Verwal
tungsentscheidung zu kassieren19• 

IV. Würdigung der Beschleunigungsgesetze 

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten: Der deutsche Verwaltungsprozess ist 
so ausgestaltet, dass Mängel des Verwaltungsverfahrens in ihm weithin auf
gefangen werden können. Das Verwaltungsverfahren ist als primäres Medium 
der Rechtsverwirklichung unverzichtbar. Kommt es aber zum Rechtsstreit, 
tritt es zurück und fungiert der Sache nach als »Vorverfahren«. Eine Neuauf
lage des Verwaltungsverfahrens kommt nur dann und insoweit in Betracht, als 
das behördliche Ausgangsverfahren im Prozess keine äquivalente Fortsetzung 
finden konnte. 
Der Gesetzgeber hat in der Beschleunigungsgesetzgebung diese Strukturen 
aufgegriffen und damit die Idee und Wirklichkeit verwaltungsgerichtlichen 

19 Als Beispiel dafür, daß Sachgesetzlichkeiten Ennessensräume fordern, vgl. BVerwGE 
108, I. 
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Prozedierens besser erfasst als die meisten seiner Kritiker. Dass er damit im 
Interesse der Verwirklichung des materiellen Rechts zugleich die Verwal
tungsgerichte in die Pflicht genommen hat, kann schwerlich missbilligt wer
den - der Verdacht, dass behördliche Verfahrensfehler sowohl dem bequemen 
wie dem übereifrigen Richter willkommen sein könnten, dürfte nicht zur 
Gänze unbegründet gewesen sein. 
Der Einwand, die Heilungsvorschriften etwa der ehemaligen § 87 Abs. 1 
Nr. 7, § 94 Satz 2 VwGO machten das Gericht zum Streithelfer der Behörde -
Verletzung der Waffengleichheit - und untergrüben das Vertrauen in die Neu
tralität der Rechtsprechung, übersieht nicht nur die allseitige und umfassende 
prozessuale Fiirsorgepflicht des Gerichts, sondern verfängt vor allem vor der 
modellprägenden Prämisse nicht, dass das Gericht die Übereinstimmung des 
streitigen Rechtsverhältnisses mit dem materiellen Recht herstellen soll. Die 
These, Heilungsmöglichkeiten und Unbeachtlichkeitsvorschriften verführten 
die Bediensteten zu einem laschen Umgang mit dem Verfahrensrecht, ver
kennt die Einbindung der Bediensteten in das behördliche Handlungs- und 
Verantwortungsgeflecht und die damit verbundenen formellen - etwa des 
Dienst- und des Haftungsrechts - wie vor allem der informellen Kontrollen -
etwa über Beschwerden und die Öffentlichkeit. Deshalb büßt auch die Erwä
gung an Überzeugungskraft ein, aus dem Fehlen einer Primärsanktion sollte 
um größerer Ehrlichkeit willen auf die Normierung rechtsstaatlich nicht gebo
tener Verfahrensanforderungen verzichtet werden2o• 
Die Neufasssung der Unbeachtlichkeitsklausel des § 46 VwVfG (»wenn of
fensichtlich ist, dass die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht be
einflusst hat«) sowie die korrespondierenden fachrechtlichen Bestimmungen 
tragen dem Umstand Rechnung, dass, wie angedeutet, die Entwicklung der 
Ermessens- und Abwägungskontrolle zu einer weitgehenden Durchdringung 
des Entscheidungsstoffs vor Gericht führt und die Vorgaben für die behörd
liche Entscheidung sehr dicht sind. Die Sachkunde der Richter und eine »er
schöpfende« Erörterung durch das Gericht tragen dazu bei, dass Fälle prakti
scher Alternativenlosigkeit häufig anzutreffen sind. Der anfängliche Ver
dacht, Gerichte könnten namentlich im Großvorhabensrecht eigene VernÜDf
tigkeits- und Zweckmäßigkeitserwägungen durchsetzen, hat sich nicht bestä
tigt. Vielmehr argumentieren die Gerichte bei der Anwendung dieser Klau
seln erkennbar innerhalb der Sachlogik der behördlichen Entscheidungen, 
also innerhalb dessen, was die demokratisch legitimierte Verwaltung an Er
wägungen vorgegeben hat. 
Auf eines ist allerdings vorsorglich noch hinzuweisen: Die Praxis des Verwal
tungsverfahrens entspricht in aller Regel rechtsstaatlichen Grundanforderun-

20 Vgl. J. Pietzcker, Verfahrensrechte und Folgen von Verfahrensfehlem, FS Maurer, 2001, S. 
695,707 ff. 
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gen, und Probleme entstehen eher im Ziselierungsbereich. Die Zurücknahme 
verwaltungs gerichtlicher (Primär-) Kontrolle trägt dem Rechnung. Die ein
schlägigen Bestimmungen erlauben aber flexible Reaktionen. Sollten sich -
etwa bei planerischen Abwägungen - zunehmend Mängel einstellen, kann 
und muss nach dem Gesagten die richterliche Auffangtätigkeit reduziert wer
den. 

c. Relativierungen und Perspektiven 

Bereits ein kursorischer Blick in die Kommentare zum Verwaltungsverfah
rensrecht zeigt, dass die Judikatur ungeachtet der dargelegten Relativierungen 
diesem Rechtsgebiet die wesentlichen Impulse gibt. Auf der anderen Seite 
wird die »Justizlastigkeit« des Verwaltungsverfahrensrechts beklagt. Erwä
gungen zur Frage, inwiefern die Verwaltungsgerichte zur Stärkung des Ver
fahrensgedankens im Verwaltungsrecht eingesetzt werden können und sollen, 
stehen vor einem gewissen Dilemma. Es geht wohl nicht an, die Emanzipation 
des Verwaltungsverfahrens von der Justiz zu fordern und diese zugleich durch 
einen Ausbau des Regimes der Verfahrensfehlerfolgen zu dessen Durchset
zung nutzbar zu machen. Im Folgenden werden daher lediglich einige Anmer
kungen aus der Sicht eines Richters angedeutet. 
Nach geltendem Recht diszipliniert bereits die Möglichkeit eines Anfech
tungsstreits das behördliche Vorgehen, weil in der Spruchpraxis häufig Ver
fahrensfehler untersucht und erst danach ihre Heilung oder Unbeachtlichkeit 
dargelegt werden. Die Behörde muss also mit einer öffimtlichen Erörterung 
rechnen. Wir haben es mit dem in der Rechtsordnung und auch im Umgang 
mit den Gerichten wohl nicht seltenen Phänomen zu tun, dass ein Akteur sich 
zu einem bestimmten Verhalten veranlasst sieht, weil das Verhalten eines 
anderen Akteurs ungewiss ist. Dabei kann es bewenden. 
Das Verwaltungsverfahrensrecht ist aber auch in nicht zu unterschätzendem 
Umfang zum selbständigen Gegenstand gerichtlicher Überprüfung gemacht, 
und zwar bezeichnenderweise außerhalb des Rechtsschutzes nach Art. 19 
Abs.4 GG. Zu erwähnen sind etwa kommunale und universitätsinterne Or
ganstreitverfahren, das für die Aufgabe der Verwaltungsreform bedeutsame 
Personalvertretungsrecht sowie gesetzliche Verbandsbeteiligungen, die abso
lute Verfahrensrechte vermitteln. Wesentlich verfahrensrechtlich geprägte 
Materien wie das (nichtstaatliche) Wahl- oder das Parteienfinanzierungsrecht 
weisen bereits größere Nähe zum herkömmlichen Rechtsschutz auf. Klarstel
lungen in der Art des § 97 Abs. 7 GWB (»Die Unternehmen haben Anspruch 
darauf, dass der Auftraggeber die Bestimmungen über das Vergabeverfahren 
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einhält«) finden sich meines Wissens in den den Verwaltungsgerichten anver
trauten Materien nicht. Vor diesem Hintergrund dürften rechtspolitische An
sätze im Sinne verschärfter Verfahrensfehlerfolgen allenfalls materienbezo
gen in Betracht kommen. 
Als Hindernis für eine wirksame - im Sinne einer umfassenden - Verfahrens
rechtskontrolle werden nicht selten die Subjektivierung des Rechtsschutzes 
und die damit verbundene Einengung des gerichtlichen Blickwinkels genannt. 
Ob diesem Gesichtspunkt neben den zuvor erörterten wirklich erhebliches 
Gewicht zukommt,· ist zu bezweifeln. Davon abgesehen, ist bereits der Aus
gangspunkt zu relativieren. Die Bestimmung der Klagebefugnis nach der 
Möglichkeitstheorie erlaubt die Untersuchung von Verfahrensrecht auch ohne 
Bezug zum subjektiven Recht, wenn auch nicht die Feststellung eines Versto
ßes. So ist z.B. das Bundesverwaltungsgericht bei der Klärung der Antragsab
hängigkeit von Leistungen zur Parteienfinanzierung vorgegangen21 • Ferner ist 
auf die Antragsbefugnis nach § 47 VwGO hinzuweisen, die jedenfalls im 
Bauplanungsrecht entgegen der Intention des Gesetzgebers nach wie vor im 
Sinne einer Interessentenklage gehandhabt wird und zu einer objektiven Ver
fahrenskontrolle :fiibrt22. Auch bietet die Bestimmung wehrfähiger subjektiver 
Rechte, namentlich von Ansprüchen auf Einbeziehung schutzwütdiger Inter
essen in die behördliche Abwägung manchen Spielraum23• 

Dies führt zur Erwägung, Verbandsklagemöglichkeiten zu erweitern. Voraus
setzung ist, dass dies nur punktuell erfolgt. Ferner muss der Gesetzgeber das 
gerichtliche Priüprogramm klar festlegen und so das gerichtlicher Kontrolle 
immanente Gebot strikter Selektivität sichern. Nur unter diesen Vorausset
zungen kann das mit Verbandsklagen verbundene Legitimationsproblem eini
germaßen bewältigt werden. Die Diskussion beispielsweise der Klagebefug
nis der Nutzer von Telekommunikationsdienstleistungen gegen die nachträg
liche Regulierung von Entgelten gemäß § 30 TKG weist auch insoweit auf die 
Besonderheiten der Materie und also in das Fachrechi4. 

Im Zusammenhang mit der Bewältigung von Mängeln des Verwaltungsver
fahrens wird immer wieder vorgetragen, die Gerichte müssten dafür sorgen, 
dass eine der ursprünglich ergebnisoffenen Ausgangslage möglichst nahe 
kommende Situation hergestellt wird, und dies erfordere grundsätzlich die 
»ZUTÜckverweisung« an die Behörde; insbesondere, wird argumentiert, dürfe 
der Zeitablauf der Behörde nicht zugute kommen. Abgesehen davon, daß, wie 
erwähnt, die Prämisse meist nicht zutrifft, fragt sich jedoch, ob die Rechtsord
nung nicht eher an den tatsächlichen Gegebenheiten orientiert sein sollte, auch 

21 BVerwGE Ill, 175. 
22 Vgl. BVerwGE 107,215. 
23 Vgl. BVerwGE 95,25; 102, 12; 112, 51; gegenläufig allerdings BVerwG NVwZ 2001, 427 

- Sperrgrundstück. 
24 Vgl. VG Köln vom 26. Oktober2000-1 K3378/99. 
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wenn dabei gewisse Einbußen an Normerfüllung in Kauf zu nehmen sind. 
Niemand steigt zweimal in denselben Fluss, und bereits der Umstand, dass die 
Behörde eine bestimmte Entscheidung getroffen hat, hat die Gesamtlage 
verändert. Ist danach - von extremen Fällen wie nichtigen Verwaltungsakten 
abgesehen - nicht eine diskursive Erörterung vor Gericht in der geschilderten 
Art mit der forensischen Möglichkeit flexibler Korrekturen (Kompensatio
nen, Ergänzungen, vergleichsweisen Leistungen usf.) einer rigiden Verfah
renskontrolle vorzuziehen, deren Erfolglosigkeit in der Sache auf der Hand 
liegt? 
Der Umstand, dass die Abwägungskontrolle nach deutschem Recht die Kon
trolle des Abwägungsvorgangs umfasst, führt, wie schon angedeutet, zu einer 
Überlagerung materieller und formeller Prüfungsmaßstsäbe. Das Gebot etwa, 
dass das behördliche Abwägungsmaterial für eine sachgerechte Problembe
wältigung hinreichend konkret sein muss, enthält implizit Verfahrensanwei
sungen, die aber im Rahmen gerichtlicher Kontrolle materiellrechtlich abge
arbeitet werden. Entsprechendes gilt für die das materielle Recht in das Ver
fahrensrecht umsetzenden Gebote etwa der Betroffenenermittlung und 
-beteiligung. Die zunächst für Planabwägungen entwickelte prozesshafte Be
wältigung des Streitstoffs vor Gericht bildet ein Grundmuster für die gericht
liche Überprüfungjeder Art final gesteuerten VerwaltungshandeIns. Die Wei
terentwicklung und praktische Entfaltung dieses Ansatzes dürfte der Sache 
und allen Beteiligten mehr dienen als rechtspolitische Maßnahmen zugunsten 
einer reinen Verfahrensüberprüfung. 
Zu unterstreichen ist allerdings, dass im Verfahrensrecht angelegte Differen
zierungen nicht im Einheitstopf der Abwägungskontrolle untergehen dürfen. 
So bestehen nach wie vor Zweifel, ob es der UmweltverträglichkeitspTÜfung 
(UVP) gerecht wird, sie als Verfahrensinstrument ohne eigenständige Bedeu
tung zu verstehen mit der Konsequenz, dass sich die gerichtliche Überprüfung 
nicht von der allgemeinen Abwägungskontrolle unterscheidet. Wenn das 
Recht der UVP hingegen auch auf das materielle Recht Einfluss nimmt, in
dem es etwa die Entwicklung bestimmter Standards verlangt und insoweit der 
Behörde besondere Beurteilungsermächtigungen einräumt, die diese wahr
nehmen muss, sind der gerichtlichen Nachbearbeitung andere und engere 
Grenzen als bei der allgemeinen Abwägungskontrolle gesetzt25• Es handelt 
sich jedoch zuzugebendermaßen nur um einen graduellen Unterschied, der die 
Eignung der Abwägungskontrolle nicht in Frage stellt, gerade den Über
schneidungsbereich zwischen Verfahrens- und materiellem Recht handhabbar 
zumachen. 

25 So BayVGH DVB11994, 1198 ff.; für die Gegenposition E. Hien, Die Umweltverträglich
keitsprüfung in der gerichtlichen Praxis, in. Gesellschaft für Umweltrecht, Dokumentation 
zur 20. Umweltrechtlichen Fachtagung der Gesellschaft für Umweltrecht e.V., 1997, S. 
141 ff.; s. auch C. Ladenburger (Fn. 7), S. 275 f., 311 ff. 
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Die bisherigen Ausführungen legen nahe, dass ich die Ansicht für verfehlt 
halte, die Fortsetzungsfeststellungsklage sei gegeben, wenn der Aufhebungs
anspruch etwa an § 46 VwVfG scheite~6. Ihr ist entgegen zu halten, dass 
nach dem Willen des Gesetzgebers in den diskutierten Fällen der Verfahrens
fehler nicht streitentscheidend sein soll. Dies steht auch einem gerichtlichen 
Feststellungstenor entgegen. Auf die verschiedenen Konstruktionen der »Hei
lungsvorschriften« kommt es nicht an. In dem Vorschlag wird - und deshalb 
wird er hier erwähnt - eine - es sei der Ausdruck erlaubt - gewissennaßen ar
chaische Sehnsucht nach plakativer Sanktionierung behördlicher Verfahrens
fehler sichtbar. Sicherlich stellen Verstöße gegen das Verwaltungsverfahrens
recht aus rechtsstaatlicher Sicht ernst zu nehmende Regelverletzungen dar. 
Dies besagt aber nichts über die angemessene Sanktionierung. Aus der Be
zeichnung des Verwaltungshandelns als rechtswidrig lassen sich schwerlich 
Folgerungen ziehen27. 

Vorgaben der EG dürften, wie am Beispiel des Vergaberechts28 zu sehen, die 
Richtigkeitsgewähr durch Verfahren in den Bereich des subjektiven Rechts
schutzes hinein erweitern. Die Umweltrechtler dürften e.g. darin übereinstim
men, dass der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften auf entspre
chende Anfrage hin ein weites subjektives Recht auf Durchführung einer Um
weltverträglichkeitsprufung für gegeben erachten würde29• Ebenso besteht 
aber auch wohl Einigkeit, dass sich der EuGH einer Prüfung, ob ein etwaiger 
Fehler überhaupt erheblich geworden ist, nicht verschließen würde; anders 
dürfte die Entscheidung Großkrotzenburg kaum zu lesen sein3o. Die Rechts
entwicklung im EG-Rechtfiihrt allerdings, soweit dies heute abschätzbar ist, 
nur zu einer punktuellen Korrektur, zwingt aber nicht zu einem Paradigmen
wechsel in der deutschen Verwaltungsrechtsprechung. 
Damit ist noch nicht gesagt, ob sich die Verwaltungsrechtsprechung nicht im 
Sinne einer Konvergenz der europäischen Kontrollsysteme mehr auf eine 
Verfahrenskontrolle besinnen und vorhandene Spielräume nach französi
schem Vorbild nutzen sollte. C. Ladenburger hat in seiner Arbeit über die 
Verfahrensfehlerfolgen im französischen und im deutschen Verwaltungs
rech~1 indes ein äußerst differenziertes Bild gezeichnet, wie in beiden Rechts
ordnungen die bei der Bewältigung von Verfahrensfehlern auftretenden Ziel
konflikte bewältigt werden, ohne zu signifikant divergierenden Ergebnissen 
zu kommen. An dieser Stelle ist vornehmlich nochmals an die Entwicklung 

26 F. O. Kopp/W.-R. Schenke, VwGO, 12. Aufl. 2000, § 113 Rn. 107 f. m.w.N. 
27 Zum Ganzen E. Schmidt-Aßmann (Fn. 2), Rn. 32 ff. 
28 Richtlinie 89/6651EWG vom 21. Dezember 1989, geändert durch Richtlinie 92150lEWG 

vom 18. Juni 1992, sowie Richtlinie 92/13IEWG vom 25. Februar 1992. 
29 Vgl. Schoch NVwZ 1999,457,462 f., 466 m.w.N.; zur früheren (?) Sicht BVerwGE 100, 

238,251 ff. 
30 Entscheidung vom 11. August 1995 -Rs. C 431/92 - Slg 1995, I 2189 =NVwZ 1996,369. 
31 S. Fn. 7. 
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der Abwägungskontrolle und ihr Potenzial zu erinnern. Inwieweit eine reine 
Verfahrenskontrolle der Abwägungskontrolle überlegen wäre, ist auch im 
Rechtsvergleich nicht zu erkennen. 
Ein letzter Gesichtspunkt: Das Verwaltungshandeln unterliegt vielfiltiger 
Steuerung. Es besteht ein differenziertes Kontrollsystem mit verschiedenen 
selbständigen Kontrollinstanzen. Diese erbringen jeweils spezifische Leistun
gen32• Übersanktionierungen (»Kontrolle der Kontrolle der Selbstkontrolle«) 
können nicht erwünscht sein. Von diesem Ansatz her erscheint es folgerichti
ger, die Aufgabe der Verwaltungsgerichte auf ihre Kernaufgabe des Individu
alrechtsschutzes zurückzuführen - dies ist wohl auch die tatsächliche Tendenz 
der Gegenwart und im Hinblick auf eine hysterisierbare Öffentlichkeit viel
leicht sogar anzustreben- als ihnen weitere zu geben. So dürfte es dem koope
rativen Anliegen des Neuen Steuerungsmodells wohl kaum entsprechen, Ziel
vereinbarungen justiziabel zu machen33. 

D. Fazit 

Trennungsprinzip oder funktionaler Zusammenhang - das war sinngemäß die 
Ausgangsfrage. Nimmt man den Verfahrensgedanken im Verwaltungsrecht 
ernst, kann er sich nicht auf das Verwaltungsverfahren beschränken, sondern 
ist auch bei der Handhabung und Würdigung des gerichtlichen Verfahrens zu 
entfalten. Bei dieser Sichtweise ergänzen sich Verwaltungs- und Gerichtsver
fahren - sie sind »integrativ« zu erfassen34• Das gerichtliche Verfahren kann 
Mängel des behördlichen Verfahrens in weitem Umfang kompensieren. Die
ser funktionale Zusammenhang findet sich im Verfahrensfehlerrecht wieder. 
Die viel gescholtene Beschleunigungsgesetzgebung hat das dargestellte, im 
deutschen Rechtsschutzsystem angelegte Zusammenspiel lediglich entfaltet 
und bestätigt. 

32 Vgl. H. Schulze-Fielitz, Zusammenspiel von öffentlich-rechtlichen Kontrollen der Verwal
tung, in: E. Schmidt-AßmannlW. Hoffmann-Riem (Fn. 3), S. 291 ff. 

33 J. Ziekow, Modemisierung des VerfiJhrensrechts, in: K. KöniglD. Merten, Verfahrensrecht 
in Verwaltung und Verwaltungsgerichtsbarkeit, 2000, S. 69, 77. 

34 J. Ziekow (Fn. 33), S. 69, 83 f. 
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rensgesetzen des Bundes und der Länder, ist das Verfahrensrecht Bezugs
punkt der gerichtlichen Entscheidungspraxis; in seinen darüber hinausrei
chenden Rechtsinstituten bietet es Ansätze, Rechtssicherheit mit behutsamen 
institutsinternen Veränderungen zu verbinden; als Ordnungsidee schließlich 
ist es der Reflektionsrahmen für längerfristige Entwicklungslinien und grö
ßere Veränderungen. Diese drei Bezüge müssen sorgsam auseinandergehalten 
werden. Einheitlich aber ist die Aufgabe, das überkommene Verständnis des 
Verwaltungsverfahrensrechts zu überdenken und gegebenenfalls zu verän
dern. Wie sollte eine kompakte Lehrdarstellung dieses Rechts aussehen, die 
die Bedeutung des Verfahrens in neuen Referenzgebieten, die Veränderung 
der administrativen Kommunikations- und Handlungsformen und die sich ab
zeichnenden Verflechtungen Europäischer Verwaltung systematisch verar
beitet? Mit der Einbeziehung neuer Aufmerksamkeitsfelder treten nicht nur 
neue Arten von Verwaltungsverfahren stärker in das Blickfeld, sondern es än
dert sich auch die Perspektive auf vertraute Dogmenbestände. 
Das verfahrensrechtliche Denken des deutschen Verwaltungsrechts ist heute 
auf das Bundesverwaltungsverfahrensgesetz (einschließlich der entsprechen
den Landesgesetze ) konzentriert. Mit beachtlicher Kraft hat dieses Gesetzge
bungswerk in den 25 Jahren seines Bestehens die praktischen und die wissen
schaftlichen Interessen auf sich gezogen. Die gesetzgeberischen Ziele, der 
Verwaltungspraxis mehr Übersichtlichkeit, Einheitlichkeit und Verständlich
keit zu bieten, sind insgesamt erreicht worden. Das ist in einer Zeit, deren 
»Beruf zur Gesetzgebung« oft bezweifelt wird, ein Erfolg, der auch im Aus
land Beachtung gefunden hat. Mag der umfassende kodifikatorische An
spruch des Gesetzes durch Sonderwünsche einzelner Fachgebiete immer wie
der gefährdet sein und im Gesetzgebungsalltag eingeschränkt werden, so wird 
doch das, was als allgemeines Verfahrensrecht zu gelten hat, zunächst einmal 
durch dieses Gesetz und durch seine aus gleichem Geist geschaffenen Paral
lelregelungen, die Abgabenordnung und das Sozialgesetzbuch X, die »drei 
Säulen« des Verwaltungsverfahrensrechts, repräsentiert. Abweichende Fach
regelungen werden in seinem Rahmen als besondere wahrgenommen und 
einer Rechtfertigungslast unterworfen. 
Welchem VerJahrenskonzept folgt das Gesetzgebungswerk? Diese Frage läßt 
sich mit einem Verweis auf die Anwendungsregeln der §§ 1 und 9 VwVfG al
lein nicht beantworten. Manches erschließt sich erst aus der Analyse von Ein
zelregelungen. Danach ergeben sich neun das Gesetzeskonzept bestimmende 
Charakteristika: 
(1) Der zugrundegelegte Regeltypus des Verwaltens ist die Hoheitsverwal
tung. Allein das für dieses typische öffentlich-rechtliche Handeln ist Gegen
stand des Verwaltungsverfahrensgesetzes (§ 1 Abs. 1). 
(2) Das Gesetz ist entscheidungsorientiert. Die Verwaltung wird als Organi
sation zur Herstellung verbindlicher Entscheidungen gesehen. Realleistun-
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gen, schlichtes Verwaltungshandeln oder administrative Dienste interessieren 
das Gesetz nur so weit, als es um die diesen Vorgängen zugnmdeliegenden 
Entscheidungen geht. 
(3) Unter den Entscheidungen sind es wiederum die Einzelentscheidungen, 
die das Gesetz in den Mittelpunkt rückt (§ 9). Das erfaßte Verwaltungshan
deln ist Vollzugshandeln. Die administrative Normsetzung als Form einer 
zwischen das parlamentarische Gesetz und den Einzelvollzug tretenden Kon
kretisierung und Selbstprogrammierung hat in der Systematik des Gesetzes 
keinen Platz. 
(4) Unter den Vollzugsentscheidungen dominieren die einseitigen Regelun
gen. Das Zentralinstitut ist der Verwaltungsakt. Öffentlich-rechtliche Ver
träge der Verwaltung finden zwar ebenfalls Anerkennung. Das Gesetz interes
siert sich allerdings vor allem für (subordinationsrechtliche ) Verträge in 
Situationen, in denen der Vertrag den Verwaltungsakt ersetzt (§ 54 S. 2). Der 
koordinationsrechtliche Vertrag und mit ihm Situationen, in denen Verwal
tung und Vertragspartner auf dem Boden der Gleichordnung gemeinsam an 
der Gemeinwohlkonkretisierung beteiligt sind, bleiben eher blaß. Die Schutz
bedürfnisse kooperativer Verwaltung sind allenfalls in Ansätzen erfaßt. 
(5) Das Gesetz geht von einer dienenden Funktion der verfahrensrechtli
chen Regelungen gegenüber dem materiellen Recht aus (§ 46). Dahinter steht 
ein spezifisches Richtigkeitsverständnis von Entscheidungen, das stärker kon
troll- als handlungsorientiert ist und der gerichtlichen Kontrolle die zentrale 
Position zuweist. 
(6) Die kommunikativen Beziehungen zwischen Bürger und Verwaltung 
werden als Rechtsverhältnis mit festen Rollen definiert. Der Bürger verfolgt 
seine individuellen Rechte; die Verwaltung ist zwar rechtsgebunden, aber für 
die Definition des Gemeinwohls letztlich allein verantwortlich. Besonders 
deutlich zeigt sich das bei den Ausprägungen des Untersuchungsgrundsatzes 
(§ 24). Etwas überspitzt läßt sich insofern von einem »paternalistischen Ak
zent« des Verfahrenskonzepts sprechen. 
(7) Die dominierenden Interessen des Bürgers sind nach den Vorstellungen 
des Gesetzes auf den Bestandserhalt einmal erlangter Vergünstigungen ge
richtet. Rechtssicherheit, Bestandskraft und Vertrauensschutz spielen eine 
zentrale Rolle (§§ 43, 48, 59). Der Vertrauensschutz war ein Schlüsselthema 
bei der Ausarbeitung des Gesetzes. Die Vertrauensbasis ist von der Vorstel
lung bestimmt, die Verwaltung trage für die Rechtmäßigkeit ihrer Akte gnmd
sätzlich die alleinige Verantwortung. 
(8) Die handelnde Verwaltung ist als in sich geschlossene Einheit vor
gesteHt. Es herrscht das Prinzip der Aktengeheimhaltung, das nur durch das 
Akteneinsichtsrecht der Verfahrensbeteiligten relativiert wird (§ 29). Die in
neradministrativen Datentlüsse sind nicht als eigenständiges Rechtsproblem 
erfaßt. 
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(9) Das Gesetz ist binnenzentriert. Vorgänge des internationalen Verwal
tungsverkehrs sind, wie die Amtshilferegelungen der §§ 4 - 8 dokumentieren, 
nicht sein Interesse. 
Insgesamt ist das zugrundegelegte Verfahrenskonzept des Verwaltungsver
fahrensgesetzes das der klassischen gesetzesvollziehenden Verwaltung 1• 

B. Entwicklungsnotwendigkeiten und neuere Entwicklungsanstöße 

Das so umrissene Verfahrenskonzept besitzt auch heute seine unbestreitbare 
Bedeutung. Täglich wird eine Vielzahl von Verwaltungsentscheidungen des 
Bau- und GeweIberechts, des Subventions-, des Abgaben- und des Sozial
rechts nach diesem Modell getroffen und findet in den Verfahrensregeln des 
»3-Säulen-Werks« ihre prozedurale Absicherung. Ergänzend kann für einige 
andere Entscheidungstypen auf eigene ausgefeilte Verfahrensvorschriften 
verwiesen werden, so z.B. für das Planungswesen auf das Baugesetzbuch, für 
das Vergabewesen auf das Wettbewerbsrecht und für die allgemeinen Fragen 
des Datenzugangs und der Datengeheimhaltung auf die Datenschutzgesetze, 
das Umweltinfonnationsgesetz und die jüngst ergangenen Informationszu
gangsgesetze der Länder. An verfahrensrechtlichen Regelungen, mit denen 
auf neue Entwicklungen und Anforderungen reagiert worden ist, besteht 
durchaus kein Mangel. 
Doch darum geht es uns bei unseren Überlegungen zu den Perspektiven ver
waltungsrechtlicher System bildung nicht. Im Zentrum dieser Überlegungen 
steht vielmehr die Frage, inwieweit neue Herausforderungen nicht auch zu 
immanenten Änderungen des geschilderten Verfahrenskonzepts geführt ha
ben oder führen müssen. Nicht die Addition von Verfahrensregelungen, son
dern die Integration neuer Verfahrensaspekte ist das Thema. Dabei mag sich 
das, was wir als Integration bezeichnen, innerhalb oder außerhalb der beste
henden Kodifikationen vollziehen - entscheidend ist, daß es nach einem 
systematisch entwickelten, zeitgerechten Verfahrensverständnis erfolgt. An
dernfalls besteht die Gefahr, daß die Rechtsentwicklungen in den einschlägi
gen Gesetzen nebeneinander herlaufen. Begriff und Idee »des« Verwaltungs
verfahrensrechts werden von uns daher als Klammer genutzt, um einen ein
heitlichen Reflexionsrahmen zu schaffen. In diesem Rahmen wird zu fragen 
sein, ob die Verfahrensziele hinreichend differenziert erfaßt, die kommunika-
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tiven Beziehungen zwischen Verwaltung und Bürgern zutreffend beschrieben 
und die typisch prozeduralen Rechtsinstitute funktionsgerecht zugeschnitten 
sind, um die Rationalisierungsaufgaben. die dem Verwaltungsverfahrensrecht 
zufallen, für die Vielfalt der Regelungssituationen, denen die Verwaltung 
heute begegnet, verläßlich zu erschließen. 
Um der Beantwortung dieser Zentralfrage näher zu kommen, sollen zunächst 
drei in der Reformdiskussion bisher schon wiederholt behandelte Problem
feider gesichtet und auf ihre verfahrensrechtlichen Konsequenzen hin bedacht 
werden2• Es sind dieses die »Rolle von Information und Kommunikation« für 
das Verwaltungsrecht (I)3, die »staatlich-gesellschaftliche Kooperation bei 
der Erfüllung öffentlicher Aufgaben« (II)4 und die ))Europäisierung des Ver
waltungsrechts und der Verwaltungsbeziehungen« (IIIi. 

1. Verwaltungsverfahrensrecht der Informationsgesellschaft 

Hierzu sind zwei Entwicklungsrichtungen zu bedenken: Zum einen wandelt 
sich das überkommene Verfahrensrecht unter dem Einfluß neuer IuK-Techni
ken; zum andern verlangen diese Techniken aber auch ihrerseits neue verfah
rensrechtliche Arrangements, um rechtsstaatlich handhabbar zu bleiben. Ins
gesamt bildet das diese Entwicklungen zusammenführende Informationsver
waltungsrecht die Basis jeder verwaltungsrechtlichen Systematik6• 

In mancher Hinsicht tragen die anstehenden Veränderungen eher einen äußer
lich-förmlichen Charakter. Das betriffi etwa die Anerkennung der elektroni
schen Form zum Informationsaustausch innerhalb von Verwaltungsverfahren 
und beim Erlaß verbindlicher Verwaltungsentscheidungen. Das 3. Ände
rungsgesetz zum Verwaltungsverfahrensgesetz wird hier das nachvollziehen. 
was für das Privatrecht und das Prozeßrecht bereits festgelegt worden ist: vor 
allem Aussagen über die Zulässigkeit der elektronischen Kommunikation und 
die Bedingungen, unter denen sie dem Schriftformerfordernis gleichwertig 
ist. Dazu sind eigene Verfahren. Zertifizierungs- und Akkreditierungsverfah
ren, erforderlich, um die notwendige Vertrauensinfrastruktur zu schaffen. Nur 
ein kleiner Teil dieser Verfahrensregeln betrifft nach dem neuen Signaturge
setz von 200 I allerdings Verwaltungsverfahren; im übrigen geht es um die 

2 Dazu auch Voßkuhle in diesem Bande, 277 ff. 
3 Dazu HojJmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informations

gesellschaft, 2000. 
4 Vgl. dazu Hoffmann-RiemiSchmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht als 

wechselseitige Auffangordnungen, 1996; Schuppert (Hrsg.), Jenseits von Privatisierung und 
»schlankem« Staat, 1999. 

5 Dazu Schmidt-AßmannlHojJmann-Riem (Hrsg.), Strukturen des Europäischen Verwaltungs
rechts, 1999. 

6 Vgl. Pitschas, DV 2000,111 (114 f.). 
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Nutzung von Privatverfahrensrecht zur Sicherstelhmg der Integrität, der Au
thentizität und der Vertraulichkeit des elektronischen Verkehrs. 
Davon unabhängig verändern die neuen Techniken die Arbeitsabläufe in der 
Verwaltung. Sie ennöglichen eine sehr viel genauere Programmierung nach 
exakt festgelegten Kriterien, als das bei traditioneller Fallerfaßung möglich 
war. Die alte Vorstellung rnaschinenmäßig gewährleisteter Gleichheit scheint 
so ihrer Verwirklichung nahe7• Auf der anderen Seite können festgelegte Pro
gramme eine Starre aufweisen und zum Ausschluß von Kriterien führen, der 
zu Lasten der Einzelfallgerechtigkeit geht. Auf jeden Fall muß sich das recht
liche Interesse stärker als bisher auch auf die Programmierungsebene richten8• 

Die entsprechenden Programme lassen sich als Verwaltungsvorschriften ver
stehen; ihre schwere Durchschaubarkeit, der mit Publikationspflichten allein 
nicht begegnet werden kann, schafft neue Abhängigkeiten. Ein wesentliches 
verfahrensrechtliches Institut dürften künftig Dokumentationspflichten sein. 
Auf der anderen Seite wird manches leichter rekonstruierbar und kontrollier
bar. 
Zu bedenken ist schließlich eine Veränderung der Staat-Bürger-Kommunika
tion, die als solche unabhängig von neuen technischen Möglichkeiten inter
pretiert werden kann, durch letztere aber nachhaltig gefördert und verstärkt 
wird. Bezog sich das ältere Verfahrensverständnis auf eher punktuelle Kon
takte innerhalb eines festen Rahmens, so ist die neue Situation durch eine 
»Verdichtung der Kommunikationsbeziehungen in und um das Verwaltungs
verfahren« gekennzeichnet9. Der Ausbau der Vorfeldkommunikation, bevor 
überhaupt ein Verfahren eröffnet wird, ist ein Beispiel für diese Entwicklun
gen. Damit aber löst sich der Anknüpfungspunkt für rechtliche Regelungen 
von einem nach § 9 VwVfG definierten konkreten Verfahrensbild. Das Infor
mationsverwaltungsrecht ist kein verfahrensakzessorisches Recht mehr, son
dern allgegenwärtiges Recht. Nicht zur-allig sind die Themen des Datenschut
zes und des Datenzugangs nicht in das Verwaltungsverfahrensgesetz aufge
nommen worden. Wenn man das Verwaltungsverfahrensgesetz nach wie vor 
als zentralen Ausdruck der zeitgenössischen Verwaltungskultur ansehen 
möchte, ist die an dieser Stelle sichtbare Desintegration zu bedauernlO• Bei 
dem überkommenen engen Verfahrensverständnis des Gesetzes scheint die 
Entwicklung dagegen nahezu zwangsläufig. Jedenfalls muß sich die verwal
tungsrechtliche Verfahrenslehre darauf einstellen, daß künftig neben den kon
kreten Verfahren mit einem festen personellen, thematischen und zeitlichen 

7 Zu älteren »Maschinenvorstellungen« vgl. Dreier, Hierarchische Verwaltung im demokra
tischen Staat, 1991, 36 ff. 

8 Dazu die Ausführungen von Britz in diesem Bande, 213 (243 ff.). 
9 So VoßkuhJe, in: Hoffmann-RiemJSchmidt-Aßmann, Verwaltungsrecht der informations

gesellschaft (Fn. 3), 349 (365 f.). 
10 Dazu Kahl in diesem Bande, 63 (77 f.). 

434 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Rahmen Verfahrensregelungen Bedeutung erlangen, die das Verhalten der 
Verwaltung und die Kommunikationsbeziehungen zum Bürger allgemein und 
ubiquitär erfassen. Das Verfahren wird - worauf Rainer Pitschas schon früh 
aufmerksam gemacht hat - zum Rahmen der allgemeinen Staat-Bürger-Kom
munikationll . 

H. Das Veifahrensrecht öffentlich-privater Verwaltungskooperation 

Wenig ausgeprägt war das verfahrensrechtliche Denken bisher dort, wo es um 
Kooperation zwischen Verwaltung und Privaten geht. Die neuere Rechtsent
wicklung nötigt hier zu einern Umdenken: 

1. Aufwertung der Vergabeverfahren 

Im öffentlichen Vergabewesen haben die einschlägigen Richtlinien der Euro
päischen Gemeinschaft dazu veranlaßt, den an einern Vergabe verfahren teil
nehmenden Unternehmen einen Anspruch auf Einhaltung der Bestimmungen 
über das Vergabeverfahren durch den Auftraggeber einzuräumen (§ 97 Abs. 7 
GWB). Das Verfahrensrecht ist damit der gerichtlichen Kontrolle zugänglich 
geworden, die bereits zu einer beachtlichen Intensivierung und Ausdifferen
zierung des Verfahrensverständnisses geführt hat. Aus systematischer Sicht 
kritisch anzumerken bleibt, daß der Vergaberechtsschutz nach herrschender 
Auffassung nach wie vor privatrechtlich konstruiert und nicht im Verwal
tungsrechtsweg, sondern vor den Vergabekammern und Vergabesenaten der 
Zivilgerichte durchsetzbar ist12• Es wird daher um so dringlicher, daß sich die 
verwaltungsrechtliche Verfahrenslehre nicht mehr auf die öffentlich-recht
liche Verwaltungstätigkeit beschränkt, wie § 1 VwVfG das tut, sondern auch 
die privatrechtlich verfaßten Verwaltungsverfahren gleichberechtigt einbe
zieht. 

2. » Verwaltungskooperationsrecht« 

Noch stärker treten neue verfahrensrechtliche Anforderungen dort hervor, wo 
es um Veränderungen der Aufgabenbereiche zwischen Staat und Privatwirt
schaft geht13. Funktionelle Privatisierungen, Verwaltungshilfe und Belei
hung, regulierte Selbstregulierung und andere Formen staatlich-gesellschaft-

11 Pitschas, Verwaltungsverantwortung und Verwaltungsverfahren, 1990, bes. 401 ff.; ders., 
in: Hoffinann-Riem/Schmidt-Aßmann/Schuppert (Hrsg.), Refonn des Allgemeinen Ver
waltungsrechts, 1993,219 ff. 

12 Vgl. Pietzcker, Die Zweiteilung des Vergaberechts, 2001. 
13 Hoffmann-RiemiSchneider, Verfahrensprivatisierung im Umweltrecht, 1996; Trute, in: 

Schuppert, Jenseits von Privatisierung (Fn.4), 13 ff.; Voßkuhle, dort 47 ff. 
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licher Kooperation, lassen sich nur unter Einsatz des Rationalisierungspoten
tials, über das das Verfahrensrecht verfügt, in rechtsstaatlieh vertretbarer 
Weise in Szene setzen14• Das überkommene öffentlich-rechtliche Vertrags
und Vertragsverfahrensrecht stellt vor allem den Schutz des Vertragspartners 
vor einer angenommenen Verhandlungsübermacht der Administration heraus. 
Für die neuen Kooperationsverhältnisse ist diese Perspektive zu eng. Die po
tentiellen Vertragspartner verhandeln hier nicht in einer Lage der Subordina
tion unter eine administrative Anordnungsmacht. Vielmehr geht es darum, ein 
vorgegebenes Gemeinwohlziel durch Beiträge beider Seiten gemeinsam zu 
fördern. Damit treten neue Regelungsbedürfuisse in den Vordergrund: die 
Auswahl kompetenter Vertragspartner, die Sicherung einer langfristigen Ko
operation und qualitativ hochwertiger Leistungen, der Schutz deljenigen, die 
diese Leistungen in Anspruch nehmen wollen und gegebenenfalls auch der 
Konkurrentenschutz. Das verlangt neue verfahrensrechtliche Arrangements, 
für die das Verwaltungsverfahrensgesetz keine hinreichenden Vorkehrungen 
getroffen hat. Natürlich werden die §§ 54 - 62 VwVfG auch künftig eine 
wichtige Rolle spielen. Doch sie sind vom zugrundeliegenden Regelungsmo
dell her zu eng, um auch die gesetzeskomplementären Verhandlungsformen 
zu erfassen. Privatrechtliche Formen und rechtsförmlich nicht verfestigte 
Arrangements liegen zudem gänzlich außerhalb ihres Anwendungsbereichs. 
Dabei kann es nicht bleiben, denn auch das privatrechtliche und das nicht 
rechtsförmliche Handeln der öffentlichen Verwaltung sind wichtige Themen 
der verwaltungsrechtlichen Systematik und sollten sich daher zu den §§ 54 ff. 
VwVfG in Beziehung setzen lassen. 
In der Literatur ist die Entwicklung eines eigenen» V erwaltungskooperations
rechts« und einer »Verfahrensordnung« für dieses Recht vorgeschlagen wor
den15• Konkrete Gesetzgebungsvorschläge, wie ein solches Recht in das Ver
waltungsverfahrensgesetz integriert werden könnte, sind in zwei Gutachten 
unterbreitet, die das Bundesinnenministerium jüngst publiziert hat16: 

Gunnar Folke Schuppert schlägt vor, für ein Verwaltungskooperationsrecht 
einen eigenen Teil in das Verwaltungsverfahrensgesetz einzufügen und die 
Vorschriften über den öffentlich-rechtlichen Vertrag daneben in der bisheri
gen Fassung nahezu unverändert zu lassenl7. Eine Einleitungsbestimmung zu 

14 Dazu Burgi in diesem Bande, ISS ff. 
15 Vgl. Schuppert, in: Gusy (Hrsg.), Privatisierung von Staatsaufgaben: Kriterien - Grenzen

Folgen, 1998,72 (109 ff.); Bauer, in: Schuppert (Hrsg.), Jenseits von Privatisierung und 
»schlankem« Staat, (Fn. 4),251, 257 ff.; Hill, 25 Thesen zu einer Verfahrensordnung fiir öf
fentlich-private Kooperation (VeJWaltungskooperationsrecht), in: Verwaltung und Manage
ment,2001,lOf. 

16 Zu diesem Projekt &hmitz, NVwZ2000, 1238 (1240f.); ders. in diesem Bande, 135 (l40f.). 
17 &huppert, Grundzüge eines zu entwickelnden Verwaltungskooperationsrechts: Regelungs

bedarfund Handlungsoptionen eines Rechtsrahmens fiir Public Private Partnership, Rechts
und veJWaltungswissenschaftliches Gutachten, erstattet fiir das Bundesministerium des In
nem, Juni 2001, bes. 126 ff. 
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dem neuen Teil soll die Zulässigkeit der Kooperation mit Privaten bei der 
Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben und die Befugnis der Verwaltung, 
Kooperationsverträge abzuschließen, klarstellen. In eigenen Vorschriften 
werden dann Kriterien für die Auswahl des Kooperationspartners, die Siche
rung des administrativen Einflusses auf die Aufgabenerfüllung, die Qualitäts
sicherung bei Leistungsverträgen und eine spezielle Nichtigkeitsregelung für 
Kooperationsverträge vorgeschlagen. Soweit der Vertragspartner Dritten ge
genüber Leistungen erbringen soll, sollen Mindestinhalte für die Leistungs-, 
die Entgelt- und die Qualitätsvereinbarungen gesetzlich vorgeschrieben wer
den. Eine spezielle Nichtigkeitsvorschrift für Kooperationsverträge sanktio
niert Verstöße gegen die gesetzlich festgelegten Mindesterfordernisse der 
Einfluß- oder Qualitätssicherung mit der Nichtigkeitsfolge, versucht aber im 
übrigen, auf Änderungen der vertraglich zugrunde gelegten Verhältnisse 
durch Anpassung bzw. Kündigung flexibel zu reagieren. Für Vertragsstreitig
keiten ist die Einrichtung von SchiedsstelJen vorgesehen, gegen deren Ent
scheidungen der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet sein sollte. 
Systematisch greift das Verwaltungskooperationsrecht über den bisherigen 
Anwendungsbereich des Verwaltungsverfahrensgesetzes (§ 1) insofern hin
aus, als es nach den Vorstellungen Schupperts für öffentlich-rechtliche und 
privatrechtliehe Kooperationsverhältnisse gelten soll. 
Nach Jan Ziekow18 soll der bisherige Teil IV des VwVfG als »Zusammenwir
ken bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben« bezeichnet und in drei Ab
schnitte aufgeteilt werden, die durch eine Einleitungsbestimmung verklam
mert sind. Diese Bestimmung soll der Behörde ein allgemeines Mandat ge
ben, mit Privaten und anderen Behörden »zusammenzuwirken«. Drei Arten 
dieses Zusammenwirkens werden sodann herausgearbeitet und speziellen Re
geln unterstellt. 
- Abschnitt 1 betrifft die Zusammenarbeit mit Privaten außerhalb von Ver
fahren im Sinne des § 9 VwVfG. Sie kann im Abschluß rechtlich nicht ver
bindlicher Vereinbarungen oder in sonstiger Weise vorgenommen werden, 
soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. Für diesen Bereich des (kon
sensual) informalen Verwaltungshandelns werden der Behörde nur »Empfeh
lungen« gegeben mit dem Ziel, ihr eine möglichst frühzeitige und gründliche 
Erfassung der das Zusammenarbeitsfeld prägenden Interessen unter Ein
schluß von Drittinteressen nahezubringen. Eine weitere Formalisierung des 
Informalen ist bewußt vermieden. 
- In Abschnitt 2 wird für den öffentlich-rechtlichen Vertrag ein gegenüber 
der bisherigen Rechtslage wesentlich verändertes Rechtsregime vorgeschla-

18 Ziekow, Verankerung verwaltungsrechtlicher Kooperationsverhältnisse (Public Private 
Partnership) im Verwaltnngsverfuhrensgesetz. Wissenschaftliches Gutachten, erstattet für 
das Bundesministerium des Innern, Juni 2001,198 f[ 
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gen. Unter Verzicht auf den subordinationsrechtlichen Vertrag als eigenstän
diges Institut sind Regelungen vorgesehen, die grundsätzlich für alle öffent
lich-rechtlichen Verträge gelten sollen. Aufgegeben ist das bisherige strikte 
Schriftfonnerfordernis (§ 57). Die in ihren Tatbestandsvoraussetzungen un
klare Regelung über die Zustimmung Dritter zu Verträgen soll dadurch ersetzt 
werden, daß Dritte am Vertragsschlußverfahren beteiligt werden und ein frist
gebundenes Widerspruchsrecht erhalten, wenn sie der Auffassung sind, daß 
der Vertrag ihre Rechte verletzt (§ 58). Für Austauschverträge ist der Behörde 
die Pflicht auferlegt, alle Vertragspartner auf die mit dem Vertrag verbunde
nen Vor- und Nachteile und die Maßstäbe für die Beurteilung der Angemes
senheit ihrer Leistungen hinzuweisen (§ 56). Die Nichtigkeitsregelung des 
bisherigen § 59 wird auf diese Widerspruchs- und Hinweispflichten abge
stimmt und in ihren strengen Folgen eingeschränkt. Statt dessen sind die Re
geln über die Anpassung und Kündigung von Verträgen ausgebaut (§ 60). Zur 
Sicherung der Vertragserfilliung stehen detaillierte Vorschriften über Sicher
heitsleistungen, Strafversprechen und die Unterwerfung unter die sofortige 
Vollstreckung zur Verfügung (§ 61). 
- Abschnitt 3 führt einen Verwaltungskooperationsvertrag ein, der dem öf
fentlichen oder dem privaten Recht angehören kann und unterschiedliche For
men der Verantwortungsteilung zwischen Privaten und Verwaltung erfassen 
soll. Für ihn werden eine Reihe gesetzlicher Mindestinhalts- und BefÜcksich
tigungsklauseln zwingend. Soweit Kooperationsverträge öffentlich-rechtliche 
Verträge sind, müssen sie außerdem den Vorschriften des Abschnitts 2 ent
sprechen; für ihre privatrechtliche Ausgestaltungsvariante ist Weiteres nicht 
festgeschrieben. 

Ähnlich hat Bermann Bill eine »Verfahrensordnung für öffentlich-private 
Kooperationen« vorgeschlagenl9. Er will an bestehende Verfahrensregelun
gen, z.B. das Interessenbekundungsverfahren nach § 7 BHO, anknüpfen und 
nutzt den Verfahrensgedanken im übrigen, um das Feld der Zusammenarbeit 
durch Pflichten zur Offenlegung und zur Dokumentation zu strukturieren. 
Verträglichkeitsprüfungen und Folgenabschätzungen sollen die Auswirkun
gen der projektierten Zusammenarbeit vorab beurteilbar machen. Den Ver
tragsschluß und die spätere Entwicklung eines Dauerrechtsverhältnisses stellt 
Bill sich als gestuftes Verfahren vor, für das Kontroll- und Berichtspflichten 
wichtige Gestaltungselemente sind. Insgesamt zeigt der Beitrag Bills, wie 
wichtig und unverzichtbar eine prozedurale Erfassung staatlich-gesellschaft
licher Kooperationsvorgänge ist; deutlich wird in seinen Ausführungen aller
dings auch, wie weit das überkommene, auf das Verwaltungsverfahrensgesetz 

19 HilI, 25 Thesen (Fn. 15). 
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bezogene velWaltungsrechtliche Denken dazu über seine bisherigen System
grenzen hinausgreifen muß. 

III. Europäisierung des Verwaltungsrechts und der Verwaltungsbeziehun
gen 

Zu den Fragen der Europäisierung des Vetwaltungsverfahrensrechts hat Die
ter H Scheuing 1994 in seinen Überlegungen »Europarechtliche Impulse :für 
innovative Ansätze im deutschen V etwaltungsrecht« eine seither viel ge
nutzte systematische Orientierung gegeben20: Unterschieden werden die Vor
gänge der Instrumentalisierung Cl) und der Umorientierung des nationalen 
Rechts (2); heide sind Erscheinungsformen der Rechtsharmonisierung. Dane
ben wird heute allerdings eine dritte Entwicklungsrichtung deutlich, eine zu
nehmende Ausbildung von VelWaltungsnetzwerken, die auf die Schaffung 
einheitlicher europäischer Verfahrensstandards hinausläuft (3). 

I. Instrumentalisierung des nationalen Rechts 

Unter Instrumentalisierung sind diejenigen Einwirkungen des EG-Rechts zu 
verstehen, die die mitgliedstaatlichen VelWaltungen und das mitgliedstaatli
che VelWaltungsrecht zu einem wirksamen Instrument des administrativen 
Gemeinschaftsrechtsvollzuges machen wollen. Nach dem dezentralen Voll
zugskonzept, das dem EG-Vertrag zugrundeliegt, fällt es vorrangig den Mit
gliedstaaten zu, den Vollzug des Gemeinschaftsrechts mit ihrer VelWaltung 
und ihrem Recht sicherzustellen21 • Einer gern genutzten Formel zufolge ge
nießen die Mitgliedstaaten dabei »Autonomie« in verfahrensmäßiger und or
ganisatorischer Hinsich~. Eingeschränkt werden sie insoweit allerdings 
durch zwei Grundsätze, die der Europäischer Gerichtshof in der heute übli
chen kanonisierten Fassung folgendermaßen formulierf3: Die Einzelheiten 
des Vollzuges zu regeln, ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, »sofern diese Mo
dalitäten nicht weniger günstig ausgestaltet sind als die entsprechender inner
staatlicher Klagen (Äquivalenzgrundsatz) und die Ausübung der durch die 
Gemeinschaftsrechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich 
machen oder übermäßig erschweren (Effektivitätsgrundsatz)«. 

20 In Hoffinann-IäemlSchmidt-Aßmann (Hrsg.), Innovation und Flexibilität des Verwaltungs
handelns, 1994,289 (298 ff.). Zwn folgenden vgl. auch &hoch, in: Schmidt-AßmannlHoff
mann-Riem, Strukturen des europäischen Verwaltungsrechts (Fn. 5), 302 ff.; Kahl, in die
sem Bande 67 (112 ff.); Voßkuhle in diesem Bande, 277 (280 ff.). 

21 Dazu Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 1998,307 ff. 
22 Vgl. Rodriguez Iglesias, EuGRZ 1997,289 ff. 
23 EuGHE 1999,579 (611) »Dilexport«. 
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Die durch diese Grundsätze geprägte Inpflichtnahme des mitgliedstaatlichen 
Verfahrensrechts läßt sich in ihrer Intensität nicht in jedem Falle sicher vor
hersagen. Die Handhabung der zitierten Formel durch den Europäischen Ge
richtshofhat bis in die jüngste Zeit geschwankt. In der deutschen Literatur ist 
dem Gericht gelegentlich vorgeworfen worden, es überziehe die Anforderun
gen an einen gemeinschaftsweit möglichst einheitlichen Vollzug und ge
fährde dadurch bewährte Institute des nationalen Verwaltungsrechts24. Im 
Blick auf eine allgemeine Verwaltungsverfahrenslehre lassen sich die Ent
wicklungen allerdings unterschiedlich interpretieren. 

(a) In der Tat gibt es Fälle, in denen für einen verhältnismäßig geringen Ver
einheitlichungsgewinn wichtige und allgemein anerkannte Institute des mit
gliedstaatlichen Verfahrensrechts in ihrer Existenz in Zweifel gezogen wor
den sind. Das gilt etwa für die Behandlung von Klage- und Ausschlußmsten. 
Die Entscheidungen in den Rechtssachen »Emmott(~5, »Peterbroek(~6 und 
»Ciola«27 enthalten Formulierungen, die das mitgliedstaatliche Verwaltungs
verfahrensrecht erheblich verunsichert haben28. Diese Überzogenheiten dürf
ten durch jüngste Urteile jedoch korrigiert sein29. Gewisse Spannungen blei
ben freilich, weil sich der für das EG-Recht typische Gedanke der Vollzugs
effektivität (effet utile) mit nationalen Vorstellungen reibt, die den Zweck des 
Verwaltungsverfahrens eher in der Gewährleistung eines wirksamen Rechts
schutzes der Verfahrensbeteiligten sehen. 

(b) Umgekehrt können Vorgänge der Instrumentalisierung dazu veranlas
sen, ein in den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen selbst angelegtes Verän
derungspotential zu aktivieren. Ein Beispiel dafür sind die Einwirkungen des 
EG-Rechts auf § 48 VwVfG und das in dieser Vorschrift angelegte stark indi
vidualzentrierte Vertrauensschutzprinzip. Der Vertrauensschutz des Bürgers 
gegenüber der Rücknahme rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakte 
war bei der Schaffung des Verwaltungsverfahrensgesetzes ein Zentralthema. 
Die in den Gesetzesmaterialien zitierten Gerichtsentscheidungen, die die Vor
lagefälle für die gesetzliche Regelung darstellten, entstammten weitgehend 
dem Beamtenversorgungs- und dem Lastenausgleichsrecht. Das Hauptan
wendungsgebiet des § 48 Abs. 2 VwVfG seien Fälle aus dem Sozialrecht im 

24 Vgl. v. Danwitz, DVB11998, 421 ff. 
25 EuGHE 1991,4269. 
26 EuGHE 1995,4599. 
27 EuGHE 1999,2517 (2560 f.); dazu Gundel, EuR 1999, 781 ff.; Schilling, EuZW 1999,407 

(410). 
28 Dazu Müller-Franken, DVBI 1998,758 ff.; Ladenburger/Röhl, Die materielle Präklusion 

im raumbezogenen Verwaltungsrecht, 1997. 
29 EuGHE 1997,6783 (6839); 1998,4951 (4993 f.); vgl. auch BVerwG NVwZ 2000, 193 f.; 

OVG Koblenz, NVwZ 1999,198; Götz, DVB12002, I (5). 
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weitesten Sinne, hieß es in der Amtlichen Begründung des Regierungsent
wurfs30• 

Die durch das EG-Recht fonnulierten Vollzugsnotwendigkeiten haben andere 
Fälle zum Gegenstand: Adressaten sind hier regelmäßig Wirtschaftsbetriebe, 
oft sogar große international verflochtene Unternehmen. Das Maß an Ver-

) trauen, das sie in die ordnungsgemäße Begründung und Abwicklung von Sub
ventionsverhältnissen setzen dürfen, kann nicht mit den dem Sozialrecht 
i.w.S. entstammenden Kriterien bestimmt werden. Zutreffend hat das Bundes
verwaltungsgericht in den »Magennilchpulver-Fällen« die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofes zu den Rückforderungsnotwendigkeiten 
rechtswidrig gewährter staatlicher Beihilfen31 zunächst dadurch bewältigt, 
daß es die Vorgänge, die Vertrauen im Sinne des § 48 Abs. 2 VwVfG konsti
tuieren, im Rechtsverkehr zwischen subventionsgewährender Exekutive und 
Wirtschaftsunternehmen anders interpretierte, als es den überkommenen sozi
alrechtlich imprägnierten Vorlage fällen entsprach32• Hier wurde der Anstoß 
des EG-Rechts nicht als eine Verfremdung des eigenen Konzepts, sondern als 
Anregung zu einer Wertungsänderung genommen, die bei umfassenderer 
Fallanalyse aus unterschiedlichen Referenzgebieten des besonderen Verwal
tungsrechts schon längst naheliegen mußte, von der deutschen Literatur je
doch unterlassen worden w~3. 

(c) Erst der »Alcan«-Fall hat, begrenzt auf gemeinschaftswidrige staatliche 
Beihilfen, das Konflikthafte der lnstrumentalisierung deutlich werden las
sen34. Auch hier ist in der Zwischenzeit jedoch Beruhigung eingetreten: Das 
Bundesverwaltungsgericht ist den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes 
für diese begrenzte Thematik durch eine im Ergebnis ziemlich weitreichende 
Überfonnung des deutschen Verfahrensrechts nachgekommen35; und das 
Bundesverfassungsgericht hat allen konflikttreibenden Spekulationen die 
Spitze genommen36, indem es die dagegen gerichtete Verfassungsbeschwerde 
nicht zur Entscheidung annahm3? Die besonders strikten Forderungen des 
EG-Rechts nach Rückforderung speziell dieser Art von Beihilfen erklären 
sich aus der besonderen Interessenlage des bisher wenig gezügelten nationa-

30 Vgl. die Begründung des Regierungsentwurfs Bundestags-Drucksache 7/910, S. 69, zu § 44 
Abs.2. 

31 EuGHE 1983,2633 »DeuIsche Milchkontof(<' 
32 BVerwGE 74, 357 (363); 92, 81 (83 f.). 
33 Vgl. die Forderung vonK.A. Schwarz, DV 2001, 397 (431), die Anstöße als Chance zuneh

men, ))den weitgehend zum Bestandsschutz mutierten Vertrauensschutz auf ein sachgerech
tes Maß zu reduzieren«. 

34 BVerwG NVwZ 1995,703 (Vorlagebeschluß); EuGHE 1997, 1591 (1617 ff.). 
35 BVerwGE 106,328 (332, 336 f.); eher krit. dazu allerdings Blanke, Vertrauensschutz im 

deuIschen und europäischen Verwaltungsrecht, 2000, 530 ff. 
36 So zutreffend Frowein, DÖV 1998,306 ff. und Winkler, DÖV 1999, 148 ff. gegen Scholz, 

DÖV 1998,261 ff. 
37 BVerfG-K-EuGRZ2000,175. 
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len Beihilfewesens38, das eine über die bisherigen Formen der Inpflichtnahme 
hinausgreifende Vereinheitlichung der nationalen Rückforderungsregime ver
langt39. Das Schwergewicht der von der Instrmnentalisierung ausgehenden 
Anstöße liegt derzeit bei punktuellen Veränderungen des deutschen Verfah
rensrechts4o• Erst auf längere Sicht dürfte eine Tendenz zum Aufbau eines 
einheitlichen europäischen Verwaltungsverbundes deutlich werden, dem die 
Vielzahl der nach der Koordinierungsformel abgestimmten nationalen Ver
fahrensregeln nicht mehr genügen und der dann nach einem einheitlichen eu
ropäischen Verwaltungsverfahrensrecht verlangen wird. 

2. Umorientierungen des deutschen veifahrensrechtlichen Denkens 

Eine zweite Form der Europäisierung sind Umorientierungen, die auf zentrale 
Rechtsinstitute oder grundlegende Wertannahmen der mitgliedstaatlichen 
Verwaltungsrechte zugreifen und hier Änderungen oder mindestens ein Über
denken verlangen. Die Anstöße dazu kommen weniger von der Rechtspre
chung als vom Gemeinschaftsgesetzgeber. Das Referenzgebiet, in dem sie 
sich am deutlichsten zeigen, ist das Umweltrecht41 • Doch lassen sich ver
gleichbare Veränderungsimpulse auch im Wirtschaftsrecht nachweisen. 
Nimmt man beide Bereiche zusammen, so sind im Blick auf das deutsche 
Verwaltungsverfahrensrecht folgende Punkte hervorzuheben: 

a) Konzept der informierten Öffentlichkeit 

Dieses in der UVP-Richtlinie von 1985 erstmals detailliert entwickelte und 
seither in einer stattlichen Reihe weiterer Rechtsakte vertiefte Konzept zielt 
auf eine Stärkung der demokratischen Öffentlichkeit und auf die Nutzung 
ihrer Kontrollkompetenzen für einen wirksamen Vollzug des Gemeinschafts
rechts in den Mitgliedstaaten42• Seine Elemente sind: 

die gezielte Information der Öffentlichkeit über bestimmte Vorhaben und 
Projekte im Zulassungsverfahren; 

38 V gl. nur P.M. Huber, KritV 1999,359 (375): »idR kollusives Zusammenspiel«. 
39 Klar analysiert von Scheuing, DV 2001, 107 (123 ff.). 
40 Anders dagegen für das Staatshaftungsrecht, wo die an einer strikten Umsetzung des EG

Rechts ausgerichtete Francovich-Rechtsprechung (EuGHE 1991,5357) eine Systemergän
zung im Blick auf eine Haftung für legislatives Fehlverhalten notwendig gemacht hat; dazu 
Detterbeck, AöR 125 (2000),202 (223 ff.) mit weiteren Nachweisen. 

41 Vgl. Schmidt-AßmanniLadenburger, Umweltverfahrensrecht, in: Rengeling (Hrsg.), Hand
buch zum europäischen und deutschen Umweltrecht, Bd. I, § 18; Bohne, in: Schmidt
Aßmann/Hoffinann-Riem, Strukturen des Europäischen Verwa1tungsrechts (Fn. 5), 217 ff.; 
Schmidt-Preuß, NVwZ 2000, 392 ff. und JZ 2000, 581 ff.; ders., in: Dolde (Hrsg.), Umwelt
rechtim Wandel, 2001, 309 ff.; BarthlDemmkelLudwig, NuR 2001, 133 ff. 

42 V gl. Schoch, in: Leipold (Hrsg.), Umweltschutz und Recht in Deutschland und Japan, 2000, 
69 ff. 
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die allgemeine Öffnung der administrativen Informationsbestände für je
dermann; 
die Festlegung regelmäßiger Berichtspflichten der Verwaltung gegenüber 
der Öffentlichkeit. 

Die Öffentlichkeitsanforderungen sind teilweise verfahrensakzessorisch, teil
weise verfahrensunabhängig definiert. Sie sollen die Transparenz von Ver
waltungsvorgängen erhöhen und Kontrollansätze verstärken. Über den klassi
schen Bereich des Verwaltungsverfahrensrechts greifen sie schon deshalb 
hinaus, weil sie auch das privatrechtliche Verwaltungshandeln unter Ein
schluß der Tätigkeit öffentlicher Unternehmen erfassen. 

b) Verfahrensprivatisierungen 

Die Vorgaben des EG-Rechts sind häufig von dem Bemühen getragen, die 
Verantworttmg der Verwaltung zurückzunehmen oder gar nicht erst entstehen 
zu lassen, indem Projektträgern, Anlagenbetreibern oder Produzenten ein er
hebliches Maß an Eigenverantworttmg Z.B. für die Sachverhaltsermittlung 
oder für die Eigenüberwachung zugewiesen wird. Die Öko-Audit-Verord
nung von 1993 schließlich folgt ganz dem Modell regulierter Selbstregulie
rung und stellt den Unternehmen nur noch einen Rahmen für Selbstdarstellun
gen und Selbstkontrolle zur Verfügung. Einem vergleichbaren Modell ist das 
Produktsicherheitsrecht mit seinem Zertifizierungskonzept verbunden43• Als 
Konsequenzen dieser Vorgaben für das überkommene Verwaltungsverfah
rensrecht lassen sich z.B. Veränderungen im Untersuchungsgrundsatz (§ 24 
VwVfG) und eine Rücknahme der administrativen Überwachungsaufgaben 
erwarten, wie sie jetzt z.B. durch § 58e BlmSchG ermöglicht wird44• Unrich
tig wäre es jedoch, hieraus allgemein auf eine reduzierte Rolle des Verwal
tungsverfahrensrechts zu schließen. Die angestrebte stärkere Kooperation 
zwischen Verwaltung und Privaten verlangt nach neuen Verfahrensarrange
ments, u.U. nach neuen Verfahrenstypen. Ein Beispiel bilden die Akk:reditie
rungsverfahren, die den privaten Zertifizierungssystemen die notwendige 
Rückbindung bieten45• 

Die Vorstellungen des EG-Rechts sind stärker auf situativ-gestaltende Ver
waltungsentscheidungen bezogen, als sie der deutschen Vollzugsdoktrin ent
sprechen. Für diese Entscheidungen besitzen Verfahrensregeln einen höheren 
Stellenwert als dort, wo Verwaltungsentscheidungen als bloße Umsetzungs-

43 Dazu Röhl, Zertifizierung und Akkreditierung im ProduktsicheIheitsrecht 2000. 
44 Dazu Ewer, in: Dolde (Hrsg.), Umweltrecht im Wandel, 2001, 353 ff. 
45 Röhi, Zertifizierung und Akkreditierung (Fn. 43), 53 ff.; Voßkuhle in diesem Bande, 277 

(309 ff); vgl. auch Schmidt-Aßmann, in: Hoffinann-RiernlSchrnidt-Aßrnann, Verwaltungs
recht in der Inforrnationsgesellschaft (Fn. 3), 405 (429 ff.). 
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akte materiell bestimmter Gesetzesprogramme angesehen werden. Die ein
zelne Entscheidung gewinnt die Überzeugung ihrer Richtigkeit und damit ihre 
Legitimität danach praktisch erst im Verfahren. Die Einhaltung der Verfah
rensvorschriften ist daher wichtiger, als es in § 46 Vwvro ausgedrückt ist46• 

Die Verfahrensergebnisse sind nicht so sehr durch ihre Bestandskraft und er
schwerte Abänderbarkeit als vielmehr umgekehrt durch ihre Einbindung in 
Kontroll- und Überwachungsverfahren gekennzeichnet und bleiben damit 
fortlaufenden Flexibilitätsanforderungen ausgesetzt. 

c) Erweiterte subjektive Rechte 

Einen dritten Anstoß für eine tiefergreifende Veränderung des deutschen ver
fahrensrechtlichen Denkens ist die vom EG-Recht ausgehende »Subjektivie
rung«: Jedem ist das Recht einzuräumen, alle behördlichen Informationsbe
stände in Umweltsachen einzusehen. Bieter von Vergabeverfahren erhalten 
subjektive Rechte, mit denen sie die Beachtung des Verfahrensrechts viel 
nachhaltiger gerichtlich erzwingen können, als das dem überkommenen deut
schen Recht der öffentlichen Auftragsvergabe entsprach. Diese Beobachtung 
verwundert zunächst; denn die zentrale Stellnng subjektiver Rechte gilt ei
gentlich als ein Spezifikum gerade des deutschen Verwaltungsrechts. Dessen 
Rechte sind jedoch vorrangig an den grundrechtlichen Status des Individuums 
rückgebunden, dessen materiellem Schutz sie dienen sollen. Das EG-Recht 
verfolgt hier ein anderes Konzept: Die von ihm verliehenen Rechte sind zwar 
der einzelnen Privatperson oder dem einzelnen Unternehmen eingeräumt. Sie 
zielen jedoch stärker auf eine objektiv-rechtliche Ordnung für kollektive Gü
ter. Es geht um Wettbewerb, um Gesundheitsschutz, um gemeinschaftsweite 
Rechtsdurchsetzung. Dazu werden Individualinteressen aktiviert, indem sie 
mit Befugnissen gerichtlicher Rechtsdurchsetzung ausgestattet und gegen die 
mitgliedstaatlichen Exekutiven in Stellung gebracht werden47• Insbesondere 
Arcana des Verwaltungshandelns sollen mit Hilfe der Gerichte besser durch
drungen werden. In dieselbe Richtung zielen erweiterte Verbandsklagerechte, 
die das EG-Recht in Umsetzung der Aarhus-Konvention die Mitgliedstaaten 
zu schaffen künftig veranlassen wird. 

d) Konsequenzen 

Die Konsequenzen dieser »konzeptionellen Konfliktlage« (Schoch) zwischen 
deutschem und europäischem Verfahrensrecht sind schwerer erfaßbar als bei 
der Instrumentalisierung; denn ihre Nachhaltigkeit läßt sich letztlich nur pro-

46 Pietzcker, in: Maurer-FS, 2001,695 (711). 
47 Dazu Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts, 1997. 
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gnostisch beurteilen. Die Europäische Gemeinschaft besitzt keine umfassende 
Kompetenz, um das mitgliedstaatliche Verwaltungsrecht umzugestalten. Ihre 
Zugriffe setzen sektoral an: Nicht für alle Aktenbestände, sondern nur für 
Umweltakten wird ein allgemeines Einsichtsnahmerecht vorgeschrieben. Nur 
insoweit entstehen Umsetzungspflichten; nur insoweit greifen bei der Anwen
dung der zitierte Äquivalenz- und der Effektivitätsgrundsatz. Aber der ge
meinschaftsrechtliche Anstoß wirkt indirekt auch auf das sensu stricto nicht 
erfaßte Regelungsumfeld und auf vergleichbare Regelungssituationen ein. 
Daraus können spill-over-Effekte entstehen, die im mitgliedstaatlichen Recht 
auch dort zu Veränderungen führen, wo sie das EG-Recht direkt nicht ver
langt. Es existiert hier eine Art frei floatierenden Veränderungspotentials, das 
bei einer konzeptionellen Überprüfung des deutschen verfahrensrechtlichen 
Denkens in Rechnung gestellt werden muß. 

3. Ausbildung von Verwaltungsnetzwerken 

Das wird schließlich auch deshalb notwendig, weil die mitgliedstaatlichen 
Verwaltungen und die EG-Administration keineswegs getrennt agierende In
stanzen sind, sondern mehr und mehr Formen der Verwaltungszusammenar
beit herausgebildet haben, für die ein Kooperationsverfahrensrecht zur Verfü
gung stehen muß. Die Entwicklung ist weiter fortgeschritten, als sich in den 
meisten Publikationen zum Europäischen Verwaltungsrecht noch ablesen 
läßt48• Die administrativen Aufgaben im Unionsraum verlangen mehr als nur 
punktuelle Abstimmungen. Sie führen die beteiligten Exekutiven in einer 
»Europäischen Verwaltung« zusammen, die nicht als festes hierarchisches 
Gefüge, sondern als Verbundstruktur besteht49• 

Die Verbundstruktur wird beherrscht durch Vorgänge vertikaler und horizon
taler Verwaltungszusammenarbeit. Kooperation erfüllt im Gemeinschafts
recht mehrere Aufgaben: Ihre Grundfunktion ist es, die beteiligten Verwaltun
gen mit den erforderlichen Informationen zu versehen (informationelle Ko
operation). Hierher gehören der gelegentliche Datenaustausch ebenso wie der 
Aufbau zentraler Netze, die Unterhaltung von Informationsagenturen und die 
besondere Rolle des Berichtswesens und der Statistik in der Gemeinschaft50• 

Kooperation zeigt sich zum zweiten in vielfältigen Formen gegenseitiger 
Unterrichtung, Abstimmung und gemeinsamer Verfahrensführung (proze
durale Kooperation)51. So können z.B. die Pflichten zur gegenseitigen Aner-

48 Aus jüngerer Zeit systematisch Sydow, DV 2001, 517 ff.; aber auch schon Scheuing 
(Fn. 20); &hoch (Fn. 3), 308 f. 

49 Dazu mit Nachweisen Schmidt-Aßmann, in: Steinberger-FS, 2002, 1377 ff. 
50 Anschaulich dazu v. Bogdandy, in: Hoffmann-RiemlSchmidt-Aßmann, Verwaltungsrechtin 

der Informationsgesellschaft (Fn. 3), 133 (172 ff.). 
51 Sommer, Verwaltungskooperation am Beispiel administrativer Informationsverfahren im 

europäischen Umweltrecht, 2002. 
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kennung von Verwaltungsbescheinigungen und Verwaltungsgenehmigungen 
praktisch nicht ohne begleitende Verfahren normiert werden, die für Eil- und 
Streitfalle schnellgreifende Klärungsmechanismen verfügbar machen. 
Schließlich kann Kooperation in eigens dazu gebildeten Gremien geleistet 
werden (institutionelle Kooperation). Beispiele dafür sind die Verwaltungs
räte der Europäischen Agenturen und das auf Gemeinschaftsebene weit ent
wickelte Ausschußwesen. 
Die europäische Verwaltungszusammenarbeit führt zu neuen Formen ge
meinsamen Verwaltungshandelns, für die neue adäquate Verfahrensregelun
gen getroffen werden müssen. »Die internationale Kooperation erweitert die 
Zuständigkeitsverteilung zwischen Behörden über die Staatsgrenzen und 
überlagert das Regelungssystem des Verwaltungsverfahrensgesetzes«52. Das 
gilt z.B. für die unterschiedlichen Fonnen gemeinsamer Inspektionen im EG
Wettbewerbs- oder Lebensmittelrecht53 • Ein anderes prominentes Rechtsin
stitut stellt in diesem Zusammenhang der transnationale Verwaltungsakt 
da~4. Das sich abzeichnende europäische Verwaltungskooperationsrecht 
kann an bestehende Regeln des nationalen und internationalen Amtshilfe
rechts anknüpfen; wegen der unionsspezifischen Dichte der Kooperationsbe
ziehung wird es jedoch komplexer konzipiert werden müssen. 

c. Die Weite des Verfahrensbegriffs und die Vielfalt der Verfahrensfunktio
nen 

Die beobachteten Entwicklungen veranlassen dazu, den Verfahrensbegriff 
weiter (I) und die Verfahrensfunktionen differenzierter als bisher zu fassen 
(II). 

I. Erweiterungen des Verfahrensbegriffs 

Verwaltungsverfahren stellen planvoll geordnete Vorgänge der Infonnations
gewinnung und Infonnationsverarbeitung dar, die in der Verantwortung eines 
Trägers öffentlicher Verwaltung ablaufen. Sie sind Realabläufe, analytisches 
Konstrukt und Ordnungsidee zugleich. Diese Mehrschichtigkeit des Verfah
rensbegriffs muß bei der verwaltungsrechtlichen Systembildung beachtet 

52 So zutreffend Ruffert, DV 2001,453 (478). 
53 Dazu David, Inspektionen im Europäischen Verwaltungsrecht, 2002. 
54 Dazu mit weiteren Nachweisen Ruffert, DV 200 1, 453 ff. ElWeitert um die Rechtsfigur des 

mehrstuftgen gemeinschaftlichen VelWaitungsakts, vgl. Lienhard, NuR 2002,13 ff. 
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werden, wenn man traditionelle Engführungen überwinden Wld neue vermei
den will. 
Daß das enge Begriffsverständnis des § 9 VwVfG nicht einmal von den Ge
setzgebungskompetenzen des BWldeS nach Art. 84 Abs. I GG her geboten ist, 
hat das BWldesverfassWlgsgericht schon 1980 ausgesprochen55: »Die Ab
grenzWlg zwischen VerwaltWlgsverfahrensrecht Wld materiellem Verwal
tWlgsrecht war in der Vergangenheit Wld ist auch künftig WandlWlgen Wlter
worfen, die sich aus der VerändefWlg der Staatsaufgaben im Bereich der Ver
waltWlg Wld der erforderlichen Mittel zu ihrer Bewältigwg Wlabweislich 
ergeben können.« Weiter heißt es, die VerfassWlg hebe nicht auf einen be
stimmten zeitlich fixierten Stand staatsrechtlicher Praxis Wld dogmatischer 
Erkenntnisse ab. »Vorschriften über das VerwaltWlgsverfahren im Sinne von 
Art. 84 Abs. 1 GG sind danach jedenfalls gesetzliche BestimmWlgen, die die 
Tätigkeit der VerwaltWlgsbehörden im Blick auf die Art Wld Weise der Aus
führung des Gesetzes einschließlich ihrer HandlWlgsformen, die Formen der 
behördlichen WillensbildWlg, die Art der Prüfung und VorbereitWlg der Ent
scheidWlg, deren Zustandekommen und Durchsetzen sowie verwaltungsin
terne MitwirkWlgs- und Kontrollvorgänge in ihrem Ablauf regeln«. Auch die 
administrativen NormsetzWlgsverfahren und die Vollzugstätigkeit von Be
hörden in privater Rechtsform lassen sich folglich dem kompetenzrechtlich 
gebundenen Begriff des Verwaltungsverfahrens zurechnen. 
Eine systematische DarstellWlg hat jedoch noch darüber hinauszugehen. Sie 
ist nicht darauf beschränkt, nur das als Verfahren zu definieren, was bWldes
gesetzlich verbindlich geregelt werden kann. Folglich sind als Verwaltungs
verfahren auch diejenigen Vorgänge zu behandeln, die Realakte, Absprachen 
Wld andere schlichte Tätigkeiten strukturieren. Auch Verfahren bei der Aus
übWlg wirtschaftlicher Tätigkeiten der Verwaltung einschließlich ihrer öffent
lichen Unternehmen gehören hierher. Besondere Bedeutung kommt intra- Wld 
interbehördlichen Informations-, KläfWlgs- und Aufsichtsverfahren zu; die 
Typologie reicht insofern von der einfachen Amtshilfe bis zum komplexen 
Rechnungsabschluß im Rahmen des EG-Agrarrechts. Die Weite des Verwal
tungsverfahrensbegriffs, der Beschäftigwgsgegenstand des VerwaltWlgsver
fahrensrechts sein sollte, läßt sich in folgender PWlktation veranschaulichen: 
- Entscheidungs-, VerhandlWlgs-, RealleistWlgsverfahren; 
- Vollzugs-, PlanWlgs-, NormsetZWlgsverfahren; 
- Verfahren für öffentlich- Wld privatrechtliches VerwaltWlgshandeln; 
- Verfahren des Außen- und Innenrechtskreises; 
- Verfahren europäischer VerwaltWlgskooperation Wld ihre VerzahnWlgen; 
- Verfahrenskombinationen staatlich-gesellschaftlicher Zusammenarbeit 

(z.B. Verbindungen von ZertifiziefWlg Wld AkkreditiefWlg, AuditiefWlg). 

55 BVerfGE 55, 274 (320). 

447 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


H. Die Funktionen von Verwaltungsverfahren 

Verwaltungsverfahren haben bekanntermaßen unterschiedliche Funktionen. 
Die Literatur schreibt ihnen Informations-, Interessenvertretungs-, Rechts
schutz-, Konsens-, Ausgleichs-, Ennöglichungs-, Kontroll- und Legitimati
onsfunktionen zu. Diese »Multifunktionalität« bezieht sich teils auf einen be
stimmten Verfahrenstyp, dem mehrere Aufgaben beigelegt werden, so z.B. 
dem Widerspruchsverfahren Rechtsschutz-, Selbstkontroll- und Entlastungs
aufgaben für die Gerichte. Wichtiger noch ist die Funktionsdifferenzierung 
für die Ausbildung unterschiedlicher Verfahrenstypen. So hat Sabino Cassese 
auf der Basis rechtsvergleichender Studien zwischen justizrormigen Verwal
tungsverfahren einerseits und Verfahren mit politischer Funktion andererseits 
unterschieden56• Deutlich wird dabei, wie sehr die deutsche Verfahrenslehre 
bisher im Banne des Rechtsschutzauftrags steht und wie nachdrücklich sie er
weitert werden muß. 

1. Die Breite des Funktionsspektrums 

Noch weitergefaßt läßt sich ein Funktionsspektrum entfalten, dessen Eckposi
tionen durch Verfahren der individuellen Rechtsverteidigung einerseits (a) 
und Verfahren der allgemeinen Rationalitätsgewährleistung andererseits bil
den (b). 

a) Verfahren der Rechtsverteidigung und Rechtsdurchsetzung 

Einen ersten Typus bilden Verwaltungsverfahren im Vorfeld gerichtlicher 
Auseinandersetzungen, vor allem die Widerspruchs- und Beschwerdeverfah
ren. Historisch ist der Gerichtsschutz in Verwaltungs sachen oft aus solchen 
Rekursverfahren hervorgegangen57, wie umgekehrt Verfahrensstandards des 
Verwaltungsrechts oft von gerichtlichen - regelmäßig zivilgerichtlichen -
Verfahrensregelungen abgeleitet worden sind. Heute findet sich dieser Ver
fahrenstypus als fakultativ oder obligatorisch zu durchlaufendes V orverfah
ren58• Auch Art. 13 EMRK spricht, wenn er eine Beschwerdemöglichkeit zu 
einer nationalen Instanz garantiert, den Verfahrensgedanken in dieser Vari
ante an, bei der es um ein aufnachträgliche Kontrolle angelegtes kontradikto
risches Verfahren geht. Die Kommunikationsbeziehungen sind hier konfTon
tativ angelegt: Die Beteiligten agieren in festen Rollen und kämpfen um feste 
Positionen. 

56 Cassese, EuZöR 1993, Sonderheft, 15 ff. 
57 &hmidt-Aßmann, in: Schoch/Schmidt-AßmannlPietzner, Verwaltungsgerichtsordnung, 

Ein!. Rn. 71. 
58 Dazu D. Oppermann, Funktion des verwaltungsgerichtlichen Vorverfuhrens, 1999. 
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b) Rechts- und interessensichernde Verfahren 

Dem Verwaltungsverfahrensrecht geht es heute jedoch nicht allein und nicht 
einmal vorrangig darum, für schon getroffene Verwaltungsentscheidungen 
die Möglichkeit einer nachträglich ansetzenden Kontrolle durch eine zweite 
Instanz zu bieten. Es will vielmehr vor allem das Zustandekommen von Ver
waltungsentscheidungen ex ante steuern. Die Verwaltung soll zu umsichtiger 
Vorbereitung ihrer Entscheidungen veranlaßt werden. Adressaten oder 
Antragsteller erhalten Gelegenheit, ihre Interessen wirksam zu artikulieren. 
Typische Gestaltungselemente dieses zweiten Verfahrenstyps sind daher An
hörungs- und Akteneinsichtsrechte der Beteiligten sowie Beratungs- und Aus
kunftspflichten der Verwaltung, auch gewisse Mitwirkungslasten der Betei
ligten bei der Aufhellung des Sachverhalts gehören hierher. Es geht um prä
ventiv-rechtsschützende Verfahren. Das Verfahrensrechtsverl::tältnis ist nicht 
schon von Anfang an konfrontativ angelegt: aber es bleibt in der Regel ein 
bilaterales Verhältnis, zu dem Dritte durch besonderen Akt erst hinzugezogen 
werden müssen (§ 13 VwVfG). 

c) Interessenaggregierende Verfahren 

Von Verwaltungsverfahren läßt sich aber auch noch in einem wesentlich wei
teren Sinne sprechen. In Verfahren dieses dritten Typs geht es um die Abklä
rung vielpoliger Interessengeflechte. Beispiele sind Planungs- und Normset
zungsverfahren. Verfahren werden hier eingesetzt, um die Interessendarstel
lung und -abklärung durchschaubar zu machen und eine adäquate Interessen
repräsentanz zu ermöglichen. Bei der Interessenbalancierung wirken oft Sach
verständige, Verbände und Interessentengruppen oder die Öffentlichkeit mit. 
Die zu entwickelnden Lösungen sind durch das einschlägige materielle Recht 
nur punktuell, idR final gesteuert. Das gesetzliche Programm umgreift folg
lich große Räume situativer Gestaltung, die genutzt werden sollen, um mög
lichst richtige Entscheidungen zu treffen. 

d) Informationsverfahren 

Als ein eigenständiger Funktionstypus anerkannt werden sollten Informa
tionsverfahren. Informationen sind zentral wichtige Verwaltungsressourcen. 
Der Umgang mit ihnen ist auch verwaltungsrechtlich relevant. Das gilt nicht 
nur für den Datenschutz und den Datenzugang, sondern auch für den innerad
ministrativen Datenverkehr und für die Qualitätssicherung der staatlichen Da
tenbestände. Informationsverfahren sind daher vielfach Verfahren, die intra
oder interadministrativ ablaufen; sie dienen aber auch dazu, Handlungswissen 
der Verwaltung in Zusammenarbeit mit Privaten erst zu erzeugen und zu er-
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proben59• Besondere Bedeutung erlangen sie im Rahmen der Verwaltungsko
operation, die das Wesen des europäischen Verwaltungsverbundes zwischen 
Gemeinschaftsverwaltung und mitgliedstaatlichen Verwaltungen ausmacht 
(vgl. B III 3). Das Wirken Europäischer Informationsagenturen und der von 
ihnen gesteuerte mitgliedstaatliche Informationsfluß legen es nahe, einen 
eigenen Funktionstypus des Informationsverfahrens auszubilden und die auf 
ihn bezogenen Rechtsregeln systematisch in den Blick zu nehmen. 

e) Verfahren zur Gewährleistung administrativer Rationalität 

Der Verfahrensgedanke läßt sich aber auch ohne spezifische Zuordnung zu 
bestimmten Aufgaben nutzen, um überhaupt die rechtsstaatlich und demokra
tisch gebotene Rationalität staatlichen Entscheidens zu sichern60• Natürlich 
verfolgen auch die unter a) bis d) vorangestellten Typen letztlich Ziele der Ra
tionalitätsgewährleistung. Es gibt daneben aber auch Verfahren, die nur von 
diesem Ziel her erklärt werden können. Bei ihnen geht es um intelligente 
Arrangements der administrativen Willensbildung, die die Transparenz der 
Entscheidungsbildung, die Qualität des Entscheidungsergebnisses und die 
Lernbereitschaft des Entscheidungsträgers fördern sollen. So kennt z.B. das 
Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung neben dem äußeren Ablauf ein 
»inneres Verfahren« (HilI), das die Behörde dazu verpflichtet, die Entschei
dungsstadien der Beschreibung, der Bewertung und der Berücksichtigung ge
trennt auszuweisen (vgl. §§ 11, 12 UVPG). Hier geht es um eine Verfahrens
gestaltung, die zu einer strukturierten und damit qualitativ besseren Entschei
dungsgewinnung anhalten S01l61. Auch das Neue Steuerungsmodellläßt sich 
als Ausdruck einer solchen rationalitätsfördernden Verfahrensgestaltung ver
stehen. 

2. Spezielle Funktionszuschreibungen 

Das beschriebene weitgespannte Verfahrensverständnis läßt zwei bekannte 
traditionelle Funktionszuschreibungen der Verfahrensrechtslehre, die »die
nende Funktion« des Verfahrensrechts (a) und den »funktionalen Zusammen
hang« von Verwaltungsverfahren und Verwaltungsgerichtsschutz (b )62, in 
einer veränderten Perspektive erscheinen. 

59 Dazu Ladeur, OÖV 2002, 1 (2 f.). 
60 Allgemein dazu G.-P. Calliess, Prozedumles Recht, 1999. 
61 Dazu Ladeur, in: Hoffinann-RiemlSchmidt-Aßmann, Verwaltungsrecht in der Infonna

tionsgesellschaft (Fn. 3), 225 (235): »strukturierte Wissenserzeugung durch Verfahrens
recht«. 

62 Vgl. Schmidt-Aßmann, in: SchochlSchmidt-Aßmann/Pietzner, Verwaltungsgerichtsordnung 
(Fn. 57), Eint. Rn. 196 ff. 
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a) Die »dienende Funktion« des Verwaltungsverfahrensrechts 

Dieser Begriff nimmt die eingeführte Unterscheidung zwischen Verfahrens
recht und materiellem Recht aufund weist ersterem eine nur begrenzte Bedeu
tung zu. Für das rechtliche Schicksal einer Verwaltungsentscheidung letztlich 
entscheidend soll danach ihre Übereinstimmung mit dem materiellen Recht 
sein. Diese Rangzuweisung ist kein Spezifikum des deutschen Rechts; sie fin
det sich als »serving function« auch in anderen Rechtsordnungen. Allerdings 
ist das deutsche Recht, wie § 46 VwVfG zeigt, besonders nachhaltig auf die
ses Konzept festgelegf'3: Das Verfahren ist nur der Weg zur Erreichung eines 
durch andere Regeln bestimmten Zieles. 
Die Vorstellung ist an Verfahren derjenigen Verwaltungen entwickelt, die 
möglichst exakt formulierte Gesetzesprogramme vollziehen. Wo solche Pro
gramme, wie z.B. im Planungsrecht, erhebliche Beurteilungs- und Gestal
tungsspielräume für die Verwaltung enthalten, läßt sich das Bekenntnis zu 
einer nur dienenden Funktion des Verwaltungsverfahrens nicht aufrechterhal
ten. Hier zeigt sich die Notwendigkeit, auf die Vorstellung einer »Richtig
keitsgewähr durch Verfahren« zurückzugreifen, die die Eigenständigkeit des 
Verfahrensrechts gegenüber dem materiellen Recht betont. Noch deutlicher 
wird das dort, wo Verfahren allein dazu eingesetzt werden, die Rationalität 
staatlicher Entscheidungen zu erhöhen. Hier ist eine die Unterscheidung von 
Verfahrensrecht und materiellem Recht auflösende, übergreifende Zielset
zung entstanden, die nach Maßgabe der einschlägigen prozeduralen Regeln 
angestrebt werden soll. Die Formel von der dienenden Funktion des Verwal
tungsverfahrensrechts ist folglich kein überall einsetzbarer Topos einer allge
meinen Verfahrensrechtslehre, sondern hat nur dort ihren Platz, wo einiger
maßen präzise materielle Entscheidungsprogramme umzusetzen sind. Sie 
gehört zur Vollzugsverwaltung klassischen Typs, der zwar auch heute große 
Bereiche der Verwaltungspraxis prägt, aber nicht der einzige Repräsentant 
gesetzesdirigierter Verwaltung ist. 

b) Der >>funktionale Zusammenhang« zwischen Verwaltungsverfahren und 
verwaltungsgerichtlichem Verfahren 

Verwaltungsverfahren und Gerichtsverfahren stehen in vielfältigen Wechsel
beziehungen. Zu den eingespielten Dogmen, die dieses Themenfeld beherr
schen, gehört die Erkenntnis, daß qualifizierte Verwaltungsverfahren den Ge
richtsschutz entlasten, nach der Verfassungsentscheidung des Art. 19 Abs. 4 
GG jedoch im Bereich des Individualrechtsschutzes nicht ersetzen können. 

63 Vgl. Ladenburger, Verfabrensfehlerfo1gen im französischem und deutschen Recht, 1999, 
bes. 290 ff., 320-325. 
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Sie können z.B. als Kollegialverfahren aber ein Indiz für das Bestehen admi
nistrativer Beurteilungsermächtigungen sein. 
Der funktionale Zusammenhang zwischen administrativem und gerichtlichem 
Verfahren verlangt, daß bei der Ausgestaltung und praktischen Anwendung 
des Verfahrensrechts in einem Verfahren der spezifische Auftrag des anderen 
Verfahrens nicht unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert wird. So 
müssen im Verwaltungsverfahren vor einer irreversiblen Umsetzung des Ver
fahrensergebnisses gegebenenfalls Vorkehrungen geschaffen werden, damit 
ein zulässiger Rechtsweg auch tatsächlich beschritten werden kann. Auf die
sem Gedanken beruht Z.B. die Pflicht einer Behörde, die Teilnehmer eines be
amten- oder vergaberechtlichen Auswahlverfahrens über die getroffene Wahl 
zu infurmieren, bevor der ausgewählte Teilnehmer zum Beamten bestellt oder 
als Auftragnehmer verbindlich unter Vertrag genommen wird. 
Aber auch umgekehrt gilt, daß das Gerichtsverfahren nicht so ausgestaltet 
oder gehandhabt werden darf, daß es einem voraufgehenden Verwaltungsver
fahren seine Bedeutung als selbständiges Verfahren nimmt. Zutreffend ist da
her kritisiert worden, daß eine zu hohe gerichtliche Kontrollintensität bei der 
Anwendung des materiellen Rechts die Bedeutung des Verwaltungsverfah
rens minimalisieren und um seine Wirksamkeit bringen kann. In diesem Rah
men sind auch die Überlegungen zu würdigen, die Michael Gerhardt zum 
Nacharbeiten von Abwägungsentscheidungen im Gerichtsverfahren entwik
kelt hat64• Das Konzept eines gerichtlichen Nacharbeitens, bei dem die Ver
waltungsentscheidung Punkt für Punkt im Gespräch mit den Beteiligten 
durchgegangen wird, will ein Kontrollschema anbieten, das den Dualismus 
zwischen vollständiger Gerichtskontrolle der unbestimmten Gesetzesbegriffe 
und reduzierter Kontrolle der Ermessensermächtigungen überwindet. Auf die 
Gewährleistung einer weitverstandenen sachlichen Richtigkeit zugespitzt, 
läuft es jedoch Gefahr, das Verwaltungsverfahren zum bloßen Vorverfahren 
des Gerichtsschutzes zu machen. In dieser Zuspitzung muß es sich fragen las
sen, ob der Zusammenhang zwischen beiden Verfahren noch den unterschied
lichen Funktionen der jeweils eigenständigen verfassungsrechtlichen Stellung 
der Exekutive und der Judikative entspricht. Unsicher erscheint auch, ob das 
dabei angewandte gerichtliche Verfahren, unbescbadet seiner diskursiven 
Prägung, in der Lage ist, jenes breite Interessenspektrum einzufangen, das 
durch die Vielfalt der Beteiligten im komplexen Verwaltungsverfahren ohne 
weiteres geboten wird. Zutreffend grenzt Gerhardt den Anwendungsbereich 
des Modells daher auf Situationen ein, die partielle Korrekturen von Pla
nungsentscheidungen betreffen, bei denen also der wesentliche Teil der Ver
waltungsentscheidung Bestand hat und durch das voraufgehende Verwal-

64 Gerhardt, in: SchochlSchmidt-Aßmann/Pietzner, Verwalwngsgerichtsordnung (Fn. 57), 
Vorb. § 113 Rn. 19 ff. und § 114 Rn. 4 ff.; ders. in diesem Bande, 413 ff. 

452 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


tungsverfahren geprägt bleibt65• Die einzelnen Funktionen können - das ist 
eine wichtige Erkenntnis seines Beitrages - auf der Zeitachse durchaus unter
schiedliche Bedeutungen haben. 

D. Integrierte normative Determinanten des Verwaltungsverfahrensrechts 

Als spezifische Bauform des Verwaltungsrechts steht das Verwaltungsverfah
ren unter einer Reihe von Geboten und Zielbestimmungen, die seine gesetzli
che Ausgestaltung und praktische Handhabung leiten. Diese ergeben sich vor 
allem aus dem höherrangigen Recht, dem Verfassungsrecht (I) und dem EG
Recht (Il); doch sind auch andere, d.h. rechtlich nicht verfestigte Richtpunkte 
zu beachten (Ill). Wichtig ist es, zu einem integrativen Verständnis dieser 
Vorgaben zu gelangen. 

I. Verwaltungsverfahren und deutsches Verfassungsrecht 

(l) Dieses viel behandelte Thema führt zunächst zu den Geboten des 
Rechtsstaatsprinzips66. Schon früh hat man für individuelle Rechtseingriffe 
der Verwaltung Verfahrensanforderungen, vor allem Anhörungsrechte und 
BegrüDdungspflichten, entwickelt. Breit entfaltet worden ist sodann der 
»Grundrechtsschutz in und durch Verfahren«. Einzelheiten müssen hier nicht 
ausgebreitet werden. Wichtig ist dabei die Erkenntnis, daß die materiellen 
Grundrechte, unbeschadet ihrer unbestreitbaren prozessualen Komponente, 
nur selten zu eindeutigen Forderungen einer bestimmten Verfahrensgestal
tung führen. Das liegt daran, daß die Verfahren vielgliedrige Handlungsge
füge sind. Die Gestaltung oder Handhabung einzelner ihrer Phasen und pha
senbezogenen Kommunikationschancen sagt im Regelfall noch wenig dar
über aus, inwieweit das grundrechtsschützende Verfahrensziel wirksam er
reicht wird. Verfahrensbezogenes Denken ist oft auf bloße Plausibilitätsur
teile angewiesen und muß mit funktionalen Äquivalenten arbeiten. Besonders 
deutlich wird das bei der Verfahrensfehlerlehre67• 

(2) Verwaltungsverfahren stehen jedoch nicht nur unter den Geboten des 
Rechtsstaats-, sondern auch des Demokratieprinzips. Ihre insoweit wichtigste 
Aufgabe ist die Sicherung demokratischer Legitimation. Im Lichte dieser Auf
gabe gewinnen die verwaltungsinternen Aufsichts- und Kontrollverfahren, das 

65 In diesem Bande, 421 f. 
66 Mit weiteren Nachweisen Schmidt-Aßmann, Verwaltungsverfahren, in: IsenseelKirchhof 

(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. 3,1988, § 70 Rn. 14 ff. 
67 Grundlegend Hill, Das fehlerhafte Verfahren und seine Folgen im Verwaltungsrecht, 1986, 

bes. 301 ff. 
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Verfahrensrecht des Haushaltsvollzuges und das Verfahrensrecht demokrati
scher Wahlen innerhalb der Verwaltung, vor allem das Kommunalwahlrecht, 
besondere Bedeutung. Sie sind essentielle Bestandteile eines vom demokrati
schen Prinzip her entfalteten Verwaltungsrechts und verdienen in einer syste
matischen Darstellung einen besseren Platz, als ihnen bisher eingeräumt wird 
Weniger eindeutig läßt sich das für andere Verfahren der Betroffenen- oder Öf
fentlichkeitsbeteiligung sagen. Sie können die demokratische Vermittelbarkeit 
von Verwaltungsentscheidungen verbessern. Jedoch :führt nicht jede Vermeh
rung von Partizipationschancen zu Entscheidungen besserer demokratischer 
Qualität. Jedenfalls kann eine ungeordnete Einflußnahme nicht das Ziel demo
kratischer Verfahrensgestaltung sein. Die Demokratie ist ein Formprinzip68. 

Sie verlangt folglich, daß Einflußkanäle offen ausgewiesen und interessenge
recht strukturiert werden. Dazu gehören auch Vorkehrungen zur Neutralitäts
sicherung der beteiligten Verwaltungen. Dieses besonders im staatlich-gesell
schaftlichen Kooperationsbereich schwierige Thema :führt zu einer vorwirken
den Legitimationsverantwortung des Staates dort, wo er seine Entscheidungen 
dem Einfluß von Beteiligten, Interessengruppen und Verbänden öffnet69• 

(3) Ein systematisches Venahrensrecht kann die Anforderungen des rechts
staatlichen und des demokratischen prinzips an Verwaltungsverfahren nicht 
jeweils getrennt behandeln. Es muß sie vielmehr soweit wie möglich zusam
menführen und aus ihrer Verbindung seine Strukturen entfalten. In diesem 
Zusammenhang gewinnen die Begriffe der Distanz und der Transparenz Be
deutung, denn sie sind Teil beider prinzipien. Diese objektivrechtliche Seite 
des Verwaltungsverfahrensrechts und seiner verfassungsgemäßen Ausgestal
tung zeigt sich an zwei Punkten: 
- Das Verwaltungsverfahren ist als Rationalitätsgarantie zu verstehen. Ra
tionalität staatlichen Handeins ist eine gemeinsame Grundforderung des 
Rechtsstaats und der Demokratie. Sie durchzieht das gesamte Verfahrensrecht 
der Verwaltung und gibt ilnn seine Ausrichtung auf eine einheitliche Grundli
nie. 
- Stärker als bisher ist die prozedurale Seite der Gesetzesvorbehaltslehre, 
insbesondere der Wesentlichkeitslehre auszubauen. Das, was zur Regelung 
eines Politik bereichs wesentlich ist, läßt sich nicht allein durch materielle 
Gesetzesprogramme ausdrücken. Das Bundesverfassungsgericht hat das für 
die gesetzgeberische Kollisionslösung im Bereich der Rundfunkfreiheit aus
gearbeitet1°. »Zu der positiven Ordnung des Rundfimkwesens, die dem Ge
setzgeber durch Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG aufgegeben ist, gehören auch geeignete 

68 Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee (Fn. 21),40,80 ff. 
69 Trute, in: Hoffinann-RiemlSchmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht als 

wechselseitige Auffangordnungen, 1996, 167 (197 ff.). 
70 Vgl. BVerfGE 12,205 (261 ff.); 73, 118 (171); 90,66 (98 ff.). 
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organisatorische Vorkehrungen, die im Rahmen des zugrunde gelegten Orga
nisationsmodells sicherstellen, daß der Rundfunk nicht einer oder einzelnen 
gesellschaftlichen Gruppen ausgeliefert wird und daß die in Betracht kom
menden Kräfte im Gesamtangebot zu Wort kommen können«. Bei der Ausge
staltung der entsprechenden Verfahrensarrangements hat der Gesetzgeber 
zwar einen erheblichen Spielraum, der jedoch nicht erst an der Willkürgrenze 
des Art. 3 Abs. I GG endet71, sondern an plausiblen Verfahrensmustern und 
am Maßstab der Regelungskonsistenz ausgerichtet sein muß. Ähnlich ist eine 
prozedural-organisatorische Fassung der Wesentlichkeitslehre im Sicherheits
recht und im Gesundheitsrecht unvermeidbar. Der parlamentarische Gesetz
geber öflhet staatlich zu verantwortende Entscheidungen so der fortlaufenden 
Mitgestaltung, Evaluation und Anpassung durch Experten, und er sorgt umge
kehrt dafür, daß die Formulierung von Expertenwissen in den Verfahren me
dizinischer oder technischer Selbstregulierung transparent und fair erfolgt72. 

11. Vorgaben des Primärrechts der Europäischen Gemeinschaft 

Kein Verwaltungsverfahrensrecht kann heute nur als nationales Recht konzi
piert werden. Die europäische Dimension ist vielmehr von vornherein einzu
beziehen und muß durchgängig präsent sein (vgl. unter B III). Wir konzentrie
ren uns an dieser Stelle auf das EG-Recht. Eine noch ausgreifendere Behand
lung hätte auch die Vorgaben des EU-Vertrages und der EMRK einzubezie
hen. Die wichtigste Verfahrensdetenninante des EG-Rechts ist insofern das 
Gebot vertikaler und horizontaler Kooperation zwischen den beteiligten Ver
waltungen (Art. 10 EGV). Europäische Verwaltung verwirklicht sich im we
sentlichen in Verfahrensnetzwerken, z.B. denen der Informationsagenturen 
und der Komitologie, über die Legitimation und Rationalität sichergestellt 
werden sollen. Das gibt den für die Gemeinschaft geltenden Grundsätzen des 
Rechtsstaats und der Demokratie (Art. 6 EUV) eine spezifische prozedurale 
Dimension. Im übrigen sind die Vorgaben des EG-Rechts für Verwaltungs
verfahren unterschiedlich je nach der Verwaltungsebene, auf der die Verfah
ren angesiedelt sind: 

(1) Für die Eigenverwaltung enthält der EG-Vertrag eine Reihe prozedura
ler Vorschriften, z.B. zur Begriindung (Art. 253) und zur Bekanntmachung 
von Rechtsakten (Art. 254), sowie zum Zugang zu Dokumenten (Art. 255) 
und zum Datenschutz (Art. 286). Daneben stehen die in der Rechtsprechung 

71 BVerfGE 57, 295 (325); 83, 238 (332 f.). 
72 V gl. Schmidt-Aßmann. Grundrechtspositionen und Legitimationsfragen im öffentlichen Ge

sundheitswesen, 2001, 61 ff. 
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entwickelten Allgemeinen Rechtsgrundsätze, und hier wiederum insbeson
dere die Verteidigungsrechte im Rahmen solcher Verwaltungsverfahren, die 
zu belastenden Entscheidung führen können, z.B. Kartell- und Disziplinarver
fahren. Die Europäische Grundrechte-Charta normiert ein »Recht auf gute 
Verwaltung« (Art. 41), das vor allem prozedural definiert ist 73. Insgesamt be
wegen sich diese Regelungen in jenem Rahmen, der auch in den nationalen 
Verwaltungsverfahrensrechten anzutreffen ist; insofern kann von ihnen ein 
Vereinheitlichungseffekt erwartet werden. Deutlicher ausgeformt sind die 
Verfahrensanforderungen an den Haushaltsvollzug und die Verfahren der 
Finanzkontrolle (Art. 271,279,280 EGV). 

(2) Für das Gemeinschaftsverwaltungsrecht, d.h. das Recht des indirekten 
Vollzuges von Gemeinschaftsrecht durch die Mitgliedstaaten, ist die zentrale 
primärrechtliche Determinante das Gebot wirksamen, diskriminierungsfreien 
Vollzuges (vgl. B III). Die starke Betonung dieses spezifischen Gemein
schaftsinteresses als Verfahrensrechtsdeterminante zeigt - jedenfalls auf den 
ersten Blick - einen stark vollzugstechnischen Charakter. Sie ist jedoch aus 
der besonderen Verwaltungssituation des Gemeinschaftsraumes erklärbar, in 
der administrative Handlungseinheit nicht vorgefunden wird, sondern erst 
hergestellt werden muß. Gleichmäßigkeit und Wirksamkeit des Vollzuges 
sind hier schon für sich genommen Rechtswerte, die durch Transparenz-, Be
teiligungs- und Publikationsvorschriften des Sekundärrechts aufgenommen 
werden. 

IH. Weitere normative Orientierungen 

Verwaltungsverfahren werden schließlich auch von solchen Vorgaben be
stimmt, die nur partiell, nur unvollständig oder überhaupt nicht rechtlich 

73 Art. 41 lautet: »Recht auf eine gute Verwaltung. 
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(I) Jede Person hat ein Recht darauf, daß ihre Angelegenheiten von den Organisationen 
und Einrichtungen der Union unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist 
behandelt werden. 
(2) Dieses Recht umfaßt insbesondere 
- das Recht einer jeden Person, gehört zu werden, bevor ihr gegenüber eine für sie nach

teilige, individuelle Maßnahme getroffen wird, 
- das Recht einer jeden Person auf Zugang zu den sie betreffenden Akten unter Wahrung 

des legitimen Interesses der Vertraulichkeit und des Berufs- und Geschäftsgeheimnis
ses, 

- die Verpflichtung der Verwaltung, ihre Entscheidungen zu begründen. 
(3) Jede Person hat Anspruch darauf, daß die Gemeinschaft den durch ihre Organe oder 
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abgesichert sind, sondern als Plausibilitätsregeln der Praxis angesprochen 
werden können. Daß das Verwaltungsrecht neben den Rechtsmaßstäben auch 
solche weiteren normativen Orientienmgen in seine Systemüberlegungen ein
zubeziehen hat, ist in der Reformdiskussion wiederholt herausgearbeitet wor
den74. Verfahren sind dafür besonders aufuahmefähig, weil sie nicht nur 
rechtliche Konstrukte, sondern auch Realsachverhalte, Ketten und Verschrän
kungen praktischen HandeIns sind. Als rechtlicher Anknüpfungspunkt kann 
immerhin § 10 Vwvro herangezogen werden, demzufolge Verfahren >>ein
fach, zweckmäßig und zügig« durchzuführen sind. So können Wirtschaftlich
keits- und sonstige Effizienzgesichtspunkte Determinanten für die Ausgestal
tung und Handhabung von Verwaltungsverfahren sein. Gleiches gilt für die 
Anliegen der Akzeptanzfördenmg, der Implementationstauglichkeit und der 
Eignung, Innovationen zu fördern. Es sind Regeln guter administrativer Pra
xis, die hier wirksam werden. Nur ein nicht exakt festliegender Teil von ilmen 
ist rechtlich verfestigt. Trotzdem ist ihre Beachtung wichtig, wenn die Rechts
ziele von Verfahren erreicht werden sollen. 

E. Gliederungsskizze einer systematischen Darstellung des Verwaltungs
verfahrensrechts 

Verwaltungsverfahren zwischen »Rechtsschutzgewährleistung und Rationali
tätsgarantie«, zwischen »nationaler und europäischer Rechtsentwicklung«, 
zwischen »klassischem Vollzugsauftrag und situativ-kooperativer Rechtskon
kretisienmg« - zahlreiche Konsequenzen der damit umschriebenen Perspekti
venerweitenmgen der verfahrensrechtlichen Dogmatik sind in Rechtspre
chung und Schrifttum bereits aufgenommen. Die Kommentare zum Verwal
tungsverfahrensgesetz sind in jüngerer Zeit bemüht, Ergänzungs- und Ände
nmgsnotwendigkeiten - sei es im Rahmen der Einzelerläutenmgen, sei es auf 
der mittleren Abstraktionsebene der Einleitungen und Vorbemerkungen - mit 
zu bedenken75• Sicher ist insofern noch Vieles vertiefungsbedürftig76• 

Doch nicht darum soll es hier gehen. Vielmehr soll in der Form einer Gliede
nmgsskizze aufgezeigt werden, wie eine systematische Darstellung des Ver-

74 Hoffmann-Riem, in: Hoffinann-Riem/Schmidt-AßmannlSchuppert, Reform des allgemei
nen Verwaltungsrechts (Fn. 11), 115 (130 ff.). 

75 Vgl. z.B. KopplRamsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 7. Aufl., 2000, Einführung 
Rn. 24 ff., 51 ff., 76 ff; Henneke, in: Knack, Verwaltungsverfahrensgesetz, 7. Aufl., 2000, 
Vorb. § 1 Rn. 11 ff., 21 ff.; Stelkens/Sachs, in: Ste1kenslBonklSachs (Hrsg.), Verwaltungs
verfahrensgesetz, 6. Aufl., 2001, Eint. Rn. 128 ff. und StelkenslSchmitz, dort, § 9 Rn. 5 ff. 

76 Zu den Gründen der Rezeptionsschwierigkeit vgl. Ramsauer in diesem Bande, 387 ff. 
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waltungsverfahrensrechts aufgebaut sein muß, die an die überkommenen ver
fahrensrechtlichen Vorstellungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes an
schließt und diese unter Beachtung der aufgezeigten Perspektivenerweiterun
gen zu einem veränderten Konzept verfahrensrechtlichen Denkens im Ver
waltungsrecht fortentwickelt. 

Erster Abschnitt: Grundlagen 

A. Verwaltungsveifahren in einer veränderten Verwaltungssituation 

I. Die Öffentliche Verwaltung vor den Herausforderungen der Gegenwart 

Darstellung, die die Hauptthemen der Reformschriften aufnimmt: 
neue Verantwortungsteilungen zwischen Staat und Gesellschaft: von der 
Erfüllungs- zur Gewährleistungsverantwortung, regulierte Selbstregulie
rung; 

- neue Informations- und Kommunikationsformen: Verwaltungsrecht in der 
Informationsgesellschaft; 
Anforderungen der Wissensgesellschaft und ihrer technischen Realisa
tion: Flexibilität und Innovationsfähigkeit; 
Konsequenzen der Europäisierung und Internationalisierung: Vemetzun
gen. 

11. Das Verwaltungsveifahren im Kontext veränderter staatlicher Steue
rungs- und Kontrollformen 

1. Erweiterte gesetzliche Programmierungsarten 
konditional und final; 

- materiell und prozedural-organisatorisch. 

2. Alte und neue Kontrollformen 
fOrmliche externe Kontrollen: Gerichtsbarkeit; 

- informelle externe Kontrollen: Öffentlichkeit. 

3. Zunehmender Bedaif an Selbstprogrammierung und Selbstkontrollen 
Administrative Normsetzung; 

- Neues Steuerungsmodell. 
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III. Das Verwaltungsverfahren im Kontext vielfiiltiger normativer Orientie
rungen des Verwaltungshandelns 

Gesetz- und Rechtmäßigkeit, 
- Wirtschaftlichkeit, Effizienz, 
- Akzeptanz, Aktivierungspotential, 
- Flexibilität, Kreativität. 

IV. Das Verwaltungsverfahren im Kontext ausdifferenzierter administrati
ver Handlungsformen 

- imperativ/hiemrchisch, 
- kooperativ/konsensual (»verhandelnde Verwaltung«), 
- koordinierend (»verteilende Verwaltung«), 
- moderierend (»vermittelnde Verwaltung«), 
- infonnationell, 
- infonnell. 

B. Gegenstand und Methoden des Verwaltungsverfahrensrechts 

1. Unterschiedliche Konzepte von Verwaltungsverfahren 

1. Funktionell: Verfahren 
- als Realvorgang, 
- als theoretisches Konstrukt, 
- als normative Ordnungsidee. 

2. Historisch: Verwaltungsverfahren 
- als Mittel der Rechtsverteidigung (z.B. Widerspruchs- und Rekursver

fahren), 
als Mittel der Rechtssicherung (VwVfG-Konzept), 
als Rahmen für multipolare Interessenklärungen, 
als Garant von Rationalität und Gemeinwohlfähigkeit administrativen 
Handeins. 

11. Verfahren und Verfahrensrecht 

Die Steuerungsperspektive des Verfahrensrechts, 
- Die Doppelstellung des Verfahrens als Mittel der Rechtsfindung (z.B. Pro

zeßrecht) und als Gegenstand rechtlicher Regelung, 
- Verfahren als Handlungsgeruge und die methodischen Schwierigkeiten, 

ihre Elemente isoliert zu erfassen und ihre Wirkungen zu prognostizieren. 
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III. Methodenfragen des Verwaltungsverfahrensrechts 

Das Verfahrensrecht im klassischen Auslegungskanon und die Notwendigkeit 
zweier Erweiterungen: 
1. Einfluß sozialwissenschaJtlicher Erkenntnisse 

- Rechtstatsachenforschung im Verfahrensrecht; 
- Speziell: Legitimation durch Verfahren; 

Speziell: Ökonomisierung des Verfahrensrechts. 

2. Einfluß der Rechtsvergleichung 
- Allgemein: Rechtsvergleich als »fünfte Auslegungsmethode«; 

Speziell: Interpretation von Verfahrensrecht im Vollzug von EG
Recht. 

IV. Die Spezifika von Verwaltungsverfahrensrecht 

1. Seine unterschiedlichen Aggregatzustände 
Verfahrensrecht als außenwirkende Rechtssätze, aber auch als Innenrecht 
(Geschäftsordnungen, Verwaltungsvorschriften) oder überhaupt nur als 
soft law: erkennbar ein Bedürfuis nach differenzierenden Steuerungswir
kungen, nicht nur im deutschen, sondern auch im EG-Recht. 

2. Sein Verhältnis zum materiellen Recht 
- Dogma von der »dienenden Funktion«; 
- Dogma von der »Richtigkeitsgewähr« durch Verfahren. 

V. Kodifikationen des Verwaltungsverfahrensrechts 

- Entwicklungen der Kodifikationsidee in Deutschland.; 
- Zum Stand der Kodifikationen in Europa (Exkurs: Erfahrungen mit dem 

AP A und seinen Ergänzungen in den USA); 
- Diskussionen um eine EG-Kodifikation des Verfahrensrechts (für das 

Eigenverwaltungsrecht oder auch für das Gemeinschaftsverwaltungs
recht). 

c. Die normativen Grundlagen des Verwaltungsverfahrensrechts in 
Deutschland und in der Europäischen Union 

I. Verwaltungsverfahren und deutsches Verfassungsrecht 
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1. Grundansatz 
VelWaltung als Verfahren: die Verfahrensgeprägtheit der gewaltenteilen
den Ordnung des Art. 20 Abs. 3 GG. 

2. Spezielle Verfassungsbezüge 
Grundrechtsschutz in und durch Verfahren; 
Demokratische Komponenten von VelWaltungsverfahren; 
VelWaltungsverfahren in der föderalen Ordnung; 
VelWaltungsverfahren und das haushaltsrechtliche Wirtschaftlich
keitsgebot. 

11. Verwaltungsveifahren im Recht der Europäischen Union 

1. Grundansatz 
Verfahren als Scharniere »Europäischer VelWaltung« (Art. 10 EGV): 
Letztere ist praktisch weit weniger ein Organisations- als ein Verfahrens
gefüge; ihre Vollzugsmechanismen sind Abfolgen kooperativer Verfah
ren. 

2. Spezielle Veifahrensbezüge 
- Die prozedurale Komponente der EG-EigenvelWaltung; 
- Die sog. Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten. 
Die Vollzugseffektivität (effet utile) als gemeinsame Idee prozeduraler 
Rechtsverwirklichung im Unionsraum. 

Zweiter Abschnitt: Bauformen und Strukturen von Verwaltungsveifahren* 

A. Verwaltungsaufgaben, Ziele und Strukturen von Verwaltungsverfahren 

Das methodisch schwierige Verhältnis von Aufgaben, Zielen und Strukturen. 

1. Verwaltungsaufgaben 

1. externe Aufgaben 
- Gefahrenabwehr und Gefahrenvorsorge, 

* Aufgabe dieses Abschnitts ist es, typische Baufo11llen zu analysieren und daraus Grund
muster (»Arrangements«) von Verwaltungsverfahren zu entwickeln. Methode und Darstel
lungsweise sindfonktional geprägt, müssen aber für rechtsdogmatische Aussagen anschluß
f"ahig sein. 
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Marktordmmg und Marktstrukturierung, 
Räumliche Planung, 
Infrastruktursicherung, 
Wirtschafts- und Sozialrorderung. 

2. interne Aufgaben 
Programmierung, Aufsicht, Controlling, 
Ressourcenbewirtschaftung, 
Aufgabenprospektion. 

II. Verjahrensziele77 

Rechtsgeprägte Ziele: Rechtsanwendung, Rechtsschutz, Rechtskonkreti
sierung; 
Ökonomisch geprägte Ziele: Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Rechtzeitig
keit; 
Politisch geprägte Ziele: Artikulation und Ausgleich von Interessen, 
Akzeptanz von Lösungen, Legitimation. 

Umgreif ende Funktionen (Basisfunktionen): Infonnation, Maßstabkonkreti
sierung, Kontrolle. 

III. Strukturbildende Faktoren* 

1. Bezugspunkt: Informationen 
VeITahrensstrukturen und -mechanismen zum Umgang mit Infonnationen 
in Verfahren: 
Zugang zu Informationen, 
Umgang mit Informationen. 

2. Bezugspunkt: Selektionsleistungen 
Die Ordnungsleistungen von Verfahren beruhen auf den gegensätzlichen 
Gedanken der Kooperation und der Selektion (Segmentierung). 

Verfahrensrahmen als Ansatz für Inklusionen und Exklusionen; 
Verfahrensphasen und phasenspezifisches Abschichten von Erkennt
nissen, Verständigungen etc. 

77 Sie sollen helfen, die Verwaltungsaufgaben möglichst richtig zu erfüllen. Hier wirken auch 
die »nonnativen Orientierungen« des Verwaltungshaude1ns ein, jedoch in verfuhrenstypi
scher Zuspitzung; u.U. muß zwischen primären und sekundären Zielen getrennt werden. 

• Hier wirlren vor allem sozialwissenschaftliche Erlrenntnisse ein: Außen- und Innendiffe
renz, Rollenmuster, Verfahrensarenen, Kontexte. Rechtlich lassen sich Vetfahrensstruktu
ren von den Bezugspunkten zweier prozeduraler Grundaufgaben her erschließen: Informa
tionsverteilung (1) und Selektionsleistungen (2). 

462 

https://doi.org/10.5771/9783845258669, am 26.06.2024, 23:41:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845258669
https://www.nomos-elibrary.de/agb


IV. Bauformen des Verwaltungsverfahrensrechts 

1. Elemente des Verwaltungsverfahrens als Realsachverhalt 
- Verfahrensverantwortung, Verfabrensherrschaft. 

Verfahrensbeteiligte: Verwaltungen, Private als Antragsteller, An
tragsgegner, Dritte, Verbände, Öffentlichkeit. 
Verfahrensphasen: Eröffuung, Ermittlungen, Entscheidungsbildung, 
Entscheidungsumsetzung, Prüfung. 
Verfabrenshandlungen: Erklärungen, Verweigerungen, Vorgespräche, 
prozedurale Abstimmungen. 
Verfahrensarenen: Gespräche, Erörterungstermine, mündliche Ver
handlungen, Konferenzen. 
Verfabrensmaßstäbe (sie sind nicht mit den Verfahrenszielen iden
tisch, sondern verfahrensimmanent): Effizienz, Effektivität, Sorgfalt, 
Beschleunigung. 
Verfabrensergebnisse: Entscheidungen und Realhandungen, formelle 
und informelle, endgültige und vorläufige, einseitige und zweiseitige 
Entscheidungen. 
Verfabrensverbindungen: Vor-, Haupt- und Nachverfahren; Voll
zugs-, Ergänzungs-, Kontrollverfahren. 

2. Rechtliche Grundformen (Überblick) 
- Verfabrenszuständigkeiten, Verfabrensermessen, 

BeteiligtensteIlungen, 
Mitwirkungsrechte und Mitwirkungslasten, 
Beweismittel, Beweislast, 
Administrative Verfabrensrechtsstandards: Neutralität, Vertraulich
keit, Fairneß, 
Abschließende Entscheidungen: Formen, Bestandskraft, 
Gerichtsschutz für Verfabrensrechte. 

B. Grundfunktion: Das Verwaltungsverfahren als Informationsordnung 

1. Verfahren als Mittel der Informationsverarbeitung 

- Die Information als Steuerungsfaktor, 
Arten verfabrensrelevanter Informationen, 
Vemrbeitungstechniken. 
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II. Die administrative Injormationsgewinnung 

- Informationsbestände der Verwaltung, 
- Mittel externer Informationsbeschaffung. 

III. Die private Informationsgewinnung 

- Auskunft und Akteneinsicht, 
Informationsfreiheit. 

IV. Pflichten im Umgang mit erhaltenen Informationen 

- Geheimhaltung: Amtsgeheimnis, Vertraulichkeit, 
Datenschutz. 

V. Informationszüge in der Europäischen Verwaltung 

- Vertikaler und horizontaler Informationsaustausch, 
Europäische Informationsagenturen. 

Dritter Abschnitt: Das Standardveifahren des § 9 VwVjG und seine Varian
ten 

Zugrundegelegt sind folgende Darstellungsüberlegungen: 
- Soweit wie möglich ist eine standardisierte Darstellung für alle Typen zu 

verfolgen: Konzept, Vorkommen im Recht (Rechtsgrundlagen), Ablauf, 
Bauformen, Verfahrensverbindungen, Verfahrensergebnisse, Verfahrens
fehler und Sanktionen. 

- Das einfache Verwaltungsverfahren der §§ 9 ff. VwVfG, das nun einmal 
einen zentralen Platz in Praxis, Dogmatik und Gesetzgebung hat, sollte da
bei den Ausgangspunkt bilden und in einem eigenen Abschnitt behandelt 
werden. Die Reformideen müssen insoweit Punkt für Punkt integriert wer
den. 
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A. Das Verwaltungsverfahren der §§ 9 ff. VwVjG als Standardverfahren 

I. Konzept und Kommunikationsbeziehungen 

1. Konzept und Konzeptwandel 
Im Grundsatz ein zweipoliges, rechtssichemdes Entscheidungsverfahren 
der Vollzugsverwaltung. Es ist aber sehr wohl geeignet, neue Entwicklun
gen aufzunehmen. Die großen »Rezeptoren« sind die Fonnenfreiheit und 
das Zweckmäßigkeitsgebot (§ 10 VwVfG). 

2. Vielfalt der Verfahrensmedien 
Sprachenfragen (§ 23 VwVfG), 

- Mündlichkeit und Schriftlichkeit, 
Nutzung der elektronischen Fonn, 

- Konzeptwandel in der elektronischen Welt. 

3. Unterschiedliche Verfahrenspraktiken 
- der äußere rechtliche Ordnungsrahmen und die iriformale Handha

bung: Vorgespräche nach Vorverständigung; 
- das sich wandelnde Rollenverständnis: zwischen »hoheitlicher« und 

»verhandelnder« Verwaltung; 
Verfahrenspraxis zwischen Konfrontation, Paternalismus und Eigen
verantwortung. 

II. Die Verfahrensbeteiligten und ihre Verantwortung 

1. Die förmlichen Beteiligtenrollen 
verfahrensleitende Behörde, 

- Private: Adressaten, Antragsteller, Dritte, 
- Verbandsbeteiligungen. 
- Beteiligung weiterer öffentlicher Stellen, 
- Verfahrensmittler (~B), 
- Exkurs: Sachverständige und Auskunftspersonen ( ~ B). 

2. Verfahrensrechtsverhältnisse 
- zwei- und mehrpolige; echte und »hinkende«; 

Vertretung im Verfahren (§§ 14 ff. VwVfG). 

3. Verfahrensverantwortlichkeiten 
Von der Verfahrensherrschaft der Behörde zum gemeinsamen Verfah
rensförderungsinteresse: 
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a) Wandlungen des Untersuchungsgrundsatzes (§ 24 VwVfG) 
- Alleinauftrag der Behörde, 
- nachvollziehende Amtsennittlung. 

b) Mitgestaltungschancen und Mitwirkungslasten. 

4. Die vetfahrensinterne Verwaltungskoordination 
- Beteiligtenregelungen für andere Behörden, 
- Zusammenarbeit (z.B. §§ 7la ff. VwVfG). 

III. Der Verfahrensablauf und seine Phasen 

1. Seine internen Rationalisierungsaufgaben 
Darstellung orientiert an »idealtypischen Entscheidungsebenen«. 

2. Sein äußerer Ablauf und seine informale Handhabung 
- Eröffuung, AntragsteIlung, Ennittlung und Verhandlung, Entschei

dung und Entscheidungsbekanntgabe, 
- Zwischenentscheidungen in Verfahren, 
- Nachholung von Verfahrenshandlungen. 

3. Die Eigendynamik des Verfahrens 
- Verfahrensbeschleunigung, Verfahrensaussetzung, Verfahrens

abbruch, 
Mittel gegen Widerstände, Verzögerungen, Obstruktion, 

- Verfahren »in« Verfahren. 

4. Die Veränderungen der Entscheidungsstruktur durch die Rationalitäten 
der verhandelnden Verwaltung 
a) alternative Verhandlungslösungen 

- Einbeziehung von Kompensationslösungen, Koppelungsverbote; 
- Reformalisierung, z.B. durch Verhandlungsverbote, Dokumenta-

tionsptlichten bei ex-parte-Gesprächen. 
b) gesetzesakzessorische Verhandlungslösungen. 

5. Die Veränderungen der Entscheidungsstruktur durch das Neue Steue-
rungsmodell (NSM) 
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IV. Verfahrensergebnisse und ihre Umsetzung 

Sie sind Ergebnisse der Rechtsanwendung und eines durchlaufenen kommu
nikativen Prozesses. 

1. Die rechtsformliehe Fassung 
a) Verwaltungsakte 

Ihre äußere Form (§§ 37, 39, 41 VwVfG), vor allem die Erfassung und 
Gestaltung ihres »Regelungsgehalts« (§ 35 VwVfG) auch durch Ne
benbestirnmungen (§ 36 VwVfG); 
Bestandskraft und Flexibilitäten, Wiederaufuahme (§ 51 VwVfG), 
Aufhebung (§§ 48, 49 VwVfG); vorläufige Akte, Teilentscheidungen. 

b) Verträge 
Erfassung ihres »Vereinbarungsgehalts« nach Maßgabe des Privat
rechts und der §§ 54 ff. VwVfG. Bestandskraft und Flexibilitäten; 
clausula rebus sic stantibus (§§ 59, 60 VwVfG). 

c) Negative Verfahrensergebnisse; der Abbruch von Verfahren. 

2. Besondere Entscheidungswirkungen 
insbes. zu gestuften und parallelen Verfahren: 
- Gestattungs- und Gestaltungswirkung, 
- Konzentrationswirkung, Präklusionswirkung. 

3. Umsetzung 
Einordnung der Verfahrensergebnisse in den weiteren Aufgabenkontext: 

Verwaltungsvollstreckung, 
- sonstige Sanktionen, 

Umsetzungsanreize. 

4. Controlling 
Analyse der effektiven Entscheidungswirkungen in der Programmstruk
tur: 

- Beobachtungs- und Berichtspflichten, 
Korrekturen: z.B. konkrete Rückforderungen, Programmänderungen. 
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B. Bauformen zur besonderen Ausgestaltung des Standardverfahrens* 

I. Das Konzept des ».förmlichen« Verwaltungsverfahrens 

Entwicklungen vom gerichtsförmigen zum komplexen Verwaltungsverfah
ren. 

1. Die Ausprägung in § § 63 - 71 VwVjG 

2. Insbesondere: Verfahren mit mündlicher Verhandlung. 

11. Verfahren mit obligatorischer OjJentlichkeitsbeteiligung 

1. Die Rolle der Öffentlichkeit im Verwaltungsverfahren: 
- Impulsfunktion, 
- Kontrollfunktion. 
Probleme der Eigendynamik und der Gesetzmäßigkeit. 

2. Ausprägungen von OjJentlichkeitsbeteiligung 
Beispiel: Planfeststellung (§§ 72 ff. VwVfG), 

- Beispiel: Genehmigungen nach BImSchG, GenTG. 

III. OjJentliche Ausschreibungen als Bauformen des Verfahrensrechts 

1. Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen: Vergabewesen, Beamtenrecht, 
Lizenzvergaben im Regulierungsverfahren. 

2. Anforderungen an die Ausschreibung 
sprachliche und textliche Anforderungen, 

- Gegenstandsbestimmung und »Kongruenzgebot«. 

3. Die eigene Rationalität von Ausschreibungen, insbes. die Konsequenz 
temporärer Verhandlungsverbote; Nachverhandlungen und Flexibilitäts
notwendigkeiten. 

* Hier sollten einige typische komplexe Baufonnen vorgestellt werden, die schon im Vwvro 
oder im Fachrecht mit dem Standardverfahren kombiniert werden. Die Durchsicht der Geset
zespraxis zeigt, daß es nur wenige ganz eigens1ändig ausgefurmte Verwaltungsverfahren 
gibt Die meisten (auch die meisten komplexen) Verfahren dagegen sind eher Derivate des 
Standardverfahrens. Es ergibt sich das Bild einer mit »Modulen arbeitenden Systematik des 
Vetfahrensrechts«. Dazu Voßkuhle in diesem Baude, 277 ff. 
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IV. Rekursive PrüjUngsmechanismen in Verfahren 

Einbeziehung von Komponenten, die den inneren Entscheidungsprozeß be
sonders strukturieren und eine spezifisch bedachtsame Informationsverarbei
tung festlegen sollen. 

1. Beispiel: Prüfung der Umweltverträglichkeit nach UVPG 
a) qualifizierte Informationssammlung, 

Behördenbeteiligung, 
- Öffentlichkeitsbeteiligung. 
b) qualifizierte Informationsverarbeitung (§§ 11, 12): >BeschreibWlg, 

>BewertWlg, >Berücksichtigung. 

2. Beispiel: PrüjUng der Wirtschaftlichkeit nach HGrG, BHO 
Kosten- und Leistungsrechnungen (§ 6 III HGrG), 

- InteressenbekWldungsverfahren (§ 7 II BHO). 

V. Die Einschaltung von Verfahrensmittlern 

1. Der schlichte Verfahrensmittler 

2. Mediationsverfahren und sein rechtlicher Rahmen 
- Stellung des Mediators, 

Verhandlungsphasen und Verhandlungstechniken, 
Einbau des Mediationspaktes in das Verwaltungsverfahren. 

VI. Der Einbau selbstregulatorischer Komponenten in das Verwaltungsver
fahren 

1. Sachverständige 
Ihre unterschiedliche Stellung im Verfahren: Entwicklungen zu mehr Ei
genkontrollen. 
- Tätigkeit im Auftrag der Behörde, 

Erstellung von Privatgutachten, in qualifizierter Form als Ausdruck 
von Eigenkontrollen des Antragstellers oder Kontrollunterworfenen. 

2. Zertijizierungen 
Sie sind privat erwirkte Begutachtungen: 

Die Einbeziehung ihrer Ergebnisse in Verwaltungsverfahren setzt die 
Einhaltung bestimmter privater Standards voraus; deren Kontrolle u.U. 
durch Akkreditierung (als eigenes Verwaltungsverfahren). 
Beispiel: BedeutWlg des Öko-Audit für Verwaltungsverfahren. 
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VII. Der Einbau von Komponenten, die Entscheidungen durch Markt
mechanismen ersetzen 

1. Ausschreibungen zu Preisangeboten 
Das Beispiel des öffentlichen Vergabewesens. 

2. Einbau von Versteigerungslösungen (vgl. § 8 TKG) 
- Zulässigkeit und Grenzen, 
- Anforderungen an das Versteigerungsverfahren, 
- Bedeutung des Ergebnisses für den Verfahrenszusammenhang. 

c. Die Verfahrensfehlerlehre 

Es empfiehlt sich, dieses klassische Rechtsthema nicht schon bei A) zu behan
deln, sondern nach B) eigenständig, mn die Komplexität - insbesondere auch 
im Blick auf Fehler in den besonderen Verfahrenskomponenten - richtig zu 
erfassen. Folgende Perspektiven sind zu bedenken*: 
- Veifahrensfehler: Verstöße gegen das einschlägige Recht; aber auch ge

gen andere Verfahrensmaßstäbe. 
- Fehlersanktionen: Sanktionen auf der Ebene des Rechts; aber auch andere 

Sanktionen (Haftung, Vertrauensverlust, Realisierungseinbußen). 
Notwendigkeit der Einbeziehung des EG-Rechts, insbes. in die Frage der 
Sanktionsintensität, und des Rechtsvergleichs, mindestens als Rechtser
kenntnisquelle. 

1. Fehlertypologie 

11. Fehlersanktionen I: Verfahrensbezogene Sanktionen 

- präventive und repressive Sanktionen; 
Fehlerbehandlung; Nachholung unterbliebener Handlungen, Heilung. 

III. Fehlersanktionen II: Die Aufhebbarkeit der Sachentscheidung 

1. Abhängigkeit vom Konzept gerichtlicher Verwaltungskontrollen 
Individualrechtsschutz, 

- objektive Kontrollaufträge. 

* Schmidt-AßmannIKrämer, Europ. Zeitschrift des öffentlichen Rechts/European Review of 
Public Law, 1993, Sonderheft s. 99 ff. 
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2. Modelle der Fehlerunbeachtlichkeit 
Ausprägungen des Kausalitätsgedankens, 

- Materielle Konkordanz. 

IV. Speziell: Fehler bei grenzüberschreitender Verfahrenskooperation 

V. Verfahrensfehler als Verlust an rechtsstaatlicher Rationalität 

Vierter Abschnitt: Ausgewählte Verfahrensarten des deutschen und euro
päischen Verwaltungsrechts 

A. Verfahrenfür ausgewählte Sachaufgaben 

I. Zulassungsverfahren 

für Anlagen, Produkte, Tätigkeiten, 
- berufsqualifizierende PTÜfungsverfahren. 

11. Auftichtsverfahren 

- im Banken-, Versicherungs- und Kapitalmarktrecht. Beispiel für die 
Internationalisierung des Verwaltungsrechts; 

- im Chemikalien- und Arzneimittelrecht: Beispiel für »Lernen«. 

III. Förderungsverfahren 

Beihilfeverfahren: nach nationalem und europäischem Recht; 
- Verfahren der Wissenschaftsförderung: peer review, Evaluation. 

IV. Vergabeverfahren 

Das Beispiel der öffentlichen Aufträge nach §§ 97 ff. GWB. 

V. Regulierungsverfahren 

Verfahren und Verfahrenszusammenhänge nach PostG, TKG, EnW, AEG. 
- Verteilungsverfahren, 
- Entgeltregulierungsverfahren. 
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VI. Raumplanungsverfahren 

- Bauleitplanung und Regionalplanung, 
speziell die neue Plan-UVP. 

VII. Normsetzungsverfahren 

1. staatliche Normen: hier insbes. zur Frage, inwieweit APA mit den rule
making und negotiated rulemaking Vorbild sein kann. 

2. kooperative Normsetzung: Regulierte Selbstregulierung bei der Normset
zung. 

VIII. Komplexe Verhandlungsverfahren 

Beispiele aus der Gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung: 
- Verfahren mit individuellen Akteuren, 
- Verfahren mit korporativen Akteuren, 
- Verfahren in Organisationsform: Bundesausschüsse nach § 91 SGB V. 

B. Verfahren intra- und interadministrativer Steuerung, Kontrolle und Ko
operation 

I. Amtshilfeverfahren 

- Verfahren der Informationshilfe, 
- Vollzugs- und Vollstreckungshilfe, 
- Amtshilfe im EG-Recht. 

11. ImJh2ctverfahren 

- Prüfungen der Umwelt- oder Sozialverträglichkeit, 
- Prüfungen der Effizienz und Wirtschaftlichkeit. 

III. Neue Verfahren des Controlling 

- Berichtswesen, 
- NSM im behördlichen Bereich, 
- Verfahren in öffentlichen Unternehmen. 
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IV. Aufsichtsverfahren gegenüber Selbstverwaltungsträgern 

V. Verfahren der europäischen Verwaltungskooperation 

Informationsverfahren, 
Zentrale, dezentrale und isoliert nationale Zulassungsverfahren, 
Transnationale Verwaltungsakte. 
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Nachverhandlungsverbot 301 
Nachweispflichten 195 
Netzwerkstruktur 14,254 
Neues Steuerungsmodell 40, 350, 

356 
- als kooperative Verantwortungs-

ordnung 357 
Neutralität 64 
Neutralitätspflichten 230 
Neutralitätssicherungen 307 
New Public Management 364 
Nichtförmlichkeit 45 
Nivilierungsgefahr 99 
Normungsorganisationen 317 
Normsetzung 21,51 f 
Normse~gsverfahren,kooperatives 

51 
Normverwerfung 417 f. 
Novellierungen des Verwaltungsver

fahrensgesetzes 15 

Offenheit, Grundsatz der 18 
Offenlegung des herangezogenen 

Materials 59 
Öffentlichkeit 
- Beteiligung 345, 407 f. 
- Nu~g 48,49 
öffentlich-rechtlicher Vertrag 21 
Offizialmaxime 210 
Öffuungsklauseln 104 
Öko-Audit 15,166,168,177,282, 

318,321 ff. 

482 

s. a. Audit-Veifahren 
Ökonomisierung 16 
- des Auswahlprozesses 62 
Offizialmaxime 194 
One-Stop-Government 236 
Online-Informationshilfe 274 
Organisation 350 ff. 
- fehlerfreundliche Gestaltung 

von 376 
Organisationsform, Wahl der 351 
Organisationssteuerung 351 
Österreich 94 
Östereichisches Bundesgesetz über das 

allgemeine Verwalrungsverfahren 
(1925) 69, 197 

Optimalität 28 
optionale Regelungsarrangements 

346 
optionale Verfahrensregelungen 346 
Optionalisierung 346 f. 
Optionen 22, 44 
- Entscheidungsoptionen 24 
- Fehlerbereinigung 47 
Optionengesetzgebung 133 
Optionenoffenheit 48, 65 f. 
Optionenorientierung 43 f. 
Optionenreichtum des Rechts 47 
Optionensuche 44 
Optionenwahl 25, 38, 66, 346 
Ordnungsidee des Verfahrensrechts 

38 ff., 48, 279, 430 
Organisationsprivatisierung 162 
Outcome 40,48,359,361 
Outcome-Ziele 373 
Output 40,361 
outputorientierte Betrachtungsweise 

356 
Outputorientierung 371 
Outputsteuerung 358 
Output-Ziele 373 

Parteiengehör 195 
Partizipation, Grundsatz der 18, 41 
Personalmanagement 357 
Planänderung 25 
Planfeststellungsrecht 74 
Planfeststellungsverfahren 30,201, 

289 
Plangenehmigung 283 
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Planungsverfahren 36 
Plan-UVP 119 
Polen 95 
Polyzentralität 83 
Präklusion 25, 37,45, 283 
Prioritätsgrundsatz 227 
Private in der Erfüllung öffentlicher 

Aufgaben 64 
private Verfahrensherrschaft 56 
private Verfahrensstrukturierung 56 
private Verwaltungshilfe 56 
Privatisierte Bereiche 162 
- Verfahrenselemente 184 ffo 
Privatisierung 16,55 ffo, 161 fo, 208, 

282,343 fo 
- funktionale 163 
- normative Regulierungsmaßnah-

men nach Privatisierung 188 ffo 
- Verfahrensprivatisierung 309, 

443 f. 
- Verfahrensrechtsverhältnisse nach 

Privatisierung 181 ffo 
- Privatisierungsfolgenverantwor-

tung 163 
privat-öffentliche Handlungsformen 

21 
Privatrecht 83 
privatrechtliche Handlungsformen 

22,131 
Privatverfahrensrecht 174,188 
Problembewältigung, arbeitsteilige 

53 
process owner 195 
process ownership 208 
Process Reingeneering 372 
Produkte 358 
Produkiorientierung 356,371 
Produktsicherheitsrecht 29, 50, 

310ff. 
- Benannte Stellen 167, 186 fo 
- grundlegende Anforderungen 

310 fo 
- Zertifizierung 168 
Programmdokumentation 268 
Projektgesellschaft 56 
Projektleiter 336 
Projektmanagement 370 
Projekt-UVP 119 
prozeduraler Steuerungsansatz 283 

Prozeduralisierung 22, 26, 46, 122, 
343 fo, 369 fo 

Prozessoptimierung 383 
Prüf- und Zertifizierungsorganisatio-

nen 312 
Prüfpflichten 335 
Prüfungsmaßstab 415 
Public-Key-Infrastruktur 222 
Public Private Partnership 53, 54, 

161 fo, 308 

Qualitätsmanagement 319,356,363, 
368, 375 fo, 382 

Qualitätssicherungl-sverfahren 35, 
42, 43, 59, 60 fo, 309 ffo 

Qualitätssicherungssysteme 41 
Qualitätssiegel 329 
Qualitätsstandards 309 fo, 375 
Qualitätsverantwortung 375 

Rahmenrichtlinien 19 
Rahmensetzungen 33 
Raumordnung 27 
Realakt 21, 131 
Rechenzentren 245 
Rechte, subjektive 12 
- erweiterte subjektive Rechte 444 
Rechtmäßigkeit 27, 28 
Rechtsaufsicht 374 
Rechtsbegriffe 31 
Rechtsbereinigung 81 fo,9O, 131 
Rechtsdogmatik 26, 26 Fno 68, 48 ffo 
Rechtserhebliches 24, 25 
Rechtsklarheit 14 
Rechtskontrolle, objektive 383 
rechtsnormative Orlentierungen 27 

Fno 74 
So a. sozialnormative Orientierun
gen 

Rechtsprogrammierungen 
- finale 24 
- konditionale 24 
Rechtsschutz 20,21,47,307,383 fo, 

414,424 
- Subjektivierung 42 
- im Vergaberecht 61 
Rechtsschutzkonzept 12,38 
Rechtssicherheit 14 
Rechtsstaat 13, 18, 20 
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Rechtsvereinheitlichung 13, 14,82, 
83,89 f. 

Rechtsvergleichung 115 
Rechtsverhältnis 415 
Rechtswahmehmung 21 
Rechtswahrungsfunktion 29 
Rechtswissenschaft 26, 31 Fn. 88 
Rechtszersplitterung 74, 107, 127 
Regelwerk, technisches 51 
Registereintragung 329 
Regulierte Selbstregulierung 32, 161 

s. a. Regulierung, Selbstregulie
rung 

- Anforderungen an das Verfahren 
177f. 

- im Baurecht 166 
- Begriff 32,164 f. 
- Beteiligte 182 
- hoheitliche regulierte gesellschaft-

liche Selbstregulierung 32 
- hoheitliche Regulierung mit selbst-

regulativen Elementen 32 
- Normen 189 ff. 
- im Produktsicherheitsrecht 167 
- Rechtsverhältnisse 182 f. 
- Strukturschaffimgspflicht 181 
- im Umweltrecht 166 
- Verfahrenselemente 184 ff. 
- im Wirtschaftsverwaltungsrecht 

167 
Regulierung 32 ff. 

s. a. Regulierte Selbstregulierung, 
Selbstregulierung 

- Dimensionen rechtlicher Regulie
rung 32 

- Deregulierung 72 ff., 90 
- hoheitlich regulierte gesellschaft-

liche Selbstregulierung 32 
- hoheitliche Regulierung 32 
- hoheitliche Regulierung mit selbst-

regulativen Elementen 32 
- normative Regulierungsmaßnah-

men nach Privatisierung 188 ff. 
Rekodifikation 109, 127 ff. 
Repräsentationsmodelle 58 
Ressortinteressen 134 
Ressourcen, knappe öffentliche 61 
Ressourceneinsatz, Optimierung des 

372 

484 

Ressourcenverantwommg 358 
Restrisiko 331 
Revisionsoffenheit 104 f. 
Rezeption 97 
- der sog. Beschleunigungsdebatte 

395 
- Rezeptionsdefizite 394 ff. 
- Rezeptionseignung 399 f. 
Richtigkeit 
- von Entscheidungen 62 
- des Verwaltungshandelns 28 
Richtigkeitsgarantien 53 
Richtigkeitsgewähr durch Verfahren 

13,22,47 
Richtigkeitsmaßstäbe 26 ff. 
RichtigkeitspfÜfung, nachvollzie

hende 56f. 
Richtlinie über den freien Zugang zu 

Informationen über die Umwelt 
117 

Risikoaufsicht 36 
Risikobewemmg 331,337 
Risikokommunikation, kontinuier-

liche 342 
Risikomanagement (Risk-Manage-

ment) 167f., 331 
Risikopotentiale 333 
Risikoproduzent 339, 340 f. 
Risikorecht 15, 51 
Risikoverfahren 15, 35, 43, 330 ff. 
Robert-Koch-Institut 337 
Rückforderung EG-rechtswidriger 

Subventionen 118,121 
Rücksichmahme 122 
Rundfunkstaatsvertrag 325 

Sachentscheidung 419 f. 
Sachnähe 28 
Sachverhalt 379 
Sachverhaltsaufbereitung 340 
Sachverhaltsbeibringung 42 
Sachverhaltsermittlung 42, 58, 172, 

273 
- in privatisierten Bereichen 186 f. 
Sachverstand 58 
- externer Sachverstand 341 
Sachverständiger 
- J\us~ 58,59 
- Unabhängigkeit 59 
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- Zuverlässigkeit 59 
Sachverständigengutachten 
- Bindungswirkung 58 
Sanktionen 374 
Satzung 131 
schlichtes Verwaltungshandeln 21 
Schlüsselbegriffe 31 
Schnelligkeit 28 
Schriftform 145 
Schriftformerfordernisse 218, 221 
Schriftgutverwaltung 261 
Schuldrechtsreform 127 ff. 
Schutzfimktion des Verfahrensrechts 

64, 171, 176 f. 
Schutznormtheorie 119 
Schweiz 94 
Scoping 15 
Se~entierungen 25 
Selbstregulierung 

s. a. regulierte Selbstregulienmg, 
Regulierung 

- der Aufgabenwahrnehmung 373 
- gesellschaftliche 32, 303 
- hoheiltlich regulierte gesellschaft-

liche 32 
- ohne Bezug aufGemeinwohler

wartungen 32 
- selbstregulative und situative 

Verfahrensgesta1tung 371 
- Selbstregulierung ohne Bezug auf 

Gemeinwohlerwartungen 32 
Selbstverpflichtungen 59 
Selektion des Rechtserheblichen 24, 

25 
Serviceprozesse 354 
Sicherheitsanforderungen des 

§ 3 all VwVfG 223 
Sicherheitsvorkehrungen, Dokumenta

tion der 319 
Sicherung einfachen und übersicht-

lichen Rechts 14 
Signalgesetzgebung 138 ff. 
Signatur/-verfahren 60, 144 ff. 
- akkreditiert elektronische 315 f. 
- elektronische 52,144,314 ff. 
- qualifiziert elektronische 146, 

221,315 
- Prüf- und Bestätigungsstellen 168 
- sonstige 315 

Signaturgesetz 60,144,221,315 ff. 
Signaturprüfschlüssel 222 
Signaturrichtlinie 315 
Simultangesetzgebung 70 
Software 37,41,52 
- Auswahl 265 
- Einsichtnahme in 37 
- Offenlegung 52 
- prozessorientierte 245, 252 f. 
- standadisierte 265 
- software bedingte Verfahrensfeh-

ler 266 
- verfahrenssteuernde 265 
Sonderrecht 71 ff., 87, 88 f. 
Sonderverfahrensgesetze, bereichs-

spezifische 15 
Sozialgesetzbuch 29,88,129 
sozialnormative Orientierungen 27 

Fn. 74 
s. a. rechtsnormative Orientierun
gen 

Sozialstaat 18, 20 
Speicherung 260 
Spezialgesetze 71 ff., 81 f. 
Spezialisierung 82 
Spielraumausfüllung 47 
Spielraumorientierung 43 f. 
Spill-over-Effekte 123 
Staat als lernender Staat 65 
Stabilität 100, 104 
Stabilisierung 92 
Stadtinformationssysteme 220 
Standardisierung 51 f. 
Standardverfahren nach § 9 VwVfG 

29, 464 ff. 
standortbezogene Entscheidungen 58 
Standortregistrierung 323 
Standortsicherung 27 
Sternverfahren 37 
Steuerung 39, 369 
- Aufgabensteuerung 369 
- Globalsteuerung 356, 358, 366, 

374 
- Konditionalsteuerung 46, 369, 

374 
- Konzeptsteuerung 46,369,370 
- durch Organisation 350 
- Organisationssteuerung 351 
- Outputsteuerung 358 
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- durch Verfahren 353 
- Zielsteuenmg 46 
Steuenmgsansatz, prozeduraler 283 
Steuenmgsprozesse 354 
Steuenmgstauglichkeit des Rechts 44 
Steuenmgsperspektive des Rechts 

39f. 
stimulierendes Verwaltungshandeln 

34 
Strukturschaffimgspflicht, staatliche 

55,63, 179 ff., 184, 191 
Strukturvorgaben 33 
Stufenmodell 83 ff. 
subjektive Rechte 12 
- erweiterte subjektive Rechte 444 
Subjektivienmg des Rechtsschutzes 

42 
Subsidiarität, Gnmdsatz der 18,76, 

84f., 393 
Subsumtion 13 
Subventionen 
- Rückforderung EG-rechtswidriger 

Subventionen 118,121 
Systembildung 89, 134 
Sytemgedanke 122 
System des Verwaltungsverfahrens

rechts 457 ff. 

Technikrecht 51 
Technisierung 16 
Teilentscheidung 44 
Teilgenehmigung 25 
Teilkodifikation 84,347 
Telekommunikationsrecht 15,302 ff. 
Tilburger Modell 364 
Total Quality Management 363 
Transaktionskosten 346 
Transnationalität 50 
Transparenz 23,25,51,58,64,117, 

122,173,253,319 
- in privatisierten Bereichen 187 f. 
Trennungsprinzip 413 
Typenarmut 29 f., 132, 285 
Typenbildung 284 ff. 
- aufgabenorientierte 35, 285 f. 
- verfahrensrechtliche Grundtypen 

286 ff. 
s. a. Verwaltungsverfahren 

Typenvielfalt 29 f. 

486 

Überholungsgefahr 100 
Überprütbarkeit, dauerhafte 147 
Über- und Unterordnung 55 
Übersichtlichkeit des Verwaltungs-

rechts 13 
Überwachung 319 
Überwachungspflichten des Betreibers 

338 
Überwachungsverantwortung 318 
Umweltauditgesetz 321 

s. a. Oko-Audit 
Umweltbetriebsprüfung 323 
Umwelterklärung 323 
Umweltgesetzbuch 91,92 f., 100 f., 

102,105 ff. 
Umweltgesetzbuch I (UGB I) 106 f. 
Umweltgutachter 186 f., 323 
Umweltinformationsgesetz 78,144 
Umweltmanagementsystem 322 
Umweltpolitik 322 
Umweltprogramm 322 
Umweltprüfung 322 
Umweltrecht 29 
Umweltschutz, integrierter 281 
Umweltverträglichkeitsprüfung 78, 

119 f., 132,397,420,425 
Unabhängigkeit 
- von Sachverständigen 59 
- der Stelle und des Personals 319 
Unbeachtlichkeitsvorsehriften 283 
unbestimmte Rechtsbegriffe 22 
Ungewißheitsbedingungen 330 ff. 
unselbständige Verwaltungshilfe 58 
Unsicherheit 17, 330 
Unterlagen, elektronische 230 
Untermaßverbot, verfahrensrechtliches 

64 
Unternehmen, Anspruch der mit bieten-

den 299 
Unterrichtungspflicht 307,316 
Unterschrift 230 
Untersuchungsauftrag 210 
Untersuchungsgnmdsatz 37,42,380 
Untersuchungsrahmen 37 
Usancen 45 
UVP-Gesetz 15 
UVP-Richtlinie 282 
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Veräußerung von Vermögensanteilen 
162 

Verantwortlichkeit, Grundsatz der 18 
Verantwortung 
- Erfüllungsverantwortung 33 
- Ergebnis- und Erfüllungsverant-

wortung 33 
- Gewährleistungsverantwortung 

33,162 f. 
- Prozessverantwortung (process 

ownership) 208 
- Qualitätsverantwortung 375 
- Ressourcenverantwortung 358 
- selbstregulative 366 
- Überwachungsverantwortung 

318 
Verantwortungsdezentralisierung 

357 
Verantwortungsdimensionen 32 f. 
Verantwortungsdiversifizierung 

328 f. 
Verantwortungsgliederung 17 
Verantwortungskreise 366 ff., 369 
- interne 367 f. 
- externe 367 f. 
Verantwortungsteilung 161 f., 343 f., 

365,375 
Verantwortungsverteilung 32 f. 
Verantwortungsverteilungsregel 194 
Verbände 51 
Verbandsklage 424 
Verdingungsordnungen 298 
Vereinfachung des Verwaltungsrechts 

13 
Vereinheitlichung des Verwaltungs-

rechts 13, 14,82,83,89 f. 
Vereinigtes Königreich 96,199 
Vereinigte Staaten von Amerika 96 
Verfahren 23 ff. 

s. a. Verwaltungsveifahren 
- informelle 45 
Verfahrensablauf 335 
Verfahrens-Äquivalenz, fimktionale 
- Begriff 54, 55, 174 f. 
- als Notwendigkeit 174 ff. 
- als Option 178 
- Schaffung 179 ff., 418 
Verfahrensautonomie der 

Mitgliedsstaaten 49 

Verfabrensarrangements 25,56 
Verfahrensbegriff 446 ff. 
- Erweiterungen 446 f. 
Verfahrensdefizite 45 
Verfahrensdokumentation 38 
Verfahrensdurchführung, parallel 

elektronische 226 
Verfahrensermessen 222, 264 
Verfabrenseuphorie 280 
Verfahrensfairness 53 
Verfahrensfehler 13,58 

s. a. Fehler 
Verfahrensfimktionen 28 f., 417 
- Bewirkungsfimktion 171 
- Informationssicherung 449 f. 
- Interessenaggregierung 449 
- in privatisierten Bereichen 160 

s. a. Verfahrens-Äquivalenz 
- Rationalitätsgewähr 450 
- Rechtsdurchsetzung 448 
- Rechts- und Interessensicherung 

449 
- Rechtsverteidigung 448 
- Funktion bei staatlicher Erfül-

lungsverantwortung 171 ff. 
Verfahrensgedanke 20,280 
Verfahrensgestaltung, selbstregu1ative 

und situative 371 
Verfahrensstandards 383 
Verfahrensgrundsätze, allgemeine 

116,122 
Verfahrenskontrolle 384 
Verfahrenskonzept 15,46 
- des VwVfU 430 
Verfahrenslernen 46 
Verfabrensmanager 371 
Verfahrensmittler 57 
Verfahrensperpetuierung 345 f. 
Verfabrensprivatisierung 309,434 f. 
Verfahrenspositionen 384 
Verfahrensprogramm 195,206 
Verfahrenspublizität 329 
Verfahrensrahmen 57 
Verfahrensregeln 313 
Verfahrensstruktur, formalisierte 300 
Verfahrenstypen 
- unterschiedliche 29, 103, 151 f. 
- neue 290 ff. 
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Verfahrensverordnung in Beihilfe-
sachen 121 

Verfahrensvorkebnmgen 65 
Verfahren und Organisation 173 
Verfassungsrecht 
- Vorgaben für Verwaltungsverfah-

rensrecht 174,453 ff. 
- Wesentlichkeitslehre 20,454 
Vergabe, elektronische 215 
Vergabegesetz 75 
Vergabe öffentlicher Aufträge 295 ff. 
Vergaberecht 29,35,60 f., 74 ff., 

296,435 ff. 
Vergaberechtsänderungsgesetz 74 
Vergabeverfahren 36,435 
Vergabeverordnung (VgV) 298 
Verhaltensauftrag 27 
Verhältnismäßigkeit, Grundsatz 

der 18 
Verkehrswegeplanung 44 
Vernetzung 17 
- elektronische 52 
- der Problembewältigung 48 
- Vernetzungsmanagement 45 
Veröffentlichung 38 
Verordnung 51,131 
Verrechtlichung des Verfahrens 13, 

14,20,46,63,64 
Versteigerungl-sverfahren 15,35, 

36, 61 f., 302 ff. 
Verteilung knapper öffentlicher Res

sourcen 61, 290 
Verteilungsverfubren 35,42,290 ff. 
- grundrechtssichemde Funktion 

291 f., 294 
Vertrag von Nizza 18 
Vertrauen 122 
Vertrauensschutz 440 ff. 
Verwaltung als lernende Verwaltung 

65 
Verwaltungsakt 21,381 
- automatisierter 230 
- elektronischer 52, 144 f. 
- transnationaler 50, 117 
- Bestandskraft 381 
Verwaltungsentscheidung 44 
Verwaltungshelfer 163 

s. Q. Verwaltungshilfe 
Verwaltungshilfe 

488 

- Anforderungen an das Verfahren 
175f. 

- Begriff 163 
- Beteiligte 181 f. 
- Normen 189 ff. 
- private 56 
- Rechtsverhältnisse 182 f. 
- Strukturschaffungspflicht 180 

Verfahrenselemente 184 ff. 
- unselbständige Verwaltungshilfe 

58 
Verwaltungshandeln 
- Ausdifferenzierung 29 
- außen wirksames 12 
- dialogisches 138 
- Formalisierung des 54 
- impemtives 34 
- informelles 14,21,46,54,131, 

138,220 
- konsensuales 34 
- koopemtives 34, 138 
- privatrechtliches 131 
- schlichtes 21 
- stimulierendes 34 
verwaltungsinteme Abläufe 40 
Verwaltungskontrolle 374 
Verwaltungskoopemtion 368 
Verwaltungskoopemtionsrecht 54 f., 

116,435 ff. 
Verwaltungskoopemtionsvertmg 379 
Verwaltungskoordination 37 
Verwaltungsprozess 413 
Verwaltungsprivatrecht 131 
Verwaltungsrecht 
- der Gemeinschaft 114 ff. 

s. a. EG-Recht 
- Informationsverwaltungsrecht 

434 
- materielles 369 f. 
- Übersichtlichkeit 13 
- Vereinfachung 13 
- Vereinheitlichung 13,14,82,83, 

89f. 
Verwaltungsrechtskultur 39, 45, 120 
Verwaltungsverfahren 20,39, 68, 

69,353,413 
- Akkreditierungsverfahren 318 ff. 
- Anlagenzulassungsverfabren 35, 

289 f. 
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- Anmeldeverfahren 30 
- Anpassungsflexibilität 45· 
- Antidumpingverfahren 203 
- Antragsverfahren 42 
- Anzeigeverfahren 30,147 
- Ausdifferenzierung 344 
- Ausschreibungsverfahren 296 
- Auswahl- und Verteilungsver -

fahren 36 
- Begriff 11, 44 7f. 
- Bewirkungsfunktion des Verwal-

tungsverfahrens 171, 176 f. 
- Dauer 15 
- Einigungsverfahren 44 
- Elemente 172 f. 
- englisches Verwaltungsverfahren 

96, 199 
- Entscheidungsverfahren 24 
- Ergebnisoffenheit 419 
- förmliche Verfahren 224 

s. a. förmliches Genehmigunl!ßVer
fahren 

- französisches Verwaltungsverfah
ren 197 

- Freistellungsverfahren 30, 149 
- funktionaler Zusammenhang mit 

Gerichtsverfahren 451 ff. 
- Funktionen 28f., 160, 171, 

177 ff., 417,448 ff. 
s.a. Ve~ahrensfunktionen 

- der schlichten 
Gefahrenabwehr 35, 205 

- Genehmigungsverfahren 14,30, 
36,132,149 ff., 289 

- gestuftes Verfahren 44 
- Gewährleistungsverfahren 36 
- Gewährleistung von 

Rationalität 450 
- Handelsschutzverfahren 202 
- integriertes Gesamtverfahren 

40f. 
- als Interesseuschutz 39 
- internes 12 
- Kartellverfahren 202 
- zur Kontrolle privater Freiheits-

betätigung 35,288 f. 
- Konzept 47 
- kooperativer Risikoermittlung und 

-bewältigung 42 

- laufender Überwachung 36 
- realer Leistungsbewirkung 36 
- Marktregulierungsverfahren 205 
- Mediationsverfahren 220 
- Optimierung des 371 
- Planfeststellungsverfahren 30, 

289 
- Qualitätssicherungsverfahren 

309 ff. 
- als Rationalitätsgarantie 454 
- der schlichten Gefahrenabwehr 

287f. 
- Schutzfimktion 64,171, 176f. 
- Signaturverfahren 52,6O,l44ff., 

168,221 f., 314 ff. 
- als soziales System 354 
- Standardverfahren nach § 9 

VwVfG 29, 464 ff. 
- Typen 29, 103, 151 f., 290 ff. 
- Typisierung 34 ff. 
- in veränderter Verwaltungssitua-

tion 458 f. 
- Verfahrensprivatisierungen 309, 

443 f. 
s. a. Privatisierung 

- Vergabeverfahren 36,435 
s. a. Vergaberecht 

- Verteilungsverfahren 290 ff. 
- Zertifizierungsverfahren 35,263, 

310 ff. 
s. a. Zertifikat 

- Zulassungsverfahren 36 
- Zuteilungsverfahren 36 
Verwaltungsverfahrensgesetz 
- Änderungen: 

- 1. VwVfGÄndG (1996) 73,81 
- 2. VwVfGÄndG (1998) 73,81 
- 3. VwVfGÄndG (2002) 47,52, 
111, 144 ff., 219 ff., 316 

- Sonstige 153 ff. 
- Allgemeines Verwaltungsverfah-

rensgesetz (AVG) 69, 197 
- Anwendungsbereich 130 f. 
- Fortentwicklung 135 ff. 
- Landesverwaltungsverfahrens-

gesetze 80 f. 
- als ordnungsbildende Kraft 38 ff., 

48,279,430 
- Novellierungen 15 
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- Verfabrenskonzept 429 ff. 
- Verfabrensordnung für 

Kooperationen 436 f. 
- Vertrauensschutz 440 ff. 
Verwaltungsverfabrensrecht 24,25, 

376 ff., 415 
- Antriebskräfte für Fortentwick

lung 279 
Begriff 11,446 ff. 
s.a VerfahrensbegrY.f 
Beirat Verwaltungsverfahrensrecht 
139 
Demokratieprinzip 453 f. 
demokratische Elemente 454 
dienende Funktion 451 
Einheit 107, 127 
Entwicklungsnotwendigkeiten 
432 ff. 
europäisches 112 ff., 122, 147 f. 
Europäisierung 280 ff., 439 ff. 
s. a. Europäisierung 
Gliederungsskizze 457 ff. 
der Informationsgesellschaft 
433 f. 
Konzept informierter Öffentlich
keit 442 
normative Determinanten 453 ff. 
weitere normative Orientierungen 
456 
als Ordnungsidee 38 ff., 48, 279, 
430 
sektorales 347 
systematische Darstellung (Gliede
rungsskizze) 457 ff. 
verfassungsrechtliche Anforderun
gen 174, 453 ff. 
Vorgaben des EG-Rechts 
455 ff. 
s. a. EG-Recht 

Verwaltungsvollzug 49 
Verwaltungsvorschriften 37,51,119, 

131,373,378 
- Erlass von 52 
Verzahnung interner und externer 

Verfahrensweisen 40 f. 
Verzahnung von öffentlichem und 

Privatrecht 329 
Visionen 27 
Vokabular, gemeinsames 299 

490 

Vollzug 
- direkter 113 f., 122, 202 
- indirekter 114 ff., 123 ff., 203 
Vor-Antragsverfabren 344 
Vorausverfahren 37 
Vorbehalt des Gesetzes 14,20,63 ff., 

262 
Vorbescheid 25 
Vorfeldberatung 313,335,344 
Vorfeld- und Begleitinteraktion 37, 

40 
Vorfeldkommunikation 54,344 
Vorgangsbearbeitung, integrierte 246 
Vorhabengenehmigung 132 
Vorhaben- und Erschließungsplan 

166 
Vorrang der Selbstkorrektur 375 
Vorrang des Gesetzes 14 
vorzeitiger Beginn 25 

Wandel 100, 105 
Warnungen 131 
Wasserrecht 79 
Werte 24,41 
Wesentlichkeitslehre 20,454 f. 
Wettbewerb der Rechtsordnungen 49 
Wettbewerbsbeziehungen 17 
Windhundprinzip 308 
Wirklichkeitskonstruktion 23 ff., 27, 

39,56 
Wirtschaftsgesetzbuch 107 ff. 
Wirtschaftsrecht, öffentliches 107 ff. 
Wffisensasymmetrien 272 
Wissensnetz 270 
Wffisensorganisation 271 
Wissenszerfall 17 

Zeitrichtigkeit 28 
Zementierungsgefabr 98 
Zentrale Kommission für Biologische 

Sicherheit 58, 337f. 
Zerschneidungsgefabr 99 
Zertifikat 222 
- Emmissionszertifikat 308 
- Sicherheitszertifikat 263 
Zertifikatsnachfrager 316 
Zertifizierung 36, 60, 310 ff., 314 ff. 

s. a. Produktsicherheitsrecht 
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- informationstechnischer 
Systeme 317 

- Prüf- und Zertifizierungsorganisa
tionen 312 

Zertifizierungsverfahren 35,263, 
310 ff. 

- Altersvorsorgeverträgen 317 
- Entsorgungsfachbetrieben 317 
- sonstige 317 
Zielerreichungsklage 384 
Zielsteuerung 46 
Ziel- und Ergebnisorientierung der 

Ablauforganisation 371 
Zielvereinbarungen 356,359,369, 

371,373,377,383 
- mitAußenrechtsbezug 378 
Zielvorgaben 20, 22 
Zollkodex 115 
Zugang 

- zu behördlichen Akten 58 
- zu Behördeninformationen 78 f. 
- Informationszugang 49,142,229 
- Informationszugangsrecht 29 
- zur Verwaltung 231 
Zugangsvorsorge 233 
Zukunftstauglichkeit 28 
Zulassungsverfahren 36 
Zurückverweisung an die 

Behörde 424 
Zusammenarbeit, informationelle 

273 
Zuständigkeitsregelungen 248 
Zuteilungsverfahren 36 
Zuverlässigkeit von Sachverständigen 

59 
Zwei-Stufen-Theorie 76,131 
Zwischenentscheidung 304 
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Eberhard Schmidt-Aßmann/Wolfgang Hoffmann-Riem (Hrsg.) 

Verwaltungskontrolle 

Verwaltungskontrolleist ein klassisches Thema des Staats- und Verwaltungsrechts. 
Kontrolle dient als ein Grundmechanismus der Gewaltenteilung, Gerichtskontrolle, 
Rechnungsprüfung, internen Verwaltungskontrollen und externen Aufsicht. 
Wenn Demokratie und Rechtsstaat eine wirksame Steuerung der Exekutive verlan
gen, dann gehört dazu auch ein wirksames Kontrollregime. Wie aber wirken die 
Veränderungen des Verwaltungsumfeldes, wie wirken verstärktes Effizienzdenken 
und Europäisierung, neue Kooperationsformen zwischen Verwaltung und Wirt
schaft, neue Steuerungstechniken und das Neue Steuerungsmodell auf den vertrau
ten Bestand der Kontrollinstrumente ein? 
Der Band macht u. a. eines deutlich: Das Zusammenspiel der Kontrollinstanzen und 
-verfahren muß sich ändern. Es wird notwendig, nach neuen unternehmens
typischen und anreizgesteuerten Ansätzen, Audits und Öffentlichkeitskontrollen 
Ausschau zu halten. 

2001, 379 S., geh., 50,- €, 86,- 8Fr, ISBN 3-7890-7146-3 
(Schriften zur Refonn des Verwaltungsrechts, Bd. 8) 

~ NOMOS Verlagsgesellschaft 
~ 76520 Baden-Baden 
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Herausgegeben von Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann-Riem und 
Prof. Dr. Eberhard Schmidt-Aßmann 

Schriften zur Reform 
des Verwaltungsrechts 

Wolfgang Hoffmann-Rieml 
Eberhard Schmidt-Aßmann (Hrsg.) Band 7 
Verwaltungsrecht in der 
Informationsgesellschaft 
2000, 442 S., geh., 63,- €, 107,- SFT, 
ISBN 3-7890-6630-3 

Die Beiträge analysieren die allgemeinen 
Veränderungen im deutschen und supranatio
nalen Verwaltungsrecht, die im Zusammen
hang der Informationsgesellschaft schon 
erfolgt oder zu erwarten sind. Auch themati
sieren sie die damit verbundenen Verände
rungen der Rolle des Staates. 

Wolfgang Hoffmann-Rieml 
Eberhard Schmidt-Aßmann (Hrsg.) Band 5 
Eft'"Izienz als Herausforderung 
an das Verwaltungsrecht 
1998,276 S., geh., 42,- €, 73,- SFT, 
ISBN 3-7890-5I87-X 

Dieser Band zeigt an ausgewählten Berei
chen, wie eine schon aus finanziellen Erwä
gungen geforderte Effizienz als Anstoß zu 
überfälligen Reformen in Verwaltungsorgani
sation und Verwaltungsrecht dienen kann. 

Eberhard Schmidt-Aßmannl 
Wolf gang Hoffmann-Riem (Hrsg.) Band 4 
Verwaltungsorganisationsrecht 
als Steuerungsressource 
1997, 404 S., geh., 56,- €, 96,- SFT, 
ISBN 3-7890-4662-0 

Zur Steuerung der strukturellen Vorausset
zungen des Verwaltungshandelns - Neuere 
Entwicklungen in der Verwaltungsorganisa
tion und ihre rechtliche Einordnung. 

Wolfgang Hoffmann-Rieml 
Eberhard Schmidt-Aßmann (Hrsg.) Band 3 
ÖtTenOiches Recht und Privatrecht als 
wechselseitige Auffangordnungen 
1996, 342 S., geh., 49,- €, 84,- SFT, 
ISBN 3-7890-3976-4 

Eine funktionale Analyse ermöglicht es, 
Öffentliches Recht und Privatrecht als wech
selseitige Auffangordnungen zu verstehen. 

NOMOS Verlagsgesellschaft 
76520 Baden-Baden 
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